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Haunoveri�ßesMagazin.‘
VEStúd.

, Montag,denz1éenJanuar 1774,

Von dem Solon und �cinenGe�csen.
¿(Vondem Verfa��erder FN ngen über dieGe�égeyerature,imrógtenM

d folg.St, des vor, Jahrs. )
È

QIer Namesdes E i�tungleich
bekannter als �eineGe�chichte
und Ge�eße,Der kün�tige

Gelehrte buch�tabirtihu�chonin den

untern Cla��en,wenn ex die �iebenWei-

fenauswendig lernt, an deren Spißze
er zu �tehendie Ehrehat, Eine Ehre
die in Ab�icht-aufeinige�einerHerren
Collegeneben �oviel nicht �agenwill,

« von- denen -wir- eben �owenig wi��en,

=

warum �ieauf die�er-Li�te-�tehen, als

wir von vielen neuern Namen eineUr:

�achangeben fönnen, welche �iein das -

VerzeichnißberühmrerGelehrten ge-

bracht hat, ob�iegleichnachdem Sake
des zureichendenGrundes: vorhanden

“

�eyamuß, Doch wer will alles �oge:
uau unter�uchen?Wer einmal gelehrt
oder wei�eheißt, der heißeee immer,

Er hat wenig�tensdie Po��e��ionfür
�ich,und die i�t:bey un�ernGriechen�o
alt „ daß es’ unbillig wäre �iedarin zu

turbiren.. Mit dem Solon hat es eine

audre Bewandtniß, Er hat nicht nd-

thig �ichauf die bloßePo��e��ionzu be:

rufen,Er kann �i

Fc<drei�teiner Unter:

�uchungbloß�tellen, E 4 a nicht
nur nicht’�chaden,�ondernvielmehr
�einenwohl erworbnen Titel befe�tigen
wird,

-

Er hat �ichals einen großen
Mann„ und vielleichtals den größten
Ge�eßgeberdes. Alterthums„gezeigte
Die Ge�chichte�einesLebens und die
Be�chaffenheit�einerGe�eßewerden
die�esUrtheil be�tätigen.

Die eigentlicheGeburtszeitdie�esbes|

rähmtenMannes i�tungewiß.Auch
der Ort �einerGeburt wird �treitigge:

macht. Sowohl Salamis als Achen
wirddafärangegeben,Welcheres aber

‘auchwar,�obleibtimmer �oviel gewiß,
Solon war ein gebohrnerAthenien�er,
denn Salamis, wo �ich�eineAeltern
ta der Zeit �einerGeburt vielleicht aufe

S

hielten „ gehörtedamals dere Arbeniams
�ern, Damit alle Ungewißheiten
�ammenfommen, wird auch �einV

ver�chiedengenannt, Nach einigenbieß2
er Euphorion , und nach andern E QG

�tides.Vielleicht führte er beyde Na-:

inen, und der eine war ein Beyname,
der_�eineAb�tammungbezeichnete,
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Von eiuigen

wird das G&G t des Solon eben

{o�ehrcabaet, als es von andern

heraufge�eßtwird, Doch i�tdiegrôßte
Wahr�cheinlichkeitauf die�erSeite,und

- die entgegenge�eßteMeynung �cheint

�h auf nichts als �eine�chlechten
Grütéum�täkde zu gründen, Ein

Grund der, wie-man weiß„nicht alles

mal utri��t,NachdemDiogenes taer:
“

tius \) �tammte‘er in gradertinie vom

Codrus her. Die Bekleidung der hôch:
“Stellenin�eineRepublik, indem

er �owohl als �einBruder Dropides,
Archon“gewe�en,i�t,neb�tder Vér:

wandf�chaftmit de Pi�i�tratus,der�ei:
“

tie Ufurpation mit �einerHerkunft vom

FöiiglichenBluterechrféëtigte,bierüber
ein nicht �chwacherBeweis.Schwerlich
würde überdem das Volk zu Athenei:

nem Manne aus dem Hefen des Pô:
bels dieGe�eßgebung-übertragen,und

diehôch�teWürde angeboten haben,wie

-, wir in der Folge�ébenwerden, Doch
ês liegtuns nichr�oviel daran, woher,
als wer er gewe�en.Der große Mann
verliert nichts dadurch,daßerderer�te
tinesGe�chlechtsE
“Von ‘den er�tenubiera des

Solon i�uns nicht viel mehr als von

�einerGeburt bekannt. Wir wi��en
“

bloß, daß er �ichfrühzeitigden Wi��en-

�cha�tenund Kün�tengêweihtund darin

alléE Zeitgeno��enhinter �ichgelaf:
at. Mit dem glücklich�tenGeniè

insdem be�tenHerzengeboren,konnté
ex n'<t fehlen hier �eineRechnungzu

à) In vit. Solon.

Von demSolonünd �einenGe�ezen,

b) In Timæo.

132

finden. Sein �anfterund men�chen-
freundlicherCharafter,.der �ichin allen
Auftritten �einesLebens �ounter�cheiz
dend auszeichnet , leitete ihn zuer�tzu
deri �anfternMu�en,Dichtkun�tund

Beredt�amkeitwaren �eineUeblingss
�tudieu, Soönderlichfe��elteihn der

Reiz der er�tern�o�tark,daß er ihr
nicht nur einèn guten Theil �einerFue
gend opferte,�ondernihr auch noch in

den �päterenJahren treu blieb. Er

hatte eine hohe Meynung vou dem

Werth der Poe�ie,und hielt nichts füx
ge�chickterdièWahrheit zu den Herzen
der Men�chenzu leiten, als die�eSpras-
ehe der Götter, Seine Stärke in der-

�elbeni�taus einigenUeberbleib�elnzu

er�ehen;und nath dem Urtheil des Plae
to b) würde ex neben dem Hömerund

He�iodus�tehen,wenn er �ichdie Mühe
genommen hätte,�eineArbeiten, �ondere

lih die leßtern,nochmals zu über�ehen
und-auszube��ern,Aber er war zuets

was größermbe�timmt,cils nur in dex

Sphäre der Dichter zu glänzen.“
Gelehr�amkeitund Kun�twaren vox

zweytau�eudJahren noch weniger ein

gutesMittel�êrnGlück zu machèn als

jo, Sie haben immer viei Ruhm
nácli dem Tode , aber nicht immer viel

zWlebengegeben, Homer, der göttliche
Homer, der nach �einenTode fa�tan:

gebetetwird, �ollnach einigen Nach-
richten verhungert�eyn: Solón der

die�eswußte, war darauf bedachtdie

Ungerechtigkeitder Welt und des

Glúeks durch�einenFleißzu verbe��ern,
Zugroß Wohlthatenanzunehmen,und
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‘erzeigenzufönnen,ergriff er den Weg,
“der am näch�tenzum Tempeldes Plu-

den Be�ikeiner Jn�eltus führt. Er trieb eine ZeitlangHand-
lung. Aber niht länger,als bis“er �ich
im Stande �ahbequemund an�tändig
zu leben, Ein Gei�tden die Krene von

Athenin der Folge nicht blendete, fam

nicht in Gefahr ‘von dem. Ro�tdes

Geizesangegriffen zu werden,

Der Zeitpunkt, da “�ichSolon in �ei:
nem wahren Lichtezeigte, und wo die -

- Athenien�eranfiengen�einaußerordent-
liches Verdien�tzu unter�cheiden,wird

ebenfalls �treitig-gemacht.Doch i�tder

Unter�cheidin den Berechuungennicht
�ogroß, wie man ihn fon�twohl ge-

wohnti�t, ‘Mankann den�elben�icher
in die 45�teOlympiade�een. Denn
im dritten Fahre der 46�tenwar ‘er

Archon, uicht lange nachher als der

bekannte Epimenides die große gottes:
dien�tlicheReinigung in Athen vorge:
nommen hatte: Der er�teSchritt auf
die�ernéuen Laufbahn war gefährlich.
Es war der Vor�chlag’zur Wiederer-
oberung von Salamis, welcher wegen
vieler mislungenen Ver�uche,beyStra-

fe des Todes, durch ein öffentlichesGe-

�ebunter�agtwar, Solon wagte" ihn
unter dem Schußeeiner vetftelltenVév-

rüfung. Er ent�lammtedurch ein feu-
riges Gedicht“die Ehrbegierde‘in ‘den

Herzen�einesVolks, und bewog da�:

�elbe’ein Ge�etaufzuheben;¿ das ihm
zur Schande géreichte.“DieUncerneh:
mung aufSalamis wurde be�chlo��en,

©

und unter der Aufúührungde��ender �ie

Vorndem Solon lind'�einenGe�egei.
“zubegierig �chitn Stande zu �ehen�e

a
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hen,mit gleicherKlugheitund

‘ausgefübrt,Salamis wurdé

erobert,‘und die Arhenien�erwieder iù

bt, dieihnen
�o�ehram Herzeulag,
“Dochdie�eEroberungwär mehrder

Anfangals das Snde des Krieges. Die

Megären�erals bisherigeBe�ißer�uch:
tén ihren Verlu�tdurch die Waffen zu
er�ehen.Nachdem der Krieg eine Zeits
lang mit abwech�eludemGlückge�ührt
war, verglichen�ichdie �treitendenThei
le, ibr Recht der Ent�cheidungder Las
cedâmonierzu überla��en.Hier hatte
Solon Gelegenheit�einemVaterlande
einen neuen Dien�tzu lei�ten,und die

durch WaffengemächteEroberungmit

�einerBeredt�amkeitzu vertheidigewt.
Erverfocht die Sache �einesVolks it

folchèmNachdrukund Stärke,daßdex

Aus�pruchder Schiedsrichtervölligfür
die Athenien�erausfiel , welcheSalitemis ruhig behielten,

Es i�tleicht zu erachten, wie�ere
ein �olcherDien�tdie�engroßenManti
in dér Gun�tundAchtung�einesVolks
hebenmußte.Und er hatte bald Gelé-

gedheitnöchmehrin beodenzu �teigen,
Durch �einAn�ehenünd Zureden bée

wogen, erklärten die Amphycrionen©)
den Krieggegen die Cirrhäet, welche
nicht allein das Gebiet von Delphi
durchöftereEinfálle beruhigt, �ondérhk

die�eheiligeStadt �elbbelagert.hât-
ten„umdieunermeßlichenSchäßeihres
berühmteiTempels zu erha�chen.Denù

nach Delphi gieng man eben �owenig
mit leerer Hand aís nah LoretUnd,

diepi
DEine Ver�ammlungdey Reprä�enfkanteaallér gviethi�chenStaaten,

ts BTE

|



X35
die alten Götternahmen

�o‘gern wi

die neuen Heiligen, Eine ES
lo�igkeitmußte gllerdingsgeahndetwer:

den, Und ww olonin dem Kriege
gegen fiegleichnichtcommandirte,�o
hatteer dochan allem was ge�chah,den

größten:Antheil, Er war das Trieb:

werkaller Unternehmungen,und nach
feinenRath�chlägeneingerichtet,hatten
�ieden glücklich�tenAusgang. Cirrha
wurde durch Waffen und Purgiermit-
tel d)erobert, und dem Delphi�chen
Apollogeheiligt,der �einIntere��e�ehr
gut ver�tand, und es �ichin einem

__ Orafel�prucheausdrü>lihausgebeten
atte.

Mit die�erUnternehmungbe�chloß
Solon �einekriegeri�cheLaufbahn. Ein

anderes Feld, das mehrmit �einem�anf-
—

gen und wohlthätigenCharakterüber:

einfiimmte, be�chäf�tigteihn in feinem
nzen- übrigenLeben �olange er in

[then war. Bey �einerZurückkun�t
on Cirrha fand er alles in Unruhe,
Die Partheyen des Cylons und des

Megacles, deren Ur�prunghier zu weit:

hergeholt�eynwürde,hatten wieder das

Haupterhobeu, Dieer�tereerwarb fich
durch Gründe welche die Religion be-

xührten,immer mehr Anhänger. Sie
gaben das Elend, das Athendurch ver-

�chiedeneharte Landplagenbetraf, für
ine Würkung des Zorns dec Götter

aus, der aufden Blut�chuldendes Me-

‘gaclesund �einerAnhängerruhete,Die
Sachen waren foweit gekommen,daß

Von dem Solon und �einenGe�chen, 136
das Ungewitter zum Verderben des

Staats bereits auszubrechen- bereit
war. Solon allein wußtees zube-
�hwören.Er legte fich ins Mittel,

-

nud �chlugdie Wege der Güte vor,

Durch �einAn�ehenund durch �eine

Veredt�amkeitbewog er den Megacles
und �eineAnhänger,�i einer rechtli:
chenUnter�uchungzu unterwerfen, Sie
wurden verurtheilt. Epimenides rei-

nigte ganz Attica mit einer un�äglichen
Menge von heiligen Gaukeleyen , und

Megacles mußte mit dreyhundertder

Vornehm�tenvon �einerParthey das

tand räumen. Hier begiengendie Her-
ren Athenien�ereinen Staatsfehler,
der nicht zu ent�chuldigeni�t, wenn

auch Solon Antheil darau genommen

hat. Sie verjagten tôwen, ohneihnen
die Zähne und Klauen genommen zu
haben, Soviel an�ehnlicheVerbannte
behieltenimmer zu viel Macht zu�cha-
den, die �ieauch in der Folge, durch die

Wiederhet�tellungdes Pi�i�tratus, ge-

nug�ambewie�en.Die�ege�chwächte
aber. nicht genug unterdrückteParthey
blieb ein be�tändigerKeim zu Meute-
reyen,

Ander Stellevon zweyPartheyen,
welche Athen bisher gertheilthatten,
thaten �ichdrey hervor. Die�eswaren

die Diacrier, Pedier und Paralier, an

deren Spibe �ichPi�i�iratus,tykurgus
und Megacles �telleten,Die er�tern,
welche aus -den gering�tenBürgernbe-

�tandeu,wollteneine Democratie,Die
|

an:

. 8) Solon licßin den kleinenpidder durdieStadt �einenLauf hatte; eine Menge
Nie�ewourzwerfen. Man überläßtdie Rechtfertigungdie�esOtraagunsdenen
die es erzóhlen,Palyæn,Staat, 1 3. Plus, in vir. Solon.
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andern, welchedie reich�tenwaren,�üch:
ten eine Oligarchie‘unddie’ dritten,
tvelchezu der mittlern Gattung -von

Bürgern gehörten,verlangten einevet-
mi�chteRegierung. Alle drey warfen
die Auge/ auf den Solon, ‘als âuf den

Mann; der nichtnur die Fähigkeitbe:

\aßdas Sraatsruder bey �o�türmi�chen
Zeitenzuführen,�ondernvon dem �ich
eine jedeaußerdembe�ondereVortheile
ver�prach.Die Reichen hofften, da

er �elb�têin begüterterMann war , ek

würde um �ein�elb�twillen ihr Juter-
e��enicht ver�äumen,Die gemäßigte
mittlere Partheyrechneteauf �eineMä-

ßigung, und die‘arme auf. �eineBil:

ligkeitund Men�chenliebe,Er ward

ohne Loos zum Archon erwählt, und,
- durcheinen Orakel�pruch"ermuntert,

nahm er, dem�elbenzufolge, das

Sceeuerruder mit eben�oviel Weisheit
als Ent�chlo��enheitin die Hand.

Die Hauptur�achder Unruhen lm

alten Athen �owohlals imalten Rom,
war die Unterdrückung,welchedie Ar-

men von den Reichen erlitten, Die�e
war um �oviel unerträglicher, da �e
unter dem Schatten der Ge�eßemit

allemSchein des Rechts verübt rourde,

Der Wucher nährte�ichvom Blute der

Elenden, und konnte damals �owenig
als jeßt in �einenSchranken gehalten
werden,

‘

Aber �einePrivilegien waren

weit �chre>licher.Konnte der Schuld:
ner nicht bezahlen, �omußteer �eine
Kinder , und endlich �ich�elb�tdem

Gläubiger überla��en,und in die Sla:
verey gehen, Die�emUebel zu �teuren,

Z
i

e) Solon �cßtedie Ming, welchevorher 73 Drachmen gegvlten,auf 100,

_

Vott dein Solon'und�einenGe�egen. 138

welchesden Staat mit einem gänzlichen
Umfturzebedrohete,ergriff Solon ein

Mittel; das zwar. den Schaden auf ein-
malheilte, aber auch, na< derArt allex
heftigwürkenden Arzneyen,det Krau-
ken �o�eheangriff, daß er auf �einen
Arzt nichts wenigerals gut zu �prechen
war. Er machte �eineSi�achtia bé:

fannt, welches ein Ge�eßwar, das die

Entledigung von allen Schulden in

baarem Gelde verordnete, Die�esMit-
tel ergriff er, weil vermuthlih die Er-

höhungder Múnzen e) der Sache noch
nicht genug gethan“hatte, Die Be:

�izuügender Grund�tückeaber verän-

derte er-nicht„�onderñ“ließ �iewie �ie
waren. Daher kam es, daßalle Theile
mit �einerVerordnung gleichnnzufcie:
den waren: Die Reichen, weil er ihr
Vermögen�hmälerte,unddie Armen,
well er ihre Erwartung nur halb er:

füllte,indent �ieaufeinevölligeGleich-
heit dur< Vertheilung aller tändereyen
gerechnet ‘hatten. Hiezu kam’ no<
ein \{<ändli<erBetrug einiger �einer
Freunde, welche auf die erhaltene
Nachricht von �einemVorhaben große
Summen aufborgten und an Grund-

�túckelegten. Der Argwohn eines An-

theils an-die�erniederträchtigenHand:
king drückteanfänglichden Solon nicht
wenig, bis ihn die Zeit undder an�ehn-
liche Verlu�t,welchen er �elbdurch
�einGe�eterlitten hatte, rechtfertigten,
Aber dex Unwille des Volks verlor �ich
dennochnicht gleich.Es hatteweit mehr
venißmerwartet; und daer �eineHoff:
nung nicht in ihrem ganzen Umfange

A
- er:
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erfüllthatte, �oließ es �einMisver-
gnúgendeutlich blicken.

Jn der That �cheintder �on�t�ovor:
�ichtigeSolonhier einen Fehlerbegan-
gen und �ichein wenig übereilet zu ha:
ben. Die Cata�trophewar auf einmal

‘zu groß, welches mit allem Fleißezu

verhütendoch�on�t�einenGrund�äßen
gemáßwar. Die Róômer haben-ihn
wenig�tensin ihren Magaßregelu„ die

�iebey ähnlichenUm�tändenergriffen,
weit übertroffen. Sie �eßtenZin�en
und Capital nah und nach herab,und
bezahltenendlichdieSchulden der ganz
Unvermögendenaus demöffentlichen
Schaßef) Die Sache kam am Ende

auf eins hinaus. Aber weil man hier
tkang�amund �tuffenwei�egieng, �owar

�ieallen erträglich, Gegen plö6kliche
Uebergängelehnt i< un�re-Naturje-

"

derzeit auf, Wir können�ienichtwohl
in Privatangelegenheiten, und noh
weniger in öffentlichenertragen, Doch
wir ziehenbillig un�reCritik über den

großenMann zurü>. Zeit und Um-

�tändenöthigtenihn vielleichtgewalt:
�amerzu verfahren,als er �on�tgethan
habenwürde, Sein glimpflicherund

ganz zur Gelindigkeitgeneigter Cha:
rakter rechtfertigtibn �att�am,wenn

es nicht�chondas toos derMen�chheit
thut, welche es nicht vermeiden kant

zu Zeiten acuh bey der be�tenAb�icht
zu fehlen. Hundert andre würden es

an �einerStelle tau�endmal�{le{<ter
gemacht haben. Der großeMann i

berechtigteinen Fehlerzubegehen,ohne
£) Lis, L9. c. 271,

“

Von dein Solon und �einénGe�cheit.

� andern hinüber.
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“Solon fühlteden Matias:fines‘

Volks,der ihm durhdie Seele drang
Aber er hielt darum: nicht weniger fe�t;
und zeigte vielleichtin die�erProbé dié

höch�teVolllommenheitdes men�chlis-

chen Charafters,-nemlich:eine unbé-

weglicheStandhaftigkeitbey dem ém-

pfind�am�tenHerzèm.{Vouder Ned-
lichkeit�einerAb�ichtenund derUnmög-
lichfeit-zurÜckzugehengleich�tarküber-

zeugt, wich “er auf keine Seite ‘aûs;

�onderngieug�einemZwecke�tandhaft
nach „ �owenig ihn �on�tdas Nachge-
ben lo�tete,Sr erwartete, als. ein gre:
ßerKenner des men�chlichenHerzens,
daßdie Zeit in ihre Rechte treten und

Vernunft und Wahrheit geltend“ma?

chen würde. Under betrog�ichauch
niht. Das Volk fam von �einettt
Schwindel zurück,Es erkannte die

gute Ab�ichtund die reinen Hände des

großenMaunes ¿und �eineSi�achtia,
welchevorher �ovielen Tádel und ein

allgemeinesMurren erregt-hatte,wurs

de nun der Gegen�tauddes Lobes und
dex Bewunderung in einem �olchen
Grade „daß man zu ihremAndenken
ein öffentlichesOpferan�tellteund es

Si�achtianannte; Selten erhält�ich
die Ge�innungdes Publicum im gehs-
rigen Gleichgewicht,wenig�tensbeyder

er�tenBewegung, Es liebt die Ex-
tremeu und geht. leicht ‘von einer zur

- Wenig�tensthat es

hier das

O �che,Vollvou der

“tige
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tiefen’Welsheitund �eltenènUneigen-
nüßigkeitdes Solon, �eßteès �einer

Ehrerbietungund �einemVertrauengar
keine Schranken, Mit allgemeiner Be:
willigung wurde ißmdie Ge�eßzebung
von Atrica/ aufgetragen, und zwar mie

unbegränzterMacht „aufzuheben;'ab-
zuändernund einzuführen,was er gut
Findenwurde .g): Die�eswar noch
nicht genug. Man gieng“�oweit,daß
man ihm die Oberherr�chaftund“Kro:

e von Athen'anbot„und’ eslag’ bloß
‘an ihm 'auf-dên Thron zu’�teigenden

�eineVorfahren be�e��enhatten. Kber _:

Fo �chmeichelhaft:esihm wat | daßein

“anf�eineFreyheitäußer�teifer�üchtiges
Volk �ich!ihm �reywilligtnterwerfen
wollte, undiihn allein würdig hielt ein
Nachfolgerdes großenCodrus zu oer:

den, �olehnteer dennochdie�enAñtrag
�tandhaftvon �ichab, �o�ehrman auch
inihn drang „und �ohart ißn �eine

Freunde deshalbtadelten, "Es �eynun,

daß-er von den Vorzügeneinetrepuse

blikani�chenRegiernngsformzu �ehr
eingenommenwar „oder daß er nach
feiner“tiefen Ein�i<trGößhrungen-und

Revolutionen ‘vorhër�ah,’die �eiten

Thétonum�turzen,'oder ihn nöthigen
würden den�elben:mit Blute zu befe-
�igen;genug, er�chlugdie ihm ange:
Hotene hôch�teWürde aus, und’ hielt
és größerein Wohlthäteralsein Herr
EE

Volkes zu�eyn,
Es �eyhiereine kleine Ausbeugung

in der Ab�ichterlaubt, eine Parallele
¿wi�chendem tykurgus und Solon zu

2) Plutarch, in vit,Solon LL

Von dem Soloñ und �einenGeé�egen.
ziehen." Jenér warf �ichzumGe�eßz:
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geber auf, die�erwurde dazu von �ei
nem Volke be�tellt.Jener wollte keine

Krone auf Ko�tender Ehrlichkeit,die-

�erwill �ienicht, auch da er �ieals der.

‘ehrlich�teMann haben kann. Wie
weit �tehthièëSolon úber dem tykur-
gus! Eben�oweit als �eineGe�elge
voll Vernüúnfeund Billigkeit , über

„denwidèt�innigenRhetren,Der Pa-
rallelismus wird hier in feiner andern

Ab�icht�okurzabgebrochèn,als um ihn
de�toeherwieder anbringen zu dürfen,

Hier mü��enwir die Ge�chichtedes

Solon unterbrechen, und'von �einen

Ge�eßenreden, Der Plan der�elben
war’ mit ‘reiferUeberlegungund mit

demjenigen �ichernAuge entworfen,
welchès weder �einenGelchtspunkt,
noch den Boden , der zwi�chendem�el-
ben liegt, verfehlt. “Er war úberadl

dex allgemeinen men�chlichenNatur

Angeme��en’,ohnedie be�ondere�eines
Volks dabey aus den Augenzu �eßen.
Die öffentlicheWohlfahrt wurde we-

der deinPrivatnußen,noch auch die�er
jener aufgeopfert. Beyde waren das

Atrgenmerl'de��elben,beydewurden
mit gleicherSorgfalt ge�ucht,und mit

gleicher Gewißheiterreicht. Ganz
unter�chiéden‘von dem Lykurgi�chen
Entwurfe, der �hniht �owohlnah
der Naturdex Men�chheitund �einer
Bürgerrichtet, �ondernvielmehrwill,
daß �ichdie eine uñd die andére

UEißm richten �oll, ‘Seine Ge�elze
len
We�inosus

det bloßenJdeeE



T43 j

Ge�eßgebersmit Gewalt zwingen, an:

�tatt�iemit Glimpf und guter Art zu

lenken. Alles wird darin den willkühßr-
lichen Begriffen von Ehre und vom ge-
meinen Be�tenaufgeopfert.,ohne-zu
*Pédenken,ob ein �olchesOpfernichtdie
Kräfte derer über�teigt:die?es bringen
�ollen,oder, wenn �ie:�ichüberVermö-
gen an�trengen;wie viel �iedie�esko�tet,
Blinder Gehokt�ami�tihre Grundlage,
und �trengerZwang das Band-das �ie

zu�ammenhält: Solon baute�eineGe-

�eeauf Gerechtigfeit , Vernunft und

ein wohl abgewogenesGleichgewicht,
Er gab ihnen hinlängliche:Schwerè,

-

aber niht �oviel, daß ihr Druct1lâ�tig
. werden fonnte. Das waren nach�einem

Aus�pruchdie be�ienVor�chriften,wel-
-

<e dur< Macht-und Gerechtigkeit in

gleichemMaaßeunter�tüßt,die durch-
gängigeGleichheiterhielten,welchedie

Eintracht und genaue Verbindung un-

ter den Gliedern eines Stagts-am- be-

�tenbefördert." Die�es:war der Gei�t

�einerGe�etze.Alle Verordnungen die

von ihmherrührten,trugen das Geprä-

ge dev Vernun�t,-derBilligkeit und der

Freyheit„ die �ich:auf die Gleichheit
“

�iüßte.:Alles war �orichtig:und ver-

l
chen , als es �ichin œiner aus. ver�chie-

denen Be�tandtheilenzu�ammenge�eßz-
ken Ma��ethunläßt.Ge�eßevou die�er

Art empfehlen�ichdurch�ich�elb�t,und

“flôßendem: der �iedürch�chauet7durch

“ihreinnere Be�chaffenheitdie Neigung
ein ¿�ichihnen zu unterwerfen, Das

Von dem-Solon: und �einenGe�egen.

zältnißmäßig-eingetheilt,ünd=«vergli:
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war auch: die Ab�ichtdésSolön.

*

Gr

wolitenicht �owohlzwingenals leiten,
nicht-�owohlbefehlenals überzeugen,
Mußtennicht Ge�etze,worin Vernunft
undMen�chlichkeit�odeutlich reden,�ich
eine allgemeineHochachtungerwerben,
und �ich-inihren we�entlichenTheilen
æine �o:lange Dauer als die Natur der

Men�chenver�prechen,worauf �iege-
gründet�ind =,

3

„Der. wei�eGe�elzgeber„welcher be-

�fändigwit dex Bley�chnurinderHand
geht, machte es �ichzur Grundregel, fo
wenig.als: möglichvon der alten Ern-

richtungzu verändern. Er behielt �ie
Úberall,wo er fonte; oft auch da wo

er-�ienur erträglichfand. Unbverführt
von dex Eitelkeit, der Schöpfer eines

Staats zu werden, be��erteer mehr aus

als daßer neu bauete.- Mit ge�chickter
Hand: wußtedie�ergroßeMei�terdas

Wankende zu' befe�tigen,/ das-mit ein-

ander: �treîtendezu verbinden, und aus

übel: zu�ammeñhängenudenTheilenein
fe�tes‘undordnungsvolles Ganzes zu
bilden, ¿Wie weit läßt er hier den ty: -

*

Furgus-zurü>,der einreißet um auf:
bauen, und zertrümmertum wieder het-
�iellenzufônnen:;,und ain Ende doh
nichts- mehr hérgusbringtals eine älte

unförmlicheBurg, welche �ich:bloß
durch: die Dicke und Fe�tigkeitdes

Mauerwerks guszeichnet?Die gänzli-
cheUm�chaffungeines Staats i�tnicht
nur- hart Und unangenehm, �ondern

auch höch�tmislich,- Es i�tmehrGlúek

als:Verdien�t,wenn�iégelingt? +-

¿at
Die Fort�eßkungfolgt künfti
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rotes Stúd,

Freytag,den gen Februar 1774.

VNT von dem Solon und �einenGe�esen.

$
ie er�teArbeit des Solon war

| die Einrichtung der Regie-
rungsform. Athen war bereits

eine democrati�cheRepublik, die aber

noch keine gewi��eGe�talterhaltenhat:
te, wenig�tensfeine verhältnißmäßige;
Solon gab ihr Maaß und Bildung.
Er itheilte die �ämmatliczenBürger in

vier Cla��enein, Die Pentaco�iome-
dimnen und Hippadateluntenmachten
den Adel aus, und �telltengleich�am
die Patricier des álten Roms vom er-

�tenund zweyten Range vor. Die

Zeuggiten waren die vornehm�tenun-

ter dem Volk, und können füglichmit

den rômi�chenRittern verglichenwer-

den, Der Ueberre�twurde unter dem

Namen der Theten begriffen„ und war-

ohngefährder Plebs des alten Roms.
- Die�eVergleichungrechtfertiget�ich

noch duècheinige andere ähnlicheEin:

richtungen, So war in Athen�owohl
als inRom dasVermögenzumFußeder

Rangordnung und der Steuern gendm-
men.

;

nur zu öffentlichenBedienungenfähig.
Die Theten waren davon ausge�chlo�:
�en,Doch behieltein jeder , auch der

Die drey er�tenCla��enwaren

gering�teBürger, �einefreye Stimme
bey der allgemeinenVer�ammlungdes
Volks „ welcher Solon dadurch das

größteGewicht beylegte, weil er ver:

�tattete�ichin allen Fällenauf das ver:

�ammelteVolk zu berufen. Damit aber

die�esGewicht, welches größerwar,
als es anfangs �chien,nicht gar zu viel

Uebergewichterhalten, und den Staat
aus �einerLageziehenmöchte,�ogab
er dem�elbenein Gegengewichtan dem
Senat und Areopagus.Das ge�ammte
Voll ent�chiedalles , aber es durften
keine Vor�chlägean da��elbegethan
werden , welchenicht vorher vom Se-
nate geprúft-waren , und die Schlü��e
der allgemeinenVer�ammlungerhiel-
ten nicht eher dieKraft der Ge�eke,als
bis �ieder Areopagus gebilliget hatte,
Dietiefe Staatskun�tun�ersGe�ebge-
bers in der genauen Berechnungund-

Abwiegung der Macht die�erver�chie-
denen Theile , be�tätigte�ihdurch den -

Erfolg. Athen war �olange groß und

blühend,als mandie�es Gleichgewicht
unverrúckt ließ.Pericles verrückte es,
indem er das An�ehendes Areopagus
�{hwächteund dem Volkegu viel ein-

K# räumte.



147

des Pericles als den Anfangdes Ver-

falls �einerRepublikannehmen,welche
von die�erZeit an alle Unbequemlich-
keiten einer uneinge�hränktenDemo-

cratie erfuhr, immer tiefer herab�ank,
und endlich nichts inehr von ihrervor-

maligen Größe aks den bloßenSchat-
fei, nemli<h den Ruhm der Gelehr*
�amkeit,behielt, Ein Ruhmder immer

�ehrviel �agt,aber doh unfähigwar,
den Verlu�taufder andæn Seite zü er-

feßen.Das war dieStrafe die�esVolks/
weil es die Einrichtungen des-Solon
veränderte , der ohneWider�pruchder

größteStaatsmann des Alterthums
war, und be��erals jemand ver�tand,
die ari�tocrati�cheVerfa��ungderge�talt
mit der democrati�chenzu vermi�chen,

daßdaß Uebel von einer jeden insbe-

�onderevermieden, und das Gute von

beyden zu�ammengenömmen erhalten
wurde, “Die�eVermi�chungwar ein

Mei�terzug,der alles lei�tetwas in dex

men�chlichenNatur und in einem

freyen Staate anzubringeni�t.
Die allgemeineVer�ammlungdes

Volks, welcherdie höch�teMacht und

Gerichtsbarkeit beygelegtwar, führte
den Namen Eccle�ia,Eben �omächtig
als die rômi�chenComitien, aber un-

gleich be��ergeordnet. Jhre ordentli-

chen Zu�ammenkünftege�chahenvier-

mal in einem Zeitraume von fünf und

dreyßigTagen. Dite außerordentlichen
‘wurden nach Zeit undUm�tänden,auf
Verordnung der Obrigkeit, gehalten,
Zujenen kam das Volk ungerufen, zu

L

a) v. Ubbon. Emmi de�cript,reip*Ailen,

Von dem Solon und �einenGe�eßeit,

räumte,Man kann daher die EpocheWie�enaber wurde es eingeladen. “Ein
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jeder freyerBürger, der über dreyßig
Jahr und nicht wegen eines Verbre-
chens ehrlos gemacht war, hatte darin
�eineStimme, welcheaufänglichdurch
Bohnen, hernachaber durch kleine

Steine gegebenwurde.
“wurde �ieunter freyemHimmel, auf
dem Markte Prya nahe beymSchlo��e,
gehalteu, und zwar jedesnial unter dem

-

Vor�ißedes Epi�taten, der Prytanen
und Proedern, Die Prytanen waren

Deputirte des Senats, welchebeyder
allgemeinenVer�ammlungzugegen wa-
ren und die Gegen�tändeder Delibe-
rationen auf Tafeln aushiengen.. Der
Proedern wurden zehne aus den ver-

�chiedenenStämmen ernannt, unter

welchen der Epi�tatedurchs“$ocs ge-
wähltwurde. Jhr Amt war, über die

ange�telltenBerath�chlagungenzu wa-

chen , Vor�chlägezu thun „ die Stim-
men zu �ammeln,�onderlichalles in ge-
höôrigerOrdnung zuerhalten, und gieng
mit jeder Ver�ammlungzu Ende a).

Der Senat, welchenSolon als das

er�teGegengewichtdes Volks verord-

nete, be�tandaufánglihaus 400 Glie-
dern, welche, da die athenien�i�chen
Stämme auf zehne ge�eßtwaren, bis

auf 500 vermehrt wurden, �odaßaus

jedem Stamme gleich viel,nemlich 50

genommen wurden, “Er wurde jähr-
lich durchs $008 aus den Candidaten

gewählt, welche die Vor�teherder

Stämme in Vor�chlagbrachten. Die-

�esgroßeCollegium, welchesfa�tein

kleines Volk ausmachte, würde ohne
à

i ge

Gewöhnlich -

1
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;

gewi��eUnterabtheilungennicht wohl
�ich�elb�t,und al�onoch weniger den

Staat haben regieren können. Des;
”

wegen wurden aus dem �ämmtlichen
Senat 50 Pryhtanen,aus jedemStam-

mmezebnegewählt,welchegleich�amden

engern Nath vor�tellten. Aus die�en

wurden wiederum zehnProedern,/und
unter den�elbenein Epi�tategewählt,
Der Vor�itdes leßternwech�eltetäg-

lich, der Proedern wöchentlich,und der

"Prytanen nachihrenStämmen alle z 5

Tage, denn�o viel ‘hieltein athenien�i-

�cherMonat, Die�ezur Erhaltungder

Ordnung und Freyheit gleichgut ge-

trofféne Einrichtung, hat offenbare

Vorzügevor dem ‘römi�chenund dem
‘�partani�chenSenate: Dort war die

Verfa��ungziemlich�chwankendund

tumultuari�ch,und die Folgenent�pra-
chennicht�elten-derAnlage.Hier war
der Senat zu klein , be�tändigund de-

�poti�h.Die Ver�ammlungdes Volks

war nur ein demoerati�cherSchatten,
welchen die �iegendeAri�tocratie,oder

vielmehrOligarchie, #0 oft�iewollte,

dur ihre Strahlen vertrieb. In

Athen allein �iehtman den Senat �o

geordnet, wie er bey einem freyenVolke
‘Feyn muß, Hier herr�chtüberall die

richtig�teund be�timmte�teAbme��ung,

Der Senat hat-diegenaue�teOrdnung,
und �eineMacht wird uicht nur durch
das Volk und durch die Zeit, �ondern

auch durch den immerwährendenund

ge�chwindenKreislauf des Vor�ißes
begränzt. H

‘Untetde��en‘tar die�eMacht nicht
geringe, �ondernvielmehran�ehnlich

Vott dem Solonund �einenGe�eßett,' “E&g

genug. Ohne�eineEinwilligungdurfte
nichts vor die allgemeineVer�ammlung
gebrachtwerden , welcheÜberdemalle-

zeit unter �einerAuf�ichtgehaltenwur-

de, Was gegen Ge�eßeund Ordnung
ge�chehen�ollte,wurde durch die Autô-
rität �einerPrytanenhintertrieben, Dex
Senat hatte zwar nicht die Macht Ge-

�eßezu geben. Jude��engalt ein P�e-
phismaoder Senagtusconclu�umimmek

ein Jahr, oder �olange der Rath be:

�tandwelcheres abgefaßt,wenn es die

Be�tätigungdes Volks nicht erhielt-
Außerdemhatte er großenAntheil an

den öffentlichenGe�chäfftenund eine

�ehrausgedehnteGerichtsbarkeit, Die

Flotte und die Veu�orgung-armerBür-

“ger aus dem öffentlichenSchaße, wg:

ren unter �eïnerbe�ondernAuf�icht,Ex-
zog die abgehenden Obrigkeiten zur
Nechuung, uud ein jeder mußtein

Verbrechen, worüber kein be�onderes
Ge�eßvorhandenwar, vor ihm�tehen,
Doch konnteer nur bis aufeine gewi��e
Summe be�trafen. HöhereStrafen
gehörtenvor das Gerichtder Thesmo-
theten, Die Be�oldungeines Sena-
toren �tandinde��enmit �einerWürde
in feinem Verhältniß.Eine Drachme
täglich,welchenachun�ermGeldé etwa

drey Gutegro�chenbeträgt, war �ein
ganzer Gehalt. Ein �ehrmagerèrGe-
halt, wenn wir- auch den damaligen
höherenWerth des Geldesmit einre-
nen. Sporteln gab es auch nicht viek,
und die“ Extrajudicialien warên ip

Athen etwas gefährlich.Dennochfîn-
deu wir nicht, daß �iedarum ihrem
gêmeinenWe�en�chlechtergedienthäât-

K 2
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ten, Der gute Gehaltemacht“nicht
ällein,und nicht immer gute Bediente.

Das zweyte Gegengewichtwider die

Macht des Volke und die daraus zu

be�orgendenMisbräuche,warder Areo- -

pagus, Die�esweltberühmteGericht
erhielt die�enNamen von dem Orte �ei-
ner Ver�ammlung,welcher-Areos Pa-
gos, oder der Marsberg hieß. Sein

“Ur�prungi�t�ehralt und �teigtweit

über die Zeiten des Solou hinauf.
Cecrops �ollnah einigender Stifter
‘de�felbengewe�en�eyn.Abex wenn es

auh un�ermGe�etzgebergleich das

Da�eynnicht zu verdanken hatte, �o
war es ihm dennoch �eineWiederher-
�tellungund Vergrößerung�chuldig.
Draco, der wegen �einergrau�amen

Ge�ekebekannt i�t, hatte es �ehrherab,
und unter den Gerichtshofder Epheten
ge�ebt.Solon gab ihm nichtnur �ein
voriges An�ehenwieder , �ondernver-

mehrte es noh. Der Areopagushatte
Macht die Verordnungen des Volks

aufzuheben, welchegegen die Grund-

ge�eßeoder das gemeineBe�te�tritten.
Die Erhaltung der Ge�eke,die öffent-
lichenCa��en„ die Jugend , die Reli-

gionsangelegenheiten,die Criminalge-
richte und die Sitten der Bürger in

ihremPrivatleben, �tandenunter �einer

be�ondernAuf�iht,Jn die�emleßtern
Punkte hatte die�erGerichtshof vieles

mit der römi�chenCen�urgemein. Ein

jeder war gehalten �ichauf Erfodern
vor dem�elbenzu �tellen,und von �ei:
nen Ge�chäfftenund �einemVermögen
genaue Rechen�chaftabzulegen, Denn

in Athenkonnte man mit Ehrenweder

Von demSolon und�einenGe�etzen. 152

müßiggehennoh unre<htmäßigeGü:
ter be�ißen.Die�eEinrichtungwar

eine der �onderbar�ten,aber ali viel-
leicht der �chön�ten,Der römi�cheCen-

�orfragte nur nah der Erhaltung des

väterlichenErbguts. Die Vermeh-
rung warimmer ein Verdién�t,die Art
der�elbenmochtegewe�en�eynwie �ie
wollte. Nür in Attica litt die Maxime
eine Ausnahme, daß man �einGlück

nicht zu be�cheinigenbraucht. Hier
mußtenicht nur der rechtmäßigeBe-

�i6; �ondernauch die rechtmäßigeEr-
langung des Vermögensnachgewie�en
werden. Esi�t Schade, daß die Rô-
mer �ichdièfeAn�taltnichtmerkten, als

|

�iedie Ge�ekedes Solon ab�chrieben.
Vielleichtwäre �iemit in die zwölfTa-
feln gerathen und wohl gar in der tri-

boniani�chenSammlung bis zu uns

gekommen. Aber nur als ein veraltetes
und höch�tunbrauchbares Ge�e,das

ver�teht�ih,Denn was �ollteman in

un�ernTagen damitanfangen, wo viele

nachStandesgebührmüßig gehenmü�-
�en,und mancher�elb�tnicht weiß,we-

nig�tensnichtgern �agenmöchtewie er-

zu �einemgroßenVermögengekommen
i�t,Der Himmel ‘hatihn ge�egnet,
und wer kann den'Segen des Himmels
berechnen?a

wir kehrenzum Areos

pagus zurú>.
|

Sogroß das An�ehende��elbenwax,

�o�chienes doh mehr auf der Ehr-
furcht als auf der Macht zu beruhen,
Ein Gericht von de��enAus�prüchen
bis auf die Zeiten des Demo�thenes
auch nichteiner be�tritten,und de��en

unbefleckteGerechtigkeitin einSprich-
wort
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wortübergégüñgen_war, mußtenoth-
wendig die größteEhrerbietungeinflô-
ßen, Man wird �i<hwundern , wie

man eine oft zahlreicheGe�ell�chaftvon

folchenMännern in dem kleinen Attica

zu�ammenbringenkönnen,die in-weit-

ge�trecktenLändern oft müh�amzu�u-
chen�eynmöchte, -und wie bey einêr

ganzen Ver�ammlungmöglichgewe-
�en,was bey einzelnenPer�oneneine

-Selténheit ‘i�t,und ichge�tehe�elb�t,
daß ich alles’ für eine Fabel haltenwür-

de, was davon ge�agtwird „wenn es

‘nichtauf �oguten und unverwerflichen
Zeugni��enberuhete. Etwas úübertrie-

ben kann,inde��endie�ergroßeRuhm
‘wohl�eyn,das will ichnichtwider�pre-
chen. Selten halten wie das rechte
Magaß“inLob und Tadel, �ondern�een

gern die Vorwürfeun�rerBewunde-
-

‘rung �oweit über die Gränzen der

Men�chheit,als wir die armen Gegen-
�tändeun�ersHa��esunter die�elbeher-

“ab�toßen. Inde��eni�t es -�ehrviel,
wenn auch nur das mehre�tewahr i�t,
und das kannman wohl annehmenohne
altgläubigzu �eyn.Die Um�tändetru-

gen auch das Jhrige bey, die Gerechtig-
keitund Weisheit in die�emGerichte�o
be�tändigund �olangezu erhalten, Da
es einmal einèn �ohohenSchwungges

nommenhatte, �oerfodertees �eineEhre
�i in dem�elbènzu erhalten. Es: war
der Kern von allem-was in Athengroß
und tugendhaft war. Es wählte�ich
�elb�t,blieb be�tändig,und ver�tieß�eine
Glieder bey dem klein�tenFlecken,Man

mußte Archongewe�en�eyn,und �eine

A vor eiter �ehr�trengen
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Unter�uchungvölliggerechtfertigethar
ban, um in die�eehrwürdigeGe�ell:
�chaftaufgenommenzu werden, “Auch
die übrigenSitten mußten, bis auf
Kleinigkeiten, rein und untadelhafti

�eyn, Ein Archon der �ichim Trink-

hau�ebetreffenließ„ wurde kein Are:

pagit. Die�esCollegium�chrieb�i<
“Überdemein �trengesEtiquet in �einen

Sibungenvor. Lachenwar in den�ef-
ben ein unvergeblichesVerbrechen,und
inallen rourde eine be�ondereGravität

und Feyerlichkeitbeobachtet, welchebey
einem �oaufgewe>ten Volk, wie die

Athenien�er, kaum zu erwarten war.

Eine Sache, diezwar in gemeinen und

geringer Handlungen �ehrlä�tigurid

pedanti�ch�eynwürde,aber bey großen
und öffentlichenunumgänglichnôthig
�cheint,Badinerie i�thier immer: übel

angebracht, und �olltebillig aus Tem-
peln und Gerichts�älenganz verbannkt

�eyn,Dort thut �ieder Andacht�hlechie
Dien�te,und hier würkt �ieoft �ogutwie
ein anderes Be�tehhungsmittel,Wie
demaber �ey,genug der Areopagus er-

hielt �ichin einem langen und gleichför-
migen Ruhme der Weisheit und Ge-

rechtigkeit,wovon man außer ihmkein

Bey�pielin der Ge�chichtehat, und

von welchem dem Solon als �eiúem
Re�tauratoroder zwenytenSchöpferbil:
n

ein Antheil gebührt,
Die Archonten, welche näch�tdem

Areopagus, mit welchem�ein enger
Verbindung �tanden’,die vornehm�te
Obrigkeitausmachten, waren �owenig

“als die übrigenGerichtshdfevow der

O de��elben,ob

DENdurch
�ei:

e
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�eineverbe��erndenHände gegangen
# �eynmochten,wie uns wenig�tensbey

den gegenwärtigen�ehrdeutlicheSpu-
ren urtheilenla��en,Jhrer waren neun

an -der Zahl; Der Eponymos , von

welchem das Jahr den Namen führte,
der Ba�ileusund der Polemarch, hat-
ten ihre be�ondernDepartements, ; de-

ren Erzählunghier zu weitläuftig�eyn
würde, Die “übrigen�e<�ehießen
Thesmotheten. Außerihrer Concux-
renz bey der GerichtsbarfkeitihrerCol-

legen, und der Auf�ichtüberdie Beob-

achtung und Völl�tre>ungder Ge�ebe,
war es ihre be�onderePflicht alle Jahr
das ganze Ge�eßbuchdurchzugehenund

zu unter�uchen, ob dunkle, zweifelhaf-
te, unbrauchbare oder wohl gar wider:
�prechendeGe�eßedarin befindlichwä-

ren.’ Die�eswaren �ie�chuldigder ge-

�ebgebendenVer�ammlunganzuzeigen,
welche dagegen Verfügungenmachte.
Was war wei�erund heil�amerals die�e
Sorgfalt ? Warum giebt es nicht un-

ter allen ge�ittetenVölkern ein Colle-

‘gium von Thesmotheten! Die Ge�eke
würden, aus der ‘ungeheurenMa��e
und: aus dem Chaos das �ieoft �ind,
einegenießbareund nichtlä�tigeWohl:
that werden.

Von den übrigenzehnGerichtshöô-
fn be�orgtenvier die Criminal und

�ech�edie Civil�achen,Die Epheten,
das Delphicum, das Prytáneum,-das
Phreatum, gehörtenzu den er�tern,und

_das Paraba�ton,das Kainon, déèrLy:
cus, das Trigonon, der Metychius und

die Heliäa zu den leßtern.Man wird

�ichüber eine �olcheMengevon Ge-

Von dem Solon 11nd �einenGe�esen,

oder konnte,
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richtshöfenin einer Stadt verwun-

dern, die nichtvielúber20,000 eigent-
liche Bürgerhatte, und glauben,daf
dieûberhäuftenRäder in einer Staats-
ma�chinedie Bewegung verwirren,und

eherhindern als befördernwerden, Das
wird niemand be�treiten,�ouderngern
mitglauben, daßzu viel Gerechtigkeits-
officinen und Grade feine Wohlchat
für ein Volk �ind, Aber man würde

Unréchtthun, die�enFehlerin der athe-
nien�i�chenVerfa��ungauf die Rech-
nung des Solon zu �chreiben,- Wir

haben bereits angemerkt, daßer nicht
der Urheberder�elbengewe�eni�t.Sie
waren �on vor �einerZeit,und gehör:
ten zu denen Stücken „ welcheer nah
�einem-Planenichtabändern wollte

“Die plóblicheUm�chaf-
fung eines Staats i�zu �chwerund

mislich, und die unvermerkte Abände-
rung autori�irterMisbräucheerfodert
mehrZeit als die Dauer eines men�ch:
lichen Lebens’ ver�pricht.Das Volk
würde über die Reform�einerGerichts-
hôfegemutret, und �ieals einen Ein- -

gri�in ‘�einewohl herg-brachtenGe-

recht�ämeange�ehenhaben. Deswegen
ließSolon mit gutem Vorbedacht vie-

les unberührt,was entweder ohnegroße
Gefahrnicht angegri�fen,oder nach al-

ler Wahr�cheinlichkeitnicht ausgeführt
werden konnte, „Er gab, nach �einer

>

ausdrückflichenErklärung,„die be�ten
„ Ge�eßewelchedie Athenien�erértras

„gen fonnten,,„,Die�ekörnigteund

treffendeAntwort fertigtenicht nur da-

mals, als �iegegebenwurde, den Vor-

wiß derigendannachE one
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�ondern�ieenthältzugleich:eine nach-
drúcklicheSchußredefürdie Ge�eßedes

Solon auf alle Zeiten, Höher als
“die men�chlicheNatur �ichhebenkaun,
muß der Ge�eßgeber�einZiel niemals

�etzen,wenn er nicht �tatt-ge�itteterund

tugendhafterBürger, Pedbanten:und

Enthu�ta�tenbilden will. Oft mußer

es aus Betrachtung der Uin�tändenoch
etwas niedriger �tellen,Thut er die�es
niht, �owird er vielleicht.recht gute

Ge�ehzegeben, die weiter keinen Fehler
haben als daß�ienit brauchbar�ind.
Sie werden überall gelobt, aber ‘niv:

gends ausgeübtwerden, Eri�teinArzt
der ein herrlichesArzueymittelverord-

net, um welches:es Schade i�t,daßes

�o�tehenbleibt, weil esider Natur des

Kranken gänzlich zuvoider i�t.Zu giei-
cherZeit i�tdie�eErklärung ein �tetes
Denkmal der Mäßigung,welchegro-

ßenGei�ternnicht immer eigen i�t,So-
lon will �eineGe�eßenicht für Orakel

oder �troßendeRhetrengehaltenwi��en,
�ondernfür gute Regelnvon Men�chen
fürMen�chen,welchebeydefehlen kön-

nen, im Entwurfe �ogut als in der

Ausübung,
Und doch wird es �chwerfallen die

Fußtapfender men�chlichenSchwächs
in �einenGe�eßenhäufigzufinden,wenn

�ieauh mit Vor�aßzund allem Fleiße
aufge�uchtwerden, Selb�da, wo er

“

beym er�tenAnbli> gefehlt zu haben
�cheint,wird ihn eine genauere Prüfung
und die Lageder Sachen rechtfertigen.
DiejenigeVerordnung,zum Bey�piel,
„daßbeyeinem ent�tandenenAufruhxs

Von dem Solon und
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niemand neutral , oder zu Hau�eblei-
ben: durfte, �ondernniit �einenWaffen
er�cheinenund Einem Theilebeytreten
mußte, wird vom Plutarch fr para:
doxund unvernünftigerkläri, Es i�t
nicht wohl zu

-

erklären, warum der
liebe Mann hier �o�charftecen�irt,
der dóch�o�tarkeBrocken von �parta-
ni�cher

-

Unvernunft und Paradórxen
recht.gut verdauen kann; Hâtte er �ich
die Múhegenommen, die Sache etwas"

genauer zurunter�uchen,“�owürde er

gefundenhaben, daßdie�es�ohart ges
tadelte Ge�eßzäinder Vernunft �owohl,
als in den befondernUm�tändenvon

Athen�einenguten Grundhabe, Ein

jeder.Auf�tandhat allemal einen �hwa-
chénAnfang. Ergleichet einer Feu-
exsbrun�t,welche bey dem er�tenAus-

bruch leicht, bey ihrer Ausbreitung
aber �chwerzu dämpfeni�t, Durch
trágeHânde und müßigeZu�chauer,
greift die phy�i�cheund politi�cheFlam:
me um �ich,‘So gut der Bürger zur
Rettung bey der er�ternverpflichteti�t,
i�ter es auh bey der andern, Sie
gewinnt eben durch die Unthätigkeit
derer, welche aus“ übel ver�tandener
Liebe zum FriedenbloßeZu�chauerblei-

ben, ihre größteStärke, Ju einem
Staate, wie Athen , war ein �olches
Ge�eßmehrals heil�am,es war noth:
wendig. Ohneein �tehendesHeer und
mit Unruhen bedrohet, welcheauf deux

“Punkte waren auszubrechen, founte

es da��elbegar nicht entbehren, Eben
�owenig als eine Berufung-zuden

Waffen,wenn derFeindvor den Tho-
LES

ERRE
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ren war, Manverab�äumteda��elbe
dennoch, �ounentbehrlih es war.

Aber man hatte auch bald Ur�aches

�ichgereuen zula��en,Pi�i�tratuswür-

de �eineehrgeizigenAb�ichtennie er-

reicht haben, wenn man dem Solon
und �einenGe�eßzengefolgtwäre.

Die übrigenrechtfertigen�ichdur<
ihre Be�chaffenheitund ihren Erfolg.
Sie�indauf die allgemeineNatur der

Men�chengebauet, und dem be�ondern
Charafter des Volks angeme��en«
Vernunft, Gerechtigkeit und Billig-
keit waren ihre Grundlage, und flu-

ge Mäßigung bey.einer gereinigten
Staatsfun�t, die / Zu�ammen�eßung,
Sie machten Athen groß, glücklich
und glänzend, Sie befördertendie

“

Tugend ohne Rauhigkeit, die Ord:

nung ohne Strenge, die Freyheit ohne
Zügello�igkeitund Kün�teund Wi��en-
�chaftenohneWeichlichkeit. ‘Der Gei�t
der Nation war-weder durch die Waf-

fen unterdrückt,noch durch die Kün�te
entnervt. Athen wich“keinem grié-
chi�chenStaate an Macht und-Tapfer-
keit, und úbertraf �iealle an Gelehr-
�amkeit,welcher es in der Folge �eine

längereDauer zu danken hâtte. Athen
“�tandund blûhetenoch, nachdem alles,

und �onderlich�eine�tolzeRivalinúü,
neben ihm ge�unkenund verge��enwar.

An�tattdas Haupt von Griechenland

zu �eyn,wurde es die Univer�itätder

Welt. x
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Ohne eine weitläuftigeCompila:
tion einzu�chalten,wird eine furze
Nachricht von den Civilge�eßendes

Solon hier nicht am unrechten Orte
�tehen,da wir bishernur �eineStaats- -

ge�eßezu �ehenGelegenheitgehabt.
Der er�teSchritt welchen er hiebey
that, war die gänzlicheAufhebungder

Ge�eßedes Draco. Die�ehatten �i<
zwar durch ihre unmen�chlicheHärte
�chonzum Theil �elb�taufgehoben,
Aber wenn ihreWürkunggehemmet
war, �owar ihreKraft darum nicht
erlo�chen.Sie �chliefennur, doh
�odaß�ieleicht von denen aufgeweckt
werden konnten , die �iezum Schaden
ihrer Mitbürgermisbrauchen wollten-
Dergleichen�chlafendeGe�eke�indin
einer Staatsverfa��ungdie aller�chäd-
lich�ten.Sie �indein vergifteterPfeil
in der Hand der Chikane, Man hú-
tet �ichnicht davor, man denkt nicht
daran, man weißoft nicht daß�ievor-

handen �ind,bis man ihre Würkung
fühle. Wie �ehrwäre ein Solon in
vielen gefittetenLändern nöthig, der
eine Reform der unbrauchbaren und

verro�tetenGe�eßean�tellte,welcheun-

ter dem Schutt der Zeit und Verge�-
�enheitbegraben�ind,aber noch nicht
�otief, ‘daß�ienicht leicht hervorzu-
ziehenwären, wenn man jemanden
auf eine legaleArt ein Unrecht zufü:
gen will ?

Die Fort�eßungfolgt künftig.
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:

ie�erúhmlicheSorgfalt für die
-$ inuétlicheSicherheit, woran

dem Bürgergewiß�oviel,
io nicht uochmehrals an der äußer:
lichengelegeni�t,bezeugteernochdur<
ein

y biotdeles‘Ge�eß,wwelcheseben den
Œ hatte. Es wareinem jeden

reo,Klage gegenjemazidüberdas Un:

recht anzu�tellen,das. er-eittem Dritten

zugefügthatte. Die Ab�ichtwar nicht
ur die ‘Athenien�erzu gewöhnen, �h
im genaue�tenVer�tandeals Glieder
zu betrachten,welchealle mit leiden,
wenn eins leidet, �ondernauch ciné

jeden , und �elb�tden gering�tenBür-

ger gegen alle Beleidigung der Mäch-
kigern �icherzu �tellen.Eine Privat-'
beleidigung wurde nach die�erVerfü:
gung gewi��ermaßeneine öffentliche,
und der Vornehme, welcherden An:

griff that, mußteallezeireinen Gegner,
der ihmgewach�enwar, als Verthei-
diger des Geringernerwarten, wo

nicht aus Gerechtigkeits- und Men-

�chenliebe,doh gewißaus Neid oder

Privathaß.Be��erkonnten die�eun-

edlen und �chädlichenLeiden�chaften
nichtgenußetwerden, als wenn männ

�ieaus einem Zunder der Zwietracht,
in ein Erhaltungsmitte!lder ôöffenlichen-

Sicherheit verwandelte, und der Ge-

�eßgeberi�tgewißeiu Mei�terin �einer
Kun�t,der die Schwächen dex men�ch-

lichenNatur zu Stützen�einesGebäu-

deszu gebrauchen,und das Schädliche
�elb�theil�amzu machen weiß. Der
aus einer �olhenAnorduung zu be:

fürchtendeSchade, �tehtwenig�tens
mit dem davon zu erwartenden Vor-

theil in feiner Vergleichung. Sie
war eine Gelegenheitdie Klage�achen
zu mehren, das i�tnicht zu leugnen,
Aber in einem freyen Sraat i� der

Anklägerimmer ein geringeres Uebel

als der mächtigeUnterdrücker,Auch
warenin Athen die Proce��eweder �o
láng noch�ofo�tbarals heutiges Ta-

ges, und iù einer Republik, wo die;

tiatürlicheLang�amkeitder Ge�eßefa�t
in eine Trägheitausartet, konnte. Ein

Fl bwerkmehr nicht �chaden.
ie Ge�ekeder Ehen, welche So-

vn entwarf, waren in aller Betrach:
tungweit úber den Lyfurgi�cheu,Es
war in dem �on�t�ogalante Athen
utñgleichbe��erfür dieHeiligkeitdie�cs

4 Ban-
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Bandes ge�orgt, als indem rauhen
und mürri�thenSparta. Hier wurde

ein Ehebruch mit allerGravität und

der Ehrbarkeit unbe�chäderbegangenz
dort war er capital, wenig�tensim

Falle der Ertappung, weil der Ehe:
brecher der Gewalt des Mannes über-

la��enwar. Solon nag es verantiwor-

ten, wenn er hier etwas zu firenge
gewe�eni�t, Die Alten , den einigen
Ufkurgus ausgenommen, waren nicht

anders. Undvielleicht be�orgteer von

Einer zúgello�enUibertinagemehcUebel

bey dem Charakter �einerNation, als

von der Strenge, Das Frauenzim-
mer war zu einer �itte�amenund einge-
zogenen tebensart verbunden. Jhrem

-

Puße und ihrerKleidungwaren Grän:

zen ge�eßt,ob ich gleich eben nicht gut
dafür�eynwill, daß�ieimmer púnftlich
beobachtet wurden. Die�emGe�chlechte

“�cheinen�owenig als dein Gerechten
Ge�eßzegegebenzu �eyn. Wenig�tens

hat man ebèn fein Exempel, daß �ie
viel über da��elbevermocht haben,
Wenn es al�o in Athen in die�em

Punkte nicht viel be��erzugieng als an

andern Orten, �omuß iman demguten

Solon daraus fein Verbrechen mag-

hen, UnmöglicheDinge muß man

von feinemMen�chenfodern, Sein
Ge�e über die Verheyrathung der âl-

terlojenTöchterwird vomPlutarch und

vielen andern hart getadelt, Sie wur-

den durch die Gerichte an den näch�ten
Verwandten gegeben;der �ieentweder

“zu nehmen oder auszu�tattenverpflich-
ret wat, Es lâßrfich zwar gegen die�e

Einrichtungver�chiedenes�agen,Aber

8
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wögegenläßt< nichts�agen?Wer
�oviel gute Ge�eßemacht, hat ein

Recht auch ein�chlechtesmit unters

laufen zula��en.Die Wahl zwi�chen
der Heyraih und Ausftattung blieb
cinem jeden frey, und die leßterewax

�ehrmäßig. Sie war bey den Reichs
�lénauf 50, undbey dem Mirtele
�tandeauf 150 Drachmen ge�eßt,Die
Ab�ichtdes Solon war wenig�tens
gut. Er wollte nicht , daß eine arme

Athenien�erinn-húlflos bleiben mid

durch die Nothgezwungenwerden �oll:
te, entehrendeWege zu ihrer Erhale
tung zu wählen, wozu in Athen die

Gelegenheitnur gar zu großwar, Die

Ehre des Bürgerrechtshatte einen

hohen Werth, und �ollte,�oviel môg-
lich, ohne Fleckenbleiben,

Statt der �partani�chenConmus
nionwirth�chäft�onderteSolon das

Eigenthunkeines jeden �orgfältigab,
Die Grânzende��elbenwaren fogengu
als möglichbe�timmt,�odaßfeinee
leicht dem andern zu nahe fommen

konnte, Die Brunnen, die Bäume,
die Bienen�tände,hatten ihre fe�tge-
�eßtenDimeu�ionen,welchenicht úber-

�chrittenwerden durften, Die Si-
cherheitdes Privateigenthums verdie-

net eine ganz vorzüglicheAufmerk�am:
keit des Ge�eßzgebers..

Es i�tdem

Staate keinesweges gleichgültig,wie

einige flúgelndePolitiker meynen , in

welchen Händen das Vermögeni�,
Esi�tihmunendlich daran gelegen,daß
es in deneni�t, welchenes vor Rechts-.

wegen gehöret, Der er�teGrund�aß
der Rechte�owohl,als der Hauptzweck

:

aller
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aller bütgerlihenVerbindungen geht
dahin, daß ein jeder beydem Seinigen

ge�ichert�ey,Was �ollman von ei-

nem Staate oder von einer Staats-

Notidem Solon und �einenGe�ehen.166

keit zuroeilenblutigeOpferzum Schrek-
fen der Boshaften, Die innerliche
Sicherheit des Staats �cheint�iemit
eden dem: Rechte fordern zu können,

kun�tdenken, wo die�es-ausden Au- als die äußerliche, der’ �ieohneBee

“gen ge�eßtwird?
Aus die�erFür�orgei�tun�treitig

die Strenge der athenien�i�chenGe�eße

gegen
- Dieb�tähleherzuleiten, Ein

jeder war berechtigt den nächtlichen
Dieb ‘ohneweitere Um�tändezu tödten,

Der Dieb�tahlder an einem dfentli-

chen Orte begangenwar, �ogering er

auch �eynmochte, wurde ohne Guade

mit ‘dem Tove be�traft, Kleinere

Spigßbübereyenhiengeuvon dem Will-

führ de��enab an dem ��ebegangen
waren. Eine doppelte Er�eßungund
öffentlicheBe�chimpfungwaren der

gewöhnlicheLohn. Was über 50

Drachmen betrug,gehörtevor die Ge-

richte, und wurde nah Befinden mit

Gefängnißoder mitdem Todebe�traft.

Hier werden �ichSolon und Beccaria

nicht mit einander vertragen , �oviel

überein�timmendes�on�tihre Den-

, kungsart in An�ehungder Gelindigkeit
mit einander zu haben �cheint.Aber
der �anfteund men�chlicheGe�eßgeber
verleugnet �ichdoch auch �elb|bey der
Strenge nicht ganz. Er mildert �ie,
vielleicht nicht �oweit als es die Men�ch-

_Tihfeit wün�cht,aber doh �oweit es

die Ge�innungen�eiuerZeit und die

Um�tändeerlaubten, Die Theorie der

Gelindigfeit in den Strafen klingt
\{höôn,und macht dem HerzenEhre.
Aber �ie�cheintda leichter als in der

Ausúbung, Hier will dieGerechtig-

‘

denfen und in unzähligerMengegee
bracht werden.

Eine be�ondereGattung von Stra-

fe, die un�erGe�eßgeberbey gewi��en
Verbrechen einführte„muß man nicht
ohne Leidwe�enuuter die verlornen
Kün�tedes Alterthumszählen. Dies
war die Ehrlo�igkeit,Wer �einedürf-
tigen Aeltern nicht erhielt, wer �ein
väterlichesErbgut durchgebrachthatte,
wer dreymal beym Areopagus des

Mügßiggangshalber verklagt war,
wer �eineFrau, die eines Ehebruchs
Überwie�enwar, wieder annahm, wer

niederträchtigund ohne Gegenwehr
aus der Schlachtegefloheawar, der
wurde für ebrlos erflárt, verlor �ein

Stimmrecht,und war vouallen öfent-
lichenVer�ammlungenausge�chlo��en.
Es i�zwar nicht zu verlangen , daß
man in un�ernaufgeklärtenund ehren-
pünktlichenZeiten die�eAtimie- in ih-
rem ganzen Umfange wieder einführe;
aber das wäre wohl zu wün�chen,daß
úberwie�eneoder be�traftegrobe Ver-

brecher nicht �obald wieder ehrlich
gemacht, unddie ausge�tandeneStrafe
für eine �olcheGenugthuung gerechnet
würde, die alles gut macht und den

Riß der Ehre ganz wiedex zuflikt.
DieEßhrlo�igkeitmüßteau nah über-
�tandenerStrafe noh eine Zeitlang
auf dem Verbrecher haften, und nur:

unzweifelhafteProbeu dex Be��erung
13 müß-

(0.
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müßteneinen �olchen-vonhimpflichen
-

Privatoorrückungenbefreyen.

Die�eVerfa��ungwürde das Bö�e
�omerklich vermindern, als Prämien
das Gute befördern: Solon �cheint
der er�teunter den Ge�eßzgeberngewe-
fen zu �eyn,der die Kraft der lebtern
gekannt und genußthat. Bisher wa:

ren �ienur bey den Siegernin den

olympi�chenSpielen üblichgewe�en.
Solon �eßtedie�eherab, und legte �ie
dem Nüßblichernbey. Wohlverwal-
tete. obrigfeitliche Stellèn eröffneten

- den Zutritt in den Areopagus, und

reizten dur die�eehrenvolleBeloh-
nung zur Nachahmung in der Recht-
�chaffenheit.‘Seine Aufmerk�amkeit
�tiegauch bis ins Kleine herab. At?

tica wurde �ehrvon den Wölfen be-

�{wert.
- Er �eßteeine Prämie auf

die Erlegung der�elben,und in kurzem
war das Land’von die�enNanbthieren
befreyet, Wer ‘immer gebieten will,
oer�tehtnicht zu befehlen. Eine Prä-
mie thutmehr als zehnge�chärfteVer:

ordnungen. Das geheimeGe�ühlder

angeborneuFreyheit empóctuns gegen
alles was bloßerBefehl heißt, und

wireilen dazu, wie der Landmann zum
Herrndien�te.Aber die -Hoffnungder

Belohnungan der Hand der Freyheit
beflügeltuns, und bietet alle Kräfte
auf, die in uns verborgen liegen.

Das Recht zu te�tirenhat die Nach:
welt ebenfalls un�ermGe�eßgeberzu

verdanken. Die Arhenien�erwaren

vor �einerZeit gehalten, ihr Vermö-
gen bey ihren»Ab�terbenden Agnaten

Vondem Solonund �cinenGe�e6en.

“

doch unter Auf�ichtder Ge�etze.

“ter ge�chieht.
�ondernetwas Freyheitin un�eraHüt:

und CognatenohneUnter�cheidzu über:
la��en,�iemochten nahe oder fern , gut
oder �chleht�eyn. Solon lehrte �ie

- die Rechte des Bluts gehörigunter-

�cheidenund ein�chränken,Der Ster-
bende genoßden Tro�t,�einwohl und
�auererworbenes Vermögenwürdigen
Freunden�chenkenzu können,und hatte
nicht mehr die Kränkung es den gies
rigen Händenunwürdigertente la��en
zu mü��en,die weiter kein Verdien�t
hatten als daß �ieVerwandtehießen,

Die Erziehungder Jugend war,
wie �ienah Vernunft und Billigkeit
�eynmuß, den Aeltern überla��en, je:

Der
wach�ameAreopagus hatte darúbex
diealigemeine, aber bloß eine entferute
Auf�icht. Die be�ondereund nähere
ließSolon da , wo �iedie Natur hin:
gelegt har.

-

Jene war haupt�ächlich
verneinend, und er�tre>te�ichauf das,
roas nicht ge�chehen�olite.So, dünkt

mich, i�tes ret. Ge�eße,welche
uns die Freyheit rauben, un�reKinder
wie wir wollen zu bilden,�indToran-
nen. Bald werden �ieuns unter dem

Vorwandedes öffentlichenBe�ten�a-

gen, daß un�reSeele nicht un�eri�t,
Sie können uns bloß verbietenwas

. �chlechtund unrecht i�t,und uns �ozu
un�rerSchuldigkeitanhalten, daßuns

immer noch etwas Raum bleibt uns

bey ihrer Ausübung zu bewegen,
Wenn die Sache ge�chieht!Wie �e
ge�chieht,kann dem Ge�ebegleichgül-
tig �eyn,wenn �iedarum nicht �chlech:

Keine Sflavenfe��eln,

ten!
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ten! Sie �indun�er,wie un�reKi:
der, und weder Zuchthäu�ernoch Ca-

�ernen«Eine Wai�enhauserziehung
gehörtnach Sparta.

Ueber deu Gottesdien�tgab Solon
wenig, utid úber den Vatermord gar

“

feine Ge�eße.Daser�terehielt er be-

denflih, und das andere überflüßig.
Die Ge�ekeüber Mordthatenbegrif:
fen es hon in �h, und er trauete,

wie er �1< hierúberausdrüc>kte,feinem

eine �ounnatürlicheHandlung zu. Det

Ge�eßgeber,welcher�einemVolke gar
nichts zutrauet , wird machen , daß es

�ich�elb�tnichts zutrauet, und eben da-

durch la�terhafterwird, und der Mo-

rali�t,der immer auf den Extremen
der La�terherumreitet, wird oft ein

Lehrerde��en, was er ‘verbietet,

Solon verbe��ertenicht nur die Ge-

�ehe,�ondernauch die Zeitre<nung.
Thales hatte: das Jahr in zwölfglei:
cheMonate , und 360 Tagegetheilt.
Solon �ahden Fehler die�erBerech-
nung und verbe��erteihn durch ein

Mondenjahr von 254 Tagen, welchem
er ums zweyte Jahr einen Monat von
22, und ums vierte einen von 23 Ta-

gen ein�chaltete.Seine Methode war

nicht �ogut wie die un�kigezaber doch
immer �ehrgur für �eineZeit.

doch etwas flúger geworden �eyn.
Wenig�tensin der Berehnung der

Zeit, wo eine Beobachtung die andre

berichtiget undein Tag den guüdern

lehrer.
Die�eVeibe��erungwar nicht der

�lecht�teDien�t,den Solon der Welt

Von dem Solonund �einenGe�eten.

Nach"
mehr als 2000 Jahren wird die Welt
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lei�tete.Ohneeine richtigeZeitabrhei:
lung leidet am Endealles, wenig�tens
durch den Mangel der gehörigenOrd-

nung. Lykurgus zwar zerbrach�ich
darüber den Kopf nicht, Wenn in

Sparta der Mond richtig aufgieng,
�owar alles gut, Ein richtiges oder
unrichtiges-Jahr , das war �eineger
ring�teSorge. Vielleicht waren die

Spartaner zu �einerZeir nicht viel
weiter in der Rechenkun�tgekommen,
als �on�tdie Nordamerikaner, welche
an die Haare griffen eine Zahl zu be-

zeichnen,welcheweiter ais ihre Finger
gieng.

Für ein �olchesVolk �chickten�ich
auch �hwankendeund dunkele Rhe-
tren �ehrgut. Aber ein ge�ittetesund

aufgeklärtesAthen mußte be�timmte

Ge�eßehaben, die den Tag vertrugen.
Sie hatten es auh �owenig nöthig
das Lichtzu �cheuen,als �ieibr Urheber
verbarg. Siewurden, wie es ihre Na-

“

tur erfoderte, zur Kenntniß des Volks

gebracht, und öffentlich aufge�tellt,
Die Civilge�eßewaren auf hölzerne
Vierecke gegraben , die in Ma�chinen
gelegt waren, welche �ichumdrehenlie-

ßen. Das Jus publicum aber war in

�teinerneDreyecke gehauen. Jene
wurden Axones und die�eCyrbes, von

der Figur ihrer Documente genannt,
Ein jeder hatte nicht nur die Freyheit, -

fondern auch alle Gelegenheit�icheine

hinlänglicheKenntniß der Ge�ekezu
erwerben, und wer darin unwi��end
blieb, blieb es durch �eineSchuld. Zu
beklagen ift ein Volk, dem dieGe�ebe,

wornahes �ichrichten und gerichtet
$3 wer:

/
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- Kuidoverborgenbleiben, oder �ichdurch
EhregroßeMenge �elb�tverbergen,

Solon ließ �eineGe�eßzeauf hundert
"« “Sahre’be�tätigen.Ohne Eid�chwur,

denn er �chontedas Gewi��en�eines
Volks. . Nicht auf ewig, deun er

kannte das Loos der Men�chheit,und

dachre viel zu be�cheidenvon �ichund

�einerSchöpfung, Jude��enerreichte
er die�eEwigkeit würklich, welche-ty-

kurgus verfehlte,ob er’�iegleichäng�t:
lih und mit Aufopferung �eineste-

bens �uchte.Solons Ge�eßehaben
Arhen und die Griechen�elb�tüberlebt,

Sie leben noh in dem römi�chenCi-

vilge�eß,nachdem �iedurch eine �olenne

Ge�andt�chaftnah Rom verpflanzt
waren, Da al�odie Ge�eßzeSolons

in ihrer Grundlage und in ihren we-

�entlichenTheilen noch bey allen ge�it-
teten Völkern Europensleben, �ohat
er eine Ehre erlangt , deren �ichaußer

ihm keiner rühmenfann, und die etwas

mehr als eine Apotheo�eoder als der

Name des Großen werth i�t,nemlich
die Ehre ein Ge�eßgeberder ganzen
vernünftigenWelt zu �eyn,

Müdevon der Abfa��ung,und noch

mehr von der Erklärung �einerGe-

“�ete,die täglich'truppwei�ebey“ihm
ge�uchtwurde, ent�chloßer �h,unter

dem Vorwande der Handlung, �ein
Vaterland auf einigeZeit zu verla��en,
und ‘zu �einerErholung eine gelehrte
Rei�eanzutreten. Hier �cheintun�er

Ge�eßzgebereinen Staatsfehler began-

gen zu haben, Seine Gegenwart war,

allem An�ehennach, bey den gemachten

;

Von dem Solon und �einenGe�ese#.
20

“iis �oll,unter der Verhüllungder
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Veränderungenund" den no< neuen

Ge�ehenvon der größtenNothwendig-
Feit, Die Fe�tigkeitder er�ternund
der Lauf der andern �chiendavon ab:
zuhangen. Da: �ieauf beydes den
�tärk�tenEinflußhatte, �okonnte �eine
Entfernungnicht anders als nachthei-
lig �eyn.Aber war er nicht berechtigt
�ichund den Wi��en�chafteneinige Zeit
zu leben, nachdem er bisher allein fúr
den Staat gelebt hatte? Mußte �eine
Nepublik �ichnicht gewöhnenihn zu
entbehren, und durch �i �elb�tzu be-
�tehen?Oder was konúte man von

einem‘Bauerwarten, der nur �olange
�tand,als der Mei�terihn hielt, oder
von einer Ma�chine,die nur �olange
im Gangeblieb, als ihr der daben �tes
hendeKün�tlerimmer neue Bewegung
ertheilte? Oder aber, war es nicht der

Klugheit gemäß,�ichauf einige Zeit
zu entfernen, damit er den unaufhöôr-
lichen Zunöthigungenund Vor�chlä-
gen zu Veränderungenausweichen
möchte?Dem �ey aber wie ihm wolle,
genug Solon verrei�te, und wir glau-
ben al�obillig auf �einenCredit , daß
er hinlänglicheUr�achenzu �einerRei�e
gehabt haben mú��e,Ein wenig Vor-
urtheil wird hier nicht unrecht �téhen,
Ein Solon rei�tnicht roie ein junger
Herr. Wir wollen ihn auf �einenRei-

�enbegleiten, - i

Sie führtenihn zuer�tnah Aegypz-

ten, welches damals als der Aufentz
halt der Gelehr�amkeitange�ehenwur-

de, Hier hatte er vielen Umgang mit
dem P�enophisund Sonchis , welche
den größtenRuhm dex Gelehr�amkeit

tn
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unter ihremOrden hatten. Dennhier
war, wie bekannt, der Prie�terallein

der Gelehrte, der den Kern der Weis-

heit vox den Augendes Volks unter

der Schale der Hieroglyphenverbarg.
Die�enhatteSolon ver�chiedeneEnt-

decfungen, �onderlicheine Nachricht
v0n der Ju�elAtlantis zu verdanken,
worüber er ein Gedicht verfertigte,
das er aber unvollendet hinterla��en.

_Plato �ollhernachmals die lezteHand
daran. gelegt haben. Von Aegypten
begab er �ich:nah Cypern und unter-

ftúßte durch �einenRath ‘dieErbau-

ung einer neuen Stadt, welcheihm zu
Ehren Solos genannt wurde a),

Ober Creta und �einenalten Be-
kannten den Epimenides um dié�eZeit
be�ucht,i�ieben �ozwei�elha�tals �eine

Rei�ezum Croe�us. Die�eerregt �o
viel Wider�prüchein der Zeitrechnung,
daß man fie entweder weiter hinaus-
�eben,und _in diezweyteWander�chaft

- un�ersGe�elgebersbringen , oder gar
als fabelhaft verwerfen muß, Und

das wollt ich doch nicht gern , weil �ie
durch das An�ehendes Plutarch, des

Diogenes taertins, und �elb�tdes He-
rodots unter�tüßtwird „ und überdem

zu �chôneAnekdotenhat, als daßman

�ichent�chließenkönnte �iefal�chzu fin-
den, DiejenigeAntwort „welcheden

�tolzenKönig belehrte, �ichvor �einem
Tode nicht glicklich zu prei�en,und

ihn in der Folge vom Scheiterhaufen
rettete, i�tzu bekannt um hier wieder-

holt zu werden, Wiv wollen BE
a) Plutarch & Diog Laert. in vita Solonis.b) Plutarch, in vita 90lon,

Kü
2A

“Von dem Solon und �einenGe�eke,

eine andre herfeßen, die weniger be:

Fannt, aber nicht weniger merkwürdig
i�t.Sólon wurde am Hofe des Croe-

�usnicht �òange�ehen, wie es �einen

Verdien�tengemäßwar, Wie konnte
es anders �eyn?Er ver�tanddie Kun�t.
zu �chmeichelnnicht, die zu weit untey

ihm war, und hatte das Herz gehabt,
dem Königeeine nicht gar zu angenehs
me Wahrheit zu �agen. Der große
Mäánn i�tüberhaupt�eltenein gutex
Hofmann, Der bekannte Ae�opbe-

fand �iheben zu der Zeit an die�em

Hofe, und wax vermuthlich�choneine

geraume Zeit daran gewe�en,wie aus

�einerMaxime erhellt, die wir eben
anführenwollen, Die�emgieng die

Gering�chäßungdes Solon nahe,
und weil er die Veranla��uûgder�elben
in �einemBetragen:zu finden glaubte,
�ogab er ihm beyGelegenheitdie gute
Ho�lehre:„Laßdeinen Be�uchbeyKö:

nigen �o�eltenoder �oangenehm�eyn
als möglich,„ Aber die�ergroßeGei�t,
der die Liebe zur Tugend und Freyheit
in keiner Lageverleugnete, antivortete

auf der Stelle mit vieler Würde und

Nachdruck : „Nein, laß ihn lieber �o

�eltenoder ‘�onüblich�eynals môg:
lich,, b). Als Hofmann hatte Ae�op
Recht. Aber der wei�eGe�eßzgebex
hatte es no< mehr. Schmeicheleyen
aus einem �olchenMunde waren gleich
verderblich und entehrend.
Augen des Solon, der die Krone vou

Athen ausge�chlagenhatte; konnte èin

lydi�chesDiadem feine großeWür-

fung
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fung thun. Er war ge�chaffen,der

Lehrer, aber nicht ein Höflingder

Prinzenzu �eyn. :

Angenehmerwar un�ermgroßen
Rei�endender Aufenthalt zu Milet,
bey �eineinalten Freunde und Mitwei-

�enThales. Hier wurde er durch eine

erdichtetete oder wahre Nachricht von

dem Todeeines geliebtenSohnes auf
das tief�tegebeugt. Nicht Thales,
der zu viel Men�chlichkeitund. Ver-

nunft be�aß,�ondernein andrer philo:
�ophi�cherPedant , der die höch�te
Stuffe der Weisheit in die gänzliche
Er�tickungder Natur �ebte,verwies

Von dem Solon und �einenGe�eßen. 176
ihm �eineThränendurch die Frage:
„warum er weine, da es do< zu
nichts helfenkönne?“ „Eben darum,
»„ver�eßteSolon, weine ih.,, Was
fann man �i<treffender denken, als

die�enervigte Antwort? Vom Thales
rei�teer nah Corinth, den Periander°
zu be�uchen, der ihn:eingeladen hatte?
Die�erwar ebenfalls \ein Mitwei�et?
Die Zu�ammenkunftder�elbenhat ge-
wiß ihre Dénkwürdigkeitengehabt:
Abeëdie Zeit hac�ieuns nicht gegönüt.
Un�erGe�ebßgeberkehrteüber Delphi!
nach Athen zurü>, wo �eineGègens
wart nöthigerals jemals war.

1

Der Schlußfolgt ‘künftig, LO
I

Anmerkungenzum Hannoveri�chenMagazin,|

__S.,

1419. �.‘vom vor, Jahre,
err Lúil Ro�envon Ro�en-
�teinhat-nach �einerAnwei�ung

zur Kenntniß und Cur der Kinder:

kranfheiten S. 320. (d. Ueb, zweyte
Au�l.) den A�carislumbricoides �ehr
wohl vom Spulwurme ( lumbricus

teres ) unter�chieden.“Die�erWurm

lebt auch außer den Eingeweidenfort,
ex ér�tarrtaber mit einem male, �o
bald er in kaltes Wa��erkömmt, Ver-

muthlich i�tdas die Ur�ache,waru

dér Kinderarzt den Gebrauch des kal:

tén Wa��ersals ein Mittel wider die-

E

4

�enWurm empfiehlt.Son�t habe i<*
bemerkt, daß er erwach�enenPer�onen
bey der Chinacur abgegangeni�t.Kin-:
dér fönnen viele A�carideslumbricoi?
des bey�ichhaben, ohne �ichübel da-:

bey zu befinden; nah Zwiebeln und-

Knoblauch gehen�ieihnen�ehrleicht
ab.

©

Die Pferde pflegeneben die�elbe:
“Artvon Würmern zu haben : �iekön-*
nen al�owohl nicht, wie man insge-
mein ‘glaubt,beyKindern vom Flei�ch--
e��enkommen. :
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Schlußvon demnSolon und �einenGe�esen.
ie Abwe�enheitdes Solon, de-

: $ ren Dauer ver�chiedentlichan-

> gegeben wird, hatte die Gäh-

rungen�owenig vermindert , daß �ie

vielmehr auf das höch�tege�tiegen,und

im Begriff waren auzzubrechen,Die

drey Partheyen, deren vorhin gedacht
i� 9) „hatten.das Haupt wieder erho:
ben. Sie hatten an ihrer Spiße ge:
�hite und unternehméndeAnfüß-
rer b), deren Eher�ucht�o“groß als

ihr Muth ‘und Fähigkeitwar. Alle

‘verlangtenmit gleicherHißeeine Ver?

änderung,
- Worin �iebe�tehen�ollte,

wußten �iè�elb�tnicht recht , und noh
weniger waren �iein ihren Ab�ichten

einig. Nur darin �timmtenalle über:

in, daßdie gegenwärtigeVerfa��ung
aufgehobenwerden mü��e,Beyeiner
neuen hoffteeine jede ihr bé�onderes
Fntere��ezu finden, und überließin

die�erHoffnung das‘Uebrigedes un-

ausgearbeiteten Plans dem Zufall.
Die Civilge�eßedes Solon’ behielten
�iealle, weil �hnichts gegen ihre of:
fenbgreVernunft und Billigkeit�agen

a) Die Diacrier, Pâdierund Paralier.

ließ.“Aber die dfentlichengaltennuk
interimi�ti�h,iu Ermanglunganderer,

-

und niht immer. Alles \{<wankté
und droßte eine nahe Revolution , als
die Zurückkunftdes Solon eiue all:
gemeine Stille in den Bewegungen
der Partheyen verur�achte,Alle mach-
ten ihm die Aufwartung, und gaben
ihm die �tärk�teVer�icherungihrer ehr-
erbietigenHochachtung,Es konnten
wohl feine bloßeComplimente�éyn,
weil�ieihn-einmüthigbaten, �einevo-
rige Gewalée wieder anzunehnienund
die Ordnungdes Staats herzu�tellen,
Ein deutlicher Beweis, daßman nicht
�owohl mit �einenGe�eßea, als viel-

mehrmit der Art ihrer Vollziehung
unzufrieden war. Aber Solonlehnte
die�enAntrag der ihm �orühmlih
war, unter dem Vorwande �einesAl-
ters und �einerge�unkenenKräfte ab.
Es �eynun, daß er würklichdie La�t
dee Jahre fühlte,oder das Uebel für¡zu
weit eingeri��enund ugheilbar hielt,
genug er blieb bey �einemVor�aßeun-

beweglich, Jhn darüber zu tadeln
M

| oder

_b) Den Pi�i�tratus,Lykurgusund egacles,
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oder zu rechtfertigen,müßteman: nä-

here und be�timmtereNachrichten von

der Lagéder Sachen und von vielen be:

fondern Um�tändenhaben. Jude��en
“Fann man es aus �einemCharakter�icher

annehmen, daß er wichtige Ur�achen

habenmußte,die Verwaltung der öf-

fentlichenAugelégenheitenvon �ichab:

zulehnen, weil er es that. Mangel
des Patriotismus läßt �ichbey einem

Solon wohl ohneUngerechtigkeitnicht
denken, Seine nachfolgendenSchritte

�indallein genug ihn von die�emun-

verdienten Verdachte
*

loszu�prechen,
wenn auch die vorhergehendennicht

- mehr gelten �ollen,Er that auch als

Privatmann alles was er konnte, �ein
Vaterland zuretten

„-
wenn �on�tder

Ge�eßgebexvon Athen jemals in �ei:

nen Mauern ein bloßer Privatmann

�eynfonnte, Seine er�teBemühung
_gieng dahin, die Häupter der Par-
thezen zu gewinnen. Er ließ �iezu

fich fommen und that ihnen die nach:
drücflich�tenund deweglich�ienVor-

�tellungen,von welchen er �ichfo viel

mehr ver�prechenmußte, da �iebey
demjenigen den �tärk�tenEindruck ge-

Machtzu haben �chienen, von welchem
- das mei�tezu befürchtenwar.

“Die�eswar der berühmtePi�i�irg-
__105, welcher unter die größtenLeute

der Vorwelt gehört, Er war ein

aher Verwandter und Freund des

olon, Er be�aßdie glänzend�ten
Tigen�chaftendes Gei�tes, und �ogar
alle Tugenden, Er hatte nur Einen
Febler, nemlih die Erb�ündeder

Helden, dis Begierdezu herr�chen,

Von dem Solon und�einenGe�eßett, 180
Sein Umgang war einnehmend. Er
war gefällig , þerabla��endund ge�prä-
chig. Seine Freygebigkeit hatte faft
feine Gränzen,und bey�einem großen
Vermögen,war er der allgemeine
Wohlthäter�einerarmen Mitbürger,
Erverpflegte die Kranken , begrub die
Ver�torbenen

, und fo bald er jemand
in bedrängtenUm�tändenwußte,gab
er ihm. �oviel als er brauchre �ein
Geioerbe fortzu�eßen,Seine Gärten

waren unver�chlo��en, und ein jedex
konnte �ichder�elben�ofrey, als ex

�elb�t, bedienen. Konnte es fehlen,
daß er nicht bey einem folchen Betrags
gen der Abgotr‘�einesVolks werden

mußte? Sonderlichdes ärmern Theils,
an dé��enSpike er �ichwohlbedächtig
ge�tellthatte, weil er der zahlreich�te,
und al�oim Grunde der mächtig�te
war. Eä�arbauete auf eben die�en
Grund �eineGröße. Uebrigens hatte
Pi�i�iratusin �einenSitten und in

�einer'Denkungsart vieles mit dem
Solon gemein , und wenn iba die�er
an Weisheit und Ein�ichtübertraf,�o
war er ihm dagegen in der Beredt-
�amkeitweit überlegen, Ein Strom
von unwider�tehlichenWorten floß
von �einenbezauberndentippen und

riß den Beyfall eines Volks mit �i
fort, welches ihn anbetete. Seinen
Fehler wußteer �oge�chicktzu verber-

gen, daß ihn niemand �ahals Sokon,
Der durchdringende Blick die�esgro-
ßenMen�chenkennersgieng durch alle

Verhúüllungen.Er �ah,was niemand
�ah, nemlih den Demagogen und

fünftigeneigenmäthtigeyBeherr�cher,
#

i
t
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ünter dem \{<dnenManktel des Patrio-
ten und Men�chenfreundes.Nach �ei-
her freymüthigenAufrichtigkeit�agte
er ihm auch, was er von ihmdachte,
Du würde�t,�oredete er ihn ein�tan,

ohne deine Ehr�uchtder be�teMann
in Art �eyn. Aber er hörteibn
nicht, denn 10as hôrt eine gewalt�ame
Leiden�chaft,�onderlichdie gewalt�am-
�teunter allen, der Ehrgeiz? Sie hört
deu Donner kaum , der über iþrrollt,
wenn �ie im Begriff i�tdie vorge�eßte
Höhe zu er�teigen,Pi�i�tratus, �o

�ehrer gerührt�chien,gieng �einem

wecke �tandhaftnah, und durch ver-

�chiedeneWendungen und Kün�te,die

hier zu weitläufcigzu erzählen�eyn

woûrden,war er glücklichgenug ihn zu

erreichen.

-

Athen verlox �eine�o�ehr

geliebteFreybeit, und der bisher ge-

�chieneneBe�chúßer, wutdé ganz un-

erwartet ihr Unterdrücker.

Solon, vor de��enAugendies alles

ge�chah;wandte unglaublicheBemü-

hungen an, den wankenden Staat zu
erhalten. Er warnte das Volk, wel-

ches den �üßenGift der Verführung
begierig ver�chlang, vor den Kún�ten
und glatten Worten �eines.ge�chickten
Verführers,und �uchteihm �einever-

fiete Ab�ichtbegreiflichzu machen,
Aber vergebens. Der gemeinéHaufe
�iehtnur hinterwärts. Vorwärts

trägt�einAuge nicht, weil es entwe-
der durch die Binde der Unwi��enheit
ge�chlo��en, oder durch die gefärbten
Glä�erdes Wahns getäu�chtwird.
Manglaubte in der Trunkenheit des

A�ectsaucheinem Solon nicht, und
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plô6lichge�chahdurch einenüberras-
�chendenKun�tgriff,was keiner glau-
ben wollen, aber die�erdurch�chauende
Gei�tuntrieglichvorherge�ehenhatte.

Athener�tarrteund blieb ohneBee
wegung, Solon allein that �eine
Pflicht, Den Ge�eßengemäßwider:
�eßteer �ichauh dur< Thathandlun-
gen, �o�ehrer von allen verla��enwar.

Seine zitternde Hand ergriff die un-

gewohnten Waffen, und gekrúümmk
unter ihrer Schwere begab er �ichauf
den Markt, wo der glücklichePi�i�trae
tus die er�tenFrüchte �einerKün�te
genoß,Mit uner�chro>enerund freyer
Stimme redete er �einever�amm!eten

Mirbürger an, und ermahnte �ie�ei-
nem Bey�pielzu folgen. Aber nie-
mand hôrte oder folgte ihm, Die
Furchtver�chloßdie Ohren,und läßmte-
die Hánde, Solon �tandallein da in

mehr als men�chlicherGröße, bloß
durch �eineTugend begleitet, und als
die lezteSäule der �inkendenFreyheit,
Endlich nachdemer alles verloren �ah,
warf er im gerehten Unwillen die

Waffen von �ich.O mein Vaterland!
rief er aus, ich habe alles gethan deine

Ge�eßeund deine Freyheit zu retten!

und begab �ich-nach �einerWohnung,
mit dem fe�tenEnt�chluß, Athenauf
immer zu verla��en,Er vollzogihn, ob
�ichgleich jedermann, und Pi�i�tratus
�elb�tbémühete, ißn davon abzubrin-
gen. Der Anbli �einesverun�talte-
ren Vaterlandes war ihmunerträglich,
und die Liebe der Freyheit war zu tief
in �einHerzgegraben, als daßer ihr

Mgt Graß-

ff
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Grabmal unter. den Füßen eines Ty-
rannen hätte au�ehenkönnenc).

“Solon hatte die Kränkungnicht lan-

ge, die Freyheit von Athenzu überle:
ben. Er �tarbnach dev gemein�tenMey-
nung in Cypern, im hohenAlter, wel-

es einige auf ein Jahrhundert �eßen.
DieZeit �elb�t�chienfür die�engroßen
Gei�tAchtungzu haben,Nicht �owohl
wegen �eineslangen Lebens, �ondern
weil �ieunterließdiejenigeGewalt über

�eineGemüthsfräfteauszuüben,welche
�ie�on�tdas hoheAlter fa�tohneAus-
nahme fühlenläßt, Solon hatte �ich
nicht �elb�tüberlebt,�ondernblieb �ich
im Tode �ogleich, als er es in �einem

ganzen Lebengewe�enwar ; eben �ofrey:
müthigundgefaßt,eben�ogela��enund

ruhig, Die ungemeineLiebe zu den

Wi��en�chaften,welche er in �einemgau:

zen Leben gehegt, verließihn auch im

Tode nicht. Er hôrtean �einemSter-

betage eine gelehrteUnterredung �einer
anwe�endenFceundemitbe�ondrerAuf:

“

merf�amfeit.anund als er um dieUr�ach-

der�elbenbefragt wurde, gab er zurAnt-
wort; „Noch �terbendetwas zu lernen,

“Das Bild die�esaußerordentlichen

Mannesgeben�einegroßenGaben und
Handlungen , welche wir ge�ehen,am
be�ten.Wollen wir es ins Kleine brin:

gen, �ofônnen wir �agen,daßbey ihm
Genie und Fleiß, Kenntuißund An-

wendung,edles Feuer und klugeMäßi:
gung, Staatsfun�tund Men�chenliebe
in der glücklich�tenVerknüpfungwa:
ren, Der Held, der Patriot, der Staats:
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mann, der Soldat, der Gelehrte, der

Men�chenkenner.,.der ehrlicheMann,
der zärtlicheVater,der liebenswürdige
Freund, der gute Hauswirth, �tehenin

�einemCharakterin der be�tenOrdnung
und im richtig�tenVerhältnißbey�am-
men. Kein einzelnerZug vékdunkelt

oderverwi�chtden andern, und no<
weniger verun�talteter die regelmäßige
Schönheitdes Ganzen, Er war alles,
und allezeit das am mei�ten, was er

jeht�eyn�ollte.Und immer.�chiener wes

niger als er war. Eine �tilleGröße,
welche �ichohnealle A�ectationzeigt,
die�ichnie verleugnet,immer �anft,men-

�chenfreundlich,und in der mannigfal-
tigen Scene �einesLebens allzeitgleich
bleibt , i�tder unter�cheidendeZug in
dem Bilde eines Mannes , der nicht
nur Griechenland,�ondernder ganzen
Men�chheitEhre macht. ;

Athen verkannte �einenWerth nie
ganz bey �einemLeben , aber es fühlte
ihu er�trecht lebhaftnach�einemTode.
Das i�t der Gebrauchder Welt , und
das Vorrechtdes m zhrenVerdien�tes.
Nicht mehrge�ehen,wird es am mei�ten
ge�chäßt,und erh-bt�ichzu den Sternen,
wenn der Jndiget das Sterbliche abge:
legt hat, Das Volk ließdie Bild�áule
�einesgroßenGe�eßgebersauf dem

Markt und-.in Salamis von Erzt auf:
�tellen,zum Zeichenund Denkmal �ei:
ner Wohlthaten und �einerDankbar:
keit. Aber ein be��eresund dauerhafte-
res hatte er �ich�chon�elb�tge�tiftet.
Eine großeund blühendeRepublik,

y wel-

c) So nannte man vor Alters alle eigenmächtigeBeherr�cher,auch die he�ien,nac
der ur�prünglichenBedeutung;die nichts mehr als einen Herrn anzeigt.



135
welchena<“Verjägungder Pi�i�trati-
den in das Gleis bes Solon zurü>-
ehrte, und durchdie Befolgung �einer

Ge�eßeder Neid der Nachbarn und die

Bewunderung entfernter Völker wur-

de; i�tihmein ewigesMonunient, wel-

ches feinRo�tder Zeitenzer�töhßrt,Und

noh mehr�indes �eineGe�eßze�elb�t,
welchedas �tolzeRom annahm , das
dochder Welt Ge�eßzevor�chrieb, die

nicht gleichden Ge�eßendes tykuürgus
unter den HEREihresStaats mit be-

Vor deinSolon und �einenGe�ezen.
:
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- graben�ind,�ondernnoc leben , und
�olange�ebenund �ichEhrfurcht er-

werben werden, als ein ge�ittetesMen-

�chénge�chle<t�eywird. Denn ohne
eine neue Völkerwanderungoder �on�t:
nichtvorherzu�ehendeRevolution, wel:
che die Welt ‘in die Barbarey zurü>k-!
wirft, mü��enGe�eße,die auf die Natur

gegründet„und dur<h Vernunft und

Billigkeitzu�ammengefügt�ind,�icheine
be�tändigeDauer ver�prechen,und �oalt
als die Welt werden. GOb�curus.'

Be�chreibungder <ine�i�henGärten *).

tine Nation, �agtder Verfa��er,
fonimt den Chine�ern, in Au�e:

hung der Grdôße,Pracht und Ko�tbar-
keit ihrèrGärten, gleich.—Es herr�cht
darin aber niht dur<weg die einzige
Ab�ichtdurch lauter’ teizvollelachetide
Scenen dem Vorübergehendennur un-
mittelbar

angenehmeEmpfindungenz1
erregen; �onderaußerdie�en,die zwar
einen großenTheil ihrer Gärten aus-

machen, liebèn �ienoch andere anzuord-
nen, die überra�chend�ind,und Bewun-
derung, oder Melancholieund gar

-—

Schreckenund Grau�enzu erregen ver:
mögend�ind.—

Die Scenen vonder bloßergókenden/

Art, be�tehenaus allem was das Pflan: -

zenreihSchöneshat,mitBächen,Seen,
Wa��erfällen,Springbrunnen und an-

dern Wa��erwerkenaller Arten unter:

mi�cht,auf eine reizendeund oft �ehr

mahleri�chéArt angeordnet. Gebäude,
Bildhauereyenund Gemählde �indan-

gewandt, noh mehr Schönheitund
Mannigfaltigkeit über die�eScenen
auszubreiten, und bie größtenSelten-

heitender thieri�chenSchöpfung,�iezu
beleben. Nichts i�thie?verge��en,das

den Gei�taufmuntern, die Sinne auf
irgend eine Wei�evetgnügen,oder die
Einbildungekraft ergöbenkann.

Ihre Schrecken etregende Scenen
�indfiv�treGehölze,Tiefen, in welche
feine Sonnen�trahletreichen,überhän-
gende dürre Fel�en,dunkleHôlen und
mit Unge�iúmvon allen Seiten der
Berge herab�türzendeWa��erfälle.Die
Bâume�indhier übel ge�taltet,�ieha-
ben durchGewalt ihrenatürlicheFigur
verloren, ‘und �cheinentheils-dur<
Macht derUngewitter zer�chmettert,ei-

migeN�indumgeworfenund hindern den

3 Fort-
*) Ans Sir William Chambers?s,Auf�ehersder Königl.Großbrit.Gärten,Dil-

© f�ertationon oriental Gardens — tvozu der Barónet den Stoff auf feigepa�enge�ammelt,und das Werk Sr. Maje�täkzugecignethat,

0
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Fortlauf der Bäche, andere als vom

Blitzezer�plittert,Ju den Gebäuden
-

die�erGegenden herr�chtVerwü�tung,

�ie�indhalb verbrannt , oder �cheinen

dur< Wa��erfluthenwegge�chwemmt;

einige wenige Hütten hin und wieder
zwi�chenden Bergen�indunbe�chädigt,

die zugleichdas Da�eynund das Elend
der Bewohner verrathen, Eulen, Fle:
dermáu�e, Geyer und alle Arten von

Raubvögeln flattern in den Hölzungen,
und das Geheul der Wölfe, Tiger und

Jackals �challetdaraus hervor,Halb-
ver�chmachteteThiere �pukenauf den

Ebenen herum,und von den großenWe-

gen �iehtman Galgen, Räder, Kreuze,
und das ganze gräßlicheZubehörder

Werkzeugeder Fölterund des peinlichen
Todes, Tief in traurigen Einôden der

Wälder, deren Zugängeunweg�amund

mit Moos überwach�en�ind,findetman

Tempel dem KöuigederNache geweihet,
oder tiefeHdlen in den Fel�en,und mit

Ge�träuchüberwach�eneEingänge zu:
unterirrdi�chenWohnungen, und das,
neben auf �teinernenObelisken patheti-
�cheErzählungentragi�cher‘Begeben:
heitenund ent�eblicherGrau�amkeiten,
die vormals von Räubern und Unmens
�chenin die�enGegenden begangen�ind.
Sehr werden die�eScenen erhoben

DYEs
�cheinen,
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durch die hinund wieder în dên Gipfeln
“der BergeangebrachtenSchmelzwerke,
Kalkörennereyenund Glashütten,die

durch ihreFlammenund be�tändigdar-

überliegendendicken Nauch, ihneu das

Au�ehender Voleane geben a)
Eine andere Art Scenen die man in

die�enGärten antri��t,dié die Ab�icht:
haben inVerwunderung undEr�taunen-
zu �een,�indübernatürlich,romanti�ch
und wunderbar , und æin Theil ihrer
Würkungberuht auf �chnellaufeinane:
der erregten entgegen�teßenden�ehrlebs-

haftenEmpfindungen,Bald führtden

Neugierigen hier unvermuthet ein �tei-

ler Fuß�teigin ein unterirdi�chesGe-
wölbe , in de��enver�chiedenenGemä-

chern er durch das dâmmernde Licht
einer Lampebla��eEbenbilderder Kdz-

nigeund Heldenalter ZeitenaufStaats-
betten liegend.entde>t, deren Häupter
mit Kräuzenvon Sternen ge�chmückt:
�ind,und die in ihrenHändenauf Tä-

felchenge�chriebeneSitten�prüchehalse.
ten, Flôtenundandre harmoni�cheJn-
�trumente,die von unter der Erdegelei-
teten Wa��erngetrieben werden, unterz

brechenzu gewi��enZeiten unerwartet

die feyerlicheStille die�erOerter und:

erfüllendie Luft mit einer der Scene an:

geme��enenMu�ik.Bald fiudeter �ich,
R

i

-

nach:
könntevielleichtjemanden die�eBe�chreibungdcr <ine�i�henGärtenfabelhaft.

wer �ienac) den Begriffen beurtheiit, die man in dem mei�ienEuropa.
vou Lu�igärtenhat, wo fa�talles auf ge�chornenHecken ‘in einer todten Ebcne bes

ruÿt,

gele
Wer aber: nur bedenkt was �c{on:inEngland in Betracht �olcherGärten“

�teti�i,wo man �ichjedoch nar bemühtdie Schönheiten und. das Anuehm!iche
der Natur, auch nicht �ogaaz im Kleinen nachzuahmen; wer überdies mit dem

2 Gei
)

i =

te der Morgenländerbekannti�t, demkeine Pracht zu groß, und nicht leicht
cin Vergnügenzu ko�tbardünft,und wer den Reichthumber Großenvon China
und die Arbeit�amkeitdie�esVolks erwägt, der wird hierweniger Unwahr�cheins
lichkeitfinden, Anmerk, des Ueber�,
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náächdermér eine Weile in einem dichten
dunkeln Wale gegangen , plôblichan

der Ecke einer abhängigenKlippe “im

blendendenSonnealicht,und �ichtWa�:

�erfálleneben �ich,die in der’Tiefe �ich-

in Bächeergießen; oder am Fußeeines
überhängendenein tiefes Thal verdun-

kelnden Fel�ens,an einem �anftfließen:
den Wa��erde��en�tillesUferGrabmä-

ler enthâlt/dievon Weidenbäumen oder

taguriern oder anderm Laube be�chattet
werdén, das dem Manchew , dem Ge-
nius des Kummers, geweihet i�t.Dort
leitet ihn ein Weg zu dunklen in Fel�en
gehauenenDurchgängen,zu deren Sei-
ren in einiger Entfernung in Ni�chen
colo��ali�cheFiguren von Drachen und

andern Ungeheuern�tehen,die in ihren
Klauen kupferne Tafeln mit geheimniß-
vollen cabbali�ti�henFan�chriftenhal:
ten, erleuchtet dur< Zubereitungendie

immerbrennen,dieden Vorübergehen-
denzugleichleiten Und er�chrecken.Von

Zeit zu Zeitwird er hier mit electri�chen
Er�chütterungen,kün�tlichenRegen,
Æind�tößen,oder plößlichentzündetem
Feuerund Knall überra�cht, die Erde
bebt miter ihm durch die Machtder ein:

ge�chlo��enenLuft, und manchever�chie:
dene Tône,gleich dem Schreyen eines

Men�chender Marter leidet, dem Brúl:
len eines Och�en, dem Heulen wilder
Thiere und Hunde,der Stimnie der Jä-
ger, dem Kanonenknall,dem Schalle der

Trompeten und allem übrigenGetö�e
-

des Krieges, werden durch eben die�es
Mittel hervorgebracht.“ Ein andrer

Weg führt ibn durch einen reizenden
Uu�twald,der alles hat was ihnzu einem

Be�chreibungdérchine�i�chenGärten, 199

angenehmenAufenthaltemachen kann,
wo �chönfärbigteund un�chädliche
Schlangen von inanchêrleyArt im

Gra�e�pielen,und eine Menge A�en |

und Papageyenauf den Bäumenher-
umhüpfenz;oder zu einem blumenrei-
<en Gebü�che,wo das Ohr durch den

Ge�angder Vögel,durch die Harmonie
der Flôtenund aller Arten lieblicher Td:
ne ergößtwird. Zuweilen �tößter in

die�enromanhaftenGegendenaufabges
legenePlätze,die umher mit Jasmin,
Wein und Ro�engebü�cheeingefaßt
�ind,hier findet er �chônestartari�ches

Frauenzimmer,mit halb durch�ichtigen
inder Luft flatternden Gewändern leicht
bekleidet , die ihm Wein , Mago�tans,
Ananas und Quang�tiFrüchtereichen,

-

�iekränzenihn mit Blumen und laden

ihn zuper�i�chenTeppichen,und Siben
von Camu�athfkininihre Grotten ein. —

Die�ebezauberndeGegendenfind über-

all voller kün�tlichenWa��erwerke, die

ihnen manchenreizenden und prächtigen
Anblick geben, die vollends hier wegeu
der Hißedestandes �ehrangenehm�ind,
und die überhauptvon den Chine�ern.

ungemein geliebtwerden. Auchdie Luft
i�tmitvortrefflicherWürkungaufman-
cherleyWei�eangewandt, und nicht bloß
auf die vorerwähnteArt, �ondernlün�t-
liche und vielfältigeEcho’s hervorzué
bringen, die das Geräu�chder Kleider,
des Gehens, oder der Worte in ver�chie:
denen Tönen wiederholen, AlleArten
von opti�chemBetrug findet man bier
ebenfalls ‘angebrä{ht, Mahlereyen auf
fünftlich zubereitetemGrunde , die �o

oftals �ievon einer andernSeite ange�e:

hey
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“

henwerden,andre Dingedar�tellen; die

aus einem Ge�ichtspunkteine Gruppe
vou Men�chen, aus einem andern ein

Thiergefecht,aus einem dritten Fel�en,
Wa��erfälle

,

Bäume, Gebürge, und

aus dem vierren Tempel, Säulengäüge
und eine Menge andrer ergößenderOb-

jecte abbilden. Mo�ai�cheArbeitfindet
man hâufig in den Zimmern der Ge-

bäudedie�erGegenden,die vielleicht in

der Nähe betrachtet, nichts als Stücke

Marmor zu �eyn�cheinen'dieohneOrd-

uung eingelegt�ind,die aber von einem
“

gewi��enStandorte, Men�chen,Thiere,
Gebäude oder Land�chaftenvor�tellen.
Hin und wieder �indmit großerKun�t

angeordnetePer�pective,entweder von

Gebäuden oder �elb�tvon ganzen-Pro-
�pecten.,die auf die Wei�ehervorge-
‘bracht,daßdie Tempel,Brücken,Fahr:
zeuge oder andern Objecte kleiner und

kleiner �indund {wächere ins Graue

fallendeFarbenhaben, je weiter �ieent:

fernt �cheinen�ollen,und daf die Bâu-

me je weiter von dem Ge�ichtspunkt

ebenfalls von �hwächermGrün und

kleinerm Wuchs ausge�uchtwerden,
als die im Vordergrunde�ind, fo daß
man aus einem gewi��enStandpunkte
eine beträchtlicheEntfernung zu �ehen
glaubt, wo in der That dochnur eine

geringe i�t.— i

Nichts ift außerordentlicherund

nichtsläßit�ichangenehmersdenken,als

London,
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ihre Hoje:ta , oder Wohnungenunter

Wa��er,die oft aus vielen Zimmernund

großenHallen be�tehen.Die Wäirde
darin �indgemeinigli< mit Mu�chelu,
Corallen- und andern Wa��erproducten
vVerzieret, und dazwi�chenin einer Art

REP Ni�chen,Fung-�chang,
der Göttdes Windes; Bong-hoy, Mo:
narch des Meeres ; Schu:kong,König
der Wa��er,unv alle geringernMächte
der Tiefein gehörigerOrdnungange-
bracht. Der Fußbodender Zimmeri�t
mit Ja�pis,Achat,oder mancherleyAr-
ten Madreporenausgelegt. Die Decke
i�tgänzlichvon Glas, das Lichtdurch:
zula��en, welches durch das in einer
Tiefe von mehrernFußendarüber wegs

fließendeWa��erdarauf fállt. Die�es
Glasi�t von mancherley {dnen Far-
ben , �ehr�tarkund die ver�chiedenen
Scrücke�ind�ehrkün�tlichan einander
gefügt,daß�iedem Druckdes darauf
liegenden Wa��ers\�ehxcwoohlwider�te-
hen, Die�eGebäude haben, �owie
viele andere „die Ab�icht,in dem. �ehv
heißenWetter die�esLandes, ihren
Be�ihernzu einer angenehmenZuflucht
mit ihrem Frauenzimmerzu dienen ;
und es i�tniht ohneVergnúgen, daß
man durch die�ecry�tallene‘Decke, die
Bewegung des Wa��ers, das Ueber-

-

hingleitender Fahrzeuge,das Spielen
und die Bewegungdex Fi�cheund der

Wa��ervögel,über�einemHaupte�ieht..
?

Dr. Marcard.
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Hannoveri�chesMagazin.
1 zi Stüc,

- Montag, den 14tea Februar 1774,

Ueber das Verbot Mo�is,den A>er mit zweyerlcySamen
i

zu be�äen.
(Aus des Herrn HofrathMichaelis Mo�ai�chemRechte, Th. IV. $. 218.)

o�esgiebt einige Ge�ebe,in
‘denen er verbietet , gewi��e
“Dinge ver�chiedenerArt,

(heterogenea) mit einander zu ver:

binden.
Daser�teund wichtig�tevon die�en

Ge�etzenverbietet, den Acker mit zweyer-

ley Gattungen von Samen zube�äen,
und das unter Strafe, daß�on�tSaat
und Ernte geheiliget, das i�t,Gotte

und dem Prie�terverfallen �eyn�ollte.

3 B, Mo�.19, 19. 5B, Mo�.22, 9

Fchglaube, es wird kaum ‘nôthig
�eyn,zu erinnern , daßhier nicht ver-

boten wird, den Aeriin kleinere Felder
einzutheilen, auf deren einem die�es,
auf dem andern jenes �teht,�ondern
nur zweyerley unter einander gemi�ch:
ten Samen, z+ B, Ger�temit Weizen
gemi�cht,auszu�äen.Auch das i�taus

dem Buch�tabendes Ge�chesklar, daß
és nicht auf den beynahe unvermeidli-

chenFall geht, wenn etwan vonder vo:

rigen Ernte Körner in die Erde gefallen
�ind,und nun unter der andern Art von

Getreide, mit der der Acker dies Jahr

be�tellti�t,aufgehen; oder von des
Nachbars Acker einige fremdeKörner
auf un�ernAcker fallen ; oder der Wind
Samen von Unkraut , Flughaber und

”

dergleichen, darauf brächte: denn da

habe ih_ja niht Samen von ver�chie-
dener Art ge�äet,und es wird auch al-

lenfalls an gewi��enMerkmalen, z.B»
ob �ichdie Mi�chungmehr am Rande
des Ackers, oder eben �o�tarkin der
Mitte findet, kenntlich, ob �ievon un-

reinem Samen oder �on�tdurch einen
Zufall, für den ich nichts kounte , ent:

�tandeni�t, Das Ge�eßwill weiter

nichts als, der Same �ollmöglich�t
rein, und mitdeingröße�tenFleißaus-

ge�ucht�eyn,um nicht zweyerleyGat-

tungen von Körnern zu haben, Wenn
ich nicht allein �elb�tdies thue, �ondern
meine unter gleichemGe�eßz�tehenden
Nachbaren �indin Aus�uchungdes

Saatkorns eben �o�orgfältig,�owird

mein und ihr Acker zwarnicht vollkom-

men, aber dochziemlichrein �eyn,und
um das in Deut�chlandbekannte�te

Exempelzu wählen,Dre�pewird nicht
NR / leicht

Ia A
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leichtunter meinem Rocken wach�en,
oder es wird doh, wenn man já Un--

Fraut nicht ganz vermeidenkann, de��en
nur �ehrwenig �eyn.

Darüber i�tunter den Judett �elb�t
©

ge�tritten,ob gewi��eArten von A�ter-
getreidemit demjenigenGetreide,unter

„dem �iegern wach�en,von einerley oder

von ver�chiedenerArt, (bomogeneaoder
heterogenea ) �ind?z, B, ob Weizen
und Lolch( /olium) �owohldas berau-

�chendeals das un�chädliche,zwey Gat-

tungen -Korn oder nur Eine ausma-

hen. Die mei�tenJuden erklären es

für Eine, und wollen: (�téreden etwas

theologi�cher, als un�ereHausväter,
die ebenden Jrrthum- von Umartung
des Getreides haben) : als die Men-

�chenvor der Sündfluth ausarteten

und �o�ehrla�terhaftwurden, �ohabe
auch Gott Weizenund andere Getreide
ausarten la��en.Wirklich der Thal:
mud hat�iegleichim Anfang des Trac-

tats , der von die�erMaterie handelt,
- gleichfallsfür einerley Gattung er-

flärt, Allein Naturkunde , ge�unde
Vernunft, und �ogarder Augen�chein

�agtdas Gegentheil; au< würde Mo-

�isGe�eß,wenn man etwan Weizen
und Lolch für einerley halten wollte,

-und den Weizen�amennicht vom Lolch
reinigen dúrfte, gerade das �chädliche

- erlauben, und nicht den gering�ten
‘Nußenhaben, �ondernnur zur Be-

�chwerdegereichen, Allein die Thal-
mudi�ten, die ein Paar Jahrtau�ende
na<h Mo�elebten, und nachdem die

Zubvenihre väterlichenSitten und Ge-

léhr�amkeitläng�tensin ESxiliisund
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unter viel fremden Herr�chaftenverlo-

ren hatten, �indüberhaupt \{le<te
Auslegerder Mo�ai�chenGe�eße;doh
nirgends �ind�iewohl�ounzuverläßig,
als wenn von Ackerbauge�eßendie Re-
de ift, deun �ietrugen ihreSammlung
aus Hören�agenzu�ammen,als die

Juden �chonziemlichlange durch Ti-
tum Ve�pa�ianumihr Vaterland vers

loren , al�oordentlich keinen Ackerbau
mehr hatten. Man frage dagegen den
Kenner der Botanik; er wird das ge-
rade Gegentheilvon dem �agen,wo:

mit �ichder thalmudi�cheTractat, der

un�erGe�eßzu erklären �ounglücklich
übernimmt,anfängt: ob gleich viel:
leicht mancher �einenalten Vorurtheis
len folgendeLandhaushälter, der �ich
noch jeßt wider allei Augen�cheinzu
�einemund �einèérNachbarn Schaden
einbildet, Nocken und Dre�pe�eynvon

einerley Art , und eins arte in das an:

dere aus, die Ehre-hat, mit dem Thal-
mud gleich zu denken, Wollte man

auch zu Ent�chuldigungdes Thal-
muds ih �oerklären; daß Weizen
und tolch bloßna< demJure, und

nichtnach der Natur für einetleyaus-

gegebenwürden: �owürde dochauch
dies unerweislich �eyn,Auf das bloße
Wort anonymi�chermehr als zwey: -

tau�endJahr nah Mo�isZeit leben-
der Stubengelehrten, die �elbweder
Ackerbau trieben , noh Naturkenner
waren

„ auch keine alte Bücher, �on-
dern bloßHör�agenälterer Lehrerciti-
ren, wird dies niemand, der irgend
eine logicam probabiliumgelernthat,
annehmen, A

'

Ss
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So viel �cheintwenig�tensaus dem

Gleichniß Chri�tivom Unkraut im
Acker Matth,13+ 9, 24:30. gewiß,
daß man zuChri�tiZeit , das i�t,da

die Juden noch in ihrem Lande wohn-
ten, und ihren Aker bauten, nicht
aber bloßin Rabbinen�tubenAckerge-
�eßeauslegten , Weizen und Lolch( lo-

lium,griechi�chCiv ) fürver�chieden
hielt, reinen Weizen�amenausfäets,
und denn gar nicht erwartete, daßdie�e
in Lolch„usarten könnte. Es i�tder

Mühewerth, dies Gleichniß, das ein

jährlichesSonntags - Evangelium i�t,
einmal faßlih und ver�tändlichzuer-

flâren: und wenn dies mancherPre-
diger guf dem Lande am �ünftenSonn-

tage nah Spiphaniä thäte, #0 würde

�eineGemeine die Moral, die darin

liegt, be��erfa��en,als gemeiniglih
ge�chieht,aber auch vielleichtin ihrem
Hausweé�en�ehrgebe��ert,und von al-

+ ten Vorurtheilen , die den Ackerbau

verderben, geheiltwerden, Es würde

eine im hohenGrad ökonomi�chnúß-
lichePredigt �eyn, auf die man eine
Prämie �eßenmöchte, die �ieungeach-
tet aller Unvollkommenheitenund Can-

zelmodendes Ausdrucks haben�oilte,
Al�o,wenn ich einmal eine Predigt

über das Evangelium am fünften
Sonntage nah Epiphaniáanfangen
darf, ohneeinen �chwarzenRock anzu-

ziehen, nur �oweit , als �iezum Ver-

�tandedes Textesnôthigi�t:„Ein, wie

»„ es aus allen Um�tändenerhellt,wohl-
»» habenderMann, der mehrereKnech-
» te hatte, be�tellte�einenAcker , und

»„ nahm lauter guten rein ausge�uch-

den Akermit zweyerleySamenzu be�äen,

geba>en i�t,berau�cht:

y E��enbergu�chenE
als:
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ten Samen dazu, Unter dem Säen
aber legten �ih�eineLeute, ver:
muthlichbey der Mittagshiße,nie-
der und �chliefen;ein Feind von

ihm, der die Gelegenheitabgepaßt
hatte, gieng über den noh nicht zue

geeggeten Acker , und �treuteüberall
tolch�amenaus. Lolchkenntihr verz

muthlih, geliebte Freunde, viel:

leichtbe��er,als mancher Gelehrter,
der es mit �einemlateini�chenNa-
meh lolium in einem alten Schrift-

:

�tellergele�en,und die etwas bey
dem Wort gedachthat, er erinnert

�ichaber dochdabey immer einer �ehr
�chönenStelledes Poeten Maro,

vinterque nitentia culta,
»Infelix lolium (7 �terilesdominantus

avenœæ.

Allein das i�t‘fürdie Gelehrtenin
un�rerVer�ammlung:ich wende

mich wieder zu euch, meine übrigen
Freunde, und erzähleeuchna< dem

Soangelio, was weiter ge�cheheni�t,
wovon ihr auh einmäl in eurem

Ackerbau Nußkenhabenl'ônnt. Das.

einzige�ageih eu< nur vom Lolch,
wenn ihr, oder dochdie Gelehrten
unter euch, ihn nicht kennetet, daß
er gern unter dem Weizen wäch�t,
und daßdas Brodt, darunter tol

dies thut
es am �tärk�ten,wenn es fri�chi�t,
behältaber �eineLT

:

nochziemlichlange bey, Jhr könnt

leicht denfen, daßein �olchesBrodt
nicht ge�undi�t,und daß man-da-

bey leidet, wenn man �ichtäglich

deun
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»„ denn Kopf�chmerzenund allerleyan-

»_dereUebel erfährt. Jch will jeßt
» nichts davon �agen„ wenn ich euch,
«5 oder auch eure Obern , (ih meyne

» niemand) bisweilenberau�chtge�e:
» hen habe. Gut -und recht war es

y nicht: aber es i�tauh der Ge�und-
» heitnichtzuträglich,und eben darum

»_i�tes nicht recht. Schlimm genug,

»„ wenn ihr euch in Bier und Bran-

» tkewein,oder eure Obern (ich meyne,

»» wie ih ge�agthabe, niemand ) in

» Wein, oder was dem gleichi�t,be-

», trinft: aber �ihtrunken zu e��en,
»„ das fâme täglich,und wäre für die

_» Ge�undheitnoh �chlimmer.Und

_» das ge�chiehtvom Lolch. Die�er
 »» von einem Feinde ausge�treuteLolch

»» gieng nun auf, und die Knechte des

» Gutsherrn �ahenendlich mitten un-

» ter dem Weizen Lolch�tehen,Sie
» waren weit davon entfernt, zu glau-
» ben, der Weizen hätte�ichin Lolch
» verwandelt, denn �iewaren in un-

» �ermLande nicht erzogen: �ondern
» �iemeynten, der Same müßtenicht
»» recht ausge�uht,und noch Lolch
„darunter gewe�en�eyn,und daß�ie
» darin Recht gehabt haben mögen,
„ habe ichauch auf der Univer�itätin

» Collegiis gehört,als ih mi< zum
» Dien�tdie�erGemeine zubereitete,
» und da mancheshôrte, von dem ich
» nicht wußte, wozu es mix nußen
» �ollte,aber es gefielmir doch, und

"» és i�tmir wirklich ganz nüßlichge-

»-we�en.

.

Die Knechte zeigten al�o
» die Sache endlich dem Gutsherrn

“» an, und fragten ihn, ob er auchge-
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»„ wiß�ey,daß der Same rein ge-
» we�enwäre? denn es �tünde�oviel
» (olchunter dem Weizen! und wo

» könnteder herkommen,-wenn dex
4s

»„ Same rein“ gewe�enwäre? Der
» Gutsherr �agteihnen freylichnichts
» von Verwandlungdes Weizens in-

5» Lolch, wie un�ereNachbarn im an- -

» dern Dorfe- glauben , der Nocken
»» werde zu Dre�pen, er �agteauh -

» niht, Unkraut wüch�evon �elb�t
» und ohne Samenkorn aus der Er-
„de, �ondernex merkte wohl, was

» ge�chehen�eynmüßte, Das hat
» cin Feind gethan, antwortete er:

„ und darin hatte er Recht. Nun
» wollten die Knechteden Lol aus-

>» ziehen, Das verbot aber der Guts-
» herr, Die Wurzelnvon Weizen
„

Und tolch�ind,wie ihr alle wißt,
„_ obgleich mancherGelehrte nicht
„

daran gedacht,�ondernden Text
„„

anders erflärt, und gemeyne hat, -

„„ �ie-würden¿olchund Weizen nicht
„unter�cheidenkönnen : aber �odumm

„ i�tder Bauer nicht, und ih lobe

»„ mir meine liebe Gemeine gegen
»„ manchenGelehrten; ihr wißt,�age
„ ih, die Wurzeln von tolch_und

,» Weizen �ind�omit einander in der

»„ Erde durchwach�en,daß man den

» Lolchoft nicht ausziehenkann, ohne
»„ den Weizen mit zu verleßen,oder

»„ doh umzurodern, Es �ollal�o
»» beydesbis zur Zeit der Ernte wach-
- �en,alsdenn aber �ollder tolch nicht
» mit unter dem guten Weizen blei-

»„ben, denn �on�twürde er nicht bloß
5», die Men�chen,die von dem Brodt

» e��en,
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, e��en,‘das davon gebackenwäre,

,» kranf und trunfen inachen, �ondern
» auch die ganze künftigeAus�aatwie-

» der verderben, denn wo man Wei-

5» zen und Lolch�âet,da erntet man

» Weizen und Lolh, und wo man

» reinen Weizen �äet,da erntet man

» Weizen, Der Guktsherrwill nicht
» einmal haben„ daßer mit gedro-
» �chenwird, denn �o�orgfältigman

» auch, wenn man klug i�,das Saat-

» korn würfelt,oder gar mit der Hand
» aus�ucht, wobey �ichdie Gelehrten
*; unter uns den Vers eines alten

» Dichters erinnern werden,
„ni vis humana quotannis

„Maxima quægue manu legeret,
5» #0 kana doh wohl ein Korn von

„ �hlehtererGattung unter dem gu-

„ten bleiben, Er läßt es al�o-lieber

„» �chonauf dem FeldeHalm fürHalm
„»„ aus�uchen,auch nicht, wie einige
„ etwas unvor�ichttgthun , in den

»» Mi�twerfen, wo es doch wieder

» könnte auf den Aer kommen und

„ wuchern, noch weniger, wié ein

„ wohl�eligerHerr Amtmann, zu

»„
Brodtkorn verkaufen, �ondernver-

Î

”

brennen, Nachdem ich eurer Liebe

» den Buch�tabendie�esGleichui��es
»„erklärt habe, �olaßt uns nun auch
» den Sinn an�ehen,und daraus be-

» trachten, u. �f.,„, — — Das

übrigedie�erPredigt , die ichmir von

einem der Sachekundigen andgei�t:
lichen„der eine �chlechtePfarre hat,
ausarbeiten ließe,werden meine Le�er
wohl hier nichterwarten. Jch l’ömme

vielmehrzu den

8
des Ge�ebes,
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Wenn gemi�chterSame verboten,
und Aus�aat�owohlals Ernte an den

Prie�terverfallen i�t,�owird jeder den

Samen genu ausfuchen , uin keinen
andern als reinen zu�äen,Der Prie-
�ter,an den die unreine Ernte verfallen
i�t,wird dochvermuthlichnicht ganz
�chlafen,und �einEigennußmacht ihn
zum Au�f�eherder Ackerge�eßeund iherer genauen Beobachtung.

Das Aus�uchenund Reinigen des
Saatkorns wird auf dreyerley Art ge
�chehenkönnen,

1) wie bey uns , �onderlichin grd-
ßernLandwirth�chaften;* da. der gute

Hauswirth das Kornoftmals werfen -

läßt.
2) Durch Aùsfuchen der Saat

Korn vor Korn, Dies. geht bey klei:
nern Haushaltungen an, und der
Bauer kann �eineKinder damit be:

�chäffcigen,denen es überdas nüßlich
i�t,etwas zu thun zu haben, und nicht
in trägerJndolenzaufzuwach�en: wie-

wohl ichdoh würklichaus dem Jahre
1771, einen größernHauswirth hier
im Lande weiß, der aus patrioti�chem
Eifer wider die Dre]ze �elb�tmit den

Seinigen die Ausaatmit der Hand
auslas, nachdemer �ie�chonhattewer-

fen la��en.— — Dies muß wahr-
\cheinlicherWei�edie gewöhnlicheFol:
ge des Ge�eßesMo�egewe�en�eyn:
denn die Acterportionen waren klein,
und das Zu�ammenkaufenmehrerer
Aeckerin Einen großen(lacifundia)
hatte der Ge�eßgeber'zu vermeiden ge-

�ucht, obgleichvielleicht �einGe�et
nicht immer gehalten�eynmag.

N 3 : 3)

4
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3) Durch Verbrennen des After:

forns, z+ B. des auf dem Acker ge:
�ammletenLolchs,Flughabers,u. �.+
Daß auch dies nicht ungewöhnlichge-

we�eni�t,wird man aus der vorherge:
hendenPredigt am fünftenEpiphaniä
�ehen:und wenig�teusbey Lolchwar

dies de�tonüßlicher,weil er billignicht
unter das übrigeEßforn lomuren �oll,
denn das davon gebackeneKorn be:

rau�cht,und i�tunge�und, wie alle et-

was erfahrneMedici wi��en,und eben

deswegen heißtes auh bey den Bo-
tanifern lolium temulentum. Als be-

rau�chendbe�chreibenes auch die ara-

bi�chenBotanici a), Verlu�ti�tes

nicht, wenn man Gift verbrennt, �on-
dern Vortheil und Gewinn�tfür Leben

und Ge�undheitder Bürger: und

Gift i�tes auch, was der Ge�undheit
_ Schaden thut, ohne eben auf Einmal

zu tôdten,
À

Den großenNußeneines �olchen,
zum Aus�uchendes Saatkorns zwin-
genden Ge�eßes,kann ih nicht be��er
zeigen, als wenn ich das, was nah
dem Mo�ai�chenRecht erfolgenmüß-
te, mit dem vergleiche, was wir in

Deut�chlandanders finden, und gerade

hier im Haunöveri�chen�otadelhaft,
daßdas Land beyder allerglücklich�ten
Lagein ganz Deut�chland, die es hat
und haben kann, dochgewißin Ab-
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�ichtauf den Ackerbau mehrSchaden
leidet, als mancheandere unbegün�tig-
tere Länder, -

i

Jch will nichrvon Lolchreden, der
giftig oder doh der Ge�undheit�chäd-
lich i�t,�ondernnur von Dre�pe,und

hernachnoch ei Wort von Kornblu-
men. Esi�t klar, wenn wir Mo�is
Ge�eßhätten,* �odürfte unter un�erer
Rocken�aatkeine Dre�pe�eyn,dena

�on�twäre die Ernte dem Prie�ter,oder
wir wollen �tattde��enlieber eine andere

�ichRecht ver�chaffenkönnendePer�on
nennen, dem Gutsherrn oder Amt-
mann verfallen, — — Wieblühend
würde un�erzur Ausfuhr des Korns

�oglücklichzwi�chender We�er.und

Elbe, Bremen und Hamburg , gelege:
nes Land �eyn,[wenn wir das Mo�ai-
�cheRechthätten!Der Bauer würde -

wirklich die Ernte weder dem Prie�ter,
noch dem Gutsherrn , noch dem Amt-
Inann oder-Gutspächtergönnen, al�o
recht genau das Saatkorn aus�uchen,
oder durch - �eineKinder aus�uchen
la��en,Die langen Abende im Win-
ter könnten auf die Art mit nüblicher
Be�châffrigung

-

angewandt werden,
und dies hâttenoh dazu auf die Bil-

dung der ganzenNation ¡“und ihrex
JIndü�trie,“einen wichtigen Einfluß,
Ge�chähenun dies, \o bekämenwir

reines Korn, ohneDre�pe,Dies wäre

: “�chon

2) Abulfadli unterZivan. Das Buch i�tnicht gedru>t, i cikirees aber nach ci-
ner Ab�chriftdie�erStelle, die ih aus Ler Up�ali�chenBibliothek habe. Abuls

_fadli merkt noh an, der Rau�ch,den Zivan ( �oheißt das loliuum temv!entum

bey den Arabern) zuwegebringe, �eynicht frölich,wie der vom Weini�t, �ondern
mit Traurigkeitund Niederge�chlagenheitverknüpft,Man �cheauh Vriebuhrs

__ Ve�chreibungvon Arabien, S. 169, Les
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�honwirklich für uns hier im Lande

viel mehr zu un�ererNahrung, und

eine be��ereEinkunft des Ackers , als

wenn wir von un�ernzum Theil �ehr
fruchtbarenFeldern nur ein Gemi�che
von Rocken und Dre�peernten, Auch
Auswártigewürden uns un�ernUeber-

fluß in glúcflichenJahren abkaufen,
und denn kôante der Bauer �eineSente

zu Gelde machen. Nicht thüringi�ches
Korn, �ondernun�erKorn würde.man

auf der We�erverführen; und gewiß
würde der Harz nicht aus dem Preu-
ßi�chenund Säch�i�chendas Brodte
forn empfangen, und Klage über

den ganz periodi�chge�chehendenZu-
\{chlag jener Länder ent�tehen, wenn

un�erwirklich an vielen Orten frucht-.
bares Land, und das mehr Einwoh-
ner, als es hat, erhalten fönnte, in

Ab�ichtauf den Ackerbau hinlänglich
genußtwürde, Allein beyuns herr�che
ein weit ausgebreitetes Vorurtheil,
dem „vernünftigeHaushälter oft wi-

der�prochenhaben, das von Sorgfalt
|

“für reine Aus�aatabhält: Rocken
verwgandele �ichin Dre�pe. Der
Bauer i�t al�ogewohnt,und ward es

in den allzufruchtbarenJahren , die

auf den Krieg folgten, noh mehrge-
“wohut, �orglosunreinen Samen zu
�äen,und die Folgen davon waren :

1) Jn gewöhnlichenund mittel-

mäßigen,auch in den guten Jahren,
erntete er nicht reine Frucht, �ondern
Rocken und Dre�pe,al�owein auh
die Zahl der Scheffelan�ehnlichwar,
in der That viel weniger, als er bey
reinerm Samen hätteernten. können,
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weilDre�peüberausviel wenigerMehl
giebt, Wie viel die�erUnter�cheidbe-

trägt, i�tin ökonomi�chenSchriften,
�onderlichdem Hannöveri�chenMaga-
zin, von prakti�chenKeunern der Haus-
haltung ausgeführt.

|

2) Da wir in den bald auf den

Krieg folgendenallzufruchtbarenJah-
ren mehrKorn hatten, als wir verzehz-
ren fonnten, und die Disproportion
der Erntén gegen die Con�umtionda-
durch nochgrößerward, daßder Men-

�chendurch den Krieg �ehrviel weni:

ger geworden waren, und darüber das

Getreide zueinein allzuniedrigenPrei�e
fiel, auch noch tiefergefallen�eynwúx-

de, wenn nicht einigereiche Adeliche
und Amtleute, (zum Theil mit ihrem
großenSchaden, deun die guten Jahre
währtenlänger, als man es erwarten

konnte) viel Getreide aufge�chüttet
hätten: �ohinderte uns die Unreinig-
keit un�ersGetreides, es völlig nah -

Wun�chauszuführenund zu Gelde zu
machen, Um ebèn die Zeit war in

England Miswachs und Theurung.
Die Engländere��enzwar kein Rocken-

brodt, allein wir habennichtbloßRok:

fen, �ondernauch andere Getreidear-
ten im Lande; und �elb�tNocken hâtte
dochbeyin Brantewein, wäre ès auh
von den Branteweinsbrenuernnue

heimlichgehalten , ein Sub�titut�eyn
|

können. Wirklich ward auh aus

Thüringenviel Frucht die We�erhin-
unter nach Bremen geführt, und ei=

nige Kornhändlerim Hannöveri�chen
thaten zuleßtein gleiches. Doch wenn

ichmichbeyvielen Haushältern, HAz

ï

ZO
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�ichüber das würklichgroßeUnglück
der fúr den Ackerbauverderblichen und
künftigeHungersnorh prophezeyenden
allzuwohlfeilenZeiten beklagten, er-

fundigte, ob denn fein Mittel �ey,den

uns zurLa�twerdenden Ueberflußnach
dem über Mangel tumultuirenden Eug-
land zu �chicken?�o�agten�iemir,
nein! es �eyniht möglich. Endlich
‘aber hôrteih von einem Haushälter,
der der Bremi�chenLandwirth�chaft,
und zugleichdes Kornhandelsin Ham-
burg und Bremen kundig war b), die

Schuldliege nur daran, daßdas Ge-
tkreide zu unrein �ey,und daher feine

Käufer finde, Jch muß es um de�to
“

mehr glauben, weil doch einige andere

großeKornauf�chütterim Lande, die
reiner Getreide haben mochten, die�en
Weg des Ab�aßes,�onderlichim Jahr
1769. (dem er�tenunter den \<{lech-
ten Jahren, al�oetwas zu �páât)ge-
brauchten.

Nicht den nôthigenAb�aßfür�ein
Kornzu haben, i�teingroßesUnglück.

*

Bey anhaltendenallzuguten Ernten

“mußdie�erMangel endlich den Korn-

péeis �otief herunter bringen, daß der

Bauer gar nicht mehr dabey be�tehen
fann, weil das Getreide ihm �elb�t

mehr ko�tet,als er dafür befomuit:
und hiervon wird die Vernachläßi-
gung, zuleßtaber gar Verla��ungdes

Ackers,und denn endlich bey�pätwie-
der eintretenden �chlechtenJahren Hun-
gersnoth die Folge �eyn, Das Land, .

das vor ihr �icher�eynwill, mußin

gewöhnlichenJahren mehr Getreide
hervorbringen, als der Einwohnernd-
thig hat; und das fann es nichtlange
thun, wenn es keinen auswärtigen
Ab�abßan Korn hat.

3) Kommt einmal ein Miswachs,
und zwareiner, der niht von Dükre,
�ondernvon einem zu na��enJahre
ent�teht,�overmehrt �ichdie mit gus-

ge�âeteDre�peaußerordentlich,und

verdringt fa�tden Nocken: und da
man nun niht allein weit weniger
Scheffel, als �on�tgewöhnlich,�ondern
auh Scheffel oon [�chlechtererQuali-
tât und die viel weniger Mehl geben,
erhält,-

�owird hiedur<hdas Uebel
des Miswach�esverdopyelt, das doch
nux einfach gewe�enwäre, wenn man -

überall reine Fruchtge�áet, al�ozwar
nicht vollkommen reine, aber dochauch
uicht �o�ehrmit Dre�pegemi�chtege--
erntet hâtte,

;

;

Der Schluß folgt künftig.
: L

b) Jc will ihn nennen,es if der HerrSchakeinnehmer Scharnweber , der dur<
�omanche dfonomi�cheAuf�äßeim Hannöveri�chenMagazin auch als Schrift-
fieller bekannti�t,
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SchlußdesAuf�azesúber das Verbot Mo�s, den Ater
_mit zweyerleySamen zu be�äen,

i

«Fu dem �chädlichendfonomi�chen
Vorurtheil von Verwandlung
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F

des Getreides, fômmt noch das

zwar gütige,aber vielleicht dem A>ers-

mann, fár den es gütig�eynwill, nach-
thèiligecanoni�cheRecht, demaman in

der Materie von Zehntenfolget. Nach
ibmi�tderZehntpflichtigenicht�chuldig,
be��ereFrucht zum Zehuten zu geben,
als er geerntet hat, auch niht einmal

denn, wenn wirklichder Zehute chef:
felwei�eabgetragen wird: i�t der Nok-
fen mit Dre�pegemengt, und �oan-

deres Getreide jedes mit �einemUn-

_Fraut, �oliefert er ihn, wie er ihn hat,
Allerdings ein Schein der Billigkeit!

aber doh au< würkli<, �obald von

Reinigkeitdes Getreides die Rede i�t,
nux ein Schein: denn reinere Frucht
auf dem Acker zu haben, kommt auf
die Bauern �elb�tanz; �iedürfen nur

alle rein ausge�uchtenRocken�äen, �o

werden �icauch eine reinére a) Ernte

haben; denn von einzelnen Körnern

Dre�pe,die etwan auch unter dem

�orgfältig�tausge�uchtenSamen �eyn
möchten,i�tjeßt nicht die Rede. Gü-

tig �olldas Recht �eyn,allein das i�
es �o’,daß es dem Bauern den größe-
�tenSchaden-thut, und ein entgegen:
ge�ebteshärteresRecht ihn vielleicht
zum reihen Mann máchen würde.

Dürfte derjenige, der die Zehnten em-

pfängt, dem Bauern die Frucht wer-

fen, die Dre�pezurückgeben,und dafür
�oviel reine Frucht oerlangen, daß die

Scheffelzahl voll würde, (wie es

würklichde faQo in einigenGegenden
Deut�chlandeseingeführt�eyn�oll)�o
würde zwar der Bauer �chrdarüber

klagen, allein er würde bald lernen,

fün�tigreiner Korn zu" �äen,und d&

gewönneder Zehntherr einfach, und

der

AOL MOE denn �eine
ueun

a) Darf ih einmal für allcmal erinnern, daßas den CEomparativum, reinere, mit
Bedacht �etze,uud nicht gern wollte, daß jemand dabey, reine ,‘dâchte.‘Eine
vollkommen reine Ernte wird niemand erwarten,weil der Zufall immer Unkraut
auf denAcker bringen kann, aber doch eine viel reinere, wo möglich�t(eriniotere:LU

alisyo geini�chterDOREgusge�äetwird.

<
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neun Zehntheile,die er behält,wären

nu auch be��erKorn. — — Aber,
wird man mir einwenden , �oi�tja zu

erwarten, daß der Bauer �eineseignen
“nennfachen Vorcheils wegen �oreine

Saat aus�âenwird, als ihm nur möôg-
lih i�t, Wer den Einwurf macht,
kennt den Bauern mancher Gegenden
nicht : gemeiniglich i�er zu träge,�ich
von einer alten bequemenGewohnheit
loszureißen,wenn ihm nicht der Scha-
de �ehr�ichtbarwird ; durch den Aerger
„aber,daß er die unreine Frucht zurück-
nehmen, und be��ereliefern muß,wird

er in Bewegung ge�eßt,und aufmerk:
�am: auch i�ter wohl wirklich gegen
den, dem er Zehnten geben muß, �o

imisgün�tigund bösartig ge�innt,daß
er ordentlichdas zehntpflichtigeFeld
forglo�erbe�telltals das andere, und

den Schaden an neun Scheffeln gern

trägt, wenn nur der bö�eMann, dér

dei Zehnten bekommt, auch an Einem
den Schaden hat: und endlich �iec>t
er volt alter Vorurtheile , die er aber

abzulegen genöthigtwürde , wenn das

Zehntrechteinmal den Saß annähme,
wer reine Frucht �et,wird rete

Frucht ernren, und darum ift je-
der �chuldigreine Frucht zu �en,
thut er das aber nichr, 0 muß
Er den Schaden tragen. Die

Folge die�esUeberbleibfels aus dem

canóoni�chenRecht , das nie den Zweck
hatte, nach gefeßgebenderKlugheitder

Oekonomie, Ländern aufzuhelfen, �on:
dern wo es am be�tenund redlich�ten

war, der vermeynten Billigkeit folgte,
if darin am �ichtbar�ien,daßwirklich

Ueber das Verbot Mo�is, AID

zehntpflichtigesFeld mit viel unreine-

rem Getreide be�telltzu werden pflegt,
als anderes. Die Sache i�t�obekannt,
daß Zehntrocken, Zehnthaber u. �,*f.
hier im Lande immer, �elb�tnachder

Cammertaxe, wohlfeiler i�t, als ande-

rer, wie deun auch fein Käufer für

ihn den ordentlichen Marktpreis wür?

de bezahlen wollen, fo bald er nur

weiß, was Zehntrocken, Zehnthaber
‘us �,f; heißt. j

Beynahe no< \<limmer i�tdas

Recht , das �ich'anmanchem Orte die

Meyer nehmen, unreineFrucht zulie-

fern, und wohl gar mehrDre�peunter

das Korn zu mi�chen,um ja nichr zu
viel wahres Korn zu geben; allein ich
will nichr alle Gegen�äßeun�ersRechts
dem Mo�ai�chengegenüber�tellen,S6
viel i�tgewiß,hättenwir nur einiger:
tnaßenein �olchesRechr, als hier das

Mo�ai�chei�t, �owürde unter un�erm
Rocken die Dre�peein �eltenesUn-
fraut werden,

i

Ó

Von Dre�pe‘habeich bisher das

Bey�pielhergenommen, weil ich in éis

nem Rockenlande �chreibe,wo �ieam

häufig�tenift; und nicht als wenn ih
glaubte , daß Mo�esgerade die Neini-

gung des Ackers von Dre�pezur Ab-

�ichtgehabt haben möge. Vermuth-
lich darhte er mehr an andere Arten
des Aftergetreides, und �onderlichan
das lolium, das unter dem Namen Zi-
van bey den Acabern und im Thalmud

- befannt i�t. Doch nicht mit die�em
allein , �ondernmit allem Unkraut , �o
den Samen des Getreides zu verun;
reinigen pflegt, führt der Ge�ebgeber

: Krieg.
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Krieg. Ja überhauptwar es verbo-

ten, zweyerleyGattungen von Getrei-

de�amenunter einander zu mi�chen,

Dies lebtere ge�chiehtauch nicht�elten
in Deuc�chland:-allein Ockonomen
haven läng�tenserinnert, daß es Ver- n

den Aer mitzweyerleySamenzu be�äen, > BIA

nicht zu Einer Zeit, woraus folgt, daß
man bey der Ernte immer an Einex
verlieren muß; auch �indbeyde nicht
gleichhoch, die höherebenimmt al�o
der Aehre der niedrigernSonne, freye
Luft,und Wind,

[luft �ey, Beyde Gattungen reifen

Vom Sabbath,
{Ein Autzugaus des

e Hofrath O Mo�ai�chemRechtes
V. g. 194 und 19

D)!f�iebenteTag in AO war

zum Tage des Gottesdien�tes,
der Ruhe, völligenFreyheit von aller

Leibesarbeit, und der Necreation , ver-

ordnet. Er i�tunter dem Namen,

Sabbath, bekannt genug. Die Ge-
�etzevon ihm �tehen,2 B, Mo�.-16,
v. 22:30, C. 20, v. 8/11, C, 234 Vs

12 C TV I2:17,/ (34e Ve 2e

C, 35.9. 1:26 4B, Mo�,15- v+ 32:36,
5 B. Mo�ß.5.9. 12: 15,

Jch werde jeßt nicht eigentlichvon

ihm, fo fern er zum Gottesdien�tbe-

�timmtwar, �ondernals von einem

Recreations: Tage reden : theils weil

jene Ab�ichtmehr für Theologie und

Moral gehört, theils auch, weil wir

wenig davon wi��en,wie der Sabbath
in den älte�tenZeiten zu dem, was wirx

Gottesdien�tnennen, angewandt ward.

Zum be��ernVer�tandedes Mo�ai-

�chenSabbathsrechts, und de��enVer-

gleichungmir den allgemeinen Regeln
der ge�eßgebendenKlugheit, mußich
einige Anmerkungen machen.

Daß jedes Volk, dem an Erhal-
tung �einerReligion gelegen i�t„ ih

will A D �ageneinen Tag, aßie
doch eine Zeit des Gottesdien�tesauss

�eßenmuß,ver�teht�ichvou �elb�t,und

die�enSab überla��eih gern der Theos
logie oder auch der philo�ophi�chen
Moral, aus der ich ihn hier als bes
kannt annehmen fann, Allein außer-
dem hat es Tage, (denn es �eymix

Einmal erlaubt, weil es dem jebigen
Sprachgebrauchgemäßeri�t,Tage,
für, Seiten, zu �agen,ohne eben ei-
nen ganzen voll�tändigenTag von 24
Stunden, oder auch nur oon Sonnen;
Aufgang bis Sounen -Untergang zu
ver�tehen) al�o,Tage der Ruhe und
des Vergnügens nöôthig.

Durch ununterbrocheneArbeitwird
der Leib ge�{<hwächt,verliert die Ge-
\chicklichfeit und Stärke, die ihm die

Abwech�elungzwi�chenArbeit, Ruhe,
und Lu�tbarkeitgiebt, und altert dabey
frúß, Leibesarbeit vermehrt freylich
�on�tdie Stáxke, und wer �eineHände
gebraucht hat , dex Bauer, wird fregs
lich ¡�tärfer�eyn,als wer �iein den

Schooß legt , oder bloß zum Schrei-
ben anwendet, aber �iemyßnicht un-

92 auf:

DAD
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aufhörli<hund ohneAusrußen�eyn,
�on�t�chwächt�iewieder: wer �tets
Tag-fúrTag arbeiten muß,wird, �on-

derlichwenn dies von. Kindheit-auf
ge�chieht,gleich�amcontract und zu
allen andern Leibesbewegungènunge-
�hit, bleibt dabey gern von Natur
klein, und geht,Fecht wie ein Tagfür
Tag ange�trengtesPferd, vor der Zeit
zu Grunde, Abwech�elungi�tdie

großeRegel der Diätetik , die �oweit

geht, daßdie be�tenvom klüg�tenMe-

dico vorge�chriebenenRegeln der Diät

�hädli<zu werden pflegen,wenn man

�iezu: genau beobachtet. Selb�t die

Bewegungen, die uns �tärkenund zur
Recreation dienen, wenn wit �ieein:

zeln vornehmen,Spaßkierengehen,Rei-
ten u. \. \, werden uns be�chwerlich
und nachtheilig, wenn wir �ietäglich

- und wohl gar ohne Unterlaßvornch-
"men mü��en.Wer täglich als Bote

gieug2, und feinen Ra�ttagdazwi�chen

hâtte,würde zwar feine Hypochondrie,
aber wohl ändere Schwächungen�ei-
ner Ge�undheiterfahren: der Po�til:-
lion „der täglich, auch niht mit Aus-

_
nahme des Sonntags, reitet, wird ge-

meiniglich vor der Zeit alt, und man

faun es ihm �ogaran der ganzen Lei-

bespo�icuran�ehen,daß er feine ge�un-
de Lebensart gehabt hat; dies �elb�t
in tándern , wo die Po�tenfo uner-

‘träglichlang�amgeheh, daß die Hef:
tigkeit ‘der Bewegung gewiß feine

Schuld an- dem Schaden haben kann,
den das be�tándigeReiten feiner Ge-

�undheitthut. Der Soldat im Felde,
Oder dex Liebhaber der Jagd, reitet

Vom Sabbath.

den fönnen.
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vielleichtmehr 11ndheftiger
“

und das

auch wobl bey allerley Wetter, aber
man wierd an ihm nicht den feúbal:
ternden eingekrúmmtenKörperdes Tag
fúr Tag zu Pferde �ibendenPo�tillons
gewahr, den an bald wegen Alters
ab�chaffenmuß.Wäre dies alles nicht,
�dwird dochder �einesLebens nicht
froh, der �tetsarbeiten, und immer
das ewige �anreEinerley thun muß.
Schmecken �ollteaber doh wohl jeder
das teben, wenn es auch nur zur Pro:
be auf einzelneTage wäre, auf die er

�ichzum voraus freueu wird: warum

i�tec �on�tin der Welt? und wer es

nie �chmeckt,runzelt bald in den unbe-
deutenden Men�chenzu�ammen,Doch“
nicht bloßRuße von der Arbeit , die

jeder alle übrigeTage thun muß;folte
er billigeinmal haben, �onderndie Zeit
‘�ollteauch zum eigentlichen Vergnh-
gen angewandt, und in Ge�ell�chaft,
Tanz, Ga�tereyen, odèr. was �on�t
jedem das angenehm�teund nur der
Moral nicht zuwider i�t,ver�pieltwer:

Durch �olche‘Abwech�e-
lungew von Srgößlichkeitenwird das

Gemüth wieder aufgeräumt,- ‘und

fommt aus �einervorigen einförmigen
tage, die Kräfte des Leibes und Ge-
múthsverjüngern�ich,jener wird bieg:
�amerund zu mehrern Bewegungen
ge�hi>t,der gemeine Mann leFe den

Sklaven , den Trägen, den Bauern,
den Schneiderund der Gelehrteden

�chwerfälligenPedanten ab. Das
Volk empfindet lebhaftereTricbe als

�on�tzum Bey�chlaf,die in die Leibes:

eN und Munterkeit dex daraus ent:

�ichen-
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�tehendenRace einen vortheilhaften
Einflußzu haben pflegen, Der Me:

dicus , der in der ge�eßgebendenKlug:
heit gewiß mit in Rath genommen
werden �oll,wird von allem die�en
mehr Nachrichtgebenkönnen , und �ie
�iehtin ziemlichgewöhnlichenmedici-

ni�chenBüchern.
ven die�eVergnügungenzu nehmen,
wäre hart , �ie�indgleich�amein Lohn
der Müh�eligkeitdie�esLebens, an dem

jeder , der lebet, ein Recht zu haben
�cheint:es wäre aber auh thôrict,
denn �eineGe�undheit, Munterkeit,
und Leibesge�chilichkeitwird däbey
leiden. Es i�al�ogut, auch fúr ihn
Tage des Vergnügensauszu�eßzen,ob-

gleich biswoeilen eigennlüißigeund harte
Herren „ die nur auf den gegenwärti:

gen Vortheil �ehen,bisweilen aus Un-

Funde der men�chli<enNatur und der

Fotgen �teterArbeit anders denfen

mögen a).
4

-

Nun ent�tehteine morali�cheund

politi�cheAufgabe: kann der Tag des

Gottesdien�tesmit dem Tage der Ru:
he und des Vergnügens füglichver:

bunden werden? Jch �olltees denken,
wenn man nur unter dem Namen

Vergnügen nicht allerley la�terhafte
Aus�hweifungenver�teht:und wirk:

lich die Frage i�t�chonviel tau�end

Vom Sabbath.

Selb�tdem Skla-

Fahr vor un�rerZeit fa�tvon allen
Völkern des Erdbodens auf einerley
Wei�eent�chieden,was auch etwan in.

neuern Zeiten mancher mürri�heMo-

rali�t,dex Ga�tereyen,Tanzen, Spie-
len , ja �ogar Nachmittagsge�ell�chaf-
ten und Vi�iten,fürEntheiligung des

Sonntages hielt , viel zu �pätgeeifert
haben mag. Zwey Tage in der Wo-

che �ollenwir do< wohl nicht , wie

Herr von “Tu�kieinmal anrieth, zur
Feyer von Arbeit aus�eßen, einen für
die Religion, und einen zum Vergnü-
gen, (das hießein der That, nach dem

Sonntage noh den blauen Montag
von Obrigkeits wegen einführen,den

abzu�chaffen�ichdie ge�eßgebendeGe-
walt , �elb der nur auf die größe�ten
Uebel merkende Reichstag zu Regens- -

burg, �oviel Mühegegeben hat) denn

�on�twürden zu wenig Arbeitstage
übrig bleiben, Daß Vergnügungen
leicht ausarten, und zu unmorali�chen
Handlungen Gelegenheitgeben„ die

„mit der Heiligkeit des Sabbaths �treis-
ten, z. B. der Tanz zu Ambouretten,
darf man hier nicht einwenden ,

-

�on�t
würde man auch das Kirchengehenab-

�chaffenmü��en, bey dem �ooft .das

eine �owohlals das andere Ge�chlecht
nicht bloßgei�tlicheAb�ichtenhat, Am

er�tenwäreno< wohl zu hoffen, daß
O 3

“ Lu�t:

2) Man be�chuldigetdie Holländerin Suriname, daß �iees �chrungern �chen,wenn

ihre Sklaven Chri�tenwürden,und deswegen zu hindern �uchten,daßihnennichts
vom Chri�tenthumge�agtwerden möchte,weil �ie<ri�tlihenSklaven die Feyer
des Sonntags würden ge�tattenmü��en.Ob die Be�chuldigungwahr i�t,oder

“vor 30 bis 49 Jahren ( denn aus der Zeit rbhrt �ieeigentlich her) wahr geme
�eui�t,kaun ich nit �agen.Hypotheti�chaber davon zu reden, und wenn die

+ Angabe richtigwäre,�ohâtten �olcheHerren ihren Vortheil nicht rechtver�ian-
__den,und, wie es oft dem Geiz geht, �ich�clb�ibetrogen,

N

(4

BIR VA
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tu�ibarkeiten in den Schranken“der

Sitt�amkeirtund Tugend bleiben wer:

den, wenn �ieim Gefolge der Neligion
�ind,und es wäre ehe eine Aufgabe:
fann man �ienicht noch genauer mit

der Religion verbinden , und dadurch
”

manchen Aus�chweifungenvorbeugen?
Zumwenig�teni�tes wider die zur

Abwech�elungge�chaffenemen�chliche
Natur, einen ganzen Tag, und das

wöchentlich,bloßzur Andacht auszu-

�eßen,Eine �olange An�trengungdes

Gemüths auf einerley, noch dazu nicht
in die Sinne fallende Sache, i�teben

die heftig�teund �chwer�teArbeit ; und

einer �olchenAndacht würde gemeinig-
|

lih an Inten�ion,Zärtlichkeit, und

ungezwungenem freywilligen ‘Triebe,

abgehen, was �iean Dauer gewönne.
Auch deshalb i�tes gut, den Sabbath
zwi�chen-Gottesdien� und erlaubten

4u�tbarkeitenzu theilen , �ofann Ein

Tag verrichten , was �ou�tzwey ,
und

das gemeineWe�engewinnt Zeit zur
Arbeit. i

Daß viel eifrige Prediger, auch
wohl manche Sabbathsge�eße,an de-

nen Gei�tlicheeine Hand hatten, ganz

andern Grund�áßenfolgen , weißich

wohl; hier i�tder Ort nicht, mit ihnen
‘theologi�choder morali�chzu di�puti-

ren, Welche Grund�äßeam mei�ten

nach dem Ge�chmackdes Ge�cles�ind,

gus dem �ie�ogarden Namen , Sab-

‘barb,zu borgen pflegen,wird �ichnun

agen,
7

“Mo�esfand �chonein uraltes Her-
fommen des Volks vor �ich,nach dem

b) 4 Ó,Mo�.28, v, 9. 10,
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es den �iebentenTag feyrete,,und ver-
muthlich hatten �elb�tdie Aegyprierihm
die�enRuhetag gela��en: wenigjtens
be�chreibter die�eFener als vou Gott
gleih nah der Schöpfung einge�ekt,
1 ‘BB,Mo�.2..0, x: 3, und �agtnir-
gends eiwas davon, daß�ieabge�chaf�t
oder außerGebrauch gekommen �en.
Es �cheintal�o,er fand �ienoh als
eine väterlicheSitte vor �ich,“Auf die

Wei�ehatte er nicht nôthig, �chrum-

�tändlichzu be�chreiben,worin �iebe-
�tehen�ollte,denn aus dem Herkoms
men war dies �chonbekannt, Wir

le�enïal�onichts davon bey ihm, wie
man an die�emTage der Gottheit die-

nen �ollte,bloß das Ge�eßvom öôf-
fentlichen Sabbathsopfer ausgenom-
men b), denn er ließ es hierin bey
dem von der Vorfahren Zeit her“ge-
wöhnlichen,und gönnte dabey dem
Volke die Freyheit, �einenGottes-
dien�t,der nicht immer völlig einerley
und gleich�amnach Einem Lei�ten�eyn
fann, �oeinzurichten, wie es Um�tän-
de, Bedúrfni��e,oder ent�tandeneMis-
bräucheanrathen, Wir haben z. B.

Predigten, in denen die Bibel erklärt
wird „ die nach einigen tau�endJah-
xen, und da �oviele alte Dinge, von

denen �ieredet, unbekannt geworden
find, einer Eckläárungbedarf; allein
óber ein Buch, das noch neu, al�o
jedem, der le�enkann, völlig flar und
deutlich �eyn�oll,alle ahr Tage Er-
klârungspredigtenzu halten,wäre wohl
eine überflúßigeArbeit; wenn Mo�es

dergleichenhâtteveran�taltenwollen,�o

_müß-
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müßteer �<bewußtgewe�en�eyn,
undeutlich ge�chriebenzu haben. Und

doch �indwirklich un�ereaus Bedürf:

ni��eneiner Gemeine, die die Bibel

nicht mehr ohneHülfe und Erklärung
ver�tehenkonnre, ent�tandenePredig-
ten, eins der wichtig�tenSrücke un�ers

Gottesdien�tes,und �onúübßlih,daß
man �ichfa�tüberdie Bedürfnißfreuen
Faun, die �ieveranlaßte,

Wir wi��enal�owirklich nicht hi-
�tori�chgewiß, worin der älte�teGot-

tesdien�tder J�raelitenam Sabbath
be�tand.Vermuthlich werden �ie,wie

an andern Fe�ttagen,Loblieder auf
Gott auch wohl bey einemTanz abge-
�ungen,und Ga�tgebotegehalten ha-
ben, zu denen etwan außer den Freun:
den auch Prie�ter,Leviten , und Dürf-

tige mit eingeladen wurden; wohnten
�iedem Heiligthum näher, �omögen

�ieOpfer gebracht, und davon Opfer-
mahlzeiten ange�tellthaben. Wirklich
hielten die Juden in �päternZeiten,
dies wi��enwir hi�tori�ch,Sabbaths-
mahlzeiren, zu denen �ieauh Unbe-

fannte einluden c). Vielleicht �ollten
auch Aeltern an die�emTage ihren
Kindern von dem Schöpfer Himmels
und der Erde Unrerricht geben, man

�olltegemein�chaftlicheGebete zu ihm
rihten, oder was �on�tetwan Wei�e

�eynmochte, Nur muß man nicht an

Synagogen in jeder Scadt, darin das

c) E
Luc. 14. v. 1. und Wet�teinsAnmerkungen zu die�emVers. Was Chri-

Vom Sabbath. BL

Ge�eßvorgele�enund erklärtwürde,
denken : denn �ie�indviel �päterents

�tanden,und die Vorle�ung�einesGe-

�eßesverordnete Mo�esnicht, wie �ie"
nachhereingeführti�t,auf jeden Sab-

bath, �ondernauf das Lauberhüttenfe�t
des Sabbathjahrs d), hatte auch ei:

gentlich fein Predigtamt einge�eßt.
Vieles wi��enwir al�oniche.

gendes aber finden wic in den Bü-

chernMo�isausdrüklicher.
Der �iebenteTag �oll

-

gefeyretwer-

den, und zwardies zunz Andenken, daß
Gott am �iebentenTage von allen �ei:
nen Werken geruht hak, al�oals dem

Gotte heilig, der in �e<sAbfchnitten,
dièéMo�esTage nennet , alles er�chaf-
fen, und darauf im �iebentenZeitab-
�chnittaufgehörthat etwas neues zu
�chaffen,weil die Welt nunmehr gut
und �owar, wie er �iehaben wollte,
1B. Mo�-2. v. 1: 3. 2 B. Mo�.20.

v. 11. €. 31. v. 17, Al�owar die

Feyer des Sabbaths ein wöchentlich
abgelegtes Bekenntniß, daßman den

Schöpfer Himmels und der Erde als

den wahren und einzigen Gote anneh:
me und verehre, und: hieng mit dex

Grundmaxime der Mo�ai�chenGe�eßz-
gebung, das Volk vor Abgöttereyzu
bewahren,und den Dien�tdes einzigen
Gottes zu erhalcen, genau zu�ammen,
daher au< auf vor�eßlicheUebertre-
rung die�erFeyer ‘ebens�trafenge�eßzt

Z

wa:

us B. 12. 13, 14. �aat,i alsdenn er�irecht ver�tiändkih,wenn man an ein
— Ga�tgebotdenkt, das ein Stück des Gottesdien�tes�cyn�ollte,uad dafür man

Belobnuung von Gott erwartete;denn ordentli< verfargt man dou< wohl nicht;
daßGort uns für jede Ga�tereyin jener Welt cine Belohnung geben�ol,

d) FB, Mo�.31, v- 9-13,

Fol:

27
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waren, Ju der That hättehier:doch
noch ein Misbrauch eur�tehen,und ein

abergläubi�cherVerehrer der Sterne,
oder , wie Mo�eszu �agenpflegt , des

Heers des Himmels, den�iebentenTag
zur Ehre des Saturns feyreu können,
der von den Phôniciernals der be�on:
dere Schußgottihres Volks ange�ehen,
und mit men�chlichenOpfernverehret
ward: und wirklichhaben die J�raeli-
ten �elb�tzu Mo�isZeit in der Wü�te
heimlich dên Saturn angebetet, und

Bilder von ihmin kleinen Hüttenmit;
�ichherum getragen, Solche Gößen-
diener richteten denn wohlohneZweifel
ihregeheimeJatention des Herzensbey
Feyrung-des �iebentenTages auf den

PlanetenSaturn. Eben deshalb mußte
Mo�es�ehrausdrüc>licherklären , der

Sabbath werde dem Gott zu Ehren ge-

feyret, der Himmel, Erde, und alles ihr
Heer (al�oauch den Saturn�elb�t)in
�echsTagen er�chaffen,.und am �ieben-
ten Tage geruhet habe,auch die Nach-
ahmung die�erRuhe zum we�entlichen
Stück der Sabbathsfeyermachen.Nun

le�eman die Stelle, 2B. Mo�.31,9.

13: 17, Beobachtet meine Sab-

bathe; �ie�indauf ewige Feiten
ein Seichen der Verbindung zwi-
�chenmir 1nd eu, daran man

�ieher,aß ih eu mir geheiliger
babe. — = — Denn in �ehsTagen
hat Jehova Himmel: und Erde
gemacht, am �iebentenabee riu-

hetre er und erquicêre�ich.
Der Tag ward bey den J�raeliten

nicht, wie beyuns von Mitternacht zu

Vom Sabbath. 224

Mitternacht„ �ondernvon Sonnenun-
tergang zu Sonnenunterganggerech-
net: al�onahm auch der Sabbathmit

Sounenuntergangden Aufang,
“ DerSabbath �ollteein Rüúhetag
�eyn,und das theils ; wie vorhin ge:
�agti�t,zur Ehre des Gottes, der Him-
nel und Erdege�chaffenhatte, theils
auch damit Men�chenund Vieh �<
einmal erholenkönnten,und ihr Leib
niht dur< ununterbrocheneArbeit ge:
�chwächtwürde, ‘alfo ein Ruhetag in
dem Ver�tande,wie ih ihn im vori-
gen noch vom Tage des Gottesdien�tes
unter�chied,Mo�es�agtdies ausé
drücklich,und macht zum Zweckdes
Sabbaths, daß dein Och�eund
L�elRuhe habe, und dein Bnechr
und der Fremdling fich erhole,
2 B.: Mo�.23: v. 12, Eben des-

halb i�t‘auch die Feyer von Arbeiten
nicht bloßdenengeboten, die dem wah-
ren Gott an die�emTage dienen fön
nen „�ondernauch allen Ausländern,
die im Lande wohnen , die wohl nicht
immer im Herzendie wahre Religion
glaubten, auch zu feinem äußernGot-
tesdièn�teverbunden waren, und �el6t
den Thieren, 2B, Mo�ß.20. v. 10.

5 B. Mö�.5. 9. 14. x 5, Kein Men{ch,
der im J�raeliti�chenStaat wohuet,
�olldie�erRuhe entbehren, keiner foll
�ihdur< unaufhörlicheArbeit obne
Feyer und Lu�tbarkeitvor der Zeit
�tumpfmachen können ; und den Thie-
ren �oll’eben. die�eNuhe gegönuet
werden. H

;

Der Schlußfolgt kün�tig,
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84° Stüd,

Freytag, den 21ten October 1774.

Unter�uchungenüber die ver�chiednenVeränderungen, welche
mit den Ru��i�chenGe�ezenbis auf un�reZeiten vorgegangen �ind,

(Aus den Loi�irsdu Chevalier d'Éon de Beaumont Am�t.1774, 8, Vol. V.)

nes Landes gemacht�ind,gebenden

Charakter der Einwohner de��elben
zu erkennen, uud man hat keinbe�-

�eresMittel, um einzu�chen,wie ein Volk,
entweder pldglich, oder nach und nath, das

Joch der Barbarey abgewor�enhat, als
wenn man �orgfältigund unpaxrtheyi�chden

Gei�tzu �tudirenund zu exfor�chen�uchf,
welcher ihre alten Ge�chegegeben,und det,
dex die�elbenverbe��erthat. Da die Ge�eße
mit dem Erdreich 7 dem Clima, der Erzie-
hung, den Sitten uad der Nachbar�chaftei-
nes Volks zu�ammenhängen,�oglaube ih
durch die Unter�uchungdes Ur�prungsund

Fortganges der Ru��i�chenGe�eßedenen den

Weg zu bahnen, welche die er�tenunbekann:
ten Zeiten die�esgroßenNeichs ins Lichtzu

�eßenwün�chen.
Alle die Für�ten,die es beherr�chthaben,

find, mit einem �chr-ungleichenErfolge, be-

müht gewe�en,ihren UnterthanenRegeln
ihres Verhaltens vorzu�chreiben; aber noh
keiner i�i�oweit gekommen, ein fe�tesund

bleibendesGe�eßbuchzu verfertigen,wo-

durch vonder alten Barbarey die�esLandes

jede Spurvertilgt würde. E
Es i�tbekannt, daß der Reformatordie-

�esReichs, Perer der Große, be�tändig
das �tärk�teVerlangen hatte, die Ge�chede�s
�elbenzur Vollkommenheit zu bringen; al-

lein er war -Schöpfexvon allen y er bildete

S
ie Ge�eße,welchezur Regierung ‘ei- Men�chen,Soldaten, Sceleute ; und mit �s

vielen Arbeiten be�chäftigt,gewanner nies
mals Zeit genug, die alten Ge�eßezu unters

�uchen,weiche im Jahre 1F79 von Joa
Ba�ilius Jwoanorwrvitzge�ammelt,uud
im J. 1676 auf Befehl des Alexis UTis
chaelowin gedrn>t waren.

DieKai�erinnEli�abethwollte den Enks
wurf ihresGroßvaters ausführen; allein
ihre Arbeit war ohne Erfolg. Sie konnte

nur den Bor�asdavon fa��en;ober es war
vhne- Zweifel Cathariten der Zweyterx
vorbehalten, den Ruhm der Ru��enüberall
zu verbreiten, und ihre innere Ruhe auf eis

nen �ichernFuß zu �eßea,Sie ver�ammelte
die ver�chiedenenStände ihres Reichs,
wählte daraus die ein�ichtvoll�tenMänner,
undließ �iedaran arbeiten , nicht , das alte

Ge�eßbuchzu verbe��ern,�ondernein neues
zu verfertigen - nach einem Plane, den fie
�elb�tentworfen hatte. Nichts von allen kleis
nen Um�tändenihres Reichs entgieng ihrem
\�härf�ichtigenBlike; in ihrem Cabinet von
allem dem umringt, was die Ge�cßgebung
‘in Europa nur je vollkommenes hervorge-
bracht hat, giebt �ieden Pohlen einen Kô-
‘nig, und läßt bald darauf, um ihn zu uns

ter�tüßen,ihr Kriegsheerdie weité�tenMäre
�chethun. Jndeß,daß�iedie �y�temati�che
Einrichtung eines Ge�cßbuchsbe�orgt,wels
ches ihr, wegender Ordnung des Jnhalts,
der Gelindigfeit der Grand�äße,und der

Pp pp
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herr�chen, auf immer den rühmlichenNa-
men einer Mutter ihrer Uaterthanen erhals-
ten muß, gehen ihre Armeen ans �chwarze
Meer, und ihre Flotten er�chreckendas Ge-

wä��er,welches die Mauren von Coui�tanti-
nopel be�púlt.

DergleichenPhänomenenerregten beymir
diegerehte Be�orgniß,daßdiefesGe�etbuch,
welches die Weisheit die�erKai�erinnver-

an�taltethat,�ehr-leichtdie er�tenRu��i�chen
Ge�etzevdllig in Verge��enheitbringen kdn-
ne: und da die Unfähigkeitder künftigen
Zeiten,eine

Detleiaucszwi�chendem, was

�ie,und was ihre Vorgänger gethan, anzu:
�tellen,ihrem Nuhmeetwas entziehenkönnte,
�owage ich hier einen Ver�uchüber diejeni-
gen Ge�eße,wodurch die�esgroßeNeich �o
langeregiert i�t,und über diejenigen, welche
man jekt an deren Stelle zu �eßen�ucht.

Maa machemir nichtden Vorwurf, daß
ih die Barbarey und das Mangelhafte der
alten Ge�ekein der Ab�ichtnoch längeraufs
zubewahren�uche,um das Lob zu {mälern,
welchesdie�eNation verdient. Denn jemehr
man ihre Fehlerein�ehenwird, und wie leiht
es gewordea i�h,die�elbenzu verbe��ern,de-
�ioeher wird man es glauben, daßihre
natürlichenNeigungen auf das. gehen, was

gerechtund- guti�t, �obald nur ein wei�er,
ein�ihtvollerund unermüdeterFührer da:

von Gebrauch zu machen,weiß, -

Es hat in Rußland niemals an po�itiven
Ge�etzengefehlt, oder an Gebräuchen,wél-

che die Stelle der�elbeuvertraten, Läßt�i
auh wohl eine Ge�ell�chaftohne Verhals
tungsregeln denken, welchedie Vereinigung
der�elbenbe�tärken,und. die Rechte der eiu-
zelnenMitglieder be�timmen?Ohnezu un-

ter�uchen,ob die ru��i�cheNation, wie ihre
eignen Schrift�tellerver�ichern,�honim
&6tenJahrhundert einen Namen hatte, kann
es uns �chongenug�eyn,daß�ie,�eitdem

gien Jahrhundert, ihre Für�ten,ihre Ge-

�clzeund Gewohnheiten gehabthat.

Ueber die vet�chiednénVeränderungen
Men�chlichkeitder Ge�innungen,die darin

1332
Obgleich der übrigeTheil von Europa

er�tgegen die Mitte des 16fen Jahrhun-
derts eine genaue Kenntnißdavon erhalten
hat, �oi�tes dohgewiß,daßman in den
Archivendes Griechi�chenKai�erthumsVer-
träge findet, welche mit den Ru��enin den
Jahren 912 und 942 gemacht �ind,und
worin Ge�eßeerwähntwerden, die damals
�chonbeyden leßternüblichwaren, und wel-
che da�elb�tzu Vor�chriftendienen �ollen,
um die Strafen der Vergehungen zu “bes

�timmeny welche das eine die�erVölker geo
gen das andre begehen könnte,

*

Um denLe�erhierübernicht: zweifelhaft
zu la��en,will ih einige Artikel die�esVerx-
‘frages anführen,die �chonvor mir von Hrn:
Strube von Piermont a) in der“bereds -

ten Abhandlung ge�ammelt�ind,welcheer

hierüberim J. 17F6 in der Ver�ammlung
der Petersburger Akademie gehaltenhat.

er Wun�chbeyderVölker,allen Saas
men der Zwietrachtzu vermeiden, welchen
die Nachbar�chaftveranla��enkonnte, bewog
�ie,ihre beyver�eitigenGe�ekezur Grunds-
lage die�esVertrages zu wählen, und �i
daranin der Folge zu halten, ohne Zweifel
in �olchenFällen,worin beyde mit einander
überein�timmten,

i

Manverordnet darin, daß, „wenn ein
»» Chri�teinen Rüú��en,oder ein Nu��eeinen
» Chri�tentôdtet,�o�ollder Mörder unter
»„ der Willkührder Anverwandten des Ers
» mordeten �tehen,die ihm entweder das
» Lebennehmen, oder. eine Geld�trafevon
»„ ihm fodern fönnen,die dex Beleidigung
» gemäß!i�t.„, j

„Wenn Jemand einen verwundet, es �ey
» womit es wolle, �ollderSchuldige, na

„: den Ru��i�chenGe�erzen, \ünf Gri-
5» wen bezahlen.„, d

q

- »Wer etwas aus einem: Schiffe wegs
\ uimmt,oder aus dem�elbeneinen Arbei-
» ter entführt,um ihn zu �einemDien�te
»; zu brauchen, oder ihn umzubringen, der
»„ �oll-nayder Vor�chrift der Grie-

i

chi�chen

WS

a) Manfindet die�eGe�eke,aus die�erAbhaudlung entlehnt und über�eßtr in Bü-
�ings gelehrten Abbandlungen aus und von Bußland,1, D.2, Sk,
S. 25. �. A, d, Ueberß,

-
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» hi�chenund Ru��i�henGe�etzege!
» �traftwerden. »,»

„Wer einen von der andern Nation be-

» �tiehlt,der �ollgehalten �eyn,das Ge-

y» �tohlnewiederzugeben, und den Werth
» de��elbenzu bezahlen; wenu er es aber

»„ verkauft hätte, �oller den doppelten
» Werth, nah dem Griechi�chen und

» Bu��i�chenGe�etze,bezahleu.
Aus die�enArtikeln �iehtmá deutlich

genug, daßdieRu��en�honvor dem 10ten

Fahrhunderte Ge�ekegehabt haben; und

man wird no< �i<tbarerdavon überzeugk
werden, wenn man in der Folge �chenwird,

daß die�eangeführtenGe�etze,�oalt fie
auch �eynmôgen,zur Grundlagealler derer

gedienthaben, die man nachher gemachthat.
Es �inddarin mit ber Zeit Veränderun?

gen vorgegangen, je mehr die er�tenNu��en
ihr Gebiet ausbreiteten. Von den ver-

�chiednenBewohnern der Gegenden, welche
heutiges Tages die�esgroßeReich ausma-

chen, mußteein jedes Volk �einecigne Ne-

gierungsform haben, wovdurch das gemeine
Wohl und die be�ondernPrivatvortheile
unter�lúßtund vertheidigtwurden, Die
Ru��en;welchebald von ihnen überwunden;
bald �elb�tUeberwinder waren, und �ieends

lich alle unter ihre Botmäßigkeitbrachten,
mußtenal�ogenödthigt�eyn,iu ihren Ge�ezs
zen eine Vermi�chungzu ver�tatten,und es

läßt�ichjezo {hwerli< be�timmen,welche
Ge�ekeihnen gleichAnfangs eigenthümlich
gewe�en�ind. &

‘Um die�eDunkelheit aufzuklären,müßte
man genau entdecken, was für cinen Strich
des Landes eigentlich die er�tenRu��enein-

genommen, welcherNation �ieden�elbenge-
nommen haben, und woher �ie�elb�tgekom:
men �ind, Wenn mau nun hieraus dié

Sprache kennenlerute, deren�ie�i<bedien:
ten, die Sitten und Gebräuche, welche�ie,
vermögeihrer Geburt oder ihrer Verbin-
dungen, an �ichhatten; �oWürde man eis

nige Hoffnung habea, die Ge�ekezu eut-

deen, die �ie�ichwahr�cheinlichgegeben
haben. Aber alles, was uns die Ge�chichte
uoh Gewi��esvon einem �olangeunbekannus

“der Ru��i�chenGè�ege.- 1334
ten Volke aufbehalten hat; findet�i in den
Jahrbüchern�einerNachbarn, die, ganz mit
dem, was �ie�elb�tangieng , be�häfftigf,
von andern nur �oviel ge�agthaben, als
die Noth erfoderte. Wollte man die Na-
tionalge�chicht�chreiberfragen, �omüßte
man �i in ein Labyrinth von Fabeln und
Aberglaubeneinla��en,die man einem Jahrs
hunderte, wie das i�hfür welchesih. �chreis
be, nicht ohne Errôthenvorlegen kann. Jh
begnügemich al�o,bewie�enzu haben, däß
die Nu��enGe�eßehatten, ehe �ie,mit den
Slavoniern vermi�cht,den er�tenGrund jee
ner Monarchie legten, welche lange unter
dem Namen ({NosFau bekannt war; und
will nun meine Unter�uchungenbey die�er
Epoche anfangen , wo �ieeinen fe�tenund

gewi��euFuß gefaßtzu haben �cheint,der
mit der Zeit immer �icherergeworden i�k.

Jaroslaw oder Joreslaw war der

er�teRu��e,den die Einwohner von Novos
gorod in ihre Stadt riefen, um �iezu regiee
ren, Die�erFür�tvereinigte �iemit den
Unterthanen, die er durch �eineGeburt hon
hatte, und gab ihnen im J. 1017 gé[chries
bene Ge�eke,welche ohne Zweifel �owohl
aus denen genommen waren, welche er von

�einenVorfahren geerbt hatte, als aus de-
nen, welche die Bürger von Novogorod
�chongemein�chaftlichmit den Slavonierg
gehabt haben mußten, zu denen �ie,den

A Annalen zufolge, bisher gehört
atten.

Wenn man die�eGe�eßemit Aufmerks
�amkeitlie�t,und die Zu�äße, welche �eine
Söhne. und Nachfolger dazu gemacht has
ben, �o�iehtmau, daßalle die�eGe�eßzgebex
�ichdie Ge�eße¿um Mu�tergenommen has
ben, welche die ver�chiednenVölker hatten,
die Deut�chlandbewshnten, und deren Meys
nungen und Gebräuche unter ihren neuen

Nachbaren in Gang gekommen waren,

Eine kleine Vergleichung wird �honzeie
gen, daßes mit dem, was ichbehaupte, völs
lig feine Richtigkeit habe; indeßmußman

bemerken , daß man, da die�eNu��i�chen
Ge�eßedesjenigengar nicht Erwähnung
thun, was die Yerträge,die Erbfolge, und

Pppp2 - an:
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andre Materien betrifft,worüber ihre Nache
baren Verfügunggetroffenhatten, daßman,

faae ich, daraus �chließenkann, daßdie da-
hin gehörigenGebräuche,die {hou im Lande

„eingeführtwaren, ihnen gut und dienlich
genug zu �eyn�chienen,um nts darin zu

verbe��ern.Man fiehtauch, daß alles das,
worngach �i die�ever�chiednenPartheyen
bis auf den heutigen Lag richtea, nichts
anders i�t, als die Folge eines be�tändigen
Herkommens,welches die nachfolgendenGes

�ezgebernur bloß�chriftlichverfaßt haben.
- »Die Ge�eßzedes Jaroslaw �prachen
», die Würkungender er�tenHike von der

» Strafe frey, �oheftig �ieauh mochten
-

y»gewe�en�eyn;in jedem andern Fall aber

»» verboten �iees, �eineigner Richter zu �eyn,
5» und verordneten, daß der beleidigte oder

»„ gemishandelte Theil �ichan das Gericht
»» der zwdlf Männer wenden �ollte,welche
»„ damals das Recht hatten, den NAngeklag-
» ten vorfodera zu la��en,augenblicklichzu
» er�cheinen; und man konnte �ichvon der

5» Befolgung die�erFoderung nicht anders

„ losmachen, als. wenn man Bürg�chaft
» �tellte,um einen Au�hubvon fünf Ta-

» gen zu erhalten.»
Es giebt zwey Um�tändein die�emGé-

�etze,welchebeydein dem nördlichenDeut�ch-
land gebräuchlihwaren , und wovon der

_ er�tein der Folge an< na< England übers-

gegangen i�t.Jn die�emleztern Königrei-

che wird eine jede Sache dem Urtheile von

zwölfGe�chwornenunteriworien, die ans

_derCla��eder Partheyen, aber auf gut Glück,

genommen werden, über die Sache erfen-

[nen und den Nichteru uur die Sorae über-

la��en,buch�täblichdie Strafe darauf anzu-
wenden, welche das Ge�eßdarauf ge�eßt
hat. Jn dem drdlichen Theile von Deut�ch-
land hieng die Wahl dic�erzwö!fPer�onen,
zu aleichea Theilea, von dem Kiäger und

dem Beklagten abz und ein Däni�cherGes

�chicht�chreiberver�ichert,daß Regwer
L£odbrog, einer von den Königen�eines
Vater'andes, der er�teqtwe�en�ey,der die�e
Gerichtsordnäng in �eineStaaten einge
füprt habe, |

Ueber die ver�chiednenVeränderungen 1336
Der Um�taudin dem Ru��i�chenGe�eße,

nah wel<hem demSchuldigen fünf Tage
Fri�t,vor Gericht zu er�cheinen,ver�tattet
wurden, war ebenfalls eine ndrdliche Fors
malitätz allein derruf�i�cheGe�eßgeber,der
weder dem Kläger,nach dem állgemeinbes
kannten Bey�pieledurch zu langen Auf�chub
zu nahe treten wollte, verordnete, daß als:
daun der Proceßhöch�tensin drey oder viex
Tagen �olltegeendigt �eyn.

Y

Wenn die Fuden dem Bluträcherdie Ere
lanbnißgaben, einen Mörder überall, wo

er ihn vorfand, zu tddten, wenn es nur 10
keiner von den im Ge�eßverordneten Frey-
âádtenwärez �vgaben die Deut�chendent
Zerwandten des Ermordeten die nemlicze
*rlaubniß.Da aber dies nur eine Art von

Duldung und Schonung wary �skonnte der-

jenige, der durch den Lod �einesihm theue
ren Blutsverwandten belcidigt war, eine
jede andreSchadloëshaltungannehmen, �o
bald fieihm dem Verlu�t,den man ihm
verur�achthatte, hinlänglichgemäßzu �eyn
�chien.Man fand un�treitigin der Folge
eine Art von Ungerechtigkeit darin, einen
Bürger auf die�eArt der Willkühr �eines
nothwendigen Feindes zu überla��en, und
man �eltedie�eGenugthuung auf eiue bes

�üimmteGeld�umme,die bey den Schwei
den vierzig Mark betrug.

In die�emStüce waren die Deut�chen
Ge�ekeden natürlichengemäßer,als dieje-
nigen, welche die Griechen und Römer bes

obachteten. Denn, was ich davon ge�agt
habe, bewei�t,daß die Deut�chen,indem �ie
auf den Mord eine Strafe �eßkten,den

Schuldigen be�traften,und den dadur< un»

mittelbar beleidiatea Per�oneneine Genugs
fhuung gaben, aber es dabey vermiedene
dem Staate im Ganzen irgend einen Nach-
theil zuzufügen.

Aus eben die�emGrunde ließen die Nu�s
�i�chenGe�etzgeberden Mörder in der Ges
walt der Verwanodtea des Ermordeten,
„Sie konnten, nah Gefallen, ibn enftwedex

» umbringen, oder vierzig Griwen von ihm
» fodern., Des Ge�eßüberiießindeß
nicht allen Verwandten das Rechtder Betz

fta
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<e; es be�limiimfe,wie es auh noc heutis
ges Tages in Englaud ge�chieht,den Grad
der Blutverwandt�chaft,welcheres erlaubte;
den Mörder zu verfolgen.

- Anfäaglich machte die�esGe�eßgar kei-
nea be�ondernUnter�chied;allein in den Zus

�äßen,welche die Söhne des Zaroslaw
dazu machten, be�timmteman ver�chiedne
Geld�trafen,nah Maaßgebungder Geburt,
des Titels und des Raages derjenigen Per-
�on,welcheder Mörder demStaate geraubt
hatte. ‘„Der Mörder einer ange�chenen
„ Per�onmußte achtzig Griwen bezahlen, :

»„ um �ichvon der Strafe des Mordes loss-
f

_ gens aber �timmtenbeyde in derUnter�cheis» zukaufen. ,»

Die�erUnter�chied,der �i auf das An-

�chender Per�onenarfindete, war eine Nach-
ahmung der Klugheit bey den Deut�chen,
Die Sali�chenGe�etzebe�traftenden Möôr-
der eines Nôwers mit arôßererStrenge,
als den Mörder eines Franken, Die We�t-:
gothen �eßteneine gleiche Strafe auf den

Mord eines Gothen, eines Schweden und

eines Snio\änders,da hingegen auf den Tod

eincs Dánea oder eines Norwegers nur der

dritte Theil davon ge�eztwar: allein Ze-
�on,ein Däni�cherKönig,�ebtedie Strafe
für die Ermordung eines Schweden auf die

Hälfte Dies lettere Volk, welchesanfäng-
li< auf alle Arten des Mordes ohne Un-
ter�chiedeine gleiche Strafe ae�eßthatte»
erhdnte in der Folge alle Geld�trafen,und

bewilligte die aröóßteSchadloshaltung dem

Herrn , de��enKnecht oder Leibeignenman

geödtethatte.
»Wenn man 1 Nußland:einen Mann,

» der ein öffentlichesAmtbekleidete, ermor-

» det fand, ohne daß man denjenigen ents

» decken konnte, der den Mord begangen
» hatte, �owax diejenige Gerichtsper�on,
» welche über dieallgemeine Sicherheit wa-

5» chen �ollte,verurtheilt, die Summe zu
» entrichten, wel<he das Ge�eßvon dem

»„ Schuldigen würde gefodert haben ,

Durch die�eVor�icht�uchteman diejenigen,
welche die Auf�iht über Provinzen und
Städte hatten, auf die Für�orgefürdie all-

gemeine Sicherheit aufmert�gmzu machen,

der Ru��i�chenGe�ege, 1338
Schwedenhafte die�esGé�eßeher, als

Nußland, nur mit dem Unter�chiede,daß
dié vierzig Mark nicht bloß dem einzigen
Auf�eherüberden Di�trictzur La�tfielen,
�ondernder ganzen Gemeine, in welcherdie
That vorgegangen war.

Der'einzigeUm�tand,w3ritr �hdie Nu�e
�enin An�ehungder Strafen anf den Mord
von den Dent�chenunter�cheiden,be�teht
darin, „daß bey ihnen die auf den Mord ges
»» �eßteStrafe auch denjenigen traf, der
» einen Bürger derge�taltverwundete oder
»„ ver�tummelte, daß ex den dadutch erlitt-
„nen Schaden auf immer behielt. Uebri-

dung der Verwundungen überein.
Die Deut�chenließenfichbey die�erGes

legenheit in eine �oum�tändlicheZergliedee-
rung ein, daß die Werkzeuge, deren man

�ichbedient hatte, die vornehmern oder ges
ringern Theile, an denen man �eineWuth
ausgela��enhatte, daß alles dies ver�chiedne
Grade von Strafen veranlaßte,welche das
Ge�etzbe�timmte.Wenn die Ru��ennicht
�oweit îu die�erGenauigkeit giengen, #6
kamen�ieder�elbendoh �ehrnahe; au<
findetman, daß ihr er�tesGe�esbuchvers

�chiedneStrafen näch der Ver�chiedenheit
der Verleßungenbe�timmt.„Wer einen
» auf eine harte Art �tößt,wird darin ges
» �agf,bezahlt drey Griwen. Wenn man

» einen blutrün�tigmachte, oder der Schlag
» Beulennachließ,�swar dem Belcidigten
» die Freyheit überla��en,�einenGegner:
»„ entweder dem Wiedervergeltungsrechte
» zu unterwerfen, oder zwanzig Griwen
» von ihm zu nehmen. “Derjenige,den
» maneinen Finger ab�chnitt,erhielt drey
» Griwen, und zwölfeder, dem man �eis
» nen Bart abge�chnittenhatte. -,

Auf den Dieb�tahlhatten die Deut�chen
Geld�irafenge�ekßt,die mit dem Werthe der
ge�tohlnenSachen im Verhältniß�tanden,
und unter den alten Vöikernkennt man keis
ne ander, als die Sach�en,welche die Tos
desftrafe für denjenigen be�timmthaben
der ein Pferd oder einea Och�en,von zwey
Gold�tückenan Werth, oder irgend etwas

Pppp 3 gw
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anders ge�tohlen‘hafte! das: drey �olcher
Stücke werth ge�chäßgtwurde. : DieGe�eße"
in Schweden und Dännemarkmachtenin
der Folge einen Unter�chiedzwi�chendem

offenbaren und nicht offenbarenDieb�tahl,
Unter demerfteru ver�tandman denjenigen,
wo der Dieb auf der That ertappt wurde,
und der zweyte war, wenn der Dieb zwar

-

niht mit den ge�tohlneaSachen angetrof-
fen war, aber �ichdo< überführtbefand.
In dem er�ternFalle, wenn ‘derDieb�tahl
ein halbes Mark an Werth- betrug, �tand
bey den Dänen die Todes�trafedavaufz die.

Schweden aber be�traftenihn nur alsdaun.
am Leben, wenn Gewehre , Kleider oder
Hausgeräthege�tohlenwaren; war es hin-
gegen ein Stück Vieh, das mehr als jährig
war, �ozog die�erDieb�tahlbloßdie Ein-
ziehung des Vermögenszum Vortheile des

regierenden Herrn, des Landes, und der be-

leidigtenParthey , nach �ich."Bey einen
nicht offéabarenDieb�tahlemußtemau die:

Sache wieder er�tatten,und bey den Schwes?
den vierzig, bey den Dänen drey Mark be-

zahlen. Die�eleßternhatten außerdemvere

ordnet; daß, wenn die ge�tohlneSache den

Werth von drey Mark über�tieg,welchedas

Ge�esverlangte, der Dieb: dem Eigenthü-
mer den Werth dreyfach, und dréy-Mark
an den regierenden Herrn bezahlen:�ollte.
Ulle die�eVölker y welche durch die. Jagd
ihren und ihrer Familie gewöhnlichenUn-

terhalt �uchenmußten,brauchteneine �ehr.

großeStrenge gegen diejenigen, welcheihe-
nen Hunde: oder Falken ge�tohlenhatten.
Die Schweden: hatten eine:Art von Huns-
den, für deren Dieb�tahlman fichnichtans
ders als durch die Wiederer�tattugähnli-
cher loskaufen konnte; die Frie�en-hinges
gen ließen�ichfür die ihrigen den Preis be-

zahlen/ den der Eigenthümerdarauf zu

�etzenbeliebte. :

i

Die Nu��en,die nur den Hauptinhalt
aller die�erGe�ezeannahmen, ohne �ichauf
jede kleinen Unter�cheidungender�elbeneins

zula��en,�cßtenauf alle Arten des Dieb-

�tahlseine;gleicheStrafe von dreyGriwen;

und wenn �ienaoh irgend einen Unter�chied

Ueber die ver�chiednenVeränderungen I340-

machen�o: ge�chieht,es bey:del Thieren
welche zum Lebeasunterhaltdienen. So
ko�tetebey ihuen der Raub eincs Och�ea
drey Griwenund vierzigRe�ans,ciner Kuh
vierzig Re�ans, eines Kalbes funfzehn
Kuns, und eiues Hammels oder Schafs eine

gatas, Ê

Es war im Nu��i�chenGe�eke:verordnefz:
» daßdieErmordung eines Diebesauf dex
„Stelle keinVerbrechen wäre; wenn man
„ ihn aber bey-Nacht überfiele,ihn bis an

„ den Tag leben licße, und hernach ums

»„ brächte,�owürde man: eines Mordes
„�{huldig, weil man wider -das Ge�cß
»„ handelte, welches in die�emFalle befdhle,
„ ihnvor'Gericht zu führen.“

Die�eVerorduung �cheintmehr den Jüs
di�chen,als den Griechi�chenund Deut�chen
Ge�eßzengemäßzu �eyn.Die�elestern ers

laubten fo wie die Jüdi�chen,einen Dieb
zu tódten, den man des Nachts ertappte z

aber �ieließenes zugleichfrey ge�tellf,ihm
das Leben a'a Tage zu nehmen, be�onders,
wenn man um Hül�egerufen, und ex �ich
mit irgend einem Gewehre vertheidigt
hatte. FJaroslaw hielt �ichan die Fúdi:
rhe Gewohnheit, uud �chränktedie Ungee

firaftheit, die er demjenigen erlaubte, der
einen Dieb getddtet hatte, bloß auf den Fall.
eini; wo er-ihn beym Einbruch überfallen,
und vor Aufgang der Sönne getödtethatte.

Ohne daß ihm irgend einer von den v0o-

rigen Regenten . darin vorgegangen war,
wagte: es die�erGe�ckgebex,den ‘Lauf dex

Näubereyendadurch zu hemmen, daß ev

demjétigeneine Belohnung be�timmte,der
einen Dieb ergriffen hatte und ihn vor Ge-
riht brachte. Jn die�emFalle mußte die

Geld�trafeuntér dem Regenten, der beleis

digten Per�on,und. demjenigen getheilt.
werden, derden Dieb ergriffen hatte; und
der Richter be�timmtedie�elbenah dem
Werth des: Ge�tohlnen.

|

„Wenn da��elbe,
�agtedasGe�el/» nicht hôherals ein Gri-
» we ge�häßtwird, #o �ollder Schuldige
5 einen Kuns an den Nichter, funfzehn an

» die Kirche, drey Griwen an den Für-
» �icu,und zehn.Re�ansan den Angeber

» bezah-

_—
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:

» bezahlen. ‘Wäre abet der Werth zwölf
» Griwen oder mehr, �obekömmtder Aw
» geber �iebenziaKuns, die Kirche cinen

»„ Griwen, der Richter zwey, und der Für�t
5 threr zivd Fa ai

&I 1-25 ï

„Wenn die Ru��i�chen:Ge�ekeeiven Grie
wen von demjenigenverlangten, der �ichei-
nes Pferdesohne Erlaubnißdes Eigenthü-
mers bediènk'hatte, �ofolgten fiedarin ei-
ner Däui�chenGewohnheit. Denn? das
Jütländi�cheGe�es�agt: », Wenn einer ein
»„ Pferd reitet ohne Erlaubniß desjeuigen
„dem es gehört,�o�oll'erdrey Mark bes
»„ zählen.“ Und man findet keineSpur ei-
uner Strafe für dergleichenVergehenin keis
ner Sammlung von Ge�eßen,die bey ‘den

andern nördlichenVölkerneingeführtwaren.

Ob' es gleich �ehr.wahr�cheinlichi�t,daß
die Dânen �éhrausgedehuteRechteüber
ihre Leibeigenen hatten, ‘�oentde>t man

doch nur in dem Fri�i�chenGe�eßbuchedie
Quelle der Ge�eke, wel<e die Ru��enhier-
her hatten. Sie verordneten) „wenn ein

» Leibeigner davon gelanfen wäre , �o.�oll-
„ te derjenige, welcher ihn aufgenömmen
»„ -hâtte,ihn unter-drey Lagen �einemHerrn
5, wieder zu�tellen,der na< Verfliéßung
» die�erZeit das: Recht hatte, ihn‘wieder
»/ zu nehmen, und! �ich:dreyGriwen“ von
» demjenigen bezahlen zu ‘la��en,der ihn
5» widerrechtlichbey�ichbehalten hatte.“

Die�esGe�eßwurde iu dex Folge no<
weiter qusgedéhnt.“Deno ,, wenn jemand
5, einen Selaveú entführte,er mochte �eyn
% von’ welchemGe�chléchte.er wollte, �o
5," mußtedèrjenige; der ihnan �i hielt,
außer/der Nothwendigkeit , “ihnin weni-
» ger als drey Tagén.dem ‘Eigenthümer
» wiederzugeben,der auch das völligeNecht
» hatte, ihn überall zu nehmen wo éb!ibn?
» fand, noch überdies �einemHerrn zwölf
„ Griwen zur Ent�chädigungbezahlen.“

»„ Wennein Leibeigner eine freyePer�on
» {lug , und der Herr*ihn-nichtdrrGes
„ rechtigkeitüberliefernwollte, �ofonnte
» der Beleidigte den Leibeignenin Verhaft
» nehmen, ihn nah �einemWillenzüchti-
» gen, und zwölfGriwen von �einemHerrn

“der Ru��i�chenGé�ege, [342

fodern.“Die�e:Strenge �cheintaus dei
Schwedi�chenGe�eßen- entlehnt zu �eyn,
welche dem Herrn des Leibeignennur unter

zweyerley die Wahl ließen, entweder dem
belcidigtenTheile-eine der Frechheit�eines
Ooîk

ig ng M
(R

[d�tfe zu bezahs
len, oderizu;leiden, daß er“än �einerThür
aufgeknüpféwürde mit cinem Strick, aus
der Ninde eines Eichbaums gemacht, wo
er �olange hängenmußte,bis der verfguls
te Körpèrvon�elb�therunter fiel.

i

Jh glaube, man �ichthieraus zur Gnüs
ge, daßdie er�tenGe�eße,welcheJaros:
lao und,�eineSöhne den Ru��engaben,
ihrenUr�prungvou den Ge�ekender nörds
lien Völkergenommen haben, welche �ie
�eitihrer Niederla��ungin dem Gebiete
von. Novogorod: umringten. „Unvollloms
men lie die welche;�iezumMu�tergewählt
hatten, und nach der Lageund Lebensart
die�eralten.Völker durchgehendseingerich-
tet, müßten �ie{ihallmähligverändern,
je wehr,ihre Nachkommenden Nußender

andlung ein�ahen,wodur< ihr Unter-
halt,mlgveraog0ngig von der ‘Jagd, ihre
arbareyverringert, der Bürger ge�elli-

gex gemachtwurde,¡unddaher mehr. Vor-
<t und Um�tändlichkeitin den allgemeie

yen und be�ondernGe�eßenverlangte.
“

Die�enachmaligenVortheile mußtendie

Ru��i�chenRegenten nöôthigen;welche auf
jene:Ge�eßgebergefolgt�indyvon Zeit zu
Zeit ‘diejenigenVerordnungenzu machen,

ee

twelche'idièUin�tändezur Handhabung der

‘Getrethtigfeitvon “ihnen‘foderten. Wenn
ntäán die Ge�eßeder Czare Iwan Ba�i
lédwit, MichaelFedororvinz, Alexis
Michaelowigz,Perers und der Kai�erinn
[Mli�abeth/it Aufmerk�amkeitlie�t,�o
�iehtman, daß ein jeder von ihnen dur<
andre Verordnungen, als dieoben erwähns
ten von Jaroslawo, geleitet �ey,Ohne

=Zweifel-waven-das-be�ondreGe�eße,deren
eigentlicheBe�chaffenheitheut zu Tage nicht
mehr bekaunt i�h,und deren Originale ents
weder verna!äßigetoder verlohren gegans
gen �ind,nahdem Iwan D LILDe

CE
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fie im: Jahr 1532 in Eine einzigeSamm-

lung gebracht hatte. Î

:

Man würde die�enVerlu�tgegenwärtig
nicht bedauren dürfen, wenn die�erFür�t
der mit gleichem Eifer auf Mittel dachte,

�einemEhrgeize zu �chineicheln,und das
Wohl �einerUnterthanen zu befördern,nicht
durch die Gei�tlichenin �einenldblichenAb-

�ichtenge�töhrtwäre. Jm Jahr 1560hatte
er eine Dru>kerey uud eine lateini�cheSchu-
le zu Mosfau angelegt; allein die Wnth
der Gei�tlichkeit;welchefürchtete,daß mit
der Unwi��enheitder Aberglaübenaufhören
möchte,worauf�ichthr An�ehen�túßzte,er-

�ti>tedie�endoppelténAn�chlagin �einer
Geburt, �tecktedas Haus in Brand wor-

in die Dru>erey war, und �chre>teden

Für�tendavon ab, der Schule aufzuhelfen,
Warum hatte“erdamals nicht die Gewalt
dié er hernachüber die Leichtgläubigkeit�ei:
ner Unterthagenäußerte,als ‘et im Jahr
IF79 �iéüberredete,‘daßer vom Augu�tus
ab�tammte,und machte, daß�ieohneVers
wunderuüngden doppeltenAdler “in �einem
Wappen �ahen.

x

Die�erHülfeberaubt, arbeiteteJroan
mit nicht geringerm Eifer daran, der

Rechtsgelehr�amfkeit‘in�einemLande eine
‘be��ereGe�taltzu gebèn. Die neuen Sit-

ten hatten der Ausführungder Ge�eßedér-

ge�taltge�chadet,daß:einige unbekannt wa-

- xen und andre faum befolgtwurden. Er

Hielt es für nothwendig, ein neues Ge�eß-
Duch zu verfertigen,: und gab.dem�elben
gleichfallsden NamenSudebuik,-mit wel-
chem �eineVorgängerdie Sammlung ih-
xer be�ondernVerordnungen belegt hatten.

_ Ex- fügte noh einen zweyten Theil hinzu,
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welchen er Sto0-Glaw nannfe, wsrin ex
die Kirchen�achenabhandelte, die bis dahig
von den Regenten hoch geachtet waren
und ihm um �oviel mehr �einerNufmrerk-
�amfeitwürdig zu �cyn�chienen.Die�e
Sammlung muß man als die Grundlage
aller der Ge�eßean�ehen,welchebis i6t in
RusHland eingeführt�ind.

Bey dem allen war die�eArbeit in ihrem
Entwurfe noch zu �chreinge�chränkt,�elb�t
in An�ehungder wichtig�tenMaterien; und
in andern Stücken hatte �ieno ¿u viel
von. der alten Barbareh der Nation an �ichs
um �ichin denen Zeiten erhalten zu können,
wo man darauf dachte, Rußland ge�ittetex
zu machen. Da ver�chiedeneüachfolgende
Für�tengenöthigtgewe�en�ind,Aenderuns
gen darin zu machen, �okann man nicht
wohl ein�ehen,was die Nothwendigkcit
von ihnen gefodert hat, wenn man keinen
nähern Begriff von der ganzen Einrichtung
die�esSudebnifs hat. Wenn wir es mit
den Ge�eßendes Yaroslaro vergleichen,
�owird der Le�erden Fortgang wahrnehs
men, welchendie Nation�chonin der Mos

EE
in der Feinheitder Sitten gemacht

a�te,
Y

F

j 5438

Die grôßteSorgfalt des-Jwan Ba�iz
leowitz gieng dahin, dem Verderben Eins
halt zu thun, welches unter den zur Ges

richtsbarkeitgehörigenPer�onenallgemeig
eingeri��enwar, Ju die�erAb�ichtmachte
er cin um�tändlichesVerzeichnißvon dent
was die �treitigenPartheyen zu bezahleg
hâtten, die Sache mochte’nun vor einem
Gerichte ausgemacht; oder verträglichbeys
gelegt, oder dem Aus�chlage-eines Zwey-
kampfsüberla��en�eyn,

, Die Fort�ezungfolgt künftig.

tts
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Fotitbung:derLvtr�lundeRbe die ver�chiednenVer-
änderungen,MUSinit den Ru��i�chenGe�ekenbis ofun�re.

Zeitenvorgegangen �ind,

ie�eArt einen Streitdurceinen

"S Zweykampf zu �chlichten�cheintzu
(

bewei�en,daßder Ge�eßgeberciten
“�ehrHOY M von

gehtund Unrechthabenmuß.Denn kann
wohl irgend etwas den Begriffen der Bil lig:
keit offeabarerroider�preczen,als die Einfüh-
rung jener gerichtlichenZwerykämpfe,in al:

fn
den Fállea, wo, in Ermangelung hin-

ánglicherBewei�edie Eut�cheibungdes

BR von dem. Schi>�alder Waffen ab-

eng, und wo folglich der Stärk�te,der

Geubte�te,der Behende�teoder der Glück-
lich�te�einesSieges gewißzu �eyn�chien?
Man mußte�ichindeßeinbilden, daßder

Sieg allemal auf die Seite der gerechten
Sache fallen

“e
weil �ichdie�esGees:

buch �chrwäitläuftigüberdie Ur�achenaus:

lâßt,welchedergleichenZweyfkämpfeveran-

la��enkounten,über dié dabey zu brauchénden
Waffen, über die Per�onen,welche �elb�t
dabey er�cheinenmußten,und überdiejeni-
gen, welchenes erlaubt wax, andreas ihrer
Stelle zu �chien; endlich über diejenigen
Leute, die dabey nöthig waren, entweder
um Nichter abzugeben, oder um diejenigen
bey Seite zu �hafen, die aus bloßerun-
men�chlicherNeugier dazu kamen.

Manhat �ichohne Zweifelüberdie Sim-
plicitätgewundert,die in der altén gericht-
lichen Verordnung herr�chte,indem man

darin,wenn von VorlgdungenditRédri�te

nur bloß�agt,daßderjenige,der nicht ale

genbli>lichRats wolle, einen Auf�chub
von fünf Tagen hâben�olle,wean er Bürgs
�chaft�tellenfönne; allein bey der Berfers
tigung dés neuen Ge�ctbuchs�aßman �i

gendthigt,die Art zu be�tiimmea,wie dent

Paxtheyendie Zeit bekannt gemachtwerden,

olite, în dex �ieér�cheinenmußten, damit
¡e�ichnicht mit der Unwi��eaheitent�chule-
igen fönnten Man redet darin: von Nusé

ertigungen, Anwei�ungen,Gerichtédienern,
DieVorladungen�inddarin mannigfaltig,

die Zeit der Er�cheinungund der Auf�chub
näher fe�ige�cßt.Ales die�cswar um �s
viel nothwendiger, weil die Chicane mehr
eingeri��en,und das allgemeine�owohlals
be�ondreÎuntere��everwickelter„geworden
var.
““Hiedurchmußtenauh.dieProce��elâns

ger geworden �¿yn,und nun nahm mane
entweder zur Gedächtnißhülfeder Nichter,
öder zur Vermeidung der fal�chenZuinus-
thungen, welche,die Partheyen. einander

"=?

T=

Über ihre Ge�tändni��evdér Wider�prüche
machenkfonütes,zu dem c{riftli<enVor-
tráge im Gerichte�eineZuflucht, ‘ManoYDs
nete daher in die�emneuen Ge�eßbuchecine

öffentlicheRegi�traturan, und machte es

zur Pflicht,da�elb�tniht allein álles das

einzutragen,was die Partheyen für und
ividex einanderzu �agenhatten, �ondern
er

tj verlalgfequ, daß dergleichenVEEq9
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colle aufs �orgfältig�te�olltenaufbewahrt
werden; und da dies eigneLeute erfoderte,
�omußteman auf deren Be�oldungdenken,
und verordnete - daher ihnen zukommende
Gebühren. |

Obgleich die alten Ge�eßeohne Unterz
�chiedeinenAuf�chubvon fünf Tagen fe�t
�eßten,�oi�tes doh wahr�cheiuli<h,daß
der�elbenur in �ofernStatt habenkonnte,
als die erwähltenzwdlfMänner zugleich

|

Schiedsrichter-und Urtheils�precherwaren.

Nachdem man aber, dieVerwaltung.der
Gerichtsbätfkeitauserle�eienPer�onen‘an-
vertraut»,hatte, welche�iean be�onders
be�timmtenOrten verrihten mußten, �o
konnte man niht umhin, die�enNuf�{<hub-
nach Maaßgebung der Entfernung zu ver-

längern,in welcher die Partheyenwohnten.
Es i�tfolglichuatürlich,zu glauben, daß
das neue Ge�e6buchnur die Zahl der Tage
be�timmte,die man dem Vertheidiger für
nôthigerfannfe, um nicht die Verhandlung
der Sache �einerWillkühr zu überla��en,
und die Richter in die Nothwendigkeit zu

�e6en,ihn dur<hStrenge zu zwingen, Man
ver�tattetdarin demjenigen�iebenTage, der

hundertWerfte entfernt i�,und zu gleicher
Zeit �agtdas Ge�el,daß er, wenn er niht
vor Ablauf die�esTermins er�cheint; eine

Geld�trafevon drey Copeiken für jedenTag
entrichten �oll,den er darüber ausbleibt.
Die�eAnordnung der gerichtlichenVorla-
dungen gilt noch jest in den Ru��i�chenGe-
richten , ohne daß irgend ein nachfolgendes
Ge�ehßes für nöthiggehalten hätte,der�el:
ben Erwähnungzu thun.

Esi�t keinZweifel,daß es in die�emLan-
de den Partheyen von jeher erlaubt gewe:
�eùi�t,�ichgegen die Urtheile zu verwah-
ren, deren Ungerechtigkeitfie kannten oder

argwöhnten„und un�treitigließenihnen
dann die Vornehim�tenim Lande Necht wie-

derfahren, indem �ie�ichüber die Be�chaf-
fenheit ihrer Be�chwerdennäherunterrih-
teten. Als aber die Menge der Staatsan-
gelegenheiten die�eVornehmen gendthigt
hafte, die einzelne Gerichtshaltung über

Privatper�onenden Subälternen zu über-
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la��eny,\o errichteteman ein höch�tesGe-
richtscollegium,

*

wel<es‘fiber bürgerliche
und peinlicheRehtshändeldie leßteEnt-
�cheidunghatte. Die�erVeränderunghat
man ohne Zweifel die Ordnungder Ge-
richtshaltungenzu danken, welche mach,
daß in dêm neuen Ge�eßbuchevon einem
Gericht der Für�ten,einem Gericht ihrer
Kinder und einemGerichteder Vornehmen
die Rede i�t. Man�<teibtdarin den Weg
vor, von-dein-untern Gericht an-das- höhere
zu appelliren,und, um den Leutendie Lu�t
zu benehmen, �h) zu? Veétlängerungihres
“Proce��es,die�esMittels zu bedienen , vere

ordnet man dabey, daßderjenige, der �eine
Sache verliert, der Gegenparthey für Uns

ko�ten,Schadenund Zin�entäglichein ges
wi��esdie ganze Zeit hindurch bezahlen�oll,
daßfeineAppellation den Genußder Rechte
aufgehältenhat, ‘die er dur< das er�teUr

theilerhalten halte,MO
O Grande i�t

die�eGewohnheit auh heutiges no nicht
verändert.

Die Gewohnheit,welche die Partheycn
hatten,beh derUnter�uchungihrer Streie
tigkeitenauf einander zu �chimpfen,ohne
durch die Ehrerbietung,welche�ieden Richs
tern \{uldig waren, OO zu wers

den, bewegteohne Zweifel den Ge�eßgeber,
gegendie�elbezu eifern. Er verurtheilt die:

jenigen, welche dergleihen Schimpfwörter
vorbringenwerden,zu Geld�trafen,die dem
Stande und dem Ge�chlechtedes Beleidigs
ten angeme��en�ind,Man �ichtnicht wohl
ein,warum die alten Nu��i�chtnGe�eke,die

hierinmit deu Deut�chenübercin�timmten,
die�eArt von Vergehuug mit Still�chweis
gen übergangen�ind,welches �oleicht die
Leute dahin bringt, �ich�elb�tRecht �chaffen.
zu wollen, und dem Ge�ekeTrok zu bieten,
Allein die Ein�ichtdes neuen Ge�eßgebers.
half die�emMangel auf eine doppelte Ark
abz denn er �trafteden Schuldigen, und
verbot zugleichdie Rache mit gewaffaneter
Hand; eine Vor�icht,die man noch jetzt,
undfa�tauf ähnlicheArf, zu brauchenpflegt.
_Jn An�ehungderSchläge,mußwan �ich-

billigwundern,wean maudie ARAL
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der alfen Ge�ekemif der Unfruchtbarkeit
der neuern in die�erMaterie vergleicht.
Die lektern �agen-nur eiu paar Worte da-

von, und überla��endei Nichtern das Refe
fie nah Gefallen zu be�trafen,wobey �ieihs
nen nur bloß empfehlen, auf die Heftigkeit
und Stärke der Schläge, und auf den

Rang dér gemishandeltenPer�onzu �ehen.
Ales wird hier al�odem Wohlgefallen des

Gerichts überla��en,da die alten Ge�eße�ih
darüber in dieallerum�tändlich�teZergliede-
rung einließen;und dies kann nichts ans

ders, als eine �omerkwürdigeals vortheil-
hafte Veräaderungin den Sitten die�erNa

tion zum Grunde habens BUG
Soentgegenge�egztdie peinlihen Ge�chke

des Czar Jwan ünd die von Naroslaw
auf den er�tenAnblick zu �eyn�cheinen�o
findet nran doch, beynähererUnter�uchung,
daß�ienicht anders von einander abgehen,
als in An�ehungder Strafen auf Privat:
verbrechen, die niht ünmittelbar den Staat

betre�eni.Die Eingriffe in das allgemeine
Bé�ie,die Vexrätherey , die Meuterey, der

Kirchenraub, der Dieb�tahluad der Mord,
von Sträßearäubernbegangen, �indun�trei-

tig von jeher am Lebenge�traftworden;
und es �tehtzu gläüben, daß die alten Ge�eße
nuvum deswilléhrer nicht erwähnthaben,
weil das be�tändigeHerkommendie darauf
ge�eßtenStrafen genug�amnkennen lehrte,
Die Ru��i�chkuAnnalen gehen davon einen

unwider en Beweis, indem�ie er-

zählen,d YWlodomir 1. verordnef

hatte, daß diegewöhnlicheBe�trafungder
StraßenräukWaufhören�ollte,der Erzbir
{of von Novogorödder Gei�tlichkeitbe-
fohlen’habe, die heiligeSchrifthierüberzu

Nathe zu ziehen, und daß er in der Folge
�einenFür�tenfußfälliggebeten habe, mehr
Strenge gegen Bö�ewichterzu brauchen,
welche nur Strafe, und keine Gnadever-

dient hâtten. Die�erFür�t,�eht“der Ge-

\chi<t�reiberhinzu,ward von �einenVör-

ftellungeû‘gerührt,änderte �eineMeynun%,
und befahl, die�eVerbrecher, nah den Ge-
�etzen�einesVaters und Großvaters,am

Lebenzn �irafen,Es ge�chiehtal�odie�em
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alten Herkommenjufolge, wenudas neue

Ge�egbuchverordnet, daß diejenigen, die
einem Für�tennah dem Lebenge�tandenhas

ben, die Rebellen, die Verräther,die Sie
<enräuber,die Mordbrenuer; die Häupter
von Räuberbanden,die Straßenräuber,die
Betrieger, am Leben ge�traftwerden �ollen,
nachdem�ievorher dem Kläger Genugthu-
ung gelei�tethaben, wenn das anders in
ihrer Gewalt�tebt. :

Der aemeine Dieb wurde zum ¿weyten-

nale gleichfallsam Leben ge�traft,und der
beleidigteTheil wurde mit �einemnachge-
la��enenVermödgenbefriedigt; das er�te-
mal aber-wurde er öffentlichgepeit�<t,und

mußtedemKlägerGenugthuung lei�ten;
weni er die�ezwiefaheStrafe erlitten hats
te, �oließman ihn mit der Bedingung in
Freyheit , daß er �i<in Zukunft zu be��ern
ver�prechenmußte. Wenn ihm �einVer-
mögennicht erlaubte, �einenAnklägerzu

befriedigen,�ohatte die�erdas Recht, �ich
�einerPer�onzu bemächtigen; und “ihn#s
lange gefänglichzu bewahren , bis ex �cine
Ent�chädigungerhaltenhatte; und während
die�erZeitkonnteer ihm täglicheine gewi��e

LA yA e
die

UE la�s
en, nur daß die�esan einem dffentli

Orte ge�chehenmußte.
ai 20

Man findet in den alten Ge�ekenkeinen
einzigenArtikel, der den Gebrauch der Fols
ter erlaubt,welchendie neuern vor�chreiben,
um die Verbrechea zu entde>en , oder die

Verbrecherzu überführen;auch die�eletz
kernthun der�elbennur bloßErwähnung.-

Jn bürgerlichenFällen hatten die Ge-
�cedes Jaroslárv nur bloßdas verords-

net, vas die weggelaufenenLeibeignen,und
die darüberent�tandnenZwi�tigkeitenbes
traf; und die�erFür�t�chrieb�einenUnters
thanen in die�emFalle die bey den benaehs
barten Völkernallgemeinbekaunten und
angenommenen Gebräuchevor, Man wird
aber �ehen,daßJwan Ba�ileorvirz�eine
Vor�ichtnochviel weiter ausgedehnt hat.

Er be�timmtes zuer�t,worauf �i die

Erwerbungder Bauern und Leibeignen
gründet, wie die An�chaffungder�elbenge-

Qqqq 2: �chehen
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�chehen,muß, was für Per�onenman an-
f<haffenoder nur auf eine Zeitlang verdin-

gen kann, wem ein Knecht gehören:muß,
der an zwey Herren verkauft i�t,und was
man bey der Auswech�elungoder Freyla�s-
fung de��elbenin Acht zu nehmen hat, E
verordnet das, was Nechtensi�t,wenn ein
Bauer vou einem andern getödtet,oder im
Kriege zum Gefangenengemacht i�t,Da
er �i<bloßauf die�ePunkte ein�chränkt,�o
Läßt�ichdaraus �chließen,daß,wenn er we-

gen der verlaufnen Leibeignennichts ver-

ordnet, es darum ge�chah,weil die alten
Ge�etzehierüber,durch cine be�tändigeBe-
folgung, noch în ihrer. vollen Kraft und
Gülkigkeitwaren.

t

i
t=

Was über die liegendenGrünbein die-
�emGe�eßbucheNeues angeordnet wird,
{hräânft�ichauf die Gränzenein, welche
die�eGe�eße:zur Schlichtung der Rechts-
hândelbe�timmten,und auf die Verord-
nungen, welchehernach in die Ulo�chenie
gebracht;�ind,und das Rechtdes Rückkaufs
der Lehnserben betreffen. Es wird daxin
ge�agt,daß ein jeder Rechtshandel, der über

ein adeliches Gut ent�tandeni�t,innerhalb
dreÿ Jahren ausgemacht werden muß,daß
man aber denen�e<sJahre zuge�teht,wel-
che-die liegendenGründedes Regenten he-
treffen. Jn An�ehungjenesRückkaufsbe-

�ßiimmtman diePer�ouen,denen der�elbe
erlaubt i�t,welcheArtenvon Glitern de��els
ben fähig�ind,und die Zeit der Gültigkeit,

Die nothwendigkeit, für die Sicherheit
der Städte und Ddr�erzu �orgenveraue
Iaßté die Verordnung, �iemit Palli�aden
zu umgehen, und Jedermann die Ausreif:
�ungder�elbenzu unter�agen,�owie die Weg-
\<e�ungder Gränzfteine, bey Strafe der

Peit�che,außerder Er�eßungdes Schadens
und Unrechts,

Wenn von den Erbfolgen ab inte�tato

die Rede i�h�oerwähnendie neuen Ge�chke
bloßder Te�tamente,deren Gültigkeit�ie
voraus�eßen.Hieraus �iehtman, daß.man

in den vorigen Zeiten keine Zweifel wider
die Gültigkeit der leßtenWillensmeynun-
generregt haben mußte,man mochte�ic,

-
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wie man. wollte, bekaunk.geitachtHaben,
und daßdaherder-neueGe�eßgeberes-nicht
Fürnôthighielt, ausdrüciliheGe�eßezu
verfertigen, um ihnen eine gewi��eForm zu
geben,deren im Grunde die Te�tamente
nichtbendthigtwaren, FolgendeVor�chrift
i�tdie einzige, die er in An�ehungder Erb;
folgengiebt: „Wenn Jemand. ohne Te�ig-
» ment�lirbt,und keine männlicheErben:
» hinterläßt,�o�ollen�eineTöchter alles
„ �einVermögen haben, und alle Ländes
» reyen, die er efwa hinterläßt;und alles
D n R e Matzbandlendes Yers
» florbenen anheim fallen, wenn er

fei

n Tice:bat* is

» wenn er feine
_Es i�t�ehrwahr�cheinlih,daß Czar
JYwoandie Per�onennicht ERE
würde, denen er die Erbfolge zuge�teht,
wenu er nicht in die�emStücke die Ord-
nung geänderthätte,welche die alten Ges

bräáuchedie�erNation, gleich allen übrigen
nordi�chenVölkern,mit völligerAus�lie�s
�ungder Tdchter hierübergemacht hatten,
Die�ealte Verordnung wird zwar noc in
ver�chiedenenEuropäi�chenStaatenbefolgt;
�ie�cheintaber die naturlicheGleichheity
verlegen,welcheunter beydenGe�chlechtern
�eynmuß;- unddie�erAu�cheinder Billig
keitbewog die�engroße: en gleichfalls,

�{
den mo�ai�chenGe�e 1 nähern,ins

em er die Dóchterzwi�chendie männlichen
Erben und übrigennäch�tens
�tellte.

:

i

« Das neue Ge�eßbuchi
die Verträge. Es verordnet, ei�er
fe.an Kaufleutezu geben, die'dur<Dieb:
�tahloder irgendein andres Unglückherun-
ter-gebracht�ind,und �chreibtdie Axt vor,
wie die�elbenauszufextigen�ind. Es wird
darin ge�agt,daßderjenige, der ctivas kauft,
ohne Garantie zu verlangeu, alle Gefahr
über �ichnimmt; und man verbietet, keis
ne Pferdezu tau�chenoder zu kaufen, ohne
�iezu bezeichnen,ein Verzeichnißdarüber
zu halfen, und dem Negenten davon die ges
hôrigenAbgaben zu entrichten.

Die Artikel von den ei�ernenBriefen-und
Vürg�chaften-waren vorherniemalsin

Likeand
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land bekannt gewe�en,und weder“Ge�c
noh Herkommenverordnete darüber etwas,

Die Verordnung hingegen wegen des Pfer- -

dehandels und der dem Für�tenzu entrich:
fenden Abgaben war uur die Erneuerung
einer {hon eingeführtenGewohnheit.

Hier endigte �ich,�oviel man �chenkaun,
der Sudebzifz- denn nah die�emArtikel
wurde verordnet, daß jedes Urtheil, wel-
hes den vorhergehendenGe�eßengemäßab:
gefaßtwäre, nicht könne aufgehoben wer-

den, daßalle Rechtshändelnah dem Ju-
hait die�erGe�etzeent�chiedenwerden �oll-
fen, und daß man, ohne etwas darin’ zu

verändern, die în der Folge zu macheuden
Verordnungen hinzufügenkönnte. j

Man kann al�odie Verordnung nichtals
ein Stück die�esGe�ezbuchsan�ehen,wels

<heman zu Endede��elbenfindet, und wor-

in �owohlder fal�cheZeuge als der Meyn-
eidige zur Peit�cheverurtheilt werden. Sie
mußer�tein �pätererZu�aß�eyn,und man

Fann daraus {hließen,daß die Verbrechen,
voelche �iezum Gegen�tandehat, zu �elten
in den vorigen Zeiten gewe�en�ind,um

ausdrúcklicheGe�eßezu verdienen, oder

daß, wenn die Nu��endie�elbenbegangen
haben, ihre Ge�eßgebernicht dietraurigen
Folgen davon hen, und die�elbenun-

ge�trafthing ließen.
Nusdie�erZergliederung der in dem Su-

debnik ge�äarämeltenGe�eke�iehtman, daß
fie in gewi��enDingen y und bis auf cinen

gewi��en ie Ge�etzedes Jaroslaw
ab�chafftenZdaß�ieaber auc) über ver�chie-
dene Artikél- erkannthaben, welche die�er
er�teGe�egeberniht berührthatte. Wenn
man von dem Ge�eßbuchedes Iwan Ba-
\ileowin billig und unpartheyi�churtheilen
will, �omußman ge�ichen,daß es wegen
der Gräuzen,worin es cinge�hränftblieb,
noh immer �ehrmangelhaftwar, und dies

i�tohne Zweifel die Ur�ache,warum man

�ichin der Folge genöthigt�ah,noch eine

großeMenge Verorduungen über folche
Fälle zu machen, welche der Sudebnik
entweder nichtberührt, oder unent�chieden
gela��enhatte, Ich glaube einige davon

der Ru��i�chenGe�eße, 1354

anführen-zu mü��en,welcheam mei�tendas ;

zu dieuen, den Ur�prungderjenigen einzus;
�ehen,die in die Ulo�cheniegekommen
�ind,und noch bis igt ihre Gültigkeitbes

- halten haben.
Dic Erbfolge in: den Lehngütern;das

Verfahren gegen verlaufene Leibeigne, die

Abhörungder Zeugen in peinlichenSachen,
die Ark die Gemeinheit: cines Dorfs zu
unter�uchen,und die Fâlle, worin eine
Frau durch ein Te�tamentdie Vormunds
�chaftfür ihre Kinder ihrem Manne übere

tragen kann y veranlaßtenver�chiedeneVer-
ordnungen im Jahre 1556.

Im Jahr 1FF7 er�chienenver�chiedene
Verordnungen, um die Erzbi�chöfeabzu-
halten, Ländereyenzum Be�tender Klö�tex
zu erwerben, und dasjenige zu be�timmen,
was eine Privatper�onzu thun hâtte, wenn

�ieliegendeGründe an die Kirche unter dex

Bedingung, für den Ver�torbenenzu beten,
vermachen wollte,
_ÎIm folgeuden Jahre wurde eine neue

Proceßordnungwegen der Leibeignen und
Bauern gemacht, und man be�timmtedie
Art, über Ausländer Necht zu �prechen,
und fürminderjährigeKinder des vornehm-
�ienAdels zu �orgen. /

i

im Jahr 1560 �elteman die Dauer der
ei�ernenBriefe auf fünf Fahre fe�t;man

erneuerte das Verbot, Ländereyenan die Klôd-

fier zu vermachen, und erkannte über die
zu beobachtendenFormalitäten,wenn cin
Schuldner, der nicht bezahlenkonnte, der

Willkühr�cinesGläubigersüberla��enwer-

den mußte.
Mau verordnete in denJahren 1598 und

1602 wegen der Bauren, die von einem
Landgut auf das andre gehen, uud 1617
über den Antheil, welchen die Witwen an
dem Vermögenihrer Männer haben,

Dadie�e -Neueruugen mehrentheils cin
Werk des Jrwan Ba�ileowitz�elb�twa-

ren, �o�ichtman, daßdie�erFür�tdis
Unzulänglichkeitdes Ge�eßbuchserkannte,
welches er mit �ovieler Sorgfalt ge�ammelt
hatte; und da die Zeit immer neue Ur�a-
chen an die Hand gab, die einzelnenVers

21443 ordnungen
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ordnungen zu vermehren, �owaren dieUn-

ruhen, welche die Demetrier angerichtet
haften, kauni ge�tillt,als nian aufieng, die

Nothwendigkeiteines neuen Ge�ezbuchszu
uühlen
“Die�erEnfwurf wurde indeßnicht"eher

als gegen die Mitte des �iebzehnteaJahre
hunderts ausgeführt,unter der Regierung
des Alexis ttichaelowitz, der die Bil-
ligkeit der Vor�tellungein�ah,welcheihm
die Häupterder Kirche und die vornehm-
�tenStaatsmänner unaufhörlichthaten,
und �ichendlich ent�chloß,an die�eeben �o

wichtigeals {were Unternehmung Hand
anzulegeu. 5

i

Um dabey ordentlich zu verfahren,berief
die�erFür�teine gewi��eAnzahl eifrigerund

ein�ihtvollerMänner zu�ammen,die er aus
allen Städten uud Ständen�einesReichs
gewählthatte, und befahl ihnen, alle alten

Ge�eßezu unter�uchenund zu �ammeln,alle
Verordnungen feinerVorgängerund be�on-
ders �einesVaters, und zu den�elbendieUr-

theile der Bojarë hinzuzu�eßen,welchebisher
das ober�teGericht inRußland ausgemacht
hatten, und hernachihre Sammlungfüuf
Commi��arienvorzulegen, die dazu ernannt

waren , diejenigen Artikel in Ordnung zu

bringen, welche in das neueGe�eßbuchauf-

genommen zu werden verdienten.Ey befahl
die�enleßtern,�ehrviel Achtungfür die

Kirchenge�eßezu haben, und �ichder von

den Griechi�chenKai�erngegebnenGe�etze
zu bedienen, in �oferndie�elben�ichmit den
Nationalgebräuchenvertrügen,und endlich
erlaubte er beyden, ihre Meyuyngenüber
diejenigen Dinge vorzutragen,für welche
�ieneue Verordnungen nôthigerkennen wür-

den, damit-alles reiflih unter�uchtwerdet
und nur �eineBe�tätigungbrauchenmöchte,
um eine ge�etzlicheKraft zu erhalten.
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daßdie�erwei�eFür�tes wün�chte,alle �ei-
ne Unterthanenohne Unter�chiedim Genuß
einer gleichenGerechtigkeit zu �ehen;und
er-hafte gewiß!alle Ur�ache|< zu �{<mei-
<hein,daß ein �ogut gemachter Entwurf
diejenigeBolkommenheit erreichenwürde,
die er �ehulich,wün�chte.Seine Vorgän-
ger haften ihm dazu den Weggebahnt, und
die Sammler befolgten mit der größten
Genauigkeit die erhaltenen Befehle. Wer -

das Ge�e6buchlie�t,welches im FJ. 1649
unter dem Namen der Ulo�cheniebekannt
gemacht wurdea), der �icht,daßdie mehr-
�iendarin enthaltenen Verordnungen ent-
weder nichts anders �ind,als eine Wieders
holung der �honangeführten,oder wenigse-
�tensden�elben�chrnahe kommen.

Es �iehtzu glauben, daßdie Griechi�chen
Ge�eße,wovon Alexis einen Theil unter

„der Auf�chriftKorint�chaaKniga hatte

Soviel Vor�ichtigkeitbewies zur Güüge,
7 in

a) Eine lateini�cheUeber�ezungdie�esGe�ebbuchesfindetman bey des Baron von
Meyerberg lter in Mo�choviam: eine Deut�chei�unter dem Titel: Allge-
meines Ru��i�chesLandrecht zu Danzig 1723. 4. mit einer Vorrede B. G,
Struvens herausgekbommen.Einen Auszugdavon liefert Herr Prof. Schmidt,
genannt Phi�eldecf,im zweyten Theil �einesVer�uchs einer Einl. in die
Ru��.Ge�ch.(Riga 1774. 8. )-S-.37. �.- Anm, des Ueber�-

dru>en la��en,nicht dazu dienlichzu �eyn
�chienen, auf die Nu��i�chenSitten ange-
wandt zu werden, weil man in der Ul0-
�cheniefeinen Gebranh davon gemacht
hat. Wenn dies der Bewegungsgrund der
Sammler gewe�eni�,�okann man �agen,
“daßdie�eswei�eVerfahren ihrer Ein�icht
Ehre macht, weil die�elor eat
�ichin den we�entlichen

*
en gänzlich

von den einheimi�chenentfernten, und eine
gefährlicheVerwirrung in den�elbenhätten
hervorbringen mü��en.Die ge�undeVer-
nunft that al�odie�emno< füx- barbari�ch
gehaltnen Volïe mehr Die als eine
übel verdauete Gelehr�amkeitmanchenbe-
nachbarten Staaten gethan haf, welche, um

ihren Ge�eßeneinen größernUmfang zu ge-
ben, ein ungeheuxes Gemi�chegemacht ha-

-

ben, welches in den Köpfender Richter lau-
ter Dunkelheit und Ungewißheit,die Tdh:

“

ter des Wider�pruchs,erzeugt.
Es �cheintmir jeßtunnügzu �eyn,mich
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in eine- nähereZergliederungder in der

Ulo�chenie enthaltnen Verordnungen eine

zula��en;man darf nur wi��en,daß man-

alle vorhergehenden Ge�ekezur Nichtchnur
genommen ; und nur die gar zu �ichtbaren
Misbräuche.verbe��erthabe, die fich in die

Verwaltung der Gerechtigkeit einge�chli-
chen hatten; daßman gewi��engerichtli-
chen Verhandlungen eine be��ere:Form zu
geben ge�uchthabe, als der Entla��ungei-
nes Eides und dem Verhalten der Schieds-
rihtèr; daßman ge�uchthabe, : den Wette
eifer unter den Militairper�onen-zuerregen,
indem man ihnen gewi��eVorrechte gab,
die nôthigen Formalitäten zur Gültigkeit
der Verträgezu be�timmen,den Wucherzins
abzu�chaffen,wegen des dur<hMieths- und

Arheitsleute gethanen Schadens Verfügut-
gen zu treffen, die Eigenthumsrechte auf
¿Ländereyenund Lehngüter,das Vermögen,
welches ein Mann �einerFrau vermachen
fann, und-daëjenige,welchesdas Ge�eßden
MWittrwoenund Töchtern zuge�ieht, die Ver-
theilung exledìigterGüter, die Strafen ge-

wi��erVerbrechen, unvor�eßlicherund zu-

fälligerErmordungenund �olcherVerwun-
dungen zu be�timmén,die gewöhnlichdurch
das

CS be�traftwur-

den, und die Auflagen be��eranzuordnen.
Auch wird darin verordnet, daßdie zweyte
Heyrath den Zugang zur Kirche verwehrf,
und die dritté den Bann nach �ichzieht.

Man�iehthieraus, daßdie�esneue Ge-

�e6buch�ehr®vielVorzüge vor den vorher-
gehenden hafte; es i�taber niht weniger
gewiß,daßalle möglichenBemühungender
Sammler denoch uicht hinreichend gewe-
�en�ind,denjenigen Zweckzu erreichen,wel-
hen der Für�tund die Nation davon ex-

warteten. y Us

Ver�chiedneMaterien, welchedie genau-
fie Zergliederungverdienten, find darin nur

beyläufigberührt; dergleichen�ind.diejenis
gen, welchedie Gerichtsordnung, die Erhb-
folge, die Aus�teuer, die Zeugen betreffen.
Ueber andrelie�t man -ver�chiedneVerord-
nungen, die einander wider�prechenoder
Abbruchthun. i

„der Ru��i�chenGe�ege. 1358
Jn peinlichenzzäuennaoet cy darin

noch ein Ueberbleib�elderBarbarey, wels
chebioßdie Unwi��enheitin Aufnahme brin
gen konnte. Die Men�chlichkeitwird dur
die darin vorge�chrievneGrau�amkeit, die
darin, �elb zur Entde>ung der Schüldi-
gen, vorge�chriebenwird, de�tomehrzurü>s
ge�chre>(,da �iegezwungen i�t,eine Ge-
rechtiakeit darin zu entde>en, die überall
nach dem Blute der Un�chulddür�tet.

Unter dem Vorwande, die Heiligkeitdes
Ehe�tandesin Ehren zu halten, giebt man

darin dem Manne eine �olcheGewalt über

�eineFray, daß'es, unter dem Scheine der

Züchtigungnichts �ograu�amesgiebt, wel-
<es er niht unge�traftgegen �ieunternehs-
men könnte, Die Ge�chichteerzähltwürk-

li, dâß!im Jahre 1661 ein Mann�eine
Frau nöôthigte,ein Hemdeanzuziehen, wels -

ches er in Branntewein angefeuchtethatte,
daßér hernach da��elbein Brand �iete,
und �ie�ounter �chrecklichenMarkern um-

fommenließ, ohne daß ihn das Ge�eßnux
im minde�tendarüber beunruhigte.
Die�eneuen Ge�eße�chienenaußerdem

�elb�tein unbezwinglihesHinderniß der

Erwerbung�olcherKenntni��eentgegen zu
�eßen,die doh nôthigwaren, um �iezu ih-
rer Vollkommenheitzu bringen. Auf der

einen Seite verdammten �iejeden Mosko-
witer ¿um Tode, der außerhalbLandes auf
Rei�engehen würde; man benahm al�oda-
durch allen Unterthanen das Mittel, �fi<
bey den benachbarten Völkern in der Theos
rie des allgemeineu Rechts zu unterrichten.
Auf der andern Seite �chienen�ie,eben �s
verblendet, zu befürchten,daßdie Fremden
�ichin Rußlaudniederla��enmöchten,weil
‘�ieihnen, im Fall �iees thaten, wieder aus
dem Lande zu gehen verboten. Wer von

“ihnenkonnte al�oLu�thaben, Fleiß und
Talente in ein rauhes und wildes Land zu
bringen, da er gewißwußte,daß�eineFas
milie niemals voy der Frucht �einerBemüe

hungen Vortheil ziehen konnte? So lange
er lebte, mußte er �ich�elb�tzu einer be�tän-
digen Verbannungverurtheilen , ohne: die

Hoffnung, �cinVaterland wieder zu anun

«s
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und wenu er Farb, �omußteder Gewinn
von �einendem Lande erwie�enenDien�ten
dem Schagßedes Czars, als Erben �einer
Unterthanen, anheim fallen, Welch einen

Zwang veranla��endergleichenFe��elnnicht
gugleichnothwendig für die Handlung, ohne
welche kein Volk jemals hoffen kann zur
Bolikommenheit zu gelangen!

1 Dieß Ge�ezbuchwurde indeßgedru>t,
und der Czar ließ davon Abdrückein alle

Ueberdie.ver�chiednenVeränderungenIG 1360
‘dá es allemal unnidglihbleibenwird, ein
Ge�eßbuchzu verfertigen,worin alle Fälle
ent�chiedenwären,�o�cßtman �ichdadurch,
-daßman keine allgemeine Grund�äßebes

�timmt,in die Nothwendigkeit unabläßig
Feine Zuflucht ¿u dem Negenten zu nehmen,
Wer könnte�ichal�odarüber wundern, daß
maa kurz nah der Bekanntmachung dex

Ulo�chenieeben das gethan hat, was nac
der Bekanntmachungdes Sudebni>k ge:

ah?Provinzen \hi>en, mit dein Befehl an die {ah
Richter, �ichdarnach zu verhalten. Allein

die Ausführungnöthigtébald heruach die

Folg�am�ten, �ich:an: denFür�tenzu wen-

den, und �ichErklärungenauszubitten, um

die Schwierigkeiten zu heben, und die Wi-

der�prüchezu�ammenzu reimen.

Ein jedes Ge�elzbuch,das für �ichhinrei-
hend �eyn�oll,erfodext aafänglicheine �y-
�temati�cheOrdnung ‘der Mafkeriea, her-
‘nachdie Fe�t�e6ungder allgemeinenGrunud-
�áßejderen leichte Anwendung die Fälle
ent�cheidet,welche der Ge�eßgebernicht vor-

ausge�ehen,oder unent�chiedengela��enhat.
Wenú man dergleichenEinrichtung in der
Ulo�cheniedes: Alexis (Nichaelówitz
�ucht,�okann man den Entwurf kein Sy-
�iemnéonen, und wird darin keine fe�tge

�eßteund gegründeteNegelu finden. Ver-

�tändigekönnen dies Werk nicht anders an-

�ehen,als für eine Sammlung �chonbe-

_Fannter Dinge undder vielleicht am öfters
Fen vorkommenden Fälle, die mit wenig
Ordnung, ohne Gkrund�äßegemacht; und

bloß auf die Gewohnheit gegründeti�t.
Wenn: man dagegen einwenden. wollte,

daß der Wille des Für�tenin der Regie-
xung, die�esLandes die Stelle der Grund-
fôgeund Negeln vertritt, �oantworte ich

Die Aus�prücheund Urtheile der Bojas
ren ‘erhieltenein ge�ezmäßigesAn�ehen,und
die Verordnungen des Für�tenwurden ders

ge�taltvervielfältigt, daß man in den Ges
richtsver�ammlungendas Ge�ezbuchkaum
anführen hörte: Die�eZu�äßeund Vèrs

be��erungenberaubten es aller: Kraft ; die
Privatper�onen�ahen�ih-der Wilkähr der

Nichter überla��en,welche,bey die�erMets
ge der Verordnungen, allemal Grund'genug
zu der Meynung fanden, welche ihnen
Geiz “oder Partheplichkeit eingab. Die
Ordnung wurde bald hernach gänzlichums

gekehrt, und das Gé�eßbuchheruach völlig
verge��en. 4

/

Jin die�emZu�tandebefand fichRußland,
als Peter [. den Thron be�tieg:Er wandte
die er�tenJahre �einerRegierung darauf,
�ovieldie Um�tändees ihm erlaubten, die

Wi��en�cha�tenzu treiben, zu welchener bey
�ichdie mei�teNeigung fühlte. Er that
inder Folge eiñe Rei�ein: auswärtigeLân-
der, und ‘bey�einerZurückkunftfand ev

unendlicheBe�chäfftigungenin dem Kriege,
welcher �ichzwi�chen�einenStaaten und
den KönigreichenSchweden und Pohlen
ent�pann.

ys

|

Die Fort�ezungfolgt künftig.
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Fort�e6ungder Unter�uchungenüberdiever�chiednenBerán-

46: (08

ie�eSpaltung nôthigteihn, Sol-
$ daten zu bilden, und darauf legte

I

cx �i<nun gänzlich.Er wußte,
i

daß das Bey�pielder Für�tender

be�teUnterrichtfür die Unterthaneni�hnnd.
gieng daher nicht nur �elb�tzur Armee, �on«
dern �uchteauch bie Kriegszuthtdadurch in
Gang zubringen , daß ex �ichihr �elb�iun:
terwarf, indem ex �iezugleichdurch wei�e
Anordnungen unter�tüßte,welchedazudien

fen, �einemAdel einen Wetteifercinzuflô-
ßen,den ex bisher noh nichtgekannthatte;
und er hatte das Vergnügenzu �ehenKLdaß
ihm die Großen in die�enrühmlichenFeld-
zügenfolgten, deren Gefahr�iebisher bloß
ihren Va�allenüberla��enhatten,

Man muß�ichwundern, daßmitten un-

tér den Einrichtungen, die�oviel Sorgfalt
erfoderten, dies �chöpferi�cheGenie nichts
gethan hat y welchesmit der Veränderung
zu thun hafte, die er in dempoliti�chenZu-
ftande und in der VerwaltungderGerech-
tigfeit für unumgänglichnothwendiger-

kannte. Die�erMonaïtch„der mit allen
Eigen�chafteneines Helden die größteEin-
�ichtund Staatsklugheit verband,war zwar

innerlich. überzeugt,daß die Uebel,welche
die Ungerechtigkeitveranlaßt,in einem
Staate weit mehr zu fürchten�ind,als die-

jenigen , welche der blutig�teKrieg verur-

�acht,�ahes mitBekümmernißein,daßer

*2déruigen, welchemit den Ru��i�henGe�egenbis'auf un�re
u Zeiten vorgegangeh �iud. i

von derZeitdie Gelegenheiterwarten mü��e,
das Gerichtêwe�en-in beßreOrdnung zu
bringen, went. er nicht das Schick�al�einer
Staaten in Gefahr.�eßen-wollte.

-

Jndem
‘exübèr;�eineFeinde�iegte,indem er �ein

ebieteerweiterte, indem er die Welt mit
einem Ruhm. erfüllte,glaubte die�ergroße
Zür�idennocher�iaûf dem’ halbenWege zu
�eyn,der zu der von ihm verlangten Un�terbs-
lichkeit führte; und er wolte zu dem Na-
ten desEroberers au< dea Nuhm- cines
Ge�ecßgebershinzufügen. j

Es war nur ein Geringes y daß er �eit
demJahre 1690 bey �einenUnterthanen die
Gewohnheit eiuführte, die �chonganz Eus
ropa hafte, das Jahr im Januar anzufaus
gen, und die alte Gewohuheit zu verla��en,
nach welcheres im. September anfiengz ex:

ent�chloß�i<im F. 1711, die Fehler der
Ge�eßgebung�tärkcxanzugreifen.

Er errichtete einen Senat, worin er �elb�t
den Vor�ißhaben wollté, und der in �einer-

Abwe�enheitdie AngelegenheitendesStaats
und die Ent�cheidungder Privatangelegens
heiten zu be�orgenhatte, wovon man ihm:
nach �einerZurücfkun�tRechen�chaftables
gen �ollté.

-

Da er voraus �ah,daß die
neue Einrichtung, die er in die�enSachen,
machen wollte, großeSchwierigkeitenfinden
würde, �olange er das An�chen.der Bojas
ren nicht �chwächte,�o�chaffteex.die Ge,

Rr tr”
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richts;
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rihtsbarkeit dér�elben„gänzlih.ab, „und
brächte�ein-neues-TribunalausLeuteyzu-
�ammen,auf deren Ein�ichtund Redlithteit
er �ich.verla��enkonnte, ohne weder auf
Stand no< Geburt zu �ehen,wie alle �eine
Vorgänger gethan hatten,

Schon im Jahre 1714 �ahman vortreff:
licheGe�eßeüber alle Theile der Regierung
zum Vor�cheinkommen, unter welchenviele
waren, die er �elb�tentweder ge�chriebenoder
in die Feder ge�agthatte; überdie Haud-
habung der Gerechtigkeit,überdie Kriegs-

8

zucht,und über die Erziehungder Jugend. wü

Sovicle Mängel er-auch: in der Ulo-

�cheniefand, ‘�owollte er doch der Unord-

unng auf einmal Einhalt thun (und ließ
fie.iu ihrem vdlligenWerthe, indem er be-

fahl, daßdie Verordnungen �einerVorgän-
gere oder die Aus�prücheder regierenden
Hôfe, welche�eitdemgewe�enwaren, nur

in �ofernRück�ichtverdienen�ollten,als
man �iemit dem Originalge�eßbuchübers
ein�timmendfindenwürde,welchesAlexis
bekannt gemachthatte, Hiedur<h \{ha}�teS
er alle die Misbräucheab, welcheeine will-

führlicheGewalt. bey der Gerichtsveriwal-
fung hâtteveranla��enkföunen.Er erklärte,
daßer eine neue Ausgabe der Ulo�chenie
veran�taltenwollte, und daßman alsdann

bey jedem Artikel die nahherigen Ent�chei-
dungen-beyfügenwürde, die den�elbenbe-

kräâfen,um ein voll�tändigeresGe�eßbuchzu
erhalten, welches �olange zur Richt�chnur
dienen könnte,bis dieZeit es ihm erlaubte,
die Mângel zu verbe��ern,die er gar wohl
ein�ah.Die�eArbeit wurde im J. 1720
vollendet ; �ieblieb aber in der Hand�chrift;
unter dem Titel Swodnoe Ulo�chente,
yder Zu�ammen�timmungder Ge�eße.

Peter I. war zu �harf�ihtig,als daßer.

nicht hâttewi��en�ollen,daß die Samm-

Ing eines �olchenGe�eßbuchs,wie er zu

haben wün�chte,viele Zeit, und Leute fos
dere, die in der Ausführungder Ge�eße
geübtwären,um über die Befolgung der-

�elbenzu wachen. Er brauchte daher die

Zwi�chenzeit,welchedie�eEinrichtüngenfo-
derten, ‘um ver�chiedueVerordnungen be-
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annézu machen,die �<auf den großen
Zeck bezogen welchener �id)vorgenom-
men hatte. 4 € A Af 7

;

Er errichtetedas Amt eines Fi�cals,und
gabihm vierBey�ikerin Staatsangelegens
heiten; und eine gewi��eAnzahl ihm unkter-
gebrdnetex Männer,die in jede Regierung
und �elb�tin jede Stadt vertheilt werden
�ollten,-mit-demBeféhl,alle Verbrechen
und Uebertretungen anzugeben, welche in
ihrem Di�lricte,-entwederwider die Ge�eke,
oder wider das Be�tedes Staats vorfallien

rden.

Er brachte ‘die Erbfolgen in: Ordnung
:

und da ihm die Erhaltung Mdnuno:
�ehram Herzenlag, �obediente er �ichdee
Mittel, die er in England hatte kennenges
lernt,um den Adel in �einerNeinigkeit und
in �einemGlanzezu erhalten, Er verords
nete, daß insfünftigedie unbeweglichen
Güterder ver�torbneuVäter und Mütter.
niht mehr unter den Kindernzu gleichen
Theilen gehen, �ondern‘an einen einzigen

ohn, oder, in Ermanglung de��en,an eine
von den Tôchtern fallen �ollten.Dabey
ließ er dem Vater und der Mutter, odex
dem Läng�ilebendendas Necht, unter den
Söhnen zu wählen,wenn �ieihrer mehrere
hatten, oder ‘unter den Töchtern,wenn keine
männlicheErben da waren, welchen odex
welche�iezum Erben ein�eßenwollen; und
wenn der Vater oder die Mutter �terben
�ollten,ohne eineVerfügunggetroffen zu
haben, �oent�chieddas Recht des Alters
den Be�ißder unbeweglichenund ungetheils
ten Güter.
Die�eVerordnunghatte nocheinen atts

dern Zwe, nemlich,die jüngernKinder-
oderdiejenigen,die an der Erb�chaftkeinen

Theilnahmeny zu nöthigen,�i ganz den

Kriegsdien�tenzu widmen, oder �ichdadur<
einen Wegzum Glücke zu bahnen, daß�ie
�ichauf dieStaatskun�toder auf die Hande
lung legten,Man fiadet auch, daßbey
der Vor�chriftder Art, die zum Verkauf
ange�chlagnenunbeweglichenGüter zu kaus

fen, daria ge�agtwird, daß die jüng�ten
Kinder, oder dicjenigen, die von auea
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�haftausge�chlo��enwaren, die Güterihrer
Familie nicht eher kaufen können,als nah
einer gewi��enAnzahl von Jahren, in de-

nen �ieKriegsdien�tegethan haben, und daß

diejenigen, die aus Feigheit keine �olche
Dien�tehaben aunchmen wollen, niemals
dazu gela��enwerden können, ¿

Umdie großenFamilien zu erhalten;
wird darin verordaet , daß,wenn der leite
von den mäunlichenErben ohne Kinderi�t
er �cinVermögenan eine Per�oudes an-
dern Ge�chlechtsvermachen kann, nur daß
�ievon eben der Familie �ey;jedoch unter

der Bedingung, daß ihr Gemahl �einem
Namendenjenigen beyfügen�oll,wodur<
das Andenken einer �on�terlo�chenenFami-
lie erhalten werden kann. Man hat davon

ver�chiedneBey�pielein den Ge�chlechkern
der Golowkins, Romandanowsky,
Balk, Polet, uad anderer, ge�ehen.
Man konnte im voraus hoffen, daß die�e
Einrichtung den Erfolg haben würde , wel-

Qen <h die�ergroßeMouarch davon ver-

\prach ; allein die�eallgemeine Freyheit,
welchedie Verwandten hatten, na<h-Gefal-
Jen einen Erben zu wählen, veranlaßtein
der Folge �oviel Verwirrung und Cabalen,
daß die Kai�erinAnna �ichim FJ. 1731
bereden ließ, die Ordnung der Erbfotge
wieder auf den alten Fuß zu �c6en.

Die Verordnung, welchePeter 1. den

2gtenDecember 1714 bekannt machen lief,
und welchegegen die Be�techungder Rich-
fer wai, ift eine vou denen, welchedie mei:

fe Nufmerk�amkeitverdienen. Die ver-

\chiednen Verordnungen, welche�eitder

Bekanntmachung der Ulo�chenieheraus-
gekommenwaren, hatten den Richterneine
vielfacheGelegenheitver�chafft, ihre Hab-
�uchtzu befriedigen, und die�esdem Staate

�onachtheilige Uebel hatte �ichunvermerkt
in alle Angelegenheitenderge�talteinge�chli-
chen, daß man in den-mehr�ienbloßnah

Parcheggioverfuhr, und daßes; �hon
allgemein bekannt war, daßman das Recht
an den Mei�tbietendenverkaufte, Dex

Caar,der eine �o�{<impfliheund nachthei-
lige Gewohaheitgleichvon Grund aus ver-
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tilgen wollte,verbot den Nichteln4und ale
len, die Bedienungen‘von der Art hatten,
nicht das gering�tevon den Partheyen ¿0

nehmen, es möchte�eyn,unter welchem
Vorwandces wollte, und den Partheyen,�ie
nicht zu be�techen,indem er AGAbefahl,
daßdiejenigen unter ihnen, die Ge�chenke
gegeben vdergenommen hatten, zum Tode
verurtheilt, und ihr Vermögeneitigézogei

werden �ollte.Die Richter mußten�ichmit
den Vortheilenbegnügenla��en,die dex
Regent“mit ihrenAemtern verbunden haf-
te; und damitkeiner von denen, die in der
Folge: die Haudhabungder Gerechtigkeit
übernehmenwürden, �ihmit der Unwi��en-
heit in Au�ehungdie�erVerordnung ente

�chuldigenkönnte,�owurde die Verfügung
getroffen, daß Niemanden ein gerichtliches
Amtanvertraut wurde, wenn er nicht vor-

her die�eVerordnung eigenhändigunters
zeichnethatte. Jn Jahre 1716 machte er

neueVorkehrungengegen die�enMisbrauch,
indem er den Nichteru verbot, keine Sache
in ihrer Wohnung zu �chlichten;�ondern
verlangte, daßalles in den df�entlichenGee
richts�âlenge�chehen�ollte,und in Gegen-
{wart aller dazu gehörigenPer�onen.

Peter I. nahmalles mit in �einenPlan,
und ließ �einemBlicke nichts entgehen,
Auch würdeman kein Endefinden, wenn
maa “alle die Verordnungen herre<huen
wollfe, dieer innerhalb �iebenJahren bes
fannt machen ließ, über die Verwahrung
der Halsverbrecher, über die Mittel, die
Straßenräubereinzuziehen, über das Ver-
fahren gegen diejenigen, wel<he wegen des
Verbrechens der beleidigten Maje�tätaus

geklagtfind, über die Be�techungen, über
die Art in voller Rathsver�ammlungdie
Wahnwißigenfüx der Erbfolge oder der
Heyrath unfähigzu erklären, über die ge-

zwungnenHeyrathea der Kinder oder der

LOIRe A wee Sorgfalt
er Richter fürdie Verbe��erungdex pein-

lichen Halsgerichte.
x E

_Alledie�eVerordnungenbewie�enunftrei-
tig den Eifer, welchendie�erFür�tdarauf
gerichtethatte,die Haudhabungder Gerech-

Rr xr 2 V
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figkeitin-�einemLande;#5viel möglich,ders
jenigen ähnlichzu machen, die bey den an-

dern Europäi�chenMächten üblichwar 3

allein, da alle die�eeinzelnenVerfügungen
zu nichts weiter dienen konnten, als zu dem

großenZwe>e, den er �ichvorge�eßthatte,
den Weg zu bahnen, �oübergeheich �ienur

furz, um ihn mit’ großenSchriften zur
Ausführung �einesPlans fortgehenzu �e-
hen, die vielleicht zu �ehrvon ihm gewün�cht
tourde, umzuihree Vollendungzu gelangen,

Nach reifen Ueberlegungen,ent�chloß�ich
Peter I. im J. 1718 /-�i<hdas Königreich
Schweden vorzüglichzum Mü�terzu wäh-
Ten, und gab daher Befehl, zu Stockholm
alle die Verordnungen und Befehle zu

�ammeln,von welchen er �icheinige Hülfe
ver�prach.Er �ettein die Stelle der alten

Gerichtshöfe, die man Pirgken nannte
andre Collegia ; die er nach den Angelegen-
heiten benannte, die ex einem jeden anzu-
vertrauen gedachte. Dergleichen i�tdas

Collegium der auswärtigenAngelegenhei-
fen, das Kriegs -das Admiralitäts-, das

Finanz - das Ju�tiz-das Nevi�ions-das

Commerz- das Bergwerks:das Manufactur-
collegium, zu welchener no< hetna< das

Staatscomtoir, den Synod, und den Ma-
gi�trathinzufügte.

(

Erbe�timmtedie Fälle,die für ein jedes
von die�enCollegiengehörten,verzeichnete
die Anzahl der Glieder, woraus es be�tand,
und aus Be�orguiß,daßdie�eneuen Rich-
tex die Gränzen des An�ehens,welches er

ihnenertheilte, über�chreitenmöchten, ließ
er die �ogenannteallgemeineVerordnung
bekannt machen, welchealle die Aemterdie
ein jeder dabey bekleiden �oll,einzeln und

genau angiebt.
Er khat noh mehr; er �chicktever�chied-

ne zuverläßigeLeute nah Deut�chland,und
an andre Europäi�cheHöfe, mit dem Be-
fehl, da�elb�tdiejenigen Gelehrten anzuneh-
men, die ihnen würdig�chienen,in die�en
neuen Collegien eine Stelle zu bekleiden ;
und ex erlaubte den Schwedi�chenGefan-
genen, welche in �einemReiche waren, \i{<

„um dergleichenStellen zu bewerben, wenn

fie nur die Ru��i�cheSprache ver�tünden,

“
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Der Zwe> die�es"außerordentlichen

Mannes gieng dahin, eine Menge vou

Fremden undEinheimi�chenbey�ammenzu
haben, weil er ein�ah,daßdie lestern �i
nach den er�ternbilden und die ihnen uo<
fehlendenEin�ichten�iherwerben wüirdenz
und daß die er�tern�ichin die Gebräuche

_des Landes �chicken,und daran gewdhneu
würden,�ichfürBürger de��elbenzu halten.

© Um den jungen Adel zu bewegen, �i
denGe�chäfftenzu widmen, verordnete er,

eine be�iimmteAnzahl davon in jedes Col-
legium- zu nehmen und bey den niedrig�ten
Stellen zu brauchen, in dee Hoffnung, zu
den hôch�iengerichtlichen Bedienungen zu
gelangen,

“

Er verbot , daß die Bürgerlis
heu gar keine Stelle-in den Gerichten has
ben �ollten,wenn niet ihre Talente dex
Grund wären, zu ihrem Be�teneine Aus
nahmezu machen, “-

Auchfür die einzelne Einrichtung de
Gerichte �orgteer, und verordnete Nichter
und Gerichtspläßein �einenLändern, wels
chedas Recht hatten, als

qeIn�tanzzu
urtheilen, mit dem Befehle, ihre:Aus�prüe
cheder Regierung vorzulegen, Man ay-

pellirte von der Negierung an das Ju�tiz-
collegium, und von die�eran den Senat,
als den ober�tenRichter. Um die�enleßtern
de�ioehrwürdigerzu machen , verbot er ei:
nem Jeden ohne Unter�chied,dem Für�ten
feine Klagen vorzubringen, welche für die
angeordneten Gerichte gehörten,damit �i<
Jedermann an das halten möchte,was der
Senat geglaubt hatte, be�chließenzu mü�-
�ensJu der darin gegebnei Verordnung
wurde noch hinzuge�eßf,wenn indeß Jes
mand �overwegen �eynwürde,vom Senat
an den Für�tenzu appelliren, und �eineSas-
che nicht durh�eßenkönnte,�o�ollteer am

Leben ge�traftwerden, weil man �einVer-
fahren als. einen Angriff auf die Ehre und

auf die Würde eines Gerichts au�ehenwür-
de, an de��enSpike der Regent �elb�twäre.

Da �ichAppellationen überDinge finden
konnten, worüber das Ge�cßnicht erkannt
hatte, �okonnte der Senat nichts ent�cheis
den, ohne den Willen des Czars zu Muesi

Un
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‘und mußtenah den Befehlen urtheilen,
die er von dem�elbenerhielt. Aus Furcht,
daß die�eVerordnung für die Partheyen
einen zu langen Auf�hubverur�achenwür-

de, wurde eine Magi�tratsper�ongenannt,
welche alle Vitt�chri�tenannehmen, und

den Klagen, die wider die untern Gerichte
vorgebrachtwurden, aufs baldig�tezu ih-
rem Rechteverhelfenmußte.So wei�edie�e
Verordnung war, �ofand �iedochihre Geg-
ner; und es er�chienengewi��eNuf�äße,
welchedies Verbot für grau�amerklärten,
daßman�ich,beyLebens�trafe,nicht an den

Monarchen wenden �ollte.“Allein, wenn

man die Menge der Ge�chäfftebedenkt, wy-

mit die�exPrinz für das Wohl einer Ge-

�ell�chaftüberhäuftwar, worin er alles {uf
�okanu man �ichniht mehr darüber wun-

dern, daß er �ihvon der Annahmeder Kla-

genaus�chloß,die mei�tentheilseinen �chlech-
ten Grund hatten. $

Peters 1. ganzer Zwe> war bisher nux

Dahin gegangen, dex Ulo�chenie zur ges
nauen Befolgung zu verhelfen, die dunkeln

Stellen der�elbenzu erklären,und neue Ent-

�cheidungenüber die darin vernachläßigten
oder ausgela��enenPunkte hinzuzu�eten.
Allein, da er täglich�ah,wie wenig Nußen
er von aller �einerMühe hatte, �odachte
‘er mit Ern�tdarauf, ein neues Ge�eßbuch
zu vexrfertigen,

Sein Wille war, daßman auf die Ulo-
�chenieund auf die nachherigenVerord-
nungen Rück�ichtnehmen,�iein gewi��eAr-
tikel vertheilen, und bey jedem ber�elben
am Rande bemerken �ollte,was über eben

die�elbenDinge die Schwedi�chenGe�eße
in bürgerlichenund peinlichenSachen ver-

ordneten, und was dieLiefländi�chenund

E�ihländi�chenGe�eßein An�ehungder Leh-
ne verfügten.

AN

In die�erAb�ichterrichteteer eine Com-
mi��ion,welcheaus einer gewi��enAnzahl
Männer aus ver�chiednenCollegienbe�tand,
die unter dcr Auf�ichtdes Senats �tunden,
und dasjenige prüfenund auswählenmußte,
was der gegenwärtigenLagedes Landes am

zuträglich(ienwax, damit jeder Artikel von

der Ru��i�chenGe�eße. 1370
der Commi��iondemSenat vorgelegtwürs

de, welcherdavon unge�äumtdem Regenten /

�eineMeynung �agenmußte,der �ich�chmeis
celte, auf die�eArt in kurzerZeitdies große
Werk zu vollenden. i

Man legte Hand ans Werk; und dex

Czar that alles, ‘um den Eifer �einerComs
mi��arienzu begün�tigen.Er entde>te ih:
nen be�tändigdie neuen Materien, welehe
ihre Aufmerk�amkeitverdienten, oder zeigte
ihnen, auf welche Art �iedie ehemaligen
Verordnungen erläutern �ollten,Im FJ,
1731 machte er eine neue Gerichtsordnung-
die noch.bis jeßt in allenGerichtenbeobache
tet wird. Jh gebe freylichzu, daßihr ges
ringer Umfang es �ehroft nôthigmacht,
das alte Ge�eßbuchwieder zu Hülfe zu nehs
men, welches ih doch �elb�ifür nnzuläng-
lich erklärt habe; man mußaber bedenken,
daßes nur darauf ankam, der Commi��ion
einen Entwurf in die Händezu geben, wor-

nach �ie�i<richten, und den �iehernach
weiter ausdehnen und erörtern konnte.

Im J. 1722 verbot die�erKai�erbeyLe-
vens�trafecinem jeden Richter, die Ge�etze
oder Verorduungen zu erklären,weil- er

alles buch�täblichbefolgtwi��enwollte. Er
ließindeßden Vornchm�tenin den Gerich-
ten die Freyheit, dem Senat ihre etwanis

gen Zweifel vorzulegen; �iewaren aber vers

bunden, die Ent�cheidungde��elbenzu er-

warten, und �ichdarnach zu richten,�obald
�ievom Kai�ergenehmigt war; und, damit
Niemand dies Ge�eßüber�chreitenmöchte,
�obefahl er, daß die�eVerordnung auf ein
kleines Brett ge�chlagenund auf denTi�ch
gelegt werden �ollte,vor welchem �ie�aßen,
damit �iedie�elbebe�tändigvor Augenhât-
ten, welchesnoch jeßt in allen Gerichtsvers
�ammlungengebräuchlichi�t.

Um noch mehr Ordnung in den Senat
und die übrigengerichtlihen Stände hin-
einzubringen, gab er demer�ternin die�em
Jahre einen Generalprocurator,der beyden

Sig6uagen gegenwärtig�eynmußte,um dars
auf zu �ehen,daßalle Angelegenheitennah
den Reichsge�ezenund Verordnungen ab-
gethan würden,um über die �chleunige

Rrxrx 3 Vols
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Vollziehung der Urtheile- zu wacheny und

um ohne Auf�chuballes wegzuräumen,was

die�erVollziehung hinderüch�cynkounte.

Die�erMann hatte den Befehl, �ichnah
dem Eifer zu erkundigen, mit welchem ein

jeder Senator �einAmt verwalietez ex

hafte das Recht, demjenigenöffentlicheinen
Verweis zu geben, der darin nachläßigwar;
und wenn �eineVor�tellungennihts aus-

richteten, �okonnte er dem Laufeder Sa-
chen Einhalt-thun, und �i an den Kai�er
wenden, damit er die Schuldigenkennen,

ge �iewieder ¿u ihrer Pflicht anhalten
onnte,

Mit die�emneuen Amte war zugleichdie

Auf�ichtüber die Canzeley und über alle

dazu gehörigePer�onenverbunden. Selb�t w

der Oberfi�calmußte ihm die dffentlichen
WVergehungenmelden. Ein �ogroßerUm-

fang von Pflichten kounte niht wohl von

einem einzigenManneerfüllt werden; der

Kai�ergab îhm daher einen Oberprocura-
tor zur Seite, der ihm helfen mußte,wenn

er gegenwärtigwar, und das Recht hatte,
in �einerAbwe�enheit�eineStelle zu vers,
treten, Es wurde beydeninsbe�ondrebes-

fohlen, an der Unter�uchungderer Ge�eße
und Verordnungen zu arbeiten»,die eine

doppelte Auslegung litten, um dem Czar
Vor�chlägezu thun, wie man die Zweydeus
tigkeit der�elbenheben könne.

s

Umdenjenigen Magi�tratsper�onen,die

ein �owichtigesAmt bekleideten, de�tomehr
Hochachtungzu ver�chaffen,befahl er, daß
fie von der Verwaltung ihrer Stellen kei-

nem, als ihm allein, �olltenRechen�chaftzu

gebenhaben , und er verordnete bey jedem
UntergerichtePer�onen, die unter dem Ti-

fel Procuratoren, einen Generalprocurator
dabeyvor�tellten,dem �ievon allemNechen-
�chaftgebenmußten,was etwa in ihrenGes
rihfen widerge�eßlichesvorfieh,damit die�er
es durch das An�ehendes Seuats wieder
Fönnteberichtigen la��en.

Wie viel mußteman �i nict von �sviel

Anordnungen, Sorgfalt , Mühe und Ar-
beit ver�prechen?Jndeß fand doch im J.
3723 die Commi��ion,welchezur Samm
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lung des neuen Ge�e6bu<sniederge�cst
war, daßman, nah mehr als fünfjähs
riger Arbeit, die er�tenMaaßregeln�obel
genommen hatte, daß es niemals möglich
�eynwürde,dengewün�chtenZwezu errei-
hen, wenn man �i niht ent�chlò��e,einen
ganz neuen Plan zu mache. „Sie �tellte
dem Kai�ervor, daß das alte Ge�ebbuch,
de��enEntwurf�iehatte befolgen wollen,
�owenig �y�teinati�ch,und die Materien
darin �o�{le<tgeordnet wären, daß man

�ichnicht daran binden könnte,ohne in dem
neuen Ge�eßbucheine Verwirrung zu la��en,
welcheden Staatsge�chäfften�ehrnachtheis
lig �eynwürde,und daß�iees al�ofür�ehr
nothwendig hielte, ein audres Mu�terzu

en,

Gerührtvon der Unwürk�amfkeit�ovies
ler Arbeiten,aber zugleichent�chlo��en,alle
Schwierigkeiten zu überwinden,erlaubte
Pecer L der Commi��ion,in der Folge
nicht mehr die Ordaung der Ulo�chenie
beyzubehalten,und gab ihr die Freyheit,
das Däni�cheNecht zum Mu�terzu neh-
men, nur, daß�ie�orgfältigdarauf �chen
�ollte,diejenigen Verordnungendes alteu
Ru��i�chenGe�esbuchshineinzubringen,wels
<e fi fürdie Sitten und Gewohnheiten
der Zeit({<i>ten.

Erließ in die�erAb�ichtalle die Ge�che
�ammelnund in ver�chiednenfleinen Bäns
den abdru>en, welche er �einemVolke ges
geben hatte, als brauchbare Materialien
zu der neuen Unternehmung. Allein zu der
Zeit, da die�ergroßeFür�teben ganz voll
von die�emEntwurfewar, und alle Ur�ache
hatte, den gewi��e�tenundbe�tenErfolg das
vou zu hoffen, nahm ihn die Für�ehung,
deren Nath�chlü��eunerfor�chlihfind, mits-

tenausder ruhmvoli�tenLaufbahn hinweg,
die je ein Monarch betreten hat.

Seine leßtenAugenblickewaudte er no<
dazuan, �einemVolke Bewei�evon �einen
aufrichtigenVerlangenzu geben, ihnen eine
unpartheyi�cheGerichtsbarkeitzu ver�chafs
fen. Ein Zeugnißdavou i�tdie le6teVers
ordnung, die er nv< wenigTage vor �eis
nem Tode gab, wodurcher, um nichtous;ie

(
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die Be�lehungdex Nicbfer verhindert zu
haben, auch allen Hofleutenjedes Standes
verbot, �ihnicht von denjenigen, die Pros
cé��ehâtten,erbitten zu la��en,ihre An�prü:
che zu unter�iüßen,und ihnen die Gun�tder

Richter zu ver�chaffen.
AE

Nach dem Tode die�esunvergleichlichen
Für�tenfühltenauch vielleicht�cineThron-
folger den nôthigenEifer, eine Arbeit, die
für das Wohl des Reichs �onothwendig
war, zu Stande zu bringen ; man kann �ich
aber niht wundern, daß ihreBemühungen
vergeblichwaren, wenn man bedenkt, in
welcher Lage �ihdas Reich �ehszehnJahre
hindurch befindenmußte,währendwelcher
es vier Regenten hatte, die entweder auf
dem Throne nicht �icherwaren, oder dur<
Empörungenvou dem�elbenge�toßenwur-

en.

In dergleichenabwech�elndenZeitläuften
können�i ge�chi>teLeute unmöglichmit �
einem Werke ern�tlichbe�chäftigen, wofür
die Dankbarkeit, die der Erfolg verdiente
von dem Willen des Für�tenabhängt.Die
Glieder der Commi��ion,welcheno< immer
fortwährte,glaubten viel zu thun, indem
�ieden Schreibern befahlen, ihre Arbeit
forfzu�eßenzda aber die�eLeute bloße
Uebung, und keine Kenntnißdes Rechts,
kein Sfudium der Landesordnungen he�a-
ßen, �okonnte �elb�tihre Arbeit niemals
etwas Brauchbares zu Stande bringen.

Die �tilleRevolution, wodurch die Kai-
�erinnEli�abeth auf den Thron ihres
Vaters kam, belebte die Hoffnungendes

Volks, da �ieim J. 1754 eine neue Com-
mi��ionzur Verfertigung eines neuen Ges
�ezbuchserrichtete. Die�ebe�tand.aus Leu:
ten, welchein den ver�chiednengerichtlichen
Collegien ge�e��enhatten; und man wuns
derte �i al�oniht, daß der dem Senat
yon ihnen vorgelegte Plan eins von den
vollkommen�tenWerken zu ver�prechen
�chiea.Die Ab�chaffungder Lebens�trafen
bewei�t�honhinreichend die Men�chenlie-
be, wodurch �ihdas Ge�eßbuchdie�erKai-
�erinnauszeichnen�ollte,Während ihrer
ganzen ruhmvollenRegierung (<meihette

“der Ru��i�chenGe�eke. 1374

man �i<immer mit dem guten Erfolge
die�erUnternehmung, �o�ehrder�elbenauh
der Antheil im Wege zu �eyn�chien,den
Rußland an dem leßternKriege in Deut�chs-
land nahm. Schon läng�thießes, daß die
drey er�tenTheile von den Commi��arien
zu Ende gebracht, von dem Senat gebilligt
wären, und jezt uur die Be�tätigungdex
Kai�erinuerwarteten , als der Tod fiehîns
weguahm, und Peter III.-Enfel des Schdz
pfers von Rußland, den Thron be�tieg.

Kaum war er zum Kai�ererklärt wore

den, �o�ahman ihn in die Fuß�tapfen�eis
uesGroßvaterstreten. Er ladete nicht nur
die Fremden in �eineStaaten ein , �ondern
�chaffteauh, um �ieno< cher zu lo>en,
das Ge�eßab, welches ihnen die Rückkehr
ans dem Lande unter�agte,Er that no<
mehr; er erlaubte dem Adel �cinesReihs
�ihin audre Länder zu begeben, um Vers

and und Sitten da�elb�tzu bilden. Um
die�enneuen Verordnungen alle die Auss

dehnungzu geben, welche �eineVorgänger
gewün�chthatten, wollte er ein neues Ges-
�e6bu<machen,und nahm das Preußi�che

zum Mu�ter,welches er in �eineLandes-
�pracheúber�eßenließ, damit die Verbins
dung de��elbenmit den �<onüblichen
Reichsge�ekeneine voll�tändigeSammlung

SETEund daurender Ge�ckeausmachena
mM C.

T

Er �ah,in welcherUntvi��enheit�eine
Unterthanen�te>ten,und �tiftetedaher, gee
mein�chaftlichmit dem Erzbi�chofevon Nos
vogorod, öffentlicheSchuleuz und zur Ver-
be��erungder Kriegeszucht, gab er den
Soldaten Uniform, und machte dieNamen
der Ober�tenzu Unter�cheidungszeichendex
Regimenter.

Dies waren die vornehm�tenVerände
rungen, welcheder Kai�erPeter II. wähs-
rend einer Regierung von \�e<sbis �ieben
Monaten vornahmz denn na< Verlauf
der�elben�eßteeine Revolution �eineglor-
würdigeGemahlinn auf den Thron. Dex
28�teJunius 1762, war der Tag, an wels
chem die Ru��eneinen Für�tenvon ihrem
Thron herunterbrahten,dem �ie¿chnEnale

e
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nate vorher Ehren�äulenhättenerrichten
mögen,

Esi�t hier nicht der Ort, zu unter�uchen,
dur< welheerborgene Mittel die Für�es
hung Catharina ILauf den Thron ge�eßt

hat. Fch unter�uchehier nur die Vorthei-

le, welche die�esReich von �einenBeherr-
�chernhat erhalten können, und nicht den

Nachtheil, welchen die�elbenihm haben zu-

fügen föônnenoder wollen. J< mußal�o

ge�tehen,daßdie�eKai�erinn,ob fie gleich
aus einem auswärtigenHau�ei�t,bisher
alle ihre Augenblickedarauf verwandt hat,
den Ruhm ihrer Waffen immer mehr gus-

zubreiten , und das Glück der Unterthanen
immer gewi��erzu machen, welche�iezu ih-

_xer Regentinn berufen haben.
Mit dem Vor�aße,das großeWerk der

Ge�es�ammlungzu �einerVollendung zu

bringen, unternahm �iees, �ich�elb�tmit

allen den Verordnungen bekannt zu ma-

chen, die ihre Vorgängergemachthatten,
um �iemit den Ge�eßenandrer Vdlker zu

vergleichen,und hernach einen �y�temati�chen
Plan zuentwerfen, wodur<hRußlandGe-

�eteerhielte, die nichts mehr vou den Vor-

urtheilen an �i hätten,welche�ihauf Un-
“

yi��enheitoder Aberglauben gründeten,
noc von den irrigen Gewohnheitenderen

Beybehaltung durch die Zeit geheiligt zu

�cyn�chien. :

À

Jch würde gegen die Bewunderunghan-
deln, welche ganz Europa die�erKai�erian

nicht ver�agenkann, wenn ih nicht einen

Abriß von dem Entwurfe gäbe,welchen�ie
volier Muth unternommen, mif unermü-

deter Arbeit ausgeführt,und zur Verwun-

derung der ge�chite�tenRechtsgelehrten
auf eine Art zn Stande gebrachthat, wels

<e ihr die Dankbarkeit ihrer Unterthanen
und der �päfe�tenNachiweltver�ichernmußa).

Die Ge�chewerden darin in allgemeine
geéheilt,welche die Ge�ell�chaftbetreffen,

Der Schluß

Ueber die ver�chiednenVeränderungen2c,

undin be�ondre,welche die einzelnen
Mi

glieder der�elbenangehen.SieR
allgemeinenDeaküngsartder Nation gee
mäßeingerichtet, iu der gemeinen Landes-
�prachege�chrieben,und auf eine rs
he undbe�timmteArt vorgetragen werden,
daßJedermann�iele�enund begreifenkann,
�o,daß die Kenntnißder�elben.ein leichter
Theil der Erziehung aller Unterthanen jes
des Standes werden kann. Die�eGe�eke
�ollenderge�taltdie Gleichheit zur Grund-
lage haben, daßein Men�chden andern
nicht fürchtendürfe, daß aber alle die Ge-
�eßgebungfürchten.Dex Uuter�cheid,wel-
chen man dabey unter den Ge�egenund den
Herkommen macht,welcher zeigt, daßdie
er�ternvon demFür�ten,und das leßtrevon
dem Volkeherrührt,läßt�chonmuthmaßen,
daßdie in beyden zu machenden Verände
rungen aus eben derQuelle hergeleitetwers
dea mü��en,welche ihnen den er�tenUr-

�prungacueruh ,

le Ge�eßgeberinybehauptet, daß die

monarchi�cheRegierungsformoed
die �chilich�tefür Nußland i�t,wegen des

grogenUmfanges die�esReichs; denu �ie
alleinfann deaGe�chäfftendiejenige Leb-

haftigkeitertheilen, welche, in einem �olchen
Reiche,im Stande i�t,die naturliche Freys
heit der Unterthanen zu �ichern.Ob �ie
gleichdie ge�eßgebendeGewalt nur dem Für-
�tenzuge�teht,�owill �iedoh, daßman, nah
der alten Gewohnheit, die Appellation an

den�elben�<wermache, weil �iein die�em
Verfahren eine Verlezung der dem Senat

zukommendenEhrerbietung findet, welcher
einTribunalausmacht, das über die Aus-
übung der Ge�eßewachen muß,und worin
der Regent den Vor�ißhat. Sie läßt in-
deß den Untergerichten die Freyheit dem
Senat, und �elb�tdem Für�tenVor�tellüns

ae thun, wenn der Fall es zu verlangea

folgt Fänftig.

a) Die dazu von der Kai�erinngegebne In�truction i�ver�chiedentlichgedruckt:

Ru��i�chund Deut�ch,Niga 1767.in 4. bloßDeut�cheben da�,en E M
Franzö�i�ch,Petersburg 1769, in gr. 8 Anm, des Ueber�,

;

i
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i Montag, den ZxréeaOctober 1774 /

Schlußder Unter�uchungenüberdie ver�chiednenVerände-
rungen, welchemit den Ru��i�chenGe�cßenbis auf un�re

*

Zeiten vorgegangen �ind.
:

GWn An�ehungder Criminal�achenlegt
�iezum Grunde, daßjedwede Strafe
ohne Nothwendigkeittyranni�thi�t;
und daß, da man die BVe��crung

dabey zum Zweckhaben �ollte,man San�ft-
muth, und nicht übertriebne Strenge brau-
chen mü��e,die in etner monar<hi�henRes

gierungsform nie von guter Würkung i�t,
und welchedie Tyranney unnüßmacht. Die
grau�amenBe�trafungen,�agtdie�ewei�e
Für�tinn,nôthigenuns immer, neue zu er:

finden, Sie verlangt daher, daßdie Cri:

minalge�eßealle möglichenFällevoraus�e-
hen, und Strafen darauf �een�olleu, die
weder wilführlih noh eigen�innig�ind,
�ondernder Empfindung dex Natur gemäß,
und daßder Richter �ichbuch�täblichdaran
halten �oll,indem er �i<der nemlichen
Ausdrúckebedient, ohneZweybeutigkeitund

ohne Auslegung, nah dem Willen und un-

ter der Beglaubigung des Für�ten,der in
Capital�achenniemals urtheilen muß,

Sie tadelt ausdrú>lih die übereilten
|

Urtheile, weil darin úber das Leben eines
Men�chenmit geringerer Vor�ichtigkeitge-
urtheilt wird, als man gemeiniglichzu brau-

- then pflegt, wenn von ihrem Vermögendie
Rede i�t;und fiegründet�ichdarauf, daß,
jemehr man auf den Vortheil des Bürgers
�icht,de�tomehr die gerichtlihen Formali-
tâten nothwendiger Wei�egehäuftwerden
mü��ea,Sie �chreibtal�ovor, daß man,

vorzüglichin Criminal�achen,die größte
Behut�amkeitbrauchen, daßman aber doh
nur den nothweidigen Auf�chubdabey er-

lauben �ollte,damit die Strafe, �obald als
möglich,auf das Verbrechen folgen möge.

Aus Be�orgniß,daßmangegen die Frey:
heit des Unterthanen uicht Achtung genug
habenmdchte,wird verordnet, daßkeiner

ius Gefängnißge�eßztwerden �oll,wenn
nicht die Anklagedie offenbarenAnzeichen
des Verbrechens hat, �oichenemlich,welche
das Ge�eßdafür erfenut, und uicht �olche,
welche der Nichter vielleichtfür zurcihend
hâlt. Mandarf al�o,�olcheFälleausges-
nommen, wobey der Staat in Gefahr i�h,
keinen gefangen �egen,der Bürg�chaft�tels
lea kann, und wenn bey einer Zu�ammens
ver�<hwörungJemand �einerFreypheitbes
raubt wird, �oi�tes der Wille der Kai�es
rinun, daß inan �eineSache �ogleichvors

nebmeu �oll,um �eineGefangen�chaftzu
verkürzen.

y

Inallen denen Fällen, welche die Eins
<ränkungder Freyheit nothwendig mas

chen können, verlangt die Kai�erinn,daß
die Oerter des Gefängni��esden Veranla�-
�ungengemäß.�olleneingerichtet�eyn,und
unter�cheidetdaher den Verdacht,die Uebers
führung,und die Verurtheilung. Jundem
er�ternFalle �ollder Aufenthalt leicht und

angenehm�eyn,daßman �ehe,er �eyuur

be�timmt,um �<der Per�onenzu ver�i:
Sé ss eri

—,
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Gera, und nichf,um �ie-einerMarter aus-

zu�etzen, die �ievielleichtnicht verdient ha-
enz den Ueberführtenund Verurtheilten

Hingegen be�timmt�ieeinen ganz abge�on-
/ dertes- Ort, der �chonalles Fürchterliche
einer vorläufigenStrafe an �ichhaben �oll,

Nachdemdie Ge�eßkgeberinnmit �oviel
Men�chenliebeüber die Freyheit ihrer Un-
terthanea Verfügunggetroffen«hat„-zeigt
�ienicht weniger Leut�eligkeit,‘toenn �iedie
Urt vor�chreibt,über�iezu urtheilen. Eine
jede be�ondreCommi��ion�cheintihr gehä�-
fig zu �eyn,und etwas ungerechtes an �i
zu habenz es �olldaher ein jeder Schuldi-
ger dén gewöhnlichenGerichten uuterwor-

fen werden, und in den�elbeneinen Verthei-
diger haben, ein Amt, welches der jüng�te
Nath zu verwalten hat.
“Die�eNichter �elb�tfollen von dent Stan-

de des Schuldigen �eyn,und von �einer
Wahl abhängen. Ju öffentlichenAngele-
‘genheiten�ollder�elbeallein das Recht ha-
ben �ich eine gewi��eAnzahl zu vevbitteu z

allein in �olheuFällen, wo das Privatin-
tere��emit im Spiel i�t,�ollendie Richter
zur Hälftevon'dem Kläger, und zur Hälfte
yon dem Beklagten ernannt werden.

Hernach i� die Rede von der Ark, die

Verbrechenklärlichzu bewei�en.ZweyZeus-
‘gen werden dabey erfodert und �inddazu
hinreichend; �chonein einziger würde die
eberführungbewürkenkönnen, wenn die

brigen Bewei�e�tarkgenug wären, um
�eineAus�agegültigzu machen. Es wird

bey die�erGelegenheit angemerkt,daßder

‘gar zu gemeine Gebrauch des Eidesoft-
‘mals das Gewicht de��elbenverringert,

© Die Ge�eßgeberinnunter�cheidetdie Be-

wei�ein abhängigeund unabhängige,voll-

fommene und unvollkommene, Die er�tern

�ollenkeine Gültigkeithaben, als in �ofern

diejenigen, denen �ieuntergeordnet �ind,
ihre völligeStärke haben ; allein die lelz-
térn haben für �i<h�elb�tNachdruck und
Gültigkeit. Die volkommenen, welchedem

Beklagten alle Mittel nehmen, �eineUn-

�chuldzu bewei�en,bewürken�eineVerur-

thcilungz dg hingegendie unvolfommnen,

tl

zu verdienen.
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dieihm no< Mittel la��en,�<zu verthei-
digen, nur in dem Falle etwas wider ihn
ausrihten, wenn ihre Menge�ie den voll-
kfommenen glei<h macht.

Außeraller die�erVor�ichtigkeit,nur bloß
beydringender Noth einen für �{huldigzu
erkennen,hat man auch no< die Anzahk
der Verbrechenzu vermindern ge�ucht.Die
Vergehungen gegen die Neligion werden
auf die Gotteslä�terungeinge�chränkt;in
Aa�chungdes Gottesdien�iesdringt man

auf die Tolexanzz und die Shwáärmerey,
die (0 oft für Kekerey ange�chen,und als

�otchemit Lebens\trafebelegtwird, �cheint
nichts weiter, als Spott und Verachtung

1 Der: Hochverrat begreift
nicht mehr die fal�chenMünzer unter fich,

“

deren Betriegerey zu den Dieb�tählengere<h-
net wird, noch die �chriftlichenoder münds
lihen Satyren wider den Staat oder wi-
der-den Negenten, weun �ieniht ofenbax
bie Ab�ichthaben, das Volk aufzuwiegeln.
Diejenigen, welche’die Sitten und Gebräu-
“chebetre��en,werden auf eine’�ichtbareSit-
tenverderbnißeinge�chränkt,die, welchewi-
der den Frieden gerichtet �ind,mü��endie
bürgerlicheOrdnung fren; und man muß
nach dem Vermögenoder nach dem Leben

eiazelnexPer�onentrachten , wenn man �ich
gegeu dieSicherheitder Bürger ver�ündigk.

Eben dieKlugheit und Men�chenliebe,
welchedie Anzahl der Verbrechen ein-

�{ränkt,mildert auch vie Strafen der�el-
beu, Der Gebrauch der Folter �cheintin
allen Fâllender Natur und Vernunft zuwi-
derzu �ey, Einen Men�chenfoltern, um

ihm das Ge�iändnißeincs Verbrechens ab-

zuzwingen,das heißt�ehroft, den Un�chul-
digen dahin bringen, daßer �ich{<uldig
erklärt,und den Richter, daß er eine Unges
rechtigkeit begeht; und bringt man ihn,
nachdemer �chonüberführti�t,auf die Fol-
ter, �vverdoppelt man auf der einen Seite
die Strafe, die �einVergehen verdient, und

�eßt�ihauf der andern in die unmen�chli-
che Nothwendigkeit, vieleMen�chenvergé-
bens zu martern. Es giebt nur einen ein-
¿igenFall, wo �ichvielleichtvon der M
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Gebranh| machenläßt,nemlichgegeneinen

Bö�ewicht,der bey dem Augen�cheinder

offenbar�tenBewei�e,dennochauf eine hals-
�tarrigeArt �ichzu antworten weigert.

Umdie Strafen be��eranzuordnen , legt
die Gée�elzgeberinnver�hiedneGrund�äße
zum Grunde.“ Der er�tedavon i�t,daßalle
Lebenö�trafender Ge�eü�chaftnachtheilig
find, und daßdas Bey�piel,welches dabey
die Hauptab�ichti�t,weit würkfamer�eyn
würde,wenn müh�ameArbeiten die Schan-
de der Verbrecher verlängerten.Zweytens
maßman die Strafen dffentlichvollziehen
la��en,aber ihre Schärfe nah Maaßgebung
der Verbrechen ver�chiedentlicheinrichten,
ind be�ondersdahin �chen,daßman nicht
den Dieb und dea Mörder, den Hauptver-
brecher und den Gehülfen, die That und
den Vor�aß, das er�ieVergehen und den
Rückfall,mit einander vermenge. Drit!
tens mußmaa die Strafen nac der Natur
des Verbrechens einrichten. Wer al�gwi-

der die Religion (ndigt, muß der Güter

beraubt werden, welche�ieihren Verehrern
ertheilt; der Gottesläfterermußdaher aus

der Zahl der Gläubigenansge�chlo��en,und

ihm der Zugang zuk Kirche verbotenwer-

den; der Stôrer der bürgerlichenOrduung,
muß den Schulz der Obrigkeit verlierens
und zur Geld�irafe,zur Unehre, oder zur

Stande verurtheilt werden; die Verletzung
der Ruhe, wvdur{< man die Freyheit der

Bürger �rt, muß mit dem Gefängni��e,
und �elb�t-mnitder Verbannungbe�iraftwer-

den; wenu einer den auderù an �eine:nVer-,
indgen angreifé,mußder Beleidigte wiede-

rum �oviel von �einemVermögenhaben,
als zur Schadioshaltung erfodert wird.

Die Ge�etgeberinn�cheintnur allein den

Mörder und den 2weykämpferzum Tode

zu verurtheilen, und auch in die�emleßtkern
Falle �ollnur der angreifende Theil am Le:

ben ge�traftwerden, Die -Conlrebande ge-

I
{
drt unter die Dieb�tähle,eben �o,wie der

»etriegri�he-Bankerott; allein der Banke-
rottievrer, der. durch.die Noth dazu gezwun-

en wird, verdient Ve�chüßang.Man �oil
ihn nicht gefangen �elzen,�ondernvielnzehy

derRu��i�cheGe�che.

esleichtemachen,zuin Be�ten�einerGläus
biger zu arbeiten; nur mußer �ichverpflich:
ten, im Lande zu bleiben.

i

Die Kai�ecrinafolgt�elb�tin dem, was
den Regentenangeht, nur bloßder �ireng-
�tenGerechtigkeit;und dringt daher darauf,
daß mandie Fälleein�chränkenund fe�t�ezz
zen �oll,in welchendie Einziehung des Ver:
mögenszum Be�tender Krone Statt fin-
den �oll,und�iewün�chte, daß �ieniemals.
audre,als érworbneGüter betreffenmöge,
Die�eUncigennüsigfkeit{eigt�ichauch in

den bürgerlichenAngelegenheiten; denn �ie
erklärtdasGe�eßfür uumea�chlich,welches
dem regierenden Herrn den Nachlaßeines
greindenzuerkennt, der in �einenStaaten
�tirbt;�owie das Necht derKrone oder ci:

ner Privátper�on,die Ladungeines an dex
Kü�iege�trandeteuSchiffs zu: ihrem Vor-
theil zu verwenden. 0200,00

- Die Haublungsfreyheit�ollendie Ge�eke
allen Rationen ver�tatten, und um �iezum
Gebrauch der�elbeneinzuladen, mü��endie
Abgabenvon den Waaren mäßig, und be-
�timmt�epu,im Namen des Regenten gee
hoben,und niemals verpachtetwerden, Da
die Handlúng ‘eine Abivech�elungin dem
Wertheder Münzen veranla��enkann, �s-

verbietetman darin eine jede Aenderußtig,
und will, daßdie Ge�eze,welcheGeld�tra-
fen auflegen,jedesmalna< Verlauf von
fanfzigJahren aufs neue durchge�ehenvere
den follen. rel HI)

Die Gr�eßgeberinn�chreibtdie Formali-
tâten,die Nechte, und- die Folgen der Heys
rath vor, und giebt in die�erAb�ichtverz
�hiedneMittel an, um die Bevölkerung
aufzumuntern. Als eios der dieûlich�tew
dazu�ieht�iedie Bekanntmachung ‘einés
Ge�eesan, wodurch die Art be�timmtwür
de, wie die Herren künftigdie Auflagen
auf ihre Va�alleneinzurichten haben; und
dasGe�eß,den Arbeitern cin‘gewi��esRecht
auf die Ländereyenanzuwei�en,die �iebez
bauen mü��en RARE,

Ju den Verordnungca für die Städte
billigt fie die Gewohnheit, die Béracr-in
geivi��eZünfts' einzutheilen, nur �olman

S90682" al i ¡H Giniché

Af
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nicht dieZahl derjenigenein�chränken, die

ßÿ<<darein begebenwollen. Sie theilt alle

Unterthanen in drey Cla��en,und läßt�ich
um�tändlichüber die Ur�achenaus, wodurch
ein Edelmann, ein Bürger oder ein Arbei-
ter die mit �eiaem Stande verbundenen

Vorrechte verlierenkann, welche �obe�chaf-
fen �eynmü��en,daß �iedadur< ihrem
Stande Unehre machen.

Ach will mich nicht weiter in die einzelne
Zeragliederung eincs Entwurfs - einla��en,
welcher eben �oansgebreiteteKenntni��e,
als �charf�ichtigeUrthe|sfraft, eine eben �o

gründlicheKenntnißder Landesge�eße, als
ein �orgfältigesStudium der ausländi-

Ueber die ver�chiednenVeränderungen2c. 1334
�chenRechteverräth,undde��enkurzerAus-
zug, denih hier mitgetheilt habe, �etb�t
gleihgültigePer�onenbewegenmuß, �ich
nah der Ausführungeines Plans zu �ch-
net, der an der Kai�erinnvon Rußland ein

men�chlichesHerz, voller Philo�ophieund
Neligion, entdeckt, und der, wenn er zu �ei-
ner Vollkommenheitgelangt, Catharinen -

der Zroepyten auf ewig den ruhmvollen
Namen einer Landesmutter verdienen
wird, den ihre Unterthanen ihr den 12!en

Augu�t1767 dur den Mund der Lands
�tändebeylegten, die fichzu Moskau auf
ihren Befehl ver�ammelten,um an die�en
großenWerke zu arbeiteu.

Jt der Dünger auf Hül�enfrüchten,als auf Erb�en,Bohnen,
Wi>kenund Lin�en,mitgrößermVortheilzu gebrauchen,als der Dün-

gegips© undhöretder fernereNugen des Gip�esda auf, wenn die

Hül�enfrüchteeingeerntet �ind,oder hat man von ihm noch meh-
rern Gewinn in Rü>�ichtder Winterfrüchtezu hoffen?

und wie ge�chicht�olches?

DyeFrage ohne vorheroProben
und Ver�uchegemacht zu haben,

richtig zu beantworten, würde man,

óhne�ichden allergering�tenZweifel
cinfallen zu la��en, allezeit, um den �i-
cher�tenWeg zu gehen, den Dünger
wählen;wenn man betrachtet, daßohne
ihn, als das Leben des Feldbaues, dem

Aker das Vermögen�einePflanzen zu

ernähren,�{le<terdingsentri��en,und

�elbigerendlichzum fernern Anbau. un-

ge�chicktund zuleßtganz ôde da liegen
würdez wer wollte al�o,die�eszu�am:
men genommen , in �einerWahl �ich

geirret zu haben glauben?
“

Allein die Erfahrungen, welche bey
die�en-beyden Düngungsmitteln an-

ge�telletworden, haben die Sacheganz

deutlichent�chieden,

Das HochgräflicheGericht Hehlen,
und mehrere umliegendeDorf�chaften

haben den Zweifel, ob der Gips auf
Hül�enfrüchtenvortheilhaf�terals der

be�teDünger�ey, am be�tengehoben,
und zwar dadurch, daßeinigetandwir-

the ihre Felder, worauf �iedie Húl�en-
früchte�äeten,auf das be�tevorhero
dúngeten,einige aber ohnedas tand zu
düngen,�ichdes Gip�esbedienten.

Bey die�enbeydenArten von Dün-

gungen, war das Auge und die Ernte,
die �icher�tenLichter, Die Pflanze wel-

cheauf dem fette�tengedüngerenLande

�tand,hatte nicht nur den �chlechte�ten
Wuchs; �ondern�iewurde endlich �o
�hmachtend,daß�iemehr dem Er�ter-

ben, als einem frechenFortwuchsgleich
war:
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war: das Unkraut, welcheswegen des

niedernWuch�esder Pflanze,die vôllige
Gewalt und Macht hatte, �ichrecht
auszubreiten und zu vermehren,bekam

nicht allein die Oberhand, �ondernes

wuchs dermaaßenempor, daßes bald

darauf diePflanzebedeckte,ihr die Nah:
rungentzog, und endlich gar unter dem

Unkraut be�chattetda �tand.
Die Bohnen hingegen welche-mit

Gips be�treuetwaren, hatten eine ganz
andere Aus�icht,Sie breiteten und deh:

“neten �ichnicht nur weiter aus einan-

der , �ondernihr Wuchs war dermaa-

ßen�tark,daß�iein kurzerZeit , den

ganzen Acker be�chatteten,und dadurch
das Unkraut vertilgten-

Dex Stengel der Bohnen , \o auf
dem gedüngtenLande �tand,maß nur

einige Schuhe, und man zähltefaum

4 bis 6 Schotendaran; dabingegendex

Stengel des begipsten Landes 5 bis 8

Schuhe hoch,und mit 20 bis 50 Scho-
ten behängtwar: der Unter�chieddes

Strohes ‘und der größernAnzahl der

Frucht, war al�o�ehrmerk�amund

beträchtlich.
Man föônntemir aber hiebeyeine

Einwendung machen und �agen:daß
man auf dem gedüngtenund nicht be-

gip�etenLande, längeresStroh gehabt
und auch mehrereSchoten daran ge-
zählthätte, Jch gebe �olcheszuz al-

lein die Be�chaffenheitdes Erdreichs,
wird meine ganze Sache ent�cheiden,

Das Feld, wovon ich obigeHöhe
und Anzahlangab, war nichts anders,
als leichtes mit Sand melirtes taud,
welchesvon jeherzum Anbau der Boh-

Vom Düngerauf Hül�enfrüchte1e: 1336
nen nicht ge�chiétware Die Bohne
liebt von Natur einen fettenund �chwe-
ren Boden; leichtes und �andigesErd-
reich �indnicht die Stellen, wo �iegut
wäch�t;es fann al�oauf �chwerem
elde die Bohne. ganz füglich“höher

„und einträglichergebaut werden. Man

be�treueaber ein �olcheszum Bohnens-
*

bau von Natur ge�chicktesLand noch
Über dies mit Gips, �owird die Er-

fahrung lehren, daß die Pflanze um

ein

EN höheraufwach�enwirds
Meine Sacheaber de�tobe��erund

�ichererzu bewei�en, daßder begip�ete
Acker,(wenn �olchevon einerley Erd:
arten und Lagefind) mehrerenNußen
und Gewinn abgiebt als der gedüng-
tez �owill ich von beydenTheilen eine
Berechnung hier einrücken.

Ein, dem HochgräflichenGericht
HehlenbenachbartesAmt, welchesauf
4 Morgen Landes 60 Fuder des be-

�tenDüngers aufführenund mit Boh:
nen be�áenließ, erntete auf die�en4
Morgen 48 Haufen ; dagegen erhielt
ein Unterthan von die�emAmte neben.
ibm, auf 27 Morgen,83 Haufen, mit-

hin auf 4 Morgen, x32 Haufen»
Die�e132 Haufen von obigen 485
bleibt an EinnahmeUeber�chußund

Gewinn dem Uaterthan 84 Haufen,
Vondie�en 132 Haufen, den Hau-

fen zu ZHimten gerechnet,werden 14
Malter und 4 Himten gedro�chen;
den Himten zu 30 Mgr,gerechnetbez
trägt : 73 Rthl. 12 mgr. -

Das Stroh von

denen 84 Haufen,
�oer mebrerhalten,

S888 3 den
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den Haufen zut -

z mgr. gerechnet
beträgt7 Rthl. - mgr. i

= 80 Nthl,x2 mgr.
| Das Amt welches

kur 48 Haufeugeert-
tet, erhält, den Hau-
fen zu Z Himtenge-

rechnet, 5 Malter
und 2 Himten, und

die�enzu zo mgr. be-

trägt —
—

“Die�evon obigen
-

go Nehl, 12 mgr. ab-

gezogen, bleiben dem

Bauern an Ueber-
|

53 Nhl, 24 mgr.uß
“Die�eBerechnung wixd demnach

meine ganze Frage auflô�enund bewei-
‘�en,daßder Gips dem Düngerhier-
innen-vorzuziehenund mit mehrerem
Vortheilzu gebrauchen i�t. i

__Fch �chreitezu meiner leßtenFrage.
Siei�t die�e:hôretder fernereNußen

des Gip�esda auf, wenn die Hül�en-

frächteeingeerntet�ind,oder hat man
von ihm noh mehreren Gewinn in

Rück�ichtder Winterfrüchte zu hoffen,
und wie ge�chieht�olches?

Dierichtige Auflö�ungdie�erFrage
fann mir gar nicht fehlen, wenn i<
an das Vorhergehende zurückdenke,
wo ich �agte:daßdas Unkraut, wel-

<es durch den lang�amenund �chlech:
ten Wuchs der Pflanzen, Zeit und

Raum genug hatte, �ichauszubreiten
und die Nahrungs�äftean �ichzu �au-

gen, den Acker überzogund verwilderte,
Auch hierinnenmuß ich obige4

26 Rthl. 24 mgr.

Vom DüngeraufHül�enfrüchte2e. 1339
Morgen Amtsländetey, als meine be:
�tenZeugen der Wahrheit au��tellen.
Das Unkcaurthatte �i in die�emtan-
de �o�ehreingewurzelt und vermehrt,
daß das tand dreymal gep�lúgt‘und

abgeeggetwerden mußte, bis es gereie
nigt war. Der Bauer aber hatte �ei-
nen Aker auf das be�tevom Unkraut

ge�äubert,da er ihn nur einmal pflúgte
und. abeggete. j

Jf nicht das Unkraut
, eine allge

meine Klageines Laudwirths? �chreibt
er die�emnicht öfters die größe�tenUr:

�achen�einer�chle<hténErnte zu? ih
glaube allerdings ! Î

Sollte ih deún al�owohl gefehlt
haben, wenn “ih behaupte, daß der

Gips noch'einigen Vortheil in An�e-
hung der Winterfrüchtever�chaffe?

Der Nuten des Gip�esauf die Win-

terfrúchte,erfolgt demnach nicht auf
eine mäterielle Wei�e,�ondernauf eine

werkzeuglicheArt, weil er das Un-

kraut vertilget , und eben dadurch das
tand zur Winterbe�tellungtüchtiger
macht.

'

;

Durch die�eBeantwortung hoffeih
meiner obigen:Féagé�chonein Genü-

ge gelei�tetzu habenz'allein ich �ehe
würklichnoch einen Vortheil, der

durch den Gips erhalten wird. Er

i�tdie�er: è

;

Niemand wird mir wohl entgegen
�ey,wann ich�age,daß ein Rocken:

acker, welcher furz vor �einerBé�as
mung gedüngetworden, be��ereund

mehrere Früchte abwerfe,. als der,
welcher �einenDunger �honbey der

Hül�enfrüchte¿Be�amungerhalten. -

ie
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Die Hül�enfrüchteund das Un-

kraut, entziehen dem Dünger �chon
den größtenTheil �einerNahrungs-
fáftez durch’die Längeder Zeit, wo

er dem Wetter und Sonnen�cheinbloß

ge�tellti, vermindern �ichebenfalls
nicht wenig �eine,Kräfte: wie viel

gewinnt al�oder nicht , welcher �einen

Düngerauf einer wohl �ituirtenMi�t-
�tellebis zum Herb�taufbewahtet ?

Micht nur �eineWinterfrüchte�ondern
'

auch die Sommerfrüchtewerden da-

durch den größtenVortheil erhalten.
Wie �ehrwäre es zu wün�chen,

nachdem der Zweifel gehoben,daßder

Gips dem Vieh gar nicht �{ädli<i�t,
daß man �ichde��enhäufigerbedienen

möchte.Ge�eßtauh der Himte Gips
ko�teteauf einigen Stellen 18 mgr,

�owären die ganzen Unko�tenum ei:

nen Morgen landes zu dungen, da

man zwey Himten hiezu nöthighat,
Ein Thaler, Ju den mehr�tenGe-

genden i�terzu Zzbis 4mgr. zu haben.
Durch be��ereErnten, würden nicht
nur die Zehntén um ein ungleiches
mehr werth �eyn,�ondernder Unter-

than würde auch dadarh in be��ern
Stand ge�eßtwerdea, �einemFür�ten
�eine�chuldigeAbgaben unter weni-

germ Schweißabzutragen, folglichge-
winnt der tandesherr und der Unter-
than zugleich.

/

Wie viele Bergländereyenfindet

Göttingen.

4)

VomDüngeraufHül�enfrüchteze,
|

man nicht auh în hie�igenLanden,
welche wegen der hohen und �teilen
Lagenicht gedüngt,folglich aicht bee
ackert roerden können.

:

SolcheGegendenkönnen aber dur<
den Gips am vortheilhafte�tenbenußt
werdenz die�eBeñußung kann auf
zweyerleyWei�ege�chehen+ entweder

werden �olcheBergemit Hül�enfrüchten
be�áet,wo man einen Morgen Landes
von 120 Quadratruthènmit getinget
Mühe mit 2 Himten Gips düngen

*

fannz; oder man bauet auf �olchen“den
vortrefflichenE�parcette,welcher auch
auf dem �chlechte�tenLande �eineNah-
rung vermittel�t�einerlangen Wurzel
und des Gip�eserhält,

i

Feh kenne in demHochgräflihSchu-
lenbürgi�chenGerichtHehleneineBerg-
gegend, welche, da �ieun�ereVorl:
tern niht benußenkonnten, unbea>ert
liegen blieb, ünd durch die Längedee

Zeitder ganze Berg den wilden Thieren
mehr zur Sicherheit, als zur Ernäh:

“rung und Erhaltung der Men�chenbis-
nete. Die�eWildani��ewurden vertil;
get und in nußbareèsLand umge�chaffen,
welches anjelzoin dem �{ön�tenAnflüx
des E�parcetredaliegt.

e

Es bleibt mir al�oweiter nichts mehr
übrig zu �agen, als , daßdurch Ueber-

legung, Fleißund Proben, das Be�te
gewähltundbewerk�telligtwerden tann,

Joh. Ch. Mayer, Stud.

© Beytrag zur Verbe��erungderDorfpolicey.
En die�emJahre �indin hie�igerGé-

D gend ver�chiedeneBauerhäu�erab:
gebrannt, und daraus nichts gerettet
worden, Die Ur�achedavon, daß,an

Haus:

1390
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Hausgerätheund Vieh nichts aus dem
Fener gebracht werden können,ohnge:
achtet eine großeAnzahlMen�chenzur
Arbeit gleichbeyderHandgewe�en,liegt

- an der alten Bauart der Strohdächer.
Vor Alters �indEllern zu tatten ge-

braucht, und mit’ zu�ammengedreßeten
Weiden an die Sparren gebunden

. worden, an�tattdaßdie ge�ägeteuTan-
nenlatten mit ei�ernenNägeln gnge-

�chlagenwerden,
|

Auf den Bauerhäu�erngehen die

Strohdächernahe an dieErdeherunter,
dazu i�tüber der Vieh: oder Dre�chdiele
derBoden gemeiniglihnur mitSchlen-

te belegt. Es mag al�odas Feuer unten

oder oben imHau�eausbrechenu,�ofindet
es gleichOeffnungen,daßes- das Dach
fa��en,und daran bis zumGipfeleilends

hinaus laufen kann. Auf die�emWege
gerathen die zu�ammengedrehetendün-

hen Weiden an den Sparren in Brand,
alsbald �inddietatten los, und das bren-

neuúdeDach�trohfällt herunter, um-

�chließtalle Zugängezum Hau�emit

Feuer,und macht das Retten des nahe
daran vorhandenenViehes, Korns und

Hausgeräthes,wo nicht unmöglich,

doch derge�taltgefährlich, daß feiner

�ichda hinein wagen darf.
Ohngeachtetdie�erVorfälle werden

die neuenGebäude auf gleichenFußmit
“

Ellern�chleetebelattet,und mit Weiden,
wie vor Alters, an die Sparren gebun-
den. Wäre demnachnicht heil�am,in-

dem aller Orten im Lande Tannenholz
um billigenPreis zu habeni�t,den tand-

matin dahin anzuwei�en, daßder�elbe

ge�ägeteLatten zu �einenGebäuden neh-

Beytrag zur Verbe��erungder Dorfpolicey. 1392:
men, und �olchemit ei�ernenNägelnan

die Sparren befe�tigenmü��e.
Die angenagelten atten geben dem

Dacheeine größereStei�igkeit,daß�ol-
chesbeySturmwindeu der Gewalt be�s
�er,als die angebundenenLatten,wider-
�tehenkann. Auch fállt das brennende

Stroh nicht �o�chnell,und auf einmal

herunterauf die Erde, und ver�perrtdie

Zugängein das Haus , �ondernläßt
mehr Zeit zum Retten des Hausge-
râths und des Viehes übrig. -

Noch eine üble Gewohnheithaben
die Hausleute , daß�elbigedie, wegen
be�orgendennächtlichenUeberfalles oon

Dieben, bereit gehaltenengeladenenGe-
wehrein der Stube an der Wand, und

die Oeffnungdestaufes etwas niedriger
als das Vi�ir-wei�et,liegen haben.
‘DurchEin�chlagungder Stubenfen-

�terbeyFeuersgefahrwird oftmalsnoh
viel Zeuggerettet, Allein wegen der ge-
ladenen und �oúbel gerichteten Gewehz
re,darf �ichbis zum äußer�tenZeitpunkte
des Rettens keiner in die Stube wagen,
wennin der er�tenBetäubungder Sin-
ne verge��enworden, die geladenenGe-

wehrevon der Wand zu nehmenund in

Sicherheitzu bringen, Die�enFehler
zu verbe��ernmüßte ‘den Feuervi�ita-
toren aufgegebenwerden, mit darnach
zu �ehen,daß die Börte, worauf die

geladenen Gewehrezu ruhenpflegen,
�olcherge�taltangeuagelt würden, daß
vorne der Lauf um etliche Zoll höher,
als am Schafte läge,

1

Gehet in die�erLageeinGowehrlos,
�ofliegtdas Bley in die Hôhe,und thut
den um�tehendenteutenkeinenSchaden.

“52%%-L 75NRE
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Hannoveri�hesMagazin.
1OztesStü,

Montag,den 25e" December 1775,

BomKopenfahren,einem eemaligenRitter�pielezu Lüneburg.
Zu Beantwortung der im $2ten Stücke des Hannov, Magazins

_von d. I. befindlichenAufgabe,

g
er wir unbekannte Verfa��er
die�erAufgabe wün�chteine

y

nähereNachrichtzu haben:
was die�esehemaligeBüpenführen
» für eine ritterliche Uebung ge:

„ we�en�ey?,„und er giebt von dem-

�clbeneine furze Anzeigeaus einem
von ihm �ogenanntenCbröntcò manu.

cripto rerum a Ducibus Brun�vico-

Lúüneburgicisge�tarum.Vielleicht i�t
nicht bloß allein dem Herrn Verfa��er
die�erAufgabe, �ondernauch andern

Le�erndes gemeinnüßigenHannove-
ri�chenMagazins damit gedient,
von die�emnun bald �eitanderthalb
hundertJahren aufgehörtenRitrer-

�pieleoder Feyerlichkeitin der Stadt

Lâneburg eine genauere Nachricht
zu wi��en,die ih nun �ogleicher-

theilen werde, Die Sache i�t-�oun-

bekannt niht, ‘als der Verfa��er“dex

Aufgabe zu glauben �cheint, �ondern
es ge�chiehtihrer in ver�chiedenenBú-

chern Erwähnung,wie ich der Folge
zeigenwerde, Allein éhe ich die�e

Schrift�tellernahmhaftmacheundaus

den�elbeneine Be�chreibungdie�es

ehemaligen Lüneburgi�chenRit=
rer�pielesziehe, wird nôthig �eyn,
‘die aus dem in der Aufgabe erwähnten
Chronico manu�criptover�tümmeltaus

gezogene Stelle meinen Le�ernvoll�tän:
dia vorzulegen. ande

;

Da der Verfa��erdie�erno< unge-
druckten Chronik,�oviel ih weiß,der

älte�teSchrift�telleri�t,der von dem

ehemaligenRopenfahren zu Lúne-
burg und de��enUr�prungeuns Nachs
richt giebt, und einigedamit verknüpfte
Um�tändebe�chreibt;�omuß billig
de��envoll�tändigeErzählung zum
Grunde gelegf werden, Die�eunge-
druckteChronik�elb�thabe ih no<
nie ge�ehen, und kann al�ovon deren
Alter nicht urtheilen. Sie i�tmir

bloß,wie andern „ aus des berühmten-

Sagirtarius nachheranzuführenden
Di�purarionbekannt, in welcher eis

nige Stellen daraus ausgezogen \�înd,
und die hiehergehörigefindet �ichim

ERE i 2Iten
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arten Paragraphen, Sie lautet aber

folgendermaaßen: „Sub bujus Ducis,,
(nemlichH. Johanns, des Sramm-
vaters des âlrern Lüneburgi�chen
Hau�es, eines Sohnes H, Öttens
des Kindes, er�tenHerzogs von

Braun�chweigund Lüneburg,)
yregimine eque�trisille ludus Cupæ
y vehendæ in--ipfisBacchanalibus ef

y» TIntroduus, ac multi alii �olennes

»» Titus ludorum & chorearum incho-

»» ati, ac �olenniaconvivia ad foven-

y» dam concordiam & mutuam chari-

59» tatem �untin�tituta,quæjamomnia

» in de�uetudinem abierunt. - Mos ta-

» men cupæ vehendeæ-permanfit,�ed
tamen atiqua ex parte quoque mu-
tatus. Nam non fingulis annis ce-

celebratur, �edtum �altem,cum per
mortem aliorum novi po��e��oresad-
mittuntur,

5 nitas abolita, qaud choreæ hone�tæ

atque decentes circa cupam jam

y» urentem juxta Salinam intermittan-

RTI

“a
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Vom Kopenfahren

Tum quogue ea foleit- -

1636
»»

Zur , & novi po��e��oresin Salinam

»» cum pompa introducantur.,,
Hierauf finde ih von die�emvor-

maligen Lúneburgi�chenBopen-
fahren nicht eher wieder eine Nach-
richt, als in des ehemaligenberüßmten
Lüneburgi�chenRectors, Luca

Loss11 fogenannten Luneburga- Saxo-

nica a), die in lateini�chenVer�en
ge�chriebeni�t,als in welcher S. 70.
u, f, eine um�tändlicheBe�chreibung
von die�emehemaligenRitter�piele
zu Lúneburg �ichet,wovon wir in

der Folge Gebrauch machen wollen,

Hernachgedenketde��elbender ehema-
lige Profe��order Arzneygelahrheitzu
:Greifswalde, Chri�tianusCarunus b),
aus welchem der da�ige berühmte
Rechtsgelehrte,Matthias STEpuani die
davon handelnde- Stelle anführtc).
Amgleichenerwähnender Sache kürz-
lich ZofiasNoLDExN d), Martin ZeIL=-
LER €), Martin GosKky f), Zohan

|

;

è __MaR-
a) Dereigentliche Titel die�esjeßo�ehr�eltenenund in meiner Sainmlung von

Braun�chweig-Lüneburgi�chenSchriften befindlichenTractates i�tfolgeu-
der: De Pacificatione & Concordia inter Hluftri��imosPrincipes & Dominos

Luneburgen�es,HENRICUM & GUILIELMUM & inclytam Urbem LUNEBURGAM

“inita A. 1563. Men�e Aprili Cellis, Gratiarum Aéio ad Deum pro hac Pace &

Concordia. Narrátio de �olenni Pacificationishujus Confirmatione& Precatio
ad S. Trinitatem « Narratio: de origine, incremento & con�ervationeLunæburgæ
& Eccle�iæin ea ¿¡n�tauratione: deque ¿llis, quæ in hac Urbe, ejusque vicinia,
�unt & �pe&anturpræcipua«,Luca Loss10 Autore; fine loco, 1564. 8. 7 B0-

gen �tark. i

b) In Orat. de ritu Depo�fitionis5 Gryphiswaldie,1569.4
€) Jn �einemTr. de ICtione, L. HI, P. ILc. $. n. 13. pe 43. edit. �ec:Francofurt:

a. 1611. 4. i

d) In Tr de Stata Nobilium civili, c. 17. n. TI. p. 375. edit. Gie��enfis,a. 1623.8.
GL€) In [tinerario Germaniæ nov- antiquæe(Straëburg 1632. fol.) P.I. c. 17. p.368.

£) In Epîitogiovotivo & euchari�t. fiper ingre��umin �edemavitam Guelpherbyta-
2

nam & Natalem LXVTItuni— — AuGvsT1, D. Brun�v.& Luneb. p. 1234-

I24F. in EuL10s Arbu�toC. Arboreto poët.
— — AucusT1, D. Brun�v.& Lui.

Tit, XILfol. 277. a, edit. Wolfenbättel.a, 1650. in Folio.
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MARQURD'C) »
Conrad ‘von Envs1ii-

DEL- bh),

-

Abafverus: FRITSCHIUS "1x
Chri�toph.Ludewig Dærnex Kk)und

Philipp Tulius BEBTMEYER 1); unt:

�tändlichereNachricht aber geben da-

von Ca�parSAGITTARIUSM), und der

ehemaligeCantor zu St, Johannis
in Lunebyrg, auchuachherigeStadt-

�ecretair,Johann Heinrich Büct-
ner n), die beyde des Loss1t Carmen

de Cupa Satinaria , und zwar der léß-
tere mit einer von ihm verfertigten
deut�chenUeher�eßungwieder abdruk-

ken la��en;ferner der damalige Lüne--
burgi�cheOber�eggerund nahmalige

Bürgermei�terTobias Reimers/ oder

wie er �ichmit einem angenommenen
Namen uennet , Henricus Samuel

Macrinus 0), und endlih mein

alter verehtungswürdigerFreund und

Gönner, der Herr Hof: und Con�i�to-
rialrath Jung zu Hannover, welcher
die �eltengewordene Di�putation-des

Sagittariuswiederenen la��en
LG

einem ehemaligenRitter�pielezu Lüneburg. 1638
und mit vortrefflichenAnmerkungen
und Erläuterungenvermehrthat p)-

Ich könnte es nun hiebeybewenden

la��en¿ nachdem ih dem Verfa��erder

erwähntenAufgabe genug Schrift-
�tellerangezeigthabe, bey denen er �i
wegeu�einergethanenAnfrage weitern

Nathes erholenkönnte, Da aber die

angeführteSchriften zum Theil �ehr
�elten�ind, und wegen der Sprache,
worin �iege�chriebenworden, von viee

len Le�erndie�ergemeinnüßigen*Bläts
tex nicht môögengenußtwerden köôn-

nen; �oglaube ih, wenig�tensdie�en
einen Gefallen zu erzeigen, wenn ich
ihnen von die�emalten Lúneburgi-
�chenRitter�piele eine genauere
Nachricht geben werde.

Es i�teinem jeden Liebhaber dex

Braun�chweig- tüneburgi�chenGe-
�chichtebefannt, daß einige Jahre
nach dem Ab�terbendes er�tenHerzogs
von Braun�chweig„und Lüneburg,Ottens

iisKindes , de��enbeyde im
¿LI welt:

g) In Tr. de Iure Mereatorumw&Combnerciótum, i TIL. c.2, n. 41. p. 379. edit.
Francofurt.“1662. fol, (

:«h) In Té. de, Regalibus, 3. n. 231 p- 776.‘edit.Halen�:Saxon, a. 1619, 8.

), In Append. novar. Ad. ition. ad lo. e: SPEIDELII Specilum Notabilium , Lit. X,
�ub voce: Das Kopefahren.

k) rfNE
& Additioae SpeculiSpeideliani, �ubvoce: Roff- Sübren,

D I feinerBraun�chweig-Lüneb.Chronika,Pe l:c: 28.P« FIA
m i�p.de Originibus ac Incrementis Sulciæ Luneburgenfis; (Tenæ

4 4b)e 20, & 21. coll. E JUS Dif:de MemorabilibusHiftoriæLuneburg.6.21.

8: lq, edit. Halenfis.-a. 1714. 4.
n): Ja der Vorxrcde zu: �einerGenealogia,A Stamm-und

xd

Gelhiuheez�eder

EIE Lüneburgi�chenAd ; Lüneburg
4. Fol,

0) n n Ur�prunge,Güte und Gerechtigkeitender edlen Sülzen zu Lüne-
'

urg, mit cinem gründlichenAbriß der Sülzen; Lüneburg1710, 4.} bur

pP)n LI ründlichenTractate de ure SALINARUM,um ‘veteri, tum A
Gottingæ 1743, 4) Ca

IV. p« 177 -223, be�oúdersp.214-219,

AD
/ lz
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weltlichenStande gebliebeneSöhne,
Albrecht der Große und FTohann
�ichendlichim Jahr 1267 in die vá-

- terliche Länder getheilt, und" Herzog
Johann zu�einemAntheile das tand

zu Lüneburg -und Felle gewählt
habe, wie er dann auh Zannover
und die ganz im Braun�chweigiz
�chengelegeneOrte Lichtenberg und

Trwoiflingenbekommen hat. Unter

die�esH, Johanns Regierung wur?

de im K. 1269 eine neue Salzquelle
mitten in der’ Stadt Lüneburgent-
deckt, und es ließdaher der Herzog
eine neue Súlze anlegen9), die ihm
allein, als �einKammergut,zugehört.
Weil aber �ichngchher wegen die�er
neuen Sülze, Zwi�tigkeitenzwi�chen
dem H. Johannes und den Prâla-
ren und übrigenFntere��entender

alten Súlze enft�ponnenz�o“ver:

Faufte an'die�elbender Herzog, mit

Bewilligung �einerBrüder, den x15ten

Junius 1273 die neue Súlze der:

ge�talt,daß�ievólligabgethan, und

von’ den Zerzogemnniemals - wieder.

herge�tellt, die�enaber jährlih 150
ChorSalzes von den 50 alten Sulz-

Vom Kopenfahren 1640
häu�ern,und zwar von einer jedes-
maligen Flut , (7# quolibet flumine,
nemli<h von jedem Hau�ez Chor, )
r) entrichtet, und noh außerdem
1800 Mark Silbers dem Herzog
ein für allemal, fúr die�eAbtretung
und für die Befreyung von der von

der neuen Súlze zu erhebendenAb-

gabe, �ogleichbaar bezahlt werden

follten, worauf hernach der Rath zu
Lüneburg, im J. 1385 die neue

Sóúlze,auf der nur 4 Häu�ereïbauet
waren, mit der galten Sülze verei-

nigt hat s)-

Die�erH. Johann von Lúne-
burg ließ �h das Lünebuergi�che
Salinwe�en�ehrangelegen �eyn,und

damit bey dem�elbeneine de�tobe��ere
Auf�icht�eynund es niht in Abgang
kommen möchte, verordnete er bey
dem�elbeneinige Vorge�ebte.undAuf-
�eher,déren Aemter noch bis ‘jebofort-
bauren, Das obgedachteCbronicum

_Manu�criptummeldet ; es �eyunter der

Regierung:un�ersH. Johanns ver:

ordnet worden, daß einem von den

Rathsherren
‘ die Auf�ichtüber die

LTA

RE
& N L

i

Súlze,
q) Hermann CoRNERUS in Chron. novella ad a. 1269. ‘in Io. Ge. EccaRDI1 Scriptor.

Germ. T. IL, col. 918. Eodem tempore J0oHANNESDux Luneburgen�isfodit
novane Salinam ¿nzeadeim Civitate longe fertiliorenm Prièré.

rx)Wiediefes zu ver�tehen�cy,oder was eine Flut bedeute, erläutert folgende, in
des SAGITTARU Di�l,de memorabil. Hi�t.Luneburg.$.-22. p. 9. aus einem Mas

“

nu�criptvon der Sadt Lüneburg, welches in der Churfür�ilichenBibliothek
zu Dresden befindlich i�t,ausgezogene Stelle: A4que�al�ugino�æ,quæ ex þro=

fundis puteis ( Luneburgi ) hauritur, ‘certi deputati �intdies, quibus per LIV.
domus di�tribuitur,@ in dies XXVI. �artaginiaddicitur Fus10, eine Bate,

ET H! xx1v. Dies DicuNTUR FLUMEN, eine Slut. i

s) S. Ca�p:SaGtTTARU Di��.modo allegat. $. 20. p. 7.9. Chri�tianShlöpþpfens
Be�chreibungder Stadt und des Stifts Bardewik, P. IL.c, 1. $. 25. p: 236-
239. und ZII, JuNG1us 1, c. in SyllogeDocum, Se. IL n. VII. p.83 - 89.
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Súlze, unter Verpflichtungmit ei-

nem be�ondernEide, und mit dem

Titel eines Magi�triputei, oder Soet:

mei�ters, jährlih aufgetragen wer-

den, und der�elbegleih�amder Rich-
rer und dieObrigkeitüber die Sülze;
auch inzwi�chenvon allen andern bür-

gerlichen Aemtern frey �eyn�ollte,
Die�emSoetmei�ter�eyzugleichauf-:
erlegt worden, daß et, �ooft der Zer-
zog oder �eineNachfolger ihre Räthe
nach Lüneburg ab�chickenwürden,

�elbigengewi��eGerichte, neb�i-Wein
und Bier, täglich,und �olange �iein
der Stadt �ichaufhalten würden , zu-

�chicken�ollte,Außerdem!hätte der

+ Kohann verordnet , daß man

jährlichaus den Soermei�tern zwey
mit dem Titel der Baarmei�ter er-

wählen,und deren Amtdarin be�tehen
�ollte,auf das gemeineBe�tedes S@-

linwe�ens'die hôthigeOb�ichtzu ha-
ben, und vorzu�chreiben, um welchen
Preis das Salz verkauft, und zutel-

cherZeit, auchan welcheOrte es aus-

geführtwerden �ollte, Endlich �ey
auh no< von eben die�emH. “Jo-
Hanes verördnet worden ¿: daß noh
ein anderer Beamter bey der Súlze,
unter dem Namen eines Batbi-Magi- 0;

fri; Beuthemei�ters,be�tellt,und.

die�erdafürSorge tragen �ollte,daß
über die Salzkothen-kein Streit ent-

�tünde,�onderndie etwaent�tehende(]

cinemchemaligenNitter�pielezuLüneburg,

“ganz recht,

1642
Zwi�tigkeitendurch eine gleicheAus?
theilung deë Sohle unter den Sülz-
mei�terngütlichbeygelegtwürden t),

Der berühmteHerr Ho�rathFung
‘hâlt zwar dafúr, daß dem H, Jo-
hannes, „nit �owohldie Verord-
nung wegen Be�tellungeines Soet--

mei�kters,als vielmehr nur die Be-

�tätigungeines darúber, �chonvou

�einemVater, H. Otten dem Kinde,
der Stadt Lüneburg ertheiltenPric-'
vilegiumszuzu�chreiben�eyu). Und
es i�tauch andem, daß �chonRehr-
meyer x), richtiger aber aus dem

Original der Herr Hofrath Jung y)
eine Urkunde H. Ortens des Kindes

vom'15ten November 1228 zum Vor-
\chein gebracht habe, in welcher die

jährlicheErwählung eines Magi�tri
putei oder Soetmei�kters-verordnet
worden ; und hierunter Hat er auch

Allein ih vermeyne, daß
�ichdie Richtigkeitder Erzählungdes

unbekannten Verfa��ersder mehrge-
dachten Ch7onicæe Manu�criptædoch
retten la��e,wenn man nur die Um-

�tändeetwas genauer von einander

unter�cheidet.Das Ottoni�chePris
vilegium ‘nemlihvom Y. 1228. giebt
omnibus cis qui bona habent & po��i»
dentin Salina ( �cil.Lunecburgenft,folg:
lich al�oden Prálaren und allen an-

dern, die einen Antheil an der Sülze
hatten, oder den

N �ogenauntenTTA Ls

OS, dasChron. Mj: in SacirTaRu Di��.de origg. © incre, SulciæeT
u) In F citato,cape. 4- $. 20. nota d) p. 213-
x) Lc, P. MI. c, 26, p, 467-
y) 1. c. in SyllogeDocian. Se, ‘ü.n, IL, p.75:77:

Ja
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Lúneburgi�chenSalzjunkern,)die

Freyheit ,
at de anno in annum MaclI-

STRUM PUTÉI fibi �tatuant& commu-

niter eligant. Nach die�emFreyheits-
briefe konnte al�oein jeder Theilhaber
der Súlze zum Soermei�ker er-

wähltag Aber H. Johannes
�cheint,nah der Chronica Manu�cripta,
die�esPrivilegium mehrers einge-
\<ränkt,und verordnet zu haben, daß
der aus den Sulzmei�kternoder

Súlfinei�ternjährlichzu erwählende
Soetrmei�ter kein anderer als ein

Rathsherr �eyn�olle.Dann es heißt
in dem�elben:Sb hoc Principe ‘quo-

que ftatutun ut UXI EX SENÁTORI-

BUS, qui tantum Magi�terSalinæ quo-

que fit , valeo Sulzmei�ter; Saline

cura = — fingulis añnis comnmittatur,
cum titulo Mac1sTRI ‘PUTE! Soet-

mei�ter2c. Folglichenthielt al�odie

Anordnung des H. Johanns in
- An�ehungdes Soermei�kersdoch

etwas neues. — Doch wik entfernen
“uns durch die�eAus�hweifungin et-

was zu weit von. un�ermEndzwecke,
némlichvon der ver�prochenenNach-
richt vom Lúneburgi�chenBope-
fahren.

Daß unter der Negierung desinehr-
belobtèn He Johannes von Lúne-

burg die�esRirter�pielzuer�t�eiten

Anfanggenommen habe, i�tmeinen

Vom Kopenfahren 1644
Le�ernaus ber weiter oben auge�úhr-
ten Stelle der Chronicæ Mannfèriptæ
bereits bekannt. Sie meldet uns aber
nicht das Jahr , worin �olchesge�che-
hen�ey.Conrad von Hôvelengiebt
das FJ. 1269 an, wenn er �chreibt:
»Anno 1269 wurden Adeliche Rit-
» tér�pilehihr angeordnet, �o
»„ für einigen Zeiten noh die Aedel-
»„ leute und Salz - Jungherren
» wol zu halten pflagen 2).,, Allein
die�erZeuge i�twir zu jung, als

daß ich ihm trauen fönnte, WReht=
meyer a) und der �eligeHerr Gehei-
me Rath von Érarh b) getrauen�ich
niht, das eigentlicheJahr des An-
fanges die�erRirter�pielezu be�tim-
men,

-

“Allein Bürctner cc).�cheint,
nach meiner Meynung, die Zeit am

richtig�tengetroffen zu haben, wenn

er, na< der Anzeige einiger alten

Chronikenmeldet; „daß, nachdem H+
ps Johannes im Ÿ. 1273 die-netue
„ Sóúlze den ge�ammtenBegúter=
» ten auf der alten Súlze käuflich
„ Überla��en,und mithin das Salins
» We�en;‘dur< Verorduung des

»' Sorhmei�teesaus dem Kathe,
5» der Bagar- und Beurhe: Miei=-
» �ter,(Butbi-Magi�trorum, wie �ie
» in dem Chronico Manu�oriptoheis
5» Hen,) aus dem Parriciate, in

» neueundbe��ereVerfa��ungge�ebt,
55 fich

2) S. de��en,in einer hd<�t�elt�amen,allmglichGewieder‘ModetverdendenOr-
thographie gegr Tracfätgen, unter dent Titel:
Alt - Deut�ch

der weicberitbimtenr
Säf�i�chenBeichs/ und An�ee-Stadt Hede ‘An�äßn-

liche MUNat et ic.( L 1. 1668.8.) Sed. L p. 24.
a) LCM AIN C Pp: $13,
b) In Cen�hectuTf E Luneburg,univ,P-27ad a 127,c) lc. in der Vorrede,b, 2,4, vder S, 5,
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, �ichjährlichund öftersbey den an-

i A Fe�tivitätender Sülf-
„ mei�ter eingefunden, mit ihnen

-

»„ allerhand Ritter - und Freuden-
, �piele,Ga�tereyenund Tänze, #0

»
wir heute zu Tage A��emblees‘und

„»„ Balls nennen, gehalten, und �ich
»» neb�t�einenHofdedienten mit NB.

.

O

„�einen Bütgern frölich bezeugt
;

„men worden, ausgenommen , daß
»„ die Herren-Baarmei�ter�ichde�:

babe 51091

Bs

Nach die�enmir �ehrwahr�cheinli-
chen Gedanken, mag al�odas Y0-

penfahren zu Lüneburg, da der
obgedachteVerkauf der neuen Sülze
im Junius 1273 ge�chehen,und H+
Johannes den xzten Dec. 1277+

ge�torbeni�td), im Jahr 1274 óder

in den drey näch�t�olgenden�einenUAn-

fang genommen haben. Es bleibt
aber meines Erachtens , bey Ermang-
lung-einer nähernAnzeigeder alten

Chroniken„ zweifelhaft:ob der Her-
z0g �elb�t’die�esRitrer�pielange-

ordnet oder die Lúneburgi�cheSalz-
junker �olcheszur Ergößung des

Herzogs, unter �icheingeführthaben,
Denn obgleih Búttner , an dem

er�tangeführtenOrte, uoch hinzu�eßt:
„damit auch die�elben,nemlich die

» Patricier oder Salzjunfker zu

» Lüneburg, von der andern Bür-

» ger�chaftmöchtenunter�chieden,und

»» zu be�tändigerHandhabung der

»„ Waffen und Mäntenirung ihkes
» Adels angereizt werden , hat höch�t
» gemeldter Für�tguädig�tverord-

einemehemaligenRitter�pielezu Lüneburg. 1646

» let, daß das, vor un�erer-Zeit
» weit und breit berühmteritterliz
»„ che Lrercitium des RopenfaH-
„ren jährlich.von den neu angetre-
„tenen Súülfinei�tern,oder, wenu

» deren feine vorhanden ,
von denen

»„ Bagrmei�tern�ollte celebrirt wer-

„„ den, �oauch bis auf das Jahr Chri-
» �ti1629 be�tändig�tin Acht genom-

»„ �enAnno 1567 aus- gewi��enUr-

» �achenentzogen haben; „ �okaun

ich doch nicht wi��en;ob der �elige
Búcener auch die�eNachricht aus

a�tenChronikengezogen, oder nur fúx
�ichdazu gedachthabe. Denn die von

dem Sggirtgrius excerpirte Chroni=

ca Manu�cripta�agtbloß: �ib bujus
Ducis regimine equeftris ille Ludus Cu-

pæ vebendæ in ipfisBacchanalibus eft
IxTRoDvCTeus &c. ohne zu be�timmen,
daß �olcheAnordnung von dem Zzer-
zog �elb�tge�chehen�ey,

Ï

Deralte Lüneburgi�cheRector Lo:
�îus,der die�esRopenfahren mehr-
mals mag mit ange�ehenhaben, be-

�chreibtuns �olchesan dem oben an-

geführtenOrte, und �ein-�lièßendes
lateini�chesCarmen de Cupa Salinaria

hat Sagiktarius �einerangézeigten
Di�putationvon der Lüneburgi�chen
Sülze ganz eingerückt, Es �teht
‘auh in det Vorrede zu Búrtners

Genealogiader Lúnebuyrgi�chenPa-
tricien-Ge�thlechter, mit einer ge-

i

reimten

à) S. des �eligenHerrn Hofraths Roch Ver�ucheiner pragmati�chenGe�chichte
des Hau�esBraun�chweigund Lüneburg,Set. VII, p. 217, �q,nota c),

-



1647 Vom KopenfahreneinemehemaligenRitter�piele¿c. 1648
reimten deut�chenUeber�ezungdes �e-

- ligen Böüttners. Ju die�emGe-

dichte be�chreibtLo��iusdie KBope
als eines der größtenWeinfä��er,wel-

che, damit �iere<ht �{hwerzu führen
�ey,ganz mit Steinen angefülltwäre,

Mitten durch die Kope gehe ein

durch beyde Boden hervorragender
und mit ei�ernenHaken fe�tgemachter
Queerbaurm, an welchenzwey ziemlich
lange Seile gebunden, und an die�e

zwey �tarkeHeng�teange�panntwur-

den, auf welche�ichdie Súlfmei�ter
“�eßen, und die ange�pannteYopein

vollem Jagen durch die Straßen der

Stadt �chleifenmußten,�obald von

‘dem Trompeter das Lo�ungszeichen
zum Aufbruche gegebenworden. Der

Trompeten�challhâtte zugleih von

weitem zu erkennen gegeben, daß ein

jeder �ichauf die Seite machen �olle,
damit er nicht zu Schaden kommen,

oder �on�tetwas den �chnellenLauf
der galoppirendenYopefahrer auf:

halten möchte. Die�ehatten nun bey

die�emAufzuge eine ‘an�ehnliche‘Be-

gleitung; denn vorauf ritten vier

Trompeter , hinter ihnen die zwey

Vorreuter , auf welchedie zwey Bo-

penfahrer folgten, und nach-die�en
die zwey Nachreuter, Sodann kamen
die Baarmei�ter, die Rathsherren,
die übrigenSülfmei�ter,welche die

Rope �chongefahren hatten, und

noch viele vermummte Salzjunker,
alle zu Pferde, theils Paar und
Paar

,

theils drey in einem Gliede,
Wenn nun die�erZug durch alle
Straßen der Stadt galoppirt hattez
�owurde die Rope auf einen großen
Scheiterhaufenge�chrootet, die�ermit

Feuer ange�te>t,und alles zu A�che
gebrannt, um das Feuer aber von
der Ge�ell�chaftein Tanz gemacht.
Um �ichnun einen | no deutlichern
Begriffvon die�emalten Lúnebur-

gi�chenRirrer�pielezu machen, hat
der �eligeBütrner etliche alte Kupfer-
platten, deren ih aber bey meinem-
Exemplar nur zwey finde, ‘die vor

mehrals hundert Jahren ge�tochen,
und ihm aus dee Bibliothek des ehe-
maligen -Lüneburgi�chenBürgermei-

�ters,Herrn Brand Ludolfs von

Stotteroggen„mitgetheiltworden,
wieder ab�techenla��en,und �ieder Vor-
rede �einesvorhinbenannten Werkes
beygefügt.

Der Schluß folgt künftige
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Hanutoveri�chesMagazin,
1046 Stúd,

Freytag , den 2gten Decemberire

SchlußderAbhandlung vom Kopenfahren,cinem ehemaligen
Nitter�pielezu Lüneburg,

g
ie�esRitter�pielwurde nun

jährlichauf Fa�tnachtgefeyert,
weni nemlich junge oder neue

Súlfinei�terda waren ; denn in den

alten Zeiten konnte keiner ein Sülf-
mei�ter werden, wena auch gleich
�hon�eineAelrern eine Salzkothe be-

�aßen,bevor er nicht die Kuffe, B0-

pe; oder dasmit Sreinenangefüllte
Faß -ge�chleifetoder gefahrenhatte a),

Sülfimei�ker‘aber hießendiejenige,
durch welche die Be�iedungder Sohle
„zu Uneburg ge�chahe,und �ind�elbige
al�odie auch �on�t�ogenannteSalz=-
junler. zu Lüneburg  b), Der ver:

fappte Macrinus, oder eigentlichder

�eligeBürgermei�terReimers; liéfert
uns cc) ein weitläuftigesVerzeichniß
aller derjenigen, welche die Rope vom

JF. 1457 an, bis zum J-+ 1629, in-

clu�ive,als in welhem �iezum leßzten-
mal gefahren worden, geführthaben,
Aus dem�elbeni�tnun nochver�chiede-

her noh einigemal,

nes anzumerken,als: 1) daßdie R9-
pe in manchen Jahren nicht gefahren
worden, wenn etwa keine junge Súlf:
mei�terda waren ; 2) daßbisweilen
in einem Jahr zwey, drey, vier, fünf,

- �echs,ja gegen die lelzteZeit einigemal
�ieben,und einmal, nemlih im Jahr
1489, �ogarneun neue Sülfmei�ter
�elbigegeführthaben; 3) daß in de-
ren Ermanglung �olchesmanchmal
von zwey Baarmei�kern,und zwar
zumer�tenmalim J. 1522, und nach-

auch bisweileu
von einem Baarmei�ter und einem

Sülfmei�terge�chehen�ey,daßaber

4) im Jahr 1547, als die beyden
Baarmei�kerdie Rope führenwol-

len, derStadtrath zu tüneburg�olches
nichtvergönnthabe, wie dennhierauf
5) vom F. 1567 an, die Bagarmei-
�ter�ichúberall des Bopefahrens
entzogen haben.

Ferner und 6) i�taus dem gedach-
mmmm

:
ten

a) S. LbssiïLaaibihgà,Þ-71. und Zeillers Itinerar. German. nov -ant. P.I, c.

47, p. 368-
b) USEAa von der

ARREzuHiggehudg:c, 2. $. 6. p.Ec) /, modo e. c. 2. $. 6.

1650 Æ
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ten Verzeichnißzu bemerken,daß,wenu
ein junger Sülfinei�ter�{<onBür-

germei�tergewe�en, der�elbevon denr

Bopefahrendi�pen�irtworden, als

z-- E. im J. 1570 der Bürgermei�ter
Leonharò Tóbing, und im Jahr
1604.der Bürgermei�terHieronymus.
Tóbing, von denen es heißt: „�iela:

„z men zwar auf die Súlze, aber füh:
reten die Koope uicht; 7): daß

das Abfaßrenmit der Bope vou der

Suze aus ge�eben, und man mit

‘ber�elvenvahin zurückgefahren:�cy,
denn �o-lie�iman in die�emWBerzeich:
tip

| beydem I 1552: „Gartwic
z¡ Tóbiod BBLBaarmei�ter,

ud
©

o

ATTIVI¿ avon Sólfmei-
„_�Ferc,�ührtendie Bope #0 wohl,
„als lange nicht ge�cheheni�t,famen

m eine Stunde wieder! vor ‘die

» Súlzez 9) daß es �eine, daß
die�esRitrer�pielgemeiniglichin dec

“

Fa�inachtswoche,nemlich am Don:

ner�tagenach dem großenFa�telabend,
d. i, nah dem Sountage E�toMihi
d)„gehaltenworden, �olchesaber bis:

weilen �honam Montage vorher ge-

�chehenfey z 9) daß anfänglichaußer
der großenBove, auch noch eine klei:

nere �eygeführtworden, denn �oheißt
es beym J. 1543 in die�emVerzeich-
Biß: »»

— = beydeBagrmei�ter, do
» blieb die feine Bope beliegen, und

» ward nichtmehr ge�ühret,und die

» Rumpeleyblieb ihr.,, Endlich und

10) daßim J. 1629 die Yope zum

lebtenmal �eygeführt,und hierauf

-—

»
-

d) S. Chri�tianGottlob HALrTAUSUCelendar.editævi, P.�pecsF. 8 p.5
Â

E) 46,2, 95.6.0, 17. 822.

Vow Kopenfahrèn 1652
die�esRitrer�pieluichtweiter fort-
ge�eßtworden,und zwarwie HTacri:
nus ober Reimersdáfúr hálte),
wegender damaligen be�chwerlichen
Kriegszeiten,und vermuthlichauch des:

wegen haupt�ächlih,weil die Ster:
ne, ob �iegleich feine Patricien zu

Lüneburgwaren, deuno<h er�tritten
hatten, daß auc fever Sals�tedimma
fäbig�eyñ�ollten,welches nothwendig
den ver�chiedenendamals noh blühen:
den uralten adelichen Familien zu.4-
tiebura’, ‘die zum Súülzfizden,allein
berethtigêt"waren „nnd! dâhèr die
S ‘aizjunker(hießen,�ehremp�indlich
fallen inußte; daher �telieber’ die�ein
ihrem uraltea Ritter�pieleein Ende

machten , ais daß �iedie�eunter �e!
neu einge�hobeneFamiliemitzugela�-
�enhâtten.

Dies i�tnun eineBe�chräibungdes!

berühmtenLüneburgi�tzenKope=
faHrens, �oweit ich) davon ‘aus: den’

mir bekannten Büchern und Nachriche-
ten eine-Kenntnißhabe, wovon aber
in Wneburg noh mehrereNachrichten:
vorhanden �eynmögen. "Ausder Be-

�chreibung�elbergiebt�ich,daßdie:

�esRitrer�pielziemlichHälsbrechend
mag gewefen �eyu,und wegen der dag:

mit verknüpftenSchmau�ereyvielleicht
manchen jungen Sülfmei�kexvor dêc

Zeit unrer die Erde mag gebrachtha-
benz wie es denn: unter andern, în

dem vorhin erwähntenVerzeichniß
der Ropefahrer , bey dem MacRr-

NUS y 4. Ge þe 22.‘beydem JY. 1618

heißt:
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heißt: = Claus Semmelbecter,
»„ die�erClaus lebte darnach zwölf
„ Wochen „ da �tarb.er „ und er war

„ noch ein jungerGe�elle,,„Der oben

angeführtevon Kin�iedel�agtf)
von, dem Lüneburgi�cheir Bope-
fübren:; quod�empergravi cum vite.

aut membrorum periculo conzuntum
e��e�olear,und er rechnetdaherda��elbe
unter die Con�uetudinesirratiónabiles.

Der Greifswaldi�cheProfe��orCale-

1111s , und aus ihm der da�igeRechts-

lehrer Stephan g)„ ingleichen die

ihnen folgendenMarquard h) und -

Dietherr i) halten es für ein bloßes

êaufmänui�cyesSpiel, welches

vermuthlichbloß in der Ab�ichtzuer�t
wäre einge�ührtcoorden, um dadurch
andere Bürger zu tûneburgvon der

Nahrung des Salz�iedensabzu�chrek-
fen z allein ih. kann die�erMeynung
unmöglichbeypflichten

Denn ob ich gleich, ans eben ange-

führten Ur�achen,mit dem. �eligen
Büttner !. c. und andern nicht dafür
halte, daßH. Johannes �elb�tdie-

�esRicter�pielangeordnet habe,we:

nig�tens�olchesan �einenOrt ge�tellt
�eyula��e;�onennet doch’bereits der

ófters erwähntealte A#tor Anonymis
der Chronice Manu�cript@rerum a Dau-

cibus Brunfvico- Luneburg. ge�tarun
da��elbeeinen Ludum cque�trem,Der

Rectór Lo}itts aber’ drückt �ichét.c.

davon folgeuderge�taltaus:

einem ehemaligenRitter�pielezu Lüneburg, 1654
y Ludicra non prorfusuae

hæc certa=-

x mina Bacchîi,
5» Virtatis Haiespraæbentbæc ludi-

s

‘artis;

Non Collega Sa ‘claræ dominus-
ue �alinæ

‘» E��e,ni�icupa potérictrapta��epes
Urbe, :

» drmipotens haflam belle ¿7 ve&are
vitilent.

Die�efünfHèxameterhat der �elige
Búrtner !. c._ in folgende deut�che
Reimen paraphra�irt:

»„ Dies edle Ritter�pieli�tja feiu
thörichtFe�t,

» Zu dem der Bacchus �ichzumFührer
brauchen läßt,

„Es �olidie.Meens
wie tapfer
ugend

» Zuin Kriegge�hi1NGE durch
{geübteTugend,

» Dennkeinem wird,TtbltasSiilfmeis
�terhier zu �ey,

» Man nimmt auh e niht in die
aft cin,

„ Ek babe denn vorher�eincdles Hers
iret,

» Unddurch die:Cte Stadt die
Rope umgeführet,

»„ Und dadur< OU n, �einex
n Han

„Die Wa�fentri�en�haftnitgar �ey

Der oben LA Sofas Viol:
den nennet ebenfalls, ¿. c. das Rope:
führen einen Ludum cque�îren,Und
der chemaligeLeibmedicus H.Augu�ks
von Braun�chweigLüneburgWolfen:
búttel, Marri Go�kp�chreibtdaivon, ¿.c. folgendes ¿

*
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y O fanQæ, o multa celebrandæ laude

alinæ, N

y» Quarum quinquaginta quattuor hic
numero �unt:

» Principis OtToNis JonaNNEs filius,
ille

iy Dux Lunæbargode Stemmate prof�a-
tus, auxit

»» Quas olim �atis accepto diplomate,
& harum -

zy NobilitatePatres
Qs“of‘raptare per

S TEMCIPITEMN pteharáfaxis,�edtem-

pore certo,

» Armipotente manu ju�litCrpan: aut

olium ingens,
» Virtutis �pecimenMartisquehæc lu-

dicra ut ef�ent.
Wenn man“ nun ferner in Erwä-

gung zieht, daß in der Stadt Lúne:

burg {on �eitJahrhunderten her,
uralte, zum Theil nunmehro ausge-

�torbene,adelicheGe�chlechtergeblühet
haben, die Stift: und Turniermäßig
gewe�en,die �ichmit dem benachbarten
éandadel ver�chwägert, unter welchem
noch jelßoeinige Seitenlinien die�ertú-

neburgi�chenFamilien in großemAn-

�ehen�tehenund in die Rittermatrikeln

aufgenommen worden , die ferner von

undenklichen Zeiten ber,neb�teinigen;

Prälaten, allein im Be�tîßeder Lúne-

burgi�chenSalzkothen gewe�en,
und daher von jeher die Salzjunker
“genanntworden , wie die�esalles der

�eligeSecretär Büttner, in �einer
�chonöfters gerühmntenGenealogiader

vornehm�tenLüneburgi�chénPa-
Fricienge�chlechrer;gründlichaus-

geführt, und in “ihren bewie�enen
Stammregi�terngezeigthat ; �owird

ein jeder Unpartheyi�cherdas vorma-

lige Lüneburgi�cheBopenfghren

VomKopenfahren 1656
nicht für ein ‘Kaufmanns�pieloder -

bloßeFa�tnachtélu�t, �ondernfür ein

adeliches Bieter�pielhaltenmü��en,
wodurch �ichdér'ehentaligejunge L1z-
neburgi�ché"Stadradelzu andern

damaligen ritterlichen Uebungenvor:

bereitetund ge�chicktgemacht.hat.
Endlichwill ih no< zum Be�chlu��e

die�erAbhandlung, aus des Sac1TTA=-
Ri Diff.de Sulcia Luneburgenfi,$22.
anfúhren,daß an eben dem Tage „ da
die Rope geführtwurde, die Schüler
der Raths�chulezu St. Johannes, mit

fleinen mit Buchsbaum umwundenen

Spießen| duräy die Stadt gelaufen,
*

vor den Häu�ernder Salzjunker ge-
fungen, und dafür eine Gabe erhalten
haben. Der Rector Lof}iusbe�chreibt
uns die�enAu�zugin �einerLun2burga
0. m. folgendermaaßen;

Cætus pueriles canéntesper Urbem

boc

Th He GR

» Læta dies Hidehic eft de more ve-

0,

» Buxi qui foliis intexunt mollibus
:

ba�tas,
» Ante Don:0s claras Doniinorum âonz

etentes.

» Larga fuit
rmi pietas, amor at-

e juventæ,
» Artes

quæ di�cirE & no�cere

hri�tum.

» Talis erat quondam Dominus, quer
�trata per Urbis

» Thyr fi¡geriHENRICUMcelebrant nuno -

carmine (argu.
» Conferatbisaf�emvix nunc ex milli-

us unum.

“Sagittarius�e6t/. c. hinzu, daß
‘nochzu �einerZeit derjenige Tag, an

welchemEe
das 2LS 0-
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Kopefahrens gehalten worden , in

der Schule ein Feyertag�ey,und ins-

gemein der kleine Fa�telabendgenannt
werde. Und es �eyauch gewöhnlich,
daß an eben die�emTage , nach geen-

einem ehemaligenRitter�pielezuLüneburg.1658 ZA
digten öffentlichenSpielen , von den |

ober�tenSchülern der Raths�chulezu
St, Johannis eine Comödie in Ver-

�enpflegeaufgeführtzu werden.

H 6 To e

Antonius und Cleopatra.
Eine Liebesge�chichteaus der alten Welt.

leopatra Königin von Aegypten,
war beym er�tenAnblick keine

blendende Schönheit,

“

Aber bey nä-

hermUmgange, wenn die Grazie ihrer
Manieren und ihre liebliche Stimme
den Reizen ihres Ge�ichtsund ihrer
Figur zu Hülfekam, war �ieunwider-

�tehlich.Sie be�aßdie �elteneKun�t
durch ihre Blicke den Worten die Her-
zen zu ôffnenz �iewar von einer bl:

hendenGe�undheit, und hatteeine �o
zauberi�cheLebhaftigkeitin ihren Be-
wegungen, daßauch die, welcheAlters
oder Temperaments halber fühllosge-
gen die Liebe waren, gegen �olcheReize
�ichnichtge�ichertachten durften.

Eigentlichbewog �iezwar die Poli-
tif, zum Antonius, damals fa�tdem

vornehm�tenRömer, zu kommen; aber

�iehatte auch die Ab�icht�einHerz zu

erobern, und die Art wie �iedie Zu-
�ammenkunfteinrichtetehattealles was

ihren Zweckbefördern konnte, FJhre
größteSorge war �ich�olchenSchmuck
augzu�innender ihre natürlichenReize
erhebenfonnte. Es i��chon�chwer
( wenig�tensfür einen Mann) die Wun-
der der Erfind�amkeitzu be�chreiben,
mit welcher ein jedes andere Frauen:
zimmer uns in Er�taunen�eßt,wenn

�ieauf Sieg ausgeht, oder die feinen

Húülfemittelund Kün�teanzugeben,
wodurch �ieihreGe�taltund ihreZüge
ver�chönert:aber wenn eine Königinu
die Ge�chmackhat , den Gei�taller ih-
rer Helferinnenaufbietet, auszu�innen
was �ie�chmückenkönnte, und ihrer
Reichthümernicht �chontalles dazu her-
zu�chaffen:�o�ehenwir �ieim Glanze

einer Gôttinn. Natur und Kun�twett-

eiferten in Cleopatra’sAnzugeund in
allem was �ieumgab, Kö�tlicheLein-
wand aus Aegypten,reicherStoff von

Tyrus, A��yri�cheWohlgerüche, Jns
di�cherBal�am,und Edelge�teinevom

Orient , alles war verbunden ihre Er-

�cheinungglänzend, ihre Atmo�phäre
angenehmzu machen , und ihr mit ih-
rem Gefolge das An�ehenüberirdi�cher
We�enzugeben.

Tar�usdie Haupt�tadtvon Cili-
cien war der Ort , der für die�ebe-

rúbmteZu�ammenkunftbe�timmtwar,
und hier erwartete �ieAntonius, Auf
�ehs be�ondernSchiffen wurde ihr
Hof�taat,ihreKüche, ihreBäder, ihre
Garderobe und der nôthigeHausrath
für einen Palla�tdahin gebracht, Das

Schiff auf welchem�ie�elb�tkam, war

eine Art Galeere, ein Schiff desglei-
chen die Wellen nimmer getragen ha-
ben, Die Segel waren Purpur, das

Mummmm zz“ an-
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Tauwerk Seide, die Ma�tenund Nu-
der mit Silber, und das Vordertheil
mit Gold überlegtz es blendete wenn

die Sonne dagegen �chien,Eine Art

von Verdeck auf dem Hintertheilewar

ein vollkommenes Mei�ter�tück,es war

vom reich�tenStoff, an allen Seiten

offen, und rußeteauf zwölf�chônge:
arbeiteten Pfeilern, Hierunter �tand

ein Faulbett- von purem Golde mit

ko�tbarenTeppichen bedeckt, auf wel-

chen die Königinnausge�trecktlag
i

in

dem Anzugeder Göttinn der tiebe. Jn
die�erLagewar �ie, als das Schiff in

die Mündungdes Cydnuslief , eines

Flu��esder durch Tar�usgeht. Kleine

Knaben wie Lebesgötter angezogen

�pieltenum die Königinn, und ihre
Jungfrauen die wie Seenymphen ge:
kleidet waren wiefelten die Segel, ar-

beiteten mit den Tauen, und �chienen
das Steuerruder zu regieren. Die an:

genehm�tenGerüche verbreiteten �ich
weit um das Schiff her, und dur
Mu�ikdie im Schiffe ver�te>twar,

wurde der Tact zum Rudern gegeben,
“

Antonius, um der Königinn�eine

be�ondereAchtung zu bezeugen(‘denn
es wartete mancher König in �einem

Vorzimmer), �chickte�ogleichzu ihr
und ließ�ieeinladen mit ihm zu Mitta-

ge zu e�en; allein �ieließihm antwor-

ken, es werde an�tändiger�eyn,wenn

ex ein Frauenzimmerzuer�tbe�uche,Er

folgte, und zu zeigen , daßer zu leben

wi��e,kam er ein Mahl. mit ihr zu hal-
ten. Er er�taunteüber die Pracht und

Ordnung die er fand , in�onderheiter-

gößtenihn, da esAbend war,eineMenge
Lichterdie plóblich�ichtbarwurden,„und

Ankfoniusund Cleopatra. 4660
die in Krei�e,Vierecke undallerleyan-

dere Figuren ge�telltwaren, und einen

�<hönenAnblickgaben.Aberalles wurde

dur die Königinn�elb�tübertroffen,
Cleopatra hatteaußerden Reizenihrer
Per�on’großeTalente, �iewar wibig,
be�aßGe�chma,war vollerFröhlichkeit
und gutem Humox und uner�chöpflich
in Erfindungenzum Be�tenihrer tie-

besangelegenheiten.Sie fonnté jedett
Charakter annehmen , von dem einer

Königinn, einer delicaten Dame , bis

hinunter zu dem einer Matro�en:oder

einer Handwerksfrau; und als fe des

Antonius Ge�chmackaus einigen Feld-
�páßenhatte fennen gelernt, �onahin
�ie�eineManier’ an, und übertraf ihn
wirklich in der wildenu�tigkeiteines

rohen Soldaten.
Antonius machte den Schönenden

Sieg niemals �{wer,Cleopatra rülzete
ihn beym er�tenAnblicke, und Politik
wurde für Liebe verge��en.

“Man weißuicht eigentlichwie lange
�ie�ichzu�ammenzu Tar�usaufhielten.
Wir finden �iehernachzu Alexandria,
der Haupt�tadtvonCleopatra'sReiche,
wieder. Lu�ibarkeiten,Fe�teundLiebe
waren ihre einzigenGe�chäfteund ihr
Zeitvertreib, Die Königinnund Anto-
nius foderten �ichheraus, wer von bey-
den das ko�tbar�teMahl geben könnte.

Sie hielt�ichimmer úber �eineFe�tcauf
und fand �efuicferig, undes fam end-

lich unter beyden zu einer ordentlichen
Wette, daß�iein einer Mahlzeit ohn:
gefähr�oviel als drittehalb Tonnen
Goldes aufwendenwollte, und daß�ie
alles ‘das anzuordnen nicht länger als

bis den folgendenn Zeit dls
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Sie ließwirkli ein herrlichesMahl
bereiten, aber es übertraf des Vuto?
nius gewöhnlicheTafel nicht, und weil
er bey guter Laune war, �ofragte er �ie

zuweilenetwas höhni�chnach dem Prei-
�edie�esoder jenes Gerichts. Die

Königinn verwies ihn zux Gedult und

fagte: �iehabe |< vorge�eßtdie be-

�timmteSummeallein beymMgachti�che
zu verzehren,Die�erNachti�chbe�tand
aus einem kleinen Becher mit E��ig.der:
vor der Königinnhinge�eßtwurde,�ie

nahm alsdenn eine Perle von un�chßz-
barem Werthe dieau ihremOhre hieng,
warf �ieinden E��ig,und als e �ichdar-
in gufgelö�thatte,tranf �ieilnmit einem

Zugeaus.Sie war im Begriffemit deim

andern Ohrgehängeeben fo zu verfah:
ren, als der über die�erWetre be�tellte
Richter �eineHanddarquflegte, und den
Antonius úberwunden erxkiärte, al�o
das noh übrigeKleinod rettete. Die�e
Perlen wurden fürWunder der Natur

- gehalten,und waren dur dieHändeder
|

reich�tenKönigedes Orients gegangen,
Als Autonius mit �einenLegionenin

Eilicien zu Felde lag, fand �iees fur gut
ihn zu be�uchen.‘Sie lud die Officiere
de��elbenein mit ihr in ihrem Zelt zu
�pei�en,und �ete�edurch ihrePracht

_

in Er�taunen.“Das Gezelthattezwölf

\

Zimmer, alles war mit Purpur ausge-
�{lagen,alle Gefäßewaren von Gold,
und deren Werth wartheils durch ko�t:
bare Steine, theils die�chôneAr-
beit nocherhoben; s�elb�tfofite

�eineVerwunderung �olchen-Auf-
wand nicht verbergen, Die Königinn

D

lächelte,und fragte ihn, ob er dean die

BedienungdesAbends�oaußerordent-

Antonius und Cleopatra.
———— —- -

E
E 4%

OO E

lichfände?Er �agte;er glaubees �ey
alles �ehraußerordentlich,Sieantwor--
téfe ihm datauf/ went das �éy,�omache
�iëihm:ein Ge�chenkvon allem was er

gé�ehenhabe/undbitte ihn des folgenden
Tagesum die�elbeStunde mit �einen
Freunden wieder zu ihr zu kommen. Sie

verfehltenniht „und fanden noch die

Herrlichkeitdesvorigen Tages bey wei-
têèmâbèrtroffen.Als die Ge�ell�chaftin
der Hôheder Fröhlichkeitwar, erflärte

diéKöniginn,daß�ieeinen jeden ihrer -

Gâ�temit dem goldnen Bettchet, wor-

auf eë zu Ti�chegelegen, und mit allem

GenGeräthe, de��ener �ichbeym
E��enbedient,bé�cheuke,Und als die

Ge�ell�chaftaufbrach,würden die vor-

nehm�ienin prächtigenSe��elnund von

wohlgekleidetenTrägernnach Haus ge-
bracht,die mei�tenaber erhielten�chôn
gepußtePferde und Knechte zu ihrex
Bedienung, und jeder Ga�tohneAus-

nahme wurde durch einen Mohrenkna-
ben mit Fackelnheimgeleuchtet; und
alles die�esbehielten�ieals Ge�chenke
der-Cleopatra.

i

“Als das Glückdie Waffendes Anto-
nius verließ,undes �chien,daß er dem

Octávius unterliegenwerde, �oließ er

�ichmit Cleopatra,die zuleßteine ern�te
licheNeigungzu ihmgetragenzu haben
�cheint,und mit �einenFreunden in eine

Verbindung ein, die �ienannten: Die

Verpflichtungzu�ammenzu�ter-
ben, Jedes Mitglied die�erGe�ell{chaft
�chrieb�einëNamenauf ein Perggmentz
und �iebereiteten �ichzum Tode durch alle

möglichenZer�treuungendie denGedan-
fen davon aus ihrem Sinne entfernen

FonntedeE
alle möglicheErgößun-

Wa gen;

RIGE
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gen, dureh den aus�{<weifend�tenAuf-
wand, durch jede Art von Unmäßigkeit,

Cleopatra aber,eben indem fie�ichden

Zer�treuungenüberließ,dachteern�tlich
darauf, �icheine Todesart auszu�innen,
die ihr ge�chwindund leicht vom Leben

helfenmöchte; denn �ie�ahwohl, daß

�iezuleßtzumSelb�tmordeihreZuflucht
werde nehmen mü��en,Sie machte zu
dem Ende an Verbrechern mit allen

Arten von Giften und giftigenThieren
Ver�uche; �iebemerkte (denn �iewar

allemal beydie�enVer�uchengegenwär-

tig ) daßdiejenigen Arteu von Giften
die �chnelltôdteu,grau�qmeSchmerzen
machen, diehiugegen,von welchenman

�anfter�tirbt,�ehrlang�amwirken, Zuz-
let erwählte�ieeine Schlange, deren

Biß �ogleicheiue die Sinne betäubende

Schläfrigkeitwirkt, und der ohnegroße
Ang�tbald ródtet ; und hierdurchhat�ie
�ichbekanntlichdas Leben genommen, —

. Antonius fieï in �einSchwerdt.
Cleopatra wareine bezauberúudeLiebhas

berinn, aber �iewäredie �hlechte�teSrauauf
- dem Erdboden, und die �chlechte�teMutter

einer Familie gewe�en, Colonia,

GelehrteAnzeigeneb�teiner weitern Anfrage.
s meldet der gelehrteund berühmteHerr

Hofrafh Gatterer zu Göttingen in

feinen Elementis artis diplomaticæ,
0. 296. $. 338. aus dem da�elb�t-angeführ-
ten Nouveau Traité de Diplomatique , daß
das Spani�che Siegelwachs oder der

- Siegella>, womit man heut zu Tage Briefe
zu ver�iegelnpflegt, in Fraukrei.h ohngefähr

des chwoarzen i�tmir aber bisher nochfein
álteresSiegel als vom JF.1620zuGe�ichtges
femmen. Weil ichaber vermuthe, daß�ichan-

derwärtsnochältereSpuren von beydêëSors
ten vorfindenmöchten,�ohabe-ich den Lieb-
habern der Diplomatik und be�ondersallen
Herren Archivarien hierdurch nicht nur vor-

_ läufiganzeigen-wollen,wie weit ich in derSas
um das Jahr 1640 von einem franzó�i�<eWchegetommenbin,�ondernbitteDie�elbenzu-

Kaufmann Namens Kou��eauerfunden gleich in�tändig�h,daß�ieaus Liebe zaErgrüns
worden �ey,mit dem Bey�aße,daß die�er

Spani�cheSiegellaŒÆvondem �chonvor-

her im Gebrauch gewe�enen�ogenannten
GummilaÆ wohl zu unter�cheiden�ey.

Ohneauf die�enUnter�chiedein �onderbares
Augenmerkzu richten, erregteglei<hwohldie

Sache an �ich�elb�teineBegierdein mir nach-
_ zufor�chen,zu welcherZeit denn der Siegel-

1a& fiberhaupt mdchie erfunden wordë�ey,
zumal der Gebrauch de��elbenallerdingseine

wichtige Epoche in der Sphragi�tikmacht.
Feh hielte es al�oder Mühe werth,eine kleine
Rach�uchedeswegeuanzu�tellen,Nun bin ih
mittel�tgemein�chaftliherBemühung des
Herrn Hof-und Regierungsraths und gehei-
men Archivarii Stiebers zu Onolzbachbis

auf das J.1574zurü>gekommen,inwelchem

�ieinBrief, welchermit einem rothenSie-
gella> ge�tegeltwar, vorfand.Ju An�chung

/
ÞP

' Spieß, DE
Hochfüe�tl.Brandenburg. würkl. Regierungsrath oberhalb Gebürge*

dung dex Wahrheit die Mühe über�ichneh:
men mödgen,inden Archiven nachzu�püren,ob
�ihderGebranchdesSiegellaæÆsüberhaupt
in Deut�chlandnicht noch weiterin das 16te
äFahrhundertzurücf�ezenla��e.Nach meinen
bisherigenBeobachtungen �ollteich fa�ivers

muthen, daf der Siegellacf in Deuf�czland
erfunden worden, uad dem obberührten

Rou��eaunichts ls einige Verbe��erung
de��elben,be�ondersia An�chuugder hôhern
rothen Farbe, zuzu�chreiben�eynmöchte.So
wie ih mir ader�elb�tnoch mehrere Mühe
gébenwerde,demUr�prungede��elbenbey der-

maliger Einrichtungdes Pla��enburgi�chen
Archivsnäherzu kommen,(o angenehm wird
es mir �ey,wenn meine Bitte �attfinden,
und ich von weitern Eutde>ungen ia die�er
Sache gütigeNachrichterlangen�ollte.

Culmbach, den 9e" Nov. 1775,
bilipp Ern�t S

Und vorder�tergeheimer Archivarius zu Pla��enburg.

t

Antonius Und Cleopatra, 1664
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ErklärungeinerStelle in dem alten Stadi�chenStadtrechte

IJ“
alte Stadi�cheStadtrecht, von

welchem der Hr. Prof. Riccius
in �cinemzuverläßigenEntwurfe
vom Stadtrechte oder Staturis,

vornemlich der Land�tädte(Frkf.
1740, 4.) S. 28. und- 167. einige
Nachricht gegeben; “i�tzuer�tvon

dem Herrn Reichshofraäth,Baron
von Senkenberg in dem VI. Theil�ei-
ner Sele@orum juris & hi�toriarum p.

267.- 382. und nachherovondem Hrn.
Oberappellationsrath von Pu�fen-
dorf in dem Appendice zu dem er�ten,
Theile �einerOblervationum p. 163.-

228. durch d�entlichenDrucx bekant
gemacht worden, Beyderwärts �tehet
nach dem lndice der Ge�egeeine Erkläz

rung des Worts Vlortvoricheyt,welche

al�olautet; Dit her Vlotvoricheyt �o’

welc v�eborghérumme �ineKkopen-
chap vnde nicht umme fine �chult to.

vorderende varet to’ Vlanderen, ofte
to engelant. ofte ro Schotlaride. ofte

to norwegen, So welc oc u�eborghere
willen pelegrimareouer mer. ofte td
funte Jacope. ofte to un�ervruwen tó

redremedun. ofteto righe uppe Lat

neghe�tedeme �calmen richten oxer

dwernacht ouer �ine�chuldereunde dat

fulue recht �chalhe en weder don den
he �chuldich is. So leiht mán von

den hier angeführtendrehen Wall-

fahres-Ortenden er�tenund lcßtenaus-

fündigmachen kant allermaa��ender

er�tezweifelaohneCoripo�tellaóder

Sant Jago de Compo�tellain Spaniént

i�t,wohin zu dèm da�elb�tbégrabenlie-

gen �ollendenKörperdes Apo�telsJag-

ELIOT

TAI

NTTSEC

e

Le 14

fobi des fleinern, �eitdem 12. Seculo

häufigeWallfahrten ange�telletwor-

denz der dritte aber Riga in Liefland,
wohin es vormals gleichfalsetwas zu

wallfahrten gegebenhaben muß; �&
viele Schwierigkeitendürfte es doch

_wegen des zweyten,Redremedun, �ezz
zen, Jch habe mir über die�enNaz
men langegenug den Kopf zerbrochen:
endlich aber, da ich das auf dem Raths
hau�ezu Stade befindlicheOriginal-
Exemplar die�erStatuten einzu�ehen
Gelegenheitgehabt, wahrgenommen,
daßin die�emWorte, �owolbeymHrn
von Senkenberg, als beym Herr
von Pu�ffendorfein Druckfehlerbes

findlich�ey,indem es in dem Original
nichtheißtRedremedun, �ondernRed-

zemedun. - Und faum hatte ih diefé
Entdeung gemacht" �oflel mit ein,
daßJakob von Melle, weyl.Pre-
diger zu St. Marien in Lübeck cinen

le�enswürdigenTractat + De itineri-

bus -Lubecen�iumfacris ge�chrieben,
und in dem�elbendie Derter , wohin
man von Lübeck aus Wallfahrten zu
thun gewohnt gewe�en,angeführt
habe.

-

Jh �chlugdie�enTractat al�o
auf , nd fand darin auh un�erRed-

zemedun. Die Worte, deren er �ich
S. 93. bedient, �inddie�e:ROCHE

MADONNE. (Rupes Dominæ n0-

f�ræ)Diverfis locus-hiccè modis in

tabulis daome�ticis ántiguiseflértur.
Mox enim Ritzemedune,aut Rydze=
medune audit: mox autem Rutzema-=

dun, Bofèmedun& Rochemadon,quod’
pó�teriusad verum & genuinumno

7
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men gallicum Roche-Madonne propius
accedit. Ubi nam autem illa Domine

noftrærupis�itquærenda,me ne�cire

lubens fateor, cum alia quidem loca

varia, apud Gallos a rupibus cogno-
minata, noverim ,

vt Rochechouard,
Rache en Ardenne , Rochefort, ‘Roche-

fäucauld, Roche - Pozay, Roche far
Yon, &c. At fanum aliquod, five
oppidum , Roche - Madonne didCuín,
haâenus invenire nullibi potuerim.

_ Aus die�enWorten �iéhetman, 1)daß
der �el.von Melle geglaubthabe,daß
der eigentlicheund rete Name von

 Redzemedun Roche-Madonne�ey,und

2) daßdie�erOrt in Frankreich zu

�uchen�ey.Jh aber bin vielmehrder -

Meynung , daß.darunter der Berg
Rochemelon in Dieinont zu ver�tez
hen �ey:Aufdie�eGedankenhat mich
der Herr D. Bü�chingin demzwey-
ten Theile �einerKrdbe�chreibung

gebracht+ fintemaler dá�elb�tp. tm.

769. ver�ichert, daß auf dem�elben
eine Vild�áuledet Jungfrau Marià.

�tehe,die vou den Wallfahrendenflei�z

“�igbe�uchtwerde, und beyder �ichin-

�onderheitam 5. Aug. weiin eine ge-

wi��efeyerliche:Me��egele�enwird,

bar�chafzu ver�amlenpflegten.Daß
aus dem italiáni�chenRoche - Melon
von Unwi��endenleicht Rédzemedun

habe können gemähtwerden, wird

ein jederleicht einge�tehen,Will man

‘aberun�erRedzemedun durchaus in.
“

Fraukreich�uchen, �owü�teich keinen
andern Ort dazu füglicheranzugeben,

als Roguemadour_in der Proôvinz

über 1000, Men�chenaus der Näch-

Guienne, Es i� dies ‘eine fleine
Stadt , wohin häufigeWallfahrten
zur Jungfrau Maria ehedemgé�che«
hen �ind,und noh jekt ge�chehen.
Man�cheL. Joh. HúbnersGeogra-
phienach der Krebel�chenAusgabevon

1761,int x, Bande S. 228. Wenn
übrigensin den vorhin angeführten*
Worten des Stadi�chenScadtrechts

derAusdru> over dwernachrt vorfômt,
�oi�tzwar gewiß,daß�olchereine Zeit
‘andeute, worin nur eine Nacht, wenn

ich�oredèn darf, in die Queere

fômt,d, i, ehe die zweyte Nacht an-

bricht, Und das will vernmüthlich
‘auch des Herrn von Puffendorfs
am angezogenen Orte S. 95. befind«
liche Anmerkung. Allein nichts bes

wei�etdie Richtigkeitdie�erErklärung
|

deutlicherund mehr, als das Stadi-“
�heStadtrecht �elb{t+ denn was �on�t"
ouer dwernacht heißt, das wird im

ótenStückS. 2.gegeben: Hudeofte

morghen. Man fan hiemitauch die

Erklärungvergleichen, welche der �el,
Richepin dem �einerHi�toriæStatuto=
rum hamburgen�iumangehängtenSpe--
cimine glo�larüad Statuta 1603. unter

demWorte G.ueernachtgegebenhat,
Spatium , �chreibter, vigintiquatuor

horarum,quód datur debitori, pro
tertia 8 ultima.vice, �iforte pignus,
creditori jamadjudicatum,reluere ip�e
malit, quai creditori permittereven-

ditionem; item fi nolit domocedere,
in quam Creditor jam immi�lus eft.

Man�eheauch des�el,Haltaus Glol-

�arium,pe 14956 149



ihr �olchePromotionen berichtet wer-

den dúrften, und wenn �iedarauf mit

gnädigem Beyfall etwas äußerte:
wenn- auch:�on�tauf eine �chic>liche
Wei�e im Druck die�ePromotionen
bekannt gemachtwürden,wozu die in

den mei�tenSchulen bereits übliche

Verzeichni��eder Lectionen dienen

könnten; wenn allenfalls noh in

Schulen, wo gewi��eStipendien, und

andere, Wohlthaten ge�ti�tet�ind,die�e

haupt�ächlich

-

�olchenJünglingen zu

Theil woûrden,welche �ichdie�eEhren:
zeichen erworben hätten: oder wenn
die Obrigkeit die Ho��uungmachte,
daß zu den Beneficien cuf Akademien

welche von ihr abhängen, dergleichen
junge Leute ihr be�ondersempfohlen
�eyn�ollten,oder daß auch bey künfti-

gen Beförderungenauf die�eEhren-
zeichenge�ehenwerden �ollte,wenn zu-
mal der, welcher durch �einDiplom
bewei�enkönnte,daß er damii beflei-
det gewe�en�ey,auch gute Zeugni��e
von Akademien vorzuwei�enhätte2c,

Unter die�enund ähnlichenUn�tän-
dei �cheintes, mir wenig�tens, fa�t

_ norali�hgewiß zu �eyn,daß viel

Gutes für die Wi��en�chaftenund

Sitten gewonnen werden könnte,und

der Aufwand welchen eine �ole Ein-

richtung verur�acht,wie beträchtlich
wird der �eyn?Höch�tens20 bis zo
Nthlr. zur Einrichtung der Meriten-

tafeln, und andern kleinen An�talten
mehr, und im Fortgange würde mit

wenigen Thalern jährlichviel Gutes

ge�tiftetwerden k'önnem, Von die�er

“exclu�io.

1413 in óffentlichenSchulenbetreffendeGegen�tände,1414

de, wenn die Obrigkeit beföhle, ‘daßSeite hâtte ‘al�odie Sáche, wie ih
glaube, wohl die wenig�teBedenk-

Jedoch ichkann mich irrèn , ih bin
vielleicht aus guter Meynuhg zu ein-

genommen für eine Sache, die �ichim
Erfolg nicht bewährendürfte,"und
wider welche die tehrer in Schulen
Einwendungenwi��enwerden, die mir
aus Maugel der Erfahrung nicht bey-
fallen fönnten, Jch will es nicht in
Abrede �eyn.Jch wün�cheinde��en�ehr,
daßdie�eMänner-ihreGedanken hier-
über“ in die�enBlättern mittheilen,
und

“

gemeinnüßigmachen wollten,
Nur müßten�tenicht bloßvon einer
Liebe zur Bequemlichkeitzeugen, nicht“
von einem Gemüthe,das gegen neue

Vor�chläge„bloß weil �e neu �ind,
und weil �ievielleicht einige ange-
wohnteBemühungmachen könuten,
eingenommeni�t, Auch die Einwen- -

dungen möchteih verbitten , welche
davon hergenommen�ind, daß:eine

auf �olcheWei�e,durch den Trieb der

Ehrliebe beförderteTugend, nureine

Scheintugend�ey,und daßman die-
�enTrieb, und den des Eigennußes
nicht �tärken,�ondern�chwächenmüß-
te.

thig erachte, Untern andern aber auh
die�es:Unius po�itionon eft alterius

ob etwas Gutes gar- nicht ge�chieht,
oder ob es ge�chieht,wenn gleichnoh
nicht aus den be�tenBewegungsgrät-
den, noch nicht , weil es gut i�, oder

weil es Gott befohlen.hat? Man
BR, fanu

ÆWas i�tdenn wohlbe��er,-

Hierauf weiß ich vieles zu ante
worten, welchesich jeßoaber uicht nô-

0



LL« 1415 Uebereinigediezute Zuchtund Erziehungder Iugendtc, 1416
fann ja das Eine, -denke ih, wohl
thun, und braucht deswegen das: An-

dere nicht zu la��en,Die eigentliche
gründlicheBê��erungund Heiligung
des Herzens i�teine höhereWirkung
der Gnade. Men�chen,und.al�oauch
Lehrerin Schulen können�ienicht be-

werk�telligen.Sie können uur dazu
zubereiten helfen, darauf hinleiten,
und dies �ollen�ieja auh bey der obi-

gen Einrichtung “nichtver�äutuen,
Sollte denn aber ein Jüngling der

das Gure und dieTugender�t lieb ge-
wonnen hat, ge�eßt; daß es auch An-

fangs nur um zeitlicherVortheile,und

um Ehre willen �eynmöchte,dadurch
untüchtigerwerden, �ieauh um beß-
rer Bewegungsgründe,um ihrer �elb�t
oder um Gottes willen liebenzu lernen?

Uuntüchtiger�ageich �eyn,als der rohe
ungezogene*wilde Bube,“welcher die

Tugend no< gar von keiner Seite
fennet? Sollte Unwi��enheitge�chic>k-
ter zur? Tugendübungmachen, als

wahreächteWeisheit? Vielleicht giebt
es jeßt �vviele die die Tugend �elb�t
anfechten,weil gründlicheWi��en�chaft
immer �eltnerwird, und weil deren

immerweniger werden , die �ihwür-

dig dazu vorbereiten, der�elbenfähig
zu werden,

|

Vielleicht wird es auch
hier mit der Zeit wéeder be��er,wenn

man den gündlichen Wi��en�chaften
er�tmehr Freunde wieder gewonnen

haben wird, und die�emögendenn

nun durchZufalloder auf die be�tmêg-
_lich�teArt gevonnen werden; genug,

wenn �ienur gewonnen �ind.

Von den Samaritern und den �iebetreffendenGe�egen
der rómi�chenKai�er.

:

E° habenwoh! nie zwo Sekten einer

Religion einen �oanhaltenden
tôdtlichenHaß gegen einander gehegt,

“als die Juden und Samariter, Schon
Sirach der auf dreyhundert Jahr
vor Chri�tolebte, ge�tehtoffenherzig2), —

zweyerley Volk �eyer von Herzen
feind, und dem dritten �ogram, als

font feinem, den Samaritern , den

Phili�ternund dem tollen Pöbel zu
Sichem. Die Phari�äerhielten zu

Zeiten des Heilandes, ein Samariter

zu �eyn,und den Teufel zu haben, für

unzertrennlich,und Juvenal bezeugt,

a) Sirach {9 v. 27. 28,

daß die Juden jenen weder den Weg
zeigen, noch ihnen einen Trunk Wa�s
�erreichen, Daher das �amariti�che
Weib bey dem Evangeli�tenFohans
nes nicht begreifenfonnte, daßJe�us,
den �ieentweder an der Mundart,

-

oder an der Kleidung für einen Juden
erfannte, von ihr zu trinfen fodere,
Sie habenihrenNamen von der Stadt -

Samaria, unter welchem man aber

nicht allein die Einwohner die�er

Stadt, �ondernauch des ganzen tan-
des �eitder Zeit begriff,daß Saling-

naf�arda��elbenah PMSA
der

�ra?



F�taelitenmit �einenheidni�chenUn?
terthanen aus: Cus, vérmuchlichaus

der per�i�chenProvinz Chuf�tan„ und

vicht durch Araber, wie Bochart ge:

glaubt hat, wieder be�eßte,Jüdi�che
Prie�termußten�iezwar in der jüdi-
\<en Religion untecrichten, aber die

Beybehaltung ihrerAbgötitereymachte
�ie�chondamals d/n Juden verhaßt.
Als das Maaß der Súnden der übri-

gen beydenStämme, Juda und Ben-

jamin, vor Gott ebenfalls voll war,

�oergieng ein ähnlichesStrafgericht
über �ie. Sie wurden in die babylo-
ni�cheGefangen�chaftweggeführt,und

ihre Stadt und Tempelzer�tôrt.Cprus
ver�tatteteihnen die Zurückkehrin ihr
tand und die Her�tellungJeru�alems,
ÇeinesTempels und �einerMauern,

Daaber die Juden den Samari-

tern, die nicht von deni Samen Abra:

hams, und deren Religion ein Ge-
webe von Judenthum und Abgötterey
war, das Theilnehmen an dem Bau

ver�agten,�owehrten �ie�olchemtheils
durch Geralt, theils durch ihre Vor-

�tellungenbeym Cyrus und de��ener-

�tenNachfolgern. Hiedurchvermehrte
fich die Verbitterung zwi�chenbeyden
Nationen, und erreichte endlich den

hôchfienGrad, als LTehemias , den
-

Artha�a�ta,welcher den Bau aufs
neue ver�tattete,zum Landpflegerüber
Judâa verordnete, nah Jeru�alem
kam, den Bruder des Hohenprie�ters
FJaddus, mit Namen Mana��es,
weil er �eineFrau, die keine Jüdinn,

__\ondèrndes Statthalters von Sama:
ria Tochterwar, nicht fahrenla��en

3417 Von den Samariter undden�iebetreffendenGe�egen:c.1418
wollte, wegjagte, und die�erdurch �eife

nen Schwiegervater von Alexander
dém Großen dié Eclaubnißbekam,
auf dem Berge Garizim einen Tem-
pel zu bauen, und dabey Hoherprie�ter
zu �eyn,Die�erTempel machte die

Sanmariter- den Juden vollends zum
Greuel, Die Rabbinen fügenhinzu,
die Samariter wären 180,000 �tark,
angezogen, die Fort�eßzungdes Baues

zu hindern. Nehemias und Esdra

hätten dagegen dreyhundert Prie�ter
ge�ammelt,und �ie in deu großen
Bann thunla��ea, �elbigenwären,
um ihn recht feyerlichzu machen, dreys
hundert Knaben, mit der Thora in

einet, und der Trompete in der andern

Haud

,

gefolgt, Als die Samariter
die Verwoûn�chungendes Bannes :

Verflucht �eywer mit den Samaritern
das Brodt ißt, gleichdem, der von

Schweinenißt; �iemü��enkeinen Theil
an der Aufer�tehunghaben , und nie

mü��ees ge�tattet�eyn,Pro�elytenaus

ihnen zu machea, gehörethätten, �o
wären �ie�oer�chrocken, daß�iewie-
der heim gezogen,

- Als Alexander, in dem tanfe �einer
Siege über den leßtenper�i�chenDas

rius, nah Jeru�alemkam, welches
�ihihm unterwarf, �oerließ er ‘den

Juden den Tribut auf die Sabbath-
jahre. Die Samariter von Sichem,
am Fußedes Berges Garizim, baten

ihn, als er in ihre Nachbar�chaftkam,
ihnen gleiche Befreyung widerfahren

- zu la��en,Wie aber die Juden ihnen
�olchesmisgönneten, und Alexandern
beybrachten,daßdie Samariter nicht

Uu uy 3 von
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von ihrer Nation wären „-�over�chob
er �eineEnt�chließungbis er wieder

zurúcffommenwurde, Das

|

Chro-
nicon der Samariter �agt,Alexander

habe ihnen befohlen, ihm Bildni��e
und Statúen zu errichten, Sie hâte
ten �ichdeswegen auf ihrem heiligen
Berge ver�ammelt,und Gott gebeten,
ihn auf andere Gedanfen zu bringen.
Darauf hâtten�ieallen ihren Kindern

den Namen Alexander gegeben, und

�ieihm als lebende Bildni��evon ihm
darge�tellt.Allein als die Samariter

feinen LieblingAndronicus ermordet

hatten, �overtilgete ex den größten
Theil die�eraïten Samaritaner, und

�eßteneue Einwohner von Syrern,
Macedoniern und Griechen dahin, die

aber bald jener Religion annahmen,
Nach Alexanders Todetheilten �ich

_feineFeldherrenin �eineLänder. Pto-
lomáus des Lagus Sohnetrichtete
�einenThron in Aegypten , Antigo0-
ntus.in dem obern A�ien,nach Syrien
und Palä�tina trachteten �iebeyde,
Als des Ptolomäus General von des

Antigonus Sohne Demetrius dem

Städtebezwingerge�chlagenwurde, �o

zer�tórtePtolomáus, auf die Nach-
richt, daß auch der Vater wider ihn
im Anzuge �ey,und er �ichnicht ge-

trauete das Land zu behaupten, Sa-

maria und andere Stádte, und führte
auf dreymal hunderttau�endJuden
und Samariter mit fort nach Aegyp-
ten. Aber auch hier vergaßen�eihre
alte Feind�chaftund Religions�tceitig-
keiten nicht, Die Samariter behaup-

D) Tafeyk:Antiqu. Jud, 1.13. c. 6.

Von den Samaritern I420

teten, ihr Tempelauf Garizimverdiene

�ehrden Vorzug vor dem zu Jeru�as
lem, Außerdaß�chonAbraham und

Jacob da�elb�tgeopfert hâtten,habe
Gott �chondem Mo�esbefoblen, ein-
Denkmal von Steinen auf Garizim
aufzurichten, als Jeru�alemnoch in

heidni�chenHänden gewe�en,Die
Judenkonnten dies nicht zugeben, �e
be�chuldigtendie Samariter der Ver-

fäl�chungdes Grundtextes, und berie-

fen �ichdarauf , daßGott Zion allein
zu �einerWohnung und zu �einerAn-

betung auser�ehenhabe. Der Streit
war zu wichtig, daß�ieihn hätten�ol-
Ten unent�chiedenla��en,Sie brachten
ihn vor den König,der damalige war

Philometor, und wurden eins , daß
der Unterliegende�ierben�ollte, Phi-
lometor that den Aus�pruchfür die

Juden , und die Adoocaten der Sa-
mariter mußtendie Vertheidigungih-
rer ungerechtenSache mit dem Leben

büßen b).
|

Samaria und das jüdi�cheLand
war inzwi�chenein Theil des �yri�chen
Reichs geworden, Als Antiochus
der Edle gegen die Juden und ihre
Religion würhete,und die Samariter

gleicheVerfolgungbefürehtenmußten,
�o-�uchten�ieihm die Meynung, daß
�ie”Juden wären , zu benehmen,
Sie �chriebenihm, �iewären von Her-
kunft Sidonier, Eine �chrecklichePe�t
habe ehedem ihr Land verheert, von

der �ienicht eherhâttenbefreyetwer-

den fönnen,bis �iedie Feyer des Sabs

baths angenommen, und einem Gotte
/ ohne



ohne Namen einen Tempel errichtet
hâtten. Da er nun noh keiner ‘na-

mentlichen. Gottheit geweihet:�ey,#0
wären�ieerbôtig, ihn dem Jupiter zu

weißen. Hiemit war Antiochus zu-

frieden,’undließ �ieungefränktc).
Die: Maccabâer befreyeten ihre
Nation vom �yri�chenFoche,und nah-
men auh Galiläa weg. Samarien
blieb aber noh den Syrern, Weil

�olchesaber mitten zwi�chenJudäa
und Galiláa lag, und die Gemein-

�chaftdie�erLänder dadurch er�chweret

wurde, �obediente �ichFohann Zpr-
can der Gelegenheit, welche ihm die -

Unruhen in Syrien darboten, und

unternahm die Bezwingung der Sa:
mariter, Er eroberte Sichem, das

zu dex Zeit Sichax hieß, und eben \o
von den Evangeli�tengenannt wird,
verbrannte den Tempel auf dem dabey

liegenden Berge Garizim, nachdem

der�elbezweyßundertJahr ge�tanden

hatte, und ließviele �amariti�chePrie-
�terhinrichten, Hierauf gieng er vor

Samaria und �{{oßdie�eStadt, die

ebenfalls auf einem Berge lag , aufs
eng�teein, wodurch �iein äußer�te
Hungersnoth gerierh, Als der �yri�che

KönigCyzicen zum Ent�aßeanzog,

�ogieng ihmAri�tobul,den der Va-
ter Hyrean , als er auf den großen

Ver�öhnungstagnach Jeru�alemmuß:
te, vor Samaria gela��enhatte, ent-

gegen, �chlugihn zurück,und �ebte
darauf die Belagerung fort, Die Sa-

“maritex �uchtenzwar aufs neue bey
dem Syrer Hülfe, der �ichaber nicht

€) Jo�eph,1. c.L 12 c7,

getrauete , einen zweyten Zug zu wär

gen, Doch erhielt er von dem Könige
in Aegypten 6000 Mann, welche er

in Judáa einfallen ließ,- um Hyrcan
dadur<h von Samaria abzuziehen,
Selbige konnten aber nichts ausrichten,
und Samaria mußte, da es �ichein

ganzes Jahr gewehrt hatte, ergeben,
womit das ganze Land an Judáa kam.

Das-angeführteChronicondek Saz:
mariter hat die Legende,die Belagers
ten hâttentäglichGeld in einem Korbe
von der Mauer an einen ihres Glau-
bens hergbgela��en,wofür Vieh ge-

kauft, und auf Garizim geopfertwors

den. Wie �olchesein Grièchegemerkt,
�ohabeer ein junges Schwein in den

wieder hinaufzuziehendenKorb ges
�tet. Solches �eyfür Schrecken
wider die Mauer ge�prungen,worauf
ein Erdbeben erfolgt , das einen Theil
der Mauer umgeworfen,und den Bes

lagerern einen offenen Weg in die -

Stadt gemachthabe,
Ob nun gleich die Samariter unte

ihre ge�hwornenFeinde die Juden
famen, und ihres Tempels beraubt

waren, �oblieb ihnen Garizim doh
heilig, und da fie von deren Herr�chaft
wieder frey wurden, �ofuhren �ie,wie

‘aus dem Ge�prächeChri�timit der Sa-
mariterinn erhellt, fort, darauf anzus-
beten, und �ichmit den Juden über den
rechten Ort der Anbetung zu zanken.

Als Pompejus das judi�cheReich
den Rômern unterwarf , �otrennte ex

Samarien davon, �chluges zu der

Provinz Syrien,und gab dem Ga-
- binius

K

T1421 Und den �iebetreffendenGe�eßenderromi�chenKa�er,
7

Ca
S2



:

tpe betreffendenSe�eßeni. 1424lin

Fa
a JV binitts auf, die zer�tdrtenStädte wie-

der herzu�tellen,Er feng den Bau
von Samaria an, und nannte es nach
�ichGabinia, Wieer von �einerSatt-

halter�cha�tabge�eßztwurde, war es

nur er�tein großesDorf. Als aber

Herodes der Große die�enOrt vom

Augu�kusge�chenktbekam, �over-

größerteer ihn, machte ihn fe�t, zierte
ihn mit prächtigenGebäuden , vert

mehrte �eineEinwohner mit �echstau-
tend Fremdlingen, die er dahin zog,
und nannte ihn nach des Kai�ersgrie-
chi�chemNamen Seba�te.

Bey den Unruhen in Judäa unter

Archelaus, welche die�enum �ein

Reich brachten, blieben die Samariter

ruhig, weswegen ihnenAugu�tusden

vierten Theil des Tributs erließ. Ju-
dáa aber wurde zu einer rômi�chen

Provinz gemacht,ihr ein eigner tand-

pfleger vorge�ebt, der aber von dem

Statthalter in Syrien abhieng, und

die Juden derSchaßungunterworfen,
Die�emußte abermal Quirin, oder

nach griechi�cherMundart Cyrenius,
welcherauch die er�te,als der Heiland
geborenwurbve, verrichtet hatte, be�or-

gen, Wie aber die Juden und“Sa-

inariter einander allen möglichenTort

thaten , �o�hli< �i<heinige Jahre
nachher ein Samariter des Abends

vor dem Pa��ahin den Tempel zu Je-
ru�alem,und ver�teckte,um ihn zuver-

unreinigen , Men�chenknochendakin,

Solche wurden des Morgens gefun-
den, und das Fe�tmißte einige Tage,
bis derTempel wieder gereinigt , auf-
ge�chobenwerden. Einige glauben,
aber ohne hi�tori�cheGewißheit, daß
es an dem Fe�tege�chehen,an welchem
Je�us von �eineaAeltern vermißt
worben,

Dies Unglúckwar aber für die Ju-
den �ogroß nicht, als das, welches
�ichdie Samariter nachmals, von

einem Betrüger verleitet, zuzogen-
Die�ermachte ihnenweiß, wenn �ie
�ichbey ihremBerge Garizimver�am-
meln wollten, �owolle er ihnen den
Ort zeigen, wo Mo�esdie heiligenGez
fäßeverborgenhätte, Sie kamen alle

bewaffuet, und lagerten�ichnahe am

Berge. Pilatus �andte�eineCohor-
ten wider �ie,eine Menge der Betros
genen wurde niedergemacht, und die

Vornehmen ohne Gnade enthauptet.
Die Samariter klagtenbey dem Statt-

halter von Syrien Virellius über

die�eGrau�amkeit,und ent�chuldigten
ihre Bewaffnungdamit, daß�iekeinen
andern Schußwider die unerträglichen
Bedrückungendes Pilatus gehabt
hâtten. WVitellius fand das Verfah:
ren de��elbenzu hart , ent�eßteihn des

Tandpflegeramts, das er zehnJahr
gehabt hatte, und hießihm, �i zu
Roni beydemKai�er.zu verantworten.

Ehe er aber hinkam, war Tiberius
�chontodt.

Der Schluß folgt kün�tig.
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Schlußder Abhandlung von den Samariterund den fe
betreffendenGe�eßen

nter der Landpfleger�chaftdes

Cumanus wurde ein Jude,
F> der aufs Fe�taús Galiláa nach
Jeru�alemwollte, ‘Und‘�einen!Weg
dur<hSamaria náhm,da�elb�ter�chla-
gen. Die Jüdèn klagten bey dem

Landyfleger varüiber - als �ieaber kein

Gehör fanden, �orotteten �iefich zu:

�ammen,verheerten der Samariter

Gebiet , und �chlugenvon den�elben
todt was ihnen in dieHändefiel. Al-
lein Cumanus griff�iean, �chlug�te,
und ließ die Gefangenen ans Kteuz
\chlagen. Als die Säche vor Quga-
dratus in Syrien kam, und �elbiger
Bedenken fand , �elb�tdarin zu �pre-

<en, �o�andteer die Häuptervon

beyden Theilen gebunden nah Rom.

Cumanus' múßte ‘ebenfalls dahin.
Hier fanden die Juden einen guten
Für�precheram ihrem Glaubensgeno�:
�endem nachmaligenKönig Agripp@,
welchérdie Gun�tdes Kai�ersCla1tz

dius hatte, Die Samariter wurden

zum Tode verdammet, und Cumanus

verwie�en Be
)

:

e

der rômi�chenKai�er.
Chri�tushatte �ichdem�amariti-

�chenWeibe �elb�t

:

als den Me��ias
offenbart, und er war von den Ein-

wohnern von Sichär für den Heiland
der Welt erkannt wordèên. Nach �ei-
ner Himnielfahrtwurde er -von Phi-
lippo auch denen zú Samaria gepre-
diget , und ès i�t-giauduch,daß diejes
nigen, welche gläubig wurden, �{
vor dem Ausbruchedes lebten júdie
�chenKrieges,wie die Gläubigenzu
Jeru�alem,jen�eitsdes Jordans nach -

-Pella begeben, um nicht durch das

�chre>licheStrafgericht das über die

Juden und ihr tand ergieng, wit hins
geri��enzu werden; “Die Legendeweiß
den vom Johannes ver�chwiegenen
Namen jener Samariterinn von Si-
car, auch �elb�t'ihrerzwey Söhnedie

�iegehäbt'haben �oll.

|

Sie �ollna<
Carthago: in Afrika '

gegangen �eyn,
und'die ganze Stadt bekehrt haben.
Vlerxo habe ‘�iedeswegen mit den

Jhrigen- nach Rom zur Marter- holen
la��en,ihr aber �eineTochtermit vielen

Juwelen , um �iedadurh zum Abfall
Xx xr zu

t
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zu bringen, entgegen ge�chickt.Sie

�eyaber �elb�tneb�tden hundertDa-
men ihres Gefolgesvon �elbigerbe:

Fehrt, und getauft worden, Nero,
erboßt über die�eBegebenheit, ha-
be �iealle mit Gift wollen hinrichten
la��en,da �olchesaber feine Wirkung
gethan, vielmehrder Giftmi�cherdurch
dies neue Wunder ebenfalls ein Chri�t
zu werden- bewogen:worden �ey,-�o
habeer �iealle mit dem Schwerte tôd-

ten la��ena), Durch dergleichenLe:

genden: hat:-man ehedemder Religion
Ehre und Beyfall zumachen geglaubt,

Bey. dem Ausbruche.jenes Krieges
der Jeru�alem‘und den Tempel , wie

es der Heiland. den Juden 36 Jahr
vorher verkündigethatte, in Schutt
und A�cheverwandelte, �ammelten�ich

die, Samaricer- eil�cau�end�tarkauf
Garizim, �ichda�elb�igegen die-Rö-

mer zu vertheidigen,
Ve�pafíandurch den Cercalis ein-

�chließen, und da es ihnen an Wa��er

fehlte, �okam ein Theil durch Dur�t
um, die übrigenaber, welchefichzu

ergeben�ichweigerten, wiirden �ämmt-

lih umgebracht, und ihre Stadt ver-

brannt b). Samaria und Sichar
wurden unter dem Domitian durch
rômi�cheColonien ‘wieder Herge�tellt
und bevölkert,und-Sichar. erhielt den

Namen Neapolis ; das i�tNeu�tadt,
woraus ihr jeßigerNaimne: Naplu�e
ent�tanden,So oft aber auch die�e
Oerter ihre“Einwohnerveräuderten,

VondenSamaritern

Hier ließ�ie

14283
�oi�tder Berg Garizimdennetten
doch immer �oheiligivieden alten
gewe�en,

Hadrian hattewideldieJudt,
wegen ihres fürchterlichenAuf�tandes,
wozu �le�ichdurch den Betrüger
Barcochab, der �ichfür den Me��ias
ausgab „ verleiten ließen, einen tödtli-

chenHaß.

-

Er verbot ihnen, um-�ie
ganz zu vertilgen, die Be�chneidung,
behandelteaber die Samariter „wie
die Juden; und wie er die�enden Ein-
tritt in die neue Stadt , welcheex auf
der Stelle des eingeä�chertenJeru�asr
lems wieder ‘erbauen ließ„ nicht vere

�tattete,�olcheauch, da er �eJupitern
weihete,den Juden unrein machte „ �o
ließ-erauch auf Garizim einen Vogel
von Kupfer «au�richten,and denBerg
nut einex Wache be�eßen.Hierauf
gründet�ichoteleicht die Lä�terungder
Nabbinen , daß die Samariter auf
Garizim eine Taube angebetethätten,
Es kann aber auch �eyn, daß�ie,wie
die zu A�calon,die Tauben in großer
Verehrung gehalten, zumalda ihr
Chronicon von der ‘Wundercaube
welcheJo�ua�ollgehabt , und �ie
zur ge�hwindenPo�t,zu Ueberbrine-
gung �einerBefehle,gebrauchthaben,
�oviel Rühmensmacht... Ebendie�e
Chronik�agt,daßder bezauberteVo-

gel des Hadrians,. �obald �ihein
Samariter auf den Berg �chleichen
wollen, ihn der Wache verrathen, und

mitlauterGimute: ein Hebräer,ge-

rufen
a) Mé LU

in Canifü Le&. fas, Fe 4 Divadrie Rom. c: noti

bd)LE dseit Tad13: e. 12
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rufen habe, Añroninwver�tattetezwar,
nach dem Zeugniß:Tu�ktinusdes
Mártyrers „ den Juden die *Be�chnei-
dung wieder, aber niht den Samari-
tern. Dies Verbot mußaber -entwe-

dex nicht lange gedauerthaben, oder

\hlecht- befolgt�eyn,denn man trifft
nachher�owohlimOrientals Occident
Samariter an.

In Aegypten lebten die�elbenin

größterDürftigkeitund Verachtung,
und wurden neb�tden Juden gleich-
�amzu Herrendien�tauf den Schiffen
gebraucht, welhe das Korn , das dies
Land jährlichliefernmußte,nah Rom
und Con�tantinopel--brachten, Sie
be�chwerten�ichüber,die�enDien�tbey
Theodo�iusdem Großen,welcherdie
Armen , damit �ieZekt:hättenden Jh-
rigen den Unterhalt zuverdienen , da-

vou befreyetec), An- andern Oxten
war ihr Schick�aletivas be��er.

-

Sie

gelangten gar zu-dem Grade der: Mi-

Tiz¿ zu welchemdie: gehörten, welche
Agentes ‘in rebus

:

genannt wurden,
und in ver�chiedeneStuffen und Cla�-
�envertheilt'waren.. Sie wurden zu
Ausrichtungver�chiedenerCommi��io-

nen und- kai�erlichenBefehle in den

Provinzen, auh zu Be�orgungder
Lebensmittel für den Hof, und des
Proviants.- für die Kriegsvölkerge-
branht, Aber Honorius beraubte

�iedie�erEhre, und �chloß:�ievon al-

len undjedenMilitgirdien�teuaus d),

bé). 18: Cod. Tlièod:de Naviculariis,
d) L, 16. Cod, Theod. de Judæis,Cœlicolis
e) L. 28. Cod. Theod, €od. tit,
f) Cafßliodar.1. 2 Epi�t.45. E LE

Als Valencinian exfahr, daßdie
Samariter die Verwegenheit,hätten,
ihre Kinder , wenn �ie-Chri�tenwur-

den, zu enterben,�overordneteer, daß
�elbigedur die Religionsänderung
nichts an ihrenRechtenverlieren,und
die Aeltern �iedeswegen weder zu ent-

erben,noch ihnenweniger als Kindes
theil nachzula��en,befugt �eyn�oltten,
Würde auch erwie�enwerden, daß�ie
�ich�ogegen die Aeltern ver�undiget,
daß�iedie Enterbungverdient hâtten,
�o�ollten�iedafr zwar ge�traftwers
den, der Religion zu Ehren, ihnen
aber dochdie Legitimableiben €).
_Unter dem o�tgothi�chenKönige

Theodorich, hatten die Samariter
zu Romeinen wichtigenProceßmit
derva�igenGei�tlichkeit,Die�ehatte
jenen ihre Synagoge genommen, und
gab vor, �iehâtte-diesHaus �chonvor
vielenFahren an �ichgebracht, Jene
behaupteten, �iehâtten es rehtlih-ere -

worbenund immer zur Synagogegee
braucht, bis: es ihnen die ‘Chri�ten
weggenommen, Theodorichtrug die

Unter�uchungdem Grafen Arigera
auf tf), es i�taber nicht bekannt,wie
er den-Stxeit'ent�chieden.
¿[Jm Orient �ti�teten.die Samariter

y

unter: dem Kai�erFeno auf einem

Pfing�itageeinenAufruhr zu Neapoe
lis, oder dem vormaligen Sichar.
Sie richteten unter den Chri�tendae

�elb�tein großesBlutbad an, verwun-
2005 ONT 12 detew

& Samaritanis.
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deten den Bi�chofvor dem Altare,
und �chnittenihm die Daumen ‘ab.

Ex klagte beym Kai�er, und fügte,
nachdem er ihn zur Rache aufgerufen,
binzu, jeko �eydie Zeit der Wei��a-
guñg gekommen, daßman nicht mehr
auf Garizim anbeten �olle,Der Kai:

�ernahm dié�efal�cheErklärung der

Worte Chri�tian, er gab die�enBerg
den Chri�ten,{loß ihn mit eiuer

Mayerein, legte eine Wache hinauf,
und ließeineKircheauf �elbigembauen.

Die Samariter verhielten�ichruhig
dabey, und verbargen ihrenGroll bis

zu des Kai�ersTode, da �iedie Wache
ex�chlugen,und die Kircheniederri��en,
welches aber die Schuldigenmit dem
Leben bezahlenmußten ge).
Der Kai�erJu�tin’\{loß die Hei-
den, Juden und Samariter neb�tallen

&Frrgläubigen,doch die Gothen ( die�e
waren Arianer ), als Bündesgeno��en,
ausgenommen, von allen Würden und

obrigkeitlichenAemtern, damit �iein

�olchenkeine Gelegenheithätten, ‘die

Chri�tenzu drücfen, aus. Er vet:

ordnete, daß �owohldie Juden als

Samiariter_ ihren Kindern, welche
- Chri�tenwürden,Unteëhalt‘und Aus:

�teuerréichen, und daß�elbige,wenn

�ienichts verbrochen, allein ihreErben

�ehn�ollten.Hätten dié Kinder aber

gegen �iege�ündiget,�o�ollten�iezwar
be�iraftwerden , aber do<, wenn die

Aeltern' eiri ‘Te�tamentgemacht, den

vierten Theil des Nachla��es‘bekom-

2) Procopius de dife Ju�tin.1. 5. ‘c. 7.

Von den Samaritern 1432
inen, Erverbot denSamaritern fer-
ner „ ihr:Vermögenweder"durch Te-
�tament,no< dur< Schenkung,no<
dur irgend eine Veräußerungauf
andere, als auf Chri�tenzu bringen,
auf welche �olchesauh in dem Fall,
wenn �ieohne lebten Willen vet�tor-
ben

, fommen �ollte,und “befahlihre
Synagogenzu zer�tören1).

Die�erDruck ‘unter welchem die
Samariter leben mußten,reizte �ieitn
Jahr 530 abermals zum Au��tande,
�iewählten�ichgar einen KönigNa-
mens Julian , plúndertenund vere

brannten die Kirchen der Chri�ten,
und erwürgtendenBi�chofzu Sichar.
Ju�kinian�chi>tezwey Generale
wider �ie,welche ihren König (chlugen,
ünd die Chri�tenrächten�ichim vol:
len Maaße.“DieSamariter warfen
nuùñ alle Schuld ihrésAuf�tandesauf
die unleidlihen Bedruckungen der

Chri�ten, und fanden vamit Gehör
bey der ‘Kai�erinnTheodore, aber
der heiligeSabas verhindertees durch
�einengei�tlichenEifer, daßJu�tinian
die�esmal�einerGemahlinn, wie er

fon�tzu thun gewohntwar, zu Gefal-
len lebte, ‘Er übte �charfeStrafe an

den Rebellen aus, um�loßGarizim
mit einer doppelténMauer, und gab
ten Bi�chöfenvon A�calonund Pella
auf, die niedergeri��enenKirchen' auf
Ko�tender Samariter wieder bauen

zula��en‘). Und wie �ehrer wider �ie
eingenommen war , das zeigt�ichda-

durch,

H) L, 12. 13. & 17..C. de Hæretic. & Manichæis& Samaritis:

Ï) Cyrillus in Vita Sabæ ap. Cotteler. Monum. ecclé�. græcæ. p. 339.
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durch, daß er �ie541 von allen ge-

richtlichenHandlungen aus�{<loß,und

�té, Zeugen abzugeben,‘unfähig er-

Flârte, da er �olchesdoh den Juden
ge�tattete,wenn �ienur nicht gegen
Chri�tenzu zeugen hätten lc).

Doch als der Mectropolitan.zuCâ-
farien Sergius fúr die Samariter
bat, ihnen das Zeugnißder Be��erung
gab, und Bürge für ihre kün�tige
Rühe�eynwollte, �ogab ihnen Ju-
Ftnian die fréyéDi�po�itionüber ihr
Vermögen, jedoch mit der Ein�chrän-
fung wieder, daß,wenn ein Samariter

oßneTe�tamentver�türbe,diejenigeu
Kinder, welche Chri�tenwären, die

andern, die bey ihrem Jrrglauben ge--
blieben, von der Erb�chaftaus\chlie:
ßen, und’ daß es eben \o bey den fol:
genden Cla��en,wenn Chri�tenund

Samariter concurrirten, gehaltenwer-

den �ollte,Würde auch eíriex von den

Ausge�chlo��enen“no< nahbex zum
Chri�tenthumübertreten, �o�ollteer

ebenfallsnoch �eineSrbportion, jedoch
ohne die Nußung der vorigen Zeit,
erhalten1).-Aus eben die�esKai�ers
neuntem Edicte �iehtman, daßes �elb�t

- in Con�tantinopelSamariter gegeben,
und daß die da�igenWechsler �elbige
zu Buchhaltern gebraucht.

|

Die vorige den Samaritern �ogún-
�tigeVerordnungdes Ju�tinianswur-

de von de��enNachfolger Ju�tindem

Il. gänzlihwieder aufgehoben. Zum
Betwegungsgrundedie�erAufhebung
giebt Ju�tinan, daß �einVater Ju-

�tinianund er �i<zwar alle Mühege-
gebenhätten, diegottlo�eKehereyder

Samariter und ihren wider alle ges
�undeVernunft �treitendenUn�innzu
heben.

-

Dies �eyaber nicht nur ver-

gebensgewe�en,�onderneinige, die �ich
hâttentaufen la��en,wären �ogarwie-
der abgefallen, Die vorangeführte
Verordnung�einesVaters �olltedes

wegen gänzlichaufgehoben, und die
Samariter alles Rechts �owohlvon

Andérn zu: erben , als das Jhrige , ‘es

�eymit oder ohneTe�tament,auf ihre
Glaubensgeno��enzu bringen, beraubt,
und das Vermögenin Ermaglung
eines chri�tlichenErben dem Fi�cover-

fallen �eyn,Hievon nahm der Kai�er
gleichwohl, zur Beförderungdes Land:
baues , und damit die davon zu ent-

richtendenAbgaben nicht

-

zurückblie-
ben, die Samariter aus, die das Feld
baueten, und ge�tatteteißuendas Recht
zu erben und Te�tamentezu machen.
Würde aber fein Erbe vorhanden�eyn,
�o�ollteder Gutsherr den Nachlaßzu
�ichnehmen„uad die Abgaben vom

Hofe entrichten. Ferner. verordnete

er, wenn ein Samariter ein. Chri�t
würde, ‘und wieder zurückfiele,#0

-

�ollteer auf Zeitlebens des Landes

verwie�en�eyn, Die welcheChri�ten
werden wollten , �olltenzwey Jahr
lang vor der. Taufe unterrichtet wer:

den, und die Schrift lernen, Kein
Samariter �olltebefugt �eyn,einen

Chri�tenzum Sklaven zu haben, �on-

fauft,
dern der�elbe,�obald ihn jener ge:

*

rre ge
k) L. 21. C. de Hæret, & Manich, & Samarit.
1) Novella 129.

1

A
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fau�t,�eineFréeyheiterhalten, auh
ein Samagriterjklave, wenn er Chri�t
wird, in Freyheitge�eßtwerden m)

Bey �oöôfternVerfolgungenmuß
man �ichwundern, daß�ichdie Sa-
mariter „wiewohlin-geringer Anzahl,
im Orient bis jeßo erhalten haben.
Der Jude Benjamin von Tui, traf
auf �einerRei�eim zwölftenJahr-
hundepvtder�elbenzu Sichar, wo �ie
mochihre Opfer fort�eßten, ohngefähr
hundert „ zu: A�calondreyhundertund

zu. Dama�cozweyhundertan, Jhr
Hoherprie�ierLleazar �chickteSca-

ligern ihr Glaubensbefenntniß,das

m) Novella 144.
n) Ba�nageHißtoire des Juifs T. 1. p.232,

‘im Grunde mite dem dex Juden über-
ein fommt.

-

Sie nahmen-aber nur

die fünfBücher Mo�esund ihrChro-
nicon, das den Namen Jo�uaführt,
ait, - Ludolf führteeinen Briefwech-
�elmit ihuen, und ließ 1688 einen

Brief, den er von ihnen erhalten,
drucken, Huntington: hatte �ieeben-

falls auf �einenRei�enkennen lernen,
Sie �andtenihm nachmals einen

Brief an ihre Brüder in England
zu, deren es, wie �ievon ihm gehört
hätten, da�elb�tgäbe, Sie meldeten
ihrenvermeyntlichen Brüdern darin-

nen den Tod ihres Hohenprie�ters,
und baten um Almo�enn)»

)

Sid Seit

Beanktivortung derainEnde des 77ten Stückes die�esMaga-
:

zins vom laufendenJahre befindlichenAnfrage. ;

Ty Frage be�tehtdarin : wie hôl:
zerne Brücken, auf �ehrgang-

baren Heer�träßen,die man um die ge-

�hwindeAbnußung der Bohlen zu

“verhindernmit einem Steinpfla�terbe-

legt, anzulegenund zu verwahren�ind,
daß die dur<h das: Pfla�terdurchzie-
hendeNä��e,das unter dem�elbenbe-

findliche Holz, welchem es auf die�z
Art an Ablüfrungfehlt, nichtvor der

Zeit in Fäulungbringe?
Man gelangt dadurch zu die�em

Zweck,wenn man dieBrücken �oan-

legt, daßdie:Nä��evon oben das Holz:
werk. gar nicht berührenkann; und

die�eswird folgenderge�taltbewerk�tel-

ligt. Die dicht vor einander ge�koßé-
nen trockeneneihenen Böhlen, welche
wenig�tensdreyzöllig�eyn“mü��en,
über�treichtman einigemal mit Théer,
wenn die�er.mei�tentheils�ichin die
Bohlen eingezogenhat , macht man

einen ohngefährzweyZoll dicken Ueber-

zug über �elbige,welcheraus obngefähr
drey Theilen Ziegelmehlund einem
Theil zu Pulver gemachtenHammet-
�chlagbe�teht,nahdèm Vbie�eswohl
unter einander gémi�chtworden, rühtt
man es mit Leinólzu einem-zähenTeig

an, Die�erAuftrágmuß, �owie es

bey den Gipsbôdenge�chieht, ge�chla:-
gen werden , um alle Zwi�chenräum-

QELALIQA den
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c<enauszufä�len,Auf die�enUeberzug
bringt man eine Lage Thon von der

Die, daßdie Steine darein eingelegt

werden können, ohnedaß�ieden kütt-

artigen Ueberzugberühren.

Aufgab (e
:va5

(Esi�tzu bekannt, als daßes einer

Ver�icherungbedürfte, daß die

Peruviani�cheRinde, „unter. andern

auch die vorzüglich»Kraft enthalte,
der Fáulungund Verwe�ungzu#wi-
der�tehen,Vonden bittern Rinden
‘der einheimi�chenBäume , naméntlich
der Eiche, der Ellern, der Birke, der

gemeinen Weide2ce und anderer mehr,
i�tdie�eKraft ebenfalls �hon läng�t
beobachtet,und es würde �ehrdie Fra-
ge �eyn,ob nicht der einen oder andern

�olchereinheimi�chenRinden die Ehre
bevor�tünde, den Ubgang jener zu er:

�eben,wenner ein�tmalsent�tehen�oll:

te, Ein vieljährigerVer�uchbey
Krankheitender Pferde hat mich mit

Gewißheitüberzeugt, daßdie Rinde
dés Eichbaums, in Zubereitungenzu
Pulvern und Decocten, ein wahres
und �pecifiquesMittel gegen die Fies
ber der Pferde enthalte, eine Krank:

heitwomit die�eThieredur alle Cla�-
�ender Mannigfaltigkeit, eben �o�ehr,
wie die Men�chen,heimge�uchtwer-

den, obgleich den wenig�tenPferde-
ärztendie wahren Judicationen der-

�elbenbekannt �eynmögen, welcheder

Puls�chlag( die�erin der Thier: Arze-
neywi��en�chaftbislang �ounbekannte

Wegwei�er) allemal �ehrdeutlichver-

râth, Es i�tjekt mein Vor�aßnicht,
von dem �chonerproberenGebrauchder

Æinbeck. G, %5:C.Li�t,

bittern einheimi�chenBaumrinden in

den be�ondernKrankheitender Pferde
etwas zu �agen,bey der Gewißheit
aber , daß�olcheüberhaupt, �owie die

China, der Fäulungwider�tehen,(wie
die�esunter andern der Gebrauch der

eichenenBorke bey den Lohgärbernbee

wei�et,die ihreHäutedamit langeZeit
ten gegen die Verwe�ungverwahren)
und nachder von wir, mit aller Behuts
�amkeiteines unbefangnenbe�cheidenen
Naturfor�chersaus der kleinern Sphä-
re, erworbenen Erfahrung, mache ih
„es hiemit dffentlich zur Aufgabe :

»» Ob nicht der Gebrauch der bite

» tern Baumrinde, be�ondersder

» Eichen, Ellern und Weiden,
„ bey der jeßigentraurigen Horuse
» vieh�euche,als ein Curativmit-

»„ tel, eines Ver�uchswerth �eyn
»„ möchte,,, ;

Mit eben der Kühnheit, womit ih
ver�ichernkann, daßdie obbemeldeten

einheimi�chenBaumrinden in faulen-
den und bösartigenFiebern der Pfer-
de, ja in allen �olchenKrankheiten,
wo der men�chlicheArzt, China viel?

leicht gebenwürde,von merkwürdigem
Effect �ind,mit eben der Be�cheiden-

heit ge�teheichauch hiemit aufrichtig,
daß ich nicht weiß, ob und wie die�e

Arzeney bey der jeßigenHornviehß-
�euchewirken werde, Nach der

es 11224
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jezt noh bekannten Be�chaffenheit
“die�erSeuche, �cheinetmir gleich:

wohl aber doh zwi�chender Art der

Krankheit, und den bekannten Wir-

fungen des obigen Arzeneymittels,
kein auffallenderContra�tvorhanden
zu �eyn. Daß die Krankheit an �i<
nicht unheilbar�ey, das zeigt die Er-

fahrung, denn�on�tmüßtealles Horns
vich daran �terben.Das Mittel aber,
welches mit die�erverborgenenHei-
lungsfraft der Natur ein�timmt,�ol:
chebefördert,oder auch nur ver�tärkt,
das i�tdas bislang noh vergeblich
ge�uchteeigenthümlicheMittel gegen
die Vieh�euche,

Würde ich gefragt wie �ollman
deñ nun die Baumrinden beydem kran:
ken Hornviehgebrauchen? �owürde ih

“verlegen�eyn,denn bey dem Eingange
des Weges zur Erfahrung �tehtnicht
allemal gleih der Handwei�erfertig.
Columbus wußtewahrhaftig nicht,
wo eine neue Welt lag, als er �ichzu
Schiffe �eßte,

um eine zu �uchen,—

Er hâtte�ieaber auch Lebenslangnicht
gefunden, waun er nicht abge�egelt
wäre. Etwas will ichgleichwohldoch
der Aufgabe zur er�tenRichtung des

Ver�uchshinzufügen,Jch gebemei:

nenPferden, in denen Fällen,wo mir

L der Gebrauchder bittern Baumrinden

„wergegemacht,
“Schritteines Ver�uchsdes obigeir

Ld
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nüglih�cheint,�iebenTagehinter eine
ander,jedem alle deeyStunden davon
eine Hand voll fléin zer�toßenoder
ge�chnitten,mit grüner Seife zur Lat-

Bey dem er�ten

Arzeneymittelsin der Hornvieh�euche,
würde ih den Weg ein�chlagen,den
der men�chlicheArzt bey dem er�ten
Ver�uchder Chins wahr�cheinlichein-
ge�chlageni�t, Jch wárde den Ge:

brauchder Baumrinde aufänglichauf
willführlichePortionen, Stunden,
Tage und Zeiten, richten, anhalten,
aufhôren,abnehmen,zu�ehen,Sachen
beymi�chen,die man der China bey-
mi�cht;furz �olange umhergreifen,
bis ih eine merklicheVeränderung
des Krankheitszu�tandesentweder grif-
fe, oder auh nicht ergreifen fönnte.
Dann würdeich doch endlich fertig,

ps¡uwi��en,0b ichetwas wüßteoder

;

Dasheißt BlindeŒuh�pielen, �agt
vielleichtein Le�er,der bis jet �att
Rindflei�chißt , ohne die Noth des

tandmannsdabey zu fühlen. Re�pect
für/diesBlindekuh�piel,bitte ih, �o
ge�pielt,wie ih es wün�che,Fleug
hin, mein Wun�ch,und fomme, wie

Ee ¿wote Taubewieder! ©
EA
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BothNarrenfe�kéund vom E�el6fe�teaus der mittlern, und
i „voinMäitre��enfe�te

10 ver�chiedendié�eFe�te,dem

Nameñ und “dem“An�ehen
nach,au<himmer �eynmögen,

�okommen �iedochdarin überein,daß
fe uns die’Zéitei, die Denkungsart

ber Mèa�chenbezeichnen; und alle �ind
‘betrübte Denkinäle'von den Abwegen,
auf die das men�hli<eHetj und der

Tt aa
ti y geérathenfönnen,

Das TTarrenfe�t.-
Ich liefere hievon die Nachricht,

die ‘uns von deni�elbenHerk Hofrath
‘Meu�elaus du FresneGlo�lar.in �einer
neuên Ge�chichtevon Frankreichgiebt.
Zu Paris, �agter, feyerteman das

‘Narrenfe�tam Tage der Be�chneidung
Chfi�ti,an einigen andern Orten , am

TagedéxEr�cheinung,noch an andéën
am un�chuldigen"Kindertage, Die
Prie�terund Wiltgei�tlichender Stadt

ver�ammelten�h an einem �olchen
Tage, wählteneinen Pab�t,'Erzbi-
hof, Bi�chof’,und führtenihn mit

‘großemGeprängei in die Kirche. "Auf
dem Zuge und in der Kirche �elb�t,
tanzten und gankelten�te,niit Larven

aus der neuern Zeit.
vor dem Ge�ichte,und verkleideten �<
als“ Frauenspet�onen,als Thiere oder

als Po��enreißer.Dabey �angen�te
die �chändlich�tenLieder, machten aus

dem Ultare einen Schenkti�ch, auf
dem �iewährend der Austheilung des

Abendmahls�{hmau�teñ,mit Würfeln
�pielten,�tattdes Weihßrauchs;das
Leder von’ ihren alten Paùtoffeliund

Schuhen verbrannten , und die-unan-
�tändig�tenGeberden und Stellungen,
womit uur immer Gaukler den Pd:
bel belu�tigenkönnèn;"annahmen.
Bey Strafe des Banns verbot Bi:
�chofOdodie�esärgerlicheFe�t,allein
die aus�hweifendeKleri�ey.befolgte
die�enBefehlnicht lange, und man

findet noh ‘lange nachher. Spuren
davon...

Das E�elsfe�k.
Zum -Gedächtnißder Flucht der

Jungfrau ‘Maria na< Aegypten,
�uchteman, (gleichfalls im dreyzehn-
ten Jährhundert,) ein junges Mäd-
chen, das �chön�teîn der Stadt, aus,
pußte és �oPRs als möglich,gab

Jii ii ihr
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ihr ein niedlichesKnäbsgen'indie. Ar-

me, und �ebte�ile�oauf einen ko�tbar’
aufge�chirrtenE�el,Ju die�emAufs
zuge unter Begleitung der ganzen Kle-

ri�eyund einer Menge Volks, führte
man den E�elmit der Jungfrau in

, die Hauptkirche, und �tellte.ihnneben

dem hobenAltar, Mit großemPomp
ward die Me��egele�en,Jedes Stück

der�elben,nemlich der Eingang, das

Kyrie, das Gloria, das Credo, wurde

mit dem erbaulichen und �chnacki�chen
Refrain H9mhan,; Zmhan geendigt,
Schrie der E�eleben darzu; de�tobe�:
�er.- Wenn die Ceremonie zu. Ende

war, �o�prachder Prie�ternicht den

Segen oder die gewöhnlichenWorte,
womit er �on�tdas Volk aus einander

gehen ließ, �onderner juchte dreymal
wie ein E�el,und das Völk, an�tatt

�einordentlichesAmen zu rufen, juchte
ihm dreymal. wieder entgegen, Zum
Be�chlußwurde noch dem Herrn E�el

(Sire A�nes') zu Ehrenein halb latei-

ni�ches„- und, halb*franzö�i�chestied

ange�timmt,Hier i�tde��ener�te
Strophe:

|

“ Oriéntis partibus
: Adyentayit A�inus

_
Palcher & forti��imus
Sarcinis ‘aptif�imus.

Bez, Sire A�nes, carchantez
Belle bouche rechignez,
Vous aurez du foin ‘afez

Et de l’avoine-ìà plantez. -

Das Maitre��enfe�k.
Sch will hievondie Nachricht mit-

theilen,oder vielmehr über�eßen.,wie

ich �iein dep-Ge�chichteder Betrüge-

reyên“der Prie�terund Möncheder

rômi�chenKirchefide, die 169 3/zu
Am�terdamherausgekommen,und .detu
Grafen von Bentink zuge�chrieben“i�t,
Es i�t.zwarkein öffentlichesFe�twor-

an das‘ ganze Volk Theil nimmt, wie

die vorigen, es zeigtaber, wie die voz

rigen, wie die heilig�kenDinge gemis-
braucht werden,

-

Jch weißnicht, ob
�o was noh“ in Jtalien úblich

-

i�t.
Denn un�ereneuèreRei�endebekim-
mern- �ichvielleicht Zu wenig um die

Sitten der Völker „ da �iens von
ihren Kun�iwerkenund Naturfeltens-
heiten um�tändlicheNachricht geben.
Der Verfa��erfindet �ichzu Rom in
der Kirche vom Frieden. — Jch: �ah,
�agter „ da�elb�teine Ge�ell�chaftjun-
ger Herren, die an einem Orte, wo �ie
alle Kommende und, Gehende

:

bemer-
fen fonnten, eineArt vom Thronhat-
ten errichten la��en,Einer von ihnen
hatte die�esFe�tder heiligen Agnes zu

Ehren ange�tellt,ob. es gleich nicht
am ‘Tagedie�er.Heiligen war „der
nach dem neuen Calenderauf den 21,

Jenner fällt, Allein hiezu hatte er

eine andere Ur�ach,die wir bald �ehen
werden, Die�ejungenHerren feyerten
nach der Reihe das Fe�tihrer Mai-
tre��en.Er waren ihrer acht. Die
vier er�ten.hatten die ihrigen �chonin

andern Kirchengehalten, und der die-

�esfeyerte war der fünfte.
“Er war von der Familie der Car-

pegnes, und- �eineSchönenannte �ih

Agnes Victorini. Die Kirche vom

Frieden. i�t für �ihbereits äußer�t

�chöngeziert, �iei�t, wie beynahewsuvpri-
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übrigänin Rom, vergüldetund: aus?

mab: aa Be 191009 9

7 LIEShatte:�ihaber damit. nicht be:
gnügt- Fondern„un: ihre:Schönheit
noch mehr zu erhöhen)und) iu .Rúck:

�ichtdie�es>Fe�tesetwäs?be�ondersa
zübvihgeu„hätte:ma :tüitteli indé

KircZ®Trimnphbogenerrichtet, wo

mándieiganzeGe�chichteder: Agnes
vôrge�tellt-fand,die-durch ihre Stand:

ha�tigfkeitüber: alle: Matter :dev-Ty
rannengé�iegt¿:=|-Man: hatte»drey:
WÆWôchen

-

mit: die�en:An�talten
*

züge-
bracht. An beyden Seiten des Chors!
hattéman-zwey Bühtter errichtet, die:

eitie war fúr das: Singechor,„-unddie.

andere Fr: die Mu�ikänten:be�timmt.
Nahe beym: Ailtge? wax | eine: äiderez
leine toge fúr vier Virtuo�en,.die-bez;

�tenin Rom; be�timmt,die Solos
�ingen�ollten,

©

Sie �ingenah kleinem

Orte, wo man ihnen niht zum wenig-
�tenfür jedes Solo! vierzig Thaler
giebt¿-— ‘Als..ichin die’Kirche-kam,
war die Mu�iknoch nicht angegangen,
und ih nahm meinen Plaß nahebey
dem Throueder obigenjungenHerren.
¡Sie �chienenunruhig zu �eyn,das

Fe�tanfangeÿ zu la��en,
+ Denn es

war: beynahe�é<hsUhr des Abends,
und �eiteiner Viertel�tundebraunten

die Wachslichter�hon,und die Sân:

ger und Mu�ikantenwaren �chonan

ihremPlaßze.Einige junge teute, bie

die Wachslichter gezählt,
: �agten,es

wären ihrer vierhundert vierzig„ alle

äußer�tweiß. Die jungen Herren un-

ter�tanden�ichindeß nicht , das Fe�t

anfangen zu la��en,den die: �chône

Agnes. der | ju -Ehren' ‘es ange�tellt
war,„war-noch'uicht angelangt. Dà
�ieinichtiglaubten, vòn: Jémanden'vets

�tandenzuwerden, �ó]bedienten�ie’�ich
“desiwenigenFranzöfi�chèn„das �ieges
lernt'7�ichzu unterreden-: Derjenige
von ihne; der:diè Unko�tentrug Und
das Fe�tange�tellt,�uchteden andern

die:Langeweilezu: vertreibèn , er �agte;
die Agues:fônne nicht lange mehr ver-

ziehen,er habeieinenBedienten'be�tells
der.ißinNachricht geben�ollte,bald
�ieaus ihremHau�egegangen, �e�elb
wäreunterrichtet , wann das Fe�t�ei-.
nen Anfang-nehmenfollte und, habe
ver�prochen�ich:zuë gehörigenZeit einz

zufinden„und würde gewißihr:-Wort:
haltén, RF Uá i bats 1! x

Einige von �einenFreunden �agten:
die'Mutter der Dame wäre eine �tôr-
ri�cheund eigen�innigeFrau, es �eyzu:
fürchten,daß.�ieihreTochterwohl gar:
zu Hau�ebehielte, �ieriethenihm da-:

her, er möchteeinen andern Bedienten:
zu der Alten �chicken, Und ihr �agen
la��en,daß.�iedie Tochter �chicken
möchte,oder daß es ihr �ehrgereueax
�ollte/wenn �ie�iezurückhielte.Wähz
rend' der Berath�chlagungkam dex

er�teBediente zurück;und berichtete
�einemHerrn, daß Agne�e�ichdex
Kirche näherte,

-

Sogleich- gab- man

dem Chore das, Zeichen �i bereit zu.
halten , und in dem Augenblicke,als
die Schône- den Fuß ‘in die: Kirche
�ebte,das andere zum Anfang: Sie
�timmtendarauf die er�tenWorte der

gewöhnlichen:Ve�per!der Jungfrau
an: „Dies i�tdie Jungfrau,die Wei�e,
Jii ii 2 » und

8
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5» Und eine von dekZahl der Klugen.,,
Die jungen Herren verloren'al�o.auf
einmal ihre-Unruhe, und die: lebhafte
�te’Freudezeigte �ihauf ihren:Gé�ich:
tern: Jch hôrte;wie �ie�agten; daß
fih-die: Damen öfter:das Vergnügen
machten, �ichvon ihren Anbeteri ers

warten zu la��en,um ihre Ankunft
de�toangenehmerzu machen, und weil:

�ienach �olcherungeduldigenErwar:

tung �iede�tomehr liebten: ‘ zi
Ich würde bey der gröoßénMenge:

der Damen, die alle Augenblickin die

Kirche traten, die �hóneAbgöôttinn
nicht gekannthaben, wenn der junge
Herr, der ihr �ovielWeihrauchberei:

tet, ihrnicht entgegen gegangen , um

�iezu empfangen und zu ihrem Plaß
zu‘ führen.

|

Sie �chienmir �ehr�itt�amgeklei-
det zu �eyn,Jhr Kopf war mi! einem

�chwarzenSchleyer bede>t , der ihr
beynahebis auf die Füßereichte.'Das

ganze Ge�ichtwar ver�teckt,wie es bey
den rômi�chenDamen gewöhnlichi�t,
wenn �ieöffentlicher�heinen. Jhr
folgteihre Mutter, �owie die�esdie

‘

Gewohnheit des Landes i�t,daß die

Tôchtervoran gehen, und die Mütter

folgen, Nahe bey dem �ogenannten

Throne die�erHerren war für die Da-

me ein Stand bereitet „mit einer {d-
nen Decke von blauem Sammet mit

goldenenFran�enbe�ekt, mit großen

Kü��en,reich bordirt, worauf�ieneb�t

ihrer Mutter küiete:  -Jch befand
mich �ehrnahe bey ihr, und ih be-

merkte, wie �ie�ichwährendder ganzen

Mu�ikbemúhete,unter dem Vorwan-

de'etwas auf ‘demKopf zurecht
|

zu
�te>en, einen Theil des Ge�ichtsden

jungen Herrenzu. zeigën,die ihreAu-

gen einzig und allein. auf �iegerichtet
hatte. Sie! lächelteihnen: von dex;
Seite und ‘gabihnen’Zeichenmit det
Augen,ihr!Bu�en'warärgerlich-bloß,:
und wie �ienichts als den Schleyet
hatte , der herniederhieng und-ihnbee:
bedeckte,�owußte�ieihn-�oge�chi>t
�pièlen?zula��en,' daß man'blind �eyn.
mußte,*umnicht “alles zu entdecken.

Während die�er‘gänzenZeit, that
die Mu�ikWunder, Was wan �ang,
war ‘mehrentheilsaus dem-hohen'
Liede genommen, Und bezog�ichmehr:
auf die�ejunge Dame, als ‘auf die: heis:
lige‘Agnes,deren Fe�t!man zu’feyerit
vorgab. Huf?

Jh warf von ohngefährdie Augen
auf ein Gemähldedie�erHeiligén,das

man auf den Altar ge�tellt,woo fols
gendes Tages die Me��e�olltegele�eri
werden, und bemerkte bald,.daßes das

Portrait die�erAgnes Victorini
war, ausgenommen, daßman den ge:

wöhnlichenGlanz und Strahlen hin-
zugefügt, womit man

|

die heilige
Agnes �on�tmahlt. Ich bemerkte

al�o,daß dér junge Herr nichts ver-

�äumt,�einerDame �eineVerehrung
zu zeigen, und er ihr Bild deswegen
auf den Altar ge�tellt,um �ieauch:
von andern anbeten zu la��en.

Mitten in der Ve�pernahmenzween
der jungen Hetrn ein großesBecken
voll Blumen, und überreichtenden

anwe�endenDamen Sträußer. Sie

waren von Nelken , Ro�enkno�penund

Orane
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Orangenblütenz“dennin Rom karin

man zu allen Jahrszeiten ‘Blumen
von aller Art haben- Sie waren mit

goldenenFadenzu�ammengebunden,
neb�t:einer �ehr\{öônenSchleifevon

drey bis=vier Ellen: Band.

Bouquet mochte wohl.zwey Thaler
ko�ten:

der�{ônenAgnes überreiht. Jch
bemerkte, daß mitten zwi�chenden

Blumen �ichein Billet befänd„das

�ieal�obaldherauszog „es in ihr Ge-

betbuch legte, um es zu le�en.
Es war mir unmöglich,den Jnhalt

zu entdeen, und ob ih mich gleich
nahe bey ihr befand , und �iewährend
des Dien�teses bey zwanzig mal er-

öffneteund las, �okonnte ih doch
nichts als die�ezwey Ausdrü>e:

„meine Göttinn, meine Göttliché,,
bemerkei. So bald die Bouquets
vertheilt waren, �ahman'‘oben vou

den Gallerien eine großeMenge ‘ge?
druckter Zetteln herunter fliegen, die

das Volk mit vielem Eifer aufzunehe
men �uchte.Es waren Sonnéets zum
obe dex heiligenAgnes „. die deutlich
genug mehr auf die Dame, als auf
die Heilige giengen „, denn es war von

nichts als von Siegen die*Rede „ eine

deutliche An�pielungauf den Namen

Victorini.
Die Mu�ikdauerte vier Stunden,

_und es war �ehr�pät,da man'aus ein:
“

ander gieng, �iewar aber’ �ovortreff-
lich, daß mir die Zeit keine halbe
Stunde denchte. Den andern Tag
wohnte ich wiederum dem ganzen

und vom Maitré��enfe�téaus der neuern Zeit.

Jedes“

1610!

Dien�tbey , -der mit aller Pracht und-

Feyerlichkleitgefeyertwurde; die: ma

nur wün�chenkonnte. Denganzen
Vormittag wurden eine Mengévon

Me��engele�en,und viele junge Gei�t--
liché (Abbés) la�endie�enMorgen:
auf die�einAltare, uùd 1: vor: die�en

| �chönen.Bilde: die Me��e,‘um dem:

Daser�tewurde,wie zuvermuthen, jungen Carpegne und �einerDame
ihre Hochachtungzu' bezeigen.

Beym: Anfange der hohen Me��e,
*�ahman- andere’ kleine Gedichte von:

der Gallerie herunter fliegen, ‘einigë?
waten zum Lobe ‘des jungen Fe�thalz-
kers ge�chrieben;‘die andern be�angen':
die heiligeAgne�e.Die Prie�terdex.

-

Kirchen, die �ichdem Herrn Fe�thal-
ter für verbunden hielten , daß er ihre?
Kirche zu die�erFeyerlichkeiterwählt
(denndie�ebringt ihnen was an�ehn:
lichesein, ) hatten die�eVer�eauf�ez-
zen la��en,worin �ie�eineAndacht und

�eineVerdien�te‘erhoben, Man hat
teute in Jtalien, die davon leben, daß
�ieLobgedichtemachen , man nennt �ie
Virruo�îoder Dichter,�iela��en�ich
billig fliuden. Giebt man ihnen den

Juhalt , �ohat man für einen Thaler
uach furzer Zeit �einGedicht, das

man nur braucht drucken zu la��en.
Eine Stunde nachMittage war der

vormittägigeDien�tgeendige,Die
Damen begaben �ich‘in Häu�erdie

nahe bey der Kirche vom. Frieden
lagen, wohin �ieihr Mittagse��enhat-
ten bringenla��en;die Mu�ikergiens-
gen in die Sacri�tey,wo man ihnen
einige Stunden nachhergroßeSchü�-
�elnmit Flei�ch"und“ allerley Arten-
lili 3 vou.
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al�o’init Blunien ‘uid Früchtenbela?von Weine und erfri�chendeSachen
�chickte,Dutch einen Zettel ward'an:

gezeigt, daß die zweyte Ve�perum

E Uhr ihren Anfang nehmenwür-

Fch begab mich:un die�e:Zeit in

aisKirche y ‘allein man -�chi>t?den

Mu�ikäntenno< immer Spei�en,und

um: fünf Uhr nahm der Dien�ter�t
�einenAnfang.

Manbeobachtete die nemlicheOrd:

nung dès Abeùids vorher, uur waren

dieMotéts: und Antiphoniengeändert."
Man’ fügte abér ‘eine andere Cerimo-
nie. für!die:Damen ‘hinzu.Sie be-

�tand'darin,daß.man ihnenaußerden“
Bouguets:;! auh großeSchü��elnmit

trocküen Confituren darbot , womit

fieihre Schnupfrücherfällten, und

dennah Hau�egiengen, * :

Der“ junge Carpègne,* der ch”
nicht‘wéênigmit die�emFe�ieeinbils-
dete, empfiengvon’ �einenGefährten:
großrtobesérhebungen;und einanderer
vou der Ge�ell�chaft¿den die Reihe?
traf, be�timmteauf folgenden Sonn-

tag die Kirche des heiligenAndréas,
um ein hnliches “Fe�t"der heiligen
Catharinezu feyern.
“Der Verfa��eë:‘ver�ichert,"daß:er

ber �einem:�iebenjährigenAufenthalt
in Jtalien / ‘alle Woche dergleichen

aaaeN habe. Jh möchtedoh
wi��en

,

ob“ dergl

tati hvet
erg eichenFe�tejegonoh:

&.

Nachrichteinen neuen Pflug betreffend.

Y !

meinemkleinen Hanshalt:i�t
wir nichts mehr lä�tiggewe�en,

als die hier üblen und zum Pflügen�o
*

�chlechteingerichtetem-Pflúge:Jh ließ

zwar vor vier Jahren“von dem be�teni

Mei�terhierin der Nachbar�chafteinen

Pflug verfertigen„ allein ich erreichte
meine Ab�ichtnicht, er war vielleicht
unter den �chlechtender be�te!

Jch ent�chloßmich,die hie�igenPfl-
ge genau zu unter�uchen,und da in die-

�emOrt, wohl an die achtzig im Ge?

brauche�ind,�ohabeichdo zu meiner

Verwunderung: géfuüdeu, daß keiner

dem andern in �einenTheilen und Zu-
�ammen�ehunggleichwar „da �iedoch-
Ein Mei�termei�tensverfertigethatte,
und fieeinerleyArt von tâadereypflú-

gen �olltet,
fang mit vueinem Pfluge und �uchte,
�oviel wie möglich, de��enHauptun-
vollkommenheitenzu entde>en, und

fand -°

1) Daß die�erPflug �ehr{wer
gehenmußte, weil er vom Ka�tenbis

zu Ende des Grindels �chiefi�t,Ziehs
ich al�oeine gerade Linie (und �tehezur :

linken Seite des Pflugs) von der

Gries�äulebis zu Ende des Ka�tens,
�o�tehetderKa�tenfünfZoll einwärts."
Zieheichänetinie von der Gries�äule
bis zu Ende des Grindels , �o�tehet:
der Pflug von vorne wieder �echsZoll
innerhalb der tinie, Aus die�emFeh-
ler: erfolgt ein zweyter , daß der Grin-
del nicht auf die Mitte des Pflugge�tel--

les

Jch machteal�oden Ans:

ÉE
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Hannoveri�ches
;

Magazin,“

1 7‘esSlüd,

Freytag, den 26t<n Februar 1779.

Wcbera, eine Pflanzengattung.

Plantà ni�iin certa Genera et Specics confianti ratione, uon pro lubifu hujus
“velillius, redigantur, infinitum qua�ireddetur Phyto�copià�tudium.

&
*

einem Ver�prechenzufolge,
liefere ih hier wieder Kenn-

- zeichen einer Gatung aus

meiner neuen Pflanzeneintheilung, mit

Wun�chund Birte, daß �olchevon

Kunl|kver�tändigenmöchtenRLund verbe��ertwerden,
Webera.

Perichätium�quamo�um,
2

Saguamá�ubulatà, ari�tatä,erectä,

_imbricatà,_Pyxidium.eminentes,
“

glabrum.
:

Ca�gptra conica, glabra,
Thecaphorumbrevi��imun,
Pypidiumovato- conicum,

Sutura obliqua,
f

Operculum conicum etiakeui.
dependulum longitudineOperculj,

_Apophy�isnulla.
Sporangium teres, SEAUUR,

Hannover.

u1gius.
%

Sporangidium �eparatum,
Oracartilagiiea, i

Peri�tomiumtubulo�um.
Suyli�cus tetragouus, fi�tulo�us.
Spora globo�a,

i

Fn dem Sertual�y�temkommetdie-
�esGenus in die zweyte Ordnung der

‘vier und zwanzig�tenCla��ezu �tehen.

Den Namen habe ih die�erGat-

tung zu Ehren des Herrn Profe��or
Webers in Kiel beygelegt- welchen
grüudlichenGelehrten wir das �chöne

Spicilegium Florá Göttingen�iszu
verdanfen haben, und der uns bald
mit �einemSy�tema Vegetabilium
und einer Hi�toriaMu�corum aufs
neue verbindenwird, zu deren völligén
Ausarberitung wir dem Verfa��erdie

be�teGe�undheitund alle dazu nôtbige

OE
und Beyträgeanwün�chen,

Ee, KbeParfe
NK Toula a Bon

ET
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Von dem großen Gerichtstags/
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Bud) (Dooms-Day-Book)
in England,

C \as großeGerichtstags: Buch in

England i�tdie merkwürdige
Urkunde, welche als ein Heiligthum
�eitvielen Jahrhunderten bis auf den

heutigenTag fehr hochge�chäßtwird,
Undals ein Orakel in wichtigenStrei-

tigkeiten ent�cheidenmuß. Die En-

*gländerhegen gegen die�esBuch fa�t
eben �oviel Ehrfurcht als die Floren:
kiner gegen ihre Pandecten, welchen
�ichlebtere nicht anders als mit bren-
nenden Wachslichtern und in einem

�ehr�tattlichenAufzuge nähern a)
Es wird daher mit der größtenSorg-
falt in der föniglihenSchaßfkammer
unter drey Schlô}ern aufbewahrt,
dazu der Groß : Schaßzmei�terund

zween Cämmerer die Schlú��elhaben,
und nicht ehergeöffnet, bis 6 Schil:
linge und 8 Pence für die Ein�icht
bezahlt �ind. Ja der Werth die�es

Buchs i�t�ogroß, daß \�üreine jede

abge�chriebeneZeile de��elben4, Pence
erlegt werden mü��enb). Es erhält
feinen Werch dadurch, weil in dem:

�elbenein genaues Verzeichnißvon

aller Ländereyin England, neb�tdem

wahren Werthe nnd ihrerBe�ißer
Mamen zufinden i�t,�owie es zu den

Zeiten des KönigsWilhelms des Er:

oberers gemachti�t,Den Grund dazu
legte �honAlfred , der mit Recht den

Mamen des Großenführt,Ein Herr,

a) Budæus in Annott. ad Pandedîas. P. I. p

welcher�ichnichtallein als ree,
�ondernauh als wei�erGe�esgeber
vor vielen Königen auszeihnete. Sein
Eifer für die Gerechtigkeit belebte ihn
�o�ehr,daß er die zwölf ruhigen
Jahre in �einerRegierung , welche
ihm �eineFeinde úbrig ließen, den

heil�am�tenEntwürfen, welche auf die

Glück�eligkeit�einerUnterthanen ab-

zielten, widmete, Die damaligen häu
figen Kriege hatten England mit einer

Menge von Räubern und Land�trei-
chernüber�hwemmt,welche alle Arten
von Verbrechen ausúbten, und von

einem Ort zum andern giengen , um

�ichdurch die ôftere Abwech�elungih-
res Aufenthaltsvor dem for�chenden
Auge der Gemißhandeltende�tobe��er
zu ver�te>en,und in Sicherheit zu

�eßen. Alfred dachte deswegen auf
Mittel , �eineUutercthanen von der

Beleidigung �olcherherum�hwärmen-
den Bö�ewichterzu befreyen, und zue
gleich jeden Einwohner in die Noths
wendigkeit zu �eßen,von �einenHand-
lungen Rechen�chaftzu geben. Zu
dem Ende theilte er“ ganz England

1

in Shirèn oder Graf�chaftenein, dee
-

ren jede wieder in ver�chiedeneUnters
‘abtheilungen, neinlih in Centurien,
(Hundreds) und die�ewieder in Des
curien, (Tithings) gebracht wurde,

Centurienwaren �olcheAbtheiluns
gen,

1

BE

:

b) Chamberlain's pre�entState of EnglandPart.ILPp.202.Lond. 1709.Spelman
fi Glollar, p. 179,
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gen, in welchen �icheinige hundert Far
milien befanden , und eine jede Cen-
furie begriff wieder zehenDecurien,
oder zehenAnzahlen von zehen unter

�h. Durch

|

diè�eEintheilungen
erhielt der König Alfred dieies,
daß jeder Einwohner wegen cines ver:

übten Verbrechens zur Rechen�chaft
|

gefodert werden konnte, weil �ichalle

Ernwohner tn eine von die�enDecu:
rien ein�chreiben{a��enmußten, und

man die nicht in den�elbeneinge�chrie-
benen (es wurden aber alle, ‘diedas

zwdifteJahr zurückgelegthatten, es

für ihre Familien , die:D
die Hausvárer, die Centuni

re Decurien, und eiue jedé
|

für die Centurien ein�tehen.Nach die-

�enver�chiedenenAbtheilungen wurden"

die Gerichtshßöôfeeingerichtet, und da-

mit die Gerechtigkeit mit weniger Um-

�tänden,Unko�tenund Zeitverlu�tver:

waltet werden möchte, �ohatte der

König ein Gericht für jede Decurie,.
eins fúr eine jede Centurie, eins für

einige Centurien, und noch eins für
die ganzeGraf�chaftangeordnet. Auch

hatte eine jede Decurie ihren Vor�te-

her, Da nun der Decurien zehenwa-

reit, �ohatte man auch zehenVor�te

her von den Familien, woraus die ze-

hen be�tanden,und die�emachten das

unter�teGericht aus , welches �ichoft
um der Fälle willen, die �ihunter den

zehenFamilien zutrugen , ver�ammle-

<) Mortimer's Hi�toryof England T.L p. 1F3-

Vondem großenGerichtstags-Buch in England. 202

te, Das mittlere Gericht war das dex
Centurie, und wurde alle Monate ges
halten, worin einer der an�ehnlich�ten
Aelte�tender Centurie denVor�ißhatte,
Das folgende Gericht der ver�chiednewz
Centurien ent�chieddie Streitigkeiten
derer, die unter ver�chiedenenvon eine

ander abge�oudertenCenturien �tanden,
welche äber in �ofernvereiniget wa-

reu „ als �ieein Gericht ausmachten.
Von die�enl'onnte man an ein noh
höheresappelliren, das war das Gee
richt der Grafchaft, und hießdie Shi-
re- Gemot. Aber alle die�eerwehiten
Gerichte waren dem Gericht des Kö-

nigs unterworfen, worin utter �einen
_Vor�izalleUrtheileder untergeordneteu
Gerichte unter�ucht, und die ge�eßwie

: drigen oder partheyi�chenHandlungen
aller Richter auf das �treng�tebe�traft
wurden, wovos jene 44 Richter ein

�chrecklichesBeyo�pielgeben, an wel:
chen Alfred wegen ihrer begangenen

_Ungerechtigkeitendie Todes�irafevoll-

�treckenließ c). Die�evon Alíred

veran�taltetenEintheilungen des Köôe
nigreihs England, uud die �ichdare,

auf beziehendenGerichtshöfewußte�ich:
Wilhelm der Eroberer �ehrwoh! zu

Nuße zu machen , de��enDichten und

Trachten haupt�ôchlih auf die Ver-
mehrung �einerSchätzegieng. Dies

�emHerrn, welcher ais ein Herzogvon

der Normandie die Engländernach
der Eroberung als Stiefkinder an�ah,
war die Gelegenheit re<t erwün�cht,
�einerherr�chendenteiden�chaft,Schäße.
zu häufen, Genügezu thun, Die�e

R 2 teis

#/
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Leiden�chaftwurde durch den angenom:
menen Grund�aß,zurBefe�tigung�ei-
nes Thrones den be�iegtenEnglän-
dern nicht viét mehrzy la��enals was
�iezur Nothdurft brauchten, derge�talt

entflammt} daß er �ietheils mit �ehr
�tarkenAbgaben be�chwerte,theils ih:
nen viele Güter und tänderey entzog,
um �îe�einenLandsleutenden Normän-

nern, -die er nah England zog, aus:
zutheilen, | Aber auch die�ewurden cin

Opfer �einergroßen
-

Begierde nach
Reichthümern,denn durch die �tarken

Auflagen, welcheer machte, nahm er

ihnen gleich�am.das mit der andern

Hand wieder, was er ihnen mitder
einen gegeben‘hatte.Die�e Triebfe-
der nwaren mächtiggenug, ihn zu dem

“Ent�chlüßzu bringen,ein Schaßungs-
buch von dem KönigreichEngland
verfertigen zu la��en,um den ganzen

RNeichthum�einerUnterthanen über�e-
hen zu können, und dié�eszu einem

__Maaß�tabezu'gebrauchen, nah wel-

chen der hôch�teGrad der Auflagen ab-

genie��enwerden könnte, welches er

auch in der Folge wirklich bewies, in-

dem er nach dem Zeugnißglaubwürdi:
ger Schrif�teller�einejährlichenEin-

fünfte bis auf fünf Millionen Pfund
Sterling brachte d). Die�emzufolge
trug er einigen der vornehm�tenGra:

fen und Bi�chöfedas Ge�chäfftauf,
ein genaues Verzeichnißvon allen Gü-

tern und deren Werthe, die �eineUn-

terthanen be�aßen, nach dem Bericht
undder Aus�ageder Ge�chwornen,oder

Von dem großenGerichtstags- Buch.in England; 264

gewi��erPer�onen,die in jeder Graf-
�chaft,in jeder Ceuturie, in jeder De-

curie einen Eid abgelegthatten ,- ver:

fertigenzu. la��en,Die�esVerzeichs
nißenthielt ‘die Anzahl der Morgeu
Landes, die eine jede Privatper�onbe-

�aß,und eine Anzeige de��en,wie viel

�iedavon deu Säch�i�chenKönigenbe-

zahlt hatte, Ferner wie viel ein jeder
Pferde, Hornvieh, Schafe u. w.
halte; wie viel baares Geld er in �ei

nem Hau�ehabe; wie viel er �chuldig-

�ey,und wie viel er aus�tehenhabe;
was er von Wie�en, ‘Weidepläßen,
Mühlen,Holzungen, Fi�chereyenbe-

�igeund wie viel �iewerthwären. Die
 \charfen Befehle, die der König gege:
ben hatte, die�esVerzeichnißmit al-
ler möglichenRichtigkeit zu machen,
wurden aufs genaue�tevollzogen, und

es er�tre>te�ichniht allein ‘auf jede
Graf�chaftund jedeCenturie,- �oudern.
auch'auf jede Decurie , oder auf zehen
Herren von Rittergüternmit allen ih-
ren Va�allen,“Arbeitsleuten und Leib-

4

eignen ¿welche als ein Theil ihrerFa-
milie ange�ehenwurden , ob. �iegleich
nicht mit dem Herrn in Einem Hau�e
wohnten.
und Flecken:Deeurien: die�ebe�tun-
den nicht aus zeheneinzelnenKaufleuten
oder Kün�tlern,�ondernaus zehen
Zünften oder Brüder�chaften.Jede
Decurie war al�o eine Art von einer
kleinen Republik, welche eine gericht-
liche Gewalt in dem Umfange ihres
Gebietes ausübte,und von einer Graf-

| /

“�chaft

d) Rapins Ge�chichtevon England 1terB, S, FFT7. nach der deut�chenUeber�ck.
Halle 17FF.

Le

Es gab aber auch Stadt: -
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�chaft-(Shire)oder “Centurie bloß in

An�ehungdes Umfangésihres Gebie:

tés und der Anzahlund Be�chaffenheit
dér Einwohner ver�chiedènwar, Die:

�es"jéßt be�chriebeneSchaßungsge-
\{<â}tdauerte: �ehsJahre und nahm
im vierzehntenJahre der Regierung
Wilhelins�einenAnfang,undendigte
�i im zwanzig�tenoder im Jähr Chri-
�tir087. Die�eSchäßungwürde in

zwey Bücherge�chrieben,wel<zeman

das großeund kleineGerichtstags-
buch nannte, Das kleine Buch ent-

-

hâlt bloß ‘die Graf�chaftenNorfolk,
Suffolk ‘und E��ex;das ‘großealle
die übrigenGräf�chä�tendes König:
reichs „, ausgenommen die drey nôrd:
lichen,We�tmorland
und: Northumberland, Die�esBuch
wurde na< dem Zeugnißdés Jngul-

phus, welcher zu der Zeit ida es'ge?
macht wurde; lebte; bie Rolle von

Winche�kér-genannt,weil man es

anfangs in die�erCathedralkircheauf:
bewahrte. Und eben daher wollen ei-

nige den Namen, Domesdáy-Book,
welchen es: na<her erhielt, ‘ableiten,
weil es nemlich inder Winthe�terKir-

che, die man domus dei, das Gottes:

haus nennta, aufbehalten worden �ey.
Es i�t aber wahr�cheinlicher,daß
es �einenNamen von dem Engli�chen
Worte Doom, das Gericht, das Ur-

theil , und Day der Tag, bekommen

babe, weil ein jeder Unterthan, in

dena Fall einer über die Schäßung,

Belehnung,Abgáben, und Dien�te,

Von dem großenGérichtstags-Buchin England.
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welchéauf�einenGütern liegen, bey
dèr Einhebungdèr gêwöhulichenEin-

fünftedes Königes,oderderanßerórsSa elide Sr, CT À ia: tele nStrei-
tigkeit‘nahdie�emBuche als einem
unwider�prechlichenZeugni��e,gerichtet
werden und �einUrtheilerhalten �oll,“
Damit der Le�er�icheinen deutlichern
Begriff von der Einrichtungdes ‘be:

rühmtenDoomsday - Buchs machen
fônne,will ih einenAúszugaus dem’

fleinen Doomsday- Buch, �owie der-

�elbein Mortimer’s Hi�toryof Eng-
land ‘T. I. p. 185 �tehet,mittheilen,
und eine Erläuterungder darin vor-
kommendenAusdrückee)“ nah dein

damaligenSprachgebrauchhinzu-
gen, .

EASSESSA , terra regis dimid,
hundred. de Witham. Witham tenuit

Feraldus T. R. E. pro Maner.et pro
V. hidis tunc XXL villan: modo XV.

túnc IX, bordar. modo X, tunc VI,

�érv.modq IX. tune XXIHL �ochemañ-

nit, ‘et modo �imiliter;tunc inter to-

tum valebat X.lib, modo XX, Sed

Vicecomes inter �uas con�uetudinès
ér placita de ‘dimid.hundred. recipit
inde XXXIII. lib. et IV. lib. de ger�ü-
ma. In hoc maner. adiacebant-tunc
XXXIV. liberi homines qui reddebant
X. �ol. de confluetudine et‘XL d. ex
illis tenet Ilbodius I. de XIV: ar. et’

val. VI. �ol.et redd. aner. �uámcon-

�uetudinem. Tedricus Pointel et de

dimid. hid. et XXII acr. dimid. red-

dentes con�uetudinem.,

*

Ranulphus
3 Pe-

©)I habehiebey des Spelmanns, Düfresne, und SommiersGlo��ariumzu Rd;
the gezogen.

«

/:
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Peperel X, de I. hid. et XIV. acr. non

reddentes contuetudinem.  Wiliel-
mus Gzo�lleV. et unus tancum reddic

con�uetudinemetval, IL lib. XUL�

Rad. Baignard VL“ et unus redd. con-

�uerud.et valet XX. & Hamo dapi-
fer LL de dimid. hid. er val. XX. f Go-

�celinusLoremarius habet terram uni-

us et non redd. confuer. &c. Modo
cu�todit hoc manerium Petrus, Vi

cecomes, in manu regis,
Handredum , bebeutet eben die Ab-

theilung einer Graf�chaftin England,
die oben unter dem NamenCenturie

vorgetommen„i�t,uud begreift eine
großeUnzahl von Familienund tand:

gütern, die �{ aber uicht genau be:

�timmenläßt. Zu den Familien ge-
hôrennicht allein die Kinder , �ondern

auchdie tehnteute, Arbeiter und Leib

eigeneder Be�itzergroßerGüter oder

Dôrfer, Was die Anzahl der Land-

güter in einer Conturie betei��t„ #0
war �î2nicht gleich; man finder, daß
�e< zum hôch�tenbis auf zo oder

40° er�ire>thar, Die�e,Laudgüter

nahmea eiuen Umfang von einigen
hundert Hiden, jede Gide auf 100

Aecfer (acras) gerechnet, ein > von

welchengleich mehr vorkommen wird.

T. R. E. �tehetfür tempore regis
Eduardi, und bezieht�ichauf den Be-

fehl des Königs Wilhelms des Ero»

berers , welchen er bey �einerallgemei:
ven Schäßung gab, und vermöge
de��endie Be�chaffenheitder Länderey,

�owie �ieunter den Zeiten des Königs
Eduards des Bekennexs war, ange:

geben werden mußtes

Manerium.. Die�esWort i�t“vont
den Normännern nach der Eroberung
zuer�tin England eingeführt, uud

man fiudet es bey feinem Schri�t�tele
ler vor die�enZeiten, Es bedeutet
ein großesKron:tehngut, mit allem
was dazu gehöre, als Ritter�iß,Vas
�allea,Ackerland, Wie�en, Weide,
Waldung, Einküafte, Gerichtsbar-

leit„Und es begreift noch viel? Éleinere

Guter (fundos), die andern tand-
leuten auf gewi��eBedingungenübers

la��enwurden, unter �ich, Es hat
�einenNamen von dem franzö�i�chen
manoir, und die�esvon dem lateini-

�chenmanere, weil �owohlder tehnsz
Herr als auc< �eine-Va�allenin den

Bezirk des Lehns bleivenz jener nah
�einemGefallen, die�eaber ans tehnss
p�liche,damit �ieim erforderlichen Fall
dem Herrn die �chuldigenDien�teleie:
�tenfônuen„- daher leßtere:auch unter:

dem Namen manenres vorkommen.
Hida, enthielt 4° Virgatas, und x:

Virgata, 24 acras; wie viel aber x

acra gehalten habe, fann uicht genau
angegeben werden. Nach dem Urtheil
des J�idors,be�tundein Ater (Acra}
dainals aus 625 Fuß. DuFre�ne
�agt:daß ein Acker ( Acra) 40 Ru-

©

then lang , und 4 Ruthen breit gewe-
�en,x Ruthe zu 16 Fuß gerechnet.

Villani. Sind anfangs eine Art
von Leibeignengewe�en,die. �ichvon

der Freygebigkeitihrer Herren uncer-

hielten. Wahr�cheinlicherWei�ewa:

ren es Britten, die �<währendder
Grau�amkeiten , wel<he die erßen
Sach�enin Englandausübten, �olche

: Bes
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Bedingungen gefallenließen. Sie

erhielten näch der Zeit!den Namen
Villani, und mußtenallerhandgeringe
ländliche‘Dien�tethun, als pflúgen,
graben, umzäunen,Früchteab�chnei-
den und einbringen. Sie wurden

etwas be��erals Leibeigenegehalten,
durften auh etwas Eigenthümliches

be�igen.Es war ihnen aber nicht
vergönnt,"den Ort ihres Aufenthalts
zu verla��en.

Bordarii, mußtenhaupt�ächlichdie

innern häuslichenVerrichtungen be-

�orgen,z.. B. mahlèn, dre�chen, Holz
hauen, Wa��erholen, und �ou�die

nothwendigenBedürfni��eherbey�chaf:
�en. Man: gab ihnen einige Lände:

rey zu ihrema Untechalt ‘ein, wovon

�ieeinige Abgaben dem Könige ent-

richteten,
Sochemanni, waten bitéitiai,wel-

che gewi��eLändereydurch Hülfe des

P�fluges(die alten Deut�chennannten

den Pflug Soc, ) be�aßen.Sie muß-
ten ihren Herren im Ackerbau behülf-
lih �eyn,und hatten das Vorrecht,
daß�ileniemand von dem Be�ibihres
4andes vertreiben durfte, �olange �te
die huldigen geme��enenDien�tetha-
ten, Bey der Verheyrathung einer

ihrer Tôchterbezahlten�ieihren Her-
ren z Soliden und 4 Denarien.

Libra. Zu den Zeiten Wilhelms
des Eroberers, rechneteman nah De-
narien, Soliden und Pfunden. Ein
Pfund hielt20 Soliden, und 1 So-

Vondem großenGerichtstags-Buch in England, 270

lide 20 Denarien, 20 Dengrien mach-fen 1 Unze Silber aus,

Vicecomes. Uebereine jedeGrafs
�chaftwar der Cômes und Viceco=
mes zur Verwaltung der Gerechtigkeit
ge�eßt,Lebterer�orgtebe�ondersda-

für, daßdie ertheilten Befehle und

abgefaßten‘Urtheilezur Vollziehuug
gebrachtwurden. Der Königwählte
‘aus drey ihm vorge�chlagenenSub-
jektenEinen, den er dur �einPatent
zum Vicecomes machte, Ehe die�em
aber das Patent eingehändigtwurde,
mußteer auf die heiligen Eoangelien
�hwören,daß er �einemAmte treulich

Und ‘unpartheyi�chvor�tehenwollte,
welches nux Ein Jahr dauerte, Jun
vielen Fällen konnte ex die Stelle des
Comes �elb�t-vertreten, Durch -die

genaue Auf�ichtund Wach�amkeitdie:
�erHerren wurde die allgemeine Sis
cherheit im Lande zu ‘einer �olchen
Vollkommenheit gebracht, daß wenn

Jemand no< �oviel Geld auf dem

Wege oder Felde verloren hatte, er

�olchesdes andern Tages, oder auch
no< �päterwieder finden konnte f).
Ja es gieñg�oweit, daß man zur
Probeder öffentlihenSicherheit gol-
dene Armbänder an �olchenOertern,
wo �ichviele Wege durchkreuzten, guf-

i

hängenließ,und dennochNiemandes

wagte, die�e,�oreizend �iealchRaub

gierigenwaren, wegzunehmengs).
Con�uetudines,waren die hergee

brachtenAbgabenund

OO
die

dem

£) Du Beéfnein Glôffar.'in voce, Hundredus,
s) MalmesburyL.2. de ge�t,eg. Angl. c. 4.

ús



I
274

dem Vicecomes entrichtet wurden, und

einen Theil �einsyBe�oldung-aus-
machten

Placita, Bebuattetnnichtaltein-alle

Artenvon gerichtlichen Ver�amalun-

gen, �ondern auch alle gerichtlichen
Handlungen „ die in deuj�elbenvorge:

henz (daher das: engli�chePlead ent:

�taudeni�, ). nebjt den damit verbun-

denen Gerichtsgebührenund Geld�tra-

fen, davon derVicecomes den dritien

Theil bekam.

Ger�uma,war das Ge�d, welches
man wegen eines ge�chlo��enenKauts

oder Vertrags, oder: einer Pachtung
in den-Gerichten-entrichten mußte,

7
O

“Wes

Von dem großenGerichtstags?Büchin England, 272

Zuweilen bezeichnetes auh Geld�tra-
fen, welche in jenen Zeiten�ebrhâus
figauferlegtwurdem 4.

Liberi homines, werden in jenen
Zeiten den Leibeigenen nicht allemal

gerade entgegen ge�ßt,�ondernman

nenute auch diejenigen �o,deren Vor-

fahrenavs der Leibeigen�chaftin die

‘“Freyheitver�eztworden waren, und

unter�cheideten�ichvon- den rechten
Edlen, die von Freygebornen ab:
�tammten. Dergleichen Leute waren

�ichnicht �chlechterdingsüberla��en,
�ondernbegaben �ichunter den Schuß
eines Edlen, und in dem Ver�tande

�cheinenfe hier Attn zu �eyn

S4.

Warum�ührtder álte�tePrinzder Königevon Gre Brítan-
‘nien den Titul eimes Prinzen von Wallis?

(s Eduard der 1. die�esNamens

die Walli�er bekriegte, und �ie

�ichdurchaus nicht unterwerfen woll

ten, that er ‘ihnenVor�chläge

+

zur

Güte „und {ließfie fragen; Ob. �te

nicht einen Prinzen „der ihr tands-

mann wäre, ein untadeliches- Leben

führte, ‘und kein Wort Engli�ch�pre-

*) Mercure de France vom Jul. 1777.

chen fönnte, zum LA.¿nale
men wollten? Sie antworteten Ja!
Und. der König prä�entirteihnen {ei-
nen neugebornenPrinzen mit dem die
Königinu eben auf dem Schlo��eCaer-
uarvon, in der Provinz Wales, nie-

-dergefommenwar, Das Volk lei�tete
augenblicklichden Eid der Treue»
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Anmerkung, zur-Erläuterungder beydén deut�chenCriminal-
_gerichtenvorhinüblichgewe�enenAblö�ungder Hände

Pp :

dem entleibten Körper. ZAM. #80

; eh dem alten deut�chenpeinli- Undat, mit der Misdaer, mit der

chen Anklagungsproceßwar Scheinthat, mit dem Scheit, mit

es die er�teObliegenheit‘des blinkendem Schein, oder mit dem

Auklägers, zu Begründung �einerAn: roahren Schub, zu überzeugen.Der

klage, den Richter von dex zuverläßi: Be�tohlnebrachte �einénin handhaf-
gen Gewißheitdes!|gänzlichvollbrah: ter That ergriffenen Dieb mit der

ten Verbrechens ( corporis deli@i ) Dieve, das i�t,mit dén ge�tohlnen
durch dén Augen�choin,oder, nah der Sachen, die er ihm auf. der Rücken

damaligen Rechts�prache,mit der

D tie vor das Gericht 1).
;

b
:

en

1) Man bringe chnemit de Have up Rhgtngebunden vor dat Richte, deportetuc
i cum re furara, collo ejus impo�itá:S6 dru>en �ichdie alten Lübe>i�chen,Ham-

burg�chen,Bremi�chen,Verder, Stader, Braun�chweiger,Lüneburger; Mühl-
hau�er,Sd�ter,Aug�purgerund Herforder Rechte aus, in von Cronhelm corpore
ftacucor. Holfar, p.-84. von We�tphalenT. IV. Monumenr. ined. p. 3017. voa Pu-

fendorf T. [. Obferv. jur. univ. App. p.183. 226. von Leibnitz �cript.rer. Brun�yv,

Tom. 111. p. 435. DréèyersNeben�itunden.S. 385. von Senkenberg �ele, jur.
& hi�tor, T. VI. GrashofßsAntiquic.Mulhaufin. p. 236, Schilter T. II. Antiquit,
Teut. p. 726. Meinders de judiciis centenar, p 293, wie auh die Rechte von Bi-
bcerah-d. 1302. in LünigsNeichs- Archiv P. Spec. Cort. IV. p. 182. Nur eine

fllchtige Ein�ichtdes Nordi�chenRechts, (ih will nur die Schoni�chenGe�eße
Königs Waldemars 1. L. Il, c. 1. Waldemars Il. Jüti�chesLowbuch1l are,

87. K. Virge Jrael Uplandi�chesGe�ebbuch,d. 1295. Tit. 4. c. 37. p. 63.
Die We�tgothi�chenGe�etze,Tic. de furto c. 3. p. 64. Königs Chri�tophers1.

vou dem Me��eniusherausgegeben.Medellage LXV. c. 6. p, 322. Die Dahla
Laghen Tir. Tiufbalck p. 69. edit. Hagdorph.und das in des Herrn Häns Paws
Sammlung of gamle Nord�ke Lov. T.E. und IL vorfommende Gule Tings Low

Königs Hagen Adel�teencs |. p: 199. und de��enFor�teTings Low P. XV. c. 37.

pe 212. bemerken,) wird die Aufmerk�amkeitleichtrege machen,wie genau e2
i

/ L
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Den Múnz- und Gewichtsverfäl-
�cherfüßrteder Anklägermit der ver:

fäl�chtenMünze in der Hand, und mit

dem auf die Schultern gelegten ver-

fäl�chtemGewichte dahin 2). Der

Leichnam des Entleibten, ward

dem Gerichte mit gewi��ennur gar zu

befanpten Feyerlichkeitenvorgelegt 3),
und-weil die�es,wenn der Ankläger
etwa wegen des nicht gegenwärtigen
oder flüchtiggewordenenThäters , die

Anklagenicht �ogleichan�tellenkonnte,
in�ondérheitaber deh bey warmer

Witterung, viele Unbequemlichkeiten
mit �ihführte; So ward dem An-

kläger,ehees ihmvergönnetwar, den

Ge�ekehierin mit den deuf�chenGe�eßenüberein �iimmen,und wie deutlichbey-

Körperzu beerdigen,von dem. Nithter
‘ver�tattet,�olchemdie rechte Hand ab-

zulô�en4). Die�ebehielt er zum
Behuf �einerlünftigenAnklage bey
�ich,und er mußte bey deren An�tets
lung, dies Leibzeichen,(U�likesWars

teken,) wieder , produciren, Die�es
hießaccußre’ mani mortua pre�ente,
bey der todten Zand/ bey der ge-

genwärtigentodren aud fla.

gen 5). An einigen Orten werden ders

gleichenvon dem Körper getrennte und

verdorrete Hânde eben �o�forg�ältig
aufgehoben 6), als zu Cortona die

Reliquien von dem E�elskinnbacken,
womit Sim�ondie Phili�terge�chla-

gen,

de ihren gemein�amenUr�prungverrathen. '

y

2) Man�chedas alte Freyburger Stadtrecht in des Herrn D. Schott Sammlung
deut�cherStadt- urd Landrechte,3 Band S. 182.

3) Siche Jus faxon, province,L, Tf, art. 10. chart. Caroli IV. Imp. in Miræus operibus

diplom.T. I. nach Foppens Nusgabe S. 781. und bey Ueda in Epi�lcopisUltra _

jein p. 249.
&) Halthaus Gloffar, fori, Germ. p. 1248. von Falckenftein hi�toriadiplomat. Erfurt p

401. Georg Kai�er�prichtdavon Praxi Criminali P, IL. p. 62. 264. als von ciner
- Gewohnheit, die noch zu feinenZeiten in ver�chiedenenGerichten beobachtetwor:

den. Die Handlung ward auch �on�tgenannt : Den Dobven de Zand afle-
deri, de Zand aflaten, de Zand africhten,de $u�tafnel- men. - Siche die

Gerichts-Protocolle in Treners Ge�chlechfshi�ioriedesHerrn von Münchhau�en
cod, dip!amar, p. FAN: ; i

$) Z. E. in deim Stadtrechte von Ei�enachde a. 1283. in Paulinianna�.I�enac. p. F9.
von Mulhaufen beym Grashoëf1. c. p. 232. und des Für�tenBurewins “Diplom

în des Herrn gehcimten Naths-: Prä�identenvon We�iphalen,T. 1x, Monumeanr,

ined. p. 1
, 4st. :

:

4

“ © Wie z. E, in den Kirchen zn No�to>und Wismar. Manzel. jur. Crim. Mecklenb,

12. & in �ele, jurid. Ro�tock Fa�c, 2. p. 239. Asmus Bremer in chron. Kilon

Mp. ad a. 1535. Dreyer de rœna defoflionis vivi & pali, Der �eligeCon�i�torial-
rath Grupe ver�ichertedem Verfa��erdie�esAuf�akes,daß ihm der Skadt�chrei-
ber ¿u Hoxar in cinem Behältni��egerichilicherAeten acht dergleichenaufgedör«
rete Händegezeigt, die er in frommer Einfalt für die Händefrecher Kinder er-

kläret,die �ichan den Aeltern vergriffen,und durch göttlicheRache nicht vermo-

dern können,fondern aus dem Grabe hervorgewach�en.Eine HochweifcObrig-
Feit habe fie daraufabnehmen5 zum �cheußlichenAudenëenund Warnung vere

wahren, und vorhin jährlichgus�ielenla��en.
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gen ,
und wie das Ohe - das Petrus

dem Malchus abhiebz Nur der ges

lehrte Prálat Harquard zéergott,
dem �olcheHándeanf finer Rei�ein

Ober: Deut�chlandhie nid. da gezeiget
worden „

wollte �elbigevor Händeder

Leibeigenenhalten, die man die�énelen-
den Leuten nach dem Tode abgenom-

men, wenn �ienicht �oviel nachgela�:

�en,davon der Gutsherr- das Mor-
“

tuarium erhebenförnen, Eben daher

habe K. Heinrich V. in einer gewi�:

�en-Urkunde 7) das Butheil, odec

das Mortuariuam, legem nequiffimam
& nefañdamgenannt, und vermuthlich
habe fich der Gutsherr durch die Ab-

nahme - der and wieder die Un:

�pracheder Kiüder gleich�amverwahrt,
wenn es etwa deu�elbeneingetommenu,
die Freyheitunter dem Vorwandegel:

7) Erzichlt Zweifelsohne auf den Brief, den K. Heinrich V. der Skadt Speyer A.

dér Entleibte eine Per�onvon Geburt
Bbbb 2

teûdzu machen, daß derVater als eit
Freygebohrnerge�torben�eynmußte;
weil das Mortugrium oder die�eswirk-

liche Kennzeichender Leibeigen�chaft
aus de��e)Nachla��enicht entrichtet
worden, Jh dâchte,daßdie�esMähr-
chen, wel<hes ein alter Chrouifa�ter
ausgehec>et8)und lange genug nachs
gebetet worden, mit dem- guten Stern-

bergi�chenPräpo�itusFrank doc ende
lich einmal 9) -wúrde ausge�torben
�eyn!Man fieng in neueru Zeiten an,
von jener Rauhigkeit die Hände det

Er�chlagenenabzulö�en,abzugehen,
und �chonzu des Rugi�chenLgudvogts
Matthäus von Normann Zeiten ward
dem Unkläger , wenn er entweder den

Leichnam �einerAnverwandtenniche
wollte be�chädigenTa��en,oder wenn

und

1111 gegeben, welchenman in Lehmanns Speyer�cherChronik L. IV. c. 22.

Seym dua Mons corps diplomatiqueT. 1. P. Ip. 64. und in des Trirchemius Chrón,.

Uir�aug.LV.L, p. 3F1. gedrukt findet.
$) Magnum Chron. Belgic.ad a. 1123 beymPi�torius ‘�cript,rer, germ. Tom, TI. In

€o vero conlfi�tebatjus, ur quandoquealiquis pater fanulias , qui banc debuic �ervicn<

tem, moreretur, in fignum�ervirutis præten�æzoptimumpignusvel jocale , quod in

ip�iusdomo reperiri contigerita dominis exigeretur, fin autem nil e��et,«e tam de

funi dextra manus offerretur. Die Legende,welche�ogar dem vortrefflichen
Germani�tenJoh. Wilh. Hoffinann in jucispr,Symbol!ÿ 3. nicht miéfallen,ins

de��enda �chondem Dortmundi�chenHerrn Bürgerinei�terPotgie��erde �tatu

�eryor, Germ. 1. c. F. an�tößigwar, hätten Molong de canonicis L., UL c, 3g. Lu-

crius Chr. Belg. ad a TI42. Schottel de fivgul.quibusdam in Germ. juribus p. 41,
und ber Himmel weiß,wie viele andere nachge�chrieben.Jh denke die Unwi�-
�euheitdes Erfinders i�twohl dié utter die�erGrille gewe�en.Denn cr wußte
nicht, daßmanus mortua, manus defunti, die todte Gand, wean von den Leib-

eigenen die Rede if, allemal im metonymi�heaV-r�tandègenommen werde, und

das mortuarium bedeufe, worinnen denn die Gutsherrn dic Schranken der Billige -

keit nur gar zu oft übertretenhabenmögen. Man �chehicoon die Urkunden A,
1208. 1247 beym Schannar hi�t.epi�c.Wormac. TT. p. 72 Miræusdiplom.Belg
p: 147. Marree T., TI, colle&. ampl monument. p. 112, Harzum in Caîßtcllanis im

�ulæp- 178. : Sá S

9) Dav.Frankim alteaund neuen Me>lenburg,Cap, 5. S. 77,

bf
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und Standegewe�en,von dem Gerichte
ver�tattet,eine Hand von Wachs in

die Stelle dex flei�chernentreten zu la�s
�en, Das lebte wird in einem Wis-

mari�chenGerichts-Protocollvom J,
1512 10) zur Ur�acheangegeben,
warum man dem Entleibten von Stra-

lendorf weil er ein Cavalier gewe:

�en,die Hand nicht abgelô�et,�ondern
eine wach�enein deren Stelle gèleget,
und das er�tebezeugtLTormaun bey
Be�chreibungder Feyerlichkeiten des

Proce��esal�o11):
„Fründe lathen e�henuth dem Ge-

„richteden Deder , undt bringen dem

„doden tychnamvor dat Gerichte, �tel-

„len WW, VI. edder wohl VU. Bor:

“gen,by ehren folgenden Klage tho
„bliven,

— den biddet be Kläger, de

"Richtermöge em verloven, dar he
„vam doden tychnam ehn LyflikWar:

"tefenhebe, da he �i�ineKlage up mòge

“rie�en.So vergüntem de Nichter,

"he�cholede rechte Handt hohlen. Will

“heoct den doden ty<hnam nicht be:

„�chedigenedder �champferenlaten , �o

”oerlôwetem de Richter, ene wa��zne,

“’Handtmir Erkentniß:Se �cholege:

„nochdohne, glickeft idt de flie�chern,

”Handtwere, tho halende, undt �ine,

„Klage darup tho �tellen.
— Darna

“börgetde Klegêr de Handt uth dem

‘Gerichte,beththom andern Pds,

„Des Doden

„mitvorbeholde/wo em deHandt ent-

„queme, Füres, Waters , edder ander

„Noth haloen edder ge�talenwürde,
„dat he ene andere wa��eneHandt in

„�olcfenStede mögevorbringen und

„Zebru>en, Dat gúnt em de Richte„Und de Börgen laven.,,
Die Art und Wei�e,undunter wele

<en Formalitätendie Hand abgelö�et,
und wie die Hand von Wachs unter

gerichtlicher Nuficht verfertiget voor-

den, i�tden gelehrten Männern, die �ich
mit Aufklärungder deut�chenRechts-
alterthúmerbe�chäfftigetbaben, noch
zur Zeit gänzlichunbekanut geblieben,
Man erlaube mir al�odie�eLücke aus

einem mir zur Hand gekommenen höch�t
�eltenenund ungedrukten Denkmal
un�eresVaterlandes zu ergänzen,oder

das im Jahr 1368 aus lauter Sächs

�i�chenRechtsgewoghnheiten verfaßte

Ge�eßbuchder Clevi�chenStadt Bgls
kager miteigenen Worten reden zu
la��en:„Ale die Eß�chinge

|

gedaetn,
„So ge�ynnetdie Kleger eyns Ordels,
„want dat doede Ly<uam hier tegens
„werdichverderflicfenlyght, wor dat

"mendaer mede vortfaren �al, als
„rechtis, Undt dat �al die Richrer
„denScepen fragen. De Scepen �ul-
„len wy�en:wenn dat Ly<hnam vor-

"drefflicfenis, unde mans niet ho�-
„den en mach, des Rechtes to ver-

„wachten,

aF An Schröderspapi�tèchenMe>lenburg;LO 969.„und is dem Doden
»de Hand nicht afgeleden , �onderneene wa��ernHand in deStedegelegct, na-
„demhe cin Edelmann was.,,

11) Matth. von Normann im Wendi�ch-NRugiani�chenLandgebrauch.Tit. 19. S. 27,
nach der Ausgabe des Herrn Prof. Gadebu�chund in DreyersMonumentis anec-

doris viror. po�èfara illutttium,'p, 249.
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„wachten, #0 �aldieKleger die Rech-
„ter Hand nemen van den doden tychs -

„nam, undt leggendie op enen Block,
„dan �aldie Bade eyn Biel op�etten,

„unde die Richter ‘�almit enen Wed-

„derhameruy die Biel �laen,unde

„dieHand afdoén, dan �almen den

‘RichterOrlof bidden, den dodenLy: ,

„nam to begraven, unde overtüigen.
"Unddie Kleger myt Orlof des Rich-

„ters und Scepen �aldie doede Hant
„Beinen, un doen die yn enen nyen er:

"denenPott mit Water und mit Solt,
„Unde �iedeudie Hant wenig�tenIll

„ofte I[Il Uren lanf, unde wollen die

„„Hant dan all umb ende myt Was, al:

„�odat nren de Hant nyzt en �uyt. Ja
„Orkondede Scepenen, ende die Sce:

„pen �ettenóeren Segel in dar Was

„„gedrucket, al�ondat die Scepen by

vorhinúblich-gewe�enenAblö�ungder Hände2. 113@

„deren Segel, Wanner een nun vore

„den Gerichts ge�onuenward, unde

„dan geve die Nichter die Hant den

„Kleger, unde die Kleger moet den

„RichterWisheit doen der Klagen to

„volgenas recht is, des andern Dae

„96, unde des dridden Dages, unde

„deHant to holden, yn Behuef der

“Herrenunde des Klegers. Unde des

„andern Dages, �aldie Kleger lomen

“undege�innendat Gerichte, den �al
„den die Richter richten, unde die Kles
„ger myt eynem getaegen Swert dris

„werft Wapen roepen, unde dingen
„�i>agen �ynenWoerde, mit des doden

„Mans: Hantde vermoerdet ys. Den

»»be�eendie Scepen of ven Segel yn

„dat Was gedruickt is. Seen �ydat,
„den �eggen�yja, Dan clager die

„Clegervort.,,

Merkwürdigeökonomi�cheAnzeige. -*®

jer Anbau der Kartof ln ‘i�tbe-

�onders�eitder leßtenTheurung
�o�chrvermehrt, daßer �hondie Frat
ge veraulaßt hat, ob es nicht rath-
�am�epihn dur Ge�ezeeinzu-
�chränken? Ohn�treitigi�tder úber-

triebene Aubau eines �on�t�onügli-
“cen Gewäch�esnicht ohne alle nach-

theiligeFolgen ; inde��eni�tes doh
noch nicht vôllig ausgemacht, daß er

�ogleichdur< Zwangsmittel vermin:
dert werden müßte,

Es �cheinetaber,daß er, wenig�tens
in einigen Gegenden, bald von �elb�t
zu Grunde gehen werde, wenn nicht

die Ur�achedie�erBe�orgnißbâlb ge
hoben werden fann,

Seit drey Jahren hat < în einem

Di�trictedes Für�tenthumsGöttin-

gen, bey die�emGewäch�eein Mis»

wachs geäußert, der von Jahr zu

Jahren �ichweiter er�tre>etund �chon
bey vielen dén Ent�chlußgewirket hat,
�ichmit dem Anbau de��elbennicht
mehr abzugeben. Wenn das Kraut
der gepflanz'en Kartoffelnzum Vor-
�cheinkommt, wird es bald fraus
und wäch�tnachhero-‘wenig. Zum
Theil ver�chwindendie Kartoffeln gänz-
lich, ‘anderedie zwar noch bleiben,

Bbbb 3 blüû-

4
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_ Kartoffelbald,

blühenentweder gar nicht oder brin-

gen doch nur eine ganz {wache
bald abfallende Blúte und niemals

Saamen.

Die�ekranken Pflanzen �eßenent-

weder gar keine oder doh nur wenige
Kartoffeln an, und die�e�indklein,

�teinhartund zunrE��enganz untaug-

lich, {lagen jedo<, wenn �iege-

pflanzt werden an, und die davon

auffommende Kartoffeln �indnicht al-

lemal mit der Krankheitder Mutter be-

haftet, Aufänglichbetraf das Uebel

_ pur die weißenKartoffeln, die rothen
und die bekannten engli�chen"waren

frey davon. Die�es Jahr �inddie

weißenfa�tgänzlichverdorben und �ehr
viele von den rothen und engli�chen

auch ange�te>t.Blos die �ogenann-
ten Suppen : oder Zucker- Kartoffeln
�indnoch freydavon,

Das Uebel hat auh �chon�oweit

um �i gegriffen,daß es wohlmit der

Zeit allgemein werden dürfte,
i

Wenn man eine damit befallene
nachdem das Kraut

zum Vor�cheingekommen i�t, aus-

nimmt, �oentde>t man an dem Schuß
nahe an der Stelle, wo er aus der

Kartoffel getreten i�t,deutlicheMerk:

male einer Wunde, die wohl keine

andre Ur�acheals den Biß -oder das

Nagen irgend eines Wurmsoder Ju-
�etshaben fann.

Was für ein Ungezieferaber Schuld
daran i�t,das hat man Es nicht
entde>t
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Daß es keines der gewöhnlichen,z,
B, der Regenwurm, die Schnecte,
oder die �ogenanuteEgel �ey, i�tdese

falls glaublih, weil die�eWürmer

jeßonicht häufigerals �on�tvorhanden
find, gleichwohldie�esUebel vorhin
nochniemals bemer? worden, Vere

muthlich muß al�oein Gewürme, deux
unbekannte Um�tändezu einer außere
ordentlichen Vermehrungbehülflichges
we�en�ind,Schuld daran �eyn,

Man würdeglauben, daß�ich�ole
ches im Lande befinde,wenn niht Sag-
men - Kartoffeln, die man von entferns
ten Oertern zur Probe hat lommen -

la��en,mei�tentheils�reydavon geblies
ben wären.

Am �icher�tenwürde ein Mitttl-
dagegenzu entdecken �eyn,wenn mat

wüßte, von was für einem Wurur
es herrühre und de��enGe�chlechtkens

nen lernte.

Werdazu Gelegenheitgäbe,würde

�chum das Publicum, und be�onders-

um den größejtenund wichtig�tenTheil
dé��elben, die armen teute, �ehrverz

dient machen. -

_Wasdie Unter�uchungendes Lande

wirths nicht haben entde>en können,
das würdevielleicht den �charf�ichtiges
ren Blicken des Naturfer�chersnicht
verborgen bleiben, und der jeßteben

angeführteUm�tandwürde machen,
daß die desfäl�igenBemühungenuns

‘ter die edel�tenzu re<hnen wären.
_

Wie vielen �egensvollenDank würs-

de �ihderjenige-erwerben,der ein

Mins
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Mittel gegen die�esUebel, oder we-

nig�tensdie Ur�achede��elbenentdeckte
undReneEE

in HEBlát-
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‘tern, wodurch �chon�oviele nüßliche
Kenntni��everbreitet�ind,betähyt
Ne

Beantwortung der im iasStüdes Magazins befindlichen
: Anfrage, wegen Heilung der Wa��er�ucht.

Se Hollunderbaum-giebt aller-

dings ein vortre��lichesHeilungs-
mittel wider die Wa��er�ucht, �oviel

ih aber aus Erfahrung weiß, wird

dazu nicht die Wurzel, �onderndie

Frucht �elb�tgebraucht. Man nimmt

ein Quartier guten alten Rheinwein
und lâßt darin vier Lothgetro>nete
“uud zer�ta�eneHollunderbeeren auf ei:

nem warmen O�enoder in dex Sonne

etwa ziveybis drey Tage digeriren-
Von die�emRheinwein trinkt der

Kranke jeden Morgen und Abead ein

Weinglas voll, und die�erUbgangin
der Bouteille wird jedesmal von einem

zweyten Quartier Rheinweiu ergänzet,
Nuf die�eArt trinkt der Kranke bende
Quartier Rbeinwein aus, und das

Uebel i�tgewöhnlichgehoben, Des

Morgens bleibt der Kranke, nachdem.
er �einGlas geleeret, cine Stunde im

Bette, und beobachtet währendder

Cur die Diät der Brunnengä�ßte,
Ohne Zweifel würde cine �{leuni-

gere. und �tärkereWirkung durch ver;

mehrteMenge der Holluuderbeerenzu

erhalten �eyn,ob aberder Brar:tewein

hierzuetroas beytrage, und diefer
Statt des Nheinweins genommen wer:

den fönne, i�tmir nicht bekannt, Jc

kann inzwi�chenver�ichern,daßmeine

leiblicheMutter auf obigeArt curirt
i�t,

Man macht auGvonfri�chenHol:
lunderbeeren einen Wein, der nicht
nur angenehm�chmeckt,�ondernauh
dem Körver�tarkerPerfonen �ehrnúßzs
lich i�, Jh theile daher folgende
Vor�chriftzur  Verfertigung die�es
Hollunderworinsmit.

Man nimmt vier unddrerßigPfund «

zut völligenReife gekommeneund vom

Stiel forgfálrigabgeflücfteHollunder:
beeren ind fochet �iein vier Quartier

Finßwa��erzwey Stuuden- Hierauf
�eigetknan den Sgfe durch einen gro-
ben leinen Beutel, um den Kerweund

die Hant der Beeren abzu�ondern,und

quet�chtden Beutel , damit der Saft
rein herausfomme, Alsdenn bringt
man den Saft wieder aufs Feuer und

�chüttetzwanzig Pfund Zuckerhinein,
“

Mit diefemZuckermußder Saft eine

ganze Stunde föchen, und die�eStune
de re<hnet man von der Zeit an, da
der Saft zu kochen angefangen,Nach
Ablauf die�erStunde läßt man den

Saft in einem Zuber abküßlen, bis
er nur no< mil<-warm if, gießt
aisdann vier Lô�elgute fri�cheESins
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hinzu und bringt ißnin Gäßhrung.
Wenn er 12 bis 13 Stunden gegoh:
renz �owird der Wein auf ein Faß
ge�ülletund nah einigen ‘Tagen fe�t

zuge�pundet,Er�tnach Verlauf von

acht Wochen ziehetman den Wein auf
Bouteillen, die aber blosmit dickem

Papier zugebundenwerden dürfen,
Fe âlter die�erWein wird, de�to

�tärkerwird er, und mir i�tver�ichert
worden, daß die Podagri�tenmit die:

�emHollunderwein ihr Uebel �ehr
mindern kônnen,wenn �ieAbends da-

VV.
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vontrinken, und ißreFüße in Flanell
wieln, Noch muß ich bèmerfen,daß
es zweyerleyArten vom HollunderGtèbe;
die an den Stengeln|�derBeerenleicht
zuanter�cheiden�nd.

“

Hollunderbäu-
me, die ihre Beeren auf rothenSten-
gelntragen, �înddie be�ten,und ih:
re Beeren die �hma>ha�te�tenund

fräftig�ten,Die Beeren auf grünen
Stengelnhingegen�ind�ehrwä��ericht,
und werden auch Wa��er: Hollunder
genannt,

\

A CA O;

Kirchenßi�iori�cheAnekdote.
Yeteinigen Jahren rettete ich dis-

jeda membra eines alten Stam:

buchs eines gewi��enGerhardBeckers
von Hoya, aus ciner Krambude,

“

Unter mehrern merkwürdigenMän:

nern fandich vieferGelehrten:Henrx.
Bünting, (der auh, wie es weil,
der S. T. Herrn Pa�torenund Supe-
rintendenten -Amtsberuf war,

Chronik

'

ge�chriebenhat) Theodor,
Baza, Joh. Cafelius, Diony�,Go-

_ thofredus, Aegid. Hunnius, Poly-
Farp. LW�erus,Joh, Major, G.

Obrecht und Joh. Zangers Hand und
Namen darin, Henr, SARO�chrieb
hinein:

Diepholz,

eine

einem Stammbuche.

Chri�tus’ ‘per�onalitere�vbique,
�ednon vbique quaerendusalligarusvel inclu�us.

Ingrediturcoelumdux vitaeChri-
Îtus Jelus ,-

Er tamen interris corporeChri�tus
adeft.

Dás ade�tunter�trichder 8 5jährige
Beza und �riebmit bebender Hand
dabey;

:

ia:ace
:

�piritgsvidelicit er fides credentium.
Der rechthaberi�cheAlte behauptet

�ichdoch allenthalben, wärs auch in

4 Moller,
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72! Std,
“Montag, den 6ten September 1779.

>

Von den Zigeunern.
bgleichdie Zigeuner eine fa�t

jedem bekannte Art Leute �ind,
�ohat man doch bis jeßtnoch

nicht hinter ihren wahren Ur�prung,
Herkunft und übrige Be�chaffenheit
komamen können, Die Meynangen
hierüber�indgetheilt, Jh will den Le:

�erneinige von den vornehm�iender�el-

ben hier furz vorlegen, und dennmeine

Gedahfen úber die Ent�tehungund

wahre ft der Zigeunerbeyfügen,
ohne jedoch �elbigejemanden aufzu-
dringen,"

:

¡

Wir nennen die Art Leute Zigeuner,
die die tánder durch�treichen,�ichkeinen

be�tändigenWohn�ißwählen, keine

Obrigkeit über�ichanerkennen, �ich
auch

3

unterwerfen , �ondern
ein in völligernatürlicherFreyheitle:

bendes Volk �eynwollen, die aller Or-

cen, wo �ienicht bemerkt werden und

feinen zu großenWider�tandfinden,
plündern, rauben und �tehlen,das

Wild in den Wäldern �chießen,da wo

�ieohneGefahr nicht �tehlenfönnen,
�h dur<h das Wahr�agenaus der

Hand, Kaffe 2c. von Leichtgläubigen
Geld erwerben, Thörichtenweißmas

chen, �iekônntenzaubern, aus unor-

dentlicherVermi�chungKinder zeugen,
Und �elbigezuweilen, um auch dadurch
was zu gewinnen, mehrwie einmal
taufen la��en,und kurz, alle nur môg-
lichen Schandthaten und Bosheiten
verüben. ¿e t]

Jebt hôretman beynahewenigoder
gar nihts mehr von den Zigeunern,
weil man �owohlin Reichs: als vers

�chiedenenLandesge�ebßendie Duldung
die�erLeute aufs �treng�teverboten,und

jedes Land alle nur möglicheaMittel zu
ihrergänzlichenVertilgungangewandt
hat. Allein, ob �ie�chgleichin un�ern
Gegendennicht mehr in �ogroßenans

�ehnlichenTruppen, wie ‘vor Zeiten,
blicken la��en,�o�ind�iedoch nicht
ganz ausgerottet, �ondernman triffe
noh ofe hin und wieder, vorzüglichin
Thüringen, wie auh in Spanien,
Frankreich, Däunemark 2c, einzelne

Zigeuner an, die �ichvom Bètteln,und

wo�ieGelegenheitfinden,vom Stehs
len nähren.

Nach Aventini Bericht , �inddie

Zigeunerim fun�zehntenJahrhundert,
ohngefährums Jahr 1417 nachChris

IS 06 �ti

“i
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�tiGeburt „- unter der Regierungdes

Kai�ersSigismund, in Deut�chland
zner�tzumVor�cheingekommen.Aven-
timis �agt,�iehâtteneinen Heerführer
gehabt, der Zundel geheißen, und

wenn: man �i{<bey ihnen nach ihrer
Herkunft erflundigt, hätten�ievorges

geben, �ewären aus Aegyptengebür-
tig *), und weil ihre Vorälternzur

- Zeit da Maria mit ihremKinde Chri-
�tusnachAegyptengeflüchtetwäre, um

der Wuth- und Mord�uchtHerodes des

A�calonitenzu entgehen, die Maria

nicht hâttenau�nehmenund beherber-
gen wollen, wären �ievon Gott dahin
verdammet worden, daß eine ziemliche
Menge ihrer Nachkommen zu gewi��en

Zeiten ihr Vaterland verla��en,und
“

un�tetund flüchtigin der Welt herum-
wandern müßte. Zu mehrerer Deut?
lichkeit will i< bier des Aventinus

eigene Worte aus dem achten Buche

�einerBairi�chenChronik her�eßen,�ie
lauten �o:„Die�erZeit (nemlih unter

„der RegierungKai�ersSigismund)
„�eynam er�tendie Zigeunerin die�e

„tand kommen, hätteneinen König, der

„hießZundel, �eyndie ganze Chri�ten-
»heitausgezogen,haben ausgeben, �e

»�eyenaus Aegypten,mü��enausziehen
alle �iebenJahr ein Rott, darumb,
»»daß�ieun�ereFraw nicht beherber:
»gen haben wollen.,,

_ Frägt man noch jehteinenZigeuner
nach �einerHerkunfc, fo hat er gleich
die�esMährchenin Bereit�cha�t,und

erzähltes mit vielen Um�tändenund

im Engli�chenGip�y.
*) Vermuthlich heißtauchdie�erwegenein Zigeunerim Franzd�i�chenEgyptien und

Von den Zigeunern, I

Zu�äßen, um Leichtgläubigedadur<
zum Mitleiden und zur Mildthätigkeit
zu bewegen. ;

Ohnebier den Ungrund die�erFas
bel weitläuftigdarzuthun, bemerke ih
nur, daß wenn man einen Zigeuner
nach der Art und Be�chaffenheit�eines.
vorgeblichenVaterlandes frägt, er

nicht nur nicht das. miúde�tedavon zu

�agenweiß,�ondernauchfit einmal

angebenfann, wo Aegyptenliegt. Bey
Scharf�chtigenexpedirt ex auch �eine
Erzählung�okurz wie möglich, und

fügt noh den Zu�aßhinzu, er wäre

zwar nicht �elb�taus Aegypten, aber

doch von denen erzeugt , welche durch
einen hôhernTrieb gezwoungen , Negy:
pten hättenverla��enmü��en.

|

-Da man nun die�e eigene Aus�age
der Zigeuner, wegen ihrerHeynarthfür
offenbar fal�<und erdichtet hielt , �o

�uchteman ihren Ur�pru us ver:
�chiedenenandern Quellen herzuleiten-

Be�oidin �einemThe�auro Prai-

co, hâlt die Zigeuner fürNachkommen
Cains, und Baronius �agtiu �cinen
Annalen;die Zigeuner hâttenehemals
in Singara, einer Stadt Me�opota-
miens, gewohnet, dar�iéabervomKai-

�erFulian dem Abtcünnigendaraus

vertriebenworden, wäre es ihnen une

möglichgewe�en,wieder zum Be�ike
“

ihres Vaterlandes zu gelangen, und

�ieirrten von die�erZeit an nun be-

�tändig�oin der Welt herum. An-

dere behaupten,der Zigeuner ißbreVor-

fahren wären Chri�tengewe�en, die
|

Y

aber
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aber die chri�tlicheReligion verla��en,nißmäßigauh nicht �o viel Juden
und dee Lehre Mußammeds-beyge: wie Chri�tenan der Pe�t�tarben,�o

pflichtet hätten,
-

Nachher‘hätten�ie“glaubteder gemeineMann, der �oden

�ich�olcheswieder gereuen la��es, wä: Juden immer gehäßigwar, die Juden
ren wieder Chri�tengeworden, und der wären unter ch eins geworden | die

Pab�thâtteihnen die Buße auferlegt, Chri�tenzu vertilgen, und ‘hättenzu
daß �ieund alle ihreNachkommen�tets die�emEnde die Quelleu und Brun-
in der Welt berumircen�ollten,Wie: nen vergiftet. Kaum hatte �ichdie�e
der andere haben den Ur�prungder ungegründeteMuthmaßungunter dem

Zigeunerin A��yrien,andere in Sici- gemeiien Mann verbreitet, �oerwachte

lien, einige in der großenTartarey, auh der Verfolgungsgei�t,man fiel
-

und viele auf dem Berge Cauca�uszu überall über die armen Judenher, und

�uchen�ichbemühet. Einige zweifel: peinigte marterte und tödtete �ieauf
ten, daßAñen ihr wahres Vaterland die grau�am�teArt. Die mei�tenver:

�ey,und leiteten daher der Zigeuner brannte man lebendig, und nichts war

Herkunftaus Africa, be�ondersaus der fähig, der blinden Wuth des Pöbels
Land�cha�tNubien und Aby��inienab+ Einhalt zu thun, Alle alte Ge�chicht-

“Alle die�eVermuthungen aber be: \chreiber melden uns die�enallgemeinen
dârfeneines Bewei�es,dem �ichjedoch Au��tandder Chri�tenheitwider die

�elbdie ni: unterziehen,die �iege: ‘Juden, J< will hier uur einigeder

hegethaben, �ondern�elbigegründen> vornehm�tender�elben,um nichezu

ihreMeMingeneinmüthiglichauf die weitläuftigzu werden , mit iþreneige:
fabelhaften Aus�agender Zigeuner nean Worten reden la��en"So�agt z.

�elb�t. B. Seba�tian Frank in �einenKais

“Ichglaube, die allerer�tenZigeuner, �er:und Welchi�torien: „AnnoChri�ti
�indaus Deut�chlandgebürtigeJuden _,,x 348 �ind�chieralleJuden inDeut�ch-
gewe�en,und ih �uchedie�eMeynung „land mit Feuer ausgetilgt worden,
durch folgendeswahr�cheinlichzu mas: „darumben, daß�iealle Brunnen im

chen, Umdie Mitte des vierzehnten „Land zu vergiften im Sinn, und zum

Jahrhunderts nah Chri�tiGeburt „Theil�chonverbracht hätten,als ißs
gra��irtein ganz Europa, und bé�on-„rer viel �ollenbekennt haben,,,
ders in Deut�chlandeine �chre>lihe Jn Lehmanns Speyri�cherChros
Pe�t,die in wenig Tagen viele tau�endnik heißtes im 7ten Buch im 42tetCap, -

Men�chenhinwegraffre, und durhihre „Anno 1348 und imfolgenden Jahr,
'

Wuth ver�chiedeneOerter dde machte „�tinJtalia, Frankreichund Deut�chs
und ganz verwü�tete. „land, ein �ehrgroßVolk,von bô�er

Weil nun natürlicherWei�e,da die „Infection ge�torben,und auf die Ju-
Anzahl der Juden nichr �ogroßwar, „den Verdachtgewach�en,daß�tedurch
(vie die Anzahldex Chri�ten, verhält: „Vergi�ftungder Brunnen únd Wa�-

Cece 2 er
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„�er,�olcheLäuffverur�acht,deshal-
„benman �ie an etlichenOrten zur Tors

„tur gezogen; und als Theils aus

„Schmerzender Marter des Bezichts
„ge�tanden,hat man ohn Unter�chied

„zu ihnen griffen, Mann, Weib und

»„Kihder,in den Reichs�tädtenam

„Rhein getödt,verbrennt und gerade:
»„brecht,und hat des gemeinenPöbels
z„grimmigesWüten nicht ge�tilletwer-

»den fôunen.,
Und in einer alten ge�chriebenen

Närnbergi�chènChronik�tehet:„An:
„to 1348 i�teine grau�amePe�tilenz
»durch ganz Europa gewe�en,derglei:
»<en in feiner Chronica gele�enno<
»gefundenwird, Es war ein Welt-

„�terben,dann vieleStädteund Schlöf:

»�er,Fle>kenund Dörfer, auch Klöô-

„�ter,�turbengar aus. Manhielt
zan vielen Orten kein Recht, und es

„wurden die Juden darunter verzickt.
»;Man�agt �ie�olltendie Brunnen ver-

»gi��ehaben. Derhalben �chlugman

‘y�tean vielen Orten zu todt.,,

Eben die�esberichtet Jakob Wim-

pheling in �einemCatalogo Episcopo-
rum Argentinen�ium,das Chronicon

M.Alberti ArgentinenfisundFelix Fa:
ber wenn er im 2°? Buche Rer, �uev.

�agt:„Anno Domini x348 faa e�t

„magna Judaeorum per�ecutioqua�i
„ubiqueadeo, ut gens Hebrieorum

-

ycrederet finem ven'��e,et undique
ycomburebaneur �inediferentia ,

�e.

Nes et iuvenes,  Dicebatur enim de

nis, quod venena in aquas �parli��ent,
quod et fatebantur in tormentis.,,

Sudlich führeichhierübernochfol:
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gendes aus des Juden R. David Gans -

Zemach David an: „„Pe�tiscalamico-
»fiflima, ab ortu �olis,usque ad oc-

»ca�umeius gra��araeft anno centefi-

Mo - et olavo (�upramillenarium

»„quintum, no�traecomputationis )
»Chri�tianaevero 1 348. pe�tisinquam,
»Cui �imilisnulla, po�tcreatos a Deo

»fuperterra homines, fui�ledepre-
„henditur,neque enim ab uno extre-

Mo orbis ad alterum decima pars ha-
ybitatorum fuper�tesperman�it,etiam

»loca multa , incolis de�tituta , plane
ad va�titatemredigebantur, clade im-

„mani�lima. Cum vero ex Judaeis

yPauci rarique morerentur, f�uspicio
„in Hi�pania,Gallia et Germania,
nadver�usJudaeos exorta e�tin Chri-

»„�tianorumanimis, eosque , proiedi
„in puteos ec amnes veneni, graviter
„incularunt. Ergo, quod peccata
ynoltra, proh dolor !

Wes:
a tu-

„multuante plebe, Judaecrim millia

„multa, multaeque myriades paílim
ytrucidatae fuerunt, neque in pote-
„�tareimperantiun erat, id impedire,
„fuit enim hoc malum planeSs7Aarov.

Daß nun zudie�erharten Verfol:
gungszeit viele Juden, der Wuth und

dem Grimme der Chri�tenzu entgehen,
alles Jhrige im Stiche gela��en, und

mit ihren Weibern und Kindern, um

ihr ‘eben zu retten, in dunkle Wäl-

der und Einóden geflohen�ind,- i�t
hôch�twahr�cheinlich,und bedarf wohl
feines Bewei�es.An die�enein�amen
Oertern theilten�te�ichin mehrere klei:

ne Ge�ell�chaften,

- und machten- �ich
-großeunterirdi�cheHöhlen,worin �ie

wohn-
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wohnten, theils um vor der Grau-

�amkeitder Chri�ten,theils aber auch
vor den wilden Thieren�icherzu �eyn,
Die armen Zteute näâhrten�h in den

Gráú�ften,dergleichenman hin und

wieder noch einige in den Wäldern an-

tri�t,ohnedaßman den Grund anzu-

geben weiß, wozu �ieehemals eigent-
lich gedienet, �ogut �iekonnten, von

Baumfrüchten, Kräutern und Wur-

zeln. Sie vermehrten �h,und hiel:
ten fe�túber ihren Glauben,

__ Nach Verfließung eines halben
Jahrhunderts, da die Pe�t�chonläng�t
aufgehórthatte, und ihre Todfeinde
ge�torbenwaren, wagten �iees, nach
und nach ihre Häupter aus den Hôlen
wieder empor zu heben. Sie kamen

hin und wieder in kleinen Haufen zum

Vor�chein,und -da beynahe ganz
Deut�chlandzu der Zeic durch die bu�:
�iti�chenUnruhen.in allgemeinerVer:

wirrung roar, befkümmerte man �ich
eben nicht �o�ehrum �ie, und ihre
plôgliche Er�cheinungwurde nicht �o
bemerft, wie zu einer jeden andern

Zeit ge�chehen�eynwürde,

Sie mußtenjedochaber vor�ichtig
�eyn,und es wäre gar nicht rath�am
gewe�en,wenn �ie�ichfürJuden aus:

gegebenhätten,gegen die noch ein all:

gemeiner heimlicherHaß herr�chte.
Sich, wie die heucigen Juden in

Portugall thun, für Chri�tenauszuge:
ben, �chienihrem Ge�eund Gewi��en
vieleicht an�lôßigund zuwider zu�eyn
deswegen erwählten�e,um �ichfeiner
Gefahr anszu�eßen,und auch ihrer
Glaubenelehienicht zuwider zu han-
deln, folgendenWeg, :

Von den Zigeunern. 1146

Damit man �ie,weil �ieiH um die�e
Zeit in Deut�chlandin großenHaufen
blifen ließen,für feine Straßenräuber,
Diebesbandeu oder Kund�cha�ter,�on-
dern für ehrlicheund redlicheLeute hielt,
war es vor allen Dingen nôthig, �ich
einen Heerführerzu wählen,Dies tha:

“ten �ieauch und nannten ihu Fundel.
Der Name Zundel i�tein purer jus

di�cherName,der an�tattMenachem,
welches �oviel wie Trö�ierheißt, ge-

braucht wird, und meines wi��ens,bey
�onffeiner andern Völker�chaftüblich
gewe�eni�t.Es i�tauch bekannt genug,

daß die Juden im gemeinen Leben,die

wahrenhebräi�chonNamen, oft mit an-

dern Namen verwech�eln,Um nur ein

Paar Bey�pie!ehiervon anzuführen,�o
�agen�iez, E. \úr 75udas, tôwe; für

Benjamin, Wolf; für TJ�a�char,
E�el;�úrXraphrali Hir�h; und

auf gleicheWei�ehaben �ie�tattMenge
chem, das Worr Zundel einge�ührt.
Es war aber nun noch niht genug, daß
�ieeinen Anführer hatten; �iemußten
auch eineUr�acheanzugebenwi��en,wes

wegen �ie�ichin Deut�chlandblicken

ließen; und da erdichteten �iedas Mähr:
chen,ihre Vorâlteru hättenin Aegypten
gewohnt, und weil �elbigeder Maria
mit ihremKindedie Beherbergung ver:

�agt,müßten�iezur Strafe zu gewi��en
Zeiten aus ihrem Vaterlande fliehen,
in der Welt herumirren, und das bits

ter�teElend dulden. Sie konntenauch
die�esMáhrchenmit gutem Grunde ere
zählen,denn es lag etwas wahres dar-

unter verborgen,Jhreuralten Vorfahs
ren waren, wie aus der Bibel bekannt,

Cece:3 j

in
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in Aegyptengewe�en,und ihreVäter,
die die Mutter Gottes und Chri�tum,
das ift, die chri�tlicheReligion zur Zeit
der eben erwähntenJudenverfolgung,
niht annehmenwollten,mußtenfliehen,
oder �iewurden getödtet.Daß man aber

im Jahr 1348 die Juden, die Chri�ten
würden nicht hinrichtete, bezeugendie

‘Anales Rebdorfen�esin die�enWorten:

Paci Iludæi defenfi �untin civicatibus,
Babtismum ‘eligentes, ut combu�tio-

nem evaderent. Plures fudææpulchræ,
qua�iinvitæ,multique pueri erepti, ab

invitis (es �ollvielleichtia vici beißen,)
�unt baptizati,

Den Juden halfdie�esVorgebenda-

zu, daßman Mitleiden mit ihnen hatte,
und �ieüberall gut aufnahm, ja der ge:
meine abergläubi�cheMann hielt �ie

�ogarfür heiligeLeute.

Weil �iferner die�ever�telltenJu-
den für ein ganz fremdes ausländi�ches
Volk ausgaben,�omußten�ieauchnoth-
wendig auf eine ganz fremde Sprache
denken, Denn pur hebräi�chdurften�ie

nicht reden, wenn man �iefürein wirk:

lichaus Aegyptenher�tammendesVolk

haltenund den Betrug nicht merken �oll:

te. Sie machten�ichdahereine �olche"
Sprache, wie dergleichenLeutezu ver-

“

fertigenfähigwaren, dasi�t,ihreSpra-
che war ein aus der hebräi�chenund

deut�chenSprache durch einander ge:

torfener Mi�chma\ch,doch�o,daßdie

deut�chenWörter ganz verändert,und

nach Art der hebräi�chenWörter , die

Natur, Eigen�cha�tund Be�chaffenheit
‘eines Dinges , �o�iebenennen �ollten,

fürzu�telleneingerichtetwurden, Jn

die�erSprachege�chriebeneBücher�ind

Von den Zigeunerin. 1148

äußer�trar und �elten.Mir if davon
ein kleines Wörterbuch zu Ge�ichtege-

fommen,welchesin Philanders voir
Sittewald Satyri�chenGe�ich=
ten vom Soldaten:Leében mit eins
ge�chalteti�t.Aus die�emWörterbuches
will ichhiereinigeWörter vorlegen,und
daraus meine behaupteteVermuthung
zu begründen�uchen.Ein Kind heißt
in der Zigeuner ihrer Sprache, ein

Schrepling ; einKnabe,Gatzmannz
das Haupt eines Men�chen,Lgu�e»
narf; der Finger, Griffling; das

Hemd,Zanf�kaudez der Mantel,
Windfang; die Schuhe, Trittlins
gez das Wa��er,Flo��art;der Vogel,
Fughartz die Gans, Breirfuß > die

Nuß, Krachlingz eine Wur�t,Re=
genwurm ; ein Pfennig, Blechling
u. �w, An Sachen, womit Handwers
fer umzugehenpflegen,wie auch an die
Namen der Handwerker hängtman ge-
meiniglichdas Wort fetzeran; üm �ole
chedadurch kenntlichzu machen, So
heißtz. B. ein Flei�cherbey den Zigeu-
nern Boßhartfewerz ein Schreiber,
Brieffelfezer; ein Schneider,Klafs
fotfeizer;-ein Bader, Fladerfetzer ;
einer der die Leyer�pielt,Klingenfez-
zer; ein Müller,Rollfewzer u. f. f.

Folgendeaus oberwähntemWörterz

bucheausgezeihneteWörter, �indmeis
ner Meynung nah wahre hebräi�che
Wörter:

Acheln , E��en.
Adone, Gott.
Alchen, Gehen. Í

Alch dich , packedich fort,
Be�chôchert, Trunken,

Be:
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Be�chöchern, Trinken,

Be�effler, Betrieger, -

Beth, Haus.
Bekam, ein Ey.
Boßdich, Schweige,
Boßhart, Flei�ch
Boßhartfeßer, Flei�chere

|

B�affot,Brief,
Claffot, Kleid.

Dalinger, Henker.
Dolman , Galgen,
Galch, Pfa�fe.
Galchenbeth , -Pfaffenhaus,
Genpffen, Stehlen,
Gfar, Dorf.
Giklin, Stück Brodt.
Glid, Hure.
Gaffen, Schlagene
Fohan, Wein.

$echem, Brodk.
toe, Fal�chBö�e.
Mackum , der Ort.

Megen , Ertrinken.

Meß, Geld.
Oetlin , der Feind. t

Schocherbeth, Wirthshgus,
Seffel, Dret.

y

Seffelgräber, Schaßgräber,
Ver�chochern, Ver�aufen. j

Jch glaube, daß die�eshinlänglich
i�izubewei�en,daß die er�tenZigeuner,
welche�chin Deut�chlandblicken la�-

�en,nichts weiter wie Juden gewe�en

�ind. Hierzu kommet noch, daßzu den

damaligen Zeiten, außerden Juden fa�t
Niemand der hebräi�chenSprache kun-

dig war, und wie �olltennun wohl �o
viel hebräi�cheWörter unter die weni-

gen deut�chenWörter in der Zigeuner

Zigeunern. 1150

ihre Sprachegekottttien�eyn,wenn �iekeine
Juden gewe�enwären? Das Zigeuneri�che
NRothwel�ch,wie man es insgemein zu nen-
nen pflegt, hat auch mit den bey den Juden
in Deut�chlandüblichenRedensarten, die
größteVerwand�chaft. :

f

Als nun die�eJuden zuer�tauseEten und Höhlenwieder hervor kamen, muß-

ten �ieden Leuten dochauchwas mit bringen,
um �ichbeyihnen beliebtzumachen,und �ich
nichtbloßvom Betteln nährenzu dürfen.

Gold, Silber und andere �<äßhareDin-
ge hatten �ienicht, deswegenwurden �ieunter

�icheins, �iewollten �ichihrer alten, von Mo-
�esund David auf �iegebrachtenKun�tbe-

rühmen,-daß�iegefährlicheFeuerösbrün�te
be�prechen,und lö�chenkönnten,und daßein
�olchesHaus oder Gebäude,worin man �ie
beherbergte, niemals abbrenne. Ferncr bes

\<hlo��en�ie,deu Leuten weißzu machen, �ie
tdnnten roei��agen,anzeigen, wo ge�tohlne
Sachen hingebrachtwärek,wer �iege�tohlen,
und aus den Linien der Hand, konnten �ie
fo wobl das vergangene als daë zufünftige
Schick�aldes Men�chener�ehen;-�iekönnten

daraus beurtheilen,ob dem Men�chenGlük
oder Ungiß>bevor�tehe,ob èr lange leben,
oder bald �terbenwerde u. �.w.

Meit die�crvorgeblichenKun�ter�chienen
dieZigeuner zuer�tin Deut�chland,und er-
warben �ichdadurchbeyLeichtgläubigen,vor-

züglichaber bey vorwißigenWeibern und
jungenMädchen,denen �chrdaran gelegen
war, z31wi��en,ob �iebald heyrathen, und
was für Männer �icbekommen würden,
reihlihen Unterhalk.

Anfänglichhielten �ie�ihbloßauf dén
Dörfern auf, nach und nach aber �uchten�ie
�ihanhin die Städten cinzu�chleichen,iwo

zu ihnen diegetauften Juden, die es heimlich
noch immer mit den Juden hielten,�ehrbe-
hülfli<hware.

h

0

Zu die�enJuden, die man, weilman nicht
wußte,woher�iekamen,von dem Umherzie-
hen,Zigeuner nannte, gejellte�i in der Fol-

RE Sica indel, von den Chris —-

-�ten1 4B, Knechte,Mägde und Kinder, die

Ls ihren

u
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ihren Herren oder Aeltern wegen verübter

Verbrechen entlaufen waren, und mehr Lu�t
an Stehlen und herum�ireifendenLeben wie

am arbeiten hatten. Die�esGe�indellernte

_denZigeunern ihreSprache,Sitten und Ge-

bräucheab, �treifteim Lande herum, bekam
vonZeit zu Zeit mehr Zuwachs, und machte
einebe�ondereRotteaus, die noch bis jekt
unter dem Namen der Zigeuner fort daurct,
und�ogar in Thüringennochgeduldetwird.

Die �päteraZigeuner, die auf die er�ten
Zigeuner,welchebloßver�tellteJuden waren,

folgten,findal�ovon die�enganz ver�chiedene
Leute,und Philip Knip�childhat vollloms

men Recht, wenn ex in �cinemWerke de ju-
cibus & privilegiisCivitatum Imperialium.
Lib. F. cap. 25. von er�tern�agt,�iewären,
manipulus furum , &: �entina pe��imorum
hominum, ex variis nationibus, non„ta re-

“

motis, �edvicinis, colle&a, qui extra cività-

‘tes, in agris, trivils, tentoria Erigentes, Pro-

ditionibus, latrociniis, deceptionibus& fur-

tis (indulgent ) atque ex chiromantia, divi-

natione oble&antes homines, iis fraudibus

vi&Æumquærunrt,&mendicant.
Der oben angeführteAventinus, hat

daher dadurch, daß er unter den Zigeunern

die�ennothwendigenUnter�chiednicht ge-

machthat, einen Fehler begangen. Er hält

nemlichdie er�tenZigeunermit denen die zu"

�einerZeit ohngefähr1532 bis 33 im Lande
herum�treiften,füreinerley; und�agt:„Die-
„�erZeit �eynamer�tendieZigeuner in die�e
„Landkommen, hatten einen König,der hieß

„Zundel, �eyndie ganze Chri�tenheitausge-

„zogen, haben ausgeben,fie�eyenaus Egyp-
„ten mü��enausziehen , alle �iebenJarein

„Nott, darumb, daß�ieetwan un�erFraw
„nichtbeherbergenhaben wollen, haben�ich

„mit Stelen, Zauberey,War�agengenehret,
„�eynlauterBuben, ein zu�ammengeklaubte
„Nott, aus derGráânzUngarn und Türkey,

„wi��entlichi�tes, daßes Verrätherdes Tür:

„ken�eyn,wie auchauf etlichenReichstägen
„Kai�erlicheGebotwider �ieausgangen �eyn.
„Nö i�t die Welt �oblind,willbetrogen

„�eyn,meinet,�ie�indheilig, wer ihnen leyds

Von den Zigeunern, 1152

»„thue,der hab keinGlü>,lä�t�ierauben,�e
„len,liegen, triegen, in man<herleyWeiß,
»alleLeutbe�chmei��en,und durch die Land
»hinundher ziehen. Beyuns i�tdas �telen,
„rauben,bey henken,köpfen,verboten, ihnen
vi�teserlaubt. Man hats aufgemerkt,daß
„»alleweg,bald hernach, wann

�iegezogen
„�eyn,der Türk die Chri�tenheitüberfallen,
„hatgroßenSchaden gethan, Land und Leut
„eingenommen; nochwil die Welt nichtwiz-

"SliclichbSchließlichbemerke ih noch, daß die i
den Böhmi�chenStädten La Aue
den,diezurZeit der bemeldeten Verfolgung
�i in die großenWälder des Königreichs
Bdöhmenbegaben , wahr�cheinlich, wie �ie

|

wiederzumVor�cheinekamen,�i der Bdh-
'

mi�chenSprache bedieathaben,und daßaus

die�emGrundedie Zigeuner in Frankreich
nicht nur Egyptiens, �ondernauch Boëmiens

genannt werden. Jun Parivals Franzds-
�i�ch-Lateini�chemNomenclator�tehetdaher:
Les Boëmiens,Aegyptiens, �ontun tas de

coquins qui errent par le monde. Und in
Rúchelets Lexicon: Boëmies. Courreur
qui �e mêle de dire l'horo�cope.Bon dem

deut�chenWorteZigeuner kommt vermuth-
lichdas Ftaliäni�cheWort Cingariher, wel-
chesder bekannteOayvius Ferrarius in �eis
nenOriginibusLingue Italicæ niht würde
in Zweifelgezogen haben,wenn er der Deut-
�chenSpracherecht wäre kundig gewe�en.
Mit �einenOb�ervationen,�chließeichdie
Betrachtungvon dèn Zigeunern. ‘Cingari.
AlciatusParerg. L.V. 3. pucat a Cinclo, ave

maritima, quæ caudam �ubinde moyvert, di-
&os. Addit Nolatercranum exi�timare Cig

galose��eorigine Maurufios, qui a �aracenis

pulíi, per omnem Europam vagentur:; vel
vocem Slavicam efe. Alciatum �equituc
Coaruvias, aitque, Gitanos appellant, quod
vulguscredat,ab Aegypto fluxi��e.Cum

igitur etiam GalliEgiziens vocent, Hi�pani
Gitanos, Cingari appellati inde videntur.
Alii a Germanico Zigeunen, quod a Zichen,
iter facere. Sed origo incerta, & amplius
gquærenda. -

/
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Freytag, den 10tfn September 1779.

Anmeréungvon einer unbemerkt gebliebenen,in Deut�chland
údlichgewe�enenStrafe der Abbrehung uad Verbrennung

Ï

der

F
ie Strafen, welcheun�ereVor-

e fahren auf die�eoder fene Ue-

belthaten gefeßt,zeichnen�<.-
vorzüglichwegen ihres Sonderbaren
aus. Nux gar zu oft i�tihre Stren:

ge dem Verbrechen nicht angeme��en;

zuweilen fennen �ieleineGrenzenzwi:
{en Verbrechen, taftern und#Fehlern;
bier �tehen�iemit der Men�chenliebe

im Contra�t;da’fallen �ieins Grau-

faiñezund dort �toßen�iewider alle
ge�uadePolicenbegrif�e,wider den

großenEndzweckdes Staats an ; hier

Häu�er,

verrathen�ieUnwi��enheitin der Mé
ral, und dorten Enthu�ia�terey,das

Unge�îttete,die. Wildheit der Ge�eß-
geber, die wohl ehe dem Richter die

Regel eingebläuethaben , ‘die Ge�talt
eines greisgrimmenden Löwen auf
dem Richter�tubleanzunehmen.

Die Strafe, welcheichjeßtbetrachs
te, die, ob �iegleich�chonin den äl:

te�tenZeiten�ehr- gewöhnlichgewe-
�en1), dennochindem �chreckensvollen
Straf : Verzeichniß.der Criminali�ten
nicht bemerkt worden , außerwenu �te

Dddd �elbige
1) Dices Verbrennen der Calægedenket {vn das Capitulare�faxonum‘Caroli M.

a. 797. art. 8. als eine Strafe, deren �i die Landbezwingerlug demasVon dem Zausbrechën treffe ich cine alte Spurin der beträchtlichenC {ni�chen

E

Urkunde vom Jahr 1169 an, die in der 1659 gedru>ten Apologiedes Erz�tifts
Côln wicder die Stadt Côln in der 126t®" Beylage S. 328 zum BVor�chciuany
und in Länigs Reichs: Archiv Tom. XVI. S. 223. und Grupen Origg &An-

__tiquit, Hannoveran. S. 227 wieder aufgeführeti�t.Der Burggraf�irittemit
dem Vogt wegen des Vor�itzesin dem Criminal - Gericht; ( Wikig Gedinge)

�iecontrovertirten auch über die Competenzdes Zausbrechens (‘frangereædi-

ficia, queæ Burge Zimbre dicuntur ) welche der Burggraf , wenn darauf mit
Urthel und Necht erkanntworden, ohne Zuziehung des Vogks allein verrichten
wollte. Der Streit ward durch ein in dem Naths- Archiv aufgefundeuesDi-
plom, welchcs�honim Jahr 1169 das Schi�al des Alters empfunden hatte,
{ex �cripto.quod ex nimia yetu�tate vix intueri poterat) ent�chiedea;unddie
Exccution des Zausbrechens-demBurggrafenzuge�prochen, y
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�elbigeunter den Schätfungender To-

des�trafeaufge�ührthaben2), gehört
gewisin.die�esFah

Die Abbreitng und Verbrett-
nung der au�er der Mi��ethäter
i�teine Strafe, welche, da �eeine

Stadt mit Ruinen und wü�tenPläßen
anfüllen und deform machen mü��en,
�elb�tvon einigen erlauchten Regenten
die�erZeiten mit dem Stempel des Un-

�innsbezeichnetworden 3).
-

Man nannte �eauh 06s Fimmer

Brechen 4), oder weilan einigen

Ortén das abgetrageneHaus oder die
Materialien vor das Thor geführt,
und wegen des. der Nachbar�chaftzu
befürhtendenSchadens da�elb�tver-

braüntworden,das Barnen 5).
_ Die Vollziehung war kurz; der

Richter eréffuetedie-Tragódie,und

that die er�tendrey Schläge auf das

einzüirei��endeHaus, und das weitere

ward vou den Dingpfichtigen: vol�-

fübrt6). Die ganze Handlung founte
mit weniger Mühe ausgerichtet woer-

den, Ab�trahirtman gleichvon der

yA E

- : es

$) QuietGrit des deut�chenprinlihen Nets, 111.Ab�chn.S. 93. neue�te
$3 re.

h

iusga
3) Charta Conradi Archiepisc.Colon. 1260. beym Luzigfpicil, ecel.P.I. Di 3F4-

domus civium propter facinora pro�criptorumin pote�tateno�tra�unt,ita quod
nobis ‘eas va�tareut diruere füundinasliberum cen�eatur —

— N os tamen ta-

les va�tationes magnæ deformitatis & de�olationis materiam noftræ pen�antes
inducere civitati, ea �uper�edere�tatuimus.  Be�eeltvon gleicher Denkungs-
art, �chaffteHerzog Aibrecht IL“ in Oe�terreicha: 1287 das Zausbrechen zu
Steyer in ca�uhomicidii ab: fi aliquem civium ca�ufini�trocontingat homici-
dium perpetrare, non frangatur ho�pitiumeds per iudicem. S. Valentus

PREUENHEUBER Annal �tyren�es.( Noriberg 1740 fol.) L. UI. S. 35

4) HeatgTages gebraucht man das WortZimmer für ein Gemach oder für einen
heildes Hau�es.Vorhin: ver�tandman das ganze Gebäude darunter. Die

alíe Bedeutung hat �ichin den Compo�itis:Zimmermann, Zimmerholz,
auch in dem Worte Zimmern, ædificare, erhalten. So �ind¿. E. die bohe
Gezimpre in der Glo��ebeymPetz. alta ædificia; die Burggezimbre , in der

eben gedachtenCölni�chenUrkunde, die Vürger-Häu�er, und der 362! Ar-

_Fifel des Allemanni�chenNechts: Swer uf ain Formbedez Értrich Zimmer
�erzet,i�tvon dem auf cinen fremden Grund ge�eßtemGebäudezu ver�tehen.
Esi�t al�odas Zimmer-Brechen hiedurchver�täudlich.Der Herr von Wicht

« Hatin den gelehrtenAumerkungenüber das Ofifrie�i�heLandrecht S. 196 das
in den Ge�ctenmittler Zeit vorkommende Burgbrech für cin Sinonym gehal-
ten, und �ichauf den du Fresne bczegen. Alleindas hat du Fresne nit ge-
�agt.Alle die von ihm Glo\r. med, ex inf. latinir. T.I. S. 1361 angeführte
Stellen bewei�ennihf, daßVETS rANedas Burgbrechen für die Strafe
des Zauszerbrechens genommen. Man hat mit dem Vurgbrecßen. nur den

Begrif des Verbrechens, des gebrochenenHaus- und Burgfriedens ( foris-

fraQuræ, infraQuræ

N verbunden
€) Specul. faxonic. HI. art. 68. |

i:

OQONag alter deut�cherSitte, da die Dingpflichtige die Execution dex peinlichen
Strafca hin und wicder verrichteten. Der Richter legte dem Diebe ofe �elb�t

|

i
:

;
den
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Be�chaffenheitder Wohnungen der -

wie �elbigezu Strabo -Vorlahren,
Und TaciritsZeiten gewe�en7), 0

hatte man doch in dem mittlern Zeit-
alter �owohl in dey Nordi�chenGe-

genden, is in Deut�chlandwenige
Häu�ervon Steinen 8), Die mei�ten
waren von Holzund Leim; �eltenmehr
ais cin Scockwerk hoch, “elendeHüts-
tei, �o�impeluud leicht gebauet, daß
man �iean einigen Orten 9) �ogar
unter die beweglichenSachen, und

unter die fahrende Zaabe zählte10).
Da ich die�esvorangè�chi>t,�o

�ollenuns die Ge�chedie Fälle, bey
welchen mau mit der Linrei��ungund

mit dem Barnen der Heu�erver:

fahren, mit denseignen Worten an-

geben,

Von Abbrechungund Verbrennungder Häu�er. 1158

Man gebrauchtedie�eStrafe:
I, Wider die Land: undZaus-

Friedens - Brecher.
Darüber äußert�i die alteDich»

mar�i�cheRechts : Urkunde vom Jahr
1447 al�o11):

Lífte jemand by nachttpden
breke in eines Gus und �chlôge
enen Mann dodt, den Nann

�chalmen betalen vor CC Mark
und �chalden Werde betalen
LX Mark, und fin Zus �chal
me barnen, :

und das Recht von Stavern vom

Jahx 1292 in näâchge�eßtenWors
ten 12):

VVOer een Mann doer �chlaety,
binnen be�etrerenSoene , ofte
‘voer gerecpren gandvrede, O0f=

d 2
j te

den Stri>k um denHals;derálte�teSchóffe�chlugdas Seil úber den Galgen,
und die zu näch�t�tehendenagus der Gemeinde zogen deu Dieb in die Höhe,und
der Schôff �chürzteden-Knoten. Eine �olcheExecutionhat D. Kayfersperg,
cin ehemaliger Prediger zu Strasburg, als cin Augenzeuge, in der Be�chluß
predigt �einera. 1522 gedru>tenPo�tilleP. ultim. fol. 30 be�chrieben.

7) Tacitus de moribusGerm. c. 16. ftrabo rer. Geograph, L, VIL p 201, ‘édit,Ca
�auboni : in ca�ishabitabant,ftru@ura in unum diem con�tantibus,

8s)Cluver German. antig: I, 13. Heineccius. Elem, jur. Germ. L. IL Tit. 66. S.
418. Cleffel PE LEE S, 148. Anton Botin Ge�chichte.der Schwee_
di�chenNation. S

9) Sogar die dfentlichenGebäude{waren �oA und elend gebaut,daß�ieoft
den Hüttenähalichtyaren.

einem vor 309
Selb�tdie S

Jahren ge�chriebenenDocument das Rathhaus durchdie
<ôf�enzu Wisbaden bezeichneteniu

Sütte. Schencken Memorab.urb. Wisbaden£.PattIL in �upplem.ad}præf,EL,

10) Von Antwerpen bezeugetes ChrißtinæzusVol. I. dec. 166 n. 17. und vor einigen
Jahren beichrte uns der Herr Prof. Mogen, daß der Breitenbach- He��i�che
Landes - Gebrauchdie Hâu�erunter die Mobiliar: Stücke rene, und be�tätigte
�olchesmit einem unter dem 23‘? Jul. 1759 abgegebenengerichtlichenAtte�tat.
S. Didlerr.de rerum mobilium & ONE natura �écundumprincipia juris
zermanici $. 16.

11) Jn yon We�tphalenMonument ined. rer. Gem;Le 00,

12) Än Bernh, Schotanus �eltenerBe�cryvingeder herrlicheydenvan Friesland.S.
Ï03, Die noc eingedru>tenStatuten von Los a. 1339.art3i, E

Af
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ofte Wyf binnen Zu�edoer

“�chlaer,o�teden gemeenen
 Vrede ‘bre>t van der Porte

nir Doet�chlage,man {al bre-

ken �pnups und dregend bup-
ten Porte ende barten.

11. Wider einen flúchtigge-
wördenen Todt�chläger.

Die�eslehretuns das von Schôpf:
lin 13) ans Lichtge�tellteNecht der

“StadtFreyburg vom Jahr 1120,

Si homicida aufugerit, domus ejus
funditus de�truatur& per annum &

diem inæzdificatamanebir.

Das im Jahr 1276 aus alten

SaßungenverfaßteRecht der Stadt

Ausgburg 14).
Welch Mannhie zu Augspurg

Von Abbrechungund Verbrennung derHäu�er.
- te VWVyfverfkrachr, ofre Mann

*

univer�is burgenfibusdomum ejus
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einen Codt�chlagtue, wer den

Burgfried inne Har, der �oll
dem Vogxr tlagen und i�t�in
Recht, daß man in Bezzeun
�ollbep 10 Pfunden Rothwei-
ler — es �eydan als veer ob
er Hus hat — da �ollder Voge
hinrichten, alzo daz er 0az

Hus �ollhei��en�chlahenmic
der Sturm Glokfen,

Ferner die unter dem Namen der

Handfe�tebekannten Statuten von
Bern a. 1218, 15)

- Quodfi reus eva�erit & captus non

fuerit, fi tertio vocatus ad judi-
cium non comparuerit, �eip�um
convicir per hoc & condemnavit —

& tunc �cultetus-& Con�ules cum

de-
&

Hen a. 1316. art. 23. von Büren a: 1288. arr. 46. und Burgsdorf 2. 1316.
art. 88 la��enes nur bey Abbrechüngdes Giebels bewenden: h-quis infra ur-

bem pacem urbis infregit, i. e. fi aliquem �anguinolentemirato animo & �e-

rio fecerit, fi con�titutus fuerit, manu truncabitur. Si vero occiderit, de-
collabitur, �iautem’ eva�erit, & ca

-… domus �uærumpatur & �cindátur.
ptus non fuerit, fa�tigium�eu �ummitas

S. Iaftrumentum condiræ civitatis Friburgi a. 1120. aus der Tafecini�chenUr-
——

f<rift in Schœpflnhi�toriaZaringo- Badenh Tom. V. GS. 56. und in der alten

 “Veber�etungin Schilters Anmerkungenzu KönigshofenEl�a��erChronik S. 13.

Die Sáâge des Brepy�acherRechts a. 1275. welche in eben die�emBande des
-

 vortreflichen Schöflini�henWerks S. 258. vorkommèn,�timmenhierin mit
dem Freiburgi�chenüberein. Die Ur�achei�tbegreiflih. Bceyde Reche �ind

“nach dem Nechte-der Reichs�tadtCölngebildet , welcheseine fruhtbare Murter
_vicier Statuten in Oberdent�chlandund in Helvetien war. Daß aber nachCôl-
-ni�chemNechte das Linrei��lender Häu�ereinc Strafe gewe�en,und daßdie-

__- felbe in�onderheitin die�emFall exequirt worden, i�t�owohlaus dem angeführ:-
fen, als auh gus dem Chronico Colon in Meiboms �cript.rer. Germ. T. II.

y er�ep 9. zu er�ehen. '

14) Jndes verdien�tvollenFenai�chenRechtsgelehrtenHerrn Car!. Frid. Walch ver-

mi�chtenBeyträgenzuin deut�chenNecht IV Theil S. 30.
,

15) 28. Jn Gottl. Walthers Ver�uchzur Erläuterungdes vaterländi�chenRechts
(Bern 1766) S. 126,
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de�truenc funditus 16) fed ædificia

intaQa diem & annum f�apérarea

relinquent & po�tle otuidgernan-

ni heredes ip�iusdomum readifi-

cent, fi voluerint&liberpo�lideant,

Der Richte Brief vóû Zürich17):
Swoa eines Búrgers Sun ald

Búrger ein andern Búrger
�lehrzu Tode, der git der

Stadt zehen tar? und �ol
man in �inbe�te$us gar zer-

brechen.

Und wer ein Bey�pielverlangt, wie
das Hausbrechen in die�emFalle
wirklich vollzogenworden, dem kann

das. in Uenkens und Loffinanns
Sammlungen deur�cheeGe�chichts:

�chreiberbefindlicheChron. Mon. �e-

reni 18), mit einer im Jahr 1202

vorgekommenenGe�chichtean die Hand
gehen: Di�cordia diu traca hunc fi-

nem habuit, ut Eckkehardus( nobilis

civis Herpibolenfis} ab eisdem Hen-

rico & Bodone

as
inter-

Von Abbre<hungund Verbrennungder Häu�er. 1102

ficeretur. — — In cujus faQi ultio-
nem Epi�copuscum quidem illi per-
�onaliterevafi��ent,ædificiumip�orum,
quod in civitate habebant, Mihaitaseverti ju��it.

Ul. Wider diejenigen, welche
einen friedlo�enMann beherber-
geten, und dem�elbenmittel- oder

unmittelbar Vor�chubund Bey-
�kandgelei�tethatten 19),

Davon lautet es in einemunter K.'

Friederich ergangenenReichsge�eß
al�o20):

Receptatóresetiam malefa@orum,
qui prædifam pacem violaverint —

eisdem pœnis feriantur, præterea
- bona publicentur & domus de�trua-

tur.

Jn einer andern ‘VerordnungK

Friederichs1. vom Jahr 1230 21)

Quicunque civis impetitur, quod
de domo �ua,vel in domo �uaali-

quis �irinterfeQus, vel quod in ea

�ervaverit pro�criptum» própter
Dddd 3 quod

16) Von�olchemContumaz-Fall, wenn �ichder Todt�chlägerbinnen 40Tagen mit
den Freunden n.° * abgefunden, mü��enauch die jura Ariæ a. 1188 & T'ornaci
a. 1187 beym Martene colle&ion. ampli��,monument. T. III. und beym d'A-

chery�picilegiomonum. yéter. T. IIL p. FFT. ver�tandèn_werden : Et �ijudi-
caverint XII per comitem & ca�tellanum domus illius diruetur. Denn kurz
vorher 1Ae Strafe desTodt�chlägersder�ichbinnen 40 Tageneingefun-
den, be�iim

17) In der Helveti�chenBibliothek, IlTheil,S.. 1F
18) Chronic. monitis �ereni ad 1202 eym Kénckóh�criptox.rer. «Germ.T. II

S.' 218. und in Hofmann �cript.rer. Lu�atic.
:

19) Ant. Matthæi analeQ. véter. ævi Tom. III p. 785.
*

20) K.Friederichs I.

Lantein von San cbanhesSammlung der Reichs- Ab-
�chiedeI. Theil,

. German. n.EN Und Drumels corpor, LL & con�uvetud.I. P. imper.
Rom

21) FridericiIL Imp. ilt Ratisbon.1230.in Lünigs Reichs: Archiv �pec,
Cont, IV. P; Il, S, 262,

‘LA
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quod domus �ua dirui deberet: �i

e��etverum, �ola manu �e
ÉKPUPS

gabi.
und in einer merkwürdigenStelle der

jurium commun. Ambianenfis Anno

IT90 22).
-

Qui boffemcommunie in domo �ua

�cienterreceperit,eique vendendo,
vel emendo, vel bibendo , vel ali-

quod�olatiuminmbanllendecom-

municaverit, aut-confilium & auxi-

lium adver�uscommuniam dederit,
reus communizæ efficietur, & nifi

júdicio communi villæ: �atisfecerit,

domum illius communia, fi poterit,
proftérnet,& catalla civiratis erunt.

IV. Wider denjenigen, der

durch Ge�chenke,oder aus unzei-

tigem Wirleiden bewogen, den

ertappren Dieb laufen la��en,auch
wider denjenigen,der den gefan-

gee Dieb, mit gewalt�amer
Thathandlung in die Frephecit

ge�erund ihn dadurch der ver-

dienten Strafe enrzogen harte.
Hierübererklärt �ichdie Willkore

von tangewolltal�o23):

S0 we cen Dief vaet toe hoe-
len en tho borne ende blocdi-

Von Abbre<ungund Verbrennungder Häu�er. 1164

ge Dieffteby cen nemer, en den

Diëfenthuec, en lat een daecr-
na lopen, umme Gave, en um-

mne Gun�t,�ois be den Lande
hundert Mart und den Red-
ger bundert Mark, des Hus
fol man Barnen. — So we

den andern eenen Diefbenemer,
mit Gewelde,ende mit On»

rechte, is dein Lande hundert
Mark, en dar us �alman

barnen.

V. Die Liothzucht gehödretzu
den LandfriedensbrüchigenVer-
brechen.

Es i�taber das Schick�al,welches
dem Hau�edes ent�lúchtetenNothzüch-
ters, der �ich.der Schandthat nicht
entreden fonnte, bevor�tand,aus den

Sôch�i�cheinund Schwödbi�chen
Rechten24) bekannter,als daß ich
desfallsweitläu�tig�eynmag, Wahn

gber übrigens
V1. Das Haus des Richters,

der ein ungerechtes Urtheil (Un-
doen) ge�prochenhatte, als eiz
nes Friedensbrechers Haus nie»

dergeri��endex verbraunt wer-

der �oll,
�o

22) SnStephan Baluzen Miscell. L, VII. p. 319. ;

23). n Verhandelingen ter Nasporinge ak de Wetten în Geßeldheiddes ates
andes door dt. Genœt�capte Groningen pro excolendo jure patrio. (Gro-

ningen1763. 8.) I Deel, im Anhange S. 12. verglichen mit dem alten Recht
von Leuwarden in GisbertJaperx Fri�i�henNymelreyen ?. 11. S. 30.

24) Jus prov, faxonic. L. UE. a

IX. dift. V,

a
Bohne

d

ten IV Theil, S

I, Allemannic. art.

ebe in der Sammlung6alterhi�tori�cherShriftenS
nach Schannats Ausgae

290. Jus Sile�iac. vet. c.

zu den SO a OJus Muthufin.antiq. in Grashofs Orig.
hu�.S. 236. 4 da�cib�i:die -Hovi�tad,da zi ufs it, dieclaRE
niederbown.
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�omag ih woh! ge�tehen,daßmir da-

von �on�tnichts als eine Verordaung
eines alten Lriefi�henRechis der

Brockmannen vorgekommen, die ih

wegen ihres be�ondernJuhalts nach
der Ver�iondes Hrn, von Wicht 25)
hieher�eße: ;

Der Richter muß�einenAus-

�pruchniht ändern, bey at
Mark Strafe 26) und �einem
Hau�e.Und wenn er einen un-

gerehten Spruch ertheilet, �0

zahle er dem Volke acht Mark

und-�einHaus verbrenne inan,

und er �epal�ofort�einesAmts

encleget, Be�prichtman den

Talemann (Ober-Richter)we-
gen eines ungerechten Nus-

�pruchs,und die zween Amrs=

geno��enibn in der gemeinen
Ver�ammlungnicht ent�chul-
digen ,; jeder mit fechs Liden,
�o3ahle er aht Mark dem.

Volk, und �ein Haus werde

niedergeri��en. e

Wenn ich alles die�eszu�ammen

nehme, �omöchteichwohl.hieraus�o
viel abziehen,daß

2) Das Phiederrei��enund das

Verbrennen dér Häu�er, wenn man

darauf zu Werke gegangen, eine or-
deniliche Strafe gewe�en, die aber ge-
meiuiglih einen ausgetretenen 1nd

geächtetenFriedensbrecher 27),
der �i durch die Flucht der ordentli-
<en Strafe eutzogen, zum voraus ges
�eßet,und das alte Soe�teReche 28)
�chondie Regelvorgelegethabe: Quod-fi ille, qui maleficium perpetravit, âu-

fugerir, domus ejus & quicquid habet,
�ecundum noftram jurisdi@tionemde-
fruetur, & ip�epro�cribarur,quod
vuîgo Fredelos dicitur, und daß

b) die Zer�töhrungder Häu�er,die

Ausrottungdes Be�ibersaus der búrs

gerlichen Welt vorgeftelle, Es läßt
�ichwohl erwei�en,daß das Bürgers
recht ehedemfein den Per�onenankle:

benvesRecht, �onderndaß die- Hâus
�er,welche die Bürger in den Städ»
ten be�e��en

,

Burg- Lehen gewe�en,
-

oder , daß das Búrgerrecht an den
Gebäuden , Hof�tádrenund Gú-
rern in der Stadt geklebthabe, durch

deren Be�ißungjedermann das Büre

gerrecht gewinnen können, Denn es

fehlet wirklich nicht an ganz ächten
Denkmälern,welche den Werth einer

Be�ikungin der Stadt, durch welche
jemanddas Bürgerrechterhaltenkonn-

te, be�timmen29), und die ausdrú>-
:

:

j

lich
25) von Wicht Vorrede zum Öfffrie�i�chenLandrechtS. 162.
26) Es mü��endie�e8 Mark in die�enZeiten ein großesGeld gewe�en�eyn,weil

ans dergleichfolgenden Stelle erhellet, daßcin ganzes Hans nur aufs höch�te
auf vier Mark ge�chäzetwerde, welcheder Richter und Talmann, wenn ex

Fein Haus gehabt, erlegenmü��en,
27) Jura Obhlbomica a. 1323. art. 17. beymSchorännsAntiquir.Frificar.-&.9r,
28) Jus �o�aten�e�e#XII. art: 21. in des Herrn Hæberlin Anale. medii ævi und

in Emmighaus memorabilib, �ofat. P. UI. pag, 122,

29) Jus Freiburgen�ebeym Schœpflin1. e. fi domus alicujus in ciyitate ar�erit,

#5

guanm

6
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lich fe�t�en, daß ein Au��erer,wel-

cher deu Grund, worauf ein abge:
branntes Haus ge�tanden,von einem

Von Abbrechungund Verbrennungder Häu�er.1168

Bürger erkauft, dadurchdas Bürs
gerrecht allein gewonnen, wenn er ein
neues Haus aufgeführt,

quam diu cen�um& colle&tam & alia jura non fuper�ederit,jusBurgzen�iuum
non amittit, �i autem alter curtem emerit, Burgenfis inde non Eerit,ai�i»edificet,

Mittel „ die‘Amei�enaus den SchränkenoderSimmernzu vertreiben.

Ss
wohlriechende,�{hwefli<teund

ôlichteDinge vertragen. Daher kann

man�ie am leichte�tenaüs den Schrän-
fen und Zimmern mit dem Lavendel-

ôle, auc mit dem �ogenanntenSpiek-
ôle verjagen , man muß aber die Riz:
zen ver�topfen,worin �ieihre Zuflucht
nehmen, Mangießt etwas von dem

Oele auf graues Papier, und legt�ol-

ie Amei�enkönnen keine �tarkhes an den Ort, "wo fe�<aufhal-
ten, Wem die�esMittel zu theuer
i�t,der fann �tattde��enden Thran
gebrauchen,falls er den übeln Geruch
nur aus�tehenkann, Wie die�elben
zu vertilgen find,hacder Herr Bacon
vou HÚp�chin einem fleinen be�on-
dern Tractat gelehrt , welchen man

desfalls nale�enkann,
;

Aufgabe.
Si GeydenVögeln ußerliche

Kennzeichenaußer den Farben

vorhanden,wöran man das Männ-

chenvon dem Weibchen mit Gewißheit
unter�cheidenund kennen kann? Es ift
bekannt, daßmandieKunne (das i�tdas

männliche und weibliche Ge�chlecht)
an der Ver�chiedenheitder Farben, der

Stimme, der Größe und Lebensarter-

fennet, wenn man beyderleyGe�chlecht
lebendig bey einander hat; oder bey
der Zeugung zu�ammenantrifft, Da-

hingegenes �ehr�chweri�t, getódtete

-Vôgel; welche man vorherolebendig
nochnichtge�ehenhat, auch diejenigen,
welche in beyderley Ge�chlechteeinan-
der an Farbe und Ge�talt.gleichen,
ven einander dem Ge�chlehtenachzu
unter�cheiden;weil die Geburtsglie-
der in dem Ma�tdarmever�chlo��en
liegen, Vermurhlich�inddie Unters

�cheidungszeihenan dem Kopfe oder

amSchwanzeund de��enbenachbarten
Theilen vorhanden, welche die Jäger
und Vogel�telleram beflenwerden ans

zugebenwi��en,
.
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_79te Stud,

_ Freytag,den 1 October 1779.

Nachrichtvon denVer�ammlungender Königl.und Chur-
fúr�il.Landwirth�chafts-Ge�ell�chaftzu Celle, im Winter

:

und Frühjahr1779. dt

u Mitgliedern des engern AuL-

�chu��eswürden am 1g9tenFe-
‘bruar der Herr Hof: nnd Canz-_

leyrath von Lep�er, wie auch
dere Herr Land�qudicusFacobi:
Zu neuen Societäts : Ehren : Mit-

gliedern aber der Herr Graf von

Buffon.
Der Hr. Marquis von Marigny.
Der Herr Abt Lrollin.
Der Herr Domherr von Berol-

dingen zu Hildesheim, und

Der Chur - Säch�i�cheHerr Cam- -

merherr,auch GeheimterCammerrath
Graf von der Schulenbuürgauf:
genommen,

An Prämien wegen bebaueter wÜ-

�terHöfe, wurden

a) auf des’ Herrn Amtsvogts von

Schrader zu E��elBericht, dem

Nobhann Wilhelm Braband zu

Schwarm�tedt,wegen “Bebauungdes

herr�chaftlichenwü�ten, und von allen
Gebäuden entblößten,vormals Ru=-

�ten�cheènHofes da�elb�t,die ausge-

�eßtePrämie von ein hundert und

fünfzigThalerCa��enmünzee

b) Auf Empfehlung des Königl,
Churfür�tl.Amtes Hißacker,dem Ai-
dreas Peter Meyer zu Bahrendorf,
wegen Cultivirung einer �eitundenkli-

chen Jahren wü�ten,und gleichfalls
von Gebäuden entblößtenhexr�chaftli-
chenHufe andes, die nemlihe Prämie
vou ein hundert und funfzig:Thalern.

c) DemHerrn landrath von Büs
loro, fúr cinen Anbauer eines herr-
�chaftlichenwü�tenHofes zn E��eurode,
ein hundert zwanzig Thaler ; und

d) auf den Bericht des Hrn. Amt-
manns Albrecht [zu Kne�ebe>an

Johann Chri�tianWiechmann,
|

und JochenHinrich Garche, wie

auch Hinrih TFacob Pape, und
Hans Júrgen Prange, welcheden

Harm�chenHof zu Zab�enbe>,und

Bock�chenHof zu Radenbeck an die

Reihe wieder zu bringen übernommen,
eine Prämie von fünf und �iebenzig
Thalern, zur proportionirlichenVer-

theilnng, gemein�chaftlich,au<
e) dem Johann Hinrich Schries

ver wegen übernommenerBebauung
KfE des
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des:�eittea Jahrenadldini-

ftrirtengutsherrlichenSiedentopp-
�chenHo�eszu Ribbesbüttel,funfzig
Thaler, und

—

a

_f) auf Vor�chreibendes Königl.
undChurfür�tl,Amts Stolzenau, dem

neuen Anbauer Schmid zum Stein-

ruge, eine Prämie von dreyßigTha-
lern Ca��enmúnzezugebilligetund aus-

gezahlet„* ver�chiedene

-

eingekbommene
Ge�ucheum ähulichePrämien abe

für un�tatthaftgeachtet, :

Der Herr Regierungs - Secretär

Srock�tróm-zu Aurich, theilte cin

in-Druck gegebenesMittel mit, ver-

_móôge eíner hanfenen dúnnen Linie,
welche am Gebiß der Pferde zu befe-
�tigen, und bis in den Wagen reichen
mü��e,und durch deren Anziehungder

Kopf des Pferdes zur Seite gezogen
werde, flüchtigePferde mit leichter

Múhe aufzuhalten, welcheserwogen,
Und der Herr Secretär zum Beweiß
der Erkänntlichkeitzum ordentlichen
Mitgliededer Societät aufgenommen
wurde; Gleichwie auch

dem Herrn Amtmann Sohlmann
zu Wu�trow,wegen �eines, der Ge-

Fell�chaftbezeichnetenrühmlichenEi-

Fers behufBeförderungder Anfnahme
wü�terHôfe in dem ihm anvertrgueten

Amteein gleicheswiederfuhr-
Der Herr Pa�torBarkhau�en

zu Soltau, erhieltauf.�einefortge�eßte
Machricht vom gutem Fortgange der

dortigen Wollenzeugs-:Manu�acturen,
Vier und zwanzigThaler zur Eermun-

“

erung und -proportionirlichenUnter-

übung der-Hülfsbedür�tigen,und
D

n

dem Herrn Pa�tiorSdnert zu St.
Jürgenim Bremi�chen�uchtedie So-
cietät ihreZufriedenheitüber �einemit-
getheiltenBriefe zur “Landwirth�chaft,
durch thâtigeBewei�eder Dankbar-
keit, und des Wun�chesfernerer Fort-
�ebung�einerökonomi�chenVer�uche
zu bezeichten

Des Herrn För�tersMeper zu
Parzet�chendamm,im Amte Dannen?
bergmitgetheiltedreyßigjährigenVer-
�uche,die �chädlichenSandwehen zu
beruhigen, wurden für nußbargeach-:
tet, und es empfichletder Herr För�ter
dazu theils ‘den Sandhaber und das

Einpflügen�einerAehren, theils die
jungen Fuhren , oder auh den Fuß-
ren�aamen,welcher jedochbey der Ein-
�aatmit kleinen Zweigen, Sprie�el,
oder Bu�chbedecket werden mü��en,
lebtlich aber au, wo es <hunlich,das
Ein�charrender Garten: odec Acker-

queken , welche Mittel alle�ammtdar-

auf hinaus zielen, den Sand �tehend
zu machen E

:

Fernerwurden verle�en,des Herrn
Hütten- Präceptors“JohannFrie-
drich Jordan zu _Königshofbey
ElbingerodeBemerkungenoder Mit-
tel wider die blaue Milch der Kühez
wie auch des Herrn Cornet und Bür-

gers, auch Brauers Tohann Frie-
derich Jacob Pralle zu Lüneburg
Nachricht, von �einer�eit�echsJah-
ren-in der Stadt Lüneburgver�uchten,
und mit großemNußen fortge�eßten
Bienenzucht,worin der Verfa��erzu -

zeigen fichbemübet,daßauh Stadt-

Einwohnerzdie�esvorzüglichzu em-
UI 7 “pfehlende
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pfehlendeLandesproduktihre Mühe
reichlich�tbelohne» :

Zugleicher Zeit wurde auch dien-

�ambefunden, und be�chlo��en,auf
Rechnung der Societät bey Königl.

- Churfür�tl,Cammer, auf die Erpach-
tung des mit O�terndie�esJahrs aus

der Pacht fallendenitaliäni�chenGar-
tens anzutragen, um darin úberhaupt
allerley ófonomi�cheVer�uchezu ma-

chen, vorzüglichaber zum Be�tendes

Landmanns gute junge Ob�tbäumezu

ziehen, vor der Hand auch Ver�uche
mit dem Tabacksbau darin anzu�tellen,

In der Frühlings : Ver�ammlung
des engern Aus�chu��esam14" May,
ward zuer�tdie Landwirthfchaftliche
Sotietäts : Rechaung von Michaelis
1777 bis dahin 1778 mit ihrenBele-

gen nachge�ebenund quitirt.
Hiernäch�tnahm man datauf Be-

dacht, die Bemühungenfortzu�eben,
welche zeitheroangewandt worden, um

nach den Kräften der Ge�ell�chaftzur
vollkfommneren Hervorbringung und

Vermehrung der einländi�chenPro-
ducte, etwas beyzutragen, und wur-

de vor dasmal ihre Aufmerk�amkeit
�olchenProducten gewidmet, welche
nicht alle Staaten mit den hie�igenLan-

desprovinzengemein haben. Da�ich
nun unter �elbigennäch�tandern das“

einheimi�cheSalz befindet; �oent�tand

in�onderheitder Wün�ch,belehrt zu

werden, ob und in wie fern es möôg-
li �ey,daßbey denen zum Vortheil
der Salz�iedereyin Lüneburgeintreten:
denvielen gün�tigenUm�tänden,wel-

chen eine wohl eingerichteteAdmini-

�trationhinzukômme,das da�igeSalz
mit geringeren Ko�tenzubereitetwerz

de, als bisher erforderlichgewe�en.
Um demnach den Ver�uchzu ma:

chen, ob nicht ein oder tiehrère; auf
die Lüneburgi�chenLocal-Um�tändepä�e
�endeMittelangegebenwerden können,
wodurch gedachteKo�tenmerklich zu
vermindern, und die Nußbarkeitdes

erwähntenSalzwerks Überdie jeßigett
Gränzenauszudehnenwäre, be�chloß
die Landwirth�chäftsge�ell�chaft,eine

Prämie von $únfHundert Thaler in

Pi�tolenzu 5 Rthl, für den- oder die-

jenigen auszu�eßen,welcheihe auf Er-.
fahrung gegründete,und durch Ver-

�ucheim Großen, bewährtgefundene
An�chlägegebèn wolle; wie wenig:
�tensein Viertel der gegenwärtigen
Ko�tenbey dem Sieden des UÜinebyr-
ger Salzes zu er�pabren�ey?
__Vis zu O�tern1780 werden Be-.
antivortungen die�erFrage angenou-
men. Den darauf �tehendenPreis er:

hâlt derjenige, der die brauchbar�ten
und zwe>Emäßig�tenMittel vor�chlägt.
Sollten aber mehrere einerley Rath
über obige Angelegenheitertheilen; �o
wird man demjenigen den Preis zuer- -

kennen, der den �einigenzuer�tcingez
�chickthat. Trâfe es �ichhingegen,
daß ver�chiedenedifferenteMittel an-

gâben,davon einjedes brauchbar,aber
keins zur Erreichung der vorge�chrie-
benen Ab�ichtvöllig zulänglichwäre,
jedoch�olcheinVerbindungzum Zwecke
führten; �obehâlt�ichdie Landwirth-
�chaftsge�ell�chaftvor, obige Prämie
nachVerhältnißdesNußens,der ver-

RIE 2 �chiedene
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�chiedenenVor�chläge, unter ihreUr:

heberzu vertheilen, |

Auch i�t�iegeneigt, wenn etwa Je:
mand obigeFrage �obefriedigendauf-
ló�ete,daß’tnan’ihmden Preis zubil-
lite, ein anderer aber Vor�chlägethâ:
te, die-als verbe��erndeZu�äßezu er-

�terngebrauchtwerden könnten, die-

�emnach Befinden der Um�tändeeine

be�ondereBelohnung zufließenzu
la��en.

Es wird aber keinem die Mitbe-

werbung um die ausgelöbtenVorthei-
le zuge�tandenwerden, der �ichbey �ei-

nen Vor�chlägennamhaft oder kennt-

lich macht, und haben daher diejeni-
gen, welchegedachteVortheile zu er-

halten �uchen,ihren Namenver�iegelt
einzu�chi>ken,und auf gewöhnliche
Wei�e,mittel�teiner Devi�ezu be-

zeichnén;"z1was vor einer Abhand-
Tung der�elbegehöre,

“

“Uebrigenswird �olchenzu ihrer Be-

nachrichtigungnoch biedurcheröffnet,
daßman inLüneburgbereits ver�uchet,
durch Anlegungei�ernerPfannen den

Aufwand zu vermindern, den diegroße
Anzahlderjebt allda vorhandenenklei-

nen bléyernenPfannendesfalls verur?

fachet, weil die�etheils �ooft umge-
�{<molzenwerden mü��en,theils aber
viele Feurung wégnehmen.Allein in

den gebrauchtenei�ernenPfannen ha-
_ben �ichbey den gemachtenProben die
freindenMaterien, und vorzüglichdie

Kalchérde,welchemit der Lüneburger
Sôle vermi�cheti�t, nicht �olcherge-

© �alt�eparirenwollen , daß die gerei-
nigten Salzkry�tallebe�ondersange:

�cho��enwären; weshalb ‘es denn bey
eantwortung der obigenPreisfrage

ein wichtigesObject mit abgebenwúr-

de, wie dem angeführtenHinderni��e
des’ Gebrauchs der ei�ernenPfanner
vorzubeugen�ey?

Hiernäch�ti�tauch von einem Mit-
gliededer Ge�ell�chaftzur weitern Er-

prüfung�chonetap�ohlenworden, daß
man jéêdesmalzwey Pfannen in ver:

�c�iedenerHöhe nebeu einander anle-

gen, das Feuer von dér einenzur ans

dern leiten, und wenn înder niedrig:
�tendas Salz �eineVollkommenheit
erreicht, aus der öbern , das bereits
von einerley Feuer erwärmte Salz-
wa��exzu �einerweitern Präparirung
in’ jene laufen lä}�enmöchte, um auf
�olcheWei�ebeymSiéden mit weniger
Feurung, folglichach mit geringern
Ko�ten, eine größereQ uantitátSali
als bisher, herauszubringea. Yu:
gleichen hat �elbigesden Vor�chlagge-
rhan, wenn zur Ab�onderungder frem-
den Materien, und Chry�talli�ation
des Salzes, die Gegenwartdes Bleyes
unentbehrlich�eyn�ollte,diegebräuch-
lichen ei�ernen;Pfannen mit bleyernen
beweglichenPlatten auszu�eßen,wel:

che man ohneMüheund Ko�tenher-
ausnehmen, von dex ange�cho��enen
fremden Materie �äubern, und als-
denn aufs neue gebrauchen könnte.

Auf die�eVor�chlägewird �i<daher
obigePrâmiénicht mit er�trecken.

Endlichaber bevorwortet man noch,
daßNiemand �elbigein An�pruchñeh-

men dürfe, de��enVor�chlägenur mit

�ogroßenKo�tenauszuführenE:

:

i da
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daßderen jährlicheZin�enden zu bewir-

fenden Profit zum-Theilóder ganz wie-

ber: vereitlen würden,
"

Zulekt wutde nochbe�chlo��en,daß
die vorrigjährigenPrämienwegen Be-

bauung wü�terHôfenoch aufs Jahr
von O�tern1779 bis O�tern1780'in
folgender Maaße fortdaguren�ollten,

“nemlih: i

j

td

Dieer�tenzwey, welchevon O�tern
1779 bis dahin 1780 ganz verwü�te:

te, und auh von Gebäuden ganz ent-

blóßteHöfeannehmen, bebauen und

an die Reihe bringen würden „, �ollen
jeder ein hundert und funfzig Thaler

Es mußaber, gleichwieau vor?
‘mals �chonbedungeni�t, ein Jeder

von �olchenneuen Anbauern von dex

Obrigkeitdes Orts, unter welcherder

wü�teHoflieget, ein Zeugnißbeybriu-
gen, daß er den Ackerbau und Land-

hanshaltver�tehe,arbeit�am�ey,und

auch �oviel eigenesVermögen habe,
daß er mit Hülfe obiger Prämie im

Stande �ey,einen �olchenwü�tenHof
wieder herzu�tellen.

Wegen eingetretener Hinderungen
ward die größereVer�anmlungder
Ge�ell�chaftfür dasnmal ausge�eßr.

Ca��engeldzur Belohnung haben,

Bon den

Et furzeBe�chreibungder morgen-
ländi�chenA��a��inen,oder Meu-

chelmörder,die im peinlichen Rechte
einer be�ohdernArt des Todt�chlages,-

dem gedungenen Morde „
oder Meu-

chelmorde, (Afa�linio)die Benennung
gegeben,wird den Le�ernum de�toan-

genehmer�eyn,da man die�esVolkin

den mehr�tenGe�chicht�chreibernzwar
dem Namen nachangeführtfindet, aber

auch nichts von ihremUr�prunge,Re-

ligion, Sitten und übrigenGebräu-
chendarin antrifft.

i:

Manhat �ichan Muthmaßungen
er�chöpft,wenn man den Ur�prungdie-

�erNation, und in�onderbeitden Ur-

�prungdes Worts A��a��inenhat un-

ter�uchenwollen, Einige habenes aus

dem Hebräi�chen,andere aus dem Sy-
ri�chen,wiederandere aus dem Arabi:

V��a��inen.
�chen,und viele aus dem Griechi�chen
undéateini�chenherzuleitenge�ucht.Ja
es giebt Schrift�teller„-die nach vielen

müh�amenNachfor�chungendie Wur-
zel die�esNamens in der alten deut-

�chenSprachegefunden zu habenglaub-
ten. Ohne hier die�e.ver�chiedenen
M n 9

itlá

ftiggu unter�uchen,
und den Ungrundder�elbendarzuthun,
i�tes wohl am allerwahr�cheinlich�ten,
wenn man behauptet, das Wort Aß-
�a��inen,komme von Sickin, A�}�ik-
kin, einem morgenländi�chenAuse
drucke her , welcher einen Dolch oder

Me��erbedeutet,de��en�ichdie�eMeu-
chelmörderbey ihren grau�amenVer-
richtungenbedienten.

j

Man nannte �ieauh T�maeliten,
weil man �iefür J�maels,des Soh-
nes Dgiaffar’s Abkömmlingehielt ;

KREÉE.3 Æ im-
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imgleichenBatheniten, das i�t,Er-

leuchtete, in �ich�elb�tKingekehrre,
Vertraute a). -

“Es ließ�ihdies Volk , welches
“

vielleichtvon den Carimathen , einer

berüchtigtenkeßeri�chenSecte unter

den Mu�elmännernabßFarumet,an-

fänglichin Per�iennieder, und �chickte
nachmals eine Colonie nah Syrien,
die da- eine ziemlichweite Strecke tan-
des auf den Libani�chenGebirgen, von

der Nachbar�chaftvon Antiochienan

bis nah Dama�cuseinnahm.
Der Meuchelmörderihr er�tesHaupt

und Ge�eßgeber�cheintHa��anSa-
bah gewe�enzu �eyn,ein li�tigerver-

\�chlagenerBetrüger, der aus �einen
Unterthanen lauter \<{<wärmeri{che
Sklaven machte.

:

Ihre Religion, die aus ver�chiede-
nen Religionen zu�ammenge�eßtwar,
war ein Mi�chma�chvon der Magie,
von dem Judenthum, der chri�tlichen

|

Religion und der Muhammedani�chen
Lehre. Der Hauptartikelihres Glau-

bens aber war die�er:Der heilige
Gei�twohnein der Per�onihres
Oberhauprs, und �eineBefehle
wáren ei Ausfluß aus Gott

�elb�Æ.

-

Kein Wunder al�o,daß�ie

�elbigenallemal �o’�chnelleFolge lei-

�teten, da �ie�iefürGottes Befehle
hieltem -

:

Die Morgenländergaben die�em
Für�tender Meuchelmörderden Na-

a) Vey denSchriff�tellerntrift man �ie

A��a��inen, 1269

men Scheik, welches�ovielwie Se--
 nior heißt, unrichtig aber durch ve=

tus, lenex und verulus über�eßtwird-
Aur häufig�tenaber nennet man ihn
den Alten oder den Alten vom
Berge. (le vieux de la montagne. )

Seine Wúrde war uicht erblich,
�onderneine Wahlwürde. Man er-

langte�iebloßdurch Verdien�te,das

i�tdurch eine Reihe der �chändlich�ten
„Verbrechenund grau�am�tenMorde,

Er hatte auf dem höch�tenGipfel.
des tibanons �eineRe�idenz,- und aus
�elbiger{ite er gleich einer rächen:
den Gottheitmit dem Donner in der

Hand, Verderben und den unvermeid-
lichenTod inalle vier Welttheile. -

Kalifen, Kai�er,Sultane, Köni:

ge, Für�ten,Chri�ten,Muhamme-
daner, Juden, alles, von einem En-
de der Erden bis zum andern , �chau-
derte und bebte vor �einer�chretlichen.
Machr, nichts war vor �einerWuth
�icher.

Wenn man nur einigermaaßenver:

muthete, daß er einem Potentaten mit
dem Todegedrohet, �oließengleichalle

großeHerren ihreWachenverdoppeln.
._ Man weiß, daß der König von

Frankreich, Philipp Augu�t,auf die

fal�cheNachricht,daßihn der Scheik
wollte ermorden la��en,�icheine be�on
dereLeibwachezulegte,die lergens d'ar-

mes hieß, und chrneKolben, Bogen
und mit Pfeilen ver�eheneKöcher�ühr-

-

Í
i

:

tee

unter folgenden Namen an: Batiniterx
-

oder Batheniten, I�maeliten, A�lallini,A�leflini,Ai�lini,Haf�afuti,Han�e=

fitii , A�iaffi,Accini, Heiffaffini, Al-Chashikini, Ha��af�ini,Berßa�ini,Aflidei,
La��atini,Hakefini, Argua��ini,Augua�lini,A�la��iniens,A��a��ins,A��a��inen,
u. \. w. Jh werde mich des Worts Meuchelmörderbedienen,
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�erZeit an nie ohneeine mit Ei�enoder

Gold be�chlageneKolbe �ehen,
Die mei�tengroßenHerren -gabèn

dem Scheik heimlicheine Be�oldung,
und �{äßten�ichglükli<h, wenn �ie
durch die�en�chändlihenTributdie Si-

cherheitihres Lebens erkaufen konnten.

Dié Tempelherrenwaren die einzi-
gen, die �ichunter�tanden,ihmdie

Spiße zubieten : denn die�ewaren ein

immerdaurender Körper, ein zer�treu-
tes Ganze, das nicht durch Meuchel-
morde vertilget werden konnte.

Die�erbarbari�cheFür�tfand in der

Schwärmerey�einereben �obarbari-
chen Unterthanen Húülfsmittel, wel-

che andern Monarchen, und \elb|�tdem

uneinge�chränkte�tenDespoten , unbe-

Fannt geblieben�ind,
Sie kamen an den Fuß�einesThro-

nes und erbaren �ichvon ihm den Lod

als eine Gnade, die �ieeines ewigen
Glácks ver�ichern�ollte,

;

Sie troßten der Gefahr, und gien?
gen den er�chreŒlich�tenMartern mit

einerUner�chrockenheitentgegen, wovon

�ichnur bey ihnen Bey�pielefinden,
Als Heinrich, Graf von Cham-

pagne, der des Königs von Jeru�alem
Almerichs Tochter, J�abelle,zur
‘Gemaßhlinnhatte, in Syrien durh<h-
dietánder die�erMeuchelmördergieng,
fragte ihn ihr. Befehlshaber, ob ex

auch �ogehor�ameUnterthanen habe,
als er; er gab nur ein Zeichenmit der

Hand, und drey junge -Teute,in weiß
gekleidet,�türzten�ihgleichvon einem

nahegelegenenThyrme bergb,

‘Von den A��a��inen.
re, Selb�tder König ließ�ichvon die:

-

1262

Ein anderes Béy�pieldie�esblinden
Gehor�amswar das:- Der Sultan
Malek - Schah �chickteeine Ge�and-
�chaftzu ‘demScheif , und ließ ihn
auffordern, daßer fich ihm gutwillig
unterwerfen�ollte,widrigenfallswollte
er ihn durch die Macht �einerWa�fen
dazu zwingen. EN

Der Alte vom Berge wandte

�ichganz kalt gegen �einebey �ichha-
bende Leibwache,befahl demeinen �ch
mit dem Dolchezuer�techen,dem an-

dern �ichvon dem Fel�enherunter zu
�türzen,und kaum hatte er den Be-

fehl ausge�prochen,�owar er auch
�chonvollführt.

Seine ganze Antwort , die er den

Ge�andtendes Sultans, die Zeugen
von die�emSchau�pielwaren, ertheil-
te, war: Gehet bin und vertún=
diger eurem Zerrn#, daß ich �ie»
benzig rau�endUnterthanen þa=
be, die mit dem�elbenGei�tebe-

�eelr�ind,und guf den er�ten
Wink ibr Leben für mich: agufa
opfern.

Leute, die �ichnicht �cheueten, dei
Tod gleichanzunehmen, �cheueten�h
auch nicht, ihn andern zu geben.

Auf Befehl ihresTyrannengiengen
�iefort , und ermordeten die Prinzen,
die �eineFeindewaren, auf demThronez

Fa�tin allen Sprachen unterrichtet,
veränderten�ie,nah Be�chaffenheitdec

Um�tände,Kleidung, Sitten, und

�elb�tdie Religion, um nichtentdeckt
zu werden, -

i

Bey den Sarazenenwaren �eMu-

bammedaner,bey den FrankenChri-
�ten;

7
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�ten:dort mi�chten�ie�<unter die

Mamelucken , hier unter -die Gei�tli-
hen, dort unter die Ordensleute, und

�uchtenunter die�etVerkleidung die er-

�tedis be�teGelegenheitaus, ihre grau-

�amenBefehle, die �ieübernommen

hatten, auszu�úhren..

In Saladins Ge�chichtetreffen
wir einen Um�tanddie�erArt an:

Als Saladin bey der Belagerung
von Mambedge b) eines Tages mit ei-

nem kleinen Gefolge aus dem Lager
gieng , und �ichvon �einenBegleitern
ein wenig entfernte, um den Plaß zu

unter�uchen,wo er die Stadt angreifen
wolíte, kam ein Men�chim vollen

Kaufe, mit dem Dolche in der Fau�t,

auf ihn zuge�prungen,und verwun-

dete ihn am Kopfe. Saladin úber-

mannte ihn, wie er eben den Stoß
wiederholenwollte, riß ihin den Dolch

gus der Hand, und durchborte ihu mit

ver�chiedenenSkichen , daßer tod vor

‘ihmzur Erdeniederfiel.
®

Gleich dar-

auf kam ein zweyter , um das dem er-

�tenmislungene Verbrechenzuvollen-

Von dénA��a��inen, 1264

den : allein er hatte da��elbigeSchick?
�al. Eindritter, der auf den leßtern
in gleicherAb�ichtherbeygelaufenfam,
�tarbgleichfalls dur die Hand des

Sultans, de��enMörder er �eynwoll-
te, Man bemerkte, daß die�eElen:
den �elb�t�terbendnichtaufhörten,Hie-
be und Stiche anzubringen. Die�e
Thatge�chahe�o�chnell, daßSala-
dins Leibwachefaum Zeit hatte, mit
dem Säbelin der Fau�tzu �einerVer-
theidigunghinzuzueilen. :

Nach die�erau��erordentlichenBe-
gebenheitgieng Saladin ganz traurig
in �einZelt, und warf �ichvoll Schau-
der und Gemüthsgunruheauf �einen
Sopha. Erbefahl, daß man eine

genagueUnter�uchunguntex allèn �einen
Hausbedientenan�tellen,und alle die-

jenigen, welche verdächtig�cheinen
würden,abdanken �ollte,Die�eBö-
�ewichterwaren von dem Alten von
Berge abge�chickt. Der Vüir
KRam�chreghinhatte von ihm den
Tod Saladins erkauft, welchen er

�ichdurch durchdie�esab�cheulicheMit-
tel vou der Seite �chaffenwollte.

b) Mambedgelicgt in Ober - Syrien, niht weit vom Euphrak. Sic i�twohl be-

ve�iiget,und beyden Alten unter demNamen H5ieropolis lad veBa
ehemals �oberuúhmt,und wegen �einesweitläu�tigenUmfangs , wegen �einer
Ruinen und Citadellees noch in die�enZeiten war. Die�eStadt wurde da-
mals von. einem Emir»,Cothb- eddin Jnal , welcherdarin commandirte,
muthig vertheidiget, und mit Sturm erobert. Die Schrift�teller�chreibenih-
ren Namen auf ver�chiedeneWei�e,als: WMambedge, Mampedge ;

beje: Menbe, Bambi, Membig,Membes,L 44
peoge, Uen

Irs È ee

Der Schluß folgt künftig,

»
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Hannoveri�eßes
‘80% Stück.
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Magazin.
Montag, den 4e" October 1779.

SchlußderAbhandlung!von den A��a��inen.
A ie drey Mörder,die die�esgrau:

$ �ameGe�chäftübernommen

:
hatten, waren, um ihre Ab-

�ichtende�toleichter zu erreichen, in

Saladins Dien�tegetreten, und tru:

gendie Kleidung�einerMameiucken a),
Damit der Schüik (eine Untertha:

nen immer mehr in ihrem Gehor�ame

gegen ibn beve�tigte,ließ er �ie,ehe
er �iezu Meuchelmorden ‘aus �chickte,
einen Theil der Ergebungenkö�ten,

be�ondersdazu zubereitetenTrank in
einen tiefen Schlummer, und trug �ie,
wenn �ieve�teinge�chlafenwaren

„ in
Gärten, wo man alles was nur die

Sinne reißenundw{rgnügenkonnte,
ver�ammlethatte. Aus die�emSile
der Wollu�t, giengen fie denn, von

Sä�ten und Ra�ereytrunken, heraus,
um ihre Mordthaten zu verübten,

- Cin�thatten die�eMeuchelmôrder
dieAb�icht,die Chri�tlicheReligion

welche er ihnen nach dem Tode ini Par
._radie�ever�prach. y

;
E �andtenan Almerich ab, undlie��en

Man brachte �iedurch einen �tarken,ihm wi��en,daß, da �ie�ichin der
4 E él ; -__<hri�te

a) Man mußdie�e\Mamelukenniht mit denen vermi�chen,die ehemals in Aegyp-
ten herr�chten,dean die MMameluc>Len„von denen hier die Rede i�h,waren ti-

gentlih Haus�ilavenzman legte äber auch denen die�enNamen bey, welche
auf eine be�ondereWei�ean dea Dien�tdes Priazen oder der Emirs gebunden
waren. Anfänglich“waren die Kinder von den Concubinen der Suttane die
Mameclu>en. Nachmäls kauften die Suitane Sklaven, und errichteten aus

den�elbenihre Zalca oder Leibwache,Man gab ihnen oft ganz geringe Be-
dienungen bey den Armeen. Salagdîu war der er�te;der aus ihnen cin Corps
Kriegsvödlkermachte, ria �trengeMannszucht unter. ihnen einführte,und �ich_-

“ihrerbey den eat�cheideu�ienGelegenheiten bediente. Noch i�tzu bemerken,daß
die�eMamelucken cine Art von gelber Librey trügen: denn dies war die Lekb-
farbe �einesganzen Hau�es,und alle diejenigen, die ihm ergeben�cheinenwoll-

ten, �uchtendaxin cinen Vorzug, daß �iediejeFarbe annahmen. Seine Thron-

den Zeiten dic voruchm�teMacht des Staats wurden,ihn anfangs muthig ver-

theidigten,und am Ende den�elben�elb�tau �ichri��en,Ju ¡Aegyptenherr�chten
A

' vo

anzunehmen. ‘Sièë �chickteneinen Gee

folger in Aegypten kauften viele �olcherSklaven, welche, da �iein den folgen-

5»
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“chri�tlichenReligion hâttelrunterrich!
fen la��en,�iegeneigtwären, �elbige

anzunehmen, wenn man ihnen“die

zwey tau�endGoldthaler (oßngefähr
fünf tau�endReichsthaler)erlie��e,die.

fie den Tempelherrnals einen Tribut

bezahlenmüßten. «Der.König glaub:
te, die�erAntrag, von welchem uns

die Ge�chichtedie Bewegungsgründe
nicht aufbehaltènhat, �eyaufrichtig,

und bezeigteviel Freude darber.  UAl-

lein, ‘die Nittèr ‘weigerten{<, für
die Bekehrungdie�erUngläubigendiè

Bezahlung herzugebets-
.

“ Almerich, um alleHinderni��eaus

dem Wege zu 1, vêr�prah,�ie
aus �einemeigenenBeutel �chadloßzu

Halten, |! +
lt

ii ORO

Er begegnete!dem Ge�andtenmit
allen Ehrenbezeugungen,"und ertheilte
ihni Ge�chenkeund eine gün�tigeAnt-
wort für �einenHerrn, Er ließihn

durch einen Officier �einesHofes bet:
gleiten, welchemer aufgetragenhätte

“_zivoDyna�tienMamelu>ken. Die

__VôdfdeitA��a��inen. 1263
ihn unter Wegesfrey zu halten, Und

ihm zum Führerund Geleitsmann zu
dienen, i RETA

4

“Alleindie Tempekherrn,ohnewe-

der die föôniglicheMaje�tät,noch das

Völkerrechtzn re�pretiren,�eltendem

AbgeordnetenderMeuchelmördernach,
under�tachenihn, Mun bezeigten die

Meuchelmörderauch weiter keine Lu�t,
Chri�tenzu werden, da man mit ih-
rem Ge�andten�ograu�amumgeganus
gen“war. - REEE E

“Es empôrte die�eThat, die von

gei�tlichenOrdensleutenan der Per�on
eines Ge�ändtenbegangen war , der
für �einenFür�tenud für �eineMit-
bürgerum die Taufe angehaltenhatte,
den ganzen Orient. SE.

Der für �einePer�onbeleidigteKôs
nigforderte von dem Großmei�terOdo
oderLude�iusvon Sanct Amand,
eine �{leunigeGenugthuung. Die�er,
weit ent�ernt, den Schuldigen auszu-
lie�ern,verbot an �einePer�oneine

/ Hand
er�ienwaren die Sklaven von Captchas,

“

*

welchedie acgypti�henSultane gekauft und in der Städt Ráoudah-�orgfäitig
hatten erziehen ta��en.«Die�e,Stadtlagam Nande:desMeers, und daherha-
ben fie den Namen Bahgviten, Marini: oder Secländerbekfommca. Sie ex-

�hlugenin den nachfolgeüdenZeiten
genheit, als er mit Ludeivigdem HeiligenFrieden genta

den Sultan von Aegypteny bey der Gele-
<t hatte, und bemäch-

tigten �i des Throns. Sie haben,von �e<hshundertachtUnd vierzig der Héejira,
vom Jahr Chri�ti¿wdlfhundertfuafzig , bis auf das Jahr �icbenhundertvier
und achtzignac der Hejira, tau�enddreyhundertzwey und achtzig nah Chri�ti
Geburtregieret, Die zweyten waren Circa��i�cheSklaven , welche auf: die er-

Fern folgten, und bis auf das ncunhundertdrey und zwanzig�ieJahr der Heji-
1a, bis anf das Jahr Chri�tikau�endfünfhundert�iebenzehnregiert haben, in
welchemiFahreSetim Aegypten eroberte, und den leßtenMamelu>ki�c<henSul-
tan hängenließ.In An�ehungder Ge�chichteder Gebräucheder Mamelucken
ift noch anzuführen, daß�iedes Sultans Wappen an �ichtrugen, und um un-

ter ihnen cinenUnter�chiedzu machen,�eßteman nochauf ihre Schilder
farbene Balken, No�en,Vögel, Grei�e,und andere ähnlicheBilder,

flei�ch-
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Hand anzulegen„ Und �agte,daß er

ihn bald nach Rom �chickenwolle, da?

mit er für �einenMord Ablaß holen
fônne. Er fügtenoh hinzu, daß�ei:
ne Ordensjeute Niemanden von ihrer
Aufführung.Rechen�chaftzu gebenhâte
ten, als ihm und dem heiliggnStuÿhle,

Almerich, dek durch“die�eAnt:
wort noch mehr ‘aufgebrachtwurde,
und nit Grunde glaubte, , daß�eine

Unterthanen , �iemöchtenGei�iliche
‘oder Layen �eyn,feinen andeen,-als

ibn, fúr ihrenHerrn erfennen müßten,

ließ den Mörder, mit Namen Wal:
ther von niai�nü,ins Gefáng:
viß (een, ugh war ent�chlo��en,ihn
�ozu be�trafen,wie es die Ab�cheu:
li éeit �einesVerbrechensverdtente,

Die�eseinvôrtedie Tempelherrn, die

Johanniter, und die úbrígénOrdeus-

brüder, welche auf die Behauptung
ihrer Serecht�ameeifer�üchtigwaren,

UlleOrden des StaatsOe im

ig

- Von den A��a��inen,
-

Begrif, �ider Wutheines bürger:
1270

lichenKriegeszu überla��en,wärn Al-

merichs Tod die Snt�cheidungdie�es
Nechtshandelsnicht verhindert hätte,

Ju Per�ienund auf dem Berge Li:

banon herr�chtendie Meuchelmördex

langeZeit.

-

Zolagon gieng im �echs
hundert dréy und funfzig�tenJahreder
Hejira, - im: -Jahr Chri�tizwölfhun-
dert vier und funfzig,auf Htangou-
can's Befehl in ihre Länder, und

vabm ihuen:ver�chiedenePlätze ab:
allein �iewunoen er�iim Jahr der Hee
jira �ehshundert ein und ;�ievenzig,
und zwölfhundert zwey und �iebenzig
uach Chri�tiGeburt, durchdie Stadt-
hater des Babars, Sultans von
Aegypten, völligvertilgt. =;
Man hat inde��engeglaubt; daß

die Dru�en,wel<e den Berg Libas
non bewohnen,‘und deren Religion
und Sitten �owenig bekannt find, ein

e MRberPIII len Batbaxei:wáren,

‘Nachtragvonder ReilblneiSchwereeinigerHolzarten,
< hatte im g4ten Stück die�es

Magazins vom Jahr 1778 das

Verhältnißeiniger“Holzarten gegen
einander, in An�ehungihres Ge-
wichts, näherzu be�timmen,mit 69

be�oaderaGattungendie Probe ‘ge:
macht, Ein würdigerFreund,de�:
�ennamentliche Unter�chri�tmir dey:

�elbennäherbezeichner, hätdie�emei:
ne Angaben, ohne zu wi��en,daß�e
von mir herrühren, geprüft,einige

“

�einerErfahrungzuwider ge�unden,-

ingen
3and daher�eineeignenSUA<1

im 25e" Stück des Magazins von

die�em1779‘ Jahre S- 397 �.bee
fannt gemacht, „Erfahrungenfônnea

“uud mü��endur< andere Erfahrungen
immer mehr berichtiget werden, und
es war mir daher �ehrangenehm,daß
der von mir gelieferteAuf�aß,weiner
dabeyabzezwecktenAb�ichtnach, zu
neuen Beobachtungen,wenig�enszur
Bekanntmachung�chonange�tellter

Unter�uchungendie�erArt, Getegensz
heit gegeben, Nach und ‘nachwird

MENYteesI Gewißheitbringen
# la��en,
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la��en,wie es mit der vêrháltaißmäßi:
gen Schwere des Holzesgegen einan-

der eigentlichbe�chaffen�ey. |

Die Haupt�achedes Herrn Verfa�-
�ersgeht dahin, ob Lichenh0lz, �o:

wohl junges als altes, eine grôßere
Schwere habe, als Rothbüchen,
VOeißbüchen,Kiefern und Fich-
tenz oder, ob die leßtenHolzarten
\<werer, als das er�te�ind?(Denn
was Erlen und Tannen betrife; �o

�tehn‘die�elben‘auh in meinem Ver:

zeihnißunter dem Eichen,wenig�tens
dem jungen Eichenholze,)Das er�te
hatte der Herr Verfa��er�einer;das

lente aber hatte ichbehauptet, mei-

ner Erfahrung nah, Nun muß ih
freylih ge�tehen,daß mir �elb�tbey
der Wägung meiner Täflein die vor-

züglihe Schwere des Büchen: und

Fichtenholzesauffallend war, und es

befremdete mich daher eben nicht, daß
“

Jemand das Gewicht de��elbenanders

befunden hatte. Jnde��enwar. es eine

That�ache.-Jch hatte wirklich die�e
Holzarten vor mir, die �honJahre-
langan einem und eben demfelben
Orte gelegen hatten, und die Wage
�agtemir zu wiederholtenmalen nichts
anders, als was ih damals niederge:
�chrieben*). Hingegenkonnte ih auch

“in die vom Herra kNindermann gé:

machteEcfahrungauf keinerleyWei�e
ein Mißtrauen �eem

Hättenwir uns zuvor über UTaaß
und Gewiche einver�tehenkönnen ;

*j Jch bin jeut nichtmehr im Be�ißdie�erTäflein.

�owürden alle Be�timmtingerder

Schwere un�rerHölzerungleich leiche
ter geworden �eyn. Da wir aber ei:
nex von des andern ange�telltenVers
�uchennichts wußten; �omacht es jeßo
Schwierigkeiten, uú�reBeobachtune
gen gehörigmit einander zu verglei-
hen , indem bey jener Probe ganze
Kubikfuße, von mix aber nur Flei-

ne Táäfleingewählt; dort Leipziger,
hier aber Pari�erMaaße gebraucht ;
dort nach LeipzigerPfunden, hier
aber nah A��ergerechnet worden,

Dennoch war ichbegierig,dur Rech-
nungen herauszubringen „ wie �{hwer
ein Kubikfuß von eben dem Eichens
holze, davon mein Täflein 142 Aß
gehalten, würde gewe�en�eyn. Jch
hâtte ‘�chierzuer�tbere<hnenmü��en,
wie viel A��eein Pari�erCubikuß,
nach die�erAngabe , coûrde gewogen
habenz ih hâtte ferner die�eA��ein
ganze Ducatengewichteverwandeln;
die�emit einer Cöllni�chenMark ver:

gleichen; die Côllni�cheMark nah
LeipzigerGewichtberechnen und dann

endlich Pari�erMaaße mit Leipziger
Maaße vergleichen mü��en:Oder ich
hâtte ein LeipzigerLoth gegen �ound

�ovielA��eabwägen,-und dann die

ganze Ausre<hnungnach der Kettenre-
gel machenkönnen, Da aber eine �ol-
<e Berechnungvor ‘die�eBlätter zu

weitläuftig-,und vor die mei�tenLe�er
zu unangenehmwürde gewe�en�eyn;
da ferner die ganze Rehuung noh

:

nichts
Ich habe �ienah Berlin gege

ben, und die Um�tändehabez es vorjekonicht crlauben wollen, daßich dort
ihre nochmaligeWägunghättekönnenveran�taltenla��en, Si
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nichts ent�chieden,wohlaber aus dem
Grunde an ißbrerZuverläßigfeitet:

was verlohren hätte,daß 2 oder 3 A��e

mehr oder wenigeraufein Täflein,das

nur 52 Cubikzollhâlt,bey der Reduk:
tion “aufCubikfuß,einen beträchtli-

chen Unter�chiedim Plus oder Minus

gn geinachthaben;�ohabe ich lies

bèr die�emit großenBrüchen ange:
füllteRechnung gar wegla��enwollen.

“Nach dec für mich darüber ange:

�telltenUnter�uchung,hätteein Cubif:

fuß von meinem \{<were�tenEichen-
höolzenoch mehr,als 50 Pfund gewo0-

gen; es würdeal�oein noh
g

größeres
Gewicht „ als das vom Herrn Min-
dermann ange�üßrtegehabt haben,
welches im tro>nen Zu�tandenur 335
Pfund gewogen, Zwar war der Wür-

fel des Herrn Mindermanns im

na��enZu�tandeverfertigt worden ;
mein Táfleinaber , da das Holz {hon
trocken war. Hat jener nun x9 Pfund
durch das Austrocknen verlohren ; �o
i�tnothwendigauch �eineganze Peri:
pherie um etwas ffeiner geworden,

Wäre nun dem�elbendas zuge�ebt,
was ihm hiedurch ‘abgegangen, ver-

muthlich würdeer alsdann mit meiner

Holzart gleih wichtiger geworden
�eyn. Jude��en�eheich doh daraus,

daß die Ver�uchemit kleinen Täflein
nicht die zuverläßig�ten�ind,und daß
man daher lieber’,wie der Herr Ber-

fa��ernicht uur angerathen, �ondern

auch gethan hat, größereKörperzu

�olcheProben wählenmü��e,
Dem ohngeachtet wollte ih no<

ein Paar Proben die�erArt ver�uchen,

TUU

Vönder ver�chiedenenSchwere einigerHolzarten, i274

Jc ließ mir zu dem Ende drey Täfe
lein von �chouganz tro>uem Holze
verfertigen, genau von eben der Größe,
als die vorigen, nemlih eine von KLi-

chen , eine vou Rorhbáchen ; beyde
aus der Graf�chaftMannsfeld, und

noch eine von Riefernholze, aus dem

Vogtlande, legte �ienoh 14 Tage
auf enen warmen Ofrn, und fand fol-
gendeOrdnung unter den�elben:

Lichen — 137 A���e+
Rothbúchen — 111 -

Riefern — 96
Hier zeigte�ichalfo mehr Ueberein-

�timmungmit der Angabe meines

Freundes, Jch nahm ferner nocheine
andere Sorte, �chonlange trocken und

„zu andern Werkzeugenbe�timmtgewe-

�enesEichen: und Büchenholz,aus

unbefannter Gegend, ließèben �olche
Platten daraus hobeln/ �ebte�ieacht
Tage lang einer �tarkenWärmeaus

und fand:
Das Lichene — 131 A��e,
Das Büchene — 126 +

und beydeProben, neb�tder des Hrn,
Mindermanns, waren al�o�{<on
drep Erfahrungen gegen eine, daßLi-

henbho!ls gewöhnlicherWei�e�chwe:
rer, als das Búchne �ey.

Dochda die�eProben wieder nur.

mit kleinen Platten gemacht worden ;
_�owollte ih es auch mit größernStûk-

ken ver�uchen.Man muftte mir al�o
aus völlig getrocknetemEichenholze,
aus dem Métllendorf�chenFor�te,;

dreyWürfel �chneiden,und noch einen

aus dem bie�igenfreyherrlichenHar-

AAE Hölzern, beydein der

[{1 Grafe

#2
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Graf�chafcMannsfeld,Die�eWür: trockueteih die�elbenno< drey Wos
fel betrugen auf jedweder Seite drep chenauf einem warzen Ofenundfand
Leipziger Joll, Zum Ueberfluß

-

folgendesGewicht;
Die 1. Sorte weg18 LothLeipz»Géwiche5 folg.dex $. Cubif�uß36 Pfund.
Die 2. Sorte — 162 -

Die 3. Sorte — 13 # —

6 _—Die 4. Sorte — 15

Die 2. Sorte kam al�oim Gewicht
mit dem jungen Eichenholzeim Min-

dermanu�chenAuf�aße,nemlich im

trockuen Zu�tandede��elben,vôlligüber-

ein. Nun nahm ih einen eben �o

großenWürfel Rothbüchenholz,das

länger als 10 Jahr _auf einem trock:
nen und warinen Boden gelegenhatte,
und das Gewicht de��elbenwar eben:
falls 18 Loth, wo nicht noch etwas

mehr, folglich ein ganzer LeipzigerCu:
biffuß wog , ebenwie das er�teSiche:
ne 36 ‘Pfund. Es giebt al�oBú-

<enholz, das nicht allein init dem

�hwere�tenEichenholzeein gleiches
Gewicht hat; �ondernauch �olches,
davon ein Cubikfußno<h zehn Pfund
�chwereri�t,als leichteres Eichen, wie

aus Vergleichung die�esWürfels mit

der vorigen Nr. 3+ erhellet. Eben �o

fann es mit Kiefern auch be�chaffen

�eyn,und es i�twahr�cheinli<,daß
die Büchnen und Kieferuen Täflein
meines er�tenVer�uchsim g4ten St,
des Hannov, Magazins vom vorigen
Fahre gerade von recht �c<werenHolz:
arten genommen worden, Findet �ich
Eichea, wie ich da�elb�tS. 1499. au-

geführt, das im Wafer �ogarunter:

�inkt,warum �ollte es nicht auc Bü:

chenholz von eben der

SROgeben
Fônnen?

:

|

25 0s

_—

OE 20 9

vids R LSL
Us

Alles al�o,was aus det dtsge:
�agtenkann gefolgert werden , i�tdie-
�es, Minmal,/ daß, wie i �chon
berührthabe, einerlep Holzarten,
�elb�taus einem und eben dem�elben
Fer�te,vielleicht von Bäumen, die

nahe bey einander �tehen,wo uicht
gar von einem und eben dem�elben
Stamme , von �ehrver�chiedenem
Gewicht �eynkönnen. Die Ur�a-
chen davou würden < bey weirerm
Nachdenkenwohl finden; ihre Anfüße
rung aber möchte jet die�enUuf�aßz

|

zu �ehrvergrößern. Fweprens, die

Vergleichung mehrerer Holzarten mit“

einander fann nicht. richtig ange�tellt
werden, wenn ih nicht das Schwe-
re�teder einen, mit dem Schwere
�tender andérn Art, und das éeichtes
re mit dem teichterenzu�ammenhalte.
Schweres Eichenholz kann im Ges
wicht, das leichtere Büchne, und

\hweres Rothbüchenholzwieder das

leichtere Eichene übertreffen. Drit-
tens, wenn Proben „- die�erArt recht

zuoerläßig�enn�ollen,mü��en�iefreys_
li im Großen und nicht im Klei-
nient gemacht roerden, Meine Täflein
hielten 72, oder fa�teinen halben Cu:

bifzolldeni körperlichenInhalte uach:
in einem

1

Cubiffußeaber �tecken3,456

“halbe
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halbe Cubikzolle. Jert man �ichnun

bey ‘�olchenkleinen Exemplaren nur

um 2 oder 3 A�emehr oder weniger,
wie viel macht das nicht in der Rech:

nung aufs Große? Drep A��ezu viel

würden {hon 10,368 A�emehr be-
tragen. Viertens,wenn genaue

Erfahrungen von zwey oder mehrAr:

ten �ollengemäht werden; �omuß
es mit vollkemmen troknem Holze
ge�chehen,zumal da ein Holz mehr,
als das andere eintro>œnet. Das

�chwere�teeichene Holz des Herrn
Mindermgnns wog nach der Aus-

Vonder ver�chiedenenSchwereeinigerHolzaktten.1278

trocknung nur 3ZE Pfund; aber es

war auch nun kleiner geworden;es

war, der Größe nach, kein ganzer
Cubifkfußmehr, weil der Würfel im

na��enZu�tandewar verfertigt wore

den, Hâtte man den Stamm zuvor
völlig getrocnet, und alsdann einen

eben fo großenWürfel daraus �chueis
den la��en;�owürde �olcheram Gee

wichtvermuthlich �chwerer, als 33#
Pfund ansgefallen �eyn,  Jch will,
um die�esmehr ins Licht zu �eßen, die

ganze Mindermann�cheTabelle bey:
fügen:

aß. Troen,
1) JungEichenhat gewogen 522 E unddann332�and,2) Alt Eihen — — 49 — —

314
3) Rothbüchen — — 415 — wa ZOLL «>

4) Jung Kiefern— —- 36 —

EE 25
5) Alt Kie�en — — 305 — — 245 8

Wie unter�chiedeni�tbiexniht die

Differenzin beydenColumnen ! Nr. x,

und 3+ war cilf Pfund unter�chiedên;
Trocken aber uur drep Pfund. Eben
die�eVergleichungzeigt uns aber auh
Búchenholz, das mir um ein weniges
leichter i�t,als Eicheu, wie Nr. z. ver:

glichenmit Nr.-2. Eben �odifferirt
das Kieferne niht mehr �o�ehrvom

Eichenholze, als im na��enZu�tande,
Da war Nr. x. 22 Pfund �chwerer
als Ne. 5. und nun i�tes kaum 9gPf.
�<hwerer,Dié Verminderung: ‘der
Größedes äußerlichenUmfangsbeym
Eintrocknen kann hier nicht viel zur
Sache thunz da alle Würfel insge-
�ammeeingetrocknet waren.

Wollte man“

Ssüberhauptein

Gewicht �e�i�ezen;fomüßtemanvon

jedweder:Holzart drep Cla��enma:

hen: das Schwere�ke,das Mitt?
lere und das Leichre�te,So würdè

das �were�teEichenholzun�rerGe-

gend dasjenige�eyn,davon ein Leipzis
ger Cnbiffuß, imkro>ŒnenZu�tande36
LeipzigerPfund, das Mittlere zo, und
das Leichte�te26 Pfund �chwoèxwäre,

Theilte man alsdann andere Holzarten
in eben die�eCle��en,und verglicheal-

lemal das Schwer�temit dem Schwer-
�enu. �.f, �owûrde man nur dann

er�tdas rechteBerhältuißfinden; denn

�olange man eine �{wereSorte der

einen, mit einer leichten Sorte der ans

dern Art ins Verhältniß�et,l'ann man

zu feinervoit Gewißheitgelangen,
Rebriz

ad
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Uebrigens i�tes in der That au�fal:
lend, wie viel ein Holz durch die Aus-

dun�tung�einerFeuchtigkeitan der-
Schwere verliere? Jh habe davon

�chonin meinem er�tenAuf�aßeetwas

angeführt,indem ein klein Täflein 90

Aß Wa��ereinge�ogen;al�o,da es

wieder tro>en geworden, 90 A��e,d,

i. etwa ein halb Quentlein verlohren:
Aber der Vec�uchdes HèrrnMinder-
manns macht die Sache noch deutlis

cher,indem auf 525 Pfund, ganze 19

-Pfunde, und al�onoch etwas mehr als

der dritte Theil verlohrengegangen.
Neunzehn Pfund wäßrigteFeuchtig:
keit ( vorausge�eßt,daß es nur die�e
i�t,welcheausgédun�tet,) i�tein ziem-
cherVorrath , der in einem Cubik:

fußege�te>that.
Ich habe nichts weiter hinzuzu�ez:

“

zen, als daß ih noch eine fleine Ver-

be��erungmeiner Angabeim Hanto:
veri�chenMagazin des vorigen Jahrs
S. 1500. hinzu füge, Jch hatte da-

�elb�tge�agt+ „Nun kana ich anneh:
„men, daß die Oberflächemeiner Täf-

„lein drey Zoll ausmacht.,, Eigent-
lich aber machte �ie3F Zoll aus. Jh
hatte bloßeine runde Sahl angenom-

“men, und daraus am angeführtenOrte
gefolgert, daß der ganze körperliche

JInhalt eines �olchenTäfleins �oviel

�ey,als wenn ich 4x Linie von einem

“Oberwieder�tkedt,in der Graf�chaftMannsfeld,

1280

Cubikfzollab�<neide, daßvon die�em
4z-tinie großenKörper,21 tinie mit

Wa��erangefälitgewe�en,uud folglich
der zuvor mic Luft erfüllteleere Raum
die�erfleineu Holzplarte, mehr als die
Hälfte ihrer Größe ausgemacht habe;
Die Rechnungwar richtig ; aber daß
ich-bloß eine runde Fahl zur Prás
mi��eangenommen und daraus Folse
gerungen gemacht hatte, war fal�ch,
Nicht allemal i�t es rath�am, an ftatt
der wahren Zahl, einen numerum ro-

tundum zu aehinen. Die daraus her-
geleitetenFolgen nd �on�t�ehr�wans
kend oder wirklich unrichtig. Eigents
lich macht die Größe der Täflein1
Cubifzollaus. Es iftal�o�oviel, als
ob ich von einem CubifkzoU, fa�teinen

halben Zoll, oder fa�t6 Linien, nicht
aber, wie ich ge�agthatte, 43 tinie
ab�chnitte.Von die�erMa��enun

ar ein Raum , 22 Linie groß, mit

Wa��erangefüllt gewe�en; folglih
machte der zuvor mit Luft erfüllte-
Raum, nicht mehr als die Hâlfte,
�ondernnoch nichr die Hälfte�einer:
Größeaus, oder es war 2L Linie lee:
rer Raum, und fa�t37 tinie Holz da.
Und das kommt auch genauer mit

demjenigen überein,was der Cubiffuß
meines Freundes durch die Austro>:
nung verlohrenhatte,

Meineke,
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Hannoveri�eßesMagazin,
8612 Stú>,

j

Montag,den 25e October 1779.

“Von den Fehden. )

$ as Wort Fehd oder Fehde, i�t

"} ohn�treitigein altes deut�ches

Wort, das von dem Worte
Faida her�tammet,welchesin uú�rer
alten deut�henSprache fo viel wié

eine df�entlicheoder heimlicheFeind-
�chafthieß Be".

Leds
ADU D

Weil ehemals der Va�allverbunden

�ichzu nehmen, und mit ihmin den

Kriegzu ziehen, �oglaubten einige,
dasWort Feudum mü��evon dem Wor-
té Faida hergeleitetwerden, Jn wie
weit aber die�eMeynung gegründet
oder nicht gegründeti�t, la��eich hier

- ununtex�ucht3), und bemerke nur,

daß es wohl de�togewi��eri�t,daßdie

war, die Fehde�einestehnsherrnauf AN infaidiare, Feind�chaftüben,
ter Fais

1) Außerdem, was manin dem vortrefflichenWerke des berkihmkenDatt-de Pace

362.

Publica hin und wieder von den Fehden findet, haben auch be�ondersVW. $.
Pi�torius und Car.'du Fresne in den Noten über die Hi�torievon Joinuille
in der 29ten Di��ertation,von ‘dic�erMaterie gehandelt. Es verdient jedoch
hier. noc<bemerktzu werden, daßder gelehrte Pere Daniel in �einerHi�toire de

ÉrancéP. HL p. m. 144. ad! marginem angeführet,'du Fresne habe die�eganze
29 Di��ertationvon den Fehdengus einem alten Manu�crivtPhilpps von

y

Beaitnitanoin �lurla Couture dé Beiuvoi�is genommen.
,

2) Vid. Gragius 11 Jur. Feud, P.I, Digr. IX. p. 41 �eg. Alii a voce faida, quæ

‘*" Germaniceprivatas inimicitias�ignificat— — — Hc vox cum fu fig-
nificatione nunguam fatis deplorata a Germanis �ive�axonibus ad nos (Anglos
�c.) contagióne quadim peryenit, unde voces diffidare, & faidam levare,

quod nihil alindeft , quam Privatas inimicitias denúntiare, faidam autem le-

varê, pro inimicitiastales fu�tinere.Conf. BG: Struy. in Hi�t. Jur. cg. p.

OTO LEAUD LBO
i 4

Rleñanus de Rebus Germanicfsp. 171. Feidaim vocabant Franci �imul-

tatem apertam, qua unus aliquis uni vel pluribus bellum denuntiat, ab hac

Gällicani�cribæ faidofinmmappellant, qui fæidam exercet. — Germañnis nimis
14

hotum vocabulum eft, Confr. ‘du Fresne cit 1.

3) S. GL. BœhmeriPrincipiaJur. Féud: edic. têtt.de'177ÿ.CapII. $. 15. not. d.

Probábilis e�t,quan Chri�t.Ultic. Grupen ih ob�ery.rer. & antiquit. Germ.

& Rôle vblerv. 18. P7341. in�ttuxit,derivatio feudi a fide, & voce Roma-
00-

94
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Faidimentum , faiditus„-faido�usu. f»
w. von dem Worte Faida herl'ommens

Jemanden eine Fehd ankündigen,

DAal�oeben �oviel, wie jemanden
eind�chaftoder Krieg ankündigenz

und ein Fehd - Brief war eine Er-

fläârungmeiner Feind�chaftgegen je-
mand, oder ein Brief, worin ih dem

andern meine Feind�chaftoder meinen

Unfrieden gegen ihn berichtete,
Es waren daher die Befehdungen

in der That privat Kriege, durch de:

ren Ankündigungman ein erlittenes

Unrecht oder zugefügteBe�chimpfung
entweder für �ich�elb�t,oder für einen

andernzu rächen�uchte:und man fieng

Von denFehdett: 1364

nichtblos, wie dü Fresne zu behaup
ten �cheint,über criminelle Beleidi-
gungen, �ondernauh, wie wir. dae
von ver�chiedenèBey�pielehaben,über-

Erb�chafts:und andere Streitigkeiten,
Befehdungenan 4)+

Die Befebdungen �îndallemal ein

untrüglicherBeweis des kranken

Staats, und wo �ieherr�chen, fehlt
es entweder an Gerichten, oder �ie
�indmangelhaft, und die Obrigkeiten
haben an �olchenOrten -ihre Macht,
Würde und An�ehenverlohren 5),

Jm zwöl�tenund dreyzehntenFahr-
hundert und zur Zeit des großenJn-
terregnums, waren die Fehdenzwat

49

4) Karl
V.

hâufig
no - gallica, fe, fied, foi fedum, inde foyal, feal, fidelis, �ermentde feaute,
faire feute @ homage, feudum facere, tenere: per fiden:, dare (y accipere iz

fide. Conf. II. F. 3. & Car. du Fresne in Glo��ar.-voc.Faida,
G03 von Berlichingen erzähltuns �elb�t‘hiervonin �einerLebens: Be�chrei

bung, die 1731 zu Nürnberg herausgekommeni�t,S. 97. die�enUm�tandt
„Zum Achten, des andern Fahrs darnach �chrieben.mir ctlicze meiner guten
„Freund Herzog Ulrichs von Würtenberg Hofge�ind,und war �onderlichmein

„SchweherReinhard von Sach�enheim�eel.einer, und baten mih von cines
„Wegen, der hießHannßSindelfinger, und.war �einesHandwerks ein Schneis
„der, und ein guter Ziel -Schüß mit der Büch�en, der war zu Stuttgard da-

„heim,und hat zumZiel ge�cho��enzu Cölln,und war, wie ihs behalten,100fl,
„das Be�tegewe�t,.das gewann er, aber die von Cöllnhättenihn darum betro-
“gen, und wollten ihme nichts geben, �ohat er vielleicht�olchesden Hofjun-
„fern zu Stuttgard ge�agt,und geklagt, da �hricbmir mein Shweher Rein-
„hard von Sach�enheim�cel,wie gemeldet,von �cinerund andern Hofge�inds
„wegen, und baten mich, ich�olltemi �einerannehmen,das ih nun thefe
„Und wurden der von Cölln feind, und wurfenihnen 2 Burger, die waren

„Kauffleuth, eigen Vater und ein Sohn nicder 2c. 2c. LONS
der Große�ahedie�es{hon ein, und eifertedie�erwegenin �einerCapit. L.

$. 180. auf folgendeArt wieder die Fehden ; Nescimus qua pernoxia inven»

tione a nonnullis u�urpatumeft, ut hi, qui nullo mini�terio publico fulciun-

tur, propter �uaodia & diver�i��imasvoluntates pe�limas,indebitum fibi u�ur-

pant ‘in vindicandis proximis, & interficiendis hominibus: vindi@æ mini�te-
- rium, & quod Rex �altem in uno exercere debuerat propter terrorem multo

rum , ipfi impúdenterin. multis perpetrare non -metuunt propter privatum
odium : & putant fibilicere ob inimicitiarum vindiétas, quod nolunt ut Rex

fagiat propter Dei yindiétam. Und der CardinglCu�ade Concil,Cathol, IE
:

4
i N

ZL,
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häufigim Gange6), aber man muß
deswegen nicht glauben, daß�ieer�t

zu die�enZeiten ent�tanden�ind,�on-
dern ihren wahren und eigenthümli-
<en Ur�prungin dem Genie der âlte-

�tendeut�chenNationen�elb�t�uchen7)-
“Dié alten Deut�chenverwunderten

\�i<h�ehr,wein �ie�ahen,daßdas bey
den Römern durch die Ge�eßeent�chie-
den wurde, was �ieunter �ichdurh
die Waffen auszumachenpflegten 8);
und wie �ie�chonläng�tdie chri�tliche
Religion angenommen hatten, behiel-
tên �iedie�eneinmal bey ihneneinge-

Von den Fehdett. / 1368

wurzeltenGebrau<, ihreStreitigkei-
ten und Nechts�achendur<h das

Schwerd �elb�tzu ent�cheiden,doh
noch be�tändigbey, wie �olchesihre.
bey ihnen üblichgewe�eneDuelle 9),
und die âlte�tenGe�ezevon den Faix-
dis 10) hinlänglichbewei�en.

Unter der Regierung Heinrichs
IV. 17), Friederichs[. 12) und �cie
ner Nachfolger, wie auch vorzüglich
zur Zeit des darauf folgendenZwi-
�henreichs13), nahmen die Fehden
dadurch �oau��erordentlichüberhand,
daßman ihnen in Ge�ebeneine gewi��e

-

Rrerr 2 Form

31, �agt:Et hæc omnia (diffidationes �cil.)ideo, quia Teges & Canones pers
âdiderunt vigorem, & cu�todes & executores & pa�toresnulli �unt.

Huber de jure ciyitatis. L. IL �e&. IV. c. 4. $. 20. Bellum mere priva-
turm regulariter illicitum , nec quicquam adeo inimicum eft cón�titutioni ciyi-

tatis & judiciorum. Unde liguet non aliter hoc ju�tumfieri quam ubi ordo &

judicia ce�lent.Conf. Ever. Otto in notitia Rerump. p. 86,
6) Spener Hift. Germ. P. II. L. ILc. 6. 8

7) Tacitus de mor. Germ. cap. 21. �uscipereinimicitias�eupatris, �u propinqui,
quam amicitias nece��ee�t;und du Fresne bemerkt,das Wort Fehde habe
dfters quch �oviel wie eine Nache'bedeutet , �o�ichjemand wegen des Todes ci-
nes Anverwandten �elb�igenommen.

$) Vellejus ParérculusL. IL Hi�t,c. 118. Jul, Cæ�arde Bello Gallico L, VI. c. 28,
Florus LIV. c. 12.

9) Du Fresne in Gloflar. voc. Duellum. Joach. Joh. Maderus de Duello, ur orda-

lei quondam �pecie.Struv. Hi�t.Jur. c.9. p.750. �eg.  Hertius de confulta-

tionibus, Legibus & Judiciis in �pecialibusRom. Germ. Imp.Rebusp.6. 32.
10) Cohnltitationes Conradi L Sahn Néichs-und-Kai�er, Hi�torieP. IL p. 14 not,

b. p.37. not pe p2g'2
Datt de Pac Publ. L. T.c

67�egg.Kemmerich in jure publico LILI c, v.p.7�ægg,
¿Vs

j

11) Autor vitæ Henrici IV. ap. Urfti�ium P, T. p. 381. Dum metus languet, au-
»

dacia cre�cit. — — — Igitur quisque nitebatur, majori �eæqualis,aut etiam

major fieri multorumgue potentia �celere crevit nec legis metus ullus ecat,

yuæ �ubRege pravulo pravulam autoritatem habebat, Ut

12) GS.von Bünau im LebenKai�ersF
13) Pfeffinger in Vitriario illu�trato.T. IL L. L Tir

ricderihs I. p. ç2 �qg.
it, I 8. $. 9. p. 816. & Tit. 20.

6. 9. p. 898. Spener' Hi�t. Germ. L. VI. c. 8. $. 5. und be�ondersdas Frag-
mentum Hi�toricum beymUz�tifioRer. Germ. Tom. IL p. 93. wo es heißt
Cum autem regnum Romanorum vacaret, a tempore Richardi Regis , gui Ro-

mani Imperi a��um�itgubernaculagubernanda:& nullusAlemanniæprinci»
PU,-

E
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Form und Solennitäten'vör�chrieb,un:

ter denen �iefür erlaubt und un�traf-
bar gehaltenwurden 14).

Es wütheteaber die�eSeuche, oder

wie �ieKai�erFriederichl. nennt 15),
_ die�erFuror Teuctonicus, niht bloß

in Deut�chland,�ondernbreitete �ich
auch bey andern Völkern, zum Beys
�pielin England 16), in den Nieder-
landen 17), -in Frankreih 18) und
andern Ländernaus, und! der wahte
Grund der Fehden lag in dem man-

gelnden An�ehender höch�tenGewalt,
weswegen �iedenn auchvorzüglichun-

Von den Fehdetr: 1368
ter �olchenPer�onengeführtwurden;
die unmittelbar vom Kai�erund Reir
che abhingen, oder wahre Adeliche
(vere Nobiles) waren 19). i

Jedoch behaupte ih deswegengar
nicht , daß mittelbare Reichs: Unter-

thänengar keine Fehdenangefangen,
denn wir habenBey�pielegenug, daß
UnterthanenihrenLandesherrn,Bür-
ger ihren Magi�tratu, �w. befehdet
haben 20), i

s

Eine überaus lächerlicheFehdedies
�erArt wax die, welche eines Herra
von MünßenbergsKochneb�t�einen

Unter:

pum, propter metum aliquorum Alemanniæ �ibiRomani Regni regimen af-

�umerevellet — — — medio tempore in partibus aliarum circumiacen-
tium , per diver�os �poliatoresviaram & mobiles ipfus terræ fuerint nm�olen-

tiæ perpetratæ quam plurimæ.conf Lehmann Chron. Spir. L, V. c. 95.
14) Aur. Bulla. Caroli IV. cap. 17. Datt de Pace Publ. p. 21. n. I. �egg.& L. I

16cap. 10. n. I.

IF) Datt I. c. p. 20

- 20) Hexr von Ludewig führtz. E. in-den Relig. 'Mstar. Tom. IV. p. 308. vom.

16) Gragius in Jur. Feud. P. T. Digr. 9. p. 41 �egg.Spelmann führt in (einem
Glo�ario voc. Faida ein Ge�eßvon dem Engli�chenKönig Edmund an, darin
es hei��et: Prudentium e��ecompe�cerefaidas. y

17) Ju den Niederlanden waren die Fehden im 14! und 1 te" Jahrhundert �chrge-
mein, und es zeichnen�i<vorzüglichdie Diffidationes darunter aus, welchedie
damaligen Freyherrn von Rechter und Almelo gegen den Ausgang des 1gten
Jahrhunderts mit dem Vi�chofvon Utrecht geführthaben. Revius in Dayen-
tria illu�trata, Dumbar in Analedis �criptórumveterum ineditis, ?

I8) Du Fresne in Glo�lar. vóc. Guerra Regis. Diecfer führt hierüberaus einem
Rege�toParlamenti folgendemerkwürdigeStelle an; Rex arre�tum,pro com-

muni utilitate & neceflitate Regni �ui�tatuit,quod durante Guerra �ua,nulla
alia fiat in Regno, & fi forte inter aliquos iam mota �itguerra, quod datís

treugis vel a�lecuramentis �ecundum con�uetudineslocorum duraturis per an-

num , & anno finito iterum còntinuentur, & prorogentur, omnes aliæguerræ
ce��ent,donec guerra Regis fuerit finita. Item quod durante guerra’ Regis

nter aliquos gagia (eine gewaltthâtigePfändung, die jemand eigenmächtig
wider �cinenSchuldner vornahm ) belli nullatenus admittantur, �ed-quiliber
in curiis Regis & �ubditorum jus fim via ordinaria pro�eguatur.Item quod
equi armorum, vel arma pro aliquo debito non arre�tentur. Item quod du-

rante guerra Regis torneamenta, Jo�tæ,Callcrhandritterlihe Spiele und Ers
gôßungen) vel equitationes non fiant.

19) Du Fresne ob�erv. cit. Autre que gentilhomme ne peut guerroget.
ßadr

452
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Untergebenenund Küchenjungeneinem

Grafen von Solms ankündigte.Sie

�tehetin Müllers Reichskag: Theater
S. 96. und lautet �o: „Wy��etwol-

„gebornJungher, Jungher Ott, Gra-

„ve zu Solms, daßih Hann Koche,
„mit-mynen Kochenknaben, Veheme-
„den und allen mynen Brotge�inne
„nemlichCleßgenund Henchin, Ko-

„<henfnaben,und Elßgen und Lukel,
„Vehemede,mit un�ernHelfern, es

„�ynMezger,Holßbdreyeroder Scho�:

„�eln;We�cher�en,uwer des uwern

Von den Fehden. 1379.
„Uwer Lande, Lüte und. �onderlich
„uwers Vehe flent �inwellen um uri-

„�ersgnädigen Jungher Gottfrieds
„von Lppen�kein,Herren zu Münte
„zenbergwillen, und �onderlichder

„Ur�achhalben , als ih HannßKoche
„Uwer Hemel ein�tehenwoleén, �in
„ih mi< darüber in ein Bein ge�tos
„hen, und auch, daß ih mit mynew

„Anhangfür die�erZyt, als wür uns

„zudie�erVehedege�chickt, vil Arbeit

„gehabthan, und òbe Gott will noh
„zU vilmalen thun werden, Und ob

Rrbr.3 ir,
1452 ein Bey�yiclan, wo der päb�tliheNuntius Aencas die Unterthanen vom
Bannbefreyete, die ihren Landesherrn, Kai�erFriederich 111. befehdethatten.
Auchmußhier noh bemerkt werden , daßviele nit dem Pi�toriusdafür halten,
daß wenn mediar: Befehdungenvorgenommen , �ie�olchesimmer im Namen
und auf Be�ehlihres Für�iengethan hätten , und �iebegründendarauf den Un-

AREEzwi�chenFehden und Fau�trecht.Pi�torius�agtdaher, wenn Date de
. p. 116. �agte,daßUnterthanenvon der gering�tenArt Befehdungenange:

fündigethätten, �omüßteman die�eangeführtenBey�pieleimmer �over�tehen,
daß�olchesallemal im Namenihres Für�ten,oder im Namen einer ganzen Ge-
�ell�chaftoder Conföderation,am häufig�ienaber im Namen der Reichs�tädtege-

en �ey.Das vom Herrn von LudewigangeführteExempelhältPi�toriusch
für keine Befchdung,�ondernfür eine Rebellion ; und macht zwi�chenFehden
und Fau�trechtdie�enUnter�chied.Er �agt:1) das Fau�trechtgehörtnur für
Privatleute, die Fehden aber blieben unter dea Adelichen. Jedoch aber�uchten
auchoftAdelicheihr Rechtdurchdas Fau�tre<tzu verfolgen, nur mit dem Un-
ter�chied,daßcin Adelichernicht�chuldigwar, �ichmit einem von geringerm
Adel, oder mit cinem Unadelichen, in einen Duell einzula��en.Zur Begrün»
dung die�crMeynung führt er die Stelle aus dem Lamberto Schaffnaburgen�i
ad An. 1079. an y 19 als etwasganz be�ondersangemerkt wird, daß�ichHer-
¿og Otto von Bayren zu Heinrichs IV. Zeiten mit einem gewi��enEginon, der
dochweit unter �einemStande gewe�en,zur Behauptung �einesRechts, in ei
nen Duell cingela��enhat: Otto Dux Des innocentiæ �ue te�te, & con�cio

fretus, cum quovis etiam indigno , etiam præter natales �uos, pugnare ma-

lebat, - 2) Die Fehden waren in öffentlichenGe�eßentolerirt, das Fau�trecht
3) Bey demFau�trechtewaren gar keine Soe

lennitäten nöthig,bey den Befehungen aber wurden dergleichenerfordert, went

fie ge�ekmäßig�eyn�ollten.4) Fehden �inddem Kriegegleichzu achten, das

Fau�trechtaber den Duellen,und 5) auf eine ge�emäßigeFehde erfolgte ein ore«

dentlicherFriede , allein auf das Fau�trechtder Landfriede, der eine Beylegung

aber Kur dur< die Gewohnheit.

einerFeind�chaftzwi�chenPrivatper�onenwar, Schilcer jur, publ. PL L, 4.
Tit: 125 $ I> & Ze
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- air ‘oderunver Vehe, des einigerSchadey

„es were mit Suden oder Braten nemene

„ivurdt, tollen wir un�ereEre an euchge-

„nug�amverwart han, und �cheidendo<
„in die�erVehedeußHermand Kochenund

„�inMitge�elleniader Kochen. Datum un-

„ter myn Lükela,der Bchemede ko�ielichen

nO
des wie andern uns in der Ko-

en-zu gemeinennotturfft gepruchen21).,,
Obgleich gauz Deut{chlaund,�ozu �a-

gen, damals mit Befehdungenüber�chwent-
„niewar y �owaren �iedoh haupt�ächlich

in Schwaben, Franken und am Rhein aus

felacuderUr�acheau��erordentlich�tarkim

Gange. Ja �olchenProvinzen, in denen

mächtigePergoge
und Landesherrn,die ih-

xre Machtund An�ehénzu behauptenwuß-
ten, in ununterbrochenerNeihe blieben,
konnten �olcheMißbräuchenicht �oleicht
Wurzel fa��en,als in Franken, Schwa-
ben und am Nhein , wo dergleichen, ab:
�onderlihnah Conradins Tode gewe�en;
und ws jeder fich in cine gänzlicheUngb-
hângigfeitzu {wingen �uchte22),

Ein Va�allkonnte�einenLehnsherrn be-

Fehden,wenn er ihm vorher das Leha auf-
ge�agthatte 23), und es wurde unter ihnen
nicht eherFriede gemacht, als bis das auf-
ge�agteLehn dem Va�allenwieder gegeben
war. Daher heißtes in einem Bünadniß-

Voit det Fehdett, 1372

bri�e4aSUN Nitter�chaftam

Kocher

de

An. 1488.„Gefügtees �ichauche
„DaßLirit fommen,mit Herruoder
„mit, andern vou denen etlichunfer uns be-

»lehnetwaren, �o�ollendie�elbeihreLehen
»„duf�agen,-und dann kein Richtung uffge-
¿nommen werden, (Vergleichgetroffénwers

„den) inen �eydann ihreRnwicder wgor-

„den, und gelichenwie vor 24).
Es mußteaber nachSehwäbi�chemLehn-

ret der Va�all�einemLehnsherrn die Feh-
de allemal mündlichin Per�onankündigen.
Ver�agtenun in �olchemFalle der Lehns-
herrdem Ver�allendas �ichereGeleit , (6s
gieng der Va�allan das dem Lehnsherrn
am näch�tengelegene Haus, und rufte da-
�elb�i�cineFehdsankündigunglaut aus,
daßes der, der in dem Hau�ewohntehôs-
ren konnte;es �olcheswar denn auch�chon
hinlänglich25).

Ganz be�ondersi�is,daß�i<auG Haeliche in Fehden einließen26). Weil fie
doh aber glaubten, daßes �ichnicht ret
für ihren gei�tlichenStand �chie, �oführs
ten �iedergleichenFehden insgemeindurch,
ihre Vice Dominos 27).

Von den Formalitäten dex Fehden has
benDatt 28), Herr von Ludewig 29),
und Burctermei�ter30) weitläuftiggee

LANdeswegen will-ih hierübernur

folgendes

21) S. die deuf�chenAa
RE P.“17.p- 422. Datt de P, P. p. 118. n. 39.

22) Spener Hi�t. Germ. L. I

23) vid. Aur. Bull. c. 14. usPul: fuev.c. 149�egg,Schilter in Comment. ibid,
i

8.Jus Feud. �axon. c. 41, n.3. 4. 5.6. & €

24) Jus Feud. �uev. cap- IGO.

C. 7

25) Jus Fend. �uer. cap. IF2, Datt de P. P. p. [19 Schannat in vindemiis littera="«

cis P. IL. p. 209. Das da�elb�tangeführteFormular eines �olchenFehdebriefs
lautet �o:Domino & Comiti de Regen�teinH. e Uplingen, verbum mihi
ad vos, �cilicetquia oportunitatem temporis& loci præ�encialiter'non habeo,
vel quodveniendo ad vos & redeundo pericutummihi in itinere, confpicio,
ræ�enti chartula vos �cire volo, quod me in hominis fidelitate non �icutde-

Cuit tenuißtis, & ideo fidem hominis me vobis deincepsvelle �êrvarededica

26) von Ludewig. Reliquiar. MM. p. 446.
27) Matthæus Paris ad An. 1233. p. m. 266«

28): Daik de P.V/L:A7 E,

E29) In Comment.“adAur. B

39) Grafen - und NitterSaalp. 84 & 208.
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folgendesno< beterken. Die Fehdemuß-
fe zum wenig�tesallemal! drey Tage vorher
angekündigetwerden 31). Ge�chghedie-

�es.nicht, �owar �icungere<t , und der

Befechder wurde �ureinen unehrlichen
Verräther gehalten,der bey keinem Tur-
niere mehr er�cheinendurfte 32). Und

ferner pflegte jemand niht -leiht ohne
mehrern Anhaug, �owohlvon �einesGlei-
hen, als auh von Geringern eine Be-
fehdung anzufangen33). Endlich erinnere

ih no< aus folgender Stelle aus Carls
des GroßenCapitulation von 779. 341.
daß man in alten Zeiten die Fehden ab-
aufen konnte; Si quis pro Faida pretium

wy

recipere non vult, tunc ad nos fit trans=- -

mi��us,& nos eum dirigemus, ubi dam-

num minime ‘po�fitfacere. Simili modo
& qui pro faida pretium �olvérenoluetrit,
nec juftitiam exinde facere, in tali loco

eum mittere volumus, ut. pro eodem
najus Adammarm non crescat.

Die�eAbkaufungkonnte entweder auf
Be�tändig,oder nur auf eine gewi��eZeit
ge�chehen.Fm leßternFalle nauntemau

Von den Fehden,

�icTreugas, Treugas Dei &e. und béy
den Franzo�enallurements, oder a��ecura=
menta. 35).

Gleichna< dem Zwi�chen- Reiche�uch»

tenver�chiedeneKai�erdurch die ern�ilich-
en Verordnungen, die�erdem deut�chen
Reiche

-

\o äußer�tnachtheiligen Unord- -

nung abzuhelfen, aber ihr Bemühenlief
meiß allemal fruchtlos ab. Solicß zu
dem Ende Kai�erNudolf 1. alle Raubes
\{lö}�erverheeren und nicdérrei��en,Kai:
er Albert1. �chaffteim Jahr 1438 auf
dem Neichstage zu Nürnbergdurch cine
be�ondereCon�titution,- die Diffidationen
ganz ab, und �ettedafür die Auftrege
ein 36), undKai�erFriederich der Dritte
that ein gleichesin einemMandat vomJahrx
1440. 37), allein, glei wie Cicero �agt:
difficile e� mutare animum, & fi quid
e�t penitus in�itum:moribus, id �ubito

evellere ; al�oergieng cs’ auch die�enheil-
�amenVerfügungen, denn der Adel �aghe
die Fehden, wie ein mit déênVorrechten
des SouverainsâmulirendesVorrechtan,

das er �ihdeêwegenum de�toenorj

/

“von

31) Qußi hac ceremonia omnis belli injuflitia expiareturtvie LudolphHug de
fiatu Reip. Germ. c« 3. $. 8. davon �agt.
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__
In einerSanction Kai�ersFriederich Tl. de 1187. �icht:Werram pro-

priam pro amico, pro parente, vel cau�æcujus, quam alterius occa�ione �us«

cipere licet, mododamnumalii facére aut lædere ip�umintendens, tribus ad
minimum ante diebus, pér certum nuntiur �um diffiduciaret cum.

32) Datt:1, cap; 120.& Aur. Bü],tit, 17. Conf. Alberici Chronicon ad An. 1234.
und Lehmannin derSpeyeri�chenChronik L. V. c. 108. LE

33) DEIN heißtLEINA NE e Gc: apud Duelium în Mi�cel-
an. L, IL p. 232 �egg. „Von Marggraf Albrechts wegen, haben abge�agtzc.
„VonHerrn Albrechtsvon Hohenlohwegen, haben abge�agtHeinrich von

sCreilßheimund,Friß �cinSohn mit 10 von Adel und Knechten, Herr Ulrich
„Graf zu Oettingen, FriederichGraf zu Helffen�ten— — — Heinz Lonlen-
pder, �ammtandern 11 vonAdel und Knechten,

Die Anverwandtcn bis in den 7!Grad, und nachherbis in den 4! Grad
waren die Fehdeauf �ichzu nehmen �chuldig,und thaten �ie�olchesniht, �s
mußten�ieihrer Anverwand�chaftund der daher zu hoffendenCrb�chaftent�agen.
Gregor. Turonens. L. V. ift. c. $. 33. L. 8. e. 18. L. 10. c. 27

34) Cap. 226

35) Du Fresne I. c. Pere Daniel Hi�toire de France P,IL p, 144.
36) Lehmann Chron, �pir.L. VII. VII. c. 92. |

37) Datc I, c. L. 1, cap, 26 27: 28, KenunexishJur, Publ, IL,2, €, $ p. 297.,. 8,

1

fe
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von den Kai�ernwollte nehmenla��en, ob
gleich die Kai�erihre Verordnungen, wi-

der die Fehden, um fie de�towürk�amer
dadurch zu machen, vom Pab�tbe�tätigen
ließen,‘und die Strafe der beleidigten
Maic�ätauf die Ucbertretung der�elben
fetten 32), bis endlich Kai�erMaximi-
lian L. �ogli>lih war, durh den im

ghr 1495 gemachtenLandfriedendie�es
o ticf eingewurzelteUebel gänzlichund

vor immer aufzuheben. Doch muß man
nicht glauben, daßgleich mit dem errich-
teten Landfrieden alle Fehden auf einmal
ein Ende denommen, deun die nachheri-
gen Befehdungen des Herrn Franz von

Si>tingen, der Herrn von Thüngenund

des Herrn Gözens von Berlichingen leh-
ren uns das Gegentheil.”
38) Dart 1; c. ‘p.198. 199 �egg.

Von'“denFehde, T1396

Folgende Hauptum�tändetrugen ¿u die-
�ervôlligenAb�chaffungder Fehden au<
niht wenig bey: 1) die Anordnungdes

Reichs-Cammergerichts 39). 2) die Ein-
theilungdes deut�chenReichs in gewi��e
Krei�e,wodur< das An�ehendes Reichs:
Cammergerichtsunter�tüßtwurde 40). 3)
Die vielen in die�enZeiten zwi�chendem
hohen und niedern Adel häufigdurch die

Ganerb�chaftenerri<teten Bündni��e41).
4) DieBöndni��e,die ver�chiedeneStäd:
te mit einander machten, als welche von
den Befehdungenam mei�tenangefochten
wurden 42), und endlich 5) dér große
Schwäbi�cheBund, der vorzüglichzu dem
Ende errichtet wurde, um den o lange -

und oft gemachten Landfriedenperpetuirs
lich zu machen43). Pe ET}

“

39): Date de 1. L. Y. ec, 28. Coanring de Judiciis GermiG. GR
1140) Datr:1.c.

41) Pi�torius in Di�fert. de controver�is illu�trioribus inter comites & nobiles im-
* mediatos. Weber de �ocietate Leonina. Struv. Vecränderungeèndes dez

7 Reichs S. F7. Kemmerich Jur, pubL L. Lc I. Set. IL PE. AMe
© 42) Chronicon Augu�ten�ead An, 1255. & ad'An, 1247. s

i

43) Vortleder von den Ur�achendesdeut�chenKrieges L. Ul. c. 4. Dau 1. c, ynd
LAN EIS

WEr N

N LARE, R,

E, arri

nichtvielméhrcin’großerirdener Krug, wie

einige Gelehrteglauben? Nimmt man das

leßte án, �oi�tfolgende Stelle beymJu-
penal be��er'zuver�tehen: è

=
i— dotia magni

‘

Hon ardent Cynici8e, Ke.

Fet des Diogenis Faß von Holze,
'

Man erwartetauch noh ausdem Etun-
‘wie-unfere heutigen Fä��er,oder de

ei

de eine Beantwortung die�erAnfragee
(veilbekannt i�t, daß das Gebinde von

Holz bey den Alten nicht gebräuchlichge-

we�en,und daß�ieihren Wein gewöhn-
lich in irdenen Gefäßenoder; ledernen

_Sthläuchen.aufbewahrten.
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Hannover
ggtes' (Std,

Montag, den xtc November1979.

“Die leichte�teMethode denHerrendien�tabzu�tellen,

:$)"Be�chaffenheitun�ererBau-
ern i�turalt, und nur dur

>

die Veränderung der Zeit in

etwas abgeändertworden, So wie

uns Tacitus a) die�elbenzu �einerZeit
�childert,�obrauchténdie Deut�chen
ihre Knechtenicht, wie die Römer, zu

gewi��enDien�ten ima Hau�e, Ein
jeder hatte �eineWohnang für �ich,
und �ein abge�ondertesHaus ve�en,
Der Herk legte den�elbengewi��eAb

gaben an Vieh und Getreide »der an

dern Bedürfni��enauf, und nur in �o
ferne war er unterthan. er freye
Deut�che, welcher zu �tolzfür den Alf:
ferbau war, bedurfte weiter nichts,
Alle D'en�te,�owohlim Frieden, als

im Kriege, lei�teteex �i �elb�t,Da
waren uoch keine großeLandgüter, de:

ren Feldbau die Dien�teganzer Ge:

genden nôthig gehabt hätten, Män

muß die�e�pârerund mit dem Anfan-
ge des tehnwe�ens�uchen,Va�allen
und Afterva�allenbaueten �chuur hie
und da an, Zânder, welche insge-:
�ammtdurch das Schwerd eingenom-

- men worden, fonnten leicht mit neuen

“

2) De. Mor. Germ. L. XXV.

La�tenbelegt werden, Der Mängel
des Geldes machte allerley Dien�te

-

nothwendig; man �iehtnunmehr“die
ver�chiedenenGattungen dec Ritter-
dien�tz;man wußte�ichauch Bauern:
dien�tezu erwerben, Beyder Pflichs-

ten �indgleichwohlder Natur und

dem Ur�prungenach weit von einan-: -

der unter�chieden gewe�en,ob gleich
beydes, Nitter und Bauer, im An;

fange gleih uncerthánigwar. Die

Vermehrungdes Geldes gab der Sas
che wiederum eine neue Periode, So.
wie mit der�elbendie Nitterdien�tein
Abkommen geriethen, und der be�täne

dige Soldat �tatt�olchereingeführt
‘wurde, �ofieng man. nun auch an, an ‘

die Stelle der Bauerndien�teund übri-
gen Pflichten ein gewi��csSurrogat
an Gelde zu �‘hen,und �ichvermuth-
lich mit dem Meyer darüber zu verei-

nigen, wenn man �olchenicht �elb
gebrauchte. Ader die�esSurrogat
i�tzu einer Zeit be�timmtworden, da
das Geld zu dem Werth der Dinge
�ichviel hôherverhielt als jet mit:

hin nun �ogeringegeworden,daß der
R ENC 1s Herr- -
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Herr o�feubarleidet, wofern er �i
damit begnüget,und uicht deu Dien�t
�elb�tverlanget, I)

Aus die�erkurzenGe�chichtedes

Herrendien�teserhellet,daß�olcherfa�t

�o alt als die úbrigenPflichten und
Zehzüteni�t, und daß-�olche�ämmtlich
iu ein Surrogat an Gelde verwandelt

zu werden fähig gewe�en�ind.
Die heutigen Zeitén, welche gn

- Menge des Geldes, an Indu�trieund

Gewerbe von den älteren merklich un-

ter�chiedcn�ind,haben auch eine ganz
andere Staatswirth�chafteingeführt,
indem �ieniht mehr auf den Wohl-
�tandeinzelner Glieder, �onderneine

verhäftnißmäßigeVolllommenheitdes

Ganzen achten¿ Sie haben daßéee
‘die Lei�tungdes Herrendien�tesnicht
lânger die�emSanzen zuträglichge-

halten , fondern fatt de��enein der

Zeit angeme��enesSurrogat an Gelde

einzuführenge�ucht.Sie haben ver:

Fucht alle Arten der Gemeinheit hier-
nnter aufzuheben,und ein jedesin den

Stand zu �eben,�eineKrä�tein voll:

Fommen�terMaaße zun? getiteinenBe-

fien �pielenzu la��en,Die wichtige
Ab�ichtde��enif die Verbe��erungdes

ganzen Feldbaues , mithin auch der

Mannfacturen und aller Gewerbe.
So fehr nun eine �olcheneuè Ein«

richtungvortheilhafterauf Seiten des

Bauern als des Herrn zu feyn �chei

net, �ofindet �olchebey jenem denno<
die größtenSchwierigkeiten. Hier
will er fich gar zu feiner Nenerung
bequemen, fondera lieber, gleichfei:
nem Vatex und Großogter, wöchent-

Die leichte�teMethode 1396

lich dem Hexrn pflügen, << zu jeder
Zeit vom eigenen Acker reißen la�s
�en,um lieber im Herrendien�ieeinen

Tag zu faullenzen, als �eineigenes
Gut mit Fleißezu bearbeiten.

-

Dort
�indunzähligelocale Un�iánde,welche
die�esSurrogat be�timmenmü��en,
welche �tetsbe�orgenla��en,bey �ole
her Be�iimmungden Herrn oder den

Bauern zu übervortheilen,Beydes
foll vermieden werden,

Der Herr bat bey \olcher Be�tim-
mung zu bedenken, daß er einer {lus
derichen Arbeit. in �einemFelde übers

hobenwerde, daß er für das Surro-

gat an Gelde fich eigene Ge�panne
�chaffen,und, wiewohl mit etwas

mehr Unbeguemlichkeit, �einenUfer

be��erbe�tellen,mithin mehr daran ge-
winnen könne, Aber alles die�es�che
oft eine weitläuftigeUnter�uchung
voraus, wovon dennochdas Re�ultat
oft �chwoankeudi�t,

Der Pächter eines herr�chaftlichen
Gurtes fommt dabey in feine Betrach
tung, denn da er �ichmit dem Herru
über den Pachtzins zt! vereinigen hat,
�omuß er �elbwi��en,wie hochex

mit oder ohneHerrendien�tgehenkann,
und beyde mü��enwi��en,wobey fe
be�iehenkönnen. Andere Schwierige
keiten für den Herrn, wenn und wie

er ein vom Herrendien�teentblößtes
Gut dem Pâchterherunter �eßet! bile

lig �oviel als er am Dien�igeldewie:

der gewinnet, oder doch beynahe#0
viel, um uur den Vortheil dex neucir

Einrichtungmit dem Pächterzu thei-
Lette
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len, Abér hierüberwürde man �ich
nie vereinigen können,

Außer dem i�tes �ehrbedenklich,
eine Behandlung mit dem Bauern

auf ewige Zeiten zu wagen, Man

würde den Fehler der Vorfahren darin

erneuern» Die�elbekann über furz
oder lang dem Herrn nachcheilig�eyn,
oder den Bauern herunter bringen,
entweder weil bey der Unter�uchung
und Behandlung ‘ein Jrrthum einge:
�chlicheni�t,oder die Zeiten und Um-

�tánde�ichverändert haben.
All die�eserwogen, �cheintein Mit-

tel nôthig zu �eyn,den Werth des

Herrendieu�tesin Gelde, jedesmal zu
der Zeit, da er dagegen umge�eßtwer-

den (oll, hergus zu bringens
Es i�t‘in den Gerichten , welche

vor andern die Práci�ionin den Ge-

�cháfftenausúben, ausgemacht, daß
der wahre Werth einer Sache ‘nicht

be��er,als durch. die öffentlicheVer-

�teigerungheraus gebracht werde,

Man verpachtet. -außerdem-mei�tbie-
tend gewi��eGefälle, auch Zehnten,
welche auf die�eWei�enicht �eltenvon

den Zehutpflichtigen�elb�ter�tanden
wérden, Kann man nicht eben �o-

wohl den Herrendien�tzwi�chendem

Pächter und den Dien�tipfliehtigen
ver�teigern? :

Mandarf nun fa�tals gewißvor-

aus �chen, daß die Bauern nochweit

cheeherdarauf bedacht�eynwerden, als

�iees bey den Zehnten zu �eynpflegen,
den Herrendien�t�elb�tzu erpachten,
und daß�ie,gleichals bey jenen, im

mcr im Stande �eynwerden, etwas

den Herrendien�tabzu�tellen. 1-398

mehr zu gebenals ein anderer, Soll:
te aber au hier eine Collu�ion�tatt
finden , oder der Eigen�inn\o weit ge-
hen, daß �ieihren eigenen Nußenaus

den Händenließen „ �ola��eman noh
einen dritten und vierten mit zum
Bote und einmal den Mei�ibietenden
den Herrendien�ter�tehen,Denn da

die�erin gewi��enGrenzen be�timmt
i�t,(ich rede: jederzeit von geme��enen
Dien�ten,) �omuß.der Bauer �ichei:
nen jeden gefallen la��endem er dienen
�oll,

- Aber män darf nur erwarten,
daß ein einziges Dorf �einenHerren:
dien�t�elb�ter�teher,�owerden die

Nachbaren ; ihren Vortheil bald ein-

�ehen,und auf die�eFreyheit eifer�üche-
tig bey der zwoten Verpachtung, woel-
ce na< deu Um�tändenetwa alle --

�echsJahre ge�chehnkönnte, �olche
nit aus den Händen la��en,Alles
die�enLeuten gewöhnlicheMistrauen,
welches bey-der Behandlung eines er-

höhtenDien�tgeldeseintritt , fällt bey
einer Ver�teigerungwegz �iebefürchteu
feine Neuerung auf ewigeZeiten, wele
Furcht allein hinlänglichi�t,etwas

gutes und nößlichesvon ihrer Seite
zu verhindern. :

|

Mau hat ferner niht ohneGrund
be�orgt,daß bey dem behandeltener-

höhtenDien�tgeldeeinige �chlechte
Hauswirthe nunmehr die ihnengela�-
�eneMu��ezu ihrem eigenen Vortheile
nicht gehörigzu gebrauchenwi��en
würden, daß mithin am Ende des

Jahres eben �owenigals vorhinübrig
bleiben werde, daß al�odie�esSurro-
gat am Gelde uichterfolgen fônne,

Stlt 2
:

fônz

H
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fônne, und der Herr darunter feitén

mü��e.Die�e“Be�orgnißfällt aber

bey einer Verpachtung ebenfalls weg.
Denn da �olcheniht mit einzelnen

- Bauern, fondera -gañzen Dörfexn

ge�hehn"muß, da danu im Falle
fe ihren Herrendien�tfelb�terpachten,
einer für alle, und alle«für einen (io
folidum ) haften mü��en,�owürde auf
einer Seite der Herr fa�tnir in die

Gefahrekommen können etwas an dem
: Dieu�igeldezu verlieren ; anf der an:

dern Seite würde ein Bauer auf den

andern zn achten wi��en,um nicht
durch de��en‘Nachläßigkeit�elb�tin

Schaden gebrachtzu werden.
_ Es wird daher haupt�ächlichdarauf

ankommen, dew Bauern �elb�tdie ge-

hôrigenMotive zu geben , wodurch er

vicht allein dem Werke die Hand bie-

tet, �ondernau, fo viel an ihm i�t,
da��elbezum gemeinen Be�tenbeför-
dect. Er handelt nun eben fo wenig,
als irgendein anderer Men�chanders,
als in, Ab�ichtauf �ich�elb�tund i
nen eigenen Nußen, Seine Einfalt
erfodert, daßihm die�errecht �ichtbar
‘gemachtwerde, und bis dahin wird er

noh immer Bedenklichkeiten finden.
Die�esi�taber nicht das Werk eines
Tages oder Jahres, Die Zeit er�t
muß ihn lehren, das Gute der neuen

Einrichtung zu kennen , und nunmehr
�eineKräfte für da��elbezu verwenden.

Jn einer Gegend, wo der Ackerbau
die haupt�ächlicheNahrung des Land-
mannes i�t, oder den Be�ißernarc fier
Menerhöfe,wäre es nicht anzurathen
Nebengewerbezu treiben, und die ih-

Die leichte�teMethode 1400

neu nunmwmeßrzum eigenen Gebrauché
gela��enenKräfte anders, als zur Ver:
be��erungdes Akers anzuwenden, Hie-
dur< würde der EndzweE gänzlich
verfehlt werden. Aberes giebt Ge:

genden, wo der Ackerbau nicht die vor:

y ¡glich�teNaßzrungdes Bauern i�t,und

Bauergütervon geringerer Qualität,
und bieran feßites auh im Churfür-
�tenthumBraun�chw.Lüneburgnicht.
Da nun die�eLänder #0 gelegen �ind;
daßfa�talle Kaufmannsgüter, welche
vecmittel�tder bendenwichtig�tenSee-
hâfenDeut�chlands, der We�erund

Elbe, ein und ausgeführtwerden,
wenn �ieauf der Axe verfahren wer:

den �ollen,�olcheberührenmü��en, �o
kann es den Einwohnern nicht fehlen,
hiebeyfür Frachten zu verdienen. Die
bloßeDurchfuhr die�erFrachten brin:

get deu�elbenzwar ein unmetfkliches
aber berrâchtlichesein, wie weit grò-

ßer fönnte der Vortheil.vou die�erLa:

ge �eyn, wenn �eibigeauch die Frach- -

ten gewinnen könnten! Wenn “aber
der Bauer an �einenAker und Her-
rendicn�tgebunden i�t,�oi�ter unfä-
hig weite Rei�enzu unternehmen,und

die Anwehner die�erbeyden Flü��e
mü��en�olchenGewinn�tden Böhmen
und Sach�enüberla��en“welche die

Natur vielmehr davon autge�chlo��en
bat, und welche gleichwohl die Waa-
ren in ganz Deut�chlandund weiter

verführen und von da erbringen.
Die wenigen Fuhrleute, welche vor-

handen �ind,gebenihre Unrüchtigkeit
dazu am be�tenzu erkfentien,als welche
weder ein gehörigesFuhrwerk, noh

zu
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zu ihremGe�chäftedie gehörigenEin“

�ichtenhaben, indeur �iezugleichFracht-Crieund Ackerleute �eynwollen.

Außerdem- werden �<{<noch viel

Nahrungswege óffaei <e das in-

nere Geroerbevermehn
man erwäget, daß beyAufhöôrung
des Herrendien�iesnothwendig aller
A-beitslohþnfallen muß,mithin zu al-

lem �eichterzu gelangeni�t, und �oviel

tau�endHände mehr be�chäffügtwer:

den fönnen. Außer dem vermehrten
Kornhandel werden ‘dieSpinnekeyen
in Leinen und Wolle, di& Bienen:

zucht, der Tobaécksbauund “andere

bereits im Gange �eyendeBetriebe

merklich zunehmen, Die Produkte
voerden nicht raehe �ohâu�igroh, �on:
dern Wrarbeiiet7ausge�ühretwerden

fómgy, indem es den Manufakturen

niht añ Arbeitern mangeln tann,
Haüûdelund Umlauf des Geldes mü�e

�endie�enauf dem Fußenachfolgen.
Hiedurh nun wücde für den Herrn

derVortheil erwach�en,daßbeh jeder
neuen Verpachtung ein höheresvon

den Dien�tenheraus gebracht, und

von den Pflichtigen�elb�terlegt wer:
-

den würde.
\

Al�owird dasjenige, was Anfangs
eine Wohlthat für den Vauern zu

�eyn�cheinéî,eigentlicherder Nußben
des Herrn, und der Vortheil des ge-

meinen We�ens. Dem Bauern wer:

den bloßMotive gegeben,�eineKräfte
in gehörigerMaaßezu �einemBe�ten
anzuwenden. Auch an dem träge�ten
Bauern wird man gewährwerden,

daß er in �einereigenen Arbeit weit

1fônnen,wenn

den Herrendien�kabzuftelllen. E

butricbnigals im Herrendien-
�te.So viel niht angewandte Kräfte

gehen nicht dem Herrn, �ouderndem

ganzenPublicum, veilohr n, welche,
wenn �ieein ge�chickterBiobachtér

“und Rechenwei�lercalculiren wollte,
gewißein an�ehnlichesbecragenwür

den.

Soviel láßt�h inde��enödeCaf�-

cúl als gewißannehmen , daß mit die-

�enKräften alle Lähdereyen na<h und

na< urbar gemacht werden können,

welche no< unbeacfert liegen , oder in

elenden Gemeinheiten wenig zu Nuze
zen kommen. “Würden aber die�eer�t
dem Bauern zu dem bishetigen Acker
hinzu feommen, mithin die�erwenige
�tensnoch einmal \�ogroß werden,
wie wurde der�elbedann den Herren:
‘dien�tdavon entbehren, und �olchen.
�elb�tlei�tenfönnen? Es muß daher
die�ervon Zeit zu Zeit in ber Pacht
�teigen,und, �owie der Bauer immer

mehr und mehr in den Staud geräth,
den Werth der�eibenmit Gelde zu be-

zahlen, im-gleichen Schritte" mit die-

�emWerthe fortgehen. Außer dem

Nuten des gemeinen We�ens, by
einem �o�ehrvermehrten Feldbau,
muß al�odie Ca��edes Herrn eben:

falls von Zeit zu Zeit bey die�erOrichtungverbe��ertwerden.

Da die Vortheile der�elbennur

dem �peculativi�henKopfein der Ferr
ne �ichtbar�eynkönnen, �oi�tes um

�ounmöglicher,dasjenige�ogleichdem
Bauern begreiflich zu machen , was

er�t�eineNachkommen werden mit

Händengreifenkönnen, und eben �o
Tttt 3 ver-
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vergeblichwird es daher�eyn, ihn �eEicheln aßen, würde gela��enha-
durch die Hoffaung diefer Vortheile ben, Dennoch haben die Finanzen
zu bewegen, die�erSache die Hand �eithundert Jahren, da man auf �ole
zu bieten, Der Neid aber wird �eine- cheaufmerk�amergewordeni�t, wich
Triebfeder bey einer öffentlichenVere tige Verbe��erungenaufzuwei�en,wel:

�teigerung�eyn, Die Abueigung vor "chezan der Volll'ommenheit jener
aflleu Neuerungen kann ihm dabey Zeiten�ehrzweifelnla��en.
nicht hinderlichroerden, nnd ér darf I Englaud wurde beynahe vor

die gewöhnlicheFurcht nicht hegen, �iebenhundert Jahren bereits durch
unter einer Behandlung über �cinen eine glücklicheRevolution- die Vers

Hexreudien�teine verdeckte neue Auf: bindlichkeit des Lehuwe�ensaufgeho-
lagezu erhalten, Kurz, die�eMethode ben, welches damals dem Monarchen
allein l'ann wie ih vermeyne, ißþuzu mehrlä�tigals nüßlich,dem Volke

�einemeigenen Be�tenzwingen. eben �onachtheilig, und nur der mits

Nationale Vorurtheile, welche dem leren Cla��egün�tigwar, und wels

Ge�eßgeberbey �einenAb�ichtenim es in der Folge nichts Gutes, wohl
_ Wege �tehen„zu überwinden,if das aber �einSchlimmes úbrig la��en

Mei�ter�tá>der Legislation gewe�en,konnte. Mir ihm ver�chwandalle

“Es be�tehetaber in dex Kun�t, dem dem�elbenähnlicheDien�tbarkeit,und

Bolke ein Augenmerk zu geben, wor: hierin i�tdev �iärk�ieGrund von dem

nach es �ibe�irebet, und welches, nahmaligen Flore der Nation zu �ue
wenn es gleichvon der Ab�ichtdes hen, Der: Wohl�tandder Nieders

Ge�eßgebersweit unter�chiedeni�t, länder �chreibtfich ebenfalls von der

�olchesdennoch mit ihm zu einem Zeit her , da�e fich die�eFreyheit
Ziele führet, und hievon la��en�ichin erworben , welche gleichwohlder Vers

den wo�ai�chen,griechi�chenund rô: bindlichfeit heil�amenGe�eßenzu ges

mi�chènGe�ehenBey�pielegenug-aus? horchen, nichts nimmt, Man darf.
finden, Unwi��enheiti�tgemeiniglih dabey ‘nichtverlangen, eine Gleichs
der Grund: und die Nahrung eines heit der Stänve, und die völligeUnz2

�olchenVorurtheils , welches uns nur abhängigkeitdes einen von dem ans

gerade zu auf die Glück�eligkeitder dern einzuführen,Eine �olcheGleichs

Vorfahren verwei�et,welche gleiche beit läßt�ichauch in der vollkommen-

‘wohl �ehrproblemati�ch,oder deren �tenNepubli? nicht gedenken, und

“Größe doh zu den damaligen Um- die Ungleichheiti�tes vielmehr, wele-

�tänden�o relativ , als wenig �iees zu che�iealle gegen einander in die Ver-

den heutigen i�t,und welches, wena bindli<keit �eßet�icheinander zu ere

es immer wäre geltend gemacht wor: halten, welchedie Mutter des Luxus

den, uns noch in dem Zu�tande,da und der Indu�triei�t,und die�e�ich
x
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wech�el8wei�eeinander näßrenund Be�ten,und wichinauch des Gane

dienen fâßite Aber darin ift die Voll: zen, de��enTheil es i�t,gebrauche
fomme ue it des Ganzen zu �uchen,fanu, und davon durch fein Gefeß,

306

wenn eiu jedes GViied�eineKräfte, �o keine Einrichtang und kein Herloms
viel es deren hat, zu �einemeigenen men gehindertwird.

€.

VS
111, Rarhlef-

Brief cines engli�eliesOfficiers misRom, den vorigen
Pab�tbetreffend.a)

Sygonden Kirchen, wovon ih Ih:
H nen �chrieb,komme ich ganz

natürlih auf das Haupt der�elben,
den Vab�t, _JFchhabe ihn ge�ehen,
bin vor Seiner Heiligfleit niederge?
kniect, und was mich no< glüÆlicher
machen mußte , ich habe Feinen apo:

�toli�chenSegen empfangen. Erre:

fidire niht im Vatican; �oudernlebt

in einem �ehr�hóneuPalla�teauf
dem Monte Cavallo, der guten
tu�twegen, welche ohn�ireitigauf
einer �obeträchtlichenHöheweit rei-
ner und ge�undexi�t. Alle Abend
fährt er aus, um fri�cheLuft zu �c{höôp-
fen und bey�einerZurückfunftvon

einex diefer Spabierfahrten begegnete
ich ihm. Vor ihm her lam etwas

nichtsbedeutende Neuterey nnd einige
von der Schweizergarde, in altmodi:

�chen,vielfarbigten�pani�chenKleis

dern, roth, blau und gelb, welches

ihnengi au.das An�ehnvôm Treff_

DerPab��aßin einer”

3 S.bA
�ome Accounts of

<>

Art Lehnftußlin einer großen,altem,

häßlichen,verguldeten Kut�chemit

�ehsPferden, wovon die beydeæ

vorder�ten,in einer ungèheuernEnt-

fernung von den übrigenvieren, 900

zwey Po�illions geleitet wurden, wels
che carmoßinfarbene�pani�cheKteider,
lange be�eßteHatstücher , Pump�tie-
fel, ihr Haar gefxäu�eleund fliegend
trugen, ‘ohneHut oder Kappe auf
dem Kopfe, Jn dér Kut�che�aßdex

Cardinal Känunerling und der

Miaggiordomo. Jhuen folgte eine

große{warze Kut�che,worin drew
andere Prâlaten �aßen,und hierauf
f<loß noch etwas mehr Reuterey-die-
fen �onderbarenZug. Sie fuhren
Schritt vor Schritt, und der Pab�t
machte be�tändigdas Zeichendes

Krenzes, und �egnetedie kutecndew

Zu�chauer.Man fagt „ daßGielehr-
�amkeitund Tugend dew gegenwärtie
gen Pabfk zu die�erhohenWürdeer-

hobenhaben,
Gam

ers from an Officerin the Guardsto bis Friend in Eagland, containing

Franeand Italy. Lond. Chron, for 177%July$ #7-
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Ganganelli war ein Landmann
von Geburt b), viele Jahre hindurch
ein bettelnder Franci�canermönch,und

völlig unbekannt, bis der vorige
Pab�t ihn �einesge�undenVer�tan-
des , �einerGelehr�amfeit-und�eines

uncadelhaftenCherafters wegen her:
vorzog und zum Jugui�icionscon�ul-:
tor machte: in die�erStelle betrug er

�ich�ountadèlhaft,daß ihm den 202"

Seprember 1759 ein vacanter rocher“

Hut augetragen wurde, Er �<{<lug

ihn aus und �agre: „Ein armer

„bettelnderFranci�canerméachhätte

„nichts um den Aufwand eines Car-

„dinals zu be�treiten,und �einEhr
„Zeiß ver�tiege�ichniht höôßer,als

„Z¿ebenslangein demüthigerSchüler

„des heiligen Franci�cuszu bleiben.,,
Die�eAntwort befreyete ißn dem ohn-
geachtet nicht, denn der Pab�tbe-

�tanddarauf, ‘daßer die ihm ange»

tragene Würde annehmen �ollte,er

gab ihm Equipage , Bedienten , u. �.
w. und ein �einemRange geuäßes
Einkoinmen. Als man begehrte, er

möchte�agen, wo er �einenPalla�t

haben wollte: antwortete er , in fet

nem eignen armen Klo�ter,und hier

Brief einesengli�chenOfficiersaus Rom xc. 1408

lebte ec auh wirflih, bis. er zum
Conclave berufen wurde, um �eine
Stimme zur Wahl eines neuen Pab-
�teszu geben ; da er denn zu �einem
gröstenSr�taunen1769 �elb�tgewählte
wurde, Obgleich, die Wahrheit zu
ge�tehen,er vielleicht niht bloßwegen
�eineraußerordentli<großenTugend
zu diefer hôch�tenfirhiiheu Würde
i�terhobenworden , �ondernvielleicht
deswegen, weil er ein Mann war,
der von dem Kai�er,dem Hau�eBure -

bon uad andern. fremden Potentaten
am wenig�tenabhängigzu �eyu�chien,

Michdüakt, ih �eheSie lächeln,
daß ich eie pád�tlucheGe�chichte
�chreibe,Jc ge�tebees. es i�tdas
lezte Ge�châffe,an de��enUnternehe
mung ih jemals würde gedacht has
ben; aber Niedrigkeit und Größe
fommen �e�elcenzu�ammen,daß es

wirklich verdient aufgezeichnetzu wer:

den, wenn es #\< einmal zúträgt;
‘und ih weiß aus Erfahrung, daß
Tugevd immer -

gefällt, wenn auch
�elbihr Lob von der Stimme des

Profanen ge�ungen,oder von der
Feder de��elbengeprie�enwird, Jh
bin u. �,w, W

b) Er war zu St. Arcangelo di Vado cinem kleinen unbekannten Städtchen in dex
_/ Didces Nimini den Z2%oder Z1tn Oct, 17095 gebohren,

ein Wundarztund der Sohn �olltees auch werden,
Scina Vater wax
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Shlußder Auszügeciniger Briefeeines OfficiersvondemCap der guten Hoffnung und aus Optindien,|
*

(Schlußdes zroeyten‘Briefes.)

as Cliina in Batavia i�t�o
$ unge�und, daß ih auch die:

‘ferhalb�uch:werde, �obald
wie möglich von Batavia wegzu-
kommen , dena haßé um Batavia
und. auf ver�chiedenenändetn Fn-
�elnvon Java i�t es �ehrge�und.
Es i hier in der Stadt nichts neues,
daß,wenn ih ßeute-heyjemandenzum
E��enbin , Und ihn fri�chund ge�und
verla��e,und ih komme nach drey Ta-

gen wieder, daßer �chonbegrabeni�t.
Dergleichen Fälle fallen hier täglich
vor, Es'i�t�ogarein großerUnter-

�chied,in welcherGegend dér Stadt

ich wohne, Jn dem Striche der Stade,
wo ich wohne, i�tes noh mit'am ge--

�unde�ten, Uéeberhauptaber entwi�cht
unter Tau�enden,welche hierhet koms

nien, ‘kaum einex einer ‘tôdtlithen
Krankheit, und wer �ichnichts zugute
thun und täglih ein Glas Wein
trinfen kann, muß�terben,und wenn

er eine Narur von Ei�enhat. Von
den Officiers, welche bier �ind,i�t

Jahr aus Jahr ein wenig�tens“die

Hälfte frank, und wenn zo in einem

Jahre �terben, das i�twas gewöhnli-

hes, daherfaun man hierbafd avai:
ciren,

*

Man muß hierin Batavia
immer eine \folcheDiát halten,wenn

man gleich ge�nndi�t, voie in L1t-

ropa, wenn man krank i�t,oder
man macht es nichtlange; in�onder-
heit mußman �<bep Tage húten,
daß einen die Sonne, und des

Vlachts, daßeinen der Mond nicht
be�cheine,Mein Wirth, welchee
uun {hon 7 Jähre in Batavia i�t,
und unter die�en7 Jahren kaum ein

halbesJahr recht ge�undgewe�en,hat
mich ver�ichert,daß er gleichohnmäch:
tig wird, wenn ihn der Mond nur ein

wenig be�cheinet,weshalb man beptn
Mondlihtreallzeit einen Sklaven
mit einem Schirme mitnimmt, wenn
man �paßirengehet. Eben �oi�tes
mit der Sonnenhitze von des Mor-

gens um 10 bis des Llachmittages
um zZ Uhr. Die�emußman ja vex-

meiden, weildie Sonnen�trahlen�o"

�ehr‘penetrant �ind,Außerdemfind
Mmmmm no<
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nochviele Dinge, welcheman der Ge:

�undheitwegen beobachten muß.
‘ Seit einigen Tagen habe ich gar

nicht zum �{reibenkommen fkônnen,
weil ich er�tmeine vornehm�tenVi�i»
ren habe ablegenmü��en,und hiezu
muß man den Morgen und Abend
anwenden, Esi�t hier eîne ganz an-

deve Lebensart wie in Europa. Jch
muß Jhnen docheine kurzeBe�chrei-

bung davon machen. Mit Anbruch
des Tages �tehtman auf, und weil

bier, Jahr aus Jahr ein, Tag
und Wachr gleicz i�t,wenig�tens
differirt es nicht viel, �oi�tes ordent-

licher Wei�e6 Uhr , da es vollkom-

men Tag i�k,Um 5 Uhr aber �teht
man �chonauf. Dann zieht man �ich

- gemächlichan, trinkt Caffeeund raucht
�einPfei�chenTobak, Wer was zu
verrichten hat, geht um 6 Uhr an �ei-

ne Ge�chäfte,und wer Vi�itenzu ge:
ben hat , fängtauch um 6 Uhr �chon
an, und da fann man einen jeden,
�elb�tden Generalgouverneur am

be�ten�prechen,Um 9 Uhr läßtman

�ichniht mehr auf der Straße �ehen,
wenn man es nit �ehrnôthighat,
weil es �chongar zu heißi�t. Bis

Mittag �ucht�ih-einjeder einen Ort
im Hau�e,oder vor der Thür aus,
wo es am kühl�teni�t, Um 12 Uhr
pünktlichwird ge�pcifervom Höch:
�tenbis zum Niedrig�ien,Man �ißt
niemals längerwie eine, oder hôch-
�tensanderthalb Stunden an der Ta-

fel, Nach Ti�cheraucht man no<
ein Pfei�chen, trinkt dabey ein Glâäs:

chenWein oder Bier für den Dur�t,

AuszügeeinigerBriefe 1652

daun wün�chtman �;cheineangenth-
_me Wachmirtagsruhe, und legt
�hordentlichwie des Nachts �{lafer,
Dies dauert bis 4 oder halb 5 Uhr,
und unter dic�erZeit i�tNiemand in

ganz Batavia zu �prechen,Jfdies
nicht eine vortreflicheMode? Von 5
bis 6 Uhr trinkt man Thee, und dann

gehetman wieder an �eineGe�chäfte,
oder in Ge�ell�chaftbis 9 Uhr. Um

9 Uhrpräci�ewird wieder ge�vei�et,
und allzeit �ogut, wie des Mittages.
Nach der Tafel raucht man wieder ein

Pfeifchen , uud dannlegt man �i zu
Bette, So lebt ianditeeinen Tag
und alle Tage, und �omußman auh
leben, wenn man ge�undbleiben will.
Wer hier \o {wärmen wollte, wie
viele in Europa thun , würde es nicht
lange machen,

i

Wen es nur nicht�oent�eblichheiß
wäre; ich habe Tag und Nacht keinen
trockenen Faden an meinem ganzenLei-

be, ob ich gleich ohne Decke und im

bloßenHemde �chlafe.Je wün�che
o�tin Gedanken, o, wenn es doh
einmal Winter wäre! i< denke aber

nicht daran, daß man hier von keis

nem- Winter was weiß, Was man

hier eigentli) Winter nennt, �înd3
his 4 Monate, wo es fa�tbe�tändig
regnet,

-

Demohngeachtet i�tes hier
doch�ehrwarm, und wenn nach dem

Regen die Sonne �cheint, �oift es

heißerwie im Sommer, Zur Wins

terszeit �terbenhier die Men�chenam

mei�ten, be�ondersi�tder Negen�chr
�{ädli<und unge�und,

|
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Was hâtdochder größteTheilvon

Europa vor den andern z Welttheilen
für einen Vorzug „ was das Clima

und die Ge�undheitanlangt, Darum

geht auch fa�tNiemand aus Europa

hieher,
um hier zu bleiben , �ondern

um �einGlück zu machen, und dann

wiederum zuruckzu ehren, Wollte

der Hitiimel, daßi< er�t�sweit wä:

re, ih wollte mich mit: Freuden zum

¿wzyten male dem ‘wilden Meere auf
einige Monate anvertrauen, Es ge:

_hetaber fo ge�chwindnicht, wie man

in Europa glaubt. Aller Anfangi�t
\<wer und�ogehetes auchhier, be�on:
ders im tMilitair�tande,es �eydaun,
wenn Krieg i�t,oder daßman, wie

‘ich chou ge�agthabe, als Comments
danr einen Po�tenallein hat, urid

dies mußman bey Gelegenheit durch

Patronen erhalten. Denn es werden

âus dem Haag �oviele au den Herrn
Generglgouverneur tecommandirt,
daßer unmöglicheinem jeden gleich
helfen kann. Die Commendantén

auf den Au��en- Po�ten haben ein

hartes Leben, weil das Clima um

Batavia ge�undi�t.
Mit-deneu, welcheals Comman-

deurs von Holland nah Judien
gehen, hates folgende Bewandniß:
Es gehen jährlich etwa einige zo

Schi�fevon &0!land nach Indien.
Auf jedem Schiffe i�tein Com=

mandenr. Wer nun von die�enEoms

mandeurs mit Recommendationen ver?

�eheni�t, gleichwie ih, wird er�ilich
in Batavia, oder auf Ceylon, oder

auf Jap, oder auf einexandern

guten Hoffnung€ 1654
Jy��el, wo etwas erledigeti�t,gleich
als Officier placirt. Bis dahin
bleibe er frey von Dien�ten,Wenn
nun ein Au��en-Po�kenvacant wird,
und man �olcheVor�prachehât, wie

ih, �ofann man �olchenleichterhál-
ten.

cherPo�tenan einen vergebenworden,
der nur er�tein Jahr hier gewe�eni�t.
Wer weiß, ob ih ihn niht bekome
men hâtte, wenn ih eher hier ange-
langt wäre. An dem Herrn Saban-
dar Rpyn�khabe ih einen großenPa-
tron, denn er gilt �ehrviel bey Sr.
ochedelheit. Dies-i�tder Titel,
welchen man dem Herrn General-

gouverneur von der Parra giebt,
und die Räthe von Îndien heißen
edle zerren. Einen jeden andern
nennt man mya Heer. Dies ekr�ireckt
�ich�ogarauf den Officier-Stand.
Man �agthier nichr Herr Zaupt-
man, Herr Lieurnant u. # w.

�ondernbloßmpx Heer. Der Titel
von der Gemahlinn des Herrn Ges

neralgoupercneurs i�tMej�rowGe=

neraal�è; die Gemahlinn éines

Raths von Jndien heißt:Me��row,
und alle andere Damen heißenZuf:
rows, �iemögen verheyrathet �eyw
oder nicht. Das Wort Gnädig,
Thro Gnaden 1c. kennt man �o
wenig in Holland als in Jndien;
�ondernman läßt die Gnade hierune

ferm Herr Gott allein übrig, und
der Herr Generalgouverneur �o:
wohl, wie �eineFrau Gemahlinn
würden es �chrúbel und für einè

niederrrächtigeSchmeichelepaufs
Mmmmm 2
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Es i�tno< vor kurzem ein �ole
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nehmen, wenn man von Gnade ge-

gen �ie�präche,wohl aber von Gú-

tigkeit. 7:

Jch �chreibe,�owie es mix in den

Sinn kömmt. Sie werden es daher
nicht übel nehmen, wenn keine! Ord-

nung in meinem Briefe herr�{ht,denwr

es ift hier zu Lande zu heiß,und man

i�tzu gemächlichum rechtordentlich
zu denken. Baravia i�teine prâch-
tige Stadt und �ehrforrificirr.
Wenn ih Zolland ausnehme, �o
glaube ich, daß in ganz Europa keine

Stadt i�t,welche durch die Bank �o
regulaire und magui�ikeHäu�erhat.
Dies i�taber alles nichts gegen die

Prachr , welhe in den Häu�ern
herr�ht.Die ko�tbar�tenUieu-

blen, welche man in Europa nur in

Königlichenund Für�tlichenSchlöf:
�ern�ieht,findet man hier bep allen

Per�oñenvom Srande, Es blibt
“alles ‘von Silber und Golde,

Ein gewi��erFähndrich; welcher
�ichnach acht Tagen mit einer TFndia-
nerinn- verheyrathet, ver�ichertmich,
daß’ihm die Hochzeitsunko�kénwe:

nig�tensauf 5000 Rehk. /; und die

Meublen, Sklaven und was dazu
gehört,das Haus nicht mit gere<net,
wenig�tens20009 Nithlr, zu �tehen
Foinmen; und dies i�tnur ein Fähn-
drih, Es ‘gehörtaber eine große
ESnt�chließungdazu eine �olcheJudiar
tierion zw heyrathen.  Er�tlichhmuß
man-be�tändighier im Laude bleiben,
zweytènshaben �ienicht die gering�te
Erziehungund Lebensart,�odaßman

nicht'dengering�tenUmgangan ihnen
Í

i AuszúgeeinigerBriefe: (44 1656

hat „drittens haben �iealle eine Ge-
wohnheit, die ih gar niht aus�tehen
kann. Sie kanen vom Morgen bis
in den Abend eine gewi��eWurzel,
welche man Pinang nennt. Die�e
Wurzelgiebteinem rothen Saft von

�ich,wêlcher ihnen be�tändigam Mun-
de herunter fließt, und dies i�tfür ei:
nen Europäer�ehrelelhaft, Von dies

�erGewohnheit�ind�ie�o-wenig ab-

zubringen, wie ih vom Schnup�to:
back, Sie �prechenwenig Holländi�ch,
�ondernfa�tnichts wie Malayi�ch.Es
�indpo��ierlicheGe�chöpfe,und ihr
Anzug und Sitten noch po��ierlicher.

Was kriegt man hier niht alle zu
�ehen!Wie vielerley Nationen! ‘bee

�onders halten �ichviele Chine�er
hier auf; ich habe �elb�teinen Chi-
ne�erzu meinem Barbier, er ra�irt

recht gut, und macht: allerley Grie
ma��enund Hocuspocus

:

dabey,

-

ih
fann ißm aber fein Wort ver�tehen.
So geht es mir auch mit den Sklq<-
ven , welche mich bedienen; i< muß
alles dur<h Minen und Zeichenzu ver-

�tehengeben, oder meinen Hrn, Wirth
zum Dollmet�cherbrauchen.

'

Ge�ternAbend habe ih einerLu�t
barkeit beygewöhne, welcheih no<
nirgends wie in Baravia ge�eßen
habe. Jch war bey einem gewi��en
Herrn G.... ‘aus Z.,,„ gebürtig
auf eine Suppe eingeladen, «er i�
mit der Tochter des �eligenBrigadier
Faber, an welchenich, wie ich:Jhnen
�chonge�agt,von dem Hrn, von Prehn
�tarkrecommandirt' war, verheyrather.
Um 1x Uhr da wir'aus einander‘ge:

|

hen
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henwollten,{lug der HerrG“/dér

Ge�ell�chaft,welche aus einigen �unf:

zig Per�onenbe�tand,vor, ob es nicht
gefälligwäre noch eine kleine Spa-
zierfahrt zu mähen: Sie waren

alle dâmitr zufriedenund ichgiengauh
mit, wie der Wirth von Bielefeld.
Es dauerte feinehalbe Stunde, �o

�tunden"gleich'eitigedreyßigzweh�ißi:
9e Kut�chen-vorder Thür, denn in

einem vier�ibigenWagen zu fahren,
i�thier in Batavia viel zu unge-

mächlich, Bey jeder Kut�chewaren
zwey Sklaven. mit brenuendenFackeln,
wovon es auf der Ga��e�ohellwar,
als wenn es Tag gewe�enwäre. Drey
Tcupp Mußkanten,gleichfallsSkla-

ven, wovon ein Trupp vorn , einer in

der ‘Mitte, und einer hintenpoßirt
war „ regalirten uns mit einer Mu�ik,

Noch waren bey.jedemWagen zwey
Sélaven, welcheWein und. allerley
Erfri�chungenprä�eutirten.

- Jn die-

�emAufzuge fuhrenwir ganz lang:
�am, Schritt vor Schritt „in der

Stadt zwi�chen.lauter Alleen etwa

zwey Stunden �paßiren, und.darauf
fuhrein jedernachHau�e.-Die�e
fleine Nachcomöddiehat dem Wirthe
wenig�tensanderthalbhundertThaler
gefo�let,aber hierausmacht�ichkeiner
was in Batavia, wer gleichwie
der G.… eine�ehreintráglicheBedie:
hung hat,

Es gebt:hier ju�t�owie in Er
ropa,

‘ Denenjenigen,welcherei
�ind,fliéßitdas Geldvon allen Orten
in, da es bingegenzeinemAnfänger
�ehr�äuexwird,

/

e
die;

vondeit?Capde’ gutenHoffnung1. 1658
‘�ésden Li:nvohnernvon Bata-
via zumRuhme nach�agen,daß.�i<h
viele eine Ehre daraus machen, einen

Fremdlingzu dienen, MEu juune
tet�tüße,"An dex Oftkú�tevon Favai�
jeßtein kleiner Krieg. Einigein-

ländi�cheBônige haben fi< cm-

pórc, und wollen den Tribur nicht
bezahlen„welchen�iezu erlegen {ul-
dig �ind,- Es i�tzu dem Eude vor

vierzehnTagen.ein Commando von

einem Lieutenant, zwey Fähndrichs
und hundert Mann von hier darnach
zu gegangen , um ��hmit der übrigen
Miliß, welche die G�tindi�cheCom-

pagnieauf der O�tkü�tehat , zu vers

einigen. Es i� Schade, daß ich
uicht einigeWochen früher gekommen
bin, ih würde darum ange�uchtha:
ben mit, zu gehen. Hiebey i�tnoh
zu Zeitenwas an�ehulicheszugewin-
nen, in�onderheitwenn man einen �ol-
chen Kônig der Rebellen gefangen
friegt. Die Art mit den Wilden
Brieg zu fúhren i�thier zu Lande
zwar. �ehrbe�hwerli<h,indem man
mehr gegen das heißeund unge�unde
Clima zu fehten hat, als gegen den

Feind, dahingegenfann man aber

auch. durch eine glú>licheBeute ein

xeicherMann werden. Sollte der

Kriegein: weniganhalten, und no<
ein. Tran�portdarnachzu -�egeln,�o
werde ih �uchenvon der Gelegenheit
zu profitiren,

Nun muß.ih do< wohl endlich
�chließen...Der Vriefi�teinmal lang
genug, und

o weiß�elb�tnichtpsMmmmwm z was

24
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was ichge�chriebenhabe, ih bin auh
zu gemächlihum ihn durchzule�en,
denn es i�tzu heiß, So viel weiß

-ich gewiß, daß ich die�enBrief in

Afrika angefangen, auf der See

continuirt, und in A�ienendige, im-

Auszügeeiniger Briefe von dem Cap. 41660

gleichen„daß alles, was i< ge�chries
bèn,Wahrheiten �ind,Jc bin 2c,

Batavia,
D

den 6tenDec, 1771
i

t«
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Ueber die leichte�teMethodeden Herrendien�tabzu�chaffen.
Cg\le�eMethodefindet �ichim ggten

Stück die�esMagazins vom

gegenwärtigenJahre, und �ollin Ver-

�teigerungdes Herrendien�tesbe�tehen:
Ueber die Ab�chaffungdes Herren-

dien�tes,i�t,wie úber die Ab�chaffung
der Todesf�trafen,bisher von vieleu

wackern Männern �oviel gründliches
ge�chrieben,aber auch von Leuten , die

den Herrendien�taus dem Ge�ichts-

punkt eines Sklavendien�tesan�ehen,
auf eine empfindelndeArt �oviel ges

fa�eltworden, daß, wenn man fene
nicht aus�chreiben,oder mit die�en

nicht fa�elnwill, im allgemeinennichts
weiter darüber ge�agtwerden kann,

Beydes i�tmeine Sache nicht, Die

Frage auch, ob die Aufhebung des

Herrendien�tesnúblih �ey?gehört
nicht zu meinem Zweck, �cheintaber

in den hie�igenLanden in Ab�ichtder

mei�tenAemter zu bejahenzu �eyn

Ich habe cs nur mit vorgedachterMe-

thode zu thun, worüberih meine Ge-
danken hiedurchin furzenWorten vor-

lege. Eine Ver�teigerungdes Herren-
dien�teszwi�chenden Pflichtigen und

dem bisherigen Pächter der Dien�te
wird �eltenzu Stande kommen, Die

Pächterwün�cheuder Dien�telos zu
�eyn,und werden al�oihrem Wun�ch
nicht entgegen arbeiten, WVorausgee
�eßtaber, daß irgend ein Pächter zu
die�erVer�teigerungUu�thätteund die

Dien�temei�tbietender�túnde,wie

würde“ der fahren? Es müßteihm
zwar dasjenige, was er nun für die

Dien�temehr gäbe verglnet werden,
aber wie würde es mit dem Dien�t
gehen? würde er niht ab�ichtlichweit

�chlechterals vorher verrichtet wère

deu? und wäreder Pächter , weiches
in hie�igenLanden mei�tentheilsder

Fall i�t,zugleichBeamter, wie �ehr
wüärdedas Zutrauen der Unterthanen
zu ihm fallen? Eine jede Ver�teiges
cung zwi�chendem Beamten und Uns
terthanenhebe das we{�el�eitigeZus
trauen auf, be�ondersge�chiehtdies
an Seiten der Unterigaten und i�k
al�odurchaus �{hädli<.,
Sona) müßtendenn noch andere

zux Ver�teigerungzugela��enwerden,
Dies könnten nux Begüterte �eyn.
Und da wäre ein Haupt: Erfordernis,
daß alle und jededienende Dör�ercis
nes Amts nichtweiter von dem Gute

de��enEigenthümer-aufdie Dien�te
Ji

A e
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bieten wollte, als von dem bisherigen
Dien�torteentféttetwren, und dies

werden äußer�t�elteneFälle �eyn.
Deún wenn gleichbey der Lage eini:

ger ‘Dörfer in Lie�erAb�ichtnichtszu
etinnern �eynmöchte,�owürdedoh
die Verpachtung des Dien�tesans

die�enDörfern,wenn-auchdem Gute
\chon damit genügte,nicht anzurathen
�eyn,weil in Auù�eßungaller dienenden
Dörfer eines und“ de��elbenAnís

nothwendig eine Gleichförmigfeit�tatt
haben , und ein Dorf vor dem andern

den Dien�tnicht behalten, oder de��en
entledigt werden muß. Wenn aber

auch jene Fälle häufigerwären, als
ich �ilemik vor�telle,wird denn wohl
Jemand, dex �ichbisher beyder Arbeit
eigener Ge�panne und Legte gut be:

funden, i< leicht zu dieferPacht ent-

�chließen?Wird er Luft haben, fei:
nen Acker verwildern zu ‘la��en,und

�tattwie. vorhin in Ruhe, nun-in Un-

ruhe und Verdruß zu UE ich�ollte
es nicht glauben.

U-berhanpti�tauch, eine VerKeige-
rung �ehröfters ein �ehrun�icherer

Weg zur Ausfündigmachuhgdes wah-
ren Werths einer Sache, und müßte
es be�ondersin die�ewFalle �eyn,
Was wird den Pflichtigen bey der

Ver�teigerungkeiten? Er weißzwar
vielleicht �einebisherige Ver�äumniß
und den Erwerb den er �i<,wenn er

dien�tfreygewe�en,gemacht haben
würde, in An�chlagzu“ bringen,
wehe ihm «ber, wenn ek darnach
�einenBot einrichtete! dies verlangt
der billigeDien�therrnicht,

/

Die�er

Ueberdie leichte�teMéthodeden Hetrendien�t:. 162

rechnetdie Ver�äumnißdes Pflichtigen
und die manna! langen Wege zum

Dien�tort�hniht zu Gute, Eri�
mit dem Er�alzdes Werths der Diens

�tezufrieden. Darüber aber was der

Dien�tbisher dem Dien�therrenim

ganzen werth gewe�en,können die

Pflichtigen keine Berechnungziehen,
mithin müßtees ein großesOhnges
fähr�ehn,wenn �ebey einer Vers

�teigerunggerade"die rechte Nummer

trâfen, und weder zu- hoh noh zu

niedrig giengen,-welhes beydes {àäd-
lih wäre, Sicher ge�chiehteins von

beyden, und würde alfo der abgelaus

feneEontract auf die vorigen Bedin-

gungen nie erneuert werden können.

Man müßteöfters wieder zur Licitae
tion \chreitean, und voie nachtheilig
würde es für beyde den Dien�therrn
und den Dien�tpflichtigen�eyn,in �o

we�entlicenStücken ihrer Einrich-
tung �oôfiereVeränderungenerfah-
ren, oder auch yur erwarten zu mü�e
�en.Obhnedieswürde der bey die�er
Methode abgezielte indirecte Zwang
nicht wirk�am�eyn. Der Bauer
würde bald merken worauf es anger

�chenwäre, und würde entweder �pôt-
ti�choder gar nicht bieten,

Junvielen Aemtern hie�igerLande
i�tbereits der Dien�tabge�chafft,und

obgleich�on�tdas Bey�pielzur Nache
folgereißt,�ogiebts doch freylichver-

�chiedeneandere Aemter, wo die

Pflichtigenlieber bey dem Dien�tbleis
ben als ei mäßigesneues Dien�tgeld
geben wollen, Dies rührt aber wohl
eben nicht von einem Mistraguen ge-

gen

A
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gen die Dien�therr�chaftoder . ciner,

argwohnenden Uebervortheilung-her,
�ondernder Grund i�teinestheilsdie

Hoffnung zu anuehmlichern Bedin-
gungen, anderntheilsaber dieUnge-.
wißheitdes Erfolgs des Bey�pielse
Beydés.i�t �ounvernünfcig nicht,
Werkauft nicht gerue wohlfeil, und"
wer �iehtnicht gernemit eignen Au:
gen? Dies lebtere faun aber der;
Bauer no niht. ¿Das Exempel i�t
zu neu und der Erfolg davon noch.
nicht gewißgenug um durchgängig
Nachfolger zu finden. Aeußer�twahr-
�cheinlichi�tes, daß er �einenVor:

theil verkennet , aber man warte doh
bis die Zeit auf die�eWahr�cheinlich:
keit das Siegel der Zuvoerläßigfeit

».
e
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drückt,dann wird der Vortheil ande-:
rer ihm für �\‘ineneignen Vortheil:
die Augenzeitig genug öfnen, ,-

Wennes al�oauch bey die�ervors

ge�chlagenenWVer�teigecungsmethode
anuLicitantennicht fehlte, und das;
wäre do ein Hauptmangel, -�o‘ver-
dientdochdie bisherige Methode, zu-

deren völligenEcôrterungaber ich kei-

nenBerufhabe, in aller Ab�ichtden

Vorzug.Auch nach die�erwird dex
P�lichtigeja.gichtauf ewig gebunden,:
die Re�ultate.der Unter�uchungendie

ihr zum Grunde liegen, �indvon rich-
tigen Principien ab�trahirt, �indal�o
treffendund niht �<wankend,und

findetman auch bey die�er.

‘alle die Vortheile die jeue ver�pricht,

G.

Zu Vertreibungder Amei�en.

T° Geruch des gemeinen Wer: eïkenBu�chvon die�emGewächs
muts, (Ab�inthiumvulgare,)

i�tein �icheresMittel, �ichvon die�en,

bey Süßigkeit einni�telndenGä�ten
zu befreyen, Mau darf nur bloß

unter die Schieblade, worin Zucker
befindlich, legen; �owird man den

Erfolg davon binnen 24 Stunden.
�chonbinlänglihbemerken

WUPL

Ys die Gemahlinndes Däni�chen
Con�ulszu Marocco iù einem

ReifrockebeyHofeer�chien,\o-befühlte
fie die Kai�erinnum und um ; endlich

dote.
|

rief �ieaus: Und bi�tdu das alles
�elb�E!Gewißdie wißig�teSatyre,
welche jemals auf un�ere.Mode i�tge-
macht worden,

y
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Hannoveri�cbesMagazin,
70ts Stüd, -

Freitag, den 1fen September 1780.

Vor�chlägezur Verminderungder Eide,
Dvérer ëx roavoguias Veudoguiaua daéfera.

$
ie Gottesgeleßrtenhalten jeden
Men�chenfürbô�evonNatur :

die Rechtsgelehrtenhingegen
halten ihn �olange für gut, bis das

Wider�pieldargethan i�t.Sie be�ch:

ten jedoch, daß er �ichge!egentlichbei-

fallen la��enmögte, ‘ein?Untreue zu

begehen„ein fal�chesZeugnißwider

�einenNäch�tenzu reden, das ihm an-

vertraute Vermögenverla��enerWai:

�enan �i zu bringen, und ins ge-

heim eine Erb�chaftzu plündern. Für
alle die�eBe�orgni��e�olleine eidliche

Betheurung �einerRecht�chaffenheit
die Sicherheit lei�ten. ;

Sotrügbar uns �olche�cheint;

Sermens

de la foi humaine, �acrés

& vains garans.
4

224A Voltaire,

�oehrwürdigwar�ieder Vorwelt a),
Das Band des Eides i�tdie Religion,

a) Cicero L. 3. de officiis.
b) in L. 12. de Legibus.
c) Grayinæ origines juris P. 293,

Philo:
i

und Plato b) hat angemerket , dag
weun ein Volk keine be�äße,�owäre

jeder Eid mißlih, wenn er über das,
was mein und dein i�t, ent�cheiden
\�olte, Die Gottheit blieb den ältee

�tenVölker�chaften, auch in dunkeln
und �hwantendenBegriffen, furcht-
bar, und heilig war ihnendex Eid,
Schon tycurgus bediente �ichde��en.
Er gab den Griechen Ge�eke,wandte
eine Rei�evor, ließ�ie�chweren,daß
�ie�olchebis zu �einerZurükkunftbee

obachten wolten, und entfernte �{<
hierauf auf ewig, Durch eine genaue

Beobachtungeidlicher Ver�icherungen
regierte Numa Pompilius ohne Ge-

�eßec). Durch �ieblieb die Grund-

ve�tedes Römi�chenStaats in allen
Stürmen uner�chüttert,und redliche
Nachkommen eines räuber�chenGe�in:
dels wurden unnachahmlicheHelden
und Beherr�cherdes Erdfkrei�es.Ein
_Aaaa Negulus
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Regulus wolte �ogareinen abgedrun:-
genen Schwur,den der Pontifex Maxi-

“tuus�elb�tfür ungültigerklärte,nicht
hinten an�eßen, und gienggetro�tden
Martexn der Carthaginen�erentgegen.
Die Furcht für die Götter hatte über
den Pôbel eben die Gewalt, als die

Ehrbegierde über die Großen.
Tid, den das Volk gelei�tet, daß es

�einenCon�ulnin den Krieg folgen
wolte, dämpfte�einenAufruhr, und

hemmete�eineTrennung auf dem hei-
- ligen Berge, Ein jederBürgermußte

cidlich den Betrag �einesVermögens:
anzeigen; die Ge�chichtemeldet nicht,
daß fo lange die�emächtigeRepublik
be�tand,jemals davon eineAngabefal�ch
befundenfey d). Das Glúc des

; Hauntibals machte das Volk zaghaft.
Nach der Niederlage bei Cennas wolte

es nah Sicilien fliehen, Es mußte
dem Scipio �{weren,daß es Rom

niht verla��enwolte, Es blieb, und
das Schwerdt �einesFeindes überwäl-

tigte zwar �einenMuth nicht; aber

�eineReligion e). Unter den Chri-
�ien- �odie Verbindlichkeit eines Ei-
des durch ein helleres Lichtder Offen-
barung fennen mußten, fanden zwar
die Kirchenväterdie gerichtlichen Ei-

deslei�tungenbedenflih, da �iemit

heidni�chenCeremonien begleitet wg-

ren: Ss �hwurenjedochdie re<tgläu-
bigen Bi�chôfeauf dem Aeumnen�i:
�chenConcilio bei dem teibe des Herrn,
und fo wahr fie-Chri�tum�ehenwol:

Der

ten am Tage des Gerichts f), Die
er�tenChri�tentrauten �<unter �ich
ohneBetheurung. Die Ur�acheder

mehr�tenEide i�tdie Hab�ucht,und
die Furcht für einen Verlu�t,er �ey
großoder klein.

Und was liegt datin daran bei einem
bittern Zwi�t,

Ob Fi�chfett,oder Gold des Zwie�palts
Ur�a i�t?

5óaller.

Die�efiel bei ihnen weg, Sie ver:
walteten ihreGüter zu eines jeden Bes
dürfniß,und verließen�iefür ihreRe:
ligion �orgloßund freudig, Allein
die�es uneigennüßigeChri�tenthum
dauerte fo lange, als es �cineLauter-
leit iu Druck und Verfolgungbehielt.
Jrreude und herr�chendeChri�ten
�hwurendrei�tauf die Gebeine der
Märtyrer, die niemals in einem Streits
handel deo: Gote des Friedens zum
Rächer über fich angerufen hatten,
Aís un�reVorfahren Barbaren hie�:
�en,und ehe ihnendie Ein�ichtenund
die ta�terder aufgeklärtenNationen
befant wurden, war die Aufhebung
eines Schildes, ein Hand�chlag,uad

ihr Wort cin unverbrüchlichesPfand
ihrer Treue. Mit dem Anwachs ih:
rer Reichthumer 16d dem Verfall ih-
rer Sitten wurden �e�elb�tgegen ihr
Ja und Nein mißtraui�ch.Eine �tär-
lere Betheurunz�oltevas Siegel der

Waßhrheit�eyn,und wurde gar oft die

Sprache des Meineides, Bei den
:

_—

Paü-
d) Saint Foix Effais hi�toriques�urParis Tom, (Pds
e) Montesquiou L'e�pritdes Lois L. 8. C.13.
f) Tertullianus C. 13. Seû. 4. Art. 9. Se. 3.
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häufigenEideslei�tungengewöhnen
�<die Men�chenunbedacht�aman

Hülfsmittel,deren man �ichnur, gleich
den Drohungen nit der leiblichen
Folter, in unumgänglichenFällen zur

Ehreder Wahrheit bedienen �olte,und

unter den täglichenAusrufungen des

göttlichenNamens, verliert �ichdie

dem�elben�chuldigeEhtfurcht,
Die Veranla��ungder gerichtlichen

Eide berußetgemeinigli in einer wif-
�entlichenVerhelung der Wahrheit.
Jeder Theil läugnetfie, in �ofern �e

ihm nachtheiligz je mehr �iehervore
blicfen will, de�to�tärkerwird der

Nebel der um �îeverbreitert wird, und

man hâlt den Cicero zu gewi��enhaft,
wenn ex in der Redes für den Ro�cius
�agt:Mit ebea der Stra�e;-\o die un:

�terblichenGötter dem Meineidigen
be�timt,baben�ieauch den tügnerbe-

drohet , und ihren Zorn erregen nicht
die Eidesformeln, �onderndie Untreue

und die Bosheit , womit dem andern

ein Fall�tri>kgelegt wird : Es hat �ich
gleichwohleine Nation gefunden,die es

�chbloß aus Antrieb des Gewi��ens

zu einer Schuldigkeit gemachthat, �o

gar im Gerichte die Wahrheit zu re-

den: Es waren die alten Einwohner
in Peru, Sie wurden kaum von den

Spaniern fürMen�chengehalten, Es

i�twahr, �iekonten nicht ein�ehen,daß
ein Prie�terin Rom berechtigtwäre,
ihre Länder zu ver�chenken,und ihre
Habe Tyrannen Preis zu geben, Un-

bekannt mit den Kennzeichen,wodurch
der �chreib�üchtigeEuropäer�eineklu-

Vor�chlägezur Verminderungdér Eide," 1110

gen und thörigtenEinfällezu verewie

gen �ucht,hatten �iekeinen Begrif von

einer �chriftlihenOffenbarung,und

weigerten �ichder Annahme des Evans
geliums gus den vou ihren Blute tries

fendenHändenihrer Würgengel.Sie
roaren gleihwohl nicht ohneReligion,
de�i�ieverehrtenvorzüglichdie Sonne,
Die�esSinnbild der Herrlichkeitder

allgemeinenVor�orgeund der Allge-
genwart des Schöpfers,erweckte in ihe
nen Bewunderung und Dankbarkeit,
und �ie�chriebenderen Wirk�amkeit
ihr eigenesDa�eynzu. Ein irriger
Wahn, der jedochihrem Herzenund

ihrem Ver�tandenicht �o�ehrzur
Schandegereichte , als die Verfin�tee
rung der Aegyptier und der Un�inn,
worin d�tersdie I�raelitenverfielen,
die das Bild der wohlthätigenund

maje�täti�chenGottheit in ‘der Anbe-
cung eines Crocodils und eines Kals
bes entweihten. So großinde��endie

Ehrfurcht die�erWilden für das Ges
�tirne,das täglichihreHandlungenbe-“
leuchtete,war, �o�hwuren�iedochnicht
bei �elbigem,Sie furchten�chonde�e
�enUnwillen und Zorn, wenn �ieihren
Jucas auf eine bloßeFrage die Wahrs
heit vorenthielten5). Das Bei�piel
eines rohen und unge�ittetenVolkes,
das nicht ein�tden Werth des Gols
des, des Abgottes des klügernWelt-
theils zu �{häßenwußte, i�tzwar zu

"niedrig, als daß man es dem vor�ich:
tigen Europäerzur Nachahmungmit
der Hofnung eines guten Erfolgs ans

prei�enlônte, Es würde jedocheine
Aa aa 2 �charfe

8) AllgemeineGe�chichtevon Amerika, zweiter Theil S, 240.

té
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�charfeAhndung ein �her Bewe-

gungsgrund �eyn, daß in den Gerich-
ten nicht �ohäufigUnwahrheitenzur
Hintergehung des Näch�tenvorge--

bracht würden, und es würde �olche
die Bedürfni��eder eidlichenZeugni��e
vermindern. Aus- Furcht eines zeit-
lichen Uebels vermeidet auh der ta-

�terhaftedas Bö�e:Der O�tiake�chnei:
det bei �einenBetheucungen �einetn

Gößendie Na�eab, und glaubt, daß
er alsdenn �eineNa�eeinbüßenwür-

de, weun er die Unwahrheitvorbräch:
te h), und die Furcht �einGe�ichtezu
�chänden,wird die Stühe�einerRed-

lichkeit. Jn Japan wird eine geriht-:
licheLúgegleich allen andern Verge-
hen mit dem Leben be�trafti). So

grau�amdie�esGe�eß�cheint,das der

Eigennukder Kai�er,die �h das Eis

genthumsrechtder Güter ihrer Unter-
thanen zu�chreiben,veranlaßt,�obils

lig würde es �eyn,wenn jeder der wi-

der �eineeigene Ueberzeugungdurch
eine Láge �eineBefugniß behaupten
wolte, �iewenig�tenseben dadurch ver-

lôre, wie es in den Ge�eßen�chonauf.
den Fall, wenn Jemand den Be�ißei

ner Sache láugnuet,verordnet i�t.
Eine beträchtlicheAnzahl Eide i�t

entbehrlichund unnúßeund demStaa-
te �onachtheiligals dem men�chlichen

Körper der Gebrauch über�lüßigerAr-

zeneien,wie �olches�chonein berüúhms

b) Neu verändertesNußlandS. F50.
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LON
Göttingi�cherLehrerausgeführet

at k),
Hießergehören 1) alle außerge-

richtlicheEide. J��eine Handlung
an �<erlaubt, �obraucht �iekeiñer
eidlichen Be�tärkung. Hat der Gér

�etzgeber�olchefür ungültig erklärt,
hat er zum gemeinen Be�tien-verord-
net , daß fein UnmúündigerohneBei:
�tand�einerVormund�chaft�h ver-

bindlicheinla��en,noch ohnegerichtliche
Unter�uchung�eineGrund�tückever:

äußernkönne , �overdient �owohlder:

jenige, der aus einem Eide ein Band-
der Ungerechtigkeit machen will, als
der dazu dieHand bietet, eine Be�lra-
fung; uud wenu die�e‘erfolgt, unid
die ungeziemende Ab�ichtder WVereite-

lung eines heil�amenGe�eßesverfehlt
wird, �owürden die�eEide von �elb�t
unterbleiben, Bei den Hebräernfonte!
feine Frau ohne Einwilligung.ihres“
Mannes, und kein Kind ohne Genehs
migung �aisVaters |< eidlih ver-

p�lichten1): es hat wohl feinen Zwei:
fel, daß ein Landesherrden Misbrauch
der Eide zur Au�réhthaltunguner:

="

laubter Handlungenunter�agenkönne,
Die mei�teneidlihen Betheuruns

gen erblickt man inu den Bürg�chaften
der Frauen für ihre Ehemänner, und

es ent�tehthier der Zweifel, ob der ges
meine Wohßi�tanddie Ungúltigkeitei-

nex �olchenBürg�chafterhei�che,oder

;

i ob

1) Recueil des Voyages qui ohr �ervia' VEtabli�ementde la mpatiiedes
Indes Tome 3. Part.-2. p. 428.

k) Ayrer de abu�u E teten tollendo. E

N) Grotius de jure Belli & Pacis p. 4F0.
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ob die�esVerbot nicht bloßeine ihnen
ertheilte Rechtswohlthat,deren �e�ich
wieder begeben fönnen, bezichle?

Die Römer �ahen’es als eine An:

gelegenheitder Nepublik an , daß eine

Frau, deren Ehemann�ichvon ihr nah

Gutfinden �cheidenfonte , nicht ihren
Braut�chaßeinbüßte,und auch heuti-
ges Tages trennt oft der Tod zu früh
eine Frau von ihrem Erwerber. De�:

�enVerlu�twird ihr doppelt �chre>:
lich, da �iegeineiniglicher�talsdenn

die Trummer eines
|

zer�cheiterten
Wehl�tandeserblickt. Wie �ehrwür:

de eine verlä��eneWitwe mit ihren un:

erzogenen Kindern dem getneinenWes

�enzur La�tfallen, wenn �ieaus ihres
Ehemannes Verla��en�chaftnicht ihr
Eingebrachtes retten könte , und wie

viele Väter ‘wurden nicht“bedenklich

finden, einem Manue, de��enGlücks:

um�tändenicht einleuchtendfind, ihr
Kind anzuvertrauen , wenn die�embei

einem fo traurigen Falle in de��en

Vermögen die er�teSicherheit ent:

gienge. In einem Zeitalter , wo die

Pflicht, dem Staate wohlgezogene
Búrger zu hinterla��en,�ohäufig
theils einem Mistrauen in die Vor-

�ehung,theils einem herr�chendenGeis

�tederUngezwungenheitund regello�en

Triebe, theils einer äng�tlichenFurcht
für die La�tendes Ehe�tandes,die �o
viele abwech�elndeModen dauerhaft
machen , aufgeopfert wird, �indalle

‘Ordnungen, die auf einè oder andere

Art die Bevölkerungbefördern,er-'

�prieslich.Dcr Grund die�erRechts-*
wohlthat i�tdie lmbecuilicas Sexus,

Vor�chlägezur Verminderungder Eide. L114

oder die Empfind�amkeitdes. �{ödnen
Ge�chlechtes.
daß eine Frau unter den Drohungen
eines gebietri�<henEheherrn, over viel-

leicht noh mehr in den Umarmungen
eines liebreichen Gemals, den freien
Willen , den die Ge�eßezu dem Be-

�tandeeiner jeden Ent�chließungerfor:
dern, einbüßenwürde, Die Hinzue
fügungdes Eides bei der Ent�agung
machtfeinenBeroeiß,daßderMann auf
eine odex die andere Art keinen Mis-
brauch von �einerHerr�chäftgemacht
hat, no< daß die Frau’ von andrer

Natur als ihres gleichengewe�eni�t,

Es fónnen jedochUm�täudeeintre-

ten, daß eine Frau ohne Verleßung
der Pflichten gegen fich und ihre Kin:
der eine Bürg�chaftzum be�tenihres
Ehemanns eingehen, und dadurch de�:
�eauud ihre eigeneWohlfahrtbeför-
dern fan. 4

Allein die eidlicheBekräftigungzei-
get nicht, daßeine Frau darunter wohl-
bedächtignach Lageder Um�tändever-

fahren habe; eine vorgängige�umma-
ri�chegerichtlicheUnter�uchungwürde

die�eseherdarlegen. y

Alle Dien�t:und P�lichteideenthal:
ten 2) zum öftern viele Kleinigkeiten
und überflüßigenicht thunliche und

läng�tabgekommeneHandlungen,
“

Der Graf Wolf von Hohenlohe
hielt es hinreichend, daß er einem an-

gehenden Diener den Ort zeigte, wo

die Mi��erhäteröffentlichhingerichtet
wurden , und jeder erlangte �eineEh:
ren�telleunter dem Anbli> des Gal:

Aa aa 3 gens.

Man hat befürchtet,
| V4
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gens m). Jh la��edies nur in denen ken, �eineAn�prücheauf des andern �eis.

Fällengelten, wo dieUebertretungnicht ne Religionzu begründen.Die Rechtss
verborgen bleiben l'an. Die Franzo�enlehrer �indzwar darunter ein�timmig,
beeidigten ehemals keinen Soldaten, daßder Kläger dem Beklagtendie Ko-
�ondern�ie�tra�ten�eern�tlih,und. �tenvergütenmuß, wann er �eineAns
hatten nicht mehrAusreißerals -an- gabe nicht erwie�en;die mehr�tenmas

dere Nationen, Ï
/ chenjedochin dem Fall eine Ausnahme,

Jf 3) gemeiniglichder be�onderewenn der Bekiagte úberdem das Ges
Eid fürGefährdenicht nur ein unnúze gentheileidlicherhärtethat, und vers,

zer �ondernhöch�tbedenklicherEid. Dex gleichen'alsdenndie Ko�tengegen einans

Kläger verlangt von dem “Beklagtender; gerade-als wenn dadurch des Kläs
die Er�tattungeines ihm �elb�tbehân»gers �eineunerwie�eneAngabe glaubs
digten Darlehns, und �chiebeihmdar- würdigergeworden. E :

übereinen Eid zu, Der Beklagtenimt Wenn 4) der Beklagte den ißhm.von
�olchenan, und begehrt von dem Klä: dem Kläger zuge�chobenenEid zurück-
ger den Eid fürGefährde.Beide Ei: �chiebt,und der Kläger�olchenab�chwes

“dewerdenabgelei�tet;ob �chonein Theil ren will, �oent�tehtwohlnicht der mins

�elbigenmit guten Gewi��ennicht ab: de�teVerdacht wider den Kläger, daß
�tattenkan. Man wendet zwar vor: er von dem Beklagten einen Eid aus

die�erEid müßteeinen Ruchlo�enzu- Bosheit verlangt hat, den er bei de��en
rú> halten, daß er keinen wider �einVerweigerung�eib�tablei�tet; gleiche
be��erWi��enmit einem Eide belä�tige:

“

wohlmußex alsdenn auchzugleichden
Allein der Beklagte hat entweder den Eid für Gefährdeab�tatten.

gehörigenBegrif von einem Eide , {o So wie 5) die eidliche Ungabeeincs
wird er es für feinen Bedru>k achten, erlittenen Schadens unzuläßig,wenn

wenn ihm der Richter de��enAb�tat:de��enBetrag auf andere Art ausfin-
tung zur Ehre der Gerechtigkeitauflegt, dig gemacht werden kan , �oi�tauh
oder er hat ein �ehrzartes Gewi��en,6) der Eid entbehrlich, wodurch Fe-
und alsdenn hat et mehrUr�ache�ic<mand in gewi��enFälleneinen Verlu�t,
zu beruhigen, wenn er die Wahrheit der in �einerEinbildungberuht, zu
nicht eidlichbefräftigenwill, ehe und Gelde an�chlagenwill.
bevor �einGegner einen Meineid be: „Findetdie richtexliheErmäßigung
gangen hat. Wenn der Kläger, der �ei:de��enAn�abbillig, �obedarf es des Eis
nen Beweis lediglichdurch die Zu�chie-des nicht ; i�t�olcherübertrieben,�ohilft
bung eines Eides führenwill; in die dem Klägerder Eid nichts, denn wenn

Ko�tenverurcheiltwürde,�obald �einer �chon�elbigenfeierlichabge�chworen
Gegner �olchenabgelei�tet,�owürde �ich,hat , �o.erhälter doch nichts mehr als

zumalinKleinigkeiten,mancherbedens was ihm der Richterzugedachthat,
|

AAN

ie:

m) Ley�erin Specim. Medit, 137.
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Die�erfindet leichteine billige und den

Um�tändenangeme��eneAuskunft. Fol-
gender Vorfall giebt ein Bei�pielda-

von: Ein Ehemann dem ein plöblicher
Tod �eineGattin in der Blüte ihrer
Fahre raubte, gab ein kleines Portrait
von ihr einem Mahler, umdarnach ihre
Bildung und-�einenVerlu�tim großen
zu �childern,Der Kün�ervergaßden

Aiiftrag, und verkaufte wenige Tage
darauf den Rock, worin er das Portrait
ge�teckt:hatte,einem fremdenMarkt:

Juden, DéèrbetrübteWitwer belangte
ihn, underbot �ichzum Eide, daßer lie:

ber hundert Dukaten als das Bildniß
eingebüßthätte. Sein Gegnerhattein

einerAuktion eine Schilderei,welchedie

drei Grazien: gar anmuthig vor�tellte,
FürFünfThaler ex�tanven.Er ließ da:

her dem Klägerdie Wahl, ob er fichmit

der Annahmeder �ämtlichenGrazien
oder des Kaufgeldesdafúr beruhigen
wolte, Ein geringer und un�chicklicher
Bot auf die Eatbehrungeines Denk:
mals voneiner Frau, dieer�ivor l'urzem
ver�chieden,und die mit den Huldgöttin-
nen nicht viel ähnlichesgehabt hatte,
Der Nichter grif durch, Das Portrait
�amtderEinfa��unghattefunfzehnThg-
ler geko�tet,Der Beklagte mußtefür
�einegrobe Nachläßigkeitdem Kläger
die�eSumme doppelt erlegen, und die

Ko�tendes Nechtshandels er�tatten.
Der Beklagteberuhiget �i bei die�em
Aus�pruch,Der Klägergleichfalls,Er

hatte�h immittel| einen andern Ge
gen�tand�einerZärtlichkeitauset�ehn,
de��enwe�entlicheReize in der körperli-
chenWelt bereits feine Sehn�uchtnach
den vermißtenim Reiche der Schatten

Vor�chlägezur Verminderungder Eide, 118

ge�hwächethatten, und ex fieg �chon
an gewi��enhaftzu erregen, daß es mit
dem Eide eine gefährlicheSache �ey.

Da die Wahrheit in zweieroder dreier.
ZeugenMunde be�tehen�oll,�oi�tes 7)
ein Misbrauch,wann die Partheien'o�t
einDukend und mehrZeugenüber eine

Ge�chichteabhörenla��en,Gemeinig-
lichi�tder Um�tandworauf dieEnt�cheie
dung beruhet,den wenig�tenbekant,

Da $) die beifälligeAus �ageeines

unverwerflichenZeugen�choneinen halle
benBeweißausmacht, dermaßendaf
detjenige,für den fie erfolgt, zum Ert
füllungseidgela��enwird, �ohat die Abe
hôrungeines einzigen Zeugen, wenn

�olchernicht über alle Einwürfe eras
beni�t,und de��enAus�agenicht dur
�on�tigeVermuthungen unter�tüßzt
wird, keine andere Wirkung, als daß
der Beklagteden Reinigungoeidgb�tar-
ten muß. Die an �ichbedenklicheAbe
hórungeines verdächtigenZeugenkan

daher unterbleiben, wenu- die Sache
von der Be�chaffenheiti�t, daßder von

dem Beklagtenabzu�tattendeEid den

Aus�chiaggeben �oll,Der Klägerkan
alsdenn nur anfangs dur de��enZus
�chiebungdie Sache abtürzen,

Wenn 9) eine Parthei auf den Eine
fall gerâth,daßderRichtér�einerEides:
und Amtspflichtnicht nachkommen,
�ondernin der Sache partheii�chver:

fahrénmögte, �ofan er �elbigender

Ufiter�uchungund Ent�cheidungentzie-
hen',' wenn er �eineMeinmingoder �ei-
nen Wahn eidlih lund gethan hat.
Da deù Partheien die Zuziehung eines
NMotarius bei Zeugenverhöôren,und die

Berufung auf die Aus�prücheder hs:
i

bern
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elehrten ge�tattetwird, �o�cheintmir

EnGiattaspäb�tlicheRechthierun-
ter verordnet, entbehrlich.

|

Wird 10) dem Beklagtenein Eid
zuge�choben, �okan er �einGewi��en
mit Beweiß vertreten. Ju zweier un-

verdächtigenZeugen Aus�ageberuhet
ein voll�tändigerBeweiß. Kan der Be:
fiagte die�enicht vor�chlagen,�oi�
das Zengenverhöreine vergebliche
Handlung.

pa

J�t 11) der Erfüllungseidin den
Fällen, wenn der �chwerendeTheil die

Wahrheit nicht zuverläßigwi��enkan,
�ondernnur aus trügbarenVermu-
thungen herleiten will] verwerflich,
Die Men�chen�ind\o ge�innet,daß �ie

dasjenige, was fiewün�chen,fürwahr
N

au �chon12) viele Rechtslehrer
eineaußerordentlicheStrafealsdie Ab-
�tattungdes NReinigungseidesin pein:
lichen Fällenexträglicherange�ehen,für
die Gewißheit eines gewalt�amen‘To-

des haben auch Helden auf dem Blute
gerü�tegezittert, wenn ihr Muthnicht
durch die gewöhnlichenTriebfedern,
durch Ehre und Rache be�eeletworden,
Hat die Religion den Be�chuldigten
nicht an der Aueûbung des er�tenVer-

brechens behindert,�owird �ieihnauh
nicht abhalten, zu Rettung �einesLe:

bens oder �einerFreiheitdas zweite zu
enen.

A {wah 13) die Sicherheitdes
Nichters , die er für �ichund fürdie

Befolgung �einesAus�pruchesdurch
die Abdringung der Urphedevon einem

Vor�chlägezur Verminderungder Eide.
“

hernGerichteund auswärtigenRechts:
420

Mi��echäter

|

verlangt, �oungereimt
i�tes ;

T4) wenner in deren Verweigerung
�olchedurch den Büctel in de��enSeele
ab�tattenláßt.

Auseiner Ein�chränkungder Eide
folgtnaturlicher Wei�edie Vermindes
rung der Meineide, die auch dadurch :

erreicht werden fan, wenn der Richrer,
be�ondersbei Partheien, die einfältig
und in der Erziehungvernachläßigt
�ind,�ichnicht
der Warnungfür-dieStrafe des Mein:
eides beruhigt; �onderndurch Fragen
von ihnen heraus zu bringen �ucht,ob
�ievon einem Eide einen hinlánglichen
Begrif haben. Bei denen, welchedie
flüchtigenGlúcksgüterüber ihrenwahßs
ren Werth \c{häßen,i�tdie Ab�childés
rung des Ua�egens, den eit Meineid
über alles, was ihnen �o�ehrangeles
gen ift, verbreiten fan, ein zwe>dien-
licher Bewegungsgrund, dee \{on
den Heiden eingeleuchtet hat, -

Clades tot mortalibus ünde

Quoties fallaci peétore jurant.
Claudianus,

und wie oft wäreeine Belehrunger-

forderlich,wenn häufigeärgerlicheBeis
�pieleund Eingebungendes Eigennuzs
zes den thöôrigtenWahnerregen „ dex
zwi�chender Wichtigkeitder Eide nah
der Ver�chiedenheitdes Gegen�tandes
einen Unter�chiedmacht, und wohlgar
einen Eid, den die Landesobrigkeit
bei der freiwilligenAn�tellungdie�es
oder jedes Gewerbes zur Sicherheit-der
gemeinen Abgabenauferlegt, als ers

zwungen an�ehnwill,
3

mM. F. Schüsler,

MANSSSDGANS

|

bloßbei der Verle�ung
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Hannoveri�dßesMagazin,“

44tes Stück,

Freitag,den [ten Augus1981

EtwasvonEnt�tehungder Religionder A_und ihren Orakeln.

(Schluß. )
|

o bald die Nation aufgeklärt
wurde, und alles zu rai�oni-
ren anfîng, fiel das An�ehn

der Orakel von �elb�t,Die Cyniker,
_ Pexipatetiker uad Epikurer �potteten

der Orgkel, und überhaupt wourden

�iein der lebten Zeit ihrer Exi�tenz
nur vom Pöbel, und um Kleinigkei-
ten, gefragt, Einige verfielen�chon
vor “Chri�tiGeburt, es fkamén aber

andere wieder an ihre Stelle, Nach
Honors Zeiten findet man-keine mehr.
Der Grund i�twohl nicht allein der,
daß das ausgemergelte Griechenland
die Betrieger niht mehr fütternkon-

te: Die chri�tlicheReligionverdräng:
te �ie,und dieheidui�chenTempelwur-

denzer�törtoder den Chri�tengegeben,
Die Prie�terbe�chwerten�ich�chonzur

Zeit Trajans, daß,die ‘Tempelnicht
mehr �owie �on�tbe�uchtwürden,

Das dodoni�cheOrakel, von wel:

chemLakemacherhinlänglicheNach-
richt giebt, hatte�einenNamen von

Dodona, einer „Stadtin Epirus,

tn nahe fommen.

redete.

gi�chenFamilie, und drei Vrie�terin-
nen be�orgtendie Ertheilung der Ant--
worten. Das Orakel wurde in einem,
dem Jupiter geheiligten, Walde von

einer - ehrwürdigenEichegegeben, die

900 Jahre ge�tandenhaben �oll;zu
KallimachiZeiten war �ieno< vorhan:
den, Die Nathfragendendurftennicht

Die Srimmeer-

�challteaus dem hohlen Baum, oder

aus dem fin�ternundurchdringlichen
Wispfelherab,daher Fin�altigeTrôópfe
�icheinbildeten ,- daß die Tiche�elb

Zu Strabo’s Zeiten exi�tirte
das Orakel nicht mehr. Es ent�tand
aber ein neues, Die Antworten wur-

den auf eine �onderbareArt ertheilt,
takemacherS. 496
te einen Tempel erbauet, in welchem

ichzwo Säulen befanden, Auf der

einen�tandein Gefäß gleicheinem Ke�e
�el,auf der andern das Bildnißeines
Knabens, der eine Peit�cheinder

Hand‘hielt, Wenn nun ein Wiad-

‘zugkam,�obewegte�ichdiePeit�che
AT und

Es �tandunter der Auf�î<t einerpela�

_

Man bat:
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und traf den Ke��el,
wurdegewei��aget.

Anfangs kamen nur Shenvon

Wichtigkeitvor-die Orakel, die Ange-
legenheitender Großenund eines gan-

zeu Volks, Privatper�onenkonten

die Ko�tennicht anwenden, die dazu
erfordert wurden, wenn man ein be-

aus demKlange

_rúhmtesOrafel befragen wolte, Da-

durch wurde das delphi�che�oreich.
Als Krô�usden Feldznggegen Cy-

rus unternehmênwolîe,und das Ora-
fel darúber befragte, opferte er drei:

tau�endStück Vieh, verbrante eine

Menge Ko�tbarkeiten,um die Gott-

heit durch die�eShrenbezeigungzu ge-
winnen, und �chenktedem delphi�chen
Tèmpel,,wie Herodot erzählt, uner-

meßlicheReichthümer.OhneGe�chen-
“fe durfte niemand vor die Göttheit

kommen, Man �chenkteganze Gold-
�tangenund Kun�twerkeaus ko�tbaren
Metallen, und blos, umdie�ezu be:

�ehen,rei�etenKün�tlerund Liebha-
ber der Kun�tnach. Delphi, Man

legte großeGewölbe an, um die Ge-

�chenkedarin aufzubewahren, Kein

Wunder, daß der Tempel, wie Pau-
�aniasund Strabo erzählen, mehr-
mals, �elb�tvon Griechen, ausge-
plundert worden i�t, Sulla leerte

Er ift fünfmalabge-

den Ampbiklbken�elb�tbe�orgt, ein

Beweis, daß er ganz Griechenland

E Yu D Namen batte

» Es i�tbekant y daßApoll der Iriädeendewar.’

Lentlich Jupiternur, er

A aber, wie die Fabel �agt,
mögen mié, in die Zukunftzu �chauen,Daher hießdie�eryates Jauis.

/
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das Orakel von der Stadt Delphi, die

‘ehemalsPytho hieß, und am Berge
Parna��uslag , auf de��enGipfel fich
der Tempel befand. Von dem alten

Namen Pycho hatten die pythi�chen
Spiele ihre Benennung ; �iewurden
auf einer Ebene �üdwärtsdes Tem-
pels ange�teller.Die Fabel �agt,daß
Ziegendie Veranla��unggewe�en,daß
man die Oefuung in der Erde ent-

dete, woraus die betäubende falte

Uuft auf�tieg,und úber welcher das
Ge�tell�tand,worauf �ichdie Prie-
�ierin�eßte.Die Gegend um Delphi
be�tehtaus ausgebrannten Volkanen
und i�tvoller Höhlen,Eine Be�chrei-
bung dié�exHöhle findet man beim
Strabo im gt Buche, und beim

Ju�tinim 24ten B, im 6ttn Kapitel.
DergleichenHöhlenhaben einen �tar-
ken Luft¡iug,�odaßman, wie Hamil-
ton- �agt,feine Fackel in ibueibren-
nend erhalten fan. Der Dreifußbez

�tandaus einem Ge�tellemit 3 Füßen,
Auf dies Ge�telllegte man ein Ding,

das ungefhr wie ein Ke��elaus�ah,
darin war ein Loch, wodurch der Luft-
zug aus der Höhlezur Prie�terinhin-
auf drang, �iezu begei�tern,oder zu
betäuben, Dies Becken, oder die�en
Ke��el, nannte man Holmos.

Die Prie�terinwar in den älte�ten
Zeitenein junges Mädchen, nachber
nahm man aus Gründen, die man

beim Diodor im 6ten B, 26ttn Kap.

es, eine alte Frau dazu:
| Nach:

Das Buch des Schief�alskannte
dem Apoll das Ver-
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_ Nachdem die Rathfragenden ihre

“Ge�chenkeund Opfer, wozu man vor:

züglichZiegen nabm, dargebrachthat-
ten, wurden �ieim Tempelumberge-
führt, wo man ihnenalle Merkwür-

digkeiten zeigte,
“ An dem Tagé, an

welchem �iedie göttlicheAntwort er-

halten �olten,- verrichteten�ieunweit

der Höhleihr Gebet, und übergaben
ihre Frage, �chriftliaufgezeichnet,
und von den Prie�ternkün�tlichver�te-

gelt entweder der Pythia �elb�t,oder

einem der Wei��ager.-Alsdann führte
man �iein eine Zelle, die nicht weit

von-ver heiligenOefnung entferut war,

und �ieerwarteten da�elb�tdie Antwort.

Es war ein großerVorzug, wenn man

unter mehrecn Rath�eagendenzuer|
zugela��enwurde. Die Rath�raggenden
warden unter einem fürchterlichenGe-

có�eder Mu�ikzum Tempelgeführt.
Sie waren mit Lorbeerkränzenge-

�{múi>t,dié �eaber auchwohl in den

Händenbieltén. Ju denâlte�tenZei-
ten ertheilte die Prie�terinnur in einem
einzigen Monate Antworten, Nach-
her an cinem einzigen fe�tge�eßténTa:

ge jedes Monats.

“

Der máßigèGe-

brauch, den mau vom Orakel machen
durfte, vermehrteallerdings die Wür-

de und Heiligkeit des Tempels,
Ehe die Prie�terinden Dreifußbe-

�tieg,tranf’ �ie‘aus der ‘ka�tali�chen
Quelle am Parnaß. Sie kaueteauch

© vorher Lorbeer, und „nachdemman

Räânchwerkangezündethatte, wurde

�ie,�chonbegei�tert,von gottesdien�t
lichenPer�onen,die dazu durchs toos

erwähltwurden, zum Dreifußege-

und“ihren Orákeln. 694

führt.Die�erwar mit Lorbeerkränzen
ge�chmückt,von welchen�ieeinen er-

grif und aufs Haupt �eßte,Nun be-

gab �ie�<auf den Holmos, bekam

heftige Verzuckungenund �chrie„des
Gottes'voll, ihre Antwort mit lauter

Stimme: Ein dabei �tehenderProz
phet ordnete die Worte, wenn �ie�ie
unordentlich heraus�tieß,und �eßte�té
�chriftlichauf, Daun waren Dichter
da, welche, falls diéÄie�ter

in proz
�ai�chgebrüllthatte,

Ns

ver�ifizirten,
in Jamben oder Hexametern, wie's
dem Dichter am be�tenfließenwolte

Die Hexameterwaren nahläßiggenug
gemacht,und als man be��ererVer�e.

gewohnt war , machte �<das Orakel
mit- den �tümperhaftenVer�enlächer-
lich, Man findet �ou�,daß alle al:
ten Wahr�agerin Hexametern redeten
So wars auch in Jtalien.

Zur“Zeit des Pyrrhus �prachdas

Orakel�chonin Pro�e,Plutarch hat
eine bé�ondereAbhandlung darüber ge-

�chrieben.Er�agt,die Gottheit richte
�ichnah dem Genie der Leute. Die

Ur�achewar wohl,daßdie faulèaPrie-
�terfeine Hexametermehrmachen kon-

ten, Uebrigens waren die Antwor-

ten, wie man nicht anders erwarten
fan, dunkel und zweideutiggenug,
worüber �ichMomus beim2ucian lu:

�tigmacht, Solche Betriegerdurf-
ten nicht deutlich reden.

“Das trophoni�cheOrakel hatte �ei:
nen Namen unnd Ur�prungvon Tro-

phon , der �ichin Böotien eine Woh-
nung unter der Erde bauete und wei�-
�agte.Nach �einemTodelegte man

FE einen

/

/0/
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einen Tempelüber der Höhlean. Dies
Orakel unter�cheidet�ichaber von den

andern �ehr,Der Rathfragendewur-

de nah mancherleiVorbereitungen,
wodurch�eineEinbildungskraft�chon
erhißtwurde, in die Höhle gela��en,
worin- er allerlei Er�cheinungen�ab,
und-furchterlichesGetö�ehörte. Da

der arme Schelm ohnehin �chondie

. Göttlichkeitder ganzenSache �teifund

fe�tglaubte,

�g,

fiels den Prie�ternnicht
�chwer,ibMrch ihr Hokus Pokus

nochmehr außer�ichzu �eßen.(Die
Haupt�tellevon die�emOrafel,die �ehr

ausführlichi�t,�tehtbeim Pau�anias
in Boeor. cap. 39.) Er mußtein ei-

ner äußer�t?unbequemenStellung aus

der Höhlewieder hinauf kriechen,wo-

durch ibmder Kopf nochärgerbetäubt
wurde,

,

Kein Wunder, daß er wie

ein Todter , blaß, mit verzogenen
Muskfeln vor den Prie�terner�chien,
die ihn ausfragten, und die Po��en
nach: ihrenAb�ichtendeuteten.

Außerdemhatten die Griechen no<
manche andere, minder berühmte,
Orakel,

D e A “=o

Die Erfindungund Ge�chichtedes Gla�es.
e has Glas hat dem Nachdenkenund

/ Fleißeweniger, als dem bloßen
Ungefehr,�owie die mei�tenmen�chli-
chenKün�te,�einenUr�prungzudanken.

Ein phöuizi�chesSchif, das mit

Salpeter beladen war, landete an den

phönizi�chenKü�ten,beimAusfln}e des.

Flu��es.Belus, der zwo Stadien von

Prolomais floß. Die Kaufleute und

das Schifsvelf lagerten �icham, Ufer
und machtenFeuer, um �icheineMahl-

zeit zu bereiten, Weil der Bodeublo�-
�erSand war „ �ieauch keine Steine

finden fonten „ die Gefáße darauf zu

eben, �oholten�ieSalpeter�tückevom

Schiffe und �eßtendie Gefäßedarauf.
Danun der Salpeter �{melzteund �ich
mit dem Sande vermi�chte,�o�ahen
�iemit Verwunderungdurch�cheinende:
Bâche einer neuen flúßigenMarerie,
wie Pliniusa) �aget,fließea,dasif,

a)Plin.ki�t. nat. L 36. c. 26.

�ie�ahenGlas. Die�esge�chahenoh
vor Mo�isZeit , ungefehr 700 Jahr
nach der Súndflut, So geringe war

der: Ur�prungeinex Kun�t,die dem

men�chlichenVer�tandeEhre macht 5

eine Kun�t,die �eitihrer Erfindung
denr men�chlichenGe�chlechte�oun-

�häßbareVortheile in der Haushal-
tung ver�chafthat, die aber in den

neuern Zeiten durch die Erfindungder

Tuben und Mikro�kopeweit wichtiger
geworden i�t.Sehrreizend i�es, die

ganze Kette �olcherErfindungen von

ihremunförmlichenAnfangeau bis zu:

_der höch�tenStu��eihrerVolllommen-
heit nachzudenken. Wer konte es daz

mals die�eaKaufleuten �agen,daßdie

Unbequemlichkeit,da �iekeineSteine fin-
den konten,um �elbigeunter ihreGefäße
oder Töpfezu legen,es nach viertehalb-
tau�endJahren einem Galiläi, en 30

E



697

def und Newton möglichmachen�olte,
neue Wunder auf demErdboden, und
neue Welten am Himmelzuentdecken ?

Die�eKau�lentebrachten ihreKün-
�tenah Sidon, undkegten da�elb�t
Glashüttenan, von welchen die�e
Stadt nachherden Chrennameh,die

Erfinderin des Gla�eserhielt. Die

Sidonierbe�ae�aßendie�eKun�tlange5Zeit
als ein Monopolium,bis �ieendlich

auchzu andern Völkernkam, Die Zeit,
weli eherdie�esge�chehen,kan man nicht

“S7 „egenau be�timmen,Mai hatteam per�i-
�chenHofe zwar �chonvor Alexanders
ZeitenTrinkge�chirrevonGlas ; allein
es i�tungewiß,ob �ieim fande�elb�F
verfertiget, oder von denPhöniziern
dahin gebracht worden. Lange nach
dem Untergange deeStadt Tyrus ward

Alexandrien wegen �einer Glashütten
bekant,wo�elb�lman vielfarbigeGlä�er
von hohem Werthevetfertigte,Die

Fn�elLesbus, nicht weit von Smyrna,
ward ebenfalls �ehrzeitig wegen ihrer
Glashúüttenbekant. Rom und Jtalien
aber �cheinendie Glasmacherfun�tnicht
ehergelernetzu haben, alsais

b) Plinius Tc.
c) Idem, ibid: VergleichemitSeneca,Brief L6. (Der CardinalMaximi fand fi N

Die ErfindungundGe�chichtedes Gla�es, 698
Aegypten zur rômi�chenProvinz ge-

nachtworden war, Zu Cicero �einen
Zeitenhandelteman nochvon Aegypten
nachRommit Gla�e.Unter den rômi-
�chenKai�ernwurde die�eKun�t.zu einer

an�ehnlichenHöhegetrieben b), und die
Rômer verwendeten das Glas zu ver-

�chiedenemGebrauche. Sie baueten

Stuben aus Glasziegelnc). M. Scau-

rus ließein Theatererrichten,davon der
unter�teTheil aus Marmor und der
mittlere aus Glas be�tandd). Der hei-
ligePetrus begab�ichauf dieJn�elL:a-

dus, um in dem Tempel Säulen von

Glas zu�ehen,die von einer ungeheuren
Größe1und Dicke waren e). Auchwur-

denans Glasdie Ballen zum Wurf-
�pieleund dieFiguren zum Schach�pie-
le verfertiget ©)©).Aber dennoch wußte
man �ichde��elbennochnicht zu Fen�tertr
zu bedienen. Plinius erzähletauchb),
daß man vorgebe,( terunt, �agter

¿weifelnd,) es �eyzu des Kai�ersTibe-
rii Zeiteneine Tenperatur dés Gla�es
erfunden worden,die es flexibelerhielt;
die Werk�tättedes Kün�tlersaber �ey

PA
zer�töhretworden,weil

EMALE

�olchesGlaszimmer in den Ruinen am Berge Câlins. Siche davon Venutis
Brief in den Philo�ophicaltransaGions Vol. 52. p« 1. 1761. und annual regi-
fter of the Year 1762. Lond. 1766. &.147.

d) u Plinius �agt: Inaudito etiam po�teagenereluxuriæ.-
dof

e) Clemens Romanus recognitiónumTib. 7. Rufinointerprete, Ba�il.irie.S. 84.
(Die�esFactum kan

E wahr �eyn,-wennauchdas ganze Buch, wie man

glaubt, unterge�chobeni�t
£) Memoires de lacad. des inícriptions,Paris 1710. S. 173. Der Erfinderder�ele

ben hießUr�usFogatus.
gs)Vi�toirede l’acad. des in�cripr.T. 1. S1
hb) Desgleichen Dio Ca�lius 1 ç7. (ed: Ratt:fam. 1952. Vol. 2. S. 869. Jund

Petronius C. çT,

haben aur nachge�chrieben.
(ed. Burmanni, Amt. 1743. Vol’ I, S- 333.) Die“

SUN
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befürchtete,das Gold, Silberund die

übrigenMetalle wurden gegen �olches
Glas am Werthezu�ehrverlierenmü
�en,Balddarauf, unter dem Kai�er
Nero, hatein anderer eine Art Gla�es
evfutideù,von dem er zween Bechermit

Handhaben für ungefehr 200 Thaler
verkaufte: Nach und nach aber wurde

das Glas in Rom iinmer häufiger.Aus

Italien kam die Kun�tnachFrankreich
und Spanién,woaber �chonzu deu Zei-
ten des Plinius Glashütcenwaren.

Mach England kam �iegegen Ende des
�iebendenJahrhunderts, (i. J. 674.
DieBenediktinermöncheführtendie et-

�teu:Glasniacherein,welche�iemitan-
dern Handwerkernzut Erbguungder
neuen Abrei von Woremouth“gus

Frankreich kommenließen),
__ Die Phônizierhattenes ihrerVer-
�chlagenbeitund. der Nachläßigkeitib-
rer leichtgläubigen Nachbarenju dan-
ken, daß�eeine fo lahge Zeiteiùe:‘�o
nüblicheund einträglicheFabrikállein
be�aßen,Weil das Glas zuer�tam Flu�-
�eBelus erfundenwar , �o�tandman
beinahe 2000 Jahrender lächerlichén
Einbildung,daßes blos aus dem San-
de die�esFlu��es,und. �on�t-ausfeinem
Sande der ganzen Welt fônne bereitet
“werden. Daher gingen nohna<-Chri-
�tiBeburt, zur Zeit des jüdi�chenGe-

�chicht�chreibers,Jo�ephus&)jährlich
„eineMenge Schiffenach den Uferndie-

�esFlu��esund holetenda�elb�tganze
Ladungen Saudz ébgleichbereits zu

EE

A
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denZeitendes Strabo !) �{einigeditt

3

‘�teProjektmacherfanden, welche be:

haupteten,daßder Sand ibrer Heimath
dazueben �obrauchbar und ‘tauglich

�ey:Ja, mai beging nochgrößereThor:
heiten,indemnan glaubte,die�erSand
könne unmöglich�{melzen,wenn ex

nicht vorhermit Seewa��erabge�pület
worden,Endlichgabman vor, daßer
ében�owenigan dem Orte �elb�t,wo et

einge�anuneltwürde,�ouderner�tals?
dann zum Flußgebrachtwerden fönne,
wenn er nah Sidon gebrachcworden,

\ Ob nuñ'die�éThorheitenvon dehPhô-
iiziern �elb�tgeglaubt,odermit Fleiß
vonibnenerdachtund etdichretworden,
um andere abzuhalten,Ver�ucheanzu-
�tellen,welcheihrem Monopolio mit ei-

ner �oeinträglichenund vortheilhaften -

Waaré nachtheiligund �chädlich�eyn
Fonten,fan tnan niht mitZuverläßig-
Feitbehaupten.Dochi�tdas lettere
währ�cheinlicher,weil ès mit dem Cha-
rakter die�erNation überecinkomt,

;

Mankan leicht denken,daßeine �o

�chlaueNation �ehrwohlwerdegewußt
‘haben’,das Monopokiumeiner �o’bé:
liebten Waare zu benußen,Aber das

mögte-wohlNiemand glauben,daßdas

Glas, das jeßt�owohlfeil, und ich
mögte“wobl�agen,fo verächtlichi�t,
ehemalsdem Golde im Prei�egleichge-
‘haltenworden, Gleichwohlfinden wir

davon einen klaren und augen�cheinli:
che Beweiß im Buche Hiob m), wo

die Weisheit,Seltenheitund re feit

N)Ander�onsGe�chichteMHandel,Th.i, S275.
k) De, helio judaicoFSZ

1) Rerum
LR Ñ“16.ed R 07. T. 2. S,. 1999.3

m) Cap. 28, Y:
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keit mit die�enWortenbe�chriebenwird:

„Glas und Demant mag ihr nicht glei-
chen,noh um �iegüldenKleinod wech:
�eln.,,Außer die�erStelle Hiobs hat
man uocheine andere, welchedie Ko�t-
barkeit des Gla�esbei den Alten berocei-

�et.Da die Ge�andt�chaftder Atheni-
en�er,die �iean den per�i�chenMonar-

chen ge�chickthatten,zurückkam, und

ibrentandsleuten die großePracht des

per�i�chenHofesrecht vollkommen be-

�chreibenwolte, �oberichtete�ieunter

andern, daßman aus Glasvéchérn‘ge-
trunken, das uns Deut�chenlächerlich
vorkomt , weil auch fa�tder Aerm�te
unter uns �i der Trinkglä�erbedienet,
Wenn man nun in denälte�tenBüchern
der Bibel von Fen�ternund Spiegeln
lie�et,\omußman keine Glasfen�terund

Glas�piegeldarunter ver�tehen,- Denn
in dem ganzen Morgenlande wußte

man damals ‘nichtdas gering�tevon

Fen�tern,die auch nochheutigesTages
in den wärm�tenGegendenund tän-

dern-A�téns'unbrauchbar�ind,weil �le
die ohnedemgroßeHißedurchdieReper:
ku��ionoder Zurückprallungder Stra-
Ten no< unerträglichermachenwür-

den, Vielmehr waren �ieeine Art von

hölzernemGitterwerfe, die wir unter

dem�o �ehrunter uns bekanten franzô-
fi�chenNamenJalou�ienkennen, Auch

702
in Europa i�tder Gebrauchder Glas-

fen�ternicht �ehralt. Die Römer,die

das Glas auf �over�chiedeneWei�ever-

wendeten, wußtenes dochnochnichtzu
Fen�ternzu gebrauchen; �téhatten nur

Balken (valvas) n), vor welche�ieauch
Leinwandzu hängenpflegten. Er�t�pä:
ter zu Seneka 0) Zeiten (i. J-+Chr.
68.) fingendieReichenan, vor die Fen:
�terAgathe,Alaba�ter,Phengitesund
andere durch�ichtigeSteine zu fa��en,
AuchPergamentund Horn p) ward zu

dié�emGebraUcheangewendetq), Glas-

�cheibenaber �cheinener�tim 4ttn Jahr-
hundert unter Theodo�iusdem Großen
in Jtalien aufgekommenzu �eyn,ob-

gleicheine im-Herkulanum gefundene
Glas�cheibeden EngländerNixon r)
Fa�tglaubenináächt,daß�ievon den Rò-

„mern in älteren Zeiten gebrguchtwor-

dèn,welches ex aber dochnichtmit Ge-

wiéheitbehauptenkan,
Laktantius 5) und Hieronymus tr)

thun ihrer zuer�tErwähnuùg.Nach
und nach wurden �iein Europa gèmei-
ner. Von Jtalicn kamen �ienachFrank:
reich, und von da nah England. Zu
Ende des 129 Jährhundertsfiengen
�ieda�elb�ter�tgn ; in Privathäu�ern
gebräuchlichèrzu werden z denn bishee
wurden �ie bloßfúrUcberflußund fúr
Zeicheneiner großenPrachtOE ie

n) Plinius I. 2. epift. 17. (ed. Gesneri. Lip 1770. S, 71,
5

6) Id’’‘ep.+S (ed ES:1770.680.
FT 1A

y

p) Id. Fc ep: 11S 7.
q) Antichira di Ercolanoé�po�te,Vol. 1. p. 257. 268.
r) Di��ertationon the ‘antiquityof gla��’inWindows & 1. c. p. Es);De opifc. Dei, cap. 8. ( opera ed. Spark. Oxon. 1684. p, 810 )
t) Comment, ad Ezechiel 1. 12. c. 40, ( oper. edit, Vallarffi,Veron, 1736.2
u) Ander�onl, c, Th. 1, S, 586,

(83
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“Die Glas�cheibenwarên klein mit Blei
gefa��et,wie man �iejet nur gar �eltenmehr
�ichet.Man färbte die�cScheiben,und mal:

te endlich gar darauf, wie wir davon noch
viele Bewei�ein manchenalten deut�chen
Kirchenfinden,als in Hannover, Göttingen,
und andern großenStädten, wie man denn

auch �olchegemalte Scheiben in der Frauen-
firchezu Münchenantrift, welche 1468 ge-
bauet worden x), und an mehrern Orten auf
den Dörfernund Fle>en. JunEngland be-
malte man die Glas�cheibenno< bis zum

“

Anfange’des 1gte Jahrhunderts y), Jn
Nußland‘aber i�tdas Glas vor den Fen�tern
nicht allgemein ; man bedienet �ich�tattde�-
�en,noch�ehr�tarkdes �ogenanutenaru��i�chen
Frauengla�es,das vielleichtmit dem lamina

oder lapis �pecularisder Alten einerlei i�t.-

Unter Spiegel vét�tehetman �olche,die

aus Metall gego��enwaren, wie man theils
aus Hiob, theils ans: Mo�e�chenkanz). Jn
der leßtenStelle- heißtes, daßMo�esdas
kupferneHandfaßin det Stiftshütte ans

denen Spiegeln gemachthabe, welchedie

F�raelitinnen,nac den Sitten-'undGebräu-
chen des ägypti�chenFrauenzimmersin oder
an denHändenhatten, wenn�iein den Tem-
‘Pelsiengen As o 74 ET

x) AettenkhovensGe�chichtederHerzog
) el

de. Das Titelkupfer i�tnach einer �ölchenScheibege�tochen.
NYAnnual Regi�tér.1762. p. 152.

Die ErfindungundGe�chichtedes Gla�es,-

nern bekant.5).

794
“

Dic Alten hatten au Spiegel von ver-

�chiedénenandern Materien. Dic in Jtalien
gewöhnlichenBrundu�iani�chena) Spiegel
waren gus ciner Vermi�chungvonZinn und
Erz gemacht, Zur Zeit des Pompejus machs
te Praxiteles zuer�tSpiegel von Silber, wo-

zu man nachherGold mi�chteb). Maner:

fand.auh Spiegel von Ei�enund von Stei-
uen, dergleichender Phengites war c) Wenn

eher die Glas�piegelerfunden worden, kan

man aus Maugel der Nachrichteneigentlich
nicht be�timmen;aber daß�hondie Alten
auch Spiegel von Glas verfertigten , wird
aus dem Plinius erwie�cn;der: nachdemer

von Sidon ge�agthatte, daß.es vormals we-

gen �einerGlashütten�ehrberühmtgewe�en,
�ogleichhinzu�eßet: �iguidemetiam �pecula
excogicaverat (‘daman auch die Spiegel er-

funden hatte) d). Doch i�kzu vermuthen,
daßder Wider�cheinnichtdurchQueck�ilber,
�onderndurch.cine dunkele , mei�t�chwarze
Farbe , Gomit der Nückènoder das ganze
Glas überzogenworden, hervorgebracht
worden �ey€). Die Kun�t,Quek�ilber�pie-
gelzumachen, war noh im 1z!®Jahrhun-
dert ‘als ein Geheimnißuur den Benctig-

8,244

e von Bayern. Regen�.1767..inderVorres

z) Hiob 37, v. 18.2 B. Mo�e38, v. 8.

a) GmelinsRei�enin Siberien. Th. 2, |

b) Plinius 1. c. 1. 33 c. 9.

€) Suetonius in Domitiano;€. 14
-d) Plinius LLc.c: 30.
e) Plinius erwähneteiner Art Gla�es,das von de��enErfinderOb�idianumhieß:

(nigerrimi!coloris, aliquanido &_translucidi; crafliore vi�uatquein �peculispa-

_xrierum pro imagine umbras reddente ) hi�t,nar. c. 36,
£) Zueiner genauern Ge�chichtedes Gla�es,und be�ondersder Spiegel, kan man

nicht Data genug finden; �elb�tdie�elektere Angabei�t¿war aus einer �chrun-

lautern Quelle, aus Voltaire hi�toire generale genommen : doch" if hier eher
zu glauben, dáß er aus einer be��ern,Quelle ge�chöpfetund mit Wahrheit ge-

�chriebenhabe, weil das Factum-n

Sein�en._

ihts gegen; dieReligion bewei�et.

IBG. óSórnenann.
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dung.

Theil der Nation mit einein

Theil der andern Nation im Kriege
begriffeni�t,ohnedaßdie ganzen Na-

tionen Theil daran nehmen1); oder wie

Grotius will b), Krieg der nicht auf
Veranla��ungdesjenigeu,derdie ober�te

Gerichtsbarkeitüberdie Nation hat,
geführkwird. Jene Be�timmung
�cheintmir niht genau und pa��end
genug zu �eyn. Sie paßtzwar auf
eine Art der Privatkriege, niht aber

auf Privatkrieg überhaupt.Dahin ge-
hôrenzuminBei�pieldie Kriege, welche
die oft und we�tindi�cheCompagnieder

Holläuder und Franzo�enzu�amnien

führten; die�eswaren Theile zweier
Nationen, die, ohnedaßdie ganzen Na:
tionen Theil daran nahmen, einander

bekriegten,Hingegeu auf Duell und

Befehdung pa��etdie�eR,gar niht. Jh werde deinnachdie D

finition des Grotius vom Privas,
zum Grunde legen, und von der Be-

») FédersNaturreht,S. 442,

-.

-

b). H. Grot.-de jure bell. & pac,PL
l

Eine Beilage zum Leben Gögensvon Berlichingen.
nter Privatkrieg ver�tehendie

Y

neuern Philo�ophen:wenn ein-
fehdungeinebefonderegeben. Fehde
ift das von einzelnenTheilen der Na-
tion u�urpirteRecht ‘des Krieges der

ganzen Nation , das �tegegen -Theile
ibres eignen Volks und anderer Völ-
fer Hamißbraucht‘haben.Wenn ich
nun sr�tlichetwas im allgemeinen vom

Ur�prungedesKriegsund �einerHaupk-
theilewerde ge�agthaben, �owill i

zu EAU der Fehdefortgehen
Men�chin dem rohenZu�tan-

de, Dieer aus den Händender Natuk

kômt, fühltdoH in �i�choneinen un-

wider�tehligenTrieb Beleidigungen,
die ihmein anderer zufúgte,zu rächen,
Begriffevom Eigenthum, �indihm ge-
wi��ermaßenaugeboren;und'derGrund-
fab, auf dèn das ganze Natuvrecht �i
gründet, was du uicht will�t,das dir -

die Leute thun �ollen,das thue duih-
nen auch nicht,z, i�t�elbbei dem ro-

be�tenWilden ganz unleugbar, Die-
*

�enSáben gemäß:�{lägtder Wilde -

�einenBeleidigertodk, wo er ihn fin-
det, Raubt CsJemand?�einVermö-

Bbbbb
gen,

2 1.note t:
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nur in Wa�fenund Fellen,�oi�tibm
alles erlaubt, wenn ex �ichdadurch rä-

chen und �einenSchadener�ehenkan.
Sodenkt der Wilde, wenn er uochau�:
�eraller Ge�cll�chaft�ichbefindet, Sx
trit in häuslicheBerbindung, ex wird
der Vater ciner Familie , und zugleich
ihr Oberhaupt. --Nun-werden Belei-
digungen, die- einem Gliede die�erGe-
�ell�chaftwiederfahrea,als Beleidigun-
gen des ganzen Körpersange�chn,und

�chonziehen Fantilien gegen einander

zu Felde, das heißt,�ie�uchen�ichal:

len möglichenAbbruch und Schaden
zu thun, bis der BeleidigteRache ge:

nug zu habenglaubt. Die Feind�chaf-
ten des Vaters erben nun. �chonauf
den Sohn, u. #. w.-. Das ift de®Ur-

�prungvom Lebkriege. EineFaumilie
endlich, zu {wach den Anfälleneiner

andern zu wider�tehu,trit mitihren
Nachbarn in Verbindung,man wählt
ein gemein�cha�tlichesOberhaupt, und

�oformirt �icheine Ge�ell�chaft,die zu

ihrerSicherheit�ichunter einem gemein:
�chaftlichenAnführervereinigte, ein

Staar. Zuihrer Sicherheit, �ageich,
vereinigte �ichdie er�teGe�ell�chaft.
Feder wün�chte�einEigenthum, �ey
es auch nach un�ernheutigenBegrif-
fen.�ounbedeutend als es wolle, in

Ruhe zu be�ißen.— Kaum ader fühk-
ten �ie�ich�tarkgenug, �aben,daßan-

dere Familien, die noc einzelnlebten,
�ichvor ihnen fürchtetenz�owurden
�iekühn,ihreHab�uchtwgchteguf, �ie
griffen um �ichund nahmenweg, was

�ieerreichenkonten ; anfangs Vieh,

3 „VomPrivatkriege,
gen, �einenReichthum,be�tehter gleich

„«ivirten Nationen �owo

1492

Waffen, u �,w. dann Hütten, end--

lichLänder,und die Bewohnerder�el:
ben machten�iezuSklaven, —�o.�it?
den iir die erfien Eroberer in ißnên,

So ent�tandenzuer�tdie mannig-
faltigenArten der Kriege.So langeder

Wilde uochallein lebte, war �einRNach-
krieg nah un�ernJdeen freilichnur

Mord und Dieb�tal,aber auch die�e
gehörenunter dieStöhrungenderRuhe
und Sicherheit. Da er in Familien:
verbindunglebte , ward es �chonmehr
dem Kriege ähnlich, und es ent�tand
Erbkriegdaraus. Ju bürgerlicherGe-
�ell�chaftfigdenwir ibn als Nächerder

BeleidigungimNachkriege,daran �chon
ganz: Nationeu Theil nehmen, und

endlich als Eroberer. Hier zeigen�ch
nun auch die er�tenQuellen des eigent-
lichenPrivatkriegesdeutlich, Wie?

wenn Streitigkeiten.unter den Bür-

gern des Stunts�elb�tenti�tauten? —

ichglaube, manu�ahfrühzeitigein, daß

Ge�etze,dergleichenbeizulegen,nothwen-
dig wären, Das Oberhaupt der Na-

|

tion {lichtete die Streitigkeitennach
der naturlichen Billigkeit , und bald

nachVor�chriften,die von der ganzen
Nation eingeführtwurden, da man
den Regentenentweder fúrzu de�poti�ch
oder fúr zu partheii�chhielt. Wir er-

blicken hier Gerichte,Volksver�amm-
lungen oder Reichstäge,u, �#w. Man
fan �ichleichtvor�tellen,daßbei unkul-

olGe�ebgebung
als Gerichte �chr�chlechtbe�chaffenwa-

ren, *Manließ es anfänglichauf eine

göttlicheEnt�cheidungdurchgerichtli-
chenZweikampf,u, �,w. ankommen,

i : le:
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Die�enfolgtenbaldBifehdüngen,weil
der abergläubi�cheHaufe�owohlbei

die�enals jenen wähuüte,die göttliche
Gerechtigkeitwerde nicht zulä��enkön:

nen, daß der, de��enSache die gere<te
wäre, bei Ent�cheidungder Waffen un-

terliegen müßte,Hierzukam noc< bei
dem Anwachsdet Nationen , daß�ich
dieGroßenund Mächtigennichtim-

mer dem Aus�pruchdes Oberhaupts
unterwarfen, Es hing ihnen die alte

väterlicheSitte noh an, �elb�tißre
Sachen durhs Schwerd auszuntiachen,
�iehieltenes für �chimpflichnicht ihre
äiguenRichter �eynzu können;und

�oent�tanddie�eArt der Privatkriege,
—- die öfféntlicheBefebdung €).

So wie nun noch jeßt bei den ame:

rikani�chenWilden die�eGewohnheit
herr�cht,�owar �ienichtweniger ehez
inals herr�chendbei den Barbarei itn

nôrdlichen/Europa,Sie rächtenals

kleine Völker�tämnie‘die zugefügten
Beleidigungendurch Krieg mit ihren
Beleidigern, weil ihr peinliches-Recht,
wenn inan es o nennen kan, es �omit

�hbrachtea). Da �iein den mittlern

Zeitendie großeneuropäi�chenReiche
Über�hwemmten,da folglichdurchihre

|

E Be�ißungenauch ihr:
Macht und die Gelegenheitzu beléidi-

gen wuchs; �obehielten�eanchda,
áti�tattihre unvoll!ommenen Begri��e
vom Recht, durch die ‘geläuterteuBes

griffe der unterjohtenVölker zu ver-

vollkömmunen,ihre alten Gewohnheiten
bei, und führtenvor wienach ihren

e) Nobert�ou'sLebenCarlVt Vsà) Nobert�óncbeuda�.

und insbe�onderevoi derffenttithenBefehdung.
fordernKriege,Ein be�onderes,deit
rohenZeiten eigenthümlichesKennzei-
chen �inddie�eArt der Kriege. Je
inehr ein Volk �c�einerKultur nä-

bert , de�tomehr{winden natürlicher
Wei�ealle Merkmale von Wildheit;
aber eins der leßteni�tder Privatkrieg,

Man’ wird, wenn ih nachhervôn
den Ge�eßender Privatkriege werde

Gelegenheitzu-redènhaben, �ehrdeut-

lich ein�ehn,wie fe�tdie�eGewohnheit
im tehns�y�temgegründetwar. Da
beide �i immer einander unter�tüßten,
und keines von dem andern füglichk'onte-

getrennt werden, �obrachte die Aufhe-
bung des einen; auchden Verfall des

andern ‘mit �ich.Die Könige�ahen
gar hald ein, wie gefährlichund {häd-
lich die- ‘Lehnsverfa��ungihnen war,
darum bemühten�ie�ichauch auf alle
möglicheArt und Wei�t‘die größen
Va�allenzu �<wäc<hen; und nach und

nach diè�es�chädlicheSy�temganzund
gar abzu�chaffen.Man weiß,wie laü-

_ge es �ichin Frankreich erhielt,und -

wie viel Ungli>kfür Königeund Na-
tionen ‘es mit �i brachte, bevor �ie
im Statide waren és abzu�chaffen.

IH gehe nunwehr zu der nähern
Be�chreibungder Befehdungenfort,
und werde zu�örder�t‘etwas vom ti

hernUr�prungeder�elbenin Frankreich
und Deuc�chlandfagen; demnäch�taber
vön ‘ibrenGe�eßenund dex Art und

Wei�eder�elbenHakbeln, :

“DiehäufigenverheerendenEinfälle

derBobba
in Fratifreich,da4

UN Gaeta

1494
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inder Seine und toire bis ins Herz
die�esKönigreichshinaufdrangen, die

Streifereien und Plünderungender

Wenden und Ungarn in Deut�chland
‘untér Ludwig des Deut�chen,�einer
Brüder und“ihrerNachfolger Regie-
rungen, gaben Getegenheit zur Erbau-

‘ung der Berg�chlö��er,oder �ogenann-
ten Burgen.

-

Die Verfa��ungdie�er

Staaten war nemlich durch die innern

«KriegeihrérKönige �özerrüttet, daß
man nicht im Stande war, �ichthätlich
die�enBarbaren zu wider�eßzèn.Carl

der Kahle war genöthigtden Normän-

nern Tribut zu bézablen,und Ludwigs
Nachfolger mußtènfichzu eben die�em
bei den Ungern ver�tehn,Man dachte
al�oauf eigeneSicherheit. Jeder Pri-
vatmann mußte�ichaufs be�tezu \{üz-

zen �uchen. Die Reichen.und Mäch-
tigen zogett �ichdaher aus dem flachen
Lande weg und. bauten �ichauf Bergei
Schlö��er,um gegen dén er�tenUeber-

fall gedecktzu �eyn,und ihre Hab�elig-
keiten in Sicherheit bringen zu fkôn-
nen, Die�esthaten nicht nur Grafen
und andere weltlicheHerrn, �ondern
auch gei�tlichePrälaten, welche_ihre
Klo�tergüter,Aebte und Bi�chöfe, die

ihre Schäße den Plúnderungender

Barbaren entziehenwolten, baueten
in der Nähe ihrer Klö�terfe�teBerg-
\<löô��er.Da aber jene weltliche
Herrn nicht Leute genug hatten, und

die Gei�tlichennicht per�önlichihre
Burgen vertheidigenkonten , ob wir

gleichBei�piele�ehnwerden,daß die -

Herrn Gei�tlichenoftmals *in den

Krieg zogen , �onußtenbeide das da-

Vom Prioatkriege, i496

mals �honin gänz Europa? aufblñ-
hende tehns�y�tem.- Sie gaben Aer-
mern- gewi��eStücke Landes oder flei-

nere Güter, unter der Bedingung, die

Be�aßungder Burgen: auszumachen,
und im Fall -der Noth ibnen zu hel-
fen, Mit einem Worte, �ie-machten
jene zu ihren-Va�allen,So kam nun

das Recht der Waffen, welcheseigent-
lich nur dem Ganzen der Marion ge-
hôrt,in die Hände eines jeden Privat-
manns.

-

Die�e�ahen�ichnun mäch-
tig, Wenn nunmehr ein Edelmann

zum Bei�pielhôrte, die�esoder jenes
Klo�ter:be�ißtvon deinen Vorfahrey
ein Gut, dazu es nit recitmáßiggelangt i�t; was hatteer zu-thun ?

Ee �agte,entweder gebt mir das Gut
wieder heraus, oder —.hier find mei-

ne Va�allen,die euch�ogleichmit Ge;
walt dazu nöthigenwerden, Derglei-
chen Fällekamen häufiger. Gerichte
hatte man nicht, und woman �iehat-
te, wurden ‘�ienicht geachtet. Man
ging weiter , und �uchte�ich.für Ver-
leßungen�einerEhre zu rächen; kurz,
— es: ent�tandenFebdenaller Artz
Die Burgen al�ozogen in Frankreich
und Deut�chlanddie�esElend nah
�ich,und �olangedas Lehns�y�tem�ich
erhielt,�olangénichtern�tlichereMittel
und Verbe��erungender Gerichtspfle-
ge angewandtund gemacht wurden,
erhielt es �ichin ganz Europa, -

Ich gebeweiter zu einer kurzen Be-
�chreibungder Ge�eßzedie�erArt vom

Privatfkriege, Die haupt�ächlich�ten
Befehdungenunter allen barbari�chen

VölkernndA wie ichoben

E agt
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�agt;habé; -Familienfeßden.
+ Den

Aaverwandten war és nicht bloß er-

laubr „ die Beleidigungen:ihrer“Fa?
milie zu ráchen,.�oudernes-wak ibre
Pflichr.So bieltenesz. BiedieSöh-
ne Ragner todebrogs;,der. in: ‘üigland
gefangen, und: von �einenFeinden zu
Tode geinartert war, für iþrePflicht,
einen Rachfcieggegen: den König von

England anzufangen Sie zogen nach
England, und" hörtennichteher:auf;
als;bis �iédenTodihres.Vaters guf-das
grau�ani�tegerächthatten e). Inden
Ge�ehender Angli und Werni heißtes:

ad quemcunque hereditas terræ pers

Generis‘adoy ywe�tisbellica,id-elt
Gis:duenpertinére.-‘Tic.VL.e!geApi
Lindenbr. leg. Salice.tit. 63: leg. Lont

gobard. lib. IL+tit,14. $. 20. ¡Jn dem

Beicht�piegel.des Bi�chofBurckhard.
von Worins, i�tgleich?die zweiteFra:
ge: ha�t.du cinen Tod¡chlagbegangen;
um deine Verwandtenzu rächen? —

S. Schmid Ge�chichteder Deut�chen.
2. Th. S. 158, ‘InAmerikaberrc<{tE denWilden nochebendie�esGe:
�e,und die mei�tenibrer Kriege�ind
Rachkriegewegen; der Ermordungei:
nes Verwandten,oder eines.aus ihrem
Stamm, „Die Nathsver�ammlungen
der indiani�chenNationen „halten:ein
richtiges- Verzeichuiß-derjenigen’;die

heimlichvon einer andern ‘Nation:erz

mordet wordeu �ind; und man etz

neuert deren Andenken�o-lange,bis;
man�ichim Stande befinder,eine

e) Siehe Dalin's
|

und insbe�ondevevoi der öffeatlithenBefehdung. 1498

ausuelmêènde-Genugthuungdafúrzu
�ordern:,,Allgein-Ge�ch.-vdnAme-
rifa; 14, BS. $56. Eine Aehnlich:
keit mit die�erhat noch:heutzu Tage
die �ogenanntëBlutrachebei den Mox-

genläuderu./"Siehe Jrwins Rei�en.
Es hatte ferner bei den: europái�chen

Nationen Niemand, als ein Edel:
maun , ‘oder Per�onenvon hoherGe:

bupt- das.Recht , Privatkriegezu fúh-
Leti: Streitigkeiten.unter geringern
Leuten-Gurden von Schiedsrichtern
ge�chlichtét,und ebe �oMishelligkei-
ken zwi�chenEdelleuten und Per�onen
von niederer Geburt Das Reche
des-Privatkrieges- �elte:hohe Geburt

und Gleichheit-des Staudes unter den
Streitenden voraus. Die Gei�tlichen
hatten ihre Vißthume„ KAdvocatos,
welchesgewöhnlichPer�onenvon ho:
hon RNangewaren,:die.als Be�chúber
der KitchenundKlö�tererwähltwurz

den, uhd<die Händel'der�elbeuausfech-
ten mußten„du Lange Gio�lar.voce.
Advocarus.' Oft -aber �tellten<h
Gei�tliche-�elb�tan- die Spibe ihrer
Va�allenund fochtenihr Recht per-

�ónlihaus. 1-Daher �agt der Abt
Guido von Clarevalley, ehemals hat-
ten die Klö�terkeine Burgen und Fe-
�ten,auch gingeu die Prie�ternicht
im Harni�ch,

|

Jeßt:aber verthbeidigen
die-Präálaten,wegen Uevderflußeszeit-
licher Dinge , mic Feuer, Schwerd
und Mord“ die Be�ißungeander Kir-

he, tuz. lib. H. mi�cell.du Lan-

ge olee 179. édic. Bened. Wir

oZ : ha:
Y h. S. 158, Y

tod.
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habenvon den Fehden‘det Gei�ilichen
ein merkwürdigesBei�pielan der
Febdedes Bi�chofRudolf von Würz-
burg und �einerBrüder, wider den
Graf Adelbert vom Bamberg ‘und
de��enBrüder, in den Jahren 904

_und 995, welches zugleichdie“er�te

Fehde i�, davon in derdeut�chenGe:
�chichteMeldung ge�chieht.“Auchge-
hôrthieherdie Befehdung-derGebrü:

der Erchangel und Berthold wider
den Bi�chofSalomovon “Con�tanz,
unter Conrad l. A, 917, Pfeffinger
ad vitr. T. I. pag. 88. 89. Pútters
Reichshi�torieS, 142, 145 —
Die Beleidigungen, welcheeinem

Edelmann zugefügtwurden , waren
nicht alle gleichge�esmäßigfähig zu
einer Befehdung, Grobe Mißhand-
lungen von Gewaltthätigkeitund ôf-
fentlicheBe�chimpfung,waren durch
Ge�etebe�timmteUr�achen,die Waffen
gegen den Beleidigerzu ergreifenf).
Alle Verbrechen,die heut zu Tage bei
ge�ittétenNationen an Leibund Leben
ge�tra�twerden, rechtfertigtenin jenen

ZeitenPrivatkriege. Jui eil�tenJahr-
hundertgab eine öffentlicheBe�chiimp-

-—

fung Gelegenheitzum Kriegezwi�chen

Mi�tavodemFür�tender Wenden, und

dem Herzog Bernhardvon Lüñeburg,
Denn da jenerum die Tochterdie�es

Herzogs anhielt, befam er niht nuk

eine ab�chlägigeAntwört,�ondernauh
den Namen Wendi�cheëHund. Go-

dofred. Chron. edict. fol’p. 5&2. Ob

£) Nobert�ona. a. O. E

g) Tac. de mor, germ, c: XXL.

GE aS ED o C
0 Wom Pribâtkriege, i500

aber gleichNache wegen Beleidigune
-

gender einzigeBewegungsgrundwar,
der eine Fehde ge�ezmäßigent�huldiz
gen konte, �owareu glei<hwohloft
und: ur�prünglichStreitigkeitenüber
ein EigenthumGelegenheitzu Feindé
�eligkeiten;und die�ewurden bloß durch
das Schwerd ausgemacht.S. oben,

Wir gehènweiter fort zu den Per-
“�onen,die in einen ÇolchenKrieg mit

verwickelt wurden. Alle die gegene
wärtigwaren, wenn ein Zank ent-

�tand,oder eine Gewaltthätigkeitbee

gangen wurde , mußteneiner oder der
andern Parthei , in dem daraus ent-

�tehendenPrivatkriegezu Húlfe lomé
men, deun man glaubte, es wäre une

möglich, daß ein Mann bei \olchen
Um�tändengleichgültigbleiben könte,
und �ichniht einer ‘óder der andern

�iteitendenPartheï annehmen�ölte.
Robert�on1, Th. Anm.“ 21.

i;

Verwandten der beiden Hauptper�oz
nen des Kriegs mußtenTheil an dem-

�eldennehmen, und waren verbunden,
auf der Parthèizu �treiten,deren Un-

fúhrermit ihnen verwandt war. Es
war die�es{hon ein alter Grund�aß
der Deut�chen, �owohlFreund�chaft
als Feind�chaftihrerVerwandten zu

übernehnien2), Da aber natürlichet
Wei�enahe Verwandtenmehr zu die-

�emGrund�aßverpflichtetwaren „ als

wéeitläuftige; �owaren die Grade det

Verwandt�chaftbe�timmt,innerhalb
welchenjeder�einenVerwandtenbeie

0

ERE �tehn



und inébe�onderevonder

�tehnmußte, Man war ‘aberbei

Be�timmungdie�erGrade der Kirche
gefolgt, und da diefeEhenunter Per:

fonen„die im ßebendenGrade mitecin-

ander verwandt waren, unter�agte,
�odebnte man das-Gebotder Kriegs:
hülfe‘auch�oweit aus, Als �ichdie

Kirche aber bis auf den vierten Grad

ein�chränfte,;fowurde eben die�eEin:

�chräânfungauch bier eingeführt. Du

Lange Di�ffert.�urJoinville XXIX. þ.

33595 > Eiji PrivatkriegFonte dem?

nach A nicht unter zwei leiblichen
Brüdern geführt werden, weil die�e
einerlei Verwandte haben, und folg:
lich hättefeiner von beiden �olchePer-
�onengehabt, die ibm in �einemStreite
beige�tandenhätten.Aber zween Halb-
brüder konten wohl Krieg zu�ammen
führen,weil jedervon ihnenver�chiede:

i501

ne Verwandten hatte, So bekriegten
�ichAnno 1450 die beiden Grafen voi

-Schwarzburgin Thütingen,Heinrich
und Düntßher/,Gevattern, in welchen
Krieg�ichdie Héèrzogevon Sach�en
FriedrichderChurfür�t,und �einBru-
der HerzogWilhelmmi�chten.Godo- /

fr. Chron. p. 666." Die Va�allenbei:
der friegenden Parteien waren in die

Streitigkeiten mit verwi>elt , "deni

nach dem Lehnrechtift der Va�all�ei:
nem Lehnsherrnzu allerlei Dien�tver-
‘pflichtet,dafern er de��elbenbedarf.F.
Ii, 28, Da die�eVerbindung des Lehns-
herrn mit �einemLehnträgereinekün�t-
licheVerwand�chaftift, 0 �tandendie

k) Shmid Ge�ch.d. D. 4. Th.S. 514.
1) ems ChronifvonSey

öffentlichenBefehdang,
Va�allenmit denVerivandtenaufei:

nerleiFuß Wenn ‘daherein Edel:

manu,den andernbefehdete,�ohatte er

bald einengtofen Haufenbei�ammen,

1594

-Dôáberkames, daßwenn einer glaubte
nur mit einem zu thun zu haben, ihm
�ogleichbishundert auf den
met 1), Jn:der FehdeMarkgraf Al:

brechts von Brandenburggegen die

Stadt Nürnberg,im: FJ, 1449, fian-
den dem Markgrafennoh �ehsGrà-

feubei,‘Godofr.Chron.p: 666. AWin-

richvonFi�chnich,RE
in feiner Feh-

degegen Speyer iu

I.

1430viele Gra-

fenund Hecten zu Gehülfen, davon

zwölfnamhaftgemachtwetden i). Wie

aber, wenn �ichLeute,die in Lehnsver-
bindungmit einander ftandén,einan-

der be�ehdeten?Alsdenn mußte nur

der Va�all�einemtehnsherrnvorher
�einentehn auffagen.Aur. Ball. c.

XIV. $, 1, eher fand auchfein Frie:
den ‘fiatt, bis die aufge�agteLehndem

Va�allenwieder gegebenwar. Daher
heißt'sin einem Bündnißbriefder

S{hwäbi�chenRitter�chaftam Kocher
vom J. 1488, „Gefügtees �ichauch,
daßwir zu Kriegfomtnen,mit Herrn
oder mit andern ¿von denen etlich un-

ter uns belehnetwären, fo �ollendie-
�elbeihre Lehenauf�agèn, und daun

keine Richtunguffgenommenwerden;
man�eydann ihreLehnwieder wor-

den, und geliehenwie vor.,, Und weil
die Fehdankündigungmiblich gefche:
henm nachdem �chwäbi�chenLehn

recht

er,C. 9099,

Hals faz -

4
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recht ‘c. T50 fo war eben darin auch
befohlenc.152. daß;falls ‘der Lehns-
here dem Va�allendas dazunöôthige
�icherèGeleit ver�agenwürde , �o�olte
er an: das dem-Lehnherknzunäch�tge:
legene Haus gehen„

und mit lauter

Stimme die Ankündigung‘thun,daß
�ievon den Bewohnern dés Hau�es
ver�tändenund deni Lehnsherrnhinter-
bracht werden fönte,

“ Dart de pace

publica, p, 119. EinenFebdebriefvon
die�erArt findenwir in Schannarvin-
demiis litterar,p- I. p. ‘2091ündlautet
al�o

/

Domini & Cómitide Kédei�ieinH.

Vom Privatkriege,und insbe�onderevon der 2c. 1504

dé Uplingen!nerbo mihi adios (R
licét quia”oportunitatem temporis &
Loci pré�éntialiternon habeò’, vel

quodveniendo ad. vos & redeundò pe-
riculum mihi in itinere, con�picioz
præ�enticharcula vos �cirevolo, quod
me m hominis fidelitate nen �icutdei

cuit-tenui�tis,& ideo fidem herminis
me he v&bis deincepsvelle �ervaredes
dico. Wir finden auch ein Bei�piel,-

daßein Abt dem Bi�chofvon Mer�e?
burg, der i� �trafenwolte, einen Feh-
debriefzu�chickte,S-Ludwig im 4. Thi
�einerrelig. m�pr.p.446. S. Pi�tor
Abhandlungvon Fehden, $. IR.

_DerA n UN
VeirährtesMittelgegendieBNR beidei

i

Ravie
Rec. Fum Trank.

<walbenwurzel,O�terlucey,En-
tian, fleineKönigswurzel,Lun-

 genfraut von jungenEichen, Geißbart:
wurzel, kleine Binzenwurzel,Liéeb�tök-
kel, junges Eichenlaub,tindenlimpfe,
Seidenba�,jedes eine Handvoll, in

einem Ke��elge�ottenmit Wa��er,da:
von giebtman dem Vieh anfangs“tve-
nig, und nach und nächimmer mehr.

Rec, Zut einem Pulver.
2 Kr. Federweiß,2 Kry. Blei:

weiß, 2 Kr. Lorbeer, 1 Kr, Pfeffer,

Gebeine vom Vieh, die man brennet
und zu Pulver �ioßt,Allermanharni�che
wurzel, 2 Kr. Allaun, Wermuth und

Entian,alles -gepüloert; davon giebt
man dan Vieh des Tages dreimal,
ev�tlicheinigeMe��er�pibenvoll ; �oalle
Tage mehr,und darauf einen Schoppen
Meu�chenharuzdaun uimt' man das
Vieh úberall an der Haut, und RAtelt es, �ognt man fam

“Alle Nacht giebt man dem Vieh-3
oder 4 Me��er�pißenvoll Federweiß

aufeinem Brod mit etwas Salz *).

*) Vor�tehendesi�tausdesHerrnPfarrer MeyerszuKupferzelldfonomi�henSchrif:
ten extrahiret, und inder Graf�haft

deswegen-da�elb�tER abgeöru>tunddenUntersbewährtbefunden, a

LE ¿ur Nachrichtm itgetheilet.

Erbach, eingegangenerNachrichtzufolge,



OunthesMagazin,iC SU
“Fecitag,venp�nNovemberleal:

BomPrivaikriege,witinsbe�önderevon'deröffentlichenBefch-4
dung.EineDe mLebeie voti Berlichingen,

ie�ePrivatkeiegewaren Gan
S Jahrhunderte hindurch “�eht

“Häufig, Sie waren Utfach;
pádie!Unordnutigenin der Regie:

rung, und die‘Wildheitder Sitten #0
lage anhielt , welche in die�enZeit:
raum’ die Völker'von Europain’einen

�oelendenZu�tand�eßte,
“ Sie waren

Schuldanden ¡tenVerbe��erun-
Fender “Ju�tizverfafa��ung;und die

Kün�tedes Friedens,Ackerbau und

Manufakturen mußten unter
“

ihnen
gänzlichexliégen. Man führtedie

Febdenmit aller zer�töhrendenWuth,
die man voti *Rachgier, welch“die
Waffen in den Händenfübrt'und-von
den Ge�etzenberechtigtif „befürchten
fan. Die Ein�álleder Baätbarenver-:

wü�tetenDeut�chlandnicht�d�ehrals
die�eBefehdungen, und dietraurigen
Gemálde, welche ns von den dama:

ligenZeitengemachtwerden,zeugen�att-
�amvon der Grau�auikeitder�elbena),
Die uncer Arnulpf im J. $88 zuMainz
ver�ammeltenBi�chöfe,klagenüberdie

2) Robert�ong. a. O.

Scl.)

Doirifeledidas Reichunter den Be:

�ehdungenerdulden ttußte, und �agèn
ütite andern: „Uns zurSeite wüthet
eii HaufenRäuber und Scthismatikeë;
die diè Armen plagen und umbringen,
die �ichweder aus Gott , noh einigen
Men�chen‘etwasmachen.Von die�en,
wenu aud dieHeidenlicht wären,wür?
‘de’das tand'zur Einôde gemacht were

det, Harzheim Conc. Germ. Tom. IL

þ. 369. Guibert, Abt von Nagent,
�agtin �einerGe�chichteder heiligen
Kriege! „Das ganze Reich der Fran-
fen wat“ damals durch innerliche Be-
fehdüngenin die größteVerwirrung
gebratht ; allenthalben waren häufige
Straßenräubereienund Un�icherheit
der Land�traßen;man hörte hin und
wieder von großenBränden, und �ie
ge�chahenauh würklih. Man lieferte
Shlachten aus keinen anderüUr�achen,.
als aus leidiger unbezwinglicher Be:

gierde; und daß ichs kurzfa��e:alles

unterlag den Schlägen der Gierigen,
allenthalbenmachteman Beute, und

Cec cc frag:

8



fragtehirgends, tem es'gëhöôrte,,„Ge; Vakeèkriegt zuuddie�eswiedethölc
�taDei 2 Frañcos:Vol.I: p. 2 findenin ERR gin
Und ein �pätererSchrift�teller�agt+"vom J,1287 u4129 1h) „Jch zweiß
Nun i�tes leider-fóweit gekommen,daß ‘e �ehr,�agthierein neuerer Ge�chißt-
in den Gerichten entweder di größte)Can ob irgend ein Ge�esßin der
Verwirrung herr�cht, oder däß es gar“ Welt damitanfange, die Strafen ge-
keine Gerichtegiebt, Man trennt die

- en.einenSohn fe�izu�eken,der �einen
Ehre vom Recht, Sobald es ihnèn Vatervdh �einemGukver�tößt,ihmmicr
einfälltzn behanpten,daß ein Be�ikerBrennennnd Rauben Schadenzufügt,
gar fein Recht auf �eineGüterhabe,�o-; oderzu-�eincemGefängnißhil�tSchmiv
glauben�tcihmdie�elbenwegnebmenzu G,d, D, 3.Th.S, 190. Und.welches
können,wenn �ieauch noch�obeträht:-Bild dernochfühernZeiten, finden
lich �ind.Durch die Befebdungallein Wie ‘in Rhegino'sBeicht�piegel, wo

glauben�ie,daßdieEhregerettet wer: derBeichtvater-�einemBeichtkindezu-
de, und �obald.die�edemandern,Theil er�tdieFragethun�oll: ob er nichtJe-
angefündigti�t,�o.glauben�iealles dem: mandumgebracht2, Die zweite : obe

Je entwedermitGewalt oder heimz MNienaudHändeoderFü��eabgehauen,
lich weggenommene, es. mag gus einer oder die-Augenausgeri��en?-Die drit-
erdichtetenoder: gar feiner Ur�achege- tez ober feinenfal�chenEidge�hworen2
�chehn�eyn,behaltenzukönnen,—— Die vierte : ob er keinenEhebruch,bez
lleGe�ehe�indnur von Spinuewebengangen?SchmidG,d.De1,Th.S,580;

‘gemacht,in welchenkaum-die:geringe Jh gebenunmehrweiterzuden Mit-

�tenHeu�chre>en�ichfangen„ an�tate,

-

teln, die vou;gei�tlichenund weltlichen
daßes �on�tweit anders.war , da �ieFür�tenangewendetwurden ¿ dvie�ens
chou an den Gränzender Begierlich:Uebelzu �teuernund abzuhelfen.Zuer�t
feit als eben �o�tarkeNebe, wodur< entlehnteman aus den Sitten der alten
�elb�tdie wildenEberkönnengefangen Deut�chenein Mittel, der Privatrache
werden,aufge�pannt,alle diejenigendie Einhaltzu thun. Bei:die�enund-no<
fich darüber hinauszu�eßenunter�tan:andern rohenVölkernmußteeineGeldz
den, aufhielten,und in �ichverwictel- bußezur Er�tattunggegebenwerden.
ren. „Cu�anusConcordant. Cathót, libs Tac. demos. Germ: c, XXI:man’ pflegte
IL c. XXX|. ib. XXIX. ap. Schmid G. diefe, theilsdurcheinenVergleich der
d, D. 4. B. S. 515. Was fár Be: �treitendenParthecien,theils durch einen
griffe von die�enZeitenmü��enwir uns �chiedsrichterlichenAus�pruch„ theils
machen, wenn wir nur in Kai�erFrie: dur den Aus�pruchdex Obrigkeitzu
drich 1). Landfrieden,den erimJ.1235 be�timmen.-DienochvorhandenenGe-
auf demReichstagezuMainzpublicirte, �ebeder Franken,und anderer Natio-
die Ueber�chriftgleichdes er�tenCapi: nen der mitlerúZeiten, gebennoch daz
tels le�en:da ein Sun mit �einemvon Bei�pielegenug an die Hand. So

heißt
b) Lehmanns Chron, v, Speyer. S. 628.



1509 und insbe�onderevon’der öffentlichenBefehdung.

heißtes z,B..wveninJemand einèmän-

dern die Na�eabgehauenhat ; der“�oll|

800 Denärien, welche45 Solidös-aus-

machen,�chuldig.erkantwerden, LL.Sal.
r.133. $. 13, Ein Dien�tmannder Kir-

che zu Bamberz, wenn er“ermordet
wutde „ mußtemitx0/ Pfund gut gé-

thanwerden,die blöß.denVerwandten:
des Ermordeten anheimfielen, Eben

dergleichenEr�tattung�tandauch. auf
Dieb�tálen,und dem Charakterder Na-

tion gemäß,war -die�e*Buße:höherals

dieStrafe wegen einerMordthat.Dénn
|

�ie‘hieltenes für�händlicher,�ich:an ei--

nem wehrlo�enDinge zuvergreifen,als:
aneinem Men�chen,bei dem �ievoraus-
�ebten,daßer: �ichwehrenkönte. Ein
freier Franke mußte,wenu er ermordet!

wurde, mit 200. Solidis gut gêthan!
roerdén, ein freier Róômer mit 100, eiu!

zinsbarer Nômer mit 454 Nach den-

�äch�i�chenGe�eßeu(T. IV. )wurde der-

jenige, der ein Pferd ge�tolenhatte, mit
dem Tode ge�traft; eine jede Mordthat
aber, auch eines Adelichen,(T.11:) kou:

temit Gelde abgekauftwerden. Bei al-
len übrigenDingen,war der-Nukbßendex,

Maaß�tab,wornah man �ie�chäßte,
Ein ge�tolnerHeng�tmußtemit 45 So-
lidis, ein Knechtmit'z 5 gut gethanwer--
den, LL. Burgund. tit: Zi Marculf.1 TA

Form. 18. Von die�erEr�tattung,fiel
ein Theil demBeleidigten„undeinTheil:
der Obrigkeit zuz bisweilendem Beleiz
digten alles,und der Obrigkeitgebührte:
das Fredum, welches die. Geld�trafe:
war, dié man für gebrochenenFrieden:
exlegenniußtec). Golda�t:T. ILpart. 1.

1510

Alerñänn.rerFol. 84. LbmannsChro:
nif von Speyer S. 190. Die Ab�icht
bei die�erEinrichtung war, wie Ro-
tharis der Ge�eßgeberder Longobarden,
der um die Mitte des ��ebendenSäcu-
lums herr�chté”�agt; damit die Feind-
�chaftbeigelegtwerde, die Verfolgung
aufhôre,undder Friedewieder herge:

|

�telltwerde. TL.Longobard.L,I.t.7.5.20.
GegenAnfang des neuntenJahrhun-"

derts,�uchteCarl der Großedie�esUebel'
von Grund aus zu heben, Er befahl al:

�o,wennJemand �icheinesVerbrechens-
�chuldiggemacht, odereine Unthat be-

gängenhätte, �o�olteer �ich�ogleich
devStrafe unterwerfen,die ihmdie Kir?

heauferlegte,unddieEr�tattungbezah-
len, die ihmdas Ge�eßvor�chriebe;und

�oltedie béléidigtePer�on, oder ihre
Verwandtèn,i{ wegern,dieGeldbuße
anzunehmen, und �i gelü�tenla��en,
�ich�elbmit gewaffnetetHand zu râ-

chen,�o:�olten�ieihrer Ländereienund-

ihresEigenthums dadurch verlu�tig?
�eyn,Capit. ad. Goz, ap. BaluzVol, IL

P-: 371. Fernergaber den Befehl:wenn*
einer in einer Fehdei�t,�o�ollman un-

ter�uchen,wer von beiden �ichnicht zum
Ziel legenwill, und man�oll �iezum

#

Frieden zwingen„, wenn �eauch uicht
wollen, Wenn es nicht anders �eynkan,
�ollman �ieihmvorführen.L3enneiner,

nachdem von hm ‘geßiftetenFrieden,
den andern umbringen wird, �o�oller

de��enWehrgeld'zahlen,die Hand ver-
lieren, womit er- fal�chge�chworenhat,“
und-zugleich-denKönigsbannzahlen.
Capir, quart, a.80F.'C. VI, ap. Heinecc.*
Cíéecc 2

-

>. 7107¿Ce rika BèN HTP P+ 7
©) ¡NahNobert�on'sErklärung,der Lohn,der der Obrigkeit,wegen.des Schukes, dea

a4, fle gegendisWuthder Ra e ertheilte,Later i . 1, Th, Anmerk.22.

(09
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p--710.- Allein Carl ginghierinweitet;/
als es der Zeit, in derer lebte,angeme�:
�enwar. - Man hatte damals nochviel!

zu �chlechteBegriffe von Regierung,
und viel zu wilde Sitten, als-daß man

�ichdie�enGe�eßen:wrde unterworfen
haben, Nach �einenTode wurden al�o
auch die Privatkriege ‘wieder:häufiger;
als jemals; denn �eineThronfolgerwa:

ren zu ohnmächtigihnen Einhalt zu

thun,Die Kirchewar endlichgenöthigt,
�ichhier ins Mittel zu �chlagen,Wir

finden die er�tenVer�uchehierin gegen:
das Ende des zehntenJahrhunderts?
Im J. 990 ver�ammelten�ichim �údli-
chen Frankreicheine AnzahlBi�chöfe,
und machtenver�chiedeneSchlú��eden?"

hâufigenund gewaltthätigenBefeh-!'
dungen Gränzen zu �eßzenz\daß,wenn

eine Per�onihres Sprengels wagen
würde,die�eVerordnungenzuübertre-:
ten, �oordneten �ie,daßdie�elbeZeitle-
bens von allei chriftlichenVorrèchten
ausge�chlo��en�eyn,und nach ihrem'To::
de ein chri�ilihesBegräbuiß ihr ver:

�agtwerden folte. Die�eswaren aber

nur Mittel für einigeGegenden, Da-

her wurde im J- 994 eine Kirchenver-
fammlung zu timoges gehalten.Man

brachtehier die Körper und. Reliquien
der Heiligenher,„undbe�chwordie. Men-!

�chenbei die�enHeiligrhümern,dieWaf:
fen niederzulegen, und �icheidlih zu
verpf�tichtèn,denöffentlichènFriedenins-

kün�tigenicht durchihre Befehdungen
_zu �tóhren.Bouguer.recugildes hi�to-
riens. Vol. X. p. 49. 147. Ver�chiedene

“andereConcikien bemühten�ichin eben

die�enAngelegenheiren,durch ihreDe-
crete. DuLange dii�ertar.p.343. Man

(rat;400% 00 Wbt Piiveilviegeneqn Ctt i512

�uchte:duürchvorgézebeneWündér und:

Er�cheinungenden? Adel“zubewegen,:

den Befehlen der Kirchenver�aminlun-
gen �ihzu unterwerfen, und von allen
Feind�eligkeiteuabzu�tehn,

*

Ein Bi--
�chofvon Aquitaine gab 1032 eine Er-

�cheinungvor.’ Ein Engelnèmlich:ha:
be ihmeinéSchrift ‘vom Himmel ge-
bracht, die dénMen�chenbefähle,ihre
Streitigkeitenbeizulegen, und: �ichmit

einander zu veer�öhnen,Es war um die�e
Zeiteben eine Landplagein die�enGe-
gendèn„und al�odie: Gemütherde�to
williger�romme.Eindrücke anzuneh-
men, um die Strafe Gottes von �ichab:

zuwenden, Es trat demnach ein allge-
meiner Friedevon 7 Jahren ein. Man
faßte-denSchluß;daß Jedermannalle

drei Tage bei Wa��erundBrod fa�ten,
den Sonnabend aber �ichdes Flei�ches
enthalten �olte,und insfünftigeNie-

mand, währendgroßerFe�ttagedet Kir-
che, oder voni Donner�tagAbend-zeder
Woche bis zum MontagMorgen der

folgendenWoche, �einenFeind beunru-
higen oder angreifen �olte,Die�efo
�hlennigeVeränderungin den Ge�in-
nungen der Men�chen,die man als cin

göttlichesWunder betrachrete,wurde
trenga domini, Gottes Friede,genannt.
Anfänglichwar die�esnichts weirer als

Abrede in einem Königreiche. Bald
aber nahm man ihn in der ganzen Chri-
Fenheit an,„durchdie Antorität der Páb-
�tewäarderbe�tätigt,und alle Uebertre-
terin Bann géthan.

|

Sigebertus ad an,

to32.ap. du LangeGlo��voceTreuga.
Robert�ona. a. O. SaintfoixrVer�uch
einer Ge�ch,der St. Paris. 3« Th. S.

36, ‘Man hätte�ichnun

Ts«y GEIT
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1513 uns insbe�onderevon der dfentlichenBefehdung.
�enVerträgenden größtenNußen"ver:
�prechen�ollen,allein, der Adel kehrte
�ichan die Still�tandszeitenbald nicht
mehr,und fuhr ununterbrochenin �einen
Fehdenfort. „Damals wurden alle än?

der �odurch eine �teteVerheerungbeun---

rubigt, daßman �elb�tdenEid, den man
zux Fe�thaltungdes Friedens Gottes

ge�chworenhatte, nicht hielt.,, Abbas

Urspergenfisap. Datt de pace publica.
Pp:13. no. 35. Weil nun keine Bitten
und Drohungender Gei�tlichenhelfen
wolten, �o�ahen�ichdie Bi�chöfegend:
thigt, die Be�ißungendie�erin Fehde
begriffenenEdelleute mit dem Juterdict
zubelegen,das heißt,�ieunter�agtenden

Pfarrherrn �olcherEdlen, bei den�elben
Feine heiligenAmtsverrichtungenvor-

zunehmen. JuDeut�chlandführteKai:

�erConrad U. den Frieden Gottes zuer�t
ein, davon wir unten mehrhörenwerden:

Das bedrängteVolt �uchte�ichaufs
aieue gegen die Grau�amfkeirver Privat: -

kriegezn�{hüßen,und man verftelaber-

mals auf neue himmli�cheOffenbarun-
“gen, Ein Zimmermanngab gegen das

Ende des zwöl�tenJahrhunderts vor,

Je�usChri�tusund die heilig«Junge!
frau wären ibier�chienen,und hätten
ihm befohlen, das men�chlicheGe-

�{le<izum Friedenzu ermahnen,Zum
Siegel die�erEr�cheinunghabe�ieihm
ein Bild der heiligen Jung�raugege-
ben, dieihrez Sohn im Arm hielt, mit

der Ueber�chrift:Lamm Gottes das: du:

träge�tdie Sünden der Welt, giebuns:

den Frieden. Robertus Abbas ad an.

1182. ap. du Lange Glofl. voce Agnus
Dei, und Robect�onî. c. Die�esverur-

�achteeine Ver�ammlungdexgei�tlichen

1514

und weltlichenHerrnzuPuy, Und man

verband �ichhiereidlich, nichtalleinmit
allen eignenFeinden Friede zu machen,
�ondernauch diejenigen,welchedieWaf-
fennicht niederlegenwolten, mit gewafe
neter Hand anzugreifen,Die�eVerbin-
dung nannten �ièdie Brúder�cha�t

tres. Aber“ auch der Einfluß
die�esabergläubi�chenSchreckens dau-
erte nicht lange. Doch fing uun-

mehr die weltlicheObrigkeit an �ichzu

bemühn, die�emGebtauch der fo viel

Unordnung veranläßite7 Einhalt zu

thun. Philipp Augu�t,oder nach an-

dernder heiligeLudwig,gabim J-1245
eine Verordhungheraus,daßNiemand
gegen die Freunde aud Va�allen�eines
Gegners eher Feind�eligkeitenbegehen
�olte,als-40 Tage nach Verüburig des

Verbrechens oder Beleidigung die zum
Krieg Anlaßgäbe. Und wer �ichUnter:
«�timde-die�emGe�elzuwider zu han-
deln, �olteals ein Friedens�töhrer‘ange:
�ehn„ und als ein Verräther'von dem
ordentlichen Richter verhörtund ge-
fraft werden. Ordönnane. des Rois.de

Frince. T.E p. 56. Robert�ona, a, Os

Die�esward der königlicheFriedege-
nant, de��enFolgen �oerwün�chtwa-

ren, daßdie nachfolgendenKönigeden-
�elbenimmer be�tätigten,Philipp der

Schönegabgegen dasEnde die�esJahr-
hunderts, 1296 eine andere S

nung, welcheallé Privatkriege verbot,
�olange der König�elb�tgegendie Fein-
de des Staats be�chäftigtwäre,Weil
die nachfolgendenKönigejeneVerord:
nung be�tätigten,und fönigl.Gewgle
�ieunter�tükte,�othaten�ieden Strei-
tigfeiten des Adels ziemlichEinhalt,
EEA

A

und

Verord:
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und. beide Verordnungenfanden bei:

andern Nationenbald Nachahmer.Al,

lein,bald nachherfingendie großenVa-

�allénan, aufs neue �ichunter einander

zu befehden,Nach Philipp des Schd-
nen Tode, träten �ie:in ver�chiedenen
Provinzen FrankreichsinVerbiudung,
und überreichten�einemNachfolgerLud-
wig eine �chriftlicheVor�tellung,in wel-

cher �ieauf die Wiederher�tellungvieler

Vorrechte ihres Ordens, und-unter ay-

dern anch-als eins der wichtig�tenund
vornehm�ten,der Privatkriegedrangen,
Der König mußtees ihnengewähren,
und zn dem Ende den Frieden Gottes,
den fônigl, Frieden, und die Verord-

nung vom J-+1296au�gehobenwerden,

DieSöhne Philipps vermieden theils
die Forderungen, theils mußten�ieih:
nen nachgeben. Saintfoix Ver�uchei:

ner Ge�ch,d. St, Paris. 3. Th.S.36.
Man erfand nachher no< ein neues
Mittel; die�enUnruheneinigermaßen
abzuhelfen. Die �treitenden-Partheien
nemlichmußten�chriftlicheVer�icherung
von �ich�tellen,einander entweder in ei-

uer be�timtenZeitnicht,odergar nichtzu

befehden; die Uebertreter die�erVer�i:
cherung,�olteneiner harten Strafe un-

terworfen �eyn,Die weltlicheObrigkeit
erzwang bisweilendie�eScheine„, und

bisweilen gab man�ie�icheinander frei-
willig.Manhatte aber�chondie�esMit-
telzu Zeiten des heiligenLudwigs im

Gebrauch. Jn Bretagneverbanden

�ich�ogarauf die Art, Va�allengegen

ihretehusherrn- Z+B. Olivierde Cli�-

a) EineAchnlichkeitnüt die�en

Privakkrciege,
�ongegen �einenSouverain denHerzogvon

Sgcheinen,haben bie Lettérsof Sfanes in den Schof-

1516;

Bretagne. au findetmehrere Bei�piele:
die�erArt in Bru��élU�ageij Fiefs. i #0
p. 836.d). Auchwar gewöhnlich,�tattder
Scheine,Bürgen zu�tellen,Wenn nemlich
die <hwächereParthei�ichFeind�eligkeiten
von derfärkerabefürchtete,�oerklärte�iedie:
�esbeim Richter, und dann niußteder Stär--
kereBürgen�tellen,daß“er << ruhig halten
wolce. Die�eBürgen heißenim Shottis;
�chenNet Law burcows. Nobert�ona. a.

O. Ur�pränglichwaren die�eScheiue-und =

Bürgenin den Städtenaufgekommen,bald
hernachaberfanden�ieauc bei dem-Adel*
Anwendung.DieStädtewaren von je hér
auch haupt�ächlichden Beféhdungen des:

Adelsausge�eltgewe�en:Evei die Un�ichérz?
heit infreien , offnen Oertera, welche den:
BürgenihrenUr�prunggab, war auch die
Ur�achezu ißbrerErbauung. Aber �iegelang-
ted durchihren aütgebreitèteuHandel,dur
Anlegungvon Manufakturen, durch Privi-.
legien, die ihnen von den Königen nach und-
nac ertheilt wurden, und durchtoelche �ie
viel Men�chenloten in ihnenfichniederzue
la��en,und Bürgerzu werden , zu großer"
Machtund Neichthum.Weil bei ihuen die
Adlichenmehrfanden,was �iereizen foutez
lsbeiihres gleichen,nußten�iealle mögliches
Zelegenheit,und drückten�iewo �ickonten,
ie Städtenahmendarauf zum Theil Adlis
hein ihre Dien�te,um�ichgegen dieAngrif-'
cihrerFeindezu�<hüßen,und bisweilen ge:

riethen�ieauh mit die�enwieder in Streitigs
keitca. Ein merwürdigesBei�pieldavon i�t

n
BAO

Stadt Speyer. A. 1430.LehmannsChronik
von Speyer. S. 899. 595. Man kan �ichal�s
leichtvor�tellen,daßdie Städte bald auc

auf andere Mittel dachten,den Privatkrie:
gendes Adels Einhalt zu thun, weil �ieda-
dur< auf mehr als eine Wei�elitten, Hie:
her’i�t-nunauchdie Erfindung mit Schti-.
nenund Bürgenzu rechnen.

-

ATE Der: -

ti�chenRechten.
“

Nobert�onLeben Carls des Vi 1, Th, Ynmexrk,XXI. Syke,
of Silesby Dallasof Ste Martins, p: 362, N C. NA

hs



1517 Und insbe�ondere-vonder dfentlilhenVefehdung
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“Der Adeltrat’erdlich,dadasUngemach,
- welches die�eKriege begleitete,zu �chrUeber-

Haud nahm, in freiwilligeConföderätivnen,
and man ent�chloß�ichalleStreitigkeiten, �o
wohl Eigenthumals Ehrebetreffend; dem

Aus�pruchder méehre�tenStinimén unter
denVerbündeten zu überla��en,Und zulebt,
da alles die�esnoch nichthinreichendwar,
dem Unwe�enzu �teuern,gab Carl der VI. im
St. 1413 eine Verordüung,dur welche alle

Privatkriege ohneAusnahme verboten wur-

den; alle Per�onen�ichder�elbenunterwer-

fen �o!tén,und die Wider�pen�tigenund Un-

gehor�amendur< Gefäugniß,Eitziehung
der Güter und gerichtlicheExecution �olten
be�traftwerden. Man wolte ihnen Man-

geurs und Gä�teursin die Häu�erlegen,nach
eigenemGefallendarin zu wirth�chaften.No-
bert�ona.a.O. Wolte man die Uebertreter
ficht per�ótli<in Verhaft nehmen, �o�olte
man �i ihrer Freundéund Va�allen�olan-

ge bemächtigen,bis fie Büra�chaftge�tellt
Hâtten , daß �ieden Frieden halten wolten,
‘und �chließlichwiederriefman alle Ge�eße,
Verordnungen, Vorrechte und Geivohnhei-
ten, die gegen die�eVerordnung koütenan-
geführtwerden. Ordonnance.T-X:p.138.
Und dochihußteLudwigder XL, noh im J.
14F 1, durch ein bé�óndexsEdict, die Privat-
kriege in Dauphine ab�chaffen.Wie lang-
�ami�tder Fortgang der Vernunft und der
dürgerlichenOrdnung, ruft hier ein neuerer

Be�chicht�chreiberaus.“Einrichtungen,die
�o�impel,�obillig, �oleicht �cheinen,erfor-
derten allé ánge�pannteaKräfte der weltli-
chenund gei�ilichenGewalt; *ünd¡war ganze di

Jahrhunderte hindurch, die�elbeneinzufühs-
ren und zu befe�tigen,Robert�on1, Th.

nit. 21,

Fh fbergehe dievielen Bemühungenan-

‘dérer Länder,die�emreißendenStromDäm-
Mmeentgegen zu �etzen.Frankreichfingzuer�t
an, darüber nachzudenken,und �ichdawider

zu be�treben.Seine Mittel wandte manin.

andern Reichenauch an, und fand oft nicht
eringe Vortheile davon. Die�esi�die Ur-

fiche,warum ich mich fo lange beider Ge-
�chichtedie�erKc'egein Frankreichaufge
halten habe, Jch°wendemichnunmehr zu

deut-
1 dem

du

ward
deuts

dex

rad
tréúgam
Deut�chland
20F.20s, allein ihre

kurzer
�uchten

er

1.

enen:

Wi��étBurgermei�tereund Rath der

Statt zu Spire, daßichWinrich von Fi�che
nichuwer Findt fiewill umt �olcheAn�prah,
�oih an u< zu �prechenhan, und til, daß
mine Ehr gegen uchund den uwern bewahrt
han; mit die�emminen offenBriéffever�ie-
gelt, Datum uf Sant Laurentien Tag, An=

no Domini M. CCCCXXNXJahr, S. Leh:
mann. 7. B. 89 Cap. S. 990,

Ferner : Durchlauchkig�tet, Guedigi�ter
Für�tFridrich, römi�cherKunig, Herzzogzu

Oe�terreich.Jc HeinrichMeyenbergla��
Ewer kuniglicheGnadwi��en,daßesunigs

mögenzur‘Probe|

///
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kuniglihen Gnaden zu die�enZeiten nicht
mag dienen, �undernEwer Lannd und Lew-

ten veindt �ynwill, und �chadentrachten das

peßtund i mag, gebenauf Yderspewgen,
‘Freytag vor Palmtag.

Kollarii anale&a, Vindob. 'T.IL. p.. 878.
ap. Schmid Ge�ch.d.D.4. B.S. 514.

“¿Friedrich�orgtin �einemLandfriedenauch
dafür,daßNiemand brennen �oll,unter der

Strafe der Acht. Er verbietet ausdrü>lich-
die Verwü�tungder Ob�t:und Weingärten,
und nèmtaußerder Reichsacht,auchden Kir-

<enbannzu Hülfe. Kai�erFriedrich11. pub-
licirte 1235 einen Landfriedenauf dem

Reichétage zu Mainz, und erlaubte hierin
die Befchdung nur in dem Fall, wenn ihm
von demNichter nicht i�tgehörigRecht ge-

�prochenworden , und deshalb gebietet er

denn auch bei des Neichshulden, daß alle

Fär�tenret ri<tea-�ollen,als:des Landes
_

Sitte und Geroohnheit i�t.Wilheim von

Holland, brachte 1255 einenLandö�riedenzu
Oppenheim zuStandez aber in derAnarchie,
nach �einemTode war an keineVoll�tre>ung
de��elbenzu denken,und jeder mußte�ich�elb�t
�ogut {gen als er fonte. Um die�eZeit
varden tn Deut�hlandno< immer mehr
urgenerbaut, die ihren adlichenBe�ißeru
loßzum Nückenthaltdienten, weun �ieihre
èachdarnbefchdeten, oder die Land�traßen
lunderten. Die Städte traten endlich mit

einem Theil des Adels in Verbindung, und

verpflichteten�ich,den öffentlichenLandfrie-
den ¿zubehaupten, und gegen die Friedens-
�idhrer.Krieganzufangen. Diefes war der

Ur�prungdes rheini�chenund {wäbi�chen
Bundes, wieauchnoch andrer kleinererCon-

föderationen,die aber niht �owichtigwaren

als die�e.Der rheini�cheBund war aufAn-
rathen des Grafen von Walde> von unge-
fähr70 Städtenge�chlo��en,und der Shwä-
bi�chedurcheinen zehnjährigenLandfrieden
Kai�erFriedrichs Ul. im J. 1487veranlaßt,
und 1488 war anfangs nur von einigen we-

nigen Für�tenund Städten ge�chlo��en,aber
bald �ehrerweitert und ver�tärkt.Pütters

22

Vom Prioatkriege,und insbe�ondere‘von der 2c.

vs

_E5AD

Reichshi�t.S. 307.449. 450: ‘DieStädte
machten fichbe�oudersdurch den han�eati«
�chenBund mächtigund furchtbar, der un--

�treitigcineder wichtig�tenEr�cheinungenin
der Ge�chichtei�t.Es würdeaber zu weit-
läuftig.�eyn,mehr hiervon1hm zu�agen,da
noch vor’ furzem feineGe�chichte�chrvoll,
fommcn be�chrieben1�t.Ulle Ruhe, dieman
vom Anfangdes zwöiftenJahrhunderts bis
zum Ende des funfzehnten in Deut�chland
wahrnimt, hatte man die�enVerbindungen
zu daufen,und die großenVortheile,die dem
deut�chenReichdadurch zuwuc)�en, la��en
fich�choneinigermaßenaus dem Gegentheil
eig�ehn.Doch aber ward �slange die kgi�cr-
licheAutorität no �owenig fe�twar, das

Nechtder Privatériegenicht eher vdllig ab-

ge�chaft,als im J. 1495. Nemlich Kai�er
MaximilianI. arbeiteteauf-dem Worm�er
Neichstage-�ehrem�iganeinem ewigenLand-
frieden.Er brachte ihn auchwürklichin kur-
zer Zeit zu Stande, und aller Schwürigkei-
ten unerachtet, ward er endlich aus allges-
mein eingeführt,und�eitdem1521 und 1547
erneuert. Zu Abthüungder Zwi�tigkeiten,
ward das kai�erliheReichscammergericht
ge�tiftet,de��enOrdnung, �owie der ewige

Landfrieden, unter des heiligen:römi�chen
ReichsGrundge�eßzegehdrt. Es i�idie�esun-

�treitigeine der grdßtenWohlthaten und dex
e�tenEinrichtungen die Deut�chlandMas
xenzu danken hat ; denn ihm haben wir df-
fentlicheNuheund Sicherheit zu verdanken,
und dürfen jeßt froh, ohne alle Furcht den
Edelmannauf �eineralten Burg herr�chen
�ehen,ohne Fehdevon ihm fürchtenzu dür-

-

fen. Demallen unera<tet dauerten unter
Maxens Regierung die Fehden noch fort,
1nd er�tunter �einemNachfolger Carl V.

�tenBewei�edavon, �indwohl un�treitigdie
ZehdenGößensvon Berlichingen, Franzens

von Sickingen,Hans Selbizens, und meh-

Dwa darla A FOY
die befante

ebensbe�chreibungGötzens Bei�pielegenu
an die Hand giebt, j

entres

1

: konten�ieganzvertilgtwerden. Diewichtigs
C
2

C, Meißner.‘Göttingen,
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Hamover�ßesMaga,
52s Stúd,

“Montag, den28‘ Junius 1784.

Betrachtungenübereinigebe�ondereund �{ädliheRechte
und Gewohnheiten,

|

‘ 8s haben�h an einigenOrten

eut�chlandesgewi��eRechte
- und Gewohnheiteneinge�chli-

en, die, wenn man �ieunbefangen
und ohne Vorurtheil betrachtet, wo

nicht ganz offenbar \hâdlie, doch

wenig�tensganz unnütze und �onder-

bar �ind,auh zuweilen ans Pogßirli-
che gränzett Wer nie be�ondersúber

eine �olcheRechtsgewohnheitnachge-
dachthât,dem wird das Sonderbare,
das �hAuszeichnendeund Poßirliche
nicht �ehr“aufgefallen�eyn.Erwird
�ichder�elbenunterwerfen,ohnedaran

Ju denen, daßes eine �chädlicheund

drúcfende La�t�ey- Der Rechtsge-
lehrte vollzieheteite �olcheHandlung
mit einer �teifenAmtsmine, und denkt
nicht mehr und nicht weniger dabei,
als wénn er �einKleid aus und an-

_zZiehetk. LIA

Es gehetdabei, wie in der phy�il'a-
li�chenWelt. Dinge, die einein tâg-
li vor Augen �înd,mit denen man

�i oft be�chäftigt, machen nicht �o
tiefe Eindrücke auf un�ereSinnen;
�ieerwe>en nicht �o�ehrun�ereAuf:

merk�amkeit,wenn �iegleich noh #0
bewundernswürdig�ind,als �olche
Sachen, die uns als Selrenheiten,
als Merkwürdigkeitendarge�telltwers

den, Wenn uns ein Kün�tler-einneit.
érfundenes. Mei�ter�ü®vor Au-

genlegt: #0 wird un�ereganze Auf-
merk�amkeitauf die�enGegeti�tand
gelenket, Daher bemerlen wir die

Eigen�chaftenund Vorzüge die�es
Kuk�twerks�ehrgenu, und bewuns-
dern entweder die Votzúge, die es

würklich be�ißt,oder entdecken den
Schaden und Nachtheil gar bald,
welcherdaraus zu befürchteni�t.Die
âltern Werke der Runfk, die weit

mehrBewunderung verdienen, und

die, wegen ihres ausgebreiteten Nuze
zens, �chonallgemein bekant �ind,rühz
ren uns dagegen weit weniger; wir

bemerfenweit wèniger._ihren großen
Nußen odér Schaden, und überhaupt
alle ihre Eigen�chaften,weil �ieuns

täglichvor Augen �ind.
“

Hierdurchkan ichsmir einigerma�-
�enerklären, daßRechtsgelehrteund

Gerichesper�onen,die eben nichtHande
FSff : werks:

CIPE
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werksmäßigund ohneKopf ihr Amt
verwalten, �o-viele Handlungenin der

Welt mit einem ern�thaftenAn�tande
verrichten, obne das Sonderbare, das

Wider�innige, das Poßirliche und

Schädlichezu bemerken , welchesdar-

in liegt, Es waren leider die Ge-

richtshöôfeder Deut�chenvon jeher-an
“

umnúüßeFeierlichkeitengewöhnet,Als
vollends die rômi�cheGerichtsverfaf:
�ung�ichauch auf die deut�chenRich-

ter�tühleeindräângte: �oent�tanddar-

gus ein �obunt�che>kigterSchlendrian,
der nicht poßirlicherhätteausgedacht
werden können. An �olchepoßirliche
Gerichtsgebräucheund Rechtsgewohn-
heiten gewöhnteman �<na< und

nach �o, daß bei einer Gercichtsper�on
faum ein Gedanken au��teigenkonte, -“

“daß�ieetwas Poßirlichesverrichtete,"
Und �indja Betrachtungen die�er

Art bei ihnen ent�tanden¿‘�o�inddoh
__Folchetheils durch überhäufteAmts-

ge�chäfte,‘theils dur< die Betrach:
tung, wie gefährliches “�ey,alt her-
gebrachteRechte und Gebräucheverz

dâchtigzu machen,bald wiederer�tickt
worden,

: Juden jebigen Zeiten, wo es nicht
mehrzum Verbrechenausgelegtwird,
über Ge�eße,Polizei und Teobrâuchenachzudenken; wo die Thor-
beit gégen die Angriffeder ge�unden
Vernunft nicht dur<h bloßes Alter-

thum und Verjährungin-Schußge-

Betrachtungenüber einigebe�ondere 820

nommen wird; in die�enZeiten darf
mans wagen, Betrachtungen, wie die

gegenwärtigen,�einendenkendenMit-
bürgernzur Prüfungvorzulegen,

Oft i�ts�chondem Patrioten ge:
lungen, daßAuf�áßevon die�erArt
Männern in die Händegefallen�ind,
deren Rathund Gutachten �ichgute
Landesfür�tenbedienen , um �chädliche
Rechteund Gewohnheitenabzu�chaf:
fen, und durchEin�ührungnüßblicher,
auf un�ereUm�tändemehr pa��ender
Ge�eßedas Glück der Bürger voll-
kommen zu machen, Wie glüc>li<
wolte ich mi<h �{häßen,wenn meine
Arbeiten ein ähnlichesSchick�alhâr-

Ï tene
IL. Vom Heergeräthund der
Gerade.

Das Heergeräth und die Gera:
de beim Adel, Bürger und Bauer,
welchehno< an �o vielen Orten, be-

�ondersin Sach�en,gebräuchlich�ind,

gehören‘vor allen Dingenunter die

ganz �onderbaren, unnüzen und

verderblichenRechre 5) und Gee

wohnheiten, Wir wollen einige Bez
trachtuñgendarüber an�tellen,welche
die�eBehauptung volllommen recht-
fertigenwerden,

1) Jn den älte�tenZeiten mußte
der Soldat �elb�t�eineWaffen, �ein
Pferd und �eineFeldgeräth�chaftan-

�chaffen,wenn er mit dem Heere gegen
den Feindins Feld zog+ Die Söhna

wa:

9 SchonHerzogFriederih Ulrich hat ‘dar eine VerordnungvomgtenSulf.
1625, in den Für�tenthümernBraun�chweig- Wolfenbüttelund Calenberg,
auch angehörigenGraf: und Herr�chaftendas Heergewetteund Gerade- nebendem Mußtheil durchausabge�chaffet.7, d, $»
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warenüberhauptverbunden, ins Feld
zu ziehen„ und das Vaterland zu ver-

theidigen»Wenn daher der deut�che

Kai�erHeinrich das Ge�eßmachte,

daß die Söhne das Heergeräch
ihres ver�torbenenVarers, mit

Aus�chließungder Töchter,empfan-
gen und erben �olren:�oläßt�i<

ihts eiirlich s

gedenken,als
IERT

E Y

die�es.

“Problem: 9b, nach der er�tenAb�icht
des großen Zeincichs ; nur der âls
te�teSohn allein, oder alle Soþh-
ne der Freien und Bürgergegen den

Feind fechten, und al�o-dasHeerge-
râth bekommen �olten?Eut�cheiden-
de Urkunden ermangeln uns in die�ern

Punkte ganz und gar. Man muß�ich

al�omit Folgerungenbegnügen, wel:

cheaus That�achenhergelëöitetwerden,
die uns die Ge�chichteaw die Hand
giebr. Die Ge�chichteliefert uns aber

\o wider�prechendeund gegen ‘einan-

declaufende That�achen, daßdadurch
noch immer größereSchwierigkeiten
ent�tehen. EIZO

Gebilinus per�onaCosmodr. æt.

VI. c: 47. und Heig. PT. quæ�8.
n. 29. ver�ichern,daß der Kai�erZein:
rich, na dem:berúhntenSiege über

die Hunnen bei Mer�eburg,dàs Zeer-
gewetre, oder das Heergerätheein:

geführt, und dabei verordnet habe,
daß der er�tgedorneSohn, und

nach ihm der âlre�teAgnat�ol-
chesbekommen �olle, M

Die�emZeugnißwider�prechenaber

nichtnur dex Gerichtsbrauch an

und �chädlicheNecte und Gewohnheiten:

Es- i�taber noh ein hi�tori�ches

$22

den mehr�kenOrten, �ondernauh
die ausdrücflicheVerordnungim �äch:
�i�chenLandrecht 1. B. 22. Art,
wo es heißt: wo ihrer zwei oder
drei zu einem Zeergewette ges
bohren �ind,der âlrere nimt das
Schwerd zuvor ; die andere theis
len �ichalle zugleich. 75A

Junzwi�chenmuß ich hier eine Stel-
le aus einer �ehrraren, zu Mapypnz
1492 gedru>ten Chronif anfúühren,-
welcheniht nur hier einige Erläute-

rung geben, �ondernmir auch in der

Folgedie�erAbhandlungeinigésLicht
anzündenwird. Es heißtnemlih
da�elb�t:„von du��emAnfechtingh,,,
nemlich nah der Schlacht bei Mer�e-
burg im Jahre: 927. — „„DerVn-

geren bot de Key�er,dat me �choldede

�tedebemureù vnde begraven, upe dat
me’ vor �odannvoylle mochte bliven
Do wart in dem lande to ‘�a��ende

�tedebemuret- vnde begrävettvnde be-

ve�tet.Vnde de Key�erbot „/ dat de

negende Manvt den torpen in de�tes
de teyn vnde beve�ten�ik. Al�owor-

den �tedebebuwet in �a��enwu dat be-

queme�twas, -— Decwiile �atte de

key�ertorney vnde �teke�pelin
dén �teden,uppe dat �ikde lide
in den �tedenin den Wapen fu�k
bet wenden vnde keren Tonnden
wan �eecht to �kryde�cholden.
Bude gaf �e�rieonde eddel, \dat �e
Borger �choldenheten. Davon.�unt
de �chlechtein den �tedengelomen , de

�ikin du��en�tückenmey�tbewi�eden
in vechten vnde in �trydenhat heldem
do vor rittermat�chemenne vnde heten

Fff 2 de
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‘deeddelingheder Borgher, De key-
�ergaf ône �tadtre>tvnde �atte,dat

de olde�ke�one�choldein dat -

Heer varen. Vande�atte,dat de

Hereroede �choldevallen an den

olde�tenSone, e�te:an den ne-

ge�tenmach van der �werthal-
ven.

ren, —

Hierhaben wir abermalsein Zeug-
niß,daßnur der älte�teSohn ins

Heer ziehen, und ‘die�erauch allein
das Heergerärherhalten �olte,Die-

�em�eyinzwi�chenwie ihm wolle; die

“Ob�ervanzhar �ichfúr den älte�ten
Sohn nicht lange erhalten: Die Ver-

bindlichkeit zu fechten, ruhete, wenig:
�tensin der Folge, nicht allein auf den

älte�tenSohn, �ondernauch aufdie
nachgebornenSöhne; und mit die�er
Verbindlichkeithat �ichauh das Erb:

‘recht auf das Heergeräthaufdie
nachgebornen Söhne vereLeiter.

Unter die�erVerfa��ungdes Kriegs-
we�ens,war“ die Einrichtung des

Heergetäths und der “Erbfoige
nüßlih und wei�e.Nachdem“aber

der Soldaten�tandeine ganz andere

Ge�taltgewonnen hat; nachdem der

Landesherr �elb�tdem Soldaten“ dié

ganze Rü�tungliefert, �oi�tsoffenbar,
daß die�eEinrichtungunnüße-und

überflúßiggeworden. Dies i�tder

er�teallgemeineGrund, welcher die

gänzlicheAb�chaffungdesHeergeräths
empfiehlt.

f

2) Jh habeconvorhinbemer?t,
daßin-den jehigen Zeiten die: nachge-
bornen Söhne �ogut wie die älte�ten,

| _BetrachkungenUbereinige be�ondere

Dat wart do eonrechtto vo:
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geborneSoldaten�ind;�iealle �ind
verpflichtet, im Notbfalldas Vater-
land zu vertheidigen, Wenn nun an

�olchen-Grten die Rechte dem ls
re�tenSohn allein das Lrbe des

Zeergeräths zu�prechen:Wird hier

DEdie natürlicheBilligkeit und das

Recht der Ligchgebornen zwiefach
beleidigt? -

3) Die Ererbungdes Heergeräths
gründet�ich,-wie wir ge�ehenhaben,
auf die beiden Säße: einmal, -daß
‘dèr Soldat �elb�t�eineWaffenund

Rü�tung,die er im Kriegegebrauchte,
�ichan�chaffenmußte,und ziveitens:
daß die Söhne, an�tatt ihres
ver�torbenen Vaters ins Feld zu
ziehen verpflichter waren. Wie
läßt �ichaber die Erweiterung dec

Erbfolge in An�ehungdes Heerge:
râths ‘auf alle männlicheVets
wandte rechtfertigen?Es �tirbtz+
B. Jemand, der nur einen Großva-
ter, einen abgelebten Greis von: 70
bis 80 Jahren , zum Heergeräthsfäs
higen Erben hinterläßt, Kan die�er
wohlden Endzweck,warum die Be-
erbung des

Heergeräthseingeführt
war, erfüllen?

=>

i

Zum offenbarenSchadender Tôche
ter und Tôchrerkinder,und ganz
ohne vernün�tigenGrund hat man

al�o ‘die Erbfolge des Herrgeräths
auf âlle männlicheVerwandtenaus:-

gedehnet.
4) Die ganze Einrichtungder

Heergeräthserbfolge„hat die Abs

ficht, ‘dem Fi�cuseine Gelegenheitzu

ver�chaffen,�ichin die AE5

x i

n?



825 und �chädlicheRechteund Gewohnheiten.Gs

Untertharen zu mi�chen.“Nur: Hab- -dieTöchtereine Vergütung

-

desfalls
�úchtige,tyranni�cheObrigkeitenkön: anmaßenwollen. Der Sohn hat das

nen �olcheRechte begün�tigen.Denn würklicheVerdien�t,daßer �einLeben

wenn keine beergeräthsfähigeLr- gegen den Feind wagt, die Strapazen
ben vorhanden�ind: �oerbt der Fi�: des Feldzugsübernimt, und hierzu
cus das Heergeräth. Hier in Qued- des väterlichenPferdes, Schildes und

linburg erbt der Schußherrdas Heer: Harni�chesnôthighat. Was können

geräth, wenn �h feine Erben dazu dagegendie Töchterfür Verdien�ke

finden. i _— hhrerSeits anführen?— Hier fällt
5) Die weibliche Gerade �indder Grund zu einer Ent�chädigung

diejenigen Kleidungs�täckeund Mo- ganz we
bilien , welche den Töchternaus dem Genießt.aber der Sohn unrechr-
mütterlichenNachlaß voraus gegeben mäßigerVVWei�edas Erbrecht des

werden, um �iegegen die Vorzüge zu Heergeräthsz+ verdienet das Heer-
ent�chädigen,welche die Söhne in geräth�elb�tabge�chafftzu werden :

An�ehungdes HZeergeräthsaus der warum will man Ungerechtigkeitenmit

väterlichenErb�chaftzu genießenha: Ungerechtigkeiten, Unbilligkeiten mit

ben. Hierdurch wolte man jene Un: Unbilligkeitenhäufen? — Man �chaf:
billigkeit und Ungleichheit gleich�amfe das Heergeräth�elb�tab: �oi�tdie
wiederum gerade und gut machen,

“

ganze Sache gehoben, Will man aber

Die Erfindungder Gerade i�t ei: den Töchrern-auch eine: Ungereche
nige Jahrhundert �pätererfolgt, als tigkeitangedeihen la��en.„weil die

das czeergeräth. Der eigentliche Söhne einen Theil des väterlichen

Zeitpunkt i�taber nicht mit Gewiß- Nachla��esunrechtmäßigerWei�e
heit zu be�timmen, /

__. an �ichreißen:�overdoppelt.man das

J��|die Beibehaltung des Zeer- Unrecht , an�tattes zu vermindern.

gerärþs vernunftwidrig, nähdem der Kurz, alle Gründe, welche für die

Grund und die eigentlicheVeranla�:Aufhebung des HZeergerärhsre-

�uúgde��elben�hon läng�taufgehörtden , �prechenauh wider die Gera: -

hat: �oi�tdie Erfindung und Bei- de mit einem doppelten Gewicht.
behaltung der Gerede uoh wider: 6)" Ueberdem bezeugt es die tägli-
�inniger. LL, LIE he Erfahrung, daß der Werth der

Den Söhnen�tehetentwederdas Gerade�tückenicht nur gar nicht mit

Heergeräthmir Recht zu, oder niht. dem Werth der Heergeräths�tückeim

m er�tenFall, wenn nemlih der Verhältniß�tehe,�ondernauch oft
Sohnan�tatt des ver�torbenenVaters mehr, als zwei Drittheile der ganzen

würklih- zu Felde ziehen“und �einErb�chaftausmachen. Was für Un-

Feldgeräth�elb�tan�chaffenmuß,-gerechtigkeiten für die übrigen Ge-

i�tes unrecht, und unbillig, daß�ichM,
— Wie ergiebigdie�eQuelle

|
3

- von

109
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von Proce��en,wenn die übrigenGe-

\hwi�terüber Verleßbungim Pflicht-
theilflagen ?

i

Ih

7) J�ts unbillig und ungerecht,
daß nur der âlte�teSohn das

Heergeräth“ererbt ; �oi�tsauch-eben
�ounverantwortlich „wenn nur die

sélre�teTochter mit. der Gerade

begün�tigetwird.

"

Noch unverant-

wortlicher i�tsaber, wenn nur die âl-

tern weiblichen Verroandren für
geradefähig erfant werden,

So i�tz- B. in Quedlinburg ‘das
Höch�tunbilligeund wider�innigeNecht,
daß nur die âlte�tenSdhne das
Heergeräth,und die älte�tenTöch:
ter die Gerade ererben. Dies ge-
het �oweit , daß �ogardie Kinder
der âlte�tenSöhne und Töchrer
die nachgebornenSöhne und Töchter
vom Heergeräth und Gerade aus;

�chließen.So habea auch die âlte-
ren Seitenverwandeen einen Vor-

zug vor den jüngeernund nähernVer-

wandten.
\

>
|

8) So viele Provinzen, Städte

und Flecken in Sach�en�ind:�o-ver-
�chieden�inddie Srúcre , welche
zur Gerade oder zum Heergeräthge-

zähltwerden, Selb�tdie�eVer�chie:
denheit giebt zu unaufhörlihenZän-
fereien und Händeln Anlaß ; zumal
wenn das Retorfionsrecht mit ins

Spiel fomt, Die Gerichte�elb�twi�-

�enoft nicht , was dazu gehört. Ja
den alten Verzeichni��ender Gerade

“Unddes Heergeräthsl'ommen Benen-

nungen vor, die man jeßbtnicht ver-

<
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�tehet,Solche Worte und die damie
bezeichnetenSachen �indoft gar nicht
mehr vorhanden. Durch“den Ge-
brauch�indnach und nach andere Sg-
chen an deren Stellé gegebenworden.
Selten �indaber darüber genaue Ne-
gi�traturenaufgenommen, Komtein

�olchesStück zum Wider�pruch:�o
�indRichter und Partheiea in gleie
cher Verlegenheit,— Sind "die�es
allesnochnicht erheblicheGründe ge-
nug, welchedie gänzlicheAb�chaffung
des Heergeräthsund der Gerade ane

rathen? i

9) Man hat daber�chon�eitJahre
hundertendie Ab�chaffungder Gerade
und des Heergeräthsals eine WWohls
that-des Landes betrachtet, Viele
Reichsfür�tenhaben �tenux, vermö-
ge des Retor�ionsrechresbeibe-
halten,

Die von. Sr. Hochfür�il.Durche-
lauchten , dem regierenden Für�tenzy
Anhalt: Bernburg kürzlichgemachte
Verfúgungenin die�emFacheverdie:
nen daher öffentlichgerühmtzu were

den, Denn alles Heergerärhund Ge-
rade unter dem Bürger�tande,— un:
term Bauern�tandewaren die�eDin-

ge �hon läng�tdurch die ge�unde

Für�tlichAnhalti�cheProceßordnung
gänzlichabge�chafft,— i�tnunmehr
durchausaufgehoben,

Merkwürdigi�ts,daß, als Anne
Sophie, PAR

am Rhein, Aebs
tißin zu Quedlinburg, ihren in Be:
�oldung�tehendenBedienten, und

NS
S

der
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“der Gei�tlichkeitb), vom Prediger
bis zum Organi�tund Schulhalter,
im Ausgange des -vorigenJahrhun-
derts eine Wohlthat von Wichtigkeit
erzeigen wolte, �iedie�elbenvon der

Verla��ungdes Heergeräthsund
der Gerade befreiete.

Man erwägenur den einen Um-

�tand,daß bei Ermangelungheerge-
râths: und geradefähigerErben, —

und die�erFall trit dochzuweilen ein,
— die Gerade und das Heergeräth
dem Fi�cusanheim fällt. Jm Stift
Quedlinburg exbt in �olchemFall die

Acbti��indie Gerade, und der

Schugherr das Heergeräth.
10) Im Stift Quedlinburg fiîn-

det �ichbei der NAusübungdes Rechts
vom Heergeräthund der Gerade noch
etwas ganz Sonderbares, Jh
zweifle,daßes irgend anderwärts an-

getroffenwerde.
‘A

Die Jungfern und Fungge�el-
len erben zwar Heergeräthund Ge-
rade; aber �iehinrerla��enweder
Gerade noch Heergeräth, Noch
niht genug! — Wenn ihuen ein

Heergerächoder Gerade anfällt: �o
wird folgenderUnter�chiedbeobachtet:
Entweder die�esHeergeräth und

Gerade wird von dem cor1petenten
Richter gelegt: das i�t,es werdeu

in Gegeawart einer Gerichtsper�on,

b) Die�eVerordnung war in Ab�ichtder Predi ZzSU Geerd:
-der Glo��ezum �äch�i�chennady è YBars. ds fig <

und �chädlicheRechteund Gewohnheiten,
die, zum Heergeräthoder Gerade ge?
hôrigenStücke von der Erb�chaftabr

ge�ondert,und dem Jungge�ellen
oder der Jungfer überliefert;oder

nicht, e

"Die�eslegen des Heergeräths
und der Gerade muß innerhalb
einem Jahre, von der Zeit des To-

des des Erbla��ersangerechnet,ge�the-
hen, Nach Ablauf die�erFri�twird

es nichtmehr ge�tattet,
Ein �olchesgelégresHeergerâth

und Gerade hat die Natur des

ódbrigenErbes der unverheiras
theten Per�onen. Ulle darin ges

falleneStücke gehen an die Erben
der�elben,wer �ieauch �ind,ohnedaß
�iedie Eigen�cha�tdes Heergeräths
und dex Gerade beibehalten,

Ein nicht gelegtes Heergerärh|

11nd Gerade hingegenbehált die

Ligen�chaftdes Zeergeräthsund
der Gerade. Es fan daruber auf
keine Wei�edi�ponirtwerden

Nach dem Tode- des Jungge�ellen,
oder der Jungfer, erbt �olchesder
alsdenn näch�teSchwerdrmageny
oder die näch�teLiifrel. — Sind
das nicht wahrePo��en?
“Jch kônte noh -mehr Sonder»

barkeiten vom Heergeräth-und dex

Gerade, �owohlhier in Quedlinburg
als an andern Orten anführen,Mei-

i

:

ne

Art. hben die Gei�tlichen
ihr Heer�childmit der PfaffBeit niedergelegt. Es müßtedennhier der

Mißbrauch eingeri��engewe�en�eyn,daß auch von dem Nachlaßder gei�tli-.
chenHeergeräthund Gerade genommen worden,

i

:

830 # {f=
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83 Betrachtungenüber

“neHauptab�ichtgehetaber vorzüglich
_ dahin, um das Schôdliche�olcher

Gebräuche darzuthun. Das Einzige
will ich nur noh bemerken, daß man

�chon�eitdem Anfang die�esJahr-
hunderts und" länger„ die Tyrannei

c) Jo Andr. Schmid. de Helmftadio per Frauenradam
©“

nover. Beitr. vom J. 1769, S. 1 377. u. f. a

einigebe�ondere2c, 832

die�erRehtsgewohnheitengefühltha:
be, Einige Schrift�tellerc) háben
heftig dagegen ge�chrieben,und die

mehr�tendeut�chenProvinzen haben
�ichdie�esJoch �chonvom Hal�ege-
{<üttelt.

:

adfli&o.Helnift. 1718. Hans

Antwort auf dieAnfrageim 36tenStückdes Hannoveri�chen
i

_ Magazins vom zten Mai 1784.

in Urtheili�tnach der Logikder

dz

(Gedanke, welcher ent�cheidet,ob

das Prâdicatum dem Subjekt zukom-
me, oder niht? Weil der Aus�pruch
des Richters in einer-\treitigen Sache
ein gleichesthut, #d hei�t�olchereben:

falls, und zwar mit allem Recht , ein

Urtheil. Daß nun jenes philo�ophi-
he Wort Urtheil ein neucrum fey,
wird wohl kein Deut�cher,der im ge-

ring�ten�eineSprache kennet, bezwoei-
feln. Warum �olteaber eben die�es
Wort, im juri�ti�chenVer�tandege-

braucht, ein fœmininum �eyn?Es
i�t dazu fein Grund vorhanden,
Daß der gemeineMann, auh wohl
zuweilenandere, ja öftersSachwal-
ter „

in Nieder�ach�en‘die Urtheil
�prechenund �chreiben,macht bei �ol-

chem offenbaren Sprachfehlerkeine

Does tr

eG

Regel, �owenig, als die Verwech�e-
lung des mir und mih. Jc bin

�chon37 Jahr mit Rechtshändeln
umgangen, habe aber nie anders ge-
�chrieben,als das Urtheil, und viele,
ich hoffeder größteTheil, derer mit
Gerichts�achenbe�chäftigtenPer�onen
thun ein gleiches, ohne�<durch die

Sprachfehleranderer irren zu la��en.
Auchdie Facultäten, wovon ich mehr
als hundert Bei�pieleerlebt, pflegen
in ‘ihren Rechts�prüchenzu �eben:
Daß die�esUrtheil denen Rechten -

und uns zuge�andtenActen gèmäß
�ey,�olches2c.

- Es i�tal�onicht nô-

thig, das Wort Urrheil er�tals
neutrum

'

einzuführen;�ondernnur

diejenigen , die das Gegetitheilthun,-
an die Vermeidungeines Fehlers zu—
erinner

s

E i 5 - PE
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Montag,den26éenJulius 1784.

Ueber einigebe�ondereund {ädlicheRechteund Gewohnhciten.
CSiehe das £2! Stück.)

Es

2) Von den öffentlichenund

heimlichen “�ch�i�chenAr-

re�kezn, /

i

GW Stift Quedlinburg finden
die offentlichen und Heimli-
chen �äch�i�chenArre�teannoch

�tatt, Der ôffenrliche�äch�i�che
Arre�ti�taus dér chur�äch�i�cheualtea

Proceßordnungbekant, „Obaber der

heimliche Arre�t,in der Art, als er

im Stift Quedlinburg Üblichi�t,“aus-
wärts befant �ey? — Daran zweifle
ih.

-

Daher will ih das We�entliche
davon anführen,

2)

Wenn ein Gläubiger �eineAnfor:
derung an einem Schuldner nur mit

einein Auszuge aus �einemHaus: over

Handlungsbuche, oder auf irgend eine

andere Art etwas be�cheiniget; wenn
er, zur Sicherheit �einerForderung,
um die Ge�tattungeines heimlichen
Arre�tes, und des damit verbundenen
dinglichen oder Unterpfandrechtsauf
des Schuldners �ämmtlichesVermö-

gen, oder auf einzelne Güter

,

Waa-

renlager, Activ�chulden‘odexGrund-

�tückean�ucht; wenn er die�esGe�uch
von x4 zu 14 Tagen, púnktlichauf
den Tag, dreimal wiederholet; wenn

er bei der leßternWiederhohlungeine

förmlicheRKuinmerklage übergiebt,
und dabèi den Richter er�ucht, diefen
Arre�t,bis auf weiteres An�uchen,bei
den Actenaufzubewahrenund geheint

31 halten, ihm aber inzwi�cheneinen

Recoguitions[cheindatúber auszufer:
tigen: �oerhälter, von dem Att-

'genblickdes er�tenGe�uchsanges
rechnet , ein dinglihes Recht ;- ein

‘Unterpfandvor allen andern Gläubi-

gern, die kein âlteres und be��eres
Recht haben( jus reale, live pigaus
prætoripm.)
Ver�äumtder Gläubiger eine von

den jeßbterzähltenFeierlichkeiten; oder

i�tein Mangel an der Vollmacht des
Anwaldes; oder die Erneuerung des

Arre�tesi�teinen Tag zu frühoder zu

�pâtge�chehen,�oi�tdas ganze Ge-

�uchvergeblih. Der Arre�ti�t,we-

gen nichr beobachteter Fatalien,
wie der Gerichtsö�tillgutet, de�ert,und
wird verworfen,

906 Meh-

i
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Mehrentheilsläßt der Gläubiger
alsdenn, wenn es mit demSchuld-
ner bedenklich:wird, oder mehrere
Gläubiger-auf Zahlungdringea,oder,
wenn der Zahlungsterminverflo��en
i�t,und die Zahlungzurückbleibt, �ei:
nen bisher geheim gehaltenen Arre�t
befant machen. Die Kummerklage
eröffnetdann den Proceß.
nach Be�chaffenheitder Sachen , ent-

weder ein Termin zur Anerkennung
der, bei der Kummetklage zumGrund

gelegten Urkunden, oder zur Einla�-
�ungund Antworc auf die Kummer-

klage ange�eßt.Yn die�emTermin

muß der Arre�tantzugleich�einenAr-
re�trechtfertigen, und ‘der Arre�iat

“�eineEinwendungen dagegenverhan:
deln. Hierauf erfolgt ein Erkenntuiß,

in welchem der angelegte Arre�tentwe-

der be�tätigt,oder verworfenwird,

Daß die Formalitäten, die hierbei
vorkommen,�ehr�implificirtwerden

können,i�tganz außerZweifel. Was

nüßen die ver�chiedenenWiederhoh--
lungen bei die�emArre�t?— Warum

richtet man nicht das“ er�teArre�tge-
�uchgleich �oein , daß man die förm-

licheKummerklageer�parenka? —

Beide Arten des �ä<��chenArre�ts
haben wenig Beifall gefunden, Sie

�ind.theils nicht allenthalben einge:
führt, theils �ind�iean vielen Orten,
wo �eimGebrauch gewe�en,wiederum

abge�chafftworden. Dies Schick�al“
haben �ienoch neuerlich im Für�ten-
thum Anhalt: Bärenburg erfahren.
Und hier im Stifte Quedlinburghat

Uebereinigebe�ondereund �{ädliheRechte

Es wird,

9509.

man-�chon�eitvielenJahren von der

Ab jongder Arre�tegerede,
Ih habe die Sachenach allen ihe
ren Verhältni��en‘durhgedacht; ih
fan aber das Schädliche nicht darin:
finden , was �oviele darin zu finden
glauben. Die Sache verdient eine

nähereBetrachtung.
Man�agt, der Credit der Búr-

ger leide darunter, wenn es einem

Jeden frei �tehet, hinter dem Rücken
ves Schuldners �icheine Hypothek auf
de��enVermögen zu ver�cha�}en.—

Jch bin gerade der entgegen ge�eßten
Meinung. Verfähßreder Richter hier-
bei iit der in den Ge�eßenvorge�chriee-
benen Vor�icht,daß er in�onderheit
nicht eher den Arre�tannimt , als bis
die Schuld einigermaaßenbe�cheiniget
worden, und daß er die Arre�te�ogee"
beimbâlt,daßNiemand etwas davon

erfährt: �owird dadurch der Crevit
der Bürger maehxbefe�tigetund beför-
dert, als ge�chwächt,

Zum Bei�pieldenke man |< einen
Kaufmann in guten Vermögensume
�tänden,und im Ruf des Fleißes,der

Spar�ämkeitund Recht�chaffenheit,
Er be�itGrund�túckevon �icherm
Werth, und außerdemein an�ebalis

<es Waarenlager. Eine Speculg-
tion in der Handlungzeigt ihm eine

�ichereAus�icht,etwas An�ehnliches

zu gewinnen, und �eineGe�chäftezu
erweitern. Aber hierzu wird ein gro�-
�esKapital erfordert. Wenn es auch
den Werth �einer Gruno�ßückeuad
�eines�ämmtlichenVermözens-nicht

|

Über�teiget; �odarf er es dochnicht
SR wg:
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wagen, �einganzes Vermögendffent-
lich zum gerichtlichenUnterpfañdezu

ver�chreiben.Sein'Credit, den er �ich
*

. {on erworben hat, würde ‘dadurch
“auf einmal verloren gehen, Ai

Um�ichin �einemneuenFacheCre-
dit zu machën7entde>ter �icheinem

Freunde ,„"utdberechtet mit ihm die

Schwürigkeitenund Vortheile,/welche
Kh bei ‘�eiherneuen Unternehmung

_ darbieten, Die�erfindet zwar �ehr
wahr�cheinlicheHofnung, daß der

Kaufmann in �einexUnternehmung
glücklich�eynkônne, Allein �eineéi-

gene ¿agege�tattetihm nicht, ein �ol-
hes Kapital aufs Spiel zu �eben.
Die Folge allee die�erBetrachtungen
i�tendlich die�e,daßder Gläubiger die

Darleißungeines �olchenKapitalsver-

‘bitter, der Kaufmann ‘abereinen fa�t
‘�icheruGewinn und die ganze Unter-

nehmung aufgebenmüß,
- Weiß aber der Gläubiger, daß er

�cheines heimlicheit Arre�ts be-
dienen kan: \o berechnet er für �ich
den Werth der Grund�tückeund den

muthmaßlichenUeber�chuß,der , nach
Abzugder auf Credit erhaltenenWaa:
ren, vom Waarenlager und übrigen
Vermögen‘vorhandeni�t, Beträgt
die�eszu�ammengerade �o"viel, oder

noch mehr, als das ge�uchteKapital,
�ofan er nichts verlieren ; er kanaber

�einenFreund vielleicht glücklichma-

chen. Kurz, er giebt den verlangten
Eredit durchbaares Geld, Wech�el
óder Waaren, und läßt �h ein Be:

fenntnißdarüber geben, Gleich am

folgendenTagelegt er einen heimli-

"und Gétwoßnheëitem,‘> n!
E de

chenArre�taufdesSchiüldutts�ämmt-
liches Vermögen.Bejähltunn der
Schuldner zur ver�prochenenZeit: �o
nimt der Gläubiger�einenheimlichen
Arre�tzuruck, únd úun ift beiden ge:
holfèn.

Wen: leuchtet niht der Nuten ei:

nes heimlichenArre�tshierbei ganz
offenbar iñ die Augen? Würde der

Schuldnerdie�enCredit wöhlerhalten
haben,wenn nicht der Gläubiger�eine
Hofñnungauf den heimlichenArre�k
hâttegründenkönnen? Die�erverhalf
ihn al�ozu �eineSicherheit, ohne
den guten Glauben �einesSchuldners
verdächtigzu machen, und legte einen
dauerhaften Grund zum Glück eines

thätigen und recht�chaffenenMannes»
Die Talente und Betrieb�amkeitdes

leßternwürden , ohnedie�eUnter�tüz-
zung, ungenußbtgeblieben�eyn.
Ge�eßtaber auh, ver Schuldner

wärein �einerUnternehmungunglüek-
lich, #0, daßex entweder gar nichr,
oder nicht promt zur ver�prochenenZeit
die: Wiederbezahlunglei�tenkönte: �o
hat dochder Gläubigerden �häbßbaren
Vortheil, daß�eineGüte weder von

dem Schuldner gemißbraucht,no<
ihm �einVorzugsrechtdurch �pätere
Arre�teoder auf andere Wei�eentzo-
gen werden kan, Der er�greGläubi-

ger wird , vermöge�einesArre�tesbe:

friediget,wennes auch mit dem Schuld-
ner ganzzum Falle fommenfolte.

Jc �eheeineniEinwandeentgegen,
den man hierbeimachen wird, und den

ich �ogleichbeantworten wuß. Der im

jeßterzähltenFalle aufge�ührteGläus
O09 2 biger,

7
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biger, wird man. �agen,berechnetefür
�ihden Werth der Grund�tücke�eines

Schuldners, und bauete darauf �eine

Sicherheit bei die�emHandel. Wie

aber, wenn ein gnderer Gläubiger
�choneiven heimlichenArre�tauf die�e
Grund�tückegelegt hätte?wäre dann

nicht die ganzeRechnung des Gläubi-

gers vereitelt ? — Wäs kan nun dann

der heimlicheArre�thelfen? — =

Die�erEinwand i�t �ehrgegründets
Allein man kan die�erUn�icherheitda:

durch vorbeugen, daß man �ichvon

dem Schuldner ein gerichtlichesZeug-
piß geben läßt; was für Hypotheken
auf �einenGütern haften? Sind feine

heimlicheAcre�tegelegt, \o findetein

�olchesZeugniß keine Schwürigkeit-«
Sind aber Arre�tegelegt:�owird ihm
ein �olchesZeugnißverweigert.

-

Bei
“

die�erVor�ichtkan es dem Gläubiger
nie an Sicherhxit fehlen, -

Ja, — wird mon ferner �agen,—

die�esVortheils werden

-

�hnur die-

jenigen bedienen fönnen„ welche die�e

ganz be�ondere,ungewöhnliche, und

von den Gewohnheiten anderer Hand-
lungspläßeabweichende Verfa��ung
kennen: der auswärtige Kaufmann,
der von die�emallen nihts weiß, und

�ogut, wie jener, auf Treu und Glaus:
ben dem Schuldner geliehenhat, wird

betrogen, oye �eineSchuld betrogen,
Jch will gern einräumen,daßFälle

von die�erArt eintreten l'ônnen.So
gar wilt ichzuge�teher,daßdieeinhet»
mi�chenGläubiger inehrernVor-
theil davon ziehenfônnen,als dieaus:

wsrtigen, I�idenndas foganzun:

Ueber einigebe�ondeteund�chädlicheRechte 954

billig-und unerhört? — Begün�tigen
denn nicht die Ge�ebein mehrernFäl:
ien die eigenen Unterthanenvor den

Fremden? —

Auswärtige,die mit einem Kauf-
mann viel zu thun haben, in de��en
Vaterlande die heimlichenArre�tegel
ten, können leicht die be�ondernGe-
�ee�ichbekant machen, welche �ichauf
die Kaufmann�chaftbeziehen, Und
läßt�h wohl ein Ge�eßgedenfen,
welchesallen Verlu�t der Glâuz

biger , die auf Treue und Glauben

gehandelthaben, hindern fönte ? y

Der heimlicheArre�that auh noch
den we�entlichenVorzugvor andert

Creditge�eßen,daß dadurch manchem
Betrugedes Schuldners entgegen gez

arbeitet werden kan. Denn ge�ebt,
ein Gläubiger, der in der redlich�ten
Ab�ichteinemKaufmaun an�ehnliche
Po�tenzu der Zeit hingeliehenhar, als.

der Schuldner noch in den be�ten
Vermödögensum�tändenwar, merfz-

te, daß �einSchuldner in �einenGe-

�chäftennachläßig,und in �einerHaus-
haltung ver�chwenderi�chwerde; kurz,
daßes �ichmit �einemSchuldner zum
Untergange neigez ex �ucht�h al�o
von dem�elbenloszumachen,Er dringt
�úrser�teauf denAbtrag eines Theils
von die�erSchuld, Der Sc{uldnex,
�einerSchwächebewußr, erräthbald
die Ab�icht�einesGläubigers, Er �e:
het, daß �einFall unvermeidlich i�t,
Daher ‘entde>ter �icheinem von �ei-
nen Gläubigern,der ihm auf die 11112.

bedacht�am�teWei�ecreditirt hat-
tez zu einer Zeit, d@ es mir dem

|
:

Schuld-
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Schuldtier �chongefährlich�tand
Die�emunbé�onnenenGläubiger�tel-
let ‘er auf der cinen Seite die Gefahr
rechr lebhaft vor Augen, in welcher er

�ichbefindet, �einganzes Kapital zu
verlierenz auf der andern Seite aber

legt er ibm eine Bedingungvor, unter

welcher er ißmzu �einergänzlichenBe-

friedigung verhelfenwolle, Die Be-

dinguug i�tnemlich die, daßder Gläu?

.- biger �ichverbindlich machen mü��e,-

ibm, nach geendigtem Concours, aufs
*

neue mit einer gewi��enSumme Ere-

dit zu gebenz mit einer Sümme, die

freilih geringer �eynmuß,als díe, �o
jekt auf dem Sptkel �tehet.Der ge-

äng�tigteGläubiger nimt deu Vor-

�einemSchuldner ein gerichtli-
ches Unterpfand ver�chreibenz—

Und �owird der unbedacht�ameGláäu-

biger „ dêèrWagehals , vermöge der

erlangten gerichtlichenHypothek,
befriediget ; jener vor�ichtigeGläu-

biger aber wird, bei aller �einerKlug:
- heit und Vor�ichtbetrogen,

:

Hier wäre al�oder Fall, daß der

vor�ichtigeer�tereGläubiger dem

Betrug des Schuldners hätteausbeu-

gen können, wenn er gleich im An-

fange, als er den Verfall �eines
Schuldners merkte, �ichhtte
miteinem þeunlichenArre�tver-

�ehenkönnen.
Aber, — wird man weiter einwen-

den, — ein jüngererGläubigerfan
“durch einen �olchenheimlichenArce�t

einem älrern Gläubiger vor�pringen,
�o,daßleGtererbeim Concoursbetro-

und Gewohnheiten,
genz der er�tereaber be�riedigetwird,
— Recht wohl! man unter�ucheaber
die Ur�achgenau, ©arum ‘der âltere

Gläubigerhier den Verlu�tleidet?
Js nicht einzig und allein �cine
Vlachläßigkeitr? Bei gefahrvollen
Ge�chäftenbegün�tigendie Ge�eße,und

�elb�tdie natürlicheBilligkeit , denje-
uigen , der fich am vor�ichtig�tcenz
dabei betrêgt.

j

Was hilft mir aber alle meine Klug-
heit und Bor�ichtigkeit,wenn �ienicht
belohnt wird ; wenn mir ein �ols
ches Mittel, als der heimliche
Arre�tift, fehler, um mich-gegen
einen �on unvermeidlichen Ver-

lu�t zu �chügen?
\chiag mit Freuden an, Uäßtfich von Es bleibt al�oimmer dabei, daßder

beimnliche Acre nicht �ogefährlich
und �chädlich�ey,als die mehr�teu�ich
einbilden; daßer vielmehrdem thâtiz-
gen und aufmerk�amenGläubigereine

Gelegenheitan die Hand gebe,�ichges
gen manche Bosheiten und Betrüge-e

|

reien in Sicherheit zu �eben,obne den
Credit der Búrgek im minde�tenzu
{<wächen, ;

___

Man �agenicht,derGläubigermü��e
�chbei Zeitenvon-�olchenSchuldleu-
ten loszumachen�uchen,mit weléhen
es mißlih zu werden anfängt. — Das

ift�eltenmöglich,Oft weißder Schuld-
ner �eineSchwäche �ozu verbergen,
daßauch der Schlaue�te�olchenichtzei-
tig genug erfahren fan, Der Schuld-.
ner �elb�twird oft dur< widrige Zue-
fälleüberra�cht.

956

Dasleidige Uccordiren auf ein
Gexoi��esvoin Hunderti� eineherr-

Deo liche
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‘licheSache für Leute , welchedie Ge-

_mächlichkeitlieben. Woaber die heim-
lichenArre�teeingeführt�ind,da findet
�olches�elten�tatt,Dénn die wach�a-
men Gläubigerhaben�ichmehrentheils
mit Acre�ten�oin Sicherheit ge�ebt,
daß für die chirographari�chenGläu-
biger �eltenetwas zum accordiren
übrigbleibt,

Ueber einigebe�ondereund {ädli<eRechte2. 958

Manbehaltedaherdie heimlichen
Arre�te,wo �ieeingeführt�ind,imz
mer bei, Sie �indwahrlichnicht �o-
nachtheilig,als �olcheGe�eße,wodur<
die Schuldner zu �ehrbegön�tiger,
und den Gläubigern, welcheauf die

Wiederbezahlungihren Forderungen
dringen, zu viel Schwürigkeiren
gemachr werden.

Lamberts BeobachtungüberDinte und Popier, neb�teinem
__einfachenMittel eine dauerhafte�chwarzeDinte zu machen. *)"

Nit �owohlun�ernSchrift�tellern,
deren Manu�cripteoftabgedruckt

werden, wenn �iekaum trocken �ind,
\�onderndemMann von Ge�chäftenund
den Collegien, deren Hand�chri�ten
dauerhafter �eynmü��en,i��ehrviel
darangelegen, dauerhaftesPapier und

eine �chwarzeDinte zu haben,die nicht
leichtblaßwird, oder dur< Nafßwer-
den ausgeht, Die�enlebternhoffeich
Feinen unangenehmenDien�tzu thun,
went ich durch die�eBlätter die Ber:
�ucheeinesMannés, de��enGei�tdurch
die gemein�tenVorfälle des Lebenszu

Entdeckungenveranlaßtwurde, gemein:
nüßigerzu machen �uche»
¿Man findet fa�tdurhgängig,daß
alte Hand�chriftennah und nach ver:

derben, das Papier fängtanzu faulen,
und die Dinzte wird blaß.Nicht die Zeit
allein , �ondernbaupt�ächlich‘die ver-

�chiedeneBe�chaffenheitdie�erbeiden

Materialien bewürktdié�eVerändexun-
gen. Ver�uchewürden die Frage am

leichte�tenauflö�en¿welchesPapier und

*) Aus dem neuen Berliner Jutelligenzblatt. 3

welcheDinte �icham läng�tenerhalte2
allein nach verflo��enenJahrhunderten
würden die�eVer�ucheer�tgeendigt
�eyn „HerrLewis �uchtevie�eZeit zu
verkürzen,allein er ging voc durch zu
viel Umwege, EinedreitägigeUeber-

�<hwemmunghat mich wider meinen
Willen zu-die�enVer�uchenverholfen,
indem das Wa��erin einen mit Bú-
chern und Hand�chri�tenange�üllten
Ka�tendrang« Nach 8 Tagenfand ich,
daß das Papier, velchesviel Leim ent-

hielt, zu einer fe�tenMa��egeworden .

war, dochwaren die einzelnengetroc#:
netenBlätter noch in ganz gutem Zu-
�tande.Feiner,wenigergeleimtesPa-
pier, ließ�ichleichtervon einander tren:

nen, allein es näherte�ich�-Hrder Fäule
niß,woraus. ich �chließe,daß vie zum
Papier genommene Leinwandvorher,
es �eyauf welcheArt es wolle, zu �ehr
in Fäulnißgegangen�ey.Ein aufPo�t:
papier gedru>tes und in ein Futteral
ge�te>tesBuch, hatte weiter. keinen
Schaden gelitten,als daßderBindfa-

i

TR. den
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den und Zwirn des Buchbindersin

Fäulnißgegangenwar. Einigeauf un-
geleimtesPapier gedruckteWerke hat-
ten keinen Schadengelitten, außerdaß
das Papier naßgewordenwar. Eines
von ihnen, von gar zu feinem Papier,

. war zu nichts mehrzugebrauchen.Die

Manu�cripteließen�ichleicht vonein:

ander trennen,weil nichts gebundenes
darunter war. Einige Papiere waren

�ehrfaul geworden, andere hatten �ich

be��ergehalten, Alle hatten entweder

ganz, odér dochgrößtentheilsden Leim

verloren , weil das Wa��erdurch dieje

ungebundenenSachen leicht hindurch
dringen konte, :

©

Die zu die�enSchriften gebrauchte
Dinte cogr von Fehrver�chiedenerCom:

po�ition,da �iein ver�chiedenenLändern

uind zu ver�chiedenenZeitenge�chrieben
waren; allein, feine war �<warzge-
blieben, Ein Theil hatte eine braune

ins purpurrothe fallendeFarbe ‘ange:

nommen, und die�eent�teht;wenn man

zu den gekochten Baliäpfeln'wenig oder

gar féinen Vitriol hinzuge�eßt.Die�e-
_

Sriften hatten �ichno< am be�tenge-

halten, Beti andern war die Dinte blaß

geworden , wie ein wenig naßgemachte
A�chezbei andern hatte �iedie Farbe
einer tro>énenA�cheangenömmen, und

von die�er�aheman nur wenig, Die�e
Dinte hatte zu viel Vitriol und zu we-
nig Galläp�elenthalten ,

ob �iegieich
vorherziemlich �chwarzgewe�enwar,

Ee fanden �i<noh zwei Arten von
Dinten. ‘Die eine hatte eitie grünliche,
und die andere eine gelbeFatbe, die in

die Farbe des Ei�enro�tesfiel, Die�e

960
beiden Dinten hattennicht die rete
Schwärze,als ich’�iegebrauchte.Ich
�{hloß,daßdie gelbeFarbe des Ei�en-
ro�teseine Würkungder Ei�entheilchen
des Vitriols wäre, und daß die grüne
FarbeihrenGrund entweder in einem
fupfernénGefäße,oder in cinem Kup-
fervitriol habe, welchen man: �tattdes

Ei�envitriolsgebrauchthatte. Die

Gallápfelverur�achenalfo eigentlichdie

Schwärze,indem das zu�ammenziehen:
de Salz der�elben�ichmit derSäuredes

Vitriols verbindet. Die�eSäure muß
in dieTheilchender Galläpfel �ohinz
eindringen, daß�iedamit ge�ättiatwer-

den. Eine Dinte, worin zu viel Vitriol
i�t,�ekt,wenn �ietrocken geworden,
Vitriolkry�tallenab, wohl in der Fes
der als auf dem Papier ; hernach be:
Fomt �ieauf dem�elbeneine gelbeFar-
be,oder die Farbedes-Éi�enro�tes,oder

eine grünliche,oder bisweilen auchdie

Farbe dèsBleiweißes,wenn das Din-
tenfaßaus Blei gemacht i�t. j

“
Die Sâättigurigaber allein i�tnich

hinlänglich,Die Theilchender Gallz

äpfelmü��enin der Dinte �chwimmen,
und gus dié�erUr�achemü��enfie klein

geñug�eyn.Jh rathe al�o,die Gall-

äpfel vorher in ein feines Pulver: zu

zer�toßen,damit die�eAuflö�ungge:"
�chwinderund be��ervon �tattengehen
föônne. Auch die�eDinte würde no<
nicht gut �eyn, wenn man das zu�am-
ménziéhendeSalz der Galläpfelmit dex

Sâure des Vitriols �overmi�chte,daß
das Wa��erdavon �chwarzgefärbtwürz

de. Die�es Wa��erwird zwar eine

�chwarzeDiutenfarbebekommen,allein
:

N die

|/0
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die Feuchtigkeitder Luftwird machen,
daß�ichdie�esSalz leicht über das Pa-
pier verbreitet , und da��elbenach und

nach gelblichmacht, wodurch in weni:

ger Zeit die Schwärzeder Buch�taben
�i<verliert, und das Papier anfängt
zu faulen. Die durch die Vitriol�äure
gè�ättigtenTheilchenderGalläpfelmú:
�envielmehr im Ucber�lußin der Din-
te �chwimmen; �iewird alsdenu ihre
Schwärzebehalten, �owie auch �elb�t
ihr Boden�aßdurch öfteresWa�chen
�eineSchwärzenicht verliert, Wenn

man mit einer �olchenDinte �chreibt,
�owerden die Buch�taben,wenn �eun-

ter das Wa��ergetauchtwerden , ihre
Schwärzenicht verlieren, Die Gall-
äpfelmü��enal�omit der Vitriol�äure
wohl ge�ättigt�eyn, und hernachkan

man das arabi�cheGummi hinzu�eßen,
Bisweilen �eht�ichauf die Oberflä-

che der gewöhnlichenDinte -eine Art
von Schimmel, Herr Lewis glaubt dies

durch Bxantewein verhindern zu kôn-

nen; allein ic halte es bloß für eine
Würkung des Alauns. Jh ver�ertigte
eine Alaunaufló�ung,um aus dem bra-

�ili�chenHolzeeine rotheDinte zu ma-

chen, und befam , dur< Hinzu�eßung
von etwas ungelö�htemKalke, eine

hochrotheFarbe, Allein, die�eDinte
war be�tändigmit einer dicken Rinde
von Schimmel bedeckt, Durch Kechen
und Hineingießenin ein Gefäß,das �o-

- gleichver�topftwurde, konte-die Ent�te:
hung des Schimmels nicht verhindert
werden- Jch ratheal�oden Alaun weg-

Wa

zula��en, wie auch den Eßig, weil er qe

meiniglicheine Art von dlichteroder �eie
fenartigerNinde macht. ;

Die be�teMi�chungzur Dinte �cheint
mirfolgende:Man zer�toßedie Galläpfel
in einem ei�ernenMör�erzu einen �ehrfei-
nen Pulver,oder zerfeile �iemit einer ci�er-
nen

fle man gieße3 oder 4 mal �oviel
tr darauf, la��e�ieentweder einige Zeit

an der Sonne �tehen,odcr kochefie. Hiers
auf macheman eine Auflö�ungvou Ei�ens
vitriol,�eihe�iedur, und gieße�iezur Nuf-
lô�ungderGalläpfel,und zwar nach uad
nach, bis die Dinte die gehörigeSchwärs
ze befómt. Zu wenig Vitriol macht eine

braunrotheFarbe, mehr Vitriol hinzuges
�eßt,eine violette, no< mehr, eine blaus
�<warze,undendlich eine {warze Farbe.
Wenndie Dinte no zu blaßi�t,�okoche
man �ieeinige Zeit, und verdicke �iedas
durch. Hernach�etzeman die gehdrige Mens-
ge von Guinmihinzu, daß die Dinte nicht
zu flúßigund nichtzu zähei�t Es i�tbe�-
�er,daßdie Dinte im Anfange mehrWa�-
�erenthält; deun wolte man hernachWa�e
�erhinzugießen,�owürde man �ebrleicht
eine Portion von kleinen {warzen Theil
chennieder�chlagen.Bei die�emVerfah:
reni�tdie Menge der Jugredienzien nicht
ve�timmt,und zwar aus der Ur�ache,weil
die�elbenniht allemal von gleicher Güte
�ind.Herr Lewisnimt 3 Uazen Galläpfel

Maana Sdpuriolallein man neh»
ntger Bifriol, damit das Papier

ni

a tms Einerlei
ILLES

ene Arten von Papier getragen

,

zeigt ci-
nen Unter�chiedin der Scwärie.Dies
matht der im PapierbefiadlicheLeim und
Kalk, “EinPapier, worin wenig Leim und
mehr Kalki�t;wird in weniger Zeit eine
Veränderungder Farbe der Dinte hervors-
bringen,und zwar vorzüglichin dem Falle,

Gn RU mnach und na �chwarz
“

„Mt �ie�ogleich�{<{sar ig:
het die�esnicht.

4 ORR IE MINE
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Ueber einigebe�ondereundchädlicheRechteuñdGewohnheiten,
:

( Siche-‘das ç2teund 6ate Stück.D

5) Von den privilegirren Schúz:-
zenge�el�chafren,
iter die �onderbarenund wúrk-

lich �chädlichenNechte und

Gewohnheitenin Deut�chland,
gehdren vorzüglich die in einigen
Stádren und Dörfernnochvorhande:
ne Schugenbruder und Schügen-

ge�ell�czaften.So wichtig und

nothwendig�teim Anfaage ihrer Ent-

ftebungwaren: eben �oentbehrlichund

\<ädli< find fe jeßt. Dies lehrtuns
'

die Ge�chichteder�elben. :

F< tadle feineswegesdas Vetwnd
gen, welches einige Liebhaberdes

Schießensbeim Scheiben�chießenem:

pfinden, ‘Dies i�teben #0un�chuldig,
als das Vergnügen, welches andere
beim Karten�piel,Billiard, Tanz oder

Mu�ikemp�tnden.Alle die�eVergnü-

gungen dienen zur Erbohlung.desGei-

�iesund des Körpers , nach anhalten-
den Arbeiten und ermúdendenBerufs:
ge�chä�ten,wenn �iemäßig und mit

Klugheit geno��enwerden.Jedochkan

ich zich von demiani Osüberzeu-

gen, daßes in denjesigenZeiten“a
nothwendig�eo,der men�chlichenThor--
beit zweimal im Jahre einen fröhli-
chenAusbru< zu gönnen,dainit fie
keine bó�eGâäßhrungium Körper verane
la��e,wie der �on�tverdien�tvolleHerr :

geheimteJu�tißrathMö�erim 2ten
Theil�einervarriori�enPhanta-
fien S, 317. behauptenwollen, Man
darf nur die jebize Art zu lébenun:
ter der Bürgerund“genieinenMann
fennen,um �îchzu áberze:1zen?‘daßes

‘hna nicht;au Gelegenheit“feble-4)
‘zu'vergiügen,und ihren Gei�taufzue
�eiteru, Man darf nur: des Sonn:

tags und Fe�ttags�ehen,wie die Spaze-
- ziergängevon die�enLeuten \o häufig

be�eßt�od; wie ein _Hausvater-�h
im Zirkel �einerFamilie, mit fröhli- -

chem GVe�ichtund muntern Erzähluu-
gen �orecht imiglih vergnüget;'iwie

andere Ge�ell�chaften�ichbeimKegels
oder Karten�piel,oder bei der Mu-

ff �oganz den angenehmenEmpfin-
dungen und der Fröhlichkeitüberla�:
�en.- Unter �olchenUm�tänden�ind
wúürflichleine {âdlihe Gährungen

Ppp und
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uud nachtheiligeAusbrüchedes zurük-
gehaltenenVergnügenszu befürchten,
Dem reichern und. vornehmernTheil
fehltes nochweniger an Gelegenheit,
�ichVeränderungenund Gemüthser-
göblichkeitenzu machen.

Die�erAuf�ali�t nur wider die

Funfrmäßigkeir�olcherGe�ell�chaf-
ken; wider die Tprannei, welcheeine

�olcheZunft oft gegen ihreMitbürger,
unter dem Schutz ihrer Ge�eße,aus-

übt,und endlich wider den verderb-
lichenLinfluß, den dergleichenZünf-
te und begün�tigteShwärmereienauf
die Sicren und Denfungsart der

Bürgernothwendighaben muß.
Um recht lebhaft überzeugt zu wer-

den, wie lä�tigund drückend die Schüz-
zenge�ell�haftenheutiges Tages dem

Staate �ind,unter�ucheman nur ihre
er�teVeranla��ung,den Fwec>
ihrer Scifcrung, und den we�entli-
hen Vortheil, den �ieehemals
vem Staate lei�teten. Hiermit
vérgleicheman ihren jetzigen -Zu-

�and,und unter�uchedann: 0b �ie
-

jer nochdem FZwc> ihrer Stif-
tung ein Genüge lei�ten?

ÎÍn der Ge�chichtei�iseine ausge-
machte Sache, daß der großedeut�che

“König, Zzeinrichder l., nach der be-

rühmtenSchlacht bei Mer�eburg,den

�einerGrößewürdigenEnt�chlußfaß:
te, fe�tePläße im Reiche anzulegen,
�iemit geübtenKriegern zu be�eßen,
um dadurch den verheerenden Strei:

fereien der Hunnen Einhalt zu thun.
Er hob in �olcherAb�ichtden neun-

ten Uiann vom tande aus, �ebteihn

Ueber einige be�ondéreund{ädlicheRechte "964

in die, mit Graben und Mauern um-

gebenenPláße, und nannte die�eneuen

Bewohnerder Burg, oder der Städ-

te, Bitrgmänner, oder Börger.
Denn nach der damaligen Art zu krie-

gen, ehe das mörderi�cheSchießpul-
ver erfunden war, und als man nur

mit Bogen und Pfeilen, oder Arm-

brü�ten,und dem Degen in der Fau�t
fochte,gaben die gewöhnlichenSradt-
mauern mit ihren Thúrmenund Gra-
ben einem Orte eben den Schuß und
die Sicherheit , welchen heutiges Tas-

ges die vollkommen�tenFe�tungswerke
faum lei�tenfónnen.

Die�enBurgmänneënoder Búr-
gern machte der König einzig und al-
lein die Verrheidigung der Stadt

zur Pflicht. Von die�emAugenblick
än durften�ienicht mehr fürihren eie

genen Unterhalt �orgen,Die teute

auf dem lande mußtenihnenalles lie-

fern , was �ienôthig hatten. Kurz,
die Burgmännec�oltenganz Sols
OaT|eyn, Sie �oltennicht durch Nah-
rungsge�chä�tevon ihreniDien�t,und
von der be�kändigenUcbung in

_den Waffen abgehaltenwerden, Die

Landesvertheidigungwar der ein:

zigeZweckdie�erEinrichtung, und die

ganze An�talt kriegeri�ch.
Die Lhrliebe i�tvon je her der

Sporn gewe�en,welcher den Solda:
ten zu kühnenund edlen Thaten gereißt
hat, Um al�oauch dur Ehriicbe
die�eVertheidigerdes Landes und der

Srädte zu tapfern Männern und Hels
den zu bilden, gaber ihnen an�ehnli:
cheVorzügeund’�chmeichelhafteFrei-

heits:
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heitsbriefe, Jun�onderheitward die

Uebung in den Waffen zur Gelegen-
heit genommen, die Ehrbegierdeanzu:

feuern, Es wurden jährlicheinigemal
|

öffentlicheBalgereien, Stech�piele,
Scheiben�chießen, und dergleichen
Spiele ange�tellt,Wer dabei den meh-
re�tenMuth, Ent�chlo��enheit,Stärke
und Ge�chicklichkeitbewieß,der ward

von dem ganzen Volke den úbri:

gen vorgezogen.
Zwi�chenzeitbis zum künftigenöffent-
lichen Spiele ¿ die Obex�tellebei ih:
ren Zu�ammenküu�ten.Auf �eite

__Ge�undheirward zuer�tgetrunken,
Man nankte ihn einen Sieger, Ueber-

_ wider, oder König, Daher noch jeßt
der Ausdruct: Scheibenkong, Vo-

gelkônig.Man führteihn mitPomp
und Gepránge in �eineWohnung.
Man be�chenkteibn mit Ehreuzeichen,
tnic der Befreiung von gewi��enAb-

gabin, und nut der Benubung gewi�-

�erGrund�tücke.Selb�tdie �chön�ten
und“ vorgehm�tenDamen gaben ihm
durch allerband Schmeicheleienihren
Beifall zu érkenten, �iezogen die

tapfer�tenund ge�chickte�tenFechter
und Schüben, den trägernund unge-

�chi>ternvor.

Bei Leuten, die nicht allesGefühls
unfähig waren, konten �omächtige
und vielfache Reiße nicht leichtihres
Zwecks verfehlen. Und" der Erfolg
hat es gezeigt, daßdie Dêut�chenvon

die�erZeit au den Hunnen undallen

übrigenNachbareuweit überlegenge-

a) Wittechindus Corbei; apud Meibom. rer. germ. T. I, p. 639.

und Gewohnheiten.

Er hatte in der -
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we�en�ind,und daßdie�eVeran�tal:
tung wahreTapferkeit und alleKriegse
tugenden hervorgebrachthabe,

Jch habe vorhin ge�agt, daß die

Bürger , welche die Städte verthei-
digen mußten,um derentwillen die
Stech�pieleange�telltwurden, und un-

ter deneù, wie wir vorhin ge�ehenha:
ben, das Lrbe des Zzeergerärhs
eingeführtworden, �ichum gar feine

bürgerlicheNahrung bekümmern dürz

fen, �onderù,daßihnen ihr Unterhalt
vom Sraat gegebenworden�ey, Auf
die�enSaß la��en�h die Hi�toriker
nicht gern ein. Sie läugnenihn we-

der-gerade zu ab, noch wollen �iedas

An�ehenhaben, ihn gewißzu behaup-
ten.

-

Dahin gehörtunter andern der

verdien�tvolleHerr Syndicus Sieber
zu Goslar, in �einerAbhandlung von
den Schwürigkeitendas Neichsge�eß

vom 16" Aug. 1737 in den Reichs-
�tádienin Ausúbungzu bringen S,
174. und 186, Die Sachei�taber au�:
�erallem Zweifel. Man beruft �i<
mehrentheils auf das Zeugnißdes

VVittechinds a). Dies i�taber �ehr
�chwankendund unbe�timmt,Jnzwiz
�chen�agtder�elbedoch ohne alle Zwei-
deutigkeit, daßdie úbrigenacht für
den neunten Mann �äenund ern-
ten �olten.Er will uns zwar ver�i:
chern, daßdie�e�tädti�chenKriegerdie

Wohäaungenfúr die übrigenachte
Landleute gebauer hâtten. Dies
wider�prichtaber aller hi�tori�chen
Wahrheit. Denn wenn der neunte

Ppp 2 Mann
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Mann für | < und die übrigenacht
“

Männerhättein der BurgWohnungen
bauen �ollen,�ohâtteja ‘die ganze

“

:

mMann�chajrin die Strade zichen
mü��en,Allein, es “i�tuur MENMann (4 bie'Stadt ge�eßt.Es i�t
Vielmehrbekant, daß die Deut�chen

_im Anfangealle Schmiede: Maurer-
Zimmer: Schu�tetz und“ dergleichen
Arbeitendurch“ihre HKuechte-ver�er:

tigen la��enb)¿ Die ELdlên und

Freien waren allein der Turniere und

Stech�piele�pwieder Blegodiens
�efähig.
“Ueberdem wird desWizrechinds
Nachricht durchdas, vom Conrinz c)
angeführteZeugnißdes Sigeberti Gem-

‘blacén�isad ‘anmaum 925 erläutert und

be�timmt,“Es heißtnemlich da�elb�t,
acht Man �oltén �ichauf dem Lans

‘de, der neunte aber in der Sradt

“aufhalten,Er�tere�oltenfürden neun-

ten Mann das Feld.mit bearbeiten,
‘der neunte Mann aber �olteden drit-

‘ten Theil der Früchtein der Stadt für

�eineübrigenacht Kameradenin den

À b) LexBurgund. tit. 21. $. 2. Capitalare CaroliM 4y:
E n. 7. apud Georg�eb:p: 356. 614. & 230. Pi�tor:f

e�lent.

d) 1. c. $. 83. Seine eigentlichenWorte �tud
'

nus ‘quisgueingenuus in urbem concefür.

Ucbereinige be�ondeieund �chädlicheNehte 968
dazuzu erbauenden Vorrathsbäu�ern
aufbewahren; damit man zue Zeit
‘des Briegesein be�tändigestHia-
gazin von Korn und Vein vor-

râthig.Härte. Denn die�erVor:

mhwürde auf. dem platten Laûdebeim
Einbruchder Feinde nicht �ichergere:
�en�eyn.

+

Conring ziehet hieraus
mit vollfommenemNMechtedie Folge:
dahermußte, uach vem Befehl
des Geinriczs,der neunte Brie»
ger in die Stade.ziehen“denn

nur die Edlen und Freien fochren
fürs Vaterland. Unddie�enBrie:

gern wurde iber völliger Unterz
balt voin Lande gereiht, obte
daß fichdie�elbenmit einiger Ar-beit abgeben durften d).

Eben die�erMeinung i�tauchBar
rein �einerallgemeinen Hi�torie
von Deut�chland:e). Und die�e
Behauptungwird durchdie von zie
oben angeführteMapnzi�cheChr02-
nik �ehxunter�tüßt,. Nach der�el:
ben �ollendie Burginänner nicht
SINE FIEundmari, �ondern�ich

© in
és

v

Alamannoruri,tit. 79.
cript. jur. germ, T.2,:p.

x 3°

s) In exercir. de urb. germ. Helmft. 1641.-$.82,DieWorte dic�esGe�chicht�créls
“ hers �indzu ent�cheidend,als daß ih mi enthalten

Rex Henricus,heißt-es7 agrarios milites recenfentut ol
nus vero in urbe moráretur & odo in agris &
in urbe tertiampartem omnium frugumillorui
frudtis, ut in bello nihil earum;rerum dee

haltenfan, �iebieher¿zufegen,
oto eorum in âgris, nö-

0 ‘aburarent: nonus vero

rvarert in ædibus ad hocex-

urbesque rebus & viniplenæ
e: Igitur ex Henrici infiítuto, no-

Soli �cilicetingenui ea tempeftate
?

militabant. Afgue omnibus his vius ex

2s allatusLn
e

aulloJa labore. Quoà
ad robur urbium fecit. plucimume:

€) maten Band, 444, S.
eS

ru
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in den Waffen üben, damir �ie{ich>-
in ihrerRú�tungkehrenundwen:

den fönten, wenn fe in Lrn�t
mit dem Feinde fechten�olten.
‘So verhielt �ichdie Sache , in der

er�tenPeriode ‘von’ dem er�tenZeit-

punktder Erbauung dèr Städte. Als

aber in den folgendenZeitendas Lebtz-
we�en, und diedamit-verbunidenèn

Kriegsdien�tein Déut�chländmehr
in Gebranchfame’, änderte �i<die
Sache �chonetwas, Der Adel und

die Ritter�chafterhieltdadurch nähere
Verpflichtung, das Vaterland zu ver-

“theidigen-Die Sitten ‘verfeinetcen
�<, und die Deut�chenlernten mehr
Bedúrfni��ekennen, + Mangewöhnte
nach und nach den Bürger zum Han:
del, zu Kün�tenund Handwerkern,
und uberhaupt zur bürgerlichenNah-
rung. ‘Der Unterhalt, deu er anfáng-
lih von dem Lande bekommen hatte,
hôrteauf. Nur iin äußer�tenNoth:
fall mußteder Bürger ‘die Stadt-
mauern und-Wällemitden Waffen“
be�teigen:Diegd�
reien und Stech�i
und nach ein Vorréchtdes Adels, und

ver�chwandenzulest ganzaus
den Städten n ns

Der Bürger�tand,dem doch: ein

mal Ehrbegierde und Krieg3gei�tein: :

gepflanzt war,“ wurde gewi�itrmaaf:
�endadurch �chadiosgebalten, daß
man ihm das Sxadtregiment, und die

Verwaltung der: Ge�eßeund Policei

anvertranuete, und �oni�êineVBorzäge
‘erweiterctec

DereeingeprägteKriegegei�twürkte

und Gewohßaheiten.4

_gel�chiefén.1

inzwi�chen�sviel , daßdie ófferirlis
Hen Ergöglichkeirenund Volïfss

�piele.no< immer ein friegzri�ches
‘An�ehen‘behielten: Es fehlte ihnen
an ge�elligenUnterhaltungen bei ihren

Ge�ell�chaftenund Zu�ammenkünften
Man wußte nichts von óffentliche1i
Schau�pielen,von Bällen und.�olche
Spièlen , welche die: Zeitauf eine ans

genehm?Art:-vertreibetu-

mehrentheils‘in Scheiben: oder Vos

gel�chießenmit. Bogenund Pfeilen;
öder Armbrú�ten.Je mehr�ichiabêr
die Sitten ‘verfeinerten„je mebx. fiel

auchder:Ge�chmackfan�olchenSpietens
“Mun nahete der: Zeitpunkt heran}
daßalles, was zum ehrlichen Bürgers

�tande.gehörete,
i

in Gilden undZünfe
ren‘verfaßt�eynwolte. Vom Kauf-
mattibis zum géring�temHandwerker,
vom Bierbrauer bis' zum Múller;Léh-
meñtierer und Schorn�teinfeger,rang
man nah Gildeprivilegten,: Die�e
Sucht ergrif endlich auch die Liebs
baber vom Scheiben-uno Vos

Sik ‘erhieltenhren
Zwe>z -�ie-errichtetenSchútzenge-
�elljchafren,und machten Funfrge-
Fetze, die! �ich:jum Theil bis--auf M
�ere,Zeiten erhaltenhaben»

Wo i�teine öffentlichemüßlicheAt-
�talt„-diè niht durch -die Länge!der

Zeit dem MißbrauchR ge:
we�enwäre? —- Die�enSaß be�tä-
tigt auch die Ge�chichteder Schühen-

:

_ge�ell�chaftew,
Nachdem nemlich dasSchießpuls

ver er�unden;nachdemjene Staats-
Ppp 3 verfa��ung,

g/s

Daher bes

�tandewihre’ óffenelichenLu�tbarfeiten
-
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verfa��ung, in welcher die Schüßen-
ge�ell�chaftenihr Da�eynerhaltenhat-
ten, ganz umge�chaffenworden , nach:
dem der �tehendeSoldat errichtet
i�tund eine ganz ‘andere Landesver-

theidigung �tattgefunden hat; —

�inddie privilegirten Schügzenge-
�ell�chaften�oüberflúßig, als die

ehemaligenTurniere, die öffentlichen
Stech�pieleund Balgereien.

Selten mögte wohl der Fall foni-

men, daß in einer großen�tarkbevôl-
kerten Fe�tungdie Bürger�chaftgend-
thiget �eynmögte, die Wälle und

Mauern mit dem Schießgewehrzu

be�teigen,und die Sradt wider den be-

lagernden Feind zu vertheidigen. Und
dies i�tallenfalls die einzige Ausnah:
me, welche ich bei meiner Behauptung
zula��enkan. Bei allen übrigenStäd-

ten, Flecken und Dörfern �inddie

Schügenge�ell�chaftenganz úber-

flúßigz mehrentheils�chädlihz—

zwar nicht immer im gleichen Maaß
verderblich; aber dochimmer �{hád-:
li

/

ich.
s

E der Jnhalt der Schüßenpri-
vilegien dahin ; daß einer Ge�ell�chaft
von der Obrigkeit die Erlaubniß ge-

geben wird, des Jahrs einen oder

zwei Tage �ichan einem öffentlichen

Plake , wo Líiemanden Schaden
dadurch zugefügtwird, mit dem

Schießen zu belu�tigenzenthält ein

�olchesPrivilegium Ge�eße,welche
‘auf Ordnung , Nuhe und Mäßigkeit
abzielen; i�tdabei aller Fwang ver-

boten, andere Mitbürger , welche kei-

nen Ge�chmackan die�erArt Spie-

und {ádlicheRechté 972

lenfinden, zu zwingen, daran Theil
zu nehmen;wird von der Obrigkeit
dafür ge�orgt,daßdie Gewinn�te,und
aller übrigeAufwand hierbei nicht
úbertriebenwerde; — wer wolte
eine �olcheAn�talttadeln?

Manbetrachte aber nur die Schúze
zenprivilegien, wie �iegewöhnlich
�indt — wie: �ehrweichen �ievon

die�emBilde ab! — Er�chröócfenmuß
man über den Mißbrauchder unter

dem Schuße�olcherPrivilegien began-
gen wird.

;

-

Damit ein Jeder* ein�ehenmöge,
daß ich die Sache nicht übertreibe,
will ih nur die Schügenge�ell-
�chaftin meiner Vater�tadtQ.ued-
linburg be�chreiben. Wie viele ähn:
liche wird man nicht, be�ondersin den

Reichs�tädten,antreffen! zs
;

Ein Hauptgé�eßin dem Quedlin-
burgi�chenSchüßenprivilegiumi�tdie-

�es,daß ein jeder junger Bürger „ der

im vorigen Jahre das Bürgerrecht
gewonnen hat, durchaus verbunden
i�t,wenig�tensdreimal zu dem Pro-
be�chießenzu lommen und mitzu�chie�-
�en,Will, oder kan er nicht: �omuß
er dafúr 1 Rthlr. 8 gr, an die Schúz:-
zenka��ebezahlen.
Ein jeder junger Bürgeri�tferner
verbunden, bei den öffentlichenAus-
und Einzügender Schüßen zum �o-
lennen Schießen,mit Ober- und

Untergewehr zu er�cheinen;nicht
nur zu er�cheinen,und zu paradiren,
�ondernauch würklichmit zu �chie�-
�en. Ju den vorigen Zeiten konte
ihn keine Geld�irafedavon befreien.

i

: In
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In den jebigen Zeiten läßt man ><
den Ein�aßzum Scheiben: und Vo-.

gel�chießenvon ihm zur Ka��eerlegen,
und ziehet überdem noh wenig�tens
Linen Rrhlr. Strafe, wegen des

unterla��enenAus- und Linzuges
zur Ba��e. Al�oi�tein jeder Búr-

ger verbunden an die�erLu�tbar-
*

keit Theilzu nehmen; oder �eineWei-

gerung mit Gelde zu büßen. Man

hat wohl gar Ver�uchegemacht, cha-
rafteri�irtePer�onen,Gelehrte, und

Candidaten der Rechte zu die�enAuf-
zügenund Mit�chießendurch Proce��e
zu zwingen,

“

Kaum, daß �olchePer-
�onen�i<,mit einigem Verlu�tvon

Ko�ten,die�esJoch habenvom Hal�e
�chüttelnkönnen. AIE

Das zweiteGe�eßz,über de��enHär-
te meine Le�erurtheilen �ollen,i�tdie:

�es:daß alle Jahr ein neuer Ober-

�húnzenmei�teraus der Bürger�chaft
erwählet wird, und ein Jeder , den

die�eWahl tri�t,�olchesAmt anneh-
men, ‘oder $ Rthlr. Strafe zur Schüz-
zenka��eerlegen muß. Das Ober-

�chürzenmei�teramtbe�tehetdarin,
daßer das ganze Jahr hindurch,bei

10 Rthlr, Stráfe, bei allen Zu�am-
menfünftender Schlißenbrüderzuge-
gen �eyn,die vorfallenden Händel,nach
Vor�chriftder Gildebriefe, �chlichten;
bei jedesmaligenöffentlichenAus: und

Einzúgenmit einem Sponton und De-

gen die Schüßenge�ell�cha�t,— welche
paarwei�efolgt mit Ober- und Unter-

gewehr,Fahnen, Trommeln und Mu-:

�ifanten, begleitetvon einem Dußend
Kindern, mit breiten Ordensbändern

und Gewohnheiten, 974

und vielen �ilbernenSchildern ge-

�{hmüd>t,�odie �ilbernenGewinn�te
und einige kleine Fahnen tragen, und

mit einem:-Manne , der einen höôlzer-
nen Vogel in der Ge�talteines Adlers,
aber �obunt�che>igtangemaltund ver:

goldet, wie ein Weihnachtspúpgen:
oder eine Scheibe trägt; —- auffühe-
ren, und �on�tnoch ver�chiedeneGe:

�chäftebe�orgenmuß, bei welchen er

�elb�tleicht in gewi��e,in den Artikels-

briefen ge�eßteStrafe verfallen kan,

Die wichtig�teObliegenheiteines neuen

Ober�chüßenmei�tersbe�tehetendlich
darin, daßer wenig�tenseinmal der

ganzen Schüßbenge�ell�chaftund den

Herren Deputirten einen fe�tlichen
Schmauß geben muß, der , nach jeßi-
gen Sitten nicht wohl unter 50 Rhlr,
ausgerichtet werden fan,

Uni �icheinen voll�tändigenBegrif
von den Ge�chäftendes Ober�chüßen-
mei�terszu machen, mußman wi��en,
daß, nah Vor�chriftder Gildebriecfe
von O�ternan bis zum Ausgang des

Augu�ts,die Schüßenge�ell�chaftwöd-

chentlih x1 ‘oder 2 Tage zu�ammen
fomt, um zur Probe zu �chießen; und

daß die lebtern 4 bis 6 Wochen fa�t
täglichge�cho��enwird. Anallen diez

�enSchießtagenmuß der Ober�chüz-
zenmei�terauf dem Schießplabß�eyn,
Es kommen auchwohl außerordentlis

che Veranla��ungenzur Zu�ammen-
funft, wo etwas be�chlo��enund bere-
det werden �oll. Vom Ausgangdes

Augu�tsbis zum Anfangdes Octo-
bers hat er einige Ruhe, Nach dem

-

16!) Oct, wird wiederum zur Wahl
ei-
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eines neuèn Schüßenmei�tersge�chrit-Daher konte" die- löblihe Schüken-
ten, Die�es patrioti�cheGe�chäft,die ge�ell�chaftim vielen Jahren keinen
Abnahmeder Schügenrehnungzdié Ober�chüßenmei�terbekommen. Die
nôthigenBaue und Reparaturen der hie�igeSchäßzenze�ell�chaftwußte�i<{
Vogel�tange,und dergleichen; die oft aber des Zeitpunkts recht argli�tigzu

“vorkommendeStreitigkeiten und Pro- bedienen,daß die Höch�t�eligeDurch-

tl

ce��eder Ge�ell�chaftmit Fremden,lauchtig�teAebti��iaMaria ELli�a-
oder der Mitglieder unter einander; beth, aus dem Hau�eHol�tein,im
dié�esalles erfordert nianche außeror:-Jahre 1718, als �ieeben zur abteilis

deutlicheZu�ammenkunft,

Wer �iehetnicht �ogleich,daß ein

Kau�mana,Handwerksmaun, Kün�t-
ler, und überhauptein jeder Bürger,
der dur bürgerlicheGe�chäfte�ich

ernährenmuß, feiner Nahrung und

Gewerbe, durch die be�tändigeVer-
�äumuißeinen mächtigenStoß giebt,
wenn er- die�esOber�chüßenmei�tev-
amt annimt, Jh will no< nicht
einmal der vielen Ko�tenund Zeh-
rungen außer�einemHau�egedenfen,
welhe mit den öftern Zu�ammen-

“

kün�tenverbunden �ind,und die einen
Anfänger be�onders�ehrentkräften.

Daher würde kein Vernünftigerdie:

�esEhrenamt freiwillig annehmen,
wenn ibn uicht die �chwereHand der

Obrigkeit, durch harte Strafen und

Drohungennörhigte,�olcheszu über-

nehmen, 2

:

Ehemals wax nur eine Strafe von

3 Nthlen, auf die Verweigerung.die-

�esAmts ge�eht.Die�e:Contribu-

tion gab ein ; junger Bürger gern,

<en Würde gelangt war, und ihre
neuenNäthenoch zu wenigKenttniß
von den hie�lgenAngelegenheitenhat-
ten, in eiuem be�ondernGnaden:

briefe die Strafe der 3 Rthir. zum
Be�tender Schüßenka��e,bis auf 8

Nebler,erhöhete,Das waren ei�erne
Hakenzwi�chendie Ruthen ge�lochten,
mit “welchen die Schüßenge�ell�chaft
ihre Mitbürger zu geißeln�chonvor-

hin privilegirt war, — Aber doch
no< niht ‘grau�amgenug! Man

ging noch weiter, -

“Die erhóhete Strafe der 8
RrhHlr. hatte zwar die Würkung,
daß die Schüßenge�ell�chaftnunmehro
eine mehr als zwiefach verdoppelte
Contri{ution , unter dem Tirel einer

Ober�chunzenmei�terwahbl; unter

die Bürger�chaftaus�chreibenkonte.
Allein einen Ober�chügzenimei�ter
erhielt die Schüßenge�eli�chaftden-
noh nicht, Denn ein jeder erlegte
lieber die Zuädig|verordneten 8 Rehlr.
Stra�e, als daßer das Amit �elb
hâtteannehmen�ollen» Î

Der Schluß folgt künftig,
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illig hättendie Oberen daraus
: abnehmen �ollen,daßes nun

“Zeit�ey,die Härte des Ge-

�eßeszu mildern, Sie hättenein�e:
hen mü��en, daß das Amt des Ober-

\chüßenmei�terszu drückend und zu-

lä�tigfür die Bürger�chaft�ey, Al-

�ein, die bisherige Erfahrung hatte
gerade die entgegenge�eßteWúrklung,
Es ward befohlen, daß in jedem Jah-
re nur acht zum Schüßenmei�teramt
erwähltePer�onendas Recht haben
�olten,�i< mit $ Rthlr. loszukaufenz
der neunre Mann aber �oltedurch-
aus verbunden �eyn,das Amt anzu-

nehmen, Al�oi�tdie Schüßenge�ell-
�chaftjeht berechtiget, alle Jahr 64
Nthlr, unter dem Titel des Ober-

\cüßenmei�tersals einen Beitrag zue

Schießka��e,unter der Bürger�chaft
auszu�chreiben,

- Sehr �elteni�der

Fall, daßder vierte oder fünfteMann,
weil er die La�tendie�esAmts nicht
fennet, oder weil ihm das Spiel ge-

fállt, die Wahl annimt, und denn

zum Leidwe�ender Schüßenge�ell�chaft,
die Einnahme�ichetwas vermindert,

‘Außerdem, daßalle jungen Bürs

ger im er�tenJahre gezwungen�ind,
mitzu�chießen,�indauch alle Gilde
und Zandwerker verbunden , nah
ihrer Größe einen oder mehrereSchüzs
zen jährlichzum Schießen zu �tellens

Was bewei�etnun ‘die�erZwang,
die�eunerhörteHârteauders, als daf
die Ge�ekeeis Spiel, eitie Lu�tbarteié
begün�tigenwollen, das niht mehr
dem Ge�chmackund der Denl'uúgsark
un�ererZeitenangéme��eni�t? — Wäs
re das Scheiben�chießenein allgés

mein geliebtee Spiel: fo würdew

Ge�eßenöthizg�eyn,um dex Spiels
�ucherLEinhale zu rhum. -

“Wie würde man lachen „wenn*eine
hochwei�ePolicei ein Ge�eßgebenwol

te, daß alle jungen Bürger und einige
Abgeordnetevon allen Gilden und

Handwerkernden ganzea Sommer

hindur< wöchentlichwenig�tensein
oder zweimal an einem gewi��enOrk

zu�ammenfommen �olten,um Kars
en zu �pielenoder Kegel zu �chie-

ben; wenn �te dabeiverordnete, daß-

ERgeringer, als um 4 gr, Lins
94

;

{as

AA
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�atzge�pieltwerden- �olle;aber erbô-
ben fónne man das Spiel �oboch
als. mat wolle ; wenn�iedabei fe�t:
�ebte,daß alle Jahr ein Oberkar-

tenmejFer oder Oberkegelmei�ter
aus der Bürger�chafterwähltwerden

�olte;wenn �iebefehlen wolte, daß
ein Feder der die�esEhrenamt verbit-

ten wúrde,8 Rthlr. Strafe zur Spiel:
ka��eerlegenmüßte; wenn �iemehrere
�olcherZwangge�ebßehinzufügenwolte,
als etwa in den Schüßenprivilegien
gele�enwerden! — J�t-dasSchei:
ben�chießenin den jeßigenZeiten
wohl um ein Haar wichtiger,als das

Rarten- und BRegel�piel? — Mei:
'

ne Le�ermögen�elb�turtheilen !

_ Nun-haben wir noch ein Türken-

�chießenin Quedlinburg; eine wahre
Merkwürdigkeitdes rgten Jahrhun:
derts! Ein Mu�elmann, und ein

Bônigl, Preußi�cherOfficier, bei:
de fa�tin Lebensgröße, �indzu Pferde
auf ein großesBrett gemalt , welches
auf einem kleinen Wagenbefe�tigti�t,
Der Türke i�tin der Stellung, daßer

-

auf der Flucht dem ihm nach�eßenden
Officiernoh einen Hieb mit dem Sàä-

bel ver�eßenwill; der Officier komt

ihm aber durch einen Pi�tolen�chuß
zuvor. Dem flüchtigenMu�elmann
i�tein rothes Herz oder eine Schei-
be auf die Bru�tgemahlt, Dies i�t
das Ziel , nah welchem ge�cho��en
wird, indem das Brett hinter einem

Bu�chlang�amhervorgezogen,nah
erhaltenemSchuß aber ge�chwindwie-

der dahinter ge�chobenwird, — Der

Einfall i�tun�treitig�oalt, als das

und �chädlicheRechte 980

Formular des Kirchengebets, in wel-

‘chemman wider den Türken nd Pab�t
betete, - Aber wie pa��endiez Begriffe
auf die jeßigenZeiten? Wie fan ein

folhes Spiel jeßt von dér Obrigkeit
den Bürgern aufgedrungen werden ?
Wie können Männer von Ein�icht
und Ge�chmackdie�ePo��en,ohne
Widerwillen,mitmachen ? Jn den äl-

te�tenZeiten mahlte man hinter den

fliehendenTürken einen Unger mit
einer aufge�panntenPi�tole.Vielleicht
war die�erGedanke noch erträglicher,
als der, mit einem preu��i�chenOfe
feet

2 /

_ Vondie�emTúrken�chießenwird
man leicht auf den Wihß{ließen kön-

nen, der in der mit Devi�enund Sinn-
bildern bemahlten Scheibeherr�cht.
Ich trage Bedenken, meinen Le�ern
mit der Erzählungder�elbenbe�hwer-
lich zu fallen, Es �indnoch weit wich-

tigere Dinge , die ich von der privile-

giecten hie�igenSchüßenge�ell�chaftzu

�agenhabe. Jh will nemlich einen

authenti�chenAuszug von der jähr-
lichen Linnahme der�elbendem Pu-
blifum vor Augen legen, damit man

mit einem Blick über�ehenkan, wie

aus�chweifendgroß die Summe Gel-
des i�t,welcheallhierver�cho��enund

ver�chmau�etwird. :

1) Jch will nur x 5 Tage Probe
�chießenauf dem Valle anneh-
men, Ju manchem Jahre �indüber
20 Tage ge�cho��en,Nur 15 Schüz-
zen will ih auf einen jeden �olchen
Tag rechnen, Zur Ehre meinesVa-

terlandes mußichs �agen,daß�on�t
59%
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50, 60. und mehrereSchüßenan �olhenTagen gewe�en�ind;daß�te�ich
aber in dem lebten Jahrzehendbis auf 20. 24, oder 16 Mann vertnindert
haben, Es �ollenhiervon7 mit 8 gr. , Zmit 6 gr. und F mit 4 gr. ein�eßen,
Dies macht aufjedenSchießtag3 Nthle, 18 gr, und zu�ammen56 Nthlr, 6 gr,

2) Sechs Tage zum Probe�chießenauf dem großen
Schießplaße, der Bleers “genannt; nach demgelinde�ten
An�chlagerechnei< nur 30 Schüßen. Die�e�eßenalle

Tage nah obigem Verhältniß, zum Gewinn�t7 Rtblr.
12 91, Das macht zu�ammen —

—

3) Beim �olennenFrei�chießen�indehemals200
und mehrereSchüßèngewe�emYJebt70, bis 80. Wir
wollen aber nur 60 Schüßen annehmen. Hiervon �eßen
30 Mann zum Ein�aß3 Rthir. ; 20 Mann zu eben die-

�erAb�icht2 Rthlr.; 10 Mannaber den ge�etzmäßigen S6

Lin�anzmit 1 Rebler, Dies macht insge�amme — 140 Rthlr.—gr,
4) Das Túrken�chießeni�tno< nie unter 60

Mann -be�eßtgewe�en.Hietvon i�tder Ein�aß8 gr. Al�o
beträgthiervon die Einnahme _ —— 20 Rthle. —

gr»

5) An eben die�emTage wird zugleih nah einer

Scheibege�cho��en.Gewöhnlich60 Schüben,und der

Ein�aßzu 8, 6- und 4 gk. Dies kan nicht wohl betra-

gen unter — _ — —

—

6) Ehedie Schüßen mit dem �ogenanntenFroh�i-
�chenFrei�chießen.den Be�chlußmachen, wird noch“auf
3 Wochen, zwar nicht täglich, aber doch einen um den

andern Tag, ge�cho��en.Jch will , um die Rechnung�o
niedrig als möglichzu machen, nur 12 Tage annehmen,
und, nach obigemVerhältnißdie Mann�chaftund den Ein-

45 Rthlr.—gt.

16 Rthlr. 16 gr.

�aßbe�timmen,Dies machtgerade — 200Rthlr.—gr. f

7) Das Froh �i�cheFrei�chießenmacht den Be-

�<luß,und i�tzahlreicher, als die gewöhnlichen,Jch
rechneaber nur 60 Mann , ünd den Ein�aßzu x Rthlr..
12 gr, Dies macht — HE ét 90 Rthlr,—gr»

8) Dasfeierliche Vogel �chießeni�tauf80 Mann

zum wenig�tenzu �chäßen,

-

Ehemals waren es 150 bis

200 Schüßen, Dex Ein�aßzu r-Rthlr, maeht — go Rthlr.— gr,
:

Summe von die�erSeite 567Rthlr. 22 gr-

9499 2 «D
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Summevon voriger Seite 567Rthlr,22 gr
9) Diecimdfaliehenund gewi��enGe�chenkevon

_der Durchlauchtig�tenAebti��inn,dem hopeMapitel,

*

Ma-

gi�tratund andern Collegienbetragen
ro) -Die Parchentgelder, oder die

e

Ge�chenkezu
den Gewinn�tenbeim Probe�chießenmachen

x1) Vonder aht des Ober�chüßelzlkei�tersfom-
men jährlichein

12) Die Pâáchtevon den Spiel:Budenund Wieénae
lienhänd!ern,die zur Schießzeitauf den Schießpläßenfeil
haben, �indnicht alle Jahr gkeich. Jh thueder Sache
gaber uicht zu viel, wenn ich �iean�blagezu

13) Die ungewi��enEinkünfte fürs Aus: und Ein-

ziehe der jungen Bürger, welche die�enEhrenzug verbit-

té, und die in den gnädig�ten-Gildebriefen ge�eßte"Stra-
fe erlegen, fónnen, ein Jahr ius anderegéreihnet,ge�chäßt
werden zu
1&4) Umi Zeitgeldeder ordentlichenSchübenbrüder,

-intgleichen BENGulden und Handwerkern, die zu klein

�indeiner Schüben.zu �tellen,und daher auf 5 ‘oder #
Main ins Geld gefeßt�ind,und endlich an Sttafgel-
dern, wah“denGil debriefen, mögtezum euge ein:

Fouimen

Ueber einigebe�ondereund {hädlicheRechte983

42 Rthlr.—-gr,

—

21 Rehlr, —

gr,
|

- 64 Rthlr.— gr.

40 Rthlr, — gr.

40 Rthir. AEgr.

“Daswäre denn eine baare Summe von $69Rthlr, 22 gr.

——

welche alle Jahr in Quedlinburg,
nach der Vor�chriftder Obrigkeit ver-

�cho��enwird. Und doch biu ich mit mei

nerRechnungnochnicht zum Schluß,
“

Zuförder�ti� der Schmauß des

nenen Schößenmei�tersnoch nicht dar-

unter begriffen; eine Ausgabé, die

wichtig i�t,und in keinem Jahte weg-

fälle. Ferner i�tweder das Pulver
uid Blei „das ver�cho��enwird, noch

dre Raketten und Schwärmet, die des

Abends der öffentlichenSchi-fitage,
zum Lu�f-uerwerfe in die tuft fliegen;

noch bie außerordentlicheZebcungder

Schüßen an den öfternSchießtagen,
noch die großeVer�äumnißder Schüz-
zen, welche Kün�tlerund Handwetker
find, und dergleichenmehr, in Ahz-

�chlaggebracht, Man rechne die�es

alles �ogeringe und mäßig,
als man

will ; folte nicht dennochhierdurchjene
Summe weit übex

Eintau�endRthlr,
erhôhßetwerden? —

Spydlich n9h ein Wörtgenyon dem

verderbiichén Finfluß, den �olche
öffentlichbegün�trite obex vielmehr

anbefoplue anhaltende Schwär»
mercien
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mereien auf die Denkungsart und �äumnißtagen,telche bie Schüßen:
Sitten der Bürger haben! privilegien der Bürger�chaftgeben?

Der junge Bürger , der den fe�tenSolche Schießtagefînd no< \<hädliz
Vor�aßgefaßthat, durch Fleiß und cher, als wie Fe�ttage,—

Arbeit�amkeit�chglücklichzu machen, Oder fehlet es uns etwa an Geles
und dem Staate nüßlichzu �eyn;die: genheit, eine �olche�tarkeSumme Gel-
�erfindet gerade in dem er�tenJahre des, edler, woblthätigerund nügli-
�einesHauswe�ensdie größtenHin- er anzuwenden? — Ich hôredoc
derni��eund Ver�äumni��ez- �elce täglichbittere Klages,daß diz Anzahl
Ver�äumni��e,die �einenganzen Nah: der reichen uid wohlhabendenBürger
rungs�tandzerrüttenföônnen, Ec fin: immer geringerwerde; daß die Mahe
det zugleich einen fa�tunwider�iehli-kung in allen Ständen in Verfall ge-
chen Reiß ,

eiñ Schüßevon Profe�: rathez daß die Beitráge zu un�erer
�ion,und zugleich ein Müßiggänger Armenka��e�ich�overmindern , daß
zu werden. Das Spasßkierengeh-n,die man faum im Stande i�t,fo viele All-

�cherzhäftenund muntern Ge�prächemo�enauszutheilenals nöôthig�ind,um

in Ge�ell�chaftenund die Schwärme:das faum abge�cha��teStraßenbet-
reien �hme>enißm be��er, als �aure© teln zu verbiudernzdaß es uuns no
Arbeit und Nahrungsforgen. Ein fil an einem, bei eiñer guten Policei un-

berner Becher, ein blanker Löffel,die entbebtlichenBedúrfniß, an eknem

er im Anfange,durch irgendeinen Zu: Verpfl-qungsbau!lefür die Ars

fall gewinnt, erwe>en in ihmdie Be: inen, und an einem éfentlichenAr-
gierde, mehrereStücke von der Art zu beirshgau�efür murhwillige Mú�e
gewinnen, So wird unvermerkedie fiiggängerund Taugenichts= 1nd
Lu�tbarkeitdes Schießènsbei ihmzur anvielen ‘andern Stücken ermangele!
Leiden�chaft.Und wie viele traurige Wie würde die Nachwe!t das An-

Bei�pielehat man nicht vor Augen, denken eines edlen Mannes, eines Pa-
daß, durch die�eVeranla��ung,gute trioten, �egnen,der mit Ern�tdie

fleißigeBütger von ihrer anfängli: Hand anlegte, die Bürger�chaftvon

chen Frugalirätund Arbeit�amkeitzu: dem ei�ernenJoche der Schüßenprivi-
rúc>getreten‘und in kurzemganz arm legien zu be�reien!Noch mehr aber,

4

geworden �ind? wenn er es dahin einleitete, daßein
Wie haushälteri�<hund �orgfältigTheil, der durch die übertriebenen Lu�t-

berechnete man nicht die ‘Tage,welchebarkeitendes Schießens ver�chwende

durch die Ab�chaffungunnúzer. ren Summen Geldes zur Anlageeis

Fe�kragedem Börger zur Arbeir nes Arbeitshau�es, oder einer andern

ge�chenktwurden. Warumdenkt nüßlichenAn�taltverwendetwerden
nian nicht auch �obei den vielen Ver: müßte!

Gucdlinburg, - G, C. Voige.
qq 3

:

An



987 2h & 42 988
-

An Herr J. A.g. zu He--r.überSterbethalerge�ell{aften.
:

S° wohlgemeintJhr Auf�aßim

3gten und zgten St, des Han-
nover, Magazins überjeßigeTrauer-

pfenning- Denkthaler:und Sterbetha-
lergeno��en�chaftenzu �eyn�cheint,�oviel

unrichtigeshabeih darin bemerft. Um

die Dauer �olcherJn�tituteverdächtig
zumachenund ihrenUntergang mit vie-

ler Gewißheitz# prophezeien,bringen
Sie bloßaufeinen Schein das zarte-
�teKindes Alter mit in Rechnung, Da

Ihr Auf�aßöffentlicher�cheinenund ge-

gründeteWahrheit enthalten�olte,�o

hâttenSie billigdie�esHauptum�tan-
des wegen genauere Erkundigung ein-

ziehenmü��en,Jch- kan Sie ver�i-

ern, daß in allen mir bekanten Jn�ti-
tuten ( bei �iebender�elbenbin ih �elb�t
interre��irt,)kein Mitglied unter 16

Jahren zugela��enwird, und von der

Sti�t-Hildesheimi�chenSterbethaler-
ge�ell�chaftkan ichJhnen bewei�en,daß
in der Lten Cla��evon x 5oMitgliedern,
nur 9 unter zo Jahren �ind,Durch
Kinder al�o,die noch�omanchentôd-
tenden Krankheitenunterworfen�ind,
werden die Sterbefälle in die�erund al-

len ähnlichenCa��ennicht vermehret,
Und wie �ehrwird die Anzahlder jähr-
lich Sterbenden verringert , wenn ih
Ihren 2e" Saß annehme,daßim 49ten
Lebensjahrvon 55 Per�onennur eine

�tirbt,macht von 1 10 Per�onenjährlich
zwei,Bei Errichtungder Stift:Hildes-

__ heimi�chenSterbethalerge�ell�chaftaber

�îind,nachAnleitungder bekante�tëMor:
1E @ C. ‘

<
ru

Männer,
¿- E, eines Süßmilchsund Eulers,

(‘die�ehabenSie gar nicht erwähnt,)
im Durch�chuittvon 100 jährlich3
gerechnet,mithin von 400 im Durch-
�chnitt12. Jm ganzen i�tdie�eSterb-

lichfeitsberechnung,�oweit men�chliche
Wahr�cheinlichkeitreichet, richtig, ob-

gleich beigraßirendenKrankheiten in

einein Jahre mehrPer�onen�terbenkön:

nen, dagegenin ge�undenJahren auh
wenigeraus der Welt gehen. Jhre Ta-
belle und Berechnung macht al�odie

Dauer �olcherIn�titutenoh nicht im

gering�tenzweifelhaft,Doch, Sie füh-
ren einen andern und in der Thatwich:
tigern Um�tandan, der den endlichen
Uatergang �olcherJu�titutebefürchten
ließe, nemlih: daß die Fahl der

abgehenden TFntere��entendurch
neu binzulommende �chwerlich
würde er�etwerdeir. Jhrener�ten
Grunddie�erVermuthung fanden Sie

dadurchgehoben, daßviele dergleichen
Ge�ell�chaftenbeizutreten,dadurch �ich
würden ab�chre>enla��en,weil einer �o
langeleben fônne, daßer, um �einen
Erben 400 Réhlr,zu ver�ichern,500,
600 und mehrereRthlr, ein�eßenwer:

de, die�enGrund jener �chwachenVer-

muthung fanden �iedadurch gehoben,
daßein Mitglied der Stift:Hildesheis
mi�chenSterbthalerge�ell�cha�t,weni

es fúr �einePer�on400 Rthtr, beigee
tragen hat, �olchein einer Summe wie-

der bekomt, welche alsdenn wie ein

Sterbefall aufgebrachtwird. Und ih
halte mih auh no< immer überzeugt,
daßdie�esein Mittel i�t,um der Ver-

mehrungder Sterbefällein den folgen-
den



989 An Herr I. A.

den Jahren vorzubauen: denn das wä:

re doh wohl billig, daßder , welcher
400 Rthlr. beigetragen hätte,alsdenn

aufhórte,und de��enErben auf �einen
Todesfall den Sterbthaler erhielten.
Aisdenn aber kônten in den folgenden
Fahren �owohlvon denen, die nochbei-

tragen , als auh von denen, die �chon
ihre 400 Nthlr. beigetragenhaben,ei-
nigezugleich�terben,folglichdie Ster:

befällevermehren. Die�esaber i�tnicht

�oleichtmöglich,wenn die 400 Rthlr,
�ogleichausbezahlt und als ein würkli-

cherSterbefall aufgebrachtwürden,de�:
�enStelle aber mit einem neuen con-

�titutionsmäßigenMitgliede ausgefül-
let wird; ge�eßtauch, daßdie�ernicht
leicht mdgliche Fall einmal eintreten �ol:

te, da in einem Jahre außerden würk:

lichen,nochein fingirterSterbefall auf:
gebrachtwerden múßte,Um jedochdas

Publikum glaubendzu machen, daß
anch die�erUm�tanddie Todesfällever:

wehren,und diejenigen ab�chreckenwür-

de„dievielleichtnoch Lu�thabenmögten,
einem �olchenJu�titutebeizutreten, lei-

ten Sie, indemSie �ich�elb�tzum Bei-

�pielnehmen,aus $. 1 x, des Plansher:
ich�oll�ogargewiß�eyn,daßwenn ih
�óglúclichbin , noch die Bezah-
lung des 40o!t‘"Rrhlrs.zu erleben,
ich alle 400 Rrhlr. zurúckerhalte,
und wieder in die Möglichkeitge-
�eizetwerde, für wenige Rrthlr.
den Sterbethaler fúr die Meini--

gen zu erhalten. Das er�tei�twahr
und bleibet fe�tge�eßt,von dem leßtern
aber �tehetkein Wort weder in $. 11.,

nochim ganzen übrigenPlan, vielmehr
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fan ein jeder vernünftigerMen�chdaraus,
daß fein Mitglied über 65 Jahraufgenom-
menwird, �chließen,daßdie�esganz unmöòg-
lich�ey,wie ih bald nachher zeigenwerde.
Haben nun die 400 Jutere��enten,welche
alleden Plan in Händenhaben, bei Le�ung
jenes Schlu��esin JhremAuf�aßeden Plan
nachge�ehen,�owerden �iegewißalle dic
Kövfe ge�chütteltund einer zu dem andern

ge�agthaben: das i�t�chonwieder niht. —

Ja im er�tenAverti��ement,welches gleich-
falls ein jederJutere��entbefißet, _heißtes

ausdrü>li<in der Erklärungüber $. 11,
daßderjenige, der bei Lebzeiten die 403
Rthle. bekomt, von der Zeit an, ( in An�e-
hungder Ge�ell�chaft,) für todt ange�ehen
wird, und nah dem Ex�pectantenplankan
ein Mann der60 Jahre und eine Fraudie
55 Jahre zurückgelegthat, nicht mchr als
Mitglied der Ge�ell�chaftaufgenommen

-

werden. Derjenige aber der �ogili>lich i�t,
ves zu erleben, daß er für �einePer�on400
Nthlr. beigetragenhat; i�tgewiß weit über
jene Jahre hinaus, und nahe am goldnen
Alter.Um die�esauh den Schwachen be-
greifli<hzu machen,nehme ih Jhre eigene
Hypothe�ean, aus welcher Sie die trauri-
ge Folge herleiten,daßnach circa Zo Jah-
ren, ein jeder alsdenn uo< lebende Futer-
e��entden ver�prochenenvollen Sterbethaler
zu fordern haf. Jeder in cin und eben
dem�elbenJahre? Selb�tder in dem
Jahre er�t neu hinzugekommene Jn-
tere��ent?Ja alle zuverläßigalle. —

Sie nehmen an, vaiein Jahr gegen das
ändere gere<hnet,jährlichvon 33, nur einer
�tirbt,das betrügevon 400 jährlih 12.

Den Brus faßrengela��en,la��en-Sie
uns die gerade Zahl 12 �een,folglichbes
zahlt ein Mitglied der 1te? Cla��ejährlihß

|

8 Nthlr, , der 2t Cla��e12 Rthlr., der zten
Cla��e16 Réthlr. , der 4! Cla��e20Réthir.
und. der ç!enCla��e25 Rthlr. Wenn man

nun von eiger jeden Cla��eungefähr die
Mitte der Jahre, ( ein gegen den andern ge-
re<uet, ) annimt, z¿,E. in der 1!" 36, in
der 20 48, in der 3!" $3, in der 4tes 57,

% -und

147



9 An Hert- I, A.

und in der ten63 Jahre, �omußcin Mit:
glied, das die glü>licheZeit erleben �oll,
noc) bei Lebzeiten�einebeigetragene499

Rthlr. wieder hergus ¿u bekommen, in der

xten Cla��eno< FO Jahr, in der 2!" noc
32 ¡in der Zz!25, in der 489 29, und in

der en Cla��eno< 16 Jahr leben, alódeun

i�tdas Mitglied der 11% Cla��e86, dex

aten 81, der Zten78, der ten 77 i der gten
79 Jahr alt Wahrlich ein patriarchali�ches
Alter! Aber nun beantworten Sie bei je:
der Cla��edie Frage, wic rancher von die:
�eran �i fleinen Anzahl wird \o glücklich
�eyn,ein �olchesAlter zu erreichen? und wie
ganz unmödgiii�t es daher, daßalle Jn-
tere��entenin cinem Jähreihre 400 Rthir.
zu fordern haben? Denn weunjahöch�tens
I oder 2 Mitglieder von den 24 Mitglie-
dern der 5!“Cla��enah 16 Jahren �olches
erlebten,

fo

mü��endigän der 4" no< 4
Jahre, in der zZ!no<

9

Jahre, in der 2ten

noch 17 Jahre, und inder 1% no<z24Jahre
‘

längerleben, che �ieihre 40 Nthir. zu for-
dern haben, und. �ogehet es durch alle Cla�-

�enund durch alle Jahre fort, ba�dfâllt:
iht der Vo�îwagenum, �onderuder Pa�-

-fagier vom Po�iwagenherunter, vergißt
das Nuf�ichen, und. ein andrer nimt �eine
Stelle ein. Und wie no< unmöglichex
fan der in dem Jahre er�tneu hinzugekom-
Fommene Intere��ent�eine400Rthlir. zu for-
dern habeu ? oder es múßtenin dem Jahre
aile 399 Mitglieder �crben,und er nur al-
lein übrig blciben, und dochgehetdie�esbei
einem Intere��eatender 1! Cla��egar nicht
an, weil dex nur er�t399 Guldendeigetra:
gen hâtte,zuge�chweige,daß der Po�twagen

"

nict �olange halten, fonderaauf der hal»
ben Station zerbre<henwürde, d. i. wenn

nur in einem Jahre FO Jutere��entenihre
400 Nthlr, zu fordern hätten,und von den

übrigenno< 10 �türben,�owürde in dem

Augenblickdas Jn�titut�cheitern,und allie

noch frbrigen Jutere��entenzu Fuße davon

�aufen,weil feiner Hofnunghätte, auch nur

den lebten Beitrag zu retten.Was mich abex
beruhiaect i�die�es:�owenig nach 29, 39,

49, 50 Jahxen alle 400 Jntere��entenin eis

nem Jahre �terbenwerden, �owenig wers

g. zu Herre 992

den na< eben �oviel Jahren 20 Juntere�s
�entenzugleih vorhanden feyn, die 400
Rthlr. beigetragen, undals anch zu fordern
haben,Denuun�erPo�iwageumacht F Stas
tionen,nur �ehr�eitenfährtein Pa��agier
bis gn die legte, �ondernauf jeder�icigtci
oderandrex ab, und es lauren �choaandere
die wieder mit fahren, und herauf komt
alles an, daßder Wagen niemals leer fährt.
I< will daher das fatale Glück�pielnicht
berühren.(O mödgtenSie doch gegen die�e
„wiegegen die Sterbefa��en�chreiben,aber

nichtnur dagegen �chreiben,�ondernauh
im Staade �eyn,�ieabzu�chaffenund aus-
zurotten! Jever Patriot würde �tedankend
ehren.) Jc) viu nur noh mit wenigem bee
merken, daß es un�ererStift-Hildesheimis
�chenSterbethaierae�ell�chaftan Rekruten
nit fehlenfan, no fehlenwird. Freilich,
ohnePrâmiewürde es gar bald daran fch-
len, aber habênSie aicht $. 4. un�ersPlans
‘die Ankündigunggefunden, daß,�obald109-

Ex�pectanten�eynwürden,fürdie�eeine Präs
mienfa��e�olteerdfnet werden? Die�esi�t
mit dem1! Mai d. F. ge�chehen,uud es
�indjest �chonan 170 Juatere��enten,�o,daß
die Prâmie auf den Todesfail eines Ex�pecs
tanten bis an 140 Rthir. verrägt. Der Plan
die�erPräômienka��ewird einen jeden , der
nicht muth1willigungläubigi�t,überzeugen,
daß es an Rekruten auch in Zukunft nicht
fehlenwird, wenn cs anders, worau ih nicht
zweifle,auch nach uns no< Men�chengiebt,
die és�ichzur Pflichtmachen, redlich und
�oviel mdglichfür die Jhrigen zu �orgen,
und auc) edeldenkendeMen�chen,die �olche
wohlthätigeJu�titutedur ihren Beitrit

unter�iüßenund befördernhelfen. Und ohnee
hin läßt es <<do< wohl vermuthen , daß
cs z. E. 600 Jutere��enten,die an �ovielen

Orten umherwohnen, nicht �chwerfalleg
ivird, durc ihre Aufmunterung jährlich$,
10 bis 12 Rekruten zu: liefern.

*

Jhre noch übrigenZweifel wegen Be-

�tandbarkeitder: jegigen Sterbethaler - Jn»
_flitute,in �pecieder Stift:Hildesheimi�chen
Sterbethalerge�ell{�chaft, la�en�ichfüglih
gus dem vorhergehendenbeantworten.

Sildesheim. - Beyer.



1047 E042

Hannoveri�chesMagazin,
o CUE

y

Montag,den16 Augu�t1784.

Von der weiblihenVormund�chaftin Sach�en,
Eine Fort�eßungder im 62e" Stück des Hannov. Magazinsabgebroches

nen Abhandlung„ ‘von ‘einigenbe�ondernund �chädlichenRechten und
Gewohnheiten,

A Yah �äch�i�chenGe�egeni�t
das Frauenzimmereiner ewt-

gen Vormund�chaftutiter-

wor�en, Ein \äch�i�chesFrauenzim-
mer kan, ohneeinen �olhenVormund,ct vor Gerichter�cheinen,noh
irgend.ein Ge�chäftvon Wichtigkeit
unternehmen.

:

Die Glo��ezum 47e" Artikel

des uten Buchs imSach�en�piegel
giebt dreierlei Ur�achenan, welche
den Ge�eßgeberzu die�erVerordnung
bewogenhätten,Die er�te�olldie�e
�eyn:weil man Frautensper�önen
von dem, was �îevor Gericht
reden und handeln, nichtüber-
fóhren,oder úberzeugen könne.

Der Verfa��ererklärt �ichbier nicht
deutlich,ob er das andere Ge�chlecht
�o�chwachvom Gedächtnißhalte,daß
ein Frauenzimmer nach einigerZeit
nicht mehr wi��e,was es geredt und

gethan habe? — oder ob er dem�el-
ben �oviel Wankelmuth, Tücke des

Herzens, und Argli�tzutraue , daßes

vor�äßblichdasjenige zu widerrufen
pflege, was es zuvor ge�agtund vers

*

handelthat ? — Aber eines, vielleicht
auch beides, hater damit �agenwollens

“Die zweite Ux�ach:weil man:

von einem Fræzuenzimmernicht
�òviel Lin�ichtund Erfahrung
in dèn Welcbhändeln-und Rech-
ten fordern kónne,als zur Vers

handelung gerichtlicherAngeles
genheiten nötbig �ep. -

"

Die dritte Ur�ah: man ehre
und �chonedas Frauenzimmer zu

�ehr,als daß man ihm Vorwúrs-

fe machen wolle, wenn es, — wie

ofr ge�chehe,— vor Gericht zu

�einemSchaden gehandelt habe.
Dies leßbtere�cheintein Compliment

zu �eyn,welches der Glo��atorden

Schönen �einerZeit machen wollen
Schmeichelha�tund ehrenvolli�tes

für �ie,in Verbindung mit dem Vors

hergehenden,eben nit , und es �tehee
dahin, ob �iees ihm Dank gewußt
haben. Denn man hat �iein der That

Uua niche

e
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nichtviel deauwie Biöd�tûnige,Ra-
�endé,oderKinder behandelt;nur mit

dem geringenUnter�chiede, daß das

/ Frauenzimmerdie Erlqubnißhatte,
�ich�elb�teinen Vormund nach �einem
Ge�chmackzu erwählen.

Soviel i�taußerStreit, daß dem

Frauenzimmer in ‘den jebigen Zeiten,
und nach den jeßigenSitten und Ver-

fa��ungen, zu--21ahegetreten werde,
wenn man dem ganzen weiblichen
Ge�chlechtedie Fähigkeitenund Ver-

�tandskráfteab�preèhenwolte, die, zur

Betreibung der bürgerlichenGe�chäf-
te, es- �eyvor Gericht,oder außerdem-

�elben,erfordert werden,

Gleichwohl darf man nichtglau:
ben,daß die alten Sach�enganz und

gar ohne Veranl.��ungund ohne
allen Grund, �olche-4grteGe�eßewür,

den gegebenhaben. So unwei�ehan-
delt �elb�tdas vohe�teVolk nicht. Ja
�ogardie LängederZeit, in welcherch
die�eVerfa��ungerhaltenhat, \cheinet
�iezu rechtfertigen. Es mü��enAuf-
tritte und Begebenheitenvon äußer:
�terNicheoitsgere�en�eyn,die �o

drücke

aufdie ganze
Nation hinterla��enhaben.

Aber dennoch i�tes �ehr-�hwer,die

wahre Veranla��ungzu die�emGe-

6, unddie Feit, in welcherda��elbe
gegebenworden, zuerfor�chen.Die

vorhandenen �chriftlichenUrkunden

�chweigenganz von die�emGegen�tan-
de, Alle Ge�eßeder Deut�chenbe�tan-

denin Gebräuchenund Getwohnhei-

VonderweiblichenVormund�chaftin Sach�en,1044
tén,oder in mündlichenBefehlenund
‘Anordnungender-Kai�er,Die�ewur:
den vom Vater; auf den Sohü , und
von die�emauf Enkel und Urenkel
mündlichüberliefert.

“

Mehrentheils
wurden �ein Sprúchwörterund Rei-
me gefaßt,um �iedem Gedächtniß
de�toleichter einzuprägen.

Es �oll-zwar, nah Lginhards
Zeugniß, Rarl der Große die Ge:

�eßealler Nationen, die �einemZepter
unterworfen:gewe�en, habenaufzeich-
nen „ und unter andern auch die Gee

wohnheiten der Säch�enin Schriften
verfa��enla��en.Allein, die�e�chäßbare
Sammlung i�tnicht bis aufuneZeiten gekommen.

Soerzâhlet- man auch vieles , „wie
�ichdie Ottonen um die deut�cheGee

�éßgebungverdient gemacht“MUnter andern qu wird ge�agt
y

Ocro der 11. das Magdeburgi�che
Weichbildhabe�ammelnla��en.Prüft
man aber die Bewei�e darüber , �o
findet man — Fabeln,

Als man mit der Kun�tzu �chrei
ben befanter wurde, fingendie Schôpz
pen zu Halle und Magdeburgan, ihre
Rechts�prücheund Re<htsgewohnheiz
ten aufzuzeichnen,um ihre Nachfolger
zu belehren. Der SchöppenßFublzu

Halle�ollnochver�chiedeneBücherhiers
von aufzuwei�enhaben a). Vielleicht
finden �i bierinnähereSpuren von

der Linföhrung der weiblichen
Vornund�chafr.

Alle die�eSchwierigkeitenaben
5 Dreibaptim 2tenTheilberiDBA des Saalkrei�es.S.478,u, f.
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“mund�chaft,�ondernauch der eisvermuthlichdie Ge�chichtfor�cherund

NRechtsgelehrtenabge�chre>t, �ichauf
„die�eUnter�uchungeinzula��en,Aber

dennoch i�tdie Saïhe ‘wichtigund

merkwürdig. Vielleichtglücktes mir,
einiges Licht über die�endunklen Ge-

gen�tandzu verbreiten, oder wenig-
�tensdie Aufmerk�amkeitder Männer,
deren eigentlicherBeruf die Aufklä-
rung der - vaterländi�chenGe�chichte
i�t,und die mit mehrernHülfsmitteln
ver�ehen�ind,als ich¿ auf die�enUm-

fiand zu lenken. : y

Daßdie, in dex angeführtenGlo��e
enthaltenenGrúnde! nicht hinreichend
und befriedigend�ind,darf ih wohl
Faum bemerken. Denn ‘der Sach:
�en�piegeli�ter�tim Jahr 1230

- oder hôch�tens1213 zum Vor�cheinges

fommen. Er enthältzwar einen gro�:

�euTheildes vaterländi�chenRechts ;

er i�taber doh �chonmic Páb�teleien
und römi�chenGe�eßenverfäl�cht.Am

wenig�tendarf man den-Glo��agtoren
trauen. Die�e�chriebenzu einer Zeit;
da die vaterländi�chenGe�eße�chon
fa�t:ganz verdunßelt ‘waren. - Jhre
Köpfewaren bloßmit den Grund�äz-
zen ‘des rômi�chènund“ katoni�chèn
Rechts angefüllt; daher �uchten�ie,
auf eine lächerlicheWei�e,die deut-

�chenGe�eßedurch die römi�chenzu
erläutern, TE
- Ehe ich zur Unter�uchung�elb�t
�chreite,muß ichden auffallenden,
und- mir noh zur Zeit unerklärba-

DuE e GEE
und

�chwäbi�chenGe�ebe, nicht nur in

An�ehungder weiblichen Vor-

gentlichen“Vormund�chafcan:

führen. j

“

tigrert

i

Die Sach�ennahmenzuer�tdas
20t‘und in der Folge das 21t® Jahr
zur Volljährigkeit beider Ge�chlech-
ter an. Mit dem Ende die�esJahs
res endigte�ichauch. die Vormund-
�chaft,Die Schwaben �eztenaber
das Ziel der Minderjährigkeitauf
den Be�chlußdes 18‘ Jahres. Er-
�terewaren al�o�trengerin der Beur-

theilungder, zu bürgerlichenGe�chäf-
ten erforderlichenFähigkeiten, Sie
woltèn durch die�eVor�ichtjugendlis
chenUebereilungenund �olchenVer-
leßungenvorbeugen, die aus Mangel
der Ein�ichtund Erfahrungent�tehen
kôntensa0 :

s

Die Schwaben undalle übrigen
deut�chenVölker „ beurtheiltenauh
die Ver�tandsklräftedes Frauetuzimse
ers weit gün�tiger,als die Sach-
�en. So bald eine Frauensper�on,
außerhalbSach�en,das 18te Jahr
über�chrittenhatte, Fonte �ieohne
Vormund vor Gericht er�cheinen,ud
über ihr Vermögennach eigener Eins
�ichtund Willéühr�chalten.

Ganz anders dachten die Sachs
�en. Die�eglaubten, die Frauens:
per�onenwären�o:�chwacheWerk zeu-
ge, denen man �owenig als den un-

mündigen, vernun�tlo�enKindern die
Verwaltung ihres Vermögens, und
die Sorgfalt für ihreWohlfahrt-ans

vertrauen könne,

-

Man glaubte, daß
ihnen nicht anders geholfenwerden

fônne, als wenn man �iebis an ihre
Uuu 32 Gruft
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Gruft entweder der Für�orgeihres
Ehemannes,oder einer andern Manns?
‘per�onunterwürfe, Sie hatten �ogar
nicht einmal die Fréiheit,*dur<h Erb-

verträge oder auf eine andere Wei�e
wegen ihrer fünftigenErb�chaftund

zu hinterla��endenVermögensVer?
ordnungen zu“machen,

Dié�eGering�chäßungdes Frauen:
zimmers, erkennet man vorzüglichaus

den �äch�i�chenpeinlichen Ge�eßen.
Der Tod�chlagwurde nemlich in den

alten Zeitennicht mit dem Tode, �on-
dern nur mit einer Geldbußebe�traft,
welcheden Verwandten dés Entleib-
ten anheim fiel. Man nannte die�es
das Wehrgeld. Nun wird im 45.
Art. des 3. B. im Sach�en�piegel
mit ausdrücflichenWorten ge�agt,
daß der , �deine Frauensper�on
tódtenwürde, nur die Zälfre
des Wehrgeldès zu érlegen�chul:
dig �eyn�olle.Al�ohatte ein Frau-
enzimmer nur die Hälfte des Werths
eines Mannes im Staate.

Woher“nun

-

die�eGering�châz-
zung des zweiten Ge�chlechtsbei ei-

nem einzelneèndeut�chenVolke ?-
— Fu welcher Feir fing �iean?
Und was war die Veranla��ung
dazu ? —

:

Das Bei�pielganz ungebildeter
roherNationen - die ihre Frauen und

Kindèr als Sklaven behandeln, lomt

bier niht in Betrachtung. Die

Sach�enmachen mit den Schwoa-
ben und übrigendeut�chenVölkern

nur eine Nation aus. Alle die�edeut-
�chenkleinern Völker�chaften�indei-

Vonder tveiblihenVorinund�chäfein Sach�en, o48

nerlei, und zwar zelti�czenUr-

�prungs. Sie wohnenunter einem

Himmels�trich,
"

Ju“ allen übrigen
Stüefenhaben fleeinerlei Ge�eke,eine

gleichförmigeDenkungsart , eben dié:

�elbenSitten und Gebräucheunter-
citander. Nur in die�emeinzigen
Falle weichen ihre Meinungen

-

und

Ge�eße�o�ehrvon einander ab. Dies
mußeine ganz �onderbareVeranla�ß
�unggehabt haben. -

Jt den älte�tenZeiten, — �oweit
nemlich die zuverläßigenNachrichten
in der Ge�chichtereichen, — finden
wir die�e-Géring�häßungund Herab:
würdigungdes �chönenGe�chlechts
noch nicht. Eben die Sach�en,die
in der “Folge das Frauenzimmer #6
verächtlichbehandelten, �eßtendas

größteVertrauen in die Fähigkeiten
ud Größeder Seelen ihrerSchönen,
daß �iedie�elbenan den wichtig�ten
Staatsge�chäftenAntheil nehmenlie�-
�en,und das ganze Volk war den Ges
mahlinnen und PrinzeßinnenTöchtern
ihrer Beherr�chermit innig�terLiebe,
und mit der tie��tenEhrerbietunger:

geben. RUE
i

Mathilde, die Gemahlindes deut:

�chenKönigs Zeinrichs des I.
, hatte

den größe�tenEinfluß in die Regie:
rungsge�chäfteihres Gemahls, Das

ganze Volk wußtees, und dié Gro�-
�endes deut�chenReichs {äßten die

Klugheit , Mäßigungund Frömmigse
Feit die�erFür�tin�ohoch, daß�ie�ich
den von ihr herrührendenAnordnun?-
gen, mit dem willig�tenGehor�amun-

terwarfen, Man le�edie Urkunden
s

Heins
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einer �olchenKlugheit; welchealles-Heinrichs und �einerNachfolger,der

Occonen, mit welcher Zärtlichkeit
und Ehrfurcht �ichdie�e�äch�i�chenRe-

genten von ihren Gemahlinnen, Ge-
�hwi�ternund Müttern ausdrücken.

Adelheit, die Gemahlindes Kai-

�ersOtro des Großen, beherr�chte
die Lombardei, als Gemahlin L0-
thars, Königs von Jtalien. Sie

führte nahhin , mit dem größten
Beifall ihres Zeitalters, und mit noh
jeßtdauerndem Ruhm die Regent�chaft
beider Reiche, des Deut�chenund des

Lombardi�chen,unter ihrem Sohn
und Enkel; er�tere:jn Gemein�chaft
Theophaniens,ihrer Schwiegertoch-
ter, Ihr Sohn hatte�ohohe Be-

gri�evon ihrer Weisheit und Gei�tes-
grôße,daß er ihr die Statthalter�chaft
der tómbardeigerade zu einer �olchen

Zeit úbertrug, da die Regierung mit

ganz be�ondererStaatsflugheit gefüh-
ret werden mußte. SDS

RTA

Das Bei�pielMathildens, der

Aebtißinzu Quedlinburg, gehöôretauh
hieher: Der Kai�er Ott0 der Ul.

ging, befantermaaßenim Jahr 997 -

nach Jtalien, dén ‘unwürdigenGegen-
pab�t, der �ichJohann den XII,

nannte, abzu�ehen, die Rebellen zu

züchtigen,und den Gei�tdes -Auf-
ruhrs zu Rom zu unterdrücken, Ehe
er Deut�chlandverließ„ �ebteer �eine
Muhme, die vorhin genannte Aebti�:
�îndes Stifts Quedlinburg, Mathil-
de, zur Statrhalterin �owohl
von Sach�en, als vom ganzen deut-

�chenReiche. Die�eFür�tinführte
die ihr anvertrauete Regent�chaftmit

Dd

übertraf,was man �elb�tvon dem ge-
übte�tenStaatsmann- erwarten konte»

Sie wußte�hdie Achtung der Groß
�enund die Ehrfurcht und Liebe des

ganzen Volks zu ver�chaffen.Unter

ihrer Statthalter�chaftherr�chtedie

vollkommen�teRuhe und Einigkeit im

deut�chenReiche. Die benachbarten
Völker erhielt�iedurh Wach�amkeit
und kluge Maaßregeln im Re�pect,
Sie forgte mit anhaltendemErn�tfür
die �chleunig�teRechtspflege. Sie
‘veranlaßte.ver�chiedeneReichstägezu
Magdeburg.und Dornburg , und un:

ter ihrer Leitung wurden die wichtig:
�tenEnt�chließungenzur Wohlfahrt
“des deut�chenReichs gefaßt, und —

auch thâtig ins Werk gerichtet, Ihre
Liebe zu den Wi��en�chaften, .und ih-
re tiefe Ein�ichtenund ausgebreitete
Kenntni��ewurden allgemeinbewun-
dert. Der Mönchvon Korbei, Wit»
tekind , welcher ihr �eineJahrbücher
zueignete, und andere“ Schrift�teller
fönnen nicht Worte genug finden, die
Größeihres Gei�teszu �childern,und
ihre königlichenTugendenzu rühmen,

Die�eBei�pielebewei�enganz un-

wider�prechlih,daß die �äch�i�che
Lriation damals noch nicht mit dem
Vorurtheilebehaftetgewe�en�ey,daß
die Natur dem weiblichenGe�chlechte
�o- �tiefmütterlichdie Gei�tesgaben
mitgetheilet habe , daßda��elbe�ogar
zu bürgerlichenGe�chäften, zur Ver-
waltung �eineseigenenVermögens
unfähig �ey, Wäre die�eMeinung
damals �chonherr�chendgewe�en, �o

“_

UVuy 3
y:

wür-
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/ würdegèwißdie ganze freie, edelmü-

thige, und auf ihre Vorrechte und

Ge�eßze�oeifer�üchtigedeut�cheNation

nicht �oein�timmig�ichdie�eweibli- -

-

‘chenRegent�chaftenhaben gefallen
la��en,Selb�tdie Regenten würden

_nicht- ihr ganzes Vertrauen auf die

Fähigkeiteneines Frauenzimmers ge-

�eßt,�ondern�owichtigePo�tenlie-

ber einer Mannsper�onaufgetragen
haben,

_

Man kföntehierwiderallenfallsnoh
einwenden, daß jeneGe�eßeder Sach-
�enbloß die Töchterund Frauen der

Unterthanen,aber nicht der Regenten
ängegangen ; ‘tiur daßman einen gro�e
�enUnter�chiedzwi�chender Erzie:
‘hungeiner Prinzeßinund eines Fräu-

leins, oder einer Bürgers Tochter ma-

chen müßte; von ‘jenerkönne man

al�owohl einen ausgebildetenVer-

�tanderwarten, aber nicht vou den

leßterm ;

“Dex er�teEinwand hebt �ichda-

durch, daß der Unter�chiedzwi�chen
‘einem Staatsrechte, de��en�ich
die Regenten und ihre Familien

“

aus�chließlichin ibrenhäuslichen
Angelegenheiten bedienet ; und

zwi�cheneinem Privartrechre, wel-

ches bloß die Unrerthanen ver-

pflichrer hâtte,viel zu neu i�t, ‘als

daß�olcherauf jeneZeitenangewandt
werden fônne. Und wie läßt�ichsge:

denken, daß ein �omuthigesund ei

fer�üchtigesVolk, als die Sach�en,
�ich�olten�owillig einem weiblichen
Regimenteunterworfenhaben, wenn

da��elbe�chondamals foverächtlich

von dem Ver�tandedes Frauenzim-
mers geurtheilthätte als es nahhin
gethan hat ? Die Sache �tehetmit ei:
nem allgemeinenVolksge�eße,mit der

herr�chendenVolksmeinungim offen: -

baren Wider�pruch.
-

E
In An�ehungdes andérn Einwari-

des, willih gern einräumen , daß die

Fähigkeiteneines Frauenzimmers in

jenen rauhen Zeiten und Sitten, nicht
�óvollkommen

‘

ausgebildec werden

kônnen,als bei der jeßigenaufgeflär-
tern Erziehung;daß die Tôchterund |

Frauender Unterthanen damals här-
ter, fa�t�élavi�chgehalten, von dén

Ge�ell�chaftender Männer mehraus?

ge�chlo��en,und-überhaupt:von bür:
gerlichen Ge�chäften#6 entfernt gehal-
ten- �ind,daß �iewenig Gelegenheit
gehabt, �ichdarin Kenntni��eund Ers
fahrungenzu �ammeln,Dies �tößt
aber meinen Sab nicht um: So-wie
Fár�tentöchtexdurch damalige Erzies
hung, zu Staatsge�chäftengebildet
werden konten: �omußcenFräuleins
undBürgertöchterdamals auch dur<
eine, den damaligen Sitten angeme�s
�eneErziehungfähig gemachtwerden

können,ihren eigenenHauswe�envors

zu�tehen.Die Prinzeßinnenhatten
damals înder Art der Erziehung vor

den bemittelten Unterthanen wenig
“zumvoraus, . Der Ab�tandzwi�chen
den Kräften des Ver�tandes„-wel<hE

zu einer de

aide tm er-

fordert werden , und den Fähigkeiten,
welche zur Verwaltung der Ge�chäfte
des gemeinenLebens-nôthig�ind,i�t

wahrlichgrößer,als der, welcherzwie
�chen
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�chender Erziehung einer Prinzeßin
und einer edlen Jungfrau ‘ehemals
�iattgefundenhats LA

Es bleibt al�odabei , daß das

Frauenzimmer in“ dem roten Fahr-
hundeet noch nicht bei den Sach�en
in dem Verdachte eines blôdenVer-

andes, und al�oauh noch nicht:
bevormundet gewe�en�ey.

Da nun in der Mitte des 1 zte3
Jahrhunderts, als- der berühmteEpk'o
von Repko die Gebräucheund Rechte
der Sach�en,die er unter dem Namen
des Sach�en�piegels�ammelteund

heraus gab, die weiblicheVormund:

�chaft�choneinge�übrtwar: �omü�:

�enwir den Ur�prungder�elbenim:

x1t0n oder 12t2n Jahrhundert �uchen«
Und wir finden auch in die�erZeit:

ragume mehr als eine Veranla��ung,
welche die �äch�i�cheNation zu der

allgemeinenVerachtung und Gering-

at. :v
Die Kai�erwürdekam- bekanter-

maaßenim Anfangedes xten Jahr:
hunderts vom �äch�i�chenHau�eweg

_ und. auf das-Fränki�che.-Dies er:

regte großenUnwillen unter den Sach-
�en,Die nach�olgendenKai�erdrüe-
ten die Sach�en�ehr,nahmenihre,
Anführergefangen, und-die�eKriege
und Streitigkeiten dauerten fa�tein

ganzes Jahrhundert hindurch, Die

Gemahfkinnender �äch�i�chen
:

Kai�er,
und be�ondersdie griechi�chePrinze�--
�inTheophania, hatten ausländi�che-
Pracht, ‘Ueppigkeitund Wohlleben.

am-Hofeeingeführt,und ihrBei�piel

�chäßungdes Frauenzimmersbe�timmt“

hâttebei dem Frauenzimmereine Neis

gung zur
-

Ver�chwendunggewürkt,
welche immer höher�tieg,und endlich -

der ganzenNation gefährlichzu wer

den �chien. :

z

Nun denke man �ichein tap�eres
Volk, das dur unglücklicheKriege
und allerhand widrige Schick�ale�ei-
nem Untergangenahe i�t,und jebt in

�einem

-

verzweiflungsvollenZu�tande
noch einmal alle �eineKräfte zu�ams
menraft, um �ih von �einemUntere
gange und nahen Verderben zu ret-

tenz ein Volk, bei dem die Lehns-
verfa��ungallgemein eingeführti�t,
bei welchemden Lehnsherrenalles dar-
an gelegeni�t, daß die Güter von

Männern be�e��enwerden, die im
Stande �ind,Kriegs- und Hofdien�ke
zu verwalten, und wo �ichal�oder

Mann allein ein Mitglied des

Staats zu �eyndúnfet; ein Volé, das
die eingeri��eneUeppigkeitund Vers“
�hwendungdes �chönenGe�chlechts
als eine mitwürkende Quelle dès, dem

Staate drohendenUntergangs an�ie:
het, und mit Eiferbe�chäftigti�t,die�e
Quelle zu ver�topfén; — �owird man

die Veranla��ungzu die�en,dem weibe

lichenGe�chlechte�onachtheiligenund

entehrendenGe�ehenfinden.
Wer Zeit und Gelegenheithat,-die-

Re�teder alten deut�chenDichter,
welchevon die�emZeitraume âuf uns

gel'ommen�ind,zu �tudiren,der wied,
hoffentlich, unter der teitung der Ges)
�chichte,nähereUm�tändevon die�er
�trengenAbänderungder Ge�eße-ente:

decken, Denn �over�tmmeltauch
/ “die

19/
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die�el'o�tbarenUeberbleib�eldes Al-

_terthums �eynmögen, �okönnen �ie
uns doh von der damaligen Den-

fungsart, von den Sitten, und von

dem Gei�tder Ge�eßeam zuoerläßig-
�tenuuterrichteu, und in der Ge�chich-
te oft viele Hülfegeben,

À

Die�eweibliche Vormund�chaft
hat nun zum wenig�ten600 Jah-
re �hin- und außerhalbSach�enan

vielen Otten erhalten, Es i�tdie�es
um �oviel mehr zu verwundern, da

man {on �eiteinigen Jahrhunderten
einge�ehenhat, und durch unendliche
Bei�pieleund Erfahrungenüberzeugt
gewe�eni�t,daß der Grund die�erge-
�eßlichenVerordnung, — nemlih
der Mangel des Ver�tandesbeim

weiblichenGe�chlehte,— ein bloßer
Arrchum; daß die ganze bisherige
Einrichtung die�erweiblichen Vor-
mund�chaftzwe>widrig �ey, und

- mancherlei Unbequemlichkeiten im

gemeinen Leben ; kurz, bloßLlach:
‘theil und Schaden , aber nicht den
gering�tenLiutzen zuwege bringe, -

Die�eweiblicheVormund�chafthat
das Sonderbare an �h, . daß
‘eine Frau die Freiheit hat , nach ih-

rem Wun�chund Ab�ichten, einen
‘oder mehrere Vormünder anzuneh-
menz �olcheihres Amts zu entla��en;
�<na< Gefallen bàld die�esbald je:
nes Vormundes zu die�emoder jenem
Ge�chäfezu bedienen , und daß �ie,
dem Lndzweck einer jeden Vor-

mund�chaftgerade zuwider, alle:
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zeit handelnfan , wie es ihr gefällt.
Das Einzigehat �iemit der Natur
der Vormund�chaftengemein, daß�ie
gerichtlich be�kätigtwerden muß,
Und in die�erobrigkeitlichenBe�tätis
gung, und in den damit verbundenen

Gerichts�portelni�tvielleicht der

einzige Grund zu �uchen, daß man

eine �olcheGrille bis jeßtbeibehalten
at.

Esi�i ferner etwas ganz Sonders
bares, daß die bloßeGegenwartei-
nes oder mehrerer nahen Verwandten
eines Frauenzinimersbei der Vollzies
hung eines Ge�chäfts,die St-lle eines

‘gerichtlichbe�tätiztenVormundes ver-

trit, Dies i�tzwar nicht eigentlich
eine ge�etzlicheVerordnung ; wie denn

auch fa�tdie ganze Lehrevon der weib-

lichenVormund�chaftbloßdurch die

Meinung der Rechtsgelehrtengebildet
i�, und nux �ehrwenige Ge�etzedars

über vorhanden �ind,Juzwi�chenents

�prichtdie�erGrund�aß
- der Ab�icht

�olcherVormund�chaftenvollkommens
Es �ollennemlich-unerfahrneFrauen?
zimmer duürh ihr2 Vormünder,—
die auch‘deshalbFür�precher, und
in der’barbari�chenSprache des Ges.
richts�tils, kriegi�cheCuratoren
heißen— berathen, und des Rechts
belehrt werden, Nahe Verwandtets
habenallerdingsdie Vermuthung für
�ich,daß�ieihrenVerwandtinnen reds

lich begegnen, und �iefür Schaden
warnen werden; wenn �ienur nicht
�elb�tbei den Ge�chäften,es �eyin der
Nähe oder,Ferne,intereßirt�ind.

Der Schluß folgt künftig,
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= he e
Hannoveri�esMagin.

Freitag,den 20a Augu�t1784.
|

Von der weiblichenVormund�chaftin Sach�en,
e ( Schluß.) fi

/

on läng�thabenMännervon �eine‘Curandiînverlangt, Ja �agt.
Ein�ichtund Er�ahrungauf Denn er weiß,daß ein

"

weiblicher
die gänzlicheAb�chaffungdex Vormund wegen �einer,in die�erEis

weiblihen Vormund�chaftengedrun- gen�chaftverrichteten Handlungen fkei-

gen a), Denn nichts i�tlächerlicheran- ne Verantwortung zu fürchten“habe.
zu�ehen„ als die Art und Wei�e, wie So eilet die�esFrauenzimmerin ihr
init die�erSache im Gerichtge�pielt Verderben , ohnedäß weder das rich:-

wird. A terlihe Amt, noch die weiblicheVor-
‘Eiu Frauenzimmerbat ein Ge�chäftmund�chaft�ieretten fan. “Fitsnicht

von Wichtigkeit unter den Händen,z. po��irlih, wenn eine richterlichePere
B, einen Verkauf ihrer Grund�tücke;�oneinem Frauenzimniet von Gei�t,
eine Ehe�tiftung,Uu, degl.

“

Jhr bis: Ein�ichtund Erfahrung, einen Mann
heriger Vormund, eiñMannvon ge- zum Vorinundbe�tätigenmuß,der im
prúfterTreue und bekanterEin�icht;höch�tenGrade einfältigi�t, und uns.
widertäthdie�enHgúdel,Das Frau: ter der Vorinund�chaft�einerCuran-
enzimmer i�taber �{wa<genug, �ichdin zu'�tebenverdiente? - ;

dur< �{le<tdenfende Leute’zu einem Man“�tehetoft , [daßeine Hande
nachtheizigenHandel perführenzu la�: lung im Gericht vorgenommenwex--
�en So bald ‘jener re<t�cha�}eneden �oll, zu welcher die dabei intere�e

-

Mann �ichweigert ,
den Handel mit �irteFraueneper�oneines Vormündes

|

�einemVollwort zu vollziehen,eilet�te
/

benöthigeti�t,Die Partheijen leh

CLNandern, der gèges eine fleine in der Gerichts�tube,und die
S;

Frfenntlichfeit, das Amt eines Vor- �ollbe�chleunigetwerden. BEE
mundes úberuimt,und zu allem, was liche Vormund i� entweder nichtbei

| LE ORTE
/

“der

a) Ley�erin med. ad pand. �pec,350. tned. 2. & �pec,328. med. 22.
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der Hand, oderdie Frau i�nochnicht
Í

damit ver�ehen.Dann wird gefragt:
ob nicht eine Marninsper�onvor der

Gerichts�tube�tehe?Die�erwird her-
eingerufen, zum Vormunde be�tätigt,
und �odie Handlungvollzogen , ohne
daß der Curator odex die Curandin ein

Wort je initeinander verwe<�eltha-
ben, Jt keine Mannsper�onbei der

Hand, �owird, bei geringern Leuten,
der Gerichtsbotheoder Gerichtsdiener
dazu genommen. Bequemer wäre es,
wenn man in jeder Gerichts�tubeein

Paar Strohmännchenau��tellte,die,
in Ermangelung einer Mannsper�on,

-

fogleich,zu weiblichen Vormündern

be�telltwerden fönten. Die�eAn�tals
“würdedem Frauenzimmer noch Dor:

_“theilhaftèr�eyn,weil �iedie�enfür ihre
Bemühungenein Honorar zu bezahs

-

Tennicht nöôthighätten.
©“Wer tolte bei folchemof�e#baren
“und �chändlichenMißbrauchnichtwün-

�chen,‘daßdie roiblichen Vormund:
�chafrenallenthalbenbald“ abge�chaft
‘werden mögten!Und wer kan den

Gründen�einenBeifall ver�agen;wel:

che dem Edict voin zo!" März1784

vorange�chicktworden, durch welches

im Lür�tenrthumAnhalt - Bäh=
renburg die�eVormund�chaftengänze-
Tich abge�cha�t�ind,-Es heißtnenili< -

VR Ee

Wir — haben in genaue Erwäs-

gung gezogen, undes’ in der Erfah-
rung gegründet gefunden, daß die

“gus den alten deut�chenGe�eßenin

un�ermFür�tenthumizeither beibe-

halteneGe�chlechtsvormund�cha�cen

; �ichauf die. jeßigeVerfa��ungniche
©

�chicken,und al�oauch den gering-
‘�tenNußen nicht haben, vielmehr
deren Ab�chaffungder gemeinen
Wohlfahrt und dem Vortheil der

Frauensper�onen,haupt�ächlichabex

auch zu Vermeidung vieler Proce��e
- zuträglich�eyn; indem die Natur-

ge�eßein An�ehungder Handlun-
gen des männlichenund weiblichen
Ge�chlechtsund derenVerbindlich-
keit, keinen Unter�chiedmachen, �on-
dern beideGe�chlechtervon-Natur
hinlänglicheFähigkeitenerhalten
haben, für ihre Wohlfahrtzu �or-
gen, und �ih-indenGe�chäften,die

ißrePer�on,oder ihr Vermögen
betrefen , zu finden, auch die zweis
felha�ten, oder diejenigenVorfälle,

_davon �iekeinehinlänglicheWi��en-
�chafthaben, und die ibnen nach;

— theiltg �eynFönnen, dahin �chon
von �elb�tzuunter�cheiden, daß �ie

�ichdie�erhalbbei andern Raths er-

hohlen mü��en,-— guf den Fall
. gaberes einer Weibsper�onam na-

tärlihen Ver�tandefehlt , oder �el-
bige eine Thôrini�t,die das Jhrige
vernichtet , oder ver�chwendet, ders

�elben,wegen die�esMangels,
und nicht,weil �ieeine Frauens-
“per�oni�k, ein Vormund be�tells

werden muß;keineswegesaber die:

- ferhalb die Freiheitdes ganzen Ge-

�chlehtseinge�chränkt, oder �elbiz
ges mit vielen unnatürlichenunbe-

flimmten und fo�tbarenFörmliche
keiten be�hweretwerden kan z zu?

mal, da die Zuziehungeines Ge-
i

De �chlechts-
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7 =\{le<tsoormundes in An�ehungder . gelehrten noh großerStreit i� LsE
_Frauensper�on,die ch zu etwas ver: gu daher die Rechts�ptüche-tá

j

bindlich achet, ihren genommenen dergleichen Materien über einerlet
“
Ent�chlußuicht ändert, vielweni- Fragen, niche allezeitein�timmig

E
�ieVDO ON caf ausfallen, -—

“

LE

licher zu überlegen, oder wei�erun G e

vernüu�ftigerzu baudelnleen G
Nunnur no< ein Paar Worte!

<< denjenigenzu ihren Cutator er: “4�ebt,daßunter dem Frauenzimmer
wáhlet, von dem �ieweiß, daß er

würklichmehrere Per�onenvon �chwaz

zu allem Ja �agenwerde, davon pi Ver�tandeangetroffen“würden,

dann die�esdie naturlicheFolge i�t, 2 nter dem: maunlichenGe�chlechte

daß in denen Staaten , worin die di daß derzärtliche, weibliche

Handlungen der Frauensper�onenLer bei
-

vielemFrauenzimmer
ohne Zuziehungeines Ge�chlechts-�ichtar auf die bârgerlichenGe�chä�te

vormundes verbindlich�ind,“die würke;daß daherUnent�chlo��enbeit,
|

- Fâlle,daß �iedurch unúberlegteFurcht�amfeitund Wanfkelmuthente

Handlungen ihres Vermögens-ver: Mye, unddiesmancherlei Gelegenheit
lu�tiggegangen �ind,�ichnicht häu- gebenfônne, ein �hwaches,weichhér-
figer „ als in denen Staaten zutrg: LEEund zartes Frauenzimmerzu

gen , wo�elb�tmit Verur�achungo Levra�chenundzu betrügenz-�o�ind

vieler Ko�tenund Weitläuftigkeit,E FA eingerichteten Staaten

ein: Gef�chlechtsvormyndzugezogen �olche
y

é�ebevorhanden,daß-alleGes
werden müßz wobei denn ein Je- E A Wichtigkeit1 unter obrig-
der — um �omehr Bedenken tra- Rsicher Be�tätigungge�chlo��enwgre

|

gen muß, mit Frauensper�onen 5 mü��en»Eine jede Obrigfkeit-i�t
__ Rechtshandlungen zu \chließen,je

mehr , als irgendein weiblicherVor-

weniger die ge�eblichenVor�chrif:mund„ verpflichtet, dieRechtebeidee
ten be�timme-genug �ind,bei tel: LEREwohl’zu prúfen,einer jeden

‘chen Fáällen-und Ge�chä�tendie -

hreGereche�amewohl zuver�tändis

Be�tellungund Zuziehungeines arie �ievon: bedenklichenund ge-

Ge�chlechtsvormundsuöthig �ey?fe awHändelnabzurathen.Auf

wie-auch:. ob, außer dem kriegeri- ie�e Wei�ewerdendie Uebereilungen

chen Vormund, auchder Ehe-
“undVervortheilungenderFrauenzim-

maun , und zwáär bei welchen Ge- A A �ichererverhütet,alsdur<
�chá�ten, zugezogen werden mü��e? D Ts �chimpflicheund

‘vielmehr hierüberunter den Rechts- o�tbareormund�chaft.A

EN “GQ.uedlinburg+
z C tid ODE, -

1

E ES Arber
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Ueber die Hagelwetter.
CDn der, dem Hannoveri�chenMa-

55 gazine des Jahrs 1781. Stück

76, ��eingerü>tenUnter�uchungÜber

den Linfluß der Witterung 1nd

einiger Feld�chädenin die Rorn-

“prei�e,hatte ich der in den Kirchen-
re<hmungenvorkommenden Feldbe�chä-
digungen durch Hagel�chlagnur �elten

erwähnt, weil er fa�tnie den Preis
erhdht, und zu der dazualigenAbhand-
lung al�onicht eigentlichgehörete.Wo

er indeß�chadet,und vielleicht öfter
als anderswo �chadet,da i�ter dem ar-

mentandmanne leider! verderblich ge?

nug, und wohl�onachtheéilig, daß er

�icheinige Sicherheit dagegen, wenn

�iezuhof�eu�tünde,�ehrwün�@henmdg:
te. Jch will er�terzählén,was ich ge-
funden habe, und dann wollen wir die

Naturfor�cher“er�uchen,uns weiter

guten Rath zu ertheilen,
„Die ganze Fläche,wöraufdie Dór-

_ fer„deren Kirchenrechnungenich ein:

zu�ehenGelegenheit habe, mit ihren
gé�ammtenGrund�tückenliegen, be-

trägt nach: dem Ueber�chlageeines ge:
-

�chicktenFor�tmamns, der �ievöllig
kennt „15 Quadratmeilen, Genauer
fan ich �ienicht angeben, und zu mei-
ner Ab�ichti�tdie Verme��ungauch
nicht ndthig. POSH

JFchhehme aus guten Ur�achenden

Zeitraum zu 200 Jahren von 1578
bis 1778, und �uchealle die Hagel�cha-
den auf; die einen Theil von vorgenann-

ter-Flächeinnerhalb die�erZeit getrof
fenhaben, und findeHagel�chlagimJY.

1578, Den Landkleutendes Orts,

woer fiel, wurde die Häl�teihrer Ab-
gabenvon der Kirche erla��en.

1598. Diesmal war er �o�chwer,
daßdie Leute nichts gaben.

1613. Da nur der Zins aus dem

Sommerfeldenachgela��enwurde, �o
-

�cheintnur die�erTheil der Feldmark
gelitten zu haben.

1637. Eben dies Sommerfeld wur-
de abermals zer�chlagen.

E

1653» Auch bier ging ein Som-
merféldgänzlichverloren, ;

1656, Am Sonntage vor Margas
rethenverwü�teteder Hagel zwo Feld-
marfên gänzlich.

1674, Dies Jahrlitten wieder ¡zwo
Feldmarken. Nach der Lageder Dôr:

fer i�tdie Wolke von We�tengekom-
men, Einer ge�chriebenenChronik zu-
folge,zernichteteder Hagelauf der Feld-
mark eines mit den Feldern meiner

Dörfer gränzendenKlo�tersüber 1150
Morgen gänzlich. Ee

1680, Den diesmaligen Schaden
habe ih in dem obigen Auf�akeS.
1335+ bereits kurz bemerkt. Er findet
�ichin funf Nechnungén.Die Wolke
hat ihren Zugvon Süden gegen Nor-
den genommen, y

1685. Die�eWolke �chadeteweni-

ger, an einem Orte gab der Bauer noh
die Hälfte, uud am andern litten nur
die Fen�ter,Sie kam von Südwe�t,
und �cheintihreKrafe zu �chadenhier
�chonverloren zu haben

1698. Den doppelten Hagel�chlag
die�esJahrs habe ich gleichfallsS,
1337, �chonberührt, Jh kan nicht

: wehe
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mehrentdeen, obdie beidenSchlo�-

�enwolfenan, einem Tage, oder in

einem Sommer hier ge�chadethaben.
1718. Es ge�chiehtnur des Ver-

�u�isim SA Erwähnung.
1721+ Etliche Dôrfer verloren ihr

Winterfeld. Die Wolke:�cheintnur

\<hmalgewe�enzu �eyn
1722, Den 22! Jul, wurde eine

Feldmarkgetroffen,uad ein VDrittheil
erla��en,al�owar wohl der Schade
nichtgar groß.

Z

1724», Da �ichder Verlu�tin vier

Rechnungen findet , und doch nur die

Wintérfelder gelitten haben, �o�cheint
diesmal der Hagel �ofrúßgefallenzu

�eyn,daß ér die Sommerfelder noh
nicht verderben konte.

1736. Uuch die�enhabeih S,

1342. �chonangezeigt,
1759, Am Montage nachdem Tri:

nitgtisfe�teverloren 4 Dörfer ihre Win-

terfelder, die Sommerfelderblieben in

die�erfrúßernJahrszeit ziemlichver-

\chont. Die Wolke kam aus Südwe�t,
und breitete �ichnicht gar weit aus,

nahmaber einen ganz langen Zug.
1772, Den 19e" Jul, An die�em

Tage zog �ichNachmittags ein Hagel-
wetter von Nordwe�therüber,und was

dies etwa úberließ,zer�chlugdas zwei-
te, das �pät-aufden Abend aus Süd:

we�tkam; es war wohl 9 Uhr, als es

Braun�chweigtraf. Beide zu�ammén
verwü�tetendie Feldmarkenvon 12

Dörfern �o�ehr,daß hie ud da das

Sommerkorn nicht ge�chnitten,und das

ge�chnittene-nichtgedro�chen,�ondern
gleich dem Federvieheauf denHofhin-
geworfenwurde, |

Ueber die Hagelwetter, 1066

Es �inddemnachin den 200 Jah-
ren von 1578 bis 1778 wenig�tens17
Hagelwolkenüber die�eGegendgezo-
‘gen. Weniger �ichernicht, denn es l'an

- aus den Ur�achen,die ih S. 1217, fs
des Auf�abes,wozu die�er.einAnhang
‘i�t,angeführt, kein Hägel�chlag,der

nicht würklihvorgefallen,in den Kir-

-henre<hnungenvorgegeben, und Ree
mi��iondaraufertheiltwerden, Da aber

die�eRechnungennicht ällerOrtenmehr
gleichalt, gleichvoll�tändigvorhanden
�ind:�okan noch viel mehrHagel�cha-
den in die�erZeit ge�chehen�ehn,als

�ichaufgezeichnetfindet. Eben aus die-

�erUnvoll�tändigkeitwird begreiflich,
wie es nur von einem Orte: heißenfóns-
ne, daßer abgehagelt�ey,es fehlennem-

lich von den andern Oertern, die ver-

muthlich mit gelitten haben; die Nach-
richten, oder die Schlo��enwolkebrèi:
tete �ih;nurúber einamEüdeder Flä:
che, worauf ih mich ein�chränke,bele-

genes Dorf aus, und �chadetein der

näch�tenGegend weiter.
Laut der Nachrichten, die ih vor mix

habe, �indalle die�eHagelwolkenvon

Süden dur<h We�tenbis nah Nord-

we�tgekommen,ich findekeine, die �ich
von Morgen , oder nur aus Südo�t
herübergezogenhâtte,

Nur in den beiden Jahren 1698j

und 1772, finden �ichzweiHagelwet-
ter úbereinen Ort in einem Sommer
innerhalb 200 Jahren. Die beiden

leßtenfamenan einem Tage,aber nicht
einen Strich, das er�teaus Nordwe�t,
das andere aus Südwe�t,von den beis -

den er�tenfehlendieweitern Nachrichtë,
XXL 3 - Die

/24
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Die �päte�teHage�wölkeäußerteihre
‘\<ädlicheKraft durchgroßeEis�tücke
doch no< Abends um 9 Uhr.

:

© Fuvollen zwei Jahrhunderten hat

„dieFläche, von welcher ich rede, kei-

nen �oausgebreiceten und �overderb-

lichen Hagel�chlagerfahren, als der

im Jahr 1772 wär.
;

_

Meine Gegeadi� zwar nichtohúe
Holz, es be�tehtaber nur in furzenund

\{<malen Strichen, bis auf eine Wal-

dung , die nordlichhier zu Eude läuft,

“einigeMeilen lañg, ünd�oweit �iehier
in Betrachtung fomt, wohleine halbe
Meile“breit-i�t,Das Dorf, demdie�er
Wald ö�tlichliegt, hat häufigenHagel:
\hadben; abér nie gar {weren exlitten ;

das, gegenwelches der Wald gegen Sü:

dén hin liegt, i�t�olang, als �einenôrd-

licheSpiße vor'die Aeckerherzieht,ver-

�chontgeblieben,wenn die Wolke �ûd-
lich heraufzog; und das, welchesden

Wald an der Abend�eitehat , erinnett

<< keines Hagel�chlagesaus We�ten

her. Auch wird oer�ichert,daßdie näch:

“�tenAe>er an den kleinern Holzungen
�ohart wie dié aufgroßenSbenen-nicht
getroffenwären,

:

:

Dies �inddie Erfahrungen , welche
“

inmeiner fleinenSatlung liegen, Laßt

uns �ehen,ob �ie�ich�chonnutenla��en.
Eine Flächevon 14 Meilen ins Ge-

-

gierte, hat in 200 Jahren wenig�tens

17 mal hie oder da Hagel�chlagerlebt;

a) Columella �prichtvon einem grandino�ócæli f�tâtu,3, 15/6. 2, Er mußteal�o

“

Ueber dieHagelwetter,

am �tärk�tenvonderSonne erhißt�ind,

1068

i�tdas viel oder wenig? Die�eFrage
lâßt�hnur aus ähnlichenSammlun-
genbeantworten, wovon mir nochfei:

ne vorgekommeni�t, Jh lan �eal�o
nichtbeantworten, wän�chteaber, daß
es anderefónten und beliebten a), Mir
�cheinendie Hagelwoltengar ‘oftzu
kommen,wenn in einem nichtgeririget
Zeitrgume im Durch�chnittealle 1

bis 12 Jahre eineúber eine nichtgroße
Gegendziehetz ih rechnédie beiden
von 1698 und 1772 doh nur für eines

Um von den übrigenErfahrungea
einigen Gebrauch machen zu könen,
wird einigeTheorievom Ent�tehendés

Hagelsnöthig�eyn,weil �iefichnicht
bei allenLe�ern�ohäufigfindennögte,
daß man �ieganz voraus �elendür�te.
Jh eutlehne�ievon einem der �chärf-
�tenBeobachter, aus der Geogenie

des Herrn Obercon�i�torialrathsSilz

ber�chlagju Beklit ‘b); Et! �agt:
„Der größe�teund alles zer�chmetteruz
deHagel �türimetbeider größe�tenHiße
vom Himmel herab, und i�tgleihwohl
gefrornesWa��er,de��enEis �ichde�to
‘mehrverhärtet, je heißerder Tag ge-
we�en,an welchemer gefallen. Fm
Winter fällt �ehr�elten,und noh dazu
nichts bedeutender löcferer und kleiner

Hagel. Der großeHagel�türztauh
nicht des Vormittages, �onderndes

‘Nachmittages,wenn die Erde und Luft

er

Gegenden ‘kennen, wo es dfter als andersivo zu hageln pflegte. Mir i�t aber

“nicht bekant, daß die Alten den Ur�achendavon �chonnachgedachthätten. Pli-
inis be�chuldigetin Jtalien det Nordwe�iwind,daßer gern Hagel brächte,N,
G. 18, 775 3- oder 34. #:

b) Sie �tehtim uten Theile, $, 237. 244. u, f. f,
1
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herab, Er ent�tehetauchnichtam Nan-

de-der Wolke, denn rings um den Ha-
“gelherum regnet es, �ondernin ihrem
dick�tenKern�chwalle,wo man die wé:

nig�teKälte vermuthen�olte. Noch

mehr, er ent�tehtüberhauptnicht in der
Hagelwolke�elb�t,�on�tmüßteundkönte

ex nicht anders als Schnee �eynz�on-
dern mitten im Regen. Denn Hagel
i�tgefrornerRegen, Endlich fälleer

gewöhnlicherWei�enur bei Tage, �el
ten des Nachts. SchwererHagel fällt
des Nachts gar nicht >)»

“

DicErfahrungen belehrenans, daß
-

der Hagel er�tent�tehe,wenn die Dún-

�teder Wolke �ichbereits in Tropfen
verwandelt haben: ferner,daßdie Wol-

fe ihren Ausguß ia der l’altenLu�tge-
gend verrichte , al�o:�ehrhoh einher:
fahre , und endlich, daßdie Hißedas”

mebre�tezur Gefrierung des Hagels
beitrage, Wik wollen zuvorder�tunter-

�uchen„ was für Veränderungen�ich
mit einer �chwerenWa��erwolkezutrg-

gen, wenn �iedurch einenSturm in die

kalte Oberluft gejagt wird. Es giebt
Winde, die mit der Erdflächeparallel
laufen, es giebt-abérau< Winde, �o

�chrägeauf die�elbeherab�toßen,und

mancheWinde prallen von der Erdflä-
eheab, und fahren in dieOberlufthin-
ein, Ergreifetein �olchereine Regen-
wolke, �oführter �iemit �ichin. die kalte
Regionhinauf, Je �chtiellerdie�es:ge-

Ueber die Hagelwetter,
;

�chiebt,de�io�chnellerfallenihreDün-

1070

�iezu�ammen,und erzeugenim Augens
blick eine Menacherab�türzendenWa�-
�ers,daherdie großenTropfen,Folge
lich fan man von der Größedes Ha»
gels auf die Hôhe der Hagelwolkerich:
tig �chließen,Jm Winter �tehendie
Wolken nicht gar. hoch, al�ogiebt es
auch zur Winterszeitkeinen großenund

�chwerenHagel.
„Ssver�teht�ichvon �elb�t,daßder

Regen in die�erGegend fehr kalt �eyn
mü��e,Der ent�eblicheFro�tder obern
tuft kan die Oberflächeder Wolke, und
den dünnen Nand der�elbenin Schnee
verwandeln, die�eraber thauet in der
wärmernLuftwiederauf, deswegenge-
hetvor dem Hagelein Regenvoran,Re-
gen begleitetißn zu beiden Seiten, und
Regen folget ihm nach. Aberder dicke
Kern der Wolke fan nicht�obald die
Kälte der oberu tufr amtéhtinen,daher
fällt er in einendichten und häufigén_
Regengußzu�ammen,Verla��ennun

die TropfendieWolke, und fahrennoh
eine Zeitlang dur die Fro�tlu�thin-
durch: �omü��en�iefreilich einen ho-
hen Grad der Kälte annehmen; we-

nig�tensbis zum Fro�tpunkte.,,
„Plöblichgerathen �iein die heiße

Erdluft. Nuni�t $. 119, bereits gezei-
get worden „ daß ein kalter Körper,
eheer erwärmetwerden fan, bei einem

�chnellen.Uebergangeaus der Kältein

die

e) Dies hatte man �chonvor des Plinius Zeiten bemerkt. Er �agtN. G 2, 6x,
oder . grandines interdiu �æpiuscadunt quam no&u. Und Sarduin �ethin-
41: caute di&um, contra quosdam, qui negant nou grandinem cadere. Nam
1d e��efal�um,experientia te�le,rete monet �criprorlibri gallici, Melangesd’hi=
fluire C7de la litterature, tomo 2. pag: 171,
nicht �elbernach�chenfan,

Ich bedgure,daßih dics Buch

ZEE
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die Hikezwar nochviel kälterwerde als

éx zuvor war, Mithin gefrieren die

Regentropfen er�tbei Erreichung der

�{wülenLuft d), und ihr Fro�twird

de�toheftiger, je heißerdiejenige Luft
i�t,welche�iein Empfang nimt, Was

ineldet uns das großeAuge in dem Ha-
gel ? Nichts anders, als daß eine jähe
Kälte die Oberflächeergriffen und in

Eis verwandelt habe, da denn in der

Mitte nothwendig ein großerhohler
Naum ent�tehenmußte, weil �ichdas

‘innere Wa��ervom Mittelpunkteent-
fernte, indem es �ichan die Oberfläche
án�chlóß.Aus keiner andecn Ur�ache

ént�tehetin denen-in das falte Wa��er
fallendenGlasthränenallemal ein Lufe?
auge. Wenn übrigens die durch den

allès zu�ammenziehendenFro�taus dem

Zwi�chenraumedesWa��ersausgepreßs
tetuft nicht durchdie Oberflächedurch-
dringen lan : �ozieht �ie�ichnach der

Mitte des gefrierendenKörpers.Soent-
-

�tehetdemnach der. Hagel u. �einAuge.
Ausdie�erhoffentlichallgemeinfaß:

lichenErklärung von dem Ur�prunge
des Hagels, glaubeichbegreifenzu kôn-
nen, wie eine an�ehnlicheWaldung eine

_Hagelwolkegleich�amentwaffnen, und 5

�iefür die dahinter liegendenFelder un-
\{hädlichmachen fönne, Die über einem
großen,dichtenWalde �tehendeLuft�äu-
le i�tohneZweifel viel kühler,als die

über einem freien, der Sonne'den gan-
-

zenTag ausge�eßtenFelde�teht; frieren
nun dieaus einer hoben,kaltentuftre-

d) Beinaheeben �oerklärte�honAri�totelesdas Ent�tehendes Hagels: Y
;

[,

T,

12, Und vermuthlih ihm nach �agtPlinius N. G.2, 61; öder 60rol. LT,

Ueber die. Hagelwetter, 107%

gion herabfallendenRegentropfener�t,
wenn �iein eine �ehrerhißteLuft kons
men; �okönnen�iein der nichterhikren,
ungleichkühlernLuftüber einem Walde
nicht zu Ei�ewerder , �ondernmü��en
hierRegen, was �iewaren da �ie�an-
ken,bleiben. Werden �ieaber, kan man

�agen,nichtgleich wieder frieren, oder

�ichin Schlo��enverwandeln , �obald
die Wolke vom Walde weg über das
Feld, oder aus derfálten in die heißere
tu�tgezogen i�t?Das meine i nicht,
weil die Wolkedie kühlereLuftüber dem

Walde nicht bloßdurchzieht, �ondern
auch'gutentheilsvor �ichhertreibt, und
in derfelbenal�onicht fortfahrenkan zu
hageln,�ondernur fortfährezu regnen.
Nach meinen Nachrichtenund Béegrif-
Fen, i�tdemnach ein beträchtlicherWald
ein �ichererSehuß-vor Hagelwettern.
Es wird aber er�tnoh auf mehrErfah:
rungenanfomen, ob eine übereine große
Holzunggegangene Wolke gleichzen�eit
der�elbenfort�ährtEis fallen zu la��en.

Buchdie an beiden Seiten einer kleinen
Holzung belegenen näch�tenFelder haben
weniger vom Hagel�chlagegelitten, als die
entferntern; wie �olte das zugehen? Das
ficinere von allen Seiten mit der warmen

Fe: oluft umgebeneHolz hat eine �ofühle
Luft�äulenichtüber-fich,daf der ciskálté Res
gentropfen nit mehrfrieren könte,den Haz -

gel kan es daherwohl nicht völlig am Ents
�tehenhindern , mindern kan es ihnabex

-

ohne Zweifel, wenn �ichdie Wolke dem Hols
ze nähert,und wenn�iees wieder verläßt.
Esverringert al�odoh den Schaden, wenn
es ihn auch nichtganz abwenden fan.-

- Der Sluß folgt künftig.

Teteo-
r to.

_ „grandoconglaciateimbre gignitur. Per biemem nives cadunt, non grandines,
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Hannobeti�(s Magazin.
70tes Stk,

_— Montag, den zotenAugu�t1784.

Von dexBe�chaffenheitund Erweiterungun�ersAerbaues
zur Zeit der

$
ie deut�chenVölker, deren Le--

-} bensart die alten römi�chen

Gé�chicht�chreiber‘erzählen,
�indohneZweifelvorzüglichdie, mit

welchen die Römer die �tärk�teBe-

kant�cha�thatten, mithin be�onderes

auch die damaligen Belvohner von

Nieder�ach�e#,die Chaukenund Che-
rusfen. Es gilt demnach�icherauh
von un�ernVorfahrén,daß�ie�ichwe-

Róômer.
|

eigenthümlichesLand be�e��en,die wes

‘nigeFeldbe�tellung"ihren Leuten über-

la��en, und zu ihremGe�chäftebloß
den Krieg gemachthaben a). Da �ie
größtentheilsvon ihremVieh, ihrer
Jagd und. den Früchtendes Waldes
lebten, al�o nux wenigen Ackerbau
hôthighatten; und der ohne Zweifel
niht alle Jahre gébrauchteBoden
ohneviele Arbeit ergiebig genug -�úr

116“

nig gus dem Ackerbau gemacht,kein ihre Bedürfni��ewar; �olonten�ie
:

i _Aaaa_-
2 20 BOS,

©a) Tacitus �ägt:German.c. 14, Nec arare terram, aut ex�peftareannum tam
“i facile perfua�eris,quar vocare hoftes, & vulnera merecri. ‘Und cp. 1F. For-

ti�limusquisque ac bellico�i��imusnihil agens, delegata domus & penarium &
agrorum cura fœminis �enibusque& infirmiflimo cuique éx familia, ipl he- -

bent. Nach dem Julius C¿�ar de b. gall. VI, 22, agriculturæ non �tadén
“*

Majorque pars viCtus eorum Radte & ca�eo & carne con�i�tir: neque qúisduik
agri modum certum, aut fines proprios habet, �edmagi�tratizsac principes in
annós �ingulosgentibus cognationibusque hominum, gui una coierunt, quan-

_
tum. eis, & quo loco vi�umef artribuunragri, atque anno po�talio tran�ire

cogunt. Die nun folgenden Ur�achendie�erEinrichtung mag man bei ihm�el-
_ber le�en,�iegehörenhier niht nothwendig her. Von dea Sueven �agter no<
be�ouders1V, I. privati ac �eparatiagri apud€os nihil e�t,neque longius anne

remanete tino in loco, incolendi caufa, licet; neque multum frumento, �ed

maxzimam partem la&e atque pecore vivunt, multumgue �untin venationibus.

JG noh eine Stelle aus dem Strabo Geograph. !. VIL hitzu�eßen>

ommune omnium eft, qui i�tis în locis degunt, facilis & expedita �olimuta-

tio, sb -renuitatem vi&us, & quod neque colunt agrós, neque ‘fruys recon-

dunt, �edin ca�ishabitant �tcu&turáin unum diemconfäntibus,

Ze

CE FS
ZA

ZEE
dane
oida



i107

es,wie es �cheint, beidie�erLebensart
wohl nicht gar weit , als die Römer

Hieberkamen, in der Landwirth�chaft
gebracht habem. Höch�twahr�chein-

— li< fingen �ie,und fürnemlich‘die

Chauken,, er�tvon die�erZeit an eine

Von der Be�chäfferheitund Erweiterung

�tehende,ordentlicheLandhaushaltung -

anzulegenund zu führen; und wie �ie
ohneZweifel von ihrenFreunden,den
Nöômern, dazu veranlaßtwurden; �o
darf man annehmen, daß �iedie er�te
Einrichtungder�elbenziemlichder An-

“wei�ung,die �iedarüberempfingen,
gemäßmachten, und für die neuen

Stúcke auch den latein�chenNamen,
-

den �ieführten,beibehietten.
“ aIch glaube demnach folgendebeiden"

Säße annehmen zu dürfen: was beim
7

A>kerbau einen deut�chenNamen hat,
'

das i�teinheimi�h,oder war wenig-
nig�tensbei un�ernVorfahren“vox

4hrer Bekant�chaftmit den Römern

�honim Gebrauch; was aber �icht-
bar, oder hôch�twahr�cheinlichaus

demtatein�chen-�tammt,das haben:�ie

entwedervon Fremdenerhalten, oder

doch aus irgend einer guten Ur�ache
lieber mit einem ausländi�chenNa-

men bezeichnetund unter�chieden,-

Hâttedie�eUnter�uchung,was un-

"5
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�ereVorwirthebeim Landbau von

den Rômern angenommenhaben, auh
weiter feinen Nußben,als den, daß�ie
etwas von ihrer damaligen Haushal:
fung dar�tellt,al�o einen “jeßtnicht
mehr fo über�ehenenkleinen Beitrag
zur Ge�chichteder Deut�chenliefert ;
und den, daß�iemanches Wort zu �ei-
nen wahrenBuch�tabenund zu �einem.
ur�pränglichen-Sinn zurücbringt:
�owäre �iedoh für die Neugierigen
nicht ohneGebrauch. Sie �cheintaber
doch auch dem Landwirthe hie und

da dienen zu kônnen , wie wenig�tens
zu ‘ver�uchen‘immer Zillig i�t,  J<
�chränkemich indeßdiesmalbloßauf
den Ackerbau ein. ST

Un�erevornehm�tenFeldfrüchteha-
ben un�ere-Vorfahren�chon-gebauet,
‘ehedie Rômer hieher lame, Weizen,
Rocken , Get�teHaber, Boh-
nen und Buchweizen �indwohl urs

�prünglichdeut�cheNamen , Dinkel
oder Spelz, den man in Oberdeut�ch-

_land erntet, gleichfalls, Jh �ehein-

S

Hierwäch�terwenig�tens,wie der Weiken,wild. Man�eheden Landwirth
von Herrn Mich, Zube im zi St. S368. D

deßhaupt�ächlichauf Nieder�ach�en.
Der Rocken �ollaus dem nördlichen
A�ten,der Tatarei, hiehexgebracht
�eynb);. i< vermuthewohl, früher
als die Rômer uns be�uchten,Der

V8

eize

ie Rômer baueten ihn indeß
doch auch �chonzu des Plinius Zeiten,wenig�tensin Ober-Jtalien.Denn ih

24

zweifle nicht , daßes un�erNv>en war , von welchem er �agt: �caleTaurini
fub Alpibus afiam yocant, derefrimum, & tantum.ad arcendam fame: fecun-

“da,;�edgracili �tipula,nigritia tri�te,�edpondere præcipuum.Admi�ceturhuic

“far, ut mitiget amaritudinem ejus, & tamen hic quoque ingrati��imumventri
_ eft, Na�citur qualicunque folo cum cente�imograno: ip�umgueépro Iætami-

“ne e�t. Nez, bi�t.XVIIL 40 �.15. Und ná Della Torre haf man in dem

ver�chüttetenHercülaneumBróde gefunden,die aus Erb�en-ERREj

i /
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VVeitzen, den wir von je her gebauet
haben, hat wahr�cheinlicheben dies

Vaterland , wenig�tensunter die�em
Namen.

'

Da er aber im alten Deut-

�chenauch Triwe, Terwe, Trpyd,
und Tretd heißtc), wovon Getrei-
de herkomt; (das al�oniht wohl die

ge�ammtenFeldfrüchtebezeichnenkan,)
und die�eBenennung ihren Ur�prung
vom lat, triticuw noh genug angiebt:

- �odarf man glauben, daßun�ereVor-

wirthe auch römi�chenWeißen ange:

nommen haben. Bei der ehemals
größernStrenge un�ersWinters, die

man aus dem größernUmfange der

Waldungen und den häufigerntand-
�eenvermuthen fan, läßt�ihzweifeln,
daß damals Weißen und Rocken vor

dem Winter ge�äet�indNe
Die Ger�kehalte ich. niht für

einheimi�ch,obne indeßden Boden,

“ wo �iewild wäch�t,genauer bezeichnen

un�ersA>erbaues zur Zeit derRömer,

zu fônnen, als ihn Plinius e) an-

giebt, nächwelchem.�ieur�prünglich
ein indiani�<esGewächswäre, Aus
A�ien�indal�owohlun�eredrei wich:
tig�tenFeldfrüchtehieher verpflanzt,
wahr�cheinlich�chonvor un�ernKrie:
gen mit den Römern. Durch wen,

weißih nicht , wün�chtees aber zu
wi��en,VBrachten�iedie allerer�ten
Bewohnerdie�erGegendbereits mit?
Man köônteauch , wenn dies unglaub:
lih �einen�olte, auf den hierehe-
mals �overehrten PVodan oder

Orhin fallen, wenn es nur hi�tori�ch
�charfgenug erweißlihwäre, daß er

mit �einemVolkevor den Siegen des

großenPompejus A�ienverla��enund
das nôrdlicheEuropa bezogenhätte.

Der aber rwâch�iwild bei uns,
“wir �äetenihn �chonzu den Zeiten.des

Plinius f), und aßenBrei von dem-

�elben,Die geringeAehnlichkeitmit
-

Mga Aa UE Dem

le gemocht, und zwar �<warzgeworden, aber’ niht gäulith‘verzebttwaren.
Man �chede��enGe�chichteund Er�cheinungendes Ve�uvs, 6. 71. in
des HerrnBü�chingsMagazin fürdie neue Hi�t.und Geogr. im 8! Theile.
I�tdies gewißNockénbrodgewe�en,�omuß mau. ihndoch auch�chonin dem
Untern-Ftalien gebauethaben.

c) Man�ehe des Herrn Fulda germani�cheWurzelwörter, $. 65. S. 122.

J) Plinius fante eine Art Sommerweißen,der be�ondersin Thracien, wo der Win-
ter feine andere Art zuließ,gebauet wurde: plurimis tunicis Thracium triticum

¿. _ve�titur, ob nimia frigora illi plagæ exqui�itum.:Eadem caufa & trime�tre in-

venit, detinentibus terras nivibus, quodtertio fere à �atumen�e & in relique
orbe metitur« Totis hoc Alpibus notum & hiemalibus provinciis nullumhoc
frumento lætius. XVII, 12; 3. oder 7. Un�erer�teWeiten war al�overmuth-
lich cine Sommerfrucht, wénn er von der Nachbar�chaft-dés�{<hwarzenMeers
hieher kam: und der, weihen un�ereVorwirthe von den Römernbekamen,
�cheint.auh Sommerweißen, trimelkre,gewe�enzu �eyn.

;

e) Hordeum Indis fativum & �ilveftre,ex quo pánisapud eos præcipuus, & alica.

Maxime guidem oryza gaudenr, ex qua pti�anamconficiunt, quam religui mor-

tales ex hordeo. N. H. XV111,13. oder 7. :

b

4

- f) Primum omnium frumenti vitium avena ef, & hordeum in eam degenerat, �iéut
i 2

:

n
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‘DR11 Von der Be�chaffenheitund Erweiterung
dem lat, avena berechtigetal�onicht;
ihn für eine italiäni�cheFrucht zu hal-
ten, Die großeAchtungaber, roorin

er bei un�ernVorfahren �tand,kônte
uus wohl zur Ermunterung gereichen,
die einheimi�che,wohlfeile und ge�un-
de Spei�e,die ex giebt, den fremden
Gewäch�ennicht noh weiter nachzu-
�eßenzmich wenia�tens�oltees freuen,
wenn es- einen patristi�chenArzt be-

liebte, die�ealte Ko�tun�ererBorfah-
ren wieder zu empfehlen, i

Die Feldbohne , welchedurch die

Verpflanzungin den Garten vergrö�:
�ertund etwas verfeinert i�t,gehört
�icherauch hier zu Hau�e,wie �iein
vielen andern Ländern �elb�twach�end
gefundenwird 2). Die Benennung
der Sau- auch E�els:und Pferdeboh:
ne i�tihr verwuthlih er�tbeigelegt,
nachdemman die Fißebohne,fatelus,
pha�eolus, fennen lernte und wohl:
�hme>enderfand. Daß die- hieher
ver�eßt�ey,halte ich für bekant und

zeige es näher,wenn von dem Ent�te:

hendes Kück engartens in Nieder�ach-
�enin der Folgeeininal die Rede �eyn
Wird.

Der Buchweizen, oder das veu:

/

TiE2

dekorn findet�ichmit �einemgegen:
wärtigenlat. Namen, fagopyrum;bei
den Alten meines Wi��ensgar nicht»
Von den Römern haben wir ihn al�o
nicht empfangen, �ondernwahr�chein:
lich hier wildwach�endangetroffenund

weiterfortgepflanzf. Ns

Von die�enälte�tendeut�chenFeld-
fcüchtenhie�igerGegend fomme ich. zu.
etnigen andern, an deren frühemBaue
man zweifelnwill, Dies �indbefou-
ders die Erb�eund der Lein. DieLrb-
�é,piatt Grvte, Ervre, �tammet,
�agtman, von dem ervum der atei:
ner, Der Meinung bin ih nicht,
Ervum ift freilichein fremdes,und dee

Erb�enicht unähnlichesGewächs,das

wix auch im Deut�chenLrve zu nen:

nen pflegen,aber weit von der Erb�e,
pi�um,unter�chieden,und der größern
Wärine �obedürftig,daßes bei uns

zur Reifeund jum Wohl�chmacknicht
gelangen kan hk). Un�ereErb�ever-

trägthingegenbefantermaßendie rau-

he�te:Früblingsrwitterung, und gehört
daher �icherunter die einheimi�chen,
wenig�tensunter die älte�tenPflanzen,
die man �ehrfrüh, vielleichtmit deit
er�tenAnfangedes Ackerbaues auf das

3 Feld
-iph frumenti fir in�tar: quippecrm Germaniæpopuli�eranteam, neque alia
pulte vivant Jm angeführten D. E. 44. oder 17.

x) Plinius �agtwenig�iens;frumento faba mi�cetur apud plerasque gentes, &

¿

‘maxime panico �olida ac delicatiús fraBa, Nafcitur & fua �ponteplerisque in
locis, ficut �epremtrionalisoceani‘infulis, quas ob }d nofiri Fabarias appellane,
XV11I, 30. oder 12. Phil. Miller im Gärtner-Neßicon will zwar die Yer-
edelung der Feld- în die Gartcnbohne nicht bemer�t haben, �iekan aber wohl
lángereZeit, als er darauf gewarket hat, brauchen, und es würde �ehr{wer
werden anzugeben, woher wir die Gartenbohne h

«

téciz der Nômer zog �iemei
nes Wi��ensnicht,undLinné hâlt �ieauch nicht für ver�chiedeneArten, -

kb)Man �cheUillers Gärtner-Lexiconunter dem Worte ervum
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Feld gebracht, und nachherim Gars

ten veredelt hat. Jhre mancherleiAr-

ten, die man �ichnah und nach mit-

getheilthat, �cheinenzu bewei�en,daß

�icin vielen Ländern einheimi�ch- und

daher vorzüglih zur Nahrung der

Men�chkxnbe�timmti�,
Daß un�erLein, Leinwand, be-

�ondetsaber das niederdeut�cheLin,
Zinnen, die größteUeberein�timmung
mit dem lat. linum habe, fâllt genug
‘in die Augen, Die Deuxr�chenwebten

aber �chonzu des Plinius Zeiten,
und ihr Frauenzimmer trug, wie er i)
und Tacircus 1) erzählen,Kleider
von Leinwand;wir haben für die�e

Pflanze den �ehrausgebreiteten alt-
deut�chenNamén Flachs , Flaßz dex

Grieche, von welchem wir noch früher

nüßliheGewäch�eempfangen haben
fónnen, nénnt es dem éateiner�chon
vor, Ago; und der Flgchs wäch�t
nochhöher gegen Norden, als Nit:

der�ach�enliegt, und geräthda gut.
Wenn. ich al�oauch nicht behaupten
mögte, daß er einheimi�ch�ey,�on-
dern vielmehrglaube, daß�ichun�ere

Vorfahren den er�tenLein�aamenha-

un�ersAerbaues zurZeitder Römer.” C114

ben geben la��en:�o{eint do< ge
wiß zu. �eyn,daß �ieihn nicht zuer�t
von den Römern erhalten, �ondernvor

ihnen bereits gebauethaben. Es kan

indeßauch gar wohl �eyn,daßdieRö-

imer italieni�chenLein hieher-brachten,
daß.der gut gerieth; und daß man

von ihrem lini �emen die Benennung
Lein�aamen,annahm und beibehielt.

- Die sir�e, platt He�e,‘i�tnict
vom lat, milium benaunt,�ondernent: -

weder bier wildwach�endangetroffen,
oder von den öftlichenGegenden,wo �ie
nach dem tNiller zu Hau�egehört1),
eingeführtworden, Die �chwarzkör-
nige erklärtPlinius m) fúr ein ur-

�prünglichindiani�chesGewächs,das

zu �einerZeit er�tnach Jtalien verz

p�lanztwar. Ich hättewohl Lu�tdér

Hir�eeinexlei Vaterland und Alter mit

demWeihen,Nocken und dexGer�tebei:

zulegèn,vor der Belant�chaftmit den
Nômerñ haben wir �ieohue Zweifel
{on gebauet.

Fänch, Fenchkorn, Panikorn;
führt�icher�einenNamen vom lat.

panicum,obgleich Miller n) eine’Art
Aa aa 3

:

de�e

¡) Jam quidem & transrhenani ho�tes vela texunt, nec pulchriorem aliam ve�tem
;

eorum fœminæ noveére. -— In Germania de fo��iarque �ub terra id opus agunt.
XIX, 2, oder x. Vermuthlich �pannenund webten �iedoch nur den �ehrfeinen
Faden in einem urtkerirdi�chenfeuchtenAufenthalte; al�owahr�cheinlihdoch
�choncinen gar feinen Faden?

k). German. c. 17. Necalius fæminis quam viris habicus, ni�iquod fœmivæ �æpius
lineis amidibus velantur, eosque purpura variant. Sie �ahenal�odoch�owild,
wie man fie �ichin der Zeit zu denken pflegt, niht mehr aus.

H Ls lhePeyo
Kueders Anleitung zur Wartung der Küthengarkengéwäch�e,

Ô
Í

/

:

m) Milium intra hos decem annos ex India in Tealiam inveQum eft nigrum colo«

re, amplum grano, arundineum culmo. XVIII, 10; 3. oder 7.
|

7

n) In Heren Lueders Anleitungè, W, d, Küchengartengewäch�e,S. 427,
-

+t

/Æ#
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de��elbendeut�chenFenchnennt, weil:
er in Deut�chland, auh in Ungarn
wild wäch�i; �einezweite Art i�t‘der

italiäni�che.Wenn wir al�oauh
gleih un�erneinheimi�chenFench zu-
er�tgebauet haben, �ohat ihn uns

doch der Nômer gewie�enund vorge?
nannt.

Fall, daß wir von Ausländern ein

Gewächsannehmen, das un�ereKräu-

terkenner nachherbei uns �elb�tfinden
Daes nun fa�tkeinen Zweifellei-

det, daß un�ereVorwirthe Weißen
und Rocken, Ger�teund Haber, Boh-
nen und Erb�en,Buchweißen,Flachs
und Hir�e,�chonzu der Römer Zeiten
auf dem Felde baueten: #0 war in

An�ehungder Früchtedoh ihr Ackev:

bau �ounbeträchtlihund verächtlich;
als ihn die Jtaliäner vor�tellén, nicht

“mehr. Der neuen Feldfrüchte,die �ie
{on damals hier eingeführthaben
“möôgen„ �ind:dernnachnicht viele „ �ind

etwa noh folgende: Die-Lin�e, ein
ur�prünglichägypti�chesGewächs 0),
haben wir ohne Zweifel vom lat. lens

benahmt,und von den ateinern em-

pfangen,
R

Die Wicke, welche beim Römer
vicia heißt, von dem �iewahr�chein-
lih �elb�tder Grieche 60y genannt

hat, gehörtuns- nicht eigenthümlich.
Ganz�oltenwir es bei der Be�tellung
die�erund anderer ausländi�chenFrüch-

0) Virgil �agtGeorg,Li 228. £4

lec Pelufiacæ curam a�pernaberelentis.

Von ‘dérBe�chaffenheitund Etweiterung

Gewöhnlicheri�tindeßder

146

te nicht, verge��en, wo wir �iéher hä?
ben „ und daß�ie,�o�ehrwir �ie,und

�ie-�ih�elb�tauch nun �chonan un�ern
Boden und Himmelgewöhnt habeu,
eine Erneuerungund Verbe��erungaus

ihrem-Vâaterlandedoch zuweilen be
dürften, ;

‘

Der Hanf, platt Hánnäp,Hemp,
führt�icher�einenNamen vom lat,

cannabis’;wie die�eraus dem griechi-
�chenxawa{dosent�tandeni�t. Er ge-
hört unter die Pflañzen-derwärmern

tândex, und {eint aus Carien in

A�ienherzu�tammenp) Jch zweifle
kaum, daß ihn dieRômerun�ernVor:
wirthen {ou gebracht haben, nah:
men dié�edoch neuen lein�aamenvot

ihnen-an. Da \ih der Hanfbau fa�t
ganz aus Nieder�ach�enwieder verlo-

„ren hat; �o.�cheintes hierzu faltgrüne
dig dazu gewe�en,oder er, wie mir

nochwahr�cheinlichervorfomt, duch
den ‘vortheilha�tergefundenen Flachs:
bau wieder verdrängt zu �eyn;Uú�ere
Vorfahrenmü��enden lat, €- vor dem
a �ehrweich wie <, oder wie h gehört
haben,da �ieuns die Aus�pracheHân-
np überliefern, wovon es iméehrerz
Fällegiebt. Hat der Holländer, der
Kennep �agt.und den c vox dem a

aus�prichtwie wir jeßt den Lateiner

�prechenla��en,den Hanfban von dem

„Nômerbereits angenommen? Jh
zweifledaran, weil die Feldbe�tellung

E f in

Und Martial macht �ieX11, 9. nochdeutlicher zu einem ägypti�chenGewäch�e:
Accipe Niliacam, Pelu�iamunerz, lentem-- h

p) Nah dem Plinius i�twenig�ienscannabis Alahandica-optima-XIX, F6, oder. 10,
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in dem damals nochnicht genug ver-

teichten , noch nicht genug-ausgetro>-
neten Hollande �ozut wie bei uns

noch nicht getriebenwerden fonte, �e

haben ihren Kennep von cannabis be-

nannt, aber nicht aus des alten Rö-

mers Munde, wie un�ereVorwirthe,
�onderner�tiu �päternZeiten,

Die Richer i�tmeines. Wi��ens
FeineFeldfruchtin Nieder�ach�en,wirv

auch in Thüringenkaum gebguet,Die

Lateiner hattendrei Arten, die �teci-

cer, dem �ieauch das Beitvort arieti-

num beilègten,cicera,, und. cicercula
nannten q). Ohne'allenZweifeli�tun-
�ereKicherlateini�chenUr�prungs.. Ju
dem wärwmernOberdeut�chlgandemag
man \ie von den Ròômernangenommen
haben„ bei uns ließ�ie�ichdamals

nochwénigérbauenals jéßt, :

- Die Feldrübéhalte ih anch fúr

rômi�chenUr�prungs,Es,fehlt zwar

un�ermVaterlände niht an eigen

thümlichenEI R�s wir fin-
den aber feine Nachrichten, daßun:

�ereälte�tenVorfähren'�ieaufge�ucht,
und �ichdavon zu ernährennöthigge:
habthâtten, finden dagegen,daßfa�t
alles un�erWurzelwerkim Garten
fremderHerkunfti�t, Von dem lat.
rapa �tammtohne Zweifel‘un�eredéut-
�cheRâbe,Räube, hoch,Rübe

z

in
Rap�aat i�tdie Adtheilung noch

‘un�ersAterbaneszur Zit der Rômer--

geführtenFeldfrüchte,die man weiter

hin im �üdlichenDeut�chlandebe�tellt,-
erwähneich nicht , weil ichhaupt�äch-
lich von un�ernVorwirthen rede. Es

�indal�onur die tin�e,die Wicke und

die Feldrübe,vielleicht auch der Hanf,
die �ievon den Nômern annahmen,
oder hier.anpflanzenkonten. Vondie�ex
Seite hat demnachun�erälte�terFeld-
bau feine beträchtlicheErweiterungem-
pfangen, öder annehmenkönnen.

Wie bearbeiteteman aber damals
den Acker? Wahr�cheinlichviel wenis

ger als jekt, weilman die Feldfrüchte
no< �o�ehrhicht wié wir zu den Le-

bensmittelngebrauchté;weil bei der

geringernVolksmenge�oviele als wir

jeßtbedürfen,anzubauennicht nôthig
war; weil der Ackérwegen der um-

herziehendenLebensärtoft wieder lait
ge Nule hattè;ödergar er�tfri�ch
aufgebrochenwurde, und ohnemüh:
�áâmeBearbeitungleicht ergiebigge-
nug �eynkonte; und weil man, wie

gleichfolgen �oll,“eineziemlicheReihe
Ur�prünglichlateini�cherAusdrúücke
uohjehtbeidexFeldbe�tellürigantrift.
Hier i� �iena: der Ordnüúngder

Buüch�iabe®Jch will �iemit einigen
_Aumerkungenbe�chließen.
"Acker hatzu viel Aehnlichkeitmit

dem lat: ager,‘Und ‘dem gritchi�chen

oyes , als daß man eine Ableitung
Fenntlicher geblieben. =—=——==bezweifeln köônte. Aber woherdie harte

Der übrigen uns aus Jtalica zu- Aus�prachedes g ? Aus Bequemlich-
keit

"_@)Man �eheden Plinius 18,32; 33. oder 12. und den Columella 2, 10; 19,
20, Da man eine Kichernart punicum nannte, �9

__ daßman die Frucht gus Afrikg erhalten hatte,
i�tnichtunwahr�cheiuglich,

IT418-—

(9
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Von der Be�chaffenheitund Erweiteruttg1c.

feit i�t�iedoh nicht ent�tanden,Man
muß den g wohl �ohart gehörthaben,
Neuerlich hat man auh nicht ange-

fangen Acker zu �precheu,
da: zumal

das acra der mittlern Zeit nah dem

Dufre�neohne Zweifel wieder aus
Acker gemacht i�t,wovon man bei
‘ihmhäufigeFälle findenkan,

Aren, oder Ahren�agt man,we-

nig�tensin Thüringenx), vielleicht

auch weiter in Oberdeut�chland,für

P�lúgen,daslat. aro, oder grieehi�che
*

&@gowi�t�icherdas Stammwort davon,
Fn Nieder�ach�enhabe ih den Aus-
druck nicht gehört,Lgge i�tdas lat,

occa. Der Rômer hat außerdem 0c-

Lare, eggen, und occatio , das Eggen,
-

guch noch occator und occatorius, die

un�ereVorwirthe wohl nicht gutha-
ben verdeut�chenkönnen. Wie wir

das Wort atifingenzu �chreiben,da

_Hâttenwir billig Oeggen �chreiben
mü��enz nun wird es wohl bei Lg-
gen bleiben „ und auch fa�tallgemein
Hat man den lat. a und 0 mit dem

_ einfachene ge�chrieben,

_

Hat dex alte

Lateinernicht. ogga ge�chrieben,�o.
|

IEA E Der Schlüßfolgtkün�tig.
+
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hat er dochwenig�tensocca �oausge:
�prochen“,weil ‘es uns un�ereVor-
wirthe, die ibn hörten, �oüberliefert
haben. è

„Enke, der jüngereGehülfe des

Aerknechtsbei einem Spanne Pfer-
de, i�tzwar �chonziemlichalt in un-
�ererSprache,aber: hier doch wohl’fo
alt noh nicht als in der lateini�chen,
wo wir �choneinen Ancus Martius

haben, Ge�nerüber�eßtdie�enNa-
men durch einen Diener des Mars,
und hâlt es für gar wahr�cheinlich,
daß es einénDiener oder Knechtbe:
deute, Es �cheintmit der Zeit ein
bloß ländlicherAusdruc> geworden zu
�eyn,der daher bei den lateini�chen
Schrift�tellern#0 �eltenvorkam , als
�ch der Enke in deut�chenBüchern
findet.Jn der wittlern Zeit trift man

den a8cus als eine unwichtige, bloß
ländlichePer�on,auch nicht leicht an,
wohl aber einmal anculus, das Dy
fre�emini�terialisúber�eßt,und von
ancus ableitét,

“

Wer übrigens das
Wort lieber für ur�prünglich‘deut�ch
haltenwill,dem fan ichs wohlla��en,

e) Man �chedenReichart in des LandeundGarten�hanzestenTh, z.V. €,
6, $, 2, S, 291, 1, �.

m.
14
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71 Stüc,
Freitag, den zten September1784.

Von derBe�chaffenheitund Erweiterungun�ersA>erbauesa
zur Zeit der Römer.

(Schluß)
lâgel,Dre�chflegel,hat, meiner

Meinung nach, zwar vomlat,
flagellum�einengegenwärtigen

Namen angenommen „das Werkzeug
�elb�taber hatten , glaube ich , un�ere
Vorwirthe �chonals dieRômerezu ih:
nen tamen, weil flebei ihrem ihtecn

und fe�terfibeudemKortie ein’�o�tark

�<hlagendesWerkzeug;bedjrften. Der
Rönier,der es vermuthlich-Zier zuer�t
�ah,nannte es der Aehnlichkeitwegen,
die es mit der Peit�chehat, Nagellum,
und die�enNamen, wie �ichdas öfter

findet, behieltennaher dieDeut�chen
bei. Wie mögen�ieaberdas Ding
vorhergenannthaben? Plinius a)
i�tmeines Wi��ensder er�te,der fla-
gellare vom Dre�chenbraucht, und

Dofre�neführt eine Stelle aus dem,

Hieronymus an, wo flagellum�hon
ein Dre�chflegelheißtb), Wie mag es

in ein Scheltwort übergegangen�eyn?

a)

_Forke, oder, wie es hochdeut�chund.
-

feinerheißen�oll,eine Heu- oderMi�t-
gabel, i�twohl �ogar platt nicht, �on-
dern bloßdas lat. fürca. Das Werk-
zeug �elb�tbe�aßenun�ereVorwirthe
als ein- unentbehrlichesohne Zweifel
�chon,und nannten es, wie wir noch,
Grépe, vermuthli< von gricpen,-grei:

fen, Jch habehäufigden Unter�cheid
gefunden,daß Grepedie Mi�tgabel,
uud Forke die Heu oder Korngabel
bezeichnen�oll,Nahm man etwa eine
von beiden an, und wel<he? Oder,
wenn man beide bereits im Gebrauche.
hatte, warum hieß man �ie,oder

nur eine der�elben,nunmchroForke ?°

Scheintnicht dies zweizackigeGeräth-
hier er�t�pätereingeführtzu �eyn?

Frucht , heißtlat, frax, FrúdQus,

Wer kan die Aehnlichkeit,die Ab�tam-
mung verkennen? Aber wergiebtuns
eineUr�achevon der Anüahwedie�es

Bb bb N frem,
B. 18, 72, oder 30. mé��isipa alibi tribulis in area, alibi equarumgre�Mbusex-

teritur alibi perticis �tagellatuc.Zaëduin �eßthinzu: üti nunç maximàparte
Galliarum, Has perticas etiamnum flagellavocant, des fleaux

b) Virga excuciuntur & baculo,quæ vúlgo flagella dicunturc,

*
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als die, daßman damit bequemerWei-

�eviele Dinge aufeinmalnennen, viele

einzelneBenennungen er�parenfonte?
Furchewird platt Fore, Fore,

Karege�prochen,und in die�erAus-

�prachedem lat forus �ehrgleich C),
Solten un�ereVorwirthe aber die Be-

nennung einer Furche habenentrathen
können,da �iepflúgten?-Oder wie

hießen�ieden Zugdes Pfluges �on�t?
“

Da das oberdeut�cheFurche wohlvom

lat, porca ab�tammt;�owerde ichno<
neugieriger auf un�erealten deut�chen
Wörter

z

�olten die �ich�oganz haben
verdrängenla��en?

|

__ Halm finde ih vom lat, calamus
abgeleitet, kan auch weder die Nehn-
lichkeitüber�ehen,noch es wieder zu-

rücfnehmen,daßHänp, Hanf von

cannabis benannt fey z -i< wundere

mich aber nicht �ehr;daßuns dies Wort

gefehlthat, weil wir, wie andere noch
ungebildeteVölker, allgemeineBenen-

nungen noch nicht geprägthatten,
*

Joch, platt Jk, können wir wohl
von dem lat, jugum angenommen zu

haben, nicht in Abrede �eyn,Die ver-

muthlichâitere platte Aus�prachezeigt
‘abermals,daßun�ereVorfahren den g

ganz hart gehörthabenmü��en.

‘Juchart,oder Jauchart, i�tnux

e) Mir i�tindeßdiesWort in die�emSinne auh nicht öftervorgelommen, als in
UM

RN
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fremdenWorts ? War es keine andere

1124

in Oberdeut�chlandvon dem lat, juge-
ram aufgenommen. Man hat doh
auch hier den g in < verwandelt,

Ramp „ ein Stúck landes, i�tder
jeßigenAus�prachedes' lat, campus �o
nahe geblieben,daß ich es für �ehralt
unter uns kaumhalten kan, �oausge:
breitet es �ichauch findet,

Brume, hat ganz das An�ehnaus
demlat, grumus. gemacht zu �eyn,obs

gleichun�erLandmann Braume �agt,
-

dennex �prichtauch KReóme. Hier
klingt der g wieder �ohart , als wir

ihn �chonôftergehörthaben.
Mehenoder meihen,�agtman in

Niederdeur�chland�úrdas oberdeut-
�che�chneiden;�olteman es vom lat,
merere �agen?Dann �chieneder Rô-
mer �einent nicht �ohart, wie wir jelzt
thun,eE zu haben, aus me-

dere mögteman meben, meiben ehe
als aus metere habenmachenföntten,
Da es ferner uicht gar glaublich i�t,
daßun�erMeher; Meiher aus me�-

�or geworden �ey, und daß un�ere
Vorwirthe den Meher haben entbeh-
ren, oder das âltereWortganz verlie:

ren fônnen: �owill iches fürs er�tenoch
für un�erEigenthumhalten, mähen

“kan ih indeßdochnichtgut �chreiben.

Me��en,plattmeten , �cheint�ehv
von metiri und metare zu �tammen

Wer

�olgenderStelle des Columella de cultu hortorum, p. 91
unc quogue trita �olo fplendentia farcula �umat,

Angu�tosqueforos adver�o limine ducens,
Rur�us in -obliquum dißingnattramire parv,

Sp

Es giebt der Fälle mehr, daß man deut�che5

men hat, �olte¿s hier auch wohl �o�eyn?

[+5 Y A

drterins Lateini�cheaufgenom

C
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Wer es mit mir glaubt, wird �ichdurh
das Wort Maaß nicht bereden la��en
mé�enzu �chreiben,

i

‘Mei�teri�t bei un�ererLandwirth-
�haft�ohäufig, als der magi�terbei

der römi�chemWir haben ihn ohne
Zweifel.daraus angenommen, Das

__âltereniederdeut�cheM�ter zeigt es

deutlicher,und wir �oltenbilligTai:

�er�chreib
7

1

Práben müßtenwir von Rechts-
wegen das Gebühr buch�tabiren, das

guf großenGütern noch hie und da

die Herrendien�te,auh wohl Knechte
und Mägde als ein Deputat bekom-

wen, weil ês un�treitigvon den lat.

præbitum,was dem Knechtean Ko�t
“undKleidung gehörted) , hergenom-

men i�t,
#

e

Reute, und bei uns Ruh , ‘oder

Rull, tieiut der landmann einen mit

Ei�enbe�chlagenenStock, womiter die

anflebende Erde vom Pflugei�en-ab:

�ióßt,Da das Dinglat. rulla heißt,
'

�o.i�tes uns ohae Zweifel)gebracht,
und fremd benannt worden €).

Rúren, oder Reuren, heißteine

gewi��ePflugart. Bei mir rührt der

Bauer , wenn er das Winterfeldzum

dritten,und das Sommerfeldzumzwei-
tenmale pflúgt,und verlangt, daßman

dies, und fein anderes Wort fürdie�e

|

un�ers_Aerbaueszur Zeitder Römer, 41126

Arbeit brauchen�olle,Daher bin ih
geneigt zu glauben, daß dies nicht das

gutedeut�cheWort rühren,welches
er rogen,- róhen, aus�pricht,�ondern
ein fremdes, nemli<hdas beimPlaus
tus nochvorkommende alté lat. rurare

�ey,dem man die�ebe�timmte,ver:

muthlih �oüberlieferteBedeutung
gegebenhat.

Sâen, �eien, �eihen, leitet man

vom lat, �erere ab, Die Verwandt-
�chafti�,wie man �ieht,nicht�ehrna-

he, und man hat hier �honvor den
Römern gefäet.So zweifelhaftnun

die Ableitunghiedurh wird : �oviel
“gewinut�iewieder an Wahr�cheinlich-
leit durch nahe-verwandteWörter, die

ihre lateini�cheAbkun�ftnicht werden

leugnen wollen, e 7

Samen und Sat �ind,als welche
von �emenund latumabzu�tammenge-

|

�tehenwerden. Solte denn nun doch
�äenvon lerere gemacht �eyn:�smüßz
ten wir es auchbillignicht�#�chreiben;
Abeywie �on�t, wenn es ein Grund- -

�aßbei uns i�t,Wörter von ver�chie:
denem Sinne auh mit ver�chiedenen
Buch�tabenzu �chreiben?Sehen und

Seen bedeutenganz andere befante

Dinge,al�omußman den Samen �Îein
und dabei wird es auch wohl bleibeu,

Bbbb 2... __Si

d) Columella �agt1; 8; 17, tanto curio�ior inqui�itiopatris-familiasdebete��e

pro tali Zenere �ervorum, ne aut in ve�tiariis,aut in cæteris prebitis injurio�e
i

tra@entur, quanto & pluribus �ubjeCi,&c: « GE
el

i

o) Doch dies leidet , ob ih gleichwohl weißwelchemgroßenManne-ichs nach�age,
no< Zweifel, da in meiner Nusgabe des Plinius (Pari: 1741, fol. ) der das
Wort meines Wi��ensallein hat, ohne eine Variante rallo �teht: purger vome-

rem �ubinde flimulus cu�pidatus‘rallo, < mögtehier doh lieber rallo für
den Nominativ halten, als für dea Ablativ. ‘So cin Dingbrauchtendemnach
die Rômér �chon,

4/



bargewife

und (0we

11 2th __Vónder Be�chaffenheitund Erweiterung 1128

Si oder Sih, ein-Werkjeugzum
Schneiden der Früchte,das etwas an-

ders als eine Sen�ege�chmiedetund

an eine fürzereStange oder Baum,
Handhabe befe�tigeti�t,habe ih wohl
von fica abgeleitetgefunden, Da lica

aber ein furzes Schwert , und meines

Wi��enskein. Erntewerkzeug bedeutet,
und Si die Kürze cines alten Stamm-
worts hat: �otrete ‘ich die�erAblei-

tung nicht gern bei; glaubeaber wohl,
“daßdie bekanurere

Sichel ihrenNamen vón dem lat,
�icila.‘oder licula empfangenhabe.

Das Sib, platt Sef, �iben,�é-
wen, fouten allenfalls von dem veral:
teten lat. �iparegemacht�eyn,Jch will
es weder be�treitennoch behaupten.

Speich-:r, Spieker, ein Kornbo-

den i�twohl nicht deut�ch,�ondernvom

lat. �picaabgeleitet, �picariumaber

roroW hein altes , �ondernjunges, neu ge:
‘machtes Latein. =

/

*

Stil, platt Stel, heißt in der Land-

utE wirth�chaft,was wir �on�tGrif, Hand-

jE.68
|
|

habe, Stange, Schuß an Gewäch�en
nennen, Es �cheintkeinen Zweifelzu

haben, ‘daßdas Wort vom lat, �tilus

beibehalten�ey,Der Gelehrtever�teht
�eineSchreibart daruñter , und buch-
�tabirtes Stil und Styl, weiles

uemlich vom griechi�hèêncvAoç her:
fommen kan; mehr getraut �ichwe--

nig�tensGe�nernicht zu behaupten.
_Stoppel oder Sröppel i�tdem

lat, �tipulaüberaus gleich,Solten ihn

f) Qua aratrum vomere lacunam (friam ), facit, �ulcusvocacur , �agtVarro 7,

aber un�ereVorwirtheauc eines Na:
mens nicht werth,gehaltenhaben?

_Streken , und Strekfare, wie
inan im Mecklenburgi�chen�agt,i�teine
gewi��eflahe Pflugart. Mir i�tnie
vorgekommen,daß man �ieauh �éri-
ken nennt, welches �on�tder platte Aus-

dru>-von �kreicheni�t;mit der Eg-
ge be�treichen�agtman in Thüringen
wohl,

-

Wie komt denn nun �Ere>en
(nicht �krecken)zu dem Sinne des

. P�lúgens? Jch glaube , aus dem lat.

frigare, ftriga, oder friare , �tria fJ,
Habeich richtig abgeleitet, fo �cheint
mir �trigaredie be��erelateini�cheLe�e:

‘art zu �eyn,und dann bin ih auch ge-
neigt, den WörternStrich und �rei-

'

…_éhen,wenn �ie einen andern als länd:

lichen Sinn haben , eine lateini�che
Herkunft zu geben #

Stroh, Serey, fonten woblnie
obneNamen bleiben, und �indziem-
lich von ‘dem láät:-�tramen oder fira=

mentum unter�chiedenal�o�chwerlich
fremden Ur�prungs.

.

i

Die Treite, ein Werkzeug den

Flachs mürbe zu machen, ehe ibn die

Breche (Brake) vollends zerbricht,
und kreiten haben mit critura und

tricurare, den altén rômi�chenDre�che
an�taltenwohl �oviele Ueberein�tim-
mung, daß man an eine Ableitung ,

denken darf, ohne aber behaupten zu
wollen, daßdie Nômer mittel�tun�erer
jeßigenTreite gedro�chenhätten.. Ft
der Name, wie es gus�ieht,lateini�ch:

$ N
y

�o

29; 3. Jh habe das Wort Triam einge�chlo��en,weil der Sinn es durchaus
zu erfodern,und es die ländliheBenenaungeiner gewi��enFurchezu �eyn�cheint.

+
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�owialichwir auch wohldas Werk-

zeug ángenommen haben,
Vierarten, i�tein ober�äh�i�cher

‘Ausdruck., von welchemichfolgende
Stelle aus dem Zausvater 2) bier
an�ährenmnß:„in Sach�en,wo man

„an einigen Orten �katrdes Wen-

"dens(‘derzweitenP�lugart) anjeßo
“(imJunius) die Brach zum er�ten-

„male gqufreißt, und überhauptnur

„dreimal zu beacfern pflegt, nennt man

„dies Wenden die Vierart, welches:

"�oviel i�tals die vierte Art , oder

„vierteBearbeitung. Man pflegtim

"Sprichwortezu �agen;die vierre Art,
„dievierteGarbe mehr.,, Hieße,wenn

manvierinal zum Winterfelde pflúgt,
die vierte Pflugart dieVierart : \o
müßte und würde man das Wort gleich
für deut�cherfennen’; nun heißraber,
wenn matr viermal pflugt,die zweite
P�lugartdie Vierart �olte man je
die zweite Pflugart haben die vierte
nennen wollen ? Bei den Nöômernhieß
zum zweitenmale pf�lúgeniterare „'ite-
ratio. Laßtuns annehmen, man hâtte
es nah dem zweitenPflug die Jre-
rat genannt, laßt uns dies Wort dem

gemeinenLandmanne Preis geben, oh-
ne es auf �eineeigentlichenBuch�taben
fleißigzurückzubringen : ‘�oltees nach
Jahrhunderten die noch wohlbehalten-

haben? Nicht? So wird man ihm
al�o,wenn der Ur�prungvérge��eni�t,-

den Sinn unterlegen „ den es nach�ei-
ner gegenwärtigenAus�pracheaus den

nâch�tendeut�chen
Wörtern

its
5s) Im ¡tenThéèile,S. 1

un�ersAkerbaues zurZeit der Nômer. 1130

ménam fähig�teni�t.DexBauerwi��e
“nichtmehr,was Jrerati�t,wie leicht
macht er Itergrt daraus! Dem will
man wieder einen Sinn, ein deut�ches
Gewand'geben,ih wunderemich nicht,
wenn man das Jirart, wie es ver:

muthlichausge�prochenwurde, in das

ver�tändlichereVierart verwandelte,

Jch werde es übrigensgern hören,
wenn Jemandbe��ererklären wird, wie

man die zweite Pflugart die: vierte

zu nennen veranlaßt�ey.

VWalzen�iehtnicht fremd aus, aber
das platte wolten, woltet, �iehtdoh
dem lat. volutum, volutare �ehrähn-
lich, wohl �oviel, daßman das Wal-

zen des Ackers für eine angenommene
-

Feldarbeithalten mögte.
«Nux einige Anmerkungen hierüber,
Jch finde nicht, daßun�erehie�igen

Vorwirthe die Beneunungendes röô-

mi�chenFeldmaaßes-angenommenha-
ben, auch in Oberdeut�chlandbehielt

man nichts davon als: das jugerum,-
Jauchart, Indeß i�tdoch der Calen:
bergi�cheMorgen , der 30720 Qua-
dratfußausmacht, nicht gar viel gröf-
�er,als das rômi�chejugerum,das aus

28800römi�chenSchuhenbe�teht,und
vielleicht gar nichts größer, wenn wir
das Fußmaaß�oganz genau ‘verglei:
chen fönten. Fand man dies Feldmaaß
von je her �obequem? Vielleichtdem

Zugvieheam be�tenangeme��en? Oder

nahm man es auf Empfehlungan?

Me��enkonte man ohneZweifelhier

�beyAE MOi�tme��en,meten,

b3 me-

kb)Vehut�gmerhätteGveisdemTacita,freilichge�agt:vertheilenfontemanhee
E.

/f2



11}r

metiri, berAéhnlichkeitnach,ein frem-
des Wort, :

/

Da Aer, âger, Kainp „campus,

Furche, porca, und Fore ,
forus , aus:

ländi�cheWörter �iad,die be�onders
die Eintheilung der Länderei erleich-
tern und angeben: �o�cheintdie �on�t-

�ogenau und �onôthignicht gewe�en,
�ondernbei einer �tehendenLandwirth-
\chaft_er�terfoderlih geworden , und

eingeführtzu �eyn, :

Das -Worc Früchtenahmman ver-

muthlichgern vonfruQus oder fruges
an, weil man wohl keins hatte, wo-

mit die ge�amtenPflanzen,(Plantéu,
plante,i�tauh nit un�er,) des Fel:
des benannt werdenfonten,

Sind Halm, calamus, Stoppel,
�tipula,und Stroh, �tramen, dlledrei

nicht un�er;�o�cheintman �ie�on�t
bei dem Umbherziehennichtgebraucht,
nichtgeachtet, und al�oauch nicht be-
nannt , �onderner�tbei einein fe�ten

Wohn�ißegenüßt , und den fremden
Mamenbeibehalten zu haben. -

Déèn Pflug hatten wir bereits mit
allen �einengegenwärtigenTheilen,bis
auf den Rüh, rulla, falls wir nicht
bloßden Namen nur dafúrannahmen,
und es überhauptmit der Schreibart
rulla �eineRichtigkeithat. Eben- �o

i�t es vielleichtmit der Egge, occa, da

man hie und ‘da eggen auh boten,
mit einem vermuthlich einheimi�chen
Worte nenne, und da ein �olchesWerk--

die Länbercien�chon: agri pro mumero cultorum ab univerlispet vices

Von der Ve�cha�fenheitund Erweiterung T1732

zeug auh in der Kindheit des Feld-
baues be�ondersauf dem Leimbodenun-
entbehrlichgewe�en-�eynmuß, Viel:
leichtwar die rômi�cheEgge�chonvoll:
komner,würk�amer,und un�ereVor:
wirthe zogen �ie�amtdeni Namen der

ihrigenvor,
è

Joch i�tvon jugum; p�lúgtenun�e:
re Vorfahrenetwa bloßmit Pferden,
und lernten er�tvon dem Römer den
Och�enzumPfluge zu gewöhnen?
P�lúgen,wenden und fälgen, �ind

ur�prünglichdeut�cheBenennungender

Feldarbeiten. Das er�teköntedas aufe
reißender Brach, oder des Angers,die
er�tePflugart, das wenden die zweite,
wie �ichnoch findet, und das fälgendie
dritte , oder Saatfurche bezeichnetha:
ben, Dies bedeutet flah pflúgen,und
wenden, den Acker wieder zu�ammen:
legen,den der er�tePflug auseinander
geri��enhätte, Auf �chweremBoden
�oltenun�ereVorwirthe ohne drei

P�lugartenwohl nicht haben be�tellen
fônnenm Wenn indeßahrenvon ara-
re, rährenvon rurare, �trecfenvon �tri=
gare, und vierarten von irerare fomt;
�ofrägt �ichbillig, 0b un�erealten
Aeerleute' für ihre �hongebräuchli-
chénPflugarten bloß fremde Benen-
nungen annahmen? Und wenn dies
nicht eben wahr�cheinlichi�t,ob �ienicht.
vielmehreine noh nicht bei ihnen ein:
geführtePflugartmit dem neuen Na-
men bemerkenwolten? Die�erMeis

i

i

nung
occu»

pañtur, quos mox inter �e�ecundumdignationempartiunrur, Facilititem par»

tiendi camporum
German, €, 26.

�patiapræ�lianxr,-Arya per annos mutant, & �upere�tager,
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nung bin ich,und glaube, daß�iemit
der fremdenBenennung eine Pflugart
au�nahmen,die noch bei ihnennicht im
Gange, und wenig nôthigwar, da �ie

ihre Aecker �tetszy be�tellenanfingen.
Auch das. walzen�cheinen�iejet er�t

gelernt únd nöthigerkant zu haben.
Es i�t�chwerzu leugnen,daßSaa-

men von �emen,und Saat von �atum

ab�tamme,wenn man auch �äenvon:
�ererenicht ableiten will, Die allge:
meinen Benennungen �cheinenuns al-

�ogefehltzu haben,und diefeaus eben

der Ur�ache,aus welcher wir Früchte,
Acker, Stoppel, u, #, m. aufnahmen,
behaltenzu �eyn,

/

Un�ereErntewerkzeuge�indbloßmit

der Sichel , fcula, die wir doch in

Nieder�ach�enauch nicht viel gebrau-
chen, vermehret; daßwir den Si von-

�cabenannt bâtten,bezweifle:i �ebr.
Die Forke, turca, hatten wir in der

Grepe �chon,war auch die�evon je
her dreizaig, und jene zweizackig: fo
i�tdie�eVerbe��erungdoch nicht weit

ber , man mußgar gern ausländi�che
Benennungen ang en

haben,Der
Stil von ilus gehörtauch wohl zu
den allgemeinenAusdrúcken, die am

leichte�tenihr Glück hiermachten,Die
Sen�e,Seiße, i�tun�erWerkzeug,wie

nannte man ißreWürkung, wenn me-

ben,( oder mußih mähen�chreiben?)
von metere gemachti�t?

Den Dre�chflegelhabe ich oben

�chonfür un�erGeräth erklärt, ob

man ihngleich jeßtvon �tagellumbe-

nennt; das Treiten mögenwir allen:

falls won rriturare entlehnthaben,

an�ersAckerbaueszurZeitberNöômer,
-

hießenwir dochLein von linum, auh
wohl von Azvoy, da wir ohneZweifel
\chon-Flachsbaueten. RE

Dex Speicher, Spiker kannicht
gut âlter �eyn,als das junge lateini-
�che�picarium,und �cheinter�taufden
Klö�ternvorgerichtetzu �eyn,obgleich
das Stammwort �lpicafreilich latcis

ni�chi�t,
i

;

Die Mei�teraufgroßenGütern, der

Hofmei�ter, Schafmei�ter, Braumei-
�ter,Fi�chmei�ter, u. �,w. �indwohl
un�treitigNachahmungen des rômis
�chenmagi�ter,wie un�erePräben die

alten præbira.Den Enfken habenwirz
glanbe ich, auchdaherangenommen,
wer ihn aber lieber zum gebornen
Deut�chenmachen will, - dem werde

ich ihn nicht gbzu�ireiten�uchen,
i

Was würde denn nun das Re�ultat
von die�enUnter�uchungenfeyn? Das
bin i nichtbefugt jemadenvorzu�d-
gen, jeder ziehees �elb�iheraus. Das

meinigelautet fürmich�o:un�ereVor.

wirthe trieben , als die Römer hieher
kamen, �choneinen �tärkernund �org:
fá�tigernAckerbau, als mán nach den

älte�tenGe�chicht�chreibernvermuthen
�olte;ihre Landwirth�chaftwar aber

doh nochnicht �tehend,noch nicht �o
wohl géordnet,daß�ienichteiner Ver-

be��erungvon älternLandwirthenem-

pfänglichgewe�en�eyn�olte; -und die
- naßmenun�ereVorfahren �odankbar

an, daß�ieauch das fremdeWort bei-

behielten, Sie waren �conganz gute
Akerleute, glaubten aber nicht, wie

einigeihrer Nachfolger, daß�ienichr
nochbe��erewerden könten,

a
ILT

¿
2,

1134
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1135 Von der Be�chaffenheitund Erweiterunge 136°
Es i�tein nun ziemli< erkantes

Hinderniß in der. Verbe��erungdes

Feldbaues �eitundenklichenJahren
gewe�en,daßdie BauerhöfeihreAeker

in �ovielen kleinen Stücken auf der

ganzen Feldmarkzer�treuetliegen ha-
ben, Eine Unter�uchungdarüber inög--
té, aber die�enAuf�aßzu weit ausdeh:
nen, ich�telle�iewohl ein andermal an.

“

Nur noch ein Wort von den Wie�en
in den älte�tenZeiten, Sie gehören�o
genau zum Ackerbaue, daß�iehiernicht
überge�chlagenwerden können. ‘Man
hatte �iedamals ohne Zweifel noch �o
Überflúßig,daßman die römi�cheWar-

tung und Pflegeder�elbenanzuwenden
nicht nôchighatte i). Die zweimalige
Nußung der Wie�eni�taber wohl no<
nicht üblichgewe�en.Es-�iehtwenig--
�tens�ehrdarnah aus, daß un�ere

- Grammevonrlat, gramen benatint �ey-
Gramen, oder fœnum/cordum, wie �îe
eigentlichbei den tateinern hieß, war

wohlzu lang, man behielt das er�te
Wort. Gromt, Grumme, Grum:
met �oltenwir al�onicht �chreiben.
Un�ereeigenthümlichenAusdrücke �ind
Gras und Heu, Gramme i�t �icherein

geborgter. Jeßt,bei der Erweiterung
des Feldbaues zur Ein�chränkungder

Wie�en,thâtenwir nicht übel, die rô-

wi�cheWie�enpflegewieder hervorzu-
�uchenund einzuführen,Un�ereguten
Vorwirthe hätten das gewißgethan,

wenn �ieindenUmi�tändengewe�enwä-

ren,Wie�enzur Vermehrungdes Korn-
baues unter den Pflug zu ziehen,Es
waren ihnen aber auch die Hände�o
gebunden,wie uns, A

TEMA D 1s

i) Tacitus �agtvon �einerZeit,man hâtte�ichnichtdie Mühegegeben�ie¡u fepa-
tiren. German c- 26. Man hatte al�onoh feine eigene, be�tändige, gchegte

Wie�erpläße,�ondernmeheté�cinnôthigesGras, wo mau es fand:

“An fr age. BN

FI

Vir des Herrn von Eraths Corp. di-

R) plom. Quedlinburg.S. 592.�te:
het ein Lehnbriefvom I, 1381, nah
welchem.die AebtißinÆKringardzu
Quedlinburg, eine Witwe von Alsle-
benund ihrenSohn, TFordan, folgen:
dermaßenmit dem Erb�chenkenamitebe-

liehenhat: „hebbenbeleghenGhe�en,
Fordans Weddewen von Alsleven vn:

de Jordon von Alsleven/ oren Sone,
mit denme Scheufeammechtevn�es.vor-
benannten Goddeshu�eszu rehtemelee-

‘ne mit aller Tobehoringe,aue dat Ber

gheven �oolden,odir vn�eNakomelinge.
Davor hebbewie on gelegheneyne Huve
up deme Velde to Dittforde to rehteme
leene. ‘Dat Brot von deme Gvepleye
wu vnd wane wie dat vudt vi�eLia-

komelinge dat geven vi�en Funefro-
wet, al�owille wie on dat ok géven,
tvat one davon bort, 2c.

LE

Es wird al�ogefragt: 1) was bedeufét
das Wort Gveyleye? und 2) was wäre"

eigentlichder Sinnder lezten Periode?
Wolte Jemand die Gefälligkeithaben,

�eineGedaukenzur Erläuterungdie�erStel-
le in deni gegenwärtigenBlättern mitzu-
theilen, �owürde er einem Freunde der

*

viade Haven, vnde wat wie ut der Handt
t

a8
‘

deut�chenGe�chichte�i�chr verpflichten.
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Hanuoveri�ehesMagazin,gatesStd,

“Montag,den 1gzfenNovember1784,

Vonden Amtelehnendes kai�erlichenfreien!weltlichenStifts. Quedlinburg.
g

ie Amtslehne, Ambacht-
lehne, und LKrbâmrter bei
den deut�chenReichsfür�ten

und vornehmenStiftern �indmerk-

“würdigeUeberbleib�eldes Altexthums.
Sie �indgetreue Denkmäler von den

Sit1?n und Gebräuchender alten deut-

�chenVölker, Sie zeugen von der

innig�tenEhrfurcht,Treue und Erge-
benheir, mit welcher“na�ereVorfah-
ren , bei aller ihrer Liebe zur Freiheit,
ihreBeherr�cherverehrtenund bedien-
ten, Durch �iewerden wir. von der

Haushaltung der alten Deut�chen,von

ibrer a�tfreibeitund. Ge�elligkeitun;

terrichtet+ wir lernen aber auh dur
die�elbenihre�chwacheSeite, ihre-Nei-
güngzum Trunk und zur Völlerei,
fennen.- Bei der nähert Unter�u-

chung der�elbenwerden wir wit dem

Reichthum und dem Bedürfnißder

ältern Zeiten bekant, Je wehr, der:

Ge�chicht�chreiberdie dahin gehörigen
Um�tändeerläutert und berichtigetz
de�toinehr Lichtverbreitet �ichvo, da:

her über das Lehnrecht; �owie die
Lehnrechteund die alten deut�chenGe-

�eße-dem Ge�chichtfor�cherfutszu
�ichernWegwei�erdienen, bei zweifel-
haften nur dunklen Begebenheitendie

Wahrheit zu �uchen,und ansLichtzu"beingen.
Die AratslehHne des StifesQuede

linburg und die davon vörhandenen
‘Urkunden enthalten�oviel Merkwüië-
diges,daßver�chiedneberühmteNechts-
lehrer die Quedlinburgi�chenUrkun:
den zur Aufklärungund Berichtigung
‘des Tehurechts�on fürtreflichbenußt
haben. “Jh hoffedaher nicht allein
den eigentlichenNechtsgelehrten, �on-
dern auch jedemFreund der Ge�chichte
eiyen nicht unangenehmenDien�t zu
erwei�en,wenn ich �iemit die�emTheil
der vaterländi�chenGe�chichtebekant
inache.vt

Um der Le�erwillen, die in i Ge:
�chichtedes tehnrechtsfremd�ind,muß
ich vorherkürzlichanführen, daßdie
Für�ten,in den alten Zeitenihre Râ-
the , Kriegs-uid ‘andere Bedienten
nichtmit baarem Gelde, �ondern
mit ven Linkünftengewi��erLän-
dereién be�oldéten,Daher derdeut-

Diij
:

�che

E.
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�cheAusdruk: Lehn; Beleihen.
Den Männern, welche in öffentlichen
Bedienungen der Für�tenund des

Staats �tanden,wurde auf iþre Le-

benszeit ein Srück Landes gelie-
hen, d, i. zur Benußungangewie�en.

Diè Lehne, oder die öffentlichen
Bedienungenwaren haupt�ächlichvon

zweierlei Be�chaffenheit.Sie bezo-
gen �ichentweder auf Kriegsdien�te
oder auf Hof- und Lhrendien�te.
Die er�teArt der Lehneliegt außer
meinem Plau. TA

__
Die zu Lhren- und Zofdien�ten

be�timmteLehnebeißenAmbachts-
lehne, Amres!ehne, weil mit dem

Be�iß�olcherLehngüterein gewi��es,
Zwi�chendem Lehnsherrn und- dem

Lehnsmanneverabredetes Amt, ge-'

wi��eDien�tverrichtungen,verbun-
.den waren, :

'

„Das Wort: Ambacht, Ambecht,
-Ammecht„welches in den alten Ur-

. Funden hâäuftgvorkomt, bedeutet ur-

_�prúnglichein Amt z eine öffentliche
Bedienung „ ein Ehrenamt; Am-

bachtmann, Ambechtrmann, Am-

mechtmann , einen Mannder in ei-

¡ner öffentlichenBedienung �tehet,Hie-

a) Fut. Cefar.-debello gallico. Lib¿'6.
- die Franken, die Völker y weltbe

Von den Amtslehnendes kai�erlichen 1460

von komt das jebt no< gebräuchliche
Wort; Ac¿t, und Amtinann her.
Die Gewehnheit , nah dem'm ein b

zu �chreiben,z. E. 1b, an�tatt:umz
Ambt, an�tatt,Amr; hat �ichlange
erhalten, Als man nah und nah
anfing dies b_ wegzuwerfen, i�taus

Ambechr, Ammechr , zuleßtAmt

ent�tanven.
Den deut�chenUt�prung und

das: �ehrhohe Alter die�esWorts

�owohl als die�erArt Lehneer�ehen
wir aus einen rômifchenGe�chicht-
�chreibera) , welcher von dem galli-
�chenhohenAdel �agt:eorumut quis-
que ef genere copiisque ampli�limus,
ita plurimos circum �e ambadtos clien-

tesque habet.
;

Die Benennungen: Ambacht-
männer,Ammechrmänner,Dien�t»

männer, Vormünder,Ldelknech-
te, mini�teriales,bezeichneneinen und

eben den�elbenGegen�tand.Seltener

wird man finden, daß das Wort Am-

mecht auch voa weiblichen Bedies

nungen und Ehrenämrern , ge-

braucht wird, Die hohen Bapitels-
per�onendes Stifts Quedlinburg
werden in einer Urfunde von 146x

Am-

Cap: 15. Manerinnere �i<hierbei , daß
zwi�chendem Rhein und der Eibe roohnten,

�i<hGalliens bemächtiget,und die noch blühendefranzö�i�cheMenarchie ge-
ftiftet haben; daß auch die ur�prünglichenEinwohner der britti�henJnfeln,
cin deut�chesVolk, nemlich die Zelten gewe�en; daßdie�elbenzwar eine Zeit-

“

Jang von den Rômern erobert, aber gar bald im Jahre 449 von den Angeln,
Dach�etxund Jüten wiederum überwunden �ind;und daß �owohl bei den

«Britten a!s-den Franzo�endie Benennungen und Hofdien�teder Utar�chäl-
le, Schenken, Trug�eßund Kämmerer cingc�ührt�ind. Wird man nun

-

wohl den deut�chesUr�prungdie�erBenenuungenund Sachen bezweifeln
Fonnen?
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Ammechtvrdurven, Amtsfrauen,
genannt b).- So hei�tsauch in einer
Urkunde vom Jahre 1426 von dem

Stifte zu Hadersleben: Lbbedi�che
vnde Ammecht - Vrouwen des

Blofters zu!Zadersleben ).
In dea longobardi�chenLéhn-

rechten fomt die Benennung eines

feudi Gua�taldiæ vor. Die Eigen-
“

�chaftendie�erLehne�indeben die�elben
welchewir bei un�ernAmbachtlehp-
nein antreffen. Die longobardi�chen
Lehnge�ehzebezeichnenmit demWorte:

gua�taldus, ga�taldlus,ga�taldius,ga-

ftaldio, ga�taldeusimmer einen Mann,
dem die Verwaltung herr�chaft-
licher Güter, und mie den�elben
ein dffentliches Lhrenamranver-
trauet worden

Wenn ich die Aehnlichkeit der

Sache, welchemic den beiden Wor-

ten: feudumgua�taldiæund Ambacht-
lehne, und zugleichdas hoheAlter
der deut�chenAmbachtlehnebetrach:
tez wenn ih dabei auf den Gang
¡ehe, den die aus den mittérnächtli-

<en Gegenden nah Mittag wandern:

de Völker genommen haben; wenn ih

freien weltlichenStifts Quedlinburg.

f
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erdlih die Ableiruúg des VWOöoërs
ga�taldius, hiermit verbindè;�owag*
ichs, die Folge daraus zu ziehen, daß
die deut�chenAmbachrslehne duh.
die nachJtalien gezogenen Völker,den ©

_

Longobarden bekant geworden, und

nachhinvon ihnen feuda ga�taldiæge:
nannt �înd. O Í

Unter den ver�chiedenenAbleitun-
gen, welche von dem Worte: ga�taldia
bekant �ind,bleibt diejenigeam natur
lich�ten,wenn man die�esWort von

gaftaldus, ‘und die�eswiederum voy
dem deut�chenWorte: Be�tallrer,
herleitet,
_Jt deut�chenKanzlei�tilfindetman

noch jeßt den Ausdrucf: be�ktalltec
Geheimerarh: be�tallter Obris
�ker.Der Jtaliener konte leicht die
er�teSilbe: Be in ga; verwandeln,
und dem Worte eine lateini�cheEn-
dung geben. Soent�tandaus: Bes
ftallter, ga�taldus.

IRES N

Wem die�eAbleitung bedenklich
vorkomt, der gebe uns eine be��ere
und nâhere“Ableirung;‘eine Ablei-
tung, die der Bedeutúng�ogut ange-
mé��eni�t,als die gegenwärtigee). a

Zz zz 2 ie
b) Herr von Erath. in corp. diplom.Quedlinburg.pag.791.
«È Da�.Seite 706.

L, I. tit. 34.

$

t. leg. Longobard. Hierhei�tes: Si ga�taldusaut quislibet aQorvA AAxfh bea SrSommi��asibiRi aia curtes aut regías&c,

ferner a. a, Orten im folgenden$. gæflaldiisEE curtes noftras broviden-
zibus 7c. und endlich L 2. tit. £2, $. 19. Ut de univer�alipopulo, qui ubi

cunque jauftitiamqueæficrnit,�u�cibianttam a comitibus �uis,quam etiam &

Ga�taldiisdye.
:

ben Ausländer vor wenig Jahren den Namen sZerr�che!ent�tellene) Veac&éffenfönnen. Die�er,ein Deut�chervon Geburt , und Organi�tzu
in

England, eñkdc>teim März 1781 einen ncuen Stern.
aciSchrift�tellernannten ihn bald Mer�thel,bald Hert�chel,bald wiederum

Die franzd-

ans

15
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Die Lhrendien�ké, zu denendie

Ambachrleureund “Dien�tmännet
verpflichtet waren, be�tgudenin #0
mannigfaltigen Verrichtungen, daß
man die�elbeneinzelnnicht wohl erzäh-
len fan, Sie waren die Vertraute-

�tender Für�ten, und nahmenan den

Ge�chäftender Landesregierung den

nâch�tenAntheil. Sie mußten dem

Lehnsherrn bei feierlichenGelegenhei-
ten, an hohenFe�ttagen,bei für�tli-
chen Verlobungen , Vermählungen,
Kindtaufen, Begräbni��en, u, d+ gl,
oder bei Einführungund Huldigung
eines an�ehnlichenPrälaten aufwar-
tea, ihn bei Ehrenzügenund fe�tlichen
Rei�enzur Wahl und Krönung eines-

deut�chenOberhaupts, mit �tandes-

mäßigem Pomp“ und Ehrenkleidèern,
auf ihreeigne Ko�tenbegleiten„um
dadurch deimtehnhofeeinen Glanz und

An�ehenzu ver�chaffenSie mußten, 1

auf Verlangen des Lehnsherrn, �ich
an den Lehnhofver�ammeln, um die

vorkommenden Streitigfkeiten,derübri-

gen Va�allenunter einander, oder zwi-
�chendie�en,mit dem Lehnsherrnzu

unter�uchenüundzuent�cheidenf), Sie

mußten fich auh der ökonomi�chen
Verwaltung der Güter des Lehns-

herrnunterziehen,i

Von den Amtsleßnendes kai�erliche 1464

Man bilde�ichaber nicht ein , daß
die Benennung Dien�kmann,Édel-
knecht, u, d. gl: und die jeßtexroähn-
ten Dien�teetwas Sntehrendes, oder

der Würdedes Adels Nachtheiliges,
oder wohl gar Knechti�chesmit �ich
führe,Der Ausdruck: Dien�kmann,
Ldelknechx i�t,nach der damaligen
raußenSprache der Deut�cheneben

�owenig hart und an�tôßiggewe�en,
‘als der alte Ausdruck: Papenfúr�t,
Pfaffenfúr�k, an�tatt;gei�tlicher
Zür�t; im Gegèn�aßmit Laiens

fúrF, d. i, weltliher Fur�t,Es

i�tja”befant , daßdie Churfür�ken
zu den mini�terialibus imperiigehören.
Herzoge, Für�tenund Grafen, — die

doch ohne allen Wider�pruchzum höô--
hern Adel von je hergehörethaben,—

�indbeim Kai�erund bet gei�tlichen

StifternDien�tleuce,pr 4nânner geworden, So i�tz. Bz

SietiènFriedrich von Lorhringen-
im Jahr 1258 zum Dien�tmannvom

römi�chenKönigAlph9n�usbeliehen
worden s)+ Die Grafen vom Lim--
purg achteten die Ehre des Lrb-
�chenkenamts�ohoch, daß�iedie

Ge�chle<tsbenennungmit dem Namen
eines Schenken vertau�chtenh), Der

Herzogvon MeklenburgAlbrecht,
wur;

-

atders. If niitdie�eVer�tämmelungundVerwandlungnoh unglaublicher
nd unnafürlicher,als jene?

¿. 5). Jus feud . alemann. c. 120. Säch�i�chesLebyrehtim 4. Kap. wo es hei�t:

Der Mann, oder Lehnsmann, �ollauch dh Zerren dienen,darmet,daz
er cit Urtel vinde zu SE

x

&) Leibniz. Cod. juris gent. diplom. p

i) Würtenbeérg und. Limpurg in bi�tori�therVer�uch.von A Philipp
Heinrih Pre�cher,Ochriugen 1789,
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wurde itn Jahre 153x vom Kai�er
Barb den V. mit déèr Wärde des

‘Heiligen römi�chenReichs Erb-

vor�ci)neideramtsfür �ichund �eine
Erben belieben; und die�esdurch-

“lauchtig�teHaushat die�eWürde �o
wichtiggefunden, daßes auch in dea
neuern Zeiten An�prüchedarauf ge-
mat hati).

Bei gei�tlichenSti�ternfam noh
eine be�ondereVeranla��unghinzu,
Der Aberglaube der damaligen Zeiten
und das hoheAn�ehender Gei�tlich-
feit verblendete Könige und. Flr�ténr,
daß fie �i gewi��enHeiligenwidute-

ten, und willig ihre be�tenLändereien
den ‘Sti�teen�chenkten,�ichallenfalls
damit wiederum beleihen ließen, und

Va�allen und Dien�ileute der

Stifrer wurden. Dies if “der

Geund, warum das Stift Bamberg
�ichrúßmenfan, daß die �âmmtlichen
Churfúr�tendesBeichs�eineVa:

�ollenund Dien�tmänner�ind. Da-

her fomts, daß der Kai�ervon Chut
Trier, Regen�puxgund andern

Stiftern lgr�chall, oder Schenk _

i�t, uud viele andêre mächtigeFür�ten
in gleichemVerhältnißmit Sti�tern

�tehen,Daher re<neten fi�ichsauch die

Su�tenvon Anhalt und die Zzer-

H Vliugents Rei�en2. ‘76.149. S.
X) Méibom.rer. Germ. T. 2. p, 34

freien avideStiftsQuedlinburg,
chen Ehre,

1466

z0gezu Sach�enzu iner
e

vorzügli-
die Dien�teeines Trutc�zs

fes und Schenkenbei dem Erzbi-
�chofvon Magdeburg in Per�ou
verrichten zu fönnen k). Die Herzoge
von Schwaben waren Dien�tleute-

des Stifts Se. Gallen ), Wer

könte fihs außer Herr Oerter: m),
wohl einfallenla��en,daß die�eHer-
ren des hohenAdeis dadurch verlu�tig.
geworden wären?

JH fome nunniehrzu den Mmts8-
lehnen des Stifes Quedlinburg
�elb�t,Die�ela��en�ichfüglich-in zwei
Sattungen eintheilen; in die Voig-
reilepne, und in die �ogenannten
Krbämrer.

Die er�tereArt derAmtslehneift die
älte�teund allgemeine,aus wel:

chenin den folgendenZeiten die �oge-
naunten Erbâmcter ent�tanden�ind,”
Denn dieAmbachtmänner,Dien�ts
leute und �ämmtlicheBeamteit der

gei�tlichenScifter wurden auch
Vóigte, Advocati minores, advoca-
ti granarii genannt.
die�enichtmit den Lrbvoigtrei, ad-
vocatis majoribus, der gei�tliche
Stifter, verweh�eln,Den Unter-

�chiedunter beiden habe ich bereits an

I
“__

tinem

4. In quo convivio Covesde Ankalt,Dapifer
ecclefie,eum magna gloria reverentiali archi- -epi�copo» juxta exigentiamofjicii
�iti,attulir primun ferculum. ‘SimiliterduxE

Pinceraa

UEia, potums
:

admini�ftravit.

1) Goldift.rer. alemann. T. 1 p. 88.
m) Jn dem Ver�ucheiner DEtiubitenNathrichtven denMESiliba imperErfurt und Leipzig1766, S, 29x,

Man mußaber

74
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einem andern Orce gezeigt n), Der

Kai�erKarl dér Dicke o) machte
©

zwar �chonim Ausgangdes neunten

Jahrhunderts ein Jieichsge�eß,daßein

jeder Reichsfür�t�einenHof nach dem

Fuß des Kai�erlicheneinrichten , und

�h einen Mar�chall,Truch�eß,
Schenken nnd Kämmerer halten,
und die�envor allen andern Dien�k-

deuten der Rang zu l'ommen �olte,Es

�cheintaber, -daßdie�eEinrichtungbei
den Neichsfür�tenüberßaupt,oder doh
wenig�tensbei dem Stifte Quedlia-,

burg, er�tin �päternZeitenzu Stan-
de gekommen�ey. Denn in den Ur-
kunden des eilften Jahrhundsres' wer-

den uur die mini�terialesgenannt, ohne
der eigeutlichenHofômter,nemlich des

Mar�chall-Truch�eß-Schenken-
und BKámmereramts, ‘zu erwäh-
nen p). Er�tim zwö!ftenJahrhun:
derte wurden die�e-Hofánmternament:

lih angeführt„wie: ich unten zeigen
werde. UD SW

So wie die Dien�tleute der welt-

lichenFür�tendes innig�tenVertrauens

o) Jn meinen Abhandlungen über einzelne

Von den Amétslehnendes kai�erlichen 1468

ihrerLehnsherrngewürdiget,bei den

geheim�tenRegierungs- und Familien?
ge�chäftender Lehnsherrnum Rath ge-
fragt, und �ogar zur Familie des

Lehnsherrn q) gerehnet wurden,
derge�talt,daß,�owenigKinder ohne
EinwilligungihrerAeltern �ichverhei-
rathen dürfen,auch die�eohneVor-
wi��enund GenehmigungihrerLehns-
herrn �ichnicht vermählendurften x) :

#0 werden auch die Dien�tleuteund

Ambachrmännerder gei�tlichen
Stifter ausdrücklich

‘

die Familie
des Srifrs genannt, Dies bewei�et
dieUcfundevon 1232 5), nah welcher
die Aebti��inO�terlinde,zu Qued»

linburg , wegen der Stiftsgliter zu
LangelneinigeAnorduungmacht, Coa-
�en�uofliciatorum curiz, videlicit Da-

piferi,Pincernæ,Marfchilci, Camera-

rl, mitifßerialium,ac totius fumiliæ
eccle�ie.

-

Kein Stift durfte, ohne Zu-
ziehung der Umbachtleute oder 2g-

'\�envoigreetwas von Wichtigkeit un:

ternehmen, oder die Sti�tsgüterver:

äußern e), Durch ihren Wider�pruch
Ll

bh
ROUE

Gegen�tändedes Rechts 1110
ite Oder Ge�chichte,$ Abhandlung267: n. f. Seit

- o) Du Fresne in glo��,med. & infim. lar, Tom. 2. part, 2. pag. $04. vote Mar--

�chalcuss
p) Herr von Erath. a. a, Orte. 65. S

Kuchenbecter in der gegründetenAbhandlung von Erb: und Hofämtern97.D
S. Strubens Neben�tanden4. Th. 28.Abhandl. F. $. y O

x) Sie. mußten�chlechterdingsdie Tochter eines Va�allenihres Herrn zur Gattin

wählen. Auch aus die�emGrunde fonte Tecitus de morib. germ. c. 4. mit
Wahrheit �agen:Germaniæ poouli nullisaliis aliarur nationum connubiis

SROHARE& �incera,& tantum fui �imilis gèns exi�tir, Unde habitus

quogque corporis,quamquam in tanto hominum numero, idem omnibus &c.

s) Herr von Erath. a. a. Orte S. 154. ¡

/

DSlidemeine Abhandlungen über einzelneGegen�tändedes Rechts und

der Ge�chichte8. Abhandi. 269. Seite. - Z
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Fonten�tedie Ge�chäfteder Für�tenund -

Práâlaten rückgängigmachen, Der �e:

lige Herr Vicecanzler Strube bewei-

�et�olchesin �einenFeben�tunden
a. a, O. Sé. 13, bis 18, ausführlich,
und beruft �h dabei auf folgende
Fälle in der Guedlinburgi�chenGez

�chichte:
1) Die A-ebti��inGetrud beliehe

im Jahre 1241, den Landgrafen von

Thäâringenmit Duder�ktädt�chen
Gôtern, mini�cerialiumcon�ilio,

2) In dem�elbenJahre lö�etedie-

�elbe,cou�en�umini�ierialium,die Boig:
tei zu Dittfurth ein,

3) Die Aebti��inBertradis, ver-

kaufte 1300 dent Grafen von Regen-
�tein.�uggerentecon�iliomini�terialiuni,
die Neu�tadtQuedlinburg,

Die�enhâtteer no<, außerdem

vorhin�chonin derUrkündevon 1232

gemeldeten Fall ,
-

folgendebeifügen
können :

Î

4). Das Klo�terauf dem Mún-
zenberg bei Quedlinburgerkaufte ei-

nige Güter im Jahre 1344 met gan-
zen Rade unfer Ammechtlúde,wie

es in deé Urkunde beim Herrn von

Eratrh a. a. Orte 465. Seite heißt.
5) Am deutlich�ten�prichtdie Ure-

funde von 1379, wo die Aebti��inzu

Quedlinburg Margarecthg, um

das Stife und die nachlonmmendenAeb-

ti��innenverbindlich zu machen, �{
al�oausdrücft: un dat �holden
we halden, na un�îroder unfir
Llakomelinge AmmechtlüdenRg-

u) Hetrvon Erath a. a, Orte590. S.

freien weltlichenStifts Quedlinburg,
:

o
de un Hete; d. i. nah dem Rath
und Meinung un�ererBa�kenvoigte
oder Amtleute u)»
“Ausallen die�enwird man �ichvoll:

fommen überzeugenkönnen, daß die
Aimrléute,Dien�tleute, oder Ya-

�tenvoigteder hohen gei�tlichen

Stifter den größrenKinfluß auf
die Regierungsge�chäftehatten,
und ohne ihre Linmpopilligungdie

Stiftsgüter niht veräußerr
werden konten.

Zuweilen �cheinetaber ein �olcher
Amtmanndes Stifts bloß zur Ver-

walrcung eines gewi��enTheils
der ihm anvertrauten Scifrsgú-
ker verpflichrer gewe�en31 �epm.
Die�eAenderúngi�twahr�cheinlichin

der Zeit zu �uchèn,als die höhern
Hofämrer das Mar�chall;Truch-
�eß- Schenken - und Kämimerer-
amt, den ihnen,in demvorhin ange- -

zogenen Reichsge�eß,vor allen úbri-

gen Amtléuten be�timmtenVorzig zu
behauptenanfingen. Man wird nem:
lich in dem vierzehutenund den folgen-
den Jahrhunderten bemerken,daßdie

bôheren<ofbediente fa�tallein in

den Urkunden genannt worden. Die�e
verdrängtenal�onah und nach die
übrigenDien�tleutevon den Negie-
rungsge�chä�ten,und den leßternblieb

nichts weiter, als die Verwalrung
einiger ibnen be�onders anver-

trauten Stifrsgúter. Jh bewei-

�edie�esdurch folgendeUrkunde von

13773 „Wh Hinze von Swan, dei

_„éldere,
H
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„Wldere„ und HansvonSman „ myn

"Sone,wie dun witliken dat wie þeb-
„ben tu uns genommen , un�ir
"gnedigenVrouwenGut, der Ep-
„ti�chentu Quedlingburch, des Got-

„teshus �enteSeroacius up der

„Burch: dar �chullewir verde-

„dingen x), immanen, in allen En-

"den,wur �iedat het, ru Sman y)
„un in andern Dorpern umme

’Sman, alzo Vormunder unde

"Ammechtludeore un de��elvenvor:

"benumedenGotteshus unde Epti-
„ge 2), von �enteKatherinenDabge,
„de un nyelile�ti�tzukommendeunde

"vortover dru Jahr a).,,
Hiex�tehetdas Wort: Vorinütn-

der der Aebti��inund Anunecht-

a1, mit dem: vordedingen, und

immane, in einer �olchenVerbin-

dung, daßdaraus nichtsweiter, als eine

bloßeVerwaltung der Sti�ts-
gúter ge�chlo��enwerden kan. Der

Herrvon Sian wax al�oein Yag-

Von den Amtslehnendes fai�erlichenfreienVe 1472.

�kenvoigt,im eigentlichenVer�kan-
de; ein Mann, der die dkonomi�chen
Anzelegenheiten,in dem Orte Smgan
und den benachbarten Dörfern für
das Stift zu be�orgenhatte.

Die Aebti��inNdelHheitvon Y�ens-
bitrg b), gab einem aus -dem Ge-
�chlechteder von S141, vielleicht
eben dem vorhin genannten, Hittzen
von Sman, einen anderweiten Lehn-
brief, úber eben die�eGüter, auf fer>
nere 3 Jahr, von 1407 an zu rech-

nen, Jn dem�elbenbedienet �ichdie�e
Fúr�tinfolgendenAusdrucks: dat we
— den �tengenKnapen Hinzenvon

Sman hebbet anghenametc) to ey-
nem; Vor�tenderêofte Ammecht-
mann dd).

Unter gleichenBedingungenbe-
�telltedie Aebti��inAdelheir überdie

äbteilihenGüter zu Großenwed-
dingh den Zans Drewes 110 {ci=
nen Sohn, im Jahre 1430 zum Nm-

mechrmann und Ba�ktenvoöigre).
Die Fortfeßungfolgt künftig,

x) d. i..verlheidigen, be�hügen,verwalten.

y) Al�otar es nur ein be�timmterTheil derStiftêgüter,welchedie�eHerruvon
Sma zu verwaiten hatten

2) d. i. des vorbenanuten Goteesban�es-und der Abtei.

2) Mithin auf eine be�tizumteZcite-von 3 Jahren, und nichtwieandereLehne, auf
Lebenszeit.

b) Herr von Erath a. a. Orte S. 647.Die Güter, welehedie�erRa�tenvoigre
: zu verivalcen hattc, �indin der Urkunde von 1377 unter der Beglaubigungei-

u Conrad von Sman und des PfarrersUlrich 19 Sman, beim
tyvon Krath a. a. Orte S. 410, v. f, verzeichnet.

©) d, |. angenommen.
4) d. i. tu cinen Bor�ieheroder Amtmann.
€) Herrvou Era a. a.o Seite 718. und E
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Hainnoveri�ddesMagi
9318 Stü.

il,
|

‘Freitag,den19e Novenber1784,
“Vonden Amitslehnendes

Stifts Quedlinburg.
fai�erlichenfreienweltlichen

(Fort�ebung.)-

Y ie zuer�tgenanntenHerrenvon

$ }

Sman haben ihr Amt im
”“ Jahre 1268von den Gra-

fen von Mansfeld érhalten,Dean
der Graf Burchhaxd®gab in die�em
Jahr die Voigtei zu Smanin die

Händeder Aebti��in,und.die�ever:
trauete �olchewiederumden Herrnvon

Sman an 9). Da wir nun vorhîn
ge�ehenhaben, daß dieAebti��indeni

Hexrnvon Sman nur auf eineZeit
von 3 Jahren das Amtoder dieVoig-
tei zu Sman anvertrauet habe: �o

i�thieraus zu �chließen,daßdie Gra-
fen von Mansfeld die�eVoigtéi
nach gewöhnlichemLehnrecht,auf Le-

benszeit, be�e��enhaben; daßaber die

Aebti��innachhinfúr gut gefundenha-
be,die�elbenux auf 3 Jahr zuverleihen,

a) Herr von
ram -

Eben die�eFamilie der Herten von
Sman niuß, außer den Gütern z1
Sman, noch an�ehnlicheGüter be�ef-
feu „und mit den�elbennoch be�ondere
ver�chiedeneNemter bei dem Hie�is

-

gen Sti�te befleidet haben. Denn
die�eFamilieverkaufteim Jaßré1386
ibre Güter in- und um QueÄins -

burg, zu Badeborn, Radislebéên,
Aurombek, Sallersleben, Bals
lersleben, Weddersleben, undOr-
den, an den Herrn von Dahle und

vinze Middelhgu�en, und

-

ver�ie
chert in die�erUrkunde ausdrülih,
daßhierunter auh das Amecht op
der Burch mit begriffen�eyb); es

werden. auch die�ebeiden Käufer c) �oz
gleichvon derAebti��inEringard im

©

folgenden1387!" Fahre mit die�en
Agaaa

y

Gü:

ÆErathS. 235, Die Worte lauten al�o:— relignamus vobis cu-
advécatiam fori in Smáne & omnia bona, queæ pradifti a nobis þ,1

bebaut ini feudo. Es �indal�odie Grafen von MansfeldAdvocatimajores ge:
we�en,welche die Herren von Sman mit die�cn-Güterabelichenhatten,

4

Y Herr von LErach a, a.

c) Da�. 8
: 693,

Orte S, 602

1474 145 |
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Gütern anderweit beliehßen; und gleich:
wohl verkaufteben die�erHerr von

Sma4n mit �einemBruder abermals

im folgenden 1388!" Jahre einen im

VOe�tendorfzu Huedlinburg ge-

legenen Z0f, mit dein Ammechre
11nd allem Recht. Es mü�enal�o

zwei ganz ver�chiedeneAen1ter

gewe�en�eyn,welchedie�eFamiliebeim

hie�igenSti�te- bekleidet ha > Und

auch die�ebeiden Aemter mi��enwie-

derum von demjenigen unter�chieden
__ gewe�en�eyn,mit welchemde Herren

*

von Stnan in Jahre 1407 1440

1449 u, 1482 findbelichenwerden d),
_ Hierbeëèhabeih nur nochdie�esan-

zumerken,daß die�eGüter m Jahr
T449 zuer�tauf 15. Jahr, und denn

weiter von15 zu x5 Jahren �indaus:

geliehen,im Jahr 1497 aver von

der Aebti��inZeowig aù Friédrich
Ganu�chen,auf z Jahr zu Erben-
zins ausgethänworden e),

Sch wende mich nunmehro zu den
Erb- oder Zofámtern des Stifts
Guedlinburg , im eigettlihen Ver-

�tande.Das Maxr�challamei�t das

vorzüglich�teunter allen.
Die Ableitungdés Worts : Mar-

�challhat �chonviele Gelehrte be:
�chäftiget,Einige�uchenes von dem

d) Herr von Lrath a. q.Orte: S. 828.

e) Daf.

Von ‘den Amétslehnendes fai�erlichen

-Mar

1476
Mars ,- dem Kriegsgott:der Römer ;
andere von den Griechenherzuleiten.

- Andere glauben,mit mehreremRech-
te, cine Sache , die wiedeutlich ervie:

�enwerdenkan „ deut�chenUr�prungs
i�t,in einem alten deut�chenWorte :

dgs Stammwort zu finden.
Es �ehletuns zwar gar zu �ehran

gründlichenNachrichten von den al-

ten in Deut�chlandgeredetenSpra-
chen,weil un�ernVorfahren die Kun�t
zu �chreiben�ehrlange unbekant ge;
blieben i�t, Juzwi�chenfindet ch iu

un�ererSprache noh eine Spur von

die�emveralteten Worte. Man �agt
nemlih: cine alte Móhre: eine

Schindmähre; d. i. ein altes abge-
uußtes Pferd. Ob aber das mit demz

�elbenverbundene Wort ; Schalk,
einen Knecht, einen Bedienten,, oder

einen ver�tändigenMann bedeute? —

darauf tan ih mi< nicht einla��en,
weil ih nirgends �ichereNachrichten
finden kan. Denn das vorhandene
ÆWort, Schalk: �chalkHaft; hat
haupt�ächlichden Nebenbegrif , “daß
Femand feine Ver�chlagenheit‘und

Ein�ichtmißbraucheund zum Nach-
theil cines andern anwende,

‘

;

Die�emungeachtetbleibt es gewiß,
daß Mar�challeinen vornehmen
Srtallbedienten bezeichnethabeALi ex

755. 749 AN.
i

. 854. S. Hie�etb�|werden die dazu aehdrigenGüter al�sbe�chrieben:das
Sür�t!.Vorroerk zu Ober- uud Ylieder�man,Grogitedt,- Liten�ted,
und Spielberg, mit dazu gehörigenWorwerken, Wie�en,Aeern, Teichen,
Weingärten,Bergwerken und Gehölzen.Der Zins i�auf 20 �überneSchock,
das SchoŒ>

£) L. Alemana. ür. 73. $. 4.
zu 20 Silbergro�cheygerechnet, ge�eßt,
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Der Pferde�tallgroßerHeprenwird

auch noch jeßt Mar�tallgenannt,
Daher will ‘air die Meinung fol-

<er Sehrift�tellerfein Genüge lei-

�ten„ roelchedie�esWort von dem al-
ten deut�chenMeHier, d. i. der Ober-
�te,imgleichenStaliherr, d. i, Stall:
bedienter,Bereuter; hetleiten5). Jch
verii��ehierimmerden Béweis, däß
dergleichendeut�cheWorte vorhanden
gewe�en�n

:

|

Mandarf nur die heroor�kechenden
Befugni��edes Krzmar�chailamrs
beim Heil. Rôm, Reiche mit ‘einem

Blick über�ehen,um daraus zu erken-

uen, daßunter dein Worte Mar�chall
weit mehr, als ein bloßerStalibedien-
tér ver�tandenwerde bv). Die Wat=

�challswürdeder Reichsfür�tent��
das Bild im Kleinen, was das

Erzmar�challamedes deut�chen
Reichs im Großeni�t, Er�terei�t
eine Nachahmungdesl-6tern, Man
denke hierbei zugleichan den er�tenUr-

�prungdie�ererhabenen Würde, die
ih zwar jeßt nicht ganz ausführlich
dar�telleafan. Von der ich aber die:

�esvoraus�ebenmuß,daßein Mar:

�challder er�teStaatsmannwar, der

alle An�taltenzur Rei�eund zürBe-

quemlichkeitdes Hofes be�orgenmuß-
te. Man denke�c die�esbei einem

�ehrzahlreichen-wandernden Volte,
das be�tändigauf Rei�en,oder im

2) du Frene a. a. Orte F093.S.

e YE Wd
(

15.
t

Y

Y Zedlexs HMOSECON19. B, 1740, u. �,S.
k) Da�.1791, u, f.
1) Herr von Erath a. a. O. S,103,

freien"weltlichenStifts Quedlinburg. 1478

Felde gegen den Feind lag; das�eine
Volksver�ammlungen,�eineGotres-
‘dien�teund alle Feierlichkeitenunter

freien?Himmel hielt. Und nun wird
es einem jeden begreiflich�eyn,daßda:

wit, wo nicht eine wúrklicheG-2richts-
barkeit, doh wenig�tenseine der hôch-
�enBefeblshaber�tellenverbunden �ey:

|

Ein Feldmar�chall,— i�térnichtder
Er�teunter den Feldherren? — der

Mar�challvon Frankreich, — )
wie weit gehen�eineVorzüge?— Dex
Graf Mar�hall von Großbris
tamien — k)wie erhaben die�eWúr-
de? wie ausgébreitet�eineBefugniß?
— Ich wagte es dahernicht, wie Hérr
Galerti in �einer thúringi�chen
Ge�chichregethan hat, die�esWort

- immer mit dem Worte ;

diente, �hle<htwegzu verdéut�chen.
Die er�teSpur; welchewir von dez

Lrbämrern des Stifts Guedlin- -

burg überhaupt,und in�ouderheitvon
dem Stiftsmar�challfinden, fällt
ins Jahr 1183. Die Aebti��inAdels
heit be�tätigtnemlich in die�emJahr
dem, von ihr ge�tiftetenKlo�terTi:
chael�teinalle �eineGerecßtfame.
Bei die�erHandlung�ndunter andern

zugegen gewe�en,1) Bertold Känm-
mer: 2) Lil; Träg�eß, 3) Fried- .

rich Mar�chall;und 4) Eltegar;
Schenke 1), 4 AdS

Aaa aa 2 Ob

b) Paal Diaconusin bi�t.Long. c; 16. Hinemarus tom, 2. operum ejusd.p. 209.

Stallbes
-

/#
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AMO
Db die�erFriédrih aus dem Gë-

�chlechteber’ Herren von Dirtfürth
_ gewe�en,welche nahhin“mit diefer
Würde beliehen�ind?— dies E“e

zwi�cheni�tsdoch �ehrwahr�cheinlich.
fichnihtmir Gewißheit�agen.

Daß der Gefchkechtsnanteweggelaf:
fen, und’ niw der‘ Taufname des Mar-

falls, Friedrichausgedruc>ti�t; fin:
‘det man in diefen Zeiten fehr häuftg«
Wahr�cheinlich{hâßteman die Ehre
Mirf�ehall/oder anderer Dien�k-
mana eines Fúr�tèn,oder Stifts zu

. feyn, höher- ats die adelicheGeburt,
und ließ aus die�erUrfach den -Ge-

{<le<tsnamenganz weg. Der Herr
‘von Leary m} liefert uns ein an:

““�ehnlichesVerzeichnißvof Fällendie:

Fer Arr’,und wer �heinigermaaßen
mit dem Le�enalter Urkunden abgege:
Ben hat,demivirddie�esnichtfremd
BAViele6cblühendeau�ehnticheGe-

_fchlechtern), die von einem kònigli-

“whenoder fürftlichenHofeut der Mar-

�challswärdebelichenfind,nennen �ich
aus diefer Ur�ach�chlechtwegtMar-

�{hallz�elten�ehenfleihre Stamm-
güterhinzu,als : Mar�challauf Bie
berbach; Mar�dzallauf Bach:
fenburg; von Oberndsrf; vs

Pappenheim; von Glúcèmann3-

hau�en,ÎCs -

m) di. a. O. S, 1085. Litr. A. Aa.”
“e ZedlerstE 19,

Von den Amtslehnendeskai�erlichen74830

Es werden“zivarin ebendie�erUr-
‘findevor 1x83 no< zwei Brüder,
Berthold und Burhhard von

Ditrfurth neben jenen Friedrich,
‘Mar�challgenannt, und man mögte
daraus {lie ßewwollen, daßder Frie-
drich einandererEdelinann,und nicht
‘der Herr von Ditrefurtlp feynmüßte.
Allein -

die�erSchluß hált die Probe
nichtaus. Denn er�tlichwaren zuder

Zeit die Ambachtslehneuochnichterb-
lich; andern Theils konten �ich,nach
deut�chenLehnsgebräuchen,auch �elb�t
in der Folge die jüngernBrüder der-

gleichenVorrechtenichtanmaaßen,�on-
dern der lte�te von der Familicodér
ber âlre�teSohn verwaltete das
Erbamr o). Eben dieferFriedrich
Mar�challwird no< in einer Ur-
funde von i199, und in einigen at

dern p) deren Jahrzahlungewiß20
auch in einer von 1208 gélannt.

Ihm folgte xine , Namens Bern:

hard, in der Stifrsmar�challs-
würde. Er muß die�esAmt lange
bekleidet haben, weil �einerin ‘dem

Zeitraumevon 1224 bis 1245dftersgedachtwird q).
- Sm Jahre 1264 oder 1265,wird

ein Mann Namens A�chwin,Mar-

�challdes Stifts Guedlinburg,
genannt, durchde��enVermittelungein

HireEUREvon“ttes
fich‘vonge-

a [wi��en
, BV.1709. 9. ole SSdésS. 8.5,angefbhrte

Bei�pieldes e E YimpursE LOEAEhas,rAi

a Herr von Erath S
Daf: S. ros. ttf, ud T8

9 Dol.S. 143.148. 4. fe 165, 167:1B AE
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“wi��enAcekern im Nieder�chenFelde,

das Gberland genannt,zu Gun�ten
des Sti�ts losgefagtbat 1). Sr muß
nicht lange gelebt haben; denn weiter

“findet�ichvon ibm keine Nachricht.
Narh die�emkomt wiedérum ein -

Mar�challBernhard vor „ welcher
ausdräfli<von Dicerfurchgenannt
witd 5). Er hat einen Sohn gleiches
NMamens gehabt1), Obes aber der

Vater oder Sohû gewe�eit, welcher
die Uifunden vou 1272 und 1280 e)
ver�ertigenhelfen, dies i�tum �oviel
wenigerzuent�cheiden,dauns die Nach-
richten von dem Marfchallamt Qued-.
linburgs in einem Zeitraume von fa�t
400 Jahren ganz verla��en,Die Fole
ge fiberzeugt uns aber , daß das Mar-
�challamtbei der Familieder Herren
pont Dicttfurtþbe�tändigverblieben
�eyDenndie UrkundevomrenMai
1492 x), welhenns weit mehrLicht

|

giebt „ als allebisherigen, und welche
uns al�owegendes bisherigenStill-
�hweigens�chadloshält,belehretuns,
daß das Mar�challamtdes hie�igen
Stifts einem Herrn Barthold von

DirtfurrH von der hie�igenAebti��in
fi

r) Daf. S. 224.
s) Da�.

¿34E
246.u.e

t) Daf. S

x) -Da�:S. rr und16 :

x) Herr von Erath a. a. O. S. 612,

“ti welilichenStifts.Quedlinburg,-

E

1489s

als ein Ambachtslehnunterdex

edingunganvertranuet�ey,daß der-

�elbedás Gericht auf dem <zo�eke1-
berge y) hegenund halten , zugleich
aber der Aebti��inan ihrem Gericht
und Lreiheir im VVe�ktendorte
nicht hivdera wolle, Die�es merk-

würdigeStück aus der Quedlinburs
gi�chenGe�chichtemußich wörtlich
anführen:-

Mt: Barcholdvon Dirtfurd,
rbefenne-in di��emopene Breiwe,
„allen den, di en �chenhören, o�te
„—— oder — le�en,dat mef myn giles

„digeFruwevon Quedlinburgbe-
_ legen heft‘und bevolen hefe — bes

„Mar�halAminechtores God-
e„deshufesin vi��eWie�e, dat ek
„datGerichte fizcen �chalup
„den Ho�etenberge¡unde alle
„Ding nah myyer gnedigenFxoe

Ï ‘weiiRade „ Willen unde Behege
„olichfeitholden �chalund wil, Of
„�chalik er nih hindern an

- „orem Gerichte unde Vryheit
© „in orem We�tendorfe. — Na

„CoddesBort drettin hundertJar,

„in deme twe unde negentigften

Aasaa 3 / ar,

y) Dies ift die Benennung cines nicht gar zn biaBergesJen�eitsDitfurtd,tach_

Wedder�tedthin ; der Herr Burgermci�terWallmann hat in �cinenBeiträ-
e�chichteSeite 93. und 94. von den auf diesén zur Quedlinburgi�chen

em- Berge ehemals gehaltenenLandgerichteneinige Nachricht gegeben. Ex
leifet die Benennung von dem alten deut�chenAusdru> ;

BEGEE f,
hohe, wichtige Sachen oderAngelegenheitenher,

liehen und anvertrauet hat — dat

/50
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„Jax , in �inteWalburgisDage,
“der hiligen Juncfrauwen.,,

Wir lérnen hieraus, daß mit dem

bie�igenMar�challamteaußerder

Gerichesbarkeit úberdas �änmunr-
liche Hofge�inde,und im We�ken-
dorfe allhier auch die Gerichts»
barkeit úber Ditéfurth verbunde

gewe�en�ey+ -
,

Denn wäre es wohl nöthiggewe-
�en,daß:die Herren von Dittfurth
|< verbindlih machen mü��en,der
Mebri��iin an ihrem Gerichte im

We�tkendorfeundunter der Burg
nicht zu hindert, wenn nicht der

Mar�challehemalsein Recht dazu ge-
habt hätte? Man erinnere �ich, daß
das Reichsmar�challamtwährend
den Feierlichkeitender Königswahl,
in der Wahl�tadtüberalle Anwe�en-
de, fo gar über die Ge�andtender

Churfür�en,eine: völligeGerichtsbar-
. feit ausûbe, — daß,nach die�emBei-

�piele,das Mar�challamtder mehre:
�tenReichsfür�ten‘nochjetzteine Ge-

richtsbarfeitüber die Hofdamen, Hof-

Von den Amislehnendeskai�erlichenve; 1484

cavallierund andere Hofbedientehabe,
— daß endlich der Schlußvon deit
Größernauf das Geringere,al�ovon
dem KReichsmar�challamteauf das

EÆrbmar�challamtder Reichsfürs
Fen, mic weniger Ausnahme,bündig
�ey;daun wird man nicht mehrdaran

zweifeln,
y

RNE
Ich rede jeßtvon der Gerichtsbars

feit am Hofe und im We�kendor»-
fe; weiter unten werde ich er�tvon

ueGerichrsbarkeit zu DittfurtÞ
reden. ERE

__

Wir werdenbald hören,daß die

Herrenvon Dittfurth, als Mar-
�challedes Stifrs, ‘dem Gerichté
dexAebti��inneben der Burg und
im VOe�tendörfébeigewohne, und

beträchtlicheFiuzungen davon
gezogen habenz daß aber die Ache

ti��iunHedwig aus dem Hau�eSache
�en„ ihren Mar�chall�olcheNußun-
gen entzogen, und daß dee Srzbi�chof
Ecn�kzu Magdeburg als erwählter
Schiedsrichter 1492 die�enStreit
beigelegthabe. SAA

Die Fort�ebuugfolgtküuftig.

Ls * #
e

_— — Diespiter
Igni coru�co nubila dividens

Plerumque, per purum tonantes

na 5 Uhr eine der prächtig�ten
Lufter�cheinungenzu bemerken Géle-
genheitgehabt, mithin, wie mänleicht

Fs habeheute Nachmittagkurz

denken kan, ver�chiedene!�taunendeUr-

Egit €gquos, volucremgue currum —

theile des Aberglaubensund derwei-

bi�chenFurcht�chongehört. — Es
#var ein �ehrheitererHimtiel, eben
wie ihn dort Horazbe�chreibt,um gez

gen die Spikureerden Saß? es i�t
ein
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ein Gote, denn es donnertnichtallein

in Gewitterwolken, �ondernauch bei

heiterm Himmel, zu-bewei�en,Die

Luft zog ziemlichra�chvon Südo�t.
Der we�tlicheHorizontwar bis hin
nach Süden tief hinunter mit ziemlich
�chwarzen,obgleichebenen Wolken be-

det, Von ihnenbis an die äußer�te
Grenze des ö�tlichenund nördlichen
Horizonts, die das Auge fa��enkonte,

war blauer Himmel. Jn Südo�t

erzeugte �ichein Feuerflumpen „ der

lang�amim Zikzak nach Nordwe�t,
vielleicht in �echsSekunden herunter
fiel. Das Sonderbare dabei war

dies, daß er eine �tetigeSpur. �eines
prächtigen-Zuges nach �ichließ. An-
fangs war die�erStrei�en,der einem
gemahltenBliß,, wenn er ein�chlägt,

glich, feurig, verwandelte �i<unten

uachher in das �anftereGelleder ut

tergehendenSonne oben war er von

er�i_andie dunkelblaueSpur einer
Rackete, Der Feuerball�elb�tverlor
ih in das nordwe�tlicheGewölke,
Wie ich �oda �tand,und mit einigen
Leuten die�enunbeweglichenScreif
betrachtete, der �ichan der einenStel-
le in eine, einige Quadrat �chuhgroße,
hellweißeWolke bildete , hörtenwir

einen ganz unvermutbeten Donner,
wie es uns �chien,aus Südwe�t,Er

war in einex nicht �ehrweiten Entfer-
nung, Vielleicht waren wohl�chon
drei oder vier Minuten nh demNie-

 derfallen des Fenerballs ver�trießen.
Er, oder das �üdwe�tlicheGewölke
mogte die Ur�achdavon �eyn,Ju?

deß�chienmir dex Schall zu nahe,

1486

das Gewöl?e zu entfernt, - Der nache
dela��eneStreif und das Wölkchen
verlor�ichinnerhalb zehnMinuten.

Wohleher ift es mir thôrichtvor-
gekommen, zu glauben, daßes ohne
Wolken, bei heiterm Himmel, wie es

römi�cheSchrift�tellermehrmalenals
ein Omen anmerken, donnern �olte
Auch hier waren ne< Wolken, 0d

gleich in einer zu tiefen Entfernung,
als daßman bei filler Unfe den

Schall ihres Blißes zu hôrenhätte
vermuthenkönnen „ be�onders er

gegen den �chnellziebendenlichen
Wind hâtteankämpfenmü��en,Der
Donner wat auch fo nabe, daßmán

im Sommer bei einein Gewitter den

zweiten oder dritten Schlag mit dent"

BüUt zugleich orde erwartet haben,
Daß ex dem Ohr fo lange ausblieb,
machtnichtszur Sache, weil der Ans

fang der Er�cheinung,der zurückge-
la��enenSpux nach zu urtheilen, denx
Auge ungemein hochvorkam, und der

Schall vielleicht �ovielZeit brauchte
zu un�ermOhr zu gelangen, :

Ich wáhuenicht �úrchterlicheDin-

ge. Judeß ift mir doch das �tilleGe:

witter, was wir „ wenu ih nicht irre,
im AnfangeAugu�tvon Abends hab
acht an die ganze Nacht.hindurch hats
ten, und was fichnachher in eín �tare
kes Morgengewitterund Heidedampf
auflóßte, �onderbarvorgekommen,
Vielleichthattedies,�o.wie der anhal-
tende Heidedampfdes vorigen Sow-

mers, �einenzureihendenGrund in

den wohlrhätigenAusgie��ungen�on�t
zer�iöhrenderDün�teun�ersE

;

i

Out,

(7
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Gute,daßdie Mutter Natur ihre gli:
figeArbeit im Stillenbeginnt,Wenn
wir näher hinter ihren Verhang.

“

�chauendúrften, �owúcde un�erKlein-

mathingnchmdilzagen, ob �ees auh
�o.ausführenwürde, wie es uns am

be�tenzu�eyn�chiene»

Vor fun�zigJahre hâttedas all’

Kriegund’Pe�tund thenre Zeit be:

deutet,  Jebt �indwie klüger; doch
noch nicht �oganz klug. Das klúge
�te,was i< noh úber die�enFeuer:
ball hôrte, war ein Schwang über

den Jraliener und Franzo�enin Eng-
land, wovon �ichEiner bis zu uns

herverloren hátte, de��enWetter aber

in nyu�ermHorizont iu Feuer aufgelò�t
wäree Ein auderer „ der klúger�ehn

fonte, aber es nicht war, meinte; es

�eycin Comet.
i

dunne
Volk dachtenan denund:�teuTags :

Vielleicht \eßzeih es oit an den

unrechteuOrt hin , weil dochdie Sa-

che niht �ebrbekant’ i�t,daß un�ere

A�tronomenim Jahr 1789er�teinen

Kometenerwarten, Jh erinneremich
aus meiner Jugend, wie �eheno<
immer eia Komet.bei �einerer�tenEr--

�cheinungdie Gemütherin Schrefeu
�ekt.Es i�tdaberPflicht für jeden

denfendeaMea�chen,dergleichenAber-“

hannover,dent5tenNov, 1784-

Hand warf.

Ver�chiedenevom

1488
Gaiszun vorauszu �teuern,May
hat es no< nicht lguge gewagt, die
Bahn der Komèêten zu berechnen,i�t
aber nach gerade hinter dies Geheim:
niß des Himmels- getommen.Leicht -

i�tes zu vermuthen, daßein �olchéx
Stern, de��enLauf man berechnenund

be�timmenkan, eben �owenig uu�erex
Erde �chädlichi�t, ats irgend ein

Planet, Zugleich�iehtein jeder , wie

weniger nun no< in un�ererSpra-
he den Namen JFrr�teraverdient, Ee
i�tkein Schaf, was �h aus deni

großenHiminelsheerverloren hätte;
ewig geht er �eineBahu, die ihm.
Gott anwieß, als er ibn aus �eiñee

Ewige Wahrheit i�
es: Dein Wille ge�cheheauf Erden,
wie im MOS :

YT.S. Man dardie�esPhnomen
an mehrernOrten benmerfé,Zwei Meis

Ten von hier, zue Schulenburg, wax

es eben #0prächtig.Nur der Donnex
wurde dort früberund �tärkergehört,
Man hôrteeinen zweimaligenKnall,
und das laute Nollen des Gewitters
hinten nah, Eine Be�tätigungder

Vermuthung, daßderFeuerball�elb
Ur�achedes Donners war, Auch zu
Bokeloh, zwei Meilen nordwe�tlich
von uns, �iadeben die Bemerkungen,
wiebei uns,gemachtworden,

4 PVasmer.,
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Montag, den 22tesNovember1734.

Von den Amtslehuen des kai�crlichenfreienweltlichen
E __ Stifis Quedlinburg, H

(Fort�ebung.) -

$ die Herren von Ditfurth, ha- geübet, Dies erhelletaus der Urkun-
“ben auh wúrkflich-die Ge- de vom Jahr 1409 a), wo einer Na-
richrsbarkeir im We�ken- mens Heinrich Becker, angeloben

dorfe allhier als Mar�challe aus: muß, weder au der hie�igenAébti��in,
A PL 2 WR bd Vn noch

a) Herr von Eratb a. a. O. S, 649. Es if die�esein �omerkwürdigesModell,
einer Urphede , daßcs cinem jeden Rechtêgelchrtenwichtig �eynmuß.Es

lautet al�o:Ul�usgheyt-inyu Orbeyde, dat cé love in Truwen der

aD hen
einyner Vrowea vos Quéddeiborgh,oreme Gvdcéhus, oreme ? alte,
dem Rade vori Queddelborgh, eine Orbeyde5 al�ohirna be�creven�teid.
Dat ek Zinri? Beer, eddermyne Kinder, edder neymank von un�erweghen
myue Vrowen von Queddelborgh,Bertölde von Dittfurd orem?latr�chal-
Xe, den Nad to Queddelborgh,-oren Klo�terJunkbrowen, — d. i. die hohen
Kapitelêper�onen— Papheit - d, i. die Pfaffen oder Prie�ter,die Gei�tlichkeit
— nochteMonte, — d. i. Möanche,Ordensgei�tliche— dre Land edder ore

Lude, ore Man, Bar oder Borgher, ore Ge�inde,edder alle de dar in Hûlpe
‘eddey in Rade fin medeghewe�t,dat ine? Bertold von Dittfurd greph,
nimmermer be�hedighen,edder nicht erghes toferen willen, in nyunerleyeWis,

|

one allerleye Li�tundeHülprede.Dit Lofde — d. i. Angelöbniß— dat ckHins
__rif Br>er vor meë ünd-vor myne Kinder und de vorgenannten gelobet hebbe,

daf we dat �iedeund va�tholden willen, ane allerley Li�tund Hülprade; dat
mek Gott �obeipe un de Hilgen! Up dat dit �tadeund vai géholden'wer-
de, hebbe e hiervor ge�attmyne Srund, de hierna be�crewen�tan,
Ef Tyterich Hakenderne, Cord von Gokinghen, Pawel Harder, Tyle von

Rosdorp , Borgher to Quedelingeborch,un de Heymann Beer , Cord Becker,
Hans von dem Howe, Heinrich von dem Howez Borgher to A�chersleve,we
bekennen openbar in di��emBrewe, vor allen den, de cne �eyn,edder-horen le-
�en,dat we in guden Lruwen,ane allerley Li�tund Hülpreden,loven und gelo-
‘vet hebben,der erwerdigen,un�ergnedighen Vrowenu von ME

a: EEE in
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noch ant ißremGotteshau�e,noh an

ibrem Marjchall, noch an dem Rath
zu Quedlinburg, noh an allendenen,
welche den Rath-gegeben,und dazu bè:
húlflichgewe�enfind, daß der Mgr-
�challihn zur gefänglichenHaftbrin-
gen la��en,�ich:rächen wolle: — dat
mek »errold. von Dirttfurd greph
— hei�s. ;

Die�esGericht inx We�kendöorfe
i�tehemals unterm Schlo��egehal:
ken worden, Der auswärtigenLe�er
Wilten, mußich: hier bemerken, daß

das ={?oß, oder die Fúr�tl,Sti�ts

abteilicheRe�idenzin einer Vor�tadt

liegt, weiche das We�kendorf ge:
nant wird, Das Gericht im We-

�endorfe, die Freiheit im We

f�endorfe, ift al�oeben das, wäs in

den-Urkunden das Gericht untèrm

Von den Amtölehnendes kai�erlichen 1492

Scþlo��egenannt wird. Es i�tun-
�treitigeine Art des Burggecichts
gewe�en,welchesanfänglichdie ?gis
‘�erlichenBurggrafen und nachhin
"die Aebti��innendurch ihrèn Mat-
�challUntervoigt,.oder Ambachts-
mann verwalten la��en.

Außerdem,was u �äch�i�chenLand-
recht Kap. 3. Art.64, und im Weich-
bild Art. 16. und 17. von �olchen
Burgrichtern vorkomt, giebt der

Erzbi�chofAlbert von Magdeburg
in einer Urkunde von 1221 von dem

Amteines �olchenBurgvoigrs, und

voneinem, unter dex bi�chöflichen
Re�idenzgehaltenemGerichte, die
be�teErläuterungb). Nömine aævo-
catiæ,hei�tes, omne illud jus intelli-
gitur comprehendi, quod ad Berggra-
vium pertinet, in raptu, & effu�ione

�an-

“HfnrikBeer, dat he de Orbeydedahe in Truwen gelovet, und to den Hilgen“
- gê�worenheft; �tedeund va�tholden �chalane allerley Li�tund Hüiprede.

Were -of, dat un�erVrowen von Quedelingeborch to wetende werde , dat

di��eOrbeyde wer brofen dat �choldeun�eVrowe von Quedelingeborch un�er
*

twen, eder dron , witlikdon, �o�cholde:we ent�ammetdenvorgenannten Hens

rif darto verboden, dat he uns das beneme in wendig verteyn YTachte1,
oft he binnen Landes were; Were he binnen Landes neh, �ohedde.Er achte

Dagheto Hülpe. Wes he uns in der Lyd beneme met �ymeNechte, des wer

we ledich. Beneme heuns aver nich în di��ervorgenannten Tyd, �o�cholde
toe und wollen un�erobgengnnte Browen und oven vorgenannte vo] darover

don. - Und hebben des to Orkfunde und merer Seferheit Tyterich Hakender-
ne Jn�igleghehenget laten an di��enBref, des we alle hirto gebruken.

_— Und ef Hans Schenke, Cone von Benzigerode und Henrik von demeDale,
de eldere, we brefennen in di��eme�ivenBrewe, dat we alle di��evor�crewen

Orbeyde hebben hülpengedegedinghenund �indarsvér und ane ghcwe�en, dat

‘alle de Ding ghe�chenfie al�odi��eBref utwü�et.Und hebben des Cone von

Penzigerode Juge�egleto Okfunde witlikenghehengetlaten by TyterichHaken-
derae Jage�ea!e < EA

È

Na Goddes Gebort verteyn hunderk Jar: in deme neghendenJare: in �inte

Kakharinen Daghe, der Hilghen Juncvrowen.
-

1741, Beil, 1,
bd)Kurzehi�tori�cheNachrichtvon dem Stapelrehtderalten StadtMagdeburg

S. 93.
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langvinis,& in’ infidiis& irruptione,
quæ Noth Blutruft , Lage, Heimfacke
vulgariterappellatur, ac præterea vis

banni & Zrium judiciorum anmtuorun,
quibus ante Ppalatiúmno�trumconfue-
verunt burggravii prefidere in toco

qui vulgo Palenza uonminatur.

Hier �chenwir die größe Aehnlich:y

Feit mit-dem magdeburgi�chenPfalz-
Hrafengerichtevor der Re�idenzdes

Bi�chofs, und dem un�rigenim
VWWefendorfeunterm Schlo��e
der Aebti�}�ingehaltenen Gerichte. -

Spangenberg c)-redet von die:

�enGerichten al�o:„und hies man

„die Pai�erlichenVerordneren:
„Burgvoigt, odèr Burgrichter;
„Burggrafen deneú“-die Gerichts:
„bflegean denen Orten und &err-
„�chaftenbefohlen war, welche
„die Rai�er und Könige denen
„Bi�chöfenund Sriftern- einge,
„gebenhatten;zin welchen ihnetdie

„Kai�ergemeiniglich eine Burg oder
‘

„Ort vorbehielten , darin, an�tatt
„des Kai�ers,�olcheBurgvoigte
„die Gerichre begén und halren
„mußtenzdenn anfänglichdie Bi
„höfe mehr nicht , denn gei�tliche
„Verwaltung zu ver�ehen,und mit

"weltlichenSachen und Gerich-
„ten nichts zu thun gehabt, bis

„�iehernachmächtigergeworden , und

„beiderleïRegierung an �i gezogen.,,
Wer mit dex Ge�chichteun�ers

Reichs�ti�tsQuedlinburg ‘bekanti�t,
der wird wi��en,daß die hie�igenAeb-

€) Jm Adel�piegel,10, Buch20, Kap,

freienweltlichén"Stifts Quedlinburg. 14984
ti��innen�< {on in dem Ausgange-
des vierzehntenJahrhunderts, na<
allen Kräften be�trebthaben , alle ‘bie:
�igeGerichte aus den“ Händen“der
Schubherrenan �h zu ziéhen,-“Sie
batten die Bei�pielemancher an�ehn-
lichenStifter für �ch,denen die�esges
glut wär.

“

Und es hat“ihnen auch
in An�ehungder: beiden hie�igenGe?
richte, von welchen ih jebt rede ,nemz
lich des Gerichts unterm Schlo��e
im We�kendorfeund des Gerichts
auf dem Ho�ekenbergebei Dittes
furth in einen Zeitraume: von206
Jahren �ehrwohl. geglückt, Denn
aus-dem Burggerichteunterm Schlo��e
im We�tendorfei�tdas jekige fúr�tlis
che Stifrsanit und die damit’ ver:
bundene búrgerlicheGerichrsbars
Feit im VVe�tendorfe,und gus dem
Gerichteauf dem Ho�ekenberge,die
búrgerlicheGerichtsbarkeit ins.
nerhalb den Gränzen des alten
Dirtfurths ent�tanden.Beide Ge:
richte �indder fur�tlihenAbtei mit
Ausnahme der peinlichen Ges
richrsbarkeit,,-zu Theil geworden,
Und hiermitging es.auf folgendeArtzuzx-

Schonitn Jahr x1392 wußte es die
damaligehie�igeAebri��inErmgard
von Rirchberg, dahin zu bringen,
daß der tehnmann und Mak�thall
Barctold von Dittfurth �ichverbinds -

lih machenmußte, nicht nur des Ges
richts auf dem HOo�ekenberge,<,
nach dem Rath, Willenund Bee
quemlichkeit der Aebti��inzu be-

BVbbbb 2 Dienen,

153
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dienen , �ondernauch �hdes Ge-

“richts unterm Schlo��e“ganz zu

enthalten d).
Hiermit roar der Stiftsmar�chall

�ou �oziemlichvon �einemNechte
abge�toßen.Denn eines Gerichts �ich
nac) dem Rath und VWillen einer

andern Per�onzu bedienen, i�t

wohl üichts anders, als ganz unter

der Bothmäßigkeitder Aebti��inzu

�tehen;da das richterlicheAmteigent-
lich nur-dem Kai�erund �einenAbge-
“ordneten unterworfenwar,

-

Aber bis

jekt ließman noh der Familie von

Dittfurth die Linkúnftevon beiden

Gerichten. Als die Aebti��inHed-
Wig aus dem Hau�eSach�en,zur

Regierungkam, und es ihr gelungen
‘war, den Magi�tratzu Quedlinburg
mit Gewaltund Blutvergießenzu un-

“terjochen€), unternahm �ieés auch,
“dieHertenvon Dittfurth zu unterdrüfk-

"ken. Sie begnügte�ichnicht nux ibnen
ihre Be�ugnißwegen dex Gerichts-
barkeir in dein Dorfe DittfurtHzu
nehmen, fondern ihnen auchdie recht:

máäßigenLinkúnfredes Mar�chall-
amrs zu entziehen. —
“Die gedruckteFamilie der Herren

von Dittfurth hatte ein �o�chaudern-
des Bei�pielvon Grau�amkeitdie�er

Für�tin,bei dee un�chuldigenHinrich:
tung �ovieler Rathsglieder der Stadt

Quedlinburg, wahrgenommen,daß�ie
es nicht wagte „�ichdie�erhalbirgend-
wo zu beklagen,Sie littè das ihr an-

Herr von Erath a. a. O. S. 612,d

J Ich habedie�es in meinen Abhandlun

Von'de Amfslehtiendes/ kai�erlichen 3496

gethaneUnrecht �olahge mit Seill-
�chweigenund Gedult, bis �iemerce,
daßdas gute Vernehmenzwi�chender

Aebti��inund ihrem Bruder , dem

SchubherrenQuedlinburgsund Chur-
für�tenzu Sach�enzu wanken anfing,
und in Kalte�innun Widerwillen aus-

artéte,Die�esZeitpunktsbediente �ich
die von Dittfurth�cheFamilie, und

�uchtebeiden hohenVerwandtender

Aebti��inHedwig Für�pracheund

Schub.

“

Es- ward die Sache �oein-

geleitet,daß der Etzbi�chofzu Magde-
burg, Ern�t, ein Bruders Sohu
der Aebti��in,durch �eineCanzleidie

Schriften, in welchenbeide Theileihre
Gerecht�ameauszuführenhätten,�am-
welu, und: daun �olchedurch die
Schöóppen von Magdeburg ‘ent-
�cheidenla��en�olle

/

Beide Theilehieltennicht für rach-
�am,die Sache zum Aeußer�tenkom-
men zu fa��en,�ondernverglichen |<,
unter hoher Vermittelung des gedach-
ten Erzbi�chofsunterm 26tenSept.
1492 dahin: „Daß die Aebti��inin
„Rúck�ichcder Fürbitte des - Erz:
„bi�chofs,der Familie des Herrn von

„Dittfurth das Mar�challamtfer:
„ner überla��enwollez wenn dagegen
„die von Ditfurth �ichnicht nur des

„Gerithrs unterm Schlo��ezu
„Quedlinburgim We�tendorfeneb�

_ „allendavonfallenden Nußungen,�ons
„dern: auch aller übrigenvom ganzen
„Mar�challamtebis jebt aufgelaufe-

ZE
0
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“Nen

gen- über. einzelneGegen�tändedes Nets
und der Ge�chichte,be�ondersin der 100 Abhandlung bewie�en.
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„nen Einkünfte begeben, und an

„Stift abtreten würdef).,,
Dies war nun freilich ein Vergleich,

wie man ihnbei einer Streitigkeitzwi-
�cheneiner; auf ErweiterungihrerGe-

recht�améeifer�üchtigenund auf. die

Macht ihres Hau�es�ich�tüßenden
Für�tinmit einem ihrer Unterthanen
erwarten fan. Und doch waren die

Ab�ichtender�elbendadurch noch nicht
erreicht , �ieruhete nicht eher, bis �ich
die von Ditrfurth im Jahre 1493

am 26t?n Aug. auch ihrer Befuügniß
an dem Gericht auf dem Z0o�eken-
berge begebenund dem Stifte abge:
treten hatten 2), :

Auf die�eWei�e�inddenn endlich
die Mar�chglle des hie�igenStifts
nach gerade um den wichtig�teTheil
ihrer Würde, um die völlige Ge-

richtsbarkeit zu DictfurtÞ und

im Ve�kendorfe,und um einen an:

�ehnlichenTheil der damit verbunden

gewe�enenEinkünftegekommen,
Mit dem Re�tder Güter des Mar-

\challamts, welche nochjeßtdamit ver-

bunden �ind, und mit dem übrigen
Theil de��elbenwurde die männliche
Familie der von Dittfurth im Jahr.
1493 wiederum beliehen.

Fn An�ehungdes Gerichts auf
1 Ho�ekenberge,welches auch
urving, oder Landding h), d, i,

ein Bauerngerichrc , ein Landge-
richt, genannt wurdez ein Gericht,

f) Herrvon Erath a. a. O. S. 848. und $49,
2) Daf. S. 851. -

hb)Herr von Krath:a. a, O.S. 172,
¡) Da�.S. 438.

freien weltlichenStifts Quedlinburg: 1498

vor welchem die dort herum liegende,
und zu Quedlinburg gehörigenDöôr-

fer, Ballersleben, Oehringen,
FJlen�kedt; und andere , Rechtneh-
men mußter.;in An�ehungdie�esGes

richts be�chiexet�ichder Bi�chofAls
bert zu Halber�tadt,als damali-
ger Schugherr Q.uedlinburgs,
im Jahre 1334 daßder Graf von

Regenf�keinihn an der Ausübung:1)
de��elbenverhindert habe. Nach dex

gewalt�amenEroberungQuedlinburgs
1477 durch den Chur�úr�tenvon Sach-
�en,und: nach denen, zwi�chendem

Stift und dem Schubherrn getroffe-
nen Vergleicheni�tdie Sache �overe

mittelt , daß der Fúr�tl.Stifts Abtei

wie ich vorhin ge�agthabe , die bür-
gerliche Gerichtsbarfkeit innerhalb
des Dorfs Dictfürth, dem Schubß-
herrn aber die utteige�chränktepein-
liche Gerichtsbarkeir �owohl in-
nerhalb, als außerhalbde��elben, wie

anch die erb- oder búrgerlicheGe-
richetsbarkeit úber das ganze ditr-

furrhi�cheFeld verblieben i�t.
Fünf Jahr nach der, an die Herren

von Ditt�urthvon der Aebti��inHed-
*

wig ge�chehenenBeleihung des Erb-
- mar�challamts,nemlich1498, gab die-

�elbe�chondem Obermar�chall:desHer-
zog Georg zu Sach�en,Heinrichvon

Schleints, Herrn zu Dolen�teinund

Glucken, die Anwart�chaftauf das

hie�igeMar�challamt,wenu Hans von
Bbb bb: Z «7 -__Dits-

LSA
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DircfurtßohneLeibéserbénmit Tode

abgehen würde K). ;

Die Aebti��inmuß entwedeë ‘den

Hans von Ditefurth, welchen�e
1493 zuiner�tenmalebeliehen hat, als
den er�tenLrwerbér“ die�esLebns'

betrachtethaben,weil �ieihn nur für
�einemännlichenLeibeserben; nidjt
aber zum be�ten�einerVetternmit die-

�emMar�challamtebeliehen, und ‘�o

gar dem 2c. von Schletniz die An:

wart�chaftauf den Fall des Abgangs
‘des Manus�tammsdie�esas von

Dirrfurth gegeben hat; oder es i�t
damals �chonder Mannsftamm der

Herrenvon Ditcfurch�oweit erlo�chen
gewe�en,-

SL

Nachdem endlich die Linie des Hans
von Ditcfurth bis auf die Per�ondes
“TohannvonDittfurth, Domherrn
zu Halber�tadr1); ausge�torbenwar,

ließ�hdie Familieder von Schleiniz
mit dem Magi�tratbeider Scéd-
re Guedlinburgs in Unterhandlung
wegen- Abtretung der Lehnsanwart-
�chaftauf das hie�igeStiftmar�chall-
amt ein, Die Ltos�agungdes von
Schléinizerfolgteim Jahre 1511 ge:

gen baare Bezahlung einér gewi��en

Summe Geldes, und im Fahre 1517

wurde der Magi�trat hie�elb�Enah
der gänzlichenErlö�chungdes von Ditt-

furth�chenLehns�tammesmit dem Erb-
már�challamtedes hie�igenfreien welt-

lichen Stifts Quedlinburg von dex

Aebti��inAnnen, Gräfinvon Stoll-
berg, beliehen._ -

k) Herr von Erath a. a. O. S, $68.
I) Herr von Erath S. 894.

Von ‘denAmtslehneades fai�erlichen 1500

Mit die�einErbmar�challamtedes
hie�igenkai�erlichfeeien weltlichen
Stifts �indnoch gewi��eehrenvolle
Verrichtrunge#, bei Huldigungen
undBegräbni��ender hie�igenfür�tli-
chenAebti��innen,

und anderen Feier-
lichfeiten,zugleichaber, auh die Líuz»
zungen von an�ehnlichenGütern ver-

bunden,Leßterebe�itder bte�igeMa:
gi�trattheils �elb�t,theils hac er �ezu
Afterlehnen, theils zu Erbenzins-
lehnen anderweitausgethan.

Vermöògeder Ecbmar�challswürde
verrichtet der hie�igeMagi�tratallhier-
folgendefeierlihe Handlungen:

1) Bei der Zulidigung der hie-
�igenSchunzherrn führt:der regie:
rende ale�täoter Burgermei�ter
mit demMae�challs�tabe,inBegleitung
6 Câmmererin“�<warzerKleiduug
und 12 Bürgermit �chwarzenKlei-

dern, Mäáncela,Parti�anenund Sei-

tengewehren, auch 2 Nusreuter mit
völliger Moutur und Carabiner im

Arm, die �chußherrlichenGe�andten
aus ihrem Quartier auf das Rath-
haus , um die Huldigungvon dem“
Magi�trat, dem Adel, der Gei�tlich-
feit , freien und ange�ehenenBürgern
einzunehmen, OE

:

Ebendie�erZuggehet

,

unter der
Anführungdes Means E
Rathhau�eauf die vor dem Rathhau�e
gebaueteBühne,zur Einnehmung der

Huldigungvon der. ganzen Búr-
ger�chaft;
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ger�chaft;und von da wiederum zu-

rúcf in die Wohnung der Ge�andten,

2) Bei dex Linfährungder
fór�tlichenAebti��in,wird der re:

gierendealt�tädterBurgermei�terdurch
den für�tlichenCanzlei-Regi�tratorund

Gecichte�chreibereingeladen, in der.
Sc{loßkirchéder Hanblung der Ju-
�tallationund Einführungbeizuwoh:-
nen, und darauf zur für�tlichenTafel
zu verbleiben, :

,

3) Beider Huldigungder für�-
lichen Aebri��inlbobletder regierende.
alt�tädti�cheBurgermei�terin. �chwar:

zer Kleidung und Mantel, mit dem

Mar�challs�tabe,in Begleitung vou

6 Cámmerern 20 Búrgernin �chwar:

zer Kleidung mit Mänteln, Parti�anen
und Seitengewehren, auch 2 Nusreu:

tern in Montur und einen Caràbinex

im Arm tragend, die Aebti��invou der

für�tlichenMe�idenzaufdas Narhhaus;z
der Exbmar�chakllgehetunmitteibar vor

dem Wagen der Aebti��inher, und die

beiden Ausreuter hinter ihm, So bald
der Zug vor das Rathhaus.gekbommen,
�chlägtder Mar�challmit dem Mar-

�challs�tabedas Sattelpferd vor der

Kut�cheder Aebti��in, und der Aus--

reuter greift an den Zieh�trang.
Die�eGewohnheit �chreibt�chvon

den ältern Zeiten her, wo0 dem Lrb-

mar�chall das be�tePferd ge-

�chenktwurde. Jeßt pflegtán�tatt

die�esPferdes ein Ge�chenkvon 60

bis 70 Rthle, bezablet zu werden.

Wenn nun der Erbmar�challdie

Aebti��inund �ämmtlicheKapitelsper-
�onenins Zimmerauf dem Rathhau�e

1502

geführthat „ �oprä�entirtder�elbeauf
einein �ammntuemKü��ender UAebci��in
dieThor�chlü��elund das Stadtüiegel.

Nach vollendeter Huldigungführt
der Erbmar�challwiederum den Zug
in eben der Ordnung auf diefür�iliche
Re�idenzzurück. EN

Zum Behuf des Lens wird ein

Rathscâmmererzum Lehisträger
ernannt Wenn die�erver�tirbt,oder
eine andere Ackti��inzur Regierung
fomt, wird die ander@weite Jnve�titur
ge�ucht.Zur Lehusempfängnuißwird
der Raths�yndicusneb�t dem, zum
tehutragen ernannten Cámmeret, in

die Lehnscurieabgeordnet, und, wenn

die für�tlicheabreiliche Hofhaltung all:
bier i�t,�ohaben�iedieEbre, zur �ür�te

-

lichen Tafel gezogen zu werden,
Das Erb�chenkenamtdes Sti�ts

Quedlinburgi�tdasjweite Erbamkt,
das wir zu betrachtenhabèn,Schon
derNawegiebt es zuerkennen, was

für Berrichtungen witdie�emEhren:
amte verbunden waren. Die alten
Deut�chenliebten �{hwärmendeund
‘zahlreihéGa�tmaleund Ge�ell�chaf:
ten, und waren den Trunk bis zur Leiz

den�chaftergeben. Ale Angelegenhei-
ten des Staats, alle Vorträge, ja �elb�t
die Religionsgebräuchewurden unter

dem unmäßig�tenZechen,Saufen und

Schmaufen vollzogen. Dem ankom-
menden Ga�tfonte die freutd�haftliche
Aufnalme nicht einkeuchtender zu er-

kennen gegebenwerden, als wenn man

ihm mit einem gefälltenBecher , der

der Willkommen in der Folge ge:-
nannt wurde, entgegen eilte, Birrer

Ags und
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und Lehnsmännermußtenihredeut-

�cheKraft durch die Ausleerungunge-

heurer Becher , vor“ihrer Annahme,
_ exprobenla��en; wer der größteHeld im

Saufen war, der wurde fúr den tapfer:
�tenRitter gehalten. Bei manchen
Lehnshöfeni�tnoh der Gebrauch, daß
der neue Lehnmann,nachempfangenen
Lehn zur Tafelgezogen wird , wo er

einen be�ondersdazu be�timmtengro�-
�enLehnbecher ausleeren muß. Es

i�t�ogar eine eigeneArt der Lehnedar-

aus ent�tanden,nemlih die Beleh-
nung durch cin Hort, oder einen

Becher; Becherlehne. DemKai:

�erwird noh. bei �einerRrônung
ein ungeheurer Becher nachgetra-
gen, Das angenehm�te,ehrenvolle�te
Ge�chenk,welcheseinerdem andernin

jenen dur�tigenZeiten machenkonte,
“

war entweder einBecher oder ein Faß
Wein , oder bei.geringern Per�onen
Bier. Koute ein deut�cherRai�er,
Rudolph von Habsburg, mit cinem

Glas Bier in der Hand, anf öffentli:

her Straße ausrufeu: Wohl ihm!

Vonden Amftslehnendes kai�erlichenfreien2c. 1504

ein gut Bier hat Herr Siegfried _

von Bud�tedeaufgethan! �ofan
man leicht denfen', daßds Bier kein

verächtlichesGetränk in den vorigen
Zeitengewe�en�eym).

-

Darf tuan �ihnun wohl wundern,
daßein Schenke und ein Truch�eß
oder Rúchenmei�kerbei einem Vol:
fe, daß das Vergnúgendes Trunks -

“und der Schmau�ereienam höch�ten
'�châßte,in den höch�tenEhren gehal:

ten �ey2 —

Die Schenkenhatten alfo die Be;
�orgungdes, zum Hof�taaterforderli:
<en Getränks zur Pflicht, und muß-
ten die ausgeleertenBecher fleißigfül:
len, und ein�chenkenn). Jn der Fol:
gé mußtendie Erb�chenkenbei feierlis
chen Gelegenheitenam Hofe er�chei
nen, und ihren Herren be�onders
durch Darreichung des Pocals
aufwarten. Uebrigenswaren �îeehes
dem, mit den übrigenAmtleuten,, die

verxtraute�tenRäthe und Mini�terihrer
Lehnsherrn. i :

-_ Der Schluß folgtkünftig.
m) Jn Nürnbergverwahrt man cinen Becher,den Luther �cinemFreund D, Jo-

nas ge�chenkthatte. Ju un�ererkleinenBibliothekauf dem Nathhau�ewird
guch ein glä�ernerBecher vonan�ehnlicherGröße , �orgfältigaufbehalten, den
un�erLuther ebenfalls �einemFreund LNatch. Absdorf ge�chenkthat. Er
Felb�that die�cnManu zum Rektor des hie�igenGymna�iumsdem Magi�trat
empfob!en.Undaus die�emGe�chenkei�tvorzüglichabzunchmen, wie �chrer

die�enFreund ge�chäßthaben mü��e.Die in dem Text angeführtenNachrichten
habe ic größtentheiléaus der le�enswürdigenSchrift: Ge�chichte der Lias

“

tionalyeigung der Deut�chenzum Trunk. Leipzig1782 genommen.
n) Die Schenken wurden au< bucicularii, und pincernægenannt. Er�iereskomt

her von butta, cin Gefäß, ein Weinfaß. Lebteres von xè tee; den Weit
mi�chenund ein�chenken.- Du Fresne Tom. 3. p. 373. DoHher dex Ausdru E:

pincernarez den Wein krevenzen; zuvor ko�ien, eheer dem Für�iéndargereicht
 vird, Da�:S. 314.
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Hannoveri�
E Stüc

Freitag,den26tenNovember1784
Von den Amtslehnendes kai�erlichenfreienweltlichen2 QU, Quedlinburg.

(Schluß,)

Gn t

dem Jahre1167 wird zuer�t

$ eines Erb�chenkendes Quedlin-

burgi�chenSti�tsAdelgers
gedacht 2). Er wird auh Lrelger

“genannt, ohne �einenGe�chlechtsnamen
anzu�ührenb). Ju einer Urkunde vom

14!en Oct, 1222, fomt ein Schenke,
Namens Théderik, oder Dierrich
vor c)z aber gleichfallsohne Ge-

�chlechtsname.,Judem Zeicraumevon

1224 bis 1230, werden zweiBrüder,
Namens Otco und Theodorik, als

Erb�chenkengenannt d), Derlebtere
hat hâufig, uud bis aufs Jahr 1259dieUrkundenunter�chrieben,Aber im

Fahre 1257 und 1259 werden unter

einer jeden Urkunde zwei Erb�chenken
Namens Dieterich , oder Thiderik,

Cre
x 104Ab Erath in cod, diplom. Qued!. pag. 93

b) Id.

PagE'c) Der�.S
d) Der�.S. 147145.146,E8). Der�:S: 211/213.

‘der, Namens >zeinri

undzwar Vater und Sobnageûcantê),
der lebtere muß bis aufs Jahr 1297
gelebt haben. Denn nachdie�erZeit
fomt Burchhard vor f). Nebendie-

�emBurchard i�t zu leich�einBru:
; Erb�chenke

des ‘bie�iigenStifts gewe�en2). Hier:
auf folgt im Jahre 1 307 ein Exb�chen-
fe Thideriê h). Endlich ent�agtein

Schwe�ter�ohndie�esleßternSchens
fen, Namens Ludewig von Llbin-

gerode, unterm z1!€9Mai 1331, und
19ten Yun. 1332, allem Erb�chafts:
rechte, welchesaufihn, wegen des Erbs-

�chenkenamtsdes Stifts Quedlinburg,
vererbfälltwar , und giebtdie�esAmt
in die Hônde der Aebti��inJucren
zurücki).

cc
:

Aus

¿O3
-) Herr von ErasS, 427, Die merkwürdigenWortederUrkundelautenod

OLL
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Ausdie�erUrkundelernen wir man-

cherlei. Einmal „ daßmit dem Erb-

�chenkenamte,gewi��eEinkünftever-

bunden gewe�en�ind,Zweitens, daß

die�esAmt erblich bei einer Fami-
lie geblieben �epzund endlich Drit-

tens, daßauchdie weiblichen Lach:
Fommen, nah Abgang des Manns-

�iammes,an die�erErb�chaftTheil ge-

nommen haben, Denn, wie hätte�on�t
der Schwe�terSohn �agenkönnen,

daß das Erb�chenkenamtdes Stifts
Quedlinburg auf iÞn erblichgekom-
men �ey.

Die�ecUm�tandift aber von der äuf-
�er�tenWichtigkeit, Es hatte nemlich
der Kai�erZzeinrich, auf Veranla�-

�ung‘der hie�igenUAebti��in,— es i�t
zweifelhaft,ob es Bertradis von

Bro�if,oder Kunigunde von Yra-

nichfeld gewe�en,-— zu Nürnberg,
mit Einwilligung aller Stände des

deut�chenReichs im Jahr 1230 das

Ge�eßzgegeben,vaßdas Frauenzun-
mer von dein Lerbrechte aller

Lehne úberhaupvt, in�onderheit
aber, von der Leb�chaftder vier

Hofámter,namentlich des Truch-

Von denAmtslehnendes fai�erlichen1508 -

�e��en,Schenken, Câmmerer und

Mar�challamts, ausge�chlo��en
�eyn�olte. Es i�ferner merkwür-
dig, | daßin�onderheitden Va�allen
und ELrbbeamten des Srifces
Quedlinburg bei Vermeidung dec

allerhöch�tenköniglichenUngnade an-

befohlenwird, �ichdie�emallgemeinen
Reichsge�eßzzu unterwerfen, und die

hie�igeAebti��indeshalb nict fer-
ner zu belä�tigen.Dies �ehtal�o
zum voraus, daß die-hie�igenErbbe-
amten die weibliche Erbfolge, wis

der die Ab�ichtder Acbrci��in,zu

behauptenge�uchthaben. Um�omehr
i�tsdgher auffallend, daß der vorhin
genannte Herr von Libingerode den:

noch in dem folgenden TFahrhun-
derte annoch behauptet, ein, durch

*

�eineMutter erlangtes Lrbrecr
auf das biefige Schentengmt zu
be�itzen,welchem vermeinten Rechte
er in der vorhin gedachtenUrkunde

entfaget, ;

Man käán‘aber hieraus deutlich er-

�ehen,daß jenes Reichs8ge�eßwegea
der männlichenErbfolge -in den Leh-
nen k) bei den Brum�kablehnen,

ELO
3

“odex

— quod ego, Ludowicus, filius quondampincerneæeccle�iæQuedlinburgen�is,
dius de Elvelingerode, famulus, voluntarie ac libere cei & renunciavi, nec

non preæ�entibuscedo ac renuncio omni juri, quod mihi aut heredibus meis

compéêtebataut in præ�enticompetit in officio pincernatus eccle�iæ Quedelin-
burgenfis, ip�amqueofficium cum provéntibus & juribus ipfius univerfßis,
venerabili dominæ meæ, Domina Juttæ,Abbati�læ -

præ�entibusrefigno &c.

Und �chonin der vorhergehenden Urkunde drückt �ichdie�erMaun al�oaus:

Nos, Ludowicus, filius �ororis pincernæ de Quedelingeborch, officium pincer-
nÆæ , quodad nos jure hereditario legitimepertinere videtur, Dominæ Abbati��æ

re�ignamus.
:

” k) Da ‘der Herr Vicecanzler Strube, der Herr geheimte Ju�iißrathZäberkein,
und audere Gelehrte �ichauf die�eUrkunde des Kai�ers Zeinrichs, �oBe�ie

;

ME

N)

:

i Bett»
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: 1369 As freienweltlihen Stifts Quedlinburg,
oder den Lehnengei�ilicherStifter nie

völlig zur Ausübyng gekommen�ey,

�onderndaßdie weiblichen Liach-
fommen in vem Be�iz cines Lrb-
‘xeches bei den Brum�tablebnen,
wider die tiaren Buch�tabe des

Ge�enzes�icherhaltenhüben. Ja
es hat �ogar der hóch�teGe�eßgeber
�elb�t|) von jener Strenge in der Fol-
ge nachgela��en,und auch die Trauten-
zimmer unter der Bedingung zur

Lehusfolge in die Lrbämter des

Reichsfti�rs Güedlinburgfähig

I5T0

erklêret, wenn �e0 wohl vom
Kai�er und dem Beiche als der

hie�igenAebri��inbe�ondereGng=
denbriefedarüber erhalten hâr-
tem Und endlich i�tdie vorhin er-

wähnteUrkundeauchdeshalbmerkwür:
dig, weil in der�elbendie hie�igen
Lrbbeamten jenes kai�erlicheGe�e
nicht nur als Zeugen mic belräftis

ger hgben , „�ondernauch bloß ihr
Lhrenamr, Fincerna de ‘Quitelen-
burg; Camerarius de Quitelenburgs
Dapifer de Quitelenburg, nicht aber

Cec cc 2 8D
Kettnerin �einenantiquitat.Quedlinburg. GS.219, liefert, bezogenhaben; �o
muß ich hier bemerkes, daßKettner �iever�iümmeltund unrichtig abge�chrie-
ben. Der Herr von Krath aber eine richtigere Ab�chriftdaven in �einem
Cod. diplomar. Quediüinburgenfi.p, 159. gelicfert habe.

1) Deaga gis Raxl der 19. im Jahre 1377, die Nebti��inMargarethe in ihrer
“abteilichenWürde be�tätigte, ließ er folgendeElau�elmit einfließen: Pærterea

�ignanter,prour ex prædece��orumnoftrorum rom. imperat, & regum privilegiis
/ & monumenti �ufficienter fuimus edodi, ac etiam nobis, velut rom. impera-

tori, tam con�onum rationi, quam juri videtur, auCtoritate cæ�ireade certa
�cientia tamquam- haGenus conce��um,definitum & a facrati�limislegibuspro-

- mulgatm, pronu 1s

Iymbürg:pred
virgo vel mulier,
ditario jure �eualias �uccederepo�f�itaut debeat.

quod iù quatuor officiisprincipalibus eccle�iæQued-

icet Mare�calli,dapiferi , Camerarii

unqüe conditionis exifiat, occa�ionehereditätis aut here-
Pinéernæ, nulla

Et fimiliter, quod generaliter
aut �þecificenulla virgo vel mulier in quocungue feodo�eubonis feodalibus Qued-
Iymburg.‘ecelefiæocca�ionevel nomine bereditatis aut alias pof�céaut valeat �uc
cedere fratri �io,aut alii vel alias �uiscon�anguineisquibuscunque: ,præ�ertim
cum fecundum Jegirimas �anGiones feodum & bona féodalia ad ma�culosdun-

taxat benedes C7�uccef�oreslegitimos feodorum, ut 2d débitum de�erviatur eis=

dem, �uccc�lionedébita devolui & apud eosdem etiam debeant re�idere; nife
virgo vel mulier �uper�ucce��ioneofficiorutnvel fecdorum bujus modi tam ab im=

periò�aco romano , quameccle�iaQuedlymburgenf�ipredica de contraria vali=

dum (7 efficaxprivilegitmobtineret, € bac luculentias denmonflraret — ab Erath

p- €85. Eineu �olchenGnadenbrief konnten allenfalls die Krbmar�challedes

bie�igenStifts, die Zerren von Dittfurth aufwei�en.Denndie Aebti��in
Runigunde von Kranichfeld verliche ihnea den bci Dittfurth gelegenen
Wald, welcher noch jelt zu ocn Gütern des Erbmar�challanitsgehört, für �ich
und ihre weiblihen Nachkommen. Milicibus de Thitforde ip�orumquehe-

redibus ac zibîlo minus uxoribus eoranden, hei�tes. Ès wird dabei haupt�äch-
lich zur Bedingung gemacht, daß von die�emHolze nichts ausgerodet werden

�ol. Herr vou Erath S, 151,

-

eren
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deren Tauf: und Ge�chlechtsnamemit

ange�ührtwird.

Inzwi�chenläßt�ichaus dem, im

Fahre 1225 zwi�chender ver�torbenen
“

Aebti��inSophien und der neu er-

wählten Aebti��inBertraden und

dem Capitel zu Quedlinburg unter

Vermittelung des päb�tlichenAbge-
ordnetèn Conrads ge�chlo��enenVer-

gleichmuthmaaßen,daßdas Erb�chen-
fenamt der Familie Mor zu gebßöôret

habe. Dennes heißtda�elb�t:volu-

mus; ut Bernhardus Mor & Otto pin-
cerna utergue ip�orumtres man�os

obtinear in Gera quos Dornina Sophia
illis porrexic in feudo, �edpo�tmo-

dum abftulit ipfis eosdem. ;

Aus einer Urkunde vom 1 8ten März
1352, erfahren wir zuer�tmit Gewiß:

heit, daß die hie�igefür�tlicheStifts
Abtei die Spiegel�cheFamilie mit

dem Erb�chenkenamtebeliehen habe,
Denndie Aebti��inLut@æardeernen-

net hier einen Burchard Spiegel,
no�trum ’piúcernamm), Es fan aber

m) Herr von Lraâth S. 484

Von den. Amtslehnendes fai�erlichen1512

auch.die�eWürde bei der Spiegel�chen-

Familie nicht lange gewe�en�eyn,weil
die Aebti��inErmgard im Jahr
1381 die Wittwe von Alsieven, und

ihren Sohn orvöan von Als!even
aliderweit damit beliehen hat n),

Abermalein Fall , daß die�esErb-
amt einer weiblichen Per�onverlie-

hen gewe�en,und es al�odie Natux

einesBunkellehns oder Krum�taba
lebns an �ichhabe! Und gleich wohl
�tehetdie�esmit dem darauf folgenden
Lehnbriefin einem offenbaren Wider-

�pruch,Denn die Aebri��inAdelheid,
aus dem J�enburg�chemGe�chlechte,
beließeim Jahr 1421 aufs neue Orts
ten von Rußleben mit dem hie�igen
Erb�chenkenamtre, zu einem wahren -

mMannlehn, und führetein dem die-

�erhalbausgefertigten Lehnbriefedie

Ur�achdavon an; weil der vorige
Be�itzerdie�esLrbamts, Jordan
von Alsleven keine männliche,die-

-�esAmtsfähigeLtachkommenund

Erben hinterla��enhabe o), Die�e

;

Be-

484.
:

|

i

Es hri�tda�elb�t:— Hebben beleghenGhe�enJordans Wed-n) Der�.S. 592.
_ dewroen von Alsleven und Jordan von Alsleven, orem Sone, mit denme

Schenke Ammecte un�ers vorbenannten Goddeshus zu rechteme eee:
pe 5 mit aller Tobehörnige,one dat Ber unde Zaveren, und wat wie ut der

Hant geven �coldenodir un�eNafommelinge, Davor hebbe wie on geleghen
eyne Huve up deme Velde ko rehteme Leene. Dat Brot von deme Gvey-
leye wu und wane -wie dat und un�eNakommelinge das geven unfen Junc-
frowen y al�vwille wie on dat of geven , wat one darvon bort, u. \. f. Die�e
Urkunde hat Kettner in antig. Q. p, 426. �oab�cheulichverun�taltet, daßgar
fein Men�chenver�tänddarin ift. N

Herr vun Krath S. 682. Es hei�tdarin: We Alheid, — bekennen, dat we
deme gefirenghenOffenvon Ru�celevenmyd Hande und Munde belcent heb-
ben, to vul�tendeghenLrven Manleyne mit un�irEbdiahe und un�enie
Schenlenammechte - daf uns und un�erAbdighevör�torvenunde vorledeg-

“hetys, van DodesweghenJordans von Alsleve, �eliger,dedemyne Manerven
na

a
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Behauptungwar offenbarirrig. Das-

Frauenzimmer konte unmöglichfür
ganz unfähig zu die�emLehn erklärt

werden „
weil die vorige Aebti��inja

�elb die Wirwe von Alsleven,
und ißren Sohn damit beliehenhat-
tee Wären würklichweibliche Nach-
fommen in der Alslevi�chenFautilie
vorhandengewe�en,�ohättendie�e�h
der anderweiten Verleihung mit voll-

fommenem Rechte wider�ekenkönnen.
Es �cheintauch die�erhalbzum Wir

dex�pruchgekommen zu �eyn,weil der

Orrovon Rußleben nachdem Kett-

ner �ih�chon3 Jahr zuvor, nemlich
1418, wegen die�esSchenkenamtsge-
meldet hat, die Belehnung aber er�t
im Jahr 1421 zu �tandegekommen
i�tpÞ, Vielleicht hat man er�tdie Us:

levi�cheFamilie abgefunden, und be-

rubiget, damit nian na<hin mit Si-
*

cherheit, die�emLehneine andere Ge-

�taltgeben, und es in ein wahres
Hjannslehbn um�chaffenkönnen,

Was nach der Zeit mit die�em
Schenkenamte �ürVeränderungenvor:

gefallen, und was fürGüter noch da:

mit vérbunden �iud,hat man nicht
erfahren fônnen, So viel i�tinzwi-
�chenbekant geworden, daß�oles an

die Herren von L�euendorfgekom-
men, und bei der etwa 1750 erfolgten
Erlö�chungdes von Wieuendorfî-
�chenManns�kammes, die hie�ige
höch�t�eligeAebti��inMarie Lli�g-

freien weltlichenStifts Quedlinburg. 1514

berth,gebornePrinzeßinvon Holl�tein,
den damaligen hie�igenStiftshgupt-
‘mann und geheimen Nath Freiherrn
Paul Andreas von Schellershcim
anderweit damit beliehenhabe,

Die dritte Art der Amtslehne“und

be�ondersder hoßenErbämter i�tdas

Câmmereramr. Câmmerer, Ca-
merarius, i�t“derjenige Lehnsbeamte,-
welcher über den Schaß und die Ein-
fünfte des Lehnsheérrndie Au��icht
hatte. Von die�erBenennung i�tnoch
das Wort: Rammer, die kônigli=
che oder fúr�tlicheKammer, auf
un�ereZeiten gekbommen.So wie nem-

lich dasjenige Collegium, welches die
Finanzen, alle Einkúnfte und Ausga-
bén des Landesherrn, zu verwalten hat,
zeßtdie Rammer gerannt wird, {0
wurde auch der Lehnsbeamte, welcher
in den alten Zeiten eben die�eAngele-
genheitenzu be�orgenhatte, Krbkàm-
merer, genannt. Von die�er.Würde

gilt eben das, was. i< von dem Lrb-

mar�chall-und Schenkenamte ge:
�agthabe, Die Verwaltungdie�es
Amts �eßtevon Seiten des Lehnsherrn
ein be�ondersVertrauen auf die Treue
und Redlichkeit des Kämmerers zum
voraus, Sein Gutachten wurde iu

den wichtig�tenAngelegenheitendes

Lehnshofeserfordert, und bei gei�tli-
chen Stiftern,, welche �i, nach ihrer
ur�prünglichenVerfa��ung,mit keinen

weltlichen Ge�chäftenbefangendurf-
Cee “ten,

na volghendeyn dat Ammechtgelaten en heft. Unde wy�enden�ulvenOt-
ten vorgenannt myd du��em�ulvenun�emevorge�ege]denBrewe yn dat Am-

__ meccht,Ley und Were yc.

p) In antig. Quedl. pag. 596.

ft
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ten, war �einAmt von be�ondermGe-

‘wichtund An�ehen. A

Weil aber die Tugendender Treue
und Redlichkeit, und überhauptdie

- Gaben des Gei�tesnicht"fo erblich bei

einer Familie waren, als ihre übrigen

Nittergüter: �owählten die Für�ten
in der Folge �ichzu jedem Ge�chäfte
Männer, die mehr Fähigkeitendazu
hatten. So fiel nah und nach das

An�ehender �ämmtlichenErbbeamten,
und al�oauch das RKémmereramt.
Bloß bei Huldigungen und Einfüh-
rungen vornehmer Prälaten i�tan ei-

nigen Höfen noh die Gegenwart der

Hofämtererforderlich,um �olcheHand-
lungenglänzend , und die Ver�amm-
lungen des Hofs zahlreichzu machen.“
Die zur ehemaligenBe�oldungfolcher
Bedienungen be�timmtenGüter. �ind
inzwi�chenden Familien, vermögedes

Lehúrechts,verblieben, bis entweder die

Familie ausge�torben, und die Güter

eingezogen, oder andere Familien mit

den�elbenwiederum belichen�ind.

Das Erbkämmererame des hie�î:
gen Stifts, komt zuer�tim Jahre 1183
vor.

Berthold q). Hier mü��enwir gleich:
falls bemerken, daß der Ve�chlechtsng-
me in den er�tenJahrhunderten nicht

mit angeführti�t, Aus der Urkunde

von 1199 i�taber zu �ehen,daßder
q) Herr von Erath S, 103,
x) Der�.S. 1099;
s) Der�.S. 157. bis 174.
c)- Der�:S. 178 bis 213,

u) Der�.S. 243 bis 265.
x) Hérr von Lrath S. 24. |
y) Der�.S. 337. EA,

2) Der�,S. 341,

Von den Amtéêlehnendes kai�erlichen

Der er�teErbkämmerer hei�t

1516-

vorhin gedachteErbkämmererBer-
thold ein Herr von &Goimgewe�en
�eynmü��er). Vom Jahre 1233 bis
1241 hat einer Namens Otto die�es
Amtgeführt s), Auf ihn folgte �ein
Sohn, gleiches Liamens, bis gufs
Jahr 1259 t). Die�enbeerbte �ein
Sohn Theoderik bis auf das Jahr
1278 u). Ein einziges mal komt im

Jahre 125 5 ein ErbkämmererNamens
Ligerus dazwi�chenx). Dies bringt
mich auf die Gedanken, daß andie�em
Amte die ganze Familie Theil gehabt

ois
und daßdie�erLKlgerein Sohn

heoderifsgewe�en�ey, Denn auh
in eben dem Zeitraumevou 1220 bis

1279, fommen die Erbkämmerer mit
drei ver�chiedenenNamen vor, nemlicz
Theoderik, Elger und Otto. Nach
dem Jahre 1297 findet man den Na-
men Theoderi? nicht wieder, Dies
�cheinetdex Vater gewe�enzu �eyn.
Nachhin wech�elnLlger und Gero
wieder miteinander abz und zwar Ll-

ger am läng�ten,nemlich bis guf das

Jahr 1303, wogegen Otto �chonmit -

dem Jahr 1297 zumlebten male ge-
nannt wird, Auf gleicheWei�ewer-
den im Jahre 1303 Eiger und Frie-
drich zugleichals Erbkämmerer ge-
nannt y), Leßbtereri�tbei der Urkunde
von 1305 nochzugegen gewe�en2)»

;

i Von

e
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Vonnun an verla��enúns wiederum

die Nachrichten, �odaßwir nichteher,
als im Jahre 1436 einen Conrad

vont Mei�torf als Kämmerer des

Stifts Quedlinburg kennen lernen a),
Endlich giebt uns die Urkunde vom

zo!en Jun, 1487 einbe��eresLicht, Es

haben nemlih die Herren von Mei=-

fforp das LrblêmmereranLt des

hie�igenStifts mit Einwilligung der

hie�tgen--Aebti��inan Liikel Ollgu-

ben db), einen treuen Gof bedienten

der Aebti��inHedwig/aus dem Hau-
�eSach�en, verkauft und die gedachte
Aebti��inhat die�emneuen Käufer
das Erbkämmereramt und die dazu

gehörigenGüter, unterm zo!" Jun,

m Hexxvon (rath S. 723 und 749.
-

$) Die Hauptarkunde hiervon i�in de

freien weltlichenStiftsQuedlinburg,
1487 zu Mannlehnrechte ver-
liehen. /

Wie lange �<die�eFamilie dabei
erhalten, und ob die�esLehn zum

Stifte eingezogen, oder anderweit ver--
-

lichen�ey; — imgleichen ob mitdie: .

�emAmte noch feierlicheHandlungen
verbunden �ind, — dies habe ih
noh niht in Erfahrung bringen
Fênnen.

Das Truch�e��engmti�tdie lebte
Art der hie�igenAmtslehne, Die

haupt�ächlich�tefeierlic;e Handlung,
welche mit die�erWürde verbunden

zu �eynpflegt, i�tdie�e,daß der

Truch�eßbei Huldigungen und andern

außerordentlichenFeierlichkeitenvor
:

dem-

€ Z
Y

>

E

8 Herrn von LKvraths Cod. dipl p. 839. und
lautet al�o;Wir von Gottes gnaden Zedwig, des kai�erlichenfreien weltli-
chen Stifts ¡u Quedlinburg Ebti�chene,geborne Herzogin zu Sach�enu. �.w.

befennen — das wir re<t und redliche belehnet haben, beiiehn in undtf mit

“Craftdie�esBriefes; zu eynea rechten ge�ammtenErbmantie Lehne den Er-
bern unde ve�thennunn�ernHofdiener uud lieben getruwen, Viikel Gllouben
mit dem Kemmevrere Ammecht , mit aller Noize vnde Fubehoringe. Al��e
nemelichenn mit weye Huffe laudt, im Velde und Flore zu gro��enOrdet
gelegenvnde mit eynem Huß vande Hoef unde eyner Huffe Landis Tinsguts-zu
Dittfurth: des zu genißenunnde zu gebrauchen, wie das mogelichene, unnde

billiche i�t. Unnde-darna<h mit die��emnacge�chrebinnGüttern, als mit Na-
men die die Mey�torf voen Curot Wolfen an �ichgebracht habinn,
vnnde die ißund gedachieon�erHoffoiener unnde lieber getrawer LTlickel Gl<
louben für der vorn denn Méey�torfan �i gekauft vnnde brachthat ; als mit

Namen mit dem (Molenblek, der Za��enbreyt,vnde dem Haußendaillan der

Aldenburgkgelegenn Holz vnde Uckervnnde mit aller Ja — vnade Zubehokringe,
nichts davon auLge�cheiden.Jtem mit Namen mit cyner Huff Landis zu Ditts
furth, vnde wen Hu�fenLand zu Callirslove vnde eyner We��enn( Wie�e)
Gra��e¿u gro��enCallierslove vnde eyner halfen Huffe Landis zu Maréslove,vn-

de mit cyner halben Huffe gelegen in vn�erentWe�tindorff,mit aller Fn — und

Zubehöringe,die wir demgenannten Nickel Ollouben ußGun�tvnnde Verdien�t,
den er vns vnn�eremStifte gethan hat, vnde in zukünftigenGezitten thun �all,
gnedialichenn geliehn vnde gehandtreicht habe, der �ozu genicßenvnnde zu ge-
brufen, als �ulcherGe�amptguter Net vnnde Gewonheyti�h,v. [. f. -

1518
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“

demjenigenHofbedienten, welcher die

Spei�enauf die für�tlicheTafel �ebt,
vorangehetund den Ort anwei�et,wo

-

�iehinge�cßtwerden �ollen,Jnalten
Zeiten trug er �elb|die Spei�enauf,
und hatte die Be�orgungder für�tli-
hen Köche, des Kellers, und über-

haupt úber alles, was zur Verp�le-
“gungderfür�tlichenFamilie und des

Ho�f�taatserforderlih war, Daher
i�tauch der deut�cheName ent�tanden,
welcher eigentlich fo viel �agenwill;

er trug's L��enzdaher; Truch�eß.
Jm Lateini�chen+ dapifer , qui dapem
fere. Ex wird auch Sene�challus ge-
nanut. E

So leicht und natürlichdie Ablei-

tung Truch�eß,und die lateini�che
Benennung dapiker,i�t,�owenig habe
icheine befriedigendeErklärungder

lateini�chenBenennung line�lcalcus,-
�ene�callusfindenfôunen c),
“Daß er an Regicrungsge�chäften

und an der Verwaltungder Gerech-
tigkeit Theil gehabt habe , davon fin-
den wir ver�chiedeneZeugni��edes

Alterthums d), Er war zugleichzu

Kriegsdien�tenverpflichtet, Sein

Rangunter den Kriegern war an�ehn-

Guedlinburg. A

Von den Amékslehnendes Fai�erlichen1c.

zu �eyn.

1520

li<h. Er commandirte entweder den

Vortrupp oder den Nachzug tes

Kriegsheeres,und führteeine Haupt-
fahne, wenn es zur Schlacht kam e),
Merkwürdigi�tsdoh immer, daß
ein�tmalsein Prie�ter, Stephan
Gerland in Franfceih die Würde
eines Truch�eß,Canzlers und er�ten
Befehlshabersder Truppen zugleich
geführthabef). Der heilige Bern»

hard fand die�es�ehrun�chicklich,
und machte �einem�rommenEifer wi:
der die�engroßenMann in �einem78
Brie�eLuft,

Das Truch�e��enamtdes fúr�tli-
chen Stifts Quedlinburg bekleidete
vom Jahre 1167 bis auf das Jahr
1183 ein Theoderik. Jhm folgte
LK�if,Theoderik und Herrmann g).
Die leßtereUrkunde, in welcher des

Herrmanns gedacht wird, i� vom

Jahre 1238:
*

Nachbin komt nur

noch ein eivzigesmal ein Truch�eß,
Namens Fohann von Bodendik
vor, und zwar im Jahre 1297, Die-
�eWürdé �cheinthierauf eingegangen

Wenig�tenshabe .ih keine

Spur weiter davon auffindenkönnen.

Voigt.
€) Du Fresne tom. 3. pag. 884 & 887. giebéuns cine Ableitung,die ihm �elb�tkeine

3

Befriedigung giebt. Es �ollnemlich von Son,Sene�e,oder Sente, einer Heer-
de Vich, und Scalchus, ein Bedienter,herkommen. Das würde denn ungefähr
�oviel �cyn,als ein e E das zum Hof�taaterforderliheSchlachtvieh.

n .

E

d) Dz Fresne a. a.-O- u. 889. u

e) Da�.ingl. Tom. 2. pag. 9.
£) Da�.Tom. 3. pag. 888:

-

s) Herr von Œrath S. 93. und 167.
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ogtesStü,
: Montag,den6tenDecember1784,È

Von den �kcinernGib áttender altenDeut�chenim Lün&-
burgi�ches,gemeiniglihSteinhäu�ergenanut,

Nec plura eicus ( Dürvns)Saxum circum�picitingens
Saxum anriquum ‘ingens, campo qui forte jacebat
Vix lud le&ti bis Tex cervice �ubirent. y “i

_ Qúalia nunc hominum producit ‘corpora tellus!
: Gies

N

HA

“leshat �eineEpoche,Das Rei:
:

_

�ebe�chreiben\{einet jezt die

�einigezu haben. Auch ich’

habe eine Kei�evon H-- nah B-:

und in die umtigenden Gegendenge-
macht. Und. da ich auf die�er,wenn

gleichnur kurzen Nei�e,aus allen Rei:
-

chendex Natur viel merkwürdigesan-

getroffen; �okônte ih manchenLe�er
die�erBlôtter damit ein Paar Stun-
den unterhalten, der die lüneburgifche
Heideentweder nochgar niht, odér doch
nicht mit Beobachtungsgei�tdurchrei-
�et,�ondern�iewohl gar bis zu �einem
Be�timmungsortdur<�{lafenhat.
Jc könte ihm aus dem Pflanzenreiche
von folo��ali�chenPappeln, die ich ge-

�ehen,vom Verkoblen der Törfe, und

von den fein�tenGer�tengraupen, die

auf der Dollar Windmühle, unweit

Agatheuburggemachtwerden, erzäh-

Virgil. y E
e

¿

Y

WW
-

fe
y

€

len, no< mehraber aus demThierrei-
che mit Be�chreibungvon Ge�chöpfen.
unterhalten,die ichdort ubter den Land-
leuten. angetroffen, unddie mir um �o
auffallendergewe�en,als �leihrer�chein:
baren Natur nach halb Maun undhalb
Weib, vonedler Stirne und Herzen,
und von be�onders�ihauszeihnenden
Würkungskrei�enwaren. Jch �chränke
jedoch meine diesmaligenRei�ebemer-
fungenbloß auf das Steinreich ein,
und hohle vielleicht ein andermal die
aus den andern Naturreichen nach,

:

habe in dem Ante Moisburg,
unweit den Dörfern Diersdorf, Hol:
len�tedt, der Apelbe>er Papiermühle
und auf dem Wege nah Jubeck, �o-
wohl auf den Aeckerfeldern,als in den
HeidflurenErdhaufen (tumulos)und!
auf den�elbenin einem Krei�e,oder
verlängtenViere>" regelmäßigzu�am-

a SH: menge�éßte
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menge�eßteund- in die Höhegerichtete
großeKie�el�teine,die mit einem noch
größernbedeckt �ind,angetroffen, Die

Zeithat freilichdie Regelmäßigkeitver:

�chiedenerdie�erSteinhaufenzerrüttet ;

allein dennoch �oviel davon úbrig ge:

la��en,daß man gleichbeim er�tenAn-

blick wahrnehmen kan „. daß ihre Zu-
�ammenfeßungdas Werk vernünftiger
Ge�chöpfegewe�enund jebt heilige
Denkmäler des -granen Alterthums
�ind, Nicht obne Ehrfurcht habe ich
�iebei meinerVorbeirei�eange�taunt,
Vielleicht rei�etmancher füßllo�ervor
ihnen vorüberund éntweihet�ie,die�e

ehrwürdigenSteine, deren Ur�prung

wielleiht bis an die Um�chaffungdie-

‘�es.Erdballs reicht , dadurch , daß er

�ie�ichetund. nichtsdabeidenkt. Um.

die�erUnheiligen willen , will ich von

die�enSteinhaufen bekant machen,
was ih vonzibnenweißund halte,
__Jchhaltedie�eSteinhaufen für eben

�olche, dergleichen man in der Amts:

vogteiFallingbo�tellzwi�chendem Dor-

fe Sudbo�tellund O�tenbolzan der
Heer�traße�iebenauf einer Anhöhean-

tri�t,und die da�elb�tunter dem Na-

men der Steinþäu�erbekant �ind,
fur eben �olche,dergleichen‘man in
We�tphalen,im Hol��tein�chen,im

Dithmar�chen, unweit tübect Hl�tädt,undin andern GegendenDe he:
landes findet, ja eben �olche,als in

England unweit Salisbury zu �ehen,

und da�elb�tunter dem Namen Srone-

Vonden �teinernGrab�tättenderaltenDeut�chen1556

heng a) befant �ind.Denn nach dèn

Abbildungen, die man von die�enleß-
tern hat, und die �ichin dem Tractat
des Herrn Lccards vom Ur�prung
der Deut�chenim er�tenBuche5, 43.
finden¿ fommen fe damit �owohl
in An�ehungder Größe der Steine,
als der Zu�ammen�eßungsartund der
Hügel; darauf �ie�tehen,genau: übers
ein, Jn den lüneburgi�chenHeidge-
genden, be�ondersin denen, die �tein
reich�ind,finden�i die�erArt Stein-
haufenoder Steinhäu�erhin und wie:
der. Allein, �ie�indnicht allenthalben,
unzer�töhrtgeblieben,�onderudie Stei:
ne ge�prengetund zu nöthigenBaube:
hufengewidmet, Umderer willen,die
dergleichen Steinhaufen nie ge�ehen,
muß ih erwähnen,daß die Steine,
daraus �iezu�ammenge�eßt,und die

auf der innern Seite mehrentheilsge-
rade �ind,be�ondersabet dex obere
Stein, der die übrigenbede>t, von �o
unglaublicher Größe und Schwere �ey,
daß man �i im Nach�innenüber die
übermen�chlichenKräfte verliert, wo-

durch die Aufbringung �olchernnge-
heurenSteinma��ebewerkrhätiget�eyn
muß;

Zwar mü��enwir jeßigeBewohner
Deut�chlandesund un�ererlüneburgi-
�chenHeide, die wir gegen unfere heid-
ni�chenVorfahren nur Pygmäen find,
weder un�ereKräftenoch uu�ereGröße
mit den Kräften und Leibesgrößeb)
der �ogenanntenalren Deuc�chen

|

ver-
i

ü�hingsGeographie 11te Theil S. 1187.in der Ausgabevon 1760.

DCA Abelinabisnimtineinem {einerGedichte, darin er die Franken und

BVurgundierbe�inget,deren allgemeineLeibeslängeauf�iebenFuß an, te�agt:
Perni



c557 imLüneburgi�chen,gemeiniglihSteinhäu�ergenannt. 1558
vergleichenund me��ewDenn ob ih
gleich der Fabel van dem deut�chen

Rie�enge�chlechte, die Turpin, Chif-
let c) und Sago Silandicus d)
in Scandinavien und Arngrimus
‘Jonas e) in Jsland entde>t haben
will, feinen Glauben beime��e; �ofan

ich dennoch dem Pomponius Mes

la f),„der un�ereVorfahren für We-

�ena inewéholiierSeelen: und

Körpergrößehält, dem Tacitus 8),
der den alten Deut�chengroße Körper

zueignet, deim Fulius Cä�ar) der�te

fürMen�chenvon ungewöhnlichgro�-

be8ge�talt,von unglaublichen
Tapferkeit und Erfahrung
d dem Quintilian i) der

|

imbrern die úbecnatürliche-
StäetE der wilden Thiere zueignet,
meinenBeifall um �oweniger ver�a:

gen, als die�eungeheureSteinma��en

fou�t�elb�tdie Behauptungihrer Zu-
�ammen�eßungdurch ungewöhnliche
und der meu�chlichenNervenkfraftdes

jebigen Zeitalters nicht ent�prechende
Kräfte laut �chreienwürden. Man
kan mit Conring k) annehmen,daß
die alten Deut�chen�olcheungeheure
Steinma��ennicht mittel�tf'ün�tlichex
Ma�chinen,die in �olchemunaufgekläâr-
ten und barbari�chenZeitalter gewiß
noch unérfundenund deren Erfindung
er�tder fraftlo�eruNachweltvorbehal-
ten waren, fondern, wie �chonVirgil
in dem vorange�ebtenMotto an�pielet,
din ihre Körperkraftgehoben, zu-
�ammengebracht, und aneinander ge- -

reihet worden. Ueber alle Verwunse
derung erhaben, ja allen Glauben dex

jeßigenBewoohnerDeut�chlandesüber-
�teigendmußinde��endie Arbeit und

An�trenguugder Kräftegewe�en�eyn,
ff��2 N durch

“ Spécnit�emipedem�ilum Thalia
Ex quo. �eptipedesvider patronos —

Hic Burgundio �eptipesfrequene_

Elexo poplite �upplicatquiete.
e) Chifletius part. I. Ve�antioniscap. 47. i

d) Saxo

-

Silandicus in prœmio ki�toriæDanicæ.

e) Arngcimus Ionas in Islandiæ de�criptionecap. 4.
£) Lib: UIIcap. 3- Germanos �cribit in uniyer�u

poribus, & cap. $- fatetur, naturam ‘quamyi:
frauda��epræcipuæ�taturæviris, Germani

©

minum exercitibus.
8) Tacitus

de

mor. Germ. Cap.NN,

h) Júl. Cæfi bell. Gall. lib. T. &-4.
i) Quintilian.- Declamat. HI. ubi de Cimbris;

NT,

:

R LACE

:

m immanes e��eanimis atque cot+

alias quoque gentes non in totun

2men decora��ealti��imórumha-

nec minus animerum immanitate
guam corporum belluis �uisproximos fui��e,declamar.

k) Conring. Tratar. de HabitusCorporum Germanicorum cau�is pag. 9. & �egg.
“ Imo, fcribit, & alibi pa��imper Germaniam vixi��equondam ejus homines fa-

turæ ac roboris, ni�i vehementer fallor, indicant quæ vi�unturetiany hodie �tu-

pendæmagnitudinis �axa�axis curio�e impo�ita,ad quæ movenda di�ponenda-
que macliinas profe&oartificio�as majoribus defüifle Remo non fatebitur, cui

“

haud ignota ell vetus cuditas &barbaries.

6/
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durch welchedie�eSteinhäu�erißrDa:
�eynerhalten haben, wenn man erwe-

/

get , daßder obereStein eines der �ie:
‘ben Steinhäu�erim Fallingbo�tell�chen
der die brigen bede>et , dem An�ehen
nach mehrdenn hundertCentner �chwer

i�t.Von der Größe der bei die�en

Steinhäu�ernangewandten Arbeit kan

man unfehl�amauf die Größe und

Erhabenheitderen Endzwecke�chließen.
Daun�ere Vorfahren jenes grâuen.

Alterthums, in Wi��en�chaftenund

„Kün�tenunerfahren,die Merkwoürdig-
Feiten ihrer Zeit nicht dur<hSchriften
verewigen konten, �ondernderen An-

denfeh bloßin Liedern erneuerten und

fortpflanzten, von den Liedern aber,
die den großenEndzweckder Stein:
Häu�erbe�angen,wi��entlichkeine auf
‘die Nachwelt gelangt �ind;�ohältes

jeßt�<hwer,den�elbenmit ünum�töß:-

licher Gewißheitzu be�timmen,und.

wir mü��enuns nunmehro bloß mit
*

Wahr�cheinlichkeitenund Muthmaf-
�ungenbegnügen. Einige �ehendie�e

Steinhäu�erfür geweihteTempel an,

in denen, oder vielmehrauf denen den

heidni�chenGottheiten geopfertwuéde,

und vie bei den Mar�enunter dem

edition. Francofurti 17
1) Cf. Commentar. IC. Dithmari in Taciti de mor. Germ. libel, Cap. IX. not, 5

�ichvorzüglichverdient gemachterHel:
den, Die�eleßtereMeinungnime der

gelehrteHerr Fohann Georg Le-
‘card in �einemBuche vom Ur�prung
der Deut�chen‘an.Einem Mann, wie

Eccard,der �ichmit �ovieler Sorgfalt
und Betrieb der Alterthumskündewid-

mete, der die be�tenHülfsmitteldazu
unter Händen hatte und

der
Gelehr-

�amkeitund Wahrheitsliebe ito
voll-

fommenem Maaßebe�aß,um �i<der

Hülfsmittelmit Nußen bedienen zu.
können,môgteman wohl den Beitrit zu
�einerMeinung nicht ver�agenkön

ohneGepräugeverbrannt, daß�ienur

den berähmtenMännern einen Schei-
terhaufenvon gewi��enHolzarten er-

richtet, daß �iejedoch deren ent�eelte
Körper ohne Kleider und Wohlgeruch
verbrannt und_nur zuweilen ihre Waf-
fen und ihrenStreitheng�tmit aufden
Scheiterhaufen geworfen,daßbloßein

Ra�enhügelihr ganzes Grabmal aus-
gemacht,-unddaß ehrenvolleund ko�t:
bare Monumente ihren Ehrgeißzkeis

nesweges ent�prochenjen m). Ullein,
:

LEAs. die

38. : :

m) Wie unähnlichwaren Ldamaligen GebräucheDeut�chlandesden ver�chtyendes
ri�chenGebräuchendes jeßigenZeitalters, in welchem Sterbethalers-Ge�eli�chafs
ten errichtet werden, um die Ver�torbenende�toprächtigerbeerdigen und betrau-

ren zu können. Wie unähnlichdenen ko�tbarenund oftmals unvernütftigenGe-

bräuchender alten Welt, die bei den Leichenbegängui��enkultivirter Nationen
Sitte
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die Nachrichten , die Tacirus von und theils reichen ��enicht bis zu un-

Deut�chlandsGebräuchen erhalten, �eren Vorfahren, die unter dem allge-
�indtheils nicht voll�tändiggenug, �indmeinen Namen der Sach�enblüheten,

theils Nachrichten vom Hören�agen,, Denn es bemerken �chonJohann
;

ESN Sfff��3 Piccard

Sitte waren? Die Griechen be�prengtenihre Todten mit Wein und wohlries
ejenden Salben. Die Syrer bal�amirten�iemit Myrrhen, Aloe, Cedern, Hos
nig, Sal), Wachs, Harz und wohlric<enden Salben cin. Die Einwohner zu

Me��ina�chmücktenden ent�eeltenKörper ihrer vornehmen Mitglieder mit einer

«Krone und weißemköNichenKleide. Die Spartaer bekleideten ihre Todten
mit einem Purpurrockeund legten �ieauf Baumblätter; die mit wohlriehenden
Oélen benetzt waren. Nach den Berichten des Julius Cä�ars,waren der Gal-

“fier LeichenbegänguißFeierlichkeitenprächtigünd fo�ibar. Sie verbrannten mit
dem Körper des Ver�torbenenalles, was ihm im Leben vorzüglichlieb gewe�cih
�elb�tihre Hansthiere, ja �ogarihre Knechte, Die vormaligen Litthauer vere

brannten ihre Todten und mit ihnen ihr fo�tbar�tesHausgeräth,ihre Pferdes
ihre Waffen, zweene Jagdhunde, einen Falken und den gctreue�tenKnecht , de�-

�eynâch�teAnverwandte und Freunde dafür auf das herrlich�tebe�denfetwur-

den. Cf. Speidelii Sele&a Juridico: hißtorico-politicatic. 26, Die Thracier
“hatten, nach dem Herodot im 5. Buche, 2. Capittel , die Vielweiberei im Ge-

brauch. Wenn der Mann ver�tarb,\o zanften {ih de��enWeiber um den Vor-

zug in der Liebe de��elben,Des Ver�torbenennäch�teFreunde kamen zu�am»
men und be�timmtennachvorgängigergenauer Unter�uchung,welche vou den

Frauen dem Ver�torbenenim Leben die lieb�tegewe�en.Die�erwürde darauf
großeEhre bezeiget, von dem be�tenFreunde des Ver�torbenenzu de��enGrab-

�tättegéführet, da�elb�tvon ihm er�tochenund zu dem Ver�torbenenins Grab
geleget. Die übrigenWeiber hielcen es für ihr größtesUnglü>,und Be�chim-
pfung die�erEhre nicht gewürdigetzu �cyn.Vor dem Begräbniß der reichen
Thracier wurdeder Todte drei ganzer Tage lang zur Schau ausge�eßt,und uns

terde��enviel Vith ge�chiachtet, das von denen verzehret wurde die ihn bewein-
ten. Nathdie�endrei Tagenverbrannten �ieden Todten oder legten ihn unver-

brannt in die Erdeundbehügeltendie Grab�tätte.Sie �telltenhierauf bei dem

Grabe allerhand Spiele, be�ondersKampf�pielean. Noch jet herr�chetbei

den Chine�erndie ab�cheulicheSitte, daß�ieEhefrauen zwingen �i<im Pomp
mit ihrem Ehemannverbrennenzu' la��en.Siehe Herrn Dectors Leß Ge-

�chichteder ReligionAb�chn.2. 6. 24. Seite 425. Der Römer Leichenbs-
gängnißwar vorzüglichpompös.und k , Die Körper der ver�torbenenMa-

gi�tratsper�onenwurdenmiteinem purpuüknenGewande, die Rathsherrn und

Burgermei�terin ihrerEhrenkleidung, und die Triumphalhelden in Jupiters
Leibroe (tunica Jovis) ‘die vom Volke aber im Pallio verbrannt. CL, Spei-
del. 1. c. Das Gefolge ihrer Leichenbegängni��ewar �oan�chnlichund �oaus-

�chiveiféndgroß,daßder Ver�torbene,um es no< mchr zu vergrößern,gemeinig-
lich albe �eineKnechte, (Servos ) im Te�iamentemanumittirte, cf. Diony�.Ha-

licar. lib. IV, daher 8m �olcherAns�hweifungEinhalt zu thun dur< den le-

em Fú�iam Caniniam bergleid;enManumittirung der Knechtebis auf den fünf-Sem
D, 1

“tenTheil der�elbeneinge�chränketwerden mußte,Der ver�chwenderi�chenSN
:

;

male

M2.
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Piccard m) und Beyßler0), daß
die alten Deut�chendie Grabhügel
berühmterHelden mit Bäumen um-

pflanzt,oder mit einex Mauervon un-

geheurenSteinen be�eßzthaben, und

in ihren Urnen findet man allerlei Ge-

\hmeide, Hausgeräthé, Waffen und
SDeldp).

Es- i�tal�onichts minder als die

A�cheeinesHelden, der �ich�einenZeit-
geúo��endur< großeund edle Thaten
ehrwürdiggemacht hatte, welche die

alten Deut�chendurch �olcheungeheure

qualeunddeichenbegängniß-Spiele
8e, Rom. IL 7,

Vonden �teinernGrab�tättender altenDeut�chen1564

Steinma��enheiligtenund vor Entweir-
hung �icherten, und die wir noc jeho
unter den Steinb&u�ernverehren,wel-
cheih vor erwähntermaaßenim Amte

Neebieyund Fallingbo�tellge�ehen

gn Le�erndie�erBlätter zu ge-
fallen, die entwedex fein tatein ver�te:
heu, oder die ‘des berühmtenHerrn
Leccards fürtreflihesWerk vom Ur-

�prungder Deut�chenniht be�ißen,
will ih dasjenigewas er im er�ten
Buche$. 38. und43« von die�enbe-

�teinertén

niht zn gedenken.cf.Kirchmann de Fu-

Virgil giebt von ciner römi�chenTodten-Verbrennungund
2 avidiin dem 61%Buche �eineseveldengedichtsnachfolgendeGnre�ibeVe�reibung:

; Nec minus interea Mi�enumin littore Teucri
__ Hebant & cinéri ingrato �upremaferebant.

aK

Principio pinguemtædis& robore Seto
Ingentem fruxere Pyramz cui frondibus atris

?' Intexunt latera’ & ferales ante cupre�los
Conl�tituunt;decorantque �uperfulgentibus2rmís,
Pars calídos latices & ahena undantia flarmmis

Expediunt,corpusque lavant frigentis 8 ungunt.
Fit gemitus: tum membra toro defleta reponumt,

-

Purpureasque �uperve�tes,velamina. nota,

Conjiciunt: pars ingenti �ubiere feretro,
Triße mini�terium & �ubje&tammore parentum
Adver�i tenuere facem : conge�tacremantur

_

Thuridona, dapes . fu�o crateres Olivo,
To�tquamcollapficineres & flimma quievitz
Religuias vino & bibulamlavere favillamz
O��aquelefa Cadoitexit Chorineus ahene
Idem ter Socios

Pura
circumtulit unda,

Spargens rore Tei imo Selicis Glivæ=
Lu�travitqueviros, dixitquenovi��imaverba,
Ar pius Aeneas ingenti male �epulcrum

N

Imponit, fuaquearma viro, LOIRE eiqueMoire �ubaërioz -

—

e) Kutiquitat,Cap.V.

o) Antiquirat: Sept. & Celt, Set, I. Cap.I
p) Cf. Schmincke Di��ert.-dePelis

is

�epulchralibus& acmisTapideisVetevim Cat
eorum, Marpurg. 1714.
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�teinertenGrabhügeln�chreibt, gus-
-

zugswei�eher�chen-

“Un�ereVorfahren,�chreibter,glanb:
ten das Leben der Seele nah dem To-

de, und hielten dafür,daß ihnen dieje:
nige Sachen , die �ieim Leben lieb ge-

habt, auh no< na< dem Tode ange-
nehm wären. Sie begruben, oder ver-

brannten däherdie�e geliebtenSachen
zugleichmit dem Körper der Ver�tor-
benen. Der berühmteAbt Doetor

Schmidt hat bei dem Grabhügelun-

weit Helm�tädthalb verbraunte Kno-

chen von Thieren gefunden, derglei-
chen man auch inauderen Grabhügeln
angetroffen. Man findet in den Ur-

nen unter der A�cheArmbänder, Rin-

ge , Spangen , Haarnadeln, Kämme,
Wa��enund Schlli��el,zu Zeiten auch

Ge�chmeideund Geld, was �ievom

Feindeerhalten, Sie errichtetendie�e
ungeheurenSteinma��ennicht zuEhren
niederer Seelen, �ondernzu Ehren déx

Helden , die �ichdurch Tapferkeitund

edle Thaten berühmtgemacht hatten.
Ganze Völker�cha�tenvereinigten ihre
Kräfte um �olchenedlern Seelen diefe
höch�tenEhrendenkmälerzum Nachah-
mungsreißfür die Nachkommen�chaft
zu errichten, Die Grab�tätteanderer
Men�chenbe�tandbloß in einem Ra-
�enhügel.

;

Die�eungeheuren�teinernenGrab:

mâler, findet man am hâufig�tenan ten

Orten Deut�chlandes,wo �ichdie Sach-
�enniedergela��enund angebauet hat:

ten, We�tphalen,Frießland,und vor-

¿züglichHoll�teinund Jütlandi�tvoll

von die�enDenkmälern, Jn O�tphar
len (das i�in dem eigentlichenSach-
�en,) trift man �olchen �eltenan,
weil da�elb�tdie großen Feldfteinera-

rer �ind.
Mengeanzutreffen,als in Dännemark,
Norwegen, Seeland und Schweden,
da �indauch die�eSteinhügelam häu?
fig�ten.Ja England findet �ch�ehs
engli�cheMeilen von Salisbury ein

vorzüglichberühmtesDenkmal die�er
Steinhäu�er.Man nennet �olchesgez
meiuiglih Stoneheng, Die Ungel�ach-
�enhaben�olches,wie ih dafür halte,
errichtet, Die Zu�ammen�ebungde�
�elbeni�tbewundernswerth,Vondew
alten Celten rühretes gewißnicht her-
Denn bei die�enwar es nicht Sitte,
und ihr Ehrgeißer�treckte�ichauch �o
weit nicht, den Ver�torbenen�olche
Denkmäler zu errihtèn. Auch den

Dänenkan man de��enErrichtung
nichezu�chreiben,Denn damals, wie

�elbigein England einftelen, lebten

fon Ge�chichts�chreiber, die ein fol-
hes merkwürdigesMonument gewiß
nicht mit Still�chweigenwürdenüber-

gangen haben. Taciriis erwähntdie-

ferSteinhügeknicht, denn �eineKennt-

nißvon Deut�chlander�treckte�ichnicht
bis auf die Sach�en.Der gemeineHau-
fen nennet die�e�teinernenDeukmä-
ler Rie�enberrcnund zunnengtä-
ber, und glaubt , daß ihre Errichter
übermen�chlicheKräfte gehabt, Un�ere
Vorfahren nannten alles das, was das

gewöhnlicheüber�tieghunni�ch.Sie
hielten die Hunnenfür Rie�enund ma�:

-

fen„ wiewohl irrigerwei�e,nach der
;

Gröô

Denn, wo �olheSteine in

4
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Größeder Werke, dieGrößeder Kör-

pex ihrer Urheber ab,

Die Grabhügel, die �ichin dén hie-
�igen{andén befinden, hat uns Ma-

jor, Arekiel , Liunning und andere

mehr abgezeichnet, Jh will nur die

Grabhügelbeierflich machen, die man

bei Helm�tädt,und den, welchen man

bei Búlk im Holl�teini�chenantrift.
Sie be�tehenaus einer Reihe in“ die

Runde zu�ammenge�eßtergroßerStei:

ne. Die allergrößtenSteine liegen
obenauf den andern, auf welché�iemit

er�taunenswürdigerArbeit hinauf ge:

bracht �ind,Ander Land�traßefinden
�i<hin und wieder noch mehrere der-

“gleichenGrabhügel. Ju dem einen
der�elbenhat der Abt zu Marienthal
und Profe��orSchmidt zu Helm�tädt

Kohlen und Pferdeknochen gefunden,
Denn die alten Deut�chenverbrann-

ten die Waffen und was ihnen im Îte-

ben am lieb�tenwar mit dem ent�eel:
ten Körper. Die Einroohnerzu Helm-
�tädtnennen die�eSteinhügel Lub-

bons Sreine, daher man \{ließet,

daßder berúhmteLubert beneb�tden

Seinigen allhier begraben liegt, der

in dem Kriege der Sach�engegen die

Thüringer�einLeben verlor. Denn

Helm�tädtliegt auf der �äch�i�chenund

“ thüringi�chenGränze,allwo/ in ältern

Zeiten eine berühmtegroßeSchlacht
gehalten worden. Hie�elb�tund auf
den benachbartenHügelnfindet man

viele dergleichenSteingräber. Bei

den Grabhügeln der Ver�torbenen

Heringnnsburg.

“�elb�tBrute- Kamp nennet,

wurde Religionsfeiérgeßalten; und
da die altén Deut�chendafür hielten,
daß �olcheFeier am \ci>li<�tenin
Hainenbegangen werden kônte,weil
deren Einóde und Dunkelheit de�to:
mehr Ehrfurcht einflößte; �oerrichte:
ten �iedie Grabhügeloftermalen au<z
bei Wäldern, Bei dem Dotfe Al-

bersdorf im Dithmar�chenauf dea

holl�tein�chenGränzen, befindet �ich
ein �olcherSteinbügel, den man da-

Die
Angel�ach�ennanuten dergleichen Hes
arhbge, Hear. Es wird daher
wahr�cheinlich,daßder zwi�chenHelm:
�tádeund Marienthal unweit den

vorbemeldetenLubbons�teinenbelegene
Wald den jeßigenNamen Härkling
erhalten, und ehemals ein dergleichen
Hain und Gößentempelgewe�en.Denn

un�treitigi�t.es,daßbei Helm�tädtheid:
ni�cheGötter verehretworden, und -

daß der Abt und Bi�chofLudges
da�elb�tdie er�techri�tlicheKirche iù

Niederfach�en anzulegen

“

aus dem
Grunde für nothwendigerachtet hat,

Youth is not rich in Time; it may
Z be poor,

—
GES

And what its Worth, 2�k Death beds;
“

thez kan rell.
Part with it as with Life, relu&tantz big
With holy Hope of nobler Time to

come ;

Time higher -aim’d, Still nearec the

great Mark
Of Men and Angels 3 Virtue more

ivine!
|

Young,

“

Marwedel,
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Nachrichtenüberdie Gerichtöverfa}�ungin ver�chiedenen
Ländern,

“nun no< das Con�ei!du Roi.
Es i�t{wer von die�emTri:

bunale einea richtigea Begrif zu e-
ben.
der durcheinen gewi��enDi�trikt,noch
durc cine gewi��eGattung von Sa-

chen, Maaß und Ziel ge�ebt.Es er-

‘kennt auf - gewi��e:Wei�e-über alles

was einer gerichtlichenDi�cu��ionim.
ganzen Reiche fähig i�t.

“ Der König i�tvie Quelle aller Ju-
risdiction, ihm fôint es daheraúchzu,
über die Gerichtsverfa��ungein wach-
�ames-Augezu haben, und er bedient

�ichdazu „
wie zu andern Theilender

Admini�tration„ �einervon ihm dazu
gewähltenRäthe, Der Canzler,das

Haupt des Ju�tißwe�ens,dem derVor-

6 in allen Tribunalea gebührt,i�t.
auch an der Spihe �einesCon�eil.
Die�eWúrde if die er�teim Reiche,
und kan dem, der damit bekleideti�t,

nie genommen werden, Wenn aber

‘derCanz�erin Ungnade fällt,�owird

Seiner Jurisviction wird we

ge�ammeltdur< Ba�ilius von Ramdohr,
3

Ho�fgerichts- A��e��orin. Hannover,
|

2

7, CFort�cbutig;).

I: allepôch�teGerichtshöfei�t ex exilirt.

l

Man nimt ihmdie Sie-

gel und giebt �ieeinemandern, vermös-

ge einer Commi��ion*die nah Wille

kühe zurückgenommenwerden fan.

Die�erverwaltet unterde��endas Amt
des Camlers, Unter dem Namen des
Gárde des Sceaux.

ME /

_Die Mini�terund Staatsfeckêtairs;,
36 Con�eillersd'étar, ( Staatsräthe,)
von denen 30 aus der Magi�tratur,
3 aus dem Militaix, und 3 aus dex
Gei�tlichkeitgenommen werden, und

die maîtres de -reguêtes machen das

ganze Con�eil aus. EA

3

Die�esaber i�t‘inmehrereCollegia
getheilt,

°

:

|

« 1) Der’ geheimeStaatsrath 7 lé
Con�eild'écat, in dem dié auswärti-

zen A�airenbehandeltwerden, be�teht
bloßaus dem Königeund �einenMi:
ni�téën,2) Le Conleit des depéches,
(die eigentlicheLandesregierung,) vor

welchesdiejenigenSachengchören,dié
die innere Landesadmini�tration

/

be

treffen, be�téhtaus dem Könige> dem

BB N _Canz:
-



Canzferoder garde des Sceaux, den

Mini�tera,den Staats�ecretaics,und

2. bis 3: Staatsräthen,Außerdenr
giebt es noh 3) be�ondereDepartes
ments die das Sacca 20h Han:
del, dew Kriegsetat, -das Seeroe�en
unter �ichhaben, und Con�eilsde

_ Commerçe,finance,de guerre, de ma-

rine genannt werden, Sie �indbei-

_ nahe auf: eben die Art wie das-Con-
�eildes depêchesbe�cbßt,.

Lés Coafeil des parties i�tendlich
das vierte Collegium, und eigèntlich

“

dasjenige, das �ichmit dem Ju�tißwe-
�enbe�chäftigt.Jn die�emlebten i�
der König nur �eltenzugegen, �on�t
Haben „alle Mitgliederdes Staats:

raths darin Siß und Stimme.
:

- Wenn ciner von den öber�tenGe-
_ richtshöfenein Urthel abgegebenhat

mit dem die unterliegende Parthei
uicht zufrieden ift, �ogeht�iean das
Con�eil.desparties und bittet um Ca�-
facion des Urthels- (Ele �epourvoir
en ca�lation), Die unge�eßlichè?Ent:-

�cheidungdurchdie unrichtige Anwen-
“dung der Gefebe,fan nie einenGrund

* der Ca��ationabgeben. Es muß in

dem Urthel ein Fehker in An�ehung
der Formalienliegen, eine Uebertre- »

tung der Gerichtsform,
der Proceß:

orduungen-
4heln wird um Ca��ationnachge�ucht,
Man durchwühltum die�ezu begrün-
den, alle Schlupfwinkelder Gerichts-

ordnungen, Man kannicht leugnen,
daß die uei�tenabge�chlagenwerden,
Allein auchderjenigen, die man an-
pimt, �indnochviel zuviel,Das Con:

Nachrichtenüber dieGerichtsoerfa��ung

Beinghe bei allen Ur-
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�eilwird nach und nachzu einernetten
Jn�tanz„

die den Partheien um �o
_ fo�tbarerfällt,als durchdie Ca��ation
nochnichts ent�chiedenwied, �ondern

“die Sache gerade wieder dahin kömt,
wo �iewar, ehe der Proceßanging.
Denn �iewird nun an einen andern

Grerichtshofge�andt,der die Procedur
von neuem anfängt ESIS

+. X *

Auchdie Ent�cheidungder Sachen
vor Commi��ioneni�tin Frankreich
nicht unbekant, Mächtige bei Hofe,
Communitäten,die man gern-des ko�t:
baren ordinairen Gangesder Gerichte
überhebenwill, erhaltenin ihren Sa-
{<é¿nCommi��arien,die gèmeiniglih
aus den Stgatsräthen (Con�eillers
d’étât)und maîtresde requêtes ge:
nommen werdett, Die ordinairen Ge-
richtshöfeerhebengemeiniglichihre
Srimmen gégen dié�eCommi��ionen,

von denen �iebehaupten; daß �iedie
Bürger ihren einmal ge�elztenObrig-
keiten entzichen,und als Mittel anzu-
�ehen�indderen�i die Mini�terbe-

dienen, um �ichde�tounge�trafterüber
die Ge�eßehikaus zu�ee

-——# * X

Das Con�eil des parties i�tnun

noch von dem Grand Con�eilzu untev-

�cheiden. A

\

E

_Jm Anfange wurden die Miktglie-
der de��elbenaus dem Con�eil‘odee
dem Staatstathe gezogen , und ihnen
die Ent�cheidunggewi��erSachen pèc
‘modumcommi�lionisaufgetragen, Z.
‘E, der Klo�ter�achen.Nachher aber

ward die�eCommi��ionfortdguérnd,
i

i

LS und
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“Und als ein förmlichesTribunal init
Prä�identenund Räthenbe�eßt,die

jeßt ihre Bedienungenkaufen. Dies

erwecte die Klagen des Parlaments
und der Stände, Aber vergebens.
Man betrachtete es als ein Mittel die

Macht dér Parlamêéntetzu �chwächen,
indem inan die�enSachen entzog die

man jenem beilegte.

Man ging �oweit den Ver�uchzu

machen bei dem�elbenGe�eßeinregi-
firiren zu la��en,Die�esmißglückte
zroar, inzwi�chen�iehtdas Con�eildie-

�esGrand Confei),als ein ordentliches
Gericht an, das ihm immec in alle

Sachen zu Gebote �teht," die es felb�t
nicht übernehmenkan oder will, Als

1771 das Parlament exilict wurde,

fo bemächtigte�ichdas Grand Con�eil

�einesNamens, �einerGe�chäfteund

�einesVer�ammlungsorts,und fügte
fichin allem der Ab�ichtdes Mini�te-
riums. Dochdauerte dies nicht [an-
6e, und der Haß und die Verachtung
worin die�esTribunal \{<on vorher

Fand, �inddurchdie�enVorgangnoch
vermehrtworden. Man kan �ichden

richtig�tenBegrif von die�emCollegio
machen, wenn man es als eine �tehen-
de Commi��ionbêtrachtet,die immer

bereit i�talle Sachen, die man an die-

�elbeabgiebt, zu ent�cheiden,Jchüber--

la��eeinem jeden-eine eigene Betrach:
tungen über die Exi�tenzeines�olchen
Gerichts in einem wohl policirten
Séaat zu machen, in dem jedeMacht
Hillig ihre wohl be�timmteGränzen
haben�olte, -

Pe

AA #. É.

in ver�chiedetenLändern,e“

;

E
der alten, nehmendie -Miliß

2 a
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Die Confeillersd'étát,(Staatsr&
the,) von denen ih obenbei dem Con-
�eilgeredet habe, werdenaus ältern

Magif�tratsper�onengenommen und
�tehenin ziemlih großemAn�ehen.
Jhre Bedienungenwerden nicht ge-
kauft, �ondern�indeine Belohnung
derjenigen die Intendanten, avocats

généraux und Prémiers Préfidens bei
Provinzialparlamentengewe�en�ind:

Les maitres de_requêtes,deren i
gleichfalls{on ‘einigemal erwähnt
habe, �indeigentlichals- Mitglieder
des Parlaments anzu�ehen.Sie �ind
deu Con�eillers d'étatzu Hülfe gege:
ben, und haben-den Vortrag und

Stimme im Con�eil des parties, und
in einigen Sachen im Con�eil des“ de-

pêches. Jhre Bedienungen werden
gekauft, doch können nur �olchedazu
gelangen, die ‘eine Zeitlangin einene
obet�tenGerichtshofege�e��énHaben,
oder an tér Spihe eines Untergerichts
gewe�enfind. NGA

Aus diefenmaitres de requêtesnitût
man dié iñtendans de Province, dérent

ge�eßlicherTitel: abgeordnetèerCom-
mi��ariusi�t(Commi��airedepartï),:
Sie be�orgendas Detail der Landes-

regierung unter Auf�ichtder Mini�ter.
“Sie haben die Repartirnng det

Auflagen, erkennentiber Streitigkeia-
ten díe �ichin An�ehungderjenigen
extraordinairen Abgabenerheben, de-
rén Ent�cheidungman ‘den Elé@ions
obangeführter“Maaßen genommen
hat , haben die Auf�ichtúber die heu:
anzulegendenWegè,und über die Er-

4
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- aus, mü��enübér“'allecue Anordnun-

gen in ihrer Provinz ihr Gutachten
geben,habendie Be�orgungdes Pro-
viauts für die Truppen,und der Ma-

gazinefür die Provinz2c:
©:

tau: appellivtvon ihren Verfü:
gungen, die man ordonnances nenut,
an das Con�eil.Hier wird die Ap:
pellation entweder von dem Con�eil

des parties, oder von dem Coñ�cil-des

dépêchesent�chieden,oft aber nur von

demMini�terin dé��en.Departemeut
�iegehört. Denn durcheinen �händ-
lichenMisbrauch, den aber das Her-
fommen authori�irt, fommen eine

_ Mengevon Ne�olutionenzum Vor-
“

�chein,die man zwar dem Staatsra-
thebeilegt, die aber nie in dem�elben.

zurFrage gekommenfind, und die eit:
“

zigund allein dem Cabinette des Mi--

niftersihrDa�eyn,¿uverdankenhaben,
:

2) Von derGerichtsformoder
dem Proceß ( La procedure),

“Fh werde hierbeiziemlichkurzfeyn,
weiles ganz a

liegt, mich hier in ein den mei�ten
einer Le�erlangweiliges Detail ein?

zula��en?Diejenigen,die tiefer in die

Kennitnißdes franzöf�chenProce��es
einzudringen tu�thaben , Saen ih
auf folgendeBücher:

1) La procedure’Civile
|

par PigeauYl. Vol. in 4:

2) Le procèsverbal dé„conferen-
“ces �arles ordonnances in 4.

3) Règlemensda Con�eil.

4) Procedure des Ju�ticesde
et‘mièrelú�tauce.¡TA IK

J

Nachrichtenüber die Getichtsverfa��ung|

außermeinem Zwecke

«termino nit er�cheint„

-- Beklagte ab_in�tancia‘ab�olvirt(on
Wenn der Be-

| flagte nicher�cheint,,�ocontumazirk
*

: ihn

3
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5) Procedure déscours fóuveraincs:
6) Procedure du con�eil

[baue
les

ca��ations.

Jeder Cioilproceßfängtmit einer

A��ignationan. Dies. i�keine Art
einer in jus vocationis, einer außerge:
richtlichenVorladung durch einen Juz
�tibdienerden man Sergeänt“nennt,

Bei den höch�tenGerichten mußder

Nichtexdie Exlaubnißzu: a��igniren
geben, aberbei Untergerichtenüber:
giebt man dem Ju�tißviener\{le<t
hin die A�ignation; die eine Auf�or-
derung enthält/ den Gegen�tand‘der
unter „beidenTheilenob�hwebenden
Differenz- tvelchegenau darin ange-.
geben �eynmugs,gerichtlichauszuma-.
chen. Drei Tage nachder Uebergabe
der A��ignationmuß der Sergeant
die�elbeim gerichtlichenProtocollbu-
è inregi�trirenla��en,
Es �indgéwi��etermini Iedntesge:

�etin dénen. beide Theileer�cheinen
mü��enzbei den Untergerichten von

8, bei den Obergerichtenvon 14-Ta-.
gen, und bei deúParklamentern von 4
bis 6 Wochen:- Die�etermini lega-
les nennt man delais, und fe mú��en
von denen unter�chiedenwerden „

die’

der Richter �ebt,und préfixionshei�e
�en,und prorogirt werden können.-

Währenddie�erHe�ehlichen
y
Fri�tmuß

der a��ignirteTheil‘inenProcuratorad aa �tellen. --

Wenn der KlägerSaud in

�owird der

-

lui“ donne congé),



ibn dé Klägerau Grefle; welchesdie

Verrichtungen un�ererSecretarien
Botenmei�terund Canzelli�ten.zu�am-
menCA

at.

Die�eContumazirungnennt man

(lever.défaut)und i�twohl ven der
Forclafion zu untet�cheideh, oder der

Strafe des Ungehor�amsnah der

Kriegsbefe�tigung( conte�tationén

cau�e),Die Folge des �ugementdu

défaut i�t,daßdie Klagefúr einge�tan-
_den ange�chenwird (ajuger �escon-

clußionsaú demandeur) Ehemals
ward ‘der Klägernur zum Bewei�e
�eincrForderung zugela��en,und: der

Beklagte mit �eïnenExceptionenprä-

units(déboutéde defen�es).

Des KlägersZibell nennt man re-

quête. Des Beklagten Exceptions:
�chriftde�en�es.

-

Die blos dilatori:

�chenEinredenheißen:lins de non pro-
eeder, die peremptori�chenfinsdeñon
récevoir

°

-

“�tdie Sache �ehrdetGiaae

t

êt:
: fordert��ieè eine Exrôrterungdes fai,
(�ielle gîle en fait) mü��enviele Ur-
funden und andere Beweismittel bei-

gebrachtund erwogen werden, �odaß
�ieeiner mündlichenErörterungnicht
fähig�indz-alsdann wird tin �{riftli-
chesVerfahreneingeleitet. Diesnennt
mant appoëïnter,und die�erProceßhat
mit dem un�rigenviel-Achnlichkeit,

Ein Mitglied des Collegii trägt
aus den Acten vor ( fait le’

rapport),
Manvotirt und fpricht. ‘

Ein ConvolutActen heißtim Fans
zö�i�chenun faé de BE MGRe
E Ispieces «

in ver�chiedenenLändern,1,
iy

“Ach‘habe�chonobenge�agt:daß.

22€

1 dem Parlamente das �chriftliche

Verfahrenvor die Chambres des en-

quêtes gehôré, Die Râtheder�elben
habenallé ihreSécretarien,die ihnen
die Actenextractede jure, und das vo=

tum ex ob�ervantiamachen. Auch
theilendie�emit den RäthendieSpor-
teln, die man epicesnennt, únd �oan-

�ehnlich�ind,daßzuweilen160,000
Uvres von einem Proce��eeinfommen,

Läßtdie Natur der Sache abèr ciù

mündlichesVerfahrenzu ; �owird auf
die beidenbloßenSchrifr�äge, la ‘re-

quêre, & defen�es �ogleichplaidirt,

Zuweilenwird auchein Punkt ad �e=-

parâtumzur �chriftlichenErörterung
verwie�en(On orfdome une Enquê-
te), oder, wenn er prälimingiri�t,
vother�chriftlierörtert.

Béi Untergetichtenplaidiren‘die
Partheien in Per�on, bei Obergerich-
ten aber durch Advokaten.

Gemeiniglichreden die Advokaten
beide an einem Tage gegen einander ;
wenn aber die Sache wichtigi�t,und

vorzüglichbeimParlamente in Paris, *
�oredet. jeden Gerichtstag nur „einer;

Der Ortwo geredet wird, heißtl'au-

diençe,daheerman das Einleitenzu
einein Erketintni��e”‘durchein mändli-
hes Verfahren itaîter,jugerà E

_diençenennt,

Wenn beider TheileAdvókatenge
�prochenhaben , �oträgtden dritten

Gerichtstagdarauf der Advocat du

Rói , und in den ober�tenGerichtsßô-
fen der Advocat Genèral, aús die�en

e tit
Redendas “Sachdienlis

i

Re

M
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:

: NachrichtenüberdieGerichtsverfa��ung
che dem ver�ammletenCollegio vor,
und fügt�einvotum biz

Dies i�teine förmlichemündliche
Relation, er prámittirtdie Ge�chichts-
erzählung,�ehtdie Gründe!des Klä-

gers und des Beklagten auLeinander,
prüft �ieund ent�cheidet.Die Räthe
entfernen �icheinige Zeit , (vont aux

|

opinions ) der Prá�ident�ammeltdie

Stimmen (recueille les voix ) und

�prichtnah der Mehrheit(juge àla
pluralité.)+

LASs X *Æ&

“

Der peinlicheProceß( procedure
Criminelle ) i�tgânzlihaccu�atori�ch.
Derbeleidigte Theil klagt auf Privat-

- �atisfactionund der Fi�calauf die ôf:
fentlicheStrafe (réparationper�onel-
le & vindide publique). Auf die

Klage nimt man die Unter�uchung
vorzüglichdur die Abhöórungder

Zeugen vor (0n ordonne qu'il �oitin-
formé). Wenn die ZeugenJemanden
graviren, �owird die�ercitirt. Man

hateine Real-Citation (décret de pri-
�ede Corps) und zweiArten der Ver-

bal-Citation, Die eine der�elbenmacht
den Citirten., oder Juculpaten unufä-.

hig ,
wenn er ein Bedienter“desKös-

nigs i�t,�einAmt ferner zu verwal:

ten, und heißtajournemeneper�onnel.
Die andere die einen bloßenBefehl

. enthlt , �ichzu �tellen,heißtA�ligna-
- tion pourêtre ouï. Wennnun die
Aus�agendes Juculpatenden Vér-

dacht vermehren,und zwareines Ver-

brechens wegen, das eine ôf�entliche
Ahndungverdient , #0 wird ein wah-
res peinliches Verfahren- eingeleitet,

28
¿ ÿ :

und dies nennt man réglerà l’extra=
‘ordinaire,

4

“Hierwerden die Zeugen no<hmals
vorgefordertund man frägt�ie,ob �ie
bei ihrenAuvs�agenverharren, Dies
Verfahrennennt man récoler leste-

mdins. Es �tehtdann noch in ihrer
Macht ihre Aus�agenzurückzu neh-
men, einzu�chränken,zu ergänzen.
Allein von nun an können �teohneals

fal�cheZeugen ange�ehenzuwerden,
nichts mehr in ihrèn Zeugni��enän-

+ dern. Hierauf folgt die Confronta:
tion -des Jnqui�itenmit den Zeugen
in Gegenwart des Richters. Man
fängt damit -an ihm die Namen der
Zeugen.vorzule�en, und ihn bei dem
Namen eines. Jeden zu fragen: ob er

Ur�achhabe ihn als verdächtigzu
verwerfen? (de le �u�peflter)Die�en
Streit úber die Zuläßigkeit-derZeu-
geit nennt man les-reproches, Man
\chreibt alles auf o oobi was ver
JIngui�itzur Be�chuldigungals auch.
was die Zeugen‘zu ihrer Vertheidi-
gung anführen.

Dann ließt man

u die Aus�agen
der Zeugenvor, und beideTheilemú�:
�enihre Anmetkungeudarüber ma-
chen. Die�esVerfahrenhalten die

Franzo�enfür eine der: herrlich�ten
Einrichtungen,und für ein untrügli-
chesMittel hinterdie Wahrheit zu
kommen. J<h will nux die einzige
Anmerkungmachen; daß der uner--

�hro>eneLa�terhafte,vor dem betäub-
ten Un�chuldigenviel dábeizum vor-
aus habe. Ein Defen�orwird bier:
bei gar nichtzugela��en. ;

: Wenn



0A in ver�chiedenenLändern,tc
Wenn der Proceßauf�olcheArt
in�truirti�t;\o wird dieRelation ans

Cóllegiumabgelegt, Dies muß we-

nig�tensaus drei Mitgliedernbe�te:
-

hen, Bei Untergerichtenwobei nur

ein Richter ange�eßti�t,mü��endrei

araduirte Per�onen(licentiés en droit )
zugezogen werden. -Nach dem Vor-

trage wird der Beklagte noch einmal

verhört,und dann wird ge�prochen,
Man appellirt von - allen Urtheln in

peinlichen Sachen, und zwar mit

Uebergehungder Mittel-:Ju�tanzenge-
rade zu ans Parlament, denn in pein-

lichen Sachen läßtman nur zweiJn-
�tanzenzu. Man kan“aber �o-wohl
von dem er�tenDecret ui permêt
g’informer, als von der Citation, und

dem reglement à VereäGrdinaire.ap:
pelliren,

Allein in allen die�enFälténwird
feineneue Procedur beimParlamente

vorgenommen, �ondernman ent�chei:
det Üb diejenigedie?der er�teNichter
angenommenE

è

+ DiejenigenErkenntni��edie dem

Endurthelvorhergeben,werden à ’au-

diençeunter�ucht,Hex hat der Jn-
culpat oder Jnguifit ‘�einenDefen�or
der für ibu gegen den Procureur Ge-

neral �pricht,und det Advocat gené=-
ral thut den-Vortrag ausden Zeugen

LS
Aus�agenL undden MELEdes
Defenfors-und dés Procureur du Roi.

Dies ge�chiehtin Gegenwartdes
Publikums,:

Abee wenn von einem‘Endurthel
appellirtwird, �oent�cheidetman nicht -

öffentlichdarúber.Sondern die Sa:

hè wird einein Räthe zugetheilt der

�iezu Hau�enach�iéht,und dem Col-

legio daraus vorträgt. Ehe man dar-

übervotirt , wird der Jnqui�itoch:
mals vorgefordert , man verhörtihn
nocheinmal, und ent�cheidetnachdem
man ißn wiederfortge�andèthat.

Man pflegt in Deut�chlandzu er-

zählen, die Franzo�enbrächtenalle
°

Delinquentenauf die Tortour um- die

Strafe zu vergrößern,und dies nenne
man la que�tionordinaire. Dies i�t
aber , �oviel man michver�icherthat,
fal�ch.La que�tion-ordinaireif eint

gewi��erGrad der Tortour, den man,
wenn er verdoppeltwird la que�tion
eXtráordinaire nennt, Uebrigens gibt
es zwei Arten oon Tortour la’ prépa-
ratoire üín den Jngqui�îten,gegenden

hinreichende Tadiéia vorhanden �ind,
zum Békenütnißzu zwingen; und la

que�tiondefinitive, wobur< ein zum
Tode ‘verurtheilterDekinguent zur

Angabe�einerMit�chuldigengezwunu-

genIES.
:

GegendieâußerlicheBe�chädigungvom Fro�t,unddie
zu �tarkeEmpfindungde��elben, :

CV,deiadebühentändernérfrierén
denMen�chen, bei dort gewöhn:

licherWinterkälte�eichtNa�en,Oh-
xen und Finger, Es nehmen-abexda-

�elb�tdie Leute , welcheam mei�tenge:

nôthigt-�ind,,fiich.in freier-Luftaufzu--
halten, als z.‘B.Soldaten, Fuhrleute,
uadRNE g basZufluchtzu

Ver
:

er:

TZ



31 Gegendie äußerlicheBe�chädigungvomFro�t,1c.
Verwarnungsmittel,das vonúberaus
großemund allgemeinemNußen�eyn
�oll,daheres auchbei uns wol verdienet,
in Gebrauchgezogen zu werden. Da�:
�elbebe�tehetbloßdarin, das mañnGe-

�ichtund Händemit Oel oder �on�tir-

gend einer Fettigkeit, �tarkeinreibet:

$2

wodurch denn die Ausdün�tung,wo

nicht verhindert,doch�chrvermindert,
al�o‘die naturlicheLebenswärmeerhal-
ten, und �owohlder be�chädigenden
Würkungdes Fro�tesvorgebeuget,als
auch vie Empfindung de��elbenum cia

Merklicheserträglichergemacht wirde

Mittel woider den

Yi der jeßigen�tarkenKälte, da

vielen Leuten Füßeund Hände
erfrieren, glaube ih manchen einen

Dien�tzú erwei�en,wenn ih ein leich-
tes und ge�chwindesMittel die erfror:
nen Gliederwieder herzu�tellen,bekant

mache, Es i�tdie�esder Brantewein,
- der nur kalt mit Um�chlägenguf die ex:

EN Bor fchlag. ;
i�t bisher gebräuhlih gewe�en,das

H Nb�terbeneiner Per�onallen denjeni--
“gen, mit wel<en der Ver�torbenein

Verwandt�chaft,Bekant�chaft,odex �on�t
in Verbiadung ge�tanden,dur gedruckte
Trauerbriefebekant zu machen.Die einge-
führtelöblicheGewohnheit ©daß man �i
die Antwort darauf verbi‘tet,hat nun zwar
den Empfängera cinckleineLa�tabgenom-
men, und manchemjährlich einige Thaler
Po�igeld-für Antwort�chreibencx�paret.
Könte aberauchnicht den ab�cndendenLeid-
tragenden, da gegenwärtig-alles �oökouo-
mi�chdenket, und bei LTrguerfäilender Aus-

gaben ohnehin genug vorfallen, einige Er-

leichterung angedeihen, wenn man �ichbe-
- gnügte,den Todesfalldurchdie öffentlichen
Anzeigen, wie 4. B. in den Hamburgi�chen
Addreßcomtoir-Nachrichtenge�chichet,zu ci-

nes jeden theilnehmendenWi��en�chaftzu

bringen? Die nemlicheAb�icht,welcheman
bei deu Trauerbriefen hat, woräufman kei-
nie Antwort verlangt, würde eben �ogut,
und oftmals ge�chwinder

-

erreicht, und

Drueferlohn, auch das manchmal nichéun-

Fro�tin Gliedêrn.
frorneStelle gellzet,und �ooft erfri:
�chetwird bis die Kurvollendet i�t.Jm
vorigenWinter i�tdurchdie�eKur eine
Per�ondie den Fro�tira Hacken�o�tark
hatte, vaßer bereits aufgebrochenwar,
binnen 12 Stunden vollkommenkurirt

worden,da audere Mittel nichthelfen
WHEN, «e ttes ELL M

+.

beträchtlichePorto er�paret.Wie oft kom:
men niht die Lrauerbtiefe; zumal wena die
Dru>terci von vein Wohnvrte des Ver�tor-
benen. weit entleged i�t,er�tnach einigen
Wochew anden Ortihrer Be�timmung,und
findet |< niht mancher beleidiget,; wenn

‘manihnmelwaaus Bir�chenkeinen Lrantr-
brief zuge�andthat? Bei einer dfentlichen
mit geringenKo�tenvetknüpftenBelantmag-
chungwird alles die�esvermieden, und es

fichtja dennoch.einem jeden frei, wenn er
es fur nöthig-hält;die üch�enAnvèrivcnd-
ten durch Privat�chreibenvon dem Todes:

fallezu benachrichtigen.- Fehglaubc, mag
wird �ihan das Sonderbare,was die�er
Ver�chlaganfänglichzu haben �cheint,eben

o bald gewöhnen, als gn die nunmehr �s
veliebt gewordenendeut�chenBrief - Auf-
<riften. Die Po�ica��enwerden freilich

"dabei etwas leiden. Allein, ußten �iees
ih nicht auchgefallenla��en,daß-mandie
on�tgewöhnlicheaAntwort�chreibenver:
daf, und R gleichfalls ihre Einuahe

Jae t,

me verringerte
2 ss ge
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NahritenüberdieGerichtsverfa��unginver�chiedeneu
_Läudern/ ge�ammeltdur<hVa�iliusvon Ramdohr,

-

;

_ Hofgerichts- A���e��oxin Hannover.
|

: (Siche das 1!e und2° Stck.) Z

:

2) Vonder Gerichrsverfa��ing“�tenGegen�tand‘ihrer‘Aeagi
im Rirxchen�ktaateund porzúß-�chäfteausmacht,

M lS in Rom, /

LT) Ordinari die bei éegüilicték
Die Richtera �lae�eiendiBEL btDIE GRe SE
imBirchen�kgate�indentweder�olche "ATC. del Campidoglio,dél

die durch) eine allgemeineAuf  Goverhe,delCardinat Vicati@.
“fichedie Verwalcung EP 1/2) AußerhalbNomsCuriede

‘Au�titzbefórder. Cipartibus:4)Diejenigen,womit die Segnátu-LAY FxcréfGthäri;GiudiciCom-ra di Giu�tizia be�eßti�. Gite
b.) Die Mitglieder der

AEO “1,5In Rom.
Î

din
24) AußerhalbNoms.

c,) L'Uditore del Papas
-

d.) Die Chefsder be�ondernJu�til-BJ Solchedenen vorzüglichdie

‘‘hdfeanf gewi��eWei�e Admini�trationgewi��erTheile dêr
: ;

_ “Landesregierung.und. der Hierat-
Die:Legâten. y

“ /

ee Ueberhaupt
|

tap chie anvertrauet i�tund die zu-

Jn-Nom:
iS gleich die Deci�ionin denen Strei

tigkeitenhaben , die überdie iheAußerhalb Nôms, -

‘Oderenis wörkli ads nen angeben GtemE mini�triren. “�tehen,
;

L

A.) Solche bei denen die Verwal: -

Ueéeberhaupt
}

vr. verIu�iso

denPE O GA y leber
:

In�tan
:
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< hattebei ‘meinemVer�uche
WO br die franzö�i�cheGerichts-

i

verfa��ung.die Hauptabficht,
‘den u�iiäe das in einander
Fa��ender franzö�i�chenJu�tißanar-
eie aufzuhellen;von der Art bei Ge-

richtenzuverfahren aber nur das zu

fagen/ was zim Ver�tändni��eder öf:
fentlichenBlätter nöthigwar, Hier
ab rede ichhaupt�ächlichmit von

dem Procé��eoder der Procedur *),
Vielen weiner Le�erdür�teich bei

die�erUutseinandex�eßungzu weitläuf:
tig �cheinen,Aber die kömi�cheGe:

_richtsformweicht�o�ehr"von allen

‘Übrigenab, i�t�owenig unter uns
“

befant, und bietet doch in fo mancher
“Rück�ichtAnlaßzum Nachdenkendar z
Laß ich die�esmal die Langeweiledes

“größernHaufensderUnterhaltung-tini-
#f

SerMeis loaOpferSPREEiu in

Al�oSt von den Unteresund Mik-

telgerichtshöfenin Nom- ‘Tribunali

ordinari,
Das wichtig�teundaige�èbei�te

unter die�enif il Tribunale dell? Udi-

tore della Camera, welcherPrä�ident
‘de��elbeni�t,
Man nennt es auchTribunaledell
A. C. oder des Auditoris Cameræ.

Auchdi-Monte Citorio . weil auf die-

�emPlake das Gebäudeliegt, in dem

PybasEollegtumBen, ME

NachrichtenüerdieGerihtsverfa��ung16
AlleRichter beidie�emTribunäle

führenden Titel Mon�ignoregls Vrä
laten, Es be�tehtaus dem Uditore
Camere in Per�onals Chef,undaus¿wei luogotenenti.

Der Udicore Cameræ úbtdieJuwe
risdiction,wenig�tensin Civilfaden
nicht �elbaue, Er bedient fichdazu
cines Prelato Uditore, und um ibn
von die�emlebtenunter�cheidenzukön-

nen, nennt er �ichAuditor Camera met,

(mede�imo,�elb�t,oder in Per�on.)
“Diés Gericht hat unr in gewi��en

Saen , die ich unten anzeigenwere

de „eine‘collegiali�cheForm. Ja dennfti�teni�tjeder Luogorenente fo wie
der Prelato Uditore Richter für fich,
unddie Partheienhaben das Recht
‘ihreSache vor denjenigen unter ih-
nen zu-bringen, zu dem �iedasmeh
ve�ktVextrauen-hegem =

Der Prelato Uditore- hatdie�elben
Vorrechtemit den Luoßgotenentibis

auf den“einzigenUnter�chiedaach, daß
ex nicht �elb�tdie Deerete und die Ur-

"theln-untex�chreibt,�onderndaßdies
von dem A. C. mer.

Mes ,

Dagegenhat ex auh ns�clief
�ungswei�ejener das Nechtúber die
Zuläßigkeitder Reeur�emit der Leg-
natura di Giu�tiziaconcurrirend zu ev-

‘fennen , andere Richterfúr die als

verdächtig.recu�irtenanzuordnen, und

Ver�ügungenin Concur�enzu treffen,
zi in

i
_ Und nar 00

vg dArufenPrvec�iiiin Civil�achen.Benivou dein Triminaï-
proctf�e habe ih utt Erheblichesin Erfahrang bringen können. So viel

O weißih, daßex accu�atori�h,uud in �o�chlechterVerfa��ungi�t,daßmir ver:
: �ichertwurde; Es verlohne fifi< nicht derMüheNachrichtendarüberMazda:
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-

“in fo welt nemlich�elbigein dey Pro«
vinzen udthigfin

Was die Competenz die�esGerichts
i Cioil�achenaubetriftze gehôren-
vor da��elbe. :

a) Alle Streitigkeitendie in Nom

water gei�tlichenund weltlichenBDer�o-
nen ent�tehenfönnen,in er�terJu-
�tanz.b.) Als Mittelgerichtshofaber,
alle Sachen die in zweiterJin�tanzaus

den Provinzen an da��elbe:gebracht
wérden,Ju die�enFälleni�tdie Ju-
tisdietion dell’ A. C. concurrirend mit

der Jurisdiction anderer ordinaireu

Gerichts&höfein Rom =
__

Sn folgendenaber ‘erkennt �ie

Aus�chließungswei�eanderer. 1) Jn
Saghen aus ‘dem ganzen Kirchen-
ftaate bei denen aus der Clau�el
detl? obligo Camerale — ‘tner be:

�ondernArt von Verbindlichkeit,die

“ich:unten erklären werde, = géblagt
wird; 2) In Sachen die Fremdeim
ganzen Kirchen�taatebetreffen:ex le-

gé Eugenia, 3) Jn Sachen hülflo�er-
Pérfonenperl. mi�erab:ex lege unica

Al quando Imperator. Endlich 4) ge

Hörenvor ‘da��elbe- die: Ein�chungen
der Beneficiaten in die ißuenbeigeleg-
Pfründen, wenn nemlich der- Pab�t
in dem ihren darüberausge�tellten
Breve (lertera Apo�tolica) feinen be-

*

�ondernExecutor durch die Clau�el:

Committimus ‘ut conferatur,ernannt

RL Tribunal dell’A. C.hat auh
die Criminaliurisdiction, allein in die:

‘FerNúcf�ichti�t.�eineEinrichtungnoch
‘ver�chiedens H y

“inver�chiedenenLändern,1.
-

x18

Alle CriminalgerichteNoms habew
cinenordentlichen Triminalxichter,dee
Sachen: von geringerer Erheblichkeit
und in er�terJn�tanzfür �icheeltt�cheis
det, Sachen von Wichtigkeit abex,
oder folchéúher die in zweiterJu�anz

-

ge�prochenwird, in�tcuirt,die Ents -i

�cheidung:darin von dem ganzen vere
�ammelten Cellegio-einholt’,und in
|
Gerichte nun-i�tder Luogatenente
Criminaie., der ordentliche Critzina�-

richter. Als �olcherhat er die eon:
eurrirende Jurisdiction mit andern

-Tribunálen Noms ia er�terFn�tanz
allein. Jn-denen aber, die in zweiter
In�tanzau. das Tribunak deil’ A.C. -

gelangen „ muß.ex die-Ent�cheidung
des ganzen Collegii einholen. Dies
be�teht1) aus dem Monhig, A.C. met,
2) aus dem Preláto Uditore,- 3).aus
dem Luogotenente Criminalez ind
die�ehaben ein votum decifivum.

Ferner aus zwei So�titutiLuogote-
nenti oder Giadici Relatori ,- die-den

Vortrag aus den Sachen thun; und

ein v

�ultativum

haben. Man
‘nennt das Collegiumla Congregazio-
ne Criminale. Ju- der�elbenhaben
auch.der Advokat des Fi�ciMonligno-
re Avvócato Fi�cale und der Procuras-
tor des Fi�ciMon�igaoreFi�cale,au<
der Armen Advokat.und ihr Procy-
‘xator den Zutrit. Î UT

Dasjenige was tun die�eCongre-
gazione Criminale ent�cheidet,wird,
wie oben ge�agti�t,von dem Luoga-
tenente als Urthel-der Partheiener:
ófnet

2 2 Außer:

�einemNamen publicirt,- Bei die�emt
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© Außerdemhat diesCriminálgericht
noch den be�ondernVorzug, daß an

da��elbeallein-a fururo’gravamineap-

pellirt werben darf. iS
Wenn nemlih ein Juculpat er-

fährt, daßvon einer Curia de parti-
bus die Realcitation gegen ihnerkant

�eÿ,�oappellixt er von die�emErkennt-

hi��eai das Tribunale del? A.C.

DiesTribuñel i�tder Segnatura di

- Giu�tiziaunterworfem
OSCE WO * WE AM

“Das zweiteTribunaleordinario i�
il Campidoglio. Dies Tribunal be-

�ehtÌ ihi0 derit Bores di Roma,

der abér die Jurisdiction durcheinen

‘AbbateUditoreverwalten lâßt. 2)“
‘Aus zweienRichtern , diè man Colla-
terali nenné,(Co’laterale primo e fe-

condo) und die getneiniglih aus der

Cla��eder Advokaten genommen wet-

deit, und endlich 3) aus dein Giudice
di Appellazioneddet Capitanodi Ap-
PENSIGe aa

E

o

VE

Dies Gericht hat gleichfalls keine
‘€ollegiali�cheForm; außer in cinem

Falle ,
den ich. gleich anzeigen werde.

Jeder Richtérerkénnet und ent�cheidet
fúr H diejenigen Sachen die von den

Partheien an ihn gebracht werden.

“Die Competenzdie�esGerichts ex-

�treetich nur auf Civil�achendie un-

ter We�ltlichenin der Stadt und den

Vor�tävtenRoms vorkommen,
und

zwar haupt�ächlithin er�terJn�tanz,
Doch zuweilenerkennt es auchin zwei-

ter Fa�tanzvorzüglichin denen Sa-

chen, die von jedem: einzelnenRichter
_ die�esTribunals ent�chieden�ind,

Nachrichtenüberdie Gerichtsverfa��ung

immer behâlt,

ï20

"Weil ‘aberda��elbedér“Segñnatnra
di Giu�tizianicht untergeordneti�t;
welche�on�túber die Zuläßigkeitder
Appellationund des Recurfes�pricht
fo ver�ammeln�ichum �elbigezu be
ürtheilen,die Mitgliederdes Tribu-
nals in eine Congregation. Diefe
nennt man il Af��ectamento,und hier
hat der Richter, von de��enErkenút:

ni��eman appellirt, kein Votum. -

:

ft Capitano de? Appellazione
érkfennet-úberdie Rechtmäßigkeitdec

Be�chwerden.“Wenn die Parthei
aber dabei Zicht�tehenbleiben will �o
�ucht�ieum. eine- be�ondereCommi�:
�ion‘na<7 entwederauf einen Prälat
oder ‘eincn Advokat

„ oder fe bittet
auch -das Erkeuntaißdee Kora einzus

-

holen. Hiezu wird jedochdie be�on-
dere Einwilligunges Uditore del

Papa, oder des Juf�kißmini�térsex-

orbe, LLE lava

“Das Tribunal ‘del Campidoglio
�tehtin \chlechteraAn�ehen:Die Sä-

«hendie vor da��elbegebracht werden
Find von geringem Betrage. Die Ad-
vokaten die �ich‘dabei einla��ennennt

man Muzzurecli(Zungendtöfcher):

- Das Tribunale del Governo, M
das. dritte unter dén ordingiren. Es
‘be�teht1) aus dem Mon�ignoreGo:

vernatore di Roma, der die Juris-
dietion durchden Vdirare Givile ver:

walten läßt, dener �eltund der ‘wixe

ihm �einAmt verliere
2) Aus dêm Lu-porenente Civile

den derPab�t�eht,und der�einAmt
: Bei
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“BeideRichtererkennenjederfür
j �h,Der: Vditore’ Civi'e- abér hat

das Necht, falls er �elb�tdoer �ein
Collegerecu�irtwerden �olten,andere

Richter zu ernennen, bie titan Vepu-
tati nennt. Der Viiérré Civile hat
noch überheraus�{ließlich-aller an:

dern Tribunale die Be�orgungder

Politei úber alledflenelithenSchau?
fpiéle,

Die Civiljurisdictiondite�es.Tribu-
nals , er�treckt�ichin er�terFu�tanz
über ganz Rom „

und einen Di�trikt
uin Rom von 40 ‘italiäni�cthenMei-

len; und zwar, in �ofern es Weltli-

chebetri�t,oßneRück�ichtauf die

- Gesge dér. Summe, hingegenin An-

Fehung der Gei�tlben, in �ofeen �ie
_nicht über 25 Scudi betragen.

*

Ju Criminal�achenhätdas Tribu-
- nal eine concutrirende Jurisdiètioh

mit dem Tribunal del’A. C. “Doch
i�t-die Anzahl d& Sachén bei demTribunaledel Governo vid ftárfer.
“Als Criminalgerichtbe�tehtes: 1)
‘aus tem Governatore di Roma als

Chef.2) Aus zweiLuogotenenti-Cri-
minali, die man di Cappa nera nennt,
ünd die eigentlichenordinairen Crimt-
nälrichter�tud, den Proceßiri�téuirea-

Und die. Decréeteund Urthelnunterx-

\hreiben. 3) Aus zwei:Prálatendie

“Bei�iker�ind.

Die�ehabenin derCongregrzione
“einVorunt deci�ivum.Außerdem�ind

Zwei Luogorenenti�o�ticutidabei ange
“�eßt,die den Luogotenenti di Cappa

nora als Beihülfenzugefellet�ind,und -

in denallgemeinen �ammlungen
‘ein votum con�ultativumhaben,

en ver�chiedenenLändern,|e itz

Die Sachenwerden ünVér�hiee
wüßteihrer Wichtigkeit,abwech�elnd
‘in einer oter der andern Wocheabge-
than, Dic Capitalverbrechengehören
in die Blutwoche Settimana di San-

1e, die mindern in die Settimana di

Relazione, Jedem Lüogotenenñteder

abwe<�elnd"die Wochehat, werden

diejenigen neu einfommenden Sachen
zugetheilt,die i �eineWochegehören.

Auch bie Ver�ammluigendes Cole

legii, �indnach der Ver�chiedenheitdex

Sachen unter�chieden,"Denn iw de-

nen, die man eigentlichCongregazioni
nennt, wird úber Capitaloerbrechen
ge�prochen,die gänzlichinTruirt find.
Hiezuwerden auh die Fi�calszuge-

zogen. * Der Gouvernarore di Roma

hat nux bèider Parität der SStimme
ein votum, und ES MEEin micio-
chilipartem.”

Eineandere Artvon

:

Ver�amnfurßJenwikdLettura di lifta genannt, und

“es i�thinreichend,wenn bei die�ernur

der Governacore und die Luaogatenen-
ti di Cappanera zugegen�ind. Der

ziveite- So�tiruroLuogoteñente fießt
darin díe Namen aller“ Gefangenen
het- und referirt bei jedem vie Lage,
worin �ichdie. úber ihnange�tellteUn:
tér�uchungbe�indet,Der Procuratór

des Fi�ciift dabei gegenwärtig.Wenn

die�erNichts"erheblichesweiter gegen
den Jnculpaten vorbringen fan, oder,
wenu das Verbrechen an �ichnicht er-

heblich i�; �oAverden‘entweder die

Gefangenen‘entla��en,odèr der Go-

‘vernatorefegt / “nachdem ihm anfle-
benden“ems die Sache nach der

H 3 VBikl-
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Billigkeit“und den jedesmaligenUm-

�täuden‘zu ent�cheiden,eine leichte
Strafe auf, wodurchdieUnter�uchung
beendigetwird, Zuweilenwird auh
noc eine weitere Unter�uchungallen-
falls dur Commi��arienangeordnet.

Dies Tribunal i�tgleichfalls‘der find.
Segnaturadi

LESEEES
- Das F'rébiimalsVEC r@ibiteVi-

“

éatlo, als der vierte ordinaireGerichts:hof,be�teht:
1) Aus dem CardinalVicarîo der

die Jurisdiction/eeinemUditore Abbate

gu�träggt,
2) Aus cinem Prälaten mit dém

Titel Vicegerenre, der ‘gleichfallsdie
ZJurisdictiondurch einen PUCEAb-bate ausúbenläßt,und

3) Aux) eiert! zeveitènPrälatendex

2 TiteleinesLaioporedentsCivile
DiesTribunalerfennt-überâlle

“Civil�achender Gel�tlichen-überhaupt,
“und der Weltlichenbis auf 25 Scu-

di, die �owohlîn Rom als în dem Di-

“�rifceeum Nour bis auf 10 icaliäni-
�cheMeilen vorkommen.

:

‘Als Criminalgerichtbe�tehtes aus
dern Cardinale Vicario, dem Monfig.

_Vicegerenteau3 dem Luogotenente
“Civile, aus einem Luogotenente Cri-

minale di Cappanera oder eigentlichen
>

Ceiminalrichter der den Proceß in-"

�truireUnd die Urtheileunter�chreibt,
und: einenLuogorteribntre�oftituto,der“

„duhein vorum decifivam hat.
Die�emachennebftdeneenMe:

gtc haben.PonsÉgaZiOnS
(

quss

|

“

NachrichtenusetdiEGerihtsverfa��ung

und Monfign,Vicegerente.

Tan von allen Gericht
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Die Criminaljuriodictiónde��elbenerfre>t �i<auf alle Gei�tlichentin
m und ianerhalb 15 Meilen um

Rom herum: Auchaufdie Weltli-
chenin denen Verbrechen„ die entwe:
der ganz eccle�ialicivdermix fori

JnÄni�ebung:die�erTeßtenexercirt
és die Jurisdiction concurrirend mit
den Tribunäten deli? A. C; unddelGoverno,

‘Das tribunale:delédite Vicarrio, hat auch noch außer der Civile
und Criminaljurisdiction die In�pelbs
tion über. vie �ittlicheAufführungdex
Gei�tlichenundWeltlichen in Nom
und “de��enDi�txiete,Sie gehört
aber allein vor den CardinaleVicario

Sie ver-

fahrendarunter „nahBilligkeitund
|

nah De

D/Ader:SRELARE
Ehe ihRS virial,muß

ich noch Einigesüber diejenigenPer-
�onenanführendie bei-Gerichtenane

ge�tellt�indohneRichterzu‘�eyn,(Tu-
dicio adjundi. )

j

Daswas îh darüber�agenwerde,
en gelten, wenn.

gleichhie und da fich einigeVer�chie:
i

denheitenäußern�olten,die zu berüh-
ren ; derPlan“es Au��abesuichterlaubt.;

?

Es find nemlichbei jevem Gerichte
gewi��eVflizi angeordnet, die mit der

weßlari�chenCanzleiund te�erei, und

den franzö�i�chen"Grefes vieleAehn-

Dis:
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«Die�eUffizi be�tehengemeiniglich
aus einigenCapinotariSo�tituti„und
Giovani So�tituti. Sie habenbeinahe
die�elbeBeechä�tigungdie bie Proto-
orari , Notari, Leétores zu Weßklarj

haben. Sie nehmendie eingebrach-
ten Schriften an, �iebringen �iein

Ordnung, ße expediten die Decréte,
�iehaben die Auf�ichtüber die Regi-
firatur , nnd �indAQuarii judicii,
Außerdembefinden fichdabei ein Iítro-
mentcante der die Originaleausfertigt,
und bloßeSchreiber,novizi edanti-

DOVIZE
Jeder-Nichterhat �einenbe�ondern

 Norario und So�tituco,der ihmin de-
nen bei ihm vorfpnttnbesSachen
behülflihi�t. “8

Nirgendsin dee Welt kan tine

\<{lechtereOrdnungin dex- Regi�tra-
tur vorhanden�eyn,als in Nom, An-

ftatt der Aktenconvolute die ‘beiitns

jeder Sache be�ondersgewidmet find,
hat man dort allgenteîineBücher, în

welche nach dem Unter�chiededer ge:
richtlichen Handlungen überhaupt,
nicht der Partheienbe�onders, - die

Schriften eingétragenwerden,
Die�eBücher werden als Tagebü-

Wer geführtund mit acneJahreger

�chlo��en,
“Alleswas von Partheien.anSqhrif:

ken eingebracht wird, kömt in das
Broliaîdo,

Diereproducieten Deerete initiés
in das Manuale, Fúr die Contumac
eirungenhat man ein MIREdelle

“Contralos
;

“inver�chiedenenLändern,te. as

4

THibro accommodaterumenthält
die Be�cheinigungender Advokaten,
über den Empfang der ihneaidstheiltenSchriften,

Il libro receptorum, i�tzuru�e
zeichnung der expedirten Decrete bee

�timmet,dieSachenbetreffen, �onicht
über 45 Bajocken(13 ggr«+6 pf) be:
tragen.n das ¡idr6Memdelium;werden
die Decretein Sachen über 45 Be
jockeneingetragen,

Endlich i�tnoch tinesil libroex-

peditionam,der Aufbewahrungeben

derjenigen Decrete gewidmet „. die in

dem libro Memorialiunmau�gezeichnet
nd,

- Dies letzte�tehet:derEin�ichteines
jedenfrei,

DieOriginaldocumentefadauf
Faden gezogen „nach der Jahren in
denen�ieeingeliefert�ind,an denWäne
den aufgehangen»=. -

“Die Advokaten - Averptimä��ea
Doctors �eyn:Wennfie bei einer
gewi��enGerichte zu-gleicherZeit als
Procurators ange�eßt�ind„ �oheißen
�ieCuriali,. Bes dec Ruota-Romana
aber SacriPalatii ApalóeiCau�acum
Patroni.

Außerdemgib es Avvocatifilci,-
Procuratoresfi�ci,Av vocati e Procu<
‘ratoride’Poveri. Die�e�indPrâlas
ten und vertreten die Rechtedes Fütz

�ten,und hälflo�erPer�onen,
Jeder Richrer-voneiniger Bedeue

tnug hat �einenajutante di Studio,eis
nen

116
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der davonGebrauch rua:

chen. will,Ich habe�elb�tdarin ge:
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Nachrichten.über.die
nen Secretair , der ihm bei Verferti-
gung �einerErkenntui��ehilft.

Die Boten �indgemeiniglicharme

Bürger in Nom , diè �ichbei dem rri-

bunate dell’A. C.‘beeidigenla��ea,und
alsdann bei allen Gerichten gebraucht
werden. Man nennt �ie*urlo!es Pon-

tifici, auh Sanâiflimi. Sie findaber

gemeiniglich�{le<tesGe�indel.Sie

haben einen allgemeinen Ver�amm-
lungsplaß, Alle Monat wird einer

von ihnen.nach der Reihe zum Mae-

fro de’ Cur�ari ernannt,

Ge�chäfteas zu be�orgenE

127

Von derbei:RbiiktivadTréi-

bunâlen in Rom gewroöhnlichen
Procedur in Civil�æchen.

Die Prôcédur die ih hier erdctern
werde if diejenige,die beim Tribu-
nale dell ’A. C. gewöhnlichi�t, Al-

pdMfindetihre allgemeineAnwen-

der gewi��e-

Gerichtéverfa��ung;

dungbei allen Gerichtenauf Sachen,
die in er�terJu�tanzverhandeltwer-
den ; ‘auchbei denen Giudici Commi�
färi, und �elb�tbei der Rata, wenn

die�ein er�terJn�tanzerfennt.Die

geringenDifferenzen.die �ichbei dem
einem oder dem andern Tribunale fin-
den �olten,�ind¿u unbeträchtlichum

michdabei aufzuhalten.
Es giebtvier be�ondereArten des-

Proce��es:
1) ll Giudizio E�ecutivo.

2) I Giudizio Sommari��imo.
3) Ul Gindizio Sommario.
4) ll Giudizio Ordinarío,

-

Von die�envier Arten werden il
Giudizio E�ecutivound il Giudizio
Sommäri�limonach.den�elbenRegel
behandelt , ‘und vas Verfahren bei
dem Sommario und ordinarioi�tgleich-
falls da��elbe.

Die Fort�eßungfolgtfünfeig.

{9

Nachricht.
Judederdate Deut�chenBiblis?

thek54e" Bandes 2tes St. an der -

425. Seite klaget der Recen�ent,daß
er in ganz Dresden das Original-von
der ‘Aramena; einer �yri�chenGe-.

�chichte,die 1782 zu Berlin umgear- -

beitet dem 1. Theilenach,er�chien,nicht.
habeauffindenkönnen,um zu der Ge:

geneinanderhaltungeinigermaaßenbei

derRecen�ioneinen Leitfadenzu haben,
wornach ev �ichrichténkônne. Die�em
wird es jeßtvermuthlichzu�pät�eyn
zuerfahren, daß�olchesvon dem Um-

arbeiten roh undrauh genaanteOrigi-
. nalvon demVerfa��erder Ottavia her:

rire, und 1678zu Mtep
1:
in $

Bândenmit eingedru>ten Kupfern
herausgekommen�ey:de��cner�ten
Band, welcherverloren gegangen i�;
ichangelegentlichwieder zi er-

largen wün�che,- Zugleichmerke ih
hiebeiam; daß die aufder vorigen 42 4:

SeiteanZezeigtenAbéntheuerdesPer-
�idesundder Sigismundavon Cer-
vantes nichter�tr782 zum er�ten
male, �ondern�chonläng�t1746zu

fudwigsburg,unter dem Namen Per:
�ilusund Sigismunda;über�eßter:
�chienen�ind.”

J. C, Winter.
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Maggzin:ge CU.
“Montag, denZunSanuar1785

“ Nachrichtenüber dieGerichtsverfa�funginzverl
Ländern,ge�ammeltvurch Ba�iliusoon Ramdohr

_ Hofgerichts-A�e��oxin
DE EE ig(Fort�eßung.EA

ur AbkürzungmeinesVortra:
‘geswill ih al�onur haupt�äch-

N lich von dem Guidizioe�ecu-
- {ivo undSAA veden, lá

* (S
1 GiudizioE�ecntivoud.ilGiudi- Tun

zio Sommarii�limofindenbeideStatt,
wann aus einer �olchéènVerbindlich-
keit eines andern. geklagt. wird, die
durch de��en-Vexr�precheu„oder. durch.
eine dem�elbengleichkommende.Hand-
tung! flar zu Tage liegt

Il Giudizio E�ecutivó,wirdbee
vorzüglich.alsdann ange�tellt‘wann
ein Schuldner- dem Gläubigeretwas
�obündigver�prochenhat, als wenn

das Ver�prechender päb�tlichenCam-
mer �elb�tge�chehenwäre, Dies nenut

man obligo Camerale, Die bei dem

CammergerithtegewöhnlicheClau�ula
æexecutiva hat damit cinegewi��eAchn-

lichkeit, nur daßman den Gedanken
añ ein In�trumentum:guarentigiarum
Fahrenlä��en.mußz.:deng. bier.findet
@uch der Beweiseines mündlichen

Ver�precheus.durchSed a ¿das
Bekenntnißdes. Schuldners�tatt.
-_Von demBegriffedes.Sommarü�-
limo weiter unten, hier-nuürzuförder�t
von

Aaegemein�chaftlichenBehand
“Mandeutedabei.nichtal A An:

fangeines Proce��esdurch ‘einen -

Ubell oder Jmuplôrationund darauf
folgte gerichtlicheCitation. Dér
Klägerleitet ein gerichtlichesVer-
fahren durch-eine außergerichtliche
Citation ein, mit der der Richter-
nichtszu thun‘hat. Das Verfabren
wird ‘er�tgetichtlich, das heißt, fême
zur Wi��en�chaftdes- Richters,wenn
derKlägervor dem�elbendarthunfan,
daßder Beklagtehinreichendvondem
Gegen�tande�einerFordetungwad
�einerAb�icht�iégerichtlichzu verfol:
gen benachrichtiget�ey,

- Das extrájudviciale“Vérfahéenif
esál�ohier im eigentlichenVer�tande
des Worts, und i�nicht wie in Wek-

e Unter�uchungüberdieD
,

�igkät

(22
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�igkeitder Klage, und überdie Com-

petenz des Richters4c. gewidmet. -

* Mau bemerke ferner noch,daßalle

gerichtlicheHandlungen dur Procu-
xatores unternommen werden mü��en,

;

x X *

‘U Giudizio E�ecutivo, fángtmit ei-
ner außergerichtlichenCirazione oder
in jus vocatione an, die der franzó�i:
FchenA��ignationgleichfômt,

“Oben �ept ra ven Mamen des
Michters- hin, vor den man die Sache
bringen will, z, E. -

7

A. C. (Auditor Camerae.)
“E,

-

(Monfign.”Cioga.) j

—_ “Sn die Citation fômt der Name
des Klägers,des Beklagten, oder ih:
rer Proéturatoren, und des Notars

‘derdie Acten regi�triren�oll,imglei-
chendie Ab�ichtder Cirazione.

‘Die�eér�teCitazione heißtcontra
- Jura, weit der Beklagtedadurch auf:

gefordert wird �ichgegen den An�pruch
zu vertheidigen, ad diceadum contra

jura. in aßìs produQa. Die�eCitszio-

‘ne i� lateini�ch, �owie alle gerichtli-
cheVerhandlungen. Sie wird gegen

Abend einem Boten gegebenund die:
|

e in�inuiredavon eine Ab�chriftdem

eflagten,Reo convenuto.
Das Original holeman am folgen-

den Tagevon dem Boten ab, der hin-
fen darguf die Jn�inuationbe�cheinigt.

Man bringt die�esOriginal am

nemlichenTage dem Notar; der, ohne
weiter dem«Richteretwas davon zu
fagen, folgendesDecret darauf �ebt:

Admi�itJura fi & in quantum, &

mandavit afficeré prout de Jure. d, bi:
Er läßt,der Sache ihrenLauf,

|

Nagrichtenüberdie Gerichtsverfa��ung132

Am nemlichenTageproducirt noh
der Kläger( Attore) �eineDocumen-
te, und citirt den BeklagtendenAbend
zum bezahlen, ad �olvendum�en�ol-
viíle legitime docendum alias viden-

“dumdecerni mandatumexecutivum,

Auchdie�eCitation bringt man mit
der be�cheinigtenJn�inuationdem No-
tar , der nun für fich�elb�teinen Exa
cutionsbe�ehlmit der Bedingu.ig dar-
auf �eßt:daß die�erBefehl richtig
werde in�inuirtwerden , und daß der

Beklagtenicht am näch�tenGerichts:
tage �eineExeptionen einbringen wer: -

de (obtinuir ni�iad primam diem cum
intimatione ),

Wenn die Hand nicht anerkant- i�,
fo wird’ vor der Citazione ad �olven-
dum nocheine andere abgela��en:zum
Recogno�cirender Hand , widrigen:
falls die�elbefúr anerfant ange�ehen
werde; und alsoennmußder Bekläg-
te'an dei nemlichènTageprote�tiren,
daß er fie nicht anerkenne. (S8

__ Bei Wech�elnund bei �olchenOh-
ligationen , welche die Schuld als ein

Depo�itumanerkennen, (Man nennt

fiepagheròvon den Worten , paghe-
ro Scudi 20. per altri tanti dil Signo=
re N. N. ricevuti, ) werden alle drei

Citazioniunter einer begriffen, Man
citirt nemlich"gleichunter Bedrohung
der Execution auf Recognitionoder

-eidlicheDiffitirungderHand�chrift.
Bis jeßtweißderRichter nochnichts -

von dem Verfahren, die bisherigen
Citationen leiten nur die Sache ein,-
und �indunverbindlichfür den Be-

Flagten(vanno in forma), Nun aber
wird
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wird ‘die Citationnah dem ‘Decrete
obtinuit ni�iad primam diem am n<:
�tenGérichtstagevor dem Richter von

dem Notar verle�en,und dadurchdas

Sudicialverfahren"begründet. Der
Richter giebtnun, falls derBeklagté
nicht er�cheint,wiegeniciniglich nicht
ge�chiehet,den wiederholten Erecu-
tionsbefebhlunter den neinlichei Be-

dingungenobrtinuit ‘nil ad’ primam
diem, und von: nun an laufenalle ter-

mini legalesvon cinem Gerichtstage
bis zum folgenden. Alsvann- i� es

Zeit , daß ber Beklagte an �eineVer-
theidigung“denke. “Er prote�tirt:bei
dein Notar, daß das Decret er�chli:
chen �ey,und citirt nunmehr�einer
Seits den Kläger vor Gericht um fei-

ne Einwendungenanzuhören Fin:
det derRichter die�eerheblich,�ogiebt
er der ExecutionAn�tand.durchdas

“Décret:�uperlederi;wo niht, fo
bleibt es dabei, und er: ertheilt dem

Beklagten einen kleinen Auf�chübzur

Bezahlung durchdie Worte: in-De-

cretis ni�iinfra quitique dies. Jn
dem er�tenFallecitirt wieder der Klä-

ger den Beklagten zur Aufhebungdes

Be�cheidesaus nenen am näch�tenGe:
richtstagevorzubringendenGründen.

Jn dem zweiten eitirt dérBeklagte
“wiederdeu KlägerzurAufhebung-des,
Be�cheides;jedoch mit demUnter-

Ge daß wenn der Richterdeu
Worten in dectetis das Wort amplius

“

“

beigefügthat, alsdann der Beklagte
_ex�tum Erlaubniß neue e vor-

zubringenbeidem Richter nach�uchen
muß,Die�es�chlägtder Richter ent-

in ver�chiedenenLäädernpte 134

weder ab, oder er erlaubt es durchdie
Worte: poterie leg, A 7
“So ge�chwinddie�eProcedur �chei-

nen kan; �oHat.dochdie den rômi-

fchenRichtern eigene und aus einenk
unreht angewandtenNeligionsgrund?
�abeher�tammendeNach�ichtdem

Schuldner eine Menge von Mitteln
an die Hand gegeben„ auch �elbbei
der Execution die Sache noh aufzu-
halten. Es wúrde--zu.weitläuftig
�eyudie�elbenhier anzuführen,und
ichbemerke nur im Allgemeinen,d
die�erExcutivproceßoft eben �olaug-
wicrig als-der ordinaire Proceßwer-

den fönne. Der Hauptvortheilden

der, der ¿hnan�tellt,von dem�elbener:
'

warten kan, be�tehtin der Unzúläßig-
keit der Nppellation von einem darin
gegebenenErkenntni��e.Allein, auh
die�erwird oft durch eine garzu große
Willfährigkeitder Segnatura vereitelt,
“Wenn der Gläubiger-keine\chrift-

licheObligation von �einem.Schuld-
“ner in Händenhat, �okan et den Be-

weis. der Schuld durch- Zeugen.oder
durch des -GegentheilsBekenntuiß
antretew I

Auchhier citirt der Gläubigerwie:
der den Schulönerad videndumexa
miñari te�tes.‘ -

Das Zeugenverhörwird aufeine
von der Un�kigenver�chiedeneArt vor-
«genommen. Wenn -nemlich: beide
TheileüberArtikel, Frag�tückeund die

Per�onder Zeugenüberein gekommen
�ind,�owird ein TagzumZeugenver-
höreange�eßt,An die�emführt der

i
des Producentender larac-

2
i

z

a aOo-

A
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prête genanntwird „die Zeugeneinen
nach den andern in die Canzleiover

Naghrichtenüber die Gerichtsverfa��ung136

gen das eidli<habgeleugnetePartito
- kei anderer Beweis zugela��enwird,

Uffizio: Hier er�cheintauch der Cu- - als der eines Meineids durch cin Cri
ziale des Produkten. -

i

Die’ Zeugenhaben alsdann �chon
den Gerichtstag vor demjenigen,an

dem das Verhör vor �ichgeht,“ge:

�chwören,und mü��enan dem. Tage
“desVerhörszum zweitenmäle �chwös-

ren. Doch i�tdie�erlebte Eid bei den

Tribunalen del Campidogliound del

Governo allein hinreichend. INE

Der Curiale ves Produkten bringt
 Fodaun �eineFrag�tücke-bei,und fängt
dámit an die Zeugendarüber zu ver:

hôren.Die�erCuriale wird interpre-
repro interrogatoriisgenannt. Der
‘Curiale des Producèenteni�dabei ge:

- genwärtig,,und �iehtdahin, daßder
Gegentheil keine verfänglicheoder �ol:
che Fragen thue, die widerden Jn-
halt der Artikel laufen: Man nennt

die�enCuriale, Interpretepro arciculis.
Wann der-gegen�teitigelarerprete pro

-

intérrogarorisfertig i�t, \o fôngtder

Curiale pro articulis an über die Ar:

‘tifel zu fragen, Der Notar �chreibt
die Aus�agender Zeugen auf.
 Der-Berweis durch das Bekennt-

nißdes Schuldners , wird eitweder

durchPo�itionesoder durch das Partis

to: geführt utt E

“Beides�indFragen, die von dem-

jénigen,dem �ievorgelegtwerden, tid-

lich beantwortet werden mü��en.Sie
“

unter�cheiden�i<hnur dadur< von
‘einander, daß 1) die Po�iciones arti:

Fulirt werden „ das Partito aber in ei-
nem Vortrage fortgehet, 2) Daßge:

Ï

tiales, wovon weiter unten. -

“7 minalverfahrenz Hingegen findet ge-
gen die abgeleugnetenPo�irionesaller-
dings ein be��ererBeweis �tatt.
Es giebt nochgewi��ebe�ondereRe-

geln für einzelne be�ondereArten des

Sxecutivproce��es:die mich aber nicht
aufhalten können, weil fie niht in
den Gegen�tanddie�esAuf�abespa��en.

LILIUM
È

(2070 *
*

Jh habe \<{on oben ge�agt, daß
das Sommarii��imonach eben den Re-
geln behandeltwerde, die bei dem Exe-
cutivproceß�tattfinden, Es i�der

wahre“proce��usinhibitionum. Alle
Manutenenz�achen,das Spolium, und

die Attentate �inddarunter begriffen.
X:

if

Sa ie

SE

enS

Il Giudizio ordinario und Sommaz
rio �indeiner und der�elbenVer�chrift

©

unterworfen." Sie unter�cheiden‘|<
uur vou einandee in zwei Stücken.
Von: dem orcdinario wird durch eie

bloßeInrerpo�itionder Appellationbei
dem Unterrichter appellirt , und die�e
Appellation’nennt man Sotto banea,

Hingegenvon einem Erkenntni��ein

Sommario,fan man nux mit Erlaub-
niß dex Segnaturadi Giu�tizia‘appelli:
ren, Die zweite Ver�chiedenheitliegt
in dérCitazione ad terminos �ub�tan=

Uebrigens begreift das / Giudizio
Sommirio alle Sâchenunter �iauf -

die die Lehreder rômi�chenJuterdicte
adquirendæ& recuperañdæpo��le��io-
nis páßt, R

LE

G

Beic
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Beide aia damitaù / ‘dé inan

démNotar ein Promemoria úberdie:
Forderunggiebt,derentwegeninan den

Beklagten zu citiren er�ucht,- Die�er
verfertigt daraus eine Art von gericht-
lichér Citation , jedoch“‘óhneAarbudt
des Richters, die man \Monitorium

nant, und die�eläßtman durcheinen
Botti infnüïren.

- �ieim Gerichtemit dér Jn�iñüations-

be�cheinigung,und läßt�iein das

Buch eintragèn welches,manBrolis
ardG neemt.

Der Gegenthéäilfômtdagegenmit
einer Prote�tation’ein; dieer gleich:
falls in das �ogeiannteBroliardo ein-

tragenläßtund folgeüderge�talt{gutet f

- In-officio N. N. Procurator& ne-

gando Monitorium ex adver�o expe-
ditum. dixit, narrara prout in eo nar-

rañrturnon fui��eno e��evera, & ad
“

petitaprout-inco petuncur-nontene-

45>

*

20H

ri, ideoque nihil fieri ni�i�ervatis�er- -

vandis, INGHagisProbaits:verificatis
EPR Bou? y

Wenn aber der- Beklagtemit dem

Nichternicht zufriedeni�, �olegt er

die�eProte�tationnichteil, �ondern
citirt den Kläger vor den Chefdes

Tribunals „+«dáamitdie�er‘einenandern

Richter auswähle:Will er aber gar
an'ein’ änders Gericht gehen,�ocitirt

er-dénKläger vor vie Segnatura,
Wenn nun durch jene-Prote�tation

die Gerichtsbaxkeit des Richtersfun-
dirt und. der Kriegbefe�tiget‘i�t;

-

�o

eitirtder Kläger ad dicéndumcontra
jura, und bringt an dem-ia der Citas

zioneAE Gerichtstageinét

50“inver�chiedenen-Ländern,x ¿i209

-Mañreproducirt.

Beweismittel-vor die er in den Bras
liardoau�zeichnenläßt

Der andere Theil, der davon dies
ine be�ondere’Citgtion benachrichtigt
wird,

“

holt eine Ab�chriftder�elbe
aus demVificio ab, und be�cheinigt
den Empfang in démBuche, LEman accommodatorum nentift,

-

ne Gerecht�ame,und fügt�eineDocua
mente’ in Ab�chriftbei, welche man i!

Sommario nennt. Die Schrift wird
in-duploúbergeben,il Sommario aber
in fimplo.
“Der Notar �ebt-die Sache auf die

li�te:dev Sachen, worüber der Richtee
erkennen wird, Dann’ citirt- wiédex

der Kläger:den Gegentheil:daßer die

Schrift „ die der Kläger in den Hätt
den des Motarsgela��enhat ,- abhole,
und daß er bei der Informatione
�cheinen�olle.

len wiederholtwird,heißtzumer�teymale communicari Taf: |

_ Der Beklagteder �ieerhält holt ;

dieCopeider Schrift aus denHünedendes Notars...
Nuneitirt der Klägerzumzweiten

male ad Informarcionem,und: zum drit-
ten male ad liam Informationem.

ach’die�erCitazione ad aliamin»
_formationem citirt der Kläger

i

imGiu-
dizio ordinario ad terminos �üub�tantia-

les,die�eCitation hat folgendeFormelz
‘Ad’ libellandum ad’ primam diem,

articulandumad ‘ofavam, dicendum
‘contraarticulos,producendum omnia
dicèndum/codtra’nts

ad: fecun-
I 3 dam

138

Nunmehr deducirt der Kläger�ezi

Die�eserhâltder Richter

Die�eCirazione, die ju dreienmar”

iLA
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damdiem, declarandurm& jurandum
de calumnia in terminis fub�tantialibus
& videndumdecerni”ad primamdiem.

Die�eCitation fälltjedochbei dem

Giudizio Sommario weg. Dacitirt

man gleich.nah der Cirazione âd �n-

formationem

,

oder ad aliam, auf wel:
che beide der Gegentheilgemeinigli<
�ichnochnichtcinläßt,zumlebtenmale
ad �ententim. 1012

Dex Advokat des Klâgèrs�etnem-

lich die Urthel auf „wie er wün�cht,
daßder Richter es �prechenmöge,
Die Forel i�tfolgendè :

Chri�tinomine iavocaro,pro tribu-

nali �edentes& �olumDenm pro ocu-

lis habentes,per hanc nôftramSenten-
tiam quam deJuris Pefitórumconfi-

lio în his �criptisferimusin Cau�a&e,

Die�eSentenz wird“mit der Cita-

zione ad Sententiam dem Gegenthei�e
in�inuirt,und bei der Reproductionim
Gerichte �eßtmin der Notar darauf
pro �ervato.Das ift, der Richter hat
noch 10 TageZeit , ehe ex die Urthel
unter�chreibt.Der Richter wartet

aber gemeiniglihnocheinen Monat
mit der Unter�chrift,um dein Gegen:
theileZeit zu la��enzu antworten,

“Nunmuß die�erantworten , ‘und

wenñ dies ge�cheheni�t,�oläßter auch
_ �einerSeits die Sache auf die Li�te

�eßén,und citirt den Gegentheilad in-
-

formandum. Da gehtdann die Jn-

formation vor �ich.
|

“An dem Tage ‘der Juformation
úemlichfommendieCurialivon beiden

Theilenzum Richter in ihrem völligen

_Qruateals Abbaten,dex Richtexläßt

Nachrichten_übérdie Getichtsverfa��utng"

40.

ihnenStühle�ehen,"und �et < ge-
SU eber E
Der Advokatdes Klägersträgt�ei-
ne Gründe zuer�tvor, dam �pricht
der Advokatdes Gegentheils. Dex
"Richterrea��umirtden Vortrag bei-
der und �agt�eineMeinung, Die�e
Einrichtungi�tfürtreflih, wean der
Richter der Sache gewach�eni�t.

Jh binoft bei Lie�enlntormazioai
zUgegengewe�en’,denn jedermann hat
dabei den Zutrit , weil �ie.die Schule
der Advokaten und der Richter find.

- Nie habeich einen \{önern üúudli-
hen Vottrag gehörtals den des Pre-
lato Uditore del A. C. Er trug-gleich
Anfangsdas Faum �ehr- ordentlich:
und genau vor, “Dann �elteer die

Gründe fue dieMeinungbeider Thei-
le auseinander„und fügte am Ende
die �einigebei,” Er ver�prach�ichnie,
und redetemit derjenigenPräci�ion,
Deutlichkeitud Ordnung, dis das
Hauptwe�eneines Vortrages in Ju?
dicial�achenausmächen, “DieAdyo-
katen vergaßenweder �ich.noch den
Nichter; und als die�er�tewieder ge-
hört und ihre Einwürfewieder beant-
wortet hatte, �o�tandex auf und be:

gleitete�iebis an die Thâre.
Hingegeneiner dex Luogotenenti-

“de��elbenGerichts hatteeinen�ehrver-
worrenen dunkelnund zögerndenVor-
trag, undgefiel �ich�elb�tdabei dem

ungeachtet. Die Advokaten �chrien
‘gegen ihn ein, di�putirtenmit ihm - -

über Neben�achen,und antworteten „

mit �pötti�chenFragen, bei deren Be:
antwortung der Richtex �ichvexrwir-

OE

rete,
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rete. Kaum daß er An�ehengenug
hatteihrer wieder los zuwerden, Noch
auf dèr Schwelleder Thúremüßteer

die Drohung anhôren, daß man die
Sache höherenOrts weiterverfolgen
würde. AUS fi

Li

Doch wieder zur Haupt�ache.
__ DéxrjenigeAdvokat der aus der Jn:
formation �ieht,daßdex Richter eine

ihm widrige Meinung gefaßt hat,
giebtnocheine neue Schrift ein, wor-

in er der Sache eine gün�tigereWen-
dungzu geben�ucht,und dies dauert

�olange ; bis der Richter glaubt hin-
reichendvou der tage der Sachen un-

terrichtet zu �eyn,um �einErkennt:

nißabgeben zu können.
/

Giebt er dém KlägerRecht, �oun-

ter�chreibter die von die�emeingereiche
te Urthel, wo“ nicht, \o. wird eine

andere aufge�eßtdie �einerMeinung
angeme��eni�t. LERS

Wenn die Sentenzunter�chrieben
und publiecirti�t,�o’i�tdie Sache eut-

weder apyellabel oder niht.
Fn er�tenFalle citirt _dérgewin-

hende Theil den verlierenden zu vier

malen: zu erklären,daßer fich die

Sentenz gefallenla��e,oder zu zeigen,
daß er appellirthabez der leßtenfügt
‘er die Drohung bei, daßwidrigen-
falls dieKo�ten‘gerichtlichermäßigt
werden würden (alias videndum Ta-

Ra : AON
Ehe dek vierteTermin abläuft,muß

der verliérendeTheil, der appelliren
will, die Appellationin dem Broliardo
des ihn gravirenden Richters ad San--

ti�limumDominum No�trumeinle:
gen, und um Apo�tolósbitten, 7

_- inver�chiedenenLändern.ze-
Jf die Sentenznichtappellabel,�e

gebter an die Signatur, und begnügt
�ichden Gegentheil zu citirénad vi=
dendum mandari�uper�edèri,zu �ehen;
daßmit der Executiondes UrthelsAne

�tandgenommet werde , bis die Sege
natur über die ZuläßigkeitderAppel-
lgtion erkanthabenwürde.

|

MTM K
:

Von der Direkrion des Prôce�e
�es, der Strafe des gerihtli»

chen Ungehöôr�ams,und denen
“Udienze oder Gerichts�eß�ionen.

Aus dem was ichbis jezt ge�agk-
habe, �iehtman ein, daß der Richter
nur wenig ‘Theilan der Direction des

Proce��esnimt.
:

N

Die mei�tengerichtlichenHandlune-
gen, �indin Au�ehungder Zeit, wann,
und der Art, wie �tevorgenommen
werden mü��en,�ehrgeuau be�timmt.
Derjenige,dem darangelegen i�t,dafs

*

flevorgenommen werden, betreibt�ie
durch Citationen, diedie ausdrück-
liche und prä�umtiveApprobationdes
Nichtérsfür �ichhaben, .

(8

_

Die ge�eklichenFri�tenlaufenvon
einem Gerichtstagebis. zum andern,
und derjenige der eine Prorogatiog
der�elbenwün�cht,citirt den Gegen-
theil vor den- Richter ad videndum

prorogari. A
Jede Citation . enthältdie Bédrg-

hung eines Nachtheils für den Citix-
ten, Denni�t ihm darin eine Hand-
lung angefúndiget, die der Citirende
‘vornehmenwerde, �ogeht die�evot
�ich,falls er nichtwider�pricht,Wird
er, der Citirte, zux Unternehmung

142
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r43 Naghrichtenüber‘die
ciner Handlungaufgefordett, und er

únterläßt�ie,�oerhältder Citirende
ein Recht‘aufdie Folgen derjenigen
Handlung die die Citation“veranlaßt

te BIS LUES

BViasi�tdie:Strafe des gerichtli-
éhenUngehör�amsdesjeñigen/wider

den die Citation ausgebrächti,
Derjenige aber „der einé Citation
ausbriñgt,und fie nach zweiGerichts-
tagennicht “wieder reproducirt - fan
än dritten keiten weitern- Gebrauch
davon machen;

y

7

Anfrage.
EinManti: welcherauf ‘demtande
= wohnet, �elb�taber bisher keine
Airth�chaftgehabt, �ondern�olche

“ erf Ffürzlihübernommen,if dur<
ke�ungvieler Büchervon der Stall:
ütterung,aufden Einfall gerathen,
�olchebei �enerneuen Wirth�cha�t

- einzuführen,Alleswas ‘erdavon
gele�en,gehet nur auf fette Gegen-
ijen, Er mógteuun gerne benach:
richtiget�eyn,ob in Nieder�ach�enin

“

einer _magernGegèndmit der Stall:
fütterung�honein Ver�uchgemacht
�eh?-Solte. �olche{on an eiuem

dergleichenOrte eingeführet�eyn;#9
vün�cheter ¿ daßdavon in dem Hau:
noveri�chenMagazin- ein Unterricht

Y

AA,

Gérichtsverfa��ngc, i44

“Der ‘Richtéehält�eineSe��ionen
des Nachmittags:‘Man nennt fie
Audienzeoder Udienze: Gr ent�chei
det darin defiditivédiejenigenSas
<en, die des Morgens’in dér �nort
mazione zum Spruche eingeleitet�nd?
und giebt interlocutori�cheBe�cheide

«auf die reproducirten Decrete ab. Es
ver�teht�ichdahervon�elb�t,daßdie�e
Udienze weder mit den franzö�i�chen
Audiençes,‘no< mit den deut�chen

-

Audienzen‘einegegeündeteAebulich-

Die: Fort�eßungfolgtkünftig.
Le

 führetwerden kônte,wie viel Stück
Rindviehim Stalle gehaltenworden,

wie viel MorgenFucterkämpemag
angelegt;womit , und-in welcher Ord-
nung „�olchebe�tellet, wie viel jeden
Stúck täglich,an Klee, Grgs „Heu,
Stroh, 1. gegeben, auch was und
wie viel zum Streuen gebraucht,und
wie viel Leute-dazugehaltenworden,
SoltederjenigeLandwirthnochleben,
welcher in den Braun�chweigi�chen
Anzeigenvom Jähre1769 Nr. 13.
von der Stallfütterungge�chrieben
‘hat;�owürde�elbigerdurch. eine um-
�tändlicheBe�chreibung�einer- Ein-
richtung, den angehenden.Landwirth

ees einenwe�entlichenDien�terwei�en,-

befantgemachtwürde,worin ange th
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“Hannoveti�(hes
i�ddes

Magazin,
Lg Gud
“Freitag,dengtenFebruar1783.

“Nachrichtenüberdie“Gerichtéverfa��ungin �ieden
___

Ländern, ge�ammeltdurch Ba�iliusvon Raindohr,
__-__ Hofgerichts- A��e��orin Hannover.

(Fort�eßung.)
Von den Magi�tratendiedurch
“ihre Auf�ichtauf die Ju�ti
_den Lauf der�elbenbefördern,

_ Und voz dex dagmir verwand-
“ten Materie von der Di�tin-

crion der Sachen in ricorribili
und Apellabilî,BuotaliundPre-
ltatizie. u

N jedeSache diein dAIn:
�tanzent�chiedenift, i�tdarum

; �ogleichappellabel. Es komt
auf die Qualität des Proce��es, und

guf die Summe des Werths an, um
das Vorrecht zu bégründen,Ve:in
zweiterJn�tanzverfolgenzu dürfen.

Im Executioproce��eim Sommarü�-

�imound Sommario, fan man der Re-

gelnach nicht appelliren, Jm ordi:
nairen Proce��eaber nur alsdann,
wann die Sache über 50 Scudi an

Werth beträgt,‘oder wann �ieein die-

�em Werthe gleihkommendesRecht
betrift. Jh rede hier von Nom und

de��enDi�triktauf 40 italiäni�che

Meilen. Denn außerhalbRoms und
de��enDi�trikts,wird dazu ein Werth
von 100 Scudi erfordert. :

GegenErkenntni��éimSachen die:
:

�erArt , legt mán �chle<Hthindie Ap?
pellationbei den Richterner�terJu- -

�tanzein, und die�eArt der Appella:
tion wird �orro Banca genannt. Dié
Sachen in denen man dio�eBefugniß
bât,heißénAppelabili.

Allein von Erkenntni��en,die în

Au�ehungihrer Qualität, oder der
Summe ihres Betrages nicht appel:
label �ind,kan man nur vermittel�t
einer �peciellenErlaubnißappelliren;
ünd die�eSachen nennt man ricorriz
bili. Doch müßenauch die�eimmet
wenig�tens5 Scudi an Werthhaben.

Die�eErlaubniß wird nah der

Ver�chiedenheitder Ocrter wo vie

Satheu“iner�terJn�tanzeñt�chieden
�ind,vow ver�chiedenenMagi�trats:pér�oneneingeholt,

Sind dieSachen în ciner Caria dé

partibus gußerhalb-desDi�itiktsvon
K Rom
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Roment�chieden, �owendetman�ich

entwederan die Segnatur, oder an
dên Chef eines der ordinairen Tribu-
nôle Noms , und bittet um Subdele--

gation eines andern Richters. Hier
wird. aber kein Unter�chied“in An�e-

Hung der Qualitätder Sachen ge-

macht , man �ichtdabei bloß“auf die

Summe des Betrags.
Jf die Sache von einem Provin-

©

zialgerichtein dem Di�trikteNoms ent:

�chieden,fo findet wieder obige Con-

currénzStatt. Jedoch mußdie Sa:

cheüber 12 Scudi an Werth enthal-
ten, �on�tgehörtfieaus�chließlichvor

die Segnatu A
:

“Sn Sachen die bei den ordinaîren

Tribunâlen “Roms ent�chieden
‘

�ind,
wird wieder- di�tinguirt:ob man bei

dem Gerichtebleibenwill, wv die Sa-

che in er�terJn�tanz-ent�chiedeni�t,
‘oderob man an den Nichter eines an:

dern Collegii , odêr an einen commißf-
fari�chenRichter gehen will, Jm er-

fien Falle if entweder das Judicium a

quo der Segnaturk unterworfen ; und
“

‘dann �tehtes frei �ichentweder an die
“

Segnatur, oder an den Chef eines je-
den Tribunals zu wenden, Oder das
Tribunak i�tder Segnatur nicht un-

tergeordnet(ha la Segnatura in ven-

tre), und dakn muß,man die Erlaub--

niß zu appellirenbloß bei dem Chef
des Tribunals nach�uchen, zz

Sn dem zweiten Falle aber, wenn

man an den Nichter eines andery Ge-

richts 2c. gehenwill,hat uür die Seg-
*

natur das Rechtdie�eszuzula��en,
y * * > e

Nagthrichten‘überdie Gerichtsverfa��ung- 148

* Ueberhaupt. genommen, �indno<
alleSachen entweder“ Ruotali, das

‘heißt,gehôdrenvor die Ruota,wenn�ie
die Summe von 825 Scldi, oder ein
Jus“honorificum zum Objeft baben:

, oder�ie-�ind-Prelatizie, das heißt,�ie”
gehörenvor die übrigenRichter |, gez

mweiniglichPrälaten, wenn �ievon ge-
ringerem Werthe �ind.

Von allen Erkenntni��ender ordi-
nairen Gerichtshöfein Nom, findet
die Appellation zuzweien malen Statt,
und er�t nach Erledigung der lezten
trit die Exceptiondreier gleichlauten-
den Erkenntni��eein,!das heißt,Con-
�tarde tribus, Das remedio devo-

lutivo, hat nur in An�ehüngder Ko-
�tenWüúrkung,Erkenntni��eder Cu=

rie de partibus werden nicht in Rech-
nung gebracht. i

-

& 7 *
La Segnatura di Giu�tizia,i�tein

Tribunal, -das aus cinem ‘Cardinale

Prefetto, aus 12 Trelarti: votanti und
einem Prelato Uditore be�teht,Le�te:
rer i�tals der eigentlicheRichtervie-
fes Tribunals anzu�ehen,der kleinere
Sachen ênt�cheidet,die wichtigern
einleitet, und im Namen des Collegii

uach eingeholterEnt�cheidung�pricht.
„_ Dies Tribunal hat einen aedoppel-
ten Auftrag: Einmal ent�cheidetes

alle Streitigkeiten

.

die �ichüber die

Compéetenzder Gerichtsbarfeit unter

den ver�chiedenen- TribunälenRoms

erheben, e:

Zweitens: erkennt es über die Zu-
_láßigkeitder Appellationen in denen

von. mir angegebenenFällen,
/

R Es
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“Es wird úber die�eFrage bei der

Scgniitidanach einex be�ondernForm
ge�tritten.Ein Ponenres, oder Refe:
rent, der agus denen Prälatenausge-

wähltwird, die bei den Segnaturen“
außer dew *Votantenanze�tellet�iud,
trägt die Sache dem REIDvor, und
dies ent ‘�cheidet,

;

O
4

La SegnáturadiGrazia brfamid
A< nur �elten: Sie. be�tehtaus dem

Pab�t,der Chefder�elbeni�t,und al-

lein eine cut�cheivenadeStimmehat,
aus dem Cardinale Prelétto‘und eini-
gen Prälaten.

Sie erkennt 1) úberalle Sachen
in denen die Legáren, die in den Pro-

vinzendie Segnature reprä�entiren,als

�olchege�pro haben
2) Ueber die Sachen,die der Cog:

nition einer Congregationgenommen
werden �ollen,um �ieeiner andern
beizulegen.

3) Ueber alle¡Sütbäiy:diefiHder
PabK#feiner eigenenTARitosvorbe-
halten háât,

4) Ueber diejenigen, in dettidex

Necurs vou der Segmtura di Giußti=

zia, oder andern TribunälenRoms

abge�chlageni�k.
-

5) Ueber die Jurisdiftions�treitig:
keiten der Tribunäle, die der Segnata-
ra di Giu�tizia niht unterworfen �ind,

6) Ueber alleWiederein�eßbungin

den vorigen Stand: gegen Verab�äu-
mung der vorge�chriebenenA bei

ES
16

EE

L'Uditoredel Papa,erkennt Ne

“inver�chiedenenLändern,1c:

mens des Pab�tesin allen Sachen,

5

150

die für die Segnatura di Grazia gehôz
ren, wann die�e�ichnichtver�ammelt,
‘und zwarfür �ichoder durch vie 5eg=
natizra di Giu�lizia, an die er die Sa-
he abgiebt. Hâlt er die Sachefúx
zu wichtig, ua allein darüber zu decis
diren, �oträgt er auf die Ver�ammz-
lung der Segnatura di Grazia am Der
GARNEJu�tigmini��et.
VonderArt, dis eine

‘

Apvelles
tion ber einem andern Richter
“eingeführtund verfolgt wird,

Wenn die Appellationlotto ban-

ca interponirt i�t,�owendet man �ich
an den Pab�tmit folgender‘Bitt�chrift
dieman Commi�lionenennt: ì

“Brñe Patet. “. Dighetur. Sanditas
Ve�tra Cau�am,& Cau�as appellatio-
nis, & appellationum,nec non nulli-
tátis ex nullitátum ex tribus

i

iniquita»
tis, & notoriæ inju�titiæcapiribusE in-
fra legicimiatempora interpo�itæ,&

interpo�itarum,attentatorum &-inno=
vatorum quorumcumque, ac’ re�titu-

tionis in iotegrum prout de jare, a

Seïirtentia, Decreto, Judicato AC. N.
de & fuper (hier wird die Sache ge:
‘nannt,) rebu-que aliis &c. una cum

omnibus inciden: dependen: emer-
gen: annexis, connexis, totoque ne-

gotio principali ac cum claußala quam
& quas, alicui Romnæ Curiæ Præla-
to (attento quad agiturdi Cau�anon
exceden:

cacorum auri de C:amera ) vel+alicui
Sacri Palatii Ve�triApe�toliciAu dito-

ri, �eu Locumtenenti(attentoquod
“K2 agl-

„
valorem quingéntorumdu-

A
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asicur de Can�aexceden:

quingentorutsducatorum auri de Ca-

mera ) audien, , cogno�cen., fineque
débico terminan;-committeré, & man-

dare, cum facultate cicandi, & inhi-

bendi quos, quibus, quoties, ubi &

“quandoopus fuerit, fingulisdiebus,
“

& horis feciatis , & non feriatis,

præterquamin honorem Dei fériatis,

Conltitutionibus , & Ordinationibus

“Apo�tolicis,ityloPatatii,& Curiæ, cæ=--

terisque in cohtcrariamnon obftanti-

bus quibuscumque&c.�tatum,& me-

-

rita Cau�e pro-_plene, & f�ufficienter

expre�lishabendo.

Aufdie�eBitt�chrift�etderPab�t

N Taufnamenund das Wort:

licet

uatur zugela��en�ind, i�tdies licér

�chonmit in dem.Erktnntni��eüber die

Zuläßigkeitder Appellationbegriffén.
Die�e’ Commi��ionniit dem licer;

oder die�esErkenntniß der Segnatur
bringt man einem Prälaten, gleichviel

- welchem,wenn es nur nicht der judex
a quo i�t,und láßt, nachdemman den

Gegentheil ad dicendum contra Com-

mi�lionem citirt hat ,
von dem Prâla-

ten �einenNamen darauf�een,Dies
nennt man referendariare, '.

Dann wird die�eCommi��ionean
dieCancellariagebracht, Ein Colle-

gium, welches die Expedition der

päb�tlichenOrdres in Regierungs�a-
chenhat. Zu gleicher Zeit citirt der

_ Appellant den Appellat vor den Re-

‘gente der Cancellaria, oder den Vor:

_fieher,ad concordandumde Judice.

 NagrichtenüberdieGerichtsverfa��üng
“

valorem

Bei Appellationendie von es x

i

ät ie SacheRuotále; �o�chrei;
ben �owohlder Appellantals der Ap-
pellat ein jeder in einbe�ondersBil:

et (viglierto) die Namen detjenigen
Nichter denen fie die Sache aufgetra:
gen zu �ehenwün�chen;Confidentes
N. N. Die übrigenrecu�ireù�ie:C=teri vero-diffidentes.

Findet der Regente,daßbeideThei:
lè in der Wahl eines Nichters úbercin

gekommen�ind,�swählt er die�et
aus, �on�ternénnet éx einen andern

nachGutdünken,und bei die�emwsman �tehenbleiben, ;

Gehört aber die Sache vor einen
Prälat, cau�aPrelatizia, �ohaben bei:
de Theiledas Recht zwei in Vor�chlag
gebrachteRichter zu - recu�iren„ den

dritten von dem Regente vorge�chlaz
genenmü��en�ie�ich—gefallenla��en.

Der Regente �chreibtalsdann fol: -

gendenBefehlauf die Cammillionez
Tiberius, (oderein anderer Richtex dex

Ruota oder ein Prâlat,) videat & Ju-
firiam faciar: v. & I. F.-

Die�eCommi�lióneringenun der
Appellant an den ernännten Richter
und citixrt den Gegentheilad dicen-
‘dum contra Jura.

Ein ganzes Jahr langbotman

Zeit eine Appellationauf �olcheArt
bei. dem neuen Richteëeinzuführen.
Ein ganzes anderes wird dazu verwil-

liget die Akten bei dem Unterrichter
ab�chreibenzu la��en„ und die�efidi:
mirte Ab�chriftdem Oberrichtereins
zuliefern.

In denen Cau�ePrelatizie i�tdas
Verfahren in der PR



163 in ver�chiedenenLndern, 1. 154
mit der bei den ordingirenGerichts: Ruota nux diejenigen Sachen in ‘der

höófengewöhnlichenProcedur in er�terAppellationsin�tanz„ die von allen

In�tanz:úberein�timmend. __ páb�llichehJurisdictionen an diefelbe
“Wie es bei der Ruota damit gehal: gelangen, Über850 Scudi betragen,

ten-werde, will ich gleichanführen,
"

oder ein Jus honorificumbetreffen,
E R * und vondenen Sotto banca appelliret

Vonder Ruota Romana und dem da: werden kan, Î
:

bei gewöhnlichenVerfahren. . Sehr oft aber �chicktdie Segnatura
— Die Ruota Romana, i�tder ober: auh Sachen an die�elbeab, die nux

�teGerichtshofin Nom, und be�tehtricorribiu �ind,
' Ja au< Sachen die

aus 12 Prálaten, die auf italiäni�h weniger-als $25 Scudi betragen, Jn
Udirori di Ruota, auf lateini�chaber: die�emFalle heißtes uti Prælaro. Zu:
Sacri Palati Apo�toliciAuditeres heif weilen giebt auch die Segnatura auf

�en. Sind die Vditores zu gleicher Verlangen der Partheien dem Unter--
Zeit Bi�chöfe,�onennt man �ieLuo- gerichte, bei dèm die Sache anhängig

gorenenti, j
i�t,den Befehl das Vorum Rote ein:

Unter die�en-Cditori�ind3 Ns: zuholen. Jf der Befehl dahinge:
mer, 1 Bologne�er,1 Fecrare�er; richtet, daßdas Vorud bloß das An-
und die�e5 exnennt der Pab�tfürfich. �eheneines Voti Con�ultativi haben
Die übrigenbe�tehengus einem Flo- �olle,#o nennt mandas darauf erfol:
rentiner, der abwech�elndaus dem genpe Erkenntnißcum voto Roreæ,

päb�tlichenAntheile an dem to�caniIf aber das Untergerichtan die Ent-

�chenGebiete, und aus dem Großher:�cheidungder Roræ gebunden,�sheißt

zoglichengenommepiwird, in, welchem es, de Voro Roe

lektermFalleder GroßherzogdiePr& _* EES,

�entationhat; aus einem Benetianer, _ Jh habe�chonoben ge�agt,daßin

einem -Milane�er, einem Deut�chen,Fällen die in er�terIn�tanzvon der

einem Franzo�enund zweiSpaniern, Ruota ent�chiedenwerden, der bei den

‘nemlihfür das KönigreichArrago- ordinairen Teibunälen Noms gewöhü-
nien und Ca�tilien,Zu vie�en�iebenlicheProceßbefolgtwerde.

leßten werden dem Pab�te3 oder 4 Jn Appellations�achenaber i�tfole
Subjecte prä�entirt,,von denener ei: gendes Verfahrenüblich.
nen auswáählt.

;

2

i

X 7
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“
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7

M

Der álte�teunter die�enVditori  DerNichter an den die Commillio-
Heißtil Decano, und hat den Vor�it ne von dem Kegente della Cancellaria
im Collegio. Die übrigen�ikennah gerichtet i�t„heißt i] Ponence der Re-

dem Alter der Zeit in der-�ieins Col: ferent, und �eineGerichtsbarkeitwird

Legiumgekommen�ind durch die Einlieferungder Akten: be-

Der Regel nach gehören.für die gründet, 1 0

|
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So bald die�ecingekbommen�înd,-gentheil.Der Ponenteläßt durch ei:
‘wird der Appellat vom Appellanteu
citirt ad concordandam de dubio.

Man fucht �ichnemlichvor dem Po-
nenten úber.den eigentlichenStreit-

“ punkt zu vergleichen,und normirt �el:
- bigen alsdann dahin „- daß er mit ja

und nein beantwortet werden fan. Z.
E. an cou�terde la:fione eñormillima?

Können die Partheien darübernicht
unter �ich.eins werden, �othut der Po-

nêenc der Ruora darúber einen Vor-

‘trag,und hat bei die�erGelegenheit
ih Votum deci�ivun. * -

Nun i�t der Streitpunkt be�timmt,:

und der Ponent feßtden Tag an, an

dem die Sache vorgenommenwerden
�oil; gemeiniglih wird die�erauf ei:

nen Monat hinaus gerückt.Die Ta-

ge an denen �ichdie Ruocaver�ammelt
�indder Montag und der Freitag, zu-

weilen auh “der Mittwochen, Die
-

Partheien haben nur wenige Tage
Zeit ihre Schri�tengegen einander zu

wech�eln. Deun wenn z. E. der Ge-
richtstag aufdenMontagange�eßti�t,

‘�omü��enam Douner�tagedie Schrif-
ten von- beiden Seiten fertig �eyu,

Die�enennt man Pife�e,und �iewer--

den, wie alleúbrige, in lateini�cher
Sprache verfertigt und gedruckta),

So wohl Appellantals Appellat
bringen jedem Uditore di Ruota ein
Exemplar, und dem Ponente zwei,
einsfür ihn, das andere fürden Ge-

nen �einerHausofficiauten, ‘den ian
¡itde ano nennt

„ die Schriftenbeiver
Theile gegeneinander ‘auswech�eln,
Den SonnabendMorgen mü��envie

wech�el�eitigenAntworten \<on fertig
�eyu,um �ogleichvertheilt zu werden,

Die�eAntwort nennt man üi�po="
�ta,und �iedarf nicht über3 Bogen
enthalten, Sonnabend Nachmittags
fahren die Curiali bei dem Referen-
ten und den Botanten herum ,; um �ie
von der Sache zu informiren, all’ In-

formazione.
Die Nichter machenden Partheien

Einwürfe, wahre und ver�tellte,und
hôreaihre Antworten, :

„Findetder Curiale’, daßer �ienicht
hinreichend bei vem mündlichenVor-

trage habe heben können , �o„arbeitet
er no< Sonntags eine neue Schrift
aus, die Replicaheißt,undnit ln
ger als ein Bogen �eyn-darfe
Die�eSchrift�ätzeúberhgupt nennt

man Poßirioness u mY
|

Der Montag kômt. Der Ponent
“thutim Gerichte den Vortrag aus

der Sache, das heißt, er erzähltdas
FaQum und die Grunde beider Par-
theien, Ein Voramhat’er nicht, auf;
�erin Sachen die der Ku-ta úti Præ-

‘Jato aufgetragen �ind,‘ud in einigen
andern Fällen. ät

Die viey Uilitori die dem Ponente

zur ‘linken Seite �igen, und dahet
BECS UR L

; Cor-

a) Die�eArt der SchriftengedrucktinsGerichtzuliefern, i�t�ehrfo�ibar,welches
man daraus �chließenkan, daß die pábfilicheDruckerei18920 Scudi jährliche
Pacht trägt.

n
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Corre�ponfaliheißen,votiren, und

ihre Stimmen werden von dem Po-

nente gezählt.Die�er�chlägtnemlih
einen Bogen bals:ein, �chreibtoben

den be�timmtenStreitpunkcehin, und

auf die eine Hâlfte diejenigen die für
-die U�irmation,aufder andern dieje-
nigen , diefúrdie negativeMeinüng

‘

�ind:
ZumExempel:

An Conftec de læfioneA
Ba A

Affirmative Negative.
N. N. N. N.

N_N.
N. N,

Zuweilen wirdeiner Meinung eine

Ein�chränkunghinzugefügt,Alsdann
läßt ex au�sNeuevotiren, und for-
mirt das dubium: an & quo”mado
Conítet.

Ent�kehteine Parität det Stü

men, �owerden zwei dem lebtenCor-

ri�pon�alezunäch�t�ißendeUditori

hinzugefügt,und der Ponente �chreibt
auf das. Stimmzettel- iterum prop0o-

natur, & videant quintus & �extus,
Kan man alsdann wiederum feine

Pluralität der Stimmen herausbrin-
gen, �o�chreibter auf, videant omnes,

Hiex hat der Ponent �elb�teine Stine
me, falls eine gleicheZahl von Mit-

gliedern vorhanden �eyn�olte.
Der Ponent bittet �ichvon jedem

ver Votanten einen �chriftlichenAuf-
�aß�cinésVoti aus, den man Ri�icec-

“to nennt.
i

SE
Hieraus formirt der Ponente die

Urthel, und die�eenthältalléGründe

in ver�chiedenenLändern,+.

gender Maaße.
Oben der Liíame des Richters.

Nachdem wir in folgenderSache
N. N. der Auftrag geworden folgen:

desfe�tge�eßtesDubium vorzutragen :_

Dblæ�ioEnora vorhanden
E

geantwortet: Nein.
Denn 1) 2) 3) undun folgen

die Gründe,

Die�eUrtheln #owie alle Schriften
“�indlateini�ch.Der Richter giebt
�iedem Advokaten des gewinnenden
Theils, und die�erläßt�iedrucken. -

Der votrlierende Theil grei�tnun
die Gründe an die ex faQo hergenom-
men find, und dang woird in der Ruota

von dem Ponenten gefragt an audia-
tur, ob der verlierendeTheilnochein-
ma! zugela��enwerden,an expediatus,
oder ob die Sentenz würklichexpedirt
werden �olle?Hierbeivotirtauchder
Ponent.

Hüäißtes nun andiatur; �ogeht die

Sache von vorn wieder an, und der

Referent frägt�odann:an lit �tandum
vel 'recedendum a decifis. Die Añt-
wort i�teutweder �tandume�te. oder
recedendum e�le. Wenn endlichâlles
weitere Verfahren abge�chlageni�t,
�oheißtes expediarur , UDdann ci-
tirt der gewinnende Theil

d
den andern

ad audiendam �eñtentiam in forma, ju

dexenAnhörunggemeiniglichein Ter-
nin von 1 5 Tagen ange�ebtwird.

DieFormelderUrtheli�tfolgende;
*

Chrifti nomine invocato Pro tribu-

“Bali

158
_des Erkenntni��es, und. zwarint fole,

"So:babendie:Rätheo s

5
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nali �edentes& �oluDeum pro ocu-

lis habentes per hanc noftram defini-

tivam �ententiamquam devoto R. R.
. P. D. D. Coauditorum in his �cri-

pris ferimus ia caufa &c, inhæreñtes
deci�iani editæzdie &c. &re�criptoEx- -

pediatur dici &c. dicimus con�tare de

læfione enormi�lima,und am Ende &
pro hujusmodi efleQu confirmandam,
óder - infirmandam e��epriorem �en-

tentian. CET
I

Durch die�eUrthel wird nun er�t
in der Sache ent�chièden,und dem
Theile der gravirt i��tehtfrei noch
einmal zu appelliren, wenn nemlich
er�tzwei Erkenntni��ein der Sache
vorhanden �ind.
“Er legt die Appellatioh entwedet

‘�ottobanca ein, und zwar hier inner:

halb 10 Tagen„oder er ver�chaft�ich
er�tdie Genehmigungder Segnatur.
Die Einfúhrungdie�erzweitenAp:
pellatiónif gerade die�elbewie bei der

er�ten, NAllein„
nun wird allemal der

lezte CorriiponhileReferent, und �eins
ihmzunäh�thende Collegenwerden

dié neuen Corkti�pon�alen.Das du-

biam wird dahin aufge�tellt:an �it

�ententiaRotalis confirmanda. vel in-

firmandaP - «©?
;

Nach dem-Verlu�tedie�erzweiten
Appellationoder die�esNecur�es,fin:
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„bet kein weiteres Rechtsmittelad efa
feAum �u�penfivum�tatt,“ Aber das

�ogenannteDevolntivo fan noh îm-

mer angebrachtwerden
„

um dadurch
den Ko�tenpunktaufzuhalten,

“

‘

. Jch bemerke noch zulebt, daß in

Sachen die de Voto, oder cum Voto
der Ruota zuge�andtwerden, der De--
cano jedesmaligerReferent�ey,

}

eM x
T GiudiciCommi��ari*) �indPrâla:

ten “diekeine be�timmteJurisdiction
haben’,�ondernnur in �ofern.erken-

nen, als. der be�ondereihnen gegebene
Auftrág.€s mit�ichbringt, Wenn

daher die Segnatura‘der ihnen dazu
gegebenenCommi��ionnicht den Auf:
trag beigefügthat, ihr Srfkenitnißzu
voll�trecken,�omußum eine be�ondere
Commi��iondazu von den Partheien
nachge�uchtwerden.

E

ER

Sie erkennen �owohlin er�terFuz-
�tanzals in zweïtee in Sachen die

nicht Ruotali �ind,und daher Prelaci-
zie genannt werden.

j

“Die Proceduri� wie �honberührt
; worden

„
vor die�enNichtern mit

derjenigen überein�timmend„ die bei

den ordinairen Tribunälen gewöhn:
lich i�t,

Der Schluß folgt künftig,
*)Sie habeneinigeAehnlichkeitmit denen Nichtern4 die bei den alten Römeru

- - pedanei»bei denDeut�chenSchöpfen2c.heißen.

“

Sie haben der Regel nach
nur die Cognition, Unter�uchung,(notio, das Finden der Urthel)nicht deg
Spruch, die Voll�tre>ung( imperium, Ge-- und Verboth.)

y
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“Montag,den76a Februar1785.“
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he ih weiter gehe, - mußich
__

noch bei der Gelegenheit,da
> ich von denen Giudici ‘Com-

mú��arigeredet habe; bemeten, Daß
die Uditorì di Ruota ibreSurisdietion
nur durchbe�ondere,von demPab�te
oder“dér Segnatur ‘aù �egerichtete

“

Commi��ionenerhalten. Sie flindda-
her eigentlichnur Giudici e�traordina-

xi, und in die�erRück�ichtin der allz

gemeinenTabelle®vonden römi�chen
Magi�tratspet�otten“nicht ‘be�onders
aufgeführetworden. - Ur�pränglich
wurden ihre“Erkenntri��e/ihreEnte
�cheidungenvon-den ordinäirenRich:
tern als-Urthel ge�prochèn, und voll-

�treckt;Er�tin der Folge det’Zeit er:

hielten�ie’�elb�tdie�esVorrechtdur
be�ondereVerordnungen derPäb�te.!

* ZES * 4 j

Von denen Curié departibúé.
Die Curie de partibus, �indGe-

richte in den Provinzen. JedeStadt
im Kirchen�taatehat zweiUnterkich-

Ländern, gé�ammeitdur Ba�iliusvon Ramdohr,
 Ho�gerichts- A��e��orin Hannover, Ee

ma SONE) Gl AT
PARE

1A

ter, einen weltlichenund einengei�t?

-

-

tE 6 MLS
Die Procedur bei deù�elbeni�tge

mkèikiglich�ummari�ch,und dex Pro-
ceßfängt mit einem Ubellean, Von!
ipren Erkenntni��enwird nah Rom
appellirt, und zwar in Sachendie
über 100 Scudi betragen,“dkicchdie
Appellatiónlotto banca. R

Jh ricoeriblen Sachenaber wenz
det man �ich’entweder añn'die Segúa-
tür,“ oder an die Chefs der ordinairen
Tribunäle ,“und die�etragen die Ent-
�cheidung‘entwéder cinem der bei den
ordinairenTribunälenange�eßtenNichs
ter; oder eiiemPrälaten / oder einétn
andern Richter in der Provinz auf.
In die�emlebten Falle ge�chiehtes

oft, daß ein weltlicher Richtereine

S

- gei�tlicheSache révidirt, und umge
AA

Nnia LE E
Es giebt aber auh in den Provin:

zen einige Gerichte,die in zweiterYn?
�tänz�prechen,- 2

8

‘ Die
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“Die „vornehm�ten�ind:..1)Le Le-

gazioni. *Die Legatenhabennemlich
cine doppelte Art von Jurisdiction.
Einmal diejenige vermögederen �te
‘als Nichter in zweiter In�tanz�pre:

chen l’ordinaria , und zweitens diejeni-
ge, vermögederen �iedie�elbenVer�i:

gungen in ihren Provinzen treffen,
die die Segnatura in Rom trift, la Su-

prema.
- 2) La Ruota di Ferrara.

3) La Ruota di Macerata in der

__ Mark Ancona.
i

Sie be�tehenaus Abbaten, Jn
der lebten können mit Einwilligung
beider Theile auh Sachen die über

100 Scudi betragen , in der Appella-
zionsin�tanzent�chiedenwerden.

_Esgiebt auchCon�ulsin den See-

�tädten,
- NEE

SAA

e RA A

Von denGerichtsko�tenund von

der Éxecuriom
Der Regelnach er�tattetder ver:

lierende Theil immer die Ko�ten,Die: -

�ewerden oon dem Richter nach Be-

endigung des Nechts�treitsbe�timmt,
und gemeiniglichnur die gerichtlichen
wieder er�tattet,Hieher gehören:die
Ko�tender Procuratur, die Gebühren
fúr den Notar , die Druckerlohnskd-
fen, und die Sporteln die der Richter
“befôrmt,

|

_ Der Procuxator erhält für jede
Sn�tanzbei Untergerichten 3 Scudi,
Hei der Ruota 10 Scudi,

Die ordinairen Richter erhalten
Nichts, Die Commi��ariénaberneh-
men von allen Sachen, die nichthex

Nachrichtenüberdie Gerichtsverfa��ung164
200 Scudi Romani betragen

,x

Scu-
did'oro (itt Scudbdoro.mecit162
Paoli oder zweiThaler,)und von al:
leñ die darüber gehen10 Scudi d'oro.

Die Ruota nimt von allen Sachen
unter 10,009 Scudi Romani 25 Seite
di d’uro. Von allen die darüber g&
hen 100 Scudi d’oro. Die�eSpor:
telnheißenPropine. Zu den außer-

gerichtlichenKo�ten,die die aller�tärk-
�ten�ind,gehörendie Advokaturge-
bühren,und die TrinkgelderMancie,
für die Vorzimmer des Richters , le
Salle, worin die Bedienten de��elben
�haufhalten ;. die�ewerden aber ge-
meiniglih nicht er�tattet.

|

/

* __& *

Die Execution i�tentwedee real

DEE |
Dieer�tegeht entwez

er auf beweglicheoder unbewea E

Es’ver�teht�ichvon �elb�tdaßdie
beweglichenGüter eher iiadieLE
weglichen," und die Per�onzuleßr anz

gegriffen:werden... ARSS
|

Die beweglichènGüter werden vor
den Sbirren oder Hä�chernausge-
pfändet, und zwar �o,daß�iediejeni-
gen*Sachen, die �ich.leichtvon einen
Orte zum andern bringen la��enin ein

öffentlichesBehältnißbringen, wels
<eésman Depof�itariaUrbana nennt.

Geht aber die Tran�portation: nicht
füglichan, �owerden �iein dem Orte,
wo’ �ie�tehen,ver�iegelt.

Die Jmmi��ionin unbewegliche
Güter, ge�chiehtdurch den Notar. des

-

Gerichts und durch die Boten.
|

Die AuftionSuba�tamobilium , i�t
: v0
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vonder bei uns gewdhnlichennichtver-

libera, (franz, Delivrance,) verbun:

ven. Die Subha�tationder Jmmo-
bilienfolgt den�elbenRegel, deneu

fis bei uns unterworfen i�t, :

Die öffentlichenAn�chlagszettel�ind
auch hier üblich,und wenndie�ewie-

der cingekommen�ind,und die Ver-

“ganthung,oder der Verlauf aun die
Mei�tbietendenvor �<gegangeni�t,
�ofolgt der Zu�chlag(Delibera),
Nach die�emhat der Schuldner noch
einen Monat Zeit die verkaufte Sache
gegen Erlegung des Kaufgeldeswie-
der einzulö�en,Auch die Adjudica-
tion oder. AddiQio ih �olutum,w0o-

durch der Gläubiger die Güter erhält,
wozu �ichkein. angehwralicherKäufer
findet, i�tbei den rômi�chenGerichten
leichfallsgebräuchlich;doh mitder
bweichung, daßdort derGläubiger

pur zwei Drittel des taxirtenPrei�es

bezahlt, und dafür die Gütererhält.
Zu alley die�en.Handlungen wird

der Schuldner von dem Gläubiger
citirt,

% e R

Von denen Magi�kratsper�onen,D A haupt�ächlichdie Be-
_ �orgung gewi��erTheile der

ME D der
. Hierarchie aufgetragen i�t,un

: E nur die gerichtlicheLnt-
�cheidungderjenigenStreitig-
Feiren zukomt die über die iH-

men unrergeordneten Ge�chäf-
re ent�tehen.

E

Das wichtig�teunter die�eni�til

0 ji!véi�hiedénêneinbe,

�chieden, und mit dem Zu�chlageDe--

= O0
tribunaledellaRev.Camera, Dies
Tribunal hat in einigen Fällen eine
collegiali�cheForm, in audern be�or-
gen die „einzelnenMitglieder de��el-
ben für�ichdie ihnenzugetheiltenGé
�chäfte, i

Wenn és ganz ver�ammelti�t,�o.
�inddie Mitglieder de��elben; A

Ll’Catdinale Cammerlengo. IlTe-
�oriere,oder Prote�oriere,wenn er
Cardinal i�t,zwölfChierici di Came=-

ra; il Pre�idente della Camera, il Com-
mi�lariodella Camera, il Avvocato
Fi�caleund 3 So�titutiCommi�lariï.

In die�erAnzahlver�ammeltes �ich,
am Tage vor dem Letersfe�teuin die

Abgabeneinzuca��’iren,die von denen
gegeben werden mü��en„,

die Güter
oder Gerechtigkeitenvon der päb�tlic
hen Cammer zu Lehentragen,

Diezwölf Chierici diCâmérazu-
�ammenformirendas Abpellationsge-
richtund die Segnatur in denenSa--
chen,die in er�terIn�tanzbei den ein-
zelnznMitgliedern die�es-Tribunals
ent�chieden�ind.

: bs

Es formirt auh zwei Congrega:
tionen zur Admini�trationder väb�tli:,
<en Domanialrevenúenund Steuer-
regien, und zur Durch�ichtder Rech:
nungen derer Pächter und Einneh-
iner; la Congregazionedella Camera,
und la Congregazione de’ Conti. Su
der er�ten�ißeail Commi��ariodella

Camera,FAvvocatoFi�cale,i So�tituti
Commiñflarii,il Computi�ta,il prefi-
dente di Camera, il té�griere,und dret
Chierici di Camera.

;

zione de’ -Couci,be�tehtaus den�elben
432

i

Mit-

La Congrega-_

E
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“Mitgliedern,uur daß die Chierici di

Camera von denenver�chieden�ind,
die in der Congregazionedella Came“
èa�ien.
Einige eitizelneMitgliedeëdes Tri-

bunals , haben nun noh be�ondere
Au�träge,,die theils die ófonomi�che
Admini�tration, theils die Ju�tibpfle-
ge in denen ihnen untergeordneten Ge-

�chäftenbetreffen.
1) Der Te�oriereerkennt úberalle

-

Domanial�achender Cammer, und
über die Streitigkeitenzwi�chenihr
und ihrenPächtern,

2) Déèr Camerlengo erkenútin al-
lenSteuer�achen.,und zwar durch ei-

nen Uditore,Prelatodender, Pab�t
�e

: URH“brefictodell?Annona hatdie

_ Au��iht über das Getreide,
4) [pre�identedella Gra�ciahat

dieAuf�ichtüber die Flei�chtare,und

diedahin gehörigeJurisdiction.
5) Ulprefidenre delle Strade, hat

dieAu��ichtüberdie Straßen und da:
hin gehörigePolicei, —

6) Il pre�identedelle Ripe.(Pré-
vótdes Marchands zuParis, ) hat.die
Auf�ichtúber alle Handlungdie am
Ufer dex Tyber getriebenwird, und
Uber die Waaren die zu.A in
Rom ankommen, neb�t‘der Juris:

diction,
7

11 pre�idente.degliE hat
die Au��ichtúber alle Archive,und die
Jurisdictionüber die Verbrechender
Notarien.

8) ll pre�identeJelleCantethat

Ih.f�o überdie He�ängni��s2

Nachrichten,über.dieGerichtsverfa��ung168
und die Deci�ionüber die Rechtmä�;

�igfeit
der gefänglichenHaft wegenSchuld�achen.-

9) 1! Commi��ariodell Ata hat
die Einquartierüngs�achenin allen
Fe�tungenund Städten, außerdem
Ca�telSt. Angèlo. -

10)’I! Commi��ariodel Mare, ‘hat
dieôkonomi�cheAuf�ichtúbér dieSee-
machtdesPab�tes,Wovon nochwei-
ter unte >

IT) Il pre�identedellaZecca: hat
die Auf�ichtüber die Münzenund

1
alle Gold- und Silberarbeiter.

_12) 13) 14) Drei andere Prála-

ten,habenjeder das Gouverneinent,
in drei großenLehender Cammer.,

Die 12 Prâlaten von Ne. 3. bis
14. nennen �ichChierici di Camera.

Die bei die�emTribunalegewöhn:
licheProcedur in Judicial�achenweicht
von der bei añdern Collegienin vie-
lenStücken ab,

Ih begnügemich dies im Allge:
meinen anzuzeigen , es würde zu weit:

läuftigwerden, michüber die be�on-
dernPunkte in ein Detail ME*

H Tribunaledel buon Gbybdue.be:

�tehtaus einemCardinale Prefetto,
aus einigenandern Cardbinlen, die

das Necht haben,denVer�ammlun-
“gen beizuwohnen,wenn �iewollen,

aus 12 Prâlaten,die Ponenti genannt
werden-, und aus einem andern Prä-
laten, der die Ge�chäftedes Secre:
tairs ‘ver�icht, Es hat die Auf�icht
über die Gerecht�ame,und dfonomi-

�eEinrichtungender Gemeinden,
“über
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î

über die
- allgemeinenCata�ter,die

Privilegien, Handelsfreiheiten, und.
‘ die Verbe��erungdes Landes úber-

- haupt, In An�ehungder angeführten
Punkte �tehtdem�elben,�owohldie

Civil:E TRR zu.

Il Tribunaledellibaa, be-

�teht.aus 4 vómi�chenCavalieren, und

hatdie Cognition in Ackerbau�achen
in der rómi�chenFeldmark -und dem

“Di�trikteAIS
A /

+ SP

Me
N

H Tribunatedell: Sedibe�teh
auseinigen Cardinálenund Präla-

ten, die-vie Auf�ichtund Furisdiction
über.alle Wa��erbauan�taltènhaben.
Jn die Provinzen CORRAfie E
MEBE

ab,

x MU we
n Tribunalédella Con�ulta,be�teht

aus dem Cardinal�taats�ecretair, ei:
igen andern “Cardinälen„

- einigen
Prelariponenti‘und dem Prelato Se-

gretario. Dies Tribunal i� ‘das
ober�tepeinlicheGericht im ganzen
Kirchen�taate, in �oferndie Unter�u:
<ungen Weltlichebetre�en,Es hat
úbrigens noch‘die Auf�ichtÚberdie

Ge�undheitsan�talten, ‘und'die Ent-

�cheidungder: Streitigkeitender Un-

tetthänen
mit den Gouverneurs,

E
E

E * *

La Cangroplizivrié:del Concilio,
eN aus Cardinálen und einem

relato Segretario. Sie erkennt úber
alle Fragen

-d

die über die rechtmäßige

in ver�chiedenenLändern,e.
AnwendungderSáßedes tridentini-

-�chenConciliums ent�tehenkönnen,
X

Die.H i�
:
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* %

La Congregazione de’ Ve�covie

Regolari, be�tehtaus Cardinálen und

einem Prelato -Segrétario. Sie hat
die Auf�ichtüber die Di�ciplinder“

-Nonnèn und Mönche, und deecidirt

alle Streitigkeitendie unter ihnen ent-

�tehenfônnen. Sie wacht auch über

die gute Ordnungin den VR 2c.

%*

La ÉS GOG IARAdell? Trie
be�tehtaus Cardinálen und Prálaten,
und erkennet iber die Freiheitder Kir-

chen, und der dazu gehörigenOerter.

Die�e3 Congregazioni mú��enihre
Erkenntni��evon dem Cade e dell
A: C. PUREGEO

;

i

0 Tribunale6 5.Uffizis.Die

Jnqui�ition..Sie be�tehtaus dem
Pab�tein Per�on,mehreren Cardinä-
len ud Prälaten, und kan nirgends
gelinder0

als in-Rom.
* *

“Ul rá�igroledella Rev, Fabrica di

S. Pietro, be�tehtaus Cardinälen und
Prälaten. Außerder Be�orgungdes

Baues der Peterskirche und dec Ad-

mini�trationder Revenüen der Kir-

‘che,hat die�esTribunal noch die Auf:
�ichtüber die richtige Anwendungder

legatorum piorum. Denn der Sy
Peterskirchefind alle diejenigenbeige-
legt, die nicht dem Sinne des Te�ta:

O 108angewandtwerden.

æÆ *

ME
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La Datarîa Apo�tolica.Be�teht

aus einem Prä�identender Proda-

tario heißt, wenn er Cardinal und
Datario, wenn er Prálat i�t einem

Sotto Datario, der Prálat i�t,und

einem Curiale , der Perobitum ge:
nannt wird. Dies Collegium hatdie

Expedition in Collations�achender

gei�tlichenBene�icien2c. Vor da��el-
be gehörenauch die Ernennungund
Be�tätigungder Coadjutoren,die Re-

�ignationen,Di�pen�ationen, und die
Streitigkeiten die darüberent�tehen,

Æ * e

Il tribunale del Maggiorduomo,
oder Prefetto de’ Sacri Pálazzi Apo-
folici, hatdiè Jurisdiction inallen
’Civil/ und Criminal�achen, die die

eigentlichenHofbedientendes Pab�tes
�owohl in Rotin, als in Ca�telGan-
golfo betreffen ALZA

j x” te FF
E

Il Comni�lariodel Mare e Prefetto
del Ca�tel St. Angelo, hat außer‘der
ófonomi�chenAuf�ichtüber die See:

macht des Pab�tes,auch noch die Ju-
risdiction über alle Civil: und Mili-

tairbediente, die bei dem Ca�tellSt.

‘Angeloange�tellt�iud. >

x - Æ *

“UlTribunale del Cardinale Decano.
Der Decan, dex Aelte�teunter den

Cardinälen, i�timmer Bi�chofund

Gouverneur von O�tiaund Velletri.

Er hat als �olcherin �einerDiôces
aus�clie��ungswei�eallér übrigenTri-

. bunâle die ober�teJn�tanzund Seg-
natur in allen Sachen, ohneRück�icht
gufdie Qualität der�elben, :

Îs RK dd

“Naghrichtenüber die Gerichtsverfa��ing

:
�ofern�ieregiminal �ind.

E72

[’Abbate Sacco. Ein Richter,de�:
“�enAmt den Namen von demer�ten

Abbaeceerhalten hat, von dem da��elbe
bekleidet i�t, — Er erkennt über alle
Streitigkeitenzwi�chenden Tageldhz
nern und ihren Miethsherrn. Das

Verfahreni�t�ehr�ummari�ch,
/

* % x

La Congregazioned’Avignone€
la Congregazionedi Loreto, haben
dieBe�orgungder Angelegenheiten
die�erbeidenOerter ,- Haupt�ächlichin

* e Æ*

Burze Anzeigeeiniger Collegien
in Rom die gar keine Juris-

diction zu haben �cheinen.
Es i�tbekant , vaßdie Con�i�toria

in ôffentlicheund geheimeabgetheilt
werden. Oeffentlichebe�tehen‘aus
dem Pab�teúnd.allen Cardinálen.
Jn die�enwérdenalle Handlungen
vorgenommen die auf das allgemeine
Kirxchenregimenteinigen Einfluß ha:
ben fônnen, z. E, Collation des Car-

- dinalshuts,Heilig�prechung, Erthei-
lung cines gewi��enTitels an die Mo-

narchen,2c. GeheimeCon�i�toria�ind
eine Art von geheimenCon�eildes

Pab�tesin einheimi�chenund auswär:

tigen Angelegenheiten, die die Hierar-
chie oder die Landesregierungbetref
fén. Zu die�enwerden au< Prälaten-
zugezogen, je nahdem die Sache es

erfordert. Z, E, Jn Cammer�achen_

» werden Camere Con�i�torialigehalten,
und dabei. �indauch dic Chierici della
Camera gegenwärtig,

f

Æ «F vd

La
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__ _LaCongtegazionedell’Indice, Bü:

cercommi��ion,hat die Cen�ur,und

verfertigt den Index der verbotenen

Bücher. Der Maeltro del Sagro-Pa-

lazzo, i�taber eigentlichderjenige, der

die Erlgubniß gebenmuß�iezu le�en:
N *

2

*_ X

i

j

La Congregazionedella Vi�ita,hat
die Auf�ichtber die Fe�te,Me��en,
und. die Adinini�trationder dazu ge-

hôrigenFonds i

d

X A Æ
Y

La Congregazione de’ Riti, hat die

Au��ichtüber die Liturgie„ die Heilige
�prechung 8

E i e

e

NEA ES u

La Congregazione della propagan-
da, hat die Nuf�ichtúber alles was zur
Ausbreitung des catholi�chenGlaus

bens beîtragenkan, folglichauchüber
die Mi��ionairs2c

* MG At EET

Ia Cancellaria , i�der’Ort , wo die

Ordres, die der Pab�tin wichtigen
einheimi�chenweltlichen Sachen ab-

läßt,originali�irtund unter�tegeltwer:

den. Hier i�tauh-das Archiv, Det
Vicecancelliere, der immer Cardinal

i�t,hat die Auf�ichtüber die dabei an-.

ge�telltenBedienten, |

Die�eCancellaria éonecurrirt auf

2e EO ver�chiedenenLändern,1.

_lutionen darauf ertheilet,
“cretair der�elbeni�tCardinal, und

:
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gewi��eWei�emit der Dataria, als

wo�elb�tdie wichtigern Patente in
Kirchen�achenausgefertiget werden,
und mit der Segretaria de ’Brevi, wgo-

�elb�owohlin Kirchen- als Landes-
regierungs�achendie. päb�fichenVer-

ordnungen von geringerer Echeblich:
'feit „ die des Siegels der Canzlei und

der Dararia nicht bedürfen, erpediret
werden. Der Segretario i�tCardinal,

La Segretaria de” Memoriali, Hier
werden alle Suppliquen angenom:
men, die an den Pab�t�elb�tgerichtet
�ind,und hier werden auchdie- Re�o-

Der Se

heißt: Pro�egretario.
Lety SS. a

Kein Landesherehat in Rück�icht
auf den geringen Umfang �einesLan:

des mehr.Bediente als der Pab�t,
Keinem aber fo�ten�ieauh weniger.
Deun die mei�ten�indPxálaten, die
um der Ehre willen dienen, und in
der Hofnung mit der ZeitreichePfeün-*
den zu erhalten. Es wird daher keiz
ner zum Prälateùder Negelnach an-

getzommen, der nicht ein jährlichesEinz
fommen von 2000 Scudi, — nicht
1500 Scudi, wie in einigen Rei�ebez
�chreibungen�teht,— be�cheinigenkan,

Die wildeBaumzuchtbetreffend.
CVm aten Th. des Hausvaterswird
A angeführt, daßChr. Wilh.von

Heppe im Begrif�ey,ausgemahlte

unter dem Titel: For�tgerechterJäz
ger oder Anwei�ungzur Kenntniß
‘allet ‘deut�chenBauingattungen.Jch

Abbildungenvon Bäumen zu liefern, hahenichterfahrenkönnen,ob
nLd: 45

2

tr
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“

Werk ‘würklich‘ans icht getrèten;
- glaube jedoch, daß ein �olchesBuch -

von großemMNuben�eynwürde, nicht
nur für jedenLandmann,�ondernauch
haupt�ächlichfür viele untere For�tbe-
diente , indem i<- ver�chiedeneange:

troffen, welche die' in Nieder�ach�en
wach�endeBäumeund Sträuchernicht
alle fanten noch zu nennen- wußten.
Es giebt zwar viele großeWerke,
worin dergleichenAbbildungenbe�ind-

“lichfind, allein, �olche�indzu weitläuf
tig und zuko�tbar,�odaßnicht jeder
For�tbedienteauch nur eines der�elben
an�chaffenfa:1, und habenal�okeinen

allgemeinenNußen, Ueberdem �ind
in den mehr�tenauh ausländi�cheGe-

wäch�eund Kräuter,worauf es einem

deut�chenFör�terund Landmann nicht
anfomt. Jch dâchteein �olchesWerk

fönte eben nicht fo�tbarfeyn, zumal;
wenu ein Buchhändler,der �ichmit

_ Herausgabede��elbenabgeben wolte,
die Kup�erplatten,coelchein den grôf:
�ernWerken gebraucht worden, für
einen billigen Preis , an �ih-kaufen
fônte, indem Y die Zahl der Abbil:
dungex nicht�ehrgroß,2) von jedèm
Baume und Strauch nur ein Blatt
oder Zweig, ‘neb�tder Blüte und

Diewildé Baumzuchtbetreffend, 176

Frucht vorzu�tellen, weil �olcheszur
Kenntnißder�elbenhinlänglich,und
nicht nôthig�eynwürde ‘alleGewäch�ë
#0 genau zuanatomiren , als in deñ -

�on�t\{<ônen‘neuen Werkeneines
Oehlhäfen,Burchsdörf,1e. gë�chehen;
3) der Text auch nur ganz kurz�eyn
könte,4) �ichverimutblicheine große
AnzahlPränumerantenfindenwürde;
wenn úberdèm das Werk Stückwei�e
heraus fâme, und pflegt ein �tarkel
Ab�atzdie-Ko�tenzu erleichtern. Schon
vor vielen Jahren habeich auf ein \ol-
ches Werk gedacht, und da ih einë

ziemlicheAnzahl von dergleichenBäu-
men und-Sträuchern,die im freien in

Nieder�ach�enwach�en,ummeinenHof
täglich�ehe;\o ‘hätte‘ichev vielleicht
�chon-läng�tgewagt,ein �olchesWerk

zu unternehmen,wenn ih nichtfa�tvoti
aller Gemein�chaftmit Städten, ent
fernetlebte,und wenn in dem Winkel,
oder in der Gègeñd,“worin ih mich
aufhalte, ole Kün�tleranzütre�es

-

- wâren , die dergleichenAbbildungen
verfertigenkönten,

:

SE
Es würdë mir lieb �eyn,wenn die�e

AnzeigeJemand ermunternindgte;das

vorge�chlageneWerk zu veran�taltein,:
:L

dh

Anfrage
i

M dem �cheinbarenAuf- und Un-
tergange der Sonnekan feine Uhr

ge�telletwerden, weil durch die Bre:
_ hung der Licht�trahlenbei dem “Auf

-

gange die Sonne cher, und bei dem

Untergangege�ehenwird. Wie viel i�t
aber derUnter�chieddes wahren und

�cheinbarenAuf: und Unterganges der

Sonne, bei vielenoder wenigernDün-
. �ten.in der Atmo�phäre?Kan davo

Miedergange,nöchnachdem @ürklichen„etwasBe�timmtesangégebenwerden?
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Freitag,den 2gfen October1785.

Uéver die Ju�ti - und Gerichtéverfa��ungEnglands,
_vom Geheimen Canzlei�ecretairWrandes,

Freunde’, wage ich es, die�e“DußendBânde über einen Gegen-Y“
Anrathen

“

meiner ältern

|

es ihnen nicht"cdlau�ew:ein Paar
Abhandlüng im Dructemit-

zutheilen, die ih bloßzu meitiem eig-
nen Unterrichtaufge�eßthätte um

mir von einem �overwifelten Geégen-
�taude, als der vorliegendei�,deutli:

che und be�timmteJYdeenzu ver�chaf-
fen, Deswegenmußteih, wider mei-

nen Willèn , weitläuftigwetden, das

man hoffentlich,in Núcf�ihtaufmé

ne Ab�icht,ent�chuldigenwird. Die-

jenigen, bie �chdurchLe�ungder wich-
tig�tenSchriften , und hiklänglichen

‘Aufenthaltan Ort ünd Stelle , der

mir in manchenBetrachte,we�entlich
�cheint„-

woril vieles anders in der Fer:
ne els in der Náhe lâßt, neb�tgiiten
Gelegenheitenfich zu unterrichten,mit

der Materie bekaut gemachthaben,
dúrfea gar nichts Neues hier erwar-

ten, weil ich nicht rai�onniren,�ondern
nur �{le<thinThat�achenauf�chrei-
ben wolte. Allein, abgerechnet,daß
mancher auch zuweilen befauteSa:

zen an�icht, �okan es �ehrverdien�t:
volle Männer geben, deren

Ge�gaite

�tandzu le�en, den �ievielleichtin ei:
ner müßigenStunde / nicht abgeneigt
find“auf ein PaarBögen.EENauzu�ehen.

À

:

Méine Hauptquelle-warenSir Wile
VickBlack�tonesCommentaries on the
Laws of England4 Vol: 4. ober $8, —

Ein Buchtwonent�chiedenemWerthe,
Znzwi�chen-�chrieb Black�tonefür
Engländer,wo er mancheJoeenvor-
aus�eßenkonte, die einem Fremden
unbekant �eynmú��en,Es wärde
daher auch mir vieles dunkel geblieben
�eyn,wenn mir nicht die Bekaut�chaft
einiger wärdigerNechtsgelehrten�ehr
zu �tattengekommenwäre, wovon'vor-

zúglicheiner ei �ehrange�ehenerund

berühmterMann in �einemFache,
außerallgemeinenUnterredungen, die
ich mit ihm hatte, mir gegea hundert
vorgelegte�{riftlicheFrageu.beant-
wortete. -

Nâäch�tdemhabe ih dieGerichts:
höfe�elb�t,�ooft i<

)
ty fonte, uad

�oviel zu meinem Endzweckenöôthig
BIC war,

/&#



1363 Ueberdie Iu�tiß-Und Gerichtsverfa��ungEnglands,
war , be�ucht.—. AußerBlack�tone,
der in den Stückendie die Courts of

Equity angehen, etwas mangelhafti�t,

habe ih wit großemNußengebraucht
Eden on the Penal Laws“
Fofters Crown Law,

i

De Lolme’s Coglicauas,ofEngrland,
- Jacob's Law DGG Fools

(Aon
Su Law Didtionary,

rte “ritoof thé BREhCommoñ Law,
Burn?s Fa�ticeof. Peace,

und in wichtigenStücken,
__ Sir Edward Cokes Reports, und

„die Stacutes at largenachge�chen:

Sg Etymologienhabe ih nich in

folgenderAbhandlung nicht tief ein-

gela��en, weil mir �olchesnicht durch-
aus we�entlich�chien..— Liebhabern
fan i< �ägen,daßSie in Spelman’'s
Gloflärio,in Ducange und Carpentier,
ja �ogarinun�ermUaltaus und Wach-

rer, das benôthigteantre�enwerden.

Kun�twörterhabe ichAnfangserklärt,
hernach�ieaber mei�tensim Engli-
�chenwiedergebraucht, um durch
Ueber�eßungenkeinen unrichtigen Ne-

ben-Jdeen Raum zu geben, und @enn

ich michja die�exbedienen mußte,im-

mer auf die Sache, und nicht auf die

Worte ge�ehen. ;

Jh habe übrigens keine Mühe er-

�part,um michfürUnrichtigkeitenzu

húten. — .Solte man cinigezu’ ent-
deen glauben, �obitte ih �i<vor-
her, echeman ganz fe�tdarüber ent-

�cheidet,an Ort und Stelle zu erkun-

digen, weil dort manches im Ge-
brauch anders i�tals es in den Bú-

chern�teht,— voll�tändigesmußman

inzwi�chenhier nichts erwarten, ‘—

Ich weiß�elb�tnoch vieles was ih
Hâtte�agenfönnen, und ich zweifle
nicht, daß andre, die fi< mit der

Materie be�chä�tigthaben, uoh un-
gleich mehr wi��enund �agenkönteu,
allein

‘ ich wolte kein Buch, fonderu
nur cine Abhandlung �chreiben,veren

Grenzen ih beinahe fber�chticeengti
haben fürchtea)

Sheich von den Gerichtsböfen:und

ihrer Verfa��ungrede,findeih es nd-

thig einiges úber die in England
geltenden Rechte voranzu�chien,
— i< werde auh úber den Proceß

gn fagenmü��en,als Anfangs zur

Sache gehörig�cheint.

-

Inzwi�chea
woird man, ho�eich, bei nähererUeber:

legung. finden , daß es we�entlichzur
Deutlichkeitwar , vorzüglichum ret
flar. zu machen; wo das Amt dex

Richter aufhörtund das der Ge�chwo-renen anfängt,

EintheilungDie in Lngland els
"der in Eng- tende Rechte werdet

land gelécnd?1, ¡y Common law. und
Rechte k. in

11
(

Ÿ

:

Cormons M, rare law! abge
inStatucelaw: thei�t,

L Coizt-

8) Imzweiten Theil 901 Wendeborns Zu�tandvon Großbritannienwird auch der

engli�chenJu�tikverfa��ungerwähnt,aber dem Endzwecfdes Buchs gemäßnur
_ gyufeine �ehr�ummgri�cheArt.

-
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1. Common

|

Z. Common law b), Jus
law, non �criptom, the law

common to all vom KönigEduard den

Aeltern Foleright, WVolksrecht, ‘gé-

naunt ¿i�t dasjeuige Recht| welches
durch keine aufbewahrte A2s der ge:

�egebendenMacht eingeführt“wor-

den, Die�esbe�tehtin /

Die�esbe: 9) Allgemeinen ; von

cht undenktiichen Feiten

a) inAllge-fich her�chreibenden
incinen Gree

SAIA Schlú��ender Volës-

fen derVolfké, Ver�ammlungen von

MERE ia CED
bis

gen bis auf guf Richard den |].
Nichardd. LL

perunrer. Vou'die�en
exi�tirengar keine Originale, �owenig
als authenti�cheCoptien, Und ihre
biadende Gewalt gründet �ichbloß auf
die von Zeit zu Zeit von den Gerichts-

böôfengefälltenUrtheile, welcheEnt-

�cheidungen, “von “der Regierung
Eduards des ll. an, von den Ju�tißz-
collegien in ihren Archiven aufs �org-
fältig�teaufgehoben worden �ind.

-

Mannennt �ieRecords, von recor-

dare c), und �iebegreifenaußer dem

Urtheilealle dazu gehörigenAkten in

�ch,— In ihuen i�tdas Geineine

Recht enthalten, Der Nichfer i�tzwar

nicht durchaus verbunden �einUrtheil
nach die�enältern Deci�ionenzu fäl-
len, weil es doch�eynkan,daß Jrr-
thum, Vorurtheil, oder anderemen�ch-

Gewohnheiten, neb�t€

/

1365 Ueberdie Iu�tiß/ undGerichtsverfa��ungEnglands.1366
liche ‘Leiden�chaftenbabi ihr Spiel
gehabthaben. -—— Es �tehtihm frei,
wenn ée die�eslar ein�icht,daven

abzuweichen, allein, auch hier haben
Gewohnheitendafür ge�oëgt,die Ehre
der ältern Sprüche�oviel möglichzu
retten, — der “Nichterweicht ab,
nicht weil das vorige ein �{le<tes
Ge�eßwar ,

a bad law, �ondern, weil
es gar kein Gefeßvon Anfang war,

—

null ichtig, no’ law. —

et�elten�ichereig-
tigt, daß die Ent-

che Zerichtshöfewürkflich
o gut wie wahreGe�ebe�ind.Wiz

der�prechendeEnt�cheidungen, in �o-
fern�iedas punéi: n Juris betreffen,
wird man in England �eltenfinden,
theils weil]hier vou den älte�tenZei-
ten immer Rück�ichtauf. vorgefällte
Urtheile, precedents , genommèênwor:

drn, theils, weil die Nichterder drei

hohen Collegienzu We�ltinin�tervon

— n

jeher in der genaue�tenCorre�pondenz
ge�tandenhaben, und denn lebtlichdie

ge�eßgebende,Macht, wo es nôthig
war, den Knoten zer�chnittenhat.
Um ‘die inden Recordsent
Ent�cheidungenaber zur Wi��en�chaft
eines jeden, zu bringen„ �ind“davon,
auf Königl. Befehl von Eduard det
II; bis auf Heinrich den VUL,, Aus-
zúgeunter dem Namen Reports durch
die Proto-Notarien der Collegienjähr:
lich publicirt worden, — von Heine

Rrirr:3 “rid

b) Cammon law dur. gemeinesRecht Jus commune zu über�eßen, �cheintmir un-

richtig, wie aus der Folge �elb�terhellen wird.
(

i

€) Zuweilenwerden �ieau< Rollsvom Aufrollen, genannt j weil �icauf Vergament
ge�chriebenundhernachaufgerolltwerden.

D

ltene

a



7367 Uebeòdie In�tiz¿und Gerichtsverfa��ungEnglands;

ri<hdem’ VUL, an , hat die�eauthenti-
�chePublication aufgehört,und unge-
‘achtetdie Reports �ich�ehrvervielfäl-
tigt haben, hat ihre Gründlichkeit
doch, �eitdem fie bloßArbeiten von

Privatleutenwaren, abgenommen.
— Nach den RKecorde- und ihrenAus-

4üûgenden Reporcs, habendie Mei-

nungen berühmterRechtsgelehrtenbei

den Richtern fa�tge�eb Í

rität erhalten, und

je áltérfé �ind

ter die�en„ ‘die

von Ent�cheidungen,
4ungénüber einzelneMätétten; theils
Compendien oder Sy�temeenthalten,
habenvorzüglichGlanville unter Hein-
xi< dèm II. ;

BraAon unter Heinrich
dem ll, Fortescue unter Heinrich
dem VI. ; Littleron, Britron und Fleta,
‘vor allen aber Sir Edward Coke, der

unter ‘den beiden er�tenKönigenaus

dem Hau�e:Stuarreine großeRolle in

‘der Ge�chichte�pielte, das größteGe-

wicht: — Sir Edward Cokes Reports
werden �chlechthinnur unter den Na-

men Reports citirt, und �eine4 Bú-

her vonJt �titutionen,die aber nichts
weniger, als. ein Compendium �ind,
Habenin den einzelnen Materien ,

die

fie abhandeln, > ZecBpgs ‘Au:

toricát,
_
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Ein anderer- Zweigdes Cominlaw find
b) Fn ver, 2) die ver�chiedenen

�chiedenenLo- Localgewobnheirten,
calgewohn® die als Ausuahmé von
heiten. der Regel betrachtet
werden, und die �ichauch auf keine

ausdrücklicheParlamentsactegründen,
Hiehergehörtdas vorzüglichin Kent

geltendeRecht, Gavelkind genannt,
wodurch die Hôfe der Väter niht dem

älte�tenSohn, �onderniu gleichen
 Theileúallen Kindernheimfallen. Die

Handelsge�eßzeder Kaufleute, lex Mer-

catoria, und die Verfa��ungender vers
�chiedenenCorporationen, 2c.

Dritténs und leßtenswerden zunt
Common lawgerechnet

c) Jn den cy Diejenigen be�ons
von einigen dern Ge�enze,die von

Gerichtshd- einigen Gerichtsþ6»
fen angenom- fen angenommen wor-

eas uM:den, und daher, in Ma:
i

*

terien die fúr die�egehô-
ren, gelten, — als vorzüglichdas rôz

mi�cheund canoni�cheRecht. - Die

ver�chiedenen

"

mislungenen Ver�uche
es allgemein in England einzuführen,
verdienen wohl eine Erörterungdie
ich vielleichteinmalbe�on>ersvornehe

me a), Ju den gewöhnlichenGe-

tE hat es

pac
keine binden-

de

Y Es �eymir erlaubt“hic?¡u�aaen,daß von heratnommmencnGründenaus die»

�en Nechten�elb�tvorziiglichder 1. 1. Æ ‘de Cohftic. Princip.
is Quod principi placuitlegis babet vigorem, fernerder 1, 12. Cod, de Leg.

_&eCon�tir, Princip.
i

Tam Conditor, quam interpres legum folusTinperatorju�te exi�timaturnnd

‘lestlichder 1. FC. de Diver�, Refcript. Sacrilegti in�tare�t, �uperquibuscun-
gue-adminiftrationibus, vel dignitatibus promulgändisd

divinis obviarebeneficis.
die�erEinführunghinderlichgewe�enzu �eyn�cheinen.
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de €) Kraft. — Wann es angeführt .

wird, �oi�tes nur als ein Objet de

parade, als eine Sentenz aus Montes-

quieu und Grotius, und gilt nur als

‘die Meinung eines vernún�tigen, der

Sache gewach�enenMannes. — Das
Studium die�erRechtewird aber über-

haupt von den Advokaten die�erGe-

crichtshöôfe�ehrvernachläßigt.— Man

-begt-auh nochviel von der alten Ab-

neigung dagegen und ‘hates dem ge-

genwärtigenObexrrichter der Kings
Bench, dem Grafen von Mansfield
oft vorgeworfen, daß er zu Zeiten aus

die�emRechte Argumente hernáhme.
= Fn den Gei�tlichen,Admiralitäts-

_und Univer�itätsgerichten, hingegen,
Ff ein großerTheil �owohldes rômi-

Achenals des canoni�chenRechts, vor-
züglichwas den Bewztis und den Pro-
ceßüberhauptbetrift , dur<h Ob�er-
‘vanz angenommen worden.

Neb�tdie�engelten auh no< in
den gei�tlichènGerichten die Canones

der National: und Provinzial�ynoden,
in �ofern �enicht der Reformation
zuwider laufen, oder RCIA auf:
gehoben�ind;

Die Gerichtshöfevon We�tmin�ter
Haben �i ‘aber die Erklärungaller

Parlamentsactèn den Sprengel der

benannten Jurisdiectionen, und die fúr
�iegehörigenMaterien

i vor-

HAA

E376

Parlamentsactenhabenauchzu Zei-
‘tenden Gebrauch-der fremdenRechte
inden Gerichtshöfen,die�iezumTheil
aufgenommenhatten, einge�chränkt,
— Sie �indal�oleges.�ubSra igrilege.
“Dies

|

�inddie dreiTheilevomE
mon law, das auch zuweilen lex non

fcripra genannt wird , um es von den

aufbewahrtenParlamentsacten f). zu
unter�cheiden,

äs Die�emachen den. zweie
TI, The Sta-

�

tute law.
__ �chenRechts,

-

ebe �ta-
zutelaw, die Verordnungen, aus, Das

âlte�teaufbewahrteGe�ei�die be:

rúhmteMagna Carta KönigJohann’s,
von der eine gleichzeitigeAb�chrift
im britti�chenMu�æo verwahrt wird,
die vor die�en�ichin dex Cotton�chen
Bücher�ammlungbefand. — Von
Eduards des !!l. Regierungan, �ind
alle Parlaments�chlú��eauf das ge-
naue�tege�ammeltworden,

-

Die Art �iezu citiren i�t1) in den
ältern Zeiten die Anführung.des Orts
der-Sißung neb�tder Regierungdes

Königs. 2) Durch die Benennung
des Înhalts , als: Articuli Cleri &e,

3) Durch die Anfangsworteder. Ver-
‘ordnung„ als circum�pedeagatis &e.

4) Seit Eduard den1. durch die Be-

nennung der jedesmaligen Regierung
des Königs tit

bejgefügteizJahrder

Neer:3 ; _Re-

te) The Pánde@s'óf Fußinianand the decretals of Gregory , are ef no more in-
E

trin�ic Authority in Englandthan the Lavws-of Solon and Lycurgus, Blackßo-

_ne,: Tom. HI. .p. 87-
f) EineParlamentsacte i�ein Gees,Es muß cin Vor�chlagvon den dreien Thei-

Ie der ge�ekgebendenMacht genehmigt �eyn,chéex Ge�eßoder Acte wird.

‘tenTheil des engli -

0
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Regierung; �oz.B. 1: W. & M. St.

2. c. 2. das heißt: im ‘er�tenJahre
der Negierung König Wilhelms des

11. und dexKöniginMarie, die zweite
Verokdunng , óder Capitel ,

denn alle
Acten einer Parlaments�izungwerden

“wie Capitelhinter einander weg uu-

meritt, — Die�eActen einer Sißung
machen zu�ammenein Statut aus,
und wenn, wie“indem ébenangeführ-
ten Bei�piele,‘vieStatut bedeuténde

Anfangsbuch�tabenSt. beigefügtwer-

den , #0 ge�chiehtes in dem Falle, wo

mehrere Parlaments�izungenin ei-

nem Jahre gehalten worden, Von

die�enParlamentsacten �inddie Rich-
ter gezwungen Notiz zu nehmen, und

‘dacnah zu�prechen, auch wenn die

DPartheien�h“nicht darauf berufen

�olten,Private As ausgenommea, die

als Exceptionender Ge�eßzezun be�ten

die�es‘oder jenes Individuums gege-

béa worden, und von denen �o�i
darauf gründen, angezogea werden

mü��en- CSSS

“DieRegel,daßEpeeptionenbewie�en
werden�ollen,hat auch hierStatt. —

Nachdem ich �o‘viel von denen in
England geltenden Rechten habe“�a-
gen mü��en,werde ih no< mit ein

Paar Worten berühren;liberwelche
Ueb-r wel- L.ânder �ichdenn die-

c<eßänder�<�eBeéhreer�trecken?—
die�eRechte Schottland i�tzwar��eit
er�ire>en?der Union den ‘eñgli�chen
oder ‘großbritanni�chenParlaments-
acten unterworfen. Uebrigens herr-
�chendort �on�tziemlich vom. engli-

�chenRechteabweichendeGewohnhei-

ten, und �teht'dasrômi�cheNecht bei
den �chotti�chenGerichtßöfenin un-

gleichgrößermAn�ehen.— Da das
Land ganz �eineeigene Gerichtsverfa�-
�ung'hat,�ogehörtes weiter nichtin
meines Plan. — Die Appellationen
gehenin leßtererJu�tanz von den

�chotti�chenGerichten ans Oberhaus. —

Durch die Aufrufung der Acte 6

George 1. C. 5. hat England der ge:
�eßgebendenGewalt! über Jrland ent-

�agt,
— Sonft gingen die Appella-

tionen von der Kings Bench in Jr-
land an die Kings Bench in England
und von hier ins Oberhaus. —

Dié an der Kü�teder Normandie

belegeneJn�eln,Jer�ey,Guern�ey,
Sark und Alverney, folgen noch ih:
ren alten normäuni�chenGewoshnhHei-
ten und Ge�eßen,die zu�ammenunter

dem Namen lé grand Coutümier,ge:
�ammelt�ind. "Die Gerichtsbarkeit

wird hier durcheinen Bulli und Ja-
rats ausgeubt, und die Appellationen
gehen an den geheimen Rath , eigent:
lich ro the King in*Council, wohindie
vou den Colottien ebenfallsTaufen, —

Jn die�en,und den benannten Ju�ela,
“geltendie Parlamentsacten nicht,wenn

fie nicht ausdrülich!auch"auf �ieeë-
tendirt werden. — Die Jun�felMaa

Hingegen,‘ift,�eitdem 1765 mit dem

Herzoge vou Athol ge�chlo}enenVer-

érage, vôlligder Krone und ißrenGé-
richten unterworfen, — Die Stadt
Berwick, die ehemalszu Schottland
gehörte, genießtno<h mancher Vor-"
rechte,und wird gewöhnkichin den Ver-

ordnungen nochbe�ondersbenannt.
| |

i

)

Fue
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¿Anzwi�cheni�tdie�esúberflüßig,da

es ausgemacht i�; daß�iezur Gräf-

{aft Northumberland gehört und

engli�chenGe�etzenund Gerichten un-

terworfén-i�t.Son�tgelten das eng-

‘fi�cheCommon und'Starure Laiv durchs
ganze Reichs itt

6

jt -

Y
Ich komme nun auf

Gericht: die ver�chiedenenGe-

verfa��ung1. pichtsverfa��ungenu.
Guftiß�tellen2x; i

Fusbung 1, Ju�tig�kellenFelb �t.
der Civil: und Hier habe ih von der

IL der Cri-

‘

Ausúbung ZL der Civil-
minaljuris- und 7. der Criminal-
EE jurisdiction zu reden,
In den Fällenaber, wo beide in einer

Bedienung oder einem Gerichte�over-

einigt �ind;daßman �ichdurch deren

Trennung einen gar zu mangelha�ten
Begri�von ihnen machenwürde, wer:

de ichalles nôthigegleichdas er�temal,
da ich�ieberúhrèn:muß, anbringen.
—. Das nemliche gilt auh von der

Policeiverfa��ung,:— die: �chlüpfrige
Grenze zwi�chenJu�tißund Policei,
i�tin England noch un�ichererwie an-

derswo, — Sie i�tentweder hier mei-

�tensmit der Ju�tißverbunden, oder

wird von Officiantenvet�chen,die von

den- Ju�tißbeamtenernannt werden,
oder ihnen untergeordnet �ind,— ich
glaube al�onicht zu weit auszu�chwei-
fen, wenn ih auh darüber,als cinem
mit meinem Gegen�tandegenau ver-

bundenenObjeete, einiges �age. ;

1. Hie Cj Ju Betrachtung der

viljurisdi:- Ausúbung 2. der Cipil-

ctionwird jurisdiction werde ih
ausgeubt, A. 4, zuerft die allgemein
durchbie all- 4 E

gemein n
M Englandetablirten

England eta: Gerichrshôfe vorneh:
hliréen Ge- men, und hier von den

richtéhöfe:  geringern zu den höhern
hinauf�teigen,und 8. zuleßtdie Ge-

richte die �ichauf be�ondereDer-
�onen,Sachen oder Partricular=
Di�trifte ein�chränken,berühren,

Vom König Alfred rührt , wahr:
�cheinlich,die, mit un�ereralten deut:

�chenVerfaf�ung#o viel Aehnlichkeit
habende Eintheilung der Höfe 6) in

zehneund hunderte her: — Auch wird

ibm gewöhnlichdie Eintheilung in

Graf�chaftenzuge�chrieben.Die Zehn-
gerichte ‘exi�tirennichtmehr , itizwi-
�chenwählen jährlich jede 10 Höôfe,
noch ‘ihren-Vor�teher, tything Man,
der in �einem“Di�triktearrétiren kan,
wenn er dazu befehligti�toder einen

auf der That oder im Mach�eben-er?

tappt. Er i�tauh dazu verbunden
allen Aufläufen und Unordnungena,
die dahin abzwecken, zu �teuten, und

macht al�oim Ganzen; | aeben dem

Vor�tehereiner kleinen Commune,
eine Art von Gerichtsunterbedienten
aus, a ;

; Die er�teArt von
X ;

EE 2 Gericht, von dem noch
ringeren Ge- ein Schatten übrig i�t,
richten Tte ¡�Edas �ogenannte
Court Baron. Courge Baron. — Es i�t
eine Reliquie von den alten Patrimo-
nialgerichten, die vormals det Herr

eines

2) Ih weißthe tenure of Freehold and copyhold nicht be��erauszudrücken,

/87
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nes Guts, Manor's, über die zu dem

Gute , aus ver�chiedenenUr�achenge-

kommenen Höfe ausübte, — Der ur-

�prünglichenBe�timmungnah er-

�tre>ft�ichdie Gewalt die�esGerichts
auf alle Per�onalaktionenund Schul-
den die niht die Summe von 40

Schillinge betragen. — “Die Hof:
leute �inddie pares curiæ, dieSchóôpfen,
die das Urthel finden, und ‘der ihuen
vorge�elzteSreward, i�tmehr Proto-

colli�tund Regi�tratorals Richter. —

Als conutentid�esGericht i�tes fa�t

gauz außerGebrauch, aber es hat
cine Art von �urisdiKionevoluntaria,

4: B. die úber Erbpachten,/ Copy-
hold, ge�chlo��eneContracte werden vor

dem�elbenvollzogenund aufbewahrt,

- 2. Die Gerichte úber
2.The Hun bundert Hôfe,Hundred
ÎdredCourts.

Conrrs, find von der�el-
bigen Art, wie die vörhergehenden,mit

.;
der �ieconcurriren, nur i�t-dasForum

von weiterm Umfange. — Das Ob-

ject i�i�on�tdas nemliche — Per�onal:
Actionen und Schulden die nicht 40

Schillinge betragen,— der prä�idi:
rende Fügh Con�tablé,i�tRichter. —

Er mird na< den ‘ver�chiedenenGe:
wohuheiten, entweder von �einemDi-

|

�trikteerwählt,oder von den Richtern
in dent Quarter Se��ionsernannt. Er
hâlt �eineBedienung-durantébene

placiro �einerCommittenten, -

Auch die Be�orgungdet Policei
liegt ihm in �einemQuartiere ob, —

die Verordnung, daß alle Räube:
reiendie von Sonnen - Aufgang bis
zu deren Untergang ge�chehen,von den
Hundreds ex�elztwerden mü��en,rührt
ebenfalls von Alfred dem Großenher.
Auch die�esGericht i�t,�owie das
Court Baron, mei�tveraltet

‘ da ‘alle

Sachen von beiden auf das Antragen
einer Parthei „ entweder in die Graf:
�chafts-Gerichte'oder in die Gerichts-
hôfe zu We�tmin�tergebracht werden

föônnen.— Daser�tege�chiehtdurc
einen Befehl, præcipe, ‘des Sherifs,
Tolt genaunt, quia rollir canfam è cu-

ría, und das andre , durch die Man-

date’, Writs , pone, odex accédit ad
Curiam.- |

Die Fort�ceßungfolgtkünftig,

Anfrage.
inige Gelehrtewün�cheneine Kennt:

niß, von der. bald weitern-bald
engern Wagen�pur,oder Wagenglei-
�e,in ver�chiedenenLändern zu erlan-

gen. Es wird daher er�ucht,woo môg-
lich, ein genaues Verhältnißin Zah-
len hierbeigefällig�tmitzutheilen.

.
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(Fort�ebung:)

=S Deut ieGra��iafts

Graf�chafts:-$ ) (puescd fe
Gerichte. Es i�tbefant,
daßEngland in 40 Graf�chaften,
Counties or Shires, und Wales in 12

abgetheilti�t. — Das Objektin den

Graf�chafts- Gerichteni�tda��elbige
wie in den beiden vorigen aber ihre
Jurisdiktion, in An�ehungder Per-
�onen,i�tviel weitläuftiger.— Auf
�erdex Oberauf�ichtÜber die zu jeder
Graf�chaftgehörendeHundreds fön-

nen alle Sachen, Per�onal:Aktionen
und Schulden die niht 40.Schillin-
ge betreffen,�owohl-in der er�tenJn-
�tanzals auch entweder noch vor dem
Spruch der benannten Gerichteauf
Antragen einer ‘Partbei, oder nah
demSpruch, als eine Appellation,an

dieGraf�chafts-Gerichtegebrachtwer-

den a). Inzwi�chen�indauch,�elb�t

die�ealsGerichte fa�taußerGebrousk,
da es den Partheieu frei �teht,�ich,
mit Vorbeigebung aller die�erJn�tan-
zen, gleichan die GérichtshöfeinWe�t:
min�terzu wenden.

Die Ju�tiß:und Policeibedientein
denGraf�chaftén�indals einzelnePer-
fonen hingegen no<; immervon �ol-
cher Wichtigkeit,daß ih mich [bei-ih:
nen, und ihren Aemtern, etwas um-‘�tändlicheraufhaltenmuß.

Die er�te“Su�tiapés.
uBiGtige(oni�t der Teri,
Policeibe-

-

Zuer�t,von ber Art und
diente in Wei�ewie die Sherills ev-
den Graf- nannt werden, und dena�chaften.

gon ihrer-Gewalt. —

Da Am Ende jedes Jahrs
wählen

.

die 12" Richter,
neb�tdemGroßcanzlerund übrigen
großenBedienten der Krone,als dem

S886 er�ten
a) Wer Vergleichungenliebt, die �i<auf entfernte Achnlichkeiter,in den Verfa��un-

gen der aus Deut�chlandher�tainmendenVölker gründen,der halte mit den an-

geführtenGerichten dasjenige was Mö�er im er�tenund vierten Ab�chnittdes
er�tenTheils �einerosnabrücki�chenGe�chichte�agt,zu�ammen.
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‘er�tenLordderSchäßkammec, Eanz-
d.

lec des Exchequer, Prä�identendes

geheimenRaths , gehcimenSiegelbe-
wahrer tc. 3 Per�onenin jeder Graf:
fchaft,die auf dem Landeda�elb�twoh:
nen und bemittelte Leute �eynmü��en,
und prä�entirendie�edem Könige,der

‘einen davon ausfacht und zum Sheriff

ernennt, -— Alle Köônigl.--Bediente,
Glieder derbeidenHäu�erund Gei�t:

liche,�indvon die�enbe;<werlihen
nnd ko�tbaren“Ge�chä�te‘di�pen�irt,
Auch kan einer, der dies Amt �chon

verwaltet hat, er�tnachdrei ver�lo��e-
‘henJahren wieder dazu ernannt wer-
den. — Schlägter es aber aus, ohne
“inevon die�enge�eßlichenEnt�chuldi-
‘gungenanführenzu können, �oi�tec

einer Geld�trafe,deren ‘Be�timmung
den drei Gerichtshöfenzu We�tmin-
�terlediglichüberla��eni�, unterwor-
Fen.— Der Prinz von Wallis, wenn

‘ermajorenn i�t,ernennt die Sheriffs in

Wallis und Cornwall.— Die Stadt
London in dee Graf�cha�tMiddle�ex,

der Bi�chofvon Durham in der Graf-
�chaftDurham und der Graf von

Thanet, aus dem Hau�eTufton, i�t
Erb:Sheriff von We�tmoreland.—

Was ihre Gewalt betrift, �oi�tfolche
von- viererlei Art, 1, als Richter.
— Der'Sheriff, war ur�prünglichder

er�teUnterbedientedes Grafen ( Vice-

Comes. ), Wie dieBi�chdfeund Gra-
Fen �ichallmähkliggus den Graf�chafts-
Gerichten entfernten, wurde er hier
die er�teMagi�tratsver�osnund die

Free holders feinerGraf�chaft, dieje:
nigen�oeigneHöfebe�ißen,dieSchôp--

��ungEnglands. 1380
pen, die das Urtheilfanden. 2. Als
Sriédensbewährer, liegt ihm die
Cultbdia Comitatus bA

In ausbrechendenRebellioneninv

feindlichenInva�ionen,kan er die

Graf�chäftaufbieten , und jeder An-
ge�e��ene, der über15 Jahr und kein
Pair des Reichs i�t,i�tgezwungen mit
dem po�lecomictatus, wie es-genannex?
wird, die Unruhen in. der Graf�chaft
unterdrü>enzu helfen. Seit der Ein-
führungund Di�cipliñieungder Mi-
liß ift die�erTheil der Gewalt ves She-
rifls �ehrvermindert voorden,. — Der
Lord Lieutenant hataus�thließenddas
hôch�teCommando darüber, und if
jeßtdie er�tePer�onin der Graf{chaft
in ‘allen militairi�henAngelegenhti-
ten, — Der Sheriff kan aber auch
fernéex'alsFriedensbewahrer,alle Ver-
brecher inder Graf�chaftarretiren,
oderCaution von ihnen verlangen.—

Der dritte und wichtig�teTheil
�eines‘Amts i�túbrigens der eic
nes Unterbedienten des Parlas
ments und der hohen Gerichts-
bófe. h

:

Bei allen vorkommenden Parla:
mentswaßhlenin �einemDiftriéce,liegt
ihm die Prä�entationdes re<htmáßig
erwähltenGliedes an- das Unterhaus
‘vb, und bei vorkommendenStreitig:
‘Feiten,bei der Wohl der Reprä�entan-
ten fúr die Graf�chaft,

würde er an
Ort und Stelle'zuer| ent�cheiden,—

Son�t�îndbekantlih alle Streitigkei-
ten über ungültigeWahlen und das

Recht zu ihnenzu �timmén,gänzlich
dex Jurisdiktionaller Gerichtshöfe

ents
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entzogen, Und leviglich ein Re�ervat
‘des Unterhau�es.-— Als Unterbedtien-

ten der hohen Gerichtsböfe�tehtihm
die Execution aller Urtheile, �owohl
in Civil: als Criminal�achenzu, Er

niuß ferner die: Befebkeder: Gerichte,
Writs, in ellen Stücken be�olgen, dié

Jury aus�uchenund prêfentiren.Auch
Kehen lebtlih unter �einerOberaufe
Ft olle Untergerichtsbedientein der

Graf�chaft,als: Bailifs, Gaolers, Un?
_ tervögtez| Gefangenwärter,2c. Vvier-

tens i�ter noch des Königs Bail-

lifs, Aratmaann,und muß in der Rúck-

�ichtdafürSorge tragen, daßdie kó:

niglichenGerichtsgefäl�e,als Confi�:
cationen 2e. richtig eingeliefertwerden.
“ Es ift leicht einzu�ehen,daß:die�es
be�Zwerliche„- unbe�oldeteNmt , wgs

�elb|keiner Sportuln von Rechts we:

gen genießt, �ehrungern und nur als

äin Vunus publicum, von einem jeden
verwaltet wird HERA

H

Kine andere Bedie-

A Dernung in jeder Graf-
J

\{<aft, der ih erwähnen
muß, if die eines Coronecrs, #0ge:

nannt, weil ihm die Be�orgung:eini-

ger Gerecht�ameder Krone‘obliegen.
Jede Graf�chaftwähltderen4'oder 6.

nah ihrem Umfange „
die “ihrerBe-

dienung lebeuslang genießen.
Gewöhnlich�indes jeßtunbemit-

telte Leute,geringenHerkommens,die

den Dien�tder' Sportuln wegen fu?
ehen — Jhte Ge�chäfte�inddurch
die Akte, 4. Eduards des I. deoflicio

Coronaroris ziemlichgenau be�timmt,

under�trecen�ich'jeßtvorzüglichauf

“dieBe�ichtigung*allertodten Körper
derer , Die entweder“ auf gewalt�ame
Wei�e,im Gefängniß| dder �{leunig
ge�torben�ind. Aueh’�ind�eSub-
ftituten der Sheri�le,wenn die�erecu-

firt werden �eltên.— Da in Eng:
land dém Könige ‘das Strandgut,
wenn kein Eigetithümértärgethau
werde kan, und derThe�aurus inven-
tus Zufômt,�omußau der Coroner

bie Perception des Produkts ‘die�ex
Gefällebe�orgen,die freilich‘nur�el:
ten vorkommen. LU LN

“Winte dritre weik wich:

ER tigere Bedienung in
eus. den Graf�chafteni�

die cines Friedensrichrers, Ju�tice
of peace, die’ das Ge�chäfte‘eines
Lieutenant de police mit dem �ummas
ri�chenVéêrhôr’,aller vor �iegebraczz

|

ten Juqui�iten, und dem davon ab-

hängendenNechte�olche¡u arretiren
. VeebitidetA 0 4

Der Canzler, die RichterderKings
Bench ‘und’ der Ma�ter of: the'Rolls,'
�indGeneral-Friedensrichterim ganz
zen Lande, �owie die �chonangeführ-
ten Bediente , Sheriff, Coroner, ¿Sim

ihremBezirke�nd.— Außer‘di�en
�inddie vom Canzler,be�oñderszu diez

�emEndzwecke"benannte Per�onen,»
deren Anzahlaußerordentlich.größi�t»
mit eben der Gewalt ver�ehen,— Fes
dem, dem darum zu' thun i�tdie�esGe:
�chäftzu be�orgen, cht: es frei, �ich!
añ den Canzler zu wenden „ und uny

“diè Einrúckung�einesNamens in tie

«Commi��iondes Friedens(commillion)
af peace, für die�eoder jené'Gra�-

S68832 “fcha�t

9
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�chaftzu bitten, wenn er #00 Pfund
reine Revenúen be�ikt;undkein prak-
ti�irenderAdvokat oder Procurator
i�t,und fa�timer wird ihm alsdann

�eineBitte gewährt.Da keinem ver-

mögendenManne leicht mit die�em

be�chwerlichen,unbe�oldetenAmte ge-
dient i�t,dem “ �elb�tSportuln von

:

Rechtswegenver�agtfind, �oi�tes oft
in Händen-vonLeuten gewe�en,die es

wegen der zwar ünerlaubten,aber doch
ergiebigen“Gebühren,dié dem Na- �e
men nach dem Schreiber gegebenwer-

den, verwaltet haben, Die�eArt Frie-
densrichter, im ‘gemeinenLeben- tra-

dingJu�tices, handelndeNichter, ge:
nannt, �ollenvon Fielding, in feinen
Romanen,oft nachdem Lebenge�chil:
dert �eyn;:—Manhat �ichmehrmals,
wiewohl mit noh nicht�ehrgroßem
Erfolge, bemühtdem Uebel abzuhel:
fen, — Fúr We�tmin�teri�tinzwi:
�chendie Einrichtungdes publicOffi-
ce inBowfreer, dem ein be�oldeter
Richter vor�teht, von großemNußen
gewe�en,— Die Concurrenzder übri:

gen Friedensrichteri�tzwar dadurch
nichtausge�chlo��en,aber ihre Gewalt

dochwúürklich�ehrvermindert worden,
weil �ichfa�talles an the publicOffi-

ce wendet, — Außerdem Recht zu
arretiren, Und gegen Caution, oder

auchohnedemlos zu la��en,Aufläufe
und-Tümultezu �tôren,haben�lèauh
das Recht von Policeiwegen, na<
einem kurzen�ummari�chenProceß,
worin jeder Friedensrichterohne Ge:

\chworeneerkennt , gegen Vagabon-
den, Truikenbolde und liederliches

2
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Ge�indelzuverfahren.— Es fómt iß-
neu ferner ju, guf den-Cireuits, Latid-
gerichten, in ‘ihrenProvinzen zu ‘er-

�cheinen,und endlich können�icvom

Canzler nah Gutdünken ihresAmts
beraubt werden, — Was no mehr
dazu beiträgt:die Gewalt derFriedens:
richter zu erhöhen,i�tdie Oberauf�ichr
über die Be��erung-der Land�traßen
und die Armenan�talten,neb�tder Erz

theilungeinigerBedienungenbeiden-
elben. — Yujedem Kirch�pielewird

ein Surveyor, Oberauf�eher,der Lande
ftraßenvon zwei der näch�tenFriè-
densrichter ernannt. — Zudem Stra�s
�enbaucöntribuirt: jeder nah Maaß:
gabeder AnzahlPferde die er hält,
und dem Ertrag �einesLandes. Die

Surveyors ent�cheiden,und von ihz
nen wird an die Quarter Se�lions ap:

pellirt, die ich unten bei der Criminal:

verfa��ungberührenwerde, — Was
die Armenanf�talténanlangt , �oi�tje-
des Kirch�pielverbunden für die \eini-
gen zu �orgen, und um die�esbe��er
ausrichten zu fônnen,wie man meint,
�owerden jährlichvon zwei der näch:
�tenFriedensrichter einige Armenvä-

ter, Over�eers of the poor, in jedem
Kirch�piele,in Rück�icht�einerGröße,
ernannt , die vermögende,fub�tantia),

Be�ikereines eigenenHau�es�eynmü�e
�cin,Das Ge�chäftdie�exArmenvä-

ter �óll�eyn,Arme die aicht arbeiten
fönnen zu ver�orgen,und Arbeit, für
die , �o�olcheverrichtenkönnen,anzu-

�chaffen.— Umim Stande zu �eyn

E zu bewerk�telligenbelegen die

nachProportionder Land:
oder
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oder Häu�ertaxe7 jedes Haus mit ge-
wi��enContributionen, poor rates ge:

nanut, — da bei deren Auflegung
zuweilen ziemlicharbitrari�chverfah-
ren wird-, �obat die�esvon jeherviele

Be�chwerdenveranlaßt,über die auch
die Quarter Se��ionsin lebter Jn�tanz
ent�cheidenb), ‘

Dies �ind’die-Hauptbediente, �s
wohl in Civil --als Policei�achen, in

jederGraf�chaftund ihre Verrichtun-
gèn. Es bleibt nur; noh �oviel zu

bemerken, daß in fa�tallen Städtenz
die Gewalt der Friedensrichter in den

Händen der Magi�tratsper�oneni�t,
und von ihnen, in mehr und minderm

Umfange, nach ihrenPrivilegien aus:

geübtwith; j

Ehe ich zu den hôch-

SaGacE �tenGerichten.übergebe;
Gerichte. will ih no< viertens

die Jahrmarkrs- Ges

richte, Courts of pie poudre (Curiæ)
pedes pulverizati, anführen c).

Derjenige, dem die Maxkts-Gerechs
tigkeit zu�teht,�ithier, entwederin

Per�on, oder dúrch �eineDeputirten,
“als Richter in allen Streitigkeiten auf
dên Jahrmärkten, �olange der Markt

dauret, in welcher Zeit allé Materien
gehört, und ent�chieden�eynmü��en.
Appellationengehenvon die�enSprü-
chen an die Gerichtshöfezu We�t:
inter E

;

:

“Von hdhe- Ich. gehejeßtvon den

renGerichken. geringerenGerichten, die

S8:88-Z/
1 zwar

“b) Ueber die Admini�trationdie�erArmengelderdie an einigenOrten er�taunliche
Summen betragen, wird häufigaufsbitter�tegeklagt. — Schon Bläck�tons
�agt:the Over�eers negle& their duty �hamefully.Die Rechnungen �ollen

�on�tin der Sacri�tei(Veßry,) jedes Kirch�piels,vom Pfarrer, Rector und. den

Nor�teherndurchge�ehenwerden. Die Ur�achen,die den Bedürftigen das Netht
zu den Armengeldern des Kirch�pielsgeben, �indfolgende, dur< die Se�che
{ehr genau be�timmte,die ih nur auf das kürze�teanführenwill. o, Geburt,

“_b. Aufenthalt der Aeltern, c. Heirath , d. Aufenthalt von 40 Tagen an cinem
Orte nachdemdavontine Anzeige,die in der Kirche verle�enwerden muß, ge-
�cheheni�t.— Findet die Parochie in die�en40 Tagen, daß das Subjekt armi

i�h,�ofan �ieaufde��enEntfernungdringea, — e. Wer cine Haus- oder Lands
pacht von 10 Pfundjährlicherhalten, und 49 Tage an dem Orte gewohnt haf,
bekômt An�pruchaufs Armenrecht. — £ Die jährlicheVerwaltung eines Kirch-
�pieldien�tes,oder die jährliheBezahlung von Taxen. —

gs.Dien�iboten,wenn
ie ein Jahr im Kirch�pielegedient haben. — h. Ge�ellenund Lehrjunges, wenn

fie 40Fageim Kirch�pielein die�erQualität gewe�en�ind.— i. Ein ererbtes Gut,
was einer 40 Tage bewohnthat. — k. Der Ankauf cines Grund�tücksvon30

Pfund RNevenúen,�olange einer dargufwohnt. — Alle die�eUr�achengeben
den BedürftigendasAn�pruchsrecht.

— Wer aber kéinevon die�enanzuführet
hat, ‘fan auf Anzeigéeines Armenyaters von zwci Friedensrichternaus dem
Kirch�pielegewie�enwerden. -— i

i

|

€) Einige keiten die�enNamen von pedlar’'skleinen Krämekn,Hau�irern,her, dene

dort Recht ge�prochenwird, andre, weil dieSachengleichmit dem Staub auf

denFüßenabgethan werden inü��en,

/90



a. DîieGe- zwar allgemeinim Reiche
richtöhófedrs etablirt �ind,�ichaber nur

GOR “auf gewi��eDi�trikteein-

We�imin�ter.{ränken, zu denen über,
Courts of die ihren Sprengel mit

Kings Bench, wenigen Ausnahmen
Common -

Pleas and

Excheguee.

durchs ganze Reich aus-

dehnen,
‘und’ hier mache

ich mit den Gerichtshdô-
fen den Anfang , die Courts of Com-

mon Law à), oder Courts of We�t-

mia�ter �chlechtweg,genannt werden,
-

We�tmin�terHall, i�tein großer,
hoher, ungeheurer, gothi�cherSaal,
in dem vor die�endie ‘aula regis gehal-
ten worden. Jebt hältdas Oberhaus

-

bei Criminakoexbrechenihrer Glieder,
dort �eineSißungen, wozu der Saal

jedesmak be�onderseingerichtetwird.

— Gewöhnlichdient er aber den Par-
theien und ihren Con�ulenten, ehe-die
Gerichte �ichver�ammelnoder ihreSa-

chenvorkommen, zum Spaßiergatige,
Auch führt èine kleineTreppe von hier
ins Parlamentshaus , daher die�eGe-

richtshôfe,wenn dort von ihnen: die

Redei�t ,
the Courrs below , die Ge-

rihtshöôfeunten, genannt werden. —

Wenn man von New

-

palace Yard in

We�tmin�terHall fómt, �oift glei
the Court of Exchequer unten rechter
Hand. Aù der�elbenSeite kômt zu-

nách�tthè Common- pleas und zu�eßt
‘the Court of Chancery. An der an-

dern Seite geht es unten in die Zahl-
Fammex , den Exchequèr und in das

Hâus des Auditor?s of the Exchequer,

4)Hier wird das Wort im Gegen�aßvon civil law und Equitygebrátiet:
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des” Câmmerers. Oben gegen die
Chancery“úber , if die Kings Bench.
Die Gerichtshöfe�indnur durchgroße
Gardinen von der Halle getrennt,—
Der Zutritt zu ihnen �tehtjedem of:
fen ¿ nue find oben Gallerien ange
bracht, wo Pläße vermiethet werden;
Es find al�ohier der. Gerichtshöfe
viere: — Wenn mai aber im gemei-
nen Leben von the Courts of We�t-

miolter �pricht,�o.pflegeman gewöhit:
lichhieruater nur die zu verfteheu,
wonach den Gemeinen Rechten ge-
�prochenwird, und davon rhe Court
of Chancery , die ihre ganz eigne Art
zu verfahrenhat, auszu�chließen.—

So viel vom local. — Nun ‘etwas
“

Jhre Ent, von der Ent�tehungurid

�tehungund den ur�prünglichenBee
uriprüngliche�timmungender drei Gec
Be�timinung-richtshôfe, Courts of
Kings-Bench, Gonmn04Pleas UNd Ex-

chegter. tdi
-

_Das- âlte�teGericht be�tandunter
der Regierung der �äch�i�chenKönige
in dee Witrenagemote,. dem General:
Con�eil,wo alle Edle und Freien der
Nation �ichver�ammelten,die Landes-
angelegenheitenbe�orgten,ud in wich:
tigen FällenNecht�prachen.— Nach
dex normänni�chenEroberung, fielen
die�eVer�ammlungénweg, — Die
Aula regia trat an ihreStelle, wo der

König, mit Zuziehung-�einergroßen
Hof- und Staatsbedienten , zu Recht
�aß.— Dadie�esGericht aber im-

wer der Per�ondes Köuigs folgte, �o
é

ges
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gehörte:es zu den- Be�chwerden,de-

nen durch die Magna Carta KônigJo-

hann’s abgeholfentourde. In den

C, !L ward darin fe�tge�eßt„ commu-

nia placita non �equanturCuriam Re-

‘gis, �ed teneantur in aliquo loco cer-

xo. — Die�ergewi��ePlaß ward nun

We�tmin�ter-Hall,wo'diéAula Regis,
wenn ber König da�elb�t‘war, ge-

wöhnlichzu �ienpflegte, und �oent-

fans the Courr of Gommon Pieas,

vom Objekte Communia placita �obe-

nannt, die nur dazu einge�eßtwar, -

in allen Civilflagen von Unterthanen
zum Unterthan, Recht zu �prechen.—

Die Appellationen, die höch�teOber:

aufche úber die Untergerichte„ die

Criminal-Jurisdiktion , und alle Sa-

chen die des Königs Einküm�tebetra:

fen, blieben noch “vor wie nach der
Aula Regis, — Eduard. der I. trennte

die lezte hicvon'unò verorduete dazu
ein be�onderesGericht „

was , entwe-

der von dem nachArt un�rerSchach-
bretter in Ruhen abgetheilten Fuß-
boden , vder von dem ‘Tuche Scaccha-

rium, worauf die Richter �aßen„den
Namen Exchequer bekam, —— An-

fangs hatten �ieauch mit den Erhe-
bungen der Revenúen zu thun, die

0ber bald ganz davon getrennt wur-

“den , und jebounter dem Canzler des

Éxchequers�techen,
— Jhr Objektbes

�{ränkteich auf die aus den Einkünf-
ten des Königs, von welcherleiArt

�e auch �eynmögen, ent�tehenden“

Rechts�treite.— Die Aula Regis hat-

te nur noch’die Appellationen,dieCri:

minal:Ju�tiß,und die höch�teOber-
auf�ichtber die Gerichte zu be�orgen,
aber auch zu die�enEndzweckenbe�tellte
man „als die Rechte immer verwickel-

ter wurden, ein eignes fe�tesund be-

�oldetesGericht, — die Kings-Benck,
die königlicheBank genannt €).

-

Man�ieht,daßin alten Zeiten die

Gränzen der drei Gerichte genau und

�icherbe�timmtwaren. Aber jeßt�ind
die�eGränzea�odurcheinander ger

worfen, daß in vielen Fällen kein Un-
ter�chiedmehrübrig ift: — Die Ur-

�achewar, daßmau den Partheien die

Wahl unter mehrerenGerichten úber-

la��enwolte, und nun um cinen Schein
Rechtens vor �ichzu haben, eine Sax
che die o�enbarvor the Common pleas
gehörtezum. Exchequer zy bringen,
erlaubte man �ich-Fictionen,— Man
�telltevor, der Kläger:�eySchuldnek
des Königs, würde aber durch die

Forderung an dem Beklagten weniger
in den Stand ge�eßtzu bezahlen,quo
minus �ufliciens exi�tir, und um eine

Sache gleich an dièRKings-Benchbrin-

gen -zu önnen ,' die nur die er�teJYn-
�tanzin Civil�achenüber ihreBediente
und Per�onen, die �ichin deren Ge-

wahr�ambefanden, hatte, fingirte
man , daßdèr Beklagte in der Cu�to:
die des Mar�challs,Gerichtsdicner's
des Gerichts , �ichbefände,—— An-

fangs mußtediezes wohl mit Con�ens
beider Partheien ud Genehmigung
des Richters, ge�chehen,aber

mEat

€) Auth Queen's Bench unter den Negierungen der Königinnca,-

/6/
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Hat die Ob�ervanzfe�tge�eßt,daßwe-

der die Fiktion verneint, nochbewie-

�enwerden darf, und durch-die�eFik-
tionen , die heutiges Tages noch im-

mer galsFormalitäten.gebraucht wer-

den, wird die Jurisdiktion in �olchen
Fällen fundirt. — Man hat zur fe:
�tenRegelangenommen, quod in filtio-

ne Juris �emperAequitas �ub�i�tat,und

‘das Rai�onnementder Commentato-
ren des rômi�chenRechts zbiebeimit

zum Grunde gelegt \). Auch den

Vortheil abgerechnet, daßjet die�e
drei Gerichte concurrenrem Juris-

-diGionem in Civil�achenhaben, i�t
eine In�tanzdadurch vermindert wor-

den, daß ih mit Vorbeigehung des

Courts of CommonPieas, gleich an

die Kings-Benchgehen fan. —

1, The Court of Ex-__

Jebiîge
E

Veitaß�ong.cheguer, i�tim Range
Ji

I,

E das niedrig�tedie�erdrei
ourr of LxX-

e.

6

bepamaaits
höch�tenGerichte,

—

das

: heißt, bei Eröfnungen
der Gerichte, on the beginning of a

term, geht die Kings - Beach voran,

dann folgt the Common Pleas, und

the Exchequer macht. den Be�chluß.
— Son�thaben die jüngern9 Rich-
ter gleichenRang und gehennach dem

‘TageihrexBe�tallung,aber unter den

Prä�identenS Chief Ju�tices and Baz
ron, gilt der eben angezogeneRanas.

Esbe�tehtthe Court of Excheque
aus einem Prä�identen,* Chief Baron

genannt ,- und drei Richtern - die {h
die�em‘CollegioBarone Heißen, weil
& vördem, in álterù- Zeiten , nur mit
Pairsdes Reichs be�eßtwar. — Der
Gehalt des Chief Baron if jeßt 3500
Pfund. — Die�esGericht hat con-

currirende Jurisdiktion in allen Ci:
vil�achenmit den beiden übrigen,und

aus�chließend‘alles was die Einkünfte
der Krone betrift. Die Appellatio-
nen gehenvon ihm an die Exchequer
chamber, und’ Teßtlihan das Ober-
haus. — Von�einerEigen�chaftals
a Court of Equity werde ich unten

reden, — 1

2. The 2, The Courtof Cont-

|

Court of mon Pleus, be�tehtin ei-

D nem Prä�identen,de��en
“Gehalt 4500 Pfund i�t;

Chief Ju�tice,und drei Richteën,,und

exercirt, neben. the Courts of Exche-
quer und Kings- Bench, die Civilju-
risdiktion durchs ganze Neich, Die
Appellationen gehen von hier zuer�t
an the Court of Kings- Bench

, von
da an die Exchequer chamber, und

zuleßztins Oberhaus.

Y£f) Gothofredus ad T. Æ de Probat. & Præ�umpt.Not. p. contra fitionem non ad,
bendenmittitur probatio Nam fidio nihil aliud’ef,

zitatem in re po��ibiliex juíta caufa di�pó�itio.
quam legis adver�us ve-

Die Fort�e6ungfolgt künftig.
-



anodecóMagazit.
gge Stück,

“Freitag,den ten Tore 1785.
Ueberdie Ju�tiß-und! Gerichtsberfa��ungEnglands,#

vom GeheimenCanzlei�tcretairBrandes,
CFort�eßung,Ji

3 The “3, Y be Court

QTA, Kings - Bench,
…_ Kings- Ss ;

Bench. der übergeblie-
; bene Theilder Aula Re-

“gis,wo die Ju�ti durch eine Fiktion,
¿córam“iploRege, admini�trirtwird,

‘obgleich,als Jacob der 1. ein�tens�ei-

‘néènSigdarin nehmen wolte, ibm
die Richter �agten,daß �ie‘niemals

‘�eineStimme zula��enwürden. Es

Be�tehtgleichdem “vorigenGerichts-
Hofeaus ‘eînem Prä�identen,

Chief

:Ju�iicé,der einer Be�oldungvon 5500
Pfund’ genießt, und! drei Richtern,
‘Judges,deren Be�oldung�o?wie die

‘der ‘drei Richter im Cowinon pleas
und die der z Barons im Exchéquer
‘2400 Pfund beträgt.“Von den Ge-

‘richtsgebührenfällt den 12. Richtèrn
‘wenig oder gar nichts zu, die Verde-
«bungvon gewi��en‘�ehreinträglichen

LORE abgerechnet,‘die ‘aber

of mei�tensinvend dilderPrä�identen
�teheta). Die vier Richter der Kings-=

Bench �indober�teFriedensrichterund

Coroner des Landes, Außer der
Oberauf�ichtüberalle niedere Gerich-
te, und Jurisdiktionendes Landes,
neb�tder Freiheit.alle dort hängende
Sacheuzu avociren,gehendieAppdl-
lationen vom Common ‘p'êxshiecher,
mit dem die Kings - Bench auch con-

currirende Jurisdiktion
i

in allen.Civil
‘�achenausúbt. Von der Kiags-
Bench appellirt man an die Exchequer
‘chamber,und leßtlichans Oberhaus.
Auch gehörtdie�emGerichte gus-
�cließlihdie Criminaljutisdiftio,
Es i�tdaher .eine gewi��eEintheilung
in crown und plea �ide vorhanden,
“Zuder er�tengehören, außer allen
Criminalfállen,diejenigenSachen,wo

dex Fi�cal im Namen desKönigs
Civilflagen an�tellt,

—

“Zurplea
LEC

j

NOE

a) Eine der:Santal i dieved,Clerk der Kings:‘Bench„die eine bloßePeu�iou
“i�h auf 4000 Pfund ge�häktwird, ynddett|LordStormontgenieße.



fidehingegen,„der.gewöhnlicheCivil:

proce
‘Die|

)

Rite, puine Judgesdie-
�erdrei hohenGerichtshöfe,mit ihren

drei Prä�identen,machendas �tehetide
Corps von 12 Nichterngus, die ihren
Siß auf Wollfäckenim Oberhau�e,
zunäch�tdem Canjler,haben. Da�te
“aber“dortfein eigentliches-Stimm--

recht,�ondernnur-ein vorum Coo�ul-
-

-

tativum be�ißen,(0 fommen�ie,außer
bei �olennen’Gel:genheiten,nur her-
ein , wenn �iegefordertwerden, Die
_Práftîidentender Kings - Bench und
‘Commonpleas pflegengewöhnlich
Pairs des Reichs zu �eyn. Die

“Trachtder Nichterbe�teht, außer den

yKEAllongén-:

Perücken, full bor-
om Wig's, genannt,im “Parlamente

‘inrothenMäntelnmit Auf�chlägenCTS 2%

‘von�ogenanntemHermelin,und an

�olennenGerichestagen,_in �chwarzen
-

*Máântelnmit ebeneiner �olchenwei�-

a Verbräâmung.Gewöhnlichge-
n �ie�chwarzgekleidet.Die�e12

Stellen be�eßtder Könignah Gut-

‘dönken,vor die�emwurden�ienur

‘durantebeneplacito verliehen. Al:

‘fein,nachvielenKlagen warduntér
“

Wilhelmdem.Ul. fe�tge�eßt, daß �te

�olchequam din fe bene ge�lcrintver-
À

‘walten�olten, den Fall abgerechnet,
“wenn eins von den beiden Parla:

mentshäu�ernaufihre Dimi��ionan-

tragen würde, — Unter der Regie:
rung des jeßt regierenden.Königs
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Maje�tät„
ward , um �ievöllig unab-

hängigzumachen,nochweiter be�chlö�:
�en, daß �eauh durchden Tod ber

Könige nie ihre Bedienungenverlie:
ren �olten,Die unter ihnen �tehen-
de Bediente und Officianten, mü�en
nothwendigbei dem. Gerichtshofe,wo

fieange�eßt�ind,belangt werden,

b. The 4+ The ExchequeyCham

bér; Kammér des Exche-
h ,

fueheguerBer i�t kein �tehendes
__ Gericht. Es wird nur

bei jederAppellation von denen $

Richternformirt , in deren-Gêèrichts-
hofedie Sache nicht anhängiggewe-
�eni�t, Auch können die Nichter
der drei Gerichtshöfejede wichtige
Rechtsfrage,die �ichein Gerichtnicht
allein zu ent�cheidengetrauet,zur Con-

‘�ultationvor die Exchequer-Chamber

bringen, zu: der bisweilen ‘auh der

Canzler mit zugezogen wird. Das

Urtheil wird jedochvon dem Tribunga-
le „

das die: Sache zum Gutachten ges

brachthat , ge�prochenUnd eröffnet,
Die Exchequer Chamber hat úbri-

gens ihre Exi�tenzEduard dem Ul, zu
verdanken, und von ihr gehendie Ap-
pellationen in lebter Jn�tanzan das
Oberhaus, wohin ich die geringfügig:
�tenSachen bringenkan , einige £o-

:calein�hränkungenabgerechnet- deren

‘ich unten erwähnenwerde, da das

engli�cheRecht nichts von einer Ape
ARGS weiß c) :

Ehe
D: Wegen der YoheitKo�tenwerden do< nihtuk Sachen,alémanAnfangs

_. „denken�olte,durch alle In�tanzen,Ef Sel
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dia Ehe ichweitergehemuß�<" wendet, um einènBefehl ode:
Wbt ‘ih mich etivas ausführ: ein Mandat, a Wrir genannt , wos

lich bei dex Art zu ver:* dur< der andern Parthei -aufgege-
fahren in den drei Courts of'Com-* benwird zu er�cheirien,oder wodurh<-
mon Law aufhalten, um das, was die’ gewi��ezur Urtheils-Abfa��ungnoth:
Richte und die Ge�chwornen;in eint wendige präparatori�cheSchritte be:
Parthei�achezu thun haben „ re<t. werk�telligtwerde
auseinander zu �een. Jch werde bei. Writs �indal�oeine be�timmteAn
die�erGelegenheitauh der Adoskaten zahlvon Formeln, die von den ver�chie--
und Procuratoren: erwähnen,

|

dann“ denen hohenJu�tib�tellendes Reichs,
the Courts öf. Equity berühren,und“ im Namen des Königs, ausgezebon:
mit dem Oberhau�e.„ die Tribunalé: werden und Befehle an gewi��ePer--
einer allgemeinenCiviljurisdifktion in \onen enthalten, un entweder an be:
England- be�chließen.

“

nannten Orten zu er�cheinen, oder ge-'
Obgleich dié engli�chenwi��ebenannte Handlungen za vere;

AehnlichkeitRechtsgelehrtenalles tha: richten, Die�e, auf Pergamentge-

detaieentem um das rômi�che�chriebenenBefehle,werden gewöhn:
{chenRechts.Recht aus den Gerichts? lich an die Untergerichtsbediente,mei: -

. hó�enabzuhalten und zu

-

�tensdie Skerifls , gerichtet, denen die
verbannen, obgleich ihnendie�esfa�t Jn�inuationoder Executiondarin auf:
vollkommen gelang, �onäherte�ih‘getragenwird, Wer um �oeinen Be:
doth das engli�cheNecht/ije näheres fehlbittet,muß dieUr�ächén,warum
�einerAusbil>ung kam, in vielen Stúfk:* er darum bittet,anführen, die in dem:
fen, die die Fórm ‘des Rechts betra: Befehle, Writ, �elb�twiederholtwer-

fen, immer mehr dem Römi�chen.den, Die�eWrirs erhaltenihren bé-
Nachahmung war dies ‘nicht, aber �ondernNamen, entweder von den:
weil ähnlicheUr�achenmei�tensähn- Anfangs? oder andern merkwürdigen;
licheWúüxkungenhervorbringen, �oWorten, als HabeasCorpus, Laritat,
traf es �ih, daßbeide Nationen um Capias, Gertiorari , Mandamus &ec.
diè Gewalt des Richters , das arbi- Einen �olchemBefehlextrahirezheißt,
trium Judicis , einzu�chränkèn, in den! ro take out a Wrir, Wer um einen.
Formalitätender Actionen , �ich�ehrWrir an�uchte,der nichtauf die Kla-
gleichfamen-). Wer in Englandeine gepaßte,wúrde gleichabgewie�enwer:

‘

Engli�heMage an�tellt/ er�ucht'den, oder in der Folgeder Gegenpar-
Writs.“ dasGericht, andas er“ thei Raum geben„ das:ganze bishe-)

y Tttt 2
ß

4 rige
©) Diévon Cicero gegebeneDefinition der Formeln die die Yrätorenden Judicibus

_ vpedaneis gabrn, �unt Jura, �üntFormule, de omnibus rebus con�titute,ne

quis aur in genere injuriz; aut in ratione aQtionis ecrare po�it,pro Q. Ro�:
cio ÿ.8. paßt auch auf die eagli�chenWrits.

199|
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rigeVäfah?enumzuwerfendd). De
die Unzahlder Write nicht �ehr?groß:
i�t,Ind bei zunehmendenund (ver-:
wickelten Ge�chäftenbei weitern nicht"
„bitireichendwar , �o�indduch hiër die:

Fiktionenden klagenden-Püartheienzu:

Húlfegekommen, und haben vorhan:
denñéWrites auf unbe�orgteoder unbe-

dachte Fälle gezogen , �oi�t-z-B.im

Common Pleas fúr Arbeitslohnoder
Vergütung. für vollzogeneBefehle,
die Fiktion hergebracht, daß der Ber-«

Flagte mit gewalt�amerHänd‘auf den

mit einer Befriedigung umgebenen
Grund und Boden des Klägers in-

gebrochenfey, und wird al�o„gegen

ihn um den Writ, Clau�umifregit?
“

genannt, gebeten. Obgleich die�er
Fiktionenviele �ind,�ogründet �ich

ihre Gültigkeitdoh bloß‘auf das
Herkommen, und würdendke hohen
GerichtshöfejeßtgroßenAn�tandneh-
men eine weitere Exten�iondie�erFif-
tionen zuzula��en.Wer ‘ol�onach
den Ge�eßenund Herkommen mit kei:

ner Action zuver�ehen�teht,wenn ich

�o�agendarf, der hat feine Hülfe at’

law zu/ erwarten , �ondernmuß�iebei

den’Courts of Equity �uchen.Dem

Canzler i�tes erlaubt in vorkommen-

den Fällen neue WVrits zu ertheilen,
da aber ‘die�es

’

beinahe das nemli-

chei�tâls neue Ge�ebezu geben, �o

pflegt auch er �chrvor�ichtig.zu ver-

fahren, und-die�eErtheilungmebren-

| 3 Englands;|
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theils der "ge�eßgèbendenGewalt zu
überla��en,Ohne, daß der Richter
die�eWrirs �icht, wdvon die Örigina-
lien dem Gerichte wieder“ zurücfgeliè-
fett werden mü��enum da�elb�tals

Theile der:Recards aufs ‘�orgfältig�te
aufbewahrtzu werden;kan kein Pro:
céßan-und fortgehen. '

Durch ‘die normänni�cheErobe: |

rung, wurde die:franzöfi�cheSprache, -

normänni�chenDialekts , in den Ge-
richten“eiñgeführt., Alles Verfahren

-

ge�chahin dér�elben,Ju die�erwur-

den die Records abgefaßt,und die
Writs ertheilt.* « Sduard der II.

hingegen.befahl; daß dás inúndliche
Verfahren in engli�cherSprache, die
Records und“Writs abér ateini�h
ausgefertigtwerden �olten,in dem da-

zumal im Gang:�eyendenLatein, wo

hâufigfremdeWorte bloß durch rô- -

mi�che-Endigungendas Bürgerrecht
‘erhielten. Soblieb es-bis zum Jah-

re-1730, wo unter der Regierung“
Georg's des Il. „ die engli�cheSpra-
cheauh in den Records und Writs

anbefohlenwurde, ROR R Lhe

“Manfand �ichaber bald gendthigt,
wegen der Kun�tworteeine Ausnahme
zu machen, da die�ein ihrem alten Lg-
tein von jedermann vet�tandenvoux-
den und nicht gut zu über�ezenwaren.

Die Eintheilungder \V’rits, in pre-

rogative original und-common Writs,

gehörtnicht zu meinemZwe, — Ei:
‘

nige

) WasQuiñtiliánIn�t.Orar: 117. 8. VI]. 3. von den römi�chenAckionen�agt,trift
"auch diéengli�chenWrits vollfommen. E�t eriam periculo�nm,cum fi uno ver-

4

bo �it ecratum , tota Caußa cecidi��evideamur,
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zu'et�cheinen.Die Sheriffs�indver:
bunden den Writ �elb�tim Origina-

nige mü��ebei the Court of Chance
rÿ ge�uchtwerden , unter deren Ober:

auf�ichtthe Hanaper Office e) dieje-

nigen ertheilt, die die Unterthanen
gegen einander gebrauchen, und rhe

‘perty bag Officehingegen die, deren

�ichdie “Kronebedient , ausgiebt.
Die mei�tenwerden aber in den Ge-

richtshöfen�elb?ausgelö�et,und die�e

find oft‘von einem Gerichte zum an-

dern'in Ab�ichtder Formver�chieden.
“Dex Anfang aller Proce��e-i�tjeßt

gewöhülichin der Kings-Benchdur
den Weir laritar genann€, iin Tom-
mon Pleas durch den te�täatumCapas,
und im Exchéquerdur< den quo Mi-

nus, ‘die in den beiden er�teneinige
vorhergehende Writs voraus�eßen,#0
jeßt nue pro forma gegeben werden,
um die Proceduren abzukürzen.Alle

die�elaufen darauf hinaus, denBe-
klagten, um ihn zu tinèr Er�chei:

nung vor Gericht zu nöthigen, gleich
zu arrétiren , oder, was jeßt die Ab-

fichti�t,ib zü zwingen, Caution zu

�chaffen,daß er einen Procurator be-

�tellenwolle, und haben al�omit dem

itt:jus ambulare der alten Römer viel

Aehnlichkeit.

*

Die�eBefehle “gehen
an die Sheriffs, die dur zwei ihrèr
Unterbedientedie Citarión,à �ummons

_ genannt, dem Beklagten in�inuiren

la��en;der dadurch verpflichtetwird,

1x9Tage nah Erla��ungder Citation
hi

le, und was �iein de��enBefolgung
gethan haben, dem Gerichtëhofezu-

rúcfzu�chifen.Er�cheintder Beklag:-
te nicht , �oerfolgt endlich der Per:
�onalarre�t,wovon Pairs des Reichs
und Mitglieder des Unterhau�es�o-
woßlwährendder Sißnng des Par-
laments, âls 40 Tage nach jeder Pros
rogation und 40 Tage vor dex Zu-
�ammendberufung,al�oin fa&o wäh:
rend der Dauer des Parlaments ina

Civil�achenbefreiet �ind. Auch kan
“

der König ein Moratorium auf ein-
Jahrertheilen , und es in der Maaße-
verlängern,wovon aber dóch-dasleßte
Sxempel fich unter der Regierung
Wilhelms des lil. findet, der 1692
das leßte Moratorium zum be�tendes
tord Cutts ergehenlie.

Schrifeli,

-

Wenn der Beklagteev:

<es Verfah- �chèint,�ogiebt der Klâ-
ren. ger eine Schrift gegenihn

ein, die Declaracion gettaunt wird f),
und eine weitere AusführungderGrün-
de“ enthält, deren man �ichbediente
als man um die Ausla��ungdes er-

�tenWrits bati, dann föômt dié Ant-"
wort vênSeiten des Beklagten, plea

genannt,“worauf denn replication,
réjoinder.�urrejoinder,rebut und fur

rebut folgen fönnen, die gleichlauz
tend mit den -Nömi�chen, exceptid=-

DCE,

e) Hanaper von Hamper einemKörbe,worin! fic aufbewahttwurden,und petty bag
Tte gs

yon cinem kleinen Beutel, der-zu eben-dem Endzweekediente.

__ O)Zuweilen wird es auch a Bill genannt : Vorzüglich gebraucht man das Work
‘Bill in The Court of Chancecy, wofile a Bill. �oviel heißt,als cine Sghrift
eingeben,die ad’ AQa angeheftetwird,

TZ
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nes, replicæ,duplicæ,tri- und quadru-<
p'icæ �ind.,was alles unter den Na-

men pleadings begriffen wird. Ge-

wöhnlichlißt man es aber bei ein

Paar Schriften. bewenden, Dila-

tionen hängenlediglich vom Erme��en
des Nichters ab, Wenn beide Par-
theien glauben, daß endlichdie Sa-

che zum Spruch reif �ey,rhey Join
i�lue,buch�täblich�oviel: �iefommen

überein den Ausgang zu verlangen,
Betrift der Rechts�treiteine That�a-
che, a Matter of fa, �otrit nun das

Amt der Ge�chworenenein, Grüún-
i

«¡det er �ichhingegenon a

Dage ‘poine of law, das heißt
points oflaw hier ,

wenn-das FaQum

durchdie von beiden Seiten zuge-
Richter gebenwird, der eine Theil

aber behauptet„ daß�olchesnichtge:

gen die Ge�eße�ey,�o-i�tdas a de-

murrer, von“ demoratur, to re�tand

abide on the point in que�tion,und
“

gehörtfür den Urtheils�pruchderRich-
ter des Tribunals ,

wo die Sache an:

hängigi�t.Die�enkômt es zu, zu �a-

gen, was das Ge�eß�eyin den Fällen,
wo lediglichvom Ge�eßedie Fragei�t.
Allein , die Nechts�treitedie�erGat-

tung �înd�elten, Gegen ßundert
Proce��eon Matters of fa trift man

nur einen on a demurrer an, und 20

Tage ini Jahre �indgewöhnlichhin-
reichend die�ein den drei Tribunalen

zu We�tmin�terzur Ent�cheidungzu

bringen.“; Außer den demurrer's
giebt es auch einige wenigeThat�a-
chen, die zux Ent�cheidungden Ge-

richtshöfenohne ZuziehungvonGe-.

�hwornenzukommen,dahin gehö:
ren, wenn z, B- das Da�eyneines
�chriftlichenJu�trumentsgeläugnet
würde, de��enbloßeVorzeigungalles :

aufklärenmüßte,auch die Ju�pektion-

im Gericht, ob einer verwundet �ey
oder nicht, und wenige Fälle mehr.
Alle die�eSachen mü��enin term ti-=

me or during the �ittingof a term,

eingebrachtoder ent�chiedenwerden.

Term's. Die Term’s-der Ge--
oder Diâten richtshôfehaben viel ähn-
dex Gerichts:liches mit un�ernDiäten, -

hô�e. Ur�prünglichveranlaßten
die großenund vielen Feiertage,neb�t
der Ernte, lange und häufigeFerien,
die die Sikungen der Gerichtstagebei
wroeitem über�chritten,Ju England �ind
die�eFerien, weil die Commillions von

Nißi prius und Oyer und terminer, die

Haltung der Criminalgerichte,und die

mei�tenUrthels�prúchein That�achen,
die Nichter in der Zeit be�chäftigten,
beibehaltenworden, und nur 4.rerm's, :

oder Diäten, für die Gerichtshödfezu
We�tmin�terfe�tge�eßt.Die�eDiä-

ten, oder term's, werden nach den Fe�t:
tagen die vorhergehenbenannt, und

�indVilarius , Oftern, Trinitatis und.
Michaelis. Sie �indvon unter-
�chiedenerDauer, etwa von 20 bis 27

Tagen. Jhüuden terms �ienalle
vier Richter jeder Bank zugleich.
Währendder Zeit, mü��endie Sherifls:
die Paritionen dex Wrics cinbringen.
Alles \<riftlicheVerfahren und alle

Dilationsge�uche,werden in die�erZeit
behandelt,undalle Rechts�tteite„-0n-

‘que�tionsof law, über Rechtsfragen,
ent-
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‘ent�chieden.Auch muß in den rerms

um Nevi�iondes- Proce��esoder eine

neue Unter�uchung,anew trial,gebe:
ten woerden-

Die Eröfnung derterms ge�chieht
mit Solennitäten, Die 12 Nich-
ter ver�ammeln�ichdes Morgens beim

Canzler der mit ihnen in Proce��ion
nach We�tmin�terHull fährt, da�elb�t
die Gerichtshöôfeô�net,und zuleßtin
den �einigengeht, wo man eben die

Ferien angenommen hat.
Die wenig�ten“That�achenwerden

aber in die�enDiäten ,
in rerm time,

ent�chieden,theils, weil es an Zeit ge-

bricht, theils aber au<h um die Par-
theien der fo�tbarenNöthwendigkeit
zu überheben, Zeugenund Ge�chwo-
rene die fa�tbe�tändigaus der Graf-
�chaft,wo der Beklagte an�äßigi�t,

oder das im Streit befangeneGut

liegt,genommen werdenmü��en,nach.
London k'ommen zu la��en,und endlich
auch durch die Commi��ionenvon Nili

prius ein Richter einer Bank das ab:

thun kan ,. wozu in term time. das

ganze Collegiumvon vieren erfordert
wird,

AlleJahr ergehetnem-

th eine Commißion,un-

ter dem großenSiegel,
vom Königean die 12

A�li��esoder

SALESder

Richter

Aichaver drei Tribunale zn We�t-
min�ter,worin ihnenaufgegebenwird,
Ju�tißim Lande zu" admini�triren,
oder wie man �agt, ihre Circuits,

Landgerichte,anzu�tellen,Die�eBe-

rei�ungdes Zandes ge�chichetdes

Jahres zweimal,

-

die viernördlichen
E

UeberdieIu�tih- uvd Geriehtsverfa��ungEnglands.

Graf�chaften,die wegen ihrer Ent-

1 496

fernung jäheli<hnur einmal be�ucht
‘werden, und London und Midtle�ex
abgerechnet, wo man die�eGerichte
achtmal im Jahre hâlt. Jn Wal-
lis und Che�terfommen die Richtér
von We�tmin�ternie, weil dazu eigene
be�tellet�ind,deren ih unten erwäh-
nen werde.

“

Auf die�eCircuirs ge-
hen die Nichter zwei und zwei, um
�ichin die Graffchaften zu theilen und

ablô�enzu können. Auch werden �te
von ein Paar Lerjants at law beg�ei-
tet, die im Nothfalle, wenn den béi-
den Richtern etwas zu�tieße,oder der

Arbeit zu viel wäre, ihre Stellen ver-

treten kfönten, Jun die�ertandge-
richts - Rück�icht,wird England in

6 Cirfel , oder Circuits, eingethei�et,
als Home, Oxford , Norfolk , Mid-

land, We�ternund Northern,Die
Wahl, wie �iegehenwollen , hängt
lediglih von den Richtern - ab, in
der Maaße, daß der âlte�tezuer�
�eineTour wählet, der denn gewöhn-
lich den Di�triktnimt , wo geradedie

wenig�teArbeit vorkommen wird, wo-

von �ieimmer hinlänglichevorläufige
Nachrichthaben , und �ogehetes bis
zu dem júng�tenherunter. “Das

Objekt die�erRei�eni�teigentlich,zur

Er�parungder Unko�ten,für die Par-
theien in allen _Rechts�treiten, über

That�achen,die zur Ent�cheidungreif
�ind„das Urtheil dur<hGe�chworene
fällenzu la��en,und zugleichdie Cri-

minalju�tißim {andezu be�orgen, be-

neb�teiner General - Policeiin�pektion
in gewi��enFällen, Nach denWor-

ten

48
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ten i�tdas ObjeQum ' Commi��ionis

fünferlei a) Commi��ionof A��i�e
“die Ent�cheidungvon Rechesfällen
Ländereien betreffend, b) Commi�l-

�ion of Ni�i prius, Vor die�ege-

“hôrenalle That�achen, die eigent-
lich in den Gerichtshöfenzu We�tmin-

�terent�chiedenwerden �olten, wohin
auch die Partheien , pro forma, vor-

geladen werden, wenn nicht vorher,

ni�iprius, die Landgerichtein die Ge-

genden, wo der Beklagte �ichaufhält,
fommen, und , daß die�esge�che-

hen wird, weißman immer zuvor.

Die Circuits pflegengewöhnlichnah
den Diáten von Hilarius und Trinita-

Die Fort�eßungfolgtfúnftig.

tis vor �ichzu gehen, die Citation der

Ge�chworenenund Partheienpro for-
ma hingegen,„auf die folgendeO�tern-
oder Michaelisdiätbe�timmetzu: wer-

den. Die�esalles ge�chiehet, wie

�chonge�agt, um Unko�tenund Jeit
zu er�paren,3) Commi�lion of peace

wodurch ihnen die nemlichenP�lich-
ten, wie den Friedensrichtern neb�t
einer Controle úber die�ezukómt, 4)
Commi�lionof Oyer and terminer und

5) general gaol delivery, die beide
die Criminalju�tißzum Vorwurfe
haben. Die�eLandgerichte werden
gewöhnlichCircuits“ oder Afli�es ge-
nannt,

;

er

a

Í F Bit

EinFreund des Winterblumenbaues,
= dem es jedochno< an Erfahrung

- fehlet, bittet um Belehrung, ob bei

der Erzielungvon Hyacinten , Ra-

„nunkeln, Anemonen, Tazetten, Jou-
_ guillen, Ro�enund andern Blumen,
entweder úberhaupt, oder bei einzel-
nen Blumenarten, nothwendig �ey,
die Tôpfe in den Fen�tern‘zuhaben,

„ oder ob einige Blumenarten „ und

welche?“auch an einer andern gemä�:
- figtenStelle eines geräumigengeheiz-

Anfrage.
;

s

pr

J-

ten Zimmersgezogen werden können?
Eine Beantwortung der Frage vor

dem näch�tenWinter , wie auch cine

Befkautmachung etwaniger prakti�cher
noch nicht genau be�chriebenerVor-
theile in die�emMagazin, wird ihn
außerordentlichverbinden. — Was

Grotjan in den Winterbelu�tigungen
fagt, kennet man. —- Hier wúrde
es auf eigeneErfahrungde��enan:

fommen, der die Güte hätte, #�i<
zur Belehrung zu ver�tebem
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Montag, den 7tenNovember‘1785.

Ueber die Fu�tiß/ und Gerichtöverfa��ung.Englands,
vou GeheimenCanztei�ecretairBrandes.

MEE

(Fort�ezung-)

GWH fomme nunmehr auf das

wichtig�teStück der engli�chen
Jurisprudenz und Ju�tißver-

fa��ung— das Urtheil dur<hGe-
hw

Das Ur: Wenn die Partheien în
theil dur< That�achenden Rechts-

- Ge�chworene.�treithinlänglichzur-Ju-
�truktiondes Richters�chriflicherôr-
tert zu habenglauben, �okommen �ie

überein„ they join i�lue,den Streît

dem Vaterlaude zur Ent�cheidungzu
úberla��en,they pur them �elvesupon

An�iellang
their Country, Es er-

einer Com- geéhetal�ovon dem Tri-
mon Jory. hunale, wo die Sache
anhángig“i�t,a Writ, venire faciás

genannt, an den Sherif dir Graf:
�chaft,wo der Beklagte a) oder das

ObjeQum litis �ichbefindet, 12 libe-

ros & legaleshomines, an�áfßigeund

tüchtigeoder legale Männer,nach
We�tmin�terzur Ent�cheidungzu �tel-
len, Solte aber die ganzé Graf�chaft

H Die�esge�chichtin Per�ongl-Aktionen.

beim Ausgange der Sache intereßirt
�eyn,�oergehet die�erWrie an den
Sheriff einer angränzenden

Von �olchen�{i>tder Sheriff er�t
cine Li�tedem Gerichtshofezu, die

auf einemlänglichenStückPergament
ge�chriebeni�t/ und panel genannt
wird, von dém �ieden Partheienzy -

etwanigenNetu�ationenmitgetheilet
wied, dann erfolgt ein neuer BE
fehl an den Sherif, die�ezu �tellen,
wenn nicht vorher, nißprins,die tand:

gerichte in �einerGraf�cha�tgehalten
werden, Wenn der Sheriff bei ‘der
Sache intereßiret�eyn�olte,fo gehet
der Gerichtsbefeßlvenire facias an die
Coroners, und �oltenauch. die�e�i<
in deni neinlichenFall befinden, ay
zwei Clerks. ( expedirendeSecretas
rien.) des Gerichtehofes. Derjenige,
der die Ge�chworenen,die Jary, zu

prä�entirenhat, darf nicht mehr wie

48, und nicht weniger wie 12 ein-

bringen , die alle Be�ißervon 20
Uuunu

ts. Pfund
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Pfund reiner Revenúen �ynmü��en,
entweder Freehoiders, freie Cigen-
thümer,oder Srbpächter,und Päch-
ter oder Miethsleute auf Lebenszeit,
copy and lea�eholdersfor life. Die�e
eingereichtenNamen thut man in ein

Glas - und die x2 zuer�thergusgezo-
genen werden aufge�chworen,wenn
fie niht abwe�end,ent�chuldigetoder

recu�iret�ind,
Jury, eine gewöhnlicheJury, welche
alle Proce��e,die an einem Orte, wo

die Circuits oder Allies gehaltenwer-

den, vorkommen
,, fürdasmal ent:

�cheidet,
Von: den DieRecu�ationender

Necu�ationen_Ge�chworenen�indvon

der Ge�chwo-zweierleiArt — a) Chal-

renn. enges to the array Re:

eu�ationender ganzen Li�te,und b)
Challengesto the polls, ( Recu�atio-

neneinzelnerGlieder.)
Was a) die Recu�ation‘der

ganzen Li�keberrifr, �opflegtdie�e
nur Statt zu haben, wenn gegen den

Gerichtsbedienten, der �olcheprä�en-
tiret, Ur�achenvon Partheilichkeit
angeführetund bewie�enwerden kön-
nen ; ‘dem Sherif �tehetes jedoch
auhfrei , -entweder aus eigenenAn-

triebe, oder auf Verlangen der Par-
theién, wenn die Namen�chonaus

dem Gla�egezogen �ind, die ganze
Ui�tézu verwerfen. - Ein-Fall , der

�elteneintreten wird, aber doch vor-

Fmt, wenn nemlih der Sheri oder

die Partheien,
-

na< Ein�endungder

Ui�tean ‘das Gericht , erfahren, daß
deradedie 12, die nun hexausgezogen

UeberdieZu�tiß¿undGerichtsverfa��ungEnglands.

Dies i�ta Common

#12

worden, bim Ausgangeder Sache
intereßiretfind, Ader auchhier müú�-
�enGründe angefülort und dargethan
werden,

Die Recti�ationenb) dercinzel-
nen Glieder, oder Männer, anlan-
gend, �o�inddie�e,von Sir Edward
Cofe wiederum in vier Cla��cnabge:
theiletworden. Die 1îe-propter ‘bo-

noris re�peium,betri�tdie Pairs, die

�ichaus�agen, oder auch von den Par:
theienverworfen werden fönnen.

Die 2te propter defetum , {ließt
alle Fremde, mit der Ausnabwme,die
ü�itenvorkommen wird, alle, die

nicht 20 Pfund teiue Nevenñenha:
ben, nicht free und copyholders‘oder -

lea�eholders for life find, und alle

Per�onendes andern Ge�chlechtsaus,
die nur in dem Falleeiner angeblichen
Schwanger�chaft,zu Ge�chworenen
be�telletwerden,

Die zte und wichtig�tepropteraf-
fe>um, entfernet diejenigen , die bei
der Sache intereßiret,mit den Par-
theienverwandt find, oder mit ihnen
in Feind�chaftleben, und die 4te und

lebte entlih propter delicum, ver:

wirftdie, �ocines Verbrechensúder-
führetworden.

Alle die�e,den Rechten nach gül:
tigen Ur�achen,mü��enbewietenwoer-

den , und hiezu nennet ver Gerichts-
hof, wenn noch gar keine Ge�chwo-
rene aufgenommen feyn �oltey,zwei-
Per�onen,die trior’s genannt weren,

„undüber die Ur�achender Recu�a-
tion ent�cheiden,So bald aber zwei

Ge�chworeneda �ind,.�obôret das -

Amt
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Amt der trior?s auf, und den Ge�chwo-
renen fömt es zu, die Gültigkeitder
Einwürfe zu be�timmen.Die Rich-
ter fônnen niemals recu�iîretwerden,
weil �iees nicht �ind,die das Urtheil
Inden.

Ent�chuldigen,oder von einer Jary

aus�agen, fônnen �ichalle Per�onen
über70 und unter 20 Jahren. Auch
�indAerzte,Nechtsgelehrte,Bediente
des Königs, der Bi�chôdfeund ‘der

Gerichte, ferner Gei�tliche,wein �ie

nicht Landeigenthümer�ind, eximirt.
Solte aus der er�tenLi�tediehinláng-
licheAnzahl von 12 nichtaufge�chwo-
rei werden, �oergehenneue Befehle,
Writs-af tales, decem, �euodo tales,
die fehlendenzu-ergänzen;und in den

Landgerichtenkan der Richter gus den

gegenwärtigenPer�onenim Gericht,
die dazu qualificiret�ind,die bend:

thigcen wählen, Auf die�eWei�e
wird eine gewöhnlicheJury „be�tellet.
Nun nochvon den Fällen, w0 eine
be�ondere, Special Fury und eine de
medietate lingue ; eintreten.

;

‘Säcci
Eine pecial Jury wird

pecial :

Jury.  ehfiveder von den Rich-
i

é

tern angeordnet, wenn

der Fall �ehrverwickelt i�t,und da-

her Leutevon be��ererErziehungund

1414

Fähigkeiten,oder FachkundigeMün-

ner zu erfordern \cheinet. Sie kan

aber auch jedesmal von denPartheien
verlanget werde, die �ichgewöhnlich
die�es.Mittels bedicne8, wennihnen
dex Sheriff verdächtigi�t,ohne daß
�tejedoch hinlinglicheUr�achenge-

gen ihu anzuführenvermögen,“Die
Art der $Pecial Fury auszu�uchen,i�t
folgende: das Tribunal, bei dem

die Sache hângt, láßt fichvom 5he-

ri vas Buch „. worin er die in �einer
Graf�haftzu Jurors qualificirtenPere
�onenaufgezeichnethat, �eineWeh-
ren; wenn ih �o�agendarf, eine

�chi>en,und hieraus wählet-der Pro-
tonotarius des Gerichtshofes, in Ge-
genwart der Procuratoren beiderParz
‘theien,48, wovon jede 12 nah Gut-
dünkenweg�treicht, #0, daß 24 übrig
bleiben, die. alsdenn che panel die
ti�teausmacheub), i

Jury de Die Jury de medietate
medietate dingue, fan jeder Freme
lingue, der, der mit einemEng-

länder in einem Rechts�kreiteverwik--
felt i�t,verlangen, und be�tehet�ie
‘darin, daß die Hâlfte der Ge�chwo-

renen Fremde�eynmü��en).
Diesi� die Art, wie eine Jary în

den ver�chiedenenCivilfällenange
Uuuu 2 ordnet

b) Manglaybt gewöhnlichin Deut�chand,wiewohl irriq,daß dic Ge�chwornenvon

gleichemStande oder gar von gleicherProfe��ionmit dem Beklagten�cynmüß-
ten. Bekantlichwar in dex Jury die überLordGeorgeGordon�prechen�olte

__—
ein Scilex.

i

S Die�eEinrichtung i��ehralt. Schon--KdnigEthelred verordnete im C. 3. de
ï Monticolis Walliæ, dic dazumal niht zu England gehörten,duodeni legales

_ bomines, quorum �exWalli, �exAngli ecunt, Anglis & Walhs Jus dicunto,

7
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otdnet wird, ich komme jeßtzu iH-
KGerrich-  rén Verrichtungen.

tungen der Wenn die 12 Jurórs auf:
© Jury ge�chworen�ind,�owoäh-
len �ieuntereinandêr einen Wortfüh-
xer , fore man; und gehen in die zur
Sütite des Richters für fle be�timmten
Logen.

“

Jede Logeenthältviere, zu-
roeileénauch�echsPer�onèn,Eine Lo:

ge i�túüberdie andere erhaben, fo daß
�iewie die Vriechenin un�ernKirchen
aus�ehen.Der Richteri�tdurch das

\<ri�tlicheVerfahren der Partheien
zivár�chrengros, ‘von den vorkom:
menden Sachen unterrichtet. Die

Jaty hingegenweiß,Zufälleabgereh-
net, von'allen vórkommendenSachen
nichts. - Der Advokat des Klägers
éröfnet-die Se��ion, und erzähltkürz-
lich der Jury, an die nun alles gerich-
ket wird, die Ge�chichtedes Rechts:
�treitsund wenn mehrereAdvokäteti
‘auf einer Seike �nd,wie in wichtigen
Fällengewdhnlichi�t,�o�prechendie�e
nach dem unter ihnen fe�tge�elzten
Range, Sodaûn- antworten die
Sachwalter des Beklagten worauf
beide Theile öffentlih und in Gegen:
wart der Partheien eidlichZeugenab-

hörenla��end) und Originalia vor-

0) Die Eide werdenmit �oivenigerSolennität abgelegt, daßes cinem Fremden
er�taunlichauffált

legen. Der Nichte, die Jary und
beide Varcheien, können die Zeugen
befragen. Jt das Zeugenverhörge-
�chlo��en, �o�tehtes den Apvokaren
frei, das, was etwa noh zur Sache
dienlich�eyn�olte,vorzutragen. Wenn
alles geendigt i�,wendet �ichder Rich:
ter an die Jary, rea��umirtin furzen
die wichtig�tenPunkte der Ausfagen,
in Bei�eynder Partheien, und be-

�chließt�éineRede, the chargeto the

Jury genannt, mit der Mittheilung
. feiner Meinung �owohlüber das Fa-

Cum als das was die’ Ge�eßedarüber
be�timmen.Wenn der Fall nicht �ehr
Flar und leiht zu ent�cheidenift, fo
trit die �utyab. “Sie wird als:
denn in ein Nebenzimmereinge�{lof-
�en,wo �ieohne Feurung, Licht, E�
�enund Trinken bleiben muß, wenn,

|

wie wohl in �ehr�ektnènFällenge�che-
hen i�, der Richteribr nict einiges
von die�enver�tattet,bis �ierin ein-
�timmigesUrtheil findet. Es i�t
ihr auch nicht erlaubt , wenn �ienicht
einig werden kan, das Loos ent�chei:
den zula��en,Das Urtheil würde in

die�emFalle ungültig, und die Jury
firaffälligwerden e), Kan die Jary
áber währendder zur Alli�lebe�timm-

M

LOE FEU

€) Ja der güldenenBulle C. 11.$. F. i�t,fe�ige�eßt,daßwenn die Chnrfür�ten30
“Tageohneeine Kai�erwahlzu �iandezu bringen, ver�ammeltgewe�en�ind,ihnen
“nur Brod und“Wa��erbis zur Enk�cheidungzum Unterhalt gereichetwcrden

foll. Quod li facere di�tulerintinfra triginta dies a die præftitijuramenti præ-
fati continuo nümerandos Ex tunc’transaŒis eisdem triginta diebus, à modo
panem manducent & aquam & nulla’ tenus civitatem exeant ante diam, nifi

© Prius per ip�os,vel majorent parten ip�orum,Reâor �eutemporaleéaput fi-
Z ‘

delium eleQum fuercits
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ten Zeit nicht einig werden, #0 �teht
es, vermögeeines alten Ge�ees,den

Nichter frei , �iein cinem Karren von

Ort zu Ort mit zu �{leppen. Es

i�twohl unnöthigzu �agen,daß die

Jury, fa�tnie úber 24 Stunden ver-

\<lo}en bleibt, und auch die�esnur

in �ehr�eltnenFällen, Wenn �ie ein-

�timmigfind, werden die Ge�chwor-
nen wieder ins Gericht geführt, und

bier erflárt der Foreman ihr Urtheil,
VerdiQ, ven vere diQumgenannt, df

fentlich.
|

Die Jary. ent�cheidetaber,
. Fobald nur eine That�acheim Proce��e
vorlómt, �owohlúber das punZum
Juris a�sdas punZum fadi, wenn �ie
will, Getrauet �ie�ichjedoch nicht
über das er�tezu determiniren, �o�eht
‘es bei ihr ein partiales Urtheil, a �pe-
cial Verdi@, über das FaQum zu

fällen und das punQum.Juris den
Richtern zur Deci�ionzu überla��en,
Alsdenn geht die Sache was die�en
Punkt betri�t,wieder an das Tribu:
nal ,

wo �ieanhängig war, zurück,
Dadie mei�tenKlagen auf Schadens
Vergütung, damages, gerichtet�ind,

�ofômt es der Jury zu, die�e,wenn �ie
dem KlägerRechtgiebt,nah Gutdün-

fen zu be�timmen,auch kan �iein Un-

ko�tencondemniren.
|

Ich habe mich genöthigtge�ehen,
�olange bei dem Verfahren der Jury

zu verweilen, theils , weil man in

Deukt�chländ,gewöhnlichnur an eine

Jury“in Criminalfällendenkt, theils,
weil �iedas- we�entlich�tein der engli-
�chenJu�tißverfa��ungausmacht,und

�ogenau wit ihrer Staatsform ver-

bunden zu �eyn�cheint. \

Die�enProceßdur< Ge�chworene
findettnan bei llen nördlichenVöl--
fern ff), Jn England wird de��enzu-

er�tin: den Ge�eßenKönigs Ethel:
reds, aber gar nicht als etwas neuen,

gedacht und in der MagnaCarta C.29.
wird ausdrücklichbe�timmt, daßfei:
ner an �einerPer�onoder Vermögen
Schaden empfangen�olle,ni�iper le-

‘

gale Judiciom parium f�uórum,vel

per legemterræ.
:

"Nach den engli�chenNechten i�tes

feinem Richter erlaubt, die Partheien
zu einer eidlichen Abhdôrungzu zwin-
gen, noch �iedazu anzuhalten ihre
Bücherund Papiere -dem Gerichte
vorzulegen, weil keiner, den Rechtea
nach, verbunden i�t,etwas 10as gegen
ihn gebraucht werden fönte, anzu-
bringen. Die Gerichtshöfezu We�t-
„min�terkönnen ferner keine Zeugen
auswärts, oder �chriftlich,abhören
la��en,in O�tindien-ausgenommen.

In allen die�enStücken , weicht der

Proceß in the Courts of Equity und

den Gerichtshöfendie den rômi�chèn
Proceßangenommen haben, wie ich
bald zeigen werde, gänzlichvon dem
der Tribunale des engli�chenRechts
in We�tmin�terab,

Uuuu 3

£) Jm Capitulario Ludovici pú, An. 819.C. 2. werden boni homines duo decem,
als Urthelsfinder, pares curi, be�telltund Kai�erConrad �agt: 3. feud. 8. c

4, Nemo beneficium �uumperdat, nifi per legale Judicium parium �uorum

i Ehe



«419 Ueber die Ju�tißund Gerichtsverfa��ungEnglands,1423

Eßeman eine Appellationergreift,
�tehtes frei gegen das Urtheilder Ge-

Nevi�ious:�{hwornen„ um eine Re-
Ju�ianz. Vi�ion,9 new trial, zu bit-

i ten, Die�egehdetaber

den Partheien nicht vou Rechtswegen,
�onderni�t lediglicheine von derWiil-

führ der Richter abhängendeSache.
Sie können ,

wenn �iees für gut
finden, alsdenn es der Parthei zur
Bedingung machen, ihre Papiere und

Bücher vor Gericht zu bringen, und

�icheidlich abhören zu la��en.Die

gewöhnlichenUr�achen, warum das

Tribunal ein neues Urtheil gewährt,
pflegen folgende zu �eyn:wenn die

Partheien der Jury im Gericht vor

dem Urtheil übel begegnet�ind, wenn

die Jury währenddes Vortrags im

Gericht Proben der Partheilichkeit
hat blien la��en, oder �ichdes Loo�es
bedienet hat, wenn der bei der Ent-

fcheidung prá�idirendeRichter dem

Gerichtshofe anzeigt, daß�einerMei-

nung nach die Jary ohneBeweis oder

gegen den Beweis ge�prochenhabe,
wenn die Jury dem Kläger eine exor-

bitante Schadens - Vergütung, dama-

ges, zu erfannt, und endlih, wenn

der Richter in �einerRede, charge, an

die Jury die�e:irre geleitet, misdirec-

red, hat. Findet der Gerichtshof
nôthignoch eine Ju�tanzzu gewäh-
rei , �owird eine ganz neue Jary auf
die gewöhnlicheWei�ebe�tellt2).

8) Die�eerhdht auch zuweilen die damages, wie

-

das noh

Um die�eRevi�ion,new trial, muß
aber in den er�tenvier Tagender auf
das er�teUrtheil folgendenDiät
rerm , gebetenwerden h), Ein ande-
res Mittel gegen die Voll�trecungei
ues Urtheils, i�,ein Arre�tofJudg-
nent, warum eine Parthei bei dem
Tribunale,wo die Sache anhängig
war, nach�uchenfan, wenn die Jury
nur über das laQum ge�prochenhat;
und�ieim Strande �ichglaubt zu be-

wei�en,daßdie�esFaum nicht gegen
die Ge�eße�ey, Hierüber, #0 wie

on a demurrer , erfennen die Richter
Alle Proce��ein den drei Gerichtshöô-
fenzu We�tmin�ter,�ollenin einer
Diát angefangen, und gegen die
näch�tfolgende,al�oungefähr in z
Monaten , durch das er�teUrtheil beo
endigt werden, Da alles was Di-
lations-Ge�uchebetrift, in den Hân-
den der Richter i�t,�oif dies nicht
immer der Fall, Fnzwi�chenent�te-
het die Längeder Rechtsfireite , doch
weit mehr durch die Menge der Ju:
�tanzen,als durch die Saum�eligkeit
der Richter , die fa�timmer, �owohl
ihren Ein�ichtenals ihrem Charakter
nah, �ehrehrwürdigeMänner �ind,
und die den erlaubten Chicanen.im
Gange des Proce��es, �oviel �enur

können,�teuren,Die. mei�tenKla-
gen die�erArt, über lang�amerJu-
�tißund großeSportuln,

-

treffen
auchdie Courcsof Eguity unddie

E 1

‘gei�t

vor-furzemin dem Pro-
ce��edes Commodore John�tonegegen den Capitain Sutton der Falli war, ws

_die er�teJuryle6termnur F000 Pfund, die zweite aber 6920 Pfund zuerkante.
6) Jn un�ernGerichten,die nochDiâten haben, i�tdas bekantlichder�elbigeFall.

s

\
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gei�tlichenGerichte im Grunde häuft-
ger als die drei Tribunalezu We�t-

min�ter.
0

F< habe jet von den GerichtsHö--

fen des engli�chenRechts, common

law, allgemriner Jurisdiftion, und

der Art, wie bei ihuen in Civilßäilen

verfahren wird, neb�tden von ihnen
aus chenden Landgerichtenoder Cir-

cuirs, in gleicherRück�ichtge�prochen,
und werde mich nun zu den Cúres of

Equity wenden, wenn ih vorher no<
die in den Tribunalen des Gemeinen

Rechts vorkommende Procurato-
/ren, und Advokaten werde berührt

“

haben.
:

Vor dem Jahre 1758

EA N “wurde das engli�cheRecht
urispru, guf keiner von beiden Uni-

denz in Eng- ver�itätenöffentlichge-

land �ludirt

‘

tehrt, bis ein gewi��er
wird. Mr. Viner, jn Orford,

eine Profe��urdes vaterländi�chen
Rechts �tiftete,die in dem benannten

Jahre durch Blackitone , als den er-

�tendazu be�telltenLehrer,erdfnet wur:

de. Seinen Vorle�ungenhaben wir-

�cineCommenraries on the laws of

Eozlind zu danfen. Dies i�tauch
wohl dás wichtige, was die�enoch
for:daurende,Profe��urhervorgebracht
hat, die nur im Stande ift, eineUeber-

�ichtdes ganzen zu ertheilen.

"

Wer

aber �ichden Nechten widmen will,
_muß�ichin London in den Höfen i)
Jnn's of Court, eiñmiethenund hier
durch Privat�tunden, eigenes Stu-

dium und fleißiges.Be�uchender G&

richteund Lircuirs. die nôthigenKeunt-
ni��ezu erlangen �uchen,Die�erHöfe
�indeigentlichnur vier, Taner Tem
ple, Middie Temple, Grays Inh und
Lincolns Tnn, bie aber hie und da in

tondon noch mchrereAu��enhö�e,oder

Colonien , wenn ich �o�agendarf, be-

�ißen, die jedochalle Filiale von einem

pie�erviere �ind. Die�eHöfe haben
Von den éinzigundalleindasNecht

Advokaten, Advokaten zu ernennen,
und hieraufkan ein jeder,

der fúufJahre in einem diefer Hôfe
gelebt, und drei Jahre hindurch nicht
als Procurator prakti�irthat, An-

�pruchmachen, denn das zwar noth:
wendig �eyn�ellendeExamen, if zur
bloßenEomódie herabge�unken, und
be�tehtim auswendig lernen einiger

The�es.- Sobald einer zumAdvoka-
ten aufgenominen i�t,�owirddie�es

von the Inn of Courr, wöôvon jedeihre
be�ondereVerfa��ungund Vor�teher
hat, an the Court of Chancery und
die drei Gerichtshfe des Gemeinen
Rechts in�inuirt, dann i�tder Aufge:
nominene call’d co the B.r, von der
Barriere wohinter in den Tribunalen
die Novokaten �tehen,a Barri�terat

law, oder a Coun�ellor. ein Rathgeber,
In den Gerichten werden die Advokg:
ten �chlechthinthe Coun�el ‘genannt.
Die�eAdvokaten könnenin den vier
benannten Gerichtshöfen, the Court
of Common Pleis, ausgenommen, wo

währendder Diät ‘nur Serjeants ad-

mittirt

) Die�eHôfe�indeine Gattung juri�ti�herSchulen, Facultätcn,oder Univer�itäten.

Y
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” mittirt werden,prakti�iren.Serjeants, -

Servientes ad legem, if
i „eine hôhereWürde in den

Nechten, die die Krone den Advoka-

ten nah Gutdünkenertheilt, Ser-

jeants begleiten die Richter auf den

Circuits, wo �ieim Nothfalle ihre
Stellen“ vertreten. Auch mü��enalle

12 Richter Serjeants �eyn, die daher
von jenen Brüdet genannt werden,
Ueber die Serjeants gehendie Advoka-

ten der Krone, Kings- Coun�el,die 4

Kings Serjeants, der Sollicirór, Avo-

cat General, und Attorney General,
Procureur General. Alle Advocati

Fi�ci,die ohne!be�ondereErlaubniß
keinen Proceßgegendie Krone anneh-
men dürfen. Außerdemkan nochder

König den Coun�ellors Rang-Patente
ertheilen, nah welchemunter ihnen
gelfenden Range die Advokaten einer

Seite vor Gericht �prechen.Wenn

die Advokaten�ichúbel betragen, �o

föônnenihnendie GerichtshöfeSfill:

Serjeants,

�chweigenauferlegen, die Vraxis un-

ter�agen.Kein Advokat i�aber ver:

antwöttlichfür die zur Sachegehören:
den Materien, die ihmconder Parthei
in �einerJnfruktion aufgegebennd;
Die Kleidung ber Advokaten i
f<warz, nit einem Mantel von ebe
der Farbe und einer großenPerücke.

DieSerjeanrsunter�cheidenfi dur<
eine Cap�elauf die�et,derjenigenvoll:
Fommen ähnlich,womit die fatholi:
�chenPrie�terdie Ton�urbezeichnen,
Kings- Coun�el und Sergeants aber
durch �chwarze�eiveneMäntel , Kil
gowns, und der Artorney und Sollici-
ror General dur< Allongenperheen;

Sévdne DieProcuratoren,Attor-

toren, Dey’s,erhalten von deu

ver�chiedenen Gerichts-
höôfendie Erlaubniß zu prakti�iren,
auch verfertigen�iegemeiniglihdas

ganze �chriftlicheVerfahrendes Pro:
ce��es,

Die Fort�etzungfolgt“fünftig-

{Kin gewi��ervornehmer Herr , der
= yièl Ge�chmackam Malen fand,
‘undvieleGe�chiélichkeitdarin hatte,

“

zeigte ein�tein“Gemälde von �einer
“Arbeit dem beráhmtenPou��in,

Anekdote. i

E

Die�ergroßeKün�tler�agte:Gn&-
diger zerr! Jhnen fehle, um

gaiz in der Bun�t ge�chickt31

werden, nichts; als ein wenig
Dúrftigfkeit. MA
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Ueber die Ju�ti- nnd Gerichtsverfa��ungEiiglands,ï
zoon Enes Canzlei�ecretairBrandes.

_(Fort�eßung,)

‘c. Von den Ç Zh komme jeßt 5)
Courts of

Equity úber: 6 Eguity ; einer
haupt. {weren und verwickel-

ten Materie. Man denkt �ichbei dem

Worte Court of Equiy ,: was ich,
eben um feinem fal�chenverwirrenden

Nebenbegrif Raum zu geben, nicht
über�cßenmag, ein Tribunal, wo nah
Billigkeit, im Gegen�abedes �trengen
Rechts, ge�prochenwird, und die De-
fiitionen berühmterMänner , haben
noch mehr Anlaßzu. die�erirrigen
Idee gegeben. John�onA A�einemengli�chen‘Wörterbuch:
Canzlex hat die Macht , das A
�chriebeneGe�c zu mildern41d

zu mäßigen, und unterwirft �ich
keinem andern, als dem Ge�etze
der Matur und des Gewi��ensa).

Wie �onderbarwáre das nicht, in

einem- tande,wo�on�tder ganzeGei�t

e

der Ge�eßedahin geht, das arbicrium
zu den Courts of. Judicis, �oviel mögli einzu�chrán-

fen? wie �onderbarwäre es nicht da,
das æquum & bonum von den �ooft
abwech�elndenBegriffen der Men-
\chen abhängenzu la��en?die Courts
of Equicy�indeigentlichdas, was das
EdiduamPræroris,odérJus prætorium,
bei den'Röômecnwar, Sie �inddazu
be�tellt„ die Lücken des gemeinen
Rechts , nachfe�tenRegeln,- die �i
auf âltere Deci�ionengründen,zur:
gänzen, Sie bieten remedia. juris in
den Fällendar - wo the Common law

er �chweigt.

mini�tricen,wo'dierecipirten Forma-
litäten in den“Gerichtshöfen�olches
die�ennichterlauben,They Judgeofall

things not amen eable to common law.
Es ‘i�tal�oeigentlichVer�chieden-

heit in der Form und dem Gangedes
Proce��es,was den Hauptunter�chied

Xrre_ mat.
a) The Chancellorhas power to temper and moderate the written law and �ub«

jets him�elfonly to thé law of nâture and con�cience,=

Sie könnenJu�tißda ad:

Z60
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macht, Die�erProceß i�jebt durch
�oviele ent�chiedeneFälle, wodurch
die Procedur aufs genaue�tebe�timmt
i�t,beinaheeben �ofe�tenRegeln wie

in den Courts of Common Law unter:

worfen. Anfangs mußte.al�oviel

arbitrari�chesunterlaufen ,
und daher

pa��endie Definitionen vom Canzler
Baco und Selden, die John�on�ei-
ner �chrnahe kommen,nicht mehrauf
Un�ereZeiten, Die Jurisdiktion der

Courts of Equity i�tzwar eigentlich-
eine einge�chlicheneund durch keine

Parlamentsakte fundirte, aber doch
\hon dadurch von der ge�elzgebenden
Macht gebilligt, daß ihnen durch
Akten , in einigen Fällen, die Art zu
vexfahren vorge�chriebeni�t,und das

Höch�teTribunal ‘des Reichs , das

Oberhaus, täglichAppellationen von

ihnen anuimt. :

“Bon den Die�erCourts of Equi-
beidenCourts ty giebt es zwei a) Tho

‘of Eguity
*

Court of Chancery und 8)
be�onders.F7he Court of the Exche-

quer , vor welcheleßtere alle die Sa-
chen aus�chließendgehören, die die

Einkünfteder Krone betré��en.Die

Nichter darin �inddie nemlichenwie
iù the Court of Exchequer des ge-

meinénRechts, Ju ältern Zeitenha-
ben �ie,in Equity Fällen„ den tord
Trea�urer,und denCanzler des Ex-

chequers mit zugezogen."Die Appel:
- Tationen von the Court of Exchequer

Equityfide, gehennichtan die Exche-

quer Chamber, �ondernglei an das

Oberhaus. Da the Court of Chan-

“«eery das âlte�teund wichtig�tedex bei:

den Tribunale, die�erArt i�t,�ower-

de ich mich jekt nur dabei aufhalten,
um �omebr, weil der Proceßin dem

Exchequer Equity fide beinaheder

nemliche i�t, Ju den ältern Zeiten,
findet man häufigeStreitigkeitenzwi-
�chenden Courts of Equity und Com=
mon. Law, worunter die unter Jacob
dem kl, zwi�chendem CanzlerLord El: -

lesmere
, und der Kings- Bench, oder

vielmehrihremPrä�identen,Sir Ed-
ward Coke,eine der vornehm�tenwar.

Seitdem dasVerfahrenin the Court of

Chancery , vorzüglichdurch die Bemü-

hungen des Canzlers HeneageFinch,
nachmaligenGrafen von Nottingham,
in der leßtenHälftedes vorigen Jahr-
hunderts,ungleich�y�temati�chergewor:
den, �ind�ieweit �eltenerund werden ge-
meinigli gütlichbeigelegt.Die Juris:
diktion der Courts of Equity bleibt aber
nur immer in dén Fällenfundirt , wo

feine Hülfe in den Gerichtshöfendes

gemeinenM zu RSE�teht.
«Der Hauptunter�chied

OE
e

zwi�chenEquiryund Com=

_Egvity und mon Law be�teht4) im

CRES Bewei�e,und 6) der

i

DE Art der rechtlichen
Húlfe, Was a) den Beweis an-

langt, �okônnen the Courts of Fquity
die Partheien�elb�teidlichvernehmen,
da ich hingegeninthe Courts of Com-

mon Law nur durchAus�agender Zeu-
gen hinter die Wahrheitkommen fan.

Jan wie vielen Fällen‘die�esal�odas

einzige Mittel i�t,wird �chondadur<
einleuchtend, daß die Partheien ge-
‘zwungen find, auf alle Frageneidlich

¡u
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zu antworten , diejenigenausgenom-
men , durch deren Beantwortung�ie
�icheines Vexbrechens�chuldigma-

chenkônten. So wie in den Courts

of Common Lawdie per�önlicheEr-

�cheinungder Zeugenvor Gericht , in

Sachen die Oftindienbetreffenausge-
-

nommen, durchaus erfordert wird,
eben �owerden in den courts ofEqui-
ty, fa�tin allen Fällen, die Zeugen
�chriftlihund abwe�endvernommen.

Das Gericht nennt hiezu acht beci-

digte Commi��arien,wovon jede Par-

thei zwei weg�treicht,den übrig blei-'

benden vieren köômtes alsdenn zu, die

Aus�agender Zeugencinzu�enden,die

nichteherpublicirt werden , als wenn

die Vernehmung der Zeugen von bei-
den Theilen gänzlichge�chlo}eni�t.
“Dies �ind die Hauptabweichungen

dex Courts of Equity von denen of

Common Law im Bewei�e,Jn Ab-

�icht6) der rechflichenZülfe gehen
die Klagen nicht auf Schadens-Ver-
gütungen,damages,�ondernauf púnkt-
liche Erfüllung des Contrakts , das
allerwe�entlih�teim Proce��ebleibt
aber die Findung des Urtheils durch
Richter und nicht durh Ge�chworne,
die the Courts ef Equity, in feinem
Falle, zu�ammenzu rufen vermögén,

- und mü��endaher alle Sachen, dieei:

nen Rechts�pruchdurh Ge�chworene
verlangen, den Courts of Common

Law zuge�chi>t.werden. Aus dem

Ge�agtenerhellt�chon, daßdas Ver-

fahren in den Courts of Equity �i<
ungleich mehr dem römi�chenProceß.
nähert, und daß die Sachen, die für

�iegehören,größtentheilsvon derArt
�eynmü��en,wo ich nur durch den

Eid. der Partheien , oder die Abhô:
rung der Zeugen in fremdenLändern,
hinter die Wahrheit konimen fan.

Ihr forum betrift daher alle Mate:
rien

„
wo man die Jntention der Par-

theienin An�pruchuimt, als alle Sa-
hen, wo Fraud and Concealmenr, ‘Be-
trug und Verheimlichungvorgéwor-
fen werden, die in Te�taments-Mate-
rien, Aufführungvon Executorenund
Admini�tratoren,Legaten, Schuld-
und Nechnungs�achen,imgleichenSo?

cietätscontrakften,Faktoreienund Agen-
tien am mei�tenvorzukommenpflegen,

Der Jurisdiktions-Sprengel die�er
Gerichtein einem handelndenReiche,
wodie re�tamenti fa@io fa�tohne alle
Solennitäten i�t,i�t�o.weitläuftigals
die Art darin zu a fo�tbarund
langwierig�eyn�oll. Soltelinden Tri-
bunalen des gemeinen Rechts in den

Materien von Betrug und Verheim-
lichung ein Urtheil gefällt�eyn, �o
würde auf Application eines Theils
an the Court of Equity, ein Decret
von die�ererfolgen, wodurch die ge-
winnende Parthei Vortheil davon zu
ziehenverhindert und angehaltenwür-

de, �ihim rechtmäßigentoro rinzu-
la��en.Wenn aber im Streite eine

Frage vorkäme„ vie bloß eine queæ-
�tionemJuris betráfe, �owürdedie�e
an die Kings

-

Bench

-

oder Common
Pleas zum Gutachtenge�andt,und

nach die�erihrer Meinung das Ur-

theil darüber von the Court of Eguity
gefälltwerden, EE

XL Xx 2 Das

O/
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„Das bisher ge�agtégilt von den
beiden Gerichten the Court of Chan-

cery and the Court of Exchequer
Eguiry fide. EE

/

2

= Jch wende mich jeßt
:

¿Æuirichiinszur näheren ELinrich-
of Chancery, tng des Court of Chan-

RA “cery. The Chancery hat
ihren Siß, gleich den drei Gerichts-
höôfendes gemeinen Rechts , zu We�t:
min�ter-Hall,und eigentlichnur einen

-Richter den Großcanzlerdes Reichs.
Unter ihm�tehen42 Ma�ter'sin Chan-

cery, von denen der er�te,Ma�ter of

the Rolls genannt wird, Die�e �ind.
eigentlichnur Con�eillersrapporteurs,

Referentencum voto conlultativo, die,
wenn gleichzwei von ihnen, neb�tdem
Ma�terof the Rolls, zur Zeit der Diá-

ten dem Canzler zur Seite auf der

Gerichtsbank �ißen> um wenig�tens
‘demAugen�chèêinnah in the Court

of Chancery auh ein Collegiumvon

vierenguszumächen,doch nur eine

gutachtlicheMeinung, wenn �ievom

Canzlerdarum’befragt werben, able:
genkönnen. Demungeachtet i�tihre
Gewalt groß, weil alle Juterlocu-
tions�achen,Revi�ionenvon Rechuun-
gen , Li guidationen, das Durchle�en
der Schri�tender Partheien 2c, vom
Canzlereinem Ma�têrin Chancery auf:
getragenwerden „ von dem hernach
darüber ein“ Gutachten abge�tattet
wird, “Die�esGutachten können'die

“b) Rollsi�tgleißlaufendmit Records ,

Der Ma�terof the Rolls i�tal�oB
the Court of Chancery. ;

Partheien ergreifen, und um einen
andern Referentenbitten , de��enGe-
währungvón der Willkührdes Canz-
lers abhängt. Wenn der Canzler
Verhinderungenhalber nichtzu Recht
�ibenfan, �o�tehtes bei ihm den Ma-
�terof the Rolls, oder 2 Ma�tersin

Chancery,an �einerStelleRecht �pre:
cenzu la��en„ aber alle Decreceund
Urtheiledie �iefällen, werden immer.
in des CanzlersNamen ge�prochen
und ausgefertigt, Der Ma�ter of rhe
Rolls b) if daher eine Art Vicecanz-
ler, in �ofern die Canzlei ein Ju�tiß-
collegium i�t. Die Urtheile oder

Sprüchedes Ma�ter of the Rolls,oder
der zweiNäthe,könnenvom Canzler
umge�toßenund abgeändertwerden,
und �ollenfienicht eher unter die Re=
cords aufzunehmenfeyn , bis �ievon

ihm'unterzeichnetund unter�legelt�ind,
Ehe die�esge�chieht,- i�tdas er�te
Rechtsmittel, eine petition of rehea-

ring, eine Bitte die Sache nochmals
zu hôren „ Revi�ionsin�tanz.Mach
Unterzeichnung"und Aufrollung aber,
wird eine Bill ‘of review eingegeben,
die eigentlichnur Nullitätenim Spru-
chevoraus�eßt, oder, wenn der Canz-
ler’ es ge�tattet„ �ichauf eine cidliche
Declaration gründet, daßman nova

vorzubringen habe„die vorher nicht
zur Wi��en�chaft.der Parthei gekom--
men waren... Die Appellationenvon:

the Court of Chancerygehen an das
‘

4 C

rr

SOUGe
die Hier �ovoin Aufrollen benannt werden.
ewahrer der-Rechts�ptüche,Archivarius¿ ina
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Oberhaus.Außerdem was demCourt
of Chancery als einem Gerichtshofe,
im �trengenVer�tandedes Worts, zu-
fômt, i�tes zugleichdas hohe Pupil-
len-Collegium des Reichs, Alle Vor-

münd�chafts-Rechnungenmü��enhier
abgelegt werden, wenn es verlangt
wird , und es hat allein das Recht,
Vormünderzu �ehen, wenn:-keinebe-

nannt �ind.Die ober�teJn�pektion
äber alle Charitätenund milde Stif-
tungen gehörtihm. Von diefenVor-

mund�chafts�achenund milden Stif-
tungen gehen die Appellationen ans

Oberhaus , aber aus�chließendund in

leßterJn�tanzkommen dem Canzler,
oder dem Court of Chancery, denn

das i�t,wie ge�agt,eins , die Ernen-
‘nung und Oberauf�ichtder Commi�=

Honers of Bavkrupts zu, dene, in den
Fällen,wo einer boaniscedirt, die Ver-

�orgungund Befriedigung der Gläu-

biger obliegt. Fernèr �tehenunter

dem Canzler alle verrúckte und wahn-
�innigePer�onen„ neb�tihrem Ver-

mögen, von welchen Fällen die Appel-
lationen an den föniglichenGeheimen
Rath, privy Counci, gehen,Auch i�

“the Court of -Chancery- die Officina

Jú�ticiæ,von der alle Writs, Befehle,
die das großeSiegel pa��irenmü��en,
ausgefertigt werden. Zudie�enVer -

richtungen �indgewi��eTagebe�timmt,
wo der Canzler zu Lincoln's Inn fißt,
und das großeSiegel bâlt / Keep?s
the great‘Seal, das heißt,wo ihm

alles, was des großenSiegels bedarf,
“vorgelegtwerden muß. Da��elbige

fan freilih auch: an anderenTagen,
als die�enöffentlichen, ge�chehen,es

i�tabèr alsdenn mit ungleich mehre-
ren Unko�tenverknüpft. Der Canz-
ler- i�tin die�erAb�ichtverpflichtetalle
diejenigen königlichenBefehle , die

den gemeinen Rechten zuwider �eyn-

�olten,als �ab-& obrepritie er�chliche-
ne zu ca��irenc), da der König den
Ge�eßennachkein Unrecht thun kan,
�ondern�olchesdurch die�en�einenho-
hen Kronbedienten gleich wieder re-

dre��irenläßt, Außerder Ernennung
‘aller Friedensrichter, �tehtdem Canz-
ler auch die Vergebung aller der kô-

niglichenPatronat-Pfarren zu , deren

jährlicherBetrag unter 20 Pfund
ange�chlageni�t. Die�esrührt noh
aus den Zeiten her , wo nur gei�tliche
Canzler waren, weil nur Gei�tliche
le�enund �chreibenkonten. Dem
Catnzler fam dazumal das Prä�idium
ber die königlicheHofcapelle"zu, und

in die�erRück�ichtward er auch Be-
wahrer des königlichenGewi��ens,
Keeper of the Kings Con�cience,was
ihm úbrigensjekt feine andere Pflicht,
als die eben benannte auflegt : dahin
zu �ehen, daß keinen widerrechtlichen
Patenten das großeSiegel beigefügt
werde. Dem Range näch i�tder

Canzler, die Prinzen vom Geblúüte

ausge�c@lo��en,dié er�teweltliche, und
die zweite Per�onim-Reich, indem er

FLIE 3 gleich
€) Daher leitet Sir Edward Coke, 4. Inû.88. den Namen Cancellariusvou Tancel-

lando her.



gleichhinter den Erzbi�chofvon Can-
texburry folgt, Er i�taußerdemSpre:
cher des Oberhau�es,Undbe�tändiges
Mitglied des Cabinets. Allein, die�e
hohe

©

�ehreinträglicheund fehr be-

�<hwerli<heWürde i�tnicht, wie ‘die

Stellen der Richter, auf Lebenslang
dem Befißerver�ichert,�ondernihr
Genußhängtleviglichund allein vom

Willen des Königs ab. Der Canzler
êérhäâltfein Patent oder Be�tallung.
Durch die Einhändigungdes großen
Siegels, bekômtex �cinAmt, und durch
dé��énZurücklieferuughört es auf.
Dies! großeSiegel pflegter in einem-

toth�ammtienBeutel, woraufdas kd-

niglicheWapen �icht,be�tändigzu tra-

gem, Der Lord Keeper of the great
Seal,Groß-Siegelbewahrèr, hat die-

�elbigenVerrichtungenund den nem-

lichenRang wie dex Canzkler,nur hakt
man imer die�enlebtenTitel für eh-
rénvoller-gehalten. So viel von den

“Courtsof Equity überhaupt, und the

Court 6? Chancery insbe�ondere.Man

wird �chon“aus dem ge�agtener�chen

haben„ daß es nux-Civilgerichte�ind,
und durchaus keine Criminalia vor �ie

gehören, MAT

E, Dashöch�teund lebte
_ Hherhau�e.Tribunal ciner allgemei:

IS nen Civiljurisdiftion i�
6) das Oberhaus. Es i�inur ein

Appellationsgerichtdemn,außerder Cri:
“

minaljurisdiftion über �eineGlieder,

©) Dies Wort wird unten erklärtwerden. : |

a
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derBeurtheilungderimpeachmentsd)
des Unterhau�esund der Be�trafung
allerVergehungen"gegen �< als ein

Corpus, feine immediate Jurisdiktion
zu�teht.Ju wichtigen Fällenpflegen
hiexdie 12 Richter befragtzu werden:
Ge�chworenefind hier nicht , �ondern
die Lords fällen das Urtheil, Das

Oberhausge�tattetkeinen Beweis, der

nicht zuodrin den vorhergehendenJn-
�anzengebrauchtworden wäre. Auch
i�thier ein Unter�cheidzwi�cheneineë

Appellation,Appeal, nd einem, Writ
of error. Jun er�tenFalle, dex alle
Jnterlocutionspunkte betrift, gébendie

Lords, wenn �icanderer Meinung�ind,
den Gêrichtendie Anwei�ung, wie �e
ihre eigene Decrete abzuändeci ha:
ben e), Der Writ of error betrift bloß
Appellationenvon Deftnitiv-Senten-
zen, und hier�prechen‘dieLords �elb�t
das Urtheil.

Die Civil _Diés�inddieTribunalé
jurisdiftion -

einer allgemeinen Yuris:

E ARESe A E, jet B.

geudt? zu den Gerichten,die |<

a aufbe�onderePer�onen,
die �ichauf Sachen oder Di�trifté
be�ondere€iu�chränken,wobei i
Per�onen, mich weit kürzerfa��en

Sachen oder
hDilriftecins

�chräufen.
1.Die gei�tli-

cen Gerichte.

Wilhelmdex Eroberer
war der Er�te,der um dié

Gei�tlichen�ichfe�terzu,
verbinden, �eund all

EE

e

19

gei

e)-Dies hat viel ähulichesmit un�ernRe�criptisde emendando,nur daßdie�enicht
bloßJuterlocutionspunktebetreffen:
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gei�tlichenSachen, der weltlichenGe-
richtsbarkeit cutzog- f), der Juris-
diktion der Bi�chöfeunterwarf, und

die�e,ihre Ent�cheidungennah dem

_ eanoni�chenRechte fällen ließ, All:

mählig gewannen die gei�tlichenGe-

richte folgendeJu�tanzeaund Formen,
die mei�tensâlter als die Reformation
�ind, und �eitdex Zeit wenig oder

gar fêine Abänderunggelitten haben.
_

Die gering�tendie�erArt �inda)
die Archidiakonal- Gerichte, de-
ren in den 26 Dioce�en,worin Eng-
land abgetheilet i�t,mehêèerezu �eyn

pflegen, Sie werden in der Abwe-
�enheitder Archidiakonendurchihre
Officialen, die �ieals Richter be�tel-
len, ver�ehen,Einige �chließendie
concurrente Jurisdiktionder bi�chöôf-
lichen Gerichte aus, bei andern hin--
gegen hat �ieStätt,

“

Die Appellag-
cionen von ibuei alle gehen an den

Bi�chof.
|

b) Die bi�chöflichenGerichte,
Con�i�torialgerichte,Confi�toryCourts,

genannt, werden in der Cathedrale
jeder Dioces von dem vom Bi�chof
dazu verordneten Canzler oder Com-

mi��ariusgehalten. Von hier laufen-
die Appellationen an den Metropoli-
tan oder Erzbi�chof,Son�t�ind�te
noch die er�teIn�tanzin allen Di�ci-
plinar�achen,wie ihnenauch ‘gleich:
falls die Prúfung der zu Patronat:
pfarren prä�entirtenPer�onenzu�tehet.
Der erzbi�chöflichenGerichte c)

�indzwei, von dem das von Canter-
burry bei weitem das wichtig�tei�t,
weil York von 24 Bi�chöfennur 3
Suffraganen hat, Che�ter,Carlisle
und Durham , die übrigen21 hinge-
gen alle unter Canterburry gehören.
Das Metropolitangerichtvon Canter-,

burry heißttbe Arches Court, weiß

es vormals în der Kirche SanAa Maria

de Arcubus, St. Mary-le bow, zu
London gehaltenwourde, Jekbtaber

pflegt es, wie alle ‘die vornehm�ten
gei�tlichenGerichte,in London,in dem

Gebäude,DoQors Commons genannt,
zu �iken, Dex Erzbi�chofernennet
hier die beiden Richter, die Official
principal und Dean of the ‘Arches,
hei��en,Die Appellationen der Pro-
vinzCanterburry gehendahin.

*

Auf:
�erdemhat es eine eigeneJurisdifktion
über 13 Kirch�prengelin London,
Auch�indbe�tändigin neueren Zeiten
mit the Arches Court, the Court-of
peculiars, wohin alles gehört, was-

der bi�höflihenGewalt eximirt i�t,
und the prérogative-Court , welches
in allen Te�tamentsmaterien�pricht,
wenn der ver�torbenebona notabilia
in zwei Dioce�enbe�e��enhat, verbunz
den gewe�en,Die lebte Ju�tanzin
gei�tlichenSachen i�t?keKing in Chan-

cery, der Königin der Canzlei. "Hie
her kommen alle Appellationen von

den erzbi�chöflichenund den damit ver-

bundenen Gerichten. “Auchwird es

the Court of delegates, Judices dele-

gati,

Ff) Durch ihn tard zuer�tdie Regel Decrer. P. II. C..T,Qu,7. C. 47. auc in
Englandgegründet:Sacerdotes a regibus honorandi �uar,non judicandi,

20;
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gati, benannt. Dies i�tkein �tehen-
des Gericht „ �ondernbei jeder Appel-
lation an den König ernennet die�er

unterm großenSiegel, gewöhnlichei-

ñige gei�tlicheund weltlicheLords, ein

Paar Richter von den Courts of Com-

mon Law, und einige Doetoren der
--

Rechte, um den Fall zu ent�cheideu,
Dies- war vormals das Re�ervatdes

Pab�tes,und wurde, durchdie Re:

föôrmationHeinrichsVII. dem Könige
zugeeignet. Von der Ent�cheidung
der Commi��arienkan noh einmal an

den König um eine Commi�lionofre-
view, Revi�ion,\upplicirt werden.
Die Ecnennung neuer Commi��arien
wird aber nicht ex debiro ju�titizge:
fordert , �ondern�iehängtallein vom

Gutbefindendes Herrn ab.

-DieFort�etzungfolgt künftig.

Berechnungder La�t,welche ein Schif von hundert Kano-
nen mit tau�endMann Be�atzungzu tragen hat *).

E" ge�underMen�chverzehrt in
-

24 Stunden ungefehr$ Pfund
Spei�eund Getränke. - Jùu einem

Tage mü��enal�o$000 Pfund Nah-
rungsmittel in einem �olchenSchiffe
darauf gehen. Soll nun ein �olches
Schif nur auf drei Monate ausgerü:,

�tetwerden , �omü��enüber 720,000

Pfunde Nahrungsmittel eingeladen
werden. Eine große42pfündigeKa-
none von Metall, wiegt ungefehr
6100, von Ei�enetwa 5500 Pfun-
de, und gemeiniglich�indderen 28

bis zo auf einem �olchen100 Kano-
nen�chi�fe:al�omachen die�eallein,
183,000 Pfunde, ohne ihre Lavetten

zu rechnen. Auf der zweitenDecke �ind

30 24pfúndige Kanonen, deren jede
etwa 5100 Pfunde, und al�oalle

153,900 Pfundewiegen; die 26 oder

28-Kanonen, die 12Pfundauf der drit-

__ ten Decke�chießen,machen 75,400

Pfundez 14 6pfündigeKanonen des
"

ober�tenVerdecks wiegen zu�ammen

26,600, Auf den Ma�tkörben�ind�o

gar zpfündigeKanonen und Drehba�-
�en.Rechnetman nun nochdazu, daß
wenn eine 42pfündigeKanone �charf
geladenabge�cho��enwird,die ganze La-
dung etwa 64 Pfund wiegt, und daß
man wenig�tensmehr denn 100 tadun:
gen haben muß,für eine jedeKanone;
�omacht dies beinaheeben �oviel aus,
als das Gewichtder Kanonen. Hiezu
mußmau nochhinzu�eßenund erws-

gen, daß ein jedes Schif ‘aufdenNoth?
fall, doppelte Segel, Ankerctaue,Tau:
werfkfeund Leinen habenmuß,die alle bee

trächtlich{wer �ind,"Die Vorräthe!
von Planken, Pechund Werg, und alle:
Ki�tender Matro�enund Officiere,die!

Vorrâthe des Chirurgi; die Bedúrf-:
ni��evon mancherleiArt,die auf ciner

Seerei�enôthig�ind,neb�tden kleinen

Gewehren, Bajonetten,Piftolen und

Sábeln,

-

�indauh eine großeta�t:
da.zuleßtdie Men�chen�elb�tein be-:

trächtlicheswiegen,�omuß ein �olches
Schif wenig�tens2162 Tonnen, oder

4,324,000 Pfundtragen,
E

*) Aus dem neuenBerliner Jntelligenzblatt. |
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vom SeheimenApe �ecteSr nes,

i

(Fott�eßung.IE
as �indkürzlichdiegei�tlichen

Tribunale, die Sachen, die

für�iegehören,find folgende:
a) alle Zehnrmaäterien zwi�chen
Gei�tlichenund Gei�tlichen, *imglei-
chen alle queæ�tionestad iù Zehnt�a:
hen zwi�cheneinem Gei�tlichenund

einem Weltlichen, alsob der“ Zehnte
entrichtet i�t?2c. Wo aber die Zebut-
gerechtigkeit�elb�tunter leltern in An-
�pruchgenommen wird, da tu��en
die Gerichtshöôfein We�tmin�ter‘ent:

�cheiden.

“

“DieZehüten,\o weniger
als 40 Schillingebetragen , gehören
vor den Spruch der

UOin den Quarter Se��ions,b) Wenn
ein Parronus mehreren �einezut

vergebende Pfrúnde/ver�prochen
Hat , �oerfennen darüber die gei�tli-
chen Gerichte; Streitigkeitenüber
das Patroriatrecht�elb,aber-gehen,
wie die über die Zehntgerechtigkeit/an
die Gerichtshöfedes gemeinenRechts,

“Alle CefFantntánrttienin

denen jedoch den Courts/of Equity iù

manchen Fällen concurrirèndeJuris-
diftión zu�tehet,Vorzüglichaber ge:
hôrend) alle Lhe�achenhicher.
Machden engli�chenRechten �indEhn

:

\cheidungen nur in=dênweni
len erlaubet, wo vor der Tracing eit

-FörperlichesUnvermögen,‘vder eine zt
nahe Verwand�chaft,beide oder eine
Paxthei zur Ehe untüchtigmachten,
alsdenu háltman die Heirath von An:

fang'an für null-und nichtig, und
trennet von einem Bande, was den

Rechten nah kein gültigesBand war,
Dies find auch die einzigen Ur�achen,
denn �elbdur bewie�enenEhebruch
kann feineförmlicheScheidung, �on-
‘dern nur eine Trennung von Ti�ch
und Bette bewürket werdenz Auch
“habenin die�emFalledie gei�tlichen
Gerichteden Unterhalt der Fran, ali--

-moñy , zu-be�timinena),
Vy yy

a) Die Klage des Mannes gegen den Eßebrechery die aufcine Schadenvergütung
gehet, gehörtvor die Gerichtezu We�tmin�ter,

»

Wasaber
die

Y,z
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dieRechtenicht erlauben,und die �te
admini�trirendeGerichteal�onicht
thunkönnen, das bleibet der ge�eß-

“

gebenden.Macht ver�kättet,Beim

Ehebruch hat das Parlament in je:
dem einzelnenFalle Ausnahmen von

der Negel gemacht, vurch eine Akte

jedesmal die Ehe förmlich?getrennet,

und daher beiden Theilen die Er-
laubniß�ihwieder zu verheirathen,
gegeben, Ebén �owenig als eine

Scheidung, gehört der Fall vor die

géi�tlichenGerichte, wo nah dem

Todeeines Theils , wenn Kinder vör-

handen find, dieEhe angefochtenwer-

den �olte,weil hier durch die Ungúl-
tigkeit der Ehe, die Jllegitimitätder

Kindererfolgen würdez“auch die�es

i�tden Gerichtshöfenzu We�tmin�ter

re�ervirt.Jun den Ehe�achenhat man

das canoni�cheRecht zuin Grunde ge-

legtund befolget; auch nähertder-in

den gei�tlichenNechten üblichePro-
ceßiundBeweis, �ichdem canoni�chetr
und römi�chen�ehr,jedochhat er �eine
Abweichungen,indem z. B, bier nicht
jweiZeugen erfordertwerden „

wenn

einer hinlänglichaus�agt.Noch heuz
tiges Tages können die gei�ilihenGe-

derihtsverfa��ungEnglands,1444
richte ihre Dekrete und Urtheilenur

dur Excommunicationenzur Voll-
ziehungbringen. Die�eExcommuni-
cationen nehmen alle“ bürgerlichen
Rechte,als das Einklagen von Schul-
den, Erlaubnißim Gericht zu er�chei-
nen 2c, und �oltehiedurh noch keine

Befolgungzu erlangen �tehen,�owen:

dendie gei�tlichenGerichte�ichnah
Verlauf von 40 Tagen, an the Court
of Chancery, das �ovanneinen Be-

fehl, Wric, ‘an die Sherif erláßt,
den Beklagtenin die Graf�chafts-Ge-
fängni��ezu bringen, ‘und dort bis

zur Parition , in gèfänglicherHa�t
zu berwoahren. |

11. Das Tl. Das Admirali-

Admirali- tärsgericht b), wird

tâtögericht.durch den Lord Admiral,
und nâchdemdie�eStelle, �eitdem:
Tode derKöniginAnna, nur durch
eine Cotnmißionver�ehenworden
durch einen be�ondersdazube�tellten
Richter, ‘Judge of the Admiralty,
ausgeübt, von dem die Appellationen,
gleichwie von den Sentenzen der gei�t-
lichen Gerichte, an den König in

Ehancery gehen, der �olcheauf eben
die Wei�e,"durch Judices delegati, bez

“_

forgen
|

b) Das Militairhat nur in Di�ciplinar�achen�eineeigene Gerichke, die dur<die
Mutiny A. be�tinriméetwerden. Dadie Bewilligungen zu ciner �tehendenAr->
mee bloß von Fahr zu Fahr laufen, �owürde �owohldie�eals die Muriny
A, die Kriegesartikel, gefclwidrig werden - und ip�ofi&o-qufhören ; wenn

fie nicht jedesmal ausdrücli< ernenert würden. The Courr of Chevalry, die
vor die�emalke Veleidiguugen der Ehre be�trafte, wie das Tribunal des Mare-

chaux de France, if jeßgtein bloßesWapencellegium , Heralds Office, wo unz

- folf oder �cinesDep
bes werden,

ter’ dem Prá�idiodes GrafenMar�challvon England , des Herzogs von Nor-
utirten » Familicungrichten bewahrctund Wapen erthei-
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forgen läßt, Eigentlichgehörtenalle
auf dem Meere“ ge�chlo��eneContrakte
vor da��elbe,da- man aber �ichmdg-
lich�tbemühthat, die Jurisdiftionen
der Gei�tlichen�owohlals des Admi-
ralitätsgerichts,tinzü�chränken,�oi�
durch eine Fiktion den Courts of Com-

mon Law guchhierin eine cóncurxriren-

de Jurisdiftion zuge�tanden,indem

fingirt wird, daßdie Schließungdes

Contrafts nicht auf dem Meere , �on-
dern auf dem fe�tenLande, als etwa
auf der Bör�ein London ge�chehen
�ey,eine Fiktion die, eben �owenig
wie alle andere dur den Gebrauch
erlaubte, vom Gegentheileverneint

werden darf. Was aber aus�{lie�-
�endfúrs Admiralitätsgerichtgehört,
�inddie Streitigkeiten über Löhnun-
gen der Matro�enund alle Be�chwee-

den in Di�ciplinar- Sachen der ge-

ringern gegen die obern, imgleichen
Sceräubereien,wenn darüberciviliter

geklagt werden �olte,auch gehörenin

er�terJn�tanzdie -Confi�cationender

Schiffe in Kriegszeiten hieher, von
denen dic Appellationen an den gehei-
men Rath, privyCouncil, gehen. Die

Appellationenvon den vier Admira-

litätsgerichtenin den Antillen, können

�owohlan das Admiralitätsgericht,
als an den geheimenRath gebracht
werden, Dies Gericht hat fa�tden

nemlichen Proceß wie die-gei�tlichén
Gerichte, und wird, gleichwie die�e,
in DoAor's Commons gehalten, Jn
beiden ent�cheidendie Richter und

nicht Ge�chworne,die“�ienicht zu--

�ammenzu rufenvermögen,Das xd-

mi�cheund canoni�cheRecht i�hieë
in den mei�tenFällenrecipirt,obwohl
auchdie alten Seege�eßevon Oleron

in dem Admiralitätsgerichtbefolgt
werden, Der Anfang des Proce��es
ge�chiehtmit Arretirung des Beklag-
ten, odervielmehrmit de��enCautions-

�tellungdie ibn.nôthigt�ichvor die�em
Gerichteeinzula��en,Die Schrift die

in den Courts of Common Law Dez

claration, in den Courts of Equity
Bill heißt, wird Hier libel genannt.
Der Advocatus Fi�ci in den Geiftli-
chenund Admiralitätsgerichteni�tder
Advocate general, der der beiden
RechteDoctori�t, wel<heWürde auf
den Univer�itätenertheiltwird. Nur
die DodoresJuris die jeßtein ge�{lo�
�enesCorpusgusmachen , haben das
Recht in die�enGerichten zu prakti�t:
ren, Was in den Gerichten voi
CommonLaw Attorney, in detenof
Equity Sollicitor, heißt,wird bier
proâor,procurator, benannt,und die�e
von den ver�chiedenenGerichtshöfen,
eben �owie dieNotarien, deren In-
�trumenteman hierzuläßt,creirt. Die
Sachendie vor die�eGerichtshöfe,und
die der Particulardi�trikte, deren ih
bald erwähnenwerde , gehören, find
�triQi�limæiñterpretationis, und haben
�ichdie Tribunalezu We�tinin�terdie
Auslegung der Parlamentsacten , die

ihrenSprengel betreffen,vorbehalten.
111.The Pri. ,

Sc glaube, daßhier
vy Council. der Ort i�t,wo ih ZI.

des koniglichengehei-
men Raths, privyCouncil, in fofern
Ju�tibfachenvor den�elben“gehören,

Yy yy 2 er
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erwähnenmuß. Die Anzahlder Mit-

glieder des geheimenRaths i�tunbe-

�timmt, und-hângtallein vom Willen

des Königs ab, der jeden gebornen,
oder als �olchenbetrachteten,Englän-
der, zum privy Coun�éllor ernennen

fan, Die�egeheiünenRäthe bekom-
men keinen Gehalte,führen aber den
Titel Right Honourable. Es �tehen
dem privy Council die Appellationen
aus den Colonien, den dortigen Ad-

miralitätsgerichten, aus den an der

Kü�teder Normandie belegenenJn--
�eln, néb�den Sachen die Verrückte
und Wahn�innigebetreffen,zu. Die

Unter�uchungdarüberge�chiehtin ei-

ner Committee,-deren Gutachten dem

Könige im geheimenRath, zur Deci-

�ionvorgelegt wird. “Esliegt ferner
dem privy Council ob, in Verbrechen
gegenden Staat die Anklagezu be-
�orgen,und den Thäter in gefängli-
chenGewahr�amzu bringen, woraus

er vom Richterfrei gela��enwerden

fa :

1V.Com- TV. Die Auf�ichtüber
“miflioners of die Deiche und Ufer

Sewers.
“

gin Meere und den

großenFlú��enneb�tderen Lr-

balrung, �tehteiner Commi��ionzu,
wovon die Glieder Commillioners of

Sewers genannt werden, die zu be�tim-

men haben , in welchemMaaße die -

_Kü�tenbewohnerzur Reparation die-

�erDeiche und Ufer beitragen�ollen,
Die Appellationen von ihnen gehen
an die Kings-Bench.
V. Court of
Mar�hal�ea,Court ofMaz�bal�èabe:

7. Das Gericht , the

nannt , das inder Vor�tadtvon Lon-
don, Southwark�eineSißungenhâlt,
Unter dem Prä�idiodes Lord Sreward
of the Kings Hou�ehold,Ober-Hof-
mar�chall,oder des Knighr- Mar�hal,
die aber beide nie zugegen�ind,�pricht
der Vor�teherdes Gerichts, Sreward
of the Court, oder �einDepucy, in
allenCivil�achen, die die königlichen
Hofbediente unter einander betreffen.
Sachenvon nur einiger Wichtigkeit,
werden aber gleichvon hier durch den

Befehl Writ
, Certiorari , an die

Kings-Bench,oder Common Pleas, Hee
zogen.

: VZ. Die VerroalcunVI. Wel�h uA g
Judges. der Ju�kitzin Wallis

- und der Grafichafr
Che�ter. Hier wird die Ju�tik,
nah der Einrichtung Heinrichs des

VIL, dur< 8 dazube�timmteNich-
ter, die halbjährigihre Circuits hal:
ten, ver�ehen,Derer�tedie�erRiche
ter i�tder Lord Chief Ju�ticeof Che-

�ter,de��enStélle gegen 2000 Pfund
betragen mag, Die übrigen7 erhal-
ten zwi�chen7 und $00 Pfund. Ap-
pellationen gehenvon ihnen an die

Kings-Bench. Die Proce��ein Wal-
lis haben noch das be�ondere,daßauf
das bloßeVerlangen

'

des Klägers,
ohneAnführungeinigerUr�achen,die

Sache in der nâ<h�tenengli�chen
Graf�chaft-dur<hGe�chworneent-

�chiédenwerden muß. Eine alte Ein-

richtung, die�ichauf den vormals in

Wallis �o�tarkherr�chendenFami-
lienbaß,und Familienfehdengründet.

VTI. Das
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- VIL. Das 111. Das Gericht der

Gerichtder HerzoglichenCammer

GAA von Lanca�ter-Court

Lanca�ter.of the Dutchy Chamber,

i�tà Court of Equity,
das in den Materien �pricht,die lie-

gende Gründe betreffen, �odem Kö-

nige als Herzog von Länca�terzu�te-

hen, wohin unter andern eine Anzahl
Hâäu�exin London, the Savoygenannt,
gehört. Der Canzler des Herzog:
thums, oder �einDeputirter „ �ißenzu

Recht, und das Gericht �elbwird

zu Grays fa in London gehalten,
Die Appellationen gehenandas Ober-

haus. The Court of Chancery und

die Equity �idevom Exchequer ha:
ben hier concurrirende Jurisdiftion.

vIIL Die
PTI]. Die Ueberbleib-

Ueberbleib�el�elder Counties Palatine,
der Counties von Palatio, wovon dem

Palatine.  S3e�igerdie Jura regalia

 zukamen , finden,�ichno< vorzüglich
im HerzogthumLanca�ter, dem Biß-

thum Durham und der königlichen
Freiheit von Ely, royal franchi�e,�o’
dem Bi�chofda�elb�tzu�teht,wie auch
nur bloß dem Namén nach, in der

Graf�chaftChe�ter.Der Ur�prung

die�erPfalz-Graf�cha�ten, den wahr-
�cheinlichdie ‘alten Grenzenveranlaß-
ten, und ihre ehemaligenRechte, ge:

hôrennicht hieher, Der Bi�chofvon

Durham, ob er gleichkeine Münze
mehr �chlägt,hat noch die mei�ten

Rechte beibehalten. Erernennt den

Sherifl'in �einerGraf�chaft,2c, Was

allen eigenthümlihbleibt, i�t,daß die-

Landgerichte,Circuits,in dênCounties;

: 1450

unterm großenSiegel, an die Nich
ter ergangenen Commi��iongehalten
werden, �ondernauf be�onderèunter

ihren eigenthümlichenSiegeln erla��e-
ne Befehle. Es i�tauh noch ferner
ein be�ondersPer�onalezur Adminiz
�trationder Einkünftedes Königs äls

Be�ißersdes Herzogthums Lanca�ter;
und der däzu gehörigenGüter, be�telltz

IX. Die IX. Die: �ogenannte
Cinque- cinquePorts, die 5 âlte�ten

Ports. / Hafen des Königreichs,
Dover , Sandwich, Romney, Ha-
�tings, Hythe, alle in der Graf�chaft
Kent , zu denen hernachnoch 3 in der

Graf�chaftSu��exgekommen- �ind,
Winchel/ea, Rye, Seaford, die ob:

wohl �iejeßt $ ‘ausmachen, immer
noch cinque Ports heißen,�tehenun-

ter ihren Mayor's und Jurats,, von de-
nen die Appellationen an den Lord

Warden der cingue Ports, und von

die�eman die Kings-Benchgehen.
X. The X. Die Stannary Courts

Stannaty von Devon�hire1nd
Couris,

“

Cormvall. Die�eGerich-
te �indzum Be�tender in den Zinnmi-

|

nen würklicharbeitenden errichtet, zu
dein Ende „daß �iewährendder Zeit
ihrer dortigen Verrichtungen, in- allen

Palatine nicht zu Folgeder allgemeinen , LH.

Civi�fällen, Streitigkeiten úber Län-

dereien ausgenommen „ nicht, wenige
�tensin den er�tenIn�tanzenvor: ente

legene Gerichte gezogen werden kön:

nen.
- Die Appellationen gehen-von

dem Steward an- den Vice- Warden,
von die�eman den Lord Warder of

the Stannaries, und: von hieran den
Yy yy 3 E
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geheimenNathdes Prinzen von Wal-

lis als Herzogs von Cornwall, und

tebtlichan das ENELaaiioGeitsi  X1. Allever�chiedene

Re Gerichtshôfeund Ju-
Syrisdiftio- risdiftionen in den

nen in den Städten und Flecken
Städten. des Reichs, gründen

< entweder auf undenklichenBe�iß,
föniglichePrivilegien, Charters, oder

Parlamentsaften , deren Form nd

Prâärogativenvon Stadt zu Stadt

abweichen, die aber alle darin Úber-

einkommen , daß �iedie er�teJu�tanz
über ihre Bürger be�ißen,Ju vielen

i�t’jedochgleichvom Aufang den Ge-

rihtshöfenzu We�tmin�terconcurri-

rende Jurisdiktion vorbehalten , an

die außerdem‘alle Appellationen ‘von

die�enStadtgerichten gehen. Die

allgemtin�teGattung die�erStädtge-
richté, diè fich ‘aúßerLondon fa�tin

ällen handelndenStädten findet, if
die der Courts ofCon�cienceor requefis,
Gwi��ensgerichte,die �ämtlichdurch
Parlamentsakten etablirt �ind. Zwei
Aldermen, Rathsheërn, und 4 Büc-

ger �ibenzweimal die Woche zu Ge-

richt, um alle Schuld�achendie nicht
äber 40 Schillinge betragen, �umma:

ri�chohneGe�chwornezu ent�cheiden,
Durch die Akte, vom 23. Georgs des

IL, �indin der Graf�chaftMidd-

le�exwieder die Gerichte úberhun-
derr, Hundred Courts, eingeführt
worden, die wenig�tensüber jedes hun-
dert einmal des Monats zu Gericht
�ikenmú��en,und wo Ge�chworne
älle Sachen , die uichtüber 40 Schil-

eber dieZJu�ti6?und Gerichtsverfa��utgEnglands. 1452

linge betreffen,finaliter/ und ohne

�iean die Gerichtshöfezu Medit
�tergezogen werden könteù,ent�cheiden.

XIL Die
> XIL Die Gerichte der

Gerichte der beiden Univer�irätss
beiden Uni- canzler zu ‘Orford und
ver�itäten. Cambridge. Die�en�teht

die aus�chließendeGerichtsbarkeitüber
alle Studierendeund zu den Akademien
gehörendePer�onenzu, die Ländereien

betreffendeProce��eausgenonmen.
In den Univer�itätsgerichtenwird

nah dem rômi�chenRecht ge�prochen.
Die Nichter�d der Vice-Canzler,�ein
Deputirter, oder A��e��or,und die Ap:
pellationen gehen an be�ondersdazuin

jedeni Falle von der Univer�itäternann-

te Delegatéèn,und leßtlih co the King
in Chancery. ES

17. Aus, Ich habe nunmehr die

übungder Ju�tißverfa��ungin Ci-

EUER “vil�achengecndigt, ungs
Juriso iftioa,wende mich al�ozum an-
dern und leßtenStúcke,den Crimi-
nalgerichten. Hier werde ich zuer�t
mit den Criminalgerichten allgemeiner
Jurisdiktion , und dem gewöhnlichen
Procèß den Anfang machen, und her-
nach den Proceßin einigenbe�ouderu
Fällen, und dieGerichte, deren Fo-
rum �i nur auf gewi��ePer�onenoder
Di�trikteein�chränkt,berühren.

Das höch�teCriminalgericht,allge:
meiner Jurisdiktion / i�tdie Kiugs-
Bench , wohin alle Criminalia det un-

-

tern Gerichte, vor dem Spruche, durch
den Befehl, Writ, Certiorarigenannt,
gezogen werdên können,Bei weitem

“dergrößteTheil die�erCriminaljuris-
diftion
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diftion wird aber ,
eben �owie in Ci-

vilfällenauf dei Circuits durchdie 12

Richter ver�chen.Das obje@umCom-
mi�lionis bei die�enLandgerichteni�t,
wie ih �chonge�agthabe, fänferlei,

wovon zweiPunkte, 1) Die Commi�-

fion ofOyer and terminer zu hôren
und zuent�cheiden,und 2) die general
gaol, jail, delivery, die Admini�tration
der Criminalju�tißbeab�ichten.Durch
das lette Objekt, die allgemeineGe-

fänguiß:Befreiung,�tchtden Richtern,
neb�tder Unter�uchungder“ Gefäng-

ni��eund der Art der Behandlung in

den�elben,die Befreiung aller unrecht-
mäßiginhaftirten Perfonen zu, Ju
dei mei�tenFällen.und Gegendeni�t
der Proceßnach der Arretirung in 6

Monaten , in London und. Middle�ex,
�ogariu 3 Monateg , geendigt , und

auf das läng�tekan er în den nôrd:

lich�tenTheilen des Reichs. ein Jahr
bis zur Ent�cheidungdauren. -

__

Der in England reci-

pirte Cciminalproceß- i�t
durchaus der proceflus

Accußatorius, w9 entweder jeder ex

populo, der denn auch die Ko�tenträgt,
oder der Fi�calder Krone, Ankläger

i�t,den Fall auegenommen, wenn leh:
terer �einAmr vernachiäßigen�olte,
wo es alsdanin der grand Jary in jeder
Gra��cha�terlaubt wäre,über das Ver-

brechenzu inguiciren, Wenu ein Ver-
brechenbegangen i�t,wo man �tarke

Criminal-
procteß.

Ur�achehat den ThäterAvermuthen,»
:

Z0Si�overfügt�ichder Anklägerzu-eineu
Friedensrichter, und bittet: um eine
Befehl, a �pecialWarrant, diebe-
nannte Per�onc) einzuziehen,der ihm
ertheilt werden muß, wenn ereidlich-
erhârtet, daß das Verbrechen würk-

lich begangen

/

worden,

-

und einige
Grade von Wahr�cheinlichkeitvor-

bringen fan, die die angeklagte Per--
�onder That verdächtigmachen, Ein:
�pecialWarrant von der Kings-Benclz
gilt durchs gauze Reich „ der. gber eiz
nes Friedensrichtermnuß-von einem:
andern, in de��enGraf�cha�ter aus-
gebt werden �oll,indor�irtwerden.

Ohne einen �olchenWarrant fan. ich-
freilicheinen jeden , in �einemHau�e
ausgenomméeu, in Verhaft nehmen,
aber nur auf meine Gefahr , inden
ich alsdenn7 wnn ich ihn nicht der

That zu überführenvermag der �chwe
ren Anklagevon Alle und falle im=

pri�onemenrausge�elßtbin, für die -

mich jeder rechtmäßige‘und genaue
Warrant �ichert„der aber: �opünktlich:-
und be�timmt�eynmuß; daßals ein-
�tensein Baronet in einem- folchew
Warrant nur Ritter \<hlechtweg gez

nanntwürde, „und eine Leute, un

ihn zu befreien, im Au�lau�eden: Ge--
richtsüienerexfchlugen, die�es,weil
der Varrant ungü�tigwar, nur als

cin Todt�chlag/,-manllaughter, nnd
niht zugleich als cine Auflehuung

E
: j

i gez

© Die Per�onmußansdrü>li<in dem Befehle benannt �eyn, �citdemGeneral

Warrants, Befchie dieunbenanntenThäter cines gewi��ensVerbrechens gr-

fangen zu nehmen,die �on�idie Staaté�eccxtarienzu ertheilen pflegten, durch
den Parlaments�<lußvom 22! April 1766fürge�cßwidrigerklärt�ind.
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Vergreifung an die Per�on, welche
�ieexecutiren�olte,ange�ehenwurde.

Wenn einer fe�tgentächti�t,�o’wird

ex vor cinen Friedenskichter gebracht,
der nach einem �ummari�chenVerhör,
was protocollirt wird, wobkizuweilen
auh Zeugea kürzlichabgehörtwer:
den, den Jngui�itenentweder “völlig

in Freiheit�elzt;-oderihn gegen Cau-
“tion losgiebt ,

die fa�tin den mei�ten
Fällen,Capitale¿Verdrechenund etii?

ge andere ausgenommen, ver�tattet
wird, deren Betrag

-

äber lediglich
vom Gutdünken des Nichters abhängt,
weil die Ge�eßeweiter nichts daräber

be�timmen, als daß keine zu große
Caution, no exce�livebail, verlangt
werden �olle.Von ‘der Be�timmüng
der Friedensrichterüber die Caution,
fan an die KingsBènch appellirt wer:

dên,wenn der Beklagte feine-Caution
:* �tellenfan, 'dder �einVerbkechenihm
“die�esnichtver�tatteë,�owikd er voin

_Nichter durcheiuen- Befehl. an ‘den
_ Gefangenwärter, Wietimusgenannt,

12)

ins -Gefängnißge�chickt,Daß jeder

__

in Verhaf�tgenoinmen, bald nachdèm
er arvetirt orden, vor den gehörigen

“Richter gebracht werden muß, - i�t

durch die berühmteHaveas Corpus

T= erihtsverfa��ungEnglands. 1456

‘gêgeùobrigkäitlicheBefehle, und als
Habezs Jeder, der Jemanden

CorpusA&, 9efangen‘nimt,muß die-

�en�ogleichvor den Nich-
ter führen, und dem Gefangenen

,

6

Stunden, nachdem er arretirt wor:
den, auf �ein, oder �einerFreunde
Verlangen;eine Copei des Warranrs,
durch welchendie Einziehung befoh:
len, mittheilen, Wird eins von bei:
den ver�äumt,�okan um ein Wiic of
Habeas Corpusbeim Canzler oder ei:

‘nemder 12 Richter gebeten werden,
wodurchim Namen des Königs dem

Unterthan, der einen andern in ge:
fänglicherGewahr�amhält, gufgege-
ben wird , die�en, in den weit entle-
genen Provinzenaufs �päte�te!in 20

Tagenvor einender Richter, Peneb�t
der Anzeige, des Tagesund der Ur-

�acheder Gefangennehmung,zu brin:
gen. Der Richter der ein Habeas

Corpusverwtèigern„-

-

oder

-

derjenige
der dem“GefangenettFeineCopeides

Warrants ertheilenBolte,würdehö
�traffällig�eyn,und die �oein Ge
fangenzinnah Schottland, oder jen;

"Feit des Meers „ �chi>en�olten, lez

benslänglicheGefängniß�teafen,neb�t!
„Eonfi�cationihresVermögens,zu ge-

wartenhaben, ohne.daßihnen eine
fóniglihe BVegnazigungzu -�tattea

…_AQeunter- Carl dem IL, be�timmtfommen föntes

4 und fe�tge�eßtworden. SE ire

4 O Der Schlußfolgt üuftigear an 0 2a)
Arid

4
8
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“UtedieJu�tiz- fd GerichtsverfsGEEEna,»„vomGeheimenCanzlei�ecretair eONDES,
(Schluß):

ii ‘eineria gefänglicher,
„HaftbehaltenodergegeuCaus
tion losgela��en.worden,�o

wirddemAnklägeraufgegeben,die
Sache zu verfolgen, bound over ro

Gencrals. pro�ecute,Sm gewöhn:
Fuqui�itionlichenCriminalproceßi�t
dur den nun der er�teSchitt eine
Grand Juty: *

Ynflägevor der“Grand
JaryjederGraf�chaft..Beim,Aufäng
der Commi��iónvon Oxyer-und termi-

ner, die, wie ge�agt, ein Hauptobjekt.
der Cirçuitsänsmacht,kômtes dem

Sherifl’zu,24 der auge�chen�tenLand:
eigenthümer�eiuesDi�trikts,worin

aus jedem hundert�ich!einer. befinden
muß,zur Generäl-Juqui�itionaller Gez.

fangenenzu prä�entiren.‘Von diefen
24 mü��enwenig�tens.12, und nicht
mehr wie 23 aufge�chworenwerden a),
die. denn die Grand jury auösmachen,

die anch
lions,dieithbernachberüßtenwerde,

pa GewöhnlichLiacues: 17zu �eyn.

bei ben Courts ofquätterSe�-!-
den a1

i

eingeführt�ind,weiljufeiner‘Eveil
Juqui�ition,mit einerAusnáhme,die
unte ‘vorkommenwird, ge�theitten
werdenfan, bevotdie GrändJury nit
erklärthat,daßdazuhinlänglicherVer?
dachtverhanden�ey.Der Richterer?
zählt“ihnenalle Fälledie vórhandew
�ind,woraufdieGrand Jury �tenachder“

Réthe'durcGúuimt‘Es!wverdtüthrälle
Vafklagèn,inliAmenrs , genännt,vdr-

gelegt, die aufs. vinti: wörtlich
und gêénau�eynmü��en,wenu �ienicht

‘verworfenwerden �ollen,worauf �iedie
|

Zeugenund Gründe,die der Aukläger
vorzubringenhat, anhören, den Be-
flagten hôren�ienicht, der al�oauh
nichtgegenwärtigzu fonbraucht, weil

�iebloßbe�tiiméen�ólten,;ob Ur�achen
genug zu ciner Spéciäl-¿Itqui�ttionzu

�chieiten,vorhanden�ind,Sind 12 der

Meinungh)z-�o:pr�entixenfiedie ih-
tien vorgelegtéAriflage, inditement, an

"LWennaber‘dieGrand

Zu zi 1:
¡ Jury

j

DnEs mü��enimmer 12 der Meinung�eyn,auchwennèdie‘GrandJurynuraus 12
Per�onenbe�tehen�olte.

N

LOS
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Jury den Beklagten-vorider Special:
Inqui�itionab�olvirt, entweder weil

die Gründe ihnennichthinlänglichge-
�chienen,oder in den nothwendigenFor-
malitäten der Anklageein Ver�toßvor-

gegangen , wohin �elb�tSchreibfehler
gerechnetwerden c), �o�tehtes beim

Richter die Genéral-Jngui�titionnoch
einmal-dur< die nächfte-GrandJury

vornehmen-zula��en.Die Anklagen,
wenn �ie�chonvon Privatper�onenge-

�chehen,werden doch alle im Namen

der Krone geführt. Solte aber gegen
notori�cheVerbrecher weder der Fi�cal
nocheiner expòpuloauftreten,�ofômt

és der Grand Jury zu, gegen �ieohne
Anklagezu inquiriren , und um den

Thâterzu entde>en , werden in allen
„wichtigenFällenBelohnungen vom
Könige oder den Magi�tratsper�onen
«i 326

ausgelobet,Der Regelnach �olljeder
Verbrecher,jevohmit Ausnahmen,in
der Graf�chaft„ws die That, began-
‘gen worden,gerichtet werden,

i

‘Etica, WenndieGrandJuryfür
nqui�ition.Cine Special - Inqui�ition

; ent�chiedenhat, �owird
der“ Gefangenevorgefordert und be:

fragt: -ober der Anklagege�tändig-�ey
oder nicht?( ifhe is quilcy or not ofthe
charge?) Sagter ja, guiley,ohnewei:

ter zu �einerEnt�chuldigungetwas an-

zuführen,�oerkennen die Richter, was

das Ge�eß�pricht„ wenn er nicht eine

Begnadigungdes Königs vorzeigen
fan, die zuweilenauchvor dém Pro-
ce��eertheiltwird. “Antworteter aber
.mit Nein, nor guilty , �omú��enGe-

\hworene darüber erkennen c), wor:

auf der Anklägercul prit �agt; pret a

:

:

1e

““e) Allédie�eArten von Ver�chenwerden in der Nechts�prachea Flaw genautt.
—— @) Wenner fille �{hweigt, fo wird dics als cin Bekenntnißdes Verbrechens ange-
nommen. Jun�ehr alten Zeiten trat alédenn eine ganz eigene Art von Tortur

ein, peine forte & duce genannt, wo man demver�toktenBeklagten , nach und

nach , \o viele Gewichte auflegte, bis er darunter zu Tode‘gepreßtwurde, oder
“

�einhartnäckigesStill�chweigenbra. Die�eTorturi�tjedo< �eitmehrèren
“SFahrhundertenganz außermGebrauch, und obgleich unter der vorigen Regiee
rung in der vom Parlamentebenannten Untcr�uchungs-Commi��iongegen Sir

Robert Walpole, als ein Clerkgar nicht antwortenwolte, ihrerErwähnungge-
�hah;�owürden die Nichter derenGebrauch ject dochgewißnichtver�tatten,zu-

mal’ da man angenommen hat, daß ein Still�chweigerpro Cônftello & conviéto

zu halten �ey,Son�twi��enbekannklich, die engli�chenGe�egenichts von dex
Tortur, ob�chonunter der Regierung Heinrichs des VI. von den Herzogen von

Exeter und Suffolk cin misgerathenerVer�uchzu ihrer Einführunggemacht
* wurde, weswegen dies Fn�trumentden Namen der Tochterdes Herzogs von Exe-

ter bekam. ‘Der lezteVor�chlag�ichihrer zu bedienen / ge�chahunter der Né-
gierung Carls des I. als der Mörder des Herzogs von Buckingham,Felton, .vor
dem königlichenGeheimen Rath examinirt wurde, von demdamaligen Bi�chof
Laud, dem Felton bei die�erGelegenheitantwörtefe: wenn ihr das thut, wer'

 qyeis ob ih alódenn niht eu<, Mylord Bi�chofvder einen andern von den ge-

enwärtigenGeheimenNäthenals meinen Mit�chuldigenanklage? Allein, der

AntragLaudsward ein�timmigverworfen, Die engli�chenEE es'

: - Qu
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le pronver coupable,woraus man aber

‘jeßt}inder Abbreviatur-auch ein Sy-
nonim �úrJnqui�itgêmachthat , zu-

näch�tbefrägt der Richter den Beklag-
ten: durch wem er gerichtetzu �eyn

wün�cht?-derdarauf by God and by
my Country, dur< Gott und. mein Va-

-terland, der Formelgemäß,zu antwor-
ten pflegt. ‘Allenwürklichinhaftirten
‘wird gewöhnlich.gleich, nachdemdie

Grand’ Jury" die Special -Juqui�ition
érfant hat ,

der Proceßgemacht, aus-

genommen , wenn die Zeugen von bei-

den Seiten- nicht gegenwärtig�eyn-fol-

ten, wo er bis zum näch�tenCircwir, als

dem lebtenTermin, ver�chsbenwerden

fan. Alle gégen Caution losgela��ene
werden aber gewöhnlich-biszur näch-

en Sißung ausge�eßt5
Urtheil Die petals Iqua:

durch Ge- tioti wird geführtin Ge-

�<woreñein- genwart ‘einer �oryvon

Crôfital-è 12 Perfonen ¿die nach
-flen,; © Endigung des Zcugenver-

‘hdresund Anführungalles dè��enwas

‘der Beklagte zu.�einerEnt�chuldigung
�agenfan, das Urtheilfällene). Alle

erlaubte Recu�ationender Ge�chwore-
nen in Civil�achen,�indauch hier vet:

�tattet, wozu noh die Vorrechtekom-

men, daß allenJugui�itenfrei�teht20

Jurors, ohneAnföhrungirgend einer
Ur�ache,zu verwerfen

Ein Privilegium was die, �oHoch-
verrathshalber angeklagt�ind,bis auf
35 Per�onenextendiren können,Die
Jury“in Criminalfällenwird auf den
Circuits , gleich denen in Civil�achen,
für die ganze: Se��ionernannt. Jn

London wo die Commi��ionof oyer
¿and-terminerfúr die Stadt und-Graf-
�chaftMiddle�ex„ in--cinet Gebäude
was8-the old Bailey heißt:undzunäch�t
an dem HauptgefängnißNewgateliegt,

von zwei der zwölfRichter, mit Zuzie-
hung des Recorder , Syndicus, der

Stadt London gehaltenwird; �indje-
desmal’ zwei Jurys, eine fúr.die Stadt
und die andere fürdieGraf�chaftMidd-
le�ex.Die Führung des Criminal-
proce��esi�t,gleichwie die im Civilpro-
ceß,öffentlichund währendder Gefay-
gen�chaft,im Hochverrathausgenom-
men, i�tjedem.der Zutrit zu;den-Jü-
qui�itenver�tattet.Jm Hochverrath
undin allen quæ�tionibusJuris, fônnén

die BeklagtenAdvökaten,weun�iewol-
Ten,“von Rechtswegenverlangen, Fn
den übrigenFällenhängtes:aber von
der Di�cretionder Richtérab; ihn
�olchezu gewährrn,die es jedoch fa�t

„miesver�agenwerden. Vou beidenSei-
SL E C 8 202444MAU A0,

-

fh

auchnoch außexordentli<dagegeneingenomiert,undführendeswegendieStelle
42 490MCicero»pro 4 HWa PESNA cin dti dolor,

a Ah ‘rafurNatura.cüjusquetum, animi tumcorporis, regit quæ�i
4 Vibidescorrumpit �pes,inficmatmetuszut in tor rerumangu�tinihil veri-

¡¡¡:‘tafi-locirélinquatur.

tor, Fle&ic

n) :
iz RES GUAI 4
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Die�esi�tin MagnaCartáHenrici IL fe�ftge�cßt,wo es im.29, Capitel heißt: Nul-9 Rb Rome ONE Oa aut exulit, âut alio-14 modo

7g idefrpatur,ni�iper legalejudiciumparinm�norumvelflDfr legemEre,

uA
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“tei werden Zeugen abgehört,die fo:
wohl vom Jnqui�itenals �einenAvdd-
Faten, dem Richter unddeinAnkläger
Ibefrágtwerden. *

Nach Endigung!bos Verhör;hält
¡déxrRichter, gleichwie in: Civilfachen,
eine kürzeNéde“ait die Jury ; die die

‘Hauptpiutuktedet Aus�agen,diéer �h
“wie �levorkommenaufnötirt;' und �eine
eigéneMeitiung enthält,Zweiunver-

‘wer�licheZeugen;die genug aus�agen,
‘�ind’hinlänglich"ven Beklagten des

Verbrechens zu überführen;wenn'er

‘nichtdas Alibi bewäifenfan f), Ein

+Mit�chuldige®wird als Zeuge, Kings
Evidence; zugela��en- und'erhältBe-

‘gnadigung,Hochoerrathund Mord

ausgenommen,,wenn er zweiCompli-
‘Ten’iangebenfan. Die Ent�cheidung

‘durchdie Ge�chwoöreney,i�tvölligeben

�owie in Civilfällen,!auchhier mü��en
fleein�timmigdas Urtheilfällen,auh
:hier:fönnen�ie à �pecial,vder a gene-
Fal Verdi geben,und �ie�indRichter,
�owohlfiber das FaQum, ob iner die

That begangenhabe, alsdas pundtum
Juris, ob�ieden Ge�ehenzuwider �ey.

GewöhnlichheißtdasUttheil:Schul-
dig,/ oderMRESas I guiley,

1464

‘ornot œuiley, und” dasgeht alsdeni
‘auf die ganze Anklage, worin immer
ge�agtwird," daßJaqui�itdie�eoder

jene: That begangenhabe, die'denGe-
�ehennachèin Verbrechen�ey,und'i�t
folglichhinlänglich,"Beftimmt ‘die

Jury nur aber in ihremUrtheil den ex:

�tenPunkt, daßBeklagter die That
begangenhabe,ohne über den zweiten
etwas”hinzuzu�eßèn„�o findet feine

Strafe �tatt.Dies war der Fall beim
Proceßdés BuchdrucketsWoodfall,
der den �chänvblichenBrief an den Kö-

nig; de��enVerfa��erunter dem Mamen
‘von Junius bekaut i�t,gedruckthatte.
Hier hießdos Urtheil:guilty of pu-

blishing and printing, only, rir \{ul-
dig des

3

Druckens und Publicirens, und

noch neulich in der Sache des Dechant
von St. A�aph: Die Jury braucht
�ichaber in Criminalfällennicht allein
am die itnGerichteaG Be-

wei�ezu“binden,�onderndie! 0:

renen können ihr Urtheil auch nädem
was �ieetwa außergerichtlichgegen ben
Charakterder Zeugen,oder Punkteder
‘Aus�agen,wi��en,einrichten 2), Auch
fönnen�eden Schuldigender Güade

desKönigsSOERRGREWentder vor-

�ibende

TOE)Jh bin�elb�tbeim Proce��ezióiveierbemittelterBürgekwovon der i ein ánge-
i831 �ehenesWirthshaus zu Kenti�htown,nicht weit von London, hielt, zugegen ge-

. we�en,die von Sir Thomas Daveuport duenParle Bette Maede Wie
\woren, daßbeidedie ‘Thâterwären,| fuw ai wr-

icht ke pâtteiewri�enkön-

Sergeant,des: raßeñnrà
eS �cinÀ edienter

A
und Kings-

bFoEEE eraev
den �iedas Lebenverloreù äben, wenn�ienich

we“DerNichter, Sir BeaumontHotham,A ta dieferGelegenheit cine

IA:

[N “Einige¡2en nachherwardcin2

�chrpa��endeNede an dieJury überdie Trú lichkeit‘der men�chlichenUrtheile.

iebgerichte,dervor�e
“feu NaybS UA‘ChiefJuteHale’Hi�toryof the CominonLAof EnglandCh,12.$.11,-

einemEnde aui} dies
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«gehießennochjelt des Vorrethts in -�igendeRichter dex Kinos- Bench an-

Zeigt,daß�einerMeiuungnachdie Jury

‘gegendie Zeugen-Aus�agedas Urtheil,
gefällerhabe„- �ofan vom Jnqui�iten
ei iArre�t-ofJudgmentverlangt, und

von der Kings Bench ein neuer Proteß
angeordnet werden. Hievon �indhâu-
fige Bei�pielevorhanden

„ aber es fin:
det �ichfeines, daßdie�esge�chehen�ey,
wenn der Bellagtegegen den An�chein
‘derAus�agenäbfolvirtwordeù.Son�t
Fan überhauptfeinem wegendes nem-

lichen Verbrechens,zweimal der Pro-
ceß gemachtwerden.

" pénege ig Uiidié Vollziehungdes
ene

ie Ciertyt“Urtheilsabzuwenden,
¿ giebt es in den engli�chen
Rechten fürgewi��eVerbrechen ein

«Hüúlfsmittel,benefir ofthe Clergy,pri
‘vilegiurm clericale genant, Die�eaus

‘démAnfange des Mittelaltersherrüh-

tende,Begän�tigungder Gei�tlichkeit
in kleineren Verbrechen, petry felonies
and larcenies , geringeren Dieb�täh-
‘len1e. worauf den �trengenGe�eßen
‘nachder Todbe�timmtwar, wurde het-
nachmals,aufalle,diele�enkonten, wo-

‘von �ieim GerichteeineProbe ablegeùñ
‘mußten,ausgedehnt,zunäch�tauchauf
Weibergezogen, von der KöniginAn-

ueaber allen Verbrechern derGattung,
ohue Unter�chiedder Per�onen,mitge:
theilt,jedochmit dec-Bedingung,das.
jeder in �einenrLeben nur?eiumal zu

‘de��enGéhrauh tr on�ehn�olte,
ihe, Pairswürflihordinirt? Gei�tl

Pipligendes,Reichsz unde#1 Í yi 1)

�einerganzen Stärke, da �iewederge-
‘brandmarket werden, nach einer poeña
êxtraordinaria unterworfea �ind,-die
von den Richtern allen ÜbrigenVeer-
brechern,„-die fich nach ge�prochenem
Urtheil ‘aufdies beneficium berufen,
zuerfantwird, und, außerdem Brand-
male, in einer Trausportation:oder

Zuchthaus�trafe, die beide durch.die
Ge�ekeauf eine- gewi��eAnzahl.Jabre
einge�chränktfind ; be�teht,- Appella-
tionen haben in Criminalfällen-nur in
dem Falle �tatt,wenn Nullitäten-inder
FúührungdesProce��esvorgefallen�eyn
folten hh), und gehen die�e:von den
Sentenzen der Untergerichte an die
Kings - Bench, und von die�eran das

Oberhaus. Auchkan jeder Richtereic
nenAuf�chubderExecution,areprieve,
“ertheilen,wenn er glaubt, daßein neuer.

i

Proceßvor �ichgehennuß, und im
Proce��e�elbfan er, weun�olcheFra-
gen aus den Ge�ekentvorkommen,über
die er �eineMeinung nicht allein zu
�agen�igetrauet, dâs Verfahrenab-.

brechen’,‘um die dérlibrigénEE
DE Die n Engländ

|

e
LEA bräuchliche Todes�trafé,

“

fa�tdie einzigevon derdie

Ge�ekewi��en,i�tder‘Strang.Mör-

der werdenauf die Anatomiegeliefert.
Jm Hochverrath�inddiedes.Verbre-
chens. �huldige‘ords bisherenthaup-
tet, die übrigenVerbrecherdie�erArt

‘aberSISI,gehängtworden. Die

13333 3: tra,

R: vt WiSóirótfldttéwirdfüEnglandmik ütifctiatDefinitionder:Nppella-
tionen begriffen,

Wl
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‘Strafe,die ihnen die Ge�eßezu erken-
nen, i�tder Galgen, aber mit dem Zu-
\aße,daß�ie,ehe�ieer�tickt�ind,leben:

digherunterge�chnitten,ihnender Leib

aufgeri��en,Herz und Eingeweideher-
‘aus genommen, das er�teum die Oh: -

ren'ge�chlagen,und �iédenn geviertheilt
werden �ollen.Auch�ollendie Weiber,
die �ichdes Hochverraths theilhaftig
‘nia<hei,lebendig verbrannt werden,
Uber das i�talles außerGebrauch und

wird’ jeßt nur an dem todten Körper

vollzogen, Ju London �ind:jet alle

Exéecutiónen„,
die �on�tvor der Stadt

zu Tyburn waren , vor dem Gefäng-
ni��eNèwgate,um die ehemalsvorge-

FallenènUnordnungen zu verhüten,
Hochverräther,die man im Towerge-
fänglichbewahrt, werden nahedabei,
>ufeinerAnhöhe,Tower Hillgenannt,

Hingerichtet. Die Execution aller
Sentenze�tehtdem Sherif zu,

9 e, Dem Könige,als der

e ‘Quellealler Ehre , aller
reh, _ Guade, gehörtdas unbe-

zweifelteRechtder Begnadigung,wel-

ches er jedem,vor oder nach.demPro-
eeßertheilenkan. „Von die�enBegna-

digungen, ‘dieimmer mit dein großen

518 und Sir
den

als

e wurde im
Sentenz
wie man

gert wolte.

Siegel -ver�chen�eynmü��en,�indjedo<
uSgenommen,a) diejénigendie cinen Gee
fangenenum dieHabeasCorousARezy verei-
eln,nachSchottland,oder jen�eitdes Meers
enden, b) allé, die vom Unterhau�eange-
lagt, impeach’d, werden, che ihnénder
Proceßgemacht worden , und denn kan <)
der König uicht von der Sarisfa&ione pri-
vata, wenn darauf geklagtworden, befreien,
eben�owenig als er d) den Verbrecher
begnadigenfan, �olange das Verbrechen
fortdauret, z. B. wean einer gewalt�amer
Wei�e�ichin den Be�ißunrehtmäßigerGü-
ter ge�eßthâtte. Außer der Begnadigung
�tehtauh noh demKduig der Auf�chubder
Strafe, reprieve, zu , die �on gewdhnlih
bald dem Urtheil zu folgen' pflegt. Dex
König kan au< das Urtheil mildern, jez
dochmuß derVerbreche®�elb�tdamit zu:
frieden �eyn1). HE

Be�ondere Dies i�tdie gewöhnlicheAxt
|

eto das des ENA:Preee� und

Proce��es
�eineBeendigungdurch Vols

 - �tre>ung-des.Urtheils oder
Begnadigung , ich werde jest einiger Aus-

- nahmen oder be�ondererArten des Proce�e
�es,erwähnen.

-

HDbgleichin den mei�ten
Sachen ehe tan zu einer Special -Fnqui-
�ition�chreitendarf, die General - Fagui�i-
tion von einer grand. Jary, geführt werden
muß,(9 giebtes doch durch die-Ge�etebes
�timinteFälle, wogleich mit der Special:
Inqui�itionderAnfanggemachkwerdenkaü.

By Infor Die Verbrechen; wo die�es
mátion, erlaubt i�¡mú��ennotori�ch

«�eyn,und keine Lebens�tra�e
SES naches.
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ná �ichziehen ; dahin ‘gehdrenAufläufe,
Pasquille!c und die�eArt zu verfahrenwird.
Information, Anzeige; genannt. Es zeigt
nemlih, entweder der Attorney General ex

Officio, alle Verbrechendie�erArt, die da-

hin abzwe>enUnruhen im Reiche zu�tiftet,
der Kings- Bench any vder es fan �olches
auch von einerParthei dur< den Maßterof

the Crown Offce in- die�emGerichte ge-
{<ehen , von dem denn, nach vorgängiger
Prüfung der Sache, eine kleine; petit, Jury
zur Spccial -Jnqui�itionund Fällungdes

Urtheils auf die gewöhnlihèWei�e,be�tellt
wird. ;

‘“Néb�tdie�erArt zu verfähren,by Infor-

mation, giebt es noch cine andere, bey Ar-
:

„tachment genannt, die die
beiden Parlamentshäu�er,dië

' vier Gerichtshöfezu We�te
niin�ter,und das Admiralitätsgecricht, iù.

allen Fällengegen �ölchePer�onengebrau-
zen können,die die dem Gerichte �chuldige
Achtung hintange�etthaben „ais Advoïa-

ten, Vaxtheien , Zeugen 2c. Auch kdmt es

ihnen zu auf gleicheArt'die Ver�ehender

Untertichter und Gerichtöbedientewegen

Ungehor�amsgegen die Obergerichteoder

begangener‘Fehlerin Admini�trationder

ÆLu�tit,zu ahnden, die in einer Gefängniß-
afe, nah Gutdünken des Gerichtshofes,

ohne’Urtyeils�pruchvon Ge�chworenen,be-
�ieht.“Bei die�erUrt zu verfahreni�tder

Reinigungseid erlaubt, hingegenkan die
Kings-Benchfeine �olemitGefängnißbe-

legte Per�onen,gegen Cautioneincs zukünf:
tigen Wohloerhalt-ns los geben,
“F< komme nunmehr zum leßtenStücke
der Criminai-Verfa��ung,den Gerichtendie

fichauf gewi��ePer�onenoder Di�triktecin-

“Criminal- �<ránten,und mathehier bil-

2By Artach-
ment.

“_K)Kinderund Ge�indeder Yairs,habenniht das Forum der AelternundderHerr�chaft.
Y) Der leßteFall war der 1776 ent�chiedeneProceßder Herzoginvon King�ion,die

wegen Bigamie angeklagtwurde.

Jurisdikfrionlig den Anfang mit demn
des Ober- Gberhau�e,was: außerden

hau�es. Appellationen vou Nallitäten
ig Criminalfällen, die �ehr�eltenvôtfoin-
men, dieCrimiaaljuriódiktionúber�ingeeie
geneGliederund dercn Frauen, ausübt k)z
Zudie�entEndzwe>e wird immer, protem-:
pore ein Lord High Steward vom Rdnige
ernannt, welches gewöhnlichder-Canzlerzu.

�eynpflegt,und das Gericht �elb�t,in Welt-
min�terHall, der alédann dazu eingerichtet
wird, gehalten. Hiezu!mü��enalle Lords
20’Tage- vor Aufang des Procaescitirt
werden, Sie vertreten hier die Stelle.der
Ge�chworenen,und die

i i

men ent�cheidet1). Die Bi�i
it s

i ie
Bi�chôfe-entfern

�ich�ämmtlichbei Capital-Verbrechen, ehe
das Urtheil ge�prochenwird, nachder alten
Gewohnheit, wo die Gei�tlichennichtzuBlut

Prdte�tationein, worin �ie�iihr
vorbehatten. / Die Witwe eincó Pairs; die
unter ihrem Stande heirathet, behältzwar

�aßenm), jedoch geben �iejedesmal eine

j

'

I E

den Titel bei , verliert aber das Forums: -

Näch�idemrichtendie Lords fa�tauf die nem-
liche Wei�e,über alle Anklagendes Unter-

hau�es,impeachmenrs, genaint. Dies-hat:
�tattin allen Verbrechengegen den Staatz;
vönt hohen und wichtigenPer�onen,dieviel-;
¡eichtder gewöhnlicheRichter nicht“be�traz;
fen könte. Hier �inddieCommons, als Ne-:

prá�entantendes Volks, Anklägerundkeine:
Begnadigung darf vor dein Proce��egeges:
ben-werden. Son�ti�tes auch nochbeiden
Häu�ern,by the omnipotence of parlia-
ment, wie Black�tone�agt,erlaubt, gewi�-
�enPer�onen:durch bills of pains and pe-

nalriespro re nata den Próceßzumachenn), -

wozu aber allemal ein neues Ge�cerfordert
wird 0). -

Dem

m) Die’ Regel, ecclelia Hon hitit �onguinem,liegt hiebeizum Grunde,
n) Dies war z.B. die Art des Verfahrens gegen Sir Thomas Rumbold.
0) Anch können beide Parlômenthäu�er,Vergchungen gegen �ie, wie ih �chonoben

- ge�agthabe, durch cine vou ihrem Gutdünken abhängende,Gefängniß�irafeae

48
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Crimi Dem Admirvralitätsge-rinmnats O

Fertctifeionricpt �iehtdic Criminalju�tiß
des Admirali- überalle Verbrechen,die auf
täts-Gerichts. dem Meere, oder auf Schif-
fen in Häfen, vorfallen , zu, Eine grand
Jury führt die General-Jnqui�ition, und

eine kleine Jury �prichtdas Urtheil. Der
Cänzler.ernenütdie Richter, und pflegt er

gewöhnlichdem Admiralitätsrichter, cinen

Doctor des römi�chenNc<zts und zween

RichtervonWe�tmin�terbeizuordnen.
Courte’ge7 Außer den Circuits werden

I qüactoe * * no< in jederGraf�chaftvier-
Seßions! 1 teljährigeGerichte, Courts of
quarteÿSe��ions;vor zivei Friedensrichtern
gehalten: Beneb�t der Oberquf�ichtüber

Policciakn�talten,alsdie Be��erungder Lánd-

�traßen;Verpflegung der Armen , Hegezei-
ten, BedientenLohn 1c. erkénnén�ieüberalle!
Verbrechèndie das benefr of the Clergy
zula�fen.| Nlle �chwierigeMaterien die�er

“Arf; werden aber fur die Circuits aufbehal-
ten: Der König ernennt den Bewahrer der

Uftheils�prüche; Keeper of the records,
Cü�tos rotuloram, in den Graf�chaften.
EitStelle, die intitter von den er�tenPer-
�onendes Neichs bekleidet, und gewöhnlich
mitder des Lord ‘Lieutenant verbunden
wird Nach werden in allen Städten. quar-

- tééSé��ionszu den�elbigemEndzrve> gehal?
fen, aber’ alle Saen fônnen aus den quár-

> térSe�lions der Stádte �owohlals der Graf-
�chaftenan die Kings - Bench gezogen wer-

den. Die beidea Univer�itäten haben
auchdieCriminal-Juriódiktionüberdie un--

“texihnen -�tcheudenPer�onen, deren Nus-

übungihrem High Sieward zufömt,und die

Zoll- und Acci�ecollegia,bords of Cu�toms
and Exci�e,be�trafen,vhne Ge�chworene
alle Betrügereiengegen Zoll- und Liceatge-
�ete. Dies i�tdas wichtig�teüber die Ad-
mini�ication-der engli�chenCriminalju�tiß,
was i< nothwendig berührenmußte| ih
habe �honoben ge�agt,daßin allen Crimi-

úal�achenweder Fiktionenerlaubt �cyu,noch
Equity eintreten fônucn.

©

Der Ur�prungder Hanpttheile des eng-
li�chenRechts, verliert �ichmei�tensim hôch-
�tenAlterthum. Aecchtebritti�cheGewohn-
heiten findet man noh am mei�tenin Keut-
wozu das heruhrteGavelkind gehört.Die:
Sach�en,Dänen und Picten haben �ehrvies
leVeränderungen,durch ihre Eroberungen
hervorgebracht.Von- den'er�tenrührtal-.
leni An�chennach der Ur�prungdes Parlas
ments, durch die Wirtenagemote, her. Kd-
nig Alfred machte die Eintheilung in Zeh-
ne und Hunderte, vielleichtauch die in Graf-
�chaften.Nach der Erobcrung durch die

Normänner,wurden die gei�ilihenSachen
und Per�onen, ‘dem welrlihen Arm entz9-
gen, und eigeneGerichte für fieangeordnet.
DasFeudal�y�icmward eingeführt,und die
Graf�chaftsgerichte,�uchtemanu erniedri-
gen, unt die Aula regis empor ¿u bringen.
Durch die Magna Carta König:Johanns,
und die darauf folgendeHeinrichs des lil.
wurden die Hauptliniender je6igen Ju�tik-
verfa��ungentworfen, oder was {hon Ges
wohnheit war, als der Proceß durh Ge-
�chworene,ausdrülich be�timmt.Eduard.
der I. machte�ehrvieleVerbe��erungen,/0-
wohl in den Ge�csenalé der Form der Ju-
�ti, die mei�tensdur< ihn in dcn Gang
gebrachtwurde, in demie�ichnoch heutiges
Tages bêfindet. “Das berühmteSrataturmz
de tallagio non concedendo, wodur< der
König �ichanhei�chigmachte keine cigen-
mächtigeAbgaben von �cinenUnterthaueuw
zu fordern gab auch cr. Unter Heinrich
dem VULerlitten: �owohlGe�eßeals Ber-
fa��ungviele Veränderungen,unter dencia
die vornchm�tediewar, daß:den königli:
chenProciamationén,in allen Stücken ges
�ezlicheKraft beigelegtwurde. Unter- �ei-
nem- Sohne Eduard dem V1. ward die�es.
wiederrufen, undunter ihm, ünd no< mehr
unter der KöaiginEli�abeth,der Zu�tand
der Kirche, inci�i�o,wie er jekt i�, fe�tge-
�clt,nndin der RegierungCarls des 1. end-

lich, alle Urcbérbleib�eldes Feudal�y�tems
vertilgt, �owie die Mbeas Corpus A&E in
ihrer gegenwärtigenGe�talteingeführt.

den, was vom Unterhau�ein Sachen die Parlgmentswahlenbetreffend,ziemlich
-

oft ge�cheheni�t,ohne daß�olcheinhaftirte Per�onen,währcnd der Sißung des -

Parlaments, von der Kings-Bench [osgela��enwerden können. -
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Freitag,den 12fen Mat 1786,

Die we�ivhäli�chen

$ aßich es wage, ‘demPubli:
fum einen Ver�uchvon die-

�erArt vorzulegen, wird �h
hoffentlichleicht dadurch ent�chuldigen
la��en,wenn ih nur ganz kurz den

Nuken-anführe,welchen das Stu-
dium der mittlern Zeiten„aus denen

uoch in un�ernZeiten �ovieles übrig
i�t,welchesuns ex gus �einemUrx-

�prungerecht deutlich wird, überhaupt

hat, und be�ondersdas damit �oge:

nau verwandte Studium deut�cherAl:

terthümer,für einen deut�chenRechts?
gelehrten haben muß,

-

Dena zu ge-
- fchweigen, daßdoch der Grund aller

un�ererheut zu Tage üblichendeut-

�chenRechtein jenen Zeiten zu �uchen

i�t;�owird gewißauch vieles unvoer-
�tändlichund ganz unerklärlichblei:

ben, wenn nicht die�esStudium hin-
zu komt.

_

Auch prakti�cherNiiben
_witd gewißin vielen Fällenbei die�em

Studium niche fehle; des vielen da:

mit verbundenen Bergnügens gar

nicht einmal_zu_gedenken, Mehrere
inde,

¿welchThieranzuführenallzu
en, würden mein Un-

e�chichteder we�tphäliz

‘oderFehmgerichte,
�chenoder Fehmgerichtezu {räben,
noch �ichererent�chuldigenz ich eile

aber, zur Sache �elb�tzu kommen,
wobeiih nur meine Le�erno erin-

neri muß, daßbei Materien des deutz
�chenStaatsrechtsder mittlern Zei:
ten, welchem es immer noh an Be-
arbeitung fehlet,- unmöglichdie Voll:
Xommenheit zu erwarten �tehet,welche
mon bei häufigerbearbeiteten Gegen-
�tändenmit Recht fordern kan.

i

“ Ohnemich hierweiter auf friti�che,
ganz ‘zwe>widrigeUnter�uchungen,

über den Ur�prungdie�erGerichteein-

zula��en,bleibt es wohl am wahr:
�cheinlich�ten,daß:�ie�chon-unter den
Carolingern, oder woh! gar unter
Carl dem Großenent�tanden.�ind.
Von die�emi� es ausgemacht , dáß
er zur Aufrechthaltungder

riaReligion, welcheer unter den
heiduiz

�chenSach�eneinführte,gewi}?Gez
richte anordnete, deren Pflichtès war,
die Abtrúnnigen, imgleißenDiebe,
Mörder und Ehebrecherzur Strafe
zu ziehen: Ob. nicht vielleichtdie�e
Gerichte�honvor Carl dem Großen
in Sach�enwaren, und unter alten

Pp �äch�i-

2 594
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�äch�i�chenEinrichtungenmit beibe-
halten wurden,i�tbloßeVermuthung,
undfkan hiernichtsals entfernteWahr:
�cheinlichkeitzur Vertheidigung vor-

gebrachtwerden, Soviel i�tgewiß,
daßdiejenigen, welcheden Ur�prung
die�erGerichte in den {päternZeiten, .

nach Heinrich des Lôwen Achtserklà-
ru, oder unter dem Erzbi�chofEn-

gelbrechtzu Cölln �üchen,ganz irren;
da wir cine Urkunde vom Jahre 1111

haben,worin Kaifer Heinrich der fünf:
“te der Stadt Bremen das Privilegiuni

ertheilet,daßfein Bürgerdie�erStadt
�oll‘vor die we�tphäli�chenGerichte
fönnengezogen werden 3),
“Allein „ vielleichtla��en�ichbeide

Meinungen„ derengenauere Unter�u-
chung ich mir auf andere Gelegenheit
vorbehälte,

“

vereinigen, Jch will

meine Meinungbier anführen, und
überla��eübrigenscinem jeden, ob
und iti wieferner �tebilligenwill oder
niht. ‘Carl der Große�tiftetedie�e
Gerichte, oder richtete�iewenig�tens
�oein, daß �iezu dem Zweckdie Sach:
�en, welche die chri�tlicheReligion
angenommenhätten, dabei zu erhal:
eén,dienlichwaren. Zu die�erAb-

�ichtexi�tirten�ever�chiedeneJahr:
hunderte, bis �iena< und nachihr
An�ehenverloren, und weniger Ein-

flußhatten. ‘Als im Jahr 1210 die
Albigen�eraber für Keßer erkläret,
und Kreußzúgegegendie�elbengepre-
digt wurden, that fichbe�ondersErz-
bi�chofEngelbrechtin Verfoigungdie-

a)LünigsReichsarchivpart. �pec,cone.IV. p. 218 E

oder Fehmgerichte, $6

�erUnglücklichenhervor. Die�erließ
die Dominicaner im Jahr 1224 nach
Côílnfommen,und nachdemdas von

den�elbenge�tifteteGerichtder heili-
gen Jnqui�itionim Jahr 1229 auf
der Kirchenver�ammlungzu Thoulou�e
war be�tätigetworden, �obediente
er �ichder hier gemachtenEinrichtuns

“gen, und fand dazu kein bequemer
Mittel , als die in Abnahmegerathe-
nen we�tphäli�chenGerichte wieder

herzu�tellen,welchen er nunmehr Ein-
richtungengab , die die größteAehn-
lichkeitmit den Verfa��ungendes Ge-
richts der heiligenJngui�itionhatten.
Hierzu fam, daß Erzbi�chofEngel:
brecht der er�teun�treitigeHerzogvon

We�tphalenwar, nach Heinrich des
Lôwen Achtserklärung;mit welchem
Herzogthum der Vor�ißin den we�t:
phâli�chenGerichten immer verbun-
den war, Auf-die Art war Carl der

Große ur�prunglihStifter, Erzbie
{of Engelbrechtvon Cölln aber Wie-
derher�tellerder woe�tphäli�chenGerichs-
te. DieGründe, welche mith zudie-

�erBehauptung bewegen, derenBe-
urtheilung ich übrigensjedem unpar-

theii�chente�erüberla��e,fan ichbier,
ohnezu weitläuftigzu werden, nicht
anführen,behaltemir �ieaber auf
eine andere Zeit vor,

i

Den Namen we�kphsli�cheGes
richre, hatten �iedavon, weil �iein

We�tphalenihren ur�prünglichenSißz
hätten;Fehmgerichteaber am wahr-
�cheinlich�tenvon einem altea �äch�ie

|

io �chen
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�chenWorte verfaimen, welches�o
viel heißt-alsverbannen b), daher
�ieauchzuweilen die heimlicheAchx
in We�kphalengenannt - werden.
Freiding und Frei�kuhlhei��en�ie,
weil �iekeinem höhernGericht unter-

worfen waren, und freie Macht hat:
ten, cinen jeden vor �chzu fordern.
Heimliche. und verborene Gerich-
te, werden fiee auch gengnnk. Allein,
die�e�cheinenvon den eigentlichenwe�t:

|

phâli�chenGerichtenur�prünglichdoch
unter�chiedengewe�enzu �eyn,indem
wir fa�timmer die Frei�tühleaußer-
halb We�tphalen,welchezum Theil

- ohnefai�erlicheBe�tätigungund héim-
lich.gehalten.wurden, mit die�emNa-
men belegt finden ; �o,daßdurchdie�e

BenennungeinUnter�chied\cheint-an-
gezeigt zu werden, zwi�chendenen

oder Fehmgerichte. 598

böôren�eync), undaus ver�chiede
nen HiebergehörigenUrkunden.erhel:
let �ogar,daß der Kai�erin feinem
andern Lande fonte Schöffenmachen,
als in We�tphalen4); ja, wennein.
�olcheraußerhalbWe�tphalengemach:
ter Frei�chô�fein die�esLand kau, �ols
te man ihn denGe�eßennach aufben;
fen e). ASder CapitulatiónErzbi-
�chofPhilippsvon Côlla,vom Jahx
1512, wird ausdrücklichge�agt,-daß
die�esNecht, Freigerichtzu hegen,
ein Vorrechtdes Landeszu We�tpha-
len �ey,de��enfein anderLand�ic
ráhmen-fônne f JP- Ausdie�emweni:
gen, womitich, wenn-der Naumi
erlaubte, no< mehrBewei�eau
ähnlichenUrfündenverbinden fônte,
erhellet, daßdie Freigerichteaußere
halb We�tphalenur�prünglichFür un:

vom Kai�erbe�tätigtenund ‘als ein âcht gehaltenworden�ind.Wie és

Vorrechtdes ‘audes We�tphalengel aber mit den. augerhalb-We�tphalen
tenden, und zwi�chendie�en.außerhalb
We�tphalenbefindlichen, zum Theil
ohnekai�erlicheBe�tätigunggehegten
Freigerichten:

-

Daßman die�enUne
ter�chiedmachenmuß,glaube-ichmit

folgendenGründen-darthuyzu föôn-

nen. - Deun wir finden,daß beiden
Gerichtenin We�tphalenallemalein
nothwendiges Erfördernißwar, daß,
der Freigrafin

1 ARRME: ge
ZEH J

bh) Turck
iRt: Carol.D ae $22.

c) Reformat. d. a. 1439. cap.1. u. 13.163. 1 64.
4 Declar.arficzad ‘quæ�t.imp: Roperti:

befindlichenGerichtenund ihrerStif:
tung f<- ‘verhalten; | davonwerden
wirunten mehrhôren,

Was nun, ehe ih inderGe�chich:
te‘die�er.Gerichte.iveiter gebe, diebei
den�elbenhergebrachtenEinrichtunz
genbetrift; �owerde icher�tlichvon
dendabei ange�telltenPêr�onenHer-
nachaber von den vor die�elbengehö:

rigenSA und demEU vec

ap.

¿

LenckfeldSS. RR.GE.
E GoldalsReichs�aßungenpP.T. pag:
d Sj1498.‘ap:Datt dep. publ,

a i UA

€) A es Gex.LAM.0. Hans,coll._monum,TainII, p. 616, gt p.

f) 5aGolda�isR.Sate.1. P.236
i nsA (f

UT 4
e 34

LU,
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den.  Näch�tdemwerdeichdie einge-
ri��enenMißbräuche,�amtihren Ur-

fachen,die dagegen ver�uchtenMit-

tel, und zuleßtden gänzlichenVer-

: fallder�elbenvortragen,
__

Was nun zuer�tdie dabei ange�tell:
ten Perfonen aulangt, #o haben wir

hauptfählihdreierlei zu bemerken,
nemlich: Stuhlherren,Freigrafenund

Frei�chöffen:Unter Stuhkherren
ver�tandman diejenigen/" welchedie

Frei�tühleodet Tribunalebe�aßen,und

die�ewaren

Ra gei�tliche
oder weltlicheNeichefür�ten.Ein

StuhlherrkkontemehrereFrei�tühlebe:

ken[

, müßteabèrvon dem Kaifer;
e�chenach dem Staatsrecht der

mittleren Zeitendie peinlicheGerichts:
barkeit einzig und allein in ganz
Deut�chland“gebührte,damit belie:

en �eyn.“Wir füidenno vet�chie
dene Urkunden| “welchedexgleichen
Belehnungen“zumGegen�tandeha-
ben, als von Ludewigdem Baiern,
vomJahre1332, demBi�chofLude-

wig von Minden;; “imgleichenvon

Carldem vierten,demBi�chofTheo:

BA
voi Minen vom F. 1354 h).

ur< folcheBelehnungen,unddenBe?a Frei�tühle;erhieltendie Stuhl!
dein‘an�ehnlicheVorrechte. Sie

Hattendas Recht, die Freigrafenbei

ihe
|

Srei�tühlendemadi RE

‘oi LeVirriar.Tom.R
q

Dfen 7 #. 1439.e. I.&13.phe.adViesEAD1487.)nor,C Datr,
‘

¿NLc, $. 30, P.741,

Diewè�tphäli�hen

o

GFA a nn
f

!

öderFehmgerichte:God

tel�teines Schreibens,zu präfenti?
ret ; und ohnedenCon�enskes Stuhl-
herrnfonte ein anderer Freigrafnie?
mals an�tatt�einesFreigrafenUrthei:
le fällen, wenn die�erlebtere etwa

durch Krankheitu. �.w. an der Ver:
richtung�einesAmts'verhindertward.

DerKai�erkonte dem S tnhlherrnauh
feitiénFreigrafenauföringen,welchen

der�elbenichtvorge�hlagethatte i),
Zweitenswaren die Freigrafen,

Die�ewaréen gleich�amdie Prä�tden-
ten der Frei�tühle,und jédesGericht
hatte der Regel nach nur einen Frei-
grafen. Sie wurden vom Kai�er-ge-
�eßt,mußtenaber, wie ih bereits

erwähnethabe,von ihremStußlherrn
vorge�chlagen�eyn. Die�ermußte
auch für�iebürgenund haften, daß
nemlich"der Vorge�chlageneehrlich
und re<t von Vater und Mutter, ‘auf
we�tphäli�cherErde“geborenfey, und

daßder Stuhlherr von deimn�elbènkei:

hen Leurnüthoder o��enbareMi��ethat
wi��e._ Die�eErforderni��emußten
iñden mittlernZeiten�ichallemal bei

einemRichter finden, ‘welchesnicht
ällein‘aus ‘denOrdnungender we�t-

‘phâli�chénGerichte,�olidenaucháus

‘deñOrdnungen
|

anderer Tribunale,
FrhB.- “desReichséammergerichts,pen

:

Rörhweßl�éhenCammergerichtsu.

m, bekant
genugif Imge genwär:2 R En

;

A tA tigen
EE

A tua SE LAM D

ap
WwSWANfudicpostof: 1g“Dac,lib.IV.4 Ça Jsfy,pag.

%
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“tigènFallniußtedie�esalles von dem
Diewe�tphäli�cfen

Stußlherrn in dem Präfeatations-
\{reiden,welches er �einemCandidaten

an den Kai�er‘oder de��enStatthalter
uitgab, ver�ichertwerden, und die-

fes S reiben rückte man nachher
wörtlich in die Reformation ein, auf
welche der-neue Freigraf �{wörenund

gelobennnßte: der Freigraf�chaftund

Feeien�túhlerechtGericht und Verbo:

kungzu thun, auh über keine andére

Sachéènzu richten ,
denn die an die

/

Freien�túhlegehdren. Die Freigrafen
wußten, wenn es dem Kai�ergefiel,
nach We�tphalenzu Tomtnen,und ein

�ogenanntesKapitel zu halten, auf
die�emKapitel er�cheinen;und hier
ward ihr Verfahren‘von dem Kai�er
unter�ucht. Fand �ich“nun, daß fie
ihre Ordnung kenntlich über�chritten

hatten,' �owurden �iihresFreigra-

fenamtsent�eßt,und"fonte alsdénn

/ gegen ‘�ieverfahrenwerden, als es
der heimlichen Acht recht i�.

Ich habeoben ge�agt,dâßder Re-
gel nach

'

jerér Frei�tuhlnur einen
Fréigrafenhatte, Allein, zuweilen
hatte die�erno< andereFreigräfen
neben �ich,völ denen mai �agte,daß
�ieden Freten�tuhlmir bekleiden
Und be�izen-), jedochmußteder
Stuhlherr hiézu�eineEinwilligungge:
gébenhaben. Wenn der Stublherrzue
weilen �elb�tFreigraf �einesFreiftähts
war, �ouanute man die�es;Star

L) Date FE c. $34 p. 741.
D Scheda d, a, O ap. DE

oderFeßmaerichte. 602

und Stubl des Freienffuhlsmit
Urcheil und Recht ge�panneter
Bank be�igenund. bekleiden l),
Uebrigens war die Per�ondes Freit
grafen heiligund unverleßlich,und

Fonte der�elbedaher in �einemGez

richtsbezirkóhneWaffenallenthalben
herumgehen m); welches na<h dex
Verfa��ungder mittlern Zeiten gewis.
ein großesZeichen von dem An�ehen
und der Furchti�t,welcheein �olcheë
Richter um �ichverbreitete.

Drittens finden wir bei den we�t-
phâl�chenGerichten �ogenannteFreis
�chôffen,Bei allen Gerichtenin den

mittlern Zeiten bemerken wir das Ei
genthümliche,daß der Richter*nie-
mals das Urtheil‘macht,�ondernes
nur aus�priht. Zu der Abfa��ung
des Urtheils hatte der Richter gewi��e
Urtheiler zur Seite, welchezuwei-
len diefenNanren beibehielteit,wie
B, bei dêèm Rothweyl�chenCammer-

gericht; oft auch andere Namen be-

famen, wie hier mit den Schöffen
„der Fall ift. Sie hei��enauh VWi�
�ende,oder Wi�ende, con�ci. Nach
der gemein�tenMeinunghaben�iedie-

�enNamen davon, weil �iein. dem ge-

heimen Verfahrenund den Rechten
der we�tphäli�chenGerichteunterrich-
‘tet waren ; und al�odaruin wußtenz
�owie im GegentheilUnwi��ende
dicjenigen genaunt würden, welche

e
mit den we�tphäli�chenGerichten

e FSE
Jet

o

c

“

74
;

m) Datt, p, 741. $. 27, Reform.SpIT câp:20,
Gy

da

tg

%
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623 Die we�tphäli�chen

in der Verbindung �tanden,oder über-

haupt nicht wußten,was in die�em
oder jenem Fall Rechtens warz wel-
ches in den mittlern Zeiten�ichwohl
erklären läßt. In einem neuern Jour-
nal hat Jemand eine andre Meinung
behauptet, und die�eBenennung da-

von herleitenwollen , daß�iediz des

Nechts Unkundigen in ihren Nechten
unterwie�en,oder zurechtgewie�enhät-
ten n), Jch überla��ejedem, welche
Erkläruñgex annehmenwill, da hier D

nichts wziter darauf anfômt. Einâl-
terer Schrift�tellernennt �ieauch fey-
mieri o), Die�eSchöffennun muß-
ten, eben �owie die Freigrafen,free
Leute �eyn,nicht geächtet, ehelichge-
boren, von we�tphäli�chemHerkommen
und ver�chwiegen.Daß �ieur�prüng:
lich nicht nur frei , �ondernauch von

gutem Herkommen �eynmußten, be:

weißtderName: Schôöppenbarfreiz
welchesfo viel i�t,‘als banno& cly-
peo inve�titip). Die�eser�tre>te�ich
�oweit, daß anchdie Frohnboten freie
Lente feyn mußten. Es i�tgber ein

würklicherUnter�chiedvorhanden,zwi:
�chenSchildbärrigen Frei�chöfen,
und zwi�chendenen, welcheblosâch=
te, rechre Frei�chö�fengenanut wer-

den,

men der Frei�chöffenallezeit gleichüber:
“zetigenzu können,mußtendie Frei-
grafen alle die Schöffen, welche�ich

"n) Journal von und \ür Deut�chl.178.

Um �ichnun von dem Herkonm--

oder Fehmgerichte. 604
als freieLeutebei ihnenangegebenhate
ten „in ein Buch �chreiben.Hatte
nun einer �ein�klavi�chesHerkommen-

verheimlicht, und �ichauf die Art un-
ter die Schöffen einge�chlichen,o
�agteman von ihm: er habe einen
Meineid gegen Gott und das heilige
rómi�cheReich ge�{woren, iudem er

�ichfäl�chlichfürfreigeboren ausgegez
ben. Wirhaben ein Bei�pielvon dem

Verfahren gegen einen �olchenbeim
atta. a. O. LE

Die�eEinrichtung, daßAdliche,
(nobles) und freie (ingenui) in die
�en.Gerichten �aßen„ hatte wohl kei:
nen andern Grund, als eben den,
welchen manbei allenGerichtenin den
mittlern Zeitenbemerkt; und der �o--
wohl im Naturrecht, als in dem

Staatsrechtdie�erZeiten lag; nem-

lich, daß jeder von �einesGleis
chen �oltebeurrhcilr werden»
Aus die�emGrunde hatte man Fürz
�tenrecht„ Urtheile der Ritter ;- und
in England i�taus eben die�erUr�a-
che noch Rechtens,-daßein Lord nux
von Lords kan gerichtetwerden, Bei
denmei�tenHandwerkern.und Zúnfs
ten geno��endie Mei�terund Hand-
werksgeno��en-ein ähnlichesNechtz
und. das. �ogenannteStandrecht.bei
den Soldaten.i�tnochheutzu Tage aur

gen�cheinlichein Ueberbleib�etdavon,

Der Saß bleibt ausgemacht- rich-
p, 4 tig,

o) Johannis ab Francfordia contra Scabinos occulti iudicii, Feymeros appellatos,
traQatus. ap. Freher. de occult. Jud. p, 28.

j

LI
i

/

p) Scheda. d, a, 1443. ap. Dare. L C
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_tig , und'in der Natur der Sache ge-
gründet, daß es für den Beklagten
immer be��eri�t,[wenn er von �eines
Gleichen gerichtetwürde. Die Ur�a:
che�iehtjeder leicht ein; fein Fremder
nemlich , vielleichtUnkundiger, wird

�ichfo leichtin dieLageder Partheien,
ihre Rechte, ‘u. �w.�eßenund“den-

ken fönnen,als derjenige, welchermit

ibnen gleichesStandes und gleicher
Be�chäftigungi�t,Der Edelmann

wird-nicht leicht in den Fall kommen,
în welchemder Bauer i�t,welchen er

verurtheilt , folglich fürchteter auch
nicht nah �einemeignen Urtheil der-

ein�twieder gerichtetzu werden ; wel-

ches doch �ehrhäufigzur Schonung
des Beklagteu würken mußte, in ei-
ner Zeit da Kenntnis dex Rechte aus.
eigner Erfahrung ge�arumeltwerden

mußte,und inan noh nicht wie jebt
dem Studium der Rechteeinesjeden

Gus �iwidmen konte,
Doch ich fehre zu meinem Zweck

zurück.

-

Es lie��en�ichnicht �elten
vornehmeund ange�eheneMänner,oh-
ne eben Freigrafen oder Schöffenzu
�eyn,in den Geheimni��endie�erGe-
richteunterwei�en,von denen es als:
denn heißt: fiehättendas Recht der

heiligen Heimlichkeit an �i<genom-
men, Oe�fterswar die�esder Fall bei

für�tlichenRäthen, wie das Bei�piel
der Râthedes MarkgrafenCarl von

9) DasLE
r) ib
5) Aug�purs,Ehtonif.P. fl. eap..As
t) Darr. 1b, IV, cap.4- P. 750.
u)- Declar. artie, Magéerta Seab,a4. 1405. fafa,

Diewe�tphäli�chenoder Fehmgerichke.
Baden beweißtq). Selb�t zur Zeit
des Verfalls die�erGérichte, befanz
den �ichdoch noch viele ange�ehenePer-
�onenunter den Schöffen. So wer-

den in dem Privilegium der Stadt
Strasburgvom Jahr 140 die wi�e
�endendes

des Raths zu Eßlingen, ers

wähnt r).
„ts habe �icherfunden, daß�echsund

dreißigBürger zu Aug�purg,darun:
ter auch viele von Ge�chlechternund

des Naths, des �charfenwe�tphäli--
�chenProce��esbewußt,ja auh wshl
gar heimlicheund verborgeneHenker
gewe�en”5), Jedoch ge�chahdie�es
wider wi��enund willen der Städte,
davon wir unten mehr�agenwerden t)-

Wie �ehrbei den Frei�chöffen-auf
Ver�chwiegenheitgé�chenward, daz
von mag folgendes¡um Bewei�edies.

nen, Wenn ein Frei�chöffegleichwuße
te, daß�einnäch�terVerwandter,und
wenn es �einenBruder betroffenhäâts-
te, in die Strafe der we�tphäli�chen
Gerichteverfallen, oder verfchmtwor-

den war, �odurfte er ihn nicht woar-

nen, �ondernmußtebenóthigtenFalls
zur Executiondas �einigebeitragen u).
Erasmus von Rotterdam erwähntder

Ver�chwiegenheitder Schöffengleich:
falls, ünd Lehnererzählt,daß,wenn

�ienicht die genaue�teE i

Hahn. Coll. mon, I. C, pag. 617,647. Datr, ‘$.33. quæ�t,

E ZA

Raths, und in einer
“Urkunde von 1458 die wi��enden

VVerlich erzählt�ogar,—

Alte
ve�tyhäl.Ger,Ordy, e“



697 Die twe�tphäli�chenoder Fehmgerichte. 608

heit beobachtethätten,�ieam Leben Stellen in den Ge�chicht�chreibernder

ge�traftworden wären, v). Zu den �päternZeitenbewei�enw). Sie be-

Geheimni��en,welchedie Schöffenge- rufen �ichoft auf den Eid, welchen�ie
heimhalten mußten,gehörten,�oviel" als Mitglieder die�erGerichtegelei-
uns bekant i�t,die Gebräuche,wel- �tethaben, und nennen �ichgehulde-

“che �ie,bei der Aufnahme derer, die- te, d. h. ge�chworneFreigrafen,
- Mitglieder die�esGerichts wurden, oder Schöffenx). Durch eben die�en

beobachteten,zu deren Geheimhaltung Eid erkanten�iezugleichdie Oberherr-
�ie�ich«dur einen �chwerenEid an- ‘�chaftdes Kai�ersan, als höch�ten
hei�chigmachenmußten, Worin alle Richters,und ober�tenHerrn der Frei-
die�eGeheimni��ebe�tandenhaben, i�t�tühley),

:

niemals verrathen worden, wie viele Die Fort�etzungfolgt künftig.
v) Era�in«in adag. Arcopagitataciturnior, Joh Letzneri hi. Car, Magn.Cap, IF¿

Scheda d. a. 1458. ap. Datt. L c. $. 24. pag. 729. i

w) Aen. Sylv.de �tatuEurop. cap. 29, ap Frebec,SS, RR. GG. Tom... pag. 74.
Aventin. annal. lib. IV. cap. 6, ed. Gundiing.pag. 314. & alii.

x) Datc I. c. $. 25. fa.
;

LT

MA

y) Declar.artic.ap. Datt. L c, $.30. p. 739,
/

#%*
i _# i

Tabellen be�tehen,gutes weißesPay
�chöneneueLettern haben, und der erf
bald na< Michaelis, der zweite a

O�terme��e1787gaz zuverläßiger�cheinen.
Der Preis �oll�obillig �eyn,wie bei meis

nen andernBüchern,und zu {einer Zeit ans

gezeigt werdeu.
-- t

SL ENS

Ver�chiedenerUr�achenwegen mödgteich.

x x
*

RT x

Meinezivei Bücher, Geographie
und Liaturge�chichtefür Zi1-

der, fanden vielleichtau deswegen Bei-
fall beidem deut�cherPublikum, weil�ie

“iu EN Abgas�ind, den jedes
ind ver�ichen kan.

2 Und eben die�eBücher veraulaßtenbei

viclen Lehrern und Kindern den Wun�ch,

icr und
teTheil
ver zur

auh eine allgemeineWeltge�chichtevon mir

“zu haben.
tE

AL
——

J< ver�praches zwar Niemand, daß

i<’je cin �olhesBuch drucken la��enwol-

tez allein wichtigerUm�tändewegen thue

ich es izt von �elb. >
:

¿

“Fc biete demnach hier demdeut�chen
Públikum auf Sub�criptionan cinen

‘¿te zum Gebrauch auf Schulen.
«Dies Buch �ollaus 2 Theilen,zu�ammen

ungefehraus 36 bis 40 Bogen in 8. und 2

Gdttinget
im Mári 1786.

Abrißder allgemeinen Weltge�chih-�chi

___‘ordentli

dies Buch gern auf Sub�criptionheraus:
geben, nnd die Namen der Sub�cribenten
dem�elbenvordru>en la��en.

Darf i daher wohl meineGönuerund

Freuadebitten, �ichdeswegenfür mich zu

verwendenj, und mix die Namen, den
Charakterund den Aufenthaltder Fatere�--

fenten�obald , als es augehenwill, zuzu--
œ>ecu2 AE (

Den Herrn Buchhändlern;und den Zei-
tungs- und Intell. Comtoirsbiete ih das
eilfte Exemplar fürihreMühe AREA

. Magi�terRaff,
cher Lehrerder Hi�torieund Geographie
auf dem Lyceum zu Göttingen.

Das Jutell, Comtoirin Hannover nimt hieraufSub�criptionau.
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=unoveri�c{
i�es

Magazin,
39e Stü,

Montag,den 15fen Mai 1786.

“Diewe�tphäli�chenoderFehmgerichte.:

(Fort�ichung.)
ein Frei�chöekonttineinem an:

@dern als den gehegendenGe-
richten verklagt verden, und

zar blos wegen notori�hfehmbarer
Sachen a). Die Klagemu�tein dem

Verbotungs- oder Ladüncsbriefeinge-
rückt, und der Frei�chd�edreimal citirt

werden.Zwi�chenjedemTermine muß:
te ein Zeitraum von �ehsWochen und

drei Tagen verfließen,Dis er�te-Citaz
tion mußtedurchzweiSchöffen,die an-

dere durch vier, die dritte durch�echs
Schdffen und einen Freigrafen in�:
nuirt werden b). Ju der Citation
�elb�tmußte,des SchöffenVor - und
Zunameausgedruc>t�eyn,und obne
vorgängigedreimalige Ladungdurfte

-

�ichNiemand an des SchöffenPer�on
vergreifen, es �eydenn, daßer auf
fri�cherThacertappt worden wärecp

Ein Frei�chöffefonte,es �owie ein

Freigraf, in dem. Bezirk �einerGe-

richtsbarkeit unbewafnet gehen, und.

durfte ihm Niemand etwas zu Leide
thun d),

Uebrigens hatten�iegewi��eErken-
nungszeichen unter einauder

, “an dez
nen fie �ichals ea Mänuer[43
faunten €).

Die�esmag genugdvivon deit
Per�onen,welcheTheil an die�enGe-
richten hatten. Jch komme nunmehr
auf die vór die�esGericht geböri-
gen Sachen, und dem dabei ge:
bräuchlihenVerfahren. Derer�te
Zweckbei Stiftung der we�tphäli�chen
Gerichte war, nah dem Zeugni��edex

Ge�chichr�chreiber,die Ueberbleib�el
der heidni�chenReligion uutet den

Sach�enauszurotten, Die von Carl
4 DeR

hodBeftermakColon. di.a, 1439.cap. 3. pag. 163.
b) Declar. artic, ad quæ�t.IL’ ap:-Datt.l e. pag: 777. PféÆŒ-adVité: Fcp 484.

-c) Er wurde begriffen mit handhaftiger That , oder mit bly<endem Scbyneund
Pp:744gichtigem Munde. Scheda d. a. 1441. ap att.-1: c.- $. 47.

4) Reform. Colon: cap. 20. Datt. Ic. p. 776.
€) Trithemiusde Polygraph, lib. VI, cap. 2,& 3. Aventin,L. c.

24
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dem Großenmit Gewalt zur-chri�tli-
hen Religión- gebrachtenSach�en,
traten oft, wenn ihre Ueberwinder�ich
entfernthatten, vom chri�tlichenGlau-

ben wieder ab, und zuihrem.alten
__Gottesdien�tzurü>, ermordeten

|

die

chri�tlichenPrie�ter,und , mit einem
Wort, empörten�ichgegen die Fran-
ken, -Weil-nun-offenbarin einem

ande, welches be�tändigder Schau-
plaß des Krieges war , die Begleiter
de��elben,wenig�tensin jenen Zeiten,
als Mord, Raub, Nothzucht, u, �
w. nicht ausbleibenkonten ; �ounter-

warf man auch die�eVerbrechen der

Ahndungder we�tphäli�chenGerichte,
So wurden �iebald im AnfangeCri:
minal-Gerichte. Die�esbewei�engu�-
�etden Zeugni��ender Ge�chicht�chrei-
ber, noch die vorhandnenAkten�tücke.
Allenthalbenwird den we�tphäli�chen
Gerichten „derBönigobann'beige-
legt, welchesnichtsanders war, als

diehöch�tepeinlicheGerichtsbarfeitf),
oder nach der Erklärungdes Glo��a:
rii , welches dem. Weichbilde ange-

hângti�t;„ein �olcherGewalt und
Zwang„ als der König�elb�thatzu

richten Zalß und Haupt,” worin

der Unter�chiedliegt zwi�chenKönigs-
bann, und der Gerichtsbarkeit der
Centgrafen„ welchenur über Zaur
1nd Hagarrichten durften g). Die

__ Verbrecheral�o,welchevor die�eGe-

£) Stephan. de Jutisdi&, P. II lib. 2. cap. 4. n« AI.
#

2) Spec. Svev. P.I. cap. 18. cap. 85. $. I. Datr.
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richtegehörten,be�tandennah dem
Zeügnißder Ge�chicht�chreiber,und
der noch vorhandnen Fehmgerichts-
Ordnungen, in Abtretungvon der
chri�tlichenNeligion oder Keßerei, in

“Meineid,Dieb�tal,Brand, Raub,
Nothzucht,Verrätherei,Verfäl�chung,
Aufruhrunb Mord h), In der an-

geführtenReformation heißt es- zu-
lebt, daßdi: we�iphäli�chenGerichte
�ollenurtheila, über Alle diejenigen,
#ógegen die Ehre handeln und dar-

um zu der Edrennicht antworten no<
rechtspflegenwollen.Gewißdas einzi-
ge Gericht i1 �einerNrt, das �einer
Einrichtung nach darauf�ehenfolte,
daßNieman) gegendie Ehrehandelté;
ein-fürun�reZeiten ohneZweifel�chr
nachahmung¿würdigesBei�piel.
_Bei demBerfahren die�erGerich-

te, muß man-immerden obenbemerk:
ten Unter�chièd,zwi�chenalten we�t:
phâli�chenGerichten,wie �ieur�prúng-
lih_ blos in We�tphaleneingerichtet
waren, und denen, welchein \pätern
Zeitenau��erWe�tphalen,theils von

úr�ten,theils von Privatper�onen,
nachgeahmtwurden, vôr Augen ha-

|

ben, Denn das Verfahrenwar nicht
bei beiden, und nichtzu allen Zeitenim-
mer da��elbe,Ausdie�emUnter�chie-
de wird �ichaber hierinvieles erklä-

ren la��enUr�prünglich,und �o
lange; man den vorge�chriebenenPro-

DE DieNI eeßi-

1, c. lib,WW. cap. 2, $. 118.
- pag. 739. Lid LR

A

202,

b) Aen. Girl, c. ap. Freher. SS, RR. GG. pag. 74. Reform.a, 1439,Datt. Le.
pag. 732.
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… ceß:Ordihungen'folgte,war dasVer-
_ fahren bei die�enGerichtenkeineswe-

ges �o“widerrechtlih und barbari�ch,
als man gewöhnlichbehauptet.- Jn
We�tphalenhattendie�eGerichte ihre
Proceß-Ordnungen; au��erhalbdie-

�emLande aberrichtete man nachLan-
des - Ge�eßenund Ob�ervanzen.Bei

eitrigenaber war der Wille des Rich-
ters �einGe�es. Nach det ge�eßli-
hen Vor�chriftdie�erGerichtedurfte
Feiner ungehörterSache verurtheilt
werden, Vor allen Dingen unter�uch:
te man, ob die Sache, weswegen ei-

ner angeélagtivard, auch vor das

Fehmgerichtgehörte,das heißt,ob
es eine fepmbare Sache �ey. Da-

herfinden wir in vielen hiehergehödri-
gen Urkunden immer be�timmt„ daß
die oder jene Sache für eine fehmbare
Sache erkant �ey. Welche Sachen
nun dahin gehörten,hab i< bereits

angezeigt. Allein, in der Folge un-

terließman es, und daher beklagt�ich
Erzbi�chofHerrraann von Cölln, daß
andere geringe Ueberfghrungen, wel-

che laut der Ordnungen in die Freige-
richte nicht gehörig, von denen�elben
unter�uchtwürden; und führtdabei
feine Jnjurien- Sachen zum Bei�piel
an 1), Jch habe vorhinge�agt,daß
Feiner ohne vorher gehörtzu �eyu,den

Ge�eßennach konte be�traftwerden.
Nur ein Fall war ausgenommen,

wenner nemlihvon den S<hsffen2): E

4 H2
fri�cherThat ertappt worden war, oder
wie die Ge�eßereden: #0 einer - mix
babénder Hand, und gichtigein
Munde erfunden war. Ein �ol
cherfonte �ogleichvon drei oder vier
Schöffen,ohne weitern Proceßhin-
gerichtet werden:

“

re
Jeder andre, der bei die�emGe-

richt verklagt ward, mußtegehörigér-
maaßencitirt werden, Ein Unwi��en-
der, das heißt, der wederals Rich-
ter no< als Bei�ikerin genauerVer-
bindungmit dem Gericht�tand,muß-
te dur zwei Schöffenverabladet,
verbotet, und ihn zu Er�cheinung
vor Gerichteine Zeit von dreizehnbis

vierzehnNächtenbe�timmtwerten kJ,
Vondem Vorzuge, welchendieSchöf-
fen in die�emPunkt geno��en,habe
ih oben geredet. Die�eswar aber
bei den Gerichten ver�chieden,indem
nach andern Urkunden , die” tadung

eines wi��endenMannes durch ztvei
-Frei�chöffen,die einesUnwi��endenhin:
gegen durchden Frohnboten,(frommen
Boten, Vrone, VrieVroné)ge�chah,
vermittel�teines ver�iegeltenBriefes
des Freigrafen1), Vielleichtwar
die�esauh nah Ver�chiedenheitdes
ange�chuldigtenVerbrechens,oderna
der nähernoder weitern Entfernung
des Aufenthalcsdes Ange�chuldigten,
ver�chieden,Die Ur�ach‘die�esUn-
LAO ;

ter:

i)

Neformat. v. J. 1522. 6. 2, ap. Golda�tNeichs -Sak. Tom. 1. pag. 252.D‘vilated a 1458. ap, Detc. pag.751, $. 24. Reformar,Colon, d, a, 1439, cap.“6, pag, 164.
|

¡) Datt, pag, 752»
y
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ter�chiedsläßt�ichnicht:mit Gewiß-
“Heitbe�imme,o

i

Die Ciration mußteihm in �einer
Wohnungin�inuirtwerden; und hat-
te er feine gewi��eoder be�timmteWoh-
nung, wo�elb�tman ihn auf�uchen
konte, �o’ge�chahdie Ladung öffent:
lich auf einer Weg�cheidegegen die
vier Himmels: Gegendèn. Jun den

�pâternZeiten, als die�eGerichte fa�t
allenthalben verhaßtwaren - und �te
ihr An�ehn�ehrverloren hatten, fügte
es �ich, daß oft die Schöffen, denen

die Einhändigungeiner Ladunganbe-
fohlen war, ein Opfer wurden. Denn
man �eßte�ieins Gefängniß,oder er:

�äufte�ie,oder tódtete-�ieauf andére

Wei�e.Haupt�ächlichge�chahbie�es
in Neichs�tädten, wo�elb�t�iefa�tam

mei�tengehaßtwurden, wie die grau-

�amenStatuten der�elbenhierüberbe-
wei�en.Denn weil { die Reichs:
�tädterheils von der Gerichtsbarfeit
der Fehmgerichtehatten eximiren la�-
�an,theilsweil �ieeine fremdeYuxris--

- diction innerhalb ihrer Stadtmauren,
der�tädti�chenFreiheit höch�tnachtheiz

_ lig hielten, ‘und die�ebei dem gering-
�tenEingriff zu verlieren béfürchteten,
�oahnveten �iees �ehr�treng,wenn
ein Schöffees wägte, �eineGérichts-

barkeit über ihreBürgerzuer�trecken,

Deshalb wurden zwei Schöffen zu
Aug�purgim Jahr'1468 enthauptet;
und in den mei�tendie�ereximirten

oder Fehigerichte, 616 -

Städtemußtendie Bürgerausdrüick-
lichin ihremBürger - Eide\<wören,

„
keinen der Stadt - Gerichtsbarkeitzu
entziehen,und dem heimlichenGericht
zu �tellenm), Wenn �ichder Beklag
te nun an einem Ort aufhielt, an wel-
chen die Schöffen nicht öffentlichmit

Sicherheit hinkommen konten, �o
mußten�ie�ichbei Nachtzeit dem Ort
nâhern, ihre Citation an dem Thor-
riegel befe�tigen,und zum Zeichen,
daß�iedort gewe�en,und al�ogethan,
drei Spâne aus dem Riegel \{neiden,
die �iedem Freigrafen vorzeigen muß-
ten, Wenn �iedie Citation befe�tigt
hatten; riefen �iedem Wächter zu,
daß er es demBeklagtenmelden �olle,
und begaben�ich{nell wieder“hin-
‘weg n). - Eine Stelle in Heinrichs
von AlkmaarbekantemGedicht,Rein-
‘ke de Vos, �agtganz deutlich, daß

man einen freien Mann dreimal ver-

abladen mußte,ehe mán ihn verur-

theilen fonte. Hier \agt Grymbart
de GregingŒ4 87

/

;

Gy Herren , ydt is war, Hyr is

mannichradt,
“All were

-

my Ohem Reynckenoch
�oquadt, :

__So �chalman doch Freygrecht
dragen, j

i:

Man �chalen DruddewetFf vee-

Dagens AS
__Al�emen einen fryeu Manne

plechr 0).
:

Wenn
m) Ord. Esling. a. 14F7.ap.Dare,$. 45. pag. 753. 4242

-‘B) Reform. ‘Colon. a, 1439. cap. 14. pag. 165.Turck in fa�t,Carol. ad. a. 785.
ed Leuckfeld. a. 1707. pag. 2F.

0) 1 Buch vierzehntes Capitel.
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Wenn dieSache eineganze Géewmein-
heit betraf, #0 mußtejedes einzelne

Mitgliedder�elben,die Gei�tlichen
ausgenommen, ‘vorgeladenwerden.

Denn Gei�tlichewarèn durhgehends
von der Gerichtsbarfeitdie�erGerichte
eximirtz; dagegen durften auch gei�tli-:
che Gerichtekeine Jnhibitoria oder

Mandate gegen die heimlichenGerich-
te ergehenla��enp). Auch konte kein

Gei�tlicherzu dem Amte eines Schöf-
fengelangen, wie die�esaus der Ocd-

nung vom Jahr 1512 er�ichtlichi�t;
wo�elb�tes ausdrücklichunter die ein--

ge�chlichénenMisbräuche“gerechnet
wird „daß die Freigrafen, Gei�tliche
und andere, wider Ordnung der Frei:
gerichte, zu Schöffen machten. —

Ein Bei�pielvon �olchenLadungen,
welcheganze Gemeinheitenangingen,
fúhrt uns Dacrean, bei dem es heißt:

„Undder Er�ameHinrich von Wi-

melhu�en,Freygraf dar�elbszu Dort-

munde, die Er�amenBorgermei�ter,
Naid, Schulthei��en,Richter, Ur-

theil�precherund alle JInge�e��enund

gemeinen Burger der Stades Eßlin-
gen, alle die boren zweinzigeJare
alt �ind,Mannßper�onen, Ußge�che-

-

den Gei�tlicheUúde, vor die�emFrien-
�tuhlhebt tun verboden q)”  Bis-
weilen war ein �olchertadungsbrief
auch �onur

E A ein oder

p) Reformar. ‘Colon.

u csDär 1. c. $. 34. pag. 7

Die ‘we�tphäli�chenoderSebigeige
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der-andreBürger , welcherper�önlich
er�cheinen�olte,mit Namen genennt
ward_r). Uebrigens waren außer
den Gei�tlichennoh die Juden von

der Gerichtsbarfeit der we�tphäli�chen
Gerichte eximirt, wie die Nefórmation
vom Jahr 1404, welche Datt aus

cinem Manu�cripteanführet„ bewei-
Der Grund die�er Freiheit

liegt wohl un�treitigdarin, daß die

Juden in den mittlern Zeiten, in wels

chen bie Ertheilungdes Juden�chußzes
lediglichein kai�erlichesRegal war,
unmittelbar unter der Gerichtsbarfkeit
des Kai�ers�tunden;daher �ie:�ich
auh öftersdes Kai�ersAAEGTte nannten.

War ein Beklagterdreimal citirt
und nicht er�chienen,#0 verfuhrder

Freigrafgegen ihn in contumaciam,
erÉlârte ihnder Klage�uldigt), und

that ihn in die AchtundKönigsbann.
Der Beklagtefonte aber er�cheinen
entweder per�önlich,oder durch einen

Bevollmächtigten.War die�es lehz-
tere der Fall , �oward vor allen Din-

“gendie Vollmachtdes Procurators
War die�esvorgezeigt und geprüft.

ge�chehen,�obat der Procurator um

ein interloqutori�chesUrtheil ,
úber die

Richtigkeitund Anerkennung desPro-
curatorii. Er�chienaber der Beklagte

PO, fo fonte er die Fal�chheit
Qq 3 der

y) Scheda. a. 1443. ap: Dart624pag.752,
s) Datt. aap. VII. $. 24. pag

x) Reinke de Vos a. a. O,

2/8
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der angebrachten Be�chuldigungen
darthun , entweder durch �e<sMän-

ner, welche mit ihm �chworen„
‘oder

durch die Feuer und Wa��erprobeu),
‘Der Kläger

“

vecfuhr -folgendergt:
�talt; Um nemlichalles den Nechten
gemäßzu dem End Urtheil einzulei-
ten, mußtennothwendig drei Stücke

beobachtet werden, Sie werden in

allen Urkunden genannt: Die Fra-
ge ‘des Klägers, die Stellung
des Urtheiis auf âchre, rechte
KFrei�chóffen,und die Lolge des

Umfkands. Der Klägeroder de�en
Bevollmächtigterbat nemlich in einer

_ gewi��envorge�chriebenenFormel, in

‘welcherdas Urtheil enthaltenwar, wel-

ches er �ichvon dem Freigrafen wün�ch:
té, den�elbenum ein: gerechtes Ur-

theil. Der Nichter machte es nicht
�elb�t,�onderntrug es einem Frei-
�{ö�enauf, welches die Stellungdes

Urtheils auf einen ächtenrechtenFrei:
{öfen genannt wird. Die�erbegab
Ach �ogleichaus dem Gericht, und

ihm folgten die übrigenSchöffen,oder

alle die, welchedas ius �tandiin iudi-
cio- hatten, ‘und die man mit dem

Namen der - Dingpflichtigen be-

zeichnetVv).C
|

j

Waren die�eFrei�chöffen, wenn

man �o�agendarf, von der adlichen
Bank, �oroerden�iebe�onders[child-

\
\
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gehalten.
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bortige genannt;‘dagegenheißen
blos bürgerlicheFrei�chöffen,chte
rechte Frei�chóffen.Eben die�esfand
auch bei den Dingpflichtigen�att,

“Die�eal�ofolgten dem Schöffen,an

-_den das Urtheil ge�tellwar, und-dgs
nannte man die Folge des Um-

�tands,oder derUm�tehenden,indem
die übrigenSchöffenund Dingp�lich-
tige durch die Benennung des Um-

�tandsbezeichnetwerden.
A

_Der Schöffe fragte �e um ihre
Meinungen,waren die�enun ein�tim-
mig, �obegaben�ie�ichwieder in-das
Gericht, und der Schöffe�agtedas

Urtheil. Stimmten mit dem�eiben
die Meinungen des Freigrafen, und
der den Stuhl mit bekleidenden Frei
grafen überein , �oward das Urtheil
ganz unwiederruflich, Bei�pieleda-
von füßrtDatt an w) e,

Die Nichterwaren hierbeiimz1er

bemúht;einen Schein von Unparthei-
lichkeit wenig�tens-beizubehalten, So
finden wir, daß Heinrich Murer,
welchervon der Gegenpartheiachtzig
oberländi�cheGulden �oltegenommen
haben, von die�erBe�chuldigungdurch
einen Eid �ichreinigen mußtex),

Nach- denGe�ebenfand keineAy-
pellation von die�emGericht �tatt,
‘dennes ward für das höch�teGericht

Es �eydenn, daß ein
z

¿wei-

n) Ordn. des we�tph.Ger.-in LünigsNeichs- Archiv. Part. gen. cont. Il, pag. 228.
yv) Schilter Dif, de curiis dominicalibus,

Alemann. de��elbenangehängt.
- ww)Lc. $. 29. �q.pag. 762;

x) Datr. $. 39. pag. 763.

$. 9, & 19. Die�eDi��.i�tdem jure
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zwei{chélliges Uetheil vorhanden
wax, in welchemFall die Appellatioa
án ven Kai�erver�tattetwárd.

de��enfinden wir dochBei�piele,daß
die�es,eben #0 wie vieles andere, úber-

treten ward, und nicht allein an den

Kai�er- �ondernauch an das:Conci-

lim appellirt worden i�t,
> Folgender

Rechtsfall bewei�etdie�eso�enbary).
Einem Bürger zu Osuabrück, Na:

mens Gerhard“Blom, wurden im
Jahr 1429 drei Kühevon der Weide
ge�tolen.Er brachtéin Erfahrung,
daß Conrad von Langen, ein Frei-
\<d�e,wohhhäftzwi�chenOe�edeund

Osnabrúck, der Thâter�ey,und die

Kühe bereits ge�chlachtethabe, Er

verklagte den�elbendeswegen bei dem
Gaugräfen zu Osnabrügk, Der Gau-

|

graf legte Arre�t.auf die Kühe, und

ließConrad von Langencitiren, Die:

�erentwich abëèr, und �luchtête�ich
nah Umburg, Der Gäugrafhielt
darauf in des Beklagten Hau�eGe-

richt, und �prachdem Kläger die. ge-

�chlachtetenKühe zu; �telltees aber

nunmehr dem Klägeranheimzur Ver-
folgung �einerSache�ichbei dem Fehm-
gerichte zu melden , unter dé��enGe-

richtsbarfeit der “Beklagte�tand,
Blom ließ die Sache liegen; allein

Conrad ließihn vor das Fehmgericht
zu Limbuêgladen, wogegen die�er
aber prote�tirteund nunmehrConra-

_ den vor dem Osnabrúck�chenFehmge-
richte zu Múddendorf als einen Dieb
anflagte. Nachdem Conrad da�elb�t

y) Pffling. ad Vitr, Tom, IY, pag. 486.

»

Ju: :
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dreimal vorgeladen, und nicht er�chie
nen war, ward’er verféhmtund für
chrlos erflárt. Conrad'apyellirte von

die�emSpruch an den Kai�er,wel:
cer auh eine Commi��ionauf die

Stadt Dortmund erkante , zu unterz

�uchen,ob Conraden durch die�esUr:
theil nicht zu viel ge�chehen,da er

doch vorher GerhärdBlomen nah
Limburgcitirén la��en,und erbôtigge-

we�enwäre, �ichdort zu verantwor:

tèn? — Aber der Freigraf zu Dort:

hiund, welcher vier und zwanzigFrei
grafen zu Bei�ißernhatté,be�tätigte
den Spruch des" Múddendorf�chen
Frei�tuhls,Conrad appellirte noch:
mals añ den Kai�er,welcherCommiß
�ionauf den Markgxafenzu Branden-
burg, den Pfalzgrafen ‘am Rhein,

-

und den Herzogvon Bayern exkante,
die �ich'aber_inden Handel nicht fin-
den konten; bis endlich der Kai�erci:

ne anderè Commi��ionerkante, da im

Bei�eyù-des Churfür�tenvon Cölln,
von- dem Frei�tuhlzu Soe�tdie Sa-
chenochmalsunter�ucht,abex die vo-

rigen Urthèilebe�tätigetwurden ; wor:

auf Conrad an’das Concilium zu Ba-

\el appellirte; und Kai�erSigismund
ihn zum Diener annahm, damit) ex

uur nicht in We�tphalenaufgehängt
würde, - Wir �ehenaus die�erGe-.

�chichtserzählungnicht nur, daßman-

zu wiederholtenmalen appelliren kon-

te, �ondernauch, daß ein Proces,
der vor des Gaugrafen Gericht ange-
fangen war, �obald er die Per�on

i

j Les
-
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des Frei�chdfen�elb�tbetraf, vor dem

Fehmgeriehtemußtefortge�eßtwerden.
Wenn der Richter ein Todesurtheil
aus�prach,�omußten ex und �eine
Bei�ißernüchtern�eyn,und da �iben
mit unbedecktem Haupte und ohneei-

nige Waffen 2). So bald er die For-
mel ausge�prochenhatte, warf er ei-

nenStrick oder einen zu�ammengedreh-
ten Weidenzweig-außer den Ort hin
wo das Gericht �aß,und alle Bei�iz-

zer �pienaus. Die Voli�tre>kungdes
Urtheils ward dem jüng�tenSchöffen
aufgetragen , die, wenn der Verur-

theilte nicht er�chienewar, ihn bin-
nen acht Tagen auf�uchtenzwar“ er

aber zugegen „ ihn �ogleichan dem
näch�tenBaum aufhängtena). Wenn

�ieeinen abwe�endVerurtheilten guf-
�uchten,Und fanden, #0 rief der

Nachrichter andere Schöffenzu Húl-
fe; und die�emußten ihmden Ver-

“fehmtenmitauffnüpfenhelfen,�obald
er ihnen nur zu�chwor,daßder, wel:

__ 2) Wie�audsjuri�t.Lexic.voc: Schdffen.
a): Turek; 1. C
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chen�ieaufhängenwolten ,' wegen ei-

ner fehmbarenSache nah Fehmrecht
verurtheilt wäre, Und �ie deshalb
unter Königsbannanrief; oder auch,
wenn er einen Brief des Freigrafen,

vor de��enFreib�tubhlder Unglückliche
verurtheiltwar, vorzeigte. Warei:
ner einmal-verurtheilt, �ohalf’s ihm
nicht, wenn er übrigens auch noch \o*
fromm war b). Ur�prünglich-hegte
man’die�eGerichte unter freiem Him-
mel, und an einem mit vielen Bäu-
men be�eßtenOrt ; wie überhauptdie

Gerichtein den mittlern Zeiten, o.
wie jedefeierliche Handlung, unter
freiem Himmelgehalten wurde, Fez
des Gerichthatte daher auch �einen
Baum, bei welchemdie Executionen
verrichtet wurden, und wir finden oft,
‘daß dem Gericht �einPlak unter

Bâumeuangewie�enwird. Zum Bei-
�pielin dem Privilegium Ludewigdes

Bayern vom Jahr 1332 c),

4b) Darel: „ Aberder, der verfaimt wird, alr echti�,den hilft nit, daß er
i

ag. 778: HO
/

“_

fromm�ey” declar. art. quæ�t,XI. $. 24. pag.

) ap. Freher. de: occ, Jud. Lc. Joh.Letznerihi�t.Car. M. cap. IF. Schoftelius
von unter�chiedlichen-Rechten in Deut(chl.cap. 22. $. 11, pag. $74. Darc, 1,

C. page 737.
Es! GDieFor�ehungfolgtkünftig.uid

Stave

M
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Haunoveri�(dMaggzin.
“408 Stúd, E

|

/

Freitag,-den 1gféaMai1786.
DieICNPOAURHenoderGehmgerichte.(Schluß. ) “

nter ‘dieStücke, welchebeidie-

Y fem “Gericht geheim bleiben
mußten„ gehörteunter andern

auch, daßNiemand wußte, welche
Stra�e auf jedes Verbrechenge�ebt
war. Denn niemals wird eine Stra:

fé ausdrücklichgenagunt, �ondernes

heißtimmer, es �ollüber einen �ol:
chen Fall gerichtet werden, als “in

der heunlichen Acht reche i�k2),
Snde��en�cheintdochdie Strafe des

Stranges in peinlichen Verbrechen
die gewöhßnlich�tegewe�enzu �eyn„und
die ‘hôch�teStrafe in bürgerlichen
Sachen eine Geldbußevon �echzig
Sthillingett.Auf die�eArt verfuhr man mit den
Leuten, welche Unwi��ende“hie��en.
Allein„ auh Schöffen waren nicht
von der Strafe des Stranges befreiet.
Daß �tevor demGericht belangetwer:

den konten, zeigt die Neformation
vom Jahre 1439, CP. Z+ind 16.,
daßman �ie aber mit dem Strick be-
�trafte,ERE

die Stelle in einer

a) Reform. Colon. cap.VIL
b) Frehec de occult. Jud.”pag. 48.
c) Reform. d. a. 1442. cap. 74

alten Ga 7 wo von ver-

urtheiltenFrei�chöffenge�agtwird:

¿zweiFrei�chöffen-�ollenem ‘nehmen,
und leiden eme. �iebenFú}�evon der

Stedé,
bógerden cin anderenDiebeb).

Wer �ihden Befehlendie�erGe
richte wider�eßte_oder ißnenin ihren
Verfahrenhinderlichwar, vérfielin
die von den Gé�ebendarauf ge�eßten
Strafen. Ein Stuhlhere, welcher
gegen ‘die Neformationen handelte,
mußteder Reformation Friedrichs des

dritten zufolge, cine Strafe von zehn
Mark. löthigenGoldes, welche dem

kai�erlichen:Fi�cusanheimfiel, -búf
�en. Ein Freigrafward �einesAm:
tes ent�eßt, und Kläger, welchewi:

derrechtlicheLadungsbriefeer�chlichen,
konten am Leben ge�traftwerden c),
Wereinen ungerechterWei�everklag-
te, “oder einen �olchen-

ungerechten
Kläger be�chüßtever�elin kai�et-
liche Ungnade,- und büßtehutidert
Mark

pe Goldes, davon die
Rr __eine

und hengen.en�ièbenFúß

48)
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eine Häl�tedem kai�erlichenFi�cus,
die andere Hâl�tedem Denuncianten
zufiel, Auch wurden

-

�olcheihrer, tes

ba undkai�erlichenPrivilegienver-

lu�tig,und konten �ogarin vie Acht
verfallen, Maximilian der er�te�ete
die Strafe des gebrochenenLandfrie-
dens auf die�eVerbrechen d), und es

war- die Pflicht des Caminerfi�cals,

daraufzu flagen e), —

Aus allem die�enbisher angeführ-
ten erhellet nun deutli, daßdas Ver-
fahrenbei die�enGerichten, �olange
man die deshalb vorhandenenGe�etze
vor Augen hatte, und innerhalb den

vorge�chriebenenGräuzenblieb, gat
nicht�oungerechtund grau�amwar,

als man founbedingtöftersbehaup:
tet. Und das war der Fall, fo lange
die�eGerichte bloßals hôch�teCrimi-
uulgerichte in:“WŒeftphalenbe�tauveu,
wo�elb�tdie Kai�erfie immer be�tätig-
ten, und durch óftereNefórmationen
zu erhalten �uchten:Allein, �o-bald
Eigennußtkleinerer Für�ten,und nicht
�eltenEigennußvon Privatper�onen,
dergleichenFrei�tühleaußerhalbWe�t:
phalenerrichtete, gecieth das Verfah-
ren in Unordnung.  Jch l'omme uun-

nichr auf den Verfalldie�erGerichte,
indem ich die eingeci��enenMisbräu-
rhean�ihrenwerde, und nachhervou
den dagegen ver�uchtenMitteln reden
muß.

Die ErrichtungderFrei�tähleauß
�erbalbWe�tphalenmußtenatürlicher

Ms mit89egeringenUnorduun-

0) Vetere,d. a, 149.

Die we�tphäli�chen

nahm�o gar geâchtete,

oder Fehmgerichte. 628
è.

gen verbunden �eyn.- Denn die klei-
nen Für�ten, welchenachgeradefich
der Landeshoheitbemächtigten,und
zum TheilPrivatper�onen, welchedie

Errichtungvon Fehmgerichtenunter-

nahmen,“hatten entweder gar nichts
- von den Proceßordnungender we�t:
phâli�chenGerichte, oder do nur ge-
wiße-Ceremonien.  Sie- mußtenge:
heimdamit verfahren, weil der Kai-

�er,welchemnah dem Staatsrecht
der mittlern Zeiten die peinlicheGe-
richtsbarfeit allein zukam, und deiten,
welche er damit belehnte, ihnen die:
�elbenicht verliehenhatte. Die Un-
ruhen, welcheDeut�chland�eitdem

zwölftenJahrhundertzerrütteten,hinz
derten gleichfalls die Kai�er,#0 ges
nau auf die Staatsverfa��ungzu ach:
ten, als manchergern wolte. Die

Zeitdie�esVerfalls der we�tphäli�chen
Gerichte�cktGryphianderf)ins Jahr
1400, um welcheZeit die Schöffen
�ehrmächtigwaren, und den mei�ten

Misbrauchvon ihrex Gewalt machten,
Die vorzüglichenMisbräucheund

der hauptfächlich�teVerfall der Ge-
richtebe�tandenin folgendenPunkten,
Man hielt bei der Wahl-derSchöffe
nicht mehx darauf, daßdiejenigen,

welche man wählte, Freigeborne
undZeutevon bekanter Ehrlichkeitund
Recht�chaffenheitwaren ; ‘�ondernman

und bekante
Bôö�ewichterunter dieBei�itzerauf.
Daher �agtKai�erFriedrichder dritte:

Re ordnen und gebieten, daß
” olch

6s.fia,
e) Blúm. proc. Cam. tit. XXX,$. 47. davag,219. 220,f) De Weichbb.Sax.cap;FF
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„�olchheimlichGericht fürbaß-mit
„frommen,ver�tändigenund erfahr-"
„nen ‘be�er,und'nichtdurch!bäne

„ni�ch,verachte, unehlih geboren,
„„meyneydig> odereigen teut gehal:
„¿

ten werde 360 , ts
6

Ferner wär die Anzahlder Schö
fen, welche �ichbei jedem Gericht
nichtüber eilf ér�tre>en�olte,�oüber-
máßig/groß,daß�ie�ichbei manchem
Frei�tublauf �echzig- �iebenzig,auch
wohl hundert belief kh). Diemei�ten
von die�cnwaren noch dazu ungelehr-
fe und unerfahrne Leutez und da i�t

gewißdie Meinung cines alten Schrift-
ftellers auh anwendbar,der, wein

er von den Bauer- oder Centgerichten,
bei welchen die Bei�itzeroder Schöf:

da apr -Fen auch Bauern find, redet, �prichtz

y >
neque ulla major mihi abu�ioe�levi-

uv
*

detur, quam per eos, qui rus colunt
td “ns in provinciisdiéari, ‘qui

ob igna-

| 7/2 Yam a juris notitia legibus excu�an-
1 tur i). RATS

“Hierzu kam, daß der Freigraf in

�einemGericht nicht fektenParthei,
Richter und Gerichts�{reibexwar,
welches Churfur�tPhilipp von Cölln

in'‘�einerCápitulation rügt).
Wenn wir das alles zu�ammenneh-

men, �othun wir wohl nicht zu viel,
wenn wir dem KlagenfurtherSprüch-

dem da�igenFehmgerichte�einènUr-
�prungzu danken haben�oll,

|

Denn

ertappet «worden wäre.

oder Fehmgerichte. 635:

wie Zeilérerzählt,- �olie��endie Kla-"

genfurther einen jeden, welcherdes?

Dieb�talsangeklagt ward, �ofort
henkeñzHernach,aber �ete �ie�h
zu Gericht und unter�uchten.Ward
der Gehenkte nun: �Huldigbefunden,
�oliefen �ieihn hângenzwar er aber

un�chuldig,�olie��en�ieihn vom Gal-
“gen abnehmen, und aus: gemeinek
Stadt�eckelbegraben1), Ich muß
hierbeieiner ähnlichenUngerecßtigLeit
erwähnen,welche, nah der Erzäh: .

lung eines glaubwürdigenGe�chicht:
�chreibers, chemalsimBißthumUt-
tichgehere�chethaben �oll.Man hatte
nemlichda�elb�tein:Ge�eß,de��enUr-
�prungCarl dem Großen zuge�chrie-
ben ward, nah wel<em man eiñen
Mörder niemals durchZeugen úber-

führenkonte, wenn er �ogarden Kopf
des Ermordeten unter-dem Kleide ver-

borgengetragen; es �eydenn, daß et
von den Schöffenauf fri�cherThat

Außerdem
mußteman ihn ungehindertgehenla�:
�en, �obald er einen Eid abgelegt
hatte. Die�emGe�eßzentgegen führ-
ten zwar die Bi�chöfeeinen förmlichen
Jungiti�itionsproceßein, wobei Zeugeit-
zugela��enwurdenz- allein, �et der

Schrift�tellerHinzu,

“

die�ebraucht
man nur gegen arme Leute; denn �&
oft ein Voruchmerim Lande etwas

verbrochen hatte;

-

berief ex �ichauf
das Carolingi�cheGe�eß,und fo blie-

5) Reform. Franeford. 2. 1442,$. 9. Aventin. annal, lib. TV. € 6. $.16.15.pag:
314. Aen: Sylv Lc Maunfter Co

h) Weichbild. Art. XVI. :

| Î) Petr, ab Andlo. lib..I, cap. 13. Ub.I

|
“

1) Golda�isReichs�ab.pag. 236.

|

|

| worte Glauben beime��en,welches
|

|

|
|

|

1

smograph. lib, UI, c, 45L pag. 1979.

her Tad Aa UE ASTA.
|

1) ln Append.Topograph. proy, Au�ßtriac,voc. Klagenfutth,pag. 14.

A2



631 Die we�tphäli�henoder-Fehngericße®832
ben inehrentheilsdie Verbrechenun- Das ging �oweit, daß�ie�elb�tdeut-.
be�traftm), Ein-merkwürdigesBei: �cheReichsfür�tencitirten, und in die

�pielvon der Ungerechtigkeitdes Ver:
“

Acht erklärewwolten. So verklagte
fahrens führtDatt an. “JuinJähr Ca�parThörringerden HerzogHein-
1439 beflagte �i<ein Bürger einer rich von Landshut vor dem Fehmge-
gewi��enReichs�tadt-beim Kai�erAl- richt n). Selb�tden Kai�er‘untex:
brecht, daß�einBruder Clas Richen- �tanden�ie�ichvorzulaten , wie das

bach von einigen Schöffen, ohne Bei�pielbewei�er,daß die Frei�chöf:
Schuld; und wider Gott und Recht fen im Jahr 1470 Kai�erFriedrich:
�eyhingerichtetworden. Manunter- den dritten verabladeten, „an die kd:

“

�uchtedie Sache, �owohlvon Seiten „ nig- und kai�erlicheDing�tadtund
des Freigräfen„

als auch von Seiten „Freyen�tuhlzwi�chenden Porten zu
der Stadtgerichte, und aus dem Ge- „dem Wurenberg,, zu er�cheinen0).
�tändnißder Schöffenergab �ich,daß Schon lange vor die�erZeit übten die
keiner von ihnen‘mitdem andern in Frei�chöffenzu Frankfurt eine alte Ge-
der Ur�achder“ Hinrichtung überein- wohnheit aus, nemlichdieNeichsfür-
�timmte,�ondernalle bloßdem einen �tenzu belehnen, �olange der Kai�er
Schöffen, Namens Seiß,- auf �eine�ichjen�eitsder Mo�elaufhielt ; wel:

Erzählunggeglaubthatten. Die Ge- ches das Bei�pieldes Bi�chofsAdolph
rechtigkeitihres Urtheils läßt�ichdar: von Lüttichim Jahr 1 309 bewei�etp)-
aus leicht abme��en. Un�treeitigrúhrtendergleichenEin:

© Die Frei�chôöffennahmen �ihvie: griffein die kai�erlichenRechte daher,
lerlei heraus, wozu �iedoh gänzlih weil die Freigrafenglaubten , �te�tell-

feine Macht hatten, - Da ur�prüng-ten die Per�ondes Kai�ersvor , vow
lich ihre Gerichtebloß peinliche Sa- welchem �ieihre Freigraf�chaftenzu
chen zuunter�uchenund zu richten hat: hn hatten, zu welcher Meinung �ie
ten „�o ciu dochweiter

„ und , auch zum Theil in ihren Lehnbriefen
zogen auch bürgerliche“Proce��evor berechtigetwurden. So heißtes bein

>

ihrGericht, bei denen �edoch ein von Datt in einem kai�erlichenRe�cript
jenem ver�chiedenesVerfahren beob: Friedrichdes dritten, an den Gra-

“

achteten. Auchwagten �ie,obgleich fen Gerhard von Siegen vom Jahr
jedes Gexichtur�prünglichin �einem1467, worin der�elbezum Prä�esder

be�ondernBezirk einge�chlo��enwar,
“

we�tphäli�chenGerichte con�tituirt
über den es“nicht gehen �olte,in-ganz wird: ,„„darum�obefehlen wir, aus

Deut�chlandCitationen ergehen zu „römi�cherkai�erlicherMacht, geben
la��en,und von allen Ortenher Par- „dir hiemit auch vollen Gewalt mit

» theien-vorihrenRichter�tuhlzu laden, „„diè�emBrief, ern�tlichPSE4

i

wé

3

zs

D

„da
m) Hoc�em.in vita-Adolphi a Marcas epi�cop.Leod, cap.ç. i

;

m) Aventin, anna, lib. VIL cfr. Joh. Bu�ch de reforme mona�t. lib. IL cap. 42, �g.
o) Wencker in apparatu archivor. $. 69. pag. 383. /

p) Hoc�em.in ge�t:pontif. Leod. ib. H, ‘cap.4. cf

US



zz Die we�tphäli�cheh

„daß dü äu un�erer“�tatt,von uk�erund

„des heiligen Reichs wegett, und als un�er.
„und des heiligen NeichsStatthalter, bis!
„auf un�erefernere Ge�chäfteund Wieder-

„¡rufungdarob �eye�iu. �w?

Bri den großenUnordnungen, in denen

al�odie heimlichenGerichte lagen, fonte es

nicht fehlen , daß �ieeine große La�ifür
Deut�chlandwurden. Die häufigenKla-
gen, welchewir bei den gleihzeigen Schrift-
�tellernhierbei:finden,bewei�enhinlänglich,
in welchem!hohen Grade �ices waren. Jos
hann von Frankfurt; in �einemhierüber
be�ondersge�chriebenenTraktat, bricht zu-

weiten in’die bitter�tenVorwürfe aus, w0-

von ichnur folgende Stelle zum Bewei�eanz

führenwill. Ec famatos a quibusdam, quod
aliqui tales, qualemcungue vela qualibus-
cunque impetraverint talem gualem pote:
�tatemita �u�pendendihomines, qui vix
digni ef�ent porcos cu�todire;�ed quod
fint homines per �e �u�pendio_digni, fi

benea&ns & ge�taip�orumdi�cuterentur:

& quod tales vident fe�tucamin oculo fra-

tris, trabem autem maximam in oculo

propio non confiderant &c. r).
“ Wie nothwendig nun bei die�emVerfall

der we�tphäli�chenGerichte cine Verbe��c-
rung der�elbenwar, wird ein jeder leicht
cin�chenkdnnen ; be�ondersda man in Er-
mangelung anderer Gerichte von be��erer
Ordung, und beidem großenAn�ehendie-
�erGerichte, an eine gänzlicheAb�chaffung
der�elbennoh niht denken konte.Wir wer-

den al�onoh die gegen die eingeri��enen
Misbräuche und den Verfalldie�erGerich-
te angewandten Mittel kürzlichdurchzuge-
hen, hernach aber den gänzlichenVerfall
der�elben'zubetrachten haben.

Die ex�tènMittel, deren man �ichbedièn-
te, dem grau�amenund ungerechtenVerfah-

q) Datt.lib. IV. cap. 3. 9.5. ag. 740

oder Fehmgerichte; 634
‘rxéi die�crGerichtezuentgehen,be�tandenin:
Freiheitsbriefen,welwhemän �ichvon dent

Kai�er‘gebenlicß, und durch die man: �lch
gänzlichdie�erGerichtsbaricitentzog. Bes
ouders thatendie�csdie Städte, welche
überhauptmehr gedrü>twurdeilin denmitt-
leryZeitenals andere,und haupt�ächlichdies!

e Freiheitsbriefe�ichgeben lie��en,um-gänzs
ih von aller fremdenGerichtsbarkeitfreizu
cy, indem fiè ihre andern bereits erlange

ten Freiheitenno< immcrfür un�icher,und
mit Necht fü unvslltommen hielten, �olan-’
geAuswärtigeunter dem Vorwande derJu-
risdiftionnoh innerhalbder Stadt freie
Machtzu di�ponirenhatten. Das älte�te
von die�enStadtprivilegiis,welches mix

bekantworden,i�tder vou Heinrichdem fünfs
téu 1111 dex Stadt Breñten ertheilte, und:
‘bereitsoben erwähnteFreiheitsbrief.Haupts
�ächlihaber findenwir docher�tdie�ePris
vilegiennach dem dreizehntenJahrhundert.
Dahin gehörtz. B.der Freiheitsbrief der

Stadt Dortmund von Ludewig dem Bayern
ima Jahr 1332, worin ihr die Freiheit gege-.
ben wird, daß kein auswärtigerFreigrafin=
nerhalb der Stadt ein heimlichGericht he-
genfoll, denn die Stadt Dortmund hatte
ihr eigenFehmgericht,welches wir noch im
Jahr 1441'da�eib�tfindens). Ferner haben
wir ein �olchesPrivilegiúmfür Straßburg
vom Jahr 1451; von Friedrich dem dritten,
welchesin den Jahren 1452 und 1460 be-.

�tätigtwordene). Jmgleichendie Stadt
NürnbergvonFriedrichdemdritten imJahr
1459 u). So wie auchdieStadt Aug�purg
vom Jahr 1482 v); und die Stadt Nord-

hau�envon Maximilian demer�tenim Jahr
1498 w). Auchbekanien die Erzherzogevon

Oe�terreich, die Grafen Dieterich, Cuno"
und Johannvon Mander�cheidtund Blan-
kenhain, Graf Philipp von Hanau , Her-

»
3

“09g

3. 9. 5.
pag. , \

| PE
D

«S2

x) Johannes a Franctordia’in tra, contra Scabinosocculti Judicii; Feymeros âàp-
pellatos.

s) Datt. I. c. cap. IL pag:
€) Schilter, dipl. & doc. vi

u) ibid. pag, 143 & 268.

734: tels

it. Friedr, III, illu�tr.pag, 37 & 134.
#

v) ibid. pag.164. LünigsReichsarchiv. part. �pec.cont. IV. tit.Aug�pürg.“p.110,
/w) Frommanns Chronik der Stadt Nordhau�en.Vol, 1V. pag. 865, Mi�cyt.

ALL



635 Die we�tphäli�chen
¿0g!Eberhard von Würtembergu. a. 11.
�olcheFreiheitsbriefex). Pab�tNicolaus
“derfünfteertheilteim Jahr 1451den Frank:
furtern einen �olchenFreiheitsbrief gegen
die heimlichenGerichtey). |

Bisweilen compromittirte man auh, um

die we�iphäti�henGerichte zu vermeiden,

auf die Wi
1 r

eincs benachbarten Für�ten,welchesdas

Bei�pielJohann Secydelinanns beweißt2).
Gleicherge�tai� in dem Freihcitsbriefe

>

Sriedrichs des dritten, für dieStadt Stras-

burg, georduet : daß die Bürger zu Stras-

burg in der er�tenJn�ianzvor den Wi��en-
den der Städte Ba�el,Wormbs und Ulm,
welche dazu cine Commi��ionernennen �ol-

len, belangt werden konten. Zuweitenmuß-
fe der Kläger�ogar eidlih den we�iphäli-
�chenGerichten ent�agen,wie in der Sachè
Eberhard Nörichs von Eßlingenge�chaha).
Sinde��enwar doch�elb�tindie�enFreiheits:
briefen fe�ige�ckt,daß eincr wegen ver�ag-
fer Ju�iiz, oder verzögerterNechtspflege,

{ich immer wieder andie we�tphäli�chenGe-

richte wenden fonte b). iO

Nu��erdie�enFreiheitsbriefen�uchten�{<

die Für�tenund Städte auh dur<hBünd-
ni��eund Verträge gegen das Verfahren
die�erGerichtein Sicherheitzu �eenc).
Beil aber durch alle die�egebrauchtenVers

_ wahrungsmittel nochimmernicht das Gans
ze gegen gewalt�ameEingriffeder we�tphä:
li�chenGerichte ge�chüßtwar, fo trugen
die Reichó�iändeendlichbeidem Kai�erauf.
einegänzlicheJ er Gerichte

an. Bereits im Jahr !494 �olldie�esbei
dem Kai�erNupredtge�chehn�eyn,der �ich
wenig�iens.genau von- der Lage der Sa
umdie�eZeit zu unterrichten �uchte,und zu

dem Ende einigeFreigrafen undSchöffen
übergewi��eFragenvernehmenließ,welche

�endender Reichs�tädte,oder

e Reformation die�erGerichte“

oder Fehmgerichte, 636
wir �aintderen Antwort no< haben d):

Auchhat man noch eineeite MO
matioa Kai�erNuprechts, welchenah dem
ZeugnißDatts in der Skuttgarder Bibligs-
thc im Manu�criptvorhanden i�t,und den
Titel fôhrt: „Der heimlichen Acht, Frei:
grafea und Schöpfen, we�iphäli�cherGé-
ritsordnung und Statuten, welcheswei

landvonKayferCarl dein Großenhochiöbli-
er Gedâchénus, anno 772 Jar, aufge»
rit, und durchder�elbenerlichen und Hoche.
löblichènGedächtuußKönigNuprechts a=

no 1494 Jar, mit �ciacrOrdnung zu er-

haltungder wi��endenStulgerechtigkeit,
wiederum in vielen irrenden Stuen erxnes

wert undbekräfftigkworden i�—
= außvie--

len aiten des heimlichen Gerichts frei�chö-
pfen �chrifftentreulich zu�ammengepracht
anno 1546per J. C. R” - Allein i biz
hierin völligmit Datt der Meinung, daß
die�eNeformation nicht �oali i�,�ondern:
vielleicht erf wenige Jahre vor dex CdUnis

en Reformation gemacht worden. Viels

leicht i�tdie�esder Entiourf, welchen die

Neichs�tändeim Jahr 1437 zu Eger auf
dem NReichstagedem Kai�erüberreichten,
und auf welchen die folgendeNeformation
gegründetward. Das be�tärktdie große
Nehnlichkeit, welche in die�enbeiden Res
formationen �ichbefindet, au wird.in dex
Cbllai�chenReformation keiner älternVers

peENSa
wie doch in allenaudern

ge�chieht. 4

„ImJahr 7437 trugen-al�odie Neich®-
fändeauf dem Neichétagezu Eger deu
Kai�erSigiómundvor, daßer eine gänze
liche Neformationdie�erGerichte veran-
�taltenmdgte; welche unter Friedrich dem
Dritten endlichauh dur< den Erzbi�chof
Thevdorichzu Côdn, im Jahr 1439 auf
der Zu�ammenkunftzu Ara�pergMange;

macht

étD

x) Linigs R. A. part, �pec.cont. IV. pag. 37. Tom. 1. �pec,�cc.pag. F19.Schil«
-- er. pag. 117, Limnæi- jus. pubLlib. V. pag. 37

;

j

SO Eccard de jud. féhm.- ap, Piltor« amœn. P, IV. Pag848 $. 12.
z) Dart. L c. $. 63. pag. 757

b) Privil. Argentor. an; 1452.
4) Declaratio arricutorúm âd'

a) Datr. I. c. $. 69. �q...
c) Dare & Schilter Il; ce.

indiciaWe�tpkalicapertinentiumaScabinis anno 1404
-_- „adinterrogationem Rupecti‘imp.faGa; ex MÉ. membran,ap« Datt, lib. IV,

Cap» VILL,pag, 777:
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mat ward e). Die�erReformation folge
te bald cine neue, in welchernicht nur die

alfen Verordnungen be�iäligt,�ondernauch
einige neue, mittlerweile einge�{lichene
Misbräuche abge�ielltwurden. Sie ward

unter Friedrich dem Dritten im Jahr 1442
auf dem Reichstagezu Frankfurt bekant
geinac<ht,und ihr Hauptinhalt war folgen-
der: man �ollkeine andére als der Stif-
tung gemäßeund ge�chickteNichter �rben;
es �ollciner blos fehmbarer Sacheu wegen,
und nah Necht und Biliigkeit vorgeladen
{erden ;- bewei�ctaber der Oberherr des
Vektagten , daßdie�ervor ihm und nicht
vor fremden Gerichten �ichenmü��e,o
�olldie Citation zurückgenommen,und die
Sache an den Gerichtshof, vor welchen
�iegehdrt, zurhEgegebeniwerden; wena

hiergegen gehandeltwird; �olldas Verfah-
xen null und nichtig �epa.

;

Die Fár�teaund Reiché�iände,welche ia
die�erPeriode die Landeshoheit fe�i�clten,
mußtenvor allen Dingen ihreUnterthauen
von �remderJuriédiction be�reien; und
daß die�eshiexunter geiucht ward, bewcißt
die ganze Reformation. Daher kam es

auh, daßdic�eUrkunde in dem funfzchn-
tea Jahrhundert ciu. �ogroßesund: ausge-
breitetesAn�ehnerhielt, als bei uns der

iing�teReichéab�chiednur immer haben
kanz \s daß man ‘fa�tin allen Acten der

damaligen Zeit �ich"auf die�elbebezicht.
aximilian der er�tefand daher auchnichts

hinzuzuthug,als daßer �ieauf Er�uchender

Neichs�tändebe�tätigte,und aufs neue ein-

hâr�te, indem er auf die Uebertretung
der�elbendie Strafe des gebrochenenLand»

friedens �cóte. |

Inde��en-wardde< nichtdurhgehends
�vFe�tdarauf gehalten, als wohl ndthig

a

geive�enwäre, und man aus oberwehntem
Grunde wohl muthmaaßen�olte,Denn
auf dem Neichstage zu Trier im Jahr 15 12

erhoben die Neichs�täudeaufs neue Klage
gegen dic�eGerichte, und drangen darauf;
daßman fie ganz uad gar ab�chaffen�olte.

Die we�tphäli�chen‘oderFehingerichte:638

Freilih mußte ihnen“ein �olesGericht
immer hinderlich �eyn“da cs offenbar ih-
rer eignen Macht �oúaciheiligwar; uad
�iéhâtteu damals die gänzlicheAb�chaf-
fung gewißdur<ge�cßt,wenn aicht Chur-
für Philipo von Côln dagegea gewe�en
wäre. Die�er,als Herzog von We�tvha-
len, wolte niht, daßMißbräuche,wele
<e der Eigeanußund dieUnwi��cüheitein-
zelner Per�oneneingeführt hätten, das

ganze Land We�iphalen�eineralten herge-
brachteaRechte und Gewohnheiten beraus

Man überkrugihm daheksben�olten.
eine neue Verbe��erungdie�erGerichte vors

zunehmen,weicheser auch that, indem er

denGerichtendie VerordnungenMaximi-
lians. dès er�tenaufs neue mittheilte, und

aufs�treng�tecin�chärfíe.Cart der fünfæ
�orgtegleicherge�taltfür die Verbe��erung
die�erGerichte ‘i

,

Wormsim Jahr 1F12, $. und nachdem 1c.

Merkwürdig if es, daß er in die�erStelle
das Nothweyli�cheCammergericht mit den

we�iphäli�chenGerichten in eine Kla��e�ekt,
und be�ielt, daß in beiden einerlei Recht
gelten�ole. Juin Jahr 1522"be�tätigte
Churfür�tHerrmannvon Cölludie Verords
nungen �einer“Vorfahren hierfiber , und

machte �ieaufs neue öffentlichbekant; und
im Jahr 1557 endlich ge�chahdie�erGe-
richteauh în der Cammergerihtsordnung
Erwähnung - wo�clb�fe�tge�etztdard, daß
der, welcher�i<derUrtheile der we�iphäe
li�chenGerichfewider�eßkenwürde, in cine
Geld�irafevon zthn Mark lbthigen Goldes
verfallen�eyn�vlte,welches in der Cant

R dena vom Jahr 1614 wier

derholt i�t£)
Bei Erwágungaller die�erBeimühuns

gen, welcheman �ichum die Verbe��ernn+-
gen die�erGerichte und ihrer Verfa��ung
gegebenhat, muß einem natürlicherWei�e
die Fragecinfallen, wie i�isgekommen
daßiir kine �olcheGerichte mehr haben,
u2e'zu welcher Zeit und von wem {�ind�te
abge�chaftworden? Ob �i gleichdiesn

e) e, Golda�t.N. Saf. P. 1. pag. 163-166. “2 eN 457A
f) O. C. J. a, 1555. Pare. Il. tit: XX. $, 7, item dls der, d. a.1614. Part. IL, tie,

XXI. $. 7. item gls der,

dein Neichsab�chicdezu

Ft



639 Die we�iphäli�chen
in neuenZeiten ‘ereignete,\o könnenwir

doch nicht recht viel ‘davon �agen.Die
“

mei�tenGelehrten, welche�ichum die Ge-

-<zichte die�erGerichte Mühe gegebenha-
ben, �indzwan der Meinung, Maximilian
der er�tehabe bei Errich�ungdes Reichs-
cammergerichts die�eGerichteabge�chaft.
Sie beziehen �i dabei auf eine Stelle in

4Oerlichs Augipurgi�cherChronik2), wo-
�elb�t.ausdrü>lih ge�agtwird, Maximi-
l
Verfa��ungwegen, auf cinem Reichstage
zu Côlla im Jahr 1512/dur<hein förmli-

chesDecret abge�chaft.Alleinviele dage-
gen vorhandne Gründe bewei�endie Un-
rihfigkcit die�erMeinung. Denn er�tlich
kenut man den angeführtenReichsab�chied,
oder wie Werlich �agt, das dffentliche
Fai�erlicheDecret, gar nicht; und in kei-
nem einzigen der Reichsaß�chiedefindet�ich
etwas davonz qußer,daßes in deimBeichs-
‘ab�chiedede��elbenFahrszuTrier und CöuUn,

__ ‘ganzimallgemeinenheißt : daß Jedermann
vor �einemeinheimi�chenund dem Neichs-
cammergericht�ollkönnen belangt werden,

nicht aber vor auéläadi�chenund fremden,
und daßdas Verfahren de��elben�ollnull

/

cv

'und uichtig �eyn. Ja der Capitulation
Philipps vou Côdilnvom Jahr 15 t2 heißt
es �ogar:ganz ausdrü>lih; daß, teng

Philipp es nichr gehindert hâtte, die
we�iphäli�hzenGerichte gänzlichwürden
abge�chaftworden �eyn, Zu ge�chweiz
gen y daß no< im Jahr 1522 auf Be�chl
Carl des fünften eine neue Virbe�irung
durch Churfür�tHerrmann von Côilnver-
an�ialtetworden ; daß: eben die�crKai�er

ian habe die�eGerichte, ihrer �{lehtea"

im Jahr 1445 der &

Freiheitsbriefegegeud
und die Cammergerich
1555 deu, welcherd
der haudeltf, ciner, P
ldthigenGoldes unterwirft.

tóordunngvom Fahr
e�e Gerichten -Zuwi-
ven von zehn Mark

És waren die�eGerichleal�ono< lange

den, und zwar nicht
úHar�te.

) Part. IL: cap; L

Zeit nah Mayimiliandem er�tenvordag:
insgcheim, �ondern

pag. 16

tadt Wimpfen noch“
ie�eGerichteertheilt;

oder Fehmgerichte, 64d
:

ganz offenbar; jedoh \o, daß nunmehrdieStadtobrigkeit die�ctibenn dA
vorge�chriebenerProccßordnungverwaltes
te, daher in peinlichenSachen die peinli-
<e Halsgerichtsordnung Carls ‘des fünf:

‘ten beobachtet werden mußte. Er um die
Mitte - und das Eade des vorigen Jahr-
hunderts , gingen �iegänzlichunter, wo;

von dieUr�achentheils darin zu �uehen�ind,
daßdamals die Landeóherrn bei der voll-
fommen�tenLandeshoheit auch die peinli-
he Gerichtsbarfeitbe�aßen,und die�elbe
durchihre Gerichteund Aemter verwaiten

lie��en,theils in den vielen von dem Kai�er
erthciitenFreiheitsbriefen und Exemtionen:
Jm Jahr 1649 war ein �olcherSchdppen-
�tuhlannoch zu Hérvorden im An�ehn,wet-

ches aus der Chur-Brandenburgi�chenDes
duction entgegendieStadt Hervorden, von

Thomas Schlip�icin,und deni Nbolitionsé

Fahr t6F0 erhelit.
Nach dem Jahr 1664 findet man weiter

feine“Spur von dem Da�cyndie�erGe-
richte, denn “in dem Jahre ge�chiehtder

STE ¿u Glandorf, Bergfeld und

_decrèt Churfür�tDriedrlhWilhelms vom
t

Middendorf,bei Gelegenheit der Ra-
vensbergi�chenAustau�chuugs�ache,zum
leßteamal Erwähnüng

Weit früher�honwurden die�cBerichte
-

in Preußen abge�cha�t,wo�elb�t�ie�ich
gleichfalls einge�chlichenhatten , und cin
großesAn�chnbehaupteten. Die vielen Ze-.
�{hwerden,welcheder deut�cheOrden, ‘und
die Städte gegen �ieführten,machten ihnen
bereitá im Jahre 1448 ein Ende; denn da-
mais würkte “derHochmeißerdes Ordens
eiae Bulle vom Pab�taús ), wodur<
die Länder Preußen und Liefland von der

Gerichtsbarkeit der Fehingerichte-eximirt
MOULE C ARA

Die�eswird biergenug�éynvon den we�t
phâli�chenGerichten,deren �ohäufigauch -

in neuern Schriftenerwähnt wird, und de-
ren Ge�chichtebisher uoh �owenig unter-

�uchtworden i�t. LANS

ROLE C. WMeißnev..

_h}’Die pâb�tlicheBulle i�datirt: Rom. apud: $. Potentianam.d 2, Sept, 1448. 8c.

Schütz. hißtor. rer, Pru��lib. IV, pag. 172.



111:Vön denWi��endendes Wi�ifäli�henGerichts:
Vor�chlaggéthan'7�tatt“der bíe Firs
thürne-zu heftig et�chütterndéuGlofen
metállie Platten anbringén,und �olchewe
dur< einen Hammer “an�chlagen¿u la�s
�én. Der Vor�chlag, den - ih ‘gethäu
habe, i� noch einfacher, und macht‘un-
jeré to�tbaren‘Gloteuchärme,diebey

89:

ohnehin �oäu�a
anz -entbehrlih,

nn mau fie ni<t etiba zueéingebilès
fen Zierdeelner Stadt, oder zü-

es:�ellingeiner UherRENE Wrns

iaN
M

ént�téhéndenGewitter
(t�t'gefährlichPR

TIE BC SGO E ae

IU Aid

Vonden wi��endendeswe�tfäli�chenGerichts.N
Fn einembep-demSchwäbi�chenBund

Yo.FGISo verganbelfen.COEteugen
1) Nudolph.bottHohenedeinEdele

mann zu Zrochtelfing, |

2) BartholomäBeißer/Burgvogtzun
_5)VühelyA8Ü

O3 ilhelm ger won,erinEne
Hans ub von Îllen�iWen

25 KausSt oß O0 DoVentritbdinajel
folgenden mértwtdigenVorfall

11 Vor 45 Zahrett; mithinYo, EN
háttenfich die Wi��enden,‘14. an der
Zahl’, nach Wildburg�tetten gelegen,

dort �elb einen Tag ange�chlägenund
rechtliche Handlung‘Pflegenwollen. Als
aber der dâmaßls regierendeGraf Writ
oon Oettingen ‘des berihrètworden,

;

O

habe er alfogleich30. Mann zu MENAund 200. zu Fuß abgeorditet, die

Meli�éûdenim Wirthshaus aufheben
ihrer 13. gefangennach PYA:Vid!
SE führen , au aes,uad mit dem Ent�chluß,e erd fen,
bereits Säcke machéènla��en,vo wel-
chem {mähli<hen Tod �é"die Fürbitte
der Oettingi�chenEdelleute gerettet ha-
be. Der I4te von ihnenhingegen,
Ka�par“Schniß,ein Be>von,H�e:
x)Octting.Wochenblatt1787.Ne3334,

AchtesStück 1788 012

e

vgl,‘der�ich:fè Feiner:Gefangennéha
Mug! EN awvollèn/�eyer�oWen
‘wordeu-UA ru Bitt

Esfrágt i l�o,wagfinddenndiele
Wi��endefür Lente gewe�en.Dex Burg-

; 004Beißer.Meltfle für DETEa, weil
man Me ertränfènwollte, wahre

Efllduonsdf6t Uns.ese Bia DettingieDéNREBe oder We�s

Be # dl Wi��endeoder

E e ‘die�esGerichteswird:
�chon.Kai�erKeindem HBroßen

- zu te:

Än�engsfui“eddi E �ichSebaAnfang e�tfalèn,wo es unë
ter -der;*Deduttigcht des. :Hèrzogsvon

We�tfalèn's 4 Fai�erlichesLandgericht.
‘vor�tellte,und miteineë Jugui�itiongee

“¿geitdiei Ud.Unglaubigenverbun-

E Kärt
)2Cubos

Im Jahr137 1, ébficteté.REeinen 2 Ma alen.
Als“Mi diéfetunoh und nach. i mehs
re�tenStände in Deut�chlandbeytraten,
und zu de��en:Haubhabung be�oudere
Friedensgerichteauf�tellten7 �o,ge�chah

OE MEGuiedangerichteduchas
4 pH 45 dd

224



o.

dèn Namen und die Form der heimlichen
We�tfäli�chenGerichte annahmen und �ich
durch die�eVeranla��ungüber das ganze

. Reich verbreiteten, Denn obgleich Kai-

AWenzel Ao. 1387. den We�tfäli�chen
andfrieden“wieder aufgehoben und ei-

nen ándern nachher ewichtethat zz�o�ind
doch die heimlichen W�tfäli�chenVerich-
te. bis zu Anfang des 16ten_ Jahrhun-
derts geblieben, und haben durch ihre
Grau�amfeiten
die laute�tenKlagen verur�acht.

Insbe�ondéere.gibtimän den heinilichen
Richtern zu Klagenfurt �chuld,daß fie
eiten des Dieb�tals?bezüchtigtenMen-

�chen.zu allerer�tgehenft,und-danir �ich
niederge�eßtund unter�uchthätten¿*ob:
er wirklich ge�tohlenhabe oder niht.
AuchSpangenberg in �einerMansfel-
di�chenChronikerzählt, fie �cyenfo ver-

me��engeworden, daß �evermeint, ihre“
Gewalt er�ktrecfè�i<durs ganze Deuts
�cheReich, daher �iedann ohne Scheu
¿u weit gegriffen; UAue Leute iß-
res Gefallens zum Tode vërurtheiltund
üms Leben gebracht ind darnach allerer�t
erfennen la��en,ob ihnen Recht odêx Uti-
weht ge�tehen) 41512 aud 22

“

Das Gericht mußtedie kai�erlicheHo-

4

anerkennen,wiewohl es fich �el

Kai�erFriedrich 111, um Leib, Ehr und
Gut

Pet
den die Freyheit nahm.Die

ober�teNufficht hatte der Kurfür�tvon

Célln als Herzog in“ W en.‘ LR=

wohin man von den‘ader “Gerichten
appelliren und �ichRaths ‘erhohlen
fonnte. A
Dié richtende Per�onenwarên Stußl-

herren und Freygrafen, welchedäs Ge-
richt i�!‘einambe�timmten“Bezick©von

Kai�erzu Lehen überkamenund den Vor-

*) \. von Senkenberg vont dex Kat�s&zl.

und Aus�chweifungen:--

heit und Gerichtbaxfeitder Hofgerichte
i

<<�elb�tden

“Doxtmund war ein Generalcapitel,

11], Von-denWi��endendes We�tfäli�chenGerichts.

�igführten. Jhre Bey�izer,deren we:
nig�tens:4 �eynmußten; waren die
Frey�chöffen,welchedarum die Wi��en-
de hießen, weil �ieder Heimlichkeiten
des: Gerichtes wi��endwaren. Yedex
-Freygraf und Frey�chéf�femußte auf dee
rothen Erde, d, i. in We�ifalenbelehnt
und béeidigtworden �eyn.

A

“Es gab feine Stadt, keine Négiërüng
und keineKanzley, unter deren Bürgern
uud Mitgliedern nicht Wi��endeverbor-
gen gewe�enwären. Jn Liördlingen
mußtejedesmahl der Stadt�chreiberein
Wi��ender�eyn,welcher �ogar eine eis
gene Gerichtsordnung“in Bécriährüng

alta 24.8 4 R494,

Auch Graf Wilhelm von Oettingen
war in �ub�tituirterFreygraf, weswes
gen er Ao, 1467. «is We�tfäli�chérRichs
tex die: Reichs�tadtWeißenburgmit Exes
cution überziehenwollen: #)

i

Die Axt bey die�emGericht zu vere
fahren, war ver�chieden,je nachdem dex

Beklagte abwe�endoder gegenwärtig,
wi��endoder unwi��end,und von einen
Schöffen oder einem Unwi��endenanges
gebet war. Auf alle Fälle aber wac

die �chnell�teExecution zur Haud , und-
wenn fich auch einer durch die Flucht
retten und verbergen wollte, �s�chlichen
�ichwenigfens immer 4, Wi��endeauf:
das geheini�tein ganzen Neich herum,
die den geflüchfétenaufipürten und wo
�ieihn fanden, am näch�tenbe�tenBazin.

 hinfnüpfcea.Ein Me��ernebendenháns
genen Leihaam in deu Baum geite>t
zeigteau, daß �iees als Freydie.
gethan, und. niemand duxfie es wagens
ihnen hindertic)zu:�eyn. (

‘Heimlich’hießendie�eGerichte daher,
weil dié! Anfklaginins8geheimge�chahen,
das: Ur thel"tmd-�elb?die Erecurion ges"
heim und in der Stille gefällt und voll-

cee v0 RSS cn tunbRet"
GerichtsbazkcitinDéutfchlaüd,Beólaze 25.



Ili,‘Von den Wi��endendes We�tfäli�chenGerichts,

¿ogenwurde. Und auch das; ob einer
ein We�tfäli�cherFrey�{<ö�und Wi��eti-
der �ey,war für den Ungeweihten ein

Geheinmniß- :

ten die Sché��endurch den feyerlich�ien
Eid geloben : ere tue

py Daß ‘fiewvöllten ‘die heilige Vehme
“verheelenvor Weib und Kind, vor Va-
‘ter und Mutter , vor Schive�kerund

Bruder, vor Feuer ündWind, vor allem

was die Sonne be�cheintund der Regen
‘benetzt,vor alle dem, dás zrwoi�chenHim-
mel und Erde �chwebt.// MOE
«Wenn fie nun die�enEid abgelegt und

die Heimlichkeiten erfahren hatten, �o
wurde ihnen zugleichdie angeblich�chon
von Kai�erKarl M, ge�ctßteStrafe des

Verräthers eréffnet,nach welcher derjes
nige, fo das geriug�teden Men�chenoder
den Thieren offenbart, unvertagt ergrif-
Fen, ihm �eineHände und ‘Augen ver-
bunden, bie Zunge herausgeri��en,und

er an einem drenfachen Strick 7 ARhöher, benn ein anderer Dieb, gehenkt
werden �of,

I

“Die Feyerlichkeiten,womit �ichdas
Heimliche Gericht ver�ammeltey -waren

an mehrern Orten die�e1
-

AN

Um Mitternacht ver�ammelten�ichdie
Wi��endenauf dem Kirchhof desjenigen
Dorfs oder Fle>ens , in welchem �ie
ihr Gericht zu halten ge�onnénwären,
Mit Anbruch des Tages vérkündigtedàs
Läuten aller Glo>ken den Inwohnern die

Abkunftdie�erfurchtbaren Gä�te.Alles,
Groß und Klein , mußte �h nun auf
das freye Feld begeben und in einen
Kreis nicdex�ezen,in de��enMitte der

Freygraf neb�t �einenSchéffen �aß

parsDegen und Stri> vor �ichliegen
atte,
Die Verbrechen, Über welche er von

den Schöffen heimliche oder von den

‘warenfolgende:

Bey ihrer Annahme muß-
*

Feit gegen das Gericht, �eineSchöffen
|

A AO ÉT
è

44 e Re annahm,

Keterey und Unglauben, Kirchenrauby,
Hochverrath, Mord und Mordbrennen,
Nothzucht, Rauberey, Dieb�tahl,Ver-

weigerung Rechtens und Wider�pen�tig-;

.

und Boten. 2c-

“Saß ‘im Kreis irgend Jemand, der

wegen �olcherVergehen nicht- im be-

�tenRufe war ; �otrat ein Schöéffe zu
ihm hin, berührteihn mit �einemweißen
Stab und: �agteihm lei�e| die Worte
ins Ohr: Freund, es i�tanderswo #0
Hut Pxod e��en,wie hier; das heißt:
Freund, wenn du kein gutes Gewi��en

ha�t,�o�tehauf-und geh davon.

War nun der auf die�eArt cin und

¿weymah!gewarnté Mann �ichnichts bs-

fes bewußt, fofönnte ers darauf anfora- -

men la��enund �igenbleiben, : Wenn
aber eincr dem Landfrieden nicht recht

-txáuen wollte, �owar ihm erlaubt, aufs
zu�tehenund öffentlichdavon und aus
dem: Land zu gehen. Niemand durfte
eine Hand-an ihn legen, Nur {war das

durch �einganzes: Vermögen verfällen.
Wenn hingegèa dec (warnende Schö} -

zum dritteumahl mit �einem Stab je-
manden berührte,�o’war das ein Zeis
chen, daß er eines Verbrechens ‘nicht
nur verdächtig,�ondernheimlich wirk-
lich. angeklagt und überwie�enworden

war, -Und auf die�enFall wurde der

Unglücklicheohne weitere ‘Um�tände�os
gleich gebunden und: am näch�tenBalken
oder Baum hingehenkt.

i

|

“

Das zângen war überhauptdie ge-
wöhnlicheund einzige Strafe , deren
�ichdie We�tfäli�cheRichter gegen aner-

- fannte Verbrecher, ohne Ausnahm des

Stands und der Per�onen bedienten.

Auf die�eArt wurde Ao, 1335 �ogarein
Graf von Wernigerode durch die Wi��ens

M 2 den

PZE



92 1tl, VondenWi��enden-desWe�tfäli�chenGerichts.
den:geheukt.-,Gemeiniglihmußtenbie
júng�ienSchsffen die�esAmtver�ehen;
aberauchdie�esge�chahfo geheim, daß
man“ bey? fêinem’erfubt/ wer �eim Hen-

(Fer: geweé�en..:NochAo? 1515. hat: Het--

zog. Ulich! von: Wivteinbérgals Frey-
"�chödén’* Johan voû Hutten im”Sbbintaeo; MWald'iit -eigenet. Hand zu:
Tod gebracht. mt MATO NH

#Wêuwmän mn dié�&firdbareGez:
walt der Wi��endenbetrach!e?/�oimuß
tan! “allétdinigs?reë�taunen¿ daß?Graf
Ulrich:�o“kühn�eyn"fonnte, ein“ ganzes"
Georichtaufgebenzu! la��enund:zueinew
�{mäßlichenTod in:den -Säcfen“zu-bez

�timmen:ZumThoil:[äßt'�ich?die�es da-

he!erttärdaiun 0540 m Gu

7) Wahe�cheinlic)i Graf Ulrich, wie:
\ein. vorher �chon ver�torbenerBruder
MWilheln? auch! ein“ Wi��endergewe�en.-

“ Mithin mußten:die�e!Sthvffen' gegen ihn:
�chon:mehrere ‘Nück�icht,als: gegen:ei--
nen: andern ‘gebrauchen

Tf 6:

2) Etlidhe Jaßre'vorher,nämlichAn--
no 1461. habeñ:�ichDe�terreich,-Pfalz,
Bayern, Wirtemberg, Baden,- eb
mehrern Prälaten; Grafen und: Städ»
ten“ in:Schwaben: vérbundeg,.déni!We�ts-
_fäli�chen“Nichtern

\

eïnmüthigund“ mit:

Gewalt. zu wideè�tehen."Graf Ulrich:
konnte. �ichal�oaufdie�erihren:Beyfall:
und Unter�tügüngverla��en: ;

3) Die Wi��ende?zü:Wildburg�ketten
mußten�ichdie�eBehandlung'üm-�oeher
gefallen: la��èn,:weil: �ie:�ichohne Ord
nung und ohne den-nôthigenVor�igleis:
nes

‘

Freygrafen:- ver�ammelt?hätten.
Vielmehr haben fle �ichferner 1:40

4) Gegenihre eigene. Statuten verz

fehlt, daß�ie�ichunzu�tändiger.Wei�s:

6 #

D 10

tid 2601002908 040

den SUOLes audern . Stuhl-
herrn und Landrichters eingemi�ze: A0:
zu noi. © SUMRAOzd

5) Kommt y daß’die Grafen von Oet-
kingen- ‘au��erden“ Privilegien ©ihres
Blutbanns und kai�erlichenLandgerichts,
nicht-nux-von: allen. und jeden Landges
richten,und andern: Gerichten, �ieHei�s
�en und.�eyen ivo fie : wollen, �ondern
�ogarvondeu-héd)�tenHofgerichten, um

�ov'eimehral�oauc): von: den unkter-

geordueten.We�tfäli�chenStühlén durch
vielfache Begnadigungeneximixt uud bes
frènetzund vor Niemand, als dem Kais
�et!imnmittelbär oder vor de��en’Hofmeis
�ter?Red’und“Antwortzu: geben�chuldig
dure) 1500 vit Mil

|

Durch das �oeben bemerfte Bünduißg.
von 1461. .mögendie We�tfäli�chenGes
richte {on einen �tarkenStoß beforas
wen haben. „Der damahls- regierende
Kai�er:Friedrich 111,�chräntte�ie aus
eigenem: Antcieb immer noch weiter ein.
Kai�er.Maximilian! �tellteein be�timnm-
teé und: wohlgeordnetes höch�tesReiché-
und Cammergerichtauf, und Kai�erKarl:
V.: publitirte eine ganz: neue peinliche-
GerichtSorbnungy, wovurch? eine Menge!
bisheriger!Unordnungen' abge�telltwur--

der Und da auch währenddie�erZeit
�ichdie Landeshoheit der Stände“ gegen
die fai�erlicheGerichtbaxfeit; deren

Aus fluß-dieWe�tfäli�cheGerichte waren;
immer mehr. bewährteund: beve�tigte;:
�oi�tes durch’die�evereinigte Um�tände
ge�cheßeint,daßdie We�tfäli�chenGerichte
in’ gänzlichenVerfall kamen, und *

im:
Anfang des-16ten Jahrhunderts von �ich)
�elb�iaufhörten...-

:

;

«

) 5
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Freitag,-den ts O.tober1788.
Des Hru.Dohmprob�DreyersAnmerkungvon beisNugen
der

diBie der rei ve�tiariæ medi ævi und von der in hie�igen
 Begendenehede��enüblichgewe�enenDu�ings--Tracht,

- zur ErläuterungeinigeraltenPolicei-Ordnungen.
$. E

4 Ünferehemaliger:Seniæe;Facob.
$ von Melle, der bei allen Ver-

i ‘ehrexnder Verdien�leund Wi�-
‘fu�cba�tènin unvergeßlichemAnden:

Fen bleibt 1), hatte unter �cinenvielen,
ibm Ehre und Nachrubm und �einer
Vater�tadtNußbenver�thöffeidenBe-

ANaNg E. �ichauch an das altre
:Te�ktamentxwoe�engemacht. Mit un-

: glanblicherMühe und ra�tlo�erEm-
�igkeit,trieb er vile Tau�endealte

Te�tamenteaus den, lübe>�chenRegi-
‘�tratureuund �on�taus allenWinkeln

zu�ammen;‘xangirte�elbigenach der

Zeitoëdnung; machte darüber ein al:

Pphâäbeti�chesVerztichuiß, und �chrieb
die Membranen mit der�chônenund

[deutlichen Händ ‘ab, die-ißmauch
‘bei �einemhohenAlternichtverließ,
¡Zwei �tarke“Bände 2): befinden;�ich
„davon in den Händen�eineswürdigen
“Sukels, des um un�erenStagt- ver-

dientén Hen,Senators FacobLber-

ben folte,

bard Bruns, der mir Deen1Ein�the:

geneigt ver�tattethat. Es wáredoh
Schade„ und fa�tnichtzu verantwor-
ten, wenn die�esDepot , wovon der

rubmoolleGreis in �einenSchriften
zu Be�chämungdes AberglqgubensHzu Berichtigungder.einheimi�chenG
�chlehts?Ge�chichte,4)und der ZL
der�äch�i�chenSprachkunde,5) . uns

�on�t:�omanchen \{<ônenGebrauch
‘gemacht„ ohne mehrernNußenblei:

Es mag immer �eyn,daß
mau bei dem Le�en-die�erTe�tamente
-óftersgähnenmüú��ezdaßderenJn-
‘halt-einemdenkendenGei�t, nux gar
zu unintere��ant,und wohl öftersgar

zu efelha�t�ey,—- Je wenigeraber

daran gelegen„zu wi��en„ .wasdie�er
oder zener ‘vor�ichtige„„- andächtige
und frommerMann zum. Be�ten�ei:

ner Familie, zu Vigilien,Memorien,
milden Sachen, 21, �w, verordnet
habe; De�tomehr:wird die Lrwei-

terang der Bennrni��ealter Sit-
Mumm rên,

22/1
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ren, Rechtsgewohnheicen 6)der
Sprach» und Múnzkunde,die
Ausfüllung �ovicler Lúckender
Glo��ariendes mirctlern Zeital-
ters 7) �elb�tdes du Fresne „ Car-

pentier , und Adelungs-nicht ausge-
nommen , denjenigen�chadloshalten,

-

der �ich

|

die Mühenicht verdrießett

la��enwird, in eben der Ab�icht„ wie
es der vortre�licheAnton Matthäi
mit einexgroßenAnzahl holländi�cher
Te�tamentegethan, ?) die Körneraus

der Spreu zu �ammlen, Fch will
damit vorgängig die Probe machen:
Dieres ve�tiariadermittlernZeit, ob-
wohl die Herren von We�tphalen,
Hachenberg, Treuer, von E>-

Hardt, Cleffel, Sperling, Ro0-
the 9 und noch unläng�tder Herr
Zâberlin 1°) darüber - einige gute
Betrachtungen ange�tellt,bleibt doh
nochzur Zeit immer cine Sache, wel:

he auf einevoll�tändigeAusarbeitung
‘einesgelehrtenDeut�chen‘einegerechte
An�prachemacht. Wenn ein Octa-
vius Fertraxtius, wenn ein Jo�eph
Laurentiis die Kleider�acheihrer
alten römi�chenLandesleute ‘in weit:

TáuftigenSchriftentunit Ari�irengung
alles nur möglichenFleißes und tit

‘der-Pünktlichkeitabgehaudelt haben,
‘als wenn “�ie- bei einem rômi�chen
Schneider und Schu�terin der Werk-

�tâttegearbeitet hätten: Sb !verbrei-
tet �h der Llutzen der Bennthiß
‘dear�cherKleider - Trachten des
mitcleren Zeitalter, durch die Gee
�chichte,dutchdas Kirchèn-Lehü?und
Staatsrecht, durch die Sphragi�tik,

e,
/

WIG BERS

Von dera Nußen -der-Kenntniß-

zuge�chrieben.

“aufgefordertwerden?

4284

Heraldik , Numismatik,in dem Le�en
‘#0vieler alten, ohnedie�eunver�tänd-
lich bleibenderSchrift�tellet, Urkun-
den, Policey:Ordnungenund bürger-
lichenGe�eße,worunter man nur die

von der Gerade und von dear Herge:
wette handelnde auszeichnen fan. ""

“Was 'in�onderheitdas Lehnrechtbetrift,
�o�inddie wichtigenAuf�chlü��e,welche

_man aus dén ve�tibuspalatinis, curia=

libus, laqueatis, militaribus,vafallo-

rum, aus den Wa�fenröckenund deren

Ge�taltgemacht 12) nur gar zu �ehe
befant. Uu�ernheutigenDamen wird'

gemeiniglih eine uner�chöpflicheErfin-
dungsfrafi in neuèn Kleidermodetu

Sie haben desfalls
manche Satyre und Spôtterei ein-
‘nehmenmü��en.Vielleichtwäre noh
ein Complimentvon dem �{öônenGe-
�chlechtezu verdienen, wenn man,
nah eineraus- den vorigen Zeiten
gemachtenAb�traktion,das Unrecht
des Vorwur�szeiget, und mit Bild
und Ueber�chriftbeweti�et, daß �ie
zeitheronichts weiter gethan, als
in die rühmlichenFuß�tapfenund

Bei�pieleihrerUrgroßmütter, chrif�te
lichen Andenkens, zu treten. Fa�t

immer nach’Ablauf zehn oder zwan- -

zig Jahren, �ehte�ichder �<söpfs-
ri�cheGei�t‘in Bewegung, Haar- -

und Kkeiderpußzu verändern, und

neue Moden zu erfínden,
- Solte

man nicht nochder Zeit entgegen
�ehen,daßauh die�evermehrt und

‘verbe��ert‘von ihren Enkelinnen ‘an:

gewandt; oder zum Gehrguch wieder

7% 2)
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1) Ein �ehrgere<tes Urtheil fälltder �el.Hr. Rath Erath BibliothecaBrunsyie.
“Luneburg. Se& III. p. 1C9, von den Hrn. von Melle: Excelluir non tantum

�olertiæz; omnem antiquitatem �uitoci per�crutandi,�ed’mira poti��imum
_ äuglfad, in inguirendi fo�a vecritáte, miis fallacibus conjefuris occupata.

-

2) Te�tamentaLubecénfiae membranis auchenticis ab A, 1289.accurate de�cripta,
-“ �ubjunAuseft index alphabeticus eorum , qui te�tamenta - condiderunt, Mf.

Es find aus- die�erSgmmlung zwei von 1350. 1283. in den unter �einer

“Dircktionherausgekommen: Novis litterariis maris Baltlriciad a. 170F, p. 38T.
a. 17C6.p. 281. C mit furzen, doh gelehrtenAumerküngengedru>t.

3) De icineribus Lubecen�ium facris, religiolis& votivis , von Wallfahrten, Lu-
beceæ 1711, De balneis animarum Lubecenßbus ibid. 1710, 4. Der würdige
Gelehrte, welcher die Seelenbäder für die an die Armen auszutheilende All-

mo�enunläng�terklärte, wodurch der Geber�i<einen großenNußen ( Bad )
für �eineSeele ver�prochen,mußdie�ekleine Schrift des Hrn. von Melle inicht
ge�ehen,noch die Feierlichkeitenaus desvon Falctenftein Ei�enachi�chenChro-
nil ILS. 227. gele�enhaben, womit �oles Seelenbad ange�telletworden.

4) Lüb�cheGe�chlechter,M�ct,Die�eArbeit des �eligenMannes hat den

Grund zu dent gemeinnüßigenJu�ßitutgeleget,welchesvon dem unermüdeten

‘For�cherun�erStadts-Be�chichte,deim Hrn. Mu�ikdirectorJohann Zermautn
Gzuiobel auf obrigkeitlichenAuftrag mit fa�t unglaublichem Fleiß, Geduld

und Zuverläßigkeit�eitvielen Jahren bearbeitet wird. |

$} Lexicon linguæ vetéris Teutonic, que vulgo be platblid�<heSprafke vocatuc.

AudQuarium lexici hujus , fignficationes, vocum, etyma & phra�esiftius lin-
guæ continens, M. ;

AU

6) Nur etwas hicvonzür Probe. Die derarii truphales, ludibiles,Speelpen-

4

ninge der Sruwen kommen nach den Te�tamentenin die ehelihe Gemein-
{<aft der Güter2c. « Daher erhält der Mann nach Ableben der Frau daraus

feine �tatutari�chePortion. — Nach. den Te�tamenten1358. 1358. 1473.
erben die abge�ogdertenKinder (de uth der Were beraden find) niht
�olauge unabge�onderfeKinder vorhanden. (liberi in manfione pattis per�i
fentes, pyeri in�eparatiqui-adhuc proprie �untin der Yoere) Wie {du

wird hiedur< die Lehre, welche den Grund der Erbfolge in den Mitbe�iß
(Xoere) �eit,be�tätigt!— Von einer Frau, die, ohne zuxzweiten Ehe zu

‘{<reitea, mit den Kindern in ungetheilten Gütern �igenbieibt , wird in den

Te�tamentenA. 1317. 1397. ge�agk:quod doninetur cum pueris, in omnibús

iplis præœe�lendo.— Jo einem andern Te�tament:A: 1347: verordnet der
Vater ; volo - ut quando Jacobus filius meus perfecit rem �uaméum uxore

fbi de�pon�ata& condornmicrit, tunc di&ta �ummaiph pre�entetur.Eben der

in unzähligenNechfsnrfündenvorkommende, und daraus in meiner Abhand;
fung de cermino effetuumcivilium matrimoni a guo �<{<onbemerkte

- Ausdru>, tvelcherdie wahre Meinung des deut�hcaNechts vergewi��ert,daß
unter-der Be�chreifutngdes Ehebettes , wovon die bürgerlichenWirkungen der

- “Eheanfangen, keine bloße�ymboli�cheHandlung ver�tandenwerde. — Jn
einem Te�tamentA. 1389, �prichtder Te�titérvon, einer hereditate, hibi in

libro civitatis ad�ctiptain forma mobilium &-mercatoriorum bonorum, pro-

prie ¡ykevarendeHave, guia ip�amfecerit mobilem, Die Hâu�er/als ein
e Mimm 2 un-
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unbewegliches"Eigenthum,durften "nah lübec>�<henRetz ohneder nä; fen
Erben Zu�timmung,nicht verkauft werden. Erhielt der Be�ißerdie Erläuh-

_niß4da��elbebei �ichäußenderGelegenheit zu verkgufeu ; �oward dadurch“

‘das immobile in An�ehungdes Verhältnißes, zwi�chea-demBe�ikerund �ci,
nem Erben , eine bewegliche oder fabrende Habe, worüber er ohne weitere
Nück�prachefrei disponirenkonte, — Es i�tein Grund�agdes revidirten-
Lüb�chenRechts, daß eine Frau, nur auf die ihr von ihrem Manue in �ei
nem. TefamentgegebeneErlaubniß, ein Te�tamentmachen könne, und die�es
nur von den von dem Manne erworbenen und der Frau im Te�tamentgeges
benen Gütern. Die alten lübe>�chenRechtsbücherwi��endavon nichts.
Snde��enberufen ih die“ A. 13F6.1367. 1379. 1384. vom Frauenzimmer
gemachte Te�tamente,auf die ihnen in den Te�tamentenihrer Männer dazu
ertheilte Erlaubniß , uud ‘darauserhellet denn, daß der Artikel des neuen

_16be>�chenRcchts in einem alten Herkommen gegründet�ey:— Mit dem
“Igten Jahre endigte.�i<vorhia die Minderjährigkeit ; gleichwohl i�tes

ganz fonderbar, wenn Johann Schepen�tetdie�en-Termin in �cincmobrigkeit-
lich be�tätigtenTe�tamentA. 1380. einkürztk, wenn er �icheine Willführ über
das Ge�eerlaubt, und verordnet: Irem volo, quad, quando Johannes filius
meus habet ætatem �edecin:amnorum, tunc fit �ii potens proprie mündich ad

regenda bona �ua ac præe�lendoeis. — Zu Zeflamtent- Executoren werden
nur Männer be�tellt. Gleichwohl verordnete Gerhard Quart, Door im
medicinis A. 1402. Provilfores elige M, Thomam Schöneweber, Do&torem

in medicinis & Perrum Hans, Attamen volo, quod æxor mea debet �uper
omnes Provi�ores meos capitanea e�leprincipalis, e AB

7) Wie der Hr. von Melle die�ealten Te�tamentezur Erläuterungdes Münz-
we�ensmittler Zeiten angewandt, zeiget �eineAbhandlung-von den lüb�chen
Münzen, welcheih in dem zweiten Bande meiner vermi�chtenAbhandlungen
abdru>en la��en —

|

TER
SIY

458A

8) Anton Matthæi re�tamenta�eculi XV: �egg.confcripra , in A naledis vereris æui

Tom. 1H. p. 251-362. und in der Zugabe ad Alciati Trat. contra vitam -

 mona�ticam. p- 469-554. :
/

9) Paul Hachenberg de re ve�tiariaGermanorum, in de��enGermania media von

__
Æ>ŒardtErfidrung eines alten Klcinodien- Kä�tleins“aus! dem Ebeni�chenCa-
“binetzu-Nürnberg,

Treuer analtalis veteris germäni, germans-que �eeming,
Rhode cimbri�hhol�teini�cheAntiquitätenBemargquen, Cleffe? Antiquitar.
german, c. 3. Muratorius de textrina ‘&*-ve�tibus rudiorum Seculorum , in

«Antiquitat.,Ital. medii ævi. T, IL p. 401: von We�iphalen in der Vor- -

_

rede Monument. ined T.1. LEE
:

L

10) berlin im 2% Bande kleiner Schriften. S. 480. |
31) Trifliche Bewei�edavon in Grupens di�lertatione praelimin, ad uxorem

24

TheOnicam:
%

Lk :

5

-12) de Nertelbla de veße militari, der cl. Canzleidirector Strube de ve�tiru va-

. fallorum , ‘in Parergis, Gœtrting. T.-L p. 467. dn Sresge von den ehe-
maligen Waffenrö>kenin Pi�toriusAmoenizr. ‘hi�toricojurid. T..I. p. 202. C

Pfeffels Alterthümerdesbaier�chenLehnwe�ens,von den bagier�<ewDien�i-
wáänuerg, TE

:

df Smi
|

6
y

2,

D
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Cin lübeck�cherBürgerTiedemann
u

Holt. �agtin �einemTe�tamentvom
Fahre 1376» Johanni Vi�chdo LX,

marcas & menumciagulumargenteum*)
proprie Duzinghe, und Johann von
der Heide A. 1390. Thiedemanno

fratri �uodo V. marcas & meum cin-

gulum argenteum *) diAQum Duzing.
DergleichenGe�chenkemit dem Du-

fîng machtenau< Joh. Vahrburg,
Gerhard O�enburg, und Hartwig

: Kru�eA. 1369-«1388. 1415+ ihren
Freunden. “Der gelehrte und in �ei:
nen BVexdien�tennoh lebende Búrger-
mei�tervon Dorne uud uu�err Herr

-von telle haben die�enDu�ingein

cingulum militare vel eque�tre2)
genant.
und das Lpithet muß durchaus
—wegbleiben.Nicht einmal zu geden-
fen, daßdie�escingulum in der von

dem Hrn, von Melle nah demOri-

Das kann aber nicht �eyn,

1290

ginal gemachtenAbzeichnung,einen

�olchemcinzulo. militari, wie es bee

medii ævI.

�chrieben3) und in den Abbildungen -

und Monumenten vorge�telltwird, 4)
ganz und gar nicht ähulich�iehet:
So past ein cingulum militare um

den Leib eines Tiedemann Holt und

Con�orten�ichwahrlich eben �o,als.
die Staatsperúckeauf dem Kopf des -

Jo�ephvon UArimathia,und wie eine

franzö�i�cheHaube bei der Jungfrau
Maria.

Per�on,niht einmal ein Knape hoe
hen und niedern Adels prangte mit

dem cingulo milicari, eheer �ichdur<
glänzendelind tapfere Thatenaus:

gezeichnet; ehe er zur ritterlichen
Würde echoben,und mit. dem Kriegs-
gúrrtel feierli<h�tbekleidet worden.

Doch die�es“i�tgar zu bekant, als

daß es nocheiuesBewei�esATEN:Ll:5)
- 1) Das i�tmit �cibernenButkelnhema

e

2) von Melle noritia majorum, p.

3) S. Hrn. Getters WaffenBelu�ilgung,4 Stü. S. 34. undu a minis
�terialibus,p. 258.

4 ZE. in Frôlis diplomatib. dueztésStyriæ.T.1Tp. 166.Keler de fami’

Man �eheau< das alte Gemälde, worin die Rit-milia augu�taSvevór,
“

fererflärung und die Umgürtkungmit! dem cingulo militari vorge�telltwird,
“von dem Hra. CaPar�on, aus dem alten Codex des Gedichts : Wilhe]tmn
der <eilige, zu Ca��el1781.der gelchrten Welt vorgelegt.

5) Cramer dé juribus & privilegiisnobilifatis aviræ, c. 8. p. 3 Shheidtvom

hohen und niedern PAin
A

ent�tand: $. 52.

$. 3+
“

Jnbve��engab es dochvtr dem
für die Mieter(milices) allein gehdri-
gen cingulo militari, no< andére
cingula- 01 militaria , ODet Staats:
gürtel, welchemit �ilbernesund gol:

denen Buckeln , auch woblinit Edel:
ge�teinengeziert, anfangs von Kns-
pen, Junkern und. domicellis,d, i,
von Per�onenhohen und niedern
Adels, die keine Ritter waren , 1)
‘endlichauch von burgerlichennMumm 3 ten

Nicht eine bürgerliche.

2257
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rei beidesGe�chlechts,zum bloßen etwas �päterengänzlichzu verbieten.
Zierrath getrageu wurden, Die Be: Ju der er�tenheißtes ,„, vanden Kle-
gierde, Vornehmern na<zuä}�en,war „dingen der Vruwen : und darts 30
�chondamals nicht wenigerge�chäftig,„mach�e hebbenenen Bret�en5)
wie in un�ernZeiten, Man nannte“„enenDu�k, ere glildene Ringe
die�eGürtel Du�inge,Duih�inge,„und Kealten, Pater no�ter,und
Tauserke. Sie mú��enaber bei, {al of {ene Zobelen(Zobel) ‘und

-

Per�onenbürgerlichen Strandes ,„ Matrter , braghenehre Bret�én,ein

er�tin der Mitte des X1V. Jahrhun- ‘,/güldèneNinghe

-

uid an Trallen
derts Mode geworden �eyn,weilTil7 ,„viftig, Y dvarto vor den Dusnik
mann Adam Lyonel, ein gleich- „,nenégoldeneKanten , mit den Mas
zeitigerGe�chichts�chreiber,welcherdie „ker Lohnan dat Gut, al�evdftig
damals v, J. 1336. bis 1398. auf: „ Mark;“Und in der andernlautet

gekommenenKleidertrachtenbe�chric:es al�o; „Jtem, �oen �<a!of nene

- ben hat, vermeldet2):„Jn dem�el:„Vrove, Börger�cheedder Jnman-
»„

ben Jahre und ZeitengiengenMann „, ner�chenenen Dufintg dreghen, �o
„Und Frowen, edell und ohn edellen,? „ al�üswoentlik gewe�tys, �ondern

/

„junge Lüde und Junf�rauwenmit “,\chôletde gengliken afffellen,
»»Trapperten3) und die Gurte bieße“„1nd to rúgge leggen, des t0

man Dich�ing“.Es mußauch in „eres Lypves Fyrunge nicht to

der Folge bei den lübe>�c<enDamen „, brucktende,“ Wie mancheehrliche
vom Stande, mit �olchenDufittger Marcone mag wohl nicht úberdie�es
ein �olcherver�chwenderi�cherAufwand „oppi�cheGe�et ihre Unzu�riedenhßeit
gemacht.�eyn, welcher die. Obrigkeit bezeugt

,

und den Du�ingen, bei ihren
bewogen„den Gebrauch der. Du�in-"Begräbni��en„ heißeThränennach-
gen in einer Policeiordnung A. 1470, ge�chickthaben,
zu be�chränken,4) und �elbenih einer i

;

1) Bei demfeierlichen Einzug HerzogFriedrichs von Sach�enla CoffnißÆ 14x17.
paradirten die juvenes”Scutiferi,va�alli 8 barones magnis balteis argenteis

“cum campanellis, d. i. mit Staatgürtel. S. annales vetero cellén�es in Men-

ken �cripe.rer. Saxon. T.IL p, 2186. Dergleichen Staatgürtel find z. E. die

cingula, womit die Herzoge von Sach�en,Johann und Albre<t auf ihren
Siegeln, in des Hrn. voa ?MNeiernNachricht de dominio & advocatia Mœla,

Tab. 1. auh Johann, Graf-vou Hot�teiaA. 1266. er�cheinen.Cingula mi-
litaria fonten es niht �eyn. Denn ob �ieglei regierende Herren waren ; #0
waren �iedoh keine Ritter , �onderndomicelli, Junker; adole�centuli, und

uach.alier Vermuthung mogte es alte und. verheirathete adolescentulos adoles-

centulocum geben, weil es niht eines jeden adole�centuli Sache war, die
Ko�ten,welche zu Annehntung der ritterlihen Würde erfordert wurden, ¿n

verwenden. Folglich konte es lich zutragen, daßder Sohn cin miles oder

Nitter var, wenn der Vater ein Junfer dlomicgllusund adolelcentulus dud5 | ie
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Die Ge�ell�chaftder adelihenGe�chlechter, oder der Patricier in LKübeœ 2
nannte �ichdaher niht die Ritter - �ondern die Juukern: - Compagnie,
�odalitiumdomicellorum. Denn obgleich die�ePatricier gleichandern Pa-
tricien des cinguli militaris fähiggewe�en,und einige Mitglieder , ¿. E. der

rühmwürdigeVTiklas von Bröômb�edamit <gezierct worden : So bleiben
-

-

doc die mehre�tender�elbenadelihe Kyapen. Es �ind’al�odie mit Schellen -

“
verjehene Gürtel, welche!man bei einigen alten Gemälden der Patricier in

‘*

ißrem Compagniehau�ehie�elb�iKehet, ‘nurStaat- und Paradegürtel, eben

�owie der Schellengürtel,womit �ider adeliche Ktiape auf dein Todten-
tánz in der Marienkirchezu Lube>oon andern unter�cheidet.Die�es�chöne
Dâunkmaaldes Altkerthums i�tvor einigen Fahren durch die lobwürdigeAn�talt

‘un�ersgelehrten Archidiaconus M. Ludw. SuHl in Kupfer ge�tochen.Es
verdiente eine Erläuterung, toozu der Kenner der Alterthümer gewißvielen
Stoff finden würde.

2) Lilemann Adam Emmel LimpurgerChronikin des Hen.Weibbi�hofsvon
LIOHontheim prodromsohißoriæ Trevirenfis diplomat.T.1I. p.

3) Trapperte, cine Art Mântel, wie un�reheutigenNoquelurs ge�talltet,in
wel<henman die beidenArmen �ie>enkan. Jn Loxhorn glollärio celtico und

in des alten brittü�<heaGe�chicht�chreibersHenr. de Knyghonarinal. ad A,

1295. Fomt Tabar, Tabart, Deberc, alé cine’ tanicà oblonga vbr, und ohne
Zweifel haben die Wel�chendie tabarda oder mancella von den deut�chenVdl-
Fern erhalten. S. Muratorius Antiguit. Ital, med, ævi, T. IL p. 422. Nach
einem ‘von Matthäi de nobilitate p. 1184. angeführtenDocument, machte
ein �olherTabbert noch an einigen Orten ein Theil des jährlichenGehalts
‘des óffentlichbe�telltenStadtge>en aus.

/

ANT TESEO
j

4) Auf Pergament mit der Auf�chrift: „Nha der Geborde Crifti verteinhundert
„in dem vere und �eventig�tenup Sünte Thomas Avende des werden Apo-
„tels, �owart deßenaghe be�chrevenvan den Nade to Lübe#-belenet:

| $) Bret�en,Bra�en; Branzeèy,kd�iliheSchnallen, oder ein an den Kleidern
und Leibe getragener kö�ilicherZierrath. Das Wort wird in Rezners not, äd

Statut. Verden�. ap. Jo, Vogt Monum. inedit. rer, Germ. T. I, p. 287. und

vo dem Hrn. Verfa��erdes bremi�chen,nieder�.Wörterbuchs,1 B. S. 130.
mit mehrerm erkläret. Sic werden den Frauen; deren“Männer bankerott

gemacht, odernah demheutigen civili�ixtenStik, zu Zahlen aufgehöret,
in die�erPoliceiorduung“verboten.

i

i

s) Die�e�ogenannte vifftig oder vef�tigkommen mehrmalenunter den weibli:
“Gen Ornaten vor: Z.E. in einem Te�tament.A; 1372. ymagini beatæMag-
_âalenæ in urbe do meam meliorem cin@turam ; proprie Vefticb A. 1373.
Meum pater nof�ter,gued. dicitur Veftich-inter �eægualiter dividant. Es
war al�oder Ro�cnïranzund das Pater no�ter,welcher von den 50 Kügel-
<en oderTrallen, nah wel<em das Ave Maria gebetetward, den Yamen
Vefftich bekommen. 2% i i

Der Schluß folgt künftig»

1

Ein
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Ein Zieikampf, wie eswenige giebt.“

Fe einer franzö�i�chenGarni�on
aF)

ward ein junger Officier eines

Ver�chenswegen auf die Wache“ge-

�ezt, Als er na< über�tandener
Strafe �ibei des Königs Licutnant

meldete, und die�erihn mit cinem
derben Verweis und einer väterlichen

Vermahnungempfing, verlohr der

junge Ritter �o�ehralle Gela��en-

heit, daß et gegen den a�tenMann

die gröb�teiSchimpfwörteraus�ties.
Der würdigeGreis dur<h Wunden

und Jahre ‘eutkräftet,erwiedertemit

bebenderStiminer ich zittre, wie du

�ieh�t,Jch habe nicht immer gezit-

tert, und mein Sohn zittert nicht.

Der Sohn kam auf erhaltenen
Brief von der fern�tenGrenzedes

Reichs. Sie �chlugenfich heftig.
Der Be�leidigertrug eine Wunde

davon, die nur in einem Jahre ge-

heilt werden konte.

Kaum er�chienex wieder #0war

auh der Sohn wieder da ; Sie

Haben meinen Vater . beleidigt, —

Wohl ! Al�ohatder Stoß durch
die Ribbenmeine Uebereilung noh
‘nichtgeblßgt? Siebe�tehenLELEaber guf Kugeln.

Das Glick war den Nitter wie-

der entgegen, und er‘lag an einer

neuenWunde viele Monateheftig
darnieder.

Der Sohn er�chienzumdrittene
mal: Beleidiger meines Vaters, ich
fordere Genugthuung!— Sie find,
wie ih �ehe,{wer zu befriedigen:
geben Sie. mir bis morgen zu mei:
uner ErklärungZeit, ;

Der Ritter ver�ammletedie Ca-
pitaine des Regiments , und trug-
ihnen die Sache, als fompetenten
Nichtera“der Ehre, vor. Bin ih
�chuldig,fragte er, mi< o lange
herumzu�chlagen„ bis einer des an-

dern Mörder wird?"
Der NRE n ERA nahm

das Wort : Haben Sie deùúnden

Alten �chonum Verzeibunggeb
ten? — Nein — Gleich auf der

Stelle 1 damit hätten Sie den Anz

fang machen �ollen.— Der Nitter

folgte. Als er aus der Thür des
Alten trat, kam ihm der Soha mic

offenenArmen entgegen: << bitte ut

Ihre Freund�chaft,edlex Männ! —

Gut.  Abex,zum Hénker!“warum

�agtenSie mir nicht eher was Sie

begehrten? — das war meine Rolle

niht. Mein Vater konte verge-
ben. So lánge ex nicht vergab,
war es meine Pflicht ihn zurächen.
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Hanuoberi�thesRagaz.:
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g2tes Std,
Montag, den 1ZztenOctober1208

Des Hrn. Dohmprob�tDreyers Anmerkungvondem Nugen¿
der Kenntaißder rei ve�tiariæmedii ævi und von der in

die�igenGegenden ehede��enüdlichgewe�enenDu�iugs-“ (ETracht, -

zux ErläuterungAE
alten Policei-Ordnungen.

H

LEPAN)
$. 4

D vorgedachteAbzeichnung�tel-
E let die�eGüctel oder Dus

�inge,welchidem Au�ehen
nah fúr Per�onenmännlichenGe-

�<hle<tsbe�timmtgewe�en, mit an-

hangendenfilbernen Glocken oder

Schellen, (funfzehn an der Zahl)
vor.

Schellen an den Kleidern, Kappen,
Schuhen„- Ach�elbändern, Húten,
u�w, um durch das Geklingeldie

Ankunft und“ Gegenwart eines vöôr-

nèhméènHetrn zulerfetnen, oder, wie

nan bei dem Geflingel eines rau�chen:
den Schlittens thut, aus dem Wege
zugehen, gehöretunter die bekante-

�tenDinge. *) Jn Nürnbergwär

�ogarim XV. Jahrhundert ein eigenes
Amt, welches�hmit Sthelleumathèn
be�chäftigte.2)- ‘Der Gebrauch kam
aus dem Orient. Y) Herr Ltiebuhr
hatROA8)

in dem-heutigenMor-

Dee ehemalige Gebrauchder

genlandeangetroffen.4)Er famdar:

aus nah Griechenland, nächFrank:
reich , nach Deut�chland,und von da

nah Norden.5) Nur kandochderGee

brauchin Deut�chlandnichthöherals
in das X[V. Jahrhundert reichen,und
die Bewti�é,welche man „um �elben
noch weiter hinauszu�eßzen„ aus den

Gemälden,Denkmalenund Statüen

�olchermit Schellenver�ehenenMân-

ner, die vox zener Zeit ,-odeërim XL
und XUl, Jahrhundert gelebt„-aufge-
fordert Hat, verrathen feines gleich-
zeitigen,�onderndie Hand eines jün:

gern Mei�ters,Bildhauers, Stein-

mebers , Malers, Kupfer�iechecs,
welcher hier, �o#ie bei dem Till

Eulen�piegelin Möllen, die Mode,
oder das Co�tum�einerZeit ange-
bracht hat, die St. Autors Kapelle
i�ter�t1344, erbauet 5)und die von

Rothmairx und Grupen 7) daraus

genommenénZeichaungder Statüe
Nany j H.

34
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H. Zeinrich des Loren fällt,nach
allen Zeichen der damaligen Kleider-
tracht, in die ZeitenHerzogs.Otro,
des Kindes, Dié Statúe des Herzogs
Moritz in Halle hatteMei�terCôn-
rad von Einbe er�t1411. verfer?
tigt 8) und dem hol�teini�chenGrafen
Adolph IV. 9) wié auch der Nolands-

�áulezu Zerb�t�iehtman eben die�es
Alter anc 19) Die, bei dem -Albittus,
Peter Scriverius und Buccelin
vorkommendenZeichnungen?")“von

ältern holländi�chenGrafen , 1c. �ind
augen�cheinlichjüngereProdukte der

Von deinNußen der Kenntniß 1300

Erfindungsfkraft,undeben�ozuver-
lä��ig,als' des Ammans A,

1586,
‘durchFeyerabendin Holzge�chnittene-

Frauenzimmer- Trachten , worinnen
det Holz�chneidereinerlei Forinbei
einer lúbecf�chenMatrone und einer
Stiftsdame gebrauchthat. So gar
würde es eine übertriebene Phanta�ie
�eyn,wenn man in K. Zothar. Ix.

Siegel die Spur von einer Schellen-
tracht cerbli>fenwolte, wie es den
gelehrtenBenedictinern in Frankreich
bedúnfkte,1) N

1) Schættgende nolis in ve�tiru. Wetter Lc. &. 2117, von Pi�toriusVorrede
des V. Theils amœnit. hi�toric. jurid. von We�tphalenpræfat. Tom. Il
Monument. inedit. p. 62, Vön aüen wird bemerkt , daßPeter von Dresd
‘der Verfa��erdés Liedes : In dulci jubilo, “in der Strophe: Da die Schélez

Pracht7 Ehre und den Glanz im ewigen _

Vnd dahin gehört‘auh die Stelle in Bolleyhagens-
klingen in regis curia, qguf die
Leben alict habe.
Sro�hmaü�eterz

80 �hürzen,-

Der ‘Kdnigaberin�onderheit
Hat angethan ein Wunderkleio

det �ichauc anfing,

I,

Y

Mit einemgüldencnGürtelring,
Daran viel {dne GlöŒlein hingen
Die prächtig konten einher klingen. 0

Vermuthlichgehdrtau cin bekantes BVolks-und Kinderlied:Die Mutter
gab mir ein Gld <en, und band es an mein Nö>kchen1c“ in die�eZeiten

zu Hau�e.Der Räth der Neichs�iadtUlm wolte {<ön A. 1411. dergleichen
‘dic Andacht �tôhrendesGeklingel-in der Kirche niht mehr dulden, und ver-

ordnete, wie i S. 136. des mir mitgetheiltea �ogenanntenrothen Büch-
leins er�che;„Dazu �ullendaheim Manncs Name die vedere Kränze(Plu-

y magen) no< “vor der Gloggen no< Schellen in bie Kirchen mer tragen;
one alle Gnade.“ Es hindert niht, daß der Chronika�terUr�us in Ten-“
zeis Supplement.hi�tor.Gothan. S. 248. die Schelleutracht noh A. 1417:

Î ungewöhnlichgehalten, -
Eine Mode, die in.cinerProvinz lâna�igewöhn:

„lichift, fâl�ein einer andern Provinz als ungewöhnlichauf, wènn �icda�elb�t

guegetragen wird. Schoetfkgeit,der die�evon ihmausgezcichteteStelle
“des Ur�inuszum Beweis auffordert, daß die Schellentracht allerer�tim XV.

Jahrhundertin Deut�chiandaufgekommen, fehtt al�odarin gar �ebr. Der
- Herzog Albrechtvoa Melenbürg ward im Jahre 2363. zum Kdnige in

y Schweden erwählet,und mit ihmward die. Galantcrieoderdie &<-llen--

und Dufingstracht von dcnme>lenbutgi�chenEavalirenund Kate: >
D

M
:

welche
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Weihe

der: junge Herr aus �einemVäterlandemitbrachte, in Swedenein-
hret. Daher eifert der Verfa��er,der von Joh. Hadorph zu Stok-
m herausgegebenen$wenska - Rym - Cronike S. 177. géwattiggegenDie�abt,und �agt; »„daß feiner aus Deut�chland“gekommen,der nicht ein

„Schwerdt in der Hand gehabt, und der> wean er-wie cin Petkitmaitretanzen
„Und �pringeaföônnen,�ogleichSchellen 11d vergüldeteGloÆen haben
„mü��en.“Der Luxus gieng mit der Zeit no weiter , Benn at- bemerkt in �einerGe�chichteder �hwedifchenNation, 1 Th. 1S. 484.
allcin aufCari Ulf�onsHermelin Mantel ein jedes Fell eine Sellegehalithabe.

2) Herra vonMurr Kun�tge�chichte»V..Th. S.
tas ,

i

3) ‘Braun de ve�te Sacerdotali ‘Hébræor. II.

ERS3. Carpzav'apparat. ‘critia,
lacr, c. 9. die Extrentitäten des dee erlichenKleides waren damit bes

�ezt. Es ward von andern hohen Gei�ilihenin Europa nachgeäffet; denn

Bi�chofNiculyh gedenketin �cinemTe�tamentebeim Dugdale Mona�tic.An-

317glicano, T. ILLpe „ “Derfßolarumcum campanulis argenteis in extremi-

tatibus,

9 YiebuhrsNei�enna Arabieti
in der: Mylius�chenSammlung neuer Rei�ett,

l. Ban 262, Auch noch die�eszum Bewei�e: dieZunnen waren

\frieatalilbebier, Mantraf bei ihren Officieren,welche in der bei Augs-
_ burg iz: JahrhundertvorgefallenenSchlacht gebliebenwaren, areas cam

panulasm
i

imis: ve�tium pendentes gan, Chronic.RSE ap, Ve�le�cript,
rer, Boicar. T. Il. p.7.

$) Jonas Jonæus in indice vocum hitociéOrcaden�ium,y. Skiddin. Albinusin
a�is Boru�licis, Vol. IL p, 401

H Rethmaier Braun�chweig- Lüneb, EHronif.S, 655.
*

7) Rethmaier 1. c. Grupende uxore theoti�ca , Tabul. 3. Z8.

A

‘8) von DreybauptVe�chreibungdes Saalkrei�es.Th. ï S. 1744,
9) DieAbzeichnungin Scheidt Origs. Guelpherbit, T..1I1.‘Lambécius:Oriegx

Hamburg. T. I. p. IF. Seapbor�thi�tor, eccl Hambdiplomar P.1. T

p. 36. und in desHrn. OecttersWappenbelu�tigungen,5 Stück,S.4,
109)Der Abriß in dem Antiquariusdes Elb�troms,S. 529.

2
Thomas Roucks feciali Belgic.c. 7. p.39. AlkemadeHolland�ke RymChro-
nyk, p: 28. Petrer Scriverius in Chron. Holland. p. 35. Bucelin hi�toriaAgilo-
Gagica,Pet. Albinus �temmataSaxonica.

12) Beim lHeineccius de figillis, Tab. 7. n. 3. 2. Tráïté fur la Gbilladéne,s

T.V. p. 825 “verglichenmit des Abts von Gotwich prodramo chron. Godui-
Se p- 828 Nur war die Meciaung die�ergelehrten Prálateu von der
Steer:im XV. Jahrhundert aufgekommenenSchellentradzt irrig, Die�es
i�tan dem, daß man die Pferdedeen und Harni�chebei dea Turnieren �chon

lange vorher, und
Y damit ausge�<müd>et, ais mah �ebigeauf die Kleidergenommen, Das: bewei�etdie Stelle des 4-xoldusLubec Il, 16. Sedens

in equo phaleraco, cujus operimenta filia principis afezuecaetintinnabala
plurima, tum pro Pfrveatione„tum egpi SIR fugationge,

Nnnnz $. 5.

ZAE
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DE
36.�oltéüer,a�tduf dieGe-

“dankengerathen„- daßdie Benennung
des Du�ingsvon dem Schellen-
lange ‘Hetgenommen„

und in dem

alten gotbi�chen,�äch�i�chen:und frän-
ki�chènWerte Duz,Doz, Thus,
Dus, Thys, Strepicus , �onitus- zu

futhen-�ey) Worker hatte in �einer"
Paraphra�eder Pfalmendie�in, dy-
‘zemfür re�onare gebraucht, 2) und

„in dem von Leibni und Ekart“

au�ge�telltenDenkmäterndes Alter-
thums heißt ein avergrotes Dos
oder Dis �oviel als ingens:Serepi-
cus 3) Herr Scheidt hax daher den

‘Namen! des Flußes-Du�unneà �o-

nore aqrèramfrepifero deriviret, 4)
Jn Hollandbezeichneteman ein Hals:
band, Halsgúxtelmit Dup�ing,weil
er gleichfalls"mit �ilbernenklingen-
den Scheller ver�ehenwar, 5) Aus
tur gedachterUr�achehabetdie bei-
den gelehrtenSchweder,“OlsfCet-
�íusund Johann Zhre ©) den Dy-
�ing,welcherunter den ritterlichen
‘Zierrathen(ridderlika�krude)auf:
geführekwird,7) für folcheSchellen
etfläretwelchedie Nitter àn der

“glofirAlertiahn. S: 40h
cytho�canidvoc. thy�thioy�a.

1) Wachter
indice

2
dem Nugender Kenntniß 1304

Halsfkette,oderän demCarcanege-
tragen, Der Erzbi�chofErh Ben-
zel „ die�er�oausgezeihnete“Kenner
des Alterthums, war al�o.augen:
�cheinlichauf den unrechtenWege,
daßder Dufüirg einen pugiochembec
deutet haben folte, Jch kenne zwar
aus un�ereralten deut�chenSprache ein

QLEEENunter den Namén. Du-
f>, Du�aëk,/Du�eeg,von deur ver:

alteten Wörre Duz laréèreundSang,
gladio �ecance,al�ogenant 8) aber
feinen Du�ling in die�emVer�tande.
Es komt mir aber fa�tvor, Wenzel
vermi�chteden Du�tngmit denDir-
�ing; Tir�ing,Cir�énger.Nicht
Dufing, �ondernDir�inghieß das

zwei�chneidigeSchwerdt„ 9) we!ches
nach nordi�cheruud deut�cherSitte

uicht anders„als in. der Ab�ichtund
im-denxfe�tenEnt�chluß,den Geg-
ter damitaus der Welt zu f<i>en,
gezogenwerdeu duc�te._Mix die�em
Dix�ingließ �ichder Held: begra-
ben, 1) Gewißaber“ war er do
�honin den mittleren Zeiten - des

Chri�tenthumsin der Scheide vev-

ro�tet, da man nochlange mik dew
Du�ingenfigurirethat. gp
x. du�en,Pete glo�atheote�e,Perelus

2) Norcker PRI LXIV:9, EXXSVI. 18 in Schileeri chéfdeiniqueTebo und
“auch da�elb�tin denxfragmento de beilo Hi�panico.v.38. 78.

4) Chron. rhymie nv. Leibuitz �criper.rer.“ Brunsvie. T.E p ‘61, PitreSax
in Eckardt corpar. bi�tor.germ. medii ævi, TH. p.1468.C Die Minne-
fängerdes X11?TE AS gleihfälls'ein Gerbe,Getöne»dew

Echall mit Dus, Boß. das den Probem die�er.ausder Manne-e
fi�chenSammlung angefügteGlo��arium,S. 276 wie au des el. Dock.
SchiunzernVerzeichnißalter Wörier der zweiten.Ucber�ckungder hi�tori�chew

i

Büch? 'ôltenET ausdew
{

F/
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1305 “reiwt medievi.
4) HaearchzotogPritann.bit:v, Frane DemierymologicoAnglicano

Bav@ric
) Kilian Dr feia‘etymologiconlingueTeuton,MI AntonMatthei‘deno-

bilir. p. 1122, Piflorius in amcœnir.hi�tor.jurid T. V. Fig.2
*

6) Olans Celfiusde ordinum eque�trium‘in Suecia víu & antiquirare. Uf. i748.
‘

p. 39. IhreAE gothic.T.1L p 377. & de mucationibusRigasSas0-
16.bG. M1

7) Chron.MérderiheAbbati�Vad�tenens.in ErichBewzilikaMonument.Cte
Gothic: p.: ._14.

8)Schotiel1vonder deut�chenHaupt�prachein Stammwörtern, S. 1307.Hrit-
�chensdeut�chesWörterbuch.S. 212.

« nigli< �olcherDu�ike. ¿DieKlopfechterbedienten�ichgeittei-
8) S. des Hrn. EcnmerherrnyvonSuhm Hi�torieuf:Dännemark.frai:de:veld�fe

Tyden, Th.1. Torf.eas bi�tor. Norvag. T, II. p 419, Fi�chers
Sittenund Sarinée¿bsEurvpäerim V. und V1. Jahrhundert.S. 69,

10) Bartholin Antguir. RE 11,pM p.576. eut Rothede

AT Vets.
PROG,pP.8

M Y:

n deovo demHerrn Oberför�ter
Kunßekürzlichherausgegebenen

Mtb Anwei�ung,zum Anbau
des Nadelholzes,hâtte“ih eine Be-
�äamingsartwiderlegtzu finden ge-
wWün�chet,welche in den Heidgegeuden
Hinnnd wiedèr noch üblichi�t;nach
meiner Uéberzeugungaber nur äußer�t
�eltenden gehoffteuNußenhervorbrin:
get An manchen Ortenhältian es

 für‘vortheilhaft,gánzeDi�trikte; be:
\oudets fahle Sandberge ‘ukdvom -
Flag�anide‘iberzogeneBreiten, mit

Fuhrénzapfenzu be�aameir,nv da:

‘durch an �olchenODerternNadellzolz
“dufzuziehom.*Diejenige, welchedie:

ft Ae OtaSelhol: Bé�aattinugenBe
Q“Anzultgen"das Wort reden, �agen,
“derKö�tenaufwänd�eyviel“Geringer.
“als wein an déraleihenrÖerterndie

‘Aus�aat‘durc. reinen“ Saanie# be-

VonNadelholz-ian
werk�telligetwerden folle , esGte
dabei feiner ZubereitungdesErdbodens
und erreicheman die Abfichtdoch,die

�o�tfahle voin allem entblößteOertét -

irie gutem Nadelholze‘be�tandenzit
machen, Die geringernKo�tengèbe
ich zu, nur- davon „ ‘dä der Erfolg
von ausgeworfenenZapfen eben: der-

�elbe�eynfollte, oder. au< in det

Maaßeerwartet werden könne, als

wenn ‘reiner
“

Saameir aus e�treitet
worden, kan ih!mi< aus folgeiden
Gründen nichtüberzengen:
1) Bei allen kün�tlichenBe�ag-

mungen i�dieNatur als der �icher�te
Wegweifëranzunehmen._Nacúrliche

�aamungenvom Nadelholzent�té-
Yentaher , daß die auf den Zweigen
hängenbleibendeZapfen“�ichdfmen,
und die in �ichgefa��ecenSaamenkörner
augwerfen, Fällt der Zapfen“ab,

. Vnvn 3 : ohne

1 zes
N
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E �<vorhergeöfnet„ „und des
Saamens entledigetzu haben, �olie-

6:
gewißeiù phy�i�cherMangelzuu

runde.
2) ZuallenHolzfaäten,a��o.auh

zuNadelholz: Be‘aamungen, wird,
wenküú �îegerathen�óllen,voll�tändiger
undreifer Saanien erfordert, Wer

fanesaber denZapfenäh�eben, ob
der darin ver�chlo��eneSaamé voll:

wißbeit, 6b uran voll�tändigenoder

unvoll�tändigen| reifen oder unreifên
Saamen, auf ein bloßesGerathewohl

mitden Zapfen auswirft , tritt

3) no<- hinzu;daß, wenn man

auch durchein Un efehr�ogiücklich
gewe�en, lauter mit ‘gutemSaawmei?

angefulleteZapfenzuerhalten,den-
“

noch:es- ebenmáßigein bloßesUnge-
fehrbleibet, wenn ein damit be�aam-
tes Neviergut geráth, Die �chóu�te
Witterungwird erfordert„um die

an dex Erdeliegenden,wenig�tensam

untern Iheile immer feuchte Zapfen -

zum öfnenzu bringen. Ehe die�es
aber er�olgt,wieoft wird da der Fall
eintreten „ -daß-.derSaqme mietrig
und. faul geworden;— ‘oder doch.der-

maaßengequolleni�t,daßer ohne
die �tärk�teBewegung:dés Zapfens
nicht: -aus �elbigem.fallen wird noh
fan. Und wie willkommenmü��en
nicht die�eArt Be�aamungendenen
nah demSaamen�obegierigenVô-
geln �eyn,welche‘gewiß,�owieein

Schuppeam Zapfen auf�pringet, das

darunter belegeneSaamenkorngleichin LROnehmen

Von Nadelholz:Be�aaitungen13098
Freilich�inddie Ko�teneiner Na-

delholz-‘Be�aamungmitreinem Sag?
men'weit beträchtlicher, als einer mie

Zaäp�enbe�cha�fteuBe�aamung,tehz-
tere erfordertauf den Morgen20 Hbe,

Zapfen (‘wenigerzu nehmenmögte
ih niht anrathen) à 4 mgr. 4/pf.
dagegen an reinem Saamen 12 16.

T4. mdr. verwandt werden mü��en,7

folglich die�eArt der Be�aamungpro
�iätdig-und reif�ey?Die�erUnger

*

Morgen2- Nthlr,/6mgr. mehrals
jenefô�tet.So großaber auch diefer
Unter�chiedi�t,�oi�tdochgegendas

Zweifelhaftedes Exfolges,„und wer
wollte Holz�aaten‘auf das Zweifel:
hafte--dem-man begegnenkan , beru-

heula��en!nicht.überwiegend.Daß
diejenigen Oertek; ‘an welchen die Be-

�aamungmit Zapfen.ge�chichet, ohne
einer weitern Cultux zu: bedürfen; be:
�aawetwerdenfönnen; if ein Ein:
wand, derauf die Be�aamungmit
reinem Saamenebenfalls.Auwendung
findendürfte,Wo dex Erdbodenden
aus den ZapfengefallenenSaamen
zuniWachsthum.bringet,, wird auch
der gus der Handausge�treueteSag-
men nichtzurückbleiben,Jn Gle-
ditch�y�teinati�cherFor�twi��en�chaft,
Th.11,6, $12, Seite 589, findet�ich
zwar eineWiderlegungmeiner obigen
Behauptung„daßes unnatürlich�ey,
Zapfenauszu�äen,mitden Worten:

„Wie es aber gar keinFehleri�t,
einige Saamenartenmit ihrenBe-
„>bâltni��enauszu�äen„ wenu.die�e�o-

"be�chaffen�ind,daßfie�ichdur<
abwech�elndeWirkung,der Witte-

_ tung leichtAes„ �ofan eben die�es
emit



|

zes

„lit den reifen Zapfen des Tangel-
»» holzes„ unter �e�tge�eßtenVorthei-
„len, als Bedingungen ge�chehenz+“
Allein , ‘der Verfa��er�cheinet�einer*
Sache nicht recht gewißzu �eyn,�on-“
dern �agetin demfolgenden $. $13.
»„ Zivar . i�tes nach �ehrnatürlichen
» Gründen nicht immer gut, derglei:
» hen auf den todten brennenden Flug:
„OderTreibe�and(o bloshinzuwerfen,
» welcherüberdem obne allen Schuß
„gegen die Stoßwinde, Kälte, Hiße
» Oder die dahin abfließendenSchnex-
„Und Regenwa��ergefunden wird, wo
„der ausfallendeSaamenwederNube
»„no<Anhaltzum Auskommen,noh
„die nöthigeFeuchtezum An�augen
»: behaltenfann, “ Um den Saamen
gus den auf der Erde liegendenZapfen
zumAusfallen:zubefördern,wird an-
gerathen„�elbigevon Zeit zu Zeitmit
Fuhren�träuchenzu überziehen,und |

dadurchvonihrer Stelle zuverrücken,
Allein, wie oftwird yichtdie�esan
�ichnur gexingeHülfsmittelver�äumt
werden?Ge�chiehetes aberauch, �o
wird dadurchder feuchteaufgequolleue

He QA ¿et drit

E: aire Tiri TIO de) )

Figa, Chander calmüúcki�chen
ca) Tartarei, war im D, IS

i

LA 304011145277 STC SIC

er�tmit ‘�einem‘ganzenHöf�taataus
auf dérJäyd, Ein Slave �tießihn
aus Unvor�ichtigkeitmit dem Bogen“
derge�taltins Ge�icht;-daßer

das

Auge

#) Univerfal,Magazinefor April1788.

Von Nakbelhölz+Be�aämungen, 1316

Säaainen�tcherlichnicht zuinAusfal-
lei gebracht,-' Anräthlicherwäredas

Uéberzieheninit Führen�träuchen;um“

den auf die zum Nadelholzebe�tiinmte
wü�teOêrter-ausge�äetenreinen Sage
inen mit etwas Deckerdezu ver�ehen,
Vonden vielen mit Zapfen be�telleten
MadelholzBe�aamungen, welche ih
zu �ehenGelegenheirgehabt, kenne

ih nur überauswenige,welcheE
:

meyrechtgut gerathennennen fan,
rere von wittelmäßigem-Erfolge, in

-welchen-�ichviele bloßeStellen befinz
den, welche„' wenn'die Be�aamung
mit reinem-Saamen-ge�chehenwäre,
wahr�cheinlichnichtda �eynrwoûrpen,
noh mehrere aber“�indmir ‘bekant,
in’ welchen nichts aufgegangeni�t;in"
welchen nur blosdie aufder Erde liez-
gende

-

alte Zapfenzeugenvergeblich:
vorgenommener Arbeiten �ind,und
welchedie in Beckmanns-Tractate
über die Holz�aatS. 114, enthaltene

-

Ent�cheidungbethätigen:„Es i�von
» der Aus�aâtdex kié�ernènZäpfen�ehr
Wenig „ oder gar nichts zu haltèn,“

SUA
y 8°

darüber.verlor. Dashierüberäußer�t
aufgebrachteGefolgeEE hans, fiel

-

+úbér den armènSklaveÿ

het,

ündwar
im Begrif ibn niederzu�äbelit??Allein
der gute Chanverhinderte�olches,und

“�agte;Wir-mú��ennux allein den

; Y» Vorr?

p. 179,
:
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»„Vor�aßverurtheilenund be�trafen,
„nicht aber die That �elb�t,Die�er
»„ Men�chhat michzufälligerwei�eun-

»„vor�eßlichverwundet, Würde ih
durch �einenTod mein Auge wieder

Zigand.= 0
»„befommen?— Allein der-großmü-

* thige Für�twar 10h nichtdamit zu-
/ frieden, dem Sklaven tas Lebengeret-

tet zu haben; er �chenfteihm-auchdie

TE ER CRS
:

13 2

Jeicfégedenfetin �ei

Ausgabevom Jahre 1747: S. 36;

Anf
& Charlata-

und 37.) bei Gelegenheitder Ge-
lehrten, welcheihren Büchern‘zur

_Üu�chungderKäuferprächtigeTi-
tel vor�ehen; einesSchulregentenzu
Hud�tadt,auf

licheArt:
‘' Spedarhúcetiam Ludimagi�ter
‘illeHudftadii, oppido ignobili,
“ni�iquod �uummercatuclaret,

qui cúm : oh�erva�ler„ ‘libros in

Uf Delphni excu�osWidecon-

quiri,& magno_æ�timari,in ti-

‘tulo RudimentorumGrammarice
(Donatumvocant) quæ per ta-

bulas edebat,hæcverba addide-
|

„far;in UfemDelphinorumHud-

veria Erudicorom. (Am�terd.

rage.
“

“DaHub�tadtbeiBü�chingund

andern Erdbe�chreibernnicht vorkomt,
*

�owün�chtman zu wi��en:i) wo*

die�erOrt gelegen �ey?2) 0b Jemand:
den Donat in V�umDelphinorum

*

Had�tädien�fiumbefiße,au< 3) �ol:
*

<en gegeu einenbilligen Preis ab-

treten wolle, 4) oder , ob die �one

|

folgendeauGerordènt:
wahr�cheinlicheConjeetur begründet
werden fönne, daß in jener Stelle
“ein Deucffebßlee.zum Grunde liege,
und �tattHüd�tadiumBud�tadium,
L Buttftadiumzu le�en�y.Zumal
es befant i�t, daßdie�ekleine Städt
“im Fürftenthum Weimar beträcht-

liche Viehmärktehat. Man würde“
�ichauch in die�emFalle das Regi:
�terin vóce Delphiai Had�tdienfes

*

nicht _ irren La��en„da. man _oft er:

‘fähret,daß ‘unwi��endeNegi�ternúta-
cher„ ver�chiedentlichauh Druckfeh-
�er in das Alphabethbringen „ wie»
des Smirack- editio ESinhardi M.

Gladors Neichshi�toriebeivei�et,
Ï 43 E -

Î È “
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ettvas �clidesund wir>li< ¿we>mäßis
ges zur Anwendung �agenzu können.
Die Juden! werden \< erträglicherund

be��ermachen, wenn �ieihren verderhe-

ten Charaftier zu veredeln, den Thorhei-
ten, wemir ihre ur�prünglichreine Reli-
gion verun�taltet i�t, zu “ent�agen,und
die Bokturtheile auszurotteu �uchen, die

man allgemein wider �iehat. “Kein
Chri�?kann den �on�trecht�chaffenenYJu-
den deshalb höher�ägen , wenn er zn
�einerReligion úbertritc; denn er muß
dadurch no< unzuverläßigerund ¿tocys
deutiger werden, da es zu viel Bey�pies
le gibt , daß die jüdi�chenBekehrungen
nur aus unlautern und intere��irtenAbe
�ichtenge�chehen�ind. Und was gewinnt
der er�teJude, wenn er ein Chri�twird?
nichts, als daß er in der <ri�tlichenGe-
meine der le6te i�t,und der leßte Jude
wird nicht glücklicher�eyn,wenn er fich
dazu bequemet, weil ex von �einemUeber-

tritt nicht leven fanny, und man �ich jeßt
nicht �oleicht als ehemahl8, einige Qu-

zendmahletaufen la��enfann, um reich»
liche Pathenge�chenkedabey einerndten
zu fönnen.

Herr von Dohm, der, wie er (elb| ein-
ge�têhet,von den Juden näch threr jeßi4
gen Be�chaffenheitnicht viel hält, \{<läg
vor, eine Probe mit der Verbe�fetuñg
der�elbendadurch zu machen’,daß man

ionen gleich ohúe weitere Nücf�ichten
börgerliche:Rechte einräumet ,“und da-
oon alles übrigeerwartet, vas mauwúün-
�chet,daß der Jude werdenmöchte,und
wenù �oles niht einträfe, �ie wieder

—_.

in ihre alte Verfa��ungzurück�eßet.Wenn!
H. v. Dohm‘dieß, vor�chlagenkonnte
�omußteex auh ¿zugleichdie ‘Mitrelan
die Hand geben, tie dieJudenzu ihrer
alten Verfa��utgwiederzurückzubringen

Viertes Stuck 1790.

|

&

.

[7 0 zur bürgerlichenVerbe��erungder Juden.
|

[Find, wenn fie nicht ein�chlagen,ohne
�cheinbareGrau�amfeitendabey zu beges
hen , die nofhiwendig auLgeübt

-

werden

müßten,wenn man �iealles de��enwies“

der berauben wollte , was man ‘ihnen
eingeräáumethat ; und worauf alédenn
vielleicht �oviel Unternehmungen gegrünsz
det �ind,"welche zu unterbrechen und zw
fóren nothwendig Härtenöthig i�. Dieß
legere ‘wâr immer in det älteren Zéis
ten der Fall, weil die Juden, wie Hert
Nitter Michaelis �ehrdeutlich erwie�en:
hat, die ihnen eingeräumtenFrey heiten
fiets mißbrauchten , Und vadurch die gus
ten Ub�ichtenvereitelten, die mánmitihs
nén ‘vorhatte-

1

2 2ASCZE,
JIN

US

Die Herren Judenverbe��erer,fordern
auch von den chri�tlichenRegierungen
{ehr viel, wenn fie verlangen, daß man

*

gar nicht an das denfen , was dea jú-
di�chenCharakter in. der ganzen Welt
(0 be�ondersausgezeichnet hat, �ondern.
ihnen gerade zu alle Freyheiten , die nur-

der eingeborne ur�prünglicheUnterthan

Zu
Staats fordern fann, einräumen

o -

f

Zit der Erfüllung eines �olchenVers
langens �cheinetjedoch no< feine Hc ffnung
da zU�eyn‘weil der Jude wohl �chwers"
lich dúfbhêrenwird, �eineihm angebors
ne Neigungenzu verläugnen.

Wenn ein Chri�teite Bedienung �ucht,
'

oder în eine Zunft aufgenommen wers
den vill, �oerfundigt man �ich�ehrges
nau nach �einemLebenswandel, und wie
er“ �ichbis dâhin betragen hat. Und
inan �ollnicht darauf (ehen, �h nicht
erfundigen, was und wie die Leute

�ind denen “wirmit ‘unsgleiche Rechs
te einräumen wollen -- wahrhaftig,das
i�t:unbillig!

Pp
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298 11, Etrogs von alten Weisthümern,in�onderheit
vi

41,

und zagelhofen.
Ætwas von alten Weisthümern ,

the hi�tori�ch- juri�ti�cheAlter-
thümer gehörenzwar; wenn ich_

uicht irre, nicht eigentlich in den Plan
des; Journals v. u. f. D: Da jedoch

w. 2c, �choneinigemahl dergleichen
Artikel, vielleicht zur Abwechsluüng,auf-
zunehmen beliebt haben, �oüber�chicke
ich hierdurch etwas ähnliches von mei-
ner, Liebhaberey, uämlichAuszüge aus

alten Weisthümern. Was unter dem
Wort Weisthum ver�tandenwerde ;

mag, wohl dem größten Theil Jhrerx
Le�erbekannt �eyn,dochgéht weder Zeit
noch Naum verloren, wenn ‘ich vor-

läufig erzähle, daß es in dem Mittelal-
ter, ja noch hier und dort bis auf die
näch�tverflo��enenzwey Jahrhunderte,
Sitte war, an einem gewi��enTage tes

Kahrs die Gemeinden, in�onderheitauf
dem Lande, zu ver�ammeln,und �iemit
feyerliczen Gebräuchenaus�prechenoder

vorle�enzu la��en,was fie ihren Herr-
�chaftenund Obrigkeiten für Rechte
und Gerechtigkeiten zuge�tänden, auch
was unter ihnen �elb�t-heefkommlich
wre. Der Ausdruck, wir wei�en der
Gemeinde oder wir wei�endem Herrn
(d. i. zu), gab die�ennahmahls in

Schriften verfaßten Yus�agenden Na-
men Weisthum, oder, weil es jährlich
ge�chah,Jahrs�pruch: und es nimmt

mich Wunder, daß denjenigen, welche
den contract �ocial für eine bloße phi-
lo�ophi�cheGrille halten, die�eGewohn-
heit nicht als ein hi�tori�cherBeweis
der Sache entgegen ge�eßtwurde. Sie
zeigt doch AERO daß.man:

ehemahls in Deut�chland�elb�tdas Ein-
ge�tändnißleibeigener Unterthanen nicht
für unnöthighielt, die obrigkeitlichen
Befugni��ezu be�tättigen,und vaß man

Ï

in�onderheitdem von Bi�%hweiler

es er�tin neuern Zeiten für gemächli-
cher hielt’; ¿denUnterthanen ihre Schul-
digkeiten, ohne �iezu fragen, zuzu
wei�en. :

Die�es möchte zur Vorrede genug
�eyn,uur muß no<h zu mehrerer Deut-
lichkeitvorausSge�chi>ktwerden ,“ daß die

nunmehr Pfalzgräfl.Zweybrückfi�cheOrte
Bi�chweileeUnd Hagelhofen im Unter-

El�as’zu ‘dér' Zeit , als die�er.Jahré-
�pruchge�chriebenwurde, nämlich im

F. 1499. dem Hoch�tiftStrasburg ge-

hörten, doh �o, daß die Pfalzgrafen
von Zweybrücken(oder, wie es immer

heißt, der Herzog, d. i, von Bayern)
bereits darin das Wildfangs-Recht, die

Criminal-Jurisdiction, und ver�chiedéne
andere Gerecht�amebe�a��en:Jett zu
den Auszügenund Bemerkungen �elb�t.

Der Herzog �ollhabendieGerechtig-
teit, 14, Schoffen zu Bi�chweilerzu ha-
ben, und einen Mayer und einen Büt-
tel. Die�e �ollen alle aus “denLeuten

gezogen werden , die da hei��en4DeTs
zogenleut, ld. i. Zweybrücti�cheLeib-

eigene. ze

„Zum andern ‘erkennen die Schöffen,
daß man den Ning (Creys) verbieten
�oll, und �chweigen,und zuhörendie

Gerechtigkeit.:/

¡Die�elbenSchöffen �ollen

-

halten
jährlichzu Bi�chweilerz Seelbvotten-
tage.!! — Die�ehei��enin andern Weis-
thümexrnungebotene Ding — d,i, ve�t-
ge�eßte,ordinäre GerichtStagey- weil zu
au��erordentlichenbe�ondersgeboten
oder geladen wurde.

An die�enTagen wurden auch pein-

liche Sachen verhandelt, und es
pdUI o



dem vonBi�chweilerund Hagelhsofen.

von’ deu Sprüchen der Schöffen feiñe

Appellation �tatt, #. die Wortez ¡€ zu
richten über alle: Sachen = - - Leibe ünd

Blut,- Eide, Ehre 2c. nichts ausgenom-
men, und es �oll’auch bey ihren Urthei-
len ‘bleiben.

Das Bericht über das Blut �ollteauf
des Herzogs Ko�tengehen , hingegen
auch ihm an die�emTage alle Strafen
fallen. Die�eübrigens auf jährliche
be�timmteTage ve�ige�eßteSeelbotten-

gerichte �olltendoh den Sonntag vor-

her verkündigt, auch ein Vorgericht je-
desmahl angezeigt und gehalten werden.
Die am Vorgericht fallende Strafen
aber gehörtenuur zu $ dem Herzog, und

dein Banherrn (dem Hoch�tift,als

Ort8here�chaft)zu #, if
Dié Schöffen werden am Seelbotten-

gericht vom Herzog ge�pei�t,-auch foll
jeder auf deg er�ten Gerichtstrag von

des Herzogs Mayer einen Fri�chling,
oder 10. Schilling Pfentunge dafür be-
fommen. ;

- „Nun kommt ein �onderbâares.jus a�y-
lit Stet tve Cder Schöffen)Heu�er
ud Höfe \ollent auh freyh �eyn, als
das Herkonimen i�t,und {lect einer
den andern zu tode, #0 �prichtman den

Freunden das Blut und den Herren das

Gut, und man �oll die Sach zum hin-
der�tenJare Gerichtstage verteidigen
mit beyder Herrn Wi��enund Willen,
u� das leng�tund darnach nit mehr.
Und der Tod�chlegeri�tficher in eines

jeden Schöffen Hus oder Hove vier
Wochen und zween Tage, Und Fompt
er 4 Schritt über die Sträß und
wieder indes Schöffen Qus, �ohat
er aber (abermahl) 4 Wochen und
zween e Frepheit. 4 5

Der Herzoghatte ‘das Recht dèn

Brachinonat hindur< Wein zu zapfen.
Wer �on�tWeinzapfte, �ollte*ihnauch,

"M

auf Verlangen, úbeL ‘dieStraße geben.
Aber ‘in dem Prei�e, wie einer ange-
fangen hatte, “mußte ‘auh fortgèzapft
werden, auégenonmmenman wollte ihu
wohlfeiler �chenken.

“Eine _löblicheFür�orgefür Gebäh-
rende enthält folgende Stelle:

¡Iten tvare es, daß eine Fraw eins
Kinds genuße, und ihr Bott�chaftin
eines Wirts-Hus. oder Brodbecken-Hus
fome, und ihres Weins oder Brod
‘begehrt um ihr Geld oder gut Pfande,
és �eyTag oder Nacht, �o�ollder Wurt
gehor�am�eyn,Jr Wein und Brod zu
geben, wollt er aber �oli<sniht thun,
�omag der Bot Wein und Brod �elber
nemen, al�oer �olldas übrig ver�or-
gen, (den Zapfen wieder umdrehen) und

�oviel Gelds, als darum gehört, oder
_

gute Pfande uf vas Vaß legen, und lie-

genla��en,und damit nicht gefrevelt
han.

Eine Zweybrücki�cheKriegs - Servi-
tut: ¡Jte ware es, daß!die erbare
Leut (ob hierunter die Stiftéheeren,
oder, wie ich vermuthe, die Stadt Styaß-.
burg zu ver�tehen, la��eih dahin gez
�tell�eyn)einen Zug thun wollten, und
‘es forderten, �o�ollJne ein Herzog eiz
nen Tag und Nacht dienen, mit einem
Mule�el und zwölf Pferden uf �einen
Co�tenungefehrlichen, und Fnen nit?

mehr verbunden feyn, er thue es denn

gern,
Von der Sorge, daß die Herr�chafk

die Unterthanen nicht durch Einquarti-
xung drückenmöchten,zeuget folgende
Stelle: ¡„„Jtemdie Bannherrnhaben
auch Macht zu 9 Jahren eine�teinen
Legerzu Bi�chweilerzu halten, und nié

Sträu und Heu, und ein ge�chun-mE
und uf �olicheZeit �ollman ihe

den Bett (vermuthlih ‘ein Bett ohne
Ueberzug) undJne auch nit mehr ver-

bunden�eyn.“
Pp 2 Die
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Die Freyßheit-der abziehendenUnter-
:thanen | gegen Arre�tewird folgender-
ma��enbe�timint: z5Jtem- zeucht einer

us dein Dorfzund-hat uf} Wagen odee

Karch geladen, �o�ollder Meiger uns

Buttel us. demDorf �chalten, und �oll
ine niemand in dem Dorf gar heine
Schuld anfallen. Wenn er“ uß dém

Dorf: fompt; �o\magiman- Fne wol be-

fumbern mit Recht; als das von Alters
‘herfommeni�t j

i

"* Eine fonderbare Mühlen - Vi�itation
�chreibtnach�tehenderArtikel vor : „„Jtem
„wann der. Meiger. die Mülin will be�e-
hen / „oder jémañts,anders Arfkvohte
‘hatt, �o�oll'’derMeigexzween Sc<höf-
"fen und zween Serichf8mann nemen -

und �ol in dem nech�tenHove unge-
fährlichen einén “mitélen. Wagenzaum
nehmen, und den Zaum zweyfäitigweis

gen (zu�ammenlegen)den um den Stein
‘�chlagen,und fellét der Zaum über das
Halbe zioi�chendie Zarge, �ohat der

Muller 30. Schilling Pfenn..verbro-
OEC

Ç

“Eine-noch�onderbarereErlaubniß hin-
ter �ichzu bauen: „Es �ollauch nieraants

an �einerMulea hinter �ichbauen, dann

ec mit einer: Bullen (Kegelkugel) hinter
�ich:gewerffen mag, und das: al�o: Er
�olluf den Wendelbaum �een,und das

link “Ore (Ohr) indie rechte Hand
nemen, und den linien Arm dazwi�chen
uß�tio�en,doch daß der Elenbogen nit

Úber den rechten Arm khome,! unddie
Bulle in der Handhaben, . undine �o:
licher Ge�taltwerfen. Wer däs bricht
be��ert30 Schill. Pfenninge 2c. "(Män
ver�uchedie�e‘komi�cheStellung} und
�ehe,wie weit man werfenkaun.)

“Vor�orgefür denarmenMaj
„Were es auch, daßMianeMannun-

(4gefecrlichenKorn auf einer Mulinhette,
_dgs man malen �ollte/ Und, hat einen

l

11, Ettvas von alten Weisthümern,in�onderheit

„Nacht-Teig7ber des Mehls wartet ;
‘und, ime der, Teig oerderben mußte -

Mehls halben for mag'der aëm Mann
die’ ne�t Mulin oberhalb dex Mulin,
da’ das Forn uff i�t,(u��ziehen;‘und das
Wa��erbrauchen, darnach die andere,
„und die dritt. unz (bis). Jue Wa��er

UA wird," uttgeferlichen,; und ‘damit
C‘nit frévelh. Und dartrac) �ollex das

Wa��erfurderlich ver�tellen,als: bald“er

gemahlenHat, ungefehëlichen.//
Von Ga�igerichten‘�agt dex Weis-
thum: ¡¡Jtem kgems ein �xemdeerMann,
und, begehrte. ein: Notgericht, dem �oil
mau unverzogeulicher gehor�am�eyn,

wie das von Alter Herfhomen i�t.(/

Be�timmungdee Dotf�traße:¿¡Jtem
die Undergaß�ollgehalten werden, alfo,
daß vier Manan den funfcen daruf�erzu
dex Kirchen tragen.!/ }

j

“Er�t im’Jahr 150r wurde éttwas we-

gen dex Gotteslä�terung beygefügt
nnd zwar: ¿Wann ein Maltit-oder Fraw
gro��eSchwure teten, oder Gott le�ter-
tei der oder die �olman in das Hals-
ei�en�tellen;und den Heiligen- em. halb
Pfund Wachs verfallen -�einz vLerinein-
ten aber un�er Herze, daß:einer odec
eine,:- die: �olcheSchwure gethan hette,
weiter gefrevelt hätte 7 deg mögenfte
mit Rechr fürnemen.“

j

“__7¡Jtemvon ‘dem Zutrinken if er-

fannt, welcherdas thut ‘uid. erfunden
wirt, den �ollentmeine-Hexren , oder
Meiger, Buktrel odêx Vogt in die Köfige
(Caye). legen ein-billicheZeit, und foll
geben -5Schill. Pfeun. zu Sto>recht.“/

¡Item von den-Wurfbeiheln i

kannt, ‘daß�e�ollentverbotter
tragen den Butgeri “in beben Dör-

fern : bey? 30, Schill, Pfenn. und were

esSache,y

-

daßcin fremder Deann fze-
me in das Wuréshus- und ug einBey-

fi

�er-

“Feinzu



dem von: Bi�chweiler!undHägelhofen.

Beyhel, das des Wildt bey imé- �ehè,
�o'foll es Jme der WBurdt ‘agen, ‘daß
die Beyhelvèrboltenfind," hiezu tra-

gen, und �oilJme das Beyhel hei��en-
geben zu -behalteäybis daß eu! wieder
hinvegwill, und wollt der Ga�time-das
Beghetl nit gébéu,�o �oll:derWuytt
�olichsfürbringen, imd wanir ein �ölcher
heme in eins Wurtshu�e mit ‘einem

Beyhel, ‘und der Wurt “den Ga�t init
warüet daß �élche-Beyhel.-verbokirn
weren, und wurde er funden, �ollder

Würt gefrevelt- han- und. dex: Ga�tnit.//

„(diem boh dei Wikbpretmit dén

HuS�enzu �chie��en,i�t.ertant, . daß
fheiner Wildpret“ �chie��enoder fahen
foll, es �ey-Hirb, Nebe,Schwein oder
anver Gewilds bey drey��igSchilling
Pfennig./ H

Item es i�t‘aucherkännt,:daß kie-
“mant zu! dex Uneh@ ir ven ziveieir Dék-
fern �ißenfoll , und fie auchniémants
enthalten ; bey der Pene funf Pfund
Pfennig. /

Daf das Frohnbrod wegen Ünmä�ß-
�igkeit!dee Frohuden lei�tenden-abge-
�chafftwurde, i�tauch mepkroüvdig.„Item,
héißtes, als man bisher-den Bürgern, .&

fo �éeBuriutage (Bagtiern - Tage, Frohu-
den) gethan, etwas gebenhatt, und �ie
dann viel mehr dazu verzehre, i�
erfannt daß man Juen

*

hinfüxther
nichts mehr: geben �olleH

Endlichverdientene herzhafteVor-

$;

_

chèn-dargercicht:wurde; i ja: noch âl-
‘tern Herfommens. 0

1Jtem auchhaben die zwey Gericht
évxthannt, „und i�t auh ir Meyuúng,
‘alles das, fo da ge�chiehtmic S<hweh-
‘ren und mit Zutrinken, oder andern
Unfuás ; das ge�chichtalles dur

‘das Spiele, unid bitten eu< (nehmlich
‘die-Herren)gemeinlichen, arm und reich,
daß Jr further mhex nit la��enhie \pie--
len, und Jr es verbieten. Bricht dann

einer das Gepott , #0 mógen Je den

Frevel ‘abnéhmen,.ob Jr wêllert; Dann
‘euchwiirde¡(mebr,bann �oIhr verkauf-”
fei, wann man im gänzen Neich nic

�pieler,und hübens un�ereVorfahren
al�vgehalten, wie ob�telet.//

Zuin Be�chlußnoch dièéStelle, o das

Verfahren 7 bey Ausübunug des von

ueuern* Gelehrten “ohne hinlängaliche
Kenntniß fo �ehr ver�chrienenWild,
fangs -Bechts erklärt : BO

Were auchvon fremdenLeuten in dex

Dörfer eins ziehet, dem �ollMeigex und

Buttel in Jax und Tage erfordern , ein

‘Herzogen- Mann zu werden. Will êx

das! thun / “das feët zu Jme. Wöilet
‘ers aber nitthun, ind gezeuget (beruft)
fich uf ‘ein nachvolgenden Herrn, und

“machtdas fhundlich, �o�oller des Her-
zogen Mann unverbunden �einzu wer-

‘den, Hât er aber flf\inên nachvolgett-
‘dènHeren, �o�oller ein Herzogen Mann
‘verden,und’ man Jue auth halten, ‘als
einen andérn Herzogen-Mann,ll 1 +

140 234

�tellung-die�er-Unterthanengegen das _So viel aus dem Bi�chtweilerúüzd
Spiel > welches ihre Herren verkau�t,Han - oder Hagelhofer Weisthum, Jch
oder wit neuern Ausdrückenzu prez?" habe die�erAlterthümermehrere ge�am-
chen, dei Pharao - Ti�cverpachtet melt, und aus einigen der�elben{on

R abge�chricbenzu"werden.Mam in andern Zeit�chriftenAuszügebekanuc
iche daraus, daß die�eedle Fitam- gemacht, will aber doch!hier noch nes

Quelle �chonziemlich“alti�t.Dochjené, * gedenken, Uber de��enfeyerliche Verkün-
«aus- welcher. cinem alten Rêwexr cine

diguagunter einer Linden, allernäch�t
Münze, um �iëzu exrathen , zum beric-

dn
den Kirchhofs-Mauern,noch im Jahr

e
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1575 ein“ Notartats -Yn�trument‘gefer-
tigt wurde, nämlich zu Pleißenhau�en
auf dem Hundérüf. =

Y

In die�enerkennen und wei�en ‘die
Schöffen die Herrn von Ca�telhun( Ca-
�ielloun) Vor Gerichtsherrn zum hal-
ben Theil und further die Herrn von
Stein - Calcenfelszum andern Theil auch
für Gericht8herrn, und �ollendie Ge-
ri<htsherrn auf Awendt ( Abend) Vor
dem Dingtag zur Liagarzeit (Nahßrungs--
oder E��ens- Zeit) da�elb�ter�cheinen
mit dridthalben GTann , dridthalben
Pferd und dridthalben Qund, und fra-
gen na< ihren Mahlzeit. �i das bereit,
follen �ieab�tehn(Von Pferd �teigen)
und Zechen : �oes aber nit fertig, (o �ol-
len �ieziehen in das näch�teWirtshaus
da�elb�ten,das Mahlzeit zurichtenla��en,
und Zechen, und �olcheBech�ollbezahs
len das niedere Kigenthum. ( die Zins-
oder Lehnleute.) A

So lächerlichdie Ausdrüke von dridt-
halben Mann 2c. ¿zu�eyn�cheinen; �o
halte ich fie doch für�<öneBeweisthümer
des alten Deut�chenmit Höfilichteit
verbundene Freyheit8gei�tes.Ein gro-
ßer Theil des ehemahls unter unzäh-
ligen fleinen Herren vertheilte Schwas-
bens, Fvankens und derRheinländerwur-

de nämlich dadurch bevölkert,daßdie�e
Herren ihre Ländereyén'an ihre Leibeig-
ne gegen gewi��e-be�timmteÉleine jähr-
liche Frucht - und Geld -Zin�e,auch pers
�önlicheDien�tlei�tungen,aus�pendeten.
Die�eBedingungen wurden an die�en

Dingkagenzum Angedenkenwiederholt,
und zugleich in Gegentvart der Herren
oder- ihrer Abgeordneten Gericht gehal-
ten, und auf die�eTage hatten �ichge-
méiniglih die Herren auch die freye À,

ung, oder Zehrung/ für �ichund ihr
Gefolge ausSbedungen: Allein die�eLeibz
eigne , Zins - oder Lehuleute wollten�ich
für Mißbrauchdie�erGaftfreyheit �icher
�ellen,und höflicher fonnte do< wohl
„nichtge�agtwerden , daß hier zwar cin

jeglicher Herr fúr 2 Per�onen reicblic
ge�peißtund gefüttertwerden �ollte,daß
�iefich aber 3 oder mehr Per�onenein

für allemahl verbitten wollten. Wem
gegenwärtigeErklärungdie�er,und ähns
licher �elt�amerAusdrü>e,derennoch eine

Menge angeführtwerden könnte,miéfällt
der beliebe mich durch eine andere zu be-
lehren. ee

Ich be�chließedie�enArtikel mit der

Bemertung , toie: gemeiniglich in die�en
Weisthümern verordnet war, daß bey
�olchenjährlichenGerichtêtagen, tvelche
bald Hocbgeding bald Litiedergeding
hei��ey,jeder er�cheinen�ollte,welcher
in dem

-

Gericht jo breit, als ein drey-
�renpelinger ( dreyfü��iger)StußHl �y,
begürerr wäre, Ein Beweis von der

hohen Achtung un�erer Noreltern für
unbervegliches Eigenthum. Fn der That
liegt auch in diè�emder �icher�ie,unab-
hângig�te,und für Tugend und gute
Sitten un�chädlicheReichthum ; Eben
deswegenaber will undfann fichheutzutag
beynahe niemand daran begnügenla��en<

INT,
Weitläuftige Ltachriht von dem Leben Jacob Friederich Lamprehts , tS-

=niglich Preußi�chengeheime n Secretairs, Mitglied und Secrerairs der Fô-

niglichen Akfademie der Wi��en�chaften.

Ht Profe��orSchinid in Gie��en,
e welcher das Andenken die�esver-

>

dientenMannes wiedererneuert, hat-
unläng�tdie Nachricht von SANEi s

-
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Leben ; welche I. M. Dreyer abgefaßt,
und der neuen Ausgabe des Lamprechti-:
�chenMen�chenfreundes, Hamburg!
1749." vorge�eßt ‘hat, fürzlih in dies

�em Journale ‘auégezogen. 1 Jch hoffe
mehreren Le�erneinen Gefallen zu thun,
wenn ich die ganze Lebensbe�chreibung
hier abdrucken la��e.Sie if �ehrwohl
ge�chrieben,mit artigen Gedanken durch-
woebt, und ruhrt von einem Manne. her,
der ‘den ve�tenVor�aßgefaßt hatte,
feinen Freund nicht �chmeichlexi�chzu lo-

ben, und in der Einleitung dazu �agt:.

Noch hab ich nie den Stolz aus eig.
nem Stolz erhoben :

i

5

Und wer fein Lob verdient, den werd
ich niemals loben. A

Ferner i�tauh Lamprecht wirklich,
wider �ein Verdien�t um die populare
NBhilo�ophieund um die gute Deut�che
Schreibart, �ehrverge��en.Man fiadet
ihn äu��er�t�eltenangeführt, und Herr
Brof. Rüttner- hat ihn in �einen Cha-
ratteren Deut�cherDichter und Pro�ais
�en ganz verge��en,Es i�tauch dem

Enbzwece des Journals von und für
Deut�chlandgemäß,das Andenken ver-
dienter Männer aufzuberoahren, wenn

auch die Nachrichten von ihnen uur ein-
zelne Charakterzügebetre��en,und mehr
den Cabinets�tücken, als. den Gallerie-
gemählden,gleichen �ollten. Jh la��e
nun den Secretaix Dreyer �eld�ireden :

Jacob Friederi<h Lampre<t wur-
- de den er�tenOck, 1707 in Hamburg ge-

boxen: Nach einem Engli�chenSprüchs-
worte �olles für einen Sohn überqus
gemächlich�eyn,einen Vater in der Höl- „

le zu haben; wenn der�elbenämlich�ein
Leben mit ni<ts8, als Wucher und ein-
träglichen Ungerechtigkeitenzugebracht
hat. Die�eGemächlichkeitfehite ihm.
SeinVater war einredlichcr / flei��iger,
ge�chi>terund angenehmer, allein nicht:

reiher Mann, Er handelte �elbernicht,
er war. aber, durch �eineGe�chicklichkeit
und Kenntniß der Se�chä�fte, den anges
�ehn�ienHamburgi�chenKaufleuten un-

entbehrlih, An die�emSohne fand er

viele Fähigkeit, einen überaus muntern

Ver�tand, eine �tarkeNeigung zu den

Wi��en�chaften,und, bis in �ein

7

achizehntes Jahr ; einen genauen Ges
hor�amgegen die väterlichen Befehle.
Allein, da er zu die�erZeit von ihm vers-

langte ; daß er als ein Werkzeug des

Nechtégelehrten,

Und als die El�ter und der Specht
Sich mit dem niedern Ding und Recht

abgeben, und im Hamburgi�chenNieder-
gerichte ein Procurator werden �ollte,
�overbat der Sohn die�en ihm unan�èän-
digen Theil der zeitlichen Ehre.

-

Die�e
Lebensart �timmtemit �einerArt zu den-
fen gar zu “wenig überein. Er wolite
die Welt kennen lernen, er wollte �ich
immermehr

-

erheben, er wollte �eine
Begri�feerweitern, er wollte mehreren
Men�chen, als nur bloß �ihund den

Rechtsbedürftigennügli<h�eyn. Bey
die�enAb�ichtenkonnte ihm unmöglich
eine Be�chäfftigunggefallen , welche bey

“

mäßigenKräften des Ver�tandes nichts
weniger, als die Mä��igungder Worte
erfordert. Als er �ahe, daß die Meis
nung �eiuesVaters �einenBitten und

Vor�tellungenniemahls nachgebz vrs
de, �oent�chloßer �ich,“�eineVater�tadt -

zu verla��en, und reißte plöblich nach
Berlin. Er be�aßdie Fähigkeit, �ich
jedem gefällig zu machen. Dieß fam
ihm dort ungemein zu �tatten. Nacho
dem er �icheinige Monate da�elb�taufs
gehalten ( hatte), ward ihm die Auf�icht
über den Sohn eines befannten Mis
nes aufgetragen. Er hatteauf dem Hams.
burgi�henGymna�io; aus den Lehren
des un�terblichen Faäbriciiund des ge
lehrten und �charflinnigenBicheys, 1AM

viele
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viele Vortheile gezogen, daßer �ich�chon
damals im Stande befand, junge Leute
zu den Wi��en�chaftenamzuführen, uns
geachteter �elb�tnoch nie auf einer Unis
ver�ität gewe�enwar. 1 Sein ganzer
Wun�ch ging inzwi�chendahin ,; -eine
hohe Schule be�uchenzu können, �ein

Fleiß,‘�einvernünftiges Betragen , und
fein angenehmer Umgang waren die Mit-
tel, wodurcher die�enZwe>

*

erreichte.
Er ging mit �einemUntergebenen: von

Verlin' nach Leipzig,und �tubirteda�elb�t
zwey Jahre die Philo�ophie und die
Nechte

Rechenberg, Ma�cowund noch ver-
�chiedeneandere Lehrer die�erberühmten
Akademie hat er allemahl mit cinér ¿rt?
licheu und ehrerbietigen Erkenntlichkéit
genannt. Sie, fie nur lehrten ihn den
MWehrt der Weisheit {äßzen, Und die?

�egalt ihm mehr, als Hoheit und“ Ex-
„geben.

|

Zu die�erZeit �tanddie Deut�cheGe-
�ell�chaftin Leipzig ‘in einem An�eheiy
welches ih ihr ‘no< wün�chte."Séine-
edle und muntere Art zu dente und zu
�chreiben,ver�chaffteihm bald eine Stel-
le in die�erGe�ell�chaft,und die -Reden,
Gedichte und Ueber�ezungen 7 welche
man von ihm in den Schri�tender�el-
ben findet, unter�cheiden�ich�ehrmerk-

lich. Wegen �einerGe�undheitreißté er

ins Carlsbad/ und die�erRei�e haben
wir die angenehmen morali�chen und

fatyri�henLtachrichteiraus demCarls-
bade zu danken, welchenachher in Ham-
burg gedruckt worden �ind. Ein Berlis-
ni�cher‘Kaufman, welcher, “wenn ich
mich �oauSdrückendarf, ‘der rechteAntis

“

pode desjenigen i�t,
er jeden Tag nur dem

Und jüdi�chlacht, �ooft er �iehtund höret,
Wie die Vernunft Ge�chmackund Wahr-

“

heit ehret, VARI
gab dieKo�tenzu allemdêmienigenher,
was er in Leipzig gebrauchte, Und die�er

Gewerbe weiht?

ließ ihn auch , ‘nach vollèndetem!Studi-
ren, mach Englandrei�e, As ex bey
die�erGélegenheit‘durchHamburg fam,
ward er von: �einemVater, | welchec nic

�einervormahligen �{tleunigenAbrei�e
anfangs: nicht zufcieden war, auf das

zártlich�teempfangen. Die�er ehrliche
Greis exfanute nunmehr völlig,* daß
�einSohn �ichweit be��erzu. dem Ums
gange: mit der großenWelt �chickte,als
mit ‘oder ohne Proceé��ein den Hallen
des Tempels der Gerech:igfeit zu: fries
ren ; oder zu �hwißen, oder. vox: domes

�elben�ich.auszu�ounen. _Uuch tahßer
begleitete ihn der väterlicheSegen nach
England.

i

;

;

Seinen Aufenthalt da�elb�tmate er

�ichauf die be�teArt zu Nuve. Er be-
mertce die Vorzuge- und Fehler einer

Nation ; welche dur ihre Neigung zur
Freyheit, turch ihre Liebe zum Vaterlan-

de, dur<h ihre Hochachtung für Kün�te
und Wi��en�chaften,und durch ihren
Muth und Ver�tand�o�ehrberühmti�.

Er hâtte �eineNei�enoch-wéiter forte
ge�esgt,‘allein der Tod veränderte einige
Um�táudein Berlin; und die�es veran-

la��eteihn roiedex noch Hamburg zu gehen.
Hier übérnahm er mit dem Anfange ‘des

1737 �te Jahres die Auf�ichtder Staats-
und Gelehrten Zeitling ‘des! hambur-
gi�chen‘Unparteyi�chenCorre�pondenten-

welche vorher �honin den Händen der

ge�chickte�tenMänuex gewe�enwar.

Es i�tbekannt, daß-�ié’er�tvon dem

Herrn: HofeäthWeichmann „und Her-
nach von dem Herrn Liocow verfertigt
worden ( i�t.FAus allen �einenBeurtheis

lungehleuchtet Wahrheit, die Men�chen-
liebe und Freymüthigfeithervor, welche
nóthig waren ihnen den Beyfallzu vers

�chaffen,den �ieüberallerhielten. Er'
- bkieb“ beh die�erArbeit ‘3. Jahr , ‘und

damahls �{rieber qugleichiwöchentlich:¿Nen
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den Men�chenfreund.*) Vernünftige
Freunde riethen ihm, er �ollte anfan
gen über die Philo�ophie,Vered�amkeit
und Dich kunt zwle�en.Ee folgte die-

�em Ver�chiage 7 ‘und die Anzahl

|

�einer
Zuhörer wurde in: kurzer Zeit �o�tark,
daß ihm feine Stunden zu Be�orgung
der Zeitung übrig blieben. Gegenwär-
tig befand er �i in einem glücélichen
Zu�tande.Er hatre fich die Zuneigung
ailer dec würdigen Männer erworben,
welche zum Theil noch jego die Stüße
und die Zierde ihrer Vater�tadt�ind,

theils aber die�elbevereits. durch ‘ihren
Tod betrübt haben. Un�ernie verge�-
�enerBrorkes if leider unter der Zahl
der leßtern, F< müßtefa�tale Na-
men der recht�chaffnenGelehrten und der

er�tenKaufleute in die�erStadt hieher
�egen,wenn ih alle diejenige nennen

wollie, mit weichen ex tägli Umgang
hatte, i

Ueberhaupt mußte jeder ihn lieben,
der ihn nur fanute. Doch da tein Saß
ohne eine Ausnahme ii, �oerfuhr er

auch an einem einzigen Unmen�chen/ daß
der Aus�pruch�eineNichtigkeit habe :

Die Hölle chließt nicht alle Teufel, fein
Tollhaus ale Narren ein.

So wenig er fähig war, jemanden zu
beleidigen , �owenig �i>teer �i<hzur
Rache, und eben �owenig be�tärkteer

eitien Undankbaren in �einerAus�chwei-
fung durch eine unzeitige Nach�icht,wel-
cher man �ooft den prächtigenNamen
der Vergebung beyleget. Wer ein er-

littenes Unrecht ohne Mühe und ge�chwin-
de verge��enkann, der gehet gewiß mit
einer empfangenen Wohlthat eben �o
leicht�innigum. Ein Men�chenfreund
wird niemahls verfolgen,er läßt�ichaber

durch feine Beleidigung vou �einemgro�-
�enEadzweckebringen.

Ô

*) Nämlichvom 25 April 1737 bis ¿zum 16
Avril in 104 Stücken oder Blättern, Die
Viertes Stück 1790.
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Er weiß mit klugen Troßdie Feindezu
verlachen ;

Doch wird er ,  fónut er nur, �iealle
- glü>lih machen. y

Im Jahre 1740 �tarbdex Könige
in Preu��en,und man �ahden größten
Weltwei�en, den größtenHelden , und
den größe�tenPrinzen die�enThron be�tei-
gen. Bey die�erwichtigen Veränderung
wurde ihm durch ver�chiëdeneBriefeaus-
Berlin Hoffnunggemacht, in die Dien-
�teeines Königes zu kommen, der �einen
Zeiten einen Glanz ertheilet , welcher
noh die �päte�teWelt aufmerk�ammas

chen wird. Die�es Glück hatte für ihn
zu viel Reizungen 5 als daß er �icheis

uen Augenblick hätte bedenken �ollen,
�einevortheilhaften Um�tände,�eineVa-
ter�tadt, und �eineFreunde zu verla��en,
und ohne Verzug nach Berlin zu gehen.
Freude und Ho��nung-führtenihn das

in, und die�enahmen immer zu, je nä-

her er die�erféniglichenStadt fam. Bey
�einerAnkunft fand er eine_ungemeine
Menge von Fremden ; von denen die

mei�tenin der zuver�ichtlicenEinbildung
�tanden; �iebrauchten uichts weiter, als
nur dahin zu rei�en,um An�ehen, Nu-
ßen und Wehlleben , nach eigenem Be-
lieben zu erhalten. Hiebey �aher wohl
ein , daß es niht eher rath�amwäre,
eine Beféderungzu �uchen,bis �icher�t
die�eWolkevon überflü��igenLeutenver

zogen hâtte. Die�esde�toungehinderter
abzuwarten, ent�chloßer �ichsdie gelehr-
ten Artikel in den Berlini�chenNachrich»
ten zu �chreiben,und eine morali�che
Schrift , unter dem Titel, der Weltz-
búrger , Gerne qugetetEr arbeitete
damahls auch die Lebensoge�chichtedes

Herrn von Leibnitz (Berlin 1741. 8)
nach dem Entwurfe aus ,; welcher gene

Zneignungs�chriftan den Hamburgi�chenPas
trioten i�den 8 May 1739 unter�chrieben

-
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5c6 IIl, WeitläufcigeNachricht,vondemLeben Jac. Fried, Lamprechts
dem Herrn Eccard verfertigt, und aus
‘der Bibliothek der Herzogin von Or-
leans nah Beclin ge�andtworden( warVJ

“Durchdie Vor�orge*) �einerwah-
ren Gönner, des Herrn Ober�tenund

-GenerxaladjutantenBaron von Rap�er-
Ting; und. des Herrn Geheimenrathsvon

Dielefeld,ivarer�oglülich,dieGewogen-
heit des föniglichenwirklichen Staats-
Kriegs - und Cabinetsmini�ters7 Frey-
herrn von Borke , zu erhalten. Die-
�erCavalier, den-die Gnade �einesMo-
naxchen, �eindurchdringender Ver�tand,
�einetiefe Ein�ichtenin die Wi��en�chaften
und �eingroßes Herz �ovorzüglichmaci)-
ren, wandte ihm �einganzes

2Vertrait-
en zue Er gab ihm einige Zimmer in

�einemHau�e,er zog ihn täglichan �ei-
ne Tafel, und er erklärte �ichmündlichund

�crifclich;er hätte in ihm einem Mann,
ja einen Freund è nach �einemWun�che
gefunden. Lamprecht wär wegen die�er

Gnadenbezeugungenungemeinzufrieden ;

allein fur den Gei�i-desHerrn von Bor-

Fe, welcher glaubte, er �eybloß deëwe-
“gen da, um. andern wohl zu thun, was

ren �ielonge nicht zureihend. Er und
der föniglichewirflihze Staats - Kriegs-
und Cabinetsmin�ter,Graf von. Pode-
wills, thaten dem Könige eine Vor-
�ellung,welche für Lamprechten die Gna-
de auswiréte - daß ‘er zum Geheimen-
Secretair des Königes- in dem Depar-

tement der quLwärtigenA�airenernannt

«ward; Ep legte deswegen den 20 Febr.
“27000Lege ab. Alles die�es hâtte

» Es rellte“fansFür�orge.Vdridrati�t

Ueberdenkungeiter Sache,the�iewirklich
ifi, ein G?�chäFtdes Ver andes, eine Wir-
fungder Selb�iliebe,desEr!zalcungtriebes,

Des Eigenes Für�orge# mebrentheils
ebler, eie �<hèneW'rkung der Men�chens
liebe ut theilchmendenFreund�chaftMan

! “érflárcden für halb unmündig,dem nan Vor-
forge ver�pricht.Dreyer hat die�esnach-
theilige «Licht über Lamprechts Charakter
uicht verbre;ten wollen, �oudernex hat �ich

*-s

[Streitigkeiten

ihn vielleicht an manchen Orten den enp-
findlich�tenNeid

¿ugezogenan cinem
Hofe aber,
Wo man den Plauderer nie einen �tar-

fen Gei�t,

Den Reichthum N ARRANdie
Pracht nicht- Hohheit h

undwo Verdien�te und Ge�chicklichkeit
allemahl uugehindertihre Wirkung thun
können,war ex dafür ( davor ) �ehrficher.
Er wurde hievon mehr als einmahl

überzeugt.Die große Freymaurerloge
erwählte ihn er�t,ohne �einWi��en,zu
ihren Mitgliede, und hernach dreymahßl
zu ihrem Obermei�ter, Die Neden,wel

che er bey die�erGelegenheit zu ver�chie-
denen Mahlen hielt, das Gedicht, in
welchen er den Charaktercines wahren

- Freyinaurers entwarf, und die Ordnung,
welche bey �einerGroßmei�ter�chaftun-

ter. den Brüdern in Berlin herr�chte,
gaben ein gültiges Zeugniß von �einer
Ge�chicklichteitund von �eineNedlich-
Feit. Mir, und vielen andern; �indFôle
le befaunt, da er’ dur< eine vernunfci-
ge und kräftige Vok�tellungdie aufge-
brachte�tenGemütherbefänftiget , und

in einer Stunde ge-

�chlichterhat; äus welchen �on�tvieljähs-
|

rige Proce��eent�tandenwären. Da er

diefes ohne die gering�teNb�ichtauf (eis
nen eigenen Vortheil that , �o_kann ich

�ageny daß er �ichdadurch: einen allge-
meinen Beyfallerworben / habe. ) Viel-
leicht aber fönnte ich die�ennicht

-

all»

gemein nennen, wenn einige geld�üch-
¡ tige

nur nachlä��igausgedrüt. Bépdehaken
den Fehier mit einander gentein , daß fie
vor und für uch: rer unter -<eiden. Darf
man fich darüber wuadern, da ne< jet
L

viele Deut che „ die �ou�keine’ {l{c<hte
Schri�t�ieller�ind, fichu der Gramnigtik
veriü!digen, und �chreiben: fürrreftic, fürs

n¿mlich),Fúr�ebung,Xurcht für jemand,
oder vor �ich�orgen,Vorbitte, Vor�pras

pe thun 2c..2e. Lamprecht hat die mei�tendie�erFehler,doch nicht alle, Lermieden,



föniglih Preußi�chengeheimenSecretairs, e

tige Nechtsgelehrte efwas von �einem
Bemühen erfahren hätten.

Als dev Hr. Geheimerath von Vocke-
rot 1742 nah Schle�ieu'rei�ete,ward

ihm �olange die Ausfextigütngder Schle-
�i�chenSachen aufgetragen.

Seine Zufriedenheit nahm hierdurch
nmer z1, und bie Vor�orge(Für�orge)
�eines erhabenen Wohlthäters, des

Herrn von BorFe, ging immer weiter

für ihn. Durch „ die Be�orgung

-

der

Schle�i�chenGe�chäfte;- welche der ver-

diente Herr von
: :

nex zurückgelegtenNei�ewieder über-

nahm hatte er �ich�o’�ehrzur Arbeit
gewöhnet, daß es ihm unmoglich war,
jebund weniger be�chäftigtzu �eyn.Er
ent�chloß.�ich,

- die berühmte:Ge�chichte
des Herrn Middletons von dem Leben
des Cicero , welche in England einen
durchgängigenBeyfall erhalten hatte „
ins Oeut�chezu über�eßen.Die�eUe-.

ber�esung�olltein zweenen (zwey) Thei-
len eben �oprächtiggedruc>t werden,
als das engli�cheOriginal, und er ließ
deßwegen durch eine �ehrwohl aufge-
�ete Nachricht bekannt machen, daß er

auf jeden Theil einen Vor�chußanneh-
men wollte, wofür �ichderHerr Fro-
mery, ein bekannter Franzö�i�cherKauf-
mann in Berlin, auf den ausge�tellten
Scheinen als Bürge mit ver�chrieb.
Der Anfang {einer Ueber�ebung,twel-
chen ich in Händen habe, zeiget deut-

lih, wie weit er von der Bahn der

*) Es ift al�oirrig, wenn Hr. Prof. Schmid, -

im Aournal v. u. f. D. von 1787, 1 Th.
363 S. �<reibt: Er hatte vor, Litcletons
(es �ollte Middletons hei��en)Leben des
Cicero zu über�eßen,und ließ einen Louis-

d'or darauf pränumeriren, aber ex kaufte
für die Louisd'ors Weit, und dachte nie

darait, das Werk zu liefern. — Sö gern
ih glauben will, daß Dreyer �einenFreund
etwas zu gúfîg beurtheilt habe, �oduuft

"i

Vockerodt uach �ei-
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alltäglichenUeber�eberalgewichen i�,
*

welcheihren Vorzug in einer gelehrten
Kälte, und in einer regelmä��igenKraft-

*

lo�igkeit�uchen.Er war bey die�erAx-
beit �ofleißig, daß der er�teTheil ge-
wiß zu der ge�eßtenZeit herausgekom-
men wäre, wenn ihn nicht zwo Bedie-
nungen daran gehindert hätten.X) Di

0

kêniglicheAkademie der

-

Wi��en�chaf-
ten in Berlin wurde in vier Cla��en

getheilt , und man erwählte ihn zun
: Secretaire der philologi�chenCla��e.
Ihro Königliche Hoheit , der zweyte
Bruder des Königs, Prinz Heinrich,

: erhielten einen eigenen Hof�taat,und er
bekam ‘von dem Könige den Befehl ,

auch das Secretariat bey die�emPrin-
zent zu verwalten.

Telo fehlte ihm weder Ehre, no<

�ozärtlich,‘daß ihm immer noch etwas

mangelte,�olange da��elbenicht liebte
und geliebt ward.

“

Die aâlte�teTochter
des foniglichenHofraths und geheimen
Archivarii; Herrn Senning, hatte �hon
�eiteiniger Zeit �eineganze Aufmerk-
�amkeitauf fich gezogen, und er befand
�ichgegenwärtig in �olchenUm�tänden,
daß er denen Regungen frey nachaeben
konnte, welche die Schönheit, diè gute
Erziehung, und das vernünftigeBezeiz

; Glück, noch Ruhe, allein�einHerz war
-

gen die�erliebenswürdigenPer�on in

BA
erwe>et hatte. Ungeachtet er die

Sitt�amkeitan einem Feuenzimmer
höher, als alle ihre übrigenVorzüge,

2
; :

s

ce

Dg �châß-

mich ‘doh auh, daß Lanñtprechtin dent
Buche, woraus Hr. Prof. Schmid ge�<öpft--
hat , gar zu fehr vozi der �{le<tenSeite
ge�childertworden i Wenig�tensverdient
Dreyer darin Glauben, daßLamprecht das

angekündigteWerk großentheil?ausgearbei-
tet habe, wie es aber deyPrätumeranten
ergangeu �ey,ob �ieent�chädiget�ind, oder
nicht, i mix unbekannt. Elt



308 III.WeitläuftigeNachrichtvon demLeben Fac. Fried.Lamprechts
�chäßte,�obilligte er gleichwohl eine

getün�telteEingezogenhéëitniemahls, da
er wußte,

Daß viele �ich,�ovon der Welt, wie
Eva von dem Adam trennen,

+

Damit �iemit dem Teufel nur �ich
heimlich unterhalten können.

Er wax im Begriff, um die Einwil-
ligung �einesMonarchen zu �einerHey-
rath zu bitten, als er in der Mitte des

Sommers 1744 von einer Bru�tkrank-
heit befallen ward. Die�ewarf ihn
nicht nux bald aufs Vette, �ondern�ie
nahm, ungeachtet des Bey�tandesder

erfahren�tenAerzte, �o�ehrüberhand,
daß �ieihn den 8. December in dem

�iebenund drey�ig�tenJaÿzre�einesAl-
ters aus: der Welt riß. Er hatte als
ein redlicer Mann, als ein getreuer
Unterthan, und als ein recht�chafener
Freund gelebt, und. er �tarbmit der

Gela��enheitund dem Muthe eines wah-
ren Weltwei�en. Ex nahm �chriftlich
und mündlih von �einenBekannten
Ab�chied,und er �etenoch eine Stunde
vor �einemEnde ein Verzeichnißderje-
nigen Per�onen auf , welche von ihm
was zu fordern hatten, Wenn mich et-

was béuncuhiget, �agteer dabey, �oi�t
es bloß der Um�tand,daß ich die�eLeute
nicht bereits befriediget weiß; wegen
alles übrigen verla��eih mich völlig
dârauf , daß bagjenige We�en, welches
mich, ohue mein Wi��enin die�eWelt

ge�eßthat, auch nach, die�emLeben für
meine Ruhe Sorge tragen wird. Dieß
wären die eigentlichen Worte, mit-wel-
chen, er in meinen Armen ent�chlief.
Da ich die�es �chreibe, werden die

Schmerzen wieder bey mit neu, welche
ich in dem traurigen Augenblicke em-

pfand’, als ex mir die Hand zum let-
tenutahle drüdte, ¿N

«Wenn mich ein Tod betrübt,
muß es ein �olcher�eyn. Man kann

�einenCharakter aus �einenSchriften
beurtheilen , ih werde den�elbenal�o
nicht weitläuftig be�chreiben.

So wenig er jemahls einen niedri:
gen Gedanten oder platten Ausdruk in
�einerSchreibart gebrauchte, #2 �ehr
war ihm überhauptalle Niederträchtig-
keit im Umgange, in den Ge�chäften
in Glaubens8�achenund in �einemgan-

zen Leben zitwider. Eben �owenig aber
konnte er den Stolz leiden, welchener

bey den Gelehrten allemahl als ein

Merkmahl ‘der Pedanterey, und bey den

Ungelehrten, als einen Bürgen ihrer
Unwi��enheit‘an�ah. Alle Men�cheny
welche zum Denken ünd zu einer edeln

Unternehmung fähig waren, hielt er

für �eineFreunde. Un�treitigent�prang
feine Zufriedenheit, auch bey dem mit-

telmäßigenGlücke, aus die�erQuelle,
da er �ih über die Beförderungeines

ge�chi>tenMannes, über den Bey�tand,
welcher einem Unterdrückten gelei�tet
ward, und über die Hülfe, welche ein

redliher Armer empfing, �oaufrichtig
freuete, als wenn ihm �elb|etwas Gu-
tes widerfahren wäre. Es dauerte

lange, ehe ex än�ing/,jemand zu lieben
oder zu verachten ; allein �obehut�amer
dabey verfuhr, �obe�tändigwar er auch
in beyden. Seinem Königewar er de-

�oergebener, je �tärterer von dem
Vorzuge, unter einem wei�enund gnä-
digen Prinzen zu leben, eingenommen
war, und er erinnerte �ichbe�tändig,

Wer Élug gehorchen kann, i�t�over-

dient zu nennen,
Als die auf ihrem Thron, die Élug

regieren tönnen.

Er war niemahls ein Sclave oder eiu

Tadler der Meinungen. Ex glaubte,
daß nux ganz vernünftigeund ganz ein-
fältige Leute eine wahre Ehrfurcht für
die Religion hâtten, und er hielt fie:

it die-

#
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diejenigen für

-

mittelmäßigeGei�ter,
welche nicht ver�täudiggenug find, �ich
für: das Spotten über würdige Dinge
zu �chämen,und nicht dunim genúg, ?�ich
da�úr(davor) zu’ fürchten.#%) Die Ar-

beit ha��eteex nicht, und für den

Nuhn war er nicht unempfindlich;
beyde aber �aher nieinahis \o wichtig
an daß man ihnen das Vergnügen.
aufopfern mü��e,Die

©

Wohlthaten
welche man ihmerzeigte7 wurden ihm
nie zur La�t,weil er ein: ertenntliches
Herz hatte, und wenn er Gelegenheit
fand, audern zu dienen, fiel ihm auch
die�es nie be�chwerlich,weil er als ein,
Men�chenfreunddachte. Er behauptete,
daß man die Hochachtung für die Werke

bezeigen.des Schöpfers nicht be��er
fönnte, als wenn man �ichdie�elben
nach aller Möglichkeitzu Nutze machte,
und fich ihrer be�tändigerfreuete. Die-
�es erwete in ihm eine �tarteReigung
zu allen erlaubten Ergößlichkeiten,von

welchen ihm diejenigen die lieb�tenia-

ren, an welchen die Zärtlichëcitden
ntei�tenAntheil hatte, Alles die�es
machte �eineGe�ell�chaftangenehm, und -

feine Freund�chaft\{häßbar.
Wäre ihm ein längeres Leben ge-

�chenktworden, �ohätten wir noch ver-

�chiedêneAusarbeitungen, und unter an-

dern eine Abhandlung von den Alter-
thúmern der Deut�chen,und eine aus-

führlicheGe�chichtedes Hau�esVran-
denburg von ihm erhalten.

So weit liefere ih die Erzählung.
des fürjil. Holl�teini�chenSecretärs„

*) Wenn die�es�eineRichtigkeithat - #6"i
die Be�chuldigung,daßLamprechr-ein Frey-'
gei�tgewe�enwäre , �ehrungegründet,we-

niaitens wax er fein Spötter. Als er deu

Meu�chenfreund�{rieb„ war er von der
Freygei�tereyweit entfertt,deun er {reibt
im zweyten St. von Hamburg: Die Reli-
gion, das Heilig�ie,was den Men�chenge-

““gebey worden, wohnet bey uns in ihrer

- Ziegler -

x

A Gee

Joh. Michael Dreyer, an de��enLobes-

erhebungen Lamprects', die zuiveileit
etwas zweydeutig �cheinen,ich keinen

iveiteren Antheil nehmé. Er meldet in

den übrigen Worten des Vorberichts
noch, daß Lamprecht �elb�tdie ‘neue

Ausgabe des Men�chenfreundes:habe -

in welcher lleveran�taltenwollen ;

fremde Auf�äßemit �einencigenen�chon
ausgeavbeiteten hätten verwech�eltwere

den �ollen, welche Dreyer nach Zams
prechts Tode wirklich be�orgte, Uno
ver�prichtübrigens , eine ausge�uchte
Samnilung der Lamprechti�chenGedichte
und Briefe herauszugeben, Ob die�e
er�chienen�eynmag, i�muir nicht be-

kannt; ich weiß aber, daß ver�chiedene
„Auf�äßevon Lamprechten in den neuen

Beyträgen zur Belu�tigung des Ver-
�tandes und Wines enthalten �ind,
welche Dreyer zu Bremen von 1744

bis 1751 herausgab ; vielleicht �ind�ie

�ämtlichdarin angebracht worden, Von
�einenSchriften i�tmix noch folgendes

: bekannt:

Sammlung der Schriften und Ge-
dichte, welche auf die poeti�cheKrönung
‘der Frau Chri�tianenMarianen von

eb, Romanus, verfertiget
worden. Mit einer Vorrede zum Druck
befördert von Jac. Fried. Lamprecht,
Mitgliédeder deut�chenGé�cll�chaftin

Leipzig.Leipz.1734"gë; 8.
:

Jn den
eigenenSchriften der Deut-

aft in Leipzig �ichenver-

�chiedeneAuf�äßeund - Ueber�eßungen
von ihmy.--als im -zweyten Theile, die

Og Siani 452 1 150 , Meberz

" SWaßtrheitund in ihrer Rêinigfeit. Wix
:Fónnendie Tempel ruhigbe�uchen,und uns

da�elb�tdurch den Unterricht der treue�ten
Lehrer in der Wahrheit beve�tigen. Die�e
recht�chaffenenPrie�tertragen-uns die gütt-
lichen Geheimni��emit unermüdetemEifer

vor, und tvir dürfe nicht furcht�amz�eyn,
uns zu dér gründlichenLehre des Evanzelii
zu bekennen,

Y
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Ueber�ezung des achten -Shsferge-
dichts des Fontenelle, ingleichen des

hri�tlichen

“

Helden von Richard
Steele. : j

Æ }

Bey �einemAb�chiedevon Leipzig las
er in derDeut�chenGe�ell�chafteine Lobe:

“pede auf die alten Deut�chenab, die

1745 zu Leipzig.in gr. 8. mit Heinrich
Gottlieb Schelhafers Anfwort : ge-
druckt ‘i�t. |

Auch gab “er Voltairens Alzice -

óder die Americaner, von einem Un-
genannten Deut�chüber�eßt,1740 zu
Hamburg mit einer Vorrede heraus. *

Die�eNachrichten dienen zur Ergänz
zung -des Verzeichni��esder Lamprechti-
�chewSchriften." Uebrigèns - urtheilt»«
Hr. Prof. Schmid! ganz“: richtig, daß
der Men�chenfreundnicht zu'den �{lech-
ten-Wochen�chriftengehöre.“Ex enthält

-

FE

wehrt �ind.

IV. Fernere Bemerkungenüber das Tödaustragtn

ver�chiedeneAuf�äße,die wegen: ihre?
Inhalts, und auch ‘wegen desres
ges uad der Schroibart wirkli le�ens-

Unter andern'if der Chgz
rafter der altem Deut�chenim 42 Bläat-
te, und die Ge�chichtedes Deut�chen
Für�tenMarobod, im 53 und 54 Blat-
te, �ehrunterhaltend. Auch findet man

die Ge�chichtedes: größnithigen
S

nes»welchèt die! Gefangen�chaftüber-
nimmt, ‘um �eiten Vater ‘tu befreyen ;

iwelche'Gellerr’“in �einènFabeln unter
der Auf�chrift*Alce�t\o <a vorgetra-
gen ‘hat, im neunzehnten Blätte um-
tändlich erzählt,wo der gefangene Va-

ter, ein Kaufmann ¿u Barcellona, An-
tonio, und �einSohn Sonzales, ge-
nennt wird. Ki

M. Joh. Fried. Aug.Kinderling,
Prediger zu Calbe an der Saale.

AVE

gernéreAOE
E* konnte mix _nicht-anders, als an-

genehm, �eyn,zu �ehen,daß cinem
�olchenKenner Deut�cher-Alterthüuter,
wie Hen. D. Anton, meine Bemühun-
gen, die alte Sitte dès Todaustragens
am Sonntag Lâtaxeaufzuklären,nicht
mißfallea haben. Dieß“ver�ichertex

__nâmli<hin dem“ zweyten Theil �eines
Ver�ucbs ‘über den Ur�prung der

Slaven, der in dex Ofterme��e1789.
er�chieneni�t.

_

So wie ex darinnen
alle Rubriken des er�tenTheils mit

beträchtlichenZu�äßenvermehrt hat, �o
i�tauch unter der Rubrik von den Fe-
�tenund religiö�enGebräuchenjenes
Volks ver�chiedenesvon ihm überjene

*

alte Ceremonie nachgetragen

-

worden,

m

leiten.

über das Todaustragen am Sonntag Lâätare von
Chr. Heinrich Schmid zu Gießen.

Es �ey mie erlaubt, heils das vor-
nehm�tedavon zu größererVoll�tändig-
keit meiner Abhandlungen über die�en
Gegen�tandauszuzeichnen„ theils aus
den von Herrn D. Anton angenom-
menen und �ehrwahr�cheinlichgemach-
ten Säßen einige Folgerungen herzu-

Alles; was- Herr D. Anton

aufs néue darüber bemerkt hat, be�tät-
tigt immer mehr meine im Jourenal v.

u, f. D, (1787 St, X11. S. 434. 1788
St. X1. S. 410) ver�chiedentlichgeäu��erte
Muthmafßung,daß die Sitte �lavi�chen
Ur�prungs�ey. Etwas ähnlichesfin-
det Hy. D. Anton bey den Chrwaten y

die in. det Fa�tenzeitihren Kindernzu
erzählen.pflegen „daß mw der Maes



ain SonntagLâtare von D.: ChrHeinrih Schuiid zu Gießen.ZII T4/
�tundeau��envox den Thoren ein al-
tes Weib zer�ägtwerde. “(Voeibliche

Figuren wurden ehedemin Schle�ienum-

hergetragen, Journal v. u. f. D. 1787.
te 9. S. 189, ) und in Zwickauward

zuweilen eine alte“Frau von Stroh-auf
eine Stange ge�te>t(Journal vu. f.
D. 71288. St. VILS. (568) Ditmar
beymLeibnis in den Script. rerum Brud-

�v. T. I. p. 470 erzählt,die Obotriten

hâtten im Februar ein Fe�tmit Opfern
undProce��ionengefeyert,das �ieauch nach
ihrer Bekehrung zum Chri�tenthumbey-
behalten, und mit �olchenEifer gefeyert
hátten, daß fie dieß: ein�verleitet habe,
andie�enTagen die neuerbauten <ri�ili-
heu Kirchen zu zer�ióren.Von den Slg-

ven in Deut�chlanderzählt der unge-
nannté Verfaßer von einer Vita Otto-

nis beym Ludwig in den Script. rezum
German. T.LI. p. 490 ; daß fie bey. ci-

“nem Fe�te, das hie zu Anfang des

Féublings gefeyert ; wieder vom Chris
�tenthumabgefallen wären, woraus al-

fo das Da�eyn einer Früblingsfeper
noch vor der Einführüng des Chri�ten-

thums augen�cheinliherßbellt.Daß man
“die�e Feyer in der Folge gerade auf den

Sonntag Lâtare verlegt habe, crtlär-
fe Herr D. Anton �chonehedem“aus
der A-hnlichfeit des Wort? Lätare mic

dem Slavi�chenWorte Lieto, das Früh-
ling oder Sommer. bedeutet, und jvirk-
lih fómmt die�esWort in dem Bôöhmi-
�chenLiede vor, das ti dem Jourial b.
u. f. D. 1787. IX. 189 angefühtthabe,
und das in der Original�pracheal�o
lautet.
“

Giz ne �em Tmert ze Wige
Nowe Leto do Wg.
Wireg Leto libez ne

Obilicz*k6- zelene,-

Geg-nwärtig zcigi Herr D. Anton,
daß das Wort Ljeto aich das Aghr be-
deute. Sollte wirklich Namenähnlichteit
die Verlegung guf den Sonntag Lätg-

re bey den <ri�tlihenPrie�tern,(denn
dem Volk war doch dieBenennung des

Sonntags nicht �sgeläufig) veranlaßt
haben und nicht vielmehr die Zeit, in

die insgemein der Sountag Lâtarefällt,
(nicht zu gedenken,daß �olcheFrühlings«
fe�te,wie ih ehedem bemerkt, auch an

vielen Orten früher oder �pätergefey-
ert wurden ) �okönnte man eben fo gut
�agen7 man habe �i<"bey dem Wort
Zâtare an die Göttin der Freude L0-
do erinnert, deren Herr Anton S. 55
gedenkt, und die vielleicht ‘um die Zeit
des Früblingsfe�tes,-inder- es- am. na-

“türlic;�tenwar, �i ihrer zu erinnern,
ihren be�ondernFe�itaggehabt haben
mag. ;

Die Sâágevon Ent�tehungund Aus-
breitung des Gebrau<8, den Tod aus--

zutrágeny, diemir’ nun ganz klar zu �eyn
\cheinen, will ih , d»mit“ ihre Evidenz
dé�to*mehr in die Nugen leuchte, ein»

„zelumundohne alle Aus�chmüekung:hie-
her �tellen:

j

1. Es gab’vor Jahrhunderten in vie-
len Ländern eit Fruhlingsfeft; wo man

âllerlehFmböli�cheBilder des Winters,
Und �éinérWirkungen,dex ‘Kéankheiten
und des Todes kitPêoce��ionund unter

Ge�ängen‘umber trug ; und am Ende
triumphirendund abominäandi cau�a auf
die�eode? jene-Artzernichtete.

11, Es wax bey ver�chiednenVölfern
zugleich-Neujahrsfeyer, in�o fern bey

„ihnen ehedemder Anfang des Jahres
in den Lenzfiel.

IiT, Es ént�tand-inden Zeiten des
- Heidenthums, und bezog�ichdaher bey
vér�chicdnen Völkern auf ver�chiedne
jótter«

IV, Es ward in vielen Gegenden auch

:

nach eingeführtenChri�tenthumbeybes
halten, und, Da die Prie�ter die An-

hânglicht Volfs an die alte Sitte
A �ahen;

4

N



z12 IV, FerhnereBemerkungen über das Todgustragèn
�ahen, von il�nen�o’viél möglich,auf
die chrißliche Neligion angewendet,

 “V. Es ward allmählignur Volkslu�t-
©

barkeit, �anî nah und nach zu den un-

ter�teuVoltscla��enherab — bis es in
ein Bettelfe�tausartete, das endlic, wie

‘alleBêtteleyen, die Policey-an vieleu
Orten ‘ab�chaffte.

VI. E8 war ein �ehraltes Fe�t,in»
dem auch die, die es chri�tlichen Ur-

�prungsmachen, es bis ins neunte oder

zehnte Jahrhundert hinauf�ezen.

VII. Es war Slavi�chenUr�prungs;
denn die älte�tenNachrichten , die man

davon hak, findet man bey eiuer Savi-

�chenNation ; bey den Pohlen.
VIII. Die Bekehrung der Slaven

zum Chri�tenthumhielc�ehr�{<wer,kein
Wunder al�o,daßfie hartnäckigder-

gleichenheidni�cheFe�tebeybehielten.
IX. So wie es dreyerley Slaven

gibt, Griechi�che,Lateini�che,und Deukt-
�che: �ofan man auh von allen die�en
drey Haupt�tämmender�elbenbewei�en,
“daß�iejenes Fe�tgekannt haben. Daß

es den Griechi�chenSlaven

-

bekannt
war y erhellt aus der Todesfeyer

-

der

Bu��enam Neujahrstage; die ih im

Journal v. u. f. D. 1787: St. IX, S.
197 angeführthabe. Zu den Lateini-

�chenSlaven gehörendie Pohlen, bey
denen �ich�oalte Nachrichten von jenem
Fe�tefinden. Jn Deut�chlandfindet
man die mei�tenSpuren davon ‘in�ol-

#) Von einem�olchenFe�team Sonntag Lä-
- tare weiß man im Hoch�tiftFulda nichts :

wohl aber von einer Sommerfeyer um Jo-
hanuis , welche-mit die�er,von welcher
hier die Rede i�t,verwandt zu �eyn�cheint.
Ga��enjungenvon der niedrig�enVolkscla�-
�evereinigen �ih6 Wochenvor Johan-
nis , tragen hölzerneFlinten und bettelu
unter Soldaten - MandoresHoli, Eyer

#

chen Gegenden, vondenen man ausdriict-
“lichweiß, daß �ievordem von Slgven

bewohnt waren.

X, Frühzeitigwohuten Slavi�cheVs,
fer�iämmein der Lau�is, um Meißen
und Leipzig, im Meklenburgi�chen,al«

les Gegenden, von deneu ih es erwie�en
habe, daß in den�elben¡cues Fe�tbe-
fannt war.

XI, Fn Pommern und im Brandens
burgi�chenwohnten eben �ofräß Sla-
ven.

‘“

Sollte' mir nicht jemaad auch in

An�ehungdie�erLänder Nachrichten von

jenem Ue
ound, können?

XI. Jn der Laufiß waren �chonim
vierten Jahrhuuderc Staven. Jn
dic�emLande kaun man alfo das Als
ter des Fe�tes eben (0 hoh hinauf-
�eßen.

E

XIIL SGpâter.(wie Herr D. Anton
meint, zu Karl des Großen Zeiten ) wur-

den Slaven auch in andere Gegenden
Deut�chlandsz. B. ins Frankenland
(wo neuerlich Herr Henze Uceberre�te
die�esFe�tesbemerkt hat, S. Journal
v. u. f. D. 1789 StúE R1. S. 409) und in
die Pfalz (von welchem Lande ich �chon
ehedem Heidelberg, Mannheim , Oppen-
heim, und Guntersblum als Orte, die

die�esFe�tkannten, angeführthabe )
ver�et.

h

XIV. Nach Wirzburg und Fulda fa-
men damahis au<h Slaven. Sollte �ich
in die�enGegenden gar feine Spur von

jenem Fe�tefiaden *#)?
Let

und Geld. Das Gewonnene verzehren�ie
auf Johannistag, au de��enAbend �iedas

ge�ammelteHolz auf einen Haufen zu�ams
men tragen und es rerbrennen; dieß nens

nen �iedas Johaunisfeuer.BeyumEiujorderu
ihrer Gaben fingen �iefolgendes Lied +

a kommen{ir hergegangen
mit Spie�enund mit Stangen

(dieß i�teigentlich der ganz alte Ge-
brauch ;



Qu
Á

'

¿en-fanen in der Folge mitt. dem, Deut-
{chen Neiche ini genauere - ‘Verbindung,
Schle�ien(wo; �chonzu dex NömerZeit
Slaven wohnten} Böhmen, nMäh-
ren, Bygin. Vuol, wodurh-nas;

türlicherei�e 4è. Ausbreitungjenes
es in Deut�tand ‘iler mehre

“DFéebertwerdennüßte.' VoZb ded
Be�chàfenheit des“’Fe�tesin S

�ammelt.Sollkeman in Miäbren, Rrainy
titid EyxolnichtsdavonTE

XVI,

-

Hievaridba lie enfidaneins
iw Orten: in gudern- 30»;

SN tu 19Byvero,Dentin,icder,:
durch die das Fe�t.al�oauch in Bègen--
dem fam, die. eBfon�t.nicht;gefauut hats
ten. Noch: i�tein; kleiner.tt

las,
ven im Lüneburgi�chewühzig, findet�ich:
bey-bie�enfeinÜeberre�t.desFe�tes2.

Vn Hrté!‘nv'Länder"'in “Déeut�ä�s
land, tho aich feiñè Slaven Göhutenp
befamen allmähligdie�e‘Sikfé vé ihren?

�chen:Nachbarn Bi, Dresden,Glavi
das Erzgebirze und dás Voigtland von

e ‘her,die;¿Thüringi�chenOrtevon
Dalber�tadtrusLüneburg,-- Frankfgrt
am Mayn aus.derA Baiernaeleicht aus dem Oe�trei 7Friesland:
und Oldenburgaus Niederach�en.

„Mh
Sollten �ichbey den''Slaven?

rien und Bosnien ;°
‘inv den

BtDi�wehColonien in- Ungäti?¡Rid
ne Uebetre�tedavon finden ? Was! Hetr
D Antonin An�ehungder- ‘Sratwatèn
bemerkt hat, hâbe ih obenangeführt,

|

S iefaewebre auti
?
n e

brauch; 0.
die

eit, uahtient

ans der Erde �pringtder W
oebt ihr 11s dex Ehereit) e bis 12)

Viertes Stück 1790

Sogntag-Lätarevon D. Che:HeinrichSómid.zuGießen,313

XV. Einige;ganz Slavi�che.Provins

i

hunderts.

MBJS
E

DO
DD

ZL
XX, Die Gegenden, von denen: mat

ausdrü>lih weiß, daß ‘das Fe�tnicht
mehr da�elb�täblich if, �indplaetide

:

“i

1) Im Erzgebirgenath 17cr
2) În Gêra: mitAnfaätgdie�esJahrs

R3) ZuHalber�tadt,�eit„dem:ErzbishofÄohann Aibre
4) Sena, cie1699 durchbas:

<=

bd Eon�i�toriumverboten
ZSôóvmen habe ih genug Nad aénie i 5) In der Lau�ißbey den Deut�ch:M

6) InLeipzigmit Anfang dietasJa
6

7) În Meißen
LN 4

8) Jn Nüruberg.�eiteinigengibien
E

DiePoliceverboten.
9) Jn Pohlen, no< 1701. ;

ca Jn Schle�ien-�eit einigen Jahe:ren dur die Policey abge�chafft

XX. Die Gegenden, wo mä no gé»
genwärtig Spuren davon findet, �ind:

DE
die wendi�che,Lau�iß,unddié-S

XXI, Verzeichni�ßider Länder,wodies-
�esFe�tbekannt war, oder

ffn#008ile:- nach dem Alphabet
:

7

zaiern.
zöhmen,
‘rzgebirge.
Franken.

WRE 7 4

riesland.
te

MERCI FMLCIAE
aufis. putos

Mecklenburg. »Q544
Nieder�ach�en. a &

Ober�achfen. “CTN
$# # EL

aun: g
PI
RMD
Vor
0

Ves_—;m Les.

nen, LB
|xv

tze

“Shi,
ait dee O

LNCate E :

E: ju!

Fr,

fé; Fried!
“itunfdoch ein Schitt( ScbeirD) à

Nx
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Thüringen.
Voigtland. ;

Q

_XX11.Verzeichnißder Städte, wo

die�esFeft betannt war , oder es noch
i�t,nach dem Alphabet:

‘inThüringen.
am Mayn. i

ID

bey Görlitz.

in: Franken.

Nochfüge ih folgende fleine Bemers

fung hinzu. Jun Böhmen feyern die
Böhmendies Fe�tam Sonntag- Lätares
die Deut�chenaber am Sonntag. Judica.

IV. FernereBeinerkungenúber das Todaustragen
Der Sonnkag Judica �olleinigenZufolge
nichtum dirjes Fe�teswillen, �onderndes
halb der �chwarzeSountag heißen,weil
man ehedeman denfclben um des Leidens
Chri�tiwillen �chwarzeKleider anlegte,
die man bis O�terngetragen habe.

x

Ltach�chrift.. :

So eben finde i< in folgendem Bu-
che: Liachtrag zum Archiv vou und

für Schwarzburg vom Verfa��er(dem
Herrn Cornmi��ions- Secretair Hellbach

©

zu Arn�tadt)¿das zu Hildburghau�en
1789 herausfam, S. 5x1. die wichtige
Nachricht daß n0ŸÞ heutzutage zu

¿ Unterhayn, Marlenbach; Unterweiß.
bacs, und cinige andere Orten des Amtes

Schwarzburg! die Ceremonie des Lod-
austragen üblich�ey.-NämlichamSoun-
tage Lâtare pflegen in die�enOrten jähr.
lich Knäben und Mädchen eine, aus ei-

5 nem BVirkenbu�che?verfertigte „ men�chli-
© che-Figurzum Dorfe„hinaus utragen,
©

in irgend; eine Pfüße zu. werfen, und

dabey zu �ingen:

Wir tragen den: alten Thor hinaus;
Hinters alte Hirtenhaus ;-

Mir haben nun den S omer gewonnen,
Und Krodes Macht i�t weggekommen.
Merkwürdig i� in die�êmLiede , ers

©

lich das Wort Thor, welches Herr Ö&zell-
Bad aber fur eine Variante für Tod

hält, und: “danndie “Erwähnung des
Gottes Krodo, die, wenn das Wort

icht etwa auch aus Todent�tandenif, die

Canioetundes Herrn Prof. Zzerel be�tärs
tigen: würde. Der Triumph über den

be�iegtenWinter i�k in die�en.Liede�ehr

deutlich angezeigt. Uebrigens führtHerr
Hellbach auch noch folgendehieher ges

hórigeSchrift an : MüldenerCommen-
mentatio de monumentis Slavicæ& Van-

dalicæ;gentis in. Guldenaüia.1756.



der Oranicu - Na��aui�chenLänder,

Und durh den öffentlichen[Deuck
]

bé-verwendet worden, verkümmert,und

mit Arre�tbe�chlagen,oder da��elbe�on�t
verkürzet, auch, im Fall der eigénen
Ver�chreibung,nur ein Drittheil, urid

nicht darüber , ihnen abgezogen werden
konnen. Am “wenig�tenwollen Wir

ge�tatten,‘daß andere Per�onen,als die
Wittwen® und Way�enUn�ererweltli-
chen Diener�chaft, die �ichin die�eSVe-

�ell�chaftbegeben hat, auf die gegeu-
wärtige Stiftung und deren Einkünfte
und Gefälle, auf irgend eine Wei�e,
ieder von auderen $. 3. noch von Un-

�ertwegen,ge�eßt,verpen�ioniret,und

angewie�en, odex

-

die proportionirte
Austheilung $. 7. verändert, und eine

Ungleichheit eingeführet, odèr zu einer

Verleßzungder Societäts - Nechte, un-

ter welchem Vorwand es" immer �ey,
Anlaß gegeben werde. |

F. 29. Sollten, gegen Verhoffen, un-

vechtfertige Händel , Malver�ationen,,
Treulo�igkeit, und- dergleichen Verbre-

chen , bey der Verwaltung die�erWitt-

wen-Ka��evorgehen, �owollen Wir die

ganze Schärfe der Ge�eßeund Verord-
nungen, die in Un�eremeigenen Dien-
�te,und bey Un�erereigenen Ka��e�tatt
hat , mit darauf er�tre>ethaben, und
nicht leicht ein Verbrechen �olcherAxt
begnadigen.

$. 30. Schließlich ge�tattenWir der

MWittwen - und Way�en- Deputation zu
ihren Ge�chäffteuund Verrichtungenein
eigenes Siegel , unter Un�eremFúür�tli-fenWappen „,

und An�ehung,mit der

Um�chrifft: Für�tlih Oranien - Lia�-
faui�hes WwWittwen - und Wayjen-
Commi��ions„ Siegel,

Zue Urfund ‘und Be�tätigunghaben
Wir die�eFundation und Verordnung
‘der Wir in allen Stücken �räckli
nachgelebetwi��enwollen , eigenhändig
unter�chrieben, �odannbe�iegelnla��en;

Achtes Stü 1799,

fannt zu machen -befohlen. Gegeben
‘im Haag, den 22�tènNovember, 1774.

CL. $)
y

W, PR, y. ORANGE.

“lum. 8.

FernereVerordnang wegen der Witt-
wen - und Wai�en- Ka��e.) 1

“Von Gottes Gnaden Wilhelm,
Prinz von. Oranien, 2c

f

Ob Wir zwar gehof�thaben 7 daß
durch die von Uns im Jahr 1774. für
Un�ereweltliche Diener�chafterrichtete
Wittwen - und Wai�enka��eUn�ere
dabey bezwecte heil�ameAb�ichterx-

reicht, und den hinterla��enenWittwen
und minderjährigenWai�enUn�ererge-

treuen Bedieûten/wo nicht: eine genug-
-\ame Ver�orgung,

.

dennoch eine erktle>-
liche Unter�tüzung ver�cha��t

-

werden -

und die iù Un�erer deßhalbigen Ver-

ordnung vom 22, November gedachten
Fahrs be�timmteBeyträgeUn�ererDie-

ner�chaft,neb�tden Zin�endes aus den

Ueber�chü��ender er�tenJahre und an-

deren zufälligenZuflü��enerwach�enden
Hai Baueshinreichen würden - die-

�eswohlthätigeJu�tirutin �einemBe-
�tandzu erhalten; �oi�jedoch von den

zur Direction und Verivaltung die�er
Stiftung angeordneten Näthendie pflicht»
inâäßigeberichtliche Anzeige ge�chehen;

daß �chonjeßzo jenes BVeytrags-und
Zin�en- Quantum nicht mehr hinläng-
lich �ey, den zum Genuß berechtigten
Wittwen und Wai�enferner den vier-
ten Theil des von ihren Ehemännern
und Vätern einge�chriebenenBe�ol-
dungsertrags zu verabreichen, ja, daß
fogar eine in dem �eitherigenVerhält-
niß None: Anzahl der Pen�ionir-

m
ür den Be�tandund die Aufreds,

“121
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Haltungdes In�tituts�elb von bedenk-
lichenFolgen�eyn könne,dafern nicht
In Zeiten dur die zwedienlich�ien
und wirk�am�tenMittel für de��enDauer
ge�orgtwürde. i

Wie Uns nun - bey Un�ererauf die
Unter�tüßungdürftigerBedienten, Witt-

wen und Wai�engerichteten Landesvä-

terlihen Für�orge; die�ermißlicheZu-
Fand jener heil�amenEinrichtung nicht
gleichgültig�eynkönnen; �ohaben Wir

fothanen Begen�tanddur< Un�éreRäthe
Und nachge�eteBehörden gründlichun-

“rex�uchenla��en,und auf das von den-

‘Felben �owohl.über die dermahlige Bé-

(chaffenheit, als den künftigenBe�tand
der Wittwen- und ‘Wai�enta��e"er�tat-
tete Gutachtenzu verfügen,und zu ver-

ordnen für gut befunden, wie folget ::

$. x. Da es zur Erhaltung des Fn-
�titutswe�entlichift , daß die Ausgabe

nicht nur in Rück�icht‘guf den: geget-
wärtigenEtat,- �ondernauch nach“einer,
in An�ehungkünftiger"Sterbfälle , auf
die Regeln der Wahr�cheinlichteitge-

-

¡gründêtenBerechnung: init der Ein-
nahme in eiu. richtiges Verhältniß:ge-
bracht werde , und’ dann, wie die Er-
fahrung gezeigt hat, die Ka��edie Nus-

“

zahlung des vierten Be�oldungstheils
fo wénig zu ertragen: vermag, daß.die

Nothdurft uftd Sicherheit der Stiftung
�olchen:�ogar:alsbald bis auf ein Sechs-
theil: zu? reduciren. erfodern möchte, #0
‘wollen Wir“ dennoch aus Landesväterli-

«er Milde, und in Betracht der dem

n�titiit demnäch�tev
enes Vor-

theile,- daß‘die jahr
Anfang des näch�tkünftigenJahres an

‘my bis auf ein Füuftheil der Be�ol-
‘dung: ‘herabge�eßt„ und. �olchesden zur
Perception berechtigten Wittwen und
Way�enbis auf weitere Verfügung
“gusbezghlt‘werden�olle. 44

irhe Dividende vom-

UY. Beylagen zux Topographie

$. 2, Wennaber auch auf dex anderiz
Seite allerdings „auf eine merkliche
Vermehrung der jährlichenBeyträge
und ‘des Kapital. -Fonds ein ern�tlichec
Bedacht genommen werden muß; # foll
vom x, Januar des näch�teintceten-
den Jahrs 1784. an. das jährlicheCon-
tributions 7 Quantum aller. nah dex
Verordnung vom. 22. November 1774.
unt Beytritt qualificirten Civil - und

Militair - Bedienten ohne Unter�chied:
und Ausnahme auf- drey pro Cent der

Be�oldungund Emolumenten. erhöhety
und keinem, er mag bereits in Un�eren
Dien�ten�tehen,oder noch tünftig dar-
ein treten, auch- bereits ein Mitglied
der Societät �eyn,oder nicht, mehr er-

laubt. �eyu; �ichdie�emBegtrag zu. ent--

ziehen, �ouderndie�er�ofortalle Vier-
teljahre mit F pro- Cent von der Be�ol-
dung einbelzalten werden, immaßeuWir
Uns zu Un�eren. getreuen. Bedienten.

|

gnädig�tver�ehen,daß die�elbefichdie�e
zur Erhaltung des In�titutsunumgäng-

lich nothwendige - und wegen der dag-

durch. mehr ge�icherten.künftigen.Ver-

�orgung:dex Jhrigen. zu ihrer eigenen:
Beruhigung, gereichende- überhaupt iber

auch in Vergleichung: wit audern Ein-

richtungen. die�er.Nr nicht nnbillige
Verfügung willig und gerne. gefalien:
la��en.werden...

$. 3» Und ob: es zwar in An�ehung:
dertenigen , welche vor dem zo. Jahr
ihres Alters in. Un�ereDien�tetreten y

ein. für allemahl bey �othanemContri-
butions «Quanto: �einBewenden. hat,
�o�ollendagegen. neu angeordnete Be-

diente, welche zwi�chen.zo, und 50. Jah-
ren alt �ind,während dex �echser�teren:
Jahre ihrer Dien�tzeit4 pro Cent,nach.
deren Ablauf aber gleich den übrigen
Contribuenten uur 3 pro Cent bezahlen.

$. 4. Wäre aber ein neu angehender
Bedientex 50. oder mehrere Jahre Á> Í

:

8

Gts



der Oranien - Na��aui�chenLänder.

\o hat der�elbein den �e<8er�tenJah-
ren feiner Dien�tzeit5 pro Cent an die

Ka��ezu entrichten.

$. 5, Jf ein �olcherneu ange�tellter
Bedienter zwi�chen50. und 69, Jahren
verheyrathet , und de��enEhefrau nicht
Über 6. Jahre jünger, als er, oder hat
er kein Kind, das unter 15 Jahren i�t,
�o hat ex �ogleichbey dein Eintritt,
au��erdem jährlichenBeytrag, ein für
aliemahl_ 10 pro Cent , und, wenn er

�elb�tgar über 60. Jahre alt i�t, bey
dem eben gedachten Verhältnis dès Al-
ters �einerEhefrau und Kinder7 15

pro Cent an die Ka��ezu bezahlen.

$. 6. Gleichérge�talt�ollein �hon
vorhin im Dien�tge�tandenerBedien-
ter, wenn er zwi�chendem

5

o�tenund
6o�ten Jahr �einesAlters, es �eyzum
éer�tenmahl,-oder als Wittwer, mit eiuer
Per�on,welche nicht über 6 Jahre jün-
ger, als er �elb�ti�t, zux Ehe \chreitet-,
ein für allemahl 10- pro Cent, und,
wenn er �elb�t60. odermehrere Jahre

alt i�t, bey gleichmäßigemVerhäitniß
des Alters �einerEhefrau gegen das

�einige,15 pro Cent an das Ju�titut
entrichten.

“$. 7. Wäre abex die Ehefrau eines
‘neu eintretenden Bedientenz welcher
über zo Jahre alt i�t, mehr dann 6

Fahre junger, als er �elb�t,oder hâtte
er Kinder unter 15 Jahren, �o�oller,
‘au��erdemjenigen, was vorhin $, 5.
‘verordnet i�t,von jedem Jahr, um wel-
'<es das geringere Alter �einerEhe-
frau über die 6 Jahre von dem �einis
gendi��eriret,oderauch von jedem Jahr,
tvelches �einemjüng�tenKinde an den

15 Fahren fehlet ,* anno 2 pro Cent
zur Ka��eerlegen.

:

_$. 8, Eben �ohat ein bereits in der
Societät ge�tandenerBedientexvon 50.

oder mehreren Jahren, wenn ex fich

C23:

verheyrathet, und de��enEhefrautmehr
dann 6 Jahre jünger i�t,als ex -�elbltz
au��erdemjenigen, was bereits vorhin
$. 6. fe�ige�eßztworden, anno von je-
dem ihr fehlenden Jahr 2 pro Cent zux
Stiftung zu bezahlen. 1!

$. 9, Da Wit aber die galize La�tbet
�olcherge�talterhöhetenKaf��eneinnahme
Un�erengetreuen Bedienten allein aufe
zubürdenfeineswegs gemeinet- �ondern
auch Un�ererSeits ,. nach dem Verm®ö-

gen Un�ererdurch Wittwen - und Wai-
�en-Pen�ionenannoch �ehrbe�chwerten
Ka��e,das Jn�titutzu unter�tüßenger-
ne bereit �ind, �o‘twwollénWir nicht
nur, daß von nun an die, bisher zu 3.

pro Cent ge�tandeneKapitalien von Un-

�ererRentkammer mit vier vom Hun-
dert verzin�etwerden �ollen, �ondeèn
Wir verwilligen auch der Stiftung hier-
mit aus Un�ererKa��eauf zehn Jahre
einen jährlichen auf Kapital zu �eßen-
den BVeytrag von Siebenhundert und

fünfzigGulden, und werden Uns fer-"
ner, nah Maasgabe Un�erer in d.8.
der Hauptverordnung vom 22. Növem-
ber 1774. gnädig�tgeäu��ertenEntichlie-
�ung,um den Pen�ionirten, wo inóg-
lich, auf. alle Fälle den �ech8tenBe�ol-
dungstheil- zu ver�ichern, den dazu er-

forderlichen Zu�chußbis zu dem Ertrag
des nunmehr�oviel erhoheten Dicner-
�chaftlichenContributions - Quanti unter
den da�elb�tvermeldeten "Bedingungen
zu thun nicht entlegen �eynla��en;auh
übrigens zu allen andern \<{i>li<en
Mitteln und Vor�chlägen,wodürc<hdex

Fonds ‘die�esheil�amenIn�titutsver-

mehret werden kann/ gnädig�kgerne die

Hândebieten.
F. 10. Damit jedoch da��elbe“auc<

nicht in Gefahr komme, durchden Eint-
fall �olcherWittwen und Wai�en,die,
vermöge eines von ihren Ehemänner

NeVätern, in Vergleichunggcgen3 ie

4

214



426

die übrigenContribuenten , etwa allzu«
hoch auge�eßtenBeytrags - Quanti zu
einer gegen die mei�tenanderen Pen�io-
nirten unverhältnißmä�ig�tarkenPortion
berechtigt wären , auf einmal über Ver-

mögen be�chweret,Und: zu Be�treitung
der übrigenPen�ionenau��erStand ge-

�eßtzu werden ; �owollen und verords

nen Wir hiermit gnädig�t,daß künftig
feiner Un�erer Bedienten mit mehr als

fünf und zwanzig hundert Gulden Be-
�oldungeinge�chriebenwerden , und die

Societäts - Verbindlichkeit zu Bezahlung
der Pen�ionen nicht �ih weiter , “als

auf das vermögejener Beytrags -Sum-

me gebührendeQuantum er�trecken�oll.
“Wie Wir Uns nun gnädig�tver�ichert
halten, daß durch obige Un�erenähere

Verordnung eben �o�ehrfür das Be�te

IIT, Urkundenzur Ge�chichte

der Diener�chaftlichenWittwen und Wai-
�en,als für den Be�tandund die Erhal -

lung des Ju�tituts �elb�tnach Möglich-
feit ge�orgtworden; �owollen Wir, daß
�olcherin allen Stücken �trä>lihnacz-
gelebt werde , und haben die�elbe,damit
�ieallen, denen daran getegen i�; zue
Wi��en�chaftgelange , durch den öffent«
lichen Druck bekannt zu macheu befohlen.
Urkundlich Un�erereigenhändigenUnter-
�chriftund Für�tlichenJu�iegels. So
ge�chehenHaag » den 6.-Dee. 1783.

Li. S:0 2

WILHELM , Prince d’Orange,.
Für�tzu Na��au.

Ad Mandatum Serenif�imi �peciale:
J. D. v. Paf�avant-Pa�ienburg.

»

: tanie,

Urkundenzur Ge�chichteder Grafen von Gleichen.

D die Hi�toriler,wegen des 1631,
Sa auggeftorbenen Ge�chlechtsder Gra-

fen von Gleichen. in Thüringen,darüber
ver�chiedenerMeinung �ind: ob gedachte
Grafen. von Gleichen. ihre Herr�chaften

getheilt oder. gemein�chaftlich.be�e��en
und al[téDocumentezeigen,daß�iezwar

die VERGolien1c. getheilt — die Städte

aber , be�oüdersStadt Rembde„ gemein-
�{aftlichbe�e��enhaben, �o:habe ich bey-
folgende Ab�chrifcenübermachenund bit-

ten wollen ; �olchein das Journal: voh

und für.Deut�chlandeinzurücken..
LAN

IBIS Nro: 1,
i j

__

Mir Ern�t,Hector vndt Adolph, Gras
fen von Gleichen , Herrn zcu Nembda
‘vndtBlankenhain, in die�emvn�ernoffe
nen Briefe vor vns, vußer Erben, Erb:
nehmen vndt nachkohmen kegen als

Len ahn�ichtigen, thun kunth vndt. bes

tenuen., na<dem alß die Ehr�amenvie

�ereliebeSetrewen, der Nath ¡cu Nembda
vndt“ die ganze gemein dritthalbhundert
\cho> Heubtgeldt , Alß die im Lande

Thüringengänge vudt angenehme ; vus

uer�chlagen.�indtv� 175 �cho>Jehrlis
ches Zinß der genanten wehre, Itembs
lich 8. �ho> 15, newe gl. vf �hir�tPhis
lippi. vndt Jacobi tagk, vndt 8. �choŒ
15. n gl. vj S. Andres tagk zubezahien
eines Jeglichen. Jahrs dem würdiegen
Herrn, Ehrn Nicolaus Zcewner , Vicas
rien des newen. Alcars des heyligen
wahrleihnams Meße in der Capellen vff
der Burgk Rudolph�tadtgelegen vndk

�einenNachkohmen vudt den Vormunden
der�elbenVicarien vf} einen. wiederkauf
nach innhalt des faufbriefs dokübet zcus
gebén„- verfaufft haben , das Jhine �ols
cher fauf mit vu�ergun�t,willen wißen
vndt: Vollworth:ge�chehenift, Buch ey

Ï aue



alle vn�ereErben Erbnehmen vudtNach-
fohmen dem Vicario obgenanthder izundt
oder in zufun��tigenGezceiten�einwürdte,
vnd Auch die Vormunbte Vorberuerth
am heubtgelde innge�chriebenvndahn
Zcinßen noch ahn feinen Andern�tücken
des heubtbriefs niht hindern �ollennoch
wollen Sondern die obgenanthen vn�ern

darzcu getrewelichen vnd ern�ilichenahn-
halten dem Vicario obgemelt �olcheZcin-
ßen Jehrlichen alle Jahr güthlich vndt

gentlich -zcubezcahlen nach. lauth. vndt

innhale des Heubibriefs , ohne inntragk
vndt ahne ailes gevehrde, deßen ¿cu red)s

„tex Vhrkunthe: vudt bekanthnüß haben
wic vn�exrIn�iegellwißentlichahn die-

fenn Brief vor vnÿ vu�ereErben thun
henggen , der gegeben if na< Chr. ge-
burth-tau�entFünffhundertvudt er�ten

Jahr , Mouctagknach der H. drey Kün-

nege tagk
îl

Sigillum Comitis:
: a Gleielen., *

Nro. 2.

Wir Herman Teymann, SteffenStei-

ger , Hanß Gera vnd Michael. Zimmer-
man y; dieß Jahrs. ge�hworneRathEmei-
�terder Stadt Rhembdavadt die ganße ges»

mein Jung ondt Ait, bekennen eintrachtig-
lichen vor vns vndt vn�erenacfommenen
in die�emoffenen brief, vudt thun kunth
ein Jeglichen , die Ihn �ehen,hören
oder le�endas wix mit wolbededachtem
muthe, rath, hül�e,Verhengniß, wißen

vondt willen Auch Vollworth der Edlen:
wolgebornen: Herrn, Ern�t,Hector vudt:

Adolph Gebrüdere ,„ Srafen von Glei-
en, Herrn zu: Rhembda vndt Blancken-
hain, vn�erGnedigen Herrn y recht ondt

redlih verkauft haben vndverkfaufew
fegenwärtiglih mit vndt in Crafftdie-
�esbriefs , Achtzehenthalb�chö>, alß im.
Lande Thüringen gängevudt genehme
vndt onuer�chlagenJährlicherZin�e,auß

‘dex Grafen von Gleichen. 125

vndt von allen vn�ernGe�choßen, -Yahr-
renten, Zinßen,Gefellen und Süetern, vnß
obgenañte Stadt ahn vndt vf un�er
NRathshaußge�uchtoder vnge�ucht,nichts
ausge�chloßenviudt einnahme -darzu- ges
hôrente, dem Erbarèn vndt würdigen
Herry Ern Nicolao Zcewnex.Vicario
des newen Altars des hepligen wahs
ren Leichnams Meße in der CEapellen
Auf der Burgk zu Rudolph�tadtges
legen vndt

|

�einenna<koßmmenenvndt
den Vormünden dere�elben-firchenMen-
ger Bi�tumbs , vudt haben Ihne die
gegeben vor drithalohundert �chock‘Land
wehre, die onßdeu genulich. vndt dan>-
bahr bezailet das vnß genüget, vndt
�agenJhn “vndt alle Jhre nâahkohm=
men quit ledig vudt lôß gegewertiglich
in Craf�tdie�esbriefs ; die vórgenanten
172 �cho>Jährlicherzin�eGereden vndt

geloben wir vorgenante Verfeufer vor

vnß vndt“ vi�erenahkohmméin8 �chock
vndt 15. newe gl, v} {ir Philippi
vnd Jacobi tagk nach gebung die�esbriefs
volgent „ vndt v� St.Andreä vortahn
8 �cho>vndt 15 ngl. alle Jahr Jährlichen
¡u reichen vudt zubezahlenohne alles �eus
ineu wiederrede , eintragk ondt Verbiets
nús einés Jedern Herrn® | ader Ges
tiches gei�tlichader wertli<h in „gufé
ivahren trewen/," vnd wanne wir �olche
dbge�chriebeneJehrliche Zinß alle Jahr
Lytagfzeit wie berürtvnd: andere Rede,
�tücke,Puncten, vnd Artickell vor vndt
nachge�chrieben,vidt einen -Jeglichenbes
�undernNichthieltten und �cumigdôran
würdcenwas dann dex genäntevn�e
feufer �chadennehme , oder fo�t vnd}
zehrung. darüber theten âdèrwendete,
wie die gehei�en�indtvnd üahmen has-
ben mochren/ die-geredenwir Jhme mit
allen ver�eßenenzinßengülichyndt gent-
lich zubezahlen ahne alleWiederredevndt

mügen vuß dorumb wit futkiner vnd
Pfendung vu�erergüeterermahnen gei�t-:
lich ader wexclichnach. Jhrex, bequemlis-
Ld wiv Ta
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chen ferderunsg, vndt �ollendes von vn|ß
vndt ou�ernnahkohmenenahne nachrede
vndt ahne �chadeua�éinvndt bleiben, Dar-
Übet haben ‘vuß der vielgenante vu�er
keufer die�e�underlichegunji ondt willen
gethan das wir ader vn�ere na<hfohm-
menen MEMINE 17%. {ho> Jehrs
licherZinßwtedeeabekeufen mögenvb
britthalb hundert �cho>Landivehre, wenu

budtwelche Zeit onß das ebeii vndt fuglich
-

1, doch alßo ¿ das wir Jhme ader den
ormunden ‘�olhenfanf vor eiñenhal-

ben Jahr vor Andre vf�agen vndt ver-

fundigen �ollenvud alle ver�eßeneZin�e
vor ‘�olcherabeló�ungemit �ambtallen

tnuglichen �chäden,ko�tvud Zehrung ivas
der dorumb gerhan wehre, gang vndt

gahr bezahlt vndt entricht �indt,das vn-

�ernfeufer oder Jhren Nachkohmmenen
vol genüget. Das alle die�esbriefs

Punkt, �tuckvudt Artickell voa vuß ob-

genannten fteuffern vu�ernErben vndt

nachkohmmengans vid gähr vnverbrüch-
ichengehalten werde, haben wir obge-

nante VerkeuFer ‘dien�tlicherbeten, vn-

�ereobgenanteGuediègeHerrn, das Jhr
naden vmb ‘vn�eretwillen vu�ernobs

LU vox vus vu�eceErben vondt
lle vn�ere a burnie�einer Gnas

denver�iegeltenVerhengnüßond wille
brief veber. die�enkauf gegeben hatten,

'

So hâben wir obgenante Verkeuffere

gumehrer �icherheitvor vnß vu�erers

en vndt alle vn�erena<fohmmenen vns

�ererStädt Rhemda vorgenanth Ju�ie-
gell vnten ahn die�embrief äehangen,
welcher gegeben i�tvm Voutägk uach
Exhardi A. XV. primo, y

:

** CSigillum Civitatis Rembda,)

(M4 Nro. 37 O

__WFIrEctor Graue zu Sleichenn/ Her
zu Nemda , vnd Blan>kenhayn, Bekens-
nen vor vnß- viißer erbenn vnd erpne-

inen, vnnd thun funt gegen allerinenig-
lich, die die�envu�ernOffen Brief aue

&

-
ITL Urkundenzur Ge�chichte

:

D

�ichtigen, ader Hoeren Le�enn, Das
wir den er�animen‘vnd wey�eg,Jorg
Schneidern, vnd Veitten Degenn, die -

Zeit altter lewtt, vnd Gottshawßpfle-
ger, Sandt Andreßenn, alß patron, der

pfartirchenn, zu NRudel�tat, vier Gulde
ye Einvndzwenßig�chnebergergro�chen
vor eynn gulden gerecnett ; vf vu�ex

Dorff�chaft,vnd gemeinde zu Sontt
Nemda , Ann vn�ernJehrlichen erbplis
chen ge�chos,do�elb�tNecht vnd Redlich
erplichenn verfaufft; vnd Hiermit , Jn
Crafft diß gegenwarttigen vn�ersofen
Briefs; zukawffeu geben Haben , Alzo
ond mitt dem Bedinge ; Das vuß anges -

¡ceigtealtter lewtt, von wegen Bemelts
Gotshaws fun��igfgulden werdt geldes,
An- gutter vunuer�chlagenermüng vmb

�ol - vier gulden , vf Bemeltemvn�erm
Dorffe vnd ganßenn gemeinde, zu Sondt
Remda, vns Nedlich abkaw��t,vnd von

Scundt , vns �olchefuriffzig gulden , zu
guttem Dank „ Vax- über bezalltt, vnd

vergnüget Haben.

“

Wix Habenn auch
alßpalde, vn�er.Mennér, Heimpurgen
vud.ganze Dorf�chafftzu SontRemda,
Nich und Arm, Nymaiß außgé�chlo�e
�ein,mit �olchenvier gulden , Erplichs
Jerlihs Ge�chos, June , on�ern tewofs
fernn vL}nech�|Michaelis , wenn mann

�chreybet,der weniger Zeal, Jm zwelff
teu Jar, Solchen Zcins/ v�Benumpte
Zceit, zugebenn, anzufangen, mit eyden
vnd gelubden, Wie �ichFn die�erLandts
art Eigent vnd gebürt, Aun gnannte,
Altterlerot ; gewey�t; Sie auch von des

GotsHawß“wegen, die Heimpurgen,
méinéer ; vnd Dorff�chaft,Alzo mit Eis

den vnd gelubden, angenommen / Auch
Haben �ichdie Heimpurgen Sampt der

ganßzenDorff�chaftBewilligt vnd Solchs
gelobet, Wenn Sie auff eynen Jslichen;
Sancdt michaelis tagk , an Bemeltten
Zcinßen-Sewmigkwekdden, vnd nicht
Hieltten„. das ye niht �einSall 7 Ss

mügen egenannite Kefer „ader rv o



der Grafen von Gleichen.

<en zu Nudel�tat{aden , Yunire der
Gotéhaws Vaters Hewßer geruglih,

die�envon�ernnBrief , zu getrawen Han-
den Innen Hattz vn�erverwanttèn Lewttes
vmb �olchevier gulden Zcins „ Sie dors

umb fummern - Hemmen, vnd auffhalt-
tenn, Alß Offt Jue das Nodt Jk,
MWuüúüeSie die antreffen, vud ann key-
nem Ort > Mit freyheittèn oder Briuit-
leygen, ge�hüßt oder gehandhabett-

nicht Sollen werden , in feite Wey�ey
wie men�chennLi�t, ader vernunft, Er-
trachten magt, Auch was genantte Mens

_ner, Heimpurgen vnd Dorf�chafftáu

SontNemda, vmb �olchever�eßeneZcin�e
Schadden mechten , Sollen Sie �ich,an
alle wegerunge mit genantten Kew��ern,-
guttlich vertragen vnd Bezalen, Es mue

gen auch viigenantte Kew��er, vn�ere
Meuner vnd Dorff�chaftzu Sont Remdas
Db Sie niht Hielttenn vnd ann gnan-
ten Zcin�enSewmigk wurden , Alle ge-
richt gei�tlichvnd Werntlich, gegen Jue
-fürnemenAlßlange die Kewffer , Jres
„Hewbtguts , Zcins vnd Schedenn,- Ob

. 9 der, vou wegen. geuants ires gotEs-
haus, Erlidenn- Hetten, Einkommen ond

er�ettigetworden, vnd Alzo vonn Jar
zu Jar, vf eynen Jblichen Sancdt Mi-

chaelis tagf , die vier Gulden vff Be-
numptten Zcinfttagk, Onn allen der alt-
terlerot vnd des GotLharos dex pfarkir-

227

als frumen Zcinélewtten eignet vnd ges
bürt , Antwortien Sollen Auch Haben
ons, die-Offt genantten Vov�teher,denn

Willen gethann , wen wir, În der vers

moglichkeitt Sein y vn�ererbge�chosvnd
pflicht, der vier Gulden zu Sont Nemda,
wenn Es vns Edentt - widerumb mitt

funffzigk Reyui�chengulden abzulo�en
macht habenn, Doch das wir Jne, Ein
vierttel Fares, zuuor auff�chreiben,wye
aber verSe��eneZcins , verfalleu werens
Sollen den Vor�theernder Selbigen,
auch Sampt der Hewbt Summa genza
lich vergnugett werdden mit allen Ers
liben Expen�en, Ulles Getrewlich vnd
ane geferddè, Zu Warer BVrkunde“vnd
Stetter vhe�terHalttunge, Habenn Wir
Oben genantter E>étor Graue zu Gléi-
enn, Herr zu Remda vnd Blancken-
hoynu y vn�erErvSigi!l zn Ende diß
vu�ers ofen Briefs „. für Vuns ; alle
vnd vu�er exrbean vnd ErpNemenn , dâs
mitt zu JELERENthun Henckenn. Gè-
geben Nach Cri�tion�ersLiebenn Hern
geburt Lau��entFunffhundert vnd dars
nach der weniger Zcal Jm eilten Jare-
am Mantagk na< Bortholomey-

!

Sig. Com. a Gleichen-

FV,

Des Domprob�tenAo. Carl Heinr. Dreyers Abhandlung von den in Deut�ch
land wenig bekannten Iöóländi�chen-Recbrobüchern und dahin gehörige

Schrifien, auh deren Gebrau zur Aufklärung vieler Stücke
- des Deut�chenPrivatrechts.

$. Td :

tber den Ur�prung-und Über die Ab-
funft der Nationen haben �i viele

Köpfe múde gedacht, und viele Federn
fa�i�ctumyfge�chrieben.Und doch a�gube
ih immer , daß ein Deut�cher Rechts-

gelehvter eben feine großeUr�achehabe,

�ichin eine Sache ; welche er den Antis
quarien überla��enfan, zu vertiefeny
oder �ichin die Nacht des Alcerthums
zu verlieren Ich bin ein. großer Liebs
haber. der Älterthümer ; wenn ih abex
von meiner auf anderer Empfindungew
�chlie��en�oll,�omus jh wohi ge�ichens

4



128 IV, Fo. Carl Hèin?.

daß i< aus allen gelehrten Predigten,
welche ich, be�ondersüber ben Uz�prung
der Deut�chengele�en;wenig Erbauung
gefunden, und �elbeFfrers mit- dem :

incertior �um,quam fuï antea, aus den
Händen gelegt habe. Ob die er�tenBewohs-
nerGermaniens ausNorden oderOf�tenge-
fommen, wird wohl in derRepublif derGes
lehrten durch feinenReichs\{luß be�timmt
‘werden, und am Ende behâlt ein jeder
‘dochdie Freyheit , �icheinen Cä�aroder

einen Pierot zum Urahnherrn zu wählen.
Wenn aus der unter ver�chiedenen

Völkern herr�chendenUeberein�timmung
‘der Sitten, Gewohnheiten, Sprachen und
Rechte auf ihren gemein�chafclichenUr-
�prung�chlie��endeGründe hergenommen
werden fönnen; wenn die Ueberéin�tims-
mung aller nördlichen ‘und Deut�chen
Nationen în allen die�enStücken �o�chr
auffällt (1); wenn be�ondersdie Ales
manni�che, Fränki�che, Alt - Säch�i�che,
Frie�i�che,Angel�äch�i�chex Mö�ogoti-
‘�che,Däni�che,und die Isländi�che
Sprache �chonin ihren Wurzeln redende

Zeugni��evon ihrem gemein�amenAh-
tfommen, Ur�prungund genauer Ver-
wand�chaftabgeben (2); wenn vor Jahr-
hunderten ein.-Nieder�ach�eeinen Fries
�en,Angel�ach�en,Gothen, Dänen und

Ssländer eben �ogut, als jezt ein Nie-
der�ach�eeinen Ober�ach�en; ohne einen
Dolmet�cher, des ver�chiedenenDialekts
ohngeachtet, ver�tehenkönnen : �odäucht
es mir wenig�tens,daß bloß die�eEr-
kenntnißeinen Deut�chenRechtsgelehr-
ten in allen daraus ent�pringenden:Fols
gen befriedigen könne. Er wird hier-
aus den Einfluß, die Verbindung und
den Nußen , welchen ihm die Kenntniß
der Ge�eßeund der Sprachen aller �ei-
ner nordi�chen,ja �ogarIsländi�chen(3)
Brüder zur Erklärung und Aufheiterung
der Rechte �einesDeut�chenVaterlan-

des gewähren, �ogleih bemerken; er

- wird die Stücke , welche die Zeit von

hatte.

Devers Abhzndl.

den alten DenkmälernNordens turü>-
gela��en,fich zu Nußen machen ; ex wird
aus den Sitten der alten Völfer,welche
jenen Himmel�irichbewohneten, die
Deut�chenSitten -erläuteru , und die
Nachbarn zu Hülfe rufen, daß �ie‘an

Deut�chlandsEhre mit arbeiten helfen,
und es wird bey- ihmder Trieb rega
werden, mit den nordi�chenGe�enbü-
chern în nähere Betannt�chaftzu koms
men. Die. Entfernung der Länder , die

Seltenheit der nordi�chenRNechtEurkuns
den, auh wohl der widrige Begriff
den �ichviele in den von uns weit ent

legenen Provinzen gemacht , hat die�e
ungemein er�chwert, und man hat einen

géoßen Theil der nordi�hen Ge�ezbvüs
her �ogarnicht einmahl dem Namen nach
getannt. Fh will es demnach ver�us
chen, meine Le�ermit den�elbenewas
befannter zu machen, und eröffne dies

�esVorhaben mit den Rechtsbüchern
des nunmehr durch die Bemühung vies
ler wa>ern Männer bey uns mehr bes
fannt gewordenen JIolands ; welches
man �i zu un�rerVäter Zeiten als eis

nen Wohn�isder Unwi��enheitund der

Fin�terniß,ungereimt genug, vorge�iellt

(1) Jch glaube, den Beweis von die�er
großen Ueberein�timmungder nordis
{chen Rechte unter �ich�elb�t, von ih-
rer Harmonie mit den Deut�chen,von

dem Nutenihrer Vergl-ichung mit dies

Fn , und von den Ur�achendie�er

Nehulichkeit in meinem vor vielen

Jahren ge�chriebenenBuche de ge-
nuino v�u iuris Anglo-Saxonici, ges

führt, und in der Abhandlung de n0o-

titia MStorum hi�tor. Cimbr. S. 37.
noch be�tärktzu haben. Die gelehr-
ten Arbeiten des Buder, Möllmann,
Tiehrmann, Balemann, �indfa�tin
jedermanns Händen, und �iezeigen,
mic welchem glücklichenLL es ans
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Ménner einigeGegen�tändedes Deut- (2) Man �ehehievon die
-

�hôneAbs

�chenRechts y $. B. de iudiciis duo-

décimviralibus, de Ganerbinatu. de dote

mariti, Morgánga�wa, de Femina Ger-
“

mañica ‘aus dew Nordi�chenGe�etzen
“ aufgeheitert haben. In des Sfe-

©

naecus Sammlung der Schotti�chen

des Ol

‘Rechte traf der Kanzler von Lude-
voig einen Schaß Déut�cher*Rechte
au, und von der Ueberein�timmungder

von Samuel: Clarfte im Jahr 1730.

handlung des gelehrten Prediger Wel-
ler von der genguen Verwandt�chaft

der Deut�chenSprache mit den Nors
di�chenin dem 2ten Theil der Samms
lung einiger augge�uchtenStücke der

Ge�ell�chaftder freyen Kün�tezu Leip-
ig, S. 62, �.; des Herrn Sekretär

TilemannDothias Wiatda Ges
«�chichteder alten Frie�i�chenoder: Sächa

herausgegebenen Walli�chen

“

Ge�ege -

mit den alten Deut�cheniie�tmän den

�hénen Auf�ag des �cel.Profe��or
Bertram y, in des Hrn. D. Koppe
1fien Jahrgang des Magazins fúr: die

ge�ammteRechtEgelahrthrit:S. 54. �f.
- Der-Staatsrath: Styubvezeigte in �ei-
“nem di�cours �ur l’origine& les chán-

gemens “des loix Ruf�liennes in Gai-
"golds Beyträgenzum neuveräuderten
Nußland 1. Th. DS. 329. �}:*und ein

“andexer-Gelehrter L, E, 8: D. in einex
“ai��ertatión fur les anciens Ru��es(Pe-
tersbourg. 1785.) bie bewundernëwür«

dige Aehnlichkeit" einiger bey uns we-

nigbefannten-Nu��i�chenGe�egzbüchex
egs und Jgors /, der unter

der--Regieruug des Großfür�tenJag:
roélav’Vilavimirowit� ‘im Xlten
Jahrhuüuderte:verfertigten Prada ;

S

e5udesnif, der Sto-glawo mit den
“Ge�egenSkandinaviens und Deut�ch«
‘lands.

;

Der Herr Pröóôf.Fi�chèr,wel-
chem die Ur�achendie�erAehúlichkeit
in �einerLiiteratur des Germani�chen
Rechts: S.- 397. unexklärbar waren,
und dém die ‘angeführteSchrifcen
vielleicht niht zu Se�ichte:gefom-
men: �eynîmöchtèn; hâtte* �ie�chon
aus den Materialien zur“ ru��i�chen
Ge�chichte„1 Th..1:S.6,, und“ aus
des Herrn Prof. und Hofraths S<1s-
zers Proben Ku��ti�cherAnnalen S., 71.
141, er�ehenfönuen.

& AchtesStuck 1790.
o EE

�i�chen.Sprache $. 8. Bioerners:- in-

tredu@. in-antiquit, hyperbor. p.39.
45. 167. und des:H. Kammerherrn von
Suhm Vorrede zu Sandwigs Symbo=-
lis ead- Hterâturam Teutonicam anti=

quiorem. Hafn. 1787.5 Tt Gjes

Ì

CI Auchdermit Nachruhm wahrerVer
dieu�tein’ die Ewigkeit gegangene Hofs

„rath Scheidt war hievon ein-compes
tenter Beurtheiler. Er druckt �ichhiers

Uber in-demd. 1. der gelehrtea Schrift
de buccellariis (Kopenhagen 1735.) #0

aus.
Ï

»Linguarum �eptentrionalium,
5;cum primis vetu�tæ illius , cuius ad-

* »hic magna pars in Islandia in v�u

ve�t, in aatiquis Germanorum & re=

„liquarum gentium, quæ Germanis €

»Saxonibus præœcipueoriginem debent,
»magnam vtilitatem e��e’,�iquis foîte

9>-negare aufit, illum, etiam fi religua
„argumenta ‘omnia de�icereñt , �oli illi
»naeui innumeri a viris ceteroquin
»»doCi�mis ;

»tione- harum literärum præ�idiisin-
rut acce��erunt,commi� erroris

»fui redarguere pef�unt, quin immo

»„conuincere penitus.““ Und wirklich
hat der gelehrte Mann �eineMeinung,
in der im $. 13. gegebenen Erklärung
‘der Buccellariorum reali�firt,und die

Fackel der alten Nordi�chenund Js.
ländi�chenSprache in das corpus iuris

civilis, in den 1. 10. C. ad'legem ful.
de vi publica gebracht. Andece Beys
R �piele

7

quoties ad explicanda
’

“»huiusmodiinftituta, nullis ex cogni-
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�pielevon dem glü>lihenErfolge dies

�erVer�uche.�indin Benzel�tierns
Anmerkungen über Daltns Schwedis
�cheReichsge�chichte1. B. S, 152,
153. beygebracht worden.

“$. 2.

Die Ge�eßbücherIslands �ind,wie
�ichein vortrefflicher Kenner der RechtL-
alterthúmer ausdrü>t (1), „„fontes lin-

„»Pidi��imi& gazophylacium antiquitatum
9»& hi�toriarum iuriumque �eptentriona-
s5»lium,“ Die�evon uns entfernte Ju-
�el, welche ‘in der Ge�chichtöfunde
eine merkwürdigeRolle �pielt,ward im
neunten Jahrhundert von Norwegi�chen
Coloni�tenbe�est, die �ih unter das

Joch eines de�poti�chenHarald Hzaar-
fäger nicht beugen wollten, und �ichauf
die�eJn�elbegaben, welche Ingulf und

Hiorleif im Jahr 874. zum drittenmahl
wieder entdeckthatten (2). Sie bildete

�ichbis ins Jahr 1261. zu einem freyen
und unabhängigenStaat aus ; bey wel-
chem: ein Lagmann-Logmädr , (Auf-
�cherder Ge�eße)das Nuder führte,
und in den allgemeinen jährlichenScaars-
ver�ammlungenprä�idirte(3). Las ehr-
würdigeAmt des Lagmanns war nach
der Sitte alter Völker mit dem ober-

prie�terlichenAmte verbunden, und da-

ber erhielten alle auf �einAnrathen ge-
machte und genehmigte Ge�eße,welche
er, �owie andre feyerliche Handlungen,
proclamiren mußte; eben das vereh-
rungSwürdigeAn�ehen(4), als die von

ibm in zweifelhaften Rechtsfällen er-

theilten Aus�prücheund Erklärungen.
Die Rechtsgelehr�amkeit,oder die Kennt-
niß der von fo an�ehnlichenUrhebern
hergetkommenen Ge�eße,gehörte neb�t
der Ge�chichtskuüde�chonzur Zeit des

k
Heidenchums zu den Idrottur , d. i. zu
deñ einem Mann von Veburt und Stande
an�iändigenWi��eu�chaftenC5), und die

IV, %o.Carl Heine- Dreyers Abhandl.

Ge�eßbücherwurden Unter die Grips,
d. i. unter die allerko�tbar�tenGeräthe
aufge�ielt (6). Ein -Jsländer vom

Stande ward �chonin der er�tenJu-
gend durch den Privatunterricht erfahrs-
ner Männer zu Erlernung der Rechte
angehalten , welche pragmati�hwerden

mußte, da man die �ovorbereiteten

Jünglingemit in die Gerichtenahm,
und in gerichtlichen Vorträgen übenließ.
Die eigene Verfa��ungder Republik
mußte die�enEifer anfachen und Nah:
rung geben , ja �elbenfa�tnothwendig
machen. Die ange�ehen�tenund aus den

vornehm�tenHäu�ernent�pro��eneMänner
führten gemeiniglih das prie�terl.Amt,
und �iebrachten es erblich-auf ihre Söhne,
wie �iees von ihren Aeltern erhalten
hatten. Sie hatten eine gro��eAehus
lichfeit mit den Leviten, welche den gan-
zen Stand -der Gelehrten und Juri�ten
bey den Hebräern ausmachten , und der

den Jeländi�chenLeviten beygelegte Îèa-

me, Remumen ; war al�oihrem Stan»

de �ehrwohl angeme��en(7). Eine Be!
nennung , welche noh die jeßigenPrie-
fier in Jsland von ihren Vorfahren ge-
erbt haben, wie man aus dem in v�um

�cholæ Schalholtinæz im Sahr 1738. zu

Koppenhagen gedru>kren nucleo latini-
tatis unter den Worten : Sacerdos, Prie-
�ter,Riennemadur, Sacerdotium, Rus
nemanus Sfapur er�ieht. Aber eben

die�esPrie�terthum legte jedem in eis

nem Syßel (Di�tric:)ange�telltenerb-

lichen Prie�terdie Pflicht auf, nicht als
lein die Ju�tizpflegein den be�ondern
Gerichten �einesDi�iricts und Spren-
gels zu verwalten, �ondernauh das auf
dem allgemeinen Landtag (Logberg) zu

haltende Obergericht mit zu dirigiren,
und dem Senate beyzuwohnen (8). Jhr
Gutachten bey Errichtung neuer und bey
Abänderung alter Ge�eßewar al�o ims

mer vou dem größtenGewicht. Man
begreift daher , warum die ARRE(6 ; itte»
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Lifferatur in Island eine weit âltere

Lpoche, ats in den andern Nordländern

habe , und warum die in ein hohes Al
ter zurúi>gehendeJsländi�cheGe�chicht-
búcher, �oviele wackere und ihres Va-
terlands Rechte überaus kündige,durch
die Rei�en cultivirte und rühmlich�tge-
prie�ene Männer auf�tellenkónnen»
Man darf auch um die Ur�achennicht
verlegen �eyn, warum �chondie älte�ten
Islândi�chenGe�e6bücher,mit einer �ol-

hen Ueberlegung , und tiefen Ein�ichk
in den Gei�tder Ge�etzevon die�enrecht8-
gelehrten Prie�tern verfaßt worden, als
man es aus die�enGegenden, für wel-

che in Núk�icht auf Cultur man wohl
fein zu gún�tigesVorurtheil haben moch-
te 9) faum vermuthen �ollte. Und dies
�esalles i� von dem ver�torbenenCon-

Herauszgeberjenes aus dem Magnas-
�chenSchate nordi�cherAlterthúmer i.

Î. 1775. aus Licht gebrachten Jsländi-
�chenDenfmahls , oder der Sagan ‘af

Gunnlaugi Orm�tunga, ok Skald-Raf-
ni, 10) wie auh von dem Prob�tHzaifs
dan Œinari, 11) �oausfúhrli<hund

bündigdargethan, daß ih des Bewei�es
die�erSache völlig entübrigt�eynfann.

1) Peter Fridr. Arpen feriarum æ�ti-

ual. PIV p. 27.

2) Arius Thorgilkis in Schedis Islan-
dicis (Hauniæ 1733 ).c. 2. p. 9. Pes
ringsxiold in der Vorrede zu Snor-
ro’s Sturlä�ons , HZeimskringla,
oder Norwägi�chenHi�torie, von dem

Anfangsworte �ogenannk.

3) Sie wurden von dem etwas erhabe-
nen Plas , auf welchem man�ie hielt,

__ Loberge, 0g - Rettur, Thing-
breke, tumuli, locis foren�ibusde-

�tinati genannt. Man�ehe, Peter�en
indic, vocum Viga - Glums Sagan S.

239 und Hrg. Thorfkelin Anmerfung

ferenzrath Ertch�en, die�emgelehrten

IS5

ad jus vetus Island. ecclefia�t. S. 58
Sie �indunter der Norwägi�chenRes

ierung abge�chafft, und in �päteren
Bitenerhielte dasjenige, was vors

hin Loberg hieß ; die Benennung
Alting, Landsting, Oxar - Aara

ting, Die Ur�achedie�erAbändea

rung wird von Bu��äusin �einem
lexic. uocum antiqu, Arii v. Altingy
und vom Re�enius in der Vorrede

zu Gudmunds lexico Island. S. 7»

angegeben.

4) Die Herren Verfa��erder Anmerkuns
gen über die Jeländi�he Kri�tnis
Saga. S. 90, und Arne�enin dem

Fsländi�t Retter - Gang. S. 4836.
490. Manbeehrte daher den Lagmann
mit dem Namen, Log�agamadur,
prolocutoris et interpretis legum.

5) Snorro Sturlae�onin Olav Trygwa-
�onSaga P.L p. 209. Olaus Verelius ad.

Herrauds och Bo�a Saga p. 89. Die
alte Neigung der Jsländer zur Juris-
prudenz \cheinet �ogar noch in den

chri�tlihenZeiten des 11ten/ 1a2ten
und 1zten Fahrhunderts ein LIati0«

nalcharaëter gewe�enzu �eyn. Sie
bewirkte bey ihnen einen untwider-

‘�itehlihenHangdieentfernten cultivirten
Länder Europens zu be�uchen, und
die da�elb�tzuerwerbendeKenntni��eder

ein�t¿zumNuten des Staats anzuwens
den. Ein Heimske,oder Hiemfd«
deing , d. i. ein Einheimi�cher,
oder ein Mann der zu Hau�e(Zeim)
blieb, war ohne Achtung, und das
Wort bedeutete zuleßteinen thôrich-
ten Men�chen. Wie der Handel �o
geehrt war, daß �i auch die vor-

nehm�tenLeute damit abgaben, #0
fonnte ein Framadr ; oder ein auf
die Handlung gerei�eterund �ichauss
wärts gebildeter Raufmann nah
�einerZurückkunftauf die Hoch�chäßung
�einerLandsleute und auf Ehrenämter
R3 �ichere

ZAS
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�ichereAn�pracheniachen. Wen je-
ner Vater in der �ogenannten— zu
Kopenhagen 1760

“

edirten — Bon-

ungla Skugg Snia. S. 217 u. 439
4” feinen auf die Handlung im die Frem-

de gehenden Sohn die Lehre mir: auf
den Weg gibt : „vt dum mercaiuræ

„Operar Üare cupiat ; in mentem ‘re-

‘55VOcet, quæ �tudia ‘humaniora et in-

yPprimisfurisprudentiam concernunt,
ut legum_ tenorem caufisgue omnes

ybPerorare po�lit; vt leges per�pé&as
/„habeat, quo probe di�cernere po�er
„zinterverum �en�um legis, ert quæ

 alegum nomine dici tantum veniuntz: ‘
�o �iehtman, daß die Rechrsge-
„Tahrtheitvon dem nordi�chenKauf-

mann verlangt worden, wenn er an-

ders �ichden Weg zu hohen Bedie-
nungen bahnen wollte. Die merf-

würdige Schrift des �eel.Hrn. Cons
 ferenzraths Erich�en,einès gebornen

*

Sgländer8: de veterum �eptentriona-
«- Tum -inprimis Tstandorum peregrina-
i"tignibus- Lip�iæ 1755 — hat �i<S.
“

96, und in der Ueber�eßungimd.

“Hrn. Hofraths Schlôzers allgemeinen
nordi�chen!Ge�chichteS. 560 �.hiers

"ber! weitläuftigerklärt.

6) S. Verelius ad Göthrecks och
. Rôlfs Kongans Sagan. S./67.

7) Von Rennen , no�cere, erudire, S.
Bu��áusad Schedas Arii polyhi�to-

tis C TORA. 9 2

8) Das i. FJ. 1774 gedru>te Islands
“Landnama Boekë oder die Bevólke«

rungsge�chichtedie�es Eilandes gibt
‘darüber die�eEcfklärung: (Th. 4. c.

6. S. 420.) Et con�titutum, ut tria

„fora in f�ingulis‘quadrantibyé'/ �eu

„fri2 priñcipalia ‘fana, in cuiusvis

„fori territorio e��ent,ibi viri fanis
»præfuturi �apientia et ju�titiaproba-
_4:ti��imieligantur, qui ‘in comitiis ju-

4

IV. Fo. Carl Heinr, Dreyers Abhandl.
„diciaconftiiuerent, tt’ proce��umdi-

»rigerent Von die�enprie�terlichen
Ge�chä�ftenwurden “�ie;auh Go0-
din , Gódar , Gódôrsmann, und
Hofdi, zofdingar ; <zofgidar ge-
nännty weil das Wort «Zofflocum
facris et’ judiciis �imul de�tiñatum;
bedeutete. Eine Benetinüng7 welche
in chri�tlichenZeiten wteder* aufhören
mußte, da die Direction des Gottes»

dien�tes von den gerichtlichen Hand-
lungen getrennt wurden. “ Man �ehe

davon den BRe�enius‘ad Wictenlaghi
S. 724 und Biôrnerx de: orthographia
linguae Sueogoth, et Runie.,S, 122,

9) So urtheilte auh der “treffliche
Kenner Olav Raben in Giorwells
the�, Suert, Th. 1, S. 23.- „dicere

__yaufim , non ei�e gentem in Europa,
s5Juae planiorem Zslandisa �eculo iú-

-

„de Nonol, ‘i, €. a conditaeUrum ‘1e-
*

„Publica, juris et iludiciorum notitiant

»5Prae�tarepoflit, — Accedit , ane

„tiquos ‘codices Suioroótlicos fuc-
‘- ¡Cina ‘breuitate conceptos cf: Zs-

 ¡landicosveró et Norutgi:0s, quo an-

»tiguiores, &o proalixiores é�e, quod
„nOn parum Túcis Hi�toriaejutis ju-

*

„rique etiam âdfundit. Quis vero au-

birtet  eandem quáßñ“gentem fui��e

»Suecos , Noruezos dsiandos, ean-

„demn linguam, cosdem mores, et

e INIbtUta,
hz gu

iin

10): Da�elb�tS.' 52. 534i

ii) Haifdan Einaïi Sciagraphia hi�t.
‘

lictérariae[lslandorum.
Y

| PD ieV6
CA

f

y

Die - Ge�chichteJslands zerfälltin

4wey Epochen. In der er�tenerbli>c
man die Jua�el, als einen unabhângi-
gen Freyftaat , und in. der zwenyten als

ein Land ; welchesdurch innerliche Uns-
ruhen, dem natürlichenUebel �reyerNe-

publifen,
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publifen , - genthigt war » �h im Ÿ
1261. nach cinem auf’ dem allgemeinen“
Landtage genommenen Schluß, der

Botmáäßigkeit der - LIordi�cpenKRô-

nige zu unterwerfen. -

Jener Zeitraum
teilt uns in der Ge�eßgebungfolgende
Ge�etze:dar: ao tn

¡1

1). Die Uffliots-Lov, von bem.im

Y. 928. von den Bewohnern die�erJn-
fel zum Lagmaun erwäßlten Uffliot, ei-

nem gebornen Norwäger, al�ogenannt.
Ex hatte aus �einem Vaterland die�e

Ge�eße:mitgebracht 7 �ievorzügleichaus

den Quellen eines damahis befanuten

Ge�etzbuches, der Guletings - Lov ge-

\<höbpfet, und �ichhierin des Nathes an-

derer ver�tändigerMänuer , be�onders
des Thorleifs bedienet. 1) Der gelehrte
Hr. Ju�tiz-Nath Eggers zählt die Uf-
fliots Lov unter die ältern unge�chries
benen Ge�eß8e,2) und es wird von dem

Hen. Verfaßer der ({<ägbarenNnmer-

fungen über die Gunnlaugar Saga bes

meréct (3) daß die�erCodex Uffliota-
nus �ou läng�tensun�ichtbargeworden
�ey: Man hatf:auc<wohl gar das Da-
�en eiñes ge�chriebenenCodexbezwei-
Fela wollen. În. Runen find Uffliots
Ge�etzewohl gewiß nicht ge�chriebenges
we�eu. Die�eroaren noch �ogar zu den

Zeiten der er�tenJ“länbi�chenGe�chicht-
�chreibers, des Arius oder im rten

äFahrhundert in Jsiland unbekannt.
Über auch zugegeben, baß �ichunter den

na< Jsland gezogenen er�tenAnbauern
auch vicle Schweden gefunden, welche
vie�ein ihrem Vaterlande läng�tübliche
Schreivart in Jsland bekannt gemacht
haben fönncen ; 4) �obin ih do<dur<
die Gründe �ovieler um die. nordi�che
Literatur rühmlih�| bekänntenMáän-
ner 5) úderzeugr/daß der Gebrauch der
Runen vor der Einführung des Chri�ten:
thums bloß my�ti�{<gewe�en, yud daß
man nux die Geheimni��eder -Religzion

darin eingehüllet, �odaß der einmaht
angenommeae my�ti�che‘und magi�che
Gebrauch , und das für den gemeinen
Mann verde>te Geheimniß am wenigs-
�ienge�chi>tgewe�en, die Ge�etze,wels

che doch éffentlihbefannkwerden �oll-
ten / in Runen zu be�chréibén.So gar
hielté Le rtiAue‘Mann das Runen»

geheimnißfür Zauberey / weil es, �o
wie jener amerifani�heKönig, die

Méöglichkeitnicht begreifen konnte, wie
man fähtg �eynkSnne, mit wenigen Zeis
chen �ounendliche ver�thiedeneWerter
auszudrüc>en; aus welchen ¿eine Spras-
he be�ieht.

;

�eßemit den in Jsland {on gebräuchs
lichen lateini�chenBuch�taben,deren

�ichArius bedienet hatte, niht hätten
aufge�chrieben�eynkönnen,will ih'um
�o.weniger bezweifeln„da doch: Ufflior
�eineIsländi�cheuGe�eßeaus der Nor-

wagi�chenge�crievenenGulatings-Lov
mei�tens entlehnt, 6): und da: die Jeläns
bi�cheLandnama, �o gar - noch einige
Bruch�tückeaus dem Uff�iüoti�chenGe�eßzs-
Codex aufbehalieu hat. 7)

e

i) Aras ¡‘oder Arius �cliéd.Tsland, c.

3p. 15. nah Bu��âusÜeber�e6ung:

+ „Vir quidam Noruégus, cui Uifliotus

„numen,“ luc ‘éx Noruegia pPpritnus
‘leges intülit — indeque tum tem-

“

„„poris “Uffliotileges �unt nominatae,
»»— — ‘Erant‘vero pleraeque

*

leges
„ad. Golatlüngen�iumnormam com-'

 „„Po�itae , -additis tamen éx coh�ilio

y, Thorlbifi/�apiéntis,non ‘nullis, qui-
„bus illaë vel ‘augeretñitúuïvel mi-
»»Miéréntur,vel quoque Modo tran$spo-
e iercntur. Die�esZeugnißwird in
dem LandnámaboeF Th. 4. Kap. 7.
S.. 299. wiederholt.

2) Hr. Chri�t.Ulr. Detlef Lagers
phy�ifali�cheund �tati�ti�cheBe�chr.v.

__ Island. (Kopenhagen) Th. 1, Abth.
‘1, S, 106; CACA)

N3 3)

Obaber des Uffliots Ge-

0
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3 Sagan af Gunlaugi S. 26.
4) Ihre de Runarum in Suetia antiqui-

-

tate (Vp�al.1769.) S. 69. Verelius
RüunographiaScandin, S. 16. Schlôs
„Zers Nord. Ge�ch¿Cap. 8. S. 583-

5) OIL. Raben de �atis ltterat, iuridic,

in Suetia, die Hrn, Herausgeber des
Magnäi�chenVermächtui��esin der
præfat. 3, 1 Eddæ rhytmicæ antiqui-
oris , vulgo Sæœmundina diéæ , odas

mythologicas a Ke�enionon ediras,
compled@entis, (Haun. 1787.)

6) Erich�ende expo�itione infantum

apud veteres �eptentrionalesS. 209.

DasNorwägi�cheGulatings-Ge\e5,
welches von dem berühmtenGerichts»
Nuhl auf dem Eiland Guloe den Na-
men führt, hat der Hr. Sören-

SchreiberHans Paus in d. 1. Theil
�eineri. J. 1751. zu Kopenhagen ge-
drucécen Samling af gamle Liorskte

ov zum Vor�cheingebracht, Es
führt *die* Jahrzahl 940 an der Stir-

mne, worin die�esGe�eßvon K. <zagen
Adal�tern, aus âltern Ge�egenver-

fertigt worden. Jf die�eAngabe
richtig , �ofann �olchesmit dem vont

Arius benannten Jahre 928, da es
in Island eingeführt worden , damit
be�iehen, oder es. mü��endie oon Kö-

nig Hagen zu�ammengebrachte Gulas
kings -Nechte ein höheres Alter ha-
ben, und �ich�chonvon K. <zarald
Harfäger, dem er�tenStifter der alls

gemeinen „Regierung ‘in Norwägen,
oo. nicht gar von de��eni- J. 863.

ge�torbenenVater |K. Haldan her-
�chreiben; und die�esmöchte ich fa�t

. vermuthen; weil Snorro in K. Hal-
dan - Swartes Saga Haupt�t.1.

S. 70, und TCorfáus in der hi�t,

Noruag, Theil 1. B. 9. S. 407. Th.
2. Haupt�k.24. beyde Herren, als

'

a Se�eßgebexangeprie�enhas
“Dene

IV.50. Carl’ Heinr.Dreyers Abhandl.

7) Landnamaboe?k Th. 4. Haupt�t-
7. S. 299. will daraus einige
Bruch�tückedes abgängiggewordenen
Ufflioti�chenGe�etzbuchsher�etzen:

»Tnitium legum ethnicarum erat : Nul-

»lam nauem Capitalem ( capite iúßig-
„„Nitam) in ‘oceano adhibendam e��e,
quam f�iadhiberent, caput, prius
„quam ‘terram videre po��ent, adi-

»mendum , nec hiante capite, aut di-

»dudis rof�tris , he genii terræ per-

»terrerentur, ad terram nauigandum.““
—

»Anunuluéduarum unciarum aut

»major in quacunque fani principalis
»:Ara laceat, quem annulum gquisque
»Prætor ad omnia comitia legalia, an

tea tamen cruore tauri, quem ip�e
»„mada��et,illitum, manu ge�tet,
»»Quicungueaus foren�escoram tri-

»bunali peragendäshabuerit, in ante-

»ce�lüumfuper eundem annuum iura=

mentum præ�tet et con�acramentales

duos vel plures denominet.“’ Dhnue
einige Keúncniß der nordi�chenAlters
thümer wird man die�ePa��agennicht
�oleicht ver�tehen, oder wenn man

nicht aus des Bartholin antiquit.
Danic. I, 7. S. 108. Œrich�enSpe-

‘cim. ob�ervat. ad antiquit. �eptenrrion«
*

pertinent. S. 190. OL, Hypwmon in

indice vocum ‘poetic. Landnamæ, S.
509. ver�tändigetij, daß die Nordis

“

�chenVölker auf das Vordertheil ihrer
Schiffe zierlich ge�chnißte/,und wohl
gar vergoldete Köpfe wilder Thiere
mit aufge�perrtenRachen ge�eßt;die�e
aber daran nicht beve�tigeworden,
�ondernnach Be�chaffenheitder Ums

�tändeabgenommen und aufge�eßtwers

den können, und daß auch die den
zártlichenLandgei�tern— zugefügte
Beleidigung , und die ihnen bey Ers
bli>ung der aufge�perrreenRachen
verur�achteFurcht, und Ver�cheuchung
ein Glaubens- Artifel gewe�en.Von
den in die befannteTgurolatrie eins

�{lagens-
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�chlagendenFeyerlichkeiten , �owie
von den Eiden ; welche auf einem

mit dem Blut geopferter Och�enab-

ge�tattetworden, wird in Renhielms
not. ad Thor�tens Saga S. 50. und

in dex vom Hrn. Thorkelin, heraus-
gegebenen Eyrbiggia Saga — 1787.
S. 11, gehandelt.

;

Us

4

de

Ohne �ihmit der ins Heidenthum
fallenden Uffliot- Loo , und der�elben
Schié�alenferner aufzuhalten, �owur-

den in Jsland zu den ‘er�ienZeiten des

Chri�tenthumsdie auf den Landesver-

�ammlungengemachte Ge�eßevon dem

Lagman ( Nomophylac) mündlich

verkündigt , da�elb�tjährlih wieder-

hohlt, und mündlich überliefert. Das

Gedächtniß vertrat al�odie Stelle der

Schrift , und er�tim Anfang des 12ten

Jahrhunderts machte der LagmannBerg-
thor Vorsnmien�on , und �einIcachfol-
ger Gudmund Thorgrionjon die An-

�talt, die bisher im Gedächtni��ever-

wahrte, und von den Voráliern ihren
Enkelin überlieferte Ge�ege,oder das

jus con�uetudinarium f. ctraditionarium

�ammeln, und in ein Buch bringen zu
la��en; 1) und{aus die�er Sammlung
der bisher unbe�chrievenen, auch aus

Uffliots Ge�egen,2) in �oferne die�e

�ichno< mit der-‘chri�ilichenLehre ver-

tragen fonnten , i�k
Die Joländi�djeGragaas 3)

im Jahr 1137 oder, wie es Vidalin

glaubwürdiger be�timmt4) 1121 zu�am-
mengebracht. Wénn “Hr. Hofrath
Schlözer, die�er großeKenner der

nordi�chenAlterthümér, die Ur�acheder

Benennung Gragaas* nicht errathen -

fónnen ; 5) �owird man mir mine hie-
bevor aufrichtig ge�tandeneUnwi��en-
hei 6) um �oweniger verdenfen fôns
nen ; und ich würde:ohnedie: �chriftliche

eze

Belehrung meines verehrten Gönners,
des Hrn. v. Suhm noch jezt \{hwer-
lih darauf gefommen �eyn, daß :die zus
bereitete Haut, oder das Fell von ets
ner Act grauen Gän�e 7) (Gragaas,
Graa -Giot,) worin das Ge�eßbuchge-
bunden worden ; die�eBenenuung vere

anlaßt habe. Uebrigens hat

Die Vigslode 8)

oder das von Haflid Maren�en i. FJ,
1118 ausgearbeitete GVe�eswegen des

Tod�chlags,einen Theil der Gragaas
ausgemacht. Hieraus hatte Bartholin
einige Stücke ahge�chrieben; 9) den

ganzen Jnhalt aber, oder die Ueber�chrif-
ten der 114 Haupt�tückeworaus die�es
peinliche Recht be�teht, i�tvon den

mehrmahls mit Rum gedachtenHrn.
Prof. Grim Joh. Chorkelin , in einex

lateini�chenUeber�ezungdes er�tenHaupts
�tücksmitgetheilt. 10) Jch gedeukénoch
in die�errepublikani�chen Epoche des
von dem Bi�chofThorlac Ranol�en,
zu Scalholt , und von Ketill Thors

�tans,Bi�chofzu Holum , i. J- 1123
verfertigten

Rri�tinrettur,
oder des Jsländi�chenKirchenrechts.
Auch die�es�chóneStü>k der Ge�e6ge-
bung , welches �ih durch die rein�te-
und von der Hierarchie entfernte Grund-

�ägeempfiehlt,verdanfer demHrn, Thor-
Felin �eineErrercung aus dem bisheri»
gen Kerker, und man erkennt in der

lateini�chenUeber�eßung; in den treffli-
chen Anmerkungen , und in den Erklä-

rungen der in dem Ge�eßbuchvorkoms

A
Wörter ; die Arbeit eines Meis

er .

1) Arius Sched. Island. Haupf�.10, S.
65. „Primo officii anno Bergthorus
„,Nouam rogationem tulit, ut leges #0-

i�iræ�eguentehieme (d. i-Fahre,enn

25



“dennimnanrechnete befanntli&)! in: Nox-
a«“delidieFahre véy Winter.) — z¿Iun<

»crimapud Haflidem Mio��fumäs®‘=

(flia Mioffis ) „iro infcribeientas;,
1 putá fecundukbi SAE et Tcoñfilium

V8S“agereGla��ensundSteu7

ÁÚ

er gthori atiofinique �apientunsvi-
55rd qui ad! lióc- fofént: deledti;
yDebebañt laddeïe nonas leges „que

»iplismetpriaribuspræf�arevilæ �unt,

_»:Hasprôximó ‘fei¿end comitiorumn»lócd!Hublicderétitindosittnéol unis
»Proilegibüshäbendas Jiuni�:: quibus
najo pats! Toriñum amu�e.“
Und!hiémit fikamet diè Nachrich des

¿Lagmans: Hauk Erland�on in feiner

NRA Neth 77SübersAeURS 204

Pow*l�enRei�endurch: Jolaud,-

“o.S124. Dek. gelehrte.Jsländer‘SonBugmann haètin �ciuem-�ehr
“feltnen Buche 7 welcheszu Up�albey

Henx. Curio, unter der. Auflchrift;
vSüeinir,or. thin gawmlu,logum:Se-

;

»

ETG fadur or, infumnBoku, 0c
“Satan, L. fragineótalegunVELerum

Êaufge�telèt,E

3 Es roird auchdie�esGe�ezbuchvon

„collecta ex diverlis �criptoribus“et

„hi�toricis£/ iF 1667 gedrudt i�t;
„einige Scücfe aus:de�amaltenBe�egen

„Re�ehius 2d Välu�panz-ftropha 37.
ROE bi ‘und vom Torfáus hilt! Nor-

«lag. Ch.i3. S237. unter dem ‘Na-
men Gra - Fygla / ah�cris ciñeracei

‘angeführt. Nach Anzeige des vondem

«Conferenz-Rath“Erich�en‘i. J. 1786
«der gelehrten Welt vorgelegten

|

Ver-

"'zoichai��esdef Mänt�cripten-Samm-
lung in der éôuigl.Bibliothek zu-Köô-!

peuhavenS. 134. i�da�elb�ieiue �chö»
ne -Meénrbraïe.der Fsländi�hen Gras:

‘gaas ‘befindlich.Ach in Norwägen,
“war ein unter dem Namen Gragaas

“vomKönigMagnusdenx MEges

63 IV. Yo.CarlHeinr.DryersAbhandl:--
5 machtes! Géféibuh'Mt welchesfd aber �{èn: zu or�âus“Zeiten
un�ichtbar‘gemach7 ‘And von dem
großen Hi�toriker,dém: Hrn von

cSubm für
:

ganz?EROREE„geachtet*wwirdi

4)Vidalii dé linguæfe�erentrion.ap-
péllat. Dansketunga. C 220

5) ScblôözersJöläudi�he:ueratusund

"Ge�chichteThi 1G.)

6).Su der,Abgaadlung.divariis codi-

; LN¿TCS „Germ.„dénaminacionibus.
a2

7) Sie: i�tin:vie�emLate ein ‘Zugvo-“gel7 und die Vereitung) des Felles.
zu cinem’ �chónenBand -

EERe ge�chieht‘tit vieler Mühe! S.,

“Pontoppidansnatürl. Hijts. Nor.
“wägenTha, Hanpt�t-5301Ÿ,

+

44?

8) Boxden ZJsländi�chenund.Goibi�chen

A Vij ER URA(MUGfASIS,tte, percui ere rm Lexic. RUu-

Mg LE) ES GudbeansAndres
 lexic. Tsldnd. S, 216. Wenn ichdes

- Bu��äusErtlärungin den notis- ad

¿984TIN S, 66. „Figslodi compo�ita
„elt a ui, ERF er: �odi, tral,
»>qualiwultas cædes po�t�e ¿T liens“

le�e,�o.erinnereih mi<h des Glo��a»
tors, welcher den legemRR Cx“

gefülcaudo herleitete,
9) Bartholin antiquit.Danie:fi Zee

108,
TA Chorkelin

j

LE primaiuris cri-

_ mins Islandici antiqui ver�i.Tavn,

1773:

11) Grim Joh, Chorkelinsjus eccle-
fiafticum Vetus, fiue Thorlaco-Ketil«

lHianümmcon�tirutum annoCht. MCXXIIL

8. Kri�tin +Rettur binn - gambi ede

_!Thorlaks oc Bétils , Bi�cupe,Havn :

“bt Lip, 1776,Jn der Folge i�t e;
:

E
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auf K. Magnus Befehl von dem Bis

�chofArnas i. J. 1275 , verfertigte
Kirchenge�esin de��enStelle getres
ten. Nuch die�eshaben woir durch die

Bemühung des Hrn. Chorkelin , uns

ter der Auf�chrift; Tus ecclelia�ticum

nouum 5 � Arnacanum, con�titutum

a. dom, 1275. �eu Kri�tum-Reltr hinn

nye edr Arna, Bi�cups.Navenhavyen

1777. im Nbdru> erhalten.

5,

Nachdem, wie bereits gedacht , die

republifani�cheRegierungsform i. JF.
1262. in eine monarchi�che verwandelt

ward, �omußte die�eVeränderung auch
auf die Ge�eze einen Einfluß haben.
Gleich Anfangs war es KéuigsHakon
V1. (hagenfon ) in Norwägen/ wel»

<em das Nuder Jélands in die�em

Fahre gegeben ward, er�teBe�chäffti-
gung, ein neues , der jeßigen Staats-

verfa��ungangeme��enesGe�eßöuchzu

machen , welches man unter dem Nas
men

HaklöônnesBo?
gemeiniglih der Iren�yde kennel.1)
Iren�yde hei�teigentlich eine ei�erne
Seite. Vermuthlich hat das Buch von

dem ei�ernenBlech , womit dex Deel

_verivahrt worden , �einenNamen ; nur

der Hr. Thorkelin gibt die Strenge
und Hârte , welche in bie�emGe�eße
geherr�cht, als die Ur�achedie Venen-

nungen, 2) K. Hakon erlebtedie Pros
mulgation �einerIren�ydenicht ; �iewar

�einemSohn und Nachfolger K. Uag-
nus Gorbehalten , und auf Befehl die-

�esMonacchen ward das Ge�eßbuchmit

einigen darin gemac;ten Abänderungen
von Thorward Thorcn�on, und

Sturlei Thor�on,zweyen Jsländi�chen
NRechtsgelehrten, nah Island gebracht,
und auf dem allgemeinen Landtagange-
nommen. König HaFktons GVe�eßbuch

Achtes Stück 17992
©

ent�prachden Wün�chender Nation nicht.
Die�ewollte ver�chiedeneMängel, Uns
deutlichteiren , und Unordnungen , ja o
gar einige un�chi>licheSaßungen darin

bemerken, und �ieglaubte, keinen be��ern
Weg erwählen zu können, als bey dem

Y agnus, de��enge�eygerde
Klugheit ihm bey �einenNorwägern dew

xußmvollenNamen Lagabäter (Verbe�s
�ererder Ge�eße)— erworben hatte, 3)
anzuhalten, jene ruhmwürdigeSorge,
die �ichi. J, 1267 in Norwägen �o
fruchtbar bewie�en,auch auf das

Js

di�cheGe�etzbuchzu er�recfen,und das

fehlerhafte, und �einemSinne nicht ge«

má��e,anders einzurichten. Der Mo-
narch willigte in dießBegehren. Es ward
ynter �einerOberauf�ichtdie von Thors
ward und Sturle verfertigte, und zum
Theil in Jsland eingeführteArbeit vou

neuem mic allem Fleiß nachge�ehn, mit

nöthigenZu�äßenvermehrt; die Nor-
wägi�chevon dem König gleichfalls res

vidirte (Zulatings - Lov, wie die vom

Hrn. Paus ange�tellteVergleichung bes

zeuget , dabey benüßet, und den

Fsländern die�esal�overbe��erte,und
in X1Il, Balfer 4) — (Bücher) — ab-

getheilte Corpus juris, |. J. 1280 oder

1281 von dem: damahligen Lagmann
Jonas aus Norwágen gebracht , und

auf dem allgemeinen Landtage mit Beys
fall angenommen, welchen die Sitte
des Landes durch den �ogenanntenL0-

fetef 5) fenntli<h machte. Von dem

Königehat es den Nawen

Codex Magnaeus

erhalten, und von dem Lagmannheißt
es Codex Joanneus oder Jonsbof. (6)
Eben die�esGe�etzbuchi�es, welches
eine königlicheVerordnung vom aten
Márz 1702 zur RE

aller búr-

gerlichenHandlungen be�timmethat. (7)
Mehrere von Zeit zu Zeit ergangene

LERE Verordnungen ; ES er

EL
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der Regenten aus dem Oldenburgi�chen
Stamm, haben inde��enmanche Verän-
derungen darin gemacht. Eine �olche

SyßelmannMagnusKetil�on in 3.
Bôndeni. d. J. 1776
befördert,(8) Selb“ét das Jon3-
boF , ‘an de��enRevi�ionman �eitvie-

a ahren arbeiten �oll, ward �{<on
au

Johan�en im FJ. 1576. in der

�chóéfflihenStadt Holum,auch eben da-
-

�elb 1578 in Jsländi�cherSprache, (9)
und weil die�ealten, Holunmi�cheAb-
drücke �o�eltengeworden �ind,daßman

in den Bibliotheken noch ehe pergamen-
tene Codices, als die�e Ausgaben an-

treffen �oll, 1707 und 1709 zu Holum
unter der Auf�chri�t:LagvokJolan-
dige ; wieder abgedru>t. Der Hr. Ju-
ßißrath Eggers ver�ichert,daß die legte
Nusgabe von Biore Chorla>Æen mit

mehrerer triti�cherSorgfalt bearbeitet
uad ausgefertigt worden. “Jn un�eru
Zeiten hat Egel Thorhalle�en, ein

Grönrländi�chexPrediger , eine mit vie-
lem Fleiß gemächte Déni�cheUeber�es
ßung des JonsboFfs zu Kopenhaven itt
Jahr 1763. geliefert (10). Er hatte die

be�en codices zu Rath gezogen , und
war mit allen dienlichen Hülfsmitteln
von den vertien�ivollen Männern, dem

Hrn. Lagmann Magnus Olaf�en„/ und

dem ver�torbenen Ju�tizrathLangen-
beck ver�ehen,Die vom Timäus über

die�eDáni�cheUeber�ezuuggemachte Kris
tif i�ivom” gedachten Herrn Olaf�en,
und von dem Ueber�eger�elb�tabgefers-
tigt worden (11), Aller Vermuthungnah hat Herr Thorhalle�endie vor ihm
von andernverfertigtenNeberießungen,
welche �ichvon einem Searbiôre T:9-
ftans, und von dem LagmannB-:chiys

t

Mean �ollen,weit übertroffen(12).
|

Langenbe> ad necrologium Is!and,
Bbznaein T. L Scriptoruinrer, Da-

“bringenden Buche:

IV. So. Carl Heinr. Dreyers Abhandl.

nic, S. 510. John Arnel�enin bemAls
ten

n
neuen Isläudi�chenRechtégang

« 101

Novellen «Sammlung hat der Herr (2) Chorkelin not. ad ius eccle�ia.

EDThorlaco - Ketillian.

78.87. zum Druck (3) S. des �eel,Herrn AncherAbhandl.
de origine & �enfu �eptimægeneratio-
nis ; ME Mand, Hauniae 1744.
S,-29

eran�taltungdes tagmannóE (4) Die�e"Balkber/ welche in ihre bes
bie �ondere’Haupt�iú>ewieder zerfallen,

be�timmendie bey einer allgemeinen
RechtEver�ammliungzu beobachtende
Regeln , die Strafe der Friedens�t&-
rer, Heuraths- Ausfeuer - Erb�chafts&-
Vormünder - Handlungs- und Schif-
fahris - Sachen, und in dem leren
— Chióf- Baller — wird von dem
Diebftal und andern peinlichenFällen
gehandelt, Den beträchtlich�tenJn-
halt der Balker hat Angrin Jonas
de Islandicæ gentis prinordiis S. 468.
�. recenfiret, Die Beneunung BDal-

fer , womit man in Norden, und no<
jest in Schweden die Abtheilung et-

nes Ge�erbuüchs, �o
D

mit dem

„Worte: Flola, Flôte, die ganze
Samnilung bezeichnet, geht in das
Alterthum zurück, worin mein würs

dig�terFreunv , der Herr Agent G.

FF Wehrs in Hannover in �einem
vortreflißen, und dem Verfa��er
‘und un�ern Zeiten wahre Ehre

vom Paptexr
und den vor der Erfindung de��ciben
üblichenSchreibma��cn1e Ausgabe
S. 28. und 21e Ausgate S, 26. �o
glücklicheingedrungen if. Was auch
Facob Wilde , Nudbeet , Vékelius

und andre davon ebachthabên , (o
i�tmir dochdie Meinung des- Herrn
Iheér im Glo Sueo - Goth. Th. 1.

S. 126. und des PcobjisDaniel

<zerveghr de u�i antiquitatum in il=

lu�tranda lingua Suev - Gothica 7
Stockholm 1731,S. 9e nochimmej
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die wahr�cheinlicß�te.Die Be�eßeder
alten Nordländer waren anfangs auf
hölzerneTafein, oder auf Scheiben
von Büchénho0o!lz; welche die bequems
�ienwaren y darein zu �chn-iden, gez
�chnitten. Die�edünnen Bretter oder

Späne nannte man Flakur, FIôF,
 Flukr. Legte man �enun auf einen

Haufen zu�ammen,-�omachte die�erdie

Figur eines Balés aus, Es hatte �chon
Senecade brevirate vitæ im13- Haupt-

- üd bemerfc, daß „„codex a plarium
tabularum contextibus caudicibus

““

genennt worden. Jch �eheaus des

Joh. Erich�enBiblioth, Runica S. 12.

daß man im Norden noc jetzt kleine
und dünne Vücher Spen, Span,
Lâre�pon daher nenne, ;

(5) Torfâus in dex hift. Noruas. Th.
4.-B. 6s. S. 350. 399. Annales ÎsÌland,

beym Langenbe 1. c. Th. 2. S. 193

195. Der Lofataf, von Lofa, Lofi,
Loïwa, Levoa, die flache Hand, und

Taf ; das Wohlgefallen, bezeichnet
diejenige Handlung, womit die vers

�ammelteGemeine das Wohlgefallen
am ge�chehenenVortrag durch Aufs
hebung der Hände andeutete. Herr
Thorfelin bezeuget in indice vocum
rarior. ad anale&. Noruag., daß die�er
ZLofataf noch in vorigem Jahrhundert
in Jsland üblich gewe�en. Es war

auch Sicte Deut�chlands,wie noch jezt
in einigen Gegenden der Schweiz.

(6) So unrecht ‘al�oder Dechant Lis
col�on in der Vorrede zu Wilkins

angel�äch�i�chenGe�eßenS. 4. das
Idónsbock für ein für Norwegenbe-
�timmtesGe�eßbuchan�ah, �o fállé
auch der litterari�cheVer�toßeiniger
neuern in die Augen y welchees mit
dem Jolendige Bof für eins gehal-
ten. Wer die�esnicht �elb�tbey der
Hand hat, darf nur des Herrn Eg-
gers �tati�ti�cheBe�chr-von Jsland

(9) Unter der Auf�chrift:

S, 22., und des Bi�chofszu Skalhole
Sinnus Johanneus hi�tor. éccle�ia�t.

Nornasg. Th. 2. Ab�chn.1. $.67. nach»

le�en,und er wird daraus'vernehmen,
“daß der Jslendige Bok kein Jonsbok;

�ondernnichts , als des Arius mehr
angeführte Jsländi�cheältere Ges
�chichte(�chedæIslandicæ) �ey,welche

von Chri�tian Worm und Bu��äus
�o�hônerläutert worden.

(7) Arnel�enam ang. O: S. 24. Geb-
hardi Ge�chichteder KönigreicheDä-
nemarfk und NorwegenTh. 1. S. 17,

(8) Köngeligeallernagadig�teForordnins
gar og naber breve, �omtil Jsland
eer Utgiver af te hog�tprei�eligeKons
gar af den Oldenborgesfe Stamm. 1.

deel. rap�onia Jsland 1776. Il. deel.
1773. II, deel. Kopenhaven 1787.

Magnus
Vlorrigs Kongs Log Bot Jslen-
diga med Rette Bôder Holum 1576.
1573. 1580. Die in Buders bibloth.

iuris, und in Ander�ons Nachrichten
von Jsland S. 240. angeführteSfale
holti�cheund Kopenhavener Ausgadben
von 1579. exi�tirenniht. So viele

_codices membranaces auh in den Dá-

ni�chenBibliotheken-davon befindlich
�ind, �omöchte doh wohl die Wols
fenbüttel�hein Deut�chlanddie eins

zige �eyn; worin �h ein �olcherfins
det. S$ Jak, Burthards hi�tor. Bi-

bliothec. Guelpherb.

(10) Den Islan�te Lov, Jonsbogen,
utgiven af K: Magnus Lagabätir
2, 1230. af dat gamle Norg�keudi
det Dan�teSprog 0ver�a/,og nove

confereret med gamle Manu�criptis,
variantes leâ@iones til�atte. .. &G00rs
til er fyet den �aa faldede Store«

- dom. Kiobenhaven 1763. Der bep
die�erAusgabe_S. 495 — 414, anges

fügte Sroori - Domux , oder das

S 2 große
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‘große Ge�es (von oor, �taere,
groß) be�timmt lediglich die Strafe
flei�hlicherVerbrechen. und der in
den verbotenenGraden vollzogenenHey-
rathen. Es “ward i. FJ, 1564. auf
Befehl K. Friedrihs 11. von eiten

Jsgländi�chen-Lagman entworfen , und

vom Könige im folgenden Jahre be-

�tättigt. Es war �chon1740. zu Ho-
lum in Jsländi�er Sprache be�on-
ders abgedörud>t.

(11) Magnus Olaf�ens Anmärkningar -

til Fonsbogens Dansfe ‘Over�aettil-

�er Egel Thorhalle�on For�werfor
fin Over�aettel�eof Jonsbogen inod

H. Finn�reKiöbenhaven1765,

(12) Hafan Finari Sciagraphia hi�tor,

litt2rar, Island. S. 183.

$, 6;

Aber auch die den Jsländernganz ei-

gen gewordene Neigung zur Nechtsge-
lehr�amfeit, welche fich �ogar auf die

Gei�tlicheneuerer Ze ken von ihren Vor-

gängern fortgepflanzt hat; brachre da-

�elb�tver�chiedene Schriften hervor,
Man wird es dem ehemahligen gelehrten
Schloßpredigzer ti Glück�tadt, Herrn
Sibbevrn (1) gerne zu gute halten, daß
er ih in feinem Entwurf einer Jslän-
di�chengelehrten Ge�chichteder Anzeige
der in die�esFach ein�chlagendenSchrifs

‘ten Úberzeben wollen, „qui, wie er

�pricht,nihil iaterfit reipublicæ literariæ,““
Der mit verdientem Nuh mehrmahls
gedachte Herr Olav Raben urtheilte
inde��enhievon ganz anders (2) und ih
�ollte doh wohl glauben , daß einem

Deut�chenRechtsgelehrten die Bekannts-

�aft mit einem 1hm �onahe verwandten

Séeländi�chenRechtegelehrien fa�tnoch
angenehmer feyn mü��e,als der Umgang
mit einem Avites de UTontebeilan9,
unnez de Avendanne, Simon de

Villabolos ect Taltari ; u. a, me

IV. Fo. Carl Heinr.Dreyers Abhand].

Das VerzeichnißJländi�cherNechts-
�chrifteni�t; wie es auh wohl freplich
nicht" anders �eynfönnen,in aflen uns

�ernjuri�ti�chenBibliotheken überausmas

ger ausgefallen, i< bin aber vielleicht im
Stande, diefe Lücken einigermaßen zu
ergänzen. Des GSudmund Illuga�en
interpretem legum Tslandicarum, des Yar,
dus Gilla�on annotationes über das

Fonsbock ; �eine�ogenannteReembe-
hant) Arbeit Uber die ptakti�cheJoläns
di�cheRechtsgelchr�amkteit);1) des Thor-
�teintWagunsjon dubia contra codicis

Magnaei varia loca, und dés Galtor
Thorbecrgs 2) �œntentias dificiles codicis

Magnaci, fenne ih nur aus dem Vere-
lius und Einari (Ÿ). Jm Jahr 1754.
gab der Herr Lagainanu Svein Solva-
�yerfeine catecheûin iurisprudentiz, oter
tironem iuris heraus (4), und 1762.
beförderte der Herr Conferenzrath Erich -

�endes Syßelimans John Arne�enEin-

leitung in den alten und jeßigen Rechts-
gang zum Druck (5). Er begleitete �ie
mit vortre��lichenAnmerkungen ; welche
die größte Kenn!tniß der Alterthúmerx
verrathen ; und retrete darin die Ehre
des Jöêländi�chenNechtsgangs wider die
unrichtigen Angaben des Herrn Staates
rath' zoier. Was der zu früh ver�iors
bene Hexr Profe��orRöngelew in der
Einleitung in die Déni�cheund Nerwä-

gi�cheRechte , von der Jeländi�chen
Nechtsverfa��ungge�agt,i�tfa�tcin Aus-

zug aus dem A!ne�on�chenWerk, de�to
willfommner aber i�tdie darin vorges
getragene Ge�chichtedes Jeländi�chen
Rechts (6), weil die vortreffliche Rechtss
ge�chichtedes �eel.Ancher �ichauf die

‘Normwägi�cheund Jeländi�chenicht er-

�ire>t. Das Jsländi�chepeinliche Nccht
i�tvom ebengedachten. Herrn Solva�yee
1776. gleichfalls bearbeitet (7). Andre
gelehrte Männer haben belondre Mates
rien des Jonbocks zum’Gegen�tandih-

‘xexr Arbeitengemacht; und barnnter �iud
tu



von den Zsländi�chenRechtsbüchern.-

mix ver�chiedene‘Gei�tliche,als: Arn-

grim Jonas, Predigers zu Mel�iäd,/
Gisbar Otten�en, und Joh. Arnga-

yns, beyde Bi�chéffezu Skalholt, Joh*
Davidis , Predigers zu Arnabars , und

PEunar Arm�inni ; eines Predigers zu

Rutenfioid Abhandlungen de lucce�lio-
nibus ab inte�tato, de aQionibus fóren-

�ibus vorgekommen. Auch durch die in

dem Ionsbo> befindliche Bechtswör-

ter, welche �ichin neuern Zeiten gänz-
lich verloren haben, und den Sinn des

Ge�eßeser�chweren, �indeinige emßei-

mi�cheGelehrte aufgefordert , fie zu er-

flären, und das" Durkle des Ge�eßes
auf; heitern. Herr Prob�tEingri hat
in die�es Fach aufge�ielletdes vorges
dachten Bardus Gislav�on commen-

tarium ob�curiorum terminñorum legis ;

des Bernhard Vetri archaismos iuridi-

cos z des Biorn Johan�en explicatio-
nes terminorum legis antiquorum, und

des gelehrten Lagmanns Paul Vidalins

archaeologiam iuridicam, oder de��en:

Forfläring over de morke Ort in de

IslandsFfe Lov. Sibbern (8) gedenft
auch beyläufig cines GloMrii legum Is-

landicarum, wel<es Biôrn de Sktgerza
verfertigt haben �oil, auh Hexr Stix-
mann eines ähnlichenWerks des ehe-
mahligen Antiguarius] Joh. Axehielm (9).
om Jahr 1683. erhielt man vom Joh.
PetrerRe�enius das Lexicon Islandi-

cum des durch fein unglüctlichesSchicf-
�albefannten Gudmund Andrean (10).
Das Buch hat fceilich burch die auffal-
lend vernachlä��igteCorreftur nicht wes

wig verloren (11), bem ungeachtet bleibt
�einNugen in Erklärung der Rechtss
wörter eben �ounverkennbar (12), als
die Dien�e , welche die wactern Máäns

her, Vitalin, Bu��äus, Jos ; Jo0-
yâus, Petec�en, Thorkelin, Olavius
und Hyperxn durch - jene Glo��arienge-
Iei�tethaben , welche zu den �eiteinigen
Jazren zu Koppeuhagenaus Licht ges

YAT

brachten Denkmahlen des Alterthums das
Pendant machen (13). An die Isolän-
di�chenNechtsalterthümer hat �ich,�o
viel ih weiß, noch keiner gemacht, und

dochwürden, ohne der eben gedachten
Sagen und Denkmale, auch des bes
kannten Buchs des Arius Frode , oder

Polykhi�toriszu gedenken, �chonaleia
des <zaucke Erla�on von dem Bi�choff
Finueus herauggegebene Landnamabok
von 1774. manche auh bey den Deuts»

�en Rechtsalrerthümern brauchbare

Materialiendazu geliefert haben (14).
Wie übrigens Lie Ge�eßbücherJslands
�elb�tzur Aufheiterungmancher dunkF-
ler Gegen�tändedes Deut�chenRechts/
gebraucht werden kénnen,davon werden
die in einem be�ondernAuf�aßvon mix
vorzulegende Proben jeden überzeugen.

(1) Sibbern idea hi�t, literariæ Island,

YVb�chn.2. $. 12. in meinen monumen-

tis  anécdotisvirorum po�t fata illu-
�trium.

(2) Raben de fatis Literat. iurid. in
Suecia, wie auch des Giôrwell the�,

Sueciae Th. 1. S. 23,

(3) Olaus Verelius not, ad hi�t,Go-_
thrici S. 29. 70. Æingri �ciagraph,
hift, Island. literar. Ab�chn.1, $. 4.

-

(4) Sveine Solva�yertyro iuris , edux

arn i logum �emgefur einhalda Uns

terwi�ungein tha Jslendóte Laga.
_Kopenhaven 1754, Der Hetr Ancher,
ein gewiß competenter Bêurtheiler ems

pfieblt die�e „„cateche�inftrictim quîi«
»dem, �ed�olide ab au&ore docti��imo

»»& iuris patrii p«rti��imocon�crijp«<
gatas Ps

(5) Hi�iorisfFndledning til den gamle
og nye Jelandske Noettergang vid

John Arne(un, , Syßelaund i JL
land med Anmarkningar op ly�iaf
John Erich�en: Kiöbenhaven1763--
mit einer Voxrede deg �cel,Confes
S 3 i

renje
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renzraths Ancher, worin er die Noth«
wendigkeit , und den großen Vortheil
der alten Rechtékunde erwei. Wie ‘S

�ehrwün�chteich , den Nußen die�es -

“gelehrtenBuchs durch eine Deut�che
oderLateini�cheUeber�ezungerweitert
iu �ehen! j Ne

6) Rongslew den Dan�keof Norsfe
Privat - Recht , Band 2 S. 192 =—240
Kopenhaven 1722.

7) Dat Jéêlendsfejus criminale eller
Misgierningers -Rett , tillige med

Criminal-Proce��en efter Lardets gam-
le og nye Love , forfattet af Svend

Sol ve�en. Kiöbenhaon. 1776.

8) Sibbern a. ang. O. S. 205.

9) Stiernmann biblioth, Sucogoth,
S. 674.

y

10) Runæ Gothicæ. Havniæ. 1683«

x1) Ihre in der Vorredezum glo��,
_Sueo-Goth,. S. 35.

72) Gickes ad grammat Island. Tonæ Th.
IL, thefur, antiquitatum �eptentr.S. 6.

V, Abergläubi�cheVolksmeinungeninundum Worts.

13) Die Glo��arienzu der Orfneyinga-
Saga-Kopenh. 1730. = Viga-Glums8-
„aga

— ebenda�eclb|t1785 — Eycbig-
gia-Saga — ebenda�elb�i1737 —

Sagan af Gunulaugi Orm�tunga.of
Statt - Rafni — da�.1775 — u. \.f.
Des Paul Vidalius hieher gehörige
Arbeiten liegen noch in der Hand�chrift.
Sie �indoo Hrn. Ürne�enund Sols

“va�ynein ihren (Unwerk. 4 und 5) ane

geführten juri�ti�chenSchriften bes

nußet, ünd die Avhandlung die�es -
__

Mannes de linguæ �eptentr. appella-
tione: Din�k.Túnga, welche aus
dem Isländi�chenirs Lateini�cheÜber-
�eßt, fich bey dex Gunglaugi Saga

- 220 �.findet , machet davou das

gün�tig�teVorurtheil.

14) Es wied das8jetiige,was darin Il.
8. 9. 12, Lil. 7. V. 22 von 12 Mann
meiden ; vom gerichtlichen Ziveytampfz
von den Feuer - Ordalien, Proceßart ;

-

von der Gewalt des Mannes über

�eineFrau: Moxgengabe; und von

mehrern Deut�chen Fnf�titutenvor-

éommt,zum Bewei�edienen können.

Vet

“

Abergläubi�cheVolksmeinungen in und um Worms.

1. en das Feuer mit Praf�elnauf-
y

MWlodert E bedeutet es Steeit.
2. Wenn das Salz ver�chüttetwird,

Auch 2

2, Wenn g Fle>en an den Fingern
“ent�tehen,eb — Sind dieFle>en
�o groß ; dá "man �iemit einem

“Finger ni<t bede>en fann , �owird
der Streit gros, im andern Falle i�t

er von feinem Belange.
;

4 Wenn das linfe Ohr gellt , �owird
_“Úbelvon einem ge�prochen;gellt aber

dosrechte Ohr ; �oi�bas Ge�präch
gut und angenehm.

5. Aus dem Hau�e,wo �icheine Wöch-
nerin befindet , darf fein Feuer, fein

Salz und Brod abgegeben werden,
damit �ieuicht behextwerde.

6, Wer den Nagel einer Egge, welcher
auf der Sträße gefunden wird , bey
�< trägt , der fennt alle Hexen.

7. Die rothe Milch einer verhexten Kuß
muß kochendmit Nuthen gepeit�ht
werden ; alsdann wird die Hexe dur<

y

|

Schmers



V, Abergläubi�cheVolksmeinungen'ín und um Worms. 143 C56
Schmarzen gezwungen , �i zu tels
den , uitv die Kuh zu heilen, :

8. Wer �einWa��erab�chlägï,und nicht
dabey dreymahl aus�peyt und gegen
Hexereyen �chändet,der wird behext,
roenn eine Hexe an dem Urin vorbey
fommt,

9. Wer ungewa�chenaus dem Hau�e

geht/ �tehtin Gefahr behext zu wer-
e n.

10. Wenn in der |Walburgis - Nacht
mit geweihten Glocken geläutet wird,
�otênnen die Hexen, welche auf den

Kreuz�iraßenin Gegenwart des Teu-
fels ihre Tänze halten, nicht �chaden.

11, Veym Ab�cheidencines Toden mü�-
�endie Fen�tergeöffnetwerden , dac
mit die Seele hinaus fliegen fann.

12, Wenn bey der Beerdigung eines

Toden der Sarg , wenn ‘er ver�chlo�-
�enwird, einen hohl - dumpfen Ton
von �i gibt , �o�tirbt bald jemand
aus der Familie. i

x3. Wenn es unter dem Toden - Geläus-

te �{lägt, �o�tirbtbaid jemand aus

der Gemeinde.
y

14. Wenz die Kinder der Wöchnerinnen
niht zu gewi��enZeiten ge�egnetwers

“

den, (o roerden �iemit Wech�eibälgen
vertau�cht. Ê n

15, Wer unge�undeMil<{ , oder \olche,
unter die nicht ein Bißchen Wa��er
gemi�<tworden i�; verkauft; de��en
Viez wird behext.

16. Wenn man von Läu�en,von Eyerty
von gelbem Objie, von vielem Ge-

wäßer, und von Blumen träumt , �o
bedeutet es Unglück.

17. Wer im Traume Fi�chefängt, hat
Hader und Srreit zu erwarten, find
die Fi�chefaul, �o�<lägrder Streit
bés aus, find �ieaber fri�h,;gün�tig.

x8. Wee fraurige Dinge tráumet, der

hat einen frózlihen Tag, wer aberc
das Gegentheil träumet, der hat einen
�chlimmenLag zu gewarten.

19. Wenn man träumt , daß jemand ge«
�torben�ey, dem bedeutet es ein lan,
ges Leben.

:

i

20. Ein großes Feuer, eine grüne Wies
�e,und grünes Ob�tim Traume vors

ge�tellt; bedeutet Glü>.
:

21. Wenn Pferde von Hexen geritten,
“ Kühe gemolken, und überhaupt bey

Nachtszeit abgeäng�tigetwerden , o
braut man Streichereyen.

22, Wer Warzen hat, der läute einen
Toden zum Grabe, dann wa�cheer

�icham fließenden Wa��erund �iewer -

deu von fh �elb|abfallen.
23+ Wer großé Aeng�ienhat, der berüßs-

re einen Todten an der großen Zehe,
und er wird auf immer von Aeng�ten
befreyt �eyn. t

24. Wer unheilbare Ge�chwürean �i
hat , der wi�che�ichmit der Hand
eines Toden dreymahl darüber her,
dann hei�tdas Ge�chwür.

i

25. Wenn jemand Thränen über einen

Toten fallen lä��et,�okann der Tode

nicht ruhen , ein flägliches Gewimer
über einen �{<®nlange begrabenen
Todten �iórt den�elben in �einer

*

Ruhe.

26. Die Toden mü��enmit den Ge�ich-
tern gegeu Morgen gekehrt wers

den , �on�twerden �ievon den Win�el
immer in Schre>en ge�ent, welche
von Abendher �chwärmen.

27. Kämme,Ra�irme��er, Wa�chtücher,
welche bey einem Toden gebraucht
werden, mü��enîn den Sarg gelegt,
und mit dem Toden ver�charrtwer-

den.
28. Wenn eine �{<wangereFrau ein Kind

aus der Taufe hebt, �o-mußentweder

_das ihrige/ oder das aus “der. Taufe
gehobene Kind �terben.

29. Wenn ein Laib Brod auf die braute
Seite gelegt wird, �okönnenHexen
in das Haus,

39°
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30. Wenn eine Henne mit gelben Füßen
“Uber einen Gelb�üchtigenfliegt, #0

wird er unheilbar. 1

31. Um unter Eheleuten Trennung zu
�tiften,wird am Haf�chloßzuges
dru>t, wann �ievom Prie�terzu�am-
men gegeben werden,

32. Werein weichge�ottenesEy i��etund
die Schalen nicht zu�ammendrü>ty
der i�tden nachtheiligen Folgen der

Hexerey ausge�eßi.
33. Wenn dem Ver�torbenenein Kleis

dunge�iuckvor den Mund fommt , �o
muß jemand aus der Familie �terben.

34: Weun ein Kind gelobt wird, �o
glaubt man, es �eybe�chrien,um aber

dasBe�chreyenzu verhindern, wird das-

jenige auf die Kirchweihe geladen (nâms
lich im figürlichenVer�tande.)

35. Wenn ein Toder im Hau�ei�, �o
muß man an alle Weinfä��eranflopfen,
damit der Wein nicht ab�ieht.

36. Wenn zwey Leute ehelich zu�ammen
gegeben werden, o �iehtman auf
die brennenden Lichter, jenes muß zu-
er�t�terben, de��enwLichtam �chwäch-
fen brennt.

37. Eine Wöchnerin darf vor 6 Wochen
an keinen Brunnen gehen, �on�twach-
�enrothe Würmer in dem�elben.

38. Wenn 13 Per�onenan ‘einer Tafel
�pei�en,�omuß eine der�elben�terben.

39: Die Wirbelwinde auf den Straßen
�ind Wirkungen der Hexen, wer ein
Me��ermit 3 Kreuzen hinein wirft,
der erfennt die Hexe, welche die�en
Wirbel verurfacht hat.

40; Stößt ein Maulwurf in einem Haus
�e,oder zirpt eine Grille oder Heus

ee, fo muß jemand im Hau�e
erben.

41, Krähet eine Henne, �oftirbt jemand
in der Familie, \chreyt ein FKaäuzchen
auf dem Hau�e; ebenfalls.

42. Wenn jemand beym Regentvetter
�tiehlt,und der Fuß�tapfenwird hers-
ausge�<hnitten,und in den Schorns
�teingehenft, �owelft der Dieb nach
und nach, wie �einFuß�tapfenim

Schorn�kein.
43. Wenn zwey Kinder, welchenoch nicht

reden fênnen, einander fü��en,fo muß
eines der�elben�terben.

44. Um bey der Nacht alle Anfälle von

Hexereyen von �ichabzuwenden- muß
man beym Schlafen gehen die Schuhe
wech�eln.

oZ

45. Kein ausgetämmtesHaar darf auf die

Straße geworfen werden , wenn man

für Hexereyen �icher�eynwill,

M

i

VL
{N

Nachricht über die Ver�orgungder Armen in Göttingen vomJanuar 1789

> bis dahin 1790. *)

Die Fortdauer un�ererArmenan�ialt
fordert uns am Schlu��edes Jahrs

zum gemein�chaftlichenDank gegeu die
göttlicheVor�ehungauf; denn �ieerin-

nert uns an das Sl, welches wir auch
in die�emJahr? geno��en, daß wir un-

ge�iórtun�ereBerufsge�chäfftefort�eßen,
dadurch den häuslihen Wohl�tandvers

be��ern, und von den Früchtenun�eres
Flei��eseinen Theil zur Linderung der

Noth raancher Elenden anwenden fonn-
ten.

Mir , deren Händen die Einwohner
die�erStadt die Aus�pendungihrer Als
mo�enanvertraueten , achten uns vers

pflichtet über die Verwendung REIen

*) Göttingen ; Tekgedru>tmit Schulzi�chenSchriften, 13 S. in 4-
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Freitag, den- 12tken December 1794.

Ueber das Juelfe�tder alten Deut�chenund Skandinavier,
uud der uu�ereWeihnachtsdachaualien,

s wird nicht leicht eine Nation
in der alten Welt gefündenwer:

den, die �ichniht eines Helden
als Stammovatersrúhmen,Ge�eßzeund

Religionvon ihm erhalten zu haben
vorgeben �ollte, Wunderbare

-

und

�elt�ame’Abeniheuer werden von ihm*
erzählt ‘und verbreitet; der Glaube“

daran �ichertibm die Verehrung der

Náchkommen, denn alles Wunder-

bare und Abentheuerlichefindet �einer
Matur wegen leicht Eingang bei den

Men�chen:“die Einbildungskraft er:

gänzt,was der Ver�tandnicht begreift.
Der verehrte Held wird nah �einer

Apotheo�e.der Schußgott des Volts;
von den ihm beigelegten Eigen�chaf-
ten entlehnt man die Namen und die

Art des Opfers. Die Kindheitvers

�inñli@htalles, das reifereAlter denkt

dáb�tra?t,So haben wir von dem

Odin oder- Wodan un�ererVäter,
mit Bei�eit�ehungder �innlichenFdeen
nur den Namen G0ot€, zur Bezeichs
nung des volll’ommen�tenWe�ens,
entlehnt, Die Verehrungde��elben
ent�prichtdec individuellenErkennts

Ge�etzeund Religion.

niß von ihm, — “Sinnlichkeitges s

hôrezum We�endes Men�chen;wie

könnte er �ihganz davon loßreißen?
Odins Fe�tehaben Spuren nachges
la��en,die no< �ichtbar�ind.— Jch
bin zufällig, bei dem For�chennach
Alterthümern meines Vaterlandes,
auf das Juelfe�ktder: Alten ge�toßen,
und theilehier eine Be�chreibungde�s
�elbenmit, in der Hofnung daß�ie
manchemLe�erniht unangenehm�eyn
wird, Ehe ich aber die Feierlichk'eis
ten die�esFe�tes,und das, was i<
daraus’ herleite, erzäble, muß.ich
meine Le�ermit dem Stifter de��elben
etwas bekannter machen, 2

Odin oder Wodan war, tim

den alten Nachrichten zu folgen , ein
gothi�cherPrinz, Von den Ufern
des Nie�tersund Dneppers an, durch:
�treifteer die nordi�chenGegenden,
und �uchte�ichin dem galten. Skandis
navien einen Wohn�iß,Die ländex

zwi�chender Weich�elund der Eibe,
We�erund Eider , erhieltenvon ihm

Hengi�kund

%0r�a,Anführerder. Angeln, wer-

Gg9999 den
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den �eineUrenkelgenannt; und Alfur,
�einBruder oder �einSohn, erhielt
die Ehre, Vater aller Alfen — Els
fen — oder nächtlichenGei�terzu

cn.
Bei den Gothen war ein Mittel-

�tand,den man mit un�ermAdel ver-

gleichen- kann; die Glieder die�es
“

Standes nannte man A�en. Odin

�elb�tzählte�ichzu ihnen , und in �eis
nen neuen eroberten Ländern be�tellte
er zwödl\der�elbenzu Richtern des

Volks, Er nannte �ieGötter und

Herrn — Drottar , Diar. —

Hieraus ent�tanddas Zwölf:Män-

‘ner: Gericht, welches in der frühern
deut�chenGe�chichteunter dem Nas

, mwen des A�ingi�chenoder Aes3d0-

mi�chenGerichts bekannt i�t a)+
'

Odin war, nah der Fabel,
größtéZauberer�einerZeit; er ver-

ftand die Kün�t, dur tieder und

Runen die Schwerdter �einerFeinde
unkräftig zu machen , �ch in jedes

Thier:zu oërwandeln ; Feuersbrün�te.

durchIENEzu ló�chen,Fel�enju

n Daßdie�eGerichtenoc<im 1ofenund 1zfen

Ueber dasRuelfe�tder alten Deut�chen1573

öfnen,die Bergleute zu ver�keinern,
“und die Schäßewegzunehmen,Die�e
Kün�telehrte er die Blôrhgotho-
nen oder Prie�terund A�en; die

Kun�taber, welche er Seid nannte,
d. h. durchKochenin Tôpfen Abwes
�endezu eódten,lehrteèreinigeFrauen,
weil Männern dies �himpfl.<�ey»
Die Hexen der folgenden Jahrhuns
derte �ind�eineSchülerinnen, die ißs
ren Lehreraber bei rwoeitem übertrafen,
denn �ieglaubten durch bloßes An�es
hen“bezaubernund ‘tôdten zu föns

nen. — Odin hatte zwei Raben, die

gothi�chredeten, und ihm aus allen

Reichen der Welt Neuigkeitenbrachs
ten b).

Als Odin das Ende �einestebens
©

heran nahen �ahe;�oließ er’ �ichmie
der: dem Schwerdte: neun Wunden �techen,

umeines rúhmlichenTodes zu �terben,
und nah Godheim oder Valbhailæ
zu fommen, und da�elb�talle, die
dur< Wunden ge�torbenwären, zu
beglücken. Die�eneun Wunden hie�s
�enGUCS Mach�einerApoe-

|

;

7 tbeo�é

abrhundertin Nieder�ach�enexi’
�tirten,habeih in einer kleinenSchrift : „über die niederländi�chenKolonien"

«în Niederdeut�<hland,Halle bet Curt ®, gezeigt. Lindenbrôg,Adam vonBremén , Helmold u. a. haben no< manche Urkunde davon.
bd) Weil Odin auh As = Gott ; “hieß:�o.wurden. �eineRaben Hugin und,

mMunnin,auh Raben.des Asu; �w., oder. Rabenas genannt. Ob das
, vas wir in einem andernSinne gebrauchen,davon herkommt, und ob ein

ge�torbenesPferd , als ein Kriegsthier, das vorzüglihzur Spei�eflir die Ras
M ben be�timmtwar, den'Namen A1s"davon evhalten hat? ? Das Krähzen:

-

1
/ die�erRaben bedeutete Ungll> Die Julin�chenSeeräuberdie König Has

 „pald Blaatand oféroirte, fúb*ten den ovini�chenRaben in ihrer Fahne, die

dien :Raafan hieß, und König Knut in HDännemarknahm ihn-¡wi�chen1020, und

1036 in �eigeweißeFahnen, wovon das

Pe glaubté,daber nur vor demFEN PAREAE MsTs f{tbar �ey:=
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-theo�ei�ter der Gott des Krieges und

Befehishaber des Valhalla oder des

Saals der Helden. Der Siß des

Ulmächtigen, wofür er nicht �cheint
g:halten zu �eyn,hießGimle, wo

von ich un�erdeut�ches: Himmel
Herleiten mögt, Die Er�chlagenen
empfahl man ihm mit den Worten:

Odin nehmedich auf — fahre hin zum

Odin. Der Wun�chbei ihm zu �eyn
war allgeaiein, und daher findet man

jene Formel noh auf alten Grab�tei:
-

nen, Der Glaube an ihn war �o

fe�tgewurzelt,daß die Mißionarien
mit allen ihrem Eifer �einAndenken

nicht verlôö�chenkonnten, nur Zeit,
Kircheabanrn und. Predigt machten,
daß �einName zuleßtdie Benennung

, des bô�enGei�teswurde, wodurch die

obige Formel den ganz entgegenge�ebß-
ken Sinn erhielt; oder man bediente

�ichde��elbenin Skandinavien und

“Niederdeut�chlandnur allein das

Phantom des gemeinen“Mannes,
das wúthende Heer, zu bezeich:

nen... H

_ Weil �<ein rohes Volk keine

bôch�teGiück�eligkeitin zunehmenden
_ gei�tigenVollkommenhßcitendenken

kannz �olehrte Odin einen �innlichen

Genuß-in �teterRuhe. Mörder und
dur< Krankheit Ge�torbenefuhren

und Skandinavier, 2c.

Gggg8: 2:
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na< Clifleßeim ,

der Zelle, wo fie von S<hlan-
gen geplagt wurden c). Soviel von

Odin und �einerlehre, nun von den

Fe�tendie er zu feiern verordnete,

Die�erwaren drei: das T�uel,Di�a
oder flezin Juel , und Othinsfe�k,
Das lebte wurde im Sommer gefeiert
zur Eclangung eines be�tändigenSies
ges über die Feinde: die beiden er�ten
warea Neujahr und Eendtefe�t.

Die alten Schrift�teller�indunter

�ichnicht einig, wem zu Ehren das

“Juelfe�Egefeiertworden �ey,einige
nennen den Odin �elb�t,andre den

Thor und no< andre den Frey.
Nach genauer Prüfung ihrer Srzähe
lungen bin ich überzeugt,daß�iealle
die Sonne darunter ver�tehen.Der
Goët der überRegenund Sonnens
�cheinzu gebletenhatte, führtmehs
rere Namen nach den ver�chiedenen
tândern, wo er ängebetetwurde,
Von die�emgroßenFuel mußman

das Di�afe�toder klein Fuel untere
�cheiden,welches im Februar der

Freya — Erde oder Mond. — - zu
Ehren gefeiertwurde, und durch.den
Juel- Eber berühmtwar. Das große
Juel war eigentli< das Neujahrs:
„fe�t,und der Name Juelz. Jul,
Hiul d) bedeutet ein Ding„ das �ich

1 dres

c)Davon�olldas Wort Zölle, als Bezeichnungdes Aufenthalts der Un�eligen
herkommen. Jn Täâtiani Alexandrini Harm, Evang. antigui��,Theodiíca,

E

._wird-au<h.immer zelle �tattHóôllegele�en ü

__ dJ Sperling bat eine Di��ert,de nomine & te�to Juel ge�chrieben,i< habe �ie
nirgends finden können; �chwerlichmödgte�ieauh wobl Jemand noh be�itzen.
4s Bartholin und Möller davon ge�agthaben , fönnte auch dem größten
Theil des Publifunmsunbekannt �eyn. 0a as 77e 3

der Re�idenz

Z&-
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drehet, ein Rad, wodurh au< auf dem Buch�taben1? (Frey) bezeiche
den NRaunen�täbendas Juelfe�tange-

zeigt wird. Jh ver�teheal�odarun»
ker einen Tropikus, wo �hdie Son:
ne, oder richtigerdie Erde,wendet, Und
eine neue Jahrszeit anfängt, Der
Anfangdes Fe�tes,oder , welches ei:
nerlei i�t,des Jahrs, wurde mit
dem Boluyren der Winter�onnens
wende, oder am 22ten December,
auch wohl eine Nacht �päteroder früs
Her ,- gemacht. Man zählte na<H
Nächtenund niht na< Tagen. Die
läng�teNacht war der Anfang der

Juelfreude, und man nannte �ieHas
bichtsnachr oder UTutrernacht,
‘weil �ieentweder die andern ver�chlang,
oder als eine Mutter vor den übrigen
herging. Einige haben �iedeswegen
Murternachr genant, weil viele

_ “Mädchenïn der�elbenzu Müttern
würden, Der Monat hieß“Jules
monat, oder auh Spaß; und UÜes

besmonat,,von den vielen Aus�<hwei-
Fungen, die darin begangen wurden.

Der er�teTag des Fe�teswar in den
NRunenkalendern mit einem Horn —

dem Zeichender Freude — und mit

net, am 6ten Jänner �tandwieder
ein Horn, und am xZ3tenwar es ums

gekehrt, zum Zeichen„ daß die Freus
de ein Ende habe e). Auch an dem

lezten Tage des Jahr, als dem

Tage vor der Mutternacht, der uns

fern Syloe�tertagvor�tellte,- �tandein

Horn f). Die Jahre zähltendie Als
ten na< den Wintern , und �tattdrei

Jahre �agten�iedrei Winter; ihre
Rechnungen�tellten�ienach der zivölfs
ten Zahl an, daher wir noh eilf,
zwölf, und niht einzen, zrveis
zehn, �owie dreizehn u. \. w. �as
gen, auch rechneten �iena groen
Hunderten — C20 — von welcher
Art zu zählenwir no< bei den Hands
werk'ern in Miederdéutf<landvie

Spuren finden9).
Die Ab�ichtdie�esFe�teswar , füc

das vergangene Jahr zu danken, und

um ein neues fruchtbares Jahr zu
bitten, Die Matronen opferten, um

die Gun�tißrerMänner zu behalten,
Witwen und Mädchen,um Männer

zu befommenz alles mit �teterRücl-

cht auf Freudeund

es
"4

©MEEEERe findetmanin Daliy'sVe�chichtevonSchweden
744 5 5 aLas follKarlder Großeden NamenSornung für den Februar

a
entlehnt haben, wie Keysker in #. antiq. �l, Seprent, & Cele. 366 . �agts
nah Leibnißabervon Kernunnos einem celti�chenGößen. Allein riGtigeri�t
die Ableitnug von Hor, Koth, das beim Notker und Ottfriedoft vorkommt,

“und von ang oder ing, welchesdie er AYanzeigt, �owieNEDRa upling. Weil im Februar das Eis \{<melzt: 1 paßt.die�e
8

mei, Man �cheauh das Reallexikonim 16 Ve
Ableitunzy|

©)Scaligerde emendar, temporum 1, 26 Þ. 179
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Nach der Art, wie rohe Völker ihre
Freude ausdrücken,wurde auch die:

\�esFe�tgefeiert. E��en,Trinken,
Tanz, Spiel mit allen Arten von

¿Aus�hweifungen,wozu die�eDinge
zinladen, machten das �ogenannte
Huel�pielaus, Beim Anfang,und

be�ondersam Schluß de��elben,wur-

den Juelgaben oder Neujahrsge�chehke
ausgetheilt. Je mehr ge�hmau�et
Und ge�offenwurde , de�tomehr hiel-
ten �ieihre Hofnung auf ein reiches
Jahr gegründet.Man trank, na<
einem gewi��enCerimoniel,vom Odin
‘an bis zu den Nixen herab, Ge�unds
heiten, vorzüglichaber auf ein gures
Jahr. Ehelu�tigehielten am Juel-
abend Verlobung arad Beilagerx„ um

einen reichernSegen des Himmels zu

‘genießen,Die Opfer, wel<he man

darbrachte, be�tanden,’außer

|

‘den

Thieren, be�ondersänGetreide, Brod,
und allerlei Eßwaaren: das Flei�ch
der er�ternwurde gege��en„' und mit

‘demFett, welches Flodit hieß, be:

:\hmierte man

‘

das Brod oder die

Kuchenh)«
|

I
1 Die�eFre��ereienundSaufereienge-
hahen in Ge�ell�chaften,die Opfers
gilden genannt wurden; Man: wählte
nemlich zwölfMänner,nachidérZähl -

der A�en,die fúrdas, von den Gâs

�ienzu�ammengebrachteGeld,Spei�e
und Trank’be�orgten,und �ichin die

¿120

id und Skändiñaviex,1c.
'

£578

Ge�chäfteder Jueltage theilten, Die

niht weit- von dem Hauptorte des

Opfers entfernt waren, brachten�elb
$ebensmittel mit, Oft übernahmauh

wohl zur. ein einziger auge�chener
Mann, oder der König �elb�t„… die
Be�orgung.Die Ge�eßeder Opfers
‘gilden ênthieltennichts als Cerimos
nien des Ge�undheittrinkens,Man

�eßtegroßeFä��ermit Getränken ans

-gefúlltin das Opfergemachzeiner dex

zwölfMänner, oder auh ein Pries
�ter,�egnetedie�elbenmit geheimnißo
vollen Worten ein, Hierauf nahm
der Vornehm�tevon den Anwe�euden,

“oder de��enTochter, den Becher. oder

Schädel, und trank ihn halb aus

zur Ehre des Gottes oder des Helden,
dem er nach! der. Ordnung zukan
Währenddie�es�tanden.alle Gâ�te
auf; einige Skæloen, niedere Prie-
�ter,�angenund �pielten,und. die

Gâ�e�titamtenmit ein, Hatte einer

allein das Mahl gegeben: \o theilte
auh ex allein etwas Seltenes unter

‘�eine:Gá�teays, Diegewöpnlich�ita
Se�undheitenim Trinken waren dem

Odin, den Helden der Nation , und

der Minni zu Ehren, das, heißthier,
dem Andenken der Ver�torbenen,die

in Grabhügeln mit Namenver�ehen
agen, ‘Man �aßoder �tand.dabei
auc wol um. ein Feuer herum, das
mitten in dem Tempelbrannte, und

trié WOLL dad. 19 B41 Shi nvzee:
SCIE

TPE zÌ

|

“i Me. B96 00EHTIUA
BIG:d bt Vat

4) Von Flodit kommtun�erFlott — das Fett auf der Mil — undder Obere

(ach�enihrSlapea41,fw. ber, �owiegu< die Redensart?Hottleben,d,
M

140 1242
S5

#7) 07 Gar
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reichte�ichdie vollen Becher durch die

Flammen. Näh dem“ gewöhnlichen
Opfer opferten auh" wol noch die

We'ber bei Ler�chlo��enenThuren den

“Aifenurd audern nächtlichenGei-

�tern.
;

LOM
el

Am YJuelabendwurden allemal die
-

Alrunen ‘vor den Siß' des Königs
oder Anführers ge�ühet, und mit

‘vieler Ehrerbietung uni die Zukunft
‘befragt, Hieraufwurde der berühmte

“Juel/Lber, der grôßte,‘den man

Ge finden können, vorgeführt.
Man nannte ihn Gullinbor�toder

“Goaldenbor�ti), Der König “oder

der Anfúhrer legte zuer�tvie Hände
auf �eineBor�ten,und �prachdabei

Gebetsforme�lnaus 4 ihm folgten die

“Anwe�endenin“ gleicher Cerimonie,

“

Dies-wak' die Ein�egnungdes Ebers,
der nunmehr�oheilig gehaltenwurde,

daß man’ bei den Eid�chwürenin den

wichng�tenSachea die Hände auf
“�eineBor�tenlegte.’Vielleicht glaub»

“ ten �iedas heilige Feuer der Sonne

‘darinwahrzunehmen; von der-lel:

“tricität der Häáreund Bor�ten’der

Thiere wußten�ienichts, und dies

kann jeßt noh zu den Gründen ge:

Phit‘werden, warum, der : gemeine

geopfert: �ey.

der alten Deut�chen 1583

Nach der Einweihungwurde der
Eber noch einige Zeit verpflegt, und
am näch�tenVollmond, wo das Dis
�afe�toder klein: Juel einfiel, der

Freya oder Erde unter andern: Opfern
von Früchten und kleinen Vögeln
geopfert: Bei den nördlichenDeuts
�chenund den Völkern

-

jen�eitder

O�t�ee,wär der Eber �ehrheilig, ents

¡weder-weil er die Men�chendurch �eis
nen Rü��eldas Pflúgengelehrt: hatte,

¿oder wéil er ihnen das Biid der

Sone war.

‘dem SonüenwagenPferde - vor�pans

So wie ‘andreVöóifer

nen, �ogäbenipm, wie die Ldda
�agt,die’ nördlichenVölker einen

Eber Gullinbor�t —?: der «dut<
Wa��erUnd“ Luft, Tag? und Nache
weiter und �chnellerliefeals einr Pferd,
und dur �eineglänzendenBor�ten
die Fin�ternißder Nacht. ver�cheuché.
Jn der Gorhriks Saga findet man

auch Bei�piele, daß der Sonne ein
Eber „ als ihr angenehm�tesThier,

Man könnte Homers
ro�enfîngrigeAurora nun allenfalls
auch die Schweinsbor�tigenennen, =

Weil die�et:Eber ‘an dem großen
Juel�e�tenicht:geopfert, �ondernvr

eingerocihet wurde: �omachte �ichdas

Voll-‘aus Teig cinen kleinen Eber

ann! �einenächtlichenUnhoiderals -áächder: Ge�taltdes großen,und bee

“hwatzeKaßet er�cheinenläßt, 9 ‘wahrteihti:�orgfältig
A SINA du n WIG fis 1E32Uir UE ROR: Cali aid

auf k), „Man
i Tg Tnannte

Y

i) Vielleicht l'ommtdasWort Bru, im niederdeut�chenBo�t,Bor�t,davon her,
weil die�erDheil des Körpers bei �tarkenMen�chenmit einer Art von Bor�ten

: bewach�eni�

-_K)T; citus:de, moribusGermanorumc. 4r.:fagtvon den Ae�tiern=! — infigne
Uperttitionis, fótmas Aptorum*gé�tanti“Untfer“�titermäáréxdem ver�tehe

ih die Freya oder Erde, der der Eber geopfertwurde“
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�eßtees während der Julien, wo die
“

Ti�chemit Brod, Schinken, u. dgl.
be�etwaren, ‘nah alter Sitte und

Vorbedeutung zur Schau aus, Dies

ge�chahe‘au<hnoh �päterhinin den

ehri�tlichenZeiten 1);
© Das, große

und �chre>licheJuelfe�twelches alle:

9 Jahre mit 99 Men�chen: und 99

Thieropfern gefeiert wurde, übergehe
i, weil es nur in Skandinavien

— Zgeyrnalien der Römer herleitet,
bei Up�ala—- begangenwurde, —

Daß die�eZuelfeierlichkeitenniht
bloß in bem ‘nördlichen.Deut�chland,
�ondernauh in den �üdlichenPro-
vinzen befanntund im Gangewaren,

dafürbürgen„|

¿�er
der Bekannt-

pyNERA, der alten “nóôrdli:
êlfer mit den \ülichennohWnBewei�e,die man aus Frans

fen und Schwabenhernehmenkann,
DieBe�chlü��emehrerer frühenSy-
tiodenbe�tätigenes deutlich, und die

Üeberbleib�el�induns noh vor Aus
en. Wer Gelegenheithat den ln-

iculum“�uperfticionum& Pagania-
tum �ynodoLiprinenfi �ubjunQum
beimStephanBaluzius Tom. 1. p. 150.

hinter Carolomauni Capitul, TI, vom

VE743» oder beim Eckardcom-
Bi es
Fi

idiSfadinavler

nannte dies Bröd Julagalte; und

158 2

niènt. Rer. Francic. zu !�chenm/bedarf
weiter aa

m

REEE

Es E nir erlaubt, vicdtieeinige
Anmerkungen zu machen; �lebetref
fen un�ereWeihnachts und Neujahrss
bachanalien , die ich als Ueberbleib�el
des alten Juelfe�tesbetrachte. Jh
weiß zwar wohl, daß man �on�tges
wohnlich kie�eBachanalien von dez

�owie man das im óten Jahrhundert
aufgekommeneFe�t— Mariá Reinie

gung , oder die nah den brennenden
FackelnbenannteUchtme��en,an die

Séelle der Luperkalien �eßtm): als

lein ih finde zu wenig hinreichende
Bewei�edafür. Die Saturnalien
wurden vom lten “Decemberan, fünf
Tage gefeiert
Kompiralienein und die den laren

geweihecenFerien und Spiele, hiers
auf folgten vie Juvenalien , und

am 25teú das Sade der Brumalien,
woran �h eine Reiße von Fe�ttagen
aù�chlsß,bis zum’21tèn“Jänner,wo

dem <zerêules.und der Venus mit
Wein und Hotiggeopfertwurde. —

Dies beweißt aber weitet nichts , als

daß �ichdie

EIC gutwie ans

A
R

M

LDETE
GUIANA 53107

1) Hiervon“findetman civagig 8

iùSì ictàrilantiquit,Gentil:&Chri�tian“Fliuiidsp

m Spannheim hi�tor. Chri 1“ Gegen ‘dieAbleitung die�esFe�tes,das der
©

rómi�cheBi�chofVigiliusvéQúperfalien:oderFebrtuis?die-dem Deo Februos
in dem n9<. ihm genannfen: Möñat ,- gefeiertwurden, ¡unter�chobfann ih
nichts einwenden, weil ih no< nit in den deut�chenAlterthümernetwas
ähnlicheshabe finden können;das Fe�tder: A�tar‘oder Offar, wovon -Suidas

erzählt, fiel er�tim April,die�ewurde mitFeuer perebrtVag ev Toy ÉwcPogo

Ridi 4D Pai CWA 4

0°

Pit PAS

am 22ten träten die

259
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dereVölker, die langen Nächte mit:

fu�tbarkeitenzu vertreiben. . �üchten.
Die Aehnlichkeitgewi��erGebräuche

beweißtnoch. nicht die wech�el�eitige
Ab�tammungderfelben, vielmehrkann.

�ieganz. zu andern Betrachtungen

‘wohl:bewei�enwollen, daßdie Juel-
�pielevon den Saturnalien herkämen,
was ganz der nordi�chenGe�chichte

wider�pricht. i
EU

haben: �o�cheintes mir natürlicher

und richtiger zu �eyn,die Ueberbleibz-
�el-in den Sitten und Gebräuchen
eines Volks. in �einereigénenfrühern-
Ge�chichtezu �uchen,als �ie_ausei:
nem fremden Lande herzuholen. Das
Fuel war ein Nationalfé�tder Völker
an der Súd- und Nord�eiteder O�te

�ee,und ganz in ihre poltti�cheVer:

fa��ungverwebt, und gewißälter als

ihre Bekannt�cha�tmit den Rômern,

denn es wurde an der Oder, Weich:

�elund Molárgefeiert, wohin kein Nö”
mer �ofrúhßgekommeni�t,Und wenn
dies auch wäre, (wovon ich nochkeine

Spur in der Ge�chichtehabe fiuden
fônnen, } würden. �ie�{<wohl einen

Winter in den kalten Ländern aufge:
halten und ihre. Saturnalien da�elb�t.
gefeiert haben? ; Wenn. man. in den.
ehri�tlichenJahrhunderten in ‘Jrtalien

�olcheGebräuchefände;wiein Deut�ch:

__DieFort�eßungfolgt fän�ftig,: ;

Teber das Juelfe�tder alten! Deut�chen1c.

führen. Man. fönnte daraus auh

1584:

fand+ �o*kônntémän �ieàâus eben dem

Grunde�her von den Säturnaglien
herleiten,wote ich jeßtvon deu Yuzlfeiers
lichfeiten. Wären die Nsömerdurchaus
Sieger über die Deut�chengewe�en;�o
würden �iewenig datauf bedachtgewes

�en�eyn¿ ihnen ihre Götter und Fe�te
aufzudringen,denn inan finöetbei ihnen :

�owie überhauptbei dem Polirheisnzus
der Ulten, die �treng�teToleranz;—

S,
Diechri�tlichenMi��ionen,die etwa aus

*

Da un�ereBachanalienam Weiß!
nachtsfe�temit beiden. viel ähliches

Jralien- kommen mogtén „fanden die:

Juelfeierlichkeiten,und. �uchten�ieums

zu�caffen,�oviel�ekönnten,Dies,
bewei�enmehrereStellenaus denKas
pitularen der fränki�chenKönige,
Selb�tdie oben angeführteStelle des

Tacitus,beweißtfürmich, und wer

die Sammlung der Ge�eßedesBür-
kard.von Wormsle�enwollte, der
könntemeineMeinungvielleicht als
völligerwie�enbetrachten.Jch will.
�ieindeßfeinem aufdringen, und feis
nem in �einenUrtheilen vorgreifen 2.
ich bitte vielmehrjeden Kenner deuts
�cherAltcerthümer, der eine be��ere
Auskunft,zu gebenweiß,�iedem Pu:
blifum"wiezutheilen, und. dadurch.
Männer,die mit einer gewi��enCla��e
von Men�chenin nähererVerbindung
�tehen,in den Stand zu �eßen,dur<
Belehrung über den Ur�prungdes

Aberglgubens,zur Verachtungde�s
�elbenbeizutragen.— Dies mag auh
die weitere Bekanntmachungdie�es
Auf�ahesrechtfertigen,

VeEzny

vaa
ATN,
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Stü,
4 Montag,den 15a Déceinber1794,

Veber‘dasJuelfe�t'der alten Deut�chenund Skandinavier,
7

1 = and übeér“Un�creWeihnächtsbahanäle,

ci dem Fuel Feierlichkeiten
hetr�chtenLeideu�chäftenund

SD Verznugungen,

-

die dur:
us-iniden Chagrafter-des Volks: vrer-

webt, oder vielmehr Abdrückede��el-
Hen warén: - Welche Religion und

welcher'tehrerhättees vermogt;! eine

Totáluni�cha��ungzu bewirke, oder

auch nur die gröb�tenFleken in kur:

zer Zeit wegzuwi�chen?‘Die Sitte
‘der Vâter' war von jeher den Rach:
fommen hei�ig„ Und wenn �ieaus

Zwangoder Neuerungs�uchtmanches
annahmen: �overgaßen�e darum

noch ‘nichtganz, was �ieablegte,
weil dies Ablegen nur lang�amund

�tufenwei�egehet, Wer kennt nicht
die Aohänglichkeitau dem: Alten?

Man kann. wirklich etwas für be��er
erlennen, und i�tdarum doch no<

uicht-geneigt,das Alte nicht auh für
gut zuhalten,

|

Hätte:das Chri�ten
thum den alten Deut�chenciähreLieb?
lingsbe�chäftigungenund Neigungen
gänzlichunter�agt:�owürdees noch
weitweniger«Einganggefundenhas

“ (Pon�epung.)
ben, Car�des GroßenStrenge feuc<s
tete faum �oviel, als die Ge�chenke
Otto's von: Bamberg, die er unter

den Pommern austheilen!lie�i, Wie
{wer es war, das ;Chri�tenthum
hier auszubreiten „ bewei�et\chon die
lange Reihe von Jahren, die darauf
verwendet; wetden; mußten... Das
Jahr 1000. kann:nur für den Now
den als die Zeit angenommen werden,
ws die alte Religion mit dem Chcís
�tenthumzu�ammenge�hmolzenwurs

de. Das Chti�tenthuwm�elb�twurde
nach Zeit und: U�n�tändengemodelt,
und man weiß, daß es bei den mels
�tenBelehrungen nur auf die Taufe
anfam. Die chri�tlichenFür�ten,
und au< die Mi��ionarien, hatten
theils�elö�t�ehrmangelhafteB»gri�fe
von ihrerReligion ; theils bi-lten �ie
es fur unmöglich,das-rohe Volk vou
den: Aus�chweifungenauf u! 15liche
Gegen�tändezu lenken, daß fie viels
mehr zufriedenwaren, vur �ovid
vorer�tgewirkezu haben,af es dur<
dieTaufeden Namen“Cpri�ten“an

bb bb naß,

Y
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anuefugetLAL i darsRBO QA Shim2a �e
dienen, und unter andern

Me�um,warum das Weihnachtsfe�t."auf die
Zeit verlegt i�t,in wE O gee
feiert wird, fardi‘au
ret-werdenm--daßgerade atti
Riche| die1: dictatesun Ja: del yoch!jmmes teeibe der

en“ilaCMEgELN �yn,unlauzeresielnördlichenGegegzen,die
feiert worden waren, dêr

vorzüglichda, wo die Chri�tme��en
gehäiténwerden, worin �ogarwohl
der Venus geop�ertird. Der ges

‘

ntin@Manbéfta�tFNchnoch immer

in

RESU „Bud

fi
nicht erlo�chenwar. Die chri�tlichen?)iis der Mutternachtwei��agtendis

Lehrerfandende�toleichterEingang,
aben �e“ vón den rä“ Citiinonten
ünd' Gébräuchènbeibehièlten;

* was

möglichwär „. und nur antere Jdeéh
Unterzu�chebtrfüchten."

iri diSgéweihête.Tracht verwan

deln; und dieJüelfccuderiit dieFrew
dewúber-bvièGeburt Chri�ti‘die A��t
milätiórf hd Accomöôtätioi�tjaúbér:
deri dém Religisnskehrer nicht unde:

kannt. = Die Aue�chbeifungehnuad

Uiordnuitgendet! er�ternNaht; gin:
_ Yen ‘auchin diéleßzte:übér72 Und der

Licht�innund det Abergläube'tau�chte
muy den chri�tlichenNÑöartenfür dea

héeidni�ch-nein. Die Utiwi��erheit
derGiei�tlichén,ihreUébezum. ÆWdöhl-
feb gehört zulbenGründen aß

�ichdié�eNach�tbeiden! älkèn:Reéhrêà

rêhioltud kochjehzeoevdtenti�iein

mänthèrNüucel�iché,ohüe‘aufditMa-
ria zu�he Mutternäch?"gekant
Fuiwrrden, . Jh: will

be.féine“AHit zudrda
*

Que E TOLim
Le a)‘o. putanbdtentinmel. 7

A
póile,S, auch denpaufühzi

1 AROMAMei

Alranen, und Witwen un

fahen baten în: Mäfner; �uchteit.de
allerlei Kü�tedie! Geftalt des Geliebs

:

tenizu erfor�chen. Die Erfahrung
Só konnte—{ehrtp*daß�ich-dies-bis jehzt-untenzeis

fch/die Mitet&nachr: dès Juelfe�tesnex:Clâ��e:der chri�tlichenDeut�chen
érhalrai:hat: Jn-déênLöó�elnâchres
belu�tigt�ichdas Volk -nochèmit taus

fend Gaüifeleien.: + EinfältigeMäds

<én "treiben die�e!Alfanzereien‘aus
Eiúfatt ¿Xiügerezum Spaß unbZeits
ddrtitibz::(@déviKenner.des- weiblichen
Herzeis findet vielleichtauch hier -vers

bobgeneWün�che)Weiber: �uchen
 quierfahtèn;,oh;�iedie Gun�t,ibrex-
Mdtimcebehalten-werden,

: Auk:die
Salzhäufchên,: Ofenhorchen,,.:Spies
gel und \Krÿ�tall�ehen,Ne�telknúps
ferta)fu�ewbauer noch:jezt uüianchs
MWerla��eneihre-Hofiiung„und ¡mai-
Sher �chalfkha�teJüngling tueibt-�eiw
Spiel-omitidie�éuSchwächen.:-—
MAuifeirörfränki�chtySpnode'inrStew

Jahrhuiderg:\wutde e Heger
WOH 21

; das

viriE ‘éhatcrialte 3

450 Ea
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das in;Franfen:und-Schwabinüb:

liche Heidni�cheHerunlaufen, wel:

ches1nan-Urias oder. Urian/ nanntey.
géifert bb). JungesLeute.liefen.mit
zer�chnitteneaSchüben‘und Kleidern

umher¿‘und erieveu- allerlei Unfug
Was

-

�ind “die. jeig:u verlaroten
Chriftbe�cherex; uno welchen Un-

füg treibe F?? Wie die�eunan�táas

digen Po��en,da, ws �ienoch getrie:
ben werden, abzu�chaffenfind „mds

gen Männer überlegen, denen die Aufs
�icht:über: die örtlichePolizei anver:

taut! A ut. {M
Von dem Juel :-Eder kam der

Abéèrglaubede. limulacrs — de con-

- �par�afarina¡Z-her, wie es indem

{hon _angéfüßrtenindiculo �aperfti-
_tionum- heißt. Wénn! nan Damit
vergleicht ,: was ein: anderer Schri�t-

�teller’�agt€), daß:man: aus Teig
das Bild eines Ebers: gemacht, Und
mit audern Kuchen und: Brod in dem
Felde herumgetragen habe„> um“ die

Aefer' fruchtbar zu machenz daßviele
dies Bild (bis auf: die? Saatzeit auf;
bewahrety, :und- danw einen Theil in

den:Korb gelegt¿ woraus dec-Saame
ge�kreuetwird „” einen andern aber
den Pferden, die den Pflug ziehen,

“

und“ einen dritten dem: Knecht, der
éhn führt; ‘zu e��engegeben„hätten,
in der Hofaung einer reichenErnte:

Fa y

ti} (

1b) Eckardcomment. rer. Francbei bem! Fahr743.

_115t15 und Sfandinavietz®4,2 4:75:12

�o�cheintdie�erAberglaube�ehrallges

x590

mein gewe�enzu-�eym-—"Jch glaube
zicht zu: irren, wenn jc<-un�ereWeihs
nachtsgebräuche, Marcipan, Honigs
kuchen us �w. mit Bildern ver�ehen,
odr in der Ge�taltder Thiere zu bate
fen-uud zu: ver�hznfen,„von jenen
Bilde des -Juel

:

Ebers Herleite; —

von den Chri�twecten,Martins-
höôrnern-»und.Fa�tenbrezeln,  bewei�et
es auch ein anderer Schrift�tellerdz
„2; Vou den Juelgaben bei den Opfers
malen, Habeuun�ereWeihnachisges
�chenke,wodur< �oviel Geld anf
unnüßeDinge-verwandtwird; ihren
Ur�prung,Die Mi��ionarienließe
die�eSitte um de�tolieberunange

�tet,weil �ieauchFreude ber. deGeburt Chri�tiunt-r. eine, bela�te
Men�chencla��e.und Sklaven-verhvei
tete, die �owenig Uxr�achhatten, rol
zu �eya,Am Juelfe�t-�chenktend

Hausväâteretwas „ihrenHausgeno
�enz-1warumHätte:denn das; wohlthäe
tégeChri�tenthum.biernicht woblthäs
tig �eyn�ollen?Wer gern. aydere
Men�chen.�cobund vergnügtmacht,
fann es zuljeder Zeit, und watkunx
niche auchbe�onders,zu die�erZeit,
w9 es gleich�amkontr2ktrmäßigges
worden i�t?„Wenn-may „denMige
brauch- niht billigt ,- �o

-

misbilligt
wan dadurch die Sache �elb�tnicht

Hbbbb a Ds
GSH ¡fj

€) Verelius in notis 2d Havar. Saga 130. bewéi�etes für Skandinavien, úünddex
_ Tadiculus &c. fár Deut�hlandTacitus - Formas

2) Döderleinantiq. gentif!Nordgävien�.p- 81, Cunei natalitiiss,« panes ’tórtiv

E Léé; quos aemillas ¿»6 Brácelerts-, appellant,&G6 17 11! ;

Aprorum-ge�tant&e.
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Ds häßlicheUébérritaaßi�tmit aller

Ge�cherunverträglich,
*

ünd wénn

gleich der alliiächtigeLifus �ein

verderbendenFlûgel| ‘darúbeex ausbreiter.
“

Die zwölfNächtêvôm25tén Dé
‘eeinber’bis zum’ '6tenJätiner,“ �ind
jekt ‘vo fur manchenWettérmacher
und für marches alte Wiib �ehtwich:
tig, Fu die�enTagen �oltenfeine

Hül�enfrüchtegege��enwérdeñ. Vet

tiuthlichhat �ichdièë�er‘Aberglaube
daher“in' die ehri�tlichenZeiten einge
�chlichen/ weil der �obeilig gehalténe
Juel: Eber von der Mutternacht än

Dis zu �einemOpfertage,mit die�en

Früchten“gefüttert�eynmogte, - Hits
rechne nan ‘au‘folgendes,Die

‘12 ‘A�c des Odins waren niche
allein’ichter,�oudernauchPrie�ter;
ihrenju Ehrewurdenbeiden Opfer

ilden 12 Vor�tehergewählt; das
Suhrhartex2 Monate, und 12 i�

die hôch�ie*‘tifächeZahtder“Deutz
�chenzeinér*vor'den'Vor “ve

�orarevorzüglichdie Ge�chäfte:ties
Tagés: wieleichtwärbaheénithtdér
Uebergang'voneinemhellen Tageutid

reichlichver�orgterTafelguf etrèn Mo-

naf, La'man dies Fe�tbeim Anfange
desJáhrsjur Ehre der Söntié feier)

“ud {< �o’gern mit Prophexeë
burgen‘bé�ciäftigte:(Ui fereWet-
fermacher beobachten�ogatVor: Und

Nachmittag, Stunde und Minute,
um. thre Wei��azungenvarnah zu

�tellen.ÿ - Hierzufommt no, daß

“<

die Chri�tenvon der: Gebnrt Chri�ti.
bis zu der Ankun�tder Magieraus:

Ueberdas! Jütife�fder?älte Deut�chen

März der ‘Anfang war, ‘

SE
:

dem ‘Morgenländbe,!?1% Tag zählten,
und dáß man’voin oteù bisiùñ vas

x4te Jahrhundert das Jahr mit denz

25ten ‘December“anfing,da �u�t»
bis in das gre Jahrhundert, der 25te,

(Das lebts
i�taber"bloßvon den �üdlichen‘un&

we�tlichendeut�chenProvinzen zu-vers
�tehen,die �ichnach den Römern richs
teten, ‘abèr dabei ihre Wincerlu�tbars
keitennicht vergaßen.“Jan demchri�t?
lichèn‘Schwedenwar immer dér 25te
Deceinber

|

dèr ‘Anfangtes Jahrs;
Die com�chenVölker fingen auch alle

dasJahrmit dem Winter an.) Die,
vielleichtin Rück�ichtauf jenes!Alters

thun, eingeführtenzwölftägigenMe�s
�envom 25ten Dee. bis“bren Jan- ,
Und die zwölf:Apdò�tel„ konnten: bei

bè‘ Chri�tenjéne'Opfer und Opfers
vor�teher'ergänzen; uid �stonne
�ih'auchdie HeiligkeitjenerTagebed
ihüerierhalten:

‘DékxTag vor der Mutternachtwár
ver lelztéici’Jahr! und der Runetis

kalenderbézeichnereibn mit dem Horn
der Freunde: Er war alfodas „was
Un�erSilve�tertagi�t,und die Späßs
hen und Lu�tbarkeitendé��elben-wurs
den auch auf die�enübergetkagens
‘Weil inan der Uiébe opferte; und die

Zeit der !Julieir eine Uebesgzeix,der

Monar eien Spaßmonatnannte: �ô
ráumte- magn dem weiblichen Ges
�chlechteallerlei kleine Rechreein,woörs

auf es das gänzeJahr Verzicht?thun
mußte,Noch j‘ßtwird zuin Stherx
den. f<ônenGie�chlechtean: die�em
Tagé:RER übergeben,un

„ S6
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es für dentarigenGehor�ame oder?7
otras �chadlos.zu, haltene

Bei denOpftrmalenam Juelfe�te,
war das: Trinkén; die Haupt�ache,
NMachdem das Chri�ienthumbekannt

wurde, und das: Volk nicht ganz: von

die�erGewohnheit- abgeleitet werden
fonnte: �o�chobendie Gei�tlichen
wahr�cheinlich:die�enSaufgelagen nur

andere Segen�tändedes S-�undheits-
und Zutrinkensunter.

,

Ju Deut�ch
land �cheinen�iedenAnfanggemacht
ju haben, wo �chonzu Car�des:Grof
�enZeiten die--hcilig-n:Saufgelage
auc im fränki�chen,Reiche �ozuge:
‘nommen hatten , daß -er durch eine
be�oudereVerordnung:die Saufovex:
�hwöôrungen„ und vorzüglich

-

die,
welche man beim heiligenStephan
machte, unter�agte2);:;;: Man hielt
�olche:Zu�ammenkünftenichebloß-an
Weihnachten, : �oudernauch an -an-

dern heiligenTagen Dies hatte,�ich
auch na< Norden bin verbreitet,und
in: Dännemark unter�agteeit, kônigs
ficher Befehi,das. Saufenauf die,Ge-
�undheitder-ver�korbenegHelden,und
erlaubre dafür einênBecher zur Ehre
Chri�kttund Goxrres zu ‘trinken,

Ein Mönch Otrt0 erzähltin-demLe:
ben des Sr. Olai'p. T1024, ihm fey. in

der Natht, da: er in) ¡Norwegen
det17080 heiligeMartin er�chie:

“nen,und habeihm ge�agt:Asne."7
*

€) Steph1n Bafuz. Tom, Acap. 34. ad an,

2Þzm CundiSfaudidavies;Rad 3:

ge Kò

IA fe

1594

dieConvivien z: die. in die�em,Lande
dem: Odin gefeiertwürden, ipm zu

Ehren feiern.” Mantrank nem
an die�emTage, wie es in katholi
�chenLändéën no< ge�<iehet,nicht
bloß: dem heiligenMartin, �ondern
auch dem heiligenGei�te,Chri�tound
Gott- dem: Vater: einenBecher zu,
und jedesmal wurde- eine. Antiphone
ge�ungenf), Dies i�tganz nach der

Art der Ge�undheiten:am Juelfe�te,
und: man. �izehet, wie Ar.hänglichkeie
ay dem; Aiten und Dummheit dex

Gei�tlichenzu�ammentreffen,:— Sd
wiebei dem Juelfe�ieOpfergilden-prren, �ogingen �ieauch in das
�tenthumüber. Es ent�tanden
den „dh. Vereinigungen,zur La
des, heiligenMartin, Niclas, Mas
ria; und der hetligendrei:Wönige,
worin�iark,:HeF:chtwurde - be�onders
in der-lebreru-am6ten Jänner, —

wo im Runenkalender dgs Horndex
Freude �tand,— wo, magn die drei

Königebei. vollenBechernhochleben
ließ. Hiervon �inv„noh. Spuren
übrig, an manchen:fieinen Hofhals
tungen, -wo* junge „Hofdamen„und
Cavalliredas Königs�piel�pielen,wie
ein�t.Peter der- Große in Wien das

Wirths�piel„,;; und. diefer alten Ges
wohnheit zufolge.�pielenoch;jet dex

nig vor Englandmit den- Großen
�einesHofes am heiligen drei König

wovon der
¡Worchnil

- Kk

auf);
Auth Sozomenus: it f- Kirchenge�ch:im cusfxbin

ímx70Cap, �agt;da�die
:¿Ehri�tenbeijedenzBecher:Chrilfum i 130d

ZU
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fäëdiéArüten'be�tiumt'i�t2), - Auch
die 'Kalandsgildèn‘öder'Kalenderbrü
bet�ind'‘'befánnt’‘genug,

Sj

tis et BOT TT

S4 erciè�nitds‘obenderKüu�tétW@Oba;‘deut�cheU�er:tbérdenes“ mir
gern verzeihen} wênn“‘i< darüber

noch’ etwas �age,“Odin’ verrichtete
�eineZauberkün�te“mit heidni�chen
Bildern und Formeln die- chri�tliche
Welt erfanddafür

-

ándére ‘my�ti�che
“

Zeichen; die Dreieiñtigkeitmußte
die drei "Göttedes Odin er�ehenbY
‘Obit’ �tammteaus A�ien"her, ünd

A�ienwar die Wiegeder Natiouen,
aber au< die Windel des Aberglau:
bens,“wozu''der Stoff vielleichtin

‘Aegyptenteens ‘Und'hier‘gewebt
war.“Griechen/!Röiner;"‘Scÿthen,
Celeéñ'?“�chöpfreii‘aus ‘einer Quelle,
Bei dé alten Tu�fkerdfiudèemai,
Wasman ‘an der O�t�eéauch‘findet;

‘tiehrerezu�ammentre��endeUm�tände
machten, daß dort das vér�hwand,
‘dder-eineandereGe�taltannahm,wás
Hiértioch’lañgédié alté behielt. Re:

ligion nd ihre Gebräuchegehörten
Ju! dêmpoliti�chenSy�tein;Verrük:
Fung des einea warau< Verrúckung
des andern. “Hieraufmuß man Rück-

At nehmer, !wêin'mau unter�uchen
;

Mawax alteGéwehnheiten:‘giche
tin i nN

DsLa mor. Germ.NE

Ueber das Jutlfe�t:der diténnDeutichen

“09Md�ersELS Vhantafien2, Th.S.
4

447.

259&

nur’ tiche äbgé�<a�}t/? �onderú�ogar
begün�tigtwüde. i=". Wahr�ager
machtendas geheimeCon�eildex Aas

führer."Wer-wird �ich‘wunderüvag
tnañ bé den Déut�cheudén Uberglaus
ben findet, der in ihre Verfa��uïlg
vétwickelt wär , dder daraus natürlich

folgte? Jhe Wahr�agendurch das

$£o08s-und-Hohi�täbehen,wie es Tacis
tus i) be�chreidt| i�!nies anders y

als’das LIrim und"Thummim'der
Yuden, das nah ‘dem babyloni�chen

Fil �oheiliggéhâltenwurde, und

noh jezt bei‘détiAräbetn üblichi��e
Was ‘�ind’die ‘Poivaws oder Bes

\{<wörerder“ Amerikaner,die Pries
�terder- alténGriechen und ‘Römer

‘atidérs, als die Alrunén dee-Deuts

�chenünd‘A�endé Gothen?“Wiele
‘GenerationenPindürch“tragen die

Machkommendasüoh'an�i<,was

iprëStatnniváceraus der Wiegemite

brachten, Dié Achèungfür Träume,
Fürcht vor Kometen und? Fin�terni�s
�en„ AhndüngenundGei�texbé�chwös
eungèn4), fiidet' nian bei allen Völs
féria?bes Altérthunis,‘und findet�e
äu. jéßtnv? bei einergroßenMet

\chenzahl.'*Der Trieb ‘nächwunders
baren und übethätürlichenDingen,
�cheintdem Meti�chen�oeigenzu �eyri,
wie der der Grau�amkeit,Erziehung

RSERI arsMRELIAE�ieAe
¿Seu rts LT Ett

ti k) Der Kenkèr der KitGenge�chichte
1

wird hierdasKcdGteAAGpunisbèr:¿Bä�ilio
dianer und den �prungdeg�élbenmit neuern BeyebenheitenvergleichenFônnete
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ganz1). Was das Vorürtheildes

Alterthurasgeheiligt hat, wider�tehet
Leni Ein�turz)/"bisder!Grund�täin

weggenommeni�t;und wer: hat hiezu
Kräfte, Fähigkeit -UndiMuth&—

Manhat \hön4äng�twer�ucht,durch
kine Sprarhkomiiunikationslintedie

Deui�chenan die Pér�er:zuknüpfen,
warum hat man

*

ncht : auch“einen

Stammbaunides; Aberglaubens-auf-

gepflanzt?Seine Zweigewürdedie

änze Welt über�chatten,“ind: die

Éterwand�tbäliendér Natioue eben

JNgut ‘bewei�enöner fl

Fh erwähne:in dem Folgendenœ

nigerabergläubigen-Gebräuche,

*

die
bé�óiiders:!bei edes Deut�cheninden
mittle Sitenim G ugEwaren, uüd

eite Ne aús Odins: Ge�chichte:her.
Waviel.chri�tlicher!Aberglaube,oder

FrönitieladeEinfalt binzugéthaù,ode

davon genommen hat, kann. ichthier
nicht unter�uchen,A meine obige
Meinung rithtiàift

wenig�tenseinige praNachrichten

Ddarins die;fein philo�ophi�cherHi�tos,„legte.man

daulanasgeArichte�l
1h vi 5

xifeëgañz'LE
= Jh»

ual an e QUE

ahle EAFIS) riREUEue
findunausld{hli; e macht die

E Blaas

vd Sfandinadlerp98 10572

itt

1 �tein-Holzund- be�ondersznie

d 26 e q

da Bafg O hsdfzutae

l

Röffèrn nicht Unrechtzu-thun„wenn

i! für die, Hexen und. Be�chwörer
uicht ißran-G0r@zAETmann wählezäh Fnnte mich; -

ich: Lu�tebäázte, :litbéx der; bibi
HexëzwEndorz.«und-einigerandeStrelle, 1p B, 2B» der5Kóntge
4/K.129:V:: bedienenz;

Eebei meinen Glgubena: ==

¿Odin drenante �esKn�tdu
LiederzundKFulien,45Dg rdfannt�ichdie SOUGNADenHPa
nopdi�chen:Wéótker.¡in)517

von. Büchen - Yaherole dena ‘8

Wort/Buch �tab:kommt, Die�e,
üén�iábehaiteu:eineAehuilichégiti

delt ::Kerbbölzeun,(ug�eyer„ BaAlernts
Vowiiden,Ruyen;,zavonttman die
Ge�chä�te:desLebens.bezeichnete„wo
ren dieZaubertun@n/ver�chiedem,Je
batten;inden ern: „MpralijiDattrleiebei ih, z.B. LRchebie�tätigemzcenrioldarzähltezds: headerWau�ékides StaubesWermkhtumg3: d en

tgbunos,GolsGindnl
cif

indge
Iht32QTati

df gáli�Gewen,
leit:

T5098

m) de Lu�that etwas von dexNunen�prachezu lernen, der fana bei dem Sche-
dius de diis Germanf«-eitHlphabrtund-bei nus Maurus dret, und
in Msto veteri a Lazio reperto, vorz;fralih aber in Codice Ratisbonen�i meme

branaceo Sec. XI. reperto , beim Eckard de origine Germanorum pe 189,
mehrere AUlphabetefinden, \o wie auch in Dalin's (<wed. Ge�ch.und in Keys- .

lers antig. �el,�ept,Celt. Loccenü antig, Sveo- Goth, I. 2- €, 14-

2



i599
andern heiligenHandlungen: Nach
dem Ulphilas Marci 4, v. x17 o),

heißtRuna das GeheimnißGottes,
und P�alni'41/*v.8e hat Luher:übers

dié mich ‘hâ��tn„'rauñen mit -

Madiarune oder’‘raunen heißt
etwas Hüiligesoder Geheimesreden;
daher — “einem ‘etwas ins Ohr.rau:
nen. Von den magi�chenRunenhatté
imati�iebénbe�ondereArten , und'jede

pageihrébe�ondestBe�timmung.:
y

Lieér�teArtbießSigruner,uud
{vutdéaüfdie Scheidedes Schwerdts)
auf die“Kriegstrompeteu.:-�.-w,ges

rieben, um dädurh . die Waffen
der Feinde!E be�chwörenNMorn:addagegenzu �{üßen„öder, wié'un�ere

geméinenSolvate,�agen„ ‘�ichfe�t
u machèn‘Eine Anekdote‘von un:

fa Könige Friedrich:Il. aus. dem

�iebenjäßrigenMig!wird/biet’je

- Ueberdas Juelfe�tber alkênDeut�chen1.
dem einfallen.

16:9

Die�erVorfall‘mach-
te, daß ihn �eineSoidaten.fùreinen
�olchen-Sigruneuver�täadigenbielsteu!9):Ete zweiteArt-warendieAulru,
ver, die: man: auf das Trinklóort,
die Spiß-n der Finger und Nägel
�chrieb,‘damit fein fremdes Weib ez
nen Betruz mit: dem Trinker �pielen
�ollte. Daher mag es lommen , da�
die Trink’ge�chirre,Shü��41nu. dgl,

} bei un�ernUlten, und auch noch jebt,
mit: Bildern: und: chri�tlich gemodels
ten Verschen. be�chrieben�nd,„und
daß die Weiber behaupten, wenn

ihre Mäunér' nach: andern Weibern
gehen, �ie:hâtten:es ihnen. anges
than, Shou ‘in: den- Capitularen
Carls'des Großen (1, B21, K.)
werden harte Strafen auf die Coch»
learii:

ge�ebtsdie�olehe“ideferänls
mi�chen,

lay ‘Mare.4. 1, izvis:atgibanin: kunnanranatkiudangardiosGoths,S,Luc,8Y:39.US 10. (UC. Tan CTT

‘Kleidérn
G9) JinjmAnfangedes ‘xófénabtbanderté1war etno �ehr’gewbhnli,aufdea

die Buch�taben:V. D

pruchezu fragen, zum Beweis einer großenDevo
Churfür�tJoganLORBaSa��en,

und Philipp von He��en,führten
rbum dei manet in æternum —- auf

ihrer Hoflivree; und Friedrichder

;

Wei�efrug dies 1. H. $. Maria auf �eigens
-

Halsfragen,
H. �ichve�t4! LE)e:Mnüngbelgungen,2. Ih. 260,

us <liegen wollte, daßer aui�cheKu
R PIE

E ‘warbloßemalnS.Köhlers
Der StlußfolgtFaoRS,

—_
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Hannöveri�hesMagazin,
„1018 Std,

Freitag; dea gen December 1794.

UeberdisJuelfe�tder atei Deut�chenund Skandinavier,
und üderun�ereWeichi.achtsbachanalten,.

(Schluß,)
J ie Limrüner, oder Bautt-

$ runer), wurden in die Rin-
den und Blätter der Bäu-

me ge�chnitten„die vorzüglih nah
Súden

> �tehen©mußten;" �ielehrs
ten die “geheime[Kun�t*der Arzes
nei, und Wunden zu heilen, Hier-
vou i�t‘beiuns noch der Aberglaube
von Blutbé�hwören,Fiezbervertrei-
ben und andern \�ympatheti�chenPo�-
�enübrig. Un�ereKün�tlerund Kün�t.
lerinnen machen ebenfalls Zeichenin

die Bâume, legenñ-etwashinein, und

érwarten von dem Zuwach�ender

Rinde die WirklüngihrerKun�t;Bä

Gichtkrankheitenüben�ie be�onders
Odins Kun�tSéid ,- wo �iedur
Kochenin Töpfen:Linderung�cha�f:n
wollèn, indem“}edie Töpfe!vergra:
ben, oder auf Kreuzwegenauzës�tel:
len a), Weil Odin dies allein Frauen
lehrte; �o�cheintTERdieMeinung2man �üchtnétnlichdut< Entzaubatn,

4 f

$
ént�tandenzu �eyn,daß�olcheKün�t
nur ‘von einem Manne eine Frau,
und �oumgekehrt, gelehrt werden

müßten. N

Die ‘Todt�chwdrungdur< Runen,
vexrichtèteein altes Weiß — Alrune-—

auf die�e!Artz�ie�chnittmit einem

Me��erdie‘Runen�täbeauf ein Holz,
be�trich‘�emit ihrem Blute, ‘und

�prachdabei Zauberformelnaus, ging
dann rückwärts der Sonne entgegen
um das Holz herum, und warf:es
darauf mit �chrecklichenFluchen. auf
den, de��enNamen darauf �tand;in
das Wa��er,Es ‘i�teinetraurige
Erfahrüng, ‘daßjeßtnoh vonm!gemeh
nen Leuten: geglaubt wird, daßKias
der und-Erwach�enebebertwürden;
únd daß!dieTöchteriderAlrunen:Meiw
�chenund Vich be�prechenkönnten,
Die�erAberglaubeerzeugt einen neuen,

wels

a) Bona��endie�en‘Po��enfönnteih aus;einerGegendDeut�chlandsdie ih �r
1307/7 genna fene; Bei�pieleanführenzies: �ey:abergenug:dieméedicini�chePolicei

hicrauf aufmerf�du!zu mahea. vA. Gti _

i
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welchesin einizenGegendenBöcen
genant wird,das unglückliche,kranke

Ge�chöpfzu retten, wobei in der For-
mel drei Augen der Drelnigkeitden
¿weiAugen der Zauberin , entgegen
ge�elßtwerden, Ju den Canonender

Concilien heißtdièsBe�prechenoder!

Todt�chivôren, homines devorare-,.
und. wird Todes�irafedarauf ge�eßzte
Weil Odin < in jedes Thier ver:

wandeln konnte — die�eKun�t‘heißt
im Norden Finwika — und Wind,
und Regen tiach Belieben machte: �o
�cheintdie Fäbel vom Währwoifzh),
und die vetulæ tempe�tariæ,odec alte

Æettermacherinnen, davon herzus
Fommen. cd

Die alten Weiber „> die die Runen
ver�tanden,hießenAlrunen, wels

hes i< für den allgemeinen Namen

nehme, denn�elb�tVelidda- oder Vel»

leda, heißt eine heilige Prophetin,
Ob vielleichteine darunter Alrune oder

Velleda hieß, i�tnicht gewiß, wohl
aber, ¿daß man eine jede Wahr�age-

rin „�iemogte heißen,wie �iewollte,

Alrune-nannte c). Ju den �pätern

Zeiten-::nenntman �ieauch wei�e

Frauen, Alrüneken, Erdmöunerken,
_w �w. Sie �ollendie zukunftigen

dunkeln Schick�aleder Men�chenent-

hüllenfönnen , und Glück und Se-

“_b)!Hiervonredet auchPliniusHi�t.nat.

LEN

Ueber das Juelfe�t:der [lten Deut�chen 1604

gen bringen, Man machteBilder
von ihnenin der Ge�talteiñesKga-
beri dder Mädchen aus der Wurzél
des Krautes Mandragora , und
pußte�é�tatzlihaus. Die Nachrich-
ter, die in manchen Dingen jeßtno<
‘phy�i�ch‘und.morali�chan den Men-
�chenpfu�chen,waren die Handelss
leute die�esWaare, die oft für 60,
und mehrereThaler verkauft wurde,
wie mir tio et Bei�pielvon etnen

LeipzigerBürger aus dem 16ten Jahrs
hundertbefannt i�t.Nachher wurde,

wie.�<o8ge�agtz+die Kun�t�ie�elb�t
zu macheny allgemeinere Sie �ollten
vorzüglichHülfe lei�tenin Kindesnöô-
then , gegen Bezauberungen,und vor

Gericht, unter dem rechten Armver-
�te>t, ¡machten�iedie ungerechte�te
Sache zur gerehtem- i

__Jch erwähnteobendes Alfur, und

muß.al�owohl �einenNachkommen
zu Ehren noch ein Pager Worte �agen.

Die Aifeg, Lifen oder nächtlichenGeie
�ter, waren Bergunholde„-, vondenen

-

das Alpdrücken,Nachtmar,u. �.w- etts
�tehen�oll,Die Ur�achedie�eeKrank-
heit i�tjet - befannt genug, Man
dachte�ichGe�pen�terin weiblicher Ges
falt, und ließ�ieauf den Bergen
die �ogtnanntenLlfentänze haîten,
opferteihnenauh wohl im Hau�ebei

is ma
E

re
5 ver-

lib. $. e: 224 Pati�erEdition von 1741.»
und Anugn�tinusde civitate dei lib. 18. c. 17. Wer den Er�tenund die Nos
ten dazu lie, wird mit mir überei:fimmen, daß Griehen und Römer und
anderé Völfer aus einer Quelle ge� |

©) Jn dem Hannödver�chenund Braun�chweigi�chen,ha
Fluchübrigvoa der Velleda:Dat dik dei Velden ‘tei

2
be

Hopft haben.
ft ‘derBauer noch einen
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ver�chlo��enenThären, und �eßtedas

Blut der geopferteinThiere außerhalb
den Häu�ernden Wölfen zur Spei�e

hin. Auch gewi��eSteine, z, E,

Donnerkeile, u, �w«- �olltendie�en

Unheoldenheilig �eyn.Ju Frauken
hießen�ieDrutchen, und das Zei-
<en (pentagona, oder �ignum�alucis)
das die Bauern in der Walpurgiss
nacht an ihre Hâu�erund Ställe mas

chen, um die�eSchre>kenbilderabzu-
halten , heißt dort Drudenfuß. Als

WBor�teherder Elfen kann man den

Mittagsdämonbetrachten, von dem

man �omancheSpuren findet,und den

fich mancher, der den 91ten P�alm
gele�enhat, auf �eineeigene Art dache
tez aus Furcht vor ißmerlaubte man

Galdeimn,

i

im Für�tenthumMinden,

und Sfandanavier,1c. 1606

feiner Kindbetterin aus dem Zimmer
zu gehen, noh ließ man �iein der

Mittags�tundeallein. Von die�en
Mittagsdámon wurde einmal eine
Nonne�o gequáltd) daß�ievor Zit-
tern nicht auf�teh:-nkonnte, eine ans

dere erhielt dur< Ja�pirationein
Mittel dagegen , �ieverbrannte nem-

lich einige Haare von der Mutter Mas
ria, und gab ihr die A�chein reinem

Wa��erzu trinken, Sollte man nicht
Necht haben, wenn man mit dens

Menagian (T. kl.p. 110.) den Huns
ger den Mittagsteufel nennte? Omni=

bus non placent omnia, — Dies
könnte auch das Motto für meine Les

�er�eyn, wenn man am Ende ein
Motto zu �etzenpflegte.

Hohe,

d) Gregorius Ttodent 1 3,-démirac. S. Mar. ce. 9, & 1 4,c. 36.

Vorn Aberglauben, wenn ihrer dreizehnbei Ti�che�ind.

CBa vielen Gegendenun�ersVater-
landes i� es gemeine, aber gee

wißhöch�tungegründeteMeinung,
daß jemand von der Ge�ell�chaftin

dem Jahre �terbenmü��e,wo ihrer
Dreizehn bei Ti�che�izen,Ob die�e
Schwachheitauch im �üdlicherThei-
le Deut�chlandsnoch Herr�chet,kann

ih mich nicht mehr ent�innen,da ih
die�eG-genden {on zu lange verla�;

�enhabe; aber daß i< �iein Nieders

�ach�enoft g:hdretund gefundenhabe,
- daß die�ealte ‘Sage �elb�tbei Leuten

von gutem natürlichemVer�tandeund'

Ein�icht,�ich�ofe�tge�ekethatte,
daß�iein Schrecken ver�eßtwurden,
vom Ti�cheweggingen , oder uner-

wartete Ge�chäfievorwandten, wenn

�ie�ahen,‘daßgerade nur �oviel Pers
�onengegenwärtigwaren ; das i�tmir

zu ver�chiedèneamalen bemerfklihwdr:
den, Auch �rèuetèn�<einige, wena

�i?nur ein Kind im Hau�ehabhaft
werden konnten, um die�ebö�eZahl
zu. vermehren, Es i�twohl" �chwer
zu be�liminen„was für ein! wiöriges

Jiiii 2 - Ge
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Ge�chi>,der Zahldreizehn,�oviele
“

Bosheit aufgebürdethat, und kaum

i�tes zu begreifen, wie man Zahlen
und Figuren, ‘die l'eine- wirk�amen
oder thätigenUr�achen�ind,die we

der gutes noh bó�eszu thun verrmôds

gend �ind,des Tod�chlagesund Men-
�chenmords‘be�chuldigenkann, wenn

fie bei Ti�cheunter Per�onenvor:

kommen .

|

Die Zahl 13. be�tehet'aus 10,
“

welche jedermann für eine volikommes

ne Zahl án�iehet,und aus 3, die

noch für vollfommner gehalten wird!
Kann nun wohl ein Ganzes �chlechter
�ehn,als ‘�eineTheile? und i�tes

al�owohl recht„ dasjenige was voll-

fommen i�t,für eine bô�eVorbedéuz

tung anzunehmen? *)
Cicero bemerkt in �einerRede für

den S, Ro�cius,daß�einVater ihm
136 Herr�chaftenhinterla��enhätte,

die fa�talle an die Tiber gränzten,und

daß die�e�ämmtlichenHere�chaften
von dèm Chry�ogontuszum Nachr
theil des Sohnes ,

der des Baters

Erbe roar , weggenommen wurden.

Aber nicht die Zahl 13: war es, die

dem Ro�cius- �einreiches Erbtheil
raubte, �onderndie vortrefliche Lage
am Flu��e,der die�eGüter dúngete,
feuchteteund fruchtbar.machte, reizte
die Begierde des Chry�ogonus,Wenn

die�eZahl ja etwas dazu:beigetragen
hat, �owar es die�es,daß�ie�ogroß

wat, und wäre �ienochgrößergewe:

- „Vom Aberglauben, 1608

�en,etwa 14, 15, 16, y, �w.
�owürde die�erbô�eMann, noch be-
gieriger worden �eyn,�ichihrerzu bes
mächtigem

Jn áltern Zeiten war es eine Ges
wobnheit, dreizehnStücke von Geld

zur Vollziehungeiner Heirath zu�amse
men zu legen, Der Ge�andtedes

Ciodovâus, der im Namen �eines
Herrn abgeordnetwar , das Ehevers
lóbnißmit der Clothildis zu \{ließen,
überreichte, wie die Ge�chichtemels
det, einen Schilling und einen Pfen-
nig, oder dreizehnPfennige. Wäre
die�eZahl �ounglÜ>li<gewe�en,wie

einige dafür halten, �owâre es gez
woißeine �chlechteKlugheit gewe�en,
�iebei einer Heirath zu gebrauchen,
�iefann daher unmögli<hein Hands
geld zum Grabe �eyn,da man �i<
ihrer zur Vecficherungeiner heiligen
Ge�ell�chaft,die zur Fortpflanzung
des men�chlichenGe�chlechtsge�tiftet
i�i,bediente.

Sben�o befindet< ferner die Zahl
13, am Himmelin dem Thierkrei�e,
wo die Sonne von den zwölf“Him:
melszeichenbegleitetwird, Und doch
belebet die�erprächtigeHinnielsfôr-
‘per, ob er gleich �ich.unter der Zahl
von 13+ befîndet, die ‘ganze Natur,
und erleuchtetdie ganze Welt.

.

Würde
der allzütigeSchöpfer dies nuu wohl
für gut gehalten haben, wenn die�e
Zahl der Welt Unglückbrächte?

.*) Vergl, Variétés hi�tor;phy�,& litteraires &c, Tom. IL, P, II, pag. 407,
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Man könnte freilih antworten , es

i�thier die Nede nur von 13 Per�os
nen bei Ti�che, Aber warum �ollte
dean die�eZahl bei Ti�chemehr als

anders1vozu fürchten�eyn?Vielleicht

de�wegen,weil da, wo �ichdie Zahl
dreizehu fiadet , �e<smit einander,
bei zween und zween in Ge�ell�chaft

�ind, und der dreizehnteallein bleibt ?
Denn würde aber auh allenthalben
Gefahr �eyn,wo man �<nur in der
Zahl 1 3. befände. Man würde bei

einer bloßenKaffeege�ell�haftvon 13

Per�oneneben �ovielzu be�orgenha-
ben, als bei einem Gaftmale, Eben

�oviel in einem Schiffe , als bei- Tis

�che,u. �.w.

Die Aten, welche die Anzahl der

Per�onen bei Ti�chezu be�timmen
willens gewe�en�ind,haben ge�agt,

daß ihrer dreie nah der Anzahl der

Grazien , oder neune nah der Anzahl
der Ma�en\eyn- müßten.

Bei dem Ga�tmaldes Xénophons

vermehrten �iedie Pythagoräerbis

auf zehn; und bei dem Mahl der �ie:
ben Wei�en,das Plutarch be�chreibt,
und wo �ichneben ihzen no andere

befanden, war die Anzahl der Ge�ell:

�chaftno< größer. Ju den Satur-
“

nusfe�tendes Maerobius wird endlich
von einem Ga�tmalgeredet, wobei

Vectius �<.erfläret,man wäxe in

der Zahl der Grazien und der“ Mu�en

zugleichda, Rechnet man zu die�en

zwölfenden König des Fe�tes,den er
-

nicht mit zählte, wie er ausdrü>lich

�agt,�o

�ind

es dreizehn.Die�eZahl
bekümmertihu�owenig, daßex �ie

wenn ihrer dreizehnbei Ti�che�ind,

vielmehrmit dem größtenVergnügen
aufüßret. È

Wola��en�ichnun die Ur�achenzu
die�enungeheuern Schre>ken vor der
Zahl dreizehnbei Ti�che�uchen? Wos

her fommts, daß�ichnicht allein die

deut�chen,�ondernauh andere Nas
tionen davor fürchten? Ja dem Leben
von Johann Wibert, Grafens von

Roche�ter, �teheteine Stelle/ von eis
nem Ga�tmale,bei Madam Watrre,
der Schwiegermutterdie�esLords,
wo dreizehnPer�onenan der Tafel -

waren. Ein junges Frauenzimmer
erinnerte den Kapellgn daran „

-

der

gleich�am,als wenn er es gemerkt
hâtte, daß er unter die�endreizehn
Per�onendas Opfer werden �ollte,
�ichnach der Abendmabhlzeitganz uns

ruhig in �eineKammer begab, und

den andern Morgen todt in �einem
Bette gefundenwurde. Allein man

mag auh noch �oviele Bei�pieleder

Schwachheit des Gei�tes,oder Beis
�pieleder Stunde, die einem Men-

�chenzu �einemAusgange aus der
Welt ge�eßtwar , anführen„-�oliegt
darin doch gewiß kein hinlänglicher
Grund.

heimnißin dec Stelle des Evangelii
zu-�uchen,wo ge�agtwird, daß der.

Srcló�er,da er das Ofterlamm aß,�ich
des Abends mit feinen zwölfJüngern
zu Ti�che�ete, Es waren al�oihrer
dreizehn, und von die�en�tarbJus
das J�chariothbald darauf, Daß
hier nicht die Zahl, �onderndas uns

treue Herz die�esJüngers�chuldestie

ido

Einige Men�chen�cheinendas Ge-
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�einemTode war, braucht woßlnicht
er�tbewie�enzu werden.

|

Aber eine Folge lâßt < do< aus

die�emBei�pieleziehen? Bei die�er
O�termahlzeitwaren ihrer dreizehn
bei Ti�che;von die�en�tarbbald dar-

auf einer: folgli< muß man für ei:
nen oder den andern in dem Jahre
be�orgt�eyn,wenn �ichdreizehn bei

Ti�chebefinden. Wäre es erlaubt

“aufdie�eArt zu �<ließein,�okönnte
man nach einem andern Bei�pieleaus

‘demEvangelio �agen,dáßder reicheBó;

fewicht,weil er alleiné bei Ti�che'war,in
eben der�elbenNacht �tarb,folglichhat
manUr�achezufürchten,daßman bald

�tirbt,�obaldman allein �yzi�et,
Es i�tfein Zweifel,daßoft in dem

Verlauf eines Jahrs einer oder der

andere von denen �tirbt,die in der

“Anzahl von zwölfen,oder eilfen,
_bder zehn, oder neunen, oder aten,

u, �w, bei Ti�chegewe�en“�ind.
Kann man aber daraus �chließen,daß
în die�enZahlen , ein Grund zum
Tode liege? Der Schluß für die Zahl
dreizehnif nichts wahr�cheinlicher.

Der Tod erfolgt durch cine natúr-

kicheoder gewalt�ameWirkung. Nun

hat die Zah! bei Ga�tmalenund bei

Ti�chenicht mehr Wicekungals an

cinem andern Orte, Sie hat das

felb�inicht mehrRecht vom Tode über-

tragen ‘bekommen , als anderswo.

Hâtre man bei Ti�cheetwas von der

“Zahl zu be�orgen:�owürde es viele

mehr vie Zahlvierzehn, als die Zahl
dreizehn�eyn.Denn je größerdie

Anzahlder Per�oneni�t,de�tomehr

Vom Aberglauben, 1612

Antheil hat dér Tod aller Wahr�cheitte
lichkeitnach an der Ge�ell�chaft,Ueber
die�esrichtet man eine verdrüßliche
Aufmerk�amkeitauf die Zahl dreizehn,
da doch die Söhne Hippokrates und
Galens vielmehr die Zahl vierzehn
fürchterlihmachen, von der �ieglaus-
Len, daß die Kranken dabei in großer
Géfaht �ind,und daß�ogarviele a

vierzehntenTage �tirben.
Endlich muß man auch bemerken,

daß bei dem Male, wo der Heiland
und �einezwölfJünger die Zahl dreis

zehnausma<ten , die�eZahl fär ißn
und �iealle die gewöhnlicheZahl war,
Es war die gewöhnlicheZahl der Fas

milie bei allen Mahlzeiten, als eines

Vaters, der zwölf Kinder hat; o
wie ihrer dreizehnbei Ti�chewaren,
wenn Jakob mit �einenzwdsifSöhnen
as. Nun �ndaber nur die außer
ordentlichen Dinge, bei denen etwas
Wunderbares und Be�onders vors

fômmt, von der Art, daß�iein Ers -

�taunen�eenund einen traurigen Zus
fall zu fürchten Unlaßgeben,

Ss i�ta!�owoh!möglich,daßders

jenige, welcher zuer�teine Vorbedeus-
tang von der vermeinten Gefahr für
eine von den dreizehnPer�onen, die

mit einander bci Ti�che�ind,angege-
ben Hat, weniger an die Zahl drei:

zehn insbe�onderegedachthabe; als

daran, daßdie�eZahl größeri�t,als

�iebei gewöhnlichenfreund�chaftlichea
_Gaftmalen gemeiniglih zu �eynpflegt.

Nun aber finden �i<unter einer bé.

trächtlichenAnzahlvon Per�onen,�o:
woh!�<wacheals �tarke, �ewohlcnt|

i!

mä�s
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mäßigeals mäßige, �owohlalte als

junge Leute, kurz, Men�chenvon

ver�chiedenerTeibesbe�chaffenheit,es

�eynun von Natur oder vom Alter:

und es kann nichtwohl �eyn,daf bei

die�erVer�chiedenheitvon Leuten niche
einer: oder der andere von der Zahl,
den Sold der Sterblichkeit in dem

Jahre bezahlen�ollte,denn man kann

�agen,daß es mit dem Tode �oi�t,

wie mit den zehenden Herrn, Er

<orneburg.

wenn ihrer dreizehnbei Ti�che�ind,
nimt �ozu reden, einmal den Dreis
zehnten, ein andermal den Zwölften,
bald den Siebenden, bald den Zehn
ten, und bisweilen gar den Fünften,
Al�oi�tkeine Zahl, �eheiße,wie �ie
wolle ,- die eine Ausnahme machte,
und der Kummer, den man |< macht
in der Zahl dreizehn

-

bei Ti�chezu
�iken,i�tdaher ein Jrthum, ein

Aberglaube, und eine �ehrniedrige
Schwachheit. +:

Rorermund, Pa�tor.:

Etwas úber die großenengli�chenRüben, ( Turnips,)
|

Om Frühlingdes Jahrs 1792
Î wurde mir ver�ichert,daß die

Urt Rüben, welche man in Engs
land háufig bauet, und die man

hier zu Lande Turnips (engl, Tur-

nip, Bra��icarapa, ) nennt, ein �ehr
gutes Kaffee�urrogatabgäâbe, Jch
ließ mir , um einen Ver�uchdamit

anzu�tellen,von Herrn Posfke in

Linden,bei Hannover, Saamen- geben,
Um mäéiner Sache völlig gewiß zu

�eyn,ließih ihn, damit die Rüben

eine beträchtlicheDicke erhalten möôg-
ten , theils unter gelben Wurzeln,
theils unter Zichorien�aamenmengen.
Weil �iehier nun �owohlgehörig
Raum als Luft hatten , �owuch�en�ie
in furzem zu einer außerordentlichen

“

Stärke, _�o,daß �iever�chiedentlich
auf der Oberfläche der Erde hervor:
ragten, Jn An�ehungdes Ver�uchs,
�iezum Kaffeezu bereiten, verfuhr

ih �o:ich ließ die Rüben vorher abs

�chälen, alsdenn in kleine Würfel
oder Stücke zer�chneiden, um �iè,wie

Zichorientrocknen zu können. Abex
�chonhierbei

-

ereignete�ichein Ums

�tand,der mi auf den Erfolg ziem-
lih mißtraui�<hmachte, Die zer-
�chnittenenScheiben wollten gar, auh
in der �tärk�tenHißenicht recht trock

nen, �ondern�chrumpften,.wie alte
Lappenzu�ammen.Nachdem ich ends
lich mit vieler Mühe eine Kleinigkeit
zu�ammengebracht hatte , von der ih
�ageakonnte, daß �ievöllig trocken

�ey,�ogings ans Brennen, Diese
�eswar im Augenbli>ge�ehen,aber
der Geru<h war {hon im Voraus
�tarkund widerlih, Das Maßÿlen
hingegen machte einige Schwierigl'eis
tenz man brachte freili<h eine Art
von Sub�tanz,welche dem Kaffee
ziemlichähulich�ah,heraus, eben

iwie

1614 PAA
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wie is mir vorge�tellthatte, — Der

Ge�chmack, wenn man auch F Kaffee
nahm, war außerordentli<hwidrig
und unangenehm.

Hieraus ergiebt �ichfolgendes:

x) Die Be�tandtheileeines jeden
Kaffee�urrogats, mü��enetwas fe�t
und niht gar zu leicht zu�ammenhan-

-

gen, Die�esi�taber der Fall bei den

Turnips. Sie�indzuflei�chigtund

�aftig,daher �ielange Zeit tro>nen

mü��en.Jhre Theile hängennicht
-fe�tzu�ammenzdies �iehtman beim

Mahlen der gebrannten Turnips.
Sie werdengleich�amwie feiner Sands

fiaub, und die�esdarf bei keinen Sur:

rogat des Kaffees�tattfinden,

2) Daß die Turnips, welcheim
Braun�thweigi�chen�ohäufig zum

Kaffee-verbraucht werden �oll, entwe-

der eine ganz andere Art Turnips,
odex , welches noh wahr�cheinlicher,
die �ogenannteRunckelrübe, �eyn

mü��e,Die�elebtere i�tals ein �ols

ches Surrogat hirlänglih bekannt,

Göttingen,

Etivas über diegroßenengli�chenRüben. 16:6

(Wehrs ökonom. Auf�äße,zweite
Auflage. S<werin 1794, 8.)

Die Turnips hat viel Aehnliches
mit den Mairüben , nur wird �ieuns

gleichdier, Die Runkelrúbe hin:
gegen if rôthlih, daher�ievon dem
Landmann öfters mit den rothen
Rüben verwech�eltwird. Son�taber

�indalle die�eRúbenarten �ehrvon

einander in An�ehungihret Kultur
�owohl,als ihres Wachethums , ihs
rer Natur, Farbe und Nußeus„ ‘uns
ter�chieden.

Man erlaube mir hier in An�ehung
der Turnips, die Bemerkungzu
machen, daß�ieein vortreflichesFuts
ter fürs Vieh �ind, Es i�twahr, �ie
wach�enauf fandigtem Boden zu einer

becrächtlicen Stärke und Dicke,
Mankann das Kraut �owohlals die

Rüben �elb�tzur Viel futterung au�e
�erordentlihn!ben, weil nach beiden
die Kühe vortreflich milchen. An

Orten, wo die Stalifütterung einge-
führt i�t, könnte die�esvon großem
Mußen�eya,— doch hierüberwerde

ich bei einer andern Gelegenheitums

�tändlicherhandelu.

J. G. £L,Blumhof.
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564 Sti.

“Montag,denxz Julius 1795.

Stigeeiner Ge�chichteder Zünfteund Gilden in Deut�ey-
land, Ein Beitrag zu dem ün 5ten Stück des neuen hanno.

Magazins von die�emJahre enthaltenen Auf�aße,

Fünfte,Gilden,Gewerke,Hand»
werfe, Aemter und Juaun-

Gx

F

gen, �indgleichbedeutèndeAus-

drücke,und bezeichneneine von dem

Landeshérrnbe�tärigte-gelell�chaftliche

Verbindungvou Arbeitern einer Art,
die mit. mehr “oder mindexex Kun�t
Maeerialiènder Natur undder Kun�t
verarbeiten, und neue Produkteder

Kun�tdaraus verfertigen,
Fehlt die landesherrlicheBe�täti:

gung �o‘neant inanfie gewöhnlich
eine Brüder�chaft-Ein einzelnes

Mitgliedeiner �olchenVerbindungheißtein-Handwerker.. )

¿Der Jabegrifaller Arbeit , die¿tà
_ �olcherHandwerker verfertigenfann,

und darf, heißtgleichfallsHandwerk,
* Weerein Handw-rk“von. einem an!

dern binnen“eitér be�timmtenZeit
éntweder fürein L/hrgeld,oder un

ertali�ih, oder wohlgar �o, daß
er �elbno< Geldzu'be!ômmt,wie

dies der“ Fall bei’den Zionierleuten
if f�erut,báßt!tin„tehtling,ein
Juages

Wer das Handwerk als Lehrling46
lernt hat, ich aber nurzi0< binnen einer

be�timiteao-erunbe�tim:2nZeit entwes

der an dem Orte, wo ex gelernt hat, oder

an fremden Octen zu verooll?ommnen

�ucht,und dabei nah? den Hands
werkéfeuitni��en, und nach“der Ets

fahrungeines andern, der iþpmin

Ab�ichtder Arbeit ju befehlen hat,
und unter re��enAuffichter �einHandz
werk treibt, arbeiter, heißt ein Ges
�ell,ein Bur�che,ein“Knecht,

AÆWer'das Handwerk ‘volll'orimen
erlernt har, tehélingütid' Ge�ellge
wie�eni�t,öffentlicheBöwei�e'von beis

dèn abgelegt hat, andern" das' Ges
�erntewieder lehren darf, und eld}
óhneZurechtwei�ungeines dritten für

�eineeigene Réchnungarbeitet
, heißt

einMei�tet,ei Herr.’
“Der ÎnbegrifallérMei�ter,Ges

�ellenund Lehrlingeeiner Art, peipt
nüribe�ondersein Handwerk,

Jf die Zahlder Mei�teran eint
Orte durcheine landésherrlicheBe

E fe�ige�eßt,(0 heißtes ein

ge�chlo�s

U7
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ge�chlo��enesHandwerk,
theil éinur�ge�chlo��enes,

|

è

Giebt/ ein Handwerk den Ge�ellen
feiner Art, die den Ort, an welchem
�ichda��elbeaufhält, be�uchen,zu
ihrer weitern Nei�e,eineUnter�tüz-
zung, �oheißtes ein ge�chenktesHand:
werk, im Gegentheilein unge�chenk-
tes,  Hâltein «Handwerkin einem

Orteoder Lande �ich:zunftmäßigauf,
lehrt aber weder einen Auswärtigen

_imGegen

�eineKun�t,noch läßt�eineGe�ellen
anders wöhinals-an Orte,“wo'tnan

eben �overfährt,wandern, beobach:
tet auch überhauptgegen Nuswärtige,
die nicht eben �overfahren, die Hand-
werksgewdhnheitennicht , �oheißtes

ein ge�perrtesHandwerk. Von die-

�enge�perrtenHandwerkern "haben
mehrere in der Reichs�tadtNürnberg

«

ihren Siß, und gehörenz, E, dahin
die Drachzieber, Me��ings�chläger,
Me��ings�chaber,Steinbrecher,Sands
uhrmacherund Feilenhauer,
¿e Die Handwerker „und ein Theil
ihrer Verbindungen „ �îndur�prüng-
lich eine Erfindung}der Aegyptier-,
von die�en.kamen �ieauf die Griechen

- und Juden, und: .von den- Griechen
�chon�ehrfrüh bereits unter Numa

Pompilius auf. die Rômer ,

-

die diejer
nigen Handwerkerund deren Gebräu:
ehe,die nichtganz deut�chenUr�prungs
�ind„ in Deut�chlandverbreiteten.

“Yu den älte�tenkultivirten Zeiten,
-

hatte Deut�chlandkeine öffentliche
Handwerker,die, wie jeht, fürLohn
arbeiteten,undihreArbeitfeilhatten»
È
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Alles, was zur Kleidungbeider
Gé�chlechtérgehörte/ 'verfertigte"das
Frauenzimmer, oder ließ es dur
leibeigeneMägde und Sklavinnen
unter �einerAuf�ichtverfertigen.Wer
daher keine Mutter, Frau oder Schwes
�ter’oder leibeigene Weibsper�onen

hatte, war übel daran, und er mußte
�ih�eineKleidung als Miénne�old,

oder als Belohnung und Bezahlung
fúr ‘gelei�teteDien�tezu erwerben
�uchen, EN

¡ Daher be�tandan den Höferinicht
nur ein großerTheil der Be�oldurig
in mehroder weniger freier Kleidung,
�ondernes wurden auch àn gewi��en
feierlichen Tagen Kleider“unter die
Hofbedienteentwederallgemein,- oder

derge�taltausgetheilt, daß nur “die

er�tenBedienteneueKleiderbekamen,
und die�edie bishervon ihnengetrages
hen Röcke den nachihnen�tehendenbis

auf den unter�tenhinaus gaben, weil
ohnedie�enAubweg mancher �ehrzers
lumpt hâtteeinhß>@gebenmü��en,‘Dev
Gémablin'dés Herrn lag es ob, theils
�elb�t}theils diirchdie'ihr untérgeords
neten FrauenspÄ�onénfüt die�eBe:
�oldungzu �orgen,fehltedaher �ole
che, �okonnte man �olchesauch ges
wöhnlichden Hofbedientenan�ehens
Alle übrigenGe�chäfteoder Handwerke
ver�ahendie Leibeigenenoder Sklaven;
und man erkundigte�i<beim Kauf
der�elbengenau nach demHandwerke,
was jederver�tand,und die jungen
in der SklavereigebornenKnechte ,

wurdenvon denälternin ihrenKüne
�tenunterrichte, D

:

“Nux
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Nux alleindie Waffen�chmiede
machten hiervonéîne Ausnahme,wels

<èés-Hañdwerf"nichtallein Freige
borne, �ondernaüchwohl Ritter und

Edelléutetriebén._
SE

"Da iù jenenZeitén eine {due Rú-

�tung‘Und ge�chickerèrGebrauch" der

Woffen mit ‘Muth und Tapferkeit
verbunden , nur allein dasje:ige war,

wodurch man �ichMacht, Ehre und

Ab�ehenéerroexben konnte , und ein:

wohlgebaueter Mann in einer \{<sö-|
uen’glänzëndenRü�tung allgemeines
Auf�ehen‘und’ Bewunderung errègte,
nah �einemHerkommen uad nah
dem Verfertiger �einerWaffen allge:
ineine Nächfrage war, die�erauch
reichlich bezahlt und geehrt ward , �o
Hielt man es nicht für {imp�lich,

_ |< mic die�emGewerbezu be�chäfti:

gen, weil �olchesweit und breit bes

rühmtmachte, und Richthum, Liebe
und Achtung der Großen erwarb.

Der älte�teHaupt�ikdie�erLeute war

în Augsburg, wohin�ieaus Ftalien
kamen, und �i von hier aus in das

übrigeDeue�chlaudvérbreit?ten.
Die älte�teV-rbindung von Leuten,

die niht zum Ritter�tandegehörten,

und die dahin abzielte, �ichdur
- gliche Arbeit , Und gemein�ameAn:

�irengungihrer Kräftemit einer ge-

wi��enArt von Sicherheit auf eine

be�timmteund gleichfdêmigeArt ibr
Brod zu erwerben, mithin das äâl-

te�te Handwerk war“ un�treitigdie

Kaufmannsgilde.
;

“

Die damalige Art der Handlung
Und die Un�icherheitder Straßen,

+" uid ‘Gilde fn Deut�chland,

zwang die Kaufleutedazu," Und dee

Erfolg lehrte �ieuad andere deu

Nußen'der�elben,und trieb �iean,
�olchenoh mehr zu vervollkommnen.

Sie �ahenbald ein, daß, ‘�olange
die ganze Einrichtung und: Verbius

dung nur ihre Privat�achéblieb man

nach damaliger Denklungsart weaig
NRüe�ichtdarauf nehmenwürde.

Um daher �olcheszu verhindern;
wandten �:�ihan den Kai�erund an

ihre Landesherren,und erhieltennicht
nr von’ den�elbenin den Jahren
[134. 1158, und 1162, fai�erliche
und landesherrlicheBe�tätigung,�ons
dern auh von Zeit zu Zeit andere Bes
gnadigungen „ deren Grund aber auf
Seiten der Kai�ernihhts:weniger als
eine Beförderung des Gewerbes war,
�onderndie Erwerbungeines Gegens
gewichts gegea die anwach�ende�täns
di�cheMacht zur Ab�ichthatte, und

oft durch vorge�cho��eneSummen ers

Faufcwurden. Da mit �olh2aBes
�lâtigungen,wenn �eticulo 'onera�s
erworben warden," gewößhulihauh,
wo nichr gänzlicheBefreiung von Zöôls
len, doh wenig�tensgewi��:Vermins
derunzen der�elbenverbunden waren,
�o�uchtendie Kaufleute bei j-der Ge-
legenheitBe�tätigungen�olcherVere
bindnngen nah, worin �iedenn auh
�ehroft �ehrglü>kli<hwaren.

Die Vortrheile, die aus �olchen
Be�tätigungenfür die Verbündeten
ent�tanden, hatten naturlich keinen
Einfluß auf diejenigen, die niht: in
der Gilde waren, da aber auh die�e
den Vortheil der�elbenbei ihremHans

a del
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del ein�ahen„indeni an?Orten, wo

mehrere die�erVerbündeten waren,
diejenigen,

*

die feine Gildenbrüder

waren, auf öffentlichemMarkte nichts
feil habendurften, welchesVorrecht
die Gilde, ‘wenn �ieihre Be�täti
gung vom Kai�erhatte, nicht bloß
auf den Ort ihres Aufenthalts, on:
dern au< auf jeden Markt Deut�che
lands ausdehnte , �o�ahen�ie�ichge:
nôthigt„ entweder dur<h Ge�chenke,
oder auh oft um einen be�timmten
jährlichenZu�chuß�ichin eine �olche

Gilde einzufaufea.
Dain der Folge immer mehrere

Mitglieder Theil an die�enkaufmän-
tü�chenVerbindungennahmen, und

durch die�elben‘die Gilde immer eine

neue Einnahme hatte, die Ko�tender

er�tenErwerbung ihrer Vorrechte
aber ver�hmerztwaren, �owandte

man die�eEinküufte zum Vorctheile
der Giide an, und namentlih , um

auf groß: Me��en„ und in berühm-
ten HanudelsNädteneigene Häu�erü,

dgl. mehr zu haben„ eigene Richter
und Vor�teherzu halten, die in ihren
Handlutgsftreitigkeiten ent�cheiden,

und �owohlin Anwe�enheit,als vor-
-

züglichin Abwe�enheitder Gildebrü:
der ihr Be�tesbe�orgenmüßten.

Die�e- Kaufgiiden ‘und ‘die den

Städten. ertheilténPrivilegien, daß,
wer �ichinihren Mauern zu wohnen
begebenwürde;

-

dadurch“eiu freiex
Mans werden �ollte,gaben den übris

gen:GildenißbrenUr�prung, Da- die

Kaufleute �elbihrer eigenen Sicher:
heitund Vcquemlichkeitwegen in den

Skise einerGe�chichteder Zünfte 888

Städtenwohnten,und,�ie:�elbme
rere der- Artikel "is �ieMe
trieben, entweder neu. verfertigen,
oder verändern, und ihnen.eine ges

wi��eForm geben la��enmußten, 0
gaben �lefich’alle Mühe, diejenigen
Leute, die �olcheArbeit verfertigen
konnten, in die Städte zu ziehetr,
wobei �ie�ichdenn eben nicht immer
der

:

erlgubte�tenMittel bedienten „,

und wozu die Kün�tlerum \o lieber
�elb�tdie:Hand boten, weil �iedadurch
aus der Leibeigen�chaftlamen, und.
durch die Kaufgilden in den Scand
ge�eßtwurden, auf �ichernVerdien�t
zu rechnen„ohne daß�iendthighats
ten, �ichnach- einem Herrnumzu�es
hen, ‘der in Ermangelung der:Arbeit
und Sub�i�tenz�tezu erhalten�chuldig
war. ñ

Näch�tden :Wa�fen�chmiedenund
Kaufleutenwaren die Gold�chmiede
die älte�ten,vie ais Freieteute um tohn
arbeiteten, - Der Grund davon war
theils, daß.�iein Ab�ichtihrer Arbeit
den Waffen�chmiedenam näch�tenklas

men, wenig�tensihnen:bei Ver�chös
nerung der Waffen behülflich:waren-

Denn wenn gleichganz. goldene oder

�ilberneWaffen �eltenwaren, �owas

ren doch die�eMetalle zur Ver�chös
nerung der�elbengebraucht, und wurs
den die aus die�enMetallen an den

Waffen verfertigten Zierrathen, die

vorzüglichaus Sinnbildern und ders

gleichenbe�tanden, zu fein, und ihre
Verfertigung zu langweilig, als daß

�ichdie gewöhnlichenWa��en�chmiede
mit deren Verfertigung hätten4 en
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ben f�ollene--

*

Theils- gehörtendie�e
Gold\chmieteanfänglichzu den �oge
nannten Münzbürgern, die Namens
der tandesherren, der Städte, ja oft
Namens der Kaufmann�chaftdas

Münzenverrichteten, al�ozum Theil
�o-alt.als.die Mánzer�elbwaren, da

die-eigentlichenGold�chmiede�icher�t
in �pâternZeiten: von den Münzbür:
gern trenten.

Aufdie�edrei Gewerkefólgtin Ab:
�ichtdes Alters die Weberzunft , weil

ihre Arbeit diejenige war, die man am

mei�tenbrauchte, folgli<hauh von

den Kaufgilden am mei�tenge�ucht
wurde.

“

Vor Kai�erHeinrichl. war die

Weberei allein in den Händen des

weiblichen Ge�chlechts; und hielt man

die�eArbeit wege1 der geringen körper:
lihenKräfte,die �olcheerforderte,in den

Händen der Mannsper�onengewi��er:
maaßcitfür �himpflih,und lègte�ie

�olchenals Strafe auf. Da aber die-

�erKai�erbei Gelegenheit der Anle»

gung der Städte alle Einwohner der-

�elbenohneAusnahme für freie teute

erklärte, �iemogten für ein Gewerbe
treiben, was �iewollten, o fingen
nunmehr auch die Mannspèér�onenan,

�ichmit die�erArbeit zu be�chäftigen,
und die Weberei zu treiben, wodurch
in kurzem die Städte mehr bevsikert

wurden, und in größereAufnahme
geriethen.

. Manglaubt gemeinigli<,der kurz
vorher angeführte„HeinrichI. (der
Vogler)- aus dem �äch�i�chenHau�e

und Gilden in Deut�chland. 890

habe die Zünfte und Junungen“bes
reits ge�tiftet,

und �tükt�ichdeshalb
auf eine beim Wittechind- befindliche
Aeu�erung,Bei nähererUnter�us
ung findet man aber, daßdie�esein

ganz irriger Wahn i�t,denn die�er

Kai�erhat weiter nichts gethan, als
daßer ‘be�orgte,daßmehrere Oerter
mit Mauren umgebenwurden, zu-deso
ren Bevdlkerung der neunte Mann
vom Lande in die Stadt ziehenmußte,
daß ex in Ab�chtdie�erLeute jenes
Reichsge�ebgab, und daßer-die�en
Städten das Jahrmarktsreht dergee
�taltertheiïte, daß die Waaren �os

wohl vom Lande als aus andern Städe
ten in die�elbenzum Verkauf gebracht
wurden, 2

Es warleicht zu erachten,daß die�e
Vexorduung in Ab�ichtder Städte

von dem Adel,” dem ihre Aglegung
nicht gefiel, mit �ehr�chelenAugen
ange�ehenward, weil er dadurch el:

nen großenTheil �einerVa�allenund

Knechte verlohr, welches denn der als

lerer�teGrund des zwi�chendem Adel,
deim Bürger�tandund den Städten �ich
nachher äu�erndenHa��eswar, Wäre

es auch die Ab�ichtHeinrichs bei dies
�er�tädti�chenEiarichtung gewe�en,
alle Handwerk'sleute in: die Seádte

zu ziehen, �oließ fich�olchesdamals
au< nicht

-

auf die entfernte�teArt.
dur�ßen, weil dem Adel nachgela�s
�enwerden mußte, no< viele Hands
werksarbeit theils durch �eineLeibeiges
ne, theils durch freigela��eneBauren

für�ichund die Seinigen verfertigeazu

la��en, fe

j

rel }

Jener

H
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Jetter kai�erlichenVerordnung,
. die auf alle Handwerkerging, unge:

achtet, blieben die�elbendochin die�en
Zeitenno< be�tändigin einer Are von

Bedrückung, und man machte zwis
�chendem eigentlichen Bürger dex

Srâdote,der aus dem vom Lande da

bin gezogenen Adel und den Mini�te:
Tialen be�tand,u-d den Handwerkern
Einen �ehrmerflichen Unter�chied,da

“

jene vor die�enmanche Freiheit geno�:-
Fen, und die�enoch be�tändigin ei-

nem gewi��-nZu�tandder Abhängig-
Feit lebten. So mußten�ilez. E.
wenn der Kai�erin der Stadt gezen:

wärtig war, für ihn und �einenHof
Um�on�tarbeiten, und konnteer ihré
Töchter dur einen Macht�pruchan

FeineDiener vorheirathen.
Sie �elb�t�ahen�i<zwar als freie

Leute an, nur der Adel, die Gei�t:
lichkeit und dée Mini�terialenwollten

�iedoch aus Haß, und weil �ieihre
Freiheit wider Willen ‘ihrer vorigen
Herxen exhaltenhatten, ‘nichtganz für

�olcheerkennen, ließenihnen �olches
bei'jeder Gelegenheitfühlen, und be:

obachteten be�tändigeine Scheidewand
Zwi�chen�ichund ihnen.

Grade in die�enund ähnlichenBe-
drückungenlag der Grund, daß die�e
Handwerker, die �i<{hon damals,
Und damals nicht unbillig für be��er
hielten, als ihre Brúzer auf dem tan-

de, die Leibeigenedes Adels und dex

Geißlichkeit waren , �i<verbanden,
gu�ammenhieltenund für einen Mann
�tanden,um von jenennicht gânz-
lich wieder in ißrenvorigen Zu�tand

Skigéeiner Ge�chichteder Zünfte 892

zurückgedrätigtzu werden /ünd daß
die�eEinigkeitbei den Leutén / die: eis
nerlei Profe��iontrieben; vorzüglich
anzutrc n wäri :

Sie 'roâhltèn!diejenigèn!unter ‘�ich;
die die mei�teThätigkeitund dén meis

�tenMuch hatten, auch durch die�en
oder jenen Um�tand�ich"ein' An�ehen
erworben hatten,zu ihren Sprechern,
die das Jatere��ealler wahtnehmen
mußtea, damit: nicht jeder in �einer
Arbeit ge�töhrtwürde. Jn mehrern
Fällen mußten�edie�enLeuten Volls
macht geben, in ihrer aller Namen
zu handeln, Verträge zu �chließen,
Rei�enzu thun, und überhaupt:das
Jntere��eihrer Mitbrüder zu ver�chen.

Natürlichver�äumtendie�eLeute
dur Be�orgungdie�erAngelegenheis
ten des Ganzen mehr oder minder ibre
Privatangelegenheitenund daher war

es billig, daß die�eLa�teinen jedea
nach der Reihe und guf eine’geroi��e
Zeit betraf. f

|

Die�estemporaire An�ehenmachte
aber auh, da �e, wenn die Zeit um

war, nichts mehr als die übrigenGiles
denbrüder waren, daß �ie�ichnicht
über ihre Miemei�tererheben konnten,
Bei der lang�amenJu�tiz,die da-

mals herr�chte,beimFau�trechte,und
was dergleichenmehr war, war es

�ehrnatürlich, daß man die�eLeute,
�olange �iejenes Amt ver�ahen,wenn

man Zutrauen zu“ ihnen hatte, zu
Schiedsrichtern in ihren Streitiglels
cen wählte,ihnen auh die Be�trafune
gei und Correetionender fehlenden
Mitbrüdermic Zuziehungeinigér‘ans -

derex
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‘dererübertrug„zum in beidenFällen
nicht der Chicanewund Erpre��ungen
der kai�erlichenSchuldheißenund

Richter agusge�eßtzu �eyn,Vergehuns
gen ihrerGildebrüverdurften �ienicht
öffentlichbe�trafen,weil die Schuld-
heißenund. Beamten�olchesnicht zu-
gegeben hätten, man wählte al�o

Strafen, die man im Stillen volls

ziehen konnte, und die größtentheils
blós Einflußaufihr Gewerbe und auf
die ganze Gilde hatten, Man �{<loß
die fich. vergehendenMitglieder von

ihrenZu�ammenkünftenaus, ließ�ie
eine Zeitlang an den Vortheilen, die

man ficherworben hatte , keinen Theil
nehmen; hatte der Sprecher im Na:

men aller Arbeit übernommen,�owa:

ren �ieeine Zeitlang von �olchergus:

ge�chlo��en,und erhieltenkeinen An-

theil daran, und wollten�ieTheil dar-

an nehmen , \o_mußtenfie �{dur<
eine Geldbuße, oder durch Bezahlung
einer Zechevon ihrembegangenenFeh:
ler frei machen.

'

Um unter �ich,�oviel möglich,al-

len Streit zu vermeiden, und dadurh
den Chicanen der Richter auszuwet
chen, be�timmtenmehrere�olerCor-

porationen , die in Abficht der Art der

Arbeit Aehnlichkeitmit einander hate
ten, unter �ichgemein�chaftlih,was

für Arbeit jede machen , auch was für
“

Leute in den�elbenaufgenommenwer-
den �ollten.

Anfänglich,wie die�eCorporatio-:
nen oder Brüder�chaftennoh �{<wach:
waren, und �iemehrereHülfe haben
mußten,�ahen�ie�ichgenötbigt,zu

„und Gildenin Deut�chland, 894

Ge�ellenund Lehrlingen7:Knechteund

Leibeigenevom tande zu nehmen, Je
mehr �iefi< aber vermehrten, . de�io
mehr konnten �iewählen, und �vexe

�ire>ce�ichdie�eNothwendigkeitbald
nur noch auf ihre Lehrlinge.  Dahex
fómmt es, daß bei den âlte�tenHande
werkern die Ge�ellennoch Knechtehei�s
�en,und daß viele von ihnen no efue

lange Zeit ihre Lehrlinge�klavi�chbes

handelten, und �iemit �olchenCeres
monien los�prachen,in Freiheit �eßz-
ten und zu Ge�ellen_machten,wie man

die Kuechteund Leibeigenefrei ließ.
Da die Handwerksarbeit auf dem

lande promi�cuévon Freigela��enen
und Knechtengetrieben ward, und
man al�oniht wußte, ob es freie
Leute waren, oder nicht, {o blieben
die�eHandwerkerauf dem Lande eine
Zeitlanganrüchtig,und in alter Ver« -

achiung, wurden auh �ovon den
Stadthandwerkern ange�ehen, unter

ihnen nicht geduldet, für unehrlich
gehalten, die (ih vou deu ißrigenmit

ihnen vereinigten, für anrüchtigers

klärt, und dergleichenmehr
Mehrere Handwerker gingen hiers

auf �oweit, daß �iefe�t�eten,daß
nur freigela��enein �olcheCorporatios
nen aufgenommenwerden �ollten,und

da alles aufer den Städten entweder

Ritter , Minilterialis oder Leibeigener
war , in den Städten auch weiter keis
ne freie als eigentlihe Bürger ,

-

die

aus der in die Städte gezogeneRitters
�chaftbe�tanden,und die Handwerker,
waren, die Ritter, Mini�terialenund

Bürger�ichaber damals nochzu gut
hielten,
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hielten, ein Handwerkzu tréiben„ #0
war eine natürlicheFolge, daß nur

Söhne von Handwerkernin die�eCor:

porationen aufgenommenwerden konn:

ten, welches denn wieder die Folge
gehabthat, daß es bis jezt noch mehr
rere Gilden an mehrerenO:tenDeut�ch:
lands giebt, worin nur Mei�ter(dhne,
oder �olche,die eines Gilvenbruders

Tochteroder Witwe heirathen,aufge-
nommen werden

Aufdie�eArt ent�tandendenn nach
uind nach all- Gi{>2g unb Qün�te,

- Die eigentlichekai�erliche‘und lan;

desherrlicheBe�tätigungder�elben,

wodurch �ieer�teigertlih den Namen
der Zünfteund Gilden erhielten, fg
inde��enim allg:mecinener�tam En-

de des 1 rten Jahrhunderts unter Hein-
ri< [V. an, da bis dahin �ienur grôß-
tentheils Privat�achewaren, und

ging alsdenn �teigenddurch das ganze
12te Jahrhundert, bis aufFriederich
I]. im 1 3ten Jahrhun?ert, in welchem

�iezu ungemeinem N
kamen.

Jn die�enZeiten kamen ‘auch die

fai�erlichenbefreietenZünft?auf, die

großeGewalt und großesRecht und
An�ehn,vorzüglichin den Reichs:

Sfkige einer Ge�chichteder Zünfte1. gy

�tädtenerhielten, Und die în mehren
dermalen nochexi�tiren.So prätets
diren noh _jeßt die Gewand�chnädex
in Goslar immediar zu �éÿn,und füh:
ren dechalómit dem Magifirat einen

Proceß, der noh bèim Reichshofrath
hänge.

|

Jun Magdeburg wird er
1 158. einer Tuch�cheretzunfteewähnt:
Der Erzbi�chofWichmann be�tätigte
beim Antrit �einerRegieruûg1 153,
alle im Erz�tifteexi�t:ren>eGilvegn
ohne Ausnahme, ja er gînz (0 vit,
daß er einzelnen Zünftenerlaubte, |<
einen Vor�teheroder Obermei�terzu
wählen, �olchenbe�tärigte,ibm die
förmüicheGerichtsbarfeit Hber diè

Zunft auftrug, auch Privilegien des

Handels mit ihrer Arbeit, mit Auss
�{lußaller fremdenerthälie. Die
Fi�cherinnungzu Worms erhielt im
Jahre 1106. von dem da�tgenErzs
bi�chofeihre Be�tätigung.Die Tuchs
und Leinecwoandshändlerda�elb�t, wie
auh die Kür�chner,erhieltendie Bez
�iätigungihrer Jnnung vom Kai�er
�elb, und im Jahre 1134. �ozar
das Privilegium, daß ihnen in den
fai�erl:chenStädten kein Standgeld!
abzefordertwerden durfte,

']

«

Die-Fort�ebungfolgt künftig,

LT C0, 4 od aue E
ober kommt die Gewohnheit,

daß einige Gärtner den Abend

vor dem neuen Jahr den Bäumen

das Neue Jahr �c{feßen,und ans

dere die Bäumemit Strohktänzen
bebindene HA

G

ti
FRA
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Ein Beitrag zu dem im 5ten Stú>kdes neuen hanndveri�chen

Ms von MRJahre enthaltenenAuf�ae,
AS

/S 3EI) |H

Y

:

(For�ehung.).

ciûrl6vit5tetheiltéalle Hand:
werker ju Speier in Zünfte,

/

nur weigerten"�ichbie da�kgen
s Müänzer; �ch‘in eine Zunft einzula�-

\en’,und Zun�trethtzu haben. Eben. k

die�erKai�ergab ‘auh den Schu�iètn
da�elb�tdas Recht,

*

�ich�elb�teinen

Zuga�tmieifterzuwählen, und daßkeis

ner, der nicht în ihre Zun�tgehörte,

widerihren Willen 'auf- dem Markte

Sthu�terarbeitfeil“haben �olle,Zu
Gsslar machten 1154. die Münzer
béteits eine Zunft aus, Fa�talle
úunftezu Trier, Brauun�chwèig,
osíar, Würzburg und Frankfurt

�chreibendie Be�tätigungihrer Yn:
nungsartifelaus dié�enZeitene‘Alleineben die�erUm�tand,
unt dié�eZeit fa alle Bilden: vated�<die Be�tätigungihrer Jnnungs
artifel vom Kai�erUvd den übtigen
Landesherrenzn erwerbênwußten,und
< daduxch éiti gewi��esAn�ehen“ver:

�chaften,mächteauch'dieStädte und

eigentlichen"Bürgëyauf“�ie*aufmerf:

�am,dieveniih nichtsunerlie�-
�ea,was �ié’hiedérhâltenkorine. Ss
verordnete pS, Heinrichder Löweäuf
Nach�uchen‘der Stadt Lübeck; báß
kein Handwerker ‘in den Magi�tra
aufgenommenwéèrdendurfte, Und eit
gleiches- Vorrecht ‘wußten�i ‘au

Nüraberz und Augsbúrg'voin Kai�er
-

Anderè Städte," dié eszu êrwerben,
nicht �oweitbringen konnten’,brachs
tenes doh went�tensdahin;-däßdie

Handwerker‘�ichniht andets'ls'in
Bei�eyi‘desMagi�tratsvet�amnilet
dittftén ' welches eine Veräula��üng
zum Aufkommender �iogeuanntenMots
gen�prahsherrenwar.

uf der ‘andern Seite aberbietite
aß aüûch‘die�eBedrückungen!dazu-, daß

diè

*

Handwerker nicht “blos. éiner
Gilde „ �ondern:älle"�ichinit ñger
verbandenund meht'zu�amme?‘hielo
ten, au< �i �eib�,Um gegenjene
Bedrückungen�ichtnehr.zu �ichern;
aus zi Magi�tïate, "ja fogar’aus

4
Adel einen Patton: AE,[I

AEi
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der fâc thr be�tesNEE 6
¡ußiie,und

dié�emdafür* hrli n Ge�chenk
machten, "welches" entweder Geld,
gewöhnlichein Stück, das eigens
dazu verfertigt wurde, oder guch ein

Stück ihrer Arbeit von beträchtlichem
W°rthe war , welthe8eine zweite"
Veranlaßungzum Aufkommender

Morgen�prachherrenWat: 2

“Die�eEinigkeit,die unter den deut-
�chenHaudwerkernherr�chte,und die

Gâte der von ihnen ‘verfertigten-Ars

beit, machte �ieindeßennicht blos in

Deut�chland/ �ondernauch �elb�tim

Auslanderúhßmlich�tbekannt,�o,daß
�iezin„anderetânder, um: Colonien

aus ißnen zu errichten, oder um

vi�ezüglicheArbeitenzu übernehmen; be:

rufen.wurden: So- wurden -die bes

bain, niederläudi�chenTuchfabrie
on:Deut�chen„ - und“ die engli:E AAden Niederländeru-wieder;

al�o:den: Ur�prungnah, auch von
Deut�chen:gegründetund--gngelegt,
die dahin„berufen;wurden, _Deggkei:
chemwuxden 1186, mehrereDeut�che
nach:tieflandgefördert, um da�elb�t
neue’Gi�e:wibauen,undzu erziehr

:

Die�eralgue Rufbrachteibs
nen: den. Ehrentitel: vom ¿Magi�ter
oderMei�ter:(Magi�triGildorum),zu

2g2 „and der er�teder Zutift bes
fam demNahwen-Obermei�terVoy

erz Altmei�ter„ Gildemei�ter,U

chabmungs�uchthat den Deut-
�chenvonjehercharafterifirt,und-b&
�iâudig-hat : dev Niedrige oder Ges
ringe�ichbemüht?in �einerArt es

>

Sfkigeciner Ge�chichteder Zünfte

i gleichguthun*ddéxihm i
dam, Hógeren oder Vornehmerer

óms

men, dies i�tauchder Fallbei

Handwerkerngewe�en,
:

Ur�prünglich�olanze ißm nicht
von tem gei�tlichenStande die�er

Vorzug �tezitig)gemacht ward, LSder Ritter und Herren�tand
„Deut�chlanddex er�teund - Fedka
bet�te,“DerRittérachtete es fi
fár einen Schimpf,“wenn er- �ich
nicht ver�ucht‘hatte,wenn er nicht
aus �einerväterlichenBurgheraus-
gekommenwar. Sich in Tournies
ren und" Krtegen-bervorzuthun-war
�ein�tetesBe�treben,.. die�elockten
ipn#von einem Ende Deut�chkands
bis zumandern, von Deut�chland:in
Italien,von Jtalien in Deut�chland»
Der. Gei�tliche.-der Gelehrtefolgte
die�emBei�piele,um �i gleichfalls
zu vervollfommenuud An�ehen.zu ers
werben, nur war der Gegen�tand
den er aufjuchténict mit

j

jener ihren.
einerlei, Ein Gelehrter:, und fein
Gei�tlicherzu �eynwar in jenen Zeis
ten, beinaheein Wider�pruch,das ers
�tere--mußte unumgänglich.mit lejs
term verbunden �eyn. Beide fanden
indeßenin Jialiea das Ziel wornac<
�ie�trebten,der Gelehrteglaubtebier
das non- plus ulera feines Wißens,
der¡Gei�tlichedadurch, daß.er das
�ichtbareOberhaupe�einerKircheges
�ebenhatte, das non plus ulcera1nesAn�ehenszufinden.

- Bei die�en-Um�tändenwird man
esdaher �ehr:natürli. finden, da
der Handwerker,�owieer �ichzu dei|

cs
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benanfiig, auh {< ver�uchenUnd
rei�enwollte, und die�esum �omehr,
va für ihu noh eine Nebenur�ache,
die ihn zu �oléhenRei�enantrieb,
war. Nöochhättenemlih dex Had:
ivétfèr feinen er�tenUr�prungnicht
verge��en,er wußte,daßer Knecht
UndDieu�ttianngewe�enwär. Nux

freléLeute konntenund durftenrei�en,
einengerei�tenMann achteteman das

mals für‘ge�chickterund höher, als je:
den andern; wär al�oein Hande
ker gerei�et/�ohielt man die�es

einenuntttglihen Beweis, daß er
einfréier Männ war, und da in®%dëm
dainaligen rohenDeut�chland"es füt
den HandwetkëtgarkeineGelegen

- heiltgab, ge vervóllfoninnen,�o
konnteesnithtfehlen,Läß,wenner
�<im’Auslandevorzüglich“in ‘Jta-

lién nür etwas Ver�uchthatte, er

ge\hi>ter als ein nichtgerei�terHand»
werker�eynmußte,Folglichauth auf
inehe An�ehenund Vièrdien�trechüen

könnte. ‘Der Ritter, der Gei�tliche,
der Handwerker,rei�tenal�oin jenen
Zeiten, nur war es für leßternmit

mehreren Schwierigkeiten, als für
die beiden er�tenverbunden, Bei
dem wenigenVérkehr,das in fenenZeb
ten in Deut�chlandwar, fehlte es fa�t
gänzlichan Herbergen, wilches abèr
er�terenBiden nicht �olä�tig,als

dem Handwerker war. Der Ritter

kehveebeim Ritter ein, fand er klei:
nen auf �einer.Straße, �oblieb ‘er

unter frêiemHimmel,da er �eiten
óhneBegleitung, die mit dem Noth:
dürftigen‘ver�ehenwar , rei�te;der

N uid Gildéàih Deut�chland. 9è2

Gei�ilichekehrte beim Ritter UunbÄg
die Klö�terein; Ritter und Klo�ters
pilicht erforderte es beide aufzuneße
men, nicht aber einen rei�endenHauds
werkèr, den man hur aus Bärinhers
zigfeitaufnahm, und die-man in déa

Zeiten, wo man noh în dem Hands
werker, den verlaufenen Knecht oder
Dien�tmannzu finden glaubte,
\{<werli< immer wird ausgeubt!här
ben, Die Gilden müúfßténal�o�elb|
daraufdeten; wie �iedié�emUebel

Halfén\elléé,und dieß gab dié Vera

la��ungzu den ge�chenktenünd unge:
\chéaktenHandwerkern,zu den Hands
wérfégrüßen und zu den "Kunde

�chaften.
y INES FS

“Dás Schenkenbei dên Handwer-
fleru „das �<#0 wohl vom Ge�chenk
als Ein�chenkénherleitenläßt, war

anfärgli<h‘ganz
“

�eiwiklig,- be�tand
tut in einem Trunk UndEinbiß, die

man-den réi�endenGi�debrüdern vore

�ezte,Wie ‘der Ritter den rei�ender
Nitrtersmann behandelte , Lounte ver

Handwerker die Seinigènnicht" be

handeln , man ahnite al�odie Klö�ter
nach, die dem Rei�endenweiter nichts
als die�es,und hôch�tensno<, wenn

ex’arm war einen Zehrpfénniggaben
Dâäßdie�eswürklih dex Fall gewes

�éni�k,bêwei�ènmehrerealté Hands
werksgrüße,welcheman in großer
Menge in Frie�ensCeremönitalpolitic
der Handwerker findet, in’ welchen es

unter andern am S<hlúßé heißt:
Llimm mir vorlieb, das Clofker
iß arm, der Brúdér �indviel,
der Abr trinkt �elb geri, und

ill 2 wün�cht
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wún�chtdir Glúck zum kicinen

Ge�chenke,Aus die�enfrühernZei:
ten, und von dle�emer�tenSchen:
ken �chreiben�ichdenn auchdie mehr
�en-großenTrinkgefäßeher, die mai

bei vielen Handwerkernfindet.
„Die Handwerker �ahenbald -den

Mußbendes Rei�ensimmer mehr ein,
und j¿mehrman �olchesein�ah,je:

Mehrmußteman �uchen�olches.zu

Hefördern„- und zu unter�tüßen,Der
Mei�ter,fäblte den Nuten, den es

ihm �elb�t:ver�chafte,wenn er gerei�t
war, den ibm ein junger Handwer-
ker oder Ge�ell„ der �ichbereits um-

ge�ehenhatte, ver�cha�te,wenn er,
in} Fâllen, wo er allein nicht im

Stande war �eineArbeit zu fördern,
auf die�en,wenn er einwanderte,greis
Fen fonnte.- Man fing.daher; an,
eigene Häu�erals Herbergen. für
�olchewandernde Bräder anzutwei�eu,
wo man ihnen Spei�eund. Trauk
vor�ezte,und ein Nachtlager anwieß+
Die einheimi�chengiengen �elb�tnah
geendigter Arbeit in Hofnung einen

wandernden Handwerker dort vorzu-
finden„ oder daß unterdeßenda�elb�t
einer. ein�prehenmôgte„, dahin ,: um

zu zechenund �ichmit die�emzu unter-

halten, gaben ihm alsdenn, wenn ex
weiter rei�enmußte, da �ieihnkeine
Arbeit geben konnten, außer freier
Zeche, eine. kleine Unter�iüßungam

Gelde, die anfänglichganz freiwillig
war, und in “jedem�ichereignenden
Fall er�tge�ammletward, und �oents

Lera Herbergen, die bald, um

e Fenmutlichzu mgehen,mit gewißen
s

Skige einer Ge�chichtezderZünfte 994
dem Handwerk eigenen.Abzeichenbes
zeihnet;:wurdew (6.

Fiagennuner�t einigean zu rä�fen,
und erlaazten dadurch.-das. Au�ehen
vielge�chicktereLeutezu �eyn,rüßms
ten auch die Unter�täßungdie �e:un:

terweges vou ihren Mitgliederners

halten hatten, (0 folgten -allmäßlih
alle Brüder eines Handwerks nach,
forderten unterweges.ebendie Unters
�iüßung,die jenegenoßenhatten,und
verlangten bei ihrer.Zurückkun�tinss
ge�ammeein größeresAn�ehen,als
fie vorher. hatten. Durch. ihre reis
fenden Mitglieder trafen -�temit- den
übrigen,ißrerArtdie Verabredung,
daß,

.

und wie �ieinsge�ammtihre
Brüderunter�tüßenwollten,machten
auch, um nicht jedesmaler�t,�ammé
len zu mü��en,undden Rei�endenin
Ungewißheitzu; la��en,0b er etwas
in die�emoder jenemOrte bekommen
würde, einen Fond. unter �ich,dazu
aus. Da �iegaberhierin oft von den
Stadtobrigkeiten, dem Adel und dev
Gei�tlichkeitgehindertwurdeu , die
Handwerkerin: eineinLande oft ein

Ge�chenkgabenund Rei�endebewire
ten konnten, da in eineni anderu die
Teritorialobrigkeites nicht zuließ,�o
griffen �iezu dem Mittel, worauf
man in jenen Zeiten �ooft gri�f,�e
ließendie�enihren Vor�aßund die
Art wie �ieihre rei�endenBrüderuns

ter�tüßenwollten , vom Kai�erbe�täts
tigen. ts

/

Aus die�emalleni�tdenn die nas

turliche Folge, daß die ge�chenkten-
Handwerker,dasheißt�olche,die ibs.

î “Feen
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ren_rei�enden-Brüdernein Ge�chenk
geben„die älte�ten�ind,bei weitem
âlter alsdiejenigendie-es nicht thun,
die er in den Zeiten-auflamen,wo

die innere EinrichtungDeut�chlands
bereits\o_be�chaffenwar „daß die
er�teUr�ache.des Ge�chenkswegftel,,
Sn zweifelhäftenFällenläßt�ichzwar
immer-annehmen, daß ein ge�chenks
tes. Hahdwerkälter i�tals ein unges
�chenftes, nur läßt�ich�olchesnicht
mit Gewißheitbehaupten,weil.eines

Theilsauch in. \pâternZeiten, wo
zwar jene- er�teUr�achenicht mehr
exi�tirte,man. aber. doch die.Sache
zur Unter�iüßung�ehrnüßtlichhielt ,

andwerkerangefangenhaben, Ge-
chenfezu geben,theils weil mehrere
Handtwerkerin einemLandege�chenkte
�ind,in. dem. andern nicht; theils
weil bei einigendas Ge�chenkuno �<ah.

immt,willkürlichund:etivasFreiwils
iges i�t,das�<_bios außU�anz

nichtaufeinfai�erlichesPrivilegium
gründet,

Die alten ge�chenktenHandwerker,
weil mit dem Ge�chenkeguchzugleich
det Um�tand.verknüpfti�t, daß ihre
Handwerksbrüder,eine längereoder

kürzereZeit rei�en,oderwie es in ihe
rex Sprache heißt,wandernmüßen,
maßten�ichbaldeinen großenVori
zug vor den AaeAtien Handwers
kern an, die nicht wanderten„ da �îe
die�efür �chlehteran�ahen,undlie:

ßen�ch,aheraus�chließlichCollegia
opificumliberalianennen, jg einige,
vorzüglichin den.Reichs�tädten,�ich
�ogarüber die�enNamen,weil �ie

und Gildew-in-Deut�chland.= 906
damit eine Unmittelbarkeitverbanden,
ein fai�erlihesPrivilegiumexrtheilen-
Alles die�csgab unter. beidènPars
theienzu vielenZänkereien,Auftreis
bereienund andernDingenAnlaß,
welcheStreitigkeiten:ex�tin die�em
Ablküroatbeigelegt�ind, 4
So wie aber wenig in: der Wels
in �einerer�tenSimplicitätgeblieben
i�t,�oging es. auh. mit die�enGes
�chenken,Man ‘machtebald Di�tincs
tionen in Ab�ichtder�elben,indent
wan anfing an. dez -Octegwo mehs
rere-Ge�eéllenund.Mei�terwaren, für
die „Wandernden.�owohl.von den

Mei�ternals von den Ge�ellen.ein
Ge�chenkzu verlangen,und-dasGes
�{<euk_in das Großeund das. Kleine
zu theilen,welchesindeßendochnicht
bei allen ge�chenktenHandwerkernges

aß. 5
SRE S8

Er�tereserhielt der Ge�elle�ofort
boi �einerAnkun�t„. und. be�tandin

�reierZecheauf be�timmteover unbes
�timmteZeit un bei elnigenHauds
werkern. in etwas Gelde,.bei andern
nicht. Die�eArt der Ge�chenkehat
�ichnicht nur bei den alten vom Kais
�erjprivilegirteaHandwerkern beibes

alten „ „�ondern.i�t,auch in neuer
eiten von vielenHandwerkern,dié

ur�prünglichnicht Ante RERnachgeahmt,und verdient�einesNus
hens wegen �owohlfürMei�ter, Ges

�ellund.das gemeineWe�en,be�tän-
digfelebalenWerde,

Si

Zit

Nieht. �o-verhältes �ichmit dem
großenoder �olennenGe�chenke,das

�ichbeimehrerenHandwerkernwieder
in,
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und Ge�ellenge�chenke
eiucheilce,und! in nichts wenigerals
in einer großenSchmau�erètbe�tand,

5¿dbei einigen:Handwerkerntof er�t

vachdein_[der‘eingewandétte*Ge�elle
14Tage_Hearbeitethatte--‘gegebe�trd,M

Diefesi�wegendevgroßenCSaie
verkülp�t| gewe�enen*Unordnungäit
und.d. Ko�tendurchden Reichs�chluß
von,1731 gätzlichverboten,wird
aberdemúntb

no< hierund'da

inDeuti�chlatLoisüitjatBHaùdibèx-
fern 3: ES,deniPapiermachèrn,Mül:
lernund.auúderi2c: jedoch[ganz im

Stillen gégeben,Bèi die�engroßen
Ge�chenken- diëeigentlichnur in Zes
chenbe�tandenent�tanden‘bldADlei UnbrdminigenUndPréllereièn,die;
da: �iedie Leutevón ihrer Arbeit ab-

hielten,den Zünften�elb�tbald lä�tig

wutden,
Mr

“

Schon vor’ die�ernReichs\chluße
baztéabahèemehrere Zunftordnun
gen die�enAus�chweifungen-vorzüigs
li< ‘in�ofernMei�ter"und“Ge�ellen
dur< das Um hauennach Arbeit

und nachdem Ge�chenkefür den Eit

gewandertenvonhieAe�eiiabgehals
en wurden , zui ge�ucht,und

fe�ae�at,theils “großdas Ges
yk �eyn‘�ollté),theilsum welche

Zeit
d

darumhachge�uc<ht;odërdarnach
gerufénwerdendurfte. Nach dem

Inhalt ver�chiedenerEOL RoN‘darfes nicht in den SRVerhindecung.derMil�terund
�ellènge�chehene

Jüúder FrankfurterSided

Skité'einetGe�c<hichte“derZüüfte __ ges

CTs�teht"‘Ésfoufein\remder
Ge�ellvor 2 Uhr nachdemOrtge�tl-
len,in ve��enErmangelungaber

Ddem Jungmei�terbei- Strafe 1 Gr.
6 Pf.�chicken:Bei den Wéißgers
berni Sach�en‘darfdie�esim Win»

té’er�tumz undim”Sonimerer�t
um‘Gibt

Uhrge�chehe)
ht man nn auf dene�tenUrs

�prutigund Ab�ichtdex “ge�chenkten
Handwerkerzurü>,nemlih ihren
tei�eudeaBrüdern: das Fortkomireti
juerleichtern7bedenfétdatti auth,
daßnoch jezt nicht alleHandwerker
ge�chenkte�ind,folglich‘esnochweni
ger damals waren, “unddaßdiejenis
gen,die es wärén,‘firleichtvonRéis
�enden,dieentwedernichtihresHands
werks waren,oder,da auchdieStädte
undder: Adelaufdem Landein den

i Ztiten"anftüget,‘deneihnen �ichaufhaltegdeHaùdwertern
Zun�twehte}Zu ribattedie�eaber
von ‘den fäi�erlihprivilegirten füt
anrüchtiggehaltenwurden , von Leus
ten die zwar ihresHandwerkstvaxen,
aber zu dien von jenen verrichteten
Gilden gehörten,um dasG-fchènt
betrogenwerden fotinten,�owird
inan �elbes nôthig.finden,‘daßdie

ge�chenktenHandwerker‘aufMittel
denkèn*mußten,der' Möglichkeitdies
�erBeétrügeretenauszuweiche,

Eine Cautel hiegegenlag ‘�chonin
der Art des Ge�chenks,‘Undwie \ols

EON erthciltwurde,üemlihbi vof-
lem Becher,dahèrdi�eTrinkgefäßeè.

dv: ‘bei mehrer Gilden den ‘Nahs
men Wilkommen führen, wo man

denn -
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denn Gelegenheithatte»nachdemedex
Becher:die-Zungeetwas: freier gelö�t
hatte, �ich-mictdemRei�eidewüber

das Handwerkzu unterhalten: um zu

�ehen,0b er wirklich zum Handwerke
gebórte,Aus eben dem'Grunèée,um

iemlich-den Eingewandertener�t:ge:
nauer kennen zu lernen, fonnte bei
mehrern;Gilden Niemand das große
Ge�chenkeher erhalten, als bis ‘er

14 Tagegearbeitet hatte, [iti 688

2 Da -lezteres aber bei dem kleinen
Ge�chenke:nicht thunlich-: war, (0
mußte man auf andere:Auswegèdeu

fen, und erfand nun die Handwerks:
grüße„-welche-ausgewißen:be�timme
ten Formeln: und Worten be�tanden,
die der: ankommende; ohneFeblerher:
�agenmußte„und die-daßer : �ehr
heimlich.gehalten wurden}
Man fand inde��enbald, daßauh
dießeGrüße nichthinlänglichwaren,

theils weil �olche:leichtJemand aufs
gefangenhaben konnte, theils weil
man au �olchendie ge�coltenenun-

ehrlichen und ge�himpften,nicht er:

kennenkonnte, und dahererfand man

ein drittes Auskunfesmittelnemlih
die

Kund�habeneSAE ERRE ie
eO

Die�e�ind‘nichtsanders als eine

Nachahmungder in der Kirchevon
Alters" het “gebräuchlichenliteratum
förmatarünr,**wé�<edie rei�enden
Chri�tenbüverünbGei�tliche,ach:
dem die Keberimnathereiin der Kirche
anfing, und die noch in die�emJahr:
hunderte in der römi�chen"Kitche g&"
bräuchlichwaren, von ihrenBi�chöfen,
Gei�tlichenund Gemeinden bringen

2 ¿ud Gilden in’Deut�chland, 910

mußten,wenn-�ieanders die:Wirkune
gen und Zeichen kirchlicher:und: brls
derlicher-Gemein�chä�tgenießen„(und
in-�olche-aufgenommen.werden"wolle
ten. \ Da in jenea; Zeiten nur} die
Gei�tlichen�chreibenfounten, und-�ie
daher.allenthalben:wo, die�es-nöthig
war, zugezogen: werden mußten, au
die�eszuweilen bei- den -Handwerkszus
�ammenkünftenvorfiel,- �o�cheintes
feinen Zweifelzu haben , daß�owohl
die�eKund�chaftenals auch.dieGrüs
ße, deren Juhale zu oft, wie. {chon

obenangefäherti�t,von der Be�chafe
fenheit i�t,als wenn ein: Clo�terbrus
der ihn dem andern geben �ollte,¿von
der Gei�tlichfeit|denHandwerkernane

gegeben,und von die�eunur na<- und
nach anders: und. den Um�tändegee

_ mäß _modificirt �ind;�owie denn
auch überhauprbei den“mehre�ten(er;
laubten und unerlaubten Handwerkl'se
u�ancen,alsbeim Schelten,--Au�treie
ben 2c. die ‘deutlichenSpuren, daf
das pâb�tliche.Rechtdazu die Verans

la��unggegebenhat, nicht zu verles

a N

ne

Anfänglichrourden die Ko�tendex
Ge�chenkevon den Mei�ternallein ges
�tänden,‘in der Folge von Mei�tern
und Ge�ellengemein�chaftlich;in neus
ern Zeitenqedar ae

abet!bei den
mehrtenHandwerkétnfa�talleinvon

den Ge�ellenge�tanden,da bei de
jebigen deut�chen“Verfaßung�tefi
allein den Vortheil davon haben, und

halten die Ge�ellenda, wo �iedie
Ko�tendes Ge�chenksallein tragen
mü��en, aufs höch�tejährlichnur eis

nen

4
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Zu�chuß“im?allgemeinenausder

Mei�terlade,iini
& Nacürlich' warén in jener Zeiten
alle Jui�teumentebei weitém theurer
als jéßt, auch wenn �ieneu ange�chäft
Werdënmußteèti,bei weitem�{<werer
zu-bekoüinienals déxmahlen,manchè
waren dahéë!für einzelne’Mitgliédér
der“Zunft)"Vorzüglichwenw fé von
der Axt waren, daß �ienicht oft’ge:
braut würdén;,zu theuer, Mehrere
Mitglieder;'ja oft ganze Gilden �{af:

ten {aus die�erUr�ache�olcheges

meii�chafelihan, erwarben �ichzum
Aùufbewahren

“

dér�elben: eigene Ge-

bäude; hatten die�eRaum genug, ‘�o

hieltéñ?�ieauch in �olchenihre Zu�äin-
menkünfte,hoben in* �olchen“ihre
Caßé;"Atchiv,Documerite,Privilei

-gienuid dergleichenauf, und �oents

�tänden?dieGildehäu�eroder Stahl-
Yadéns,

ih

NICEA ‘

Kaum war’ inde��en‘das Hand-
webtlswe�enzu einigemFlohr gekom

Die Fort�egungfolgtkünftige

e

Ar

Skigéeiner Ge�chichte‘té Zünfte1c. 912

men�owarewdie] Kai�erA diejes
nigen„die?visHäntwviekeritittiei
unterdrücken�uchtèn,Nicht‘kurKae
�erFriederichdèr LI’ gab dagegen bei
�eineni"zweitènRöômerzugeauf dè

roncali�chenGefilde Ge�eße,�öndern
auch Friederichder Il; und! �einNachr
folgèr!Heïarih''der VIL. “Det-Häupté
grund| hierzu lag ©daríg, weil die
Zün�te.�ichzu' viel An�ehenver�chafs
ten und veranlaßten, daß vas: �tädte
�che’Regiment -allmählignach“ihren
demoétati�hen""Gildenverfäßungei
modificirt ward) welchesdein Shy�terié
der fai�erlichèniAlleinhéert�<aft�ehë
züwidérwar. Dié Kai�erhoben dae

her an mehrernÖrtendie Gilden und

Brüder�chaftènwieder äuf , allein gee
wöhnlichwenn! dér!'Vorfähr‘�ieaufs
gehobenhatte�o �tellté�téder-Nach-
folgerwieder: her. "Die�entBei�piele
der Kai�erfolgten dènn ‘auch - eini
zelue Landesherren,vorzüglich!die Biz
MOn EL TOAS MICHE

07 furtiea
Ff

DEAechtesRezept gegen die Hypochondrie,
Ft e��egut, ¡trinkegut,�chlafegut
AT UOD,dochbefindeih mich nicht
gut, brumteein�teinbypochonder�cher

Gouverneurim Paysde Vaud gegen

�einenArzt. - MeinHetrantwortete
die�er, Sie e��enzu gut, trinken zu
gut und �{lafen:zugut, und. darum
befindenSie �ichniemalsgut.

Y
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TE » den20fen:Julius1795.
StikeeinerGe�chichtederZünfteud Gildekin Deut�chland,

Eig:Beltrag zu dem.im 5ten Stück des neuen hanndveri�chen-

&

ai�eFriedrichjasderRächs:
‘�tadtGoslàr7219. das Pri:
‘vilegium,daßin der Stadt fei

nieandere Zunft �ey�ollte,als die dér

Münzer,ükid'die�enür aus der Ur�ache
üm auf fal�cheMünzenAchtzuhaben.
Sein Sohn der rômi�che:KöntgHein-
ri der VIL.�tellteauf des Vaters Be-
fehl r 223. alle Zün�teda�elb�tmit Aus:

�<lüßder Wagner und Webèr wieder

her. Ebertdie�erHeinrichverordnete
durch diévielen unermüdetenVor�tel:
lungen der Für�tenbewogenauf dem

Reichstage zu Worms 1231. daß
keine Stadt und kein Ort Zünfte zu
errichtenvermögend,�onderu�te�olche
gänzlichabzu�chaffenverbunden �eyn.
�ollten:

“

Kai�er“Friederich“erneuerte?
_ da�elb�t1232. die�esEdict, und ver-

uichteteohne Ausnahmealle Zünfte,
Dem Bei�pieledes Kai�ersfolgteder

Bi�chofvon Worms Heinrichder 1.

1233-/- Und hob da�elb�tzur Beguems
lihfeit der Käuferund Véckäuferalle

Brüder�chaftenauf, Der rômi�che

Magazinsvon ER Rahre enthaltendenAu��ate,
ciareSEE _(Fort�chung:

Ls

KönigWilhelmvon Höttänd*�teftée;

1252, ‘die Gewand�hneidergilde‘zu
-

Goslar wieder her,�elte�ewiederum
in ihrevorigenGerechk�ameund Freis
heiten;und ‘be�tätigteihr das Recht,
daßNiemand als �iebefugt�chn�olle,
wollene Tücherund Futtér auszus
�chneiden,ein Recht, welchesdie�elbe
noch bis jeßt ausûbt, und wodur<
fa�talle Tuch : und Zeugmacheraus

der Stadt gejagt �ide

Rudolph der er�tehob 1275. ¿u
Goslar durch die Be�tätigungder

Urkunde Friedrihs von 1219. alle
Gilden wieder auf. Da inde��enzwi-
�chendem Magi�trateund den Gilden
ein �chrweitläuftig.r Streit ent�ians
dén war, �ó�tellteer �ie1290 �ämtlich
wieder her, und trug dem Richter in

Sach�en,Gräfen von A�chersleben,
und OttoFür�tvon Anhalt auf, die�e

Streitigkeiten beizulegen,welchesauh
glücklichge�chah.

Wo �ieindeßenblieben , da hoben
�é�ichdenn auchdurchdie�epartiale
Mmm Bes

Sa 77
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Bedrückungno< mehr, und gelange
ten’ zum Theil,zú.großenReichehü-!
mern, Die�erReichthummachte,
daßdie eigentlichenalten Bürgeroder
der �tädti�cheAdel in einigenLändern
und Oertern fichallmähligdur Heis
rathen und durch andere Verbindun:
gen mehr an �ie�chloßen,ja �ogar
�elb�tanfingenHandwerkezu treiben,
welchesdie Folge hatte, daßdie Búür-

ger gänzlichvon den Turnirènaus:

ge�chloßenwurden.,- Jn andern Städ-
ten wo �iemehr gedrü>t wurden,
glückteihnendie�eVerbindungnicht;
und-in die�eni�tbis jeßt-nochbe�täns
dig mehr

-

oder weniger eine Kluft

pi�an
dem �tädti�chenAdelund-den

ewerken gebliebbm
__Jene-Verbindungenerregten, zwis
�ehenbeiden PartheienZankund Mißs
gun�t,welcher bis zu Thätigkeiten
ausartete, So wohl der Adel als die
Bürger und Gewerke�uchten�chzu
ver�tärken, jene durch das an �ichzies
hen-ihrex Knechte und Dien�tmannen,
die�edur< Verbrüderungen, Ver-
bindungen und Zu�ammenver�chwös
rungen, Durch Li�t,Ge�chenkeund

Be�techungengewannen doch-.anmeh:
rern Orten die Gewerke�o�ehrdie

Oberhand, daß�ich�elb�tKai�erauf
ihre Seite �chlugen,und Verorduun-
gen zu ihremVortheileergehenließen,
wodurch oft tandesherren und: Bi:
höfe um ihre Rechtekammen,

Durch die�enKampf, der im all:
gemeinen am Ende doh �ehrzum
Vortheil der Gilden aus�lug, ge:
wonnen die�eunglaublich,�ie�tiegen

SkißeeinerGe�chichte"der Zünfte

zu.dér größtenEhre und zu demgrôße

916

ten An�eheiii den Städten,und die
wohlhabend�tenTARdteiecile:
Bürger fingen immer wehr und

mehran, nicht ferner Bedenken zu

tragen, �ichmit Handwerken abzus
geben; undihre" Söhne und Töchter
mit Handwerkern zu verbinden, und

bei allemReichthum.�olchevom Vas
‘ter auf den Sohn fortzu�eßzen,wel-

<es �ehrviel zur Verbeßerungaller
Gewerke beitrug. Jhr Ehrgeißhatte
inde��enuun auch keine Schranken,
�ieverlangten nicht blos am Stadtrés
gimente Theilzuhaben, �ondernwolls
ten �olchesoft:alleinführen,ja zu den
er�tenEhren�iellenim. Staate zugës

la��enwerden; und wollten-den - biss

herigen�tädti�chenAdelganz verdräns

gen, ja in einigenStädten ihn �ogar
aus den�elbenverbannen. i

- Was den Antheilan dem �iädti-

�chenRegiment anbetraf, �o�ehten
�ie�olchenin mehrernStädten durch,
in andern: vorzügli in �olchen,in
welchen�iedurch âltere kai�erlichePris
vilegienvon �olchemausze�chlo��enwas

‘ren, �ehtees blutige Händel,wobei
baldder alte Magi�trat,bald die Gils
den den: Kürzernzogen , und wobei:
geineiniglicheinige das Lebenverlohs
ren, So wurden z. E,:1220 in

Braun�chweig10 Gildemei�terges
hangen , einer enthauptet,- und einer
den ehen das Schick�altreffen�ollte„.

entfloh; und in Magdeburgwurden

1301 eben �oviele ófnelih au�den

Markte verbrannt. AehnlicheHändel
waren 1224: ind 1269, zu Würzs

burg»
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bürg. Da w&dis Zünfte dén Kür:

jernzógen- wurdén�ieimmer mehr
niedergedrä>t,Und den �tádei�chen
Magi�kratsper�onenuntergeordnet,
welchedenn auh'zumTheil, uri hier:
bei récht�icherZugehen, vom Kai�er
und ‘Landesheren*eigéhe Privilegien
über die�éAbhängigkeit�ichertheilen
ließèn. Herzog Johann der 1. ver:
órdnete 1306),daßzu Brüßelwider
des Senats Willen die Zünftekeine

Zü�amuienkün�téhaltenfollten, ©
_* Kai�erCátl der [V. verlieh1376
dem Bi�chofCino’zu Trier die Be:

fügnißdieZünfteund Brüder�cha�ten
fowohl ‘als detenWilkühr nach Er:

fördernißaufzußeben, und zu ver:

deri.

Jn andern’ Städter“�uchten
“

die

sandeshéerrnbeiden Partheien aufzu
helfen, �chloßen‘zwar gewöhnlichdie

Gilden von dem Stadtregimente aus,
gabendie�en abee dagegen andere

Privilegien, z+ B. daßKeiner Bürs

ger der Stadt �eynkonce, ohnenicht
auh in eine Gildé'zugehören, daß
auf dem platten Landein einer gewi�:
�enEntfernuag von der Stadt �ich
feine Handwerker“niederla��endurfs
ten, daß géwißeHandwerkeauf dem

platten Landegär nicht getriebenwers

den durften , daßihre Gildenhäu�er
von Abgabenfrei �eyn,däß keine

fremde Arbeit in der Stadt zum Vers

käuf herumgetragenwerden �ollte,
und dergleichenmehr. Und um �ie
zu überzeugen, daß man würklichdie

Ab�ichthätte, ihnendie�eVer�pre-:

chungenzu halten, �o-gabmau nun-

mehr fa�tallen vom Landesherrnaufs
nèue- be�tätigteGuldèbriefe,die die�e
Perioilegiennamentlich enthielten,das

ber jekt”die mei�tenSildebrle�eder

Zünfte im *

nördlichenDeut�chland
aus. deiii x3ten und 14teu Jährhuns
dette herräßren. Jun “

�üdlichen
Deut�chländerhielten�iedie landes
herrliche Be�tätigunggrößtentheils
viel �päter,�o i�tz. ES. das älte�te
Bei�pieleiner Zunft in Schwaben,
die der Trompeterund Spielleute vorn
Elí(aßund Schwaben,welche�ichunt
dás Jahr 14583. vom Graf Ulrich
vem -Vielgeliebtenzu Würtenberg
Zunftrechtgébenließen,und ihre Zus
�ammenkünftneb�teiner Lade zu

Stüuttgardthatten. «As

Die Screitigkeitenzwi�chendem

Magi�tratund den Gilden wurden

hierdurchzwar zuweilen auf eine Zeits
lang ge�tillt,leinesweges aber geßos
ben , �ondern�iedauerten das ganze
r4te und 15te Jahrhundert hindur<
fort, und mehrereGilden in mehres
ren Städten brachten es nunmehr
dahin, wohin fiees ín den vorigen
Jahrhunderten nicht hatten bringen
fönnen.

O

Soertheilte 1345 Markgraf tue

dewig von Brandenburg mehreren
Gilden zu Stendal denZutrit zu den

Raths�tellen,indem “er verordhtiete,
daß in dem Rathe da�elb�talle Jahre
zwei Gildebrüder aus der Gewands

�chneidergilde, zweiaus der Kramers

gilde, einer aus der Kür�chnergilde,

einer aus der Gerber: und Schuhma-
<ergildé, und 2 aus der geinetnen
Mmm 2 Bürger:

u 2
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Bürger�chaftgewähltwerden �ollten,
Eben die�erLudewighatte 1335, den
Knochenhauern zu Prikwalk das

Zunftrechtund. die Befugnißdie vers

nún�tig�tenunter �ichzu Gildemeis
�ternzu erwählen,ertheilt, Ein glei:
hes, in Ab�ichtdes Zutritsinden
Magi�irat,�eßten13683, die Gilden
¿u Augsburg durch. Andere hinges
gen brachtenes durchihre Wider�elz-
lihéeit dahin daß�ietheils aus den

Srâädtengejagt wurden, wie es 1431+
der Münzergildezu Geslar. erging,
von welcher zwei in der Stadt, und

©

zweiaußerder Stadt enthauptet, und
die übrigenauf ewig verwie�enwurs

den, theils alle Gildegerechtigfeitvers
lohren , und ein jeder ohne allen
Zwang frei. arbeiten konnte, wie �ol:
<es 1364. zu Wien und fa�tum
eben die Zeit in mehrernStädten in

We�iphalenge�haþ, Sohac bis

jebtz. E, die Scade Bochum in dier

�emKrei�e,die von allen Arten Hande
werkexn und deren Ge�ellen:io ihren
Mauern faßt, blos eine Gla�ergilde,
die allgemein in der Provinz i�,�ou�t
kann jederfrei �einGewerbetreiben,
und hat keine Gilcen womit er_ �h
abzufinden braut. j

_Jn: andern Scádten wofle die

Theilnahmean der Regierungnicht
dur<)�ebenkonnten , ward ibnen wie-
derhole als. eine Ent�chädigungdie

Bewachung:des Magi�trateuad der

Stadt anvertraut, zu- welchem.Eude
fie ihre eigene Officiersund ibreeù
gene Rü�iung,auch die Erlaubuiß
arhielten.�chzu gewißienZeiten.ig den;

Skite einer.Ge�chichteder Zünfte 9260

Waffen üben zu können,und Behuf
die�erUebung einen Beitrag aus den
Stadt , ja�ogarLaudesca��enforden
zu.dütfen->=1 reytee�ne

Am �treng�tenverfuhr „dieHan�a
mit. ihren.Handwerkern.Wenn. ein
Gildebrudervon einer Han�e�tadt�ich
in einer andern niederla��enwollte,
�omußteer , eheer als Búrger aufs
genommen ward, (o wohl.vom Alts
mei�terals der. Obrigkeit.des Orts ;
wo er �ihvorher aufgehaltenhatte,
ein gutes Atce�tatvorzeigen„ feblten
ihm die�ebeide, oderauh nur eins
der�elben, �owurde er niht zugela�s
�en, Eben �o:wenig:durfte auch ein
Mei�tereinenfremdenGe�ellenin Ars
beit �cßen, ohneihn vorherer�t.den
Altmei�terz und

.

Morgen�prachsherrn
anzuzeigen, „Ward.er alsdennanges
nommen „�oward er auch ohuejener
beiderEinwilligungnicht wieder gus

der Stadt gelaßen.  Urberhgupt war
die Policei der Han�egegen ihre
Handwerker�ehr�charf,da es aber
in den Hay�e�tädten�owohl fürMeis
fierals Ge�ellenbe�tändigeArbeit
gab, und:�olchegut bezahltwurde,
fo fonate: �le_es-�eyn,ohnebe�úrchs
ten zu wú��en,daß,esihr wegen ihrer
in Rüc{�cht.der damaligen Zeiten
übecmäßigenStrenge: an Arbeitern
�ehlenwürde; indeßener�treckte�i<
die�eStrenge niht auf alle Hands
werker in gleichemGrade, fondern:
äußerte�ich:vorzüglichnur auf. die -

deren Arbeit mit ihremHandel.inuns

mittelbarerVerbindung�tand,wohin-
dezvorzüglichdieWebereigehörte,

0
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von deren Ausdehnungin einzelnen
Städten in den damaligen Zeitenman

jezt kaum einenBegrif mehr hat.
Die Stadt Lôewen hatte 4000

Tuchwebermei�terund 15000 Ge�els
len, Stendal hatte 600 Weber, Göt-

tingen hatte 800 Draponiers, oder

fein Tuchmachermei�terund Ge�ellen,
eine Grobtuchmacher» oder Weber -

und eine Arrhasmachergilde. Soe�t
�chrieb�einenWollenhandwetkern ei

gene Ge�eßze.in Ab�ichtder Arbeit ,

Güte und Be�ichtigungoder Schau
und Verkaufder Tücher vor; die

Schranken zwi�chenjeder Art von

Wollen : Fabrikanten, und zwi�chen
die�enund den Kaufleuten. guch den

ex�tenVerkäufern der Wollwaaren
waren da�elb�tgeuai be�timmt,�odaß
Feiner dem andern in.der für ihn be:
�timateuArbeit zu nahetreten konnte,
und durfte. i

/

Die �tärk�teAnzahl der Zünfte
fand �i<in die�emund im folgenden

Seculo bis zum Verfall der Han�ain
Brüßel, Das Tuchmacherhandwerk
machte ein be�tändig�ißendesAmt
aus , das aus zwei Decanen und acht
Bei�ikernbe�tand,und. worin. die

Hälfee�tudirteund graduirte Per�os
nen waren, Außerdem Tuchinacher-
gewerke waren. die Waffen�chmiede
und die Tapetenhäntlèrvon 52 Zünfse
ten, die die-Stadt_ hatte, die vors

_ nehm�ten,manche Gilden waren #0
�tarkbe�ekt,daß.�le�ichnach Nati
onen eintheilten, wie denn z. E. die

ebenangeführteTuchmachergildeaus.-
8 Nationenbe�tand,woyonjede eis

_ und Gildenin Deut�chland; 922

nen -Bei�iber,und die�ewieder die

Decane wählten jj
Eine gleiche Anzahl Gilden. hatte

auch die Stadt Antwerpen, in wels

chendie Schiffer und Kramergilde die

reich�tenund an�chnlich�tenwaren
er�terehatten ein ungeheures Vermöse

gen an Schiffen und Schiffsmaterias
lien, und waren im Stande die größs
ten Sntreprie�enzu unternehmen, Sie
ließen ihre Schiffe nicht blos dort,
�ondernin -allen Welttheilen bauen ;

hatten in Rußland, Schweden , Dans

zig und mehrern andern Orten angee
�ehenegreße Comtoice Behuf. Ans
kaufung der erforderlichenMaterias
lien, Sie �@zloßenmit Königenund

Für�tengroße Contracte niht nur

behuf Lieferung eigzelner Schiffe,
�ondernganzer. Flotter mit. allem Zus
behôr, Sie mochtenmit den übrigen;
Gewerken vorzüglichmit den Beckern
deren es an die zoo gab, mit den
Schlächtern und andern Contracte,
behuf Lieferung des Korns, Vieh
und’ dergleichenaus dew Auslande,
und nahmen ihnen ihreWagren gab,
und verführten�iein alle Welttheile,

_Es war -eine Zeit wo die�eStadt
440 Gold�chmideund Juwelier, und

103 Bildhauer hatte.
Die Zahl dee Zünfte war übers.

haupt in den niederländi�chenStäds
ten �ichziemlichgleich„ undbeliefch
mei�tin allen auf 50 bis 60, wenn

gleich die Zahl der einzelnenGlieder
der�elben„ �ehrver�chiedenwar, Ers

�teresrührtedaber, weil: die Hands:
werfe�eisdemDruk,den �iehatten

leiden
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leiden müßen, �h immer näheran

einander �chloßen, und es vortheil-
haft fanden, in einer jeden Stade ein

Gewerke zu haben.
Mehrere der�elbentheiltenih da?

her in �tädti�ch- Provincial: und Lans
- desgewerke, �odaßdie �tädti�chenun-

“

ker den Provinzialgewerkenund die�e
unter den allgemeinenLandes gewerken
�tanden. Yu die�erVerfaßung lag
dêér Grund, daß, wenn einzelne Ge:
werke _ angegriffen wurden , alle der

Art einer Provinz ja o�tvon ganz

Deut�chlandgemein�chaftliheSache
machten, Mehrere die�erallgemeinen
deut�chenLandesgewerkewaren in

Frankfurth, Ulm und Augsburg,
überhauptdie mei�tenin dem �üdlis
chen Deut�chlande,und in Reichs-
�tädtendie �ichgrößtentheils- der

Herr�chaftihrer Landesherrnentzos
gen hacten.

“

Jegrößerdie�eVereinigungen wur-

den , de�tomehr Mißbräuchenwaren

fie ausge�eßt,de�tomehrUnordnun-
geú ent�tandenaus ihnen, und die
zum Théiläußer�trohen Mitglieder
nahmen�ich,ge�tüßtauf den Beis
�tand�owohlihrer, ja wenn es nôthig
war, aller Gilden,Freiheitenheraus,
wobei die übrigenMen�chencla��en,
und das Ganze leiden mußten.Das
gering�teUnrecht,das nach ihrerMei,

nung ihnen ge�chah,brachte �iezum
Au��tande,dié �ichoft �ehrblutig en-

digten, 5

y

Man mußtedaher im 16ten Jahr-
hunderte mit Ern�tdarauf denken,
diefe MißbräuchedurchPoliceige�eße

Skige einerGe�chichtedéiZünfte 924

zu heben, uud �o�ehrauchdieHan�a
�chonzu flufea atfing, und �ogroß
die úbrigenMikbräuchewaren , Vie
bei der�elbenherr�chten, �ofehr ging
fie do< den Reichs�tändenin die�em
Stücke mit gutem Exempelvor, Sie
verordnete däher 1549. aufs neue

ausdrüEiich; daßalle Handwerksmeis
�ierihre Ge�ellèn/�ofortals �te�olche
angenommen hätten, dem Morgens
�prachherrnanzeigen �ollten, damit
man b-�tändigwüßte, aus was für
Leuten die Gewerke be�tünden.“Kein

Handwerker �ollteohnePaß aus einer

Han�e�tadtin die andere �ihbegeben,
noch �ollteer irgendwoohne ein �ols
ches Zeugnißangenommen werden.

Der Churfür�tzu Brandenburg
erließ1541. eine eigeneVerordnung,
wodurch alle Handwerksmißbräuche
und nameutlih das Schelten, Aufs
treiben und Zutreiben der Ge�ellen
verboten ward.

Dadas Au�ehender Kai�erbereits
zu �ehrge�unkenwar, áls daß eine

bloße kai�erlicheVerordnungdiefen
Mißbräuchenhätte�teurenkönnen,#0"
ward durch cinen Reichsab�chiedvon

T1551, den Obrigkeitenaufgegeben,
daß�ieden Handwerkerndasjenige-

was in der Reichspoliceiordnungre-
�pectuder�elben, der Mei�ter,Ge�els
len und Jungen verordnet wäre,vore

le�enund ‘anbefehlenla��en�ollte,
der�elbengenau nachzuleben,
Reichsab�chiedvon 1 5 59, wiederholte
dies, und außerdemverlangte er das

Ab�chaffender um�chauendenGe�els
len, weil die�eunter A

Te:

x

Der

N
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fár 'ißre Bräüder�chaftnach Arbeit

umzu�ehen, be�tändigmüßigherums
liefen,’ und allerhandUnfug trieben;
�tattderen�olltezu die�emBehufe in

jedem Orte eine Per�on:aus dem

Mittel? der Gilde: von: der Obrigkeit
be�timmtwerden ; an die �ichdie Ar-
beit �uchendenGe�ellenwênden�ollten.

Die�enVerfügungendes ganzen
Netchs folgten einzelneStände, und

vorzüglichdie Reichs�tädtenah, weil

�iezu �chwachwaren , Auf�tändender

Handwerker, wenn �ieeinmal ange:

gangen waren, zu begegiten,und �ie
�olchedaher in der Geburt er�ticèn
roollten , da die Crfahrung �iebelehrt
hatte, daß,wenn �iefich an die be:
nachbarten Für�tenwandten, ihre
Fréiheit mehr oder minder darunter

litt. So wurde auf dem Städtetag
zu Ausburg 1566, ein Ge�eßge-

macht, daßdie Ge�ellenund Jungen,
die wider Willen ihrer Mei�teragus

der Arbeit gehenwürden , in keiner

andern Stade geduldetwerden �oll
ten, und daßin dem ihnenzu ertheis-
lenden Atte�tatoder Kund�chaftaus-

drücklichangegebenwerden �ollte,bei

welchemMei�ter�iein Arbeit ge�tan-
den hâttên:15727 machte die Han�a
das Ge�eb,das für alle Han�e�tädte
verbindlich war, - daß kein Gewerk

�eineAmtsbrüder und Ge�ellenohne
Gen:hmigung der Obrigkeit �trafen
und daß überhauptkein Gewerkohne
deren Vorwi��enin �einenGildebrie-

fen und Documentca etwas verän
dern, oder neue Verfügungentreffen
�ollte,Ferner�ollten�ichmehrereGes

“und Gildenin Deut�chland; 926

werke ver�chiedenerStätte in inem
dritten Orte nicht ohne\{riftliche Er-
laubnißjeder Ortsobrigkeitver�amm-
len. Von eben die�emJahre finden
�ichdie er�tenSpuren daßvon Obrige
kelts wegen bei Streitigkeitender Gee
werke unter �ichan den Orten wo

Provinzial - und tandesgewerkewas

ren, wegen der Einrichtung anges
fragt, und von ihnen Parreres einges
holt wurden. Jm folgendenJahre
wurde auf- dem Städtetag zu Eslins

gen von den Scädten ein “

eigener -

S<hlußwegen der ge�chenktenHands
werker , in wie fern ihnenetwas zu
verabreichen wäre, gefaßt, �olcher
Séhlußauh 1576, zu Regensburg

Dureh den Reichsab�chied*von
1594, ward ix Ab�ichtaller Hands
werker der Un�ugverboten , daß klein

Mei�terfür Jemanden zu arbeiten
aus dem Grunde �ichweigern �olle,
wil bereits ein anderer Mei�terfür
ibn gearbeitethätte. Auch ward in

eben die�emNeichsab�chiedemehres
rem Unfuge der Ge�ellenge�teuert.

Im Jahre 15954 wurden vom

Churfür�ienzu Sach�endie Färber
angewie�enihr Landesgewerkfür ganz
Sach�enzu Leipzig, und die beiden

Provinzialgewerkezu Dresden und

Zwikau zu haben.
Jm 17ten Jahrhunderte, in wels

em die großendarin vorgefallenen
Kriege, und die vielen Neligions�treis
tigkeiten theils die Aufmerk{amkeit

des Kai�ersund der einzelnen Reichss

�tändevon den Handwerkernabzogen,
theils

e
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theils fiebewogen , auf die�esodéèrjes
nes nicht zu achten , ent�tandenunter

den Handwerkerneine MengeUnords

nungen und Streitigkeiten, die oft
�ebrbô�eund allgemeineFolgenhâts
ten haben kônnen. Ju mehrerendeuts

�chenStaaten und Städten erfolgten
zu ver�chiedenenMahlen bald ein alls

geineinesbald ein partiellesAuf�tehen
der Handwerker, als z. E. in Sachs
�en,in Hamburg, in Jena zu dreien

malen, und in Augsburg. E

Schon bald na< dem we�tphäli:
�chenFrieden ward 1654 im jüng�ten
Reichsab�chiededie�emUnwe�enzu

�teuernge�ucht,welches zwar auf
kurze Zeit würkte, wovon aber der

Erfolg von nicht langer Dauer war.

Kaum war daher allgemeineRuhe,
�odachte auch jever Reichs�tanddars

auf, die�enHandwerksmißbräuchen
abzuhelfen,und für die Zukunft vors

zubayen. Mehrere Reichs�tändeers

ließeneigene - Gildereglements, und

Skike eiter Ge�chichtedér Zünfte 928
man fing: überhauptàh, ihre Anges
legenheitenaus einem andern Ge�ichts

_puncte anzu�ehen,und fie daherans
ders zu behandeln,

:

Man �tellteeine allgemeineRevs
�ionaller Gewerke und ihrerEinriche
tungen an, ‘man zog �ie‘Unter�trens
gere obrigfeitlihe Au��icht,und
�chnitihnen alle Gelegenheitab, oßne
�olcheZu�ammenkün�tezu halten, und

verbindlicheSaßungenund Schlüße
zu. machen. Man be�timmtevon Obs
rigkeits ‘wegen und überliéß�olches
nicht mehr den Handwerkern;wer in

jede Gilde aufgenommenwerden �ollt
und konnte, was der�elbedeßhalbfür
Præftanda zu lei�tenhâtte, wer ein

Handwerk lernen fönne, ‘und wie

lange, ob und wie lange ein Ge�ell
wandern �olleund dergleichenmehr,
re�ervirte�i<“au< von alle diè�em
mehroder minder Di�pen�ationenza
ertheilen-

:

è
5j

Der Schluß folgt künftig»

Ret Anfrage.

E° hat Jemand �chonver�chiedene:
mal in Büchernvon Victalien-

- brüdern gele�en, es hat aber niemals

dabei ge�tanden,wer�iegewe�enfinde:
Man wün�chetes daherdurch diefe
Blätter zu erfahren.

Dru>febler. _ Jm s5ótenStk die�esneuen Magazinsvon die�emJahre, Pag;
888. in der 18fen Zeile von unten

_der 8fen Zeile �tatwurden, waren.
“*

auf licß �tatwaren, wurden, und in
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Y léHandwerkerver�äumtenin-

‘de}énauch”nichts , in klei-

D

nern Städten,“ugd' nament-

lich in den Reichs�tädten/“ die�enheil:
�amenReformenentgegen zu arbeiten,-

“und �ichgegen�ole für die Zukün�e
-

‘zu �ichern,So zwangen in den Jah:
ren 1682, und 1691. die Gilden den

‘Magi�tratzu Goslat , ihnen zu ver:

‘�prechen,daß�ie�ieit ihrenAxtikeln

und Willküßren�üßen‘und nie be:

einträchtigenwollten.

Mei die�enUm�tänden,da man

“nichtvon Seiten aller deut�chenStags
ten den Misbräuchen bei den Gilden
mit gieichexStrenge zu begegnen�uch:
te „ gereichte denen „ die �olchesthas-
ten, die Strenge oft zum größten
Nachtheil, indem �te�olcheaufshôch-
fte nur gegen ihre Landeskinderan

wenden konnten, da diefremdenHand»
werker die�eLänderentweder gänzlich

- mieden, mithindadurchoft ein Mans

gel an Ge�ellendie�eroder jenet Art

eúf�tand,oder wenn �ie�olchebe�uchs
ten; ‘�ofortals etwas nicht nach ihs
‘xem Wun�cheund Willenging, aufs
‘�tandenund weggingen- 1

Bei dem be�ténWillen kam man
‘al�oim Grunde nicht weiter als vors

‘her,
her,

und die Misbräuchebéi den

Handwerkerndauerten no< in die�em
“Jahrhuadertevor wie nah fort, würs

den auch no< längerfottgèdäuerthas
“ben,wenn nicht ein im Jahre 1724.

in AugsburgvörgefallenergroßerAufs
“�tandder Schußküechtedem ganzen
“deut�chenReiche die Augen géöfnet
hätte. Man �ahnunmehr mié héls
len Augen, daßbei der in mehterein
Betracht gewiß-nüßlichenEinrich-
tung der Gilden für deren Aufhebung,
ungeachtet�ieeinmal ein málum ne-

cellarium geworden�ind,�omancher
ohneKenntnißder Sache eifert,no<
viele Misbräucheherr�chten,diedur<
landesherrlicheVerordnungen éitizels

“ner Réichs�tände�ichnicht hebenlie�s
Nun �en,

SL



�en.Es kam daher H,
den Jahren

173% fund.17314 èr_auf dem.

Räichstagezu egeturg zu einer

weitläuftigenBerath�chlagung„ und

unterm 16ten Aug, 1731, zu einem

förmlichenNeiché�chlu��e,dex durch
ein fai�er�ichesSdict- im ganzen Rei
he bekannt gemachtward.

__ Die�erReichs�chlushalf vielen bis:
‘herigenMisbräüchenmit gutem Nuze

 zen'ab, er ließ aber doch noch vieles

Übrig, das- theils dur den�elben
"nicht deutlichbe�timmtward, theils
“nochimmer einer Ab�tellungbedurft
y

So heil�ambei allen’�einenMäns

geln die�erReichs�chlußfür das ganze
Neich-war „#0 gingen demungeachtet
ein Paar Jahré bin, cheer gehörig
¿publieictward, wie denn �olchesin

:Dber: undNieder�ach�ener�tim Jahre
1733+ ge�hab,

-

Jn manchen Reichs-
¿�lâdrenunterblieb die�ePublication
¿�ogargäazlich, unddie. Misbräuche
¿Hewannen in, �olchenwiederdiz Ober:

„band„#0, daß,Kai�erFranz 1. �ich
genöthigt.�ah„im Jahre 1764+den

reichsf�tädti�chen.Obrigkeiten-anzube-
Fehlen „ daß�ieberichten �ollten,ob

und in wie weit das Edict iù Volk
Î

OL as inmiFebruar

Sfige einet;Ge�chichte;der Zünften 932

ziehunggebrachtwäre; au wmJahre
117715 eim. anderweitigesRäghsgut-
achtenan den Kai�erwegenAKel-
lung ver�chiedenerMisbräucheer�igu
tet’ werdenmußte,

JenerKai�erlicherBefehl bewürktei

denn! auch bei mancher Reichsftadt
�irengere. Beobachtung des Edicts -

bei mehrern aber niche, Man würde

aber äußer�tunbillighandeln, wenn

man die�enden guten Willenzur Auf-
rechthaltung/ des

(Gienab�preczen

wollte
Ju manchenReichs�tädteni�tdas

Gildewe�en�oin der: „ganzen-�tädtie
�chenVerfa��ung.verflochtenF i�tein

�olcherHauptarm- des ganzenStadts
we�ens,

-

daß- bei �trengererBeobachs
tung des Edicts-�ichAuftritte ereigs
nen könnten, die das. ganze Stadts
we�enübern Haufenwerfenwürden;
und. daß daher derjenige „, der die

Schwierigkeiten „
- deren, Anführung

nicht: hierher gehört. fennt,„ die: mit
„Be�olgungdie�esSdiets- in mehreren
Rieichs�tädtenverknüpft�ind,gern zue
frieden. i�t,wenn es in die�ennur �o
beobachtetwird, daß der Nachbar
für Schaden gede>ei�t.

; m LO _ Hahn.

Diebe�teBehandlungund GitattingeitiigerUt“ von. Lebensmittelnim Winter,

/

:

NrAufangdes Jahrsif ati�tens
O theils auch der Anfangder
; fuang�iaiKälte,undwiemieiLME,ts)

die grôßiteNufuietf�o1mfeitanwenden;
unt, un�eenVorrat“von tebensniits

tel Hordeux0�äblichéiGé�tieëên
ju
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Dies findet �{<be�ondersbei den

Pfr�chen, die gewöhnlichaus jähr
gen Augen tragen, Abrikl'o�en,Zwet-
{hen und Pflaumen, welche bei den

lehtern gemeiniglichgus den 4 leßten

Augentragen, und auh aus den Zak:
fen; welches eigutlih Fleine Frucht
zweige �od,und jährlich nur in

Tragauge an�etzen,Bei die�erArt

Báume láft man 10 bis 12 Augen
�tehen, ;

:

6) Die leßteArt Bâume mag be-

�chnittenwerden oder uicht, �owäh

�etim er�tenJahre ein Sprößling;
einige Augen de��elbentreiben im

zweiten Jahre Zacken, an welchen �ich
fleine Tragaugen formiren, die im

dritten Jahre tragen. — Wird der

Baum nicht be�chnitten,�otreiben

ur die z oder 4 äu��er�tenAugen
�olcheZacken, die übrigener�terben,
und \ wird ein großerTheil des

Zweiges, unnüß+ Hier läßt man

$ bis 10 Augen; von die�en�eßen
die er�ten5 bis 6 Zacken,die folgen

den erzeugen einige Fruchtzweige,und

das leßztetreibt einenHolzzweig.Jene
�chneidetman �o„“wiedie im vorherge-
gangenenFahre, die�emaber läßt
man nur 3 bis 4 Augen. Lz

7) Alle Aepfel und Birnbäume

�eenihre Trageknosp?n #8, daß �ie
an �h�<onkennbar �ind,Bei die:

�enwird eine Zeit von 4 Jahren er-

fordert, ehe aus einem Aúge ein

Sprößling wird, der �eineFrüchte
trägt. Hier verfährtman nach eben

der Methode, nur mit der Ausnaßme,

daß man den Fruchtzweigennicht

Ueber das Be�chneidender Fruchtbäume.
Y

zeig
mehrals 6, höch�tens7 Augen läßt, -

weil die�eArt Bâume�elteumehrals

4 Tragaugenau�bt.
8) Man wird ofc �inden, daßda,

wo ein Holzzweig{ erzeugen �ollte,
�ich�tattde��enein �{<wacher-Zweig
erzeuget hat, und der zweite, der ein

Fruchtzweigeigentlichi�t,viel �tärker
und zum Holzzweig tauglicher ift.
Die�erFehler ent�tehtgemeinigli<
daraus, daß man den Schößlingzu
weit über dem leßtenAuge wegges
�chnittenhat. Das Holz erkrank'et

dann, er�tirbtnah und nac heruas
terwärts, und das lekte Auge, wels

hes einen Holzzweig treiben �ollte,
verdirbt entweder ganz, oder hat es

�chongetrieben, �owird es doch in

�einemWachsthumegehindert, Man
muß daher das Holz kurz über dent

Auge, weg�chneiden, damit es de�to
leichter überwach�enkann, Sollte

�i aber dennoch, wie es zuweilender

Fall i�t,bei aller Vor�ichtigkeitder

zweite Schößling�tärkerzeigen , als
der leßte,�othut man be��er,man

�chneidetihn, weil er als ein Krane
ker gebohrenworden i�t,�amtdem

Holzegerade úber dem Auswuchs des

zeiten weg, und läßt liebez die�en
zum Holzzweige�tehet,

¿

9) Bei allen E�palierbäumen, bes

�ondersaber bei Pfir�chenund Abris

fo�en, i�tes nôthig, daß �iekurzvor

oder nah Johannis, da der zweite
Trieb anfängt, noh einmal be�chnits
ten werden, — Die Pfir�chenund

Abrik'o�entreiben aus zwei und mehr:
führigenZweigenSchößlinge,die an

Ggg993 2 �h

TF0



3404+ �ehrfurchtbar.geigte-

"5
f< richtsabiesalsHolrzweige�iud,
‘die�e�chneidetman im Soimtuer bis

. auf drei

E weg, undzwingt �e

tiberdas
i

Derénciónfe:Fruchtbäume,E
dadurch’,daßfie feineFucheziveige
feßen, die im folgenden Sommer
{on (ragenfönnen.

D.

Rm
>

dition derAnfrageim58ten Stúck des neueu han:
boer�eMagazins, +1795.

lienbrüdex gewe�en�ind.
|

Dr Name, ver Victalien- au Vi-
talier u, Vitaltanerbrüder,von

welchen der Herr Anfragerin ver�chie:
denen Bâcherugële�en,aber nirgends
Machricht von der Ent�tehungund den

Be�chäftigunzendie�erGefell�chaftge-
‘fundenhat, bedeutet eine Verbindung
zu�ammengeklommenerSeeräuber,die

fich be�ondersvon x396. bis etwa

- Shre Verbindung�cheint— jedoch
‘noh nit unter die�emNamen — im
Jahr 1325. ihren Anfang genommen
zu haven. Es ge�chahennemlich da:

"mals zwi�chenHamburg und Lübeck

“großeDieb�tähleund Räubereien. Der
Sammelplaßund dergewöhnlicheAufe-
enthaltder Thäter,war im Schlo��e

finauund in Es
andern fe�ten

‘geirbald“�oftarfwurdèr, daßNier

mand“inehrmitSicherheitrei�enfonn-

te, �oerrichtetendie Grafen von Holle
�tein,derErzbi�chofvon Bremenund
einige anbèreFür�tewund Herren in

‘VerbindungderStädte Hamburgund

Da die Plunderun-

Lübeckeinen Band, um die Rei�enden:
|

u �ichernunddieVerbraheeÞ

zu e:

fârafen- Dt

<er waren, �&ent

Seïte 227,: wer die- Victa-
E

Ullein,die�esBündnißdauerte uid :

fange;die Grafen von Holl�teinbegün-
�tigrenihreUnterthanenund �ahenjhs
nen durch die Finger „als einige ders

felben etliche Kaufleute beraubte und

andere Ungerechtigkeitew-ausübten :
darüber fam es zu ver�chi-denenSchläs
gereien , und Hamburg �chickteneb�t
Ube Abge�andtean den. Kai�erLud-

: wig, die Grafen hingegenan den Köôs

nig Magnus in Schweden. Veiders
�eitigeCommi��arlenarbeiteten lange
umfon�tan der Beilegungder Sache,
und �ewurde nicht eher als das fols
gèndeJahr am Sonntage vor Galli
zu Lübeekgeendiget-

Deaauch die�er Vergleichnichts -

half und. die Räubereien be�onders
1348+ na<hKai�ertudwigsTode \o
�tar?wurden, daß alle:Straßenun�is

en �ichdie
Städte Hamburg und Lübeck endlich,
‘die�eRaub�chlö��er�elb�tanzugreifen.
tinaur war das Er�te,das �ie1352+

be�turmtenund bis auf denGrund zers
�törten.Zwei Jahre darauf machten

�iees mit’ den-Schlö��ernDa��au,taz
ftanau,Rederes,Demißz,Meyenbergy

0E Müggerbergeben

visunde 7�e
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- barguf gefangenbefamen,wurbenhinegerichtet. a)
Dem unerachtetuktcbliebasdie

Râäubereienuicht. Hamburg�chi>te
7359+ einen Dechant nach Prag an

Kai�erKarl 1V. und ließ ihm �etne
Noth vor�tellen.Karl ver�prachden

“

“Hamburgeennicht nur Schuß und

/ Hülfe, �ondernertheilte ibnen auch
‘vôlligeMacht „ die Räuber zu verfol-
“gen „einzuziehenund na< Recht zu
be�irafen..Allein�iekonnten guch da:

durch niht vertilget werden, und es. -

ge�chahenbis 1392, immir neueDiebs

�táhleund Gewaltthätigkeiten.Von

die�erZeit an �cheintalles zu Lande�i-
chervor ihnen gewe�enzu �eyn»

De�ioun�ichererwurdé es nutr aber

zur See. Hierzeigte �icheine Ge�ello
�chaftSeeräuber, deren Mitglieder
wahr�cheinlichjene Landdiebe waren,
welche�ehrfürchterlich wurde und �ich
Victalien: Vitalien auh wohlVitas
lianerbrüder nannte. Sie plünderte
1396. 1 1397, iù Norwegen,Däne-
mark und vielen andern Gegenden,und
da Keauchlüneburgi�cheund hamburs
gi�cheSchiffe angegriffen hatte, �&
�uchten�ichdie�ebeiden Städte gegen
die Vitalienbrüder-zu�ichernund fkünf-
tigenSchaden zu verhüten.Sie-vereë:

“nigten�ichzudem Ende 1398. mit der
damals mächtig�tenPotentatinin Eu-
ropa, ¡derKöniginMargarethain Dä:

nemark’,die MASAIzu Wa��er
;

2)TebbeSidi
Bereibung der Henkwüirdigkeiten,�s�iwm und mit derbez

|

20S E E
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y
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VBeautwoitüñgder Anfrage,werdiea
E:

15/8
un zutandezuvexfolaendwo wägelich:auszurotten,

Die�esBündniß wurdeimfolgeus
|

den Jahr erneuert und zugleihänden
“GrafKord zu Oldenburgmit ern�tlis
<er Drohung ge�chi>t,den Vitaliens
-brúdern feinen längernAufenhaltund

¿Wohnungzuver�katten-Eine ähnlie -

cheBerath�chlagungwurde auh inx

Márzx400. gegen die�eMen�chenges

haleen, und weil alles nichts helfen
wollte, \o rü�teteHamburg endlich
eine Flotte gegen �ieaus, welchean.
die achtzig:Räuber tôdteteund. �ehs:
und dreißiggefangennahmund uach
Verdien�tbe�trafte.

Am Jahr r402. geriethendie Ham

:

2 |

d

burgi�chenund Eidee�tädti�chenEnger .

:

{andsfahrerbet der Ju�elHelgoland
unter étlicheVictalienvrüdêr, «dieihr
We�ea.inder -We�t�eetriebenund des

ren HauptleuteWichmann und

KBlaußSrörtebecherwaren, Die

Hamburgergriffen �iegléichmit Ent-
\{lo��enheitan, rôdtetenihrervierzig
‘und nahmenderen fitbenzig als Ges
fangènemit, die �iein Hamburg nah
dein Sreräuberrechtauf dem Grass-
bro enthaupten unddie Köpfeguf
Pfähle�teckenließen.
“Nichebe��erging es kurzdarauf

$ó andern Victälienbrüdern „. die �ie
auc-mit ihren AnführernGödecke,
Michael und Wybald„ welcher léßze
tere ein ape libéraliumartium

Mara

burgzugetragen. *vamburgt/ageì 'Wále,A
À



_WVölkernbe�tand,
“der lie��en�ichvon den Für�tenordent-

1569?! Veéantwortung

“wat, - gefangenbekamen; �itlie��en
�ieebenfallsköpfen,und ihreHäuptér
bei den ancern auf den Srasbrock auf
Pfählen befe�tigenb),
“Durch die�eExecution ‘�{eintden

VBVietaltenbrüderntie tuft zun Räu /

ben vergangen und ihrName*erlofchen -

zu �y Ja den folgenden Jahtèn
finde¡< ihrex nicht mehr erwähnet,
und \<on 1433. werden die vierzig
Seeräuber,welche die Hamburger an

‘der Ems auf zwei fe�tenSchlö��ern,
welchedewFrie�enSiebold und Emde

gehörten, nicht mehr mit die�emNas
*

“men beleget, ;

Vielleicht i�tes den Le�erndie�er
Blätter nicht unangenehm„ wenn ih
bei die�exGelegenheit von einer an-

dern Ge�ell�chaft,welche�ichdie Gar-
de oder Vardenbrüder,auch die große-

óder �chwarzeGarde naunte, etwas
anführe. È

Sie war ein Haufen IGER�aufen!sVolk, der aus 4900 bis

6000 Mann: aus allen Nationen und

Die�eGardebrü-

lich für einen gewi��enSold zumKrie:

ge dingen, und lei�tetenvieïên För-

�ten,be�ondersdem HerzogeAlbert

von Sach�en, dem KönigeMaximi-
lian in Geldern und dem Herzoge von

Geldern wider Jülich und Kleve gute

Dien�te, Durch ihre Hülfe nôthigte
der Kônig Johann in Dänemark auch
das KönigreichSchweden�ich�einen

b) S. M. AntoniHeimreichserneuerte
i S, 1323.

j

“de gerichtet.

der'Anfcage, r58a

Befehlenzu unterwerfen. Sie frites
zuleßt gegen die Dittinar�chenund
wurde durhin HaupttreffenzuGrun

HerzogMagnus gri�}
newli<h 1499. , als er nierfte, daß
es den Grafea von Oldenburg glück:
té, das Satt uud Putj ¿dinger-Land
‘dem Sti�te zu entziehen, das tand
Wur�tenan, und �uchtezugleich�eine
Herr�chaftúber die Ufec der Flüfie
‘und das Meer �elb�tauzudehnen, um
dadurh die Schi�farthder Städte
Bremen und Hamburg zu {<wä<hen
Und zu �einemNußbenanzuwenden,
Die Ur�achwar eben die�elbe,welche
den Grafen von Oldenburgangetries
ben hatte, die�enemlich, daß �ein
Bruder in der Wahl zum Erzbi�chof
vorbei gegangen war. Dex Erzbi�chof
Johann, der für �c allein zu {wad
und von �einenLaud�tándenverla��en
wax „ verband |< daßer mit den
Städten Bremen und Hamburg,um

allen feindliczenUnternehmungentap:
fer entgegen zu geher. Die vereinige
ten Kriegsvöikerzogenal�o,nachdem
der Krieg dem Herzogeangelündigt
worden, gerades Weges ins tand Has
deln. Die Dithmar�en,welche zu
den herzoglichenTruppen ge�toßenwoas

ren, verachteten die HamburgerSole
daten, �iewurden aber von die�en�o
empfangen, daß ihrer 70 bei Otcerns
dorf er�chlagenwurden,

-

Sie nahinen darauf das Land Ha:
deln in Be�isund theiltenes unter

�ich

Nordfrie�i�cheEronik.Scbleswig1668,
1 ‘4
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fh. Herzog Magnus be�chwerte�i<.
darauf bei allen beng<barten Für�ten,
daßihm �einväterlichesErbgut -wegi
genommen worden, und bewegtealle

dahin, dáß fie, die damals �obei

rúpnte Garde, in Sold nahmen.)
Der Herzogvon Tauenbürgzog al�o
mit di:�enfürchterlichenund andern

Krieg?sfyechtenaus vem Oldenburgs
�chenim Winter in das Bremi�che,
Die adelichen Güter dér Dien�tmän-
aer li: er naver�ehrt,weil �iewider

den Vi�chofwaren, die gei�ttihen
und Kloßergüter aber wurden vers

héeret,und im Früßjahre1500. ,

nahm der Herzog �einLand Hadeln
ohneSchwerd�treichwieder in Be�ib,

“

Bon da �chickteer die Gardebrüder

ins tand Wur�ten,�ewürden aber

mit blutigen Köpfenzurückge�chlagen.
Der ron �einerRitter�chaftvèrla��ené

Erzbi�choferwählteden HerzogEhri-
�oph„-Heinrichs von. Braun�chweig
Sohn zum Cogdjutor, Darauf
machte der Herzoz Heinrichgleichalle

Av�taltenzum Angri der Feinde,
und war gerade damit be�chäfciget
loszu�chlagen, als der KöntgJohann
in Dánnemarkund �einBruderFries
drih Herzogvon Hol�tein,ißndurch

_

Selandte benachrichtigten,daß �ie
die Garde in ihren Sold undDien�t
genommenhâtten, um die�eiteinigen
Jahßrhuhdertenrebelli�chenDithmat«

�en, damit vôllig unter das Joch zu
bringen. Sie ging durchstünebur-
“Horneburg.

ver die Vickalienbrüder'gewe�en, 1582
gi�che,�elteüberdie Elbe und dravg
in Holl�teinein, wo �ievon den Dith-
már�erBauern, in dém -Düwelswerf
‘nichtweit voin Hemming�tädt,in.eia
nem Haupttreffen ge�chlagenwurde.
Sofand die �eitvielen Jahren �ürchs
terlie Garde, die ‘aus Deut�chen,

Schweißen, Niederländern, Bras

bantern, Ftaliánern., Franzo�en5
Spaniern und Schotten, und �ogar

-

aus Mohren be�tand,aber blos deuts

�cheAuführer hatte, mit vielen gus
dern Soldaten und hollfteini�chew
Adelichen;in den Ditmar�i�ch®@Gras
ben uid Sümpfen, ihr-Grab und:

ihr Ends, und’ da die Schri�t�teller
alle bei dem Untergang der Garde �tez
hen ‘bleiben,�oi�tvermuthlih au
nachher der* ganze Streic mit (auens

burg in der-Gütebeigelegetwordene
“Die no< úbriggeblieveneiGardes

bráder wurden abgedankt, und die�e
{wärmen nachher in der Welt here
um und beunruhigtenalle Länder mic
Béteeln,/ da�er-ergingen“in ‘dex

Reichsrèct��envon 1551,, 155. und

1577, die�tteng�t-nBéfehlè"gegew
�ie,AuchdeniHerzogthuni“Bremen
�ind�iemieihrem Bettelli �ehrbes

{hæwerli<gefallen, wie äus einem

Edict
'

des“Erzbi�chofsHeinrich zu
- Brèmervdrdewier fie ‘vom / 20ten

Dec.1571. ethellet/ welches in Ca�s
�elsbremi�chenhi�tori�chenNäthrichs
fen und Ütkuhider,im 2xéh Bande,
Seite 689 — 692, abgedruckti�t.

Rotermund, Pa�tor.

6) Quorundam �atellitumcongregatio ex omni qua�inatione, quæ �ubcœlo et
numero VI, millium $igt Schiphowerbei Meibom, Chron. pe 189,

22
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“Ein einfaches Mittel zur

D \le�i�chenProvinzialblätter
z zeigen von der Graf Magi-
�chènBrauerei zu Volpersdorfnach-
�iéhrndesanz

:

BRI
a

Der Oberge�chworneNie�elhat da-

, {b�t einen Ver�uchgemacht, 0h es
nicht möglich�ey,mit der nemlichzt®
vorher nôrbhiggewe�enenSchüttung

be��eresund �tärkeresBier zu erhaltenè
Die Veranla��ungdazu gäb ihmdie

De�tillirungdes Branteweins. Nach
�einerBemerkung ,. i�tdie er�teAus:

düni�tungoder der hier �ogenannte
Vor�prungder „�tärk�teGei�t, der

beim Brauteweinbrennen'empor�teigt.
Er dachte daher beim Bierbrauen

äuf ein Mittel, welches die Ausdún-

�iungnicht verlohrengehenließ,weil

er �ichüberzeugte,daß dadurch die

WE 1584

Verbe��erungdes Biers.

Kräfte des Biers vermehrt werden
müßten, Um die�enEndzweckzu ex

reichen, ließ er auf die Braupfanne
einenDeckel von Brettern machen,
auf die�eArt ,: daß der�elbebei jedes
maligem Schöpfen dur einen Klos
benin die Höhe gezogen und dann
wvoieder heeunter gela��enwerden kaun.

Ju der Mitte hat der Deckel einen
kleinen Schieber, um darnach�ehen
zu können, wenn es Zeit auszu�chds
pfen i�e Der Mee�chund das Bier
wurden al�oin der bedeten Braus
“pfannegekocht. Der Ver�uch.ente

�pra<hder Erwartung vollkommen,
Das Bier war �tärkerund be��er;
überdies wurde auh durch die Bedeke
kurg der Braupfanne die Ge�chwins
digleit des Kochensbefördert.

Mittel wider Fro�tbeulen,
s trife �ichoft , daß, wenn der

db, Fro�i.inden Händen,Füßen2c.
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dia
i

ten Dolle MER agas iburgio:pe: 303. vorn: Steiner an

ue! Ma Qa DeeXXWVPp parate
cin.Feber,daß!es: die-Rechs

= te von Shelf
gen

gewen, we ASISTA,BANEAStadt Lippe
«¿und Zaum erhalten hahaben, m
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Jüo
- Meerthutitund Ur�prung-

wurden ‘dergelenStadt? dis- Ge�egéber Stäbe welcheKG - des.
Rühm" der ‘Villigkeiterworbei,

“

gegeben.) undder Für�t“erlaube
ênauh”‘dasjenige)was demgemeinen We�ennicht zute

zu �eyn�chien;auszumu�ternund ‘das úbrigebeyzubehaltènzja"über?all hattendie Laüdesherrnfein Bedenken „ “ihrerneuen Stadtauch
dex Privilegien LandesherrlichenVer�orgutgen, ‘und arina
einer audern damit ver�orgtenStadt theilhaftig' zu macheit ¿i wenn �ie;

. die�elbe‘dem ‘Entzwekdes neuen: Staats „de��en| Aufnahme: und? der:

Beförderungdex ‘allgemeinenGlück�eligkeitangeme��en:zu�ehrglaubs:
tèn. Auf gleicheWei�ehat denn auh die Stadt Lübe>XSoe�ti�che
Rechteerhalten. Denn ob gleichder Um�tand, daß auswei�e--der-
tübe>�chenAnnalèn Unter den “er�tenRaths - Per�ônen| ‘der Stade
Lübe>zwey- gebohrne Soe�ternemlih Volckwoinund.Hérmann
vdi Soe�t*) gewe�en,die: Meynung nicht¿Utet?daß die

/

Qe Dündiuugen.EE ua:attc0sRetht:beurtheiletwor-

GA
E) Diees s durchdie:Ge�chichte,des.teietfihensRechts.hinreichendbe-

»�tatiget;es: war ‘daher auch �ehrRO wenn:En Ju�tizrath
H‘Uepein einen im Jahr 1746. den Herrn Ge-

4) fs “heimenRäthi von We�tphalenceba OIS das-;Soe�ti�cho
O 155 “Rechtals: Quelle ‘des' Lübect�chen?Rechts unter andern- daher hat
2

‘be�treitenwöllen- weil:es EANim-X1l,; Jahrhundert len ge�chez
hen �ey,die Stádtemit-den Statuten anderer Städte zu: be�chenz
“Fen, ‘da. man-denen�elbeneher eigene Stadtrechteertheilet oder an

© ‘die Provinzial e Ge�etzeverwie�en.Die CArms: �treitetoffene
11 bar wiber die�eBehauptung; denn-um uur z,-B. einige wenige
ft Gâthte: anzuführên¿= ‘erhieltenbereits1248+die Städte Fried-
7006 fand-und VOite�to>-das Recht: der ‘alten Stadt Brandenburg ,

zl  Aweldjes-e nochjetzt gebrauchen,der Ludwig Reliqu; MStot, T, 1X,
10 Vp. 269. Diephold ‘erhieltedas’‘Stadtrecht unddie Willführ von

(a5 -Vonabrügge©. wire: LT. 1. Ob�eev.App: p. 127. Die Stadt
01 Xanten in-Cleve A. 1288. ‘dasRecht von Llinwoegenz: S. Te=

WS vt10ER Anml, :Cliv.& montium f. N. N42. p.17. die Stadt
#8 WBielefeld das Rechk von:‘Mán�ter-S. » Pipers.Foametvon -

«Den Märkergerichteni in:

We�iphalen,fi636) A

“Swenlebtenvordem’¡Jahr1165"und:EEEin der 4gründlichentTaache
richt von der fre Lübe> CLibe>1742) auf der
2óten“Seiteaufgeführetworden,“Antéerk,des Herausgebers.

-

GJ
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¿béù:;;voëilduG'Recht�prechendem: |Vdggd'unid nihtdew vn
LúbeŒ‘zu�tandz�släßt’�ich-dochdaraus"mit?Grundè{lie��en}“daß
die ‘heuen Polizey-An�taltèn„ womit:�ichder “Rarh‘befa��ett‘inl��enz,
:von die�en:Männéxnnach' deh : bewährtbefundenen!Soe�ti�chen Pos
kizey- Ordñungens eingerichtetworden undi:daß:von ihnen. und an:
Deren : ihrer: Landesleuten die Rechtsgewohnheitenihrer Vater�tadtzu
4ûbeckbekannt gmacht und! ihren:Mittbürgêrn“�ofehrempfolen'»�eyin
Fônneirdaß:�ies�ich;nachher vönSBeinrich:dem Löwen" die�eSöt-
Ni�che:Nechte:*erbeten!haben, 5 Die�en!Gründen, voraus klar hervos:
Hebt, + daß- das Soë�ti�che:Necht1die WTlutrer:Uund®Urquelle-des

Lübeck�chen-Rechrs�ey7tkömihtiauchnoch: "die Ueberein�timmur
|

der Soe�ti�chenlateini�chenSraturen: mit den'älte�tenLübeeF-
hen: Rechrsbüchernhinzu , welche ‘man in' �ehr--vielenRechtsmä-
terien: noth«jebti;gntrift:;-alsz::E. in der ‘Réchtslehrevon-Ab�ondë-
xung dexr!-Kinder von der: Eltern Erb�cha�t.-+Eben::#6:: i�tdie Ver

jóhrutg :derDien�tbarLeir-der:Per�onenmittel�teines einjährie
_gen-Be�ikesound: die Gemein�chaftder-Gürer unter Eheleuten,
�-wie; �elbigenach Lübecf�chenRechten* �tatt:finden, in allen ihre
Umfange und Folgen:dem Soe�ti�chen‘Rechtevölligangeme��en,1):
.*! “Esmdihtéabér ‘vadde

Sodlbe
B „ausdembisberat

*Feführtenerhellezwar, daß das Soe�ti�chtBechrzu der Zeit, alsdi L Gtei i Suvige�chepo âs iid deut E04 de:
‘hätten,"{dn verfa��etgewe�en�ey„ nicht ‘äberdaß...da��elbevor den
‘Zeitendie�esHetzogsabgefa��etworden, Vielleicht„hättenal�o“die
‘Soe�teë‘vonebendie�emHerzogihreAae erhalten, Wenn
‘man’aber’den_er�tenArrikel un�eresâlre�ten-Sata4 “(iéeutes.V9,Mag. E

¿A ARA e

i A
#

MEY C és
GETI TE 4 AAE TPO 3 1

06408 1

ab

“iu A A 155 ZIN WY 1151

¿�) Heinecius in Clement jur, Germ: L, 1! T.-8. $. 167. Art; 1;ver�ièe
razatd 6 etes auch. den:Vortrag jener Lüberk� erordiung:?welche
“0

Y
s, ,

4) ee Wini
- PRS SA SEL ak e ds

Strei 6° F RFC QUEENSè

€ H <èn'V
| elch

ie abge�ondertenKinder von der Eltern Erb�chaftaus�chließt
mit den Worten: $i nulla alia ea, Jus in hi�toriajuris Germanici

———— de öriginejurié Lübecenlis ex jure Solarien diximus, probare pos
“gil

-- Munt! Vel! hoc“caput’�i f, 5, ‘Héigee:dePre�ctiptonéalà

Jur, Lüibec,þ, S2 Nua 1
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342 ¿Alterthumund'Ur�prutg“
Ge�écgbuhs-nue: mit einiger Aufinerk�amkeit‘bürchlie�et

y.

\�o:zerfälls
Die�erZweifel �ehr--bald:und: man wird fork.Überzeuget¿daß die�es
un�er¡Rechtvon den"ZeitenZentrichs „ gleich atifangs' wie die Stade
Soe�t;als,‘eine“Reicho�tadt/det Säch�i�chenKayÿy�eëkwünterwor:
Fen war „�einen:Ur�prung:erhalten: habe;: denn. das: Soe�tér

:

Recht
_wird--darinalr (jußitiaantiqua): genéunet,welche“Benennungdem-

�elben.aber: niht würdebeygeleget�ehn,wenn da��elbeer�tzu'den Zei-
ten -des. vorerwähhiten:Herzogs: ver�a��etworden ;. da��elbewird: auh
Ferner!je�firig:electa genannt oder wie die nachher verfaßte�ogenann:
e: Soe�ti�che'Schrag zim" teut�chen�ich‘ausdrückt¿dar ghekorneRecht,
d. iur das: Recht, xoelches: von: keinem ‘Oberhertn*vorge�chriè-
Pen-�ondernblos-nah dem freÿen YOilltähr PNE ‘Ver
Fa��et¿ausgewoählerund  genehmigzerxoorden.. . Die�eder
Stadt Soe�tzugé�kandeneGe�eßgebung:

7

giebt uns: aber niht nur ‘ei:

qmeñhinreithenden..Beweis ihrer vormaligen:Unmirrelbarkeit, �on:
:derúi erregt: auh: den gegründeten: Zweifel,7,0b-die" Stadt Soe�t jé-

mahls der“Herr�chaftZénrichsdes. Löxoew uhtérworfew'gewe�en
�ey-Jch-halte vielmehr dafür, ‘daßdie�elbe, als die Zaupr�tadr
in VOe�kphalen,die an Alterthumund Reichthúmetn-:gleich be-

.rúhmewar und bey den Kay�ernOrronen im größten,An�ehen�tand,
‘bieer�teunter dén�elbigenStädten gewe�en�ey,welcheim Zehn-
‘tenJahrbundettunterOreo dem Großen,welchex�ich(ehr-oft. .in
Soe�taufgehaltenhat, voyder Landeshoßeitdex Säch�i�chenHerzo-
“ge,dec: �ebis dahin. unterworfenwaren, �ichloßgeri��en,- ihre Frey-
‘heitbehauptethaben, und„nachdem-�iever�chiedenevorzügliche:Frey-

eiten-erlanget. hatten, �ichdem-teut�chenReich,unmittelbar unterwor-dan tt.) Dièfé“ Freyheit hat die Stadt Söe�t--auchnachher,

{s �iedem Schuß der Erzbi�chöfevon Côln ‘undden BZet309-
rien von Cleve unterworfen gewe�en,einige Jahrhunderte hindurch
„eifrig�t;vertheidiget, Es: �tehet:aber auch die�er

-

Meynung gar niche
«entgegen wenn auh gleich!inder“ er�ten'-Urkunde'un�eresälte�ten
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hi�tori�chenBericht von Reichsvogteyen:8. 11. p.34."



des Soe�ti�henStadtrechts. 343

Stadteechtsun�ereStade blos mit deinNamenoppidumbelegetwird,weil
die berühmte�tenStädte �ehroft: al�ogenennet wérden. u) Endlic
wird ‘auh in der ganzen Urkunde die�esalten Stadtrechts des Zen:
richs des Löxoen-mit keiner Sylbe, wohl aber des Kaÿy�erser-

wähnet, welches ‘dochgewiß ge�chehen�eynwürde; wenn auf An?

�tiftendes gedachtenHerzogsdas Soe�ti�cheRecht verfa��et�eyn�oll:
te. Es ent�tehesaber daraus’ein neuer Zweifel, ob' nicht gar die�es
ün�erScaderecht er�tnah den “Zeitendes- oft ‘genanntenHerzogs ünd

als nach‘�einer*‘Vérbännungganz We�tphalen‘dén ‘Erzbi�chöfenvou
Cóïn- vom -Kah�etünterwörferiworden „- folglich zu Ende des Zosölf-
ten und im Anfang des dreyzehnren Jahrhunderts verfa��et'�ey,
weil in dénibeyden Urkunden; die ‘von die�emStadtrecht vorhanden
�ind,des. ES TóôlnErwähnung ‘ge�chiehetUnd von deni?

�elbenin Xllren Arrikel ge�agtwird, daßer dem Vogt von" Só?

e�t(advocató’Su�átenßi)Fein Gehält.nemlih vier Mark drey mahl
im Jahr aus ‘denEinkünftender in der Stadt und deni Bezirkvon
Soe�tbelegenenzu �einemErzbisrhumgehörigenHöfenentrichtet Ha-
be, folglichder�elbe‘vom Erzbi�chof.un�treitig“wird ange�eßet�eyn.
Feriterhéißt es auch darin, dáß ‘dieSoe�terihm zu Dien�tleis
�tungenverpflichtitgewe�en.

7 Die�erEinwutf�cheintzwar von �ogro��emGewichtezu�eyn,daf
man fa�tden Ur�prungun�ersalten: Soe�ti�chenReches in die Zeiten
des zwölften Jahrhunderrs er�t�egen\�ollrewie Emming-
bauß in, �einenMemorabilibuscap. AI, $, Il. auh wür>lichge:

than:hat,” Erwägetman, aber die Sache etwas genauer, �owider-
�tehet-die�er-Einwurfun�erer.-Meynung. im gering�tenniht und- i�k
nichthinreichend„dasgraue und ehrwürdigeAlterthumun�eresStadt-

rechtszu erlô�chen,Jh, glaube: auch nicht mih von dem Wegeder
P

:

LES

Le X X.:2 Wahr-

u.) So wird.in. ciner: gewi��enUrkunde Kay�ersCarls des Dritten bey
:

-

dèm Golda�tTomz Ul, Rer. Alemannic, fol. 152, die Reichs-
+0 “fiadt Wmebenfalls oppidum genannt S. auh AMagerusda advoca-
“1 utia-armata Þ,566. & Dw Freie Gloffar, med. & inf, latinit T. Iy.

p. 1357 edit, Paris
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3244 Alterthum undUr�prung:

Wahrheitzu entfernen, wenn ich-behaupte,;).daß-�chon-vordem 3090fc
Tens Dabtbiedait„den Erzbi�chdfen-der- benabarton/ Calis|

{chen Kirche in der Stadt und dem ¿Gebiethevon Soe�teinige
xoeltelicheNTlacht und Gewalt zuge�tandenhabe. So viel i�twohl
gewiß, daßvon den. älte�tenZeiten her, nachdemin dem alten Nie-
der - Sach�enund We�tphalendie“ Chri�tlicheReligion

|

angenommen

i�, denen�elbendis Be�orgungder Kirchen--und gei�tlichen,Sachen in
dem ganzen Bezirk von Soe�t;von ven: Fränki�chenund Säch�i�cher
Kay�ernaufgetragen wdrden. Die�eserhelletbe�onders.daraus „weil
Bruno Erzbi�chofvon: Côlln,im zehnren Jahrhundert, die Neli:

quien des heiligen Patroëtluys.-indie�erStadt hat bringen und zur

Ehre diefes Heiligenun�ereprächtigeKirche, das Wlün�tex-genanut,
worin von dem.ge�tiftetenCapitel der Canonicorum.noch jeßt Got:
tesdien�è.gehaltenwird, Hatbauenla��en,9%):Schoy, damahls„in
jenemabergläubi�chen,Zeitalter„1 batten �ichal�o„die Erzbi�chöfevon
ólm-bey‘/denSoe�tern,ein �ehr, gro��es.An�ehenerworben, Die�es

‘blieb „nun zwar bis im zehnten CHAPDHD eRf[MEBalo, den
“

Gránzender gei�tlichenGerichrsbarkeic , denn; bisdahin hatten
die)Erzbi�chöfeweder inihren uoch in anderen,Städten die gering�te
weltliche Gexoalt. wv.) Jn dem}zzehnuren,Jahrhundert aber,
als �ichSoe�t zu dex Würde einer Reichsfädterhob,wie aus dex

détm�elbèênverliehenenge�cbgtbênden"Geibält ‘und ‘deräüsgetibtésMünze
gerechtigkeiterhellet, figen"dié ŒSezbi�hsfevon Cölnj be�onders
Früns1 1 nach dem Bey�pielanderer an ; die weltlichéGewalt!odes

VoâgteyGerechtigkeit, die �iedutch einenvon ihnen angeordnetenVögte
Nabinens des Kay�ers'ausúbten, ät�ich?zu“rei��en,‘welchèsihnen
auchum �sleiter war „weil!erwähnter“Brüno ein Bruderdes dac

mahligenRäy�ersGttd dés Großeit wat, mithin zu vermuthen
i�t),‘daßihm gleichanderen Bi�chöfen“inden -Reichö�tädten'derda:

EE
R

___maß-

y) Stangefot,Annal; irc. We�tphal,Lib. Ul, P3219. & 502.I

w.) $. Heiderze am A. O. S. 77. WinkelmannusNotitia veterisSaxoniæ

HORhe €. IX, p. 480, Gryphiänderde Weichbildo- Saxon. cap,-
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maßligenZeitx.) die xoeltliche OGbexherr�chafrúber:Soe�tvom
Kay�erübertragenworden. „Es“ i�tauch wahr�cheinlich,- daß:�ie-die:

fé’weltlicheGewalt be�onders!zu dèn Zeiten Oero 1/1, immer mehr
werden

“

erweitert haben; denn währendde��elbenMinderjährigkeitwg:
ren die beyden Erzbi�chöfe:von-Mlaynz und. Colln �eineVormünder
und hatten Gelegenheitißr Jutere��ein ihren Erzbisthümernzu beföre-
dérn', �owie denn auh be�ondersleßtererNamens larinus , der den

jungen Kay�er.befonders unteë �ein Au��ichthatte, die�eGelegenheit!
be�otdersin dem ‘Soe�ti�chenGebiethewird genußet haben, - Es ‘erhel?
let’ �olches‘be�onders‘daraus „- weil die�erKay�er,' als er ‘gtoßjährig
wurdé und der Erzbi�chofEverczetus zu Cölln �eineHerr�cha�tzu
Soe�tgar'zu �ehr‘erwêitern woklite, er dem�elbeaalles entzog und die
Stadt “Soe�twieder dem ‘teut�chèn:Neich unterwür�igmathte: Henz

__xih der Il. oder der Zeilicte hielt �h zu Soe�tund an den be-
nachbarten Orten öftees auf „wie �ichdenn auch noch viele Urkunden.

finden„die von! ihm “�elb�t‘ausge�ertiget‘�ind.Er ließ“das hie�ige
Mün�tervöllig ausbauen und unter ihm pet

der Erzbi�chofvon Côlln
Heribertus die weltliche Macht über Soe�t einigermaßenwieder gus-
gebt. Obgleich.man nun einge�tehen“muß, daßden Erzbi�chöfen
von Cóôlln , �owie mehreren anderen. die ihnen von den Öttonen ver-

liebenexveltliche Vogrey. oder ‘Schungerechrigkeir von: der�el-
ben Nachfolgern ‘be�ondersdem Kay�erZSenrih IV: und V, wie-

det mag entzogen �eyn; �oi�tdoch gewiß„daß die�enErzbi�chöfenzu
Ende des zwölftenJahrhündertsvon dem Bay�erFriedrich 1. die-
fe Schußgerechtigkeit, welchévon anderen 'irrig mit der Landeshoheit
verwech�eltwird, über Soe�tund : das ganze Herzogthutn We�tphalen
wieder. übertragenworden, y.) Und guf �olcheWei�eleidet al�o

meine Meynung, daß un�er.altes lareini�chesSoe�ti�hzesStadt-
rechr in eilfren Jahrhundert bereits zu�ammengéträgenworden,

;

R EE

R

LN E ‘““wéiter

x,) Wie unter andern bewährenHeiderus: am A: O, P- 1, p. 86. 90.
_und P,.11, p. 30. & 289. Lehmannus in Chronic. Spirens/ Lib. IV,

Mágtruf 1} c, cap. 1 n. 2134.Gœæbetde advocatia arma-“e. Il & 1x.
ta $. 4s not; E 2

y.) EnminghassMemorabil, Suat, e, & g. 5.
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346 AlterthumundUr�prung
weiter nicht den’ geting�kênWider�pruch„wenn auch gleich în An�e-
hung des Œrzbi�chofesvon CóUn darin etwas verordnet’i�t, --

Es hat zwar der gewe�ene:berühmteRechtslehrer zu- Erlangen
Johann ŒÆrn�iSchröter in �einenkurzen Anmerkungen über das

Soe�terRecht, welche er den Erlangi�chen-:gelehrten Anzeigenvom

ahr 1749. �ubNo. XXXVL XXXIX. und XLVII. hat einrücfen

{a��en, den er�tenUr�prungde��elbenin die Zeiten des Xlllren Jahr=«
Hundertrs haupt�ächlichaus dem Grunde \eken wollen , weil vor die:

�emJahrhundert! noch keine ge�chriebeneStadtge�eßebekannt getve�en
Fyen. Alein hierin Hat der�e]beoffenbar geirret ; denn nicht zu ge-
denken y daßbereits im zwoolfrenJahrhundert die Lübeck�cheStadr-
ge�ezena< dem Mu�terder Soe�ti�chenverfa��etworden, �o:�ind
auch �hondie Freiburgi�che,die Ausburgi�cheund die Schles<
wig�chein den Jahren 1188. 1x50. und 1199, riftlich; / verfa�s
fet; ‘auch die von dem Herrn Langalius im Uten Theil der �iche-
ren VTachrichten von Brandenburg Culmbach:zum Vor�chein
gebrachte Statuten - der kleinen Stadt: VOeida-im -Vogtlande �ind
�chonim Jahr 1027. im Anfange dés œeilfrenJahrhunderts �chrifte

“

lich aufge�egzet,Hat ‘nun _ eine �okleine kaum dem Nahmen:nach be:
kannte Stadt, die der zur gedachten Zeit �hon�oberühmtenStades
Soe�tweit nach�tehenmußte, �chonihre ge�chriebeneGe�ebegehabt ,

warum will man den un�ermSoe�tdie�eEhre und das Glück da:

mahls ebenfalls ge�chriebeneGe�ekegehabt ya Haben , aller zur Un-
fer�iüßungdie�er“Meinung vorhandenen Gründèn ohnerachtet, nicht
zuge�tehen?Doch die�esmag von demälte�tenun�eresalten lateiz
ni�chenSoe�ti�chenSradrrechrs genug �en

Von die�emlateini�chenSoe�ti�chenSradtrecht i�taber
jenes in Pplatrdeur�cherLTiieder�äh�i�cherSprache abgefaßtes
Stadtrecht , welches unter dem Nahmen der Soe�ti�chenSchraa
oder Schrae befannt i�t, und in die alte und neue Soe�ti�che
Schrae ‘eingetheiletwird, weit unter�chiedeu, 40

E (R

Was den LTahmendie�esSradcrechrs betrift �ohaben ver-

�chiedeneGelehrte �ichMühe gegeben den Ur�prungde��elbenzu er-
i

é
/

i Er ;

/

fors
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for�chen, be�ondersZahn in polit. munie. L._ Ix, c- 34,undSü
te in-Dis�ert. de jure Su�aten�iejusque &. juris civilisCollatio-
ne’ e. Ll:$. VIIE Mir gefälleaber die Meynung des Biccius.in
�einemEntwurf von Stadtge�ekewS,- 18x. am; be�ten,welcherbe-
hauptet , daß Schraa ein-altes teut�hes:-Wort-�ey,welches �o.viéf

hei��eals eine Sammlung der Gewohnheitew-einerStade, oder. wel:
ches. dem Orr bezeichne,wo: Gericht gebaltew.wird, zZ)Von dens
er�tenUr�prungce.der alten Soe�terSchras fanx man mit Ge-

wisheit nichts �agen:, wahr�cheinlichfälltder�elbeaber tw die Zeiten
des Xllten Jahrhunderts, wie der berühmteHerr von: HTe�iphalez
in der Vorrede zuu vierten Bande!�einerMónumentinedit.

„ wo-

�elb�ter die�eSchrae zuer�that herausgegeben.,Þ: 132. not. (0)
Behauptet, obgleich Ludolph: im dritten Theil:�einerObter vat. Fa-

ren�:p;292- und: der vorhin angeführteRiccine ans A. O,S- 181-
Lén: Ur�pruïrg.ber�elbew.\hon:-gus dem: Kllten Jahrhundert herleiten.
So viel erhelletwenig�kensaus der�elberJihalt, ‘da��ieniche
zu gleicherZeit ganz. abgefaßet,�ondertder�elbéwrzu ver�chiedenen
Zeiten hach.und na< mehrere Haupt�tückhinzu: ge�eßetwordeir, wel-

Ge: zu�ammen178 Artikelausmachew,„�ówie aus dew auf: Perga-
ment ge�chriebeñen.in ver hie�igen:Archiv vorhandenen originaler
Utkuidée zu er�eheni�t,wel<he Emminghaus “in \�eïnens'ven: Mé-

moralibus beygefúgtemCodice Documentorum P, III. nor. IE hat
abdruckenla��enPt -; è E

e

EL

© Mach die�eralten Schrae hax maw no< bi& im Sechszehn-
rer. Jahrhundertim den:Soe�ti�chen:Gerichten: geurtheilet,Zir die-

2) S- aud} Heberlin Statuta: Su�atenGiaTatina p:
-

17, und dieda�elb�tan-
: geführteStelle Zudoöëf.itv colle; quorundanz Statutorum: in Tom:

IL Ob�erv. for. p; 791.und:de Wefpfat in Præf. Tom: 1V, ‘Mo-

num è: in edit: p: 5; not iù

SJ Hebevliz ‘hat�elbigeina der auf denr
bie�iaew

Stadt- Archi befind--
- lichen: alten Urkundeganz genau: abdruckerla��en:und' mit vortref--

-
© gegeben; Emminghaushat bie�elbeebenfalls it �éinénCommen--

tario: über das: alte Soe�ti�cheStadtrecht zugleidyerläutert.

ij

|

LenAnmerkungen ver�ehenîn dem vorhin-angeführtenWerke her-

27/
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ee Zeit �ollein gewi��erBürgeë, der" Ja�pervon ide Bug-gehjei��eùfetEStabtSekretaiushie�elb�tgewe�en;das Buch/ wotin/diéSchrae
gewe�en, heimlich ‘beySeite “Ze�chaffet?-haben; wodurchbey?dènBürz
gern ein gro��er‘Aufruhr‘ent�tanden/„*welchérnicht ‘ehêr‘wieder ge�tillét
worden „ bis die Schräe wieder ‘herbey2ge�chaffetworden. “Hierauf
zielenjene alten teut�chenReime,welchewir in dem Gedicht des Daz
niel von Soe�tantreffen; - * a

5G.

A1

is

De Schraewell wy ; wetten,

7A Q3T)
-

Y‘ er M

der Borgerrecht4 1 Vorklagen Me�terJa�perder StadtDiener und Kbeclit
an ac Dat he uns, he�fvor-entholdenmanche Tyt
(o Der Borger Privilegiaund Plebi�cyt.H
* Zu eben die�erZeit / weil “nah dreyhundert Jahren weden

det Veränderungder Staatsverfäßungin Soëe�tauch einige;Stücke
die�eralten Soe�terSchrae nicht mehr beobachtetwurden, die�elbe
auch úberdem�ehr:viele Mängelhatten, haben die Soe�ti�chenBür-

ger eine Verbe��erungdie�esihres alten. Stadtrechtsvorgenommen„

welches verbe��erteStadtrecht den Naben der neuen Schxaejebt
führet und; 129 Artikeln abgefa��eti�k,Herr Lú GIEfn da
We�tphalenanden augeführtenOrten , �owieauh HerrEinming-
haus-am A, O, ;P, 1; Nro,IV, habenuns Abdrückedavonges

Gleich wie aber alle Dinge in dee Welt dern Wech�elunterwör-

fen ÂnE„:�p giens: y6;:auch „e�em:ueuenSoe�ilchenGe�ehseAls

�ehrviele Rechtsfällevorkamen„die -aus-dem�elben.ait, ül�chieden
werden konnten, wurde da��elbenhäufigabgeändertund erhielte ver�chie:
dene -Zu�äße,welche zwar nicht auf die feyerliche. Wei�e,wie jenes ,

�chriftlichbefanntgemacht wurden/-dennochaber als Gewohnheirs-
rechre im Gerichtsgebrauh lamen. * Die�e‘hat‘Emmiñnghausam

_A, O. ÞP, Ul, nro, V. ebenfals in Dru geliefert,
“So gros nunübrigensdas An�ehen‘die�erun�ererStadtge�elze

�owohlinnerhalbden Gränzenvon Soe�t als auh bey Auswärtizen
in álreren Zeiten war „ �o.�ehrhat �ichda��elbe’in neueren Zeiten

zB
¿ 1G 00

:
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des Soë�ti�henStadtrechts. ‘349

‘Vettingert,�odaßnach die�enStadtrechten in den Söt�ti�henGe-
richten nur noch in oenigen SrückFen geurtheiletwird." Fxodlf
Arcikel find aus den�elbeahoch - vorhauden, welche dur< die vou

Soe�ti�chenRath den 26ten März 1714. ge�cheheneBe�iärigungdex-

 felben nur no< ihre ehémaligeGe�eßes:Kraft behalten oder vielmehr
wieder erlgnget haben, und welche blos fe e�tat Erbfolge,

die Ab�onderungder Kinder von der Erb�chalrder Elrermn
und. die Gemein�chafeder Gürer untex Eheleuten betreffen. "Die
übrigenArtikel, der Schèae gelten ur in �oweit"der�elbenOb�ervanz
Fann erwie�enwerdea, *) Die�ezwölf Artikel geden>e ich, näch�tens

“

mit Erläuterungenver�ehenebenfälls“einrücken zu la��en,
EN

„Wegen Kraft und Würkung vorbe�chriebenerSchrae & an
¿Vim legis habeat, oder wie weit darauf refleftirct werde,
rex ais pa��improtocollohujus judicil eledtoralis ‘wird

ehierauf atte�tiret,das partium advocati patrocinando�<

¿mmer auf das gemeine be�chriebeneRecht, auctoritatemDoc-
__ „e€Orum und �on�tenwo nicht dem�elbenper confrariam ob-

„ervántiam & con�uctudinem derogiret wird, fundiret úns

erVezogen, deme man denn auch in judicando, nahgKangen und

�ichdarnach accomodiret, Es wird aber auf hie�igéSchrae,
—

„wenu �iegleich allegiret werden möchte, de��enman �ichaber

eicht zu exinneen weis, feine Reflexiongenommen , es �eydenn,
daß ein oder anderex Artikul mit ‘der Ob�ervanzüberein�tim-
„„�timmetzund �elbigea parte alleganteerwie�enwerden fônnene

®) Es be�tätigetdie�esobiger über bas An�chnund den Gebrauch des
Soe�ti�chenStadtrechts, welches gemeiniglih Schrage genannt wird

von dem vormahligenGroß-Richter Schmiß im Jahr 1691 ausge-
ftelltex gerichtlicherAtte�t?

TATA
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WohlthätigeVerordnungdesjetzigenregierenden
ET Für�tenzur Lippe s

VonGottesGuadetteWir Friedrich
Wilhelm. Leopold, RegierenderGraf
"und EdkerHerrzur Lippè, Souverain von

_ Vianenund Ameiden, Erb - Burg -

Grafzu Uetrecht 2e.
' Sra

Nah Un�ermRegierungs- Antritt if es Uns misfálligeEre

“fahrunggeworden, daß in einem großenTheil Un�rerUnterthanen
niht die Ge�innungi�t, dîe zum nôthigen, willigenMitcoürken für

„geradènGang einer Landesregierungauf allgemeineWohlfart �eyn
muß >

|

|
)

Bd Fenenguten Einrichtungen, die {hon Un�er:în Gott ruhen-
der Herr Water in �einerNegierung fürs Emporhebender Landes-
wohlfart madte, und: beiden fortgé�ebtengemeinnüßlgenAnordnungen

dafür unter darauf gefolgterguter Boemund(chzo�tliczerRegierung,und
_ endlich bèî dex �on�trühmlichen Neigung und Anhanglichkeitan

Landesherr�cha�t, womit �ichimmer die Unterthanen die�er* Grafs
- �chaftaus{eigneten, könnenWir keine andere Ent�tehungs- Ur�ache
‘�olcherwidriger miötraui�cherUnterthänen- Ge�innungfinden+ “als

“die,welche ays der neuen Contributions - Einrichtungvon denenjen�--

genangenommen i�t,die durch die�e,allgemeingleichund nachwah-
‘xem Güter - Ertrag, auh ohne die gering�teErhöhungim Ganzeny

ge�cheheneVertheilung der Landes - Contribution, die vorhin uns

gleich, und mit �tarkvon vielen gefühltemDruck�sgetragen wurde,
in ihren-einzelnenBeiträgenhöhergekommen�in5;und nach ihrem
wahren Güter - Ertrag �ohöherkommen mußtett,

:

EiesAs
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Meinertößägen. 693
wohlmeinenderNath bey der Einrichtungnicht imitwürkenkann, da

fällt auh meine verbindlichkeit weg, Ge�chiehtaber das er�te,�o
werd? ih mir ein Vergnügendraus machen, auch in fremden Woh:
nungen ein vorzüglicheswach�amesVaterauge,über meine Lehr�öhne
zu trägen. |

ÆWas- den Unterricht betrift, �overhältes �ichin Ab�ichtdex

Ko�tendamit folgenderge�talt,Weil un�erPädagogiumbis jezt keine

fire Be�oldunghat , �oi�tdas Honorarium für die dffentlichen-Stun-
den jährlih 10 Thaler; für jede Privat�tundejährlichfünf Thaler;
außer dem Hebräi�chen,wofür 10 Thaler bezahlt werden, Ju die

Privat�tundenfällt nur das Hebräi�che, Franzö�i�che,doppeltes Buch:
halten, Nechnen, Schreiben und Geometrie, Die drey leztenWi��en-
�chaften,Schreiben , Rechnen und Geometrie werden in einer Stunde
getrieben, und die�eko�tet5 Thaler. Das Franzö�i�cheneb�tdem

Buchhalten eben �o-viel, Wenn �ichindeß jemand der Kaufmann:
�chaftwidmet, �ohat er die franzö�i�chenPrivat�tundenum�on�t,
wenn er zugleich Latein dabey lernt, Bey dem Antritt bezahltnie-
mand unter 7 Thaler, oder es wird ihm auf Rechnungge�eßt.Das
Neujahrge�chenki�twillkührlich.

" Die Ka��edes Pädagogiumserhält
beym Eintritt 2 Gro�chen,Wer �eineRede nicht. �elb�tauf Examen
gusarbeiten fann, bezahlt dafür > Thaler. Alles wird ans Direkto-
rium in ediftmäßigemGelde bezahle, Jn der Stadt hingegenge-
ge�chiehtdies nicht.

j

,

:

-

M. Bâhrens.

(DieFort�ezungvon MeinertöhagenfolgtFün�tig.)
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a 18 dp KindlingersNachricht
“vonden ehemaligen We�tphäli�chenSehm- udFreygerichte.

ttt

ri

Vorbericht.des Herausgebers.
enanriusBRinodolinger,Pater im Minoritenklo�terzuMún:

n: gehöret, nah dem Aus�prucheines un�ererer�tenGelehrten, zu
den größtenHi�torikernin ganz We�tphalen,Männér, die ihn be-

�uchthaben und kennen, wundern �ichüber den un�chäßbarenVorrath
�einerUrkunden und Dokumente,welchedie Ge�chichteWe�tphalens
betreffen, und bedauren es

„ daß �iebis jet noch“auf �einerZelle un-

benußtfür die Welt da liegen,Den mei�tenGelehrten hat es, ih
will ‘nicht�agenan Kenntni��en,doh gewißan Zeir und Gelegen-
Heir gefehlet, aus “Archiven�oviele fürtreflicheNachrichten zu �amm-

len, als er ge�ammlethat. Denn �owohl �einehi�tori�cheals diplo-
- mati�hèWi��en�chaften�eßtenihn vollkommen in den Stand ¿ nicht

nur alle diejenige Archive, welchein Unordnung gerathenwaren, und

ibm zu Wiederher�tellungder Ordnung anvertrauet wurden, fúr die

Be�iherwieder brauchbar zu machen, (oudern gaben ihm auch Gele-

genheit,Ab�chriftenvon Urkunden zu nehmen, welche, wenn �ievor.

einem Jahrhundert bekannt gewe�enwären, un�ererdeut�chenGe�chichte
ein anderes An�ehnwürden gegebenhaben. Jh habe das Glück die�en
würdigenMann zu“ kennen„habe. �elb�t�eine- Urkunden�ammlungge:
�ehen, und michdurch�einBey�pielaufs neue überzeugt,wie viel

der Men�chvermag, wenn �einFleißausdaurendund auf einen Haupt-
gegen�tandgerichteti�k.

Im Jahre 17836. ent�pann�ichvon Sres der Vormund�chaft
des Grafen von Bentheim und der Mün�ter�chenRegierung ein gericht-
licher Streit, welcher die Unmittelbarkeit der Herrlichkeit Merfeld
betraf, Die�erProceß wurde insbe�onderedurch die DeES

x
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_V,den We�tphäl,Féhin-u.Freygerichten. - 695 YE
Ge�chichtsfundedes: Herrn Paters �ogleichbeygelegt, und zum Vore
theil der Familie von und zu Merfeld ‘ent�chieden,Herr Kindlinger
ent�chloß�ichject zum ‘er�ienmahleals Schrift�ielleraufzutreten, und
ein mäßigesBändchen von 419, S. 8.

-

unter demn Titel:  WMlún-

�er�cheBe9rräge zur Ge�chichteDeut�chlands,haupt�ählihWe�t:
phalenszu �chreiben,wel<heNachrichten von den ehemaligenwe�tphä-
li�chenFehm- und Freygerichten, die Ge�chichteder Snt�tehungder

Herrlichkeiten im Hoch�tiftMün�ter,uud die Ge�chichteder Häu�er
undder Familie von und zu Merfeld neb�t150 Urkunden enthalten.
Man wird es dem Herausgeber die�esMagazins erlauben, wean ex-,
um �eineLe�ermit die�em�{häßbarenGelehrten bekannter zu machen,
FolgendeNachrichtvon ihm hier einrückt :

:

Nathrichtvon den ehemaligenWe�tphäli�chenFehm:
Und Freygerichten, E 2

Errichtung der Fehn - und Freygerichteim 1Zten
:

4 CSICUTRKNDeTEann
Sé os

Gn We�tphalenwar im x13tenJahrhundertin Freygraf�chaften
eingetheilet, Eine Sreyaraf{{haft hieß ein Bezirkvon vielen

Kirch�pielen,welchem ein Richter , den man Kreyaraf nannte, vor-
Fund, und die hohe Gerichtsbarfeitneb�tdem Blutbann ausübte,
Die Sibung �elb�thießdas Freygerichr oder Freyding, Die�es
theilte man in das offene und das heimliche: das offenewieder in
das geheime Freyding, welches man zwey bis dreymal im Jahre
hielt, und wobey alle Kirch�pielsge�eßene, nachdem ihnen der Tag von

Y

den Kanzeln bekanntgemacht war , er�cheinenmußten; und in das

be�ondereFreyding, wobey nur diejenigen, welche darzu durch
be�ondereLadungenentboten waren, entweder allein oder. neb�tihren
Freunden“und Zeugen er�chienen, i

VOe�tphl,HTagazin12,
;

Ate An
e

N

Tetcc



696 -1/--Von' den We�lphäli�chäi+:

Am etemeinen watd eine unent�chiedeneFrage an den Uni�iad,
 Hder die ver�ammeltendingpflichtigen Männer, wie beydem Göding,
“gusgeßellt,,die �ichdann mit einandex berath�hlugen, und das Recht
darauf wie�en,welchesein Urtheil oder ein VOeisrhum? hieß, und

nach“dreymaligerUmfraguñg,wenn niemand etwas dagegeneinzuwen-
den ‘hatte, ein ve�tesRecht und Landsge�eßwurde , wovon un�ere�and-

welli�cheGödingsartifel,der Sach�en�piegelund" andere zum Theil
Ueberbleib�el�eynmögen. An be�ondernFreydingen wie�endie

Gu�tos
�owie beyden be�ondernGödingen'die Kuhrgeno��eti,

Die�esoffene Gericht ward unterm freyen Himmel au �ichert
Orten, die man Freye�túle,Din�iáren 2e, nannte, gehal:
ten, Kamen da�elb�tKlagen vor, welche eines- Men�chenEh
und Glimpf oder Sachen - betrafen, worüber -man bey den offenen

-

- Gerichten feine Ent�cheidungerhaltenfonnte, wie �olchesin der Ne-
“

-

formation der freyen heimlichen Gerichten mit mehreremausgedruckt
i�ta); �oward ‘der Beklagte aus dem offenen Gerichte in das heim:
liche gezogen , daß i�t,das offene Gericht ward- geendiget, und die

Dingpflichtigenentla��en, der Freygraf aber und die Frey�chöpfenneb�t
dem Beklagten, wenn er gegenwärtigwar , blieben: und nun mußte

©

der Beklagte�eineEhre verantworten, widrigenfallser -zum Straus,
‘und in �päâternZeitenzum Spwert verurtheilt ward. Dies hies bas

‘heimlicheGericht, und ward nah dem offenen Freyding ROADb),
‘venu niht Sachen vorkamen „ die keinen Auf�chublitten, Doch wur-

SAE
:

Y

/

den

53 In der vot Köllti�chenErzbi�chofeDiederich auf Befehldes Kay�ers
“Sigiémund 1430 gemachkenNeformätionwerden unterden fünf

“ Pânkten ‘begriffenè 1) Abfall“vom Glauben.“ 2) Ktrchenkaub. 3)
öffentlicheVerrätherey. 4) Schändung‘der Kindbettsfrauüenund ‘end-

lich 5)¿Dieberey, Naub, Mord, Aufruhr , Mordbrennett,‘und wäs

- einer niht mit Ehren verantworten kaun. -—
=Neue�teSanmkung

“

der Neichsab�chiedeTom. 1. S. 128. und in der Mún�ter�chen.freyen
und heimlichen Gerichtsordnung S.' 4.

fe

TROS y

d) Noch �pâtheißt es in einer Urkunde von 1476, ws-ein Zeugni�ßder
h Gewohnheitdes Freyen�tulszu Mottenheim, (daseine Baur�thaftpine742 un



Fehm - und“Fieÿgerichten. 695
den in die�emkN Beklagten verabladet , und konnten |< verant«

a ar aber!niht; {0-wurden-�ieals Überwie�eneUebel:PAL ‘undals �olcheD ue odervogelfrcyerklärt.Manhießdie�esGericht daherauh Fehmgerichr. Ueber-

gang der Freygerichtean die Bi�chöfe,Herzoge 2c. — Vom

Kay�erhingenin älteru,Zeiten�olche-Freygraf�chaftenab, denen er

Da�en(comites)vo! Lgwelchein �einemNamen| undunter _�ei:
n int,(bano reg ¡0)dasGerichtflegten.Jm Iotén, Itenbr“ten‘Wihrbundert

|Vlben:dieBi i�böfe€; #0:Witdie Herzogeund
andere,ver�chiedene�olcherGraf�chaftentheilsi m Falle, _da(o!
erôfnetenvom Kai�erge�tenfe.

be�e�tn,/mi
fi g vot e Familien, die

�olchegleichfalls�choner Vaoi desGMSfäuflih,auchwöl.um�on�tau�ich.gebrach:a
oD

etait

1s¿lDiei Bi�chöfe‘exnanñtennun die :Géa�choderDRGraf�chafteix,‘iwelchedäânn ihre Be�tätigung‘und - E Gé-

‘walt-entwedervom ‘Kai�erunmittelbar,‘oder von“de��enBevollinäch:

tigtenholen mußte: Die�e von den Bi�chöfenMERGERichter hieß
man'imit»der Zeit a�

‘und’ die Graf�chaftD au�read�chaften.
Gegen «dasEndé des ‘x2teù Jahrhunderts

E

ua die �ter�chen
DBi�chöófe:�olcheGraf�chaftenin: amO ‘michidas HHerzose
thuni*odér ‘das ‘vornehm�teRegale, ‘das�é’dann mit anderen {on
gehabtenRegalien „ von nun an in aveces R BK‘me‘deiKai�etrizu: AE D dtn
E DESS 2D EUA A 0 T3 2e

ttt O capeid
CA dr SORE

j

¡8— E E E
on um dieStadtMerne

1

ws:einen
ai

ivi Thelihrer:‘Feldmarkbes
faßt,) abgelegt ward „Wan : hie, dêr Frey den vorgenanten
»Stoil to Motténkemdar e�att,und dat Gderit dar-helt,dat dan

uf x54 NIE ‘BurgermeÑterèund Rlie van Werne‘(aurielStadtgtgerichte-warenvin�elbigenSeienD FrSueo�ofenveebe�es)picecsanE Gerichee
“

yzto gané»!wanit dl tewas, "und wan:dat Frygetichte opgege-
ven was, �o arten�ewrogen, wes i ch in dat heymliche Ge-

“atichtebordeto wrogen bynnen erer Stat und buten.»

e



4EtwasüberdiePfare�tellender
t
Grafite“ aud! "E e Mvensserg. adi: ds

—

D: pietindWtafiherKbetinudás iiië

theils Patronat�tellen,Bey. Baa, dex töniglichenPfarreh
Hattenvormalsdie Sticagender Gèmeindenfein etinges Gewicht.
Weiläberdas Obérko]�i�toriumzu Berlinein�ahe, a ‘aufdie�ein
Wege“zur Erlangung‘eiterPfarr�telle,Cabâlennbi �tigerArt ge-

Motwurden, �owurde auch in hie�igeral chaft ein königliches
Edikt publicirtdes Juhalts: daß bey“Be�ebungk niglicherPar�eauf die Stimmen der Geimäindefernerhinkeine Rück�ichtgènommen

werden �ollte Jeh“ úbergehedie: mannigfaltige? itbidencMittel
mit Still�chweigen,welchevormals der Candidat:det Theologie'anweii:

den mu�te„ um die Stimmen der Gemeinde,bey welcherev. Prediger
zu ‘werden �uchte,bald zu erzwingen bald zu exbettelnz ichver�chweige
die vielen fal�chenUnter�chriften“von Gemeindsgliedern,welche:EsSr.
Maje�täteinge�andtwurden; die; mannichfaltigen:Fehden,welche¿weiin
die:Glieder der Gemeindengetheilet'waren, ent�tanden,und:wün�che
allen denen:Glúck,welchedazu gewirkthaben, 2e:NSGUebelnvorgebauectworden i.

Die Graf�chaftRavensbergbe�tehetaus den AemternSparten:
bers, Bavensberg, Limberg und Vloxho, welchewieder in

ihre.„Vogteyenabget ei�etwerden».- -

1, AmtSparenberg.“

Yu die�enAemtern befinden�ichaußerBiei�edu
under�tesGlgendeNfarr�tellen.

N a)’VogteyWerther.-

rg Werthe,hat iwbPfare�tellenvon.welchenalinder Kd:
‘nigColla

ei

2 DonmE
1
Pfarr�telle,CollatrixdieAebti�inzuHerford.

EM
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LEGE SALICA.
ADE ERM

TraugottDittrichWAGNERO,
“"CAMENT. LvSsAT.

SA RA EN
4

Vm quaedam de LegeSalica, in v�uméorum,
quibuscurta librorum �upellex,coniicere, ani- /*
mus mihi e�t,in antece��ummonendum ef�ledu-

4 x, valde inter eruditos hac de lege, an, quan-_-
N do, ubi, quibusauctoribur, & in quorum gra-

-

E iam lata? controuerti,vti bene ob�leruatCON-
Y RING. de 0.1.G. cap. 7, Cum vero �aepehu-

A ius legismentio occurrat , operae pretium cen-

IJ] �ui, ex multis vtiliora & verolimilia exccrpere,
cs

———

�ummaquebreuitaté de hac ita di��erere,vt illi,
qui alios autores vel nolunt, vel! non poíluntcon�alere,concéptumali-

quem genuinumde LegeSalica �ibiformare po��int.Quae-verohic addu-
âa non (unt, vel etiam, pro inftituti ratione, adduci non potuerunc, co-

pio�iusperhibentur4 CONRING. c. ¿ ECCARDO, in �pecialiTr, ad
banc legem,qui Lipliae& Francof. 1720. in fol. prodiitz COCCEIO , qui
Heidelbergae1672. erudicam hac de lege Orationem habuit; GODOFR.
WENDELINO, in kgibusSalicir, Antw.1649,SIGEBERTO & .OT-

TON. FRISINGENSI, GOLDASTO, SCHILTERO, REINEINGRK,
de R. S. & Eccl. L. I. CL. u. c. 6. p. m. 890.�eq.INNOCENT, CIRON.
in öb�eruationiburiuris canonici, câp.6& 7. aliisquequi in huius enuclea-
tione �adarunt,ad quos L. B, remittimus.

i

: Das
$, Il, Non de�unt,quiLegisSalice exi�tentiam,atque num ea unquam
fuerit

,
in dubium vocare audent, per iocum LegemSalicam & Conftanti.

ni M. donationem Pontifici faQam, eidem ci�tæinclu�as„ dicentes, Ar.
_

tamen illam �atis�uperquecomprobant antigui��imaa CONRINGIO 4e
: A «=0.NG.
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" bere cocperuit, quam confliarii corum_prives gentiles,nominibus

BL O PROSA MARTA
0.1.6. cap. 7. ex priftintacui’�eriptoribusbona fide adduda naonumen-
ta & veritatis documenta, vtut prima legis ¿dos nunquam forte extet ;

vulgo cirèa annum 422. cuin FRANCI fe nondum Chri�tanaereligioni

CATO per Regem FARAMVND ni fc, 224.
cum Frangis, & toto’ popúliéoetu/confirmatame��e,‘perlibent3 v. cmx,
PAPON: fn Corporelur. Frane.Lib. 1Þ. rit.1. 5.2. Poufuz dM

$«LT. In'hoec circa óriginemZegirnoftráeconueniüntplérique,quo
inter legesFrancorum Lex Salica non tantum �itlex antiqui�lima, �edetiam

eorum lex propria, cum flatim ve! circa ip�emFARAMVNDIeledtonem,
v. BORCHOLT, confort.feud.cup. Lr. f.23..p. Vi.74! Ue! etiam adhuc
ante cam, obtinuerit, a’ Regibus �ub�equentibusautem maximam partem
adaudta, quemadmodum FeTAROLO: M. eiusque filio LVDOVICO-
PIO in �pecieprobat CONRING, de 0.1. G. cap. 12,& 15. VvSPENER,
luy. Publ. P.TII cap. X. S. 8 lit. 6. p.m.187. qua de re etiam teftantur ge-

fla FRANC. Fpit. cap. 1, $.5, mot, a. verbis;Far Bumfiliumifi Mers
S“chomiri, & leuauterunteun fuperfi RegerCrinitum.fi

E LS
GAST, AROGAST, SALOGASTîn villaburGernianie, id fnnt Bos

‘decheim, Salecheim, Widecheim, tactareut. S PENER cf vidé omi
ECCARD.adLeg.Sal, p. m.256. SimiliafereaddnueicL:

i - DENBROG,jr

Prologo legis nofiræ; Eleci, inguitzde pluriburviris quatuorhis uomi
bur: Wi�oga�tus,Bodoga�tus,Saloga�tus& Widógaflus,in locir cognomi-
nuatis Salehaim, Badohaim, Widohaim: ‘gui per trer mallor conuenicntes
omnes eau�arumorigines , �ollicitetractantesdifcutiendode fingulir,ficut
¿p/alex declarat, iudicium decreiterunthoc modo.

EN

$. 1. Vnde vero Lex nofira Salica dicatur, valde Dodtores inter�e
di��entiuvt;Admodumautem probabile e�tSalicze Legisnomen aS À-
LUS e�e; fic quippe diéti �untolinv omnes FRANCI: Salici üdèmfant

|

qui Franci; Francum idem quod Salicum. v, COCCELfur, Publ.Prudenr.

cap. HT Se. Vl, de 91. p,m. 90. « Accipiuntur itaque Salici'pro Francit,
<qnos: reprae�entant,Hine AMMI AN. ift, lib. 17. cap. 8. ait: Petit,

- Lrazecor, qnos coa�uetudoSalicor adpellauit.Et LINDENBROG,Glofar.
oc. Salicae Legis: Vxorem duxit de gente Salica ; i e, gente Francica. lta

leges Francorum legesSalicae dicuntur, quae à Francis & de Francis latae

�unt;conf.RVLPIS în Monzanib. de Statu Imper.Germ. cap.1.8,3, ©
A A LEO AE Re

25. �24g, Singnlarisplane:videtur opinio FRANC.PITHOÔOEI& SAVA-
RI, qui nomen LegisSalicac a SALIENDO dedaucunt,€9»quódFranci

| pedum acumine pollerent,argumentotucto ex Panegyrico AVITI car-
mine. 7, SIDONIT: ATURE

MN
“ Sauromata cippeo,Salius pede,falce Gelonus, ES

vid. CIRONcl cap; 6, p.m.118. GV.
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4 GV, Vt aufemeónieliis innote�catmomeiZetis Salicae, �cien

dums vocem' SALA;Sgál fignificareconuentum¿nimdulay:Palatium,
Cieri nam idemgue Tunt; locus-�cil.bi coñtiéntüs públicifiunt, & pro
ip�o’qúoqueconuentu accipiuntur; itaqueLex Salica’ e�tlex publice�et

ia publico’cônnentuac. curia vel Saala, edita, Cum quibus‘optimecon-
venire ‘videntur,quae in prae�ationeLegis Salicaehabentur, quando’ibi
dem dicitur! qui per tremmallosconutenientesSe. v:fupra’$:3. Malum
eñim& Mallas, adpellabatur:deuo’ medio ‘apndi:Germanos/,!conuentus
publicusincolarum’prouinciaeiù ldéo’cedtb,ad! di�ceptandascâu�asgrât
uiores 5 id quod omnino de'Lege-no�iiaaflerendins io tribuseuim Mal

_liràgitata,fuit, ve inde patear, omnia mature deliberata atque agitata fui�*

�e;quáeautem modo adduximús: de Sé, Palatia &iCuriaziquodlint
vad idemque.; di�plitentiNo6Di Ve BERGER; in!fuccinétis animaduera
fionibus ad COCCEIVnie: Zupomais 20 nbi diftiadtionenr guandam inter
Salam atqueiPalatiiumn& Guertam: addacit, Quüicquiddit, béeuillimis’té-
nendum< Lacus vbi Salii-legis/ancieudat.cohuenivefolcbant,dicebatur Sa-
la „lex vero ipfa'a Saliis; Satica, Hinc noté �unttiocutione$: Terra Sa-

lica, Decivide Sulicae3 Per�enae/Salicaey Sagl Leuthe, Sad!-Bûchyer,
Sicul-Rechte; Saal-Gericht; Sanalhalreii/it. Saalhoff, Francotucti
&c, jung: MABILLON derb, 6: de re diploii, ch, 62.63, 6 93. LN

A SVL Hi�ce cognitis, pancisetiam; videbinlus. an Lex Salica lingua
latina,van germanica fir condita? SCHILTER: ad. Ius Feud. Alem.iu.praf.

- $13, putar bane linguagermanica �criptáine��e;quam opinionem etiam

fouerALTESERRA:dio z)Rers Aquitanicicg ivbl fatetur: LegemSali-
cavia: Francis conditams,QCLODOVARVMREGEM: emenda�le& Zati-
zitate dona��e.Cui �ententizaeadhe multi alii, nón �iñeProbabilitate cal.
culum addunt. ©Contrariamtaten opinionem ampleétunturCONRING, -

d'O. 1G. ‘cap. IL THOMAS.‘Delin.Hi�tor.luris-S.g2, STRVV, Hi�tor.-

dur cop. VIS. 3. pat 5: 4X Gualiigue,Guibusetiamaccedit ECCARD. y
Tratti, dd- dict. legem,p.mi:2 56, verbis �eguentibus;» Legem nutem Salî-

car prin: latina lingua, Várbájrolicet: fiplo,'ad in�tarlegumRomanaruin
„confiriptamfui��e,nullus dubito. «.Proceres ‘Tranti,/pergit,in dula Tapera-

trum: tunc potenteserant, © plurimi in caftrir eorum agebant,ubi linguam
fbi familiareni-reddébaut:/ Germanicam fèribere nefcitbazt fere vique ad
tempora Carolina, vi illud: Okfridi Pracfatio in Parapbrafin Fuangéliorum

__Fraiicicameuintcit.‘conf,SPENER «c. tp. 88. L FRONTI
IV

GRS

$, VILNe vêro!patetaliquis, Legen Salicam �e‘habere in�tar cuius-
dani Létis"ex Paudedtis vel Codice, hinc tenenduim, hanc Legemnon par-*-

ES pe
i X ds s . ù Je Paaticn]arequidtantum œontinere, �ediù oppe�itionelurir Ciuilii; Canmici

&e. po�laretiamvocari Jus Lrancicum �euSalicum; quicgüidienim:ab kis
è
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ob�eruandumyid Lex noftra prae�cribit.Et. primis quidemtemporibuste-

gem Salicamà �olisFrancis ob�eruatam conltat, �edpaulo po�t,regnanti-
bus CHILPERICO & CLODOVEO, prolato per Francos tota fere Gal-
Ha imperio, Romanorum iam vicibusattritis ac deficientibus ob AET1I

mortem, Galli & Franci non tantum leges, �edomnia inuicem commu-

nia fecerunt, & maxime �ubCLODOVEO, cum, deuico ab eo Alarico,
regnum Toli�anum imperio�uoadiecci�let;a populo enim illo, Codicis

Theodofiani» quen interpolatum ab Alarico receperac , reliqui Galli &

Franci v�ummutauere, Conf.IO, COSTA Tr. de origineiuris in Gallia.
Vt vero de-hoc iure Francico co clarius ‘con�tet, �ingulaLegisSalice re-

cen�ebimuscapita.  Notandum autem prins, in quibudam Libellis Salicit
inueniri capitulaprincipaliaLXV. in quibusdam vero LXX. in quibusdam
etiam paulo plus aut paulo minus, FRID, LINDENBROGIWS, LAXI.
recen�etcapitula,quae hic per Indicem �equvzéur

j

Carp. 1, de Mannire. IL de furtis porcorum. UI, de furtis animalium.

IV, de furtis ouium. NV.de furtir caprarum. VI. de furtis canum.

“VIL de furtis auium. VIL, de furtis arborum. IX. de furtis apium,
“X. de damno in me��evel in qualibetclau�ura.XI. de �eruisvel

mancipiisfuratis. XIL de furtis ingenuorumvel infrauris. XIII.

de furtis �èruorum.XIV, de ingenuis bominibus, qui ingenuasmu-

lieres rapiunt. XV. de eo, qui hominem ingenuumexpoliauerit. KVT.

de eco, qui villam alieuam adfalicrit. XVU, de eo, qui mortuum bo-

minem expoliauerit, XVII, de incendiir, XIX. de vulneribur. XX,
“ de eo, gui hominem innocenten & abféntemad Regen accu�auerit.

XXL demakficiir. XXIL/ de eo, qui mulieri ingenuae manum �trin-
xerit. XXUE. de eo, gui nauem fine permi��uDomini mouerit , aut

“ furauerit. XRW. de furtis in molino commi��ir.XXV. de caballo
fine permi��uDomini fui a�cen�o.XXVI, de hir, quipuros velpuellas

occiderint vel-totonderint. XXVII. de adulteriis ancillarum. XXVII,

de libertis dimiffis. XXIX. de furti: diuerfir. XXX, delocationi-
bus. XXXI, de debiliratibus. XKXXU. de conuiciir, “XXXHI.de
viae lacinia. XXXV, de eo, qui bominemingenuumfine cau�ali-

gauérit. XXXV, de venationibus, XXXVI. de fepibur. XXXVIE

de homicidiir feruorum vel ancillarum, XXXVI. de quadrupedi-
bur, fi hominem occiderint, XXXIX, de ve�tigiominando, XL. de
caballis furatir. XLI. de his qui alicna mancipiaf�ollicitauerint,XLII,

de �èruo,qui de furto fuerit interpellatus. XLUEde bomicidiis in=-

genuorum. XLIV, de homicidiis a contuberniofair. XLV, debo.

micidiis in conuiuio fair. XLVI. de Re lppus. XLVII, deco, qui
villam alicnam occupauerit,vel f duodecim menfiduream tenuervit.

(A XLVII,
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XLVIIL de afatomire. XLIX. de filtortis, i. e. gualiter homo fur a=

tas res intcrtiare debet. L, de falfò te�timonio.LI. de teftibusad-
bibendis. LII. de eo, qui fiden facam alteri reddeve noluerit. LIE.

de eò; qui Grafionemad res alienastollendas iniufle inuitauerit. LIV.

de re pracfiata. LV. de manu ab acneo redimenda. LVI. deco, qué
Grafionemocciderit. LVII, de corporibusrexpoliatis, LVII. de in-

cendio vel expoliationeEcclefiae, fiue homicidiie Clericorunm LIX. de.

eo; qui ad mallum venire contem�erit.LX. de Rachimburgiis, qui
�ecundumlegemmoniudicant. LXI. de Chrenechruda. LXII, ‘de Ale

lode. LX de eo, qui �eparentela tollere vult. LXIV. de Chas

roena. LXV. de compeftionebomicidiî. LXVI. de homine in ho�te
-

occi�o.LXVIL de co, qui alterum Hereburgiumclamauerit, LXVIIL

de caballo: excorticato. LXIX. de co, qui hominem de bargo vel de

furca dimi�crit.LXX. de eo, qui flium alicuum quachierit,
©�erer

traxetit, LXXL de terra condémnata. |

Pauloaliter haec capitula, & hormm quidèmLXXX, exhibetECCAR-
4

FC. Te, jUepius citato, p.m. 9. �eq. ;
A

$. VHI. Nullus dubito, quin: facile’ intelligere nunc potuerit vnus-
“

quisque di�cur�umvel Autorem, qui LegisSalicae facit mentionem;Vai-
cum tamen adhue reftat, quod hic ómittere nolo. Tn duabus �cil.matét
tis �aepeLex Salica occurrit I, ¿x matrimonio ad Morganaticam, quale
Ul feud. 29. matrimonium LegeSalica contra@um vocatur; de quoquae-
dam in �peciehic adducere �úper�edeo,remittendo Leétorem (�altem ad

COCCEII di�lertationem: De LegeMorganatica, Frf. 1693. quae e�t in

eius Vol. L differt. 97. þ. 1541.it: SCHWEDERVM de Matrimonio ad Mora

ganaticam, Tubing. 1684. it. RICCIVM de Matrimonio ad Morganaticam
donationem contrato, Argentor, 1703. nec non IOAN, PHILIP. PRIOR,
de eadem materia bid. 1671. qui omnes in �peciedic. cap. 29. late ex-

plicant. II, Saepiflimead LegemSálicam recurrere �olemus in materia

�ucce��iónis;, �e,de �ucce��ionemulierum in �pecie�icdi�ponitür: De tera

ra vero Salica in mulierem nulla portio haeveditatis tran�it, �edhocvirilis
Sexus acquirit, hoc eft,filii in ip�ahereditate fuccedunt. Quidper térram

Salicam b. Z. intelligatur,non conueniunt inter �eDodtores; quidamenim

dida verba pro �ucce�lionein Imperium accipiúnt,a qua foeminae in

Regno Galliae excluduntur; Alii vti CARPZ, P. UIL C. XXII d. 22. &

quem allegat HEIG, DP. qu, $. n. @. putant, Terram Salicam e��ebona

allodialia; $. e; vt HOTOMANNVS explicat,Franco Gall. ‘c.10.quaenon
feudi, �eupatrimonii iure a prinatis po�lidentur.vid, CONRING. c, Z p.357
Neutra placet opinio; Terra Salica peculiare quid ab vtrogue diuer�um

fignificat;Terram �cil,quae ho�tibusdeuidtis,ReginulitibusqueSaliis, i.e.

A3 aN
: Fran-

yt
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FredciecisJa��ignatafuit dénorát. wid. SCHILT; Exerca XLS dil Ag

€nim ex ho�lecapti,parntimPrincipi cedebant, partini militibus &wete -

râajiiéinvpraemia aflignabáncur,partis vêtexitpolleMárirelinquébäntur.|

SicsGOLDASITVS tum. z,
Rer. ndlim, bona Salica appellatfree Lepn-Gûcér,üsqueOpponit.boua
fi�caliaKhr�châgigeGoofGüter: In eltismodi* Terræ Salica,: quae a

I

Agri

SCHILL. e. Lietiam aulica, �euregia, aut'Regis beneficioconce��a;quam
feudum vocamys,dicitur; femiñaead. �ucce��ianemadni��ae:nons fant;

- HineWENDELIN,GA gelroor. Alode, eft inquit, optiniædegimin-
“terpres conf�uttudofuecedendì.,bunc morem �¿ruantbatuus omnesno�tre
Sabie Belgicae, vt a baii quidem Salicis, ica FEVDIS. afâlz moucutibus
excidantup: femellze,fi�uper�intma�culi;at enim deficièrtibusma�culir,iam

fücceduntin: �elidumfeméllae.cantêr,STRVV. in Biftor. im. ¿6:5 3. p.
12. it VERTOLIVS inDi��etSur 4!origine!der luis Salizuerz quam
vide Sis Tom. IV. der memoires de: litterature de PAcidenite de. bellertettres
€ Resinfcripticin, Feminae.igitnrper hadtèuus tradita, a �ucce��ioneLeS.
ge Salira �untexclu�ae.anam f�entectiamicirca bona.feudali prépa 4a

‘dida:merita admittunt@wmihes;iquia �c¿!feminde’�eruitia-illa.\mVigriaGe
fidem, ad quamvalalli, pragcipué�e’obligent;praeftárenequenut)vid¿G
Wile Confideratiónesfer dálen binae, Hanno 708, vbi Capol. ide:feminas
rum. in feuda, Cap: 1 de. iltrium ia feudailmperii�aëce�lioneagit, : f:

«

21S X. Nomautem:täntummadóa �ucécfliote’in bana feudalia art

¿entur�eminae�edidem in: alladialibus mulisimlócisobtinet;-Tp�eDeus
pépúloI/raclitice-legemtulit, wt filide tuu déinumad Datreditaténiparem-
tum'admitterentur, li pater finécmofcllaprotedecefiferwid NVMXKVIE,
v, 859.¿q Ad quod apud Alemárhas quéque olim obtinui��e,apparet
ex Legumlem. .tit.\57.58. iunct.tit. 89. apudBASIL.IOH. HEROLD,

p.73: & 81, Legibus ANGLORVM éautum, vt non exi�tentema�culapra-
lez-tantum pecunia & mandcipia-adìfilias,terra vero:“adproximum’pater»
nae. generationis.con�anguinenmpertineret, HEROLD.Leg.dügl,tit.7. i,

TINDENBROG:de Lege.Aigliorum;,cap. 7. pr. Apud: ATHENIENSES
_ etiam lex fuit „me feminae ex te�tamenñtovltra medimnum hordei(drachs

más octadecim)ecaperent. ARMENIORVM feminasomino lèx �uccedere
non finebat , quan imineritó barbaricam & in�olentemIVSTINIANVS
Edic. 3. c. 1 de ármen.fucce��.nominar. {Nou XXI; lmo apudiplos Roz
manos exclu�asolim fui��efeminas ab haereditaté patérdd,per-lègem-Vo-
coñiam, a Vaconio Tribuno:Plebis tatain, te�tatutPAVL; tb, IV.�èntent.
vid.IACOB, PERIZON. in Dif�ert.de Lege Voconia feminarunmqueapud -

_vereres haereditatibus. (quae in triade difertat. Perizon. quam cuulgauit
HRINECCEVS

é

¡eft Il pam, 78: �eq).wbi ‘clare'demon�irát,quam ob
cau�am
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cáaufam filiae éx hereditaté paférdanlcapire potuerint, �edfóluin date

cóntentaé é��e'debuerint;quaëper totóm/’legimeretur. Deúique etiam.
apud SAXONES priflino iure femindsBond iimobilia'néepof�édi��enec

in iisdem �ucce�li�leparentibus,paret ed Land-R, liv. L a. 17, i. a, 20. &5

24: it, lib tka 760 quarmuispo�tea:ad>allódiaTinm bonoïum fuccefio!
nein admi��ae-fint.v.HEIG. P.Z:qu.8. n. 67. fgg. couf. CARPZ.P. 111.
Con�tXXII def 22. imo EYBEN, in Elect. ur! Feud: Capi Vl p;m. 567.
de feminarnm �ucce��ione:MÆdencludit: �iqüiseab,Ynguit,ab mni omit:

no;Parentlm Jieyediaté accatz faluis taniéntzratione: per�onarumliavi-

ta,alimentis, quaeque’ad’èa:pentinent,im dus naturae nequaquana pecca-
ret. Quin Gs pergit e,re Reiphoc efe faturum, fid, tam ioliluftcibos,
quam prjnatis obtineret,non immgrito;quis dicerét, ¿our ied

in $. IN.-Heee �autde LegeSalica �citunece�laria,�ummariteëhic re--

i ‘cen�itasPlyrá eguidem eau [11A4XUNECONITOUCriAytacillimornegotio.ads
“dere:potuiflems1Cumitahequadd lidiorem inqui�itionemhus mas

teriac, Lectórem;adAudtáres lince:inde: citatós,ablega�lemihi �u�ficiens
vi�umfyerit, filum nune abrumps.  P, P. Lipfiae, e Mu�aeo,Doin, Iu-
Gijate, A, Re:DerCla IS CCRE, Ga

Ve
y

D

fi 2 HN TR PE »' C

ñ
Æ

Ki Le ‘

à

“

a f

Quaerere: vtriim mattimóniumLegeSalica,(cuius fit mentioIl. feud,29.)
inter illu�tresbodie contractum?‘merito cellet-quacltioDomitianaz

‘de gua vide!. SE A ae, ol. Quo vero. iure valcat,
“ haud immerito qiaetitir ? Et diceidunmvidecuri NON LV BRE

NATVRAE! quiamatrimoñiocaforma a iure data e�t,vzfÆ
con�ortiumomnis vitae © comnunicatio,non quidemomnium ba-
norum, led omnir diuini hbumanigueiuris, quad familiam�eguitur,

amp. lr de RN. È 1oRer. amour Gti Formätonätürae pat
“nnag tollere-nbn po��uarc, 4. Z;27 de- pac: NON.IVRE CW}LI, quia

| fcotitinct padtumde futura �ucce�lione& haëreditátéütque libe-
cis legitimam , iure ciuili definitam, aufert! %. BORCHOL'T. de

; «feud.PIL cap, 7. n.56. Sed CONSVETVDINE Longobardo-
ton & Francorum,ex-lege Morgänaticave)Salica omnemvim
¡firinitatemque¡accepit,au alé di etat

AL A ALI REIT MRI LEE

Qnamuis ob rationes politicas macrimouium lege Salica contraÆum

permittatur, & inulfa huius illo�tcia exempla ex�lent,quorum va-

‘tia cecenfet COCCEIVS di�lerr/de legeMorganatica,Sect. V.$. 9.
0
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8. PROGRAMMATA KAFSTNERIANA. CLass. Î.
in rei:veritate tamen pata, huic matrimonio adiici �olita,diffiden--

“Quaeritur:| Vtrum marito inferioris dignitatis inna, ‘arnittat’ dipni-

tiam erga Deum continent, vti rece nobis concludere videtur
STRYK, E. I. E. cap. 7, qu. 6. ;

tatem generis�ui?Re�pondetur:Di�tingnendunrinter fliam at-

“que viduam ; Filiam retinere dignitatem generis patet ex & 1, C.
de dignit. iuné. 1. 10. C. de nupt. vidua vero inferiori nubens di-

gnitatem generis amittit, . Z 0, vbi alind ius in filia, aliud în vi-

dua f�tatuitur,vti communiter docent Doctores. 4. STRAVCH,

de lur: Publ. lib. 1. cap. 32, id quod etiam v�usin Imperio adpro-
“bare videtur z Principisenim filia o. g, Comiti nupta, retinet titu-

Inm Sereni��imae:Et Regumfiliae, z07 Regibusnuptae, vti �olent
formula: geooprene uus Zong. Seamnmme te quin & dé-

bohrne ergogin, v. SPRINGSFELD de Apanag.e. 3. n.8.

STRAVCH; c. &£ Si vero Principis vel Comitis vidua inferiori
nubat, tunc prioris mariti dignitatem plane amittit, eamque nec

moribus, néc vllo iure retinet : filiae quippe facilius paterni gene-
ris, quam vidnae maritorum dignitatem con�eruant.v, TIR A-

QVELL,de Nob. rom. 1. c. 18. M Le,

IV,

An Parentes patum Morganaticumdeliberato animo adiedum, pro
lubitu revocate po��lint? ¿non vna e�tDei opinio. Afficmatiuam

tuetur SANGEORG, de feud. vers. fit. n.5. MOTT. de feud. tit.
de Accident. feud. n. 44. MYLER Ganol. cap. 6. $. 37. 38. THE«

SAVR. Dec. 225. n. 8. 9. 10, Nobis tamen, pace horum omnium,
__verior videtur negatiua, De gua in conflidu,

V,

Matriimoniumlege Morganaticainitum , non debet confundi cum ma-
trimonio, quod 11.feud. 26. $. filii, recen�etur,hic enim aequale
coniugium �ubintelligendum.Quo locs triplex diÆi $, ledio

notanda. Vulgata e�t: flii in feudo�uccedunt.Alii negatiue le-

gere malunt : flii in feudo non f/uccedunt.CVIACIVS e veteri

codice legit : Nec in feudo�uccedunt.lib. IV. f. 6, Nobis media

�ententiareliquispraeferendavidetur, quae etiam placetROSEN-

THAL, de feud, c.7. cod 6 Lit. KR

THEMA

-
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ANGARIIS-PAR
: ANGINA.DEFENSVM lis ALLE

A e

CAROLOFABIANO GOTTLIEB.SCHOEN-|

af Gor:Lu�ar.

$. I,

| Vae proprie�intAngariae& quaeñamPar
angaride, non ef coneors Doctorumopi-

| nio; �uneenim qui Angariasaccipiuntpro
>]

tur �umtibus& expenlis Imperatoris; Par«

angariasautem pro munere mixto, quando’
Sy quis Imperatori�eruitiaexhibet �umtibus
NN LORE:

v. ANDR. de ISERNIA, ALVA-

deO
“

GAI,de Arre�t.Imper. C. X. n. 4. & coinmuni+

tet. Dd. ad Cap. Vn.quaeJuni Regalia. Hanc tamenópinionem,
licet communem dicant, cum LV DW ÉLLO, in Synop/. Tur.

Feúd. H:
711. 2/73- OMNÍNO etrÓDeARaCAAnec nomina per fè, dsqu

munere per�onali,quod Imperatori prae�ta-.

T: PRAEPOSIT. MATTHAEVS :
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gua vatione Angariaëe& larangarîiaedifferant, �atisdeclarat;& le-

gibus concrariam effe, merito atuendum, v. & vlt. $. 11. demuner.
& honor. vbi inter patrimonialia munera Angariae referuncur, i. /

rt, de vacat, & excu�ar.muner. vbi di�tinte HERMOGENIA-

NVS Angarias muneribus, quae rei propriae cohaerent, & aqui-
bus neque aetas neque militia, neque vllum aliud priuilegium ex-
cu�ationem cribuir, annumerar. vw, SIX TIN, de Regal, Cap.XIIL
n.22. fèg.

è
4

E
3

i

: CIE

Optime, quid �iat Angariae Graeci Lib. LVI. Cxcixiz@vstt.

XVII. exponunt: Ko} és dy yagi tv À mdgudosù did Ts dnuocios
dds, Tûs Kæ] deóuovEéa1s » ais TUXévTEUSey ¿7 TUgdv.TEA YYULEE
È, À didi Ts TAwyeins ¿dÉ, Ko OTI) TÒ TrAN00V Vv», TAwTÚS deOM0s,

è Aeyépevos.dieèoenudáéTay.Vet igitur Angariae & Parangariae �int

Onera patrimonialia, in
PRATA

iumentorum, plauftrorum âc

nauium con�li�tentia,v. Z. pen. $. 1. de veter. quae propter repen-
tinum aliquod ac publicum negotium indicanctur ac prae�tantur,
Germanice; Da man der Obrigkeitmit Wagen , Pferden, Schiffen
und dergleichen,wo es die Noth erfordert, dienen muß. yv. FLANTZK.
Lib. II. Ke�ol.15. n. 40. Ex qua de�criptionefatis adparet, an-

garias minus rete vocari iniu�ti��imam& graui��imamextorfionem,
quod facic IOAN. ARZE in Tr. de Nobil. Hifpan.p. 1. cap. 2.1.13.
In Pandedétis equidewmParangariae vox non occurcrit. guamuis hoc’

fÑacuarROFR ED. de Ordin. iudic. Rubr. quid fit Angaria & Par=
angaria, a�lerens :legemfin. $. ff de muner. & honor. expre��equo-

ue de Parangarus loqui; ud verbum tamen ibi non reperitur,
1ue ad Florentinarum Pande(arum, f�iuead aliorumlibrorum tex-

tum reé�piciatur;quia vero A4ngariaeab Imperatore inter patri-
monialia expre�lereferuntur, v. L. vlt. $. 21..de Muner. & Honor.
L. 11. de Mun. Vacat. L. 2. C. de Praepo�.Sacr. Cub. idem etiam
ob identitatis rationem de Parangariis dicendum mihi videtur.

Angariae autem proprie ab angendodicuntur, v. GAIL. Lib, Il. Ob�-
126. n.12. KLOCK, de Contrib.C. 2. n.33 GRAEFF. de Regal.C.35.
Verbum enim angariare idem denotat, quod cagere, hinc Îyyaeide:
latine ‘cogo,compello,adigo &c. vertitur; quam ob cau�am@ngariae
non male /èruitutescoactae cenfencur.

br

ifs

|

;
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ANGARTAS autem dicunt Dodores, quando a �ubditisper
publicam È communem viam, qua publicuscur�usin�titutusef , iu-
menta &c. �untprae�tanda;PARANGARIAS vero, guando non

per publicam& diredam viam , �edalio ver�um,& in obliquumiu-
menta vel plau�traexbibenda �unt.v. CVIAC. ad tit, Cod. de cur�:
publ. BORCHOLT. ad Cap. Vn. quae �untRegalia. Quia tamen

�ubditorum non intere�t, an iumenta prae�tentper viam publiz
‘cam, an alibi, v. ! pen. $. 1. de veter: an haec di�tinétio �olido ni-

_tatur fundamentco, ali iudicabunt, :

IV.

V nde vero hic Curfuspublicus ortum �uum apud Romanos,
traxeric, iterum non adeo expeditum. Adf�cyribicurhic A VG V-

«STO apud SVETON.in AVG. Cap,XLIX. his verbis: Que
celerius ac �ubmanum annuntiari agno�tiquepo�it,quid in Prouincia

quaque gereretur, iuuenes primo modicis interuallis, per militares

vias , dehinc vehicula difpo�uit, commodius id vi�ume�t:vt qui
loco eidem perferrent literas, interrogari quoque, fi quid res exige-
gerent , po��ent?Cur�um publicum tamen, etiam ante AV GV-
ST V M, iam notum fui�le,vid. PEREZ. ad tit. C. de Cur�.publ.
#8. 1, admodum credibile e�t. Ob�eruat enim XENOPHON, Lib.
IIX. de CyriInflie. Hunc CYR V.M Regem Per�arum,diurni. iti-
neris intercapedine fabula conßitui�le, & equorum curartores,

certosque homines, qui literas eo perlatas , inde ad proximum
ftabulum deferrent, ex quo ad vicinum denuo transferrentur. In

hi�ce �tabulis�ivemanfionibus equi alebantur ex publico ad víum

cur�orum , quos 4ngaros & A�tantesadpellabanr. CYRVM dein-

de imitati �unt Graeci; �icetenim in HERODOTO legere eft,
ab iis certos nuncios in viis regiis con�titutos,qui mutuas �ibiope-
ras prae�tabant,& �uorum Principum incredibili celeritate edita

deferebant, Conf.H öR N.de lure po�t.Cap.4. in fin. & C.13. n.6.

Sed facilis hic videtur conciliatio, fi /ci¿,modum, formam & or-

dinem cur�uum publicorum ab AV GVSTO introdudum, cur--

�um vero ip�umiam ante obrinui��edixeris, hinc etiam HöRN.

c, 2. C, 9. theor. 1, n.4. vocem Angariae Per�icamefle, a�lerit;rem
i:

i Bige vero
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vero ip�amcum voce ad Romanos perueni��e,ex praedidtisdubi-

tarivix poteft, Add. LIPS. Cent, 111 Epi�t.59. ¿

y GV ; i

Haec eft facies Angariarum & cur�us publici ex Iure Ciuili:

De moribvs Germanorum aurem circa cur�us publicosfterilis e�

antiqua hi�toria,& planenullos vel vix vllos fui��e,credendum.

Principes enim fuos cur�ores dome�ticos habuerunt, qui negotia
domeftica expediuere. Iudicia nuncios �uos, quos Frohn - Boten
adpellabant. v. SCHILT. Ex. X. Coro). 3. lit. a. Nunciis vífi fue-
runt Ciuicrates. vid. HÔöRNIGE. c, /. C. 19, Comites, Barones,
Nobiles & alii Feudorïum.po�le�lores,inueßtiri �olebant & adhnc
�olent, mit Frohn und Dien�ten,KL OCK, de Contribut. C. 2. n. 38.

BALTHAS, de Oper. Subdit. C. 7. Sub his autem etiam contine-
“tur das Boten-Lau�fen;id quod confirmar quotidiana Gérmanide

fere vniuerfae praxis, i. BESOLD. The�:Pr. voc. Srobn. Reliqui
vero ciues & �ubditi, qui ru�ticos non habebant, priuatorum ho-

minum operam conducebant prae�titamercede; neque enim de-
erant, qui hanc._ operam publice profitebantur; quo pertinentdie

Mebger - Po�ten,Kauffmanns - Po�ten.v. COCCEL. de lure-Publ. c.

23: $: 54, HÖR NIGK. cit. Cap. 19. $. 5. Haeé in Germania ad
Seculum XVI. vsque duraueruntdonec {4 Comes de Taxi» rationem

__ quandam Cur�uum publicorum excogitauít,quae non in Principis
‘�olum,�ed& ciuium, quin vicinaram guogue Gentium vtilitatem

__ tendere deberet; quapropter a CAROL, V.ipfum Po�tarum oz
cium qua�ipraemu loco in feudum accepit. v. WAGENS. de

offic.& Suboff.Cap. 2. S. 3. Hoc autem ius poftarum,de quo 1a-

te, BEYER, in lure Germ. Lib. IL Cap. 1. protinus cum Angariis
& Parangariis, quatenus hae ctiam hodie �unt in u�u,confundi
non debetz; Per hunc curfum publieum enim, prouti hodie is ob-

‘tinet , plerumgque priuatorum vrilitas principaliter promouetur,
hinc etiam eorum �fumtibus fieri �oler,�icucex Re�pon�o�ubie&o
adparet. Angariae autem, vti �upraadduxi, /unt munera patri-

_mionialia, quae praefiantur Principi vel Superioribusob repentinum
“

aliguod ac nece��ariumnegotiumequis, plau�iris,nauibus & femili=
buspublicaenece��itatiscau�aindia. Hinc in territorio �uoStatus

ts,

0

el

ac

——
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ac Principes Imperi, cum iura haec exerceanc, ab omnibus in

térritorio exi�tentibus, has exigunt. Non enim ru�ticitantum,

�ed�ine di�crimineomnes. alii po��e��ores,etiam hi, quibus alias

privilegia atque immunieates ab oneribus conce�lae�unt, ob in-

gentem fauorem Reipublicaead has obligantur; ideo Vaf�alli,fi
nece�litas maior fit y ilsdem f�ubiiciuntur. v. CZ. Lib. IV. Re�p.71.

“

#1. 8. quod ip�umtamen ce��arhac inparce, �inimirum hi præ�tenc
�ernitiamilicariay ne duplici rune adficiantur onere. 4. ¿ 34.

2
i

$. 5.

de Legat. IL CARPZ, cl. n.7. /e4. FRANZK. Lib. IL Re�ol.15.

41. 60 vota
f SERES,

S

s

4

GQ
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Angariae denique tam tempore belli quam pácis exiguntur.
Sic enim tempore belli transportanda �untceleriter v. g. arma, pul-
is pyreus, tormenta, pili, globi , impedimenñtamilitaria, annona mi-

dicuris , Proviant / fodrium liue pabulun: pro equis, fourage, taberna-

cula militaria aliague in�trumentabedicæ; Ad’ �imilia eciam quae
tempore pacis, nece��itatevrgente exiguntur, Hon minus omnes

�ubdiritam ciues quam ru�tici,uffu �uperiorisadftringuntut. Pos-

�em�ane,fi chartae angu�tiahoc permittéret, adhuc plura huc�pe-
étantia, adducere; Dum vero reliqud, alii for�an ‘occa�ioni refer-

10, placet hac viceRe�pón�um,lnclytiScabinatus Lipfienfisadiice-

re, ex quo L. B.'de v�uAngariarum, práeprimis in Terris Saxo-

Bicis, iudicare poterit. Sic aútem dius Scabinatus ad interroga-
tionem Senatus Zizen�is,anno 1692. Men�Aug: re�pondir,

“PP, P. Will gnâádigeHerr�chaftvon denen Bürgernzu Zeis,daß�ie
bey Durch-Marchen, und �ön�ten,gleichdenenDorff�chafftenVor�pann
thun �ollen, begehren,de��en�te�ichaber verweigern.

-

Ob �ienun wohl,
daßdie�esVor�pannenals eine Frohe vor die Bauern gehöre,al�ofie
darmit gänglichver�chonetwerden mü�ten, vermeynen , zumahlenda �ie
�on�tihre täglicheThor-und Nacht-Wachten zu verrichten, und zu dem

Churfür�tl.Sächß.Defen�ions-Wer> 16. Mann, mit �{hwerenKo�ten,
unterhalten haben , worzu hingegen die Dorff�chafftennichts beytragen,
und dannenheroniht unbilligzu �eyn�cheinet,daß�iedas Vor�pannen
allein über �ichnehmen; ge�taltdenn in denen Re�olur.Grau. d. a.1602,

zie. von Rent-Sachen,$, 88. daßReStädte damit bey denen Po�ten,
au��er

_
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au��erdem höch�tenNothfall, ver�chonetwerden follen, verordnet u be-
finden, die Bürger�chaftzu Zeis auch, vormahls dergleiczen Dien�te,
als ieso geforderterden wollen, niht getha-. Da aber derge�taltdie
Fort�chaffüungderer Soldaten und zur Miliz gehötigenSachen, �o
wohl andere dergleichen Vor�pannung, denen Unterthanen , ihrem
Landes-Herrn ohne Unter�cheidder Per�onen,zu thun zukömmet.v. ¿.7.
C. de fabricens. È. 2. C. de quibus mun. rem. l. 11. C. d. S. S. Ecclef-
4. 21. C, de cur�.publ,conf. Brunnem. ad d. t. C. de guibus mun renz,

Nec enim ad bona ru�ticorum reftringuntur Arvgariae& Paranga-
riae. FRANTZK, /ib. 2. Re�ol.x5.-in Betrachtung �elbigeunter des

nen Frohn-Dien�ten,�onux von denen Bauer-GüthernpræKiretwerden

mü��en,nicht begriffen; �onderndavon aans unter�chiedenfind. Operae
nimirum ru�ticorum �untex pacto & prae�criptione;Angariac &

Parangariae vero ex lure �ubiedGionisde�cendunc. FRANTZK.
4c. RVMEL. ad. Anton. Bald. p. 3. Diff. 3. tb,33, SCHVLT Z.

S.L F. C. VIL n.173. Und obgleich dic Durger�wafftinit andern one-

ribus mehr , worzu die Dorff�cha��tenniht contribuiren, beleget�ind,
dennoch daraus auf fcine Immunirát von be�agtenVor�pannenzu in-
feriren, Wie denn auh was von denen Po�ten, und daßdie Städte
von den Vor�pannenregularirer befreyet�eyn�ollen,di�ponireti�t,auf

_ angeregte Transportationes, quae propter neceflitatem auc vtilita-
tem publicam fiune, niht zu zichen, cum cur�us publici hodie pro-

pter priuatos; & eorum �umtibus in�ticuancur , vid, BRVNNEM.
ad tit. C. de curf:publ n, m, 3. D. B. So mögen�i die Bürger zu

Zeißdes bey Durchzügenin Kriegs-Läuftenund andern dergleichen Fäl-
len, von ihnen gefordertenBor�pannensmit Be�tandenit entbrechen. -

Esbleibt ihnen aber, daß�ie�on�tenmit oneribus �ehrbe�chweret,unters

thänig�tvorzu�tellen,und al�ovon �olchemVor�pannErleichterunggezie-
mend zu �uchen,unbenommen. V. R. W. P. ÞP.Lipliae, ip�oange-
“lorum fe�to,A,R.S, C19 19 ca xxIx. ;

0
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COROLLARIA.
I. “A

Non confundendae �untAngariae & Parangariáecum ope-
|

ris ru�ticorum. Differunt enim �pecie: hasque
determinat liber cen�üalis( Erb-Regi�ier)& prae-

�criptio:vid. Re�ol.Grau.id. A. 166. rir. Cammer-
Sachen, 9. $. & rit. JF, S. 6. 36. CARPZOV.
Part. IL. Con�t.14. def. 6 num.7. llas vero nece�li-

tas &voluntas Principis, quod fluit ex natura Ma-
ie�tatis.vid. MVLLER. Ius Nar. Gent. cap. 17.

IT,

_ Angarias& Parahgariaspraé�tart,non domini praediorum;
�edpo��e��ores,quibus exceptió'laudatiónisau&to-
ris in hoc ca�uprode�lenéquit. azg.}7.ff. depublic,

nd

m

Vehiculis aut equiscorruptis, ablatisue,�úbditiab vlterio-

re Angariarum & Parangariarum prae�tationenon

liberantur, nec Princeps eos hoc nomine iñ-

demnes'reddit. STRAVS. Di��.de câ�ufacienti
nociuo. Vit.104. i

;

IV.

Pretium pro ZENquo iumenta indigént,de iure non �ol-

uitPrinceps, cui Parangarlaeprae�tantur;fed �ub-

 diti, qui eas exhibent,
V, An-
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Angariáe prae�tanturequis velocior1bus & leuioribus;Par.

angariae vero clitellariis & iumentis, v�ustamen

harum vocum inter Doétores non raro eft pro.
mi�cuus-

)

SPIIRQUAL Hf Hitrias tet

VI. LARS a

Prac�tationes quae fiunt plau�tris& iumentis, cum cohortes
» _& -turmac- militares transeunt & ¡militareiter fa-

ciunt, ad Parangarias �untreferendae.

2

>
5%

VII.

Non vna e�t Do&orum de Angariis & Parangarüsopinio,
(ff quia: non-Fna-eademque; omnicempore pracftatio.

num illarum indoles; �edalius earum y�us“Bud
Per�as;alius apud Romanos; aliusdeniquein Ger.

mania fuit. conf. themaip�umDni, Praefidis,
LL:










